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Vorwort. 

Nach Durchſicht der Korrekturbogen des Weſtermarck'ſchen Buches 

werde ich vom Verleger erſucht, demſelben einige Worte mit auf den 

Weg zu geben. Ich thue dies mit großem Vergnügen, denn ſelten iſt 

mir eine ſo gründliche oder philoſophiſche Behandlung der ſchwierigſten 

und anziehendſten anthropologiſchen Probleme zu Geſicht gekommen. 

Der Urſprung und die Ausbildung der menſchlichen Ehe ſind von 

Darwin, Spencer, Morgan, Lubbock und vielen andern berühmten 

Gelehrten behandelt worden, und dieſe befinden ſich hinſichtlich vieler der 

wichtigſten Punkte in ſo auffallender Uebereinſtimmung, daß ihre Mei— 

nungen ziemlich allgemein als endgiltige Schlußfolgerungen angeſehen 

werden. Herr Weſtermarck aber iſt bezüglich mehrerer der betreffenden 

Fragen zu anderen, manchmal geradezu entgegengeſetzten Ergebniſſen ge= 

langt, und zwar auf Grund eingehender, mühevoller Prüfung aller ver⸗ 

fügbaren Thatſachen. 

Angeſichts der ſtattlichen Reihe hervorragender Fachmänner, gegen 

die unſer noch wenig bekannter Forſcher ſich wendet, ſollte man glauben, 

daß es dieſem ſchwer fallen werde, ſeine Anſchauungen geltend zu machen. 

Ich wage jedoch, vorherzuſagen, daß das Urteil der ſelbſtändig denkenden 

Wiſſenſchaftskreiſe rückſichtlich der meiſten ſtreitigen Punkte zu Gunſten des 

kühnen Neuerers ausfallen dürfte. Ich meine ſogar, daß auch diejenigen, 

deren Forſchungsreſultate durch ihn in Frage geſtellt erſcheinen, zugeben 

werden, daß er ein aufmerkſamer Beobachter und ſcharfer Logiker iſt, 

deſſen Begründungen und Schlüſſe die lebhafteſte Aufmerkſamkeit ver⸗ 

dienen. 

Beſonders hervorheben möchte ich erſtens ſeine geiſtvollen Er⸗ 

läuterungen der bei Wilden wie bei Geſitteten gleichmäßig verbreiteten 

Abneigung gegen die Ehe zwiſchen nahen Verwandten — eine Abneigung, 

über deren Urſachen die Anſichten ſehr auseinandergehen — zweitens 

ſeine wertvollen Darlegungen über die geſchlechtliche Zuchtwahl, bezüglich 

welchen Gegenſtandes er Darwin erfolgreich zu widerlegen ſucht. 

Alfred Ruſſel Wallace. 
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Gur Forſchungsmethode.) 

Dieſes Buch ſchreibe ich in der feſten Ueberzeugung, daß es geboten 

wäre, die Geſchichte der menſchlichen Geſittung ebenſo ſtreng wiſſenſchaft— 

lich zu behandeln wie die Geſchichte der organiſchen Natur behandelt zu 

werden pflegt. Gleich den Erſcheinungen des körperlichen und des ſeeliſchen 

Lebens, ſollte man auch die des geſellſchaftlichen in Gruppen teilen, um 

jede Gruppe hinſichtlich ihres Urſprungs und ihrer Entwicklung zu unter— 

ſuchen. Nur bei derartiger Bearbeitung kann die Geſchichte zum Rang 

einer Wiſſenſchaft im höchſten Sinne erhoben werden, nur dann wird ſie 

wahrhaft einen wichtigen Zweig der ſo wichtigen Geſellſchaftslehre bilden 

können. 

Die ſchildernde Geſchichtsſchreibung hat keinen höheren Zweck als die 

Verſorgung der Sociologie mit Forſchungsmaterial. Dieſe Aufgabe kann 

ſie jedoch nur ſehr unvollkommen erfüllen, denn ihre geſchriebenen Be— 

weismittel reichen nicht weit in das Altertum hinein; ſie erzählen faſt 

nur von Zeiten verhältnismäßig fortgeſchrittener Geſittung und laſſen 

uns bezüglich der geſellſchaftlichen Urzuſtände durchaus im Dunkeln. Da 

dem Sociologen hiermit nicht gedient ſein kann, iſt er genötigt, die Lücken 

der Geſchichte, ſo weit überhaupt thunlich, mit Hilfe der Völkerkunde zu 

ergänzen. 

Die ausgezeichneten Werke eines E. B. Tylor, eines Sir John 

Lubbock und eines Herbert Spencer haben uns mit dem Gedanken an 

eine auf ethnographiſcher Grundlage beruhende Geſchichte der Urkultur 

bereits vertraut gemacht. Seit dem Erſcheinen dieſer Schriften hat ihre 

neue Art der Geſchichtsbehandlung immer mehr Anhänger gewonnen, und 

jo hat fi dem wiſſenſchaftlichen Geiſt ein unermeßliches Thätigkeits gebiet 

eröffnet, in welchem ſchon viele wichtige Ergebniſſe erzielt worden ſind. 
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Wir dürfen aber nicht vergeſſen, daß der wiſſenſchaftliche Wert der ein- 

ſchlägigen Schlußfolgerungen nicht immer der aufgewendeten Mühe und 

der Denkſchärfe entſpricht. In mancher entſcheidenden Frage ſind ver⸗ 

ſchiedene Forſcher zu ſo grundverſchiedenen Ergebniſſen gelangt, daß man 

an der Möglichkeit, auf dieſem Wege verläßliche Nachrichten über die 

Vergangenheit zu erhalten, verzweifeln könnte, wenn man nicht Grund 

zu der Annahme hätte, daß jene Verſchiedenheiten nicht von dem Material 

ſelbſt, ſondern von der Behandlungsweiſe herrühren. 

In MeLennans „Studien zur Geſchichte des Altertums“ leſen wir: 

„Die Hauptquellen der Belehrung über die Urgeſchichte der bürgerlichen 

Geſellſchaft ſind erſtens das Studium des Urzuſtandes der Raſſen und 

zweitens die Erforſchung der von fortgeſchritteneren Völkern bei der Feſt⸗ 

ſetzung oder Ausübung von Bürgerrechten angewendeten Symbole.“ 

In Wirklichkeit iſt es für die Geſellſchaftswiſſenſchaft geradezu ver⸗ 

hängnisvoll geworden, aus dem Vorherrſchen eines Gebrauchs oder einer 

Einrichtung bei manchen wilden Völkern den Schluß zu ziehen, dieſer 

Gebrauch oder dieſe Einrichtung ſei ein Ueberbleibſel einer Entwicklungs- 

ſtufe, auf der einſt die ganze Menſchheit geſtanden. So z. B. beruht 

die Behauptung, der Urmenſch habe in Stämmen oder Horden gelebt, 

ſtatt der individuellen Ehe nur einen freien, ungebundenen Verkehr der Ge⸗ 

ſchlechter gekannt, und ſeine Kinder ſeien Eigentum der Geſamtheit ges 

weſen, hauptſächlich auf den Berichten einiger Reiſenden und alten 

Schriftſteller über gewiſſe Völker, bei denen dies angeblich zutrifft oder 

zugetroffen hat. Poſt geht in ſeinem Buche „Die Geſchlechtsgenoſſen— 

ſchaft der Urzeit und die Entſtehung der Ehe“ noch weiter, indem er es 

ohne Anführung irgend eines befriedigenden Grundes für wahrſcheinlich 

erklärt, daß „die Monogamie urſprünglich überall aus der reinen Weiber⸗ 

gemeinſchaft mit den Zwiſchenſtufen der beſchränkten Weibergemeinſchaft 

und der Polygamie hervorging.“) Lewis H. Morgan ſpricht in ſeinen 

„Syſtemen der Blutsverwandtſchaft und der Verſchwägerung“ von nicht 

weniger als fünfzehn regelrechten Entwicklungsſtufen der Ehe und der 

Familie, wobei er das Vorhandenſein und die allgemeine Verbreitung 

einer Reihe von Gebräuchen und Einrichtungen annimmt, „welche der 

Einführung der modernen Familie und der individuellen Ehe notwendiger⸗ 

weiſe vorhergegangen ſein müſſen.“ Für eine der erſten Stufen in dieſer 

2) Nachträglich hat Poſt feine Meinung geändert; vgl. ſeine ſpäteren Werke, 

insbeſondere „Studien zur Entwicklungsgeſchichte des Familienrechts“, S. 58. 
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Reihe hält er die Ehe zwiſchen Bruder und Schweſter, und als Beweiſe 

führt er neben anderen Thatſachen die geſchichtlichen Daten an, daß einer 

der Herodianer mit ſeiner Schweſter und Kleopatra mit ihrem Bruder 

verheiratet war. 

Und was die Erforſchung der Symbole oder „Grundzüge der Ge— 

ſellſchaft“ betrifft, ſo ſind die Sociologen auch hier nicht ſtets mit der 

erforderlichen Sorgfalt verfahren. Allerdings, „wo immer wir ſymbo— 

liſche Formen entdeckten, ſind wir zu dem Schluß berechtigt, daß ſie in 

dem vergangenen Leben des betreffenden Volkes Wirklichkeiten entfprachen ;?) 

aber alles kommt darauf an, ob wir dieſe Symbole richtig deuten oder 

ihnen einen falſchen Sinn unterſchieben. Das Schlimmſte iſt übrigens, 

daß viele Gebräuche, die wahrſcheinlich keine „ſocialen Rudimente“ ſind, 

für ſolche gehalten werden. So z. B. iſt es meines Erachtens ein Irr— 

tum, wenn MeLennan das Levirat — den Übergang der Witwen an 

ihren Schwager — als einen Beweis früheren Vorherrſchens jener Form 

der Vielmännerei hält, welche ſämtlichen Söhnen Eines Vaters ein ge— 

meinſames Weib zuwies. 

Da derlei Folgerungen in der heutigen Sociologie gang und gäbe 

ſind, kann es nicht überraſchen, daß die Anſichten der Fachgelehrten ſo 

häufig voneinander abweichen. Dies ſollte jedem gewiſſenhaften Forſcher 

die Pflicht auferlegen, ſich vor allem zu fragen, wie er es anzuſtellen 

habe, um aus völkerkundlichem Material Belehrung über die Urgeſchichte 

der Menſchheit zu ſchöpfen. 

Ich bezweifle, daß ſich dieſe Frage richtig in verſchiedener Weiſe 

beantworten läßt; ich glaube vielmehr, es gäbe nur Ein wichtiges Ver⸗— 

fahren: Man muß zunächſt die Urſachen der ſocialen Erſcheinungen aus— 

findig machen; gelangt man nachher zu der zwingenden Annahme, daß 

dieſe Urſachen ohne Störung durch andere Urſachen thätig geweſen ſind, 

ſo iſt man berechtigt, von ihrem Vorhandenſein auf das Vorherrſchen 

der Erſcheinungen ſelbſt zu ſchließen. 

Demgemäß wird es, damit die auf der Völkerkunde beruhenden Ge— 

ſchichtsforſchungen von Erfolg gekrönt werden, vor allem nötig ſein, daß 

das Material ein reiches ſei. Anders als durch Vergleichung ſehr vieler 

Thatſachen dürfen wir nicht hoffen, die Urſachen der ſocialen Erſchei⸗ 

nungen zu entdecken. Und der Umſtand, daß keineswegs alle Berichte 

oder Mitteilungen ethnographiſcher Natur unanfechtbar ſind, erhöht noch 

) MeLennan, a. a. O., S. 5. 
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die Notwendigkeit eines möglichſt reichen Datenmaterials. Ohne gründ— 

liche Kenntnis eines Volkes iſt es unmöglich, deſſen Sitten und Ge— 

bräuche genau zu beſchreiben, und deshalb ſind die Schilderungen der 

Reiſenden durchaus nicht immer ſo verläßlich, wie die Beweiſe der Ge— 

ſchichte. Da nun der Sociolog häufig außer ſtande iſt, Wahres von Un- 

richtigem zu unterſcheiden, ſo muß er ſtets bereit ſein, die Falſchheit der 

einen oder der anderen von ihm angeführten Belege zuzugeben. Der 

Mangel an Qualität muß durch Quantität erſetzt werden, und wer die 

Mühe ſcheut, eine ganze ethnographiſche Bibliothek durchzuleſen, ſollte 

ſich nicht auf Theorieen über den Urſprung und die Urzeit der menjch- 

lichen Geſittung einlaſſen. 

Gewiß hält es oft ungemein ſchwer, die Urſachen der geſellſchaft— 

lichen Erſcheinungen zu ergründen. Unter den Wilden herrſchen z. B. 

viele Gebräuche, deren Erklärung faſt unmöglich erſcheint. Aber E. B. 

Tylors ſtatiſtiſche „Methode zur Erforſchung der Entwickelung von Ein— 

richtungen“) wird geeignet fein, auf gar manches Rätſel helles Licht 

zu werfen. Tylor zeigt in vortrefflicher Weiſe, wie die urſächlichen Be— 

ziehungen zwiſchen geſellſchaftlichen Thatſachen durch das Zuſammenſtellen 

von Klaſſifikationstabellen aufgefunden werden können. Man bringe zu— 

nächſt die Beſonderheiten der Völker in Tafeln, die darthun ſollen, bei 

welchen Völkern ein und derſelbe Gebrauch herrſcht, bezw. welche anderen 

Gebräuche damit zuſammenhängen und welche nicht. Dann hebe man 

zwei beliebige Beſonderheiten heraus; findet man bei näherem Vergleich, 

daß die Zahl der abſichtlichen Übereinſtimmungen viel größer iſt als 

die Zahl derjenigen, die ſich nach dem gewöhnlichen Geſetze der zu— 

fälligen Verbreitung ergeben würden — die letztere Zahl läßt ſich nach 

der Geſamtzahl der klaſſificierten Völker und der Zahl des Vorkommens 

jedes einzelnen Gebrauchs berechnen —, ſo darf man annehmen, daß 

zwiſchen den betreffenden zwei Gebräuchen ein urſächlicher Zuſammen⸗ 

hang beſteht. Später werde ich einige der Schlüſſe erwähnen, zu denen 

Tylor mit Hilfe dieſer ſeiner Methode gelangt iſt. 

Die Urſachen verſchiedener geſellſchaftlicher Erſcheinungen gehören in 

den Kreis verſchiedener Wiſſenſchaften — der Biologie, der Pſychologie 

und der Sociologie. Der Leſer wird finden, daß ich beſonderes Gewicht 

gerade auf die pſychologiſchen Urſachen lege, welche oft in beklagens— 

1) Vergl. das „Journal of the Anthropological Institute of Great 

Britain and Ireland“, 18. Band, S. 245 — 269. N 



Einleitung. XXXXIII 

werter Weiſe überſehen oder doch nur flüchtig berührt werden. Vor— 

nehmlich bin ich der Anſicht, daß beim Urſprung geſellſchaftlicher Ein— 

richtungen und Vorſchriften der bloße Naturtrieb eine hervorragende Rolle 

geſpielt hat. 

Übrigens würde uns die beſte Unterſuchungsmethode nicht zur Be— 

lehrung über die Urkultur verhelfen, wenn wir nicht bereits wenigſtens 

einigermaßen über die Urzeit der Menſchheit unterrichtet wären; 

andernfalls könnten wir ſelbſtverſtändlich nicht beurteilen, ob die be— 

treffenden Urſachen in der Vergangenheit wirkſam waren oder nicht. 

Glücklicherweiſe hat die neuere Wiſſenſchaft auch in dieſer Beziehung 

Ergebniſſe gezeitigt, die nicht länger als bloße Hypotheſen gelten können. 

Sie lehrt uns, daß, wie Sir John Lubbock ſich in ſeinem „Urſprung 

der Kultur“ ausdrückt, „der Menſch anfänglich ein Wilder war, der 

Gang der Geſchichte aber im großen Ganzen ein Vorſchreiten auf der 

Bahn der Geſittung geweſen iſt, wenngleich einzelne Raſſen zuweilen 

auf längere Zeit einen Stillſtand oder ſelbſt einen Rückſchritt erfahren 

haben.“ Sie lehrt uns ferner, daß alle heutigen Wilden auf weit 

höheren Stufen ſtehen als die Urmenſchen, und daß die erſten als 

Menſchen bezeichenbaren Weſen wahrſcheinlich die allmählich umge— 

wandelten Nachkommen affenähnlicher Vorfahren waren. Ferner darf 

als ſicher angeſehen werden, daß ſchon in den früheſten Kulturzeiten der 

Menſch dieſelben leiblichen und ſeeliſchen Eigenſchaften beſaß, die er 

gegenwärtig mit ſeinen nächſten Verwandten unter den Tieren gemein 

hat. Dieſe Schlüſſe, die als feſtſtehend gelten dürfen, bilden die Schlüſſel 

zu einer reichen Quelle neuer Kenntniſſe. Und bezüglich der „ſocialen 

Grundzüge“ ſtimme ich mit MeLennan darin überein, daß dieſelben für 

die Geſellſchaftswiſſenſchaft von hoher Bedeutung ſind; nur muß man 

ſich ſorgfältig hüten, Gebräuche, die eine andere, befriedigendere Erklä— 

rung zulaſſen, für Rudimente zu halten. 

Nur die genaue Befolgung dieſer Grundſätze kann zu richtigen Er— 

gebniſſen hinſichtlich der Urgeſchichte der Menſchheit führen. Der ſie 

beachtende Forſcher wird vor übereilten Folgerungen ſo ziemlich bewahrt 

bleiben. Da er, ehe er die Geſchichte der geſellſchaftlichen Erſcheinungen 

ſchreibt, deren Urquellen auffinden muß, wird er es vermeiden, einen 

auf den erſten Blick aus der Urzeit zu ſtammen ſcheinenden Gebrauch 

ohne weitere Prüfung in die Urzeit zu verlegen. Auch wird er es unter— 

laſſen, Ausnahmen für Regeln zu halten und die Entwickelungsgeſchichte 

der Menſchheit unmittelbar auf der Grundlage vereinzelter Thatſachen 
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aufzubauen. Freilich nötigt die Mangelhaftigkeit unſerer Kenntniſſe den 

kritiſch denkenden Sociologen nur zu häufig, ſich mit Hypotheſen und 

zweifelhaften Annahmen zu begnügen; aber in ſolchen Fällen iſt es 

immerhin beſſer und wiſſenſchaftlicher, die — ja unverſchuldete — Un— 

wiſſenheit offen zu bekennen, als nebelhafte Vermutungen für unanfecht— 

bare Wahrheiten auszugeben. 

Der Gegenſtand meines Buches bildet eine der allereinfachſten unter 

den ſocialen Einrichtungen. Ich werde die menſchliche Ehe von allen 

Seiten beleuchten und, im Einklang mit meiner Methode, jede Seite 

abgeſondert geſchichtlich behandeln. Möge der Leſer es der Wiſſenſchaft 

zu gute halten, wenn ich ſtellenweiſe gezwungen bin, heikle Punkte zu 

berühren. So wenig wie der Bildhauer ſeinen nackten Statuen Kleider 

umhängen kann, darf der wiſſenſchaftlich arbeitende Sociolog Argumente 

oder Schlüſſe bloß darum unterdrücken, weil ſie empfindſame unwiſſen— 

ſchaftliche Ohren verletzen könnten. 

Selfingfors. 

E. W. 



Erites Kapitel, 

Urſprung der Che. 

Aus dem grauen Altertum wird uns von Königen und Herrſchern 
berichtet, die bei ihren Unterthanen die Ehe einführten. Im indiſchen 

Epos „Mahabharata“ leſen wir, daß ehemals „die Frauen unabhängig 

waren und nach ihrem Belieben umherſchweiften. Wenn ſie in ihrer 

jugendlichen Unſchuld von ihrem Gatten abirrten, ſo machten ſie ſich 

dadurch keiner Miſſethat ſchuldig, denn das war in früheren Zeiten all— 

gemeine Sitte.“ Doch Swétakéku, Sohn des Rischi Uddälaka, wollte 

dieſen Gebrauch nicht dulden und ſetzte feſt, daß in Zukunft die Frauen 

ihren Gatten und die Männer ihren Gattinnen treu bleiben ſollten.!) 

Die chineſiſchen Annalen berichten, daß „anfänglich die Menſchen ſich 

bezüglich ihrer Lebensweiſe in Nichts von den anderen Tieren unter— 

ſchieden. Da ſie in den Wäldern unſtet umherwanderten, und da die 

Frauen Gemeingut waren, ereignete es ſich oft, daß die Kinder bloß 
ihre Mütter und nicht auch ihre Väter kannten.“ Der Kaiſer Fu-hi 

ſchaffte jedoch dieſen unterſchiedsloſen Verkehr der Geſchlechter ab und 
führte die Ehe ein.?) Und was die alten Agypter betrifft, jo ſollen fie 
dieſe Inſtitution dem Menes zu verdanken haben.?) Von den Griechen 

wird erzählt, daß ſie anfänglich von der ehelichen Verbindung keine 

Ahnung hatten; ſie befriedigten ihre Begierden nach Belieben, und die 
dieſen unregelmäßigen Verbindungen entſproſſenen Kinder trugen immer 
den Namen der Mutter. Doch Kekrops zeigte den Athenern die der 

1) Muir, „Original Sanskrit Texts“, Band II, S. 327. 
2) Goguet, „The Origin of Laws, Arts and Sciences“, Band III, 

. 

e) Ibid., Band I, S. 22. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. I 
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Geſellſchaft aus ſolchen Mißbräuchen erwachſenden Übelſtände und ſetzte 

Ehe⸗Geſetze und -Gebräuche ein.“) Sogar die alten Lappländer fingen 
von Njavvis und Attjis, die die Ehe einführten und ihre Frauen durch 
heilige Eide banden.?) 

Die Einbildungskraft des Volkes zieht das Klare und Konkrete vor; 

ſie erkennt nicht die abſtrakten Geſetze, welche das Weltall beherrſchen. 

Nichts beſteht ohne Urſache, aber dieſe Urſache wird nicht in einer An⸗ 

häufung äußerer oder innerer Kräfte geſucht; ſie wird als einfach und 

greifbar, als ein perſönliches Weſen, als ein Gott oder König ange— 

nommen. Iſt es daher nicht natürlich, daß die Ehe, welche eine ſo 

bedeutende Rolle im Leben der Individuen wie der Völker ſpielt, einem 

weiſen und mächtigen Herrſcher oder dem unmittelbaren Eingreifen 

Gottes zugeſchrieben wurde? 

Mit Begriffen dieſer Art hat die Wiſſenſchaft nichts zu thun. Wenn 
wir den Urſprung der Ehe ergründen wollen, müſſen wir einen anderen 

Pfad einſchlagen, den einzigen, der zur Wahrheit führen kann, der aber 
bloß jenen offen iſt, die die organiſche Natur als eine ununterbrochene 

Kette betrachten, deren letztes und vollkommenſtes Glied der Menſch iſt. 

Denn wenn wir die Wurzel unſeres phyſiſchen und ſozialen Lebens zu 
erfaſſen trachten, können wir ebenſo wenig innerhalb der Grenzen unſerer 
eigenen Gattung bleiben, als wir die phyſiſche Beſchaffenheit der menſch— 
lichen Raſſe begreifen könnten, ohne jene der niedrigeren Tiere in Be⸗ 

tracht zu ziehen. Ich muß ſomit den Leſer bitten, mir auf ein Gebiet 

zu folgen, welches vielen als außerhalb des Weges liegend ſcheinen 
dürfte, das wir aber notgedrungen erforſchen müſſen, um zu entdecken, 
was wir ſuchen. 

Es leuchtet ein, daß die Erhaltung der Nachkommenſchaft der 
niedrigſten Tiere vornehmlich vom Zufalle abhängig iſt. Im großen 

Reiche der Wirbelloſen ſind ſelbſt die Mütter von faſt aller Sorge um 

die Nachkommenſchaft befreit. Bei der höchſten Ordnung derſelben, den 

Inſekten, werden die Eier durch die Sonnenwärme ausgebrütet, und in 

den meiſten Fällen ſieht die Mutter ihr Junges überhaupt nicht. Ihre 

Fürſorge beſchränkt ſich gewöhnlich darauf, einen paſſenden Platz zum 
Eierlegen zu ſuchen, die Eier an irgend einen geeigneten Gegenſtand 

zu befeſtigen und ſie zu bedecken, falls dies zu ihrer Erhaltung notwendig 

) Ibid., Band II, S. 19. 
) v. Düben, „Lappland och Lapparne“, ©. 330. 
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ſein ſollte. Dem Männchen wieder fällt keine andere Aufgabe zu als 
die Funktion der Fortpflanzung.“) 

Bei den niederſten Klaſſen der Wirbeltiere kommt eine elterliche 

Fürſorge gleichfalls kaum je vor. Bei der überwiegenden Mehrzahl der 

Fiſchgattungen werden die jungen Fiſche ohne Mithilfe ihrer Eltern aus— 

gebrütet und müſſen ſich von Anfang an allein fortbringen. Doch bilden 

viele Teleoſteer eine Ausnahme; ſonderbarerweiſe iſt es in dieſen Fällen 

gewöhnlich das Männchen, dem die elterlichen Pflichten anheimfallen. 
In einigen Fällen baut der Milchner das Neſt und behütet eiferſüchtig 

die vom Weibchen in dasſelbe gelegten Eier, während das Männchen 
gewiſſer Arius-Arten die Eier in ſeinem geräumigen Rachen mit ſich 
herumträgt.?) Die weißen Reptilien bringen ihre Eier an geeigneten, 

ſonnigen Stellen zwiſchen Moos und Blättern unter, ohne ſich weiter 

um ſie zu bekümmern. Doch einige größere Schlangen haben die Ge— 
wohnheit, ihre Eier in einen Haufen zu legen und ſich dann in der 
Form eines großen, hohlen Kegels um dieſen zu ringeln.?) Und weibliche 
Krokodile, ſowie auch gewiſſe Waſſerſchlangen von Cochinchina tragen, 

wie Morice beobachtet hat, ſogar ihre Jungen mit ſich.“) 

Bei den niedrigeren Wirbeltieren kommt es ſelten vor, daß beide 
Eltern vereint für die Nachkommenſchaft Sorge tragen. Milne Edwards 
behauptet auch in der That, daß bei der Pipa (auch „Kröte von Surinam“ 

genannt) das Männchen dem Weibchen behilflich iſt, ſich der Eier zu 

entledigen“), und es iſt bekannt, daß die Schildkröte paarweiſe lebt. 

„Das Weibchen“, bemerkt Espinas, „begiebt ſich zur Legezeit in Be— 
gleitung des Männchens auf ſandreiche Strandſtellen und baut ein back— 
ofenförmiges Neſt, in welchem die Sonnenhitze die Eier zum Auskriechen 

bringt.“ ) Dennoch kann es als ein faſt allgemeines Geſetz angenommen 
werden, daß die geſchlechtlichen Beziehungen nur ſehr oberflächlich ſind. 
Männchen und Weibchen kommen während der Paarungszeit zuſammen 
und trennen ſich, ohne weiter miteinander zu thun zu haben, wieder, 

ſobald ſie ihren ſexuellen Begierden Genüge geleiſtet haben. 

1) Brehm, „Tierleben“, Band IX, S. 16. 

2) Günther, „Introduction to the Study of Fishes“, S. 163. 

3) Wood, „Illustrated Natural History“, Band III, S. 3. 

) Espinas, „Des sociétés animales“, S. 416. 

5) Milne Edwards, „Lecons sur la physiologie et l' anatomie comparée“, 

Band VIII, S. 496. 

6) Espinas, S. 417. 
1 * 
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Die Schildkrötenarten bilden bezüglich ihrer ehelichen Gewohnheiten 
ebenſo wie hinſichtlich des zoologiſchen und insbeſondere des embryolo— 

giſchen Standpunktes einen Übergang zu den Vögeln. Bei letzteren hat 

die elterliche Liebe nicht bloß ſeitens der Mutter, ſondern auch ſeitens 

des Vaters einen ſehr hohen Entwicklungsgrad erreicht. Männchen und 

Weibchen helfen einander beim Neſtbau; erſteres ſchafft gewöhnlich die 

Baumaterialien herbei, das Weibchen vollführt den Bau. Beide Vögel 

teilen ſich in die Erfüllung der zahlloſen Pflichten während der Brutzeit. 

Das Ausbrüten fällt hauptſächlich der Mutter zu, doch in der Regel 
hilft der Vater ſeiner Gefährtin und nimmt ihren Platz ein, wenn ſie 
das Neſt für einen Augenblick verlaſſen muß, oder er verſieht ſie mit 

Nahrung und beſchützt ſie vor allen Gefahren. Und wenn die Pflichten 

der Brutzeit vorüber ſind, das gewünſchte Reſultat erzielt iſt, dann be— 

ginnt die Zeit neuer Pflichten. In den erſten Tagen nach der Brutzeit 
verlaſſen die meiſten Vögel ihre Jungen nur ſelten auf längere Zeit 

und auch da nur, um ſich und ihrer Familie Nahrung zu ſichern. In 
Fällen großer Gefahr verteidigen beide Eltern tapfer ihre Sprößlinge. 
Iſt die erſte Periode der Hilfloſigkeit vorüber und haben die Jungen 
ſchon eine gewiſſe Größe erreicht, ſo werden ſie ſorgfältig gelehrt, für 
ſich ſelbſt Sorge zu tragen, und erſt wenn ſie hierzu vollſtändig be— 

fähigt ſind, verlaſſen ſie das Neſt und die Eltern. 

Es giebt wohl mehrere Vogelarten, welche vom Tage des Aus— 
kriechens an jeder elterlichen Fürſorge ermangeln, und bei einigen 

Gattungen, wie z. B. bei den Enten, überläßt das Männchen die 
Familienpflichten gänzlich der Geſponſin. Aber im allgemeinen teilen 
beide Glück und Mißgeſchick. Das Ausbrüten der Eier und der Löwen— 
anteil der Ernährungspflichten fällt der Mutter anheim), während der 
Vater als Beſchützer wirkt, die Nahrung beſorgt u. ſ. w. 

Der geſchlechtliche Verkehr iſt ſomit von ſehr innigem Charakter, 
da Männchen und Weibchen nicht bloß während der Brutzeit, ſondern 

auch nachher vereint bleiben. Ja, die meiſten Vögel — mit Ausnahme 

derjenigen, welche zur Faſanenfamilie gehören —, die ſich einmal zu— 
ſammengethan haben, bleiben beiſammen, bis eines von beiden ſtirbt. 

Brehm hegt eine ſolche Bewunderung für ihr exemplariſches Familien⸗ 

1) Eine eigentümliche Ausnahme bildet der Strauß. Das Männchen ſitzt 

auf den Eiern und zieht die jungen Vögel groß; das Weibchen bekümmert ſich nie 

um eine dieſer Pflichten. (Brehm, „Leben der Vögel“, S. 324). 
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leben, daß er begeiſtert erklärt, „die wahre, echte Ehe könne nur bei 
den Vögeln gefunden werden.““) 

Von der Mehrheit der Säugetiere kann dasſelbe keineswegs be— 
hauptet werden. Die Mutter iſt zwar ſehr eifrig für das Wohlergehen 

ihrer Jungen beſorgt und ſäugt ſie gewöhnlich mit der höchſten Liebe, 

aber vom Vater läßt ſich nicht das gleiche ſagen. Es giebt ſogar Fälle, 

in denen er geradezu als Feind ſeiner eigenen Nachkommenſchaft handelt. 

Immerhin fehlt es auch nicht an Beiſpielen für das Gegenteil, denn 

der im allgemeinen auf die Brunſtzeit beſchränkte Geſchlechtsverkehr 

weiſt bei mehreren Gattungen einen dauerhaften Charakter auf. Dies 

iſt der Fall bei den Walfiſchen?), den Robben), den Flußpferden“), 

dem Cervus campestris®), der Gazelle“), dem Neotragus Hemprichii 

und anderen kleineren Antilopen”), dem Renntiers), dem Hydromus 

coypus “), den Eichhörnchen ), den Maulwürfen 11), dem Ichneumon ? 
und einigen Fleiſchfreſſern, wie die Katzen, die Marder !“), die Jagu- 

arundi in Süd⸗ Amerika!“), der braſilianiſche Hund!) und möglicher: 

weiſe auch der Wolf.!) Bei all' dieſen Tieren bleiben die Geſchlechter 
auch nach der Geburt der Jungen beiſammen, und das Männchen iſt der 

Beſchützer der Familie. 

Was bei den niedrigeren Säugetieren die Ausnahme bildet, iſt bei 

den Vierhändern die Regel. Die Eingeborenen Madagaskars erzählen, 
daß bei einigen Gattungen der Halbaffen Männchen und Weibchen 
ihre Jungen gemeinſam ernähren“), — eine Behauptung, deren Wahr: 

heit übrigens noch nicht erwieſen iſt. Die Mirikina (Nyctipithecus 
trivirgatus) ſcheint nach Rengger das ganze Jahr über paarweiſe zu 

leben, wenigſtens findet man Männchen und Weibchen zu allen Jahres— 

1) Ibid., S. 285. Die die Vögel betreffenden Angaben ſind Brehms „Tier— 

leben“ Band IV, ſeinem „Leben der Vögel“ und Hermann Müllers „Am Neſte“ 

entnommen. 

2) Brehms „Tierleben“, Band III, S. 679. 

ibi, Band III, S. 593, 594, 599. ) Ibid., Band III, S. 578. 
5) Rengger, „Naturgeſchichte der Säugetiere von Paraguay“, S. 354. 

6) Brehm, Band III, S. 206. 

7) Ibid., Band III, S. 256; Espinas, S. 447. 
8) Brehm, Band III, S. 124. ) Rengger, S. 240. 

10) Brehm, Band II, S. 270. 1) Ibid., Band II, S. 263. 

dend II, S 39. ) bid, Band I, S. 347. 
4% Ipid., Band I, S. 387. )) Rengger, S. 147 ff. 

16) Brehm, Band I, S. 535. ) Ibid., Band I, S. 244, 
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zeiten beiſammen.“) Mycetes Caraya, Cebus Azarae?) und Ateles 

paniscus?) find ſelten oder nie einzeln zu ſehen; man begegnet ihnen 
in der Regel in ganzen Familien. Von den Männchen der Arcto- 
pitheci®) wird ausdrücklich behauptet, daß fie den Weibchen bei der 

Fürſorge für die Jungen behilflich ſind. 

Die wichtigſte Gruppe iſt für uns jene der menſchenähnlichen Affen. 

Diard ließ ſich von den Malayen erzählen — und er fand es nach— 
träglich auch ſelber beſtätigt —, daß die jungen Siamangen, ſo lange 
ſie noch unbeholfen ſind, von ihren Eltern herumgetragen werden, und 

zwar die Männchen von den Vätern, die Weibchen von den Müttern.“) 

Lieutenant C. de Crespigny, der 1870 den nördlichen Teil Borneos 

bereiſte, giebt folgende Beſchreibung vom Orang-Utang: „Sie leben in 
Familien — das Männchen, das Weibchen und ein Junges. Einmal 
fand ich eine Familie mit zwei Jungen, deren eines um vieles größer 
war als das andere, was mir als Beweis diente, daß das Familien— 

band mindeſtens zwei Jahre gedauert hatte. Sie bauen bequeme Neſter 
auf den Bäumen, welche ihren Nährboden bilden. Soweit ich beobachten 

konnte, werden dieſe aus trockenen Blättern geſchickt gebauten Neſter 

bloß vom Weibchen und vom Jungen mit Beſchlag belegt; das Männchen 

verbringt die Nacht auf dem Gipfel desſelben oder eines benachbarten 

Baumes. Die Neſter ſind ſehr zahlreich im Walde zerſtreut, denn ſie 
werden, da der Orang-Utang ein Nomadenleben führt, nur wenige 
Nächte bewohnt.“) Nach Mohnike jedoch leben die alten Männchen 
mit dem Weibchen im allgemeinen bloß während der Brunſtzeit zu— 

jammen?) und Alfred Ruſſel Wallace Jah nie zwei ausgewachſene Tiere 
vereint; da er aber nicht bloß Weibchen, ſondern auch Männchen von 

ihren halberwachſenen Jungen begleitet ſahs), können wir als erwieſen 

annehmen, daß die Nachkommenſchaft der Orang-Utang nicht jeder elter⸗ 
lichen Fürſorge entblößt iſt. 

Übereinſtimmender ſind ſchon die Berichte, welche wir über die 

) Rengger, „Naturgeſchichte der Säugetiere von Paraguay“, S. 62. 

I 

8) Schomburgk, „Reiſen in Britiſch-Guiana“, Band III, S. 767. 

) Brehm, „Tierleben“, Band I, S. 228. bid Band I, S. 97. 

6) „Proceedings of the Royal Geographical Society“, Band XVI, S. 177. 

) Mohnike: „Die Affen auf den indiſchen Inſeln“. („Das Ausland“, 1872, 

S. 850.) Siehe ferner Hartmann, „Die menſchenähnlichen Affen“, S. 230. 

®) Wallace, „The Malay Archipelago“, Band I, ©. 93. 
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Gorillas beſitzen. Nach Savage leben fie in Truppen, und alle ſeine 

Berichterſtatter verſichern gleichmäßig, daß in jeder Truppe bloß ein 

ausgewachſenes Männchen vorhanden iſt. „Es wird erzählt, daß das 

Männchen, ſobald es entdeckt wird, einen fürchterlich gellenden Schrei 

ausſtößt, der weit durch den Wald wiederhallt . . .. Die Weibchen 

und Jungen verſchwinden beim erſten Schrei; dann nähert er ſich dem 

Feinde in großer Wut, feine fürchterlichen Rufe in raſcher Aufeinander— 

folge ausſtoßend.“ )) Du Chaillu wieder fand „faſt immer ein Männ⸗ 

chen mit einem Weibchen, wenngleich ein altes Männchen zuweilen 

ohne Gefährten herumſtreift“2), und Winwood Reade beſtätigt eben⸗ 

falls, daß der Gorilla „zuweilen allein umherwandert, zuweilen von 

feinem Weibchen und einem Jungen begleitet iſt.““) Demſelben Reiſenden 

wurde berichtet, daß, wenn eine Gorillafamilie einen Baum beſteigt, 

um deſſen Früchte zu genießen, der alte Vater am Fuße des Baumes 

ſitzen bleibt. Und wenn das Weibchen trächtig iſt, baut er — ge— 

wöhnlich 15—20 Fuß vom Boden entfernt — ein kunſtloſes Neſt, in 

welchem jenes entbindet, worauf das Neſt wieder verlaſſen wird.“ 

Neuere Belehrung über den Gorilla verdanken wir Herrn v. Koppen⸗ 

fells. Er berichtet, daß die Männchen die Nacht am Fuße des Baumes 

kauernd, mit dem Rücken an den Stamm gelehnt, verbringen und ſo 

die oben im Neſte befindlichen Weibchen und Jungen gegen die nächt⸗ 

lichen Angriffe der Leoparden ſchützen. Einmal beobachtete er ein 

Pärchen mit zwei Jungen verſchiedenen Alters; das ältere war etwa 

ſechs, das jüngere ein Jahr alt.“) 

Wenn wir alle dieſe Berichte vergleichen, können wir unmöglich 

bezweifeln, daß der Gorilla in Familien lebt, wobei der Vater das Neſt 

zu bauen und die Familie zu beſchützen pflegt. Das Gleiche gilt vom 

Schimpanſen. Nach Savage „iſt es nicht ungewöhnlich, die Alten unter 

einem Baume verſammelt zu ſehen, einander mit Früchten und freund— 

ſchaftlichem Geplauder bewirtend, während die Kinder um ſie herum⸗ 

hüpfen und ſich in geräuſchvoller Fröhlichkeit von Aſt zu Aſt ſchwingen.“ “) 

1) Savage, „Description of Troglodytes Gorilla“, S. 9 ff. 

2) Du Chaillu, „Explorations and Adventures in Equatorial Africa“, S, 349. 

8) Reade, „Savage Africa“, S. 214. ) Ibid, S. 214, 218. 

5) v. Koppenfells, „Meine Jagden auf Gorillas“. („Gartenlaube“, 1877, 

S. 418 ff.) 

6) Savage, „On Troglodytes Niger“. („Boston Journal of Natural 

History“, Band IV, S. 385.) 
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Und Herr von Koppenfells verfichert uns, daß der Schimpanſe ebenſo 

wie der Gorilla für das Weibchen und das Junge auf gabeligen 

Zweigen ein Neſt baut, während das Männchen ſelbſt die Nacht tiefer 
unten auf dem Baume verbringt.“) 

Gehen wir von den höchſten Affenarten zu den wilden und barba— 
riſchen Menſchenraſſen über, ſo finden wir dieſelbe Erſcheinung. Mit 

Ausnahme einiger weniger Stämme, von denen behauptet wird, daß 

ihre ehelichen Beziehungen vorübergehender Natur ſind — und ich werde 
ſpäter die Grundloſigkeit faſt aller dieſer Behauptungen nachweiſen —, 

ſtimmen ſämtliche Reiſenden darin überein, daß bei der menſchlichen 

Raſſe der Verkehr der Geſchlechter in der Regel ein mehr oder minder 

dauernder iſt. Die aus Vater, Mutter und Sprößling beſtehende 

Familie iſt eine allgemeine Inſtitution, beruhe ſie nun auf monoga— 
miſcher Ehe, auf Vielweiberei oder auf Polyandrie. Und wie bei den 

niedrigeren Tieren mit den gleichen Gewohnheiten, iſt es auch hier die 
Mutter, der die unmittelbare Pflege der Kinder vorwiegend zufällt, 
während der Vater der Behüter und Beſchützer der Familie iſt. Man 
nimmt im allgemeinen an, daß der Mann im wilden Zuſtande gegen 

das Wohlergehen ſeiner Gattin und feiner Kinder ziemlich gleichgiltig 
iſt, und dies trifft in der That oft zu, beſonders wenn wir den zivili— 

ſierten Mann zum Vergleich heranziehen. Doch die einfachſten Vater— 

pflichten werden trotzdem überall anerkannt. Wenn er ſchon nichts 
anderes thut, ſo erbaut der Vater die Wohnung und macht ſich in 
der Jagd und im Kriege nützlich. 

So galt es z. B. bei den nordamerikaniſchen Indianern für 

ſchimpflich, mehr Ehefrauen zu haben, als man erhalten konnte.?) 
Powers berichtet, daß bei den Patwinern, einem kaliforniſchen Stamm, 

der zu den niedrigſtſtehenden der Welt gehört, „das Gefühl, daß die 

Männer zur Erhaltung der Frauen — d. h. zur Beiſtellung der Nah— 
rungsmittel — verpflichtet ſind, ſtärker ausgeprägt iſt, als ſelbſt bei 
uns.“?) Bei den Irokeſen war es die Pflicht des Gatten, „eine Matte 

zu machen, die Hütte ſeines Weibes auszubeſſern oder eine neue zu 
errichten.“ Der Ertrag ſeiner Jagdausflüge gehörte im erſten Ehejahre 

) v. Koppenfells, „Meine Jagden auf Gorillas“. („Gartenlaube“ 1877, 
S. 418.) 

) Waitz, „Anthropologie der Naturvölker“, Band III, S. 109; Carver, 
„Travels through the Interior Parts of North America“, S. 367. 

) Powers, „Tribes of California“, S. 222, 
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rechtmäßig feiner Gattin, und ſpäter teilte er ihn gleichmäßig mit ihr, 
gleichviel ob fie im Dorfe blieb oder ihn bei der Jagd begleitete.“) 
Azara konſtatiert, daß bei den Charruanen Süd-Amerikas „der Mann 

von ſeiner Verheiratung an mit ſeiner Frau eine Familie bildet und 

behufs ihrer Ernährung arbeitet.“?) Bei den Feuerländern erhält nach 

Admiral Fitzroy „ein Jüngling, ſobald er fähig wird, durch ſeine Be— 

mühungen im Fiſch- oder Vogelfang eine Frau zu erhalten, die Ein— 

willigung ihrer Verwandten.“) Bei den äußerſt rohen Botokuden 
wieder, deren Mädchen ſehr jung verheiratet werden und bis zu ihrer 

Geſchlechtsreife im elterlichen Hauſe verbleiben, iſt der Gatte auch 

während der Trennungszeit zur Erhaltung der Frau verpflichtet.“) 
Nach Lumholtz' neuerem Berichte zu urteilen, ſcheinen die elter— 

lichen Pflichten von den Eingeborenen Queenslands kaum anerkannt zu 
werden.?) Bezüglich der Kurnai in Süd ⸗Auſtralien hingegen teilt Ho— 
witt mit, daß „der Mann mit dem Beiſtande ſeiner Frau für die 

Familie zu ſorgen hat. Seine Aufgabe iſt die Jagd für ihre Er— 

haltung und der Kampf zu ihrem Schutze.“ Wie ihm ein Kurnai 
einſt ſagte: „Der Mann jagt, ſticht Fiſche, kämpft und ſitzt herum.“) 

Und beim Encounter-Bai-Stamm wird die väterliche Fürſorge für ſo 

unerläßlich erachtet, daß ein nach dem Tode des Vaters geborenes 

Kind von der Mutter getötet wird, weil niemand da ſei, der für es 

ſorgen könnte.“) 
Bei den Kannibalen Neu-Britanniens müſſen die Häuptlinge darauf 

ſehen, daß die Familien der Krieger genügend verſorgt werden; „wenn 

ein Mann ſeine Familie vernachläſſigt“, erzählt Angas, „kommt eine 

Strafe in Anwendung, welche große Ahnlichkeit mit einer bei den zivili⸗ 

ſierten Nationen unter Schulknaben üblichen Methode hat.“?) Von der 

Ehe bei den Tonga⸗Inſulanern ſprechend, bemerkt Martin: „Eine ver: 

heiratete Frau iſt jene, die einem Manne beiwohnt und unter ſeinem 

1) Heriot, „Travels through the Canadas“, S. 338. 

2) Azara, „Voyages dans l’Amörique meridionale“, Band II, S. 22. 

3) King and Fitzroy, „Voyages of the Adventure and Beagle“, 

Band II, ©. 182. 
4) v. Tſchudi, „Reifen durch Südamerika“, Band II, ©. 283. 

5) Lumholtz, „Among Cannibals“, S. 161. 
6) Fison and Howitt, „Kamilaroi and Kurnai“, S. 206. 
7) Meyer, „Manners and Customs of the Encounter Bay Tribe“ in 

Wood’s „The Native Tribes of South Australia“, S. 186, 

®) Angas, „Polynesia“, S. 373. 5 
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Dache und Schutze lebt“; !) und in Samoa wird nach Pritchard „eine 
Frau nicht früher die Gattin eines Mannes — was für Verkehr 
zwiſchen den Geſchlechtern auch ſtattgefunden haben mag — als bis 

letzterer fie in ſein eigenes Haus nimmt.“ ?) In Radack nimmt, wie 

von Chamiſſo berichtet wird, der Vater ſogar die natürlichen Kinder 

in ſein Haus, ſobald fie einmal gehen können.“) 

D. Macdonald berichtet, daß bei einigen afrikaniſchen Stämmen 

„der Vater nach der Geburt eines Kindes faſten oder durch irgend 

ein anderes Verfahren zeigen muß, daß er ebenſogut wie die Mutter 

für den jungen Fremdling Sorge tragen will.“?) Gewiſſe Afrikaner 
nehmen nicht einmal an kriegeriſchen Expeditionen teil, wenn ſie ein 

ganz junges Kind haben;?) und die ſüdamerikaniſchen Guaranen ſetzen 

ihr Leben nicht der Jagd auf wilde Tiere aus, ſo lange ihre Weiber 

ſchwanger find.) In Lado muß der Bräutigam dem Schwiegervater 
am Hochzeitstag dreimal die Verſicherung wiederholen, daß er ſeine 

Gattin beſchützen werde, wobei er die Anweſenden zu Zeugen anruft.“) 
Bei den Tuaregen wieder wird nach den Berichten Dr. Chavannes der 
Gatte verachtet, der ſeine Frau im Stiche läßt, da er die Verpflichtung 

übernommen hat, fie zu erhalten.“) 
Die verkommenen Gebirgs-Veddahs in Ceylon anerkennen nach 

Sir J. Emerſon Tennent „die ehemännliche Verpflichtung und die 

Pflicht der Erhaltung ihrer eigenen Familien.“ “) Die Malediver „ges 

ſtatten wohl einem Manne, zu gleicher Zeit vier Frauen zu halten, 

jedoch nur unter der Bedingung, daß er imſtande iſt, ſie zu er⸗ 

nähren.“ 00 Die Nagahs dürfen nicht heiraten, ehe fie in der Lage ſind, 
auf eigene Rechnung ein Haus zu begründen. !!) Die Nairs ſollen es 

) Martin, „Account of the Natives of the Tonga Islands“, Band II, 
S. 167. 

2) Pritchard, „Polynesian Reminiscences“, S. 134. 

) Kotzebue, „Voyage of Discovery into the South Sea“, Band III, S. 173. 
*) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 14. 5) Ibid., Band I, S. 139. 
6) Letourneau, „Sociology“, S. 386. 

) Wilson and Felkin, „Uganda and the Egyptian Soudan“, Band II, S. 90. 

°) Chavanne, „Die Sahara“, S. 209. ) Emerson Tennent, „Ceylon“, 
Band II, S. 441. 8 

40) Rosset, „On the Maldive Islands“, im „Journal of the Anthro- 
pological Institute“, Band XVI, ©. 168 ff. 

11) Stewart, „Notes on Northern Cachar“. („Journal of the Asiatic 
Society of Bengal“, Band XXIV, S. 614.) 
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für die Pflicht des Ehemannes erachten, die Gattin mit Nahrung, 

Kleidung und Schmuckſachen zu verſehen;!) und faſt dasſelbe berichtet 

Schwaner von den Stämmen des Barito-Bezirkes im ſüdweſtlichen 

Borneo.?) Ein Birmanenweib kann die Scheidung verlangen, wenn 

ihr Gatte nicht imſtande iſt, fie anſtändig zu erhalten.“) Bei den 

Mohammedanern fällt die Pflicht, die Kinder zu erhalten, ſo ausſchließ— 

lich dem Vater zu, daß die Mutter ſogar berechtigt iſt, für deren 

Säugung eine Entlohnung zu fordern.?) Und bei den Römern be: 

deutete „manus“ nicht allein die Unterordnung des Weibes unter den 

Mann, ſondern auch die Pflicht des Gatten, das Weib zu beſchützen.“) 

Da die Stellung des Vaters in der Familie die des Ernährers 

und Erhalters iſt, wird einem Manne oft die Ehe verboten, ſo lange 

er nicht Proben ſeiner Geſchicklichkeit, dieſe Pflichten zu erfüllen, ab⸗ 

gelegt hat. | 

Die Kojukunen glauben, daß ein Jüngling, welcher heiratet, bevor 

er ein Stück Rotwild erlegt hat, keine Kinder haben wird.) Die Ur⸗ 

einwohner Pennſylvaniens hielten es für eine Schmach, wenn ein 

Jüngling an ein Weib dachte, bevor er irgend eine Probe ſeiner 

Mannhaftigkeit abgelegt hatte.“) Bei den wilden Indianern von 

Britiſch⸗Guiana, berichtet Im Thurn, muß ein Mann, bevor er ſich 

eine Frau erwählen darf, beweiſen, daß er alle Mannesarbeit eines 

Mannes verrichten kann und fähig iſt, ſich und feine Familie zu er: 

nähren.s) Von den Djaken Borneos, ) den Nagas in Ober-Aſſam le 

und den Alfuren von Ceram ) heiratet keiner, ehe er im Beſitze einer 

beſtimmten Anzahl von Köpfen iſt. Die Karmanier galten nach Strabo 

1) Emerson Tennent, „Ceylon“, Band II, S. 458 ff., 1. Anmerkung. 

2) Schwaner, „Borneo“, Band I, S. 199. 

8) Fytche, „Burma“, Band II, S. 73. 
) „Das Ausland“, 1875, S. 958. 

5) Roßbach, „Unterſuchungen über die römiſche Ehe“, S. 32. 

e) Dall, „Alaska and its Resources“, S. 196. 

7) Buchanan, „Sketches of the History, Manners and Customs of the 

North American Indians“, S. 323. 

e) Im Thurn, „Among the Indians of Guiana“, S. 221. Vergleiche: 

v. Martius, „Beiträge zur Ethnographie Amerikas“, Band I, S. 247, 645, 688. 

e) Wilkes, „United States Exploring Expedition“, Band V, S. 363; 

Bock, „The Head- Hunters of Borneo“, S. 216, 221 :«. 

10) Dalton, „Descriptive Ethnology of Bengal“, S. 40. 

11) Bickmore, „Travels in the East Indian Archipelago“, S. 205. 



12 Erſtes Kapitel. 

erſt nach der Tötung eines Feindes für heiratsfähig.!) Die Sehn⸗ 

ſucht eines Gallakriegers geht dahin, den Feind ſeiner Genitalien zu 

berauben, da der Beſitz eines ſolchen Siegeszeichens die unerläßliche 
Vorbedingung der Ehe bildet.?) Bei den Beſchuanen und den Kaffer— 

ſtämmen ſüdlich des Zambeſi darf ein Jüngling nicht heiraten, bevor 

er ein Rhinozeros getötet hat.) Auf den Marianneninſeln muß der 

Brautbewerber Proben ſeiner körperlichen Kraft und Geſchicklichkeit 

ablegen.?) Und bei den Arabern Ober-Agyptens muß ſich der Mann 
einer Peitſchenprobe ſeitens der Verwandten ſeiner Braut unterwerfen, 

um ſeinen Mut zu bekunden. Wenn er ihres Beſitzes für würdig er— 

achtet werden will, muß er die Züchtigung, welche zuweilen außer⸗ 
ordentlich ſtreng iſt, mit einem Ausdruck von Freude entgegennehmen.“) 

Der Gedanke, daß der Mann verpflichtet ſei, ſeine Familie zu 

erhalten, iſt thatſächlich ſo eng mit dem der Ehe und Vaterſchaft ver— 

knüpft, daß manchmal ſelbſt geſchiedene Gattinnen mit ihren Kindern, 

wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade, von ihren früheren Ehe— 

männern unterſtützt werden. Dies trifft zu bei den Tſchuktſchen Nord— 

weſt⸗Aſiens,) den Sotho-Negern Süd- Afrikas?) und den Munda⸗Kols 
in Chota⸗Nagpore.s) Ferner erfreut ſich ein Weib des Schutzes ihres 

Gatten, oft auch noch nach Abbruch des geſchlechtlichen Verkehrs. Und 

nach ſeinem Tode geht die Verpflichtung, ſie und ihre Kinder zu er— 

halten, auf ſeine Erben über, und die weitverbreitete Sitte, daß ein 

Mann die Witwe ſeines verſtorbenen Bruders heiratet, iſt — wie wir 

in einem der folgenden Kapitel ſehen werden — nicht nur ein männ⸗ 

liches Vorrecht, ſondern bei mehreren Völkern eine Pflicht. Wir 

können mithin als erwieſen annehmen, daß bei der menſchlichen Raſſe, 
wenigſtens in ihrem gegenwärtigen Stadium, der Vater dieſelben Auf— 

gaben hat, wie bei den anderen Tierarten, bei denen die Verbindung 
zwiſchen den Geſchlechtern länger dauert als ihre ſexuelle Begierde. 

) Strabo, T’swypagınd, XV. Buch, S. 727. 
) Waitz, Band II, S. 515. 

5) Livingstone, „Missionary Travels and Researches in South Africa“, S. 147. 
) Freyeinet, „Voyage autour du monde“. Band II, S. 277 ff. 

5) Baker, „The Nile Tributaries of Abyssinia“, S. 125. 

6) Hooper, „Ten Months among the Tents of the Tuski“, S. 100. 
) Endemann, „Mitteilungen über die Sotho-Neger“. („Zeitſchrift für 1 

logie“, Band VI, S. 40.) 

8) Jellinghaus, „Sagen, Sitten und Gebräuche der Munda-Kols in Chota- 

Nagpore“. (Ebenda, Band III, S. 370.) 
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In enzyklopädiſchen und philoſophiſchen Werken finden wir mehrere 

abweichende Definitionen des Wortes Ehe. Die meiſten dieſer Definitionen 

ſind jedoch juridiſcher oder ethiſcher Natur, d. h. ſie umfaſſen einerſeits 

die für die geſetzliche Geſtaltung der Vereinigung erforderlichen Bedin— 

gungen), andererſeits das, was in den Augen eines Idealiſten die Ver: 

einigung ſein ſollte.?) Ich brauche kaum zu betonen, wie entfernt ich 
davon bin, das Wort in einer dieſer Bedeutungen zu gebrauchen. Den 

Gegenſtand dieſer Abhandlung bildet die Naturgeſchichte der Ehe, und 

ich glaube, daß vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte bloß eine einzige Defi— 

nition auf allgemeine Anerkennung Anſpruch erheben kann, jene näm— 

lich, laut welcher die Ehe nichts anderes iſt als eine mehr oder minder 

dauernde Verbindung zwiſchen Mann und Weib, welche über den 
bloßen Fortpflanzungsakt hinaus bis nach der Geburt des Kindes 

währt. Dieſe Erklärung iſt weitreichend genug, um alle anderen bisher 

gegebenen einzuſchließen, und eng genug, um jene gänzlich lockeren 

Verbindungen auszuſchließen, welchen durch das Herkommen der Name 

der Ehe nicht beigelegt wird. Sie deckt nicht allein den geſchlecht— 
lichen Umgang, ſondern auch das Beiſammenleben, wie es im mittel— 

alterlichen Sprichworte „Boire, manger, coucher ensemble est mari- 
age, ce me semble“ ) ausgeſprochen iſt. Und obgleich, wie das in 
der Natur der Sache liegt, etwas unbeſtimmt, hat ſie doch den Vorteil, 

in Einem Begriffe alle einander weſentlich ähnlichen Erſcheinungen, 

welche einen gemeinſchaftlichen Urſprung haben, zu umfaſſen. | 

Wir haben geſehen, daß fich die erſten Spuren der Ehe bei den 

Schildkrötenarten finden. Bei den Vögeln iſt ſie eine nahezu allge— 
meine Einrichtung, während ſie bei den Säugetieren auf beſtimmte 

Gattungen beſchränkt bleibt. Immerhin fanden wir ſie als Regel bei 

den Affen, insbeſondere den menſchenähnlichen, und bei den Menſchen— 
raſſen. Iſt es ſomit wahrſcheinlich, daß die Ehe dem Menſchen von 

irgend einem affenähnlichen Vorfahren überliefert wurde und daß es 
niemals eine Zeit gegeben hat, in welcher ſie beim Menſchengeſchlechte 

1) „Union d'un homme et d'une femme, faite dans les formes légales.“ 
(Larousse, „Grand dietionnaire universel du XIX me siècle.“ Band X, ©. 1174.) 

2) „Die Verbindung zweyer Perſonen verſchiedenen Geſchlechts zum lebens— 

wierigen wechſelſeitigen Beſitz ihrer Geſchlechtseigenſchaften.“ (Kant, „Die Meta: 

phyſik der Sitten“, Band I, S. 107.) 

) Schäffner, „Geſchichte der Rechtsverfaſſung Frankreichs“, Band III, 
S. 186. | 
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nicht vorkam? Dieſe Fragen können nicht beantwortet werden, bevor 

wir die Urſache ausfindig gemacht, der die Ehe ihren Urſprung verdankt. 
Es iſt einleuchtend, daß es dort, wo die Zeugungsfähigkeit auf 

eine beſtimmte Jahreszeit beſchränkt iſt, nicht der ſexuelle Inſtinkt ſein 

kann, welcher Männchen und Weibchen Monate, ja Jahre hindurch an— 

einander feſſelt. Ebenſowenig giebt es ein anderes egoiſtiſches Motiv, 

das mit Wahrſcheinlichkeit für dieſe Sitte angeführt werden könnte. 

Wenn wir in Betracht ziehen, daß die Vereinigung bis nach der Ge— 

burt des Nachkommen dauert, und welche Fürſorge der Vater für 

letzteren an den Tag legt, können wir getroſt annehmen, daß die Ver: 

längerung der Verbindung der Geſchlechter auf irgend eine Art mit 
den elterlichen Pflichten zuſammenhängt. Ich bin in der That ent— 

ſchieden der Meinung, daß das Band, welches Männchen und Weibchen 

aneinander feſſelt, ein durch den mächtigen Einfluß der natürlichen 

Zuchtwahl entwickelter Inſtinkt iſt. Augenſcheinlich iſt die Gattung 

zum Kampfe ums Daſein beſſer befähigt, wenn der Vater mithilft, 

den Sprößling zu beſchützen, als wenn dieſe Pflicht ausſchließlich der 
Mutter anheimfällt. Die Vaterliebe und der Naturtrieb, welcher be— 
dingt, daß Männchen und Weibchen mehr oder minder dauernde Ver— 

bindungen eingehen, ſind ſolchergeſtalt nützliche Geiſtesanlagen, welche 

aller Wahrſcheinlichkeit nach durch das Überleben der Beſten erworben 
wurden. 

Wie kann es aber dann ſein, daß ſich bei den meiſten Tieren der 

Vater nie um ſeine Nachkommenſchaft bekümmert? Die Antwort 

hierauf iſt nicht ſchwer zu finden. Die Ehe iſt eben nur eines jener 

mannigfachen Mittel, durch welche die Gattung befähigt wird, ſich zu 
erhalten. Wo die elterliche Sorgfalt fehlt, finden wir für dieſen Mangel 

ſicherlich irgend einen anderen Erſatz. Bei den Wirbelloſen, den Fiſchen 
und Reptilien ſind gewöhnlich beide Eltern ganz gleichgültig gegen ihre 

Nachkommen. Ein bedeutender Teil erliegt deshalb, noch bevor ſie die 

Reife erreichen; dafür ſteht aber die Zahl der gelegten Eier mit der 
Menge der Verluſte im Verhältnis, ſo daß die Gattung trotzdem er— 

halten bleibt. Wenn alle von den weiblichen Fiſchen gelaichten Rogen— 

körner befruchtet und ausgebrütet würden, wäre das Meer nicht groß 
genug, alle Geſchöpfe zu faſſen. Die Eier der Reptilien bedürfen 
keiner mütterlichen Fürſorge, denn der Embryo wird durch die Wärme 

der Sonne entwickelt; und ihre Jungen ſind ſchon vom Augenblick des 

Ausſchlüpfens an befähigt, für ſich ſelber Sorge zu tragen, da ſie 
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dieſelbe Lebensweiſe führen, wie die ausgewachſenen Individuen. Bei den 

Vögeln hingegen iſt die elterliche Sorgfalt unerläßlich. Gleichmäßige, 

fortwährende Wärme iſt die erſte Bedingung für die Entwicklung des 

Embryo und für die Erhaltung der Jungen. Hierzu bedarf die Mutter 
faſt immer der Unterſtützung des Vaters, der ſie mit Lebensmitteln 

verſieht und ſie zuweilen beim Brüten ablöſt. Bei den Säugetieren 

können die Jungen im zarteſten Alter niemals die Mutter entbehren, 
die Hilfe des Vaters jedoch iſt keineswegs immer unerläßlich. Bei 

einigen Gattungen, wie bei dem Walroß !), dem Elefanten ?), dem 
Bos americanus ?) und der Fledermaus )), ſcheint ein abſonderlicher 

Erſatz für den väterlichen Schutz vorhanden zu ſein, indem die Weib— 

chen mit den Jungen, von den Männchen abgeſondert, größere Herden 
oder Gruppen bilden. Was wieder die Ehe bei den Primaten betrifft, 

iſt ſie ſehr wahrſcheinlich der äußerſt geringen Zahl der Jungen zu— 
zuſchreiben — da die Weibchen jedesmal bloß Ein Junges werfen — 

und bei den höchſten Affen, wie auch beim Menſchen, zum Teile noch 

der Länge der Kindheitsperiode.“) Vielleicht hängt auch das Familien— 

leben des Orang-Utang, welches im Vergleiche zu dem des Gorilla und 

Schimpanſen ſo unvollkommen iſt, von den geringeren Gefahren ab, denen 

dies Tier ausgeſetzt iſt. Denn „mit Ausnahme des Menſchen“, be— 

merkt Mohnike, „hat der Orang-Utang in Borneo keinen Feind von 
gleicher Stärke.“ “) Kurz, die Faktoren, von welchen das Daſein einer 

Gattung abhängt, — Zahl der Nachkommenſchaft, Geſchicklichkeit zur 
Selbſthilfe in der Jugendzeit, mütterliche Sorgfalt, Ehe u. ſ. w. — 

ſchwanken bei den verſchiedenen Gattungen außerordentlich. Doch ſind 

bei jenen, welche nicht unterliegen, alle dieſe Faktoren einander mehr 

oder minder proportioniert, und ihr Ergebnis iſt immer die Erhaltung 

der Gattung. 

Ehe und Familie ſind alſo innig miteinander verknüpft: zu 

Gunſten der Jungen geſchieht es, daß Männchen und Weibchen fort— 
fahren, zuſammenzuleben. Die Ehe wurzelt mithin mehr in der Familie 

als die Familie in der Ehe. Es giebt auch viele Völker, bei welchen 

) Brehm, „Tierleben“, Band III, S. 649. ) Ibid., Band III, ©. 400 

Band III, S. 479. ) Ibid., Band I, S. 299. 

5) Der Orang⸗Utang ſoll erſt mit 15 Jahren vollkommen ausgewachſen ſein 

(Mohnike in „Das Ausland“, 1872, S. 850). Vergleiche: Fiske, „Outlines of 

Cosmic Phylosophy“, Band II, S. 342 ff. 

6) „Das Ausland“, 1872, S. 894. 
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das eigentliche Eheleben erſt nach der Geburt eines Kindes beginnt, 
und andere, welche glauben, daß die Geburt eines außerehelichen Kindes 

den Eltern die Pflicht auferlegt, eine Ehe einzugehen. Lieutnant Holm 

berichtet, daß bei den Oſt-Grönländern die Ehe nicht für vollſtändig 
gilt, ſolange das Weib nicht Mutter wird.“) Bei den Schawaneſen?) 

und Abiponen?) bleibt das Weib oft im Haufe des Vaters, bis es 

ein Kind bekommt. Bei den Chyenen, ) den Ainos auf Jeſſos) und 

einem der noch vorhandenen Ur-Stämme Chinas“) lebt der Gatte mit 

ſeiner Frau im Hauſe ihres Vaters und führt ſie niemals vor der 

Geburt eines Kindes heim. In Cirkaſſien werden die Neuvermählten 

getrennt gehalten, bis das erſte Kind geboren ift;?) und bei den Be— 

duinen des Sinai betritt das Weib die Hütte ihres Mannes erſt wenn 

ſie hochſchwanger iſt.“) Bei den Baeles bleibt das Weib im Haufe 
ihrer Eltern, bis es Mutter wird; wird ſie es nicht, bleibt ſie ganz 
dort, und der Mann erhält zurück, was er für ſie bezahlt hat.“) In 

Siam erhält das Weib ihr Heiratsgut erſt, nachdem ſie einem Kinde 
das Leben geſchenkt hat,“) während nach Erman bei den Atcha-Aleuten 

der Gatte die Kaufſumme nicht früher erlegt, als bis er Vater ge— 

worden.!) Die Badaga in Süd-Indien haben zweierlei Hochzeits— 

zeremonien, und die zweite findet erſt dann ſtatt, wenn ſchon Anzeichen 
dafür vorhanden ſind, daß das Paar Familie haben wird; iſt hierzu 
keine Ausſicht, ſo pflegt ſich das Paar zu trennen.?) Von den ſene— 

gambiſchen Wolofen behauptet Dr. Berenger-Feraud: „Erſt nachdem die 

Braut unzweifelhaft ſchwanger geworden, zuweilen ſogar erſt nach der Ge— 

burt eines oder mehrerer Kinder wird die eigentliche Hochzeit gefeiert.“ !“) 

1) „Science“, Band VII, S. 172. 

2) Moore, „Marriage Customs, Modes of Courtship etc.“, S. 292. 
3) Klemm, „Allgemeine Kultur-Geſchichte der Menſchheit“, Band II, ©. 75. 

) Rowney, „The Wild Tribes of India“, S. 203 ff. 

5) v. Siebold, „Ethnologiſche Studien über die Aino auf Jeſſo“, S. 31. 

) Gray, „Ching“, Band II, S. o, ſüuhhgg 8 

8) Burckhardt, „Notes on the Bedouins and Wahäbys“, S. 153. 

9) Nachtigal, „Sahara und Sudan“, Band II, S. 177. 

10) Bock, „Temples and Elephants“, S. 186. 
11) Erman, „Ethnographiſche Wahrnehmungen an den Küſten des Behrings— 

Meeres.“ („Zeitſchrift für Ethnologie“, Band III, S. 162.) 

12) Harknees, „The Neilgherry Hills“, S. 116. 

13) Bérenger-Féraud, „Le mariage chez les Negres Sénégambiens“ 

(„Revue d' Anthropologie“, 1883, S. 286 ff.). 
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Und die Igorroten auf Luzon betrachten keine Verlobung für bindend, 

ſolange die Frau nicht ſchwanger iſt.“) 
Andererſeits erzählt uns Emin Paſcha, daß bei den Mädi in 

Central-Afrika, „wenn ein Mädchen ſchwanger wird, der Jüngling, der 

ihr Gefährte geweſen, verpflichtet iſt, ſie zu heiraten und ihrem Vater 

den üblichen Brautpreis auszuzahlen.“?) Burton berichtet von einem 

ähnlichen Gebrauch bei einigen ſüdlich vom Aquator lebenden Völkern.“) 
Bei vielen wilden Völkern Borneos herrſcht ein nahezu unbeſchränkter 

Verkehr zwiſchen der Jugend beider Geſchlechter; wenn aber Schwanger— 

ſchaft folgt, ſo wird die Ehe als notwendig erachtet.“) Das Gleiche 

iſt, wie mir Dr. A. Bunker verſichert, bei einigen Karen-Stämmen in 

Birma der Fall. In Tahiti darf nach Cook der Vater ſein natürliches 
Kind töten; hat er es aber am Leben gelaſſen, ſo gilt er als mit der 

Mutter des Kindes verheiratet.“) Bei den Tipperähs der Tſchittagong— 
Hügels) und bei den Bauern der Ukraine?) iſt ein Verführer ver: 

pflichtet, das Mädchen zu heiraten, wenn es ſchwanger wird. Powers 

wieder berichtet, daß bei den kaliforniſchen Wintuns ein Weib, das von 

ihrem Manne verlaſſen wird, während ſie ein junges Kind hat, in den 

Augen ihrer Freunde berechtigt iſt, das Kind zu töten, weil es keinen 

Ernährer hat.?) Und die Creeks gewähren einer jungen Frau, die 
von dem Manne ſchwanger wurde, welchen ſie zu heiraten erwartete, 

der ſie jedoch verließ, dasſelbe Recht.“) . 

Man könnte übrigens annehmen, daß beim Menſchen die verlängerte 

1) Blumentritt, „Verſuch einer Ethnographie der Philippinen“, S. 27. 

2) „Emin Pasha in Central Africa“, S. 103. 

pie, S. 103. 

) St. John, „Wild Tribes of the North-West Coast of Borneo“. 

(„Transactions of the Ethnologieal Society“, neue Reihenfolge, Band II, 
S. 237.) Low, „Sarawak“, S. 195. Wilker, „Plechtigheden en gebruiken 

bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel.“ 

(„Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indié“, 

Serie V, Band IV, S. 442.) | 
5) Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, ©. 157. 
6) Lewin, „Wild Races of South-Eastern India“, S. 202. 

) Zmigrodzki, „Die Mutter bei den Völkern des ariſchen Stammes“, 

S. 246 - 248. Vergleiche: Man, „On the Aboriginal Inhabitants of the Anda- 

man Islands“. („Journal of the Anthr. Inst.“, Band XII, S. 81) 

®) Powers, ©. 239. 

9) Schooleraft „Archives of Aboriginal Knowledge“, Band V, ©. 272. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 2 5 
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Verbindung der Geſchlechter neben der Notwendigkeit der elterlichen 
Fürſorge für die Nachkommenſchaft auch noch einer anderen Urſache 

zuzuſchreiben ſei: nämlich der Thatſache, daß der Geſchlechtstrieb nicht 
auf eine beſtimmte Jahreszeit beſchränkt iſt, ſondern das ganze Jahr 

hindurch anhält. „Was den Menſchen vom Tiere unterſcheidet“, ſagt 

Beaumarchais, „iſt: ohne Durſt trinken und zu allen Jahreszeiten 

lieben.“ Doch will ich im nächſten Kapitel nachzuweiſen trachten, daß 

die Annahme, inſoweit unſere früheſten menſchlichen oder halbmenſch— 

lichen Ahnen in Betracht kommen, wahrſcheinlich nicht ganz richtig iſt. 



Zweites Kapitel. 

Eine menſchliche Paarungsſaiſon in der Urzeit. 

Profeſſor Leuckart iſt der Meinung, daß die Periodizität im ge⸗ 
ſchlechtlichen Leben der Tiere auf ökonomiſchen Bedingungen beruht, 

indem der reproduktive Stoff einen Überſchuß der individuellen Lebens⸗ 

wirtſchaft darſtellt. Deshalb glaubt er auch, daß die Brunſt zu jener 

Zeit eintritt, in welcher das Verhältnis zwiſchen Einnahmen und Aus— 
gaben das günſtigſte iſt.“) 

Obgleich dieſe Hypotheſe von mehreren hervorragenden Phyſiologen 
angenommen wurde, unterſtützen die Thatſachen nicht die Annahme, 

daß die Zeugungskraft mit Nahrungsüberfluß und Körperkraft in 
Wechſelbeziehung ſteht. Es giebt ſogar Schriftſteller, die glauben, daß 
das Gegenteil der Fall ſei.?) 

Keinesfalls gerechtfertigt iſt Gruenhagens Behauptung, daß „das 
allgemeine Hochzeitsfeſt der Frühling iſt, wenn die erwachende Natur 

den meiſten Tieren neue und reichliche Lebensquellen eröffnet.“ ?) Dies 

gilt wohl von den Reptilien und Vögeln, aber nicht von den Säuge— 
tieren. Jeder Monat oder jede Jahreszeit iſt die Paarungsſaiſon der 

einen oder anderen Säugetier-Gattung. So paart ſich die Fledermaus 

im Januar und Februar,) das wilde Kamel der Wüſte im Oſten 

1) Wagner, „Handwörterbuch der Phyſiologie“, Band IV, S. 862. Gruen⸗ 

hagen, „Lehrbuch der Phyſiologie“, Band III, S. 528. Vergleiche Hayeraft, 

„Some Physiological Results of Temperature Variations“, in „Transactions 

of the Royal Society of Edinburgh“, Band XXIX, S. 130. 

2) Janke, „Die willkürliche Hervorbringung des Geſchlechts“, S. 220 — 222. 

) Gruenhagen, „Lehrbuch der Phyſiologie“, Band III, S. 528. 

) Brehm, „Tierleben“, Band I, S. 299. 
2* 
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des Lob-nor-Sees von Mitte Januar bis faſt Ende Februar,“) der 
Canis Azarae?) und der indiſche Biſon?) im Winter, die Wildkatze“) 

und der Fuchs?) im Februar, das Wieſel im März,) das Kulan von 

Mai bis Juli,“) der Biſamochs Ende Auguſt,s) das Elentier in den 

baltiſchen Provinzen Ende Auguſt und im aſiatiſchen Rußland im 

September und Oktober,“) der wilde Jakko Tibets im September, 10) 

das Renntier in Norwegen Ende September, “) der Dachs im Oktober, ?) 

die Capra pyrenaica im November,“) die Gemſe, ) das Moſchus⸗ 

tier!?) und die Orongo-Antilope!s) im November und Dezember, der 

Wolf von Ende Dezember bis Mitte Februar.“) Doch trotz dieſer 

ſcheinbaren Unregelmäßigkeit iſt die Paarungszeit jeder Gattung an 

ein unfehlbares Geſetz gebunden: ſie tritt früher oder ſpäter ein, je 

nachdem die Periode der Schwangerſchaft länger oder kürzer iſt, ſo daß 

die Jungen zu der Zeit geboren werden, in welcher ſie mit der größten 

Wahrſcheinlichkeit am Leben bleiben können. So werfen viele Säuge— 

tiere ihre Jungen zeitig im Frühling oder in tropiſchen Gegenden 
am Anfang der Regenzeit, denn da beginnt die Periode, in der das 

Leben leichter erhalten wird, Beute im Überfluß, genügend Waſſer und 

vegetabiliſche Nahrung vorhanden und das Klima wärmer iſt. In 

den Hochländern paaren ſich die Tiere ſpäter als in den niederen Re— 

gionen,“ ) und jene der kalten und gemäßigten Zonen gewöhnlich ſpäter 

als die Tiere tropiſcher Länder. Was die unter verſchiedenen Breite— 

graden lebenden Gattungen betrifft, kommt die Paarungszeit je nach 
den klimatiſchen Unterſchieden früher oder ſpäter. !“) 

1) Prschewalsky, „From Kuldscha to Lob- nor“, S. 91. 
2) Rengger, S. 147. ) Forſyth, S. 108. 

) Brehm, „Tierleben“, Band I, S. 453. 5) Ibid, Band I, S. 662. 
6) Ibid., Band II, S. 84. ) Ibid., Band III, S. 19. 
) Brehm, „Tierleben“, Band III, S. 3 Yig Band TIL, & Ur 

4%) Prschewalsky, „Mongolia“, Band II, S. 192. 
12) Brehm, Band III, S. 123. 15) Ibid., Band II, S. 149. 
18) Ibid., Band III, S. 311. % Ibid., Band III, S. 274. 
15) ITbid., Band III, S. 95. | 
16) Prschewalsky, „Mongolia“, Band II, ©. 205. 
7) Brehm, Band I, ©. 534. 

18) Brehm, Band III, S. 275, 302. Prschewalsky, „Mongolia“, Band II, 
8193, 206. 

19, Brehm, Band I, S. 370, 404, 431; Band II, S. 6, 325, 420; Band III, 
nnn s, 9. 
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Anſtatt von irgend einem allgemeinen phyſiologiſchen Geſetze ab— 
zuhängen, erſcheint ſomit die Brunſtzeit den Anforderungen jeder ein— 

zelnen Gattung angepaßt. Hier haben wir abermals ein Beiſpiel 

der gewaltigen Erfolge der natürlichen Zuchtwahl, welche zuweilen ſehr 
deutlich zu Tage treten. Die Haſelmaus (Muscardinus avellanarius) 

z. B., welche ſich von Haſelnüſſen nährt, paart ſich im Juli und wirft 
ihre Jungen im Auguſt, wann die Haſelnüſſe zu reifen beginnen. 

Hierauf wachſen die Jungen ſehr raſch, ſo daß ſie fähig ſind, die Herbſt— 

und Winterkälte zu ertragen.!) | 

Es giebt jedoch auch manche wilde Gattungen, wie einige Wal: 2) 
Elefanten:,?) Nagetier- ) und niedrige Affen-Artens), welche keine be— 

ſtimmte Paarungszeit zu haben ſcheinen. Es genügt vielleicht, wenn 

wir bezüglich derſelben Brehms Worte über die Elefanten anführen: 

„Der Reichtum ihrer Wälder iſt ſo groß, daß ſie thatſächlich niemals 

Mangel leiden.“) Aber die menſchenähnlichen Affen gehören nicht zu 

dieſer Klaſſe. Nach Winwood Reade kämpfen die männlichen Gorillas 

zur Brunſtzeit für ihre Weibchen,“) und Dr. Mohnike, ſowie auch andere 

Autoritäten erwähnen das Vorkommen einer Brunſtzeit beim Orang— 

Utang.s) Leider haben wir aber keine Berichte darüber, zu welcher 

Jahreszeit dieſelbe eintritt. Doch kann es von keinem anderen Geſetz 

abhängen als dem, welches beim übrigen Tierreiche vorwaltet. Er— 

wägen wir nun die Wichtigkeit dieſes Geſetzes, ſowie den Umſtand, 

daß die Periodizität des Geſchlechtslebens auf der Ernährungsweiſe 

der Gattung und auf allerlei anatomiſchen und phyſiologiſchen Eigen— 

heiten beruht, und ziehen wir ferner die ſtarke biologiſche Ahnlichkeit 
zwiſchen den Menſchen und den menſchenähnlichen Affen in Betracht, 

ſo ſind wir faſt gezwungen anzunehmen, daß die Paarungszeit unſerer 
früheſten menſchlichen oder halbmenſchlichen Ahnen auf einen beſtimmten 

1) Brehm, „Tierleben“, Band II, S. 313. ) Ibid., Band III, ©. 699, 723. 

3) Ibid., Band III, S. 482. ) Ibid, Band II, S. 440. 
5) Ibid., Band I, S. 119, 147, 182, 228. Schomburgk, Band II, S. 767. 

6) Brehm, Band III, S. 480. Es iſt auch beachtenswert, daß die Vögel 

auf den Galapagos⸗Inſeln, welche faſt am Aquator liegen, keine beſtimmte Brut⸗ 

zeit zu haben ſcheinen. (Markham, „Visit to the Galapagos Islands“, in: 

„Proceedings of the Roy. Geogr. Soc.“ New Series, Band II, S. 753.) 

) Reade, ©. 214. 

) „Das Ausland“, 1872, ©. 850. Hartmann, S. 230. Huxley, „Evidence 
as to Man's Place in Nature“, S. 33. f 
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Abſchnitt des Jahres beſchränkt war, ebenſo wie dies bei ihren 

nächſten Verwandten unter den niederen Tieren der Fall geweſen. 

Die Wahrſcheinlichkeit dieſer Vermutung wird ferner dadurch be— 
kräftigt, daß es noch jetzt einige rohe Völker giebt, von denen that— 
ſächlich nachgewieſen iſt, daß ſie eine jährliche Paarungszeit haben, 
während bei mehreren anderen Völkern der Geſchlechtstrieb zu be— 

ſtimmten Jahreszeiten ganz entſchieden einen periodiſchen Zuwachs 

erfährt. 
Nach den Berichten Johnſtons haben die wilden Indianer Kalifor— 

niens, die zu den niedrigſten Raſſen der Welt gehören, „ebenſo regel— 

mäßig ihre Brunſtzeiten, wie das Rotwild, das Elentier, die Antilope 

oder ſonſt eine Tierart.“ !) Und Power bekräftigt die Richtigkeit dieſer 

Behauptung wenigſtens bezüglich einiger dieſer Indianer, indem er 

ſagt, daß der Frühling „bei ihnen ein buchſtäblicher Valentinstag iſt, 

wie bei den wilden Tieren und den Vögeln des Waldes.“ 2) 

Von den Watſchandiern im weſtlichen Auſtralien bemerkt Oldfield: 

„Gleich den Tieren auf dem Felde, hat der Wilde bloß Eine Jahres— 

zeit für die Kopulation.?) Gegen Mitte des Frühjahrs, wenn die 

Jamswurzel in voller Kraft iſt, wenn die Jungen aller Tiergattungen 

in Überfluß vorhanden, wenn Eier und andere Nährmittel zu haben 
ſind, denken die Watſchandier an die Abhaltung ihres großen halb— 
religiöſen „Caa-ro“-Feſtes, welches der Erfüllung der wichtigen Zeugungs— 

pflicht vorangeht.“) Ein ähnliches Feſt wurde nach Bonwick bei den 

Tasmaniern zur ſelben Jahreszeit gefeiert.“) 

Die Hos, ein indiſcher Gebirgsſtamm, feiern laut 9 Berichten 

des Oberſten Dalton alljährlich ein großes Feſt im Januar, „wenn die 

Speicher voll Getreide ſind und das Volk, um deſſen eigenen Ausdruck 

zu gebrauchen, „voller Teufelei“ ſteckt. Sie haben die ſonderbare Vor— 

ſtellung, daß zu dieſer Zeit Männer und Frauen derart mit Tafter- 

haften Neigungen überbürdet ſind, daß es für die Sicherheit der Perſon 
unbedingt notwendig iſt, durch die zeitweilige Gewährleiſtung einer 

) Schooleraft, a. a. O., Band IV, S. 224. 
2) Powers, ©. 206. 

) Dieſe Behauptung ſcheint übrigens etwas übertrieben; vergleiche: Curr, 
„The Australian Race“, Band I, S. 77. 

) Oldfield, „The Aborigines of Australia.“ („Transactions of the Ethn. 
Soc.“ New Series, Band III, S. 230.) 

) Bonwick, „Daily Life and Origin of the Tasmanians“, S. 198. 



Eine menſchliche Paarungsſaiſon in der Urzeit. 23 

freien Bethätigung der Leidenſchaften den Dampf abzulaſſen. Das Feſt 

entartet deshalb zu einer Saturnalie, während welcher die Diener ihre 

Pflichten gegen die Herren, die Kinder die Achtung gegen die Eltern, 

die Männer die Ehrerbietung gegen die Frauen vergeſſen und die 

Frauen ſich aller Gefühle der Ehrbarkeit, des Anſtandes und der Milde 

begeben.“ Männer und Frauen ſinken in der Befriedigung ihrer 

Liebesneigungen faſt zu Tieren herab, und den Mädchen wird die 

weiteſtgehende Freiheit bewilligt.“) 

Derſelbe Schriftſteller fügt hinzu, daß „es den Anſchein hat, als 

hätten es die meiſten Gebirgsſtämme für notwendig gefunden, die Ehe 

durch Aneiferung des geſchlechtlichen Umganges zu beſtimmten Jahres— 

zeiten zu fördern.“ 2) Bei den Santalen „finden die Ehen meiſtens 

einmal im Jahre, im Januar, ſtatt: ſechs Tage hindurch leben alle 

Ehekandidaten in bunteſtem Konkubinat, wonach die ganze Geſellſchaft 

als paarweiſe verheiratet betrachtet wird.““) Die Pundſchas in Jeypore 

feiern nach Dr. Shortts Mitteilung im erſten Monate des neuen Jahres 

ein Feſt, bei welchem Männer und Weiber zuſammenkommen. Die 

unteren Klaſſen oder Kaſten beobachten dieſe einen Monat anhaltende 

Feſtlichkeit durch unterſchiedsloſe Vermengung beider Geſchlechter bei 

freier Wahl.) Ein ähnliches, eine ununterbrochene Reihe von Völlerei 

und Ausſchweifungen umfaſſendes Feſt wird einmal im Jahre von den 

Kotaren, einem das Nilagiri-Gebirge bewohnenden Volksſtamm abge⸗ 

halten;®) nach Bancroft von den Keres in Neu-Mexiko“), nach Dr. Fritſch 

von den Hottentotten;?) und, wie mir Herr A. J. Swann ſchreibt, von 

einigen Stämmen in der Nähe des Nyaſſa. In Rom wieder fand zu 

Ehren der Venus im April ein Feſt ſtatt,) und Mannhardt berichtet 

über einige ſonderbare Volksgebräuche in Deutſchland, England, Eſth⸗ 

land und anderen europäiſchen Ländern, Gebräuche, welche eine Steige⸗ 

1) Dalton, S. 196 ff. 

2) Ibid., S. 300. 

8) Watson and Kaye, „The People of India“, Band I, Nr. 2. Rowney, 

S. 76. 

4) Shortt, „Contribution of the Ethnology of J eypore.“ („Transactions 

of the Ethn. Soc.“ New Series, Band VI, S. 269). 

5) Derſelbe, „Account of the Hill Tribes of the Neilgherries.“ („Trans- 

actions of the Ethn. Soc.“ New Series, Band VII, ©. 282.) 

e) Bancroft, „Native Races of the Pacific States“, Band I, S. 551 ff. 

7) Fritſch, „Die Eingeborenen Süd⸗Afrikas“, S. 328. 

8) Westropp and Wake, „Ancient Symbol Worship“, ©. 26. 
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rung des Geſchlechtstriebes im Frühjahr oder zum Beginne des Som: 

mers anzudeuten ſcheinen.“) 

Durch Fragen, welche ich an verſchiedene unter wilden Völkern 

lebende Perſonen richtete, habe ich zu erfahren geſucht, ob bei jenen 

Völkern Ehen nicht vorwiegend zu einer beſtimmten Zeit des Jahres 
geſchloſſen werden und ob nicht in einzelnen Monaten oder Jahres: 

zeiten mehr Kinder geboren werden als in den übrigen. Herr Rad— 

field aus Lifu in der Nähe Neu-Kaledoniens ſchreibt mir, daß daſelbſt 
früher die Ehen zu verſchiedenen, gerade paſſenden Zeiten geſchloſſen 

wurden, daß aber „der November die Zeit zu ſein pflegte, in welcher 

die Verlobungen ſtattfanden.“ Da die Jahreszeiten dieſer Inſel das 

Gegenſtück der engliſchen bilden, entſpricht dieſer Monat dem Ende des 

Frühjahrs und dem Beginne des Sommers. Herr H. T. Couſins ver— 

ſtändigt mich, daß bei den Bewohnern des zis-nataliſchen Kaffernlandes 
„mehr Kinder in Einem Monat oder Einer Jahreszeit geboren werden 
als in den übrigen, nämlich: im Auguſt und September, den Früh— 
jahrsmonaten Süd-Afrikas;“ und er ſchreibt dieſes Plus an Geburten 

Feſtlichkeiten zu, welche mit Völlerei und unbeſchränktem Geſchlechts— 

verkehr der ledigen Perſonen beider Geſchlechter einhergehen. Dr. A. 
Sims berichtet aus Stanley-Pool, daß bei den Bateken im September 

und Oktober, d. h. zur Zeit der Frühjahrsregen, mehr Kinder das 
Tageslicht erblicken als zu anderen Zeiten, und Ch. E. Ingham ſchreibt 

aus Banza Manteka, daß er glaube, das Gleiche ſei auch bei den 
Bakongo der Fall. T. Bridges hingegen berichtet mir, daß ſeines 
Wiſſens bei den Jahgans im ſüdlichen Teile von Feuerland die Mo— 
nate bezüglich der Geburtsanzahl keine Unterſchiede aufweiſen. Ich 
glaube übrigens, daß dies Reſultat bei ſorgfältigerer Prüfung einer 

genügenden Anzahl von Fällen etwas modifiziert werden würde, denn die 

Statiſtik beweiſt, daß ſelbſt in civiliſierten Ländern in der Verteilung 

der Geburten eine regelmäßige periodiſche Schwankung vorhanden iſt. 
Wargentin wies nach, daß im achtzehnten Jahrhundert in Schweden 

in manchen Monaten mehr Kinder geboren wurden als in den anderen.?) 

) Mannhardt, „Wald- und Feldkulte“, Band I, Kap. 5, §§S 8—11, insbeſondere 

S. 449, 450, 469, 480 ff. Siehe ferner Kuliſcher, „Die geſchlechtliche Zuchtwahl bei 
den Menſchen in der Urzeit.“ (Zeitſchrift für Ethnologie, Band VIII, S. 152 - 156.) 

) Wargentin, „Uti hvilka Manader flera Människor ärligen födas och 

dö i Sverige.“ („Kongl. Vetenskaps-academiens Handlingar“, Band XXVIII, 
S. 249—258,) 
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Dasſelbe wurde auch für andere europäiſche Länder nachgewieſen. Nach 
Wappäus unterliegt die Anzahl der Geburten in Sardinien, Belgien, 

Holland und Schweden zweimal im Jahre einer regelmäßigen Steigerung; 

das Maximum der erſten Steigerung tritt hierbei im Februar oder März, 

das der zweiten im September und Oktober ein.“) Sormani beobachtete, 

daß im Süden Italiens bloß eine einmalige, aber höher im Norden 

eine zweimalige Jahresſteigerung — im Frühling und Herbſte — ſtatt— 
findet.?) Dr. Mayr und Dr. Beukemann fanden in Deutſchland zwei 

Jahresmaxima: im Februar oder März und im September?) und 
Dr. Haycraft ſtellt feſt, daß in den acht größten Städten Schottlands 
in legitimer Ehe im April mehr Kinder geboren werden, als in irgend 

einem der übrigen Monate.“) In der Regel erreicht nach Sormani 

die erſte Jahresſteigerung der Geburten ihr Maximum: in Schweden 
im März, in Frankreich und Holland zwiſchen Februar und März, in 

Belgien, Spanien, Oſterreich und Italien im Februar, in Griechenland 
im Januar; mithin in Südeuropa früher als weiter nördlich.?) Die 

zweite Jahresſteigerung hingegen erſcheint um ſo beträchtlicher, je mehr 

wir nordwärts gehen. In Süddeutſchland iſt fie geringer als die 

erſte, in Norddeutſchland jedoch im allgemeinen größer‘) und in 

Schweden entſchieden größer.“) 
Bezüglich der außer-europäiſchen Länder beobachtete Wappäus, 

daß die Anzahl der Geburten in Maſſachuſetts gleichfalls jährlich eine 
zweimalige Steigerung erlitt, deren Maxima in die Monate März 

und September fielen, und daß in Chile im September und Oktober 

— d. h. zum Beginne des Frühjahrs — mehr Kinder geboren wurden 

als in den anderen Monaten.?) Schließlich hat S. A. Hill aus Alla: 

1) Wappäus, „Allgemeine Bevölkerungsſtatiſtik“, Band I, S. 237. 

2) Sormani, „La fecondità e la mortalità umana in rapporto alle stagioni 

ed ai clima d'Italia“, zitiert in Mayrs: „Die Geſetzmäßigkeit im Geſellſchafts— 

leben“, S. 242. 

3) Mayr, S. 240; Beukemann, „Ein Beitrag zur Unterſuchung über die 
Verteilung der Geburten nach Monaten“, S. 15—22. 

) Haycraft in den „Transactions of the Royal Society of Edinburgh“, 

Band XXIX, S. 119 ff. 

5 Mayr, S. 241. 

6) Beukemann, S. 26. 

) Wargentin in „Kongl. Vet. — acad. Handle“, Band XXVIII, S. 252; 
Wappäus, Band I, S. 237. 

) Wappäus, Band I, S. 237, 250. 
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habad auf Grund ſtatiſtiſcher Daten nachgewieſen, daß bei den Hindus 
dieſer Provinz das Geburtsverhältnis eine äußerſt deutliche jährliche 

Schwankung aufweiſt, deren Minimum in den Juni und deren Maris 

mum in den September und Oktober fällt.“) 

Dieſe ungleiche Verteilung der Geburten auf die verſchiedenen 
Monate des Jahres wird von den Statiſtikern verſchiedenen Urſachen 

zugeſchrieben. Immerhin wird allgemein zugegeben, daß das Maximum 

im Februar und März (in Chile im September) wenigſtens zu großem 

Teile von dem Umſtande herrührt, daß der Geſchlechtstrieb im Mai 

und Juni (in Chile im Dezember) am ſtärkſten iſt.?) Dies dürfte um jo 
richtiger ſein, als zu dieſer Zeit insbeſondere die unehelichen Geburten 

verhältnismäßig zahlreich ſind. Und es erſcheint höchſt wahrſcheinlich, 

daß auch in Afrika das höhere Verhältnis der Geburten zur Zeit der 

Frühjahrsregen derſelben Urſache ſeinen Urſprung verdankt. 

Vergleichen wir die angeführten Thatſachen, ſo finden wir, daß 

bei verſchiedenen Menſchenraſſen am Ende des Frühlings oder eigent— 
lich am Anfang des Sommers eine Steigerung des Geſchlechtstriebes 

eintritt. Einige indiſchen Völkerſchaften ſcheinen von dieſer Regel eine 

Ausnahme zu bilden, da bei mehreren derſelben ausſchweifende Feſt— 

lichkeiten im Januar ſtattfinden und das Geburtsmaximum bei den 

Hindus von Allahabad auf das Ende der heißen Jahreszeit oder den 

Beginn des Herbſtes fällt. Aber ſelbſt in Indien finden wir Spuren 

erhöhter Leidenſchaftlichkeit im Frühjahr. Rouſſelet giebt folgende 

Schilderung des unanſtändigen Holi-Feſtes, wie es von den Hindus 

von Oudeypur gefeiert wird: „Das Holi-Feſt bezeichnet den Beginn 

des Frühlings und wird zu Ehren der Göttin Holica oder Vaſanti 

abgehalten, die in der indiſchen Mythologie jene Jahreszeit perſonifiziert. 

Der Karneval dauert mehrere Tage, während welcher Zeit bei allen 

Geſellſchaftsklaſſen die ausſchweifendſte Völlerei und Regelloſigkeit vor⸗ 

herrſcht. Er bildet das regelrechte Saturnalienfeſt Indiens. Perſonen 
von höchſter Achtbarkeit ſchämen ſich nicht, ohne Rückſicht auf Rang 
und Alter an den Orgien teilzunehmen, welche dieſe Jahreszeit kenn⸗ 

zeichnen. Eigentlich tobend werden dieſe Feſtlichkeiten erſt in den letzten 

1) Hill, „The Life Statistics of an Indian Province“, in „Nature“, Band 
XXXVIII, S. 250. 

2) Vergl. z. B.: Ploß, „Das Weib“, Band I, S. 414; Wappäus, Band I, 

S. 239, 247. 
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zwei Tagen; jedoch werden ſchon im Beginne Bilder von empörender 

Unanſtändigkeit bei den Stadtthoren und in den Hauptſtraßen aufge— 

ſtellt. Frauen und Kinder drängen ſich um die abſcheulichen Idole des 

Holica-Feſtes und ſchmücken ſie mit Blumen; in den Straßen der 

Hauptſtadt herrſcht die höchſte Unſittlichkeit. “) Bei den Ariern, welche 
die Ebenen des Nordens bewohnten, war der Frühling oder „vasanta“, 

den Monaten März und April entſprechend, die Saiſon der Liebe und 

des Vergnügens, von Dichtern in Geſängen gefeiert, ſowie die Zeit 

für Eheſchließungen und religiöſe Feſte.?) Und bei den Radſchputs von 

Mewar waren laut den Berichten des Oberſt-Lieutenants Tod die 
letzten drei Frühlingstage Candéva, der Gottheit der Liebe, geweiht: 

„Die ſengenden Winde der heißen Jahreszeit beginnen kaum zu wehen, 
als ſchon Flora ihren Kopf ſenkt und der Gott der Liebe zum Ein— 
ſiedler wird.““ 

Wir dürfen jedoch nicht folgern, daß dieſe Erhöhung der Zeugungs— 

kraft direkt „den verſchiedenen Stellungen der Sonne zur Erde““) oder 
der Temperatur einer beſtimmten Jahreszeit zuzuſchreiben wäre. Die 
Erſcheinung entſpringt bei keiner der übrigen Tiergattungen unmittelbar 

aus dieſer Urſache. Ebenſowenig kann ſie dem Überfluß an Nahrungs⸗ 

mitteln zu verdanken ſein. In den nördlichen Teilen Europas finden 

viel mehr Konzeptionen in den Monaten Mai und Juni, alſo bei häufig 

ſehr harten Lebensbedingungen ſtatt, als im September, Oktober und 

November, wo die Nahrungsvorräte verhältnismäßig reichlich vorhanden 

ſind. In den nordweſtlichen Provinzen Deutſchlands wie auch in 
Schweden find die letzteren Monate durch ein Minimum von Empfäng⸗ 

niſſen charakteriſiert.) Bei den Kaffern werden im November und 

Dezember mehr Kinder empfangen als in irgend einem anderen Mo— 
nate, obgleich, wie H. T. Couſins feſtſtellt, an Nahrungsmitteln von 

März bis September Überfluß herrſcht. Und bei den Bateken entfällt 
das Maximum der Empfängniſſe auf den Dezember und Januar, 
während, wie mir Dr. A. Sims berichtet, Nahrungsmittel in der 

trockenen Jahreszeit, mithin vom Mai bis Ende Auguſt, am reich— 

lichſten vorhanden ſind. 

) Rousselet, „India and its Native Princes“, S. 173. 

) Reclus, „Nouvelle géographie universelle“, Band VIII, S. 70. 
e) Tod, „Annals and Antiquities of Rajast'han“, Band I, S. 495. 

) Villermé, citiert in Quetelets „Treatise on Man“, S. 21. 
8) Beukemann, S. 18, 28. 
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Anderſeits kann die periodiſche Steigerung der Empfängniſſe nicht 

durch die entgegengeſetzte, von einigen Phyſiologen unterſtützte Hypo— 
theſe erklärt werden, wonach die Zeugungskraft durch Mangel und 

Hunger geſteigert wird. Bei den Weſt-Auſtraliern und Kaliforniern!) 

z. B. fällt die Zeit der Liebe mit Nahrungsüberfluß zuſammen, und 

im Lande der Bakongos, bei denen nach der Meinung Inghams die 

meiſten Konzeptionen im Dezember und Januar ſtattfinden, giebt es 

nach demſelben Gewährsmann gerade in dieſen Monaten und im 

Februar Nahrungsmittel in reichlicherem Maße als in den übrigen 
Monaten. 

Es ſcheint deshalb eine begründete Annahme zu ſein, daß die 
Steigerung des Geſchlechtstriebes gegen Ende des Frühjahrs oder 

Beginn des Sommers der Überreft einer urſprünglichen Paarungs— 
ſaiſon des Menſchen iſt, für den dasſelbe Geſetz gültig war wie für 

die übrigen Gattungen des Tierreiches. Da der Frühling für die 

fruchtfreſſenden Gattungen eher eine Zeit des Mangels als des Über— 

fluſſes iſt, iſt es unwahrſcheinlich, daß unſere erſten Ahnen, ſo lange ſie 

ſich von Früchten ernährten, ihren Jungen zum Beginne dieſer Jahres- 

zeit das Leben ſchenkten. Es iſt ebenſo unwahrſcheinlich, daß die 

menſchenähnlichen Affen dies heute thun. Doch als die Menſchen be- 
gannen, Kräuter, Wurzeln und tieriſche Nahrung zu genießen, änderte 

ſich die Sache. Der Frühling iſt die Jahreszeit des wiedererwachenden 

Lebens und bietet eine Fülle von Vegetabilien und tieriſcher Beute. 

Mithin blieben Kinder, deren Geburt in dieſe Jahreszeit fiel, häufiger 

am Leben als die zu anderen Zeiten geborenen. Erwägen wir, daß 
die Eltern wenigſtens einiger von ihnen die angeborene Neigung ge— 
habt haben müſſen, die Zeugungskraft im Beginne des Sommers zu 

ſteigern, und ziehen wir ferner in Betracht, daß dieſe Tendenz gleich 

manchen anderen, periodiſch zu beſtimmten Jahreszeiten auftretenden 
Merkmalen einigen der Nachkommen übertragen worden ſein mußte,?) 
ſo können wir leicht begreifen, daß durch den Einfluß der natürlichen 

Zuchtwahl allmählich eine Kaffe entſtehen konnte, deren Paarungszeit 
ausſchließlich oder vorherrſchend auf die für ihre Erhaltung günſtigſte 
Jahreszeit beſchränkt blieb. Nach der Zeit zu urteilen, in welcher bei 
den heute beſtehenden Völkern die meiſten Kinder geboren werden, fand 

1) Powers, S. 206. | 

) Vergl. Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 354. 
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die Paarungszeit unſerer prähiſtoriſchen Vorfahren etwas früher im 

Jahre ſtatt, als dies bei der Mehrheit der Säugetiere der Fall iſt. 

Doch dürfen wir nicht vergeſſen, daß die Kindheit des Menſchen unge— 
wöhnlich lang iſt, und unter Berückſichtigung der für die Erhaltung 

von Kindern günſtigſten Zeit müſſen wir nicht bloß ihre erſten Lebens— 

tage, ſondern die ganze erſte Periode ihrer Jugend überhaupt in Be— 

tracht ziehen. Neben Nahrung und Wärme beeinfluſſen noch mehrere 
andere Faktoren die Geſundheit der Sprößlinge, und es iſt oft ſchwer, 

ſie alle ausfindig zu machen. Wir kennen nicht die beſonderen Um— 

ſtände, welche den Dachs veranlaſſen, Ende Februar oder Anfangs 

März zu werfen; !) wir wiſſen nicht, warum das Renntier in den 

norwegiſchen Bergen im April gebiert;?) doch kann kein Zweifel daran 

herrſchen, daß dieſe Entbindungszeit den Anforderungen der betreffenden 
Gattungen angepaßt iſt. 

Die Urſache des winterlichen Maximums der Empfängniſſe, welches 

bei den Völkern Nord-Europas beſonders beträchtlich iſt, wird im 

allgemeinen in ſozialen Einflüſſen geſucht, wie die auf die Erntezeit 
folgende Ruhe, beſſere Ernährung, die Zerſtreuungen des Weihnachts— 

feſtes.“)) Doch die ländliche Bevölkerung erholt ſich ſicherlich ſchon 

vor Dezember von den Feldarbeiten, und die Weihnachtsunterhaltungen 

beginnen, wie Wargentin bemerkt, erſt gegen Ende des Monates und 

dauern bis weit in den Januar hinein, ohne daß irgend ein beſonderer 

Einfluß auf die Zahl der Oktobergeburten wahrnehmbar wäre.“) Es 

iſt ferner bewieſen, daß die ungleiche Verteilung der Eheſchließungen 

auf die verſchiedenen Monate kaum irgend einen Einfluß auf die Ver— 

teilung der Geburten ausübt.?) Außerdem ſcheint bei den Hindus 

das Dezember- und Januar-Maximum der Konzeptionen nach den 

laſciven Feſten verſchiedener indiſcher Stämme einer Steigerung des 
Geſchlechtstriebes zu verdanken zu ſein. Nach Hill hängt dieſe Steige— 

rung von hygieniſchen Bedingungen und reichlichem Nahrungsvorrat 
ab. Wie ich jedoch bereits erwähnte, iſt es nicht erwieſen, daß Nah— 

rungsüberfluß und verſtärkte Zeugungskraft in Wechſelbeziehungen ſtehen. 

1) Brehm, „Tierleben“, Band II, S. 149. ) Ibid, Band III, S. 124. 

) Wappäus, Band I, S. 241. 

) Wargentin in „Kongl. Vet.-acad. Handl.“ Band XXVIII, S. 254. 
5) Wappäus, Band I, S. 242; Bertillon, „Natalité (démographie)“ im 

„Dictionnaire eneyclopedique des sciences médicales“, Serie II, Band XI, 

S. 479. 
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Ich bin weit entfernt, über die Urſache dieſer eigentümlichen Er⸗ 
ſcheinungen eine beſtimmte Meinung auszudrücken, aber ich halte es 
nicht für unmöglich, daß auch fie Folgen einer natürlichen Zuchtwahl 

ſind, wenngleich verhältnismäßig neueren Datums. Von den Er— 
wägungen ausgehend, daß das Septembermaximum der Geburten (oder 

Dezembermaximum der Empfängniſſe) in Europa um ſo beträchtlicher 

wird, je nördlicher wir gehen, daß ferner die Ackerbauvölker Nord: 

Europas im Herbſte und im erſten Teile des Winters eine Fülle von 

Nahrungsmitteln beſitzen, jedoch im Frühjahr bis zu einem gewiſſen 
Grade Mangel leiden und daß ſchließlich die Winterkälte die Geſund— 
heit der Jungen nicht beeinträchtigt, da die Wälder genügend Heiz— 

material liefern, — iſt mir der Gedanke gekommen, daß im September 

geborene Kinder beſſere Ausſichten haben am Leben zu bleiben als 
andere. Und in der That konſtatiert Beukemann, daß die Zahl der 

Totengeburten im Winter und zum Beginne des Frühjahres am 

größten iſt und daß „die im Herbſte geborenen Kinder die größte 

Lebensfähigkeit und Widerſtandskraft gegen die Gefahren der früheſten 

Kindheit beſitzen.“ Dies könnte vielleicht eine entſprechende Erklärung 

für die Steigerung des Geſchlechtstriebes oder der größeren Schwanger— 

ſchaftsdispoſition im Dezember ſein. Es iſt weiter nicht unmöglich, 
daß die bei den Hindus im Dezember und Januar wahrnehmbare 

Steigerung der Zeugungskraft, welche eine Steigerung der Geburten 
im September und Oktober — d. h. gegen Ende der heißen Jahreszeit 
und zum Beginne des Winters — bedingt, ihren Urſprung der That— 

ſache verdankt, daß während des Winters die Speicher gefüllt ſind 

und einige Lebensbedingungen günſtiger werden. Doch muß bemerkt 

werden, daß der September ſelbſt nach Hill ein äußerſt ungeſunder 

Mongt iſt.!“) 

Nun kann es, ich glaube zum erſten Male, erklärt werden, wie 

es kommt, daß der Menſch, ungleich den niederen Tieren, nicht auf 
eine beſondere Jahreszeit beſchränkt iſt, ſich um das Weibchen zu be— 

werben.?) Die Darwinſche Theorie von der natürlichen Zuchtwahl 

kann, wie mir bedünkt, den Grund der Periodizität des Geſchlechts— 
triebes bei einer ſolch rohen Raſſe angeben wie die Weſt-Auſtralier, 

) Hill in „Nature“, Band XXXVIII, S. 250. 

2) Profeſſor Nicholson ſagt (Sexual Selection in Man, ©. 9.), daß der 

Darwinismus hierfür keine entſprechende Urſache anzugeben weiß. 
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bei denen die Sterblichkeit unter den Kindern eine ſo außerordentliche 

iſt, daß der größere Teil nicht einmal den erſten Monat überlebt!) 

und die ein Land bewohnen, welches bezüglich der zur Erhaltung 

menſchlichen Lebens geeigneten Tierarten und Vegetabilien äußerſt un— 

produktiv iſt, ein Land, „wo der ſchwarze Mann während des Som— 

mers verhältnismäßig in Überfluß ſchwelgt, wo aber für den Reſt des 
Jahres, wenn die Vegetation ſchläft, einige Wildarten ſich in ihre 
Winterquartiere zurückgezogen haben, die anderen infolge der häufigen 
Jagden ſcheu geworden ſind und daher nicht leicht gefangen werden 

können und wenn die Fiſche nach Erfüllung ihrer Miſſion die Bäche 

verlaſſen haben, der Kampf ums Leben ein ſehr ſchwerer wird.“?) Je 

mehr Fortſchritte aber die Menſchheit in Kunſt und Erfindungen macht, 

je mehr Widerſtandskraft gegen äußere ſchädliche Einflüſſe ſie erlangt, 

je mehr der Menſch ſich von der Notwendigkeit befreit, zu frieren, 

wenn es kalt iſt, und zu hungern, wenn die Natur mit den Nahrungs— 
mitteln minder freigebig iſt, kurz, je unabhängiger er von dem Wechſel 

der Jahreszeiten wird, deſto größer iſt die Wahrſcheinlichkeit, daß die 

zu irgend einer Jahreszeit geborenen Kinder ebenſo gut oder faſt 

ebenſo gut am Leben bleiben, wie die zu einer anderen Zeit geborenen. 
Abweichungen in der Paarungszeit, welche gelegentlich von jeher ſtatt— 
fanden, werden unter den veränderten Lebensbedingungen, welche direkt 

oder indirekt die mannigfaltigſten Anderungen bedingen,?) immer 
häufiger eintreten, und dieſe Abweichungen werden erhalten und den 

kommenden Generationen übermittelt. So wird es begreiflich, wie eine 

mit der Fähigkeit, zu jeder Jahreszeit Kinder zu erzeugen, begabte Raſſe 

entſtehen konnte. Wir können auch verſtehen, wie ſelbſt bei einer ſo 

rohen Raſſe wie die Jahgans in Feuerland die Verteilung der Ge— 

burten nach Jahreszeiten eine ziemlich gleichmäßige zu ſein ſcheint, da 
dort nach T. Bridges „in den verſchiedenen Jahreszeiten eine ſolche 
Mannigfaltigkeit an Nahrungsmitteln herrſcht, daß es, ſtreng ge— 

nommen, keine Periode des Mangels giebt“, mit Ausnahme des von 
Witterungszufällen verurſachten. Wir können uns ferner erklären, 

warum die periodiſche Schwankung in der Zahl der Geburten, ſo 

) Waitz, „Introduction to Anthropology“. S. 113. 

2) Oldfield in „Transactions of the Ethn. Soc.“ New Series, Band III, 
. 269 

3) Darwin, „The Variation of Animals and Plants under Domestication“, 

Band II, S. 255. 
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unbeträchtlich fie auch verhältnismäßig in jeder civiliſierten Geſellſchaft 

ſei, in vorwiegend Ackerbau treibenden Gegenden, wie Chile, größer iſt 

als in vorwiegend induſtriellen Ländern wie Sachſen; !) warum fie in 

ländlichen Diſtrikten bedeutender iſt als in Städten,?) und warum ſie 

in Schweden Mitte des vorigen Jahrhunderts größer war als jetzt.“) 

Denn je mehr der Menſch die natürliche Lebensweiſe im Freien auf— 
gegeben hat, je größer der Luxus und je verfeinerter die Sitten ge— 
worden ſind, deſto größer iſt die Veränderlichkeit, der ſein Geſchlechts— 

leben unterworfen wurde, und deſto geringer war der Einfluß, den 

der Wechſel der Jahreszeiten darauf ausüben konnte. 

Die Menſchheit hat ſomit dieſelben Übergänge durchgemacht wie 

gewiſſe Tiere. Der Ziegenbock?) und der Eſel in ſüdlichen Ländern?) 

z. B. brünſten das ganze Jahr hindurch. Das Hausſchwein paart ſich 

gewöhnlich zweimal im Jahre, während ſeine wilden Vorfahren bloß 

Eine Brunſtzeit hatten.?) Hermann Müller hat ſogar einen Kanarien— 

vogel beobachtet, der im Herbſt und Winter Eier legte.“) Die natür— 

liche Zuchtwahl kann ſelbſtverſtändlich für ſolche Abweichungen nicht 

herangezogen werden, ſie fallen unter das Variationsgeſetz. Die be— 

ſchränkte Paarungszeit iſt es, welche ein Produkt dieſes mächtigen 

Prozeſſes bildet, der mit voller Kraft bloß unter Bedingungen wirkt, 

die frei ſind von Civiliſation und Zähmung. 

Falls die in dieſem Kapitel auseinandergeſetzte Hypotheſe richtig 
iſt, muß man zugeben, daß die ſtetige Erregung des Geſchlechtstriebes 

beim Urſprung der menſchlichen Ehe keine Rolle geſpielt haben konnte 
— vorausgeſetzt, daß die Einrichtung der Ehe bei den Urmenſchen 
ſchon beſtand. Ob dies der Fall geweſen, werde I in den folgenden 
Kapiteln erörtern. 

) Wappäus, Band I, ©. 247. 

2) Ibid., Band I, ©. 246; Quetelet, S. 20; Bertillon im „Dictionnaire 

encyclopédique des sciences médicales“, Serie II, Band XI, ©. 480. 
3) Wappäus, Band I, S. 343. 

) Brehm, „Tierleben“, Band III, S. 333. 

5) Ibid., Band III, S. 43. 

6) Ibid, Band III, S. 557, 549. 

7) Müller, S. 2, 86, 104. — Ich ſelbſt weiß von einem Kanarienvogel, der 

ſchon im März Eier legte. 
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Das Alter der Ghe-Einrichtungen. 

Wenn zugegeben wird, daß die Ehe, als notwendiges Erfordernis 
für die Exiſtenz gewiſſer Gattungen, mit beſtimmten Eigentümlichkeiten 

in deren Organismus und, insbeſondere bei den höchſten Affenarten, 

mit der geringen Anzahl ihrer Nachkommenſchaft und deren langer 

Kindheitsperiode zuſammenhängt, ſo muß man auch zugeben, daß 

die beiden Geſchlechter bei den Urmenſchen, aus denſelben Urſachen wie 

bei jenen Tieren, höchſt wahrſcheinlich bis nach der Geburt des Spröß— 
lings beiſammenblieben. Später, nachdem das Menſchengeſchlecht über 
das ausſchließliche Früchteeſſen hinaus war und ſich, vorwiegend von 

tieriſcher Nahrung lebend, über die Erde verbreitet hatte, wurde der 
Beiſtand eines erwachſenen Mannes für die Erhaltung der Kinder 

noch notwendiger. Überall fällt die Jagd dem Manne zu, und es iſt 

bei den wilden Völkern nur eine ſeltene Ausnahme, daß auch die Frau 

ſich damit befaßt.!) Unter ſolchen Umſtänden wäre eine Familie, 
welche bloß aus Mutter und Kind beſtanden hätte, wahrſcheinlich in 

der Regel unterlegen. 

Es iſt gleichwohl darauf hingewieſen worden, daß in alten Zeiten 

der natürliche Vormund der Kinder nicht der Vater, ſondern der 

mütterliche Onkel geweſen iſt.?) Dieſe Annahme wurde hauptſächlich 

) Peſchel, „The Races of Man“, S. 229 ff. 

2) Giraud-Teulon, „Les origines du mariage et de la famille“, S. 148; 
Lippert, „Kulturgeſchichte der Menſchheit“, Band II, S. 54 ff.; Hellwald, „Die 

menſchliche Familie“, S. 207: „Was ſpäter der Vater, das iſt der Oheim zur Zeit g 

des Mutterrechtes und des Matriarchats“; Kowalewsky, „Tableau des origines et 

de l’evolution de la famille et de la propriete“, S. 15, 16, 1. 
Weſtermarck, Geſchichte der menschlichen Ehe. 5 3 
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aus dem allgemeinen Gebrauche gefolgert, daß ein Neffe dem Bruder 

ſeiner Mutter in Rang und Eigentum folgte. Aber zuweilen wird 

das Verhältnis zwiſchen den Beiden noch ein viel vertrauteres. „Die 

eigentliche malayiſche Familie, „Sa-Mandei“ genannt“, bemerkt ein 
von Profeſſor Giraud-Teulon citierter holländiſcher Schriftſteller, „beſteht 

aus der Mutter und ihren Kindern; der Vater gehört nicht dazu. 

Die Verwandtſchaftsbande, welche letzteren an ſeine Geſchwiſter knüpfen, 

ſind enger als die, welche ihn an Frau und Kinder feſſeln. Er fährt 

ſelbſt nach ſeiner Ehe fort, in ſeiner mütterlichen Familie zu leben; 

hier und nicht im Hauſe ſeiner Frau iſt ſein wahres Heim. Er hört 

nicht auf, die Felder ſeiner eigenen Familie zu bebauen und für dieſe 

zu arbeiten; ſeiner Frau hilft er nur ausnahmsweiſe. Das Oberhaupt 

der Familie iſt gewöhnlich der älteſte Bruder mütterlicherſeits (der 

Mamak oder avunculus). Durch ſeine Rechte und Pflichten wird er 

der eigentliche Vater der Kinder ſeiner Schweſter.“ )) Bezüglich der 

Gebirgsbewohner Georgiens, insbeſondere der Pſchaves, giebt Kowa— 

lewsky an, daß bei ihnen „der Bruder der Mutter in allen den Fällen 

die Stelle des Vaters vertritt, wo es ſich darum handelt, vergoſſenes 

Blut zu rächen; beſonders im Falle eines an der Perſon ſeines Neffen 

verübten Mordes.“?) Bei den Goajiro-Indianern,s) den Bondo— 

Negern“), den Bara“) und den Bazes?) gebührt nur dem Bruder der 

Mutter das Recht, ein Mädchen dem Bewerber zu verkaufen. Über 

die Koi berichtet John Cain: „Der mütterliche Onkel jedes Koimädchens 

hat das Recht, ihre Hand jedem beliebigen ſeiner Söhne oder jedem 

anderen Bewerber zu bewilligen, der ſeinen Beifall findet. Die Eltern 

des Mädchens haben in dieſer Angelegenheit keine anerkannte Stimme. 
Eine ähnliche Sitte herrſcht bei einigen der Komäti (Vaisya)-Stämme 

vor.“ s) Bei den Savara in Indien muß der Bräutigam nicht bloß 

dem Vater des Mädchens, ſondern auch deſſen mütterlichem Onkel 

einen Stier ſchenken,“) während ſich bei den Creeks die Bevollmäch— 

) Giraud-Teulon, S. 199 ff. 

2) Kowalewsky, S. 21 ff. 
3) Baſtian, „Die Rechtsverhältniſſe bei verſchiedenen Völkern der Erde“, S. 181. 

4) „Das Ausland“, 1881, S. 1026. 5) Munzinger, „Oſtafrikaniſche Studien“, 
S. 528. 

°) Cain, „The Bhadrachellam and Rekapalli Talugas“, in „The Indian 

Antiquary“, Band VIII, S. 34. 
) Dalton, S. 150. 
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tigten des Freiers um die Einwilligung der Oheime, Tanten und 

Brüder der jungen Frau bewerben, „da der Vater bei dieſer Ange— 

legenheit weder Stimme noch Einfluß hat.“ “) 
Aber ſolche Fälle ſind eine Seltenheit. Überdies beweiſen die 

meiſten derſelben nur, daß die Kinder in gewiſſer Beziehung dem 

Onkel angehören, und nicht auch, daß der Vater der Verpflichtung 

enthoben iſt, ſie zu erhalten. Selbſt wo die Erbfolge bloß in der 

weiblichen Abſtammung zu Recht beſteht, iſt der Vater faſt immer mit 

Sicherheit das Familienoberhaupt. Bei den Auſtraliern z. B., bei 
denen der Clan der Kinder in der Regel durch den der Mutter be— 

ſtimmt wird, iſt nach Curr der Gatte beinahe ein Autokrat in ſeiner 

Familie, und die Kinder gehören immer ſeinem Stamme an.?) Auch 
haben wir gar keinen Grund anzunehmen, daß es in früheren Zeiten 

allgemein anders geweſen. Ein Mann konnte natürlich nicht der Be— 

ſchützer der Kinder ſeiner Schweſter ſein, wenn er mit ihnen nicht in 

engerer Verbindung lebte. Aber mit Ausnahme ſolch ausgeſprochen 
abnormaler Fälle, wie der eben erwähnte bei den Malayen, konnte 

dies als allgemeine Regel kaum eintreten, wofern nicht Ehen zwiſchen 

beiſammenlebenden Perſonen geſchloſſen wurden. Heutzutage werden 

nun derartige Ehen gewöhnlich vermieden, und ich werde ſpäter zu be— 

weiſen trachten, daß ſie wahrſcheinlich auch von unſeren entfernten 

Vorfahren vermieden wurden. 

Man könnte ferner einwenden, daß für die Kinder ebenſogut oder 

beſſer geſorgt ſein würde, wenn nicht bloß die Väter, ſondern alle 

Männer des Stammes ohne Unterſchied ihre Vormünder wären. Die 

Verfechter dieſer Promiscuitätshypotheſe, ja ſogar andere Soziologen, 

wie z. B. Karl Kautsky, s) find der Meinung, daß dies bei den Ur— 

menſchen wirklich der Fall war. Nach ihnen iſt der Stamm oder die 

Horde die primäre geſellſchaftliche Einheit der menſchlichen Raſſe und 

die Familie bloß eine ſekundäre Einheit, welche ſich ſpäter entwickelte. 

Thatſächlich wurde dieſe Behauptung von vielen Forſchern nicht als 

eine mehr oder minder wahrſcheinliche Hypotheſe, ſondern als eine er— 

) Schooleraft, Band V, S. 268. Vergleiche: Bartram, „The Creek and 
Cherokee Indians“, in den „Transactions of the American Ethnological 

Society“, Band III, S. 65. 

2) Curr, Band I, S. 60, 62, 69. 

) Kautsky, „Die Entſtehung der Ehe und Familie“, im „Kosmos“, Band XII, 

198. 
3* 
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wieſene Wahrheit behandelt. Doch findet die Vorſtellung, daß die 

Kinder eines Mannes dem Stamme gehören, in den Thatſachen keine 

Begründung. Überall finden wir die Stämme oder Clans aus mehreren 

Familien zuſammengeſetzt, wobei die Mitglieder jeder Familie zueinander 

in näherem Verhältniſſe ſtehen als zum Reſte des Stammes. Die aus 

Eltern, Kindern und oft auch aus deren nächſten Abkömmlingen be⸗ 

ſtehende Familie iſt bei den lebenden Völkern eine allgemeine Inſtitu⸗ 

tion.!) Und es dünkt mir außerordentlich wahrſcheinlich, daß bei un⸗ 

ſeren früheſten menſchlichen Vorfahren die Familie, wenn ſchon nicht 

die Geſellſchaft ſelbſt, jo doch wenigſtens deren Kern bildete. Da dies 

eine ſehr wichtige Frage iſt, muß ich etwas länger dabei verweilen. 

Darwin bemerkt: „Wenn wir nach der Analogie der Mehrheit 

der Vierhänder urteilen, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß die erſten affen⸗ 

ähnlichen Vorfahren der Menſchen ebenfalls geſellig waren.“) Aber 

man könnte bezweifeln, ob Darwin dieſe Behauptung auch dann aufs 

geſtellt haben würde, wenn er die beachtenswerte Thatſache erwogen 

hätte, daß keine der dem Menſchen am nächſten ſtehenden Affenarten 

geſellig genannt werden kann. 

Das Einzelleben des Orang-Utang haben wir bereits erwähnt. 

Was die Gorillas betrifft, ſo legt Savage dar, daß zu jeder Gruppe 

nur ein einziges erwachſenes Männchen gehört; ?) und Reade jagt aus⸗ 

drücklich, daß ſie nicht herdenbildend ſind, wenn ſie ſich auch zuweilen 

in größerer Anzahl zu verſammeln ſcheinen. “) Und ſowohl du Chaillu?) 

als auch v. Koppenfellss) beſtätigen ebenfalls, daß der Gorilla im 

allgemeinen paarweiſe oder in Familien lebt. 

Dasſelbe iſt beim Schimpanſen der Fall. „Man ſieht ſelten mehr 

als ein bis zwei Neſter auf demſelben Baume oder in derſelben Um⸗ 

gegend“, ſagt Savage; „einmal ſind fünf gefunden worden, doch war 

dies etwas Angewöhnliches. Sie leben nicht in „Dörfern“ .... Man 

ſieht fie viel häufiger in Paaren als in Rotten . . .. Wie hieraus 

1) Vergleiche: Tylor, „Primitive Society“, in „The Contemporary Review“, 

Band XXI, S. 711 ff. 
2) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 166. 

8) Savage, „Description of Troglodytes Gorilla“, S. 9. 

) Reade, loc. cit. S. 220. 

5) Du Chaillu, loc. cit., S. 349. 

e) „Die Gartenlaube“, 1877, ©. 418. 
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erſichtlich, können fie nicht herdenbildend genannt werden.“!) Dieſe 
Darſtelluug, von du Chaillu?) und Profeſſor Hartmann?) beſtätigt oder 
wiederholt, iſt von beſonderem Intereſſe, da der Schimpanſe dem 

Menſchen auch bezüglich der verhältnismäßig geringen Körperkraft und 
des Mutes ähnelt, ſo daß man für dieſe Tiergattung das Herdenleben 
für das geeignetere halten könnte. 

Spencer hat übrigens darauf hingewieſen, daß nicht bloß die 
Größe, die Kraft und die Verteidigungsmittel, ſondern auch die Art 

und Verteilung der Nahrung ſowie andere Faktoren in verſchiedenem 

Maße zu der Entſcheidung beitragen müſſen, inwiefern das Herden— 

leben und inwieweit das Alleinleben heilſam iſt.“) Erwägen wir nun, 

daß nach Savage die Schimpanſen gerade zu jener Jahreszeit zahl— 

reicher find, in der die meiſten Früchte zur Reife gelangen,?) jo können 

wir faſt mit Sicherheit behaupten, daß das von dieſen Affen im all— 

gemeinen geführte Einzelleben vorwiegend der Schwierigkeit zuzuſchreiben 

iſt, welcher die Tiere zu anderen Jahreszeiten bei der Beſchaffung von 

Nahrung ausgeſetzt ſind. 
Iſt es ſomit nicht höchſt wahrſcheinlich, daß unſere frugivoren 

menſchlichen oder halbmenſchlichen Vorfahren, dieſelbe Ernährungsweiſe 

befolgend, derſelben Nahrungsmengen bedürfend wie die menſchenähn— 
lichen Affen, ebenſo wenig ſcharenweiſe zuſammenlebten wie dieſe? 

Es iſt nicht minder wahrſcheinlich, daß der Menſch ſpäter, nachdem er 

zum Teil Fleiſchfreſſer geworden, in der Regel dieſe einſame Lebens— 
weiſe weiter fortführte oder daß das Herdenleben bloß teilweiſe ſeine 

Gewohnheit wurde. „Ein raubtierartiges Tier“, ſagt Spencer, „das 

auf Beute angewieſen iſt, welche ohne Mithilfe gefangen oder getötet 

werden kann, gewinnt durch das Alleinleben, beſonders wenn ſeine 

Beute ſehr zerſtreut iſt und durch heimliche Annäherung oder durch 
Hinterhalt erlangt werden muß. Das Herdenleben wäre hier ein 

poſitiver Nachteil. Daher die Tendenz großer Carnivoren und auch 
kleinerer, welche geringe, auf weite Flächen verteilte Beute haben, ein 

2) Savage im „Boston Journal of Natural History“, Band IV, S. 384 ff. 

2) Du Chaillu, S. 358. 
) Hartmann, S. 221: „Dieſes Tier lebt in einzelnen Familien oder in 

kleineren Gruppen von ſolchen beieinander.“ 

) Spencer, „The Principles of Psychology“, Band II, S. 558 ff. 

5) Savage im „Boston Journal of Natural History“, Band IV, S. 384. 

Vergleiche: v. Koppenfells in der „Gartenlaube“ 1877, S. 419. 
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Einzelleben zu führen.“ !) Es ift in der That ſehr beachtenswert, daß 
noch jetzt manche wilde Völkerſchaften mehr in getrennten Familien 

denn in Stämmen leben und daß die meiſten dieſer Völkerſchaften zu 

den roheſten Raſſen der Erde gehören.?) 
„Die wilden oder Wald-Veddahs“, berichtet Pridham, „bauen 

ihre Hütten auf Bäumen, leben in Paaren, vereinigen ſich nur gelegent— 

lich in größerer Anzahl und weiſen keine Spuren auch nur der ge— 

ringſten Civiliſation und keine Kenntnis geſellſchaftlicher Gebräuche 

auf.“?) Nach Bailey find die Nilgala-Veddahs, die als die wildeſten 

gelten, „in ihrer lieblichen Landſchaft in kleine Geſchlechter oder Fami— 

lien verteilt, welche gewöhnlich Felſenhöhlen bewohnen, wenn auch einige 

von ihnen niedrige Rindenhütten beſitzen. Bezüglich ihrer Erhaltung 

hängen ſie faſt ausſchließlich von der Jagd ab, und ſie verkehren nur 

ſehr wenig miteinander.“) 
In Feuerland iſt das Familienleben nach Biſchof Stirling exkluſiv. 

„Verlaß die Familie“, jagt er, „und die Verwandtſchaft wird zweifel— 

haft, verwandelt ſich oft ſelbſt in Feindſeligkeit. Das Band einer 

gemeinſchaftlichen Sprache bietet keine Gewähr für freundliches Ent— 

gegenkommen.“ ?) Kapitän Wilkes beſtätigt ebenfalls, daß die Feuer: 

länder „in Familien und nicht in Stämmen zu leben und keinerlei Ober— 

haupt anzuerkennen ſcheinen;““) und nach Hyades „iſt die Familie wohl 

konſtituiert, aber der Stamm beſteht genau genommen nicht.““) Jede 

Familie iſt gänzlich unabhängig von allen übrigen, und bloß die Not— 

wendigkeit gemeinſchaftlicher Verteidigung veranlaßt hie und da wenige 

Familien, kleinere Rotten ohne Oberhaupt zu bilden.?) Hinſichtlich der 

1) Spencer, Band II, S. 558. 

2) Kautsky iſt zweifellos im Irrtum, wenn er — im „Kosmos“, Band XII, 

S. 193 — behauptet: „Nicht Familien, ſondern Stämme ſind es, denen wir bei 

den Völkern begegnen, die ſich ihre urſprünglichen Einrichtungen noch bewahrt haben.“ 

3) Pridham, „Account of Ceylon“, Band I, S. 454. Vergleiche: Harts- 

horne, „The Weddas,“ in „The Indian Antiquary, Band VIII, S. 320. 

) Bailey, „The Wild Tribes of the Veddahs of Ceylon“, in den „Trans. 

of the Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 281. 

5) Stirling, „Residence in Tierra del Fuego“, in „The South American 

Missionary Magazine“, Band IV, S. 11. 
6) Wilkes, Band I, S. 124. 

7) Hyades, „Ethnographie des Fuégiens“, im „Bulletin de la Société 

d' Anthropologie de Paris“, Serie III, Band X, S. 333. 

) „mer,“ Band III, S. 88; „Globus“, Band 49, S. 35. 
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den ſüdlichen Teil Feuerlands bewohnenden Jahgans ſchreibt mir Herr 

T. Bridges: „Sie leben in Clans, welche ſie „Ucuhr“, d. h. Haus 

nennen. Dieſe Ucuhr umfaſſen mehrere Unterabteilungen, und ihre 

Mitglieder find notwendig verwandt. Doch“, fährt er fort, „ die 

Jahgans ſind ein Nomadenvolk, ſie haben ihre Diſtrikte und fahren 

innerhalb derſelben in ihren Kähnen planlos von Bucht zu Bucht und 

von Inſel zu Inſel. Der ganze Clan reiſt ſelten gemeinſchaftlich und 

wird bloß gelegentlich und dann immer auch nur zufällig vereint an— 

getroffen. Die kleineren Abteilungen halten enger zuſammen. 

Manchmal kann man bis fünf Familien in einem Wigwam wohnen 

finden, gewöhnlich aber bloß zwei.“ In „A Voice for South America“ 

ſagt Bridges, daß „der Familieneinfluß die einzige große Feſſel bildet, 

welche dieſe Eingeborenen zuſammenhält, wie er auch die einzige Schutz⸗ 

vorkehrung gegen Gewaltthätigkeit iſt.““) 

Von den Weſt-Auſtraliern ſprechend, welche er vermutlich beſſer 

kennt als irgend ein civiliſierter Mann, berichtet Biſchof Salvado, daß 

ſie, „anſtatt nach Stämmen, nach patriarchaliſcher Weiſe regiert zu 

ſein ſcheinen; jede Familie, die im allgemeinen nicht mehr als 6—9 

Individuen zählt, bildet förmlich eine kleine Geſellſchaft, welche nur 

von ihrem eigenen Oberhaupt abhängt ... Jede Familie eignet ſich 

eine Art Bezirk zu, von welchem übrigens die benachbarten Familien ge- 

meinſam Nutzen ziehen, falls fie gegenſeitig in gutem Einvernehmen leben.““) 

Stanbridge, der achtzehn Jahre in den Wildniſſen Viktorias ver⸗ 

brachte, erzählt uns, daß die Wilden daſelbſt in Stämmen oder Fami⸗ 

lien vereint ſind, deren Mitgliederzahl ſehr ſchwankt. Jeder Stamm 

hat ſeine eigenen Grenzen, das Land wird zwiſchen den Familien ver⸗ 

teilt und ſorgfältig nach direkter Abſtammung vererbt; dieſe Grenzen 

werden mit ſolch heiliger Scheu beachtet, daß keine einzelne Familie 

wagen würde, den Grund und Boden einer Nachbarfamilie ohne Ein⸗ 

ladung zu betreten.?) Und von den Gournditch-maras berichtet 

Howitt, daß „jede Familie für ſich allein lagerte.“ 

1) Bridges, „Manners and Customs of the Firelanders“, in „A Voice for 

South America“, Band XIII, S. 204. 

2) Salvado, „Mémoires historiques sur PAustralie“, S. 255 ff. Derſelbe, 

„Voyage en Australie“, S. 178. 

8) Stanbridge, „The Tribes in the Central Part of Victoria“, in den 

„Trans. of the Ethn. Soc.“, N. Serie, Band I, S. 286 ſſ. 

4) Fison and Howitt, ©. 278. 
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Die ſüdafrikaniſchen Buſchmänner ſind nach Fritſch faſt jeder 
Stammesorganiſation bar. Selbſt wenn ſich gelegentlich eine Anzahl 
von Familien zu einer großen Horde vereint, iſt das mehr oder minder 

Sache des Zufalls und wird durch keinerlei Geſetze geregelt.) Doch 
eine Horde beſteht gewöhnlich bloß aus den verſchiedenen Mitgliedern 
einer einzigen Familie, falls nämlich die Kinder groß und kräftig genug 

ſind, ihren Eltern bei der Suche nach Nahrung behilflich ſein zu 

können.?) „Geſchlechtliche Gefühle, die angeborene Liebe zu den Kindern 

oder die übliche Anhänglichkeit zwiſchen Verwandten“, bemerkt Lichten— 

ſtein, „ſind die einzigen Bande, welche ſie in einer Art von Ver— 

einigung zuſammenhalten.“ 3) 
Das Gleiche wird von verſchiedenen braſilianiſchen Völkerſchaften 

behauptet. Nach v. Martius ſtoßen Reiſende in Braſilien oft auf 

Sprachen, „welche bloß von wenigen, durch Verwandtſchaft mit 

einander verbundenen Individuen gebraucht werden, die ſomit voll— 

ſtändig iſoliert daſtehen und mit ihren näheren oder ferneren Lands— 
leuten nicht Sprechen können.“?) Bezüglich der Botokuden berichtet 

v. Tſchudi, daß „die Familie das einzige Band iſt, welches dieſe rohen 

Naturkinder aneinander feſſelt.“?) Die Guatſchis, Mauhes und 

Guatés leben zum größten Teil in Familien zerſtreut,“) und die ge— 

ſellſchaftlichen Verhältniſſe der Caiſchanas, bei denen jede Familie ihre 
eigene, abgeſonderte Hütte beſitzt, „ſind von niederem Typus und that— 
ſächlich nur wenig von jenem der in den gleichen Wäldern lebenden 

Tiere entfernt.“) Auch die Marana-Indianer leben in getrennten 

Familien oder kleinen Horden, wie auch mehrere andere von Bates be— 
ſuchte Stämme.?) Nach Southey waren die Cayayüas oder Wald— 

) Fritſch, S. 443 ff. 

) Thulie, „Instructions sur les Bochimans“, im „Bull. de la Soc- 

d'Anthr.“, Serie III, Band IV, ©. 409 ff.; Lichtenstein, „Travels in Southern 

Africa“, Band I, S. 48. 

) Lichtenſtein, Band II, S. 194. 

) v. Martius, „Civil and Natural Rights among the Aboriginal Inhabi- 

tants of Brazil“, im „Jour. of the Roy. Geog. Soc.“, Band II, S. 192. 
5) v. Tſchudi, Band II, S. 283. 

e) v. Martius, „Beiträge zur Ethnographie Amerikas“, Band I, ©. 244, 

400, 247. 

7) Bates, „The Naturalist on the River Amazons“, Band II, S. 376. 

Ibid., Band II, S. 381, 377 ff.; Band 1 . 328 
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indianer, die die Wälder zwiſchen dem Paranä und dem Uruguay 
bewohnten, nicht geſellſchaftlich organiſiert; „die Familien lebten von— 

einander weit entfernt in elenden, aus Aſten zuſammengefügten Hütten; 

ſie nährten ſich nur von Jagdbeute, und wenn es an größerem Wild 

mangelte, begnügten ſie ſich auch mit Schlangen, Mäuſen, Ameiſen, 

Würmern, kurz mit jeder Art von Reptilien und Ungeziefer.“ “) Von 

den Coroados berichten v. Spix und v. Martius, daß „ſie ohne irgend 

ein Band geſellſchaftlicher Vereinigung, weder unter einer republifa- 

niſchen noch unter einer patriarchaliſchen Regierungsform leben. Sogar 

die Familienbande find bei ihnen ſehr loſe.“?) 

Die Togiagamuten, ein Eskimoſtamm, der in ſeinem eigenen 

Lande bis 1880 niemals von Europäern beſucht wurde, und der ein fort— 

währendes Nomadenleben führt, auf der Suche nach Wild oder Fiſchen 
von Ort zu Ort wandernd, ſcheinen nach Petroff „in vollkommenſter 

Unabhängigkeit voneinander zu leben. Selbſt die Gemeinweſen ſcheinen 

in keiner Weiſe miteinander verbunden zu ſein; Familien und Fami— 

liengruppen ändern fortwährend ihren Aufenthaltsort und verlaſſen die 

eine Gemeinſchaft, um ſich der anderen anzuſchließen oder vielleicht eine 

neue zu bilden. Der Jüngling nimmt, ſobald er fähig iſt, einen 

„Kajak“ zu bauen und ſich ſelber zu erhalten, keine Rückſicht auf irgend 
welche Familienbande, ſondern geht, wohin ihn ſeine Laune führt, oft 

mit ſeinem Kajak tauſend Meilen weit umherſchweifend, bis eine andere 

Laune ihn veranlaßt, ein Weib zu nehmen, eine elende Wohnung aus— 

zuhöhlen und ſich auf kurzer Zeit anzuſiedeln.“ “) 

Die alten Finnen beſaßen, nach den linguiſtiſchen Forſchungen 

Profeſſor Ahlqviſts, ebenfalls keinerlei Stammesorganiſation. Nach 
ihm wäre auch ein ſolcher Zuſtand bei ihnen faſt unmöglich geweſen, 

da ſie wegen der Jagd, und um für ihre Renntiere Weiden zu haben, 

in getrennten Familien lebten.“) 

| Daß das verhältnismäßig einſame Leben, welches die Familien 

dieſer Völkerſchaften führen, dem Mangel an genügenden Nahrungs— 
mitteln zuzuſchreiben iſt, geht aus mehreren Thatſachen hervor. Lichten— 

ſtein iſt der Meinung, daß die Mühſeligkeit, mit welcher die Buſch— 

männer ihre dringendſten Lebensbedürfniſſe befriedigen müſſen, die Mög— 

4) Southey, „History of Brazil“, Band II, S. 373. 

2) v. Spix and v. Martius, „Travels in Brazil“, Band II, S. 244. 

3) Petroff, „The Population, Industries and Resources of Alaska“, S. 135 

4) Ahlqgviſt, „Die Kulturvölker der weſtfinniſchen Sprachen“, S. 220. 
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lichkeit der Bildung größerer Geſellſchaften ausſchließt. Selbſt die 

Familien, die in kleinen, getrennten Horden Aſſoziationen bilden, ſind 

zuweilen gezwungen, auseinander zu gehen, da derſelbe Ort nicht für 

Alle genügende Nahrung bieten kann. „Je kleiner die Anzahl, deſto 

leichter fällt die Herbeiſchaffung der Nahrungsvorräte.“ “) 

„Dürftigkeit des Nahrungsbeſtandes und die Leichtigkeit, mit 

welcher ſie ſich in ihren Kähnen von einem Orte zum anderen be— 

wegen“, ſagt Admiral Fitzroy, „bilden zweifellos die Urſachen deſſen, 

daß die Feuerländer immer in kleinen Familiengruppen über die Inſeln 

zerſtreut ſind, daß ſie niemals lange an einem Orte bleiben und daß 

ein bedeutender Teil nicht viele Tage lang in Geſellſchaft geſehen 
wird.“ 2) 

Die Eingeborenen von Port Jackſon in Neu-Süd-Wales waren, 
als ſie vor einem Jahrhundert von Kapitän Hunter beſucht wurden, 

zu Stämmen zahlreicher beiſammenlebender Familien vereint, augen— 

ſcheinlich ohne feſten Wohnſitz; die verſchiedenen Familien wanderten 

nach verſchiedenen Richtungen um Nahrung, vereinten ſich jedoch wieder, 

wenn fie mit anderen Stämmen Streitigkeiten hatten.?) Und bezüg⸗ 

lich des Encounter-Bai⸗Stammes verſichert A. Meyer, daß „der ganze 

Stamm ſich nicht immer in ſeiner Geſamtheit von einem Ort zum 

anderen bewegt, bis an irgend einem beſonderen Orte Überfluß an 

Nahrungsmitteln vorgefunden wird; ſondern ſie ſind für gewöhnlich 

auf der Suche nach Nahrung zerſtreut.“ “) Bezüglich der Auſtralier 

im allgemeineren bemerkt Brough Smyth, daß, „wenn ein Stamm 

eine größere Landfläche einnimmt, wo nicht viel Waldgebiet vorhanden 

und wo die Känguruhs nicht zahlreich ſind, es höchſt wahrſcheinlich iſt, 

daß die den Stamm bildenden verſchiedenen Familien ſich zu beſtimmten 

Jahreszeiten auf kurze Zeiträume von ihren Gefährten trennen und 

abgeſonderte Teile der Fläche beſetzen, . .. und es iſt mehr als wahr: 

ſcheinlich — es iſt nahezu gewiß —, daß jedes Familienhaupt ſich, 

wenn möglich, dorthin begiebt, wo ſein Vater vor ihm geweſen.““) 

Zum Schluſſe will ich noch aus dem in Schoolcrafts großem 

) Lichtenſtein, Band II, S. 194, 49. 

2) King and Fitzroy, Band II, S. 177 ff. 

) Hunter, „Historical Journal of the Transactions at Port Jackson and 

Norfolk Island“, S 62. 

) A. Meyer, S. 191. 

) Brough Smyth, „The Aborigines of Victoria“, Band I, S. 146 ff. 



Das Alter der Ghe⸗Einrichtungen. 43 

Werke enthaltenen Bericht Wyeths über die Indianerſtämme der Ber: 

einigten Staaten folgende Stelle anführen, welche ſich auf die Snakes 

bezieht, die die nahezu wüſte Gegend ſüdlich von Snake-River bis zur 

ſüdlichen Spitze des Großen Salzſees und öſtlich vom Rockygebirge 

bis zu den Blauen Bergen bewohnen: „Die geringe Menge Wildes in 

dieſer Gegend iſt, wie ich nicht bezweifle, die Urſache der faſt gänz— 

lichen Abweſenheit einer geſellſchaftlichen Organiſation bei ihren Be— 
wohnern; keine Spur einer ſolchen iſt bei ihnen zu finden, mit Aus— 

nahme der Lachszeit, da eine bedeutende Anzahl der Snakes zu den 

Bächen, insbeſondere zu den Fiſcherfällen zieht, wo dann einigermaßen 
eine Organiſation wahrnehmbar iſt. . . . Vor der Einführung des 

Pferdes beſtand keine andere Stammeseinteilung als die, welche wir 

noch heute während des Lachsfanges finden. . . .. Die Organiſation 
mußte ſehr unvollkommen ſein, weil die Leute ja den Reſt des Jahres 

in weit voneinander zerſtreuten Familien verbrachten, um ihre Jahres— 

nahrung mit den Wurzeln und dem wenigen Wild ihrer Gegend zu 

ergänzen. Nachdem ein Teil von ihnen, die jetzt Bonacks genannt 
werden, in den Beſitz von Pferden gelangte, bildeten ſie naturgemäß 

Banden und begaben ſich behufs Gewinnung ihres Lebensunterhaltes 

in die Büffel-Region, ſich in die fruchtbarſten Teile ihres Eigentums 

zurückziehend, um den Gebirgsſchnee zu vermeiden und ihre Pferde zu 

füttern. Hatte ihnen die Büffeljagd Nahrung geſichert, die ihnen das 

Beiſammenleben ermöglichte, wiederholten ſie dieſes natürlich alljährlich, 

zum Schutze ihrer Roſſe, Wohnungen u. ſ. f. Dieſe Intereſſen haben 

bei den Bonacks eine Organiſation erzeugt, welche das ganze Jahr 

hindurch dauert, weil eben die ſie erzeugenden Intereſſen fortdauern, 

und dieſe Organiſation iſt fortgeſchrittener als jene der übrigen Snakes.“ “) 

Hierin, glaube ich, finden wir eine vortreffliche Begründung des 

Urſprunges der Geſellſchaft, welche nicht bloß auf die Snakes allein, 

ſondern in ihren Hauptzügen auf das Menſchengeſchlecht überhaupt 

anwendbar iſt. Die Art der Nahrungsmittel, von welchen ſich der 

Menſch nährte, bildete vermutlich im Vereine mit den benötigten großen 

Mengen davon in den älteſten Zeiten ein Hindernis für die Entwick— 

lung eines eigentlichen Herdenlebens, vielleicht mit Ausnahme einiger 

ungewöhnlich reich geſegneten Gegenden. Im wilden Zuſtande wird 
der Menſch, ſelbſt wenn er in üppigen Gegenden lebt, oft an den 

1) Schoolcraft, Band I, S. 207 ff. 
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Rand des Verhungerns gelangen, trotzdem er im Beſitze von Werk— 
zeugen und Waffen iſt, von welchen ſeine noch roheren Vorfahren keine 

Ahnung hatten. Könnte er das aus ungenügender Nahrungszufuhr 
erwachſende Hindernis überwinden, ſo würde ihm das Herdenleben 

zweifellos große Vorteile bieten. Zuſammenlebend, könnten die Fami— 

lien den Lebensgefahren leichter widerſtehen und ſich leichter gegen ihre 

Feinde verteidigen, als im Zuſtand der Abſonderung — um ſo eher 

als die phyſiſche Kraft des Menſchen, beſonders des Wilden, !) ver: 

hältnismäßig eine ſehr geringe iſt. Ja, ſeine körperliche Inferiorität 
dürfte im Verein mit ſeiner Wehr- und Hilfloſigkeit der Haupthebel 

der Civiliſation geweſen ſein. 

„Er iſt“ — um Darwin zu citieren — „der Erfinder und Hand— 

haber verſchiedener Waffen, Werkzeuge, Fallen u. ſ. w., mit welchen er 
ſich verteidigt, Beute tötet oder fängt und ſich auch auf andere Arten 

Nahrung ſichert. Er hat Flöße oder Kähne gemacht, um zu fiſchen 

oder nach den benachbarten fruchtbaren Inſeln zu rudern. Er hat die 
Kunſt entdeckt, Feuer zu machen, mit Hilfe deſſen harte und zähe 

Wurzeln verdaulicher, giftige Wurzeln oder Gräſer unſchädlich geſtaltet 
werden.“?) Kurz, der Menſch erſann ſtufenweife zahlreiche neue Arten 

der Lebensfriſtung und emancipierte ſich immer mehr von der ihn um— 

gebenden Natur. Das weſentlichſte Hindernis für das Herdenleben 
war hierdurch teilweiſe überwundeu, und die Vorteile eines ſolchen 

Lebens veranlaßten Familien und kleinere Truppen, ſich zu größeren 

Körperſchaften zu vereinen. Es hat ſomit den Anſchein, daß der Ver— 

einigungstrieb und die Geſelligkeit der Menſchen hauptſächlich aus der 

ſteigenden intellektuellen und materiellen Civiliſation hervorging, während 

das Band, welches ſich um Gatten und Weib, Eltern und Kinder 
ſchlang, wenn nicht der einzige, ſo doch wenigſtens der weſentlichſte 

ſociale Faktor im früheſten Leben der Menſchheit war. Ich kann des— 

halb nicht mit Lubbock darin übereinſtimmen, daß in der Regel, je 

weiter wir in der Entwickelung der Civiliſation zurückgehen, die Familie 

an Wichtigkeit verliert und der Stamm zunimmt.?) Dies mag für 

etwas höhere Entwicklungsſtufen Geltung haben, aber es läßt ſich 
nicht auf die niedrigſten anwenden. Ich ſehe ebenſo wenig irgend 

) Vergleiche: Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, 88 24, 27. 

2) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 72. 

) Lubbock, „The Development of Relationships“, im „Journal of the 
Anthır, st, Band I, S. 2. 
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einen Grund, zu glauben, daß es jemals eine Zeit gegeben, zu welcher 

die Familie vollſtändig im Stamm aufgegangen war. Wir kennen 

kein einziges mit Sicherheit feſtgeſtelltes Beiſpiel eines Volkes, bei dem 
dies der Fall geweſen. 

Ich leugne ſelbſtverſtändlich nicht, daß das Band, welches die 
Kinder an die Mutter feſſelte, ein viel innigeres und dauernderes war, 
als jenes, das ſie mit dem Vater verband; doch es will mich bedünken, 

daß das einzige Reſultat, zu welchem eine kritiſche Prüfung der That— 
ſachen uns führen kann, die Erkenntnis ſei, daß es aller Vermutung 

nach in der Entwicklung der Menſchheit kein Stadium gegeben hat, in 
dem die Einrichtung der Ehe nicht beſtanden hätte, und daß der Vater 
in der Regel immer der Beſchützer ſeiner Familie geweſen iſt. Die 

menſchliche Ehe ſcheint ſomit das Erbteil irgend welcher affenähnlichen 
Urahnen zu ſein. 
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Viertes Kapitel. 

Kritik der Promiskuitätslehre. 

Die im vorigen Kapitel entwickelte Anſicht iſt im Gegenſatze zu 

der Anſchauung der meiſten Sociologen, die über die Urgeſchichte ge— 

ſchrieben haben. Nach ihnen lebte der Menſch urſprünglich in ge— 

ſchlechtlicher Ungebundenheit. Dies iſt die Meinung Bachofens, Me— 

Lennans, Morgans, Lubbocks, Baſtians, Giraud-Teulons, Lipperts, Koh—⸗ 

lers, Poſts, Wilkens und mehrerer anderer Forſcher.“) Obzwar anfangs 

nur als wahrſcheinliche Hypotheſe aufgeſtellt, wird dieſe Behauptung 

jetzt von vielen Schriſtſtellern als erwieſene Wahrheit behandelt.?) 

Übrigens wird die geſchlechtliche Ungebundenheit des Urmenſchen 

nicht allgemein als eine vollkommen unterſchiedsloſe betrachtet, ſondern 

1) Bachofen, „Das Mutterrecht“, S. XIX, XX, X. Derſelbe, „Antiquariſche 

Briefe“, S. 20 ff. Me⸗Lennan, ©. 92, 95. Morgan, S. 480, 487 ff. Derſelbe, 

„Ancient Society“, S. 418, 500— 502. Lubbock, S. 86, 98, 104. Baſtian, S. 18. 

Giraud⸗Teulon, S. 70. Lippert, Band II, S. 7. Poſt, „Die Geſchlechtsgenoſſen— 

ſchaft der Urzeit“, S. 16 ff. Derſelbe, „Die Grundlagen des Rechts“, S. 183 ff. 

Derſelbe, „Studien zur Entwickelungsgeſchichte des Familienrechts“, S. 54 ff. 

Wilken, „Over de primitieve vormen van het huwelijk en den oorsprong van 

het gezin“ (in „De Indische Gids“, 1880, Band II, S. 611). Koller in der 

„Zeitſchrift für vergleichende Rechtswiſſenſchaft“, Band IV, S. 267. Engels, „Der 

Urſprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“, S. 17. Herbert 

Spencer behauptet zwar („The Principles of Sociology“, Band I, S. 635), daß 

die Promiskuität ſelbſt in prähiſtoriſchen Zeiten durch die Begründung individueller 

Verbindungen gehemmt war, glaubt aber, daß ſie in den früheſten Stadien nur in 

geringem Maße hierdurch gemildert wurde. 

) Fiske, Band II, S. 345. Kuliſcher in der „Zeitſchrift für Ethnologie“, 

Band VIII, S. 140 ſſ. Gumplowicz, „Grundriß der Sociologie“, S. 107. Bebel, 

„Das Weib“, S. 9. 
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man glaubt vielfach, daß ſie auf die Individuen desſelben Stammes 

beſchränkt bleibt. Man könnte ſie deshalb vielleicht als eine Art der 

Cheform erklären, etwa als eine mit Vielmännerei verbundene Viel— 

weiberei. Lubbock hat ſie auch mit dem Namen „communal marriage“ 

— Gemeinehe — belegt und wollte mit dieſem Worte andeuten, daß 

alle Männer und Weiber einer Gemeinſchaft einander gleichmäßig als 

Gatten und Gattinnen galten. 

Die zur Unterſtützung der Promiskuitätslehre angeführte Beweis— 

führung ſtammt aus zwei Quellen. Erſtens finden ſich in den Werken 

alter Schriftſteller und moderner Reiſender Bemerkungen über ver— 

ſchiedene wilde Nationen, die in ungebundenem Verkehr leben ſollen; 
zweitens finden wir verſchiedene merkwürdige Gebräuche, die als ge— 

ſellſchaftliche Überrefte betrachtet werden, welche auf ein früheres 
Stadium der Civiliſation hinweiſen, in dem die Ehe noch nicht be— 

ſtanden habe. Wir wollen ſehen, ob dieſe Beweisführung die Probe 
einer kritiſchen Prüfung beſtehen kann. 

Herodot und Strabo berichten, daß bei den Maſſageten wohl jeder 

Mann ſein eigenes Weib hatte, daß es jedoch auch allen anderen 

Männern des Stammes geſtattet war, mit ihr geſchlechtlichen Umgang 

zu pflegen.) Die Auſeaner, ein lybiſcher Volksſtamm, hatten nach 

Herodot ihre Frauen gemeinſchaftlich,?) und Solinus berichtet das 

Gleiche bezüglich der äthiopiſchen Garamantier.?) Man beruft ſich 

ferner darauf, daß Weibergemeinſchaft auch bei den Liburnern und 

Galactophagen üblich geweſen.“) Und Garcilaſſo de la Vega verſichert, 

daß bei den Eingeborenen Paſſaus in Peru die Männer vor der Zeit 

der Inkas keine eigenen Frauen hatten.“) 

Dieſen Angaben über alte Völker fügt Sir John Lubbock andere, 
moderne Wilde betreffende hinzu.“) „Es ſteht feſt, daß die Buſch— 

männer Süd⸗Afrikas gänzlich ohne Ehe find“, behauptet er. Sir 

Edward Belcher berichtet, daß auf den Andamanen-Inſeln die Sitte 

vorherrſcht, daß Mann und Weib bis zur Entwöhnung des Kindes 

) Herodotus, „Iorogia“, I. Buch, Kapitel 216. Strabo, XI. Buch, S. 513. 

) Herodotus, IV. Buch, Kapitel 180. 

8) Solinus, „Colleetanea Rerum Memorabilium“, Kapitel XXX, 8 2. 
) Nicolaus Damascenus, „EO ovvayayn“‘, & 3, 14. 

°) Garcilasso de la Vega, „The Royal Commentaries of the Incas““, 
Band II, ©. 443. 

6) Lubbock, S. 86 — 95. 
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beiſammen bleiben; nachher gehen ſie auseinander und ſuchen jedes 
einen neuen Gefährten.) Von den Eingeborenen der Queen-Charlotte— 
Inſeln bemerkt Poole, daß „bei dieſen einfachen, primitiven Stämmen 

die Ehe ganz unbekannt iſt“ und daß die Frauen „faſt ſchrankenlos 

mit Männern ihres eigenen Stammes Umgang haben, jedoch ſelten 
mit denen anderer Stämme.“ ?) Auf der Halbinſel Kalifornien ver— 

kehren nach Baegert die Geſchlechter ohne jede Formalität und an 

einem Wort für „Heiraten“ mangelt es ihnen gänzlich.?) Hyde giebt 

an, daß auf den Pacific-Inſeln „das, was wir unter Familie, Haus— 

halt und Gatten verſtehen, vollſtändig fehlt; die einzige Möglichkeit 

war, die Abſtammung deutlich nach der Mutter zu verfolgen und die 

aufeinander folgenden Generationen mit den verſchiedenen vermeint— 
lichen Vätern aufzuzählen.““) Bei den Nairs kennt, wie Buchanan uns 

erzählt, niemand ſeinen Vater, und jedermann betrachtet die Kinder 

ſeiner Schweſtern als ſeine Erben; ein Mann kann mehrere Frauen 
ehelichen, ein Weib die Gattin mehrerer Männer ſein.?) Die Tihurs 

von Oude leben in großen Gemeinſchaften faſt unterſchiedslos bei— 
ſammen, und ſelbſt wenn zwei Perſonen als verheiratet betrachtet 

werden, iſt das Band bloß ein nominelles.s?) Es wird erwähnt, daß 

bei den indiſchen Tottigars „Brüder, Oheime, Neffen und andere 

Verwandte ihre Weiber gemeinſchaftlich beſitzen. “) Und wenn bei 

den Todas des Niligiri-Gebirges ein Mann ein Mädchen ehelicht, wird 
ſie allmählich die Gattin aller ſeiner Brüder, ſobald dieſe mannbar 

werden, und ſie werden die Gatten aller Schweſtern des Mädchens, 

ſobald dieſelben alt genug find zum Heiraten.) 

Die Käamilaröi: Stämme in Süd-Auſtralien find in vier Clans 

geteilt, in welchen Brüder und Schweſtern beziehungsweiſe Ipai und 

) Belcher, „Notes on the Andaman Islands“, in den „Transactions of 

the Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band V, S. 45. 
2) Poole, „Queen Charlotte Islands“, S. 312. 

) Baegert, „The Aboriginal Inhabitants of the Californian Peninsula“, 
in „Smithsonian Report“ 1863, S. 368. 

) Lubbock, a. a. O., S. 87 ff. 
5) Buchanan, „Journey from Madras“, in Pinkertons „Collection of 

Voyages and Travels“, Band VIII, S. 376. Lubbock, S. 87. 

6) Watson and Kaye, a. a. O., Band II, Nr. 85. 

) Dubois, „Description of the People of India“, S. 3. 

8) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 240. 
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Spätha, Kübi und Kubitha, Muͤri und Mätha, Kumba und Buͤtha 

genannt find, Spai kann bloß Kubitha, Kübi bloß Spatha, Kumba 

bloß Mätha und Müri bloß Bütha heiraten. In gewiſſem Sinne, fo 

wird berichtet, gilt jeder Spai — nicht durch perſönliches Überein— 
kommen, ſondern durch organiſches Geſetz — als mit jeder Ku— 

bitha verheiratet, jeder Kuͤba mit jeder Spatha u. ſ. f. Wenn z. B. 

„ein Kubi einer fremden Spatha begegnet, ſo ſprechen fie einander 

als Gatten an. Ein Kübi, der einer Spatha begegnet, pflegt fie, 

ſelbſt wenn ſie einem anderen Stamm angehörte, wie ſeine Gattin zu 
behandeln, und ſein Recht, dies zu thun, wird von ihrem Stamme 

anerkannt.“ !“) Dieſe Einrichtung, nach welcher die Männer der einen 

Abteilung die Weiber einer anderen zu Gattinnen haben, nennt Rev. 

L. Fiſon „Gruppenehe“. Er behauptet, daß fie bei den Süd-Auſtra— 

liern in ſpäterer Zeit einigermaßen der individuellen Ehe Raum ge— 
geben hat. Aber theoretiſch iſt die Ehe, wie er ſagt, noch immer eine 

Geſchlechtsgemeinſchaft: „ſie baſiert auf der Ehe aller männlichen Mit: 
glieder einer Stammesabteilung mit allen Weibern derſelben Genera— 
tion in einer anderen Abteilung.“ Hier können wir noch die An— 
gaben C. W. Schürmanns über die Port-Lincoln-Eingeborenen ein: 

fügen: „Was nahe Verwandte, wie z. B. Brüder, betrifft“, jagt er, 

„können wir faſt behaupten, daß fie ihre Weiber gemeinſam haben. . .. 
Aus dieſen ſonderbaren Verbindungen hat ſich eine eigentümliche Nomen— 
klatur entwickelt; eine Frau beehrt die Brüder des Mannes, mit dem 

ſie verheiratet iſt, ohne Unterſchied mit dem Namen „Gatten“; doch 

die Männer machen eine Unterſcheidung, indem ſie ihre eigenen, perſön— 

lichen Gattinnen „jungaras“, und jene, an die ſie infolge des Rechtes 

der Bruderſchaft Anſpruch haben, „kartetis“ nennen.?) 

Von den Feuerländern ſprechend, ſagt Admiral Fitzroy: „Wir 

hatten Grund zur Annahme, daß es bei ihnen Gruppen gab, die in 

Promiskuität lebten — indem wenige Weiber mit vielen Männern bei— 
ſammen waren.“ ?) Die Lubus von Sumatra, die Olo-Ots, ſowie 

einige andere Stämme auf Borneo, die Poggi-Inſulaner, die Orang— 

Sakai von Malakka und die Gebirgsbewohner von Peling (öftlich von 

) Fison and Howitt, S. 36, 51, 53. Ridley, „Kamilaröi“, S. 161 ff. 

2) Schürmann, „The Aboriginal Tribes of Port Lincoln“, in Woods’ 
„Ihe Native Tribes of South Australia“, ©. 223. 

) King and Fitzroy, Band II, ©. 182. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 4 
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Celebes) find, wie Profeſſor Wilken erzählt, ganz ohne Ehe.!) Das: 
ſelbe behauptet Profeſſor Baſtian von den Kerials, den Kurumbas, 

den Chittagong-Stämmen, den Guaycurus, den Kutſchin-Indianern 

und den Arawaks.?) Er führt auch an, daß die Jolah auf der St. 

Mary ⸗Inſel, nach Hewett, ihre Frauen in Gemeinſchaft beſitzen?) und 

daß nach Magelhaes das Gleiche von den Cahyapos in Matto-Groſſo 
gilt.“) Wir leſen in Dappers altem Werk über Afrika, daß gewiſſe 

Negerſtämme weder Geſetze noch irgend welche Religion noch auch 

Eigennamen beſaßen, und daß ſie ihre Weiber gemeinſchaftlich hatten.“) 
Dies ſind alle mir bekannten Angaben über Volksſtämme, die ohne 

Ehe geweſen ſein ſollen. 
In erſter Reihe muß nun bemerkt werden, daß einige der ange— 

führten Thatſachen keine wirklichen Beiſpiele von Promiskuität ſind. 
Belchers Mitteilung über die Andamaneſen weiſt augenſcheinlich auf 

Monogamie hin, und bei den Maſſageten und Tihurs wird das Vor— 

handenſein der Ehe, wenngleich das Eheband locker war, ausdrücklich 

beſtätigt. Bezüglich der Eingeborenen der kaliforniſchen Halbinſel muß 

ich ſagen, daß der Mangel an einem entſprechenden Worte für den 
Begriff „heiraten“ noch nicht das Fehlen der Sache ſelbſt bedingt. 

Baegert deutet in der That an, daß die Ehe bei ihnen vorkam, indem 

er erwähnt, daß „jeder Mann ſo viele Weiber nahm als er nur wollte, 

und wenn mehrere Schweſtern in einer Familie waren, heiratete er ſie 

alle.“ “) Und auf den Südſee-Inſeln iſt die Ehe überall eine an⸗ 

erkannte Einrichtung. Nirgends iſt Unzucht in ausgedehnterem Maße 
geübt worden als bei den Areois auf Tahiti; dennoch verſichert Ellis: 

„Obgleich ſie ſelbſt jeder Art Ausſchweifung ergeben ſind, hat doch jeder 

Areoi fein eigenes Weib . . . . und fie waren in dieſer Beziehung jo 
eiferſüchtig, daß unziemliches Benehmen gegen das Weib irgend eines 
zu ihnen gehörigen Mannes zuweilen mit dem Tode beſtraft wurde.““) 

) Wilken in „De Indische Gids“, 1880, Band II, S. 610 ff. Derſelbe, 

„Over de verwantschap en het huwelijks- en erfrecht bij de volken van 

het maleische ras“, S. 20, 82, Anmerkung. 

2) Baſtian, „Ueber die Eheverhältniſſe“, in der „Zeitſchrift für Ethnologie“, 

Band VI, S. 406. 

8) Derſelbe, „Rechtsverhältniſſe“, S. 61, Anmerkung 36. 

5) Derſelbe, „Die Kulturländer des alten Amerika“, Band II, ©. 654, Note 4. 

5) Citiert bei Giraud⸗Teulon, S. 72. 
) Baegert in „Smiths. Rep.“, 1863, S. 368. 

) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, ©. 239. 
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Was die Süd-⸗Auſtralier betrifft, jo haben die Angaben Fiſons 
keine geringe Verwirrung erzeugt. Auf ihn geſtützt, behaupten mehrere 

Schriftſteller, wie Lubbock, Morgan, Profeſſor Kohler und Kowalewsky, 
daß bei den auſtraliſchen Wilden thatſächlich Gruppen von Männern 

mit Gruppen von Frauen vereint gefunden werden.!) Im Grunde 

jedoch ſcheint Fiſon gar nicht das gegenwärtige Vorhandenſein der 

Gruppen⸗Ehen behaupten zu wollen. Das Hauptargument, welches er 

zur Unterſtützung ſeiner Theorie anführt, beruht auf den bei den Stäm— 
men gebräuchlichen Verwandtſchaftsbezeichnungen. Dieſe letzteren ge— 

hören zu Morgans „ klaſſifizierendem Syſtem“, d. h. der gleiche Aus: 

druck findet Anwendung auf den Vater und den Bruder des Vaters, 

auf die Mutter und die Schweſter der Mutter; dasſelbe Wort bezeichnet 
den Bruder, den Bruderſohn des Vaters und den Schweſterſohn der 

Mutter, und für den Sohn und Bruderſohn (wenn ein Mann ſpricht) 

und den Sohn und Schweſterſohn (wenn eine Frau ſpricht), iſt eben— 
falls nur je ein Wort üblich.?) Fiſon giebt jedoch zu, daß er keinen 

Stamm kennt, bei welchem das, was dieſe Verwandtſchaftsbezeich— 

nungen andeuten, gegenwärtig in ſeiner vollen Ausdehnung im Schwang 

iſt. „Der gegenwärtige Gebrauch“, ſagt er, „hat überall das angedeutete 

Syſtem überflügelt, und die Ausdrücke ſind die Überreſte eines alten 

Rechtes, nicht aber Merkmale eines jetzt beſtehenden Gebrauches.“ “) 
Dasſelbe wird von Howitt eingeräumt.“) Ich werde weiterhin nach— 

weiſen, zu welch widerſinnigen Reſultaten wir geführt werden, wenn 

wir auf Grund ſolcher Bezeichnungen über die Anfänge der Ehe nach— 

zuſinnen beginnen. Überdies bedeutet, wenn ein Kübi und eine Spatha 
einander als Gatten anſprechen, dies noch nicht, daß in früheren Zeiten 

jeder Kübi ohne Unterſchied mit jeder Spätha verheiratet war. Im Gegen: 

teil, die Anwendung einer ſolchen Bezeichnung könnte geradezu mit der 

Thatſache erklärt werden, daß Wechſelehen zwiſchen Individuen beider Clans 
ſeit undenklichen Zeiten gebräuchlich waren. Es ſcheint, daß auch die 
Weibergemeinſchaft bei den Eingeborenen von Port-Lincoln hauptſäch— 
lich eine Folgerung Schürmanns aus der Nomenklatur iſt. Curr, der, ſo 
viel ich weiß, über die auſtraliſchen Eingeborenen mehr Neues veröffentlicht 

) Lubbock, S. 104 ff. Morgan in feiner Einleitung zu Fiſon und Howitts 

„Kamilaroi and Kurnai“, S. 10. Kohler, „Ueber das Recht der Auſtralneger“, 

in der „Zeitſchr. f. vergl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 344. Kowalewsky, S. 13 ff. 

2) Fison and Howitt, S. 60. ) Ibid., S. 159, f. 

) Howitt, „Australian Group Relations“, in „Smith. Rep.“, 1883, S. 817. 
4* 
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hat als irgend ein anderer Forſcher, behauptet denn auch in der That, 
daß in Auſtralien Männer und Weiber niemals im Zuſtande eines 

ungebundenen Geſchlechtsverkehres lebend angetroffen wurden, ſondern 
daß das Gegenteil offenkundig ſei.!) „Es will mir nach ſorg— 
fältiger Prüfung des Gegenſtandes bedünken“, ſagt er, „daß wir von 

keiner einzigen Thatſache oder linguiſtiſchen Ausdrucksweiſe Kenntnis 

haben, welche uns zwingen würde, zur Theorie der Gruppenehe Zu— 

flucht zu nehmen; ja es giebt deren mehrere . . . ., welche im un: 

mittelbaren Gegenſatze zu jener Theorie ſtehen.“?) John Mathew 

beſtätigt in ſeiner jüngſten Abhandlung über „ die auſtraliſchen Ein— 

geborenen“ ebenfalls, daß er nicht einſehen könne, wieſo das Beſtehen 
der Gruppenehe in der Vergangenheit erwieſen ſei und daß ſie „gegen— 

wärtig in Auſtralien ſicher nicht vorkomme . . . . Fiſon ſcheint über: 
ſehen zu haben, daß ein ſchwarzer Burſche ſein Weib gegen jeder— 

mann als ſein eigenes, beſonderes Eigentum feſthält und daß er einen 

Verkehr mit ihr bloß als Gunſt oder gegen Mietslohn geſtattet. Dies 
iſt die Regel, und die Eiferſucht iſt bei den meiſten eingeborenen Gatten 

eine mächtige Leidenſchaft.“?) Jedenfalls können wir behaupten, daß 

ſolche Gruppenehen ganz verſchieden von der Promiskuität ſind, wie ſie 

in der primitiven Geſellſchaft vorgeherrſcht haben ſoll. Und dies kann, 

ſogar mit noch größerer Berechtigung, auch von den Ehen der Totti— 

jars, Nairs und Todas behauptet werden, von welchen wenigſtens jene 
der Todas, wie ich glaube, aus wahrer Vielmännerei entſtanden ſind. 

Viele der Behauptungen über unterſchiedslos zuſammenlebende 

Völker ſind augenſcheinlich falſch. Reiſende ſind oft geneigt, die Sitten 

und Gebräuche der Völker, welche ſie beſuchen, mißzuverſtehen, und wir 

ſollten deshalb, wenn möglich, die Angaben verſchiedener Schrift— 
ſteller vergleichen, beſonders wenn es ſich um eine ſo heikle Angelegen— 

heit handelt, wie der Verkehr zwiſchen den Geſchlechtern. Belchers 
Angaben über die Andamaneſen ſind von Man widerlegt, der nach 

einer äußerſt genauen Erforſchung dieſes Volks nicht nur die Be: 

hauptung aufftellt, daß fie ſtreng monogam ſeien, ſondern auch, daß 
die Scheidung bei ihnen unbekannt iſt und die eheliche Treue bis zum 
Tode bei ihnen nicht die Ausnahme, ſondern die Regel bildet.“) Was 

) Curr, Band I, S. 126. ) Derſelbe, Band I, ©. 142. 

3) Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 142. 

) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 135. 
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die Buſchmänner betrifft, ſo giebt Lubbock nicht die Quelle an, aus 

der er die Behauptung geſchöpft, daß ſie „ganz ohne Ehe“ ſind; alle 

Autoren, die ich darüber zu Rate zog, behaupten einſtimmig das 

Gegenteil. Burchell erfuhr, daß ſelbſt ein zweites Weib nie genommen 

wird, bevor das erſte alt geworden und daß die alten Weiber mit 

ihren Gatten ſelbſt dann in dem früheren Verhältnis bleiben.!) Barrow 

erzählt faſt das Gleiche.?) In der That bildet, wie wir eben geſehen, 

die Familie die hauptſächlichſte geſellſchaftliche Einrichtung dieſes Volkes. 

Über die Feuerländer ſchreibt mir Bridges, der dreißig Jahr lang 
in ihrer Mitte gelebt hat: „Admiral Fitzroys Annahme, daß ein Teil 

der Eingeborenen ſchrankenlos verkehre, iſt falſch; Ehebruch und Un— 

zucht werden als Übel verurteilt, welche wegen der Übermacht der 
tieriſchen Leidenſchaften zwar ſehr verbreitet ſind, aber niemals die 

Zuſtimmung der Gatten, Weiber oder Eltern haben.“ Der Schilderung 
der jüngſten Reiſe Kapitän Jacobſens an der nordweſtlichen Küſte Nord— 

amerikas iſt zu entnehmen, daß die Ehe auch bei den Queen-Charlotte— 

Inſulanern beſteht, obgleich die Gatten oft ihre Weiber proſtituieren.“) 
Was Profeſſor Wilkens Angabe über die Promiskuität bei einigen der 
malayiſchen Raſſe angehörigen Volksſtämmen betrifft, ſo bezweifelt 
Friedrich Ratzel deren Genauigkeit. Wenigſtens muß bei den Lubus, 

wie uns van Ophuyſen verſichert, der Mann ſeine Gattin ebenſo kaufen 

wie bei den andern malayiſchen Stämmen“), und Dr. Schwaner jagt 
ausdrücklich, daß alles, was wir von den Olo-Ots wiſſen, bloß auf 

Hörenſagen beruht.?) Doch find fie, falls wir feinen Worten Glauben 

ſchenken dürfen, nicht ohne die Inſtitution der Ehe.“) 
Einige der Behauptungen Baſtians ſind äußerſt erſtaunlich. Wer 

ſich die Mühe nimmt, Richardſons, Kirbys oder Bancrofts Berichte 
über die Kutſchins zu leſen, wird finden, daß wohl Vielweiberei, aber 

nicht Promiskuität bei ihnen herrſcht, und daß die Gatten auf ihre 

) Burchell, „Travels into the Interior of Southern Africa“, Band II, S. 60. 

) Barrow, „Travels in the Interior of Southern Africa“, Band I, ©. 276. 

3) Woldt, „Capitän Jacobſens Reiſe an der Nordweſtküſte Amerikas“, 

S. 20% 21, 28 ff. 

) Ratzel, „Völkerkunde“, Band II, S. 430. 

5) Schwaner, Band I, S. 231, Anmerkung: „Die Köteineſen erzählen, daß 

die Ots keine Ehen ſchließen, keine Wohnungen haben und von ihnen wie Tiere 
des Waldes gejagt werden.“ 

6) Ebenda, Band I, S. 230. 
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Weiber ſehr eiferſüchtig ſind.!“) Das Gleiche berichtet v. Martius über 
die Arawak, deren Blutfehden allgemein der Eiferſucht und der Be— 
gierde, Verletzungen ehelicher Rechte zu rächen, entſpringen.?) Das 

Vorhandenſein der Ehe bei dieſem Stamm wurde auch von Schomburgk 

und W. H. Brett aus eigener Kenntnis beſtätigt?) Die Guaycurus 

werden von Lozano als ein monogames Volk hingeſtellt,“) und das ſind 

nach Kapitän Lewin in der Regel auch die Chittagong-Hügelſtämme, 

wie wir ſpäterhin ſehen werden. Die Keriahs betreffend, teilt Oberſt 

Dalton bloß mit, daß ſie in ihrer Sprache keinen Ausdruck für das 
Wort „Ehe“ beſitzen; jedoch leugnet er nicht das Vorkommen der Ehe 

ſelbſt; es ſcheint im Gegenteil, daß ſie ihre Weiber kaufen.?) Von 

den Kurumbas wird behauptet, daß ſie ohne Eheceremonien ſind, nicht 

aber, daß fie die Ehe ſelbſt nicht kennen.“)) Und Dappers Behauptung, 

daß gewiſſe Negerſtämme ihre Weiber in Gemeinſchaft haben, iſt, ſo 

weit ich weiß, niemals von neueren Forſchern bejaht worden. Dr. Poſt 

fand in Afrika kein Volk im Zuſtande der Weibergemeinſchaft,“) und 

Ingham verſtändigt mich bezüglich der Bakongos, daß „ſie über den 

Gedanken eines ungebundenen Geſchlechtsverkehrs entſetzt ſein würden.“ 
Die Völker, die möglicherweiſe in einem Promiskuitätszuſtande 

leben, ſind mithin auf eine ſehr geringe Zahl zurückgeführt. Ziehen 
wir nun noch die Irrtümlichkeit jo vieler Behauptungen in dieſer Hin; 

ſicht in Betracht, ſo iſt es ſchwer, an die Genauigkeit der übrigen zu 

glauben.“) Die Ethnographie wurde von den Alten nicht ernſtlich be— 

) Richardson, „Arctic Searching Expedition“, Band I, S. 383. Kirby, „Jour- 

ney to the Youcan“, in „Smiths Rep.“ 1864, S. 419. Bancroft, Band I, S. 131. 

2) v. Martius, Band I, S. 693. 
3) Schomburgk, Band II, S. 459 ff. Brett, „The Indian Tribes of Guiana“, S. 98. 

4) Waitz, Band III, S. 472. 

5) Dalton, „The Kols of Chota Nagpore“, in den „Trans. Ethn. Soc.“, 

Neue Serie, Band VI, S. 25. 

6) Lubbock, S. 81. ) Poſt, „Afrikaniſche Jurisprudenz“, Band I, S. 304. 

8) Bezüglich der Einwohner Tahitis bemerkt Forſter („Voyage round the 

world“, Band II, S. 132): „Man hat uns ein grundloſes Märchen von unter⸗ 

ſchiedsloſem Verkehr erzählt, wobei alle Weiber allen Männern gemeinſam ſeien; 

doch als wir bei den Eingeborenen nach einer Bekräftigung dieſer Geſchichte 

forſchten, waren wir bald überzeugt, daß ſie gleich vielen andern eine Erfindung 

der müßigen Phantaſie eines Reiſenden ſein müſſe.“ Von den Eingeborenen Perus, 

die ebenfalls in Promiskuität leben ſollen, verſichert Garcilaſſo de la Vega (a. a. O., 

Band II, S. 443), daß er ſie mit ſeinen eigenen Augen ſah, als er nach Spanien 

zurückkehrte, denn fein Schiff hielt drei Tage an ihrer Küfte, 
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trieben, und ihre Kenntnis der afrikaniſchen Volksſtämme war zweifel— 

los eine ſehr mangelhafte. Plinius berichtet in demſelben Kapitel, in 

welchem er behauptet, daß bei den Garamantiern Männer und Weiber 

in freieſtem Geſchlechtsverkehr lebten, von einem andern afrikaniſchen 
Stamm, den Blemmyern, daß ſie keine Köpfe beſaßen, und daß Mund 

und Augen bei ihnen auf der Bruſt waren.!) Überdies iſt das Wort 

„Ehe“ zweideutig. Die Lockerheit des ehelichen Bandes, die Häufigkeit 
des Ehebruchs und der Scheidung und der Mangel einer Eheceremonie 

mögen uns zur Behauptung berechtigen, daß die Ehe im europäiſchen 

Sinne des Wortes bei vielen wilden Völkern nicht vorhanden iſt. 
Aber dies iſt noch ſehr verſchieden von Promiskuität. 

Indeſſen, ſelbſt wenn mehrere der Behauptungen richtig ſind, und 

der geſchlechtliche Verkehr bei einigen wenigen Völkern thatſächlich un— 
gebunden iſt oder war, wäre es ein Irrtum, zu behaupten, daß dieſe 

äußerſt ſeltenen Fälle ein Stadium der menſchlichen Entwicklung dar— 

ſtellen, welches die Menſchheit als ein Ganzes durchgemacht habe. 
Ferner würde uns nichts berechtigen, dieſe Promiskuität als einen 

Ueberreſt des urſprünglichen Lebens des Menſchengeſchlechts oder auch 
nur als ein Zeichen eines ſehr rohen Geſellſchaftszuſtandes zu betrachten. 

Denn die geſchlechtlichen Beziehungen nähern ſich der Promiskuität, 
keineswegs bloß bei den niederſten Völkern. Rowney z. B. berichtet, 
daß bei den Butias das Eheband ganz locker, die Keuſchheit unbekannt 

iſt, die Gatten bezüglich der Ehre ihrer Weiber ganz gleichgültig ſind 
und „der Geſchlechtsverkehr de facto ſchrankenlos ſei.“ Die Butias 

aber ſind Anhänger Buddhas und „können kaum zu den wilden 
Völkern Indiens gezählt werden, denn ſie leben größtenteils in guten 
Verhältniſſen und beſitzen einen gewiſſen Grad von Civiliſation.“ 2) 

Anderſeits ſind die geſchlechtlichen Beziehungen bei den tiefſtſtehenden 
Raſſen der Erde, wie die Veddahs, Feuerländer und Auſtralier, von 

viel beſtimmterem Charakter. Die Veddahs ſind ein echt monogames 
Volk und haben ein Sprüchwort, daß nur „der Tod allein Mann und 
Frau trennen kann.“?) Und hinſichtlich der Auſtralier giebt Brough 
Smyth an, daß, „wenngleich die Ehen der Eingeborenen durch keine 

!) Plinius, „Historia naturalis“, V. Buch, 8. Kapitel: „Garamantes, matri- 

moniorum exsortes, passim cum foeminis degunt Blemmyis traduntur 

capita abesse, ore et oculis pectore affixis.“ 

) Rowney, a. a. O., ©. 142, 143, 140. 
) Bailey in „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, ©. 293. 
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Riten geſchloſſen werden, . . .. man doch nicht annehmen darf, daß bei 

ihnen ein unterſchiedsloſer Geſchlechtsverkehr als Regel gilt. Wenn ein 

Mann auf ein gutes Weib ſtößt, hält er es wie einen wertvollen Beſitz 

feſt, ſolange es ihm behilflich iſt, ſeine Bedürfniſſe zu befriedigen und 

ſeine Glückſeligkeit zu ſteigern. Kein anderer Mann darf ſie liebevoll 
anblickenn Ungebundener Verkehr iſt vielen unter ihnen ein 

Greuel.“ Bei den Eingeborenen der nördlichen und centralen Teile 
Auſtraliens giebt es ohne Zweifel Frauen, die gänzlich der gemeinſchaft— 

lichen Unzucht überantwortet werden, und ein Mann, der ſich weigert, 

ſein Weib dem Gaſt zu leihen, gilt für einen ſchlechten Gaſtfreund. 

Doch Brough Smyth hält dieſe Sitten für moderne, welche ſich die 

Eingeborenen erſt aneigneten, ſeitdem ſie mit den unteren Klaſſen der 

Weißen in Berührung kamen, denn „dieſe Sitten ſind ganz unvereinbar 

mit den Strafgeſetzen, welche in früheren Zeiten bei den Eingeborenen 

von Viktoria zu Recht beſtanden.“!) Es ſcheint deshalb klar, daß ſelbſt 

dann, wenn es gegenwärtig unterſchiedslos verkehrende Völker giebt, 
dies noch keinen Beweis dafür liefert, daß Promiskuität in primitiven 

Zeiten vorherrſchte. Und jetzt wollen wir prüfen, ob die übrigen Argu— 

mente überzeugender ſind. 
„Eine fernere Thatſache“, bemerkt Dr. Poſt, „welche dafür ſpricht, 

daß der geſchlechtliche Verkehr urſprünglich ungehemmt geweſen, iſt die 
weit verbreitete Sitte, nach welcher die Geſchlechter vor der Ehe einander 
vollkommen frei beiwohnen können.“?) 

Die Unſittlichkeit vieler Wilden iſt ſicherlich ſehr groß, doch dürfen 
wir nicht glauben, daß ſie für unciviliſierte Raſſen im allgemeinen 

kennzeichnend iſt. Es giebt zahlreiche wilde und barbariſche Völker, 

bei denen ein Geſchlechtsverkehr außerhalb der Ehe nur ſehr ſelten vor— 
kommt und bei denen Unkeuſchheit, zumindeſt ſeitens der Frau, als eine 
Schmach, ja ſogar als Verbrechen gilt. 

„Die Kaffernweiber ſind züchtig und äußerſt ſittſam,“ berichtet 
Barrow,“) und Couſin ſchreibt mir, daß bei den Kaffern anläßlich der 

verſchiedenen Feſte ſowohl Männer als Weiber in ſtrengſter Enthalt— 

ſamkeit leben müſſen, da die Ueberſchreitung dieſes Geſetzes mit Ver— 

bannung aus dem Stamm beſtraft wird. Proyart giebt an, daß beim 

) Brough Smyth, Band I, S. 85 ff. 

2) Poſt, „Die Grundlagen des Rechts“, S. 187. Re Wilken in „De 
Indische Gids“, 1880, Band II, S. 1195. 

2) Barrow, Band I, S. 206. 
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Loango-Volke „ein Jüngling bloß in der Gegenwart der Mutter eine 
Maid anſprechen darf“ und daß „das Verbrechen eines Mädchens, der 

Verführung nicht widerſtanden zu haben, genügen würde, auf das 

ganze Land vollſtändigen Ruin herabzubeſchwören, wenn es nicht durch 

ein öffentliches, dem König gemachtes Geſtändnis geſühnt wird.“) 

Bei den von Winwood Reade erwähnten Aequatorial-Afrikanern wird 

ein Mädchen, das ihre Familie durch Lüſternheit entehrt, aus ihrem 

Clan verbannt; wenn eine Verführung ſtattgefunden hat, wird der 
Mann ſtreng gezüchtigt.?) In Dahomey zwingt das Geſetz den Ver— 
führer eines Mädchens zur Ehe und zur Bezahlung von achtzig Kauri— 
muſcheln an den Vater oder den Herrn.?) In Teſſaua wird nach 

Barth der Vater eines Baſtardkindes mit einer Geldbuße von 100 000 

Kurdi belegt — eine Summe, welche beweiſt, wie ſelten daſelbſt ſolche 

Kinder geboren werden.“) Bei den Beni-Mzab muß der Mann, der 
ein junges Mädchen verführt, zweihundert Francs zahlen und wird auf 
vier Jahre verbannt.?) Bei den Beni-Amer ſind die Mädchen nach 

Munzinger ſehr ſittſam, obgleich die verheirateten Frauen der Meinung 
find, daß ihnen alles erlaubt ſei.“) Bei den arabiſchen Mädchen Ober: 

Agyptens wird, ſobald ſie fünf Jahre alt ſind, durch eine Operation 
die Unzüchtigkeit unmöglich gemacht,“) und bei den Marea iſt Enthalt— 
ſamkeit eine kaum minder wichtige Tugend, da eine Maid oder Witwe, 
die ſchwanger wird, mitſamt dem Verführer und dem Kinde getötet 

wird.s) Was die Kabylen betrifft, jo behaupten Hanoteau und Letour— 

neux: „Die Sitten dulden keinerlei geſchlechtliche Nachgiebigkeit außer— 
halb der Ehe Das außerehelich geborene Kind ſowie die 
Mutter werden getötet.“ “) N 

Den Türken Centralaſiens iſt nach Vämbéry eine gefallene Maid 

) Proyart, „History of Loango“, in Pinkertons „Collection of Voyages“, 

Band XVI. S. 165. 

2) Reade, S. 261. 

) Forbes, „Dahomey and the Dahomans“, Band I, S. 26. 

5) Barth, „Reifen in Nord- und Central-Afrika“, Band II, S. 18. 

5) Chavanne, S. 315. ) Munzinger, S. 326. | 

Banker, loc eit, S. 124. 
8) Munzinger, S. 243. Ueber andere afrikaniſche Stämme ſiehe Moore, 

a. a O., S. 221; Munzinger, S. 145, 146, 208; d’Escayrac de Lauture, „Die 

Afrikaniſche Wüſte“, S. 132. 
) Hanoteau et Letourneux, „La Kabylie et les coutumes kabyles“, 

Band II, S. 148, 147. 
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etwas Unbekanntes.) Bei den Kalmücken?) und den Zigeunern?) ſetzen 

die Mädchen ihren Stolz darein, galante Abenteuer zu haben, ſind aber 

entehrt, wenn ſie vor der Ehe Kinder bekommen. Die Tunguſen zwingen 

den Verführer, ſein Opfer zu ehelichen und den für dieſes geforderten 
Kaufpreis zu bezahlen.“) In Cirkaſſien wird eine unenthaltſame Tochter 

ſobald als möglich verkauft, da ſie ihren Eltern zur Schande gereicht.“) 

Bei den verkümmerten Bewohnern von Lob-nor „wird Unſtttlichkeit 

ſtreng beſtraft.““) Und bezüglich der Let-htas, eines birmaniſchen 
Gebirgsſtammes, berichtet O'Riley, daß die Jugend beider Geſchlechter 
bis zur Verheiratung in zwei langen Häuſern an den entgegengeſetzten 

Enden des Dorfes untergebracht wird, und daß ſie, „wenn ſie Gelegen— 

heit haben, aneinander vorüber zu gehen, ihre Blicke abwenden, um 
einander nicht ins Geſicht zu ſehen.“) 

Von den Eingeborenen des indiſchen Archipels berichtet Profeſſor 
Wilken, daß Seite an Seite mit Völkern, welche hinſichtlich der ge— 
ſchlechtlichen Freiheit große Nachſicht üben, Stämme wohnen, die auf— 
fallend züchtig ſind. So wird in Nias die Schwangerſchaft eines 

Mädchens mit dem Tode ſowohl des Mädchens als auch des Verführers 

beſtraft.) Die Hügel-Dyaken trennen ſorgfältig die jungen Männer 

von den Mädchen, und ausſchweifender Verkehr zwiſchen den Geſchlechtern 
iſt ſtrengſtens unterſagt.?) Die zu den See-Dyaken gehörigen Sibuyaus 
verbinden, obgleich ſie den geſchlechtlichen Verkehr junger Leute nicht zu 
einem eigentlichen Verbrechen ſtempeln, mit dem unregelmäßigen Ge⸗ 

ſchlechtsverkehr den Gedanken großer Unſchicklichkeit und hegen die 
Meinung, daß eine unverheiratete Frau mit einem Kinde bei den gött⸗ 

lichen Mächten Anſtoß erregt.“) 
Auch bei einigen unabhängigen Stämmen der Philippinen wird 

nach Chamiſſo die Sittſamkeit hoch in Ehren gehalten „nicht nur unter 
den Frauen, ſondern auch unter den jungen Mädchen, und ſie iſt durch 

1) Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 240. ) Klemm, Band III, S. 166. 

2) Liebich, „Die Zigeuner“, S. 50, Anmerkung 1. 

) Georgi, „Beſchreibung aller Nationen des ruſſiſchen Reichs“. S. 311. 
5) Klemm, Band IV, S. 26. 

e) Prschewalsky, „From Kuldscha to Lob mor“, S. 112. 
) Fytche, Band I, ©. 343. 

8) Wilken in „Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neder- 
landsch Indie,‘ Serie V, Band IV, S. 444. 

9) Low, S. 300, 247. 

1°) St. John, „Life in the Forests of the Far East“, Band I, S. 52 ff. 
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ſehr ſtrenge Gelege geſchützt,““) — eine Behauptung, welche von Dr. 

Hans Meyer und Profeſſor Blumentritt auch bezüglich der Igorroten 
von Luzon beſtätigt wird.?) 

In Neu-Guinea wird die Keuſchheit ebenfalls ſtreng aufrecht er: 
halten.?) G. A. Robinſon und Catechiſt Clark, die Jahre lang unter 

den Eingeborenen lebten, ſprechen beide ihren Glauben an die Tugend 
der jungen Frauen aus,“ und Finſch verſichert, daß die Eingebornen in 

dieſer Hinſicht manchen civiliſierten Völkern Europas überlegen ſind.“) 

Die franzöſiſchen Naturforſcher und einige engliſche Schriftſteller ſprachen 

ſich begeiſtert über die Moralität der Jugend bei den Tasmaniern 
aus; „heiratsfähige Mädchen“, bemerkt Bonwick, „wurden mit Sorgfalt 
bewacht, und die ledigen erwachſenen Burſche ſchliefen an Feuerplätzen, 
welche vom Familienherde geſondert waren.“) Die Frauen von Mea 
auf den Loyalitäts⸗-Inſeln werden von Erskine als „vor der Ehe ſtreng 

keuſch und treue Gattinnen während derſelben“ geſchildert.“) In Fidſchi 

herrſchte bei der Jugend große Enthaltſamkeit, und es war den Jüng— 

lingen verboten, ſich vor ihrem achtzehnten oder zwanzigſten Lebensjahre 
Weibern zu nähern.?) In Samoa war es den Mädchen geſtattet, un: 
geſcheut mit Ausländern Beiſchlaf zu üben, aber nicht mit ihren Lands— 

leuten,“) und die Keuſchheit der Häuptlingstöchter bildete den Stolz des 
Stammes. Doch bemerkt Turner, daß dieſe Tugend, obgleich von beiden 
Geſchlechtern auffallend zur Schau getragen, mehr Schein als Wirk— 
lichkeit war. ) 

Ueber die auſtraliſchen Eingeborenen ſagt Moore Davis: „Unge— 
bundener Geſchlechtsverkehr wird von den Eingebornen nicht geübt, und 
ihre bezüglichen Geſetze, beſonders jene von Neu-Süd-Wales, find äußerſt 

ſtreng. Im Lager werden alle jungen unverehelichten Männer abge— 

) Kotzebue, Band III, S. 66. 

2) Meyer, „Die Igorrotes von Luzon“, in den 1 der Berliner 

Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeſchichte“, 1883, S. 384 ff. 
Blumentritt, S. 27. Über andere Stämme des indiſchen Archipels ſiehe: Marsden, 

„The History of Sumatra“, S. 261 und Matthes, „Bijdragen tot de Ethnologie 

van Zuid-Celebes“ S. 6. 

e) Earl, „Papuans“, S. 81. Waitz⸗Gerland, a. a. O., Band VI, S. 629. 

Finſch, „Neu⸗Guinea“, S. 77, 82, 92, 101. 

) Bonwick, S. 60. )) Finſch, S. 101. ) Bonwick, S. 59, 11. 

) Erskine, „The Islands of the Western Pacific“, S. 341. 

2) Ibid., ©. 255.) Wilkes, Band II, S. 138. 

10) Turner, „Nineteen years in Polynesia“, S. 184. 
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ſondert an den äußerſten Enden desſelben untergebracht, während die 

verehelichten, jeder mit ſeiner Familie, das Centrum einnehmen. Die 

ledigen Männer dürfen mit Mädchen oder verheirateten Frauen keine 

Unterredungen pflegen; und bei Riverina habe ich geſehen, wie junge 

Männer einen großen Umweg machten, um nicht einer Stelle nahe 
kommen zu müſſen, wo die Lubras anweſend waren. Uebertretungen 

dieſer oder anderer Geſetze wurden entweder von jedem gerade verletzten 

Mitgliede des Stammes unmittelbar beſtraft oder damit geahndet, daß 
der Betreffende ſich von ſeinem Verbrechen reinigen mußte, indem er, 

bloß mit ſeinem Schilde gedeckt, aufrecht ſtand, während fünf oder ſechs 

Krieger aus verhältnismäßig geringer Entfernung Speere nach ihm 

warfen.“ !) Von mehreren Stämmen in Weſt-Viktoria konſtatiert 

Dawſon, daß bei großen Zuſammenkünften und Verſammlungen die 
unverheirateten Erwachſenen beider Geſchlechter ſtreng von denen der 

anderen Stämme abgeſondert gehalten werden. „Uneheliche Geburten 

ſind ſelten“, ſagt dieſer Gewährsmann, „und werden mit ſolchem Ab— 

ſcheu angeſehen, daß die Mutter immer von ihren Verwandten ſchwer 
gezüchtigt, ja zuweilen getötet und verbrannt wird. Ihr Kind tötet 

und verbrennt man manchmal ebenfalls. Auch der Vater des Kindes 
wird mit der größten Strenge beſtraft, bisweilen getötet.” 2) 

Wenden wir uns zu den amerikaniſchen Völkern, ſo finden wir, 

daß bei den frühern Aleuten nach Weniaminof „Mädchen und unver— 

heiratete Weiber, die illegitimen Kindern das Leben ſchenkten, getötet 

und verborgen werden mußten.“ ?) Egede berichtet uns, daß bei den 
Grönländern die unverehelichten Weiber die Geſetze der Sittſamkeit viel 

beſſer halten als die verehelichten. „Durch volle fünfzehn Jahre, die 
ich in Grönland verlebte“, erzählt er, „hörte ich höchſtens von zwei 

oder drei jungen Frauen, die unverehelicht mit Kindern angetroffen 
wurden, denn dies gilt für die größte Schmach.“) Nach Cranz würde 
ein grönländiſches Mädchen es als Beleidigung anſehen, wenn ein 
Jüngling ihr auch nur eine gemeinſchaftliche Priſe Tabak anbböte.“) 
Bei den Indianern des Nordens iſt es den Mädchen ſchon im zarten 

Alter von acht bis neun Jahren durch die Sitte verboten, ſelbſt an 

1) Citiert bei Brough Smyth, a. a. O, Band II, S. 318. 

2) Dawson, „Australian Aborigines“, S. 33, 28. 
2) Citiert bei Petroff, S. 155. 

) Egede, „Description of Greenland“, S. 141. 

°) Cranz, „The History of Greenland“, Band I, ©. 145. 
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den unſchuldigſten Unterhaltungen von Kindern des anderen Geſchlechts 
teilzunehmen. „Wenn ſie in ihren Zelten ſitzen“, berichtet Hearne, „und 

ſelbſt wenn ſie reiſen, werden ſie mit einer unermüdlichen Wachſamkeit 

behütet und überwacht, wie ſie ſelbſt durch die ſtarrſte Disziplin eines 
engliſchen Penſionats nicht übertroffen werden könnte.“ !)) Catlin be— 
hauptet, daß bei den achtbaren Familien der Mandanen die weibliche 

Tugend ſo hoch geſchätzt wird wie in welcher Geſellſchaft immer.?) 

Die Weiber der Nez Berces,?) der Apachen) und gewiſſer anderer nord— 

amerikaniſcher Stämme?) werden als beſonders ſittſam geſchildert, und 

der Verführer wird bei manchen dieſer Stämme noch mehr verachtet 
als das entehrte Mädchen. Und Dobrizhoffer rühmt den tugendhaften 

Lebenswandel der Abiponierinnen. 6) 

Wenn wir dieſen Thatſachen noch jene hinzufügen, welche wir 

ſpäter anführen wollen, um zu zeigen, was der Mann von ſeiner 

Braut verlangt, dann muß zugegeben werden, daß die Zahl der un— 
civiliſierten Völker, bei denen die Keuſchheit — wenigſtens ſoweit es 

die Frauen betrifft — in Ehren gehalten und in der Regel gepflegt 
wird, eine ſehr beträchtliche iſt. Da nichts darauf hindeutet, daß die 

Moralität jener Nationen jemals lockerer geweſen, könnte die Folgerung 

eines früheren Promiskuitätsſtadiums aus dem unregelmäßigen Ge— 

ſchlechtsverkehr der Unverehelichten auf ſie ſelbſt dann keine Anwendung 
finden, wenn dieſe Annahme im großen Ganzen an und für ſich richtig 
wäre. Doch dies iſt bei weitem nicht der Fall: erſtens, weil die Un— 

züchtigkeit der Wilden in mehreren Fällen hauptſächlich dem Einfluſſe 

der Civiliſation zugeſchrieben werden zu müſſen ſcheint; zweitens, weil 

dieſe Unzüchtigkeit etwas von Promiskuität ganz Verſchiedenes iſt. 

Es iſt zur Genüge nachgewieſen, daß die Berührung mit höherer 
Kultur, oder vielmehr mit deren Hefe, für die Moralität jener Völker, 

welche in einem mehr oder minder primitiven Zuſtande leben, ver— 

derblich iſt. In Grönland ſind, wie Nanſen berichtet, „die Eskimo— 

weiber der größeren Kolonieen in ihrem Benehmen um vieles freier als 

1) Hearne, „Journey to the Northern Ocean“, S. 311. 

2) Catlin, „Illustrations of the Manners, Customs, and Condition of the 

North American Indians“, Band I, S. 121. 

3) Schoolcraft, a. a. O., Band V, S. 654. ) Bancroft, Band I, S. 514. 

) Siehe: Meares, „Voyages“, S. 251; Waitz, Band III, S. 112. 

6) Dobrizhoffer, „Account of the Abipones“, Band II, ©. 153. 
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jene der kleinen Grenzanſiedelungen, wo es keine Europäer giebt.“) 
Und die Jokuts von Kalifornien, bei denen die Freiheit der Unver— 

heirateten beider Geſchlechter gegenwärtig um vieles größer iſt, ſollen 

vor der Ankunft der Amerikaner verhältnismäßig tugendhaft geweſen 
ſein.?) In Britiſch-Kolumbia und auf der Inſel Vancouver „wurden 

bei den im Innern lebenden Stämmen in früheren Zeiten Keuſchheits— 

übertretungen ſeitens verheirateter oder unverheirateter Frauen oft mit 

dem Tode beſtraft, welches Urteil entweder vom Bruder oder vom 

Gatten vollſtreckt wurde“, während bei den Fiſcheſſern an der nord— 

weſtlichen Küſte „die Unkeuſchheit nicht von Belang iſt, bzw. gänzlich 

unbeachtet bleibt.“) Bei den Haidahs der Königin-Charlotte-Inſeln iſt 

die gegenwärtige Entſittlichung nach Kapitän Jacobſen von den Gold— 

gräbern herbeigeführt worden, die um die Mitte dieſes Jahrhunderts 

dahin kamen.“) Auch Admiral Fitzroy beobachtete, daß die Unkeuſch— 
heit der patagoniſchen Weiber nicht mit dem reinem Charakter überein— 
ſtimme, den ihnen zu einer früheren Zeit Falkner zuſchrieb, und er iſt 

der Meinung, „daß ihre Anſichten über Schicklichkeit durch die Beſuche 
zügelloſer Fremder geändert worden fein konnten.““) Ein neuerer 

Forſcher, Kapitän Muſters, fand in der That wenig Unmoralität bei 

den Indianern, ſo lange ſie in ihren heimatlichen Wildniſſen blieben.“) 

Es kann ferner nicht bezweifelt werden, daß die Zügelloſigkeit 

vieler Südſee-Inſulaner wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade ihren 

Urſprung dem Verkehr mit Europäern verdankt. Als Vancouver mit 

Cook die Sandwich-Inſeln beſuchte, fand er nur wenige oder gar keine 
Spuren von Liederlichkeit bei den Frauen. Doch als er ſie einige 
Jahre ſpäter beſuchte, war jene ſchon ſehr hervorragend, hervorragen— 
der als bei den ſchlimmſten der Tahitianer, und er ſchreibt dieſe 

Anderung ihrer Sitten dem Verkehre mit Fremden zu.?) Demſelben 

Einfluſſe verdankten die Weiber von Ponapè den Verluſt ihrer Be: 

ſcheidenheit.) Die Vorrechte, welche in Samoa den Ausländern ein: 

1) Nansen, The First Crossing of Greenland“, Baud II, S. 329. 

) Powers, S. 381. 

) Lord, „The Naturalist in Vancouver Island“, Band II, ©. 233. 

) Woldt, S. 28. °) King and Fitzroy, Band II. S. 173. 
6) Musters, „At Home with the Patagonians“, S. 197. 

) Vancouver, „Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean“, 
Band 1, S 171 ff. 0 

8) Waitz⸗Gerland, Band V, Teil II, S. 108. 
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geräumt wurden, haben wir bereits erwähnt. Ja ſelbſt in Tahiti, 
das wegen der Zügelloſigkeit ſeiner Bewohner ſo bekannt iſt, war die 

Immoralität früher geringer als jetzt. Wenn ein Mädchen, das ſchon 
als Kind verlobt wurde, aufzuwachſen begann, „errichtete man behufs 

Verwahrung ihrer Reinheit in der Wohnung ihrer Eltern eine ſchmale 
Plattform von beträchtlicher Höhe zu ihrem Aufenthalt. Dort ſchlief 
ſie und verbrachte die ganze Zeit, welche ſie ſich drinnen im Hauſe 
aufhielt. Ihre Eltern oder andere Familienmitglieder bewachten ſie Tag 

und Nacht, verſahen ſie mit allem Notwendigen und begleiteten ſie, ſo 

oft ſie das Haus verließ. Mehrere ihrer Traditionen“, fügt Ellis 
hinzu, „berechtigen zur Annahme, daß dieſe Lebensweiſe in früheren 
Jahren auch von anderen als den verlobten Weibern geführt 
wurde.““) 

Von den Stämmen, die einſt die Adelaide-Ebenen Süd-Auſtra— 

liens bewohnten, ſprechend, bemerkt Edward Stephens, der vor etwa 

einem halben Jahrhunderte nach Auſtralien kam: „Jene, die die Ein— 

geborenen für eine von Natur aus entartete Raſſe halten, urteilen ent— 

weder nicht aus eigener Erfahrung, oder beurteilen ſie nach dem, was 

ſie geworden ſind, ſeitdem der Mißbrauch berauſchender Getränke und 

die Berührung mit den verworfenſten Elementen der weißen Raſſe ihr 

verderbliches Werk begonnen hatten. Es iſt eine Regel ohne Ausnahme, 

daß die laſterhafteſten unter den weißen Männern, ſobald ein Stamm 

der Schwarzen in die Nähe einer weißen Anſiedelung kommt, äußerſt 

begierig ſind, die Bekanntſchaft der Eingeborenen zu machen, und das 
bloß in unmoraliſchen Abſichten . . . . Ich Jah die Eingeborenen und 
verkehrte viel mit ihnen, bevor dieſe ſchrecklichen Unſittlichkeiten ihnen 
bekannt waren . . . ., und ich ſage es ohne Scheu, daß ſie faſt alle 

ihre Laſter der Immoralität und Trunkſucht der weißen Männer ver— 
danken.“ ?) 

J. Sibree erzählt, daß bei den weißen Stämmen Madagaskars 

die Unkeuſchheit der Mädchen nicht Anſtoß erregt. „Aber es giebt 
einige andere Stämme daſelbſt“, fährt er fort, „welche, wie z. B. 

manche der öſtlichen Völker, abgeſonderter ſind, bei denen eine höhere 

Wertſchätzung der Sittlichkeit vorherrſcht uud die die Mädchen ängſt— 

1) Ellis, Band I, S. 270. 
2) Stephens, „The Aborigines of Australia“, im „Journal of the Roy. 

Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 480. i 
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lich von jedem Verkehr mit dem anderem Geſchlechte fern halten, bis 
fie verheiratet ſind.!) 

Nirgends wird ſtrenger auf Keuſchheit beſtanden als bei den 

Südſlaven. Ein gefallenes Mädchen hat bei ihnen faſt jede Möglich— 

keit verloren, heiraten zu können. Sie wird allgemein verachtet und 
oft auf ſehr barbariſche Art beſtraft, während anderſeits Reinheit dem 

Mädchen einen höheren Wert verleiht als ſelbſt die kräftigſte Geſund— 
heit. In einigen Orten gilt es ſogar für erlaubt, daß ein Vater oder 

ein Bruder den Mann tötet, den er bei ſeiner Tochter oder Schweſter 
findet. Jedoch verſichert Fr. S. Krauß, daß dieſe Strenge ihrer Sitten 

allmählich nachgelaſſen hat, je mehr fremde Civiliſation bei ihnen Fuß 

gefaßt hat.?) 

Ahlqviſt wieder glaubt, daß bei den alten Finnen der unerlaubte 

Geſchlechtsverkehr faſt unbekannt war, da die zur Bezeichnung ſolcher 

Verbindungen bei ihnen üblichen Ausdrücke fremden Sprachen entlehnt 
ſind.) Und Vambery macht dieſelbe Bemerkung über die urſprüng— 

lichen Turko-Tataren. „Der Unterſchied in der Moralität“, meint 

Vämbéry, „welcher zwiſchen den von ausländiſcher Civiliſation be— 

rührten Türken und den die Steppen bewohnenden verwandten Stämmen 
beſteht, wird jedem auffallen, der unter den Turkomanen und Kara— 

Kalpaks lebt; denn ob in Aſien oder in Afrika, gewiſſe Laſter werden 
nur von den ſogenannten Trägern der Civiliſation eingeführt.“ ®) 

Abgeſehen von ſolchen Fällen fremden Einfluſſes, dürfen wir viel- 

leicht behaupten, daß die unregelmäßigen Verbindungen zwiſchen den 

Geſchlechtern im großen Ganzen die Tendenz an den Tag gelegt haben, 
mit den Fortſchritten der Civiliſation gleichmäßig zu wachſen. Fritſch 

bemerkt, daß die Buſchmänner in dieſer Beziehung viel ſtrenger ſind, 
als ihre vorgeſchritteneren Nachbarn.?) Robert Drury verſichert, daß 
es auf Madagaskar „im Verhältnis zur Bevölkerung mehr ſittſame 

Weiber giebt, als in England.“) Tacitus pries die Keuſchheit der 
germaniſchen Jugend im Gegenſatze zur Zügelloſigkeit der hochciviliſierten 

1) Sibree, „The Great African Island“, S. 252. 
2) Krauß, „Sitte und Brauch der Südſlaven“, Kap. XII, S. 197— 227. 

2) Ahlqpiſt, S. 214. 

) Vämbéry, „Die primitive Kultur des turko⸗tatariſchen Volkes“, S. 72. 

5) Fritſch, S. 444. 

) Drury, „Adventures during Fifteen years’ Captivity on the Island 

of Madagascar“, S. 323. 
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Römer. Dieſe Behauptungen können bis zu einem gewiſſen Grade als 

typjſch betrachtet werden. In Europa werden im Verhältnis zur Ge— 

ſamtzahl der Geburten in den Städten durchſchnittlich zweimal ſo 
viel uneheliche Kinder geboren als bei den Landbewohnern, die im 

allgemeinen ein natürlicheres Leben führen. In Frankreich wurde 

das Verhältnis nach Wappäus gar wie 15°13:4°24 gefunden, während 

es in Sachſen mit feiner induſtriellen Landbevölkerung bloß 15˙39:14˙64 

war.!) In Graz und München überragt die Zahl der unehelichen 

Geburten ſogar jene der ehelichen.?) Die Proſtitution in den Städten 

macht den Unterſchied in der Moralität noch größer, und unglücklicher— 

weiſe nimmt dies Übel immer mehr zu. Faſt überall wächſt die Pro— 

ſtitution in höherem Maße als die Bevölkerung.?) In Anbetracht 

dieſer Thatſachen iſt es nahezu lächerlich, von der Unſittlichkeit der 
Unverheirateten bei Wilden als vom Überreſte eines angeblichen ur: 
ſprünglichen Promiskuitätszuſtandes zu ſprechen. 

Es giebt mehrere Faktoren der Civiliſation, welche an dieſen 

ſchlechten Ergebniſſen Schuld tragen. Die unnatürlichere Lebensweiſe und 
die größere Zahl von Aufregungen üben auf die Moralität zweifellos 

einen verſchlimmernden Einfluß aus, und Armut treibt viele Mädchen, 

die nicht viel mehr als Kinder ſind, der Proſtitution in die Arme. 

Der Hauptfaktor jedoch iſt die ſtets wachſende Zahl von Hageſtolzen. 
Es iſt erwieſen, daß in den Städten Europas die Proſtitution in dem 

Maße zunimmt, in welchem die Zahl der Ehen ſinkt.“) Ebenſo iſt 

durch die ſtatiſtiſchen Forſchungen Engels und Anderer feſtgeſtellt, daß, 

je weniger Ehen in einem Jahre geſchloſſen werden, deſto größer das 

Verhältnis der illegitimen Geburten wird.?) So fördert die Civili— 

ſation, indem fie das Cölibat allgemeiner macht, die geſchlechtliche Un: 

regelmäßigkeit. Es iſt wahr, daß erhabenere Sittlichkeitsgefühle, die 

ſtändigen Begleiter einer höheren geiſtigen Entwickelung, bis zu einem 

gewiſſen Grade der Leidenſchaft einen Hemmſchuh anlegen können. 

Doch in einem wilden Lebenszuſtande, wo jeder erwachſene Mann 

ſobald als möglich heiratet, wo faſt jedes Mädchen verheiratet wird, 

ſowie es das Pubertätsalter erreicht, wo folglich Junggeſellen und 

alte Jungfern nur ſehr ſelten vorkommen, — dort liegen verhältnismäßig 

1) Wappäus, Band II, S. 484. )) v. Oettingen, „Moralſtatiſtik“, S. 217. 

) Ebenda, S. 199. ) Ebenda, S. 199, 216. 

5) Ebenda, S. 327. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. O 
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wenige Urſachen für illegitime Anknüpfungen vor.!) Die Ehe, ſo dünkt 

mir, iſt die natürliche Form der geſchlechtlichen Beziehungen des Mannes, 
ebenſo wie ſeiner nächſten Verbündeten unter den Tieren. Weit ent: 

fernt davon, ein Überreſt der urſprünglichen Lebensweiſe des Menſchen⸗ 

geſchlechtes zu ſein, iſt Unregelmäßigkeit in dieſer Beziehung eine Ano— 

malie, welche hauptſächlich aus mit gewiſſen Stadien der menſchlichen 

Entwickelung zuſammenhängenden Umſtänden entſteht. 

Poſts Argument iſt, wie bereits bemerkt, noch einer anderen Ein— 

wendung unterworfen. Freier geſchlechtlicher Verkehr vor der Ehe iſt 
ganz verſchieden von Promiskuität, deren eigentlichſte Form die Proſti— 
tution iſt. Doch Proſtitution iſt ſelten bei Völkern, die von fremden 

Einwirkungen unbeeinflußt im Naturzuſtande leben.?) Sie widerſtrebt 

den natürlichen Gefühlen des Weibes, weil ſie eine Unterdrückung der 
individuellen Neigungen bedingt. Bei freiem geſchlechtlichen Verkehr 

beſteht die Zuchtwahl; ein Weib hat für einen oder für mehrere Männer 

eine Vorliebe, welche die Verbindungen in der Regel dauernder ge— 
ſtaltet. 

Nirgends ſind die ledigen Leute beider Geſchlechter weniger be— 
ſchränkt als bei den wilden Völkerſchaften Indiens und Indo-Chinas. 

Dennoch giebt es bei dieſen wilden Völkern keine Promiskuität. Die 

Tounghta z. B. begreifen nach Kapitän Lewin die Proſtitution nicht, 

und wenn man ſie ihnen erklärt, haben ſie Abſcheu davor. „Sie 

machen mit Recht einen Unterſchied zwiſchen dem Weibe, das ſich ge— 
wohnheitsmäßig wegen des Lebensunterhalts proſtituiert, und zwiſchen 

dem auf gegenſeitiger Einwilligung beruhenden freien Verkehr zweier 

Perſonen verſchiedenen Geſchlechts, welcher faſt allgemein zur Ehe 
führt.“) Bei den Tipperahss), Oräons?) und Koljasé) können un⸗ 

verheiratete Mädchen frei jungen Männern beiwohnen, werden jedoch 
niemals mit ihnen unterſchiedslos lebend gefunden. Auch bei den 

) Vergleiche: Barth, Band II, S. 18; v. Holten, „Das Land der Yura- 

karer“, in der „Zeitſchrift für Ethnologie”, Band IX, S. 109; Hunter, „The 

Annals of Rural Bengal“, Band I, ©. 205. 

2) Vergleiche: Waitz, Band II, S. 114; Band III, S. 111, 343; Band VI, 

S. 125; 774. Powers, S. 415; Lewin, 8. 348; Martin, Band II, S. 5 

Riedel, „De sluik-en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua“, ©. 5, 

42; Marsden, S. 261. . 

2) Lewin, S. 193. ) Ebenda, S. 203. 5) Dalton, S. 248. 

©) Watt, „The Aboriginal Tribes of Manipur“, im „Journal of the Anthr. 
Inst.“, Band XVI, S. 358. 
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Dyaken am Batang⸗Lupar iſt Unkeuſchheit nicht ſelten, doch giebt ſich 
ein Weib gewöhnlich nur Einem Liebhaber hin. „Sollte das Mädchen 
ſchwanger werden“, berichtet Spenſer St. John, „ſo gilt es zwiſchen 

ihnen als ſelbſtverſtändlich, daß er ſie heiratet“, und die Männer 
weigern ſich nur ſelten, durch Ableugnung ihrer Vaterſchaft ihre 

Pflichten zu erfüllen.) In Tonga wieder galt es für ein Mädchen 

als Schmach, den Liebhaber oft zu wechſeln. In Schottland beſtand 
vor der Reformation der „hand-fasting“ genannte Gebrauch, welcher 
ſicherlich als unbeſchränkte Freiheit vor der Ehe, nicht aber als Pro— 

miskuität gekennzeichnet werden kann. „Auf den öffentlichen Märkten“, 

erzählt Ch. Rogers, „wählten die Männer weibliche Gefährten, denen 

ſie ein Jahr lang beiwohnen wollten. Nach Ablauf dieſer Zeit galten 

beide Parteien als frei, und ſie konnten ſich entweder ehelich vereinigen 
oder ſich trennen.“) 

Der Verſuch, den freien Verkehr zwiſchen Ledigen als Überreft 

eines urſprünglichen Zuſtandes allgemeiner Promiskuität zu erklären, 

oder vielmehr letztere aus erſterem zu folgern, muß mithin in jeder 

Beziehung als ein mißlungener betrachtet werden. 
Sir John Lubbock glaubt, daß ſeine Hypotheſe von der Weiber— 

gemeinſchaft auch noch durch einige ſonderbare Gebräuche, welche er 

als Sühnakte für die individuelle Ehe erklärt, unterſtützt werde. „In 

manchen Fällen“, behauptet er, „konnte der ausſchließliche Beſitz eines 

Weibes geſetzlich bloß durch vorübergehende Anerkennung der vorher 
beſtandenen Gemeinrechte erlangt werden.“?) 

So berichtet Herodot, daß in Babylonien jede Frau verpflichtet 

war, ſich einmal in ihrem Leben im Tempel der Mylitta Fremden 
preiszugeben, um ſo die Göttin zu befriedigen; und in einigen Teilen 
Cyperns herrſchte, wie er erzählt, derſelbe Gebrauch.“) In Armenien 

beſtand nach Strabo ein ähnliches Geſetz. Die Töchter guter Familien 
wurden der Anaitis — gleich Mylitta eine phalliſche Gottheit — ge— 
weiht, indem ſie ſich, wie es ſcheint, den Anbetern der Göttin unter— 

ſchiedslos hingaben.?) In den Thälern des Ganges wieder wurden 

die Jungfrauen vor der Ehe gezwungen, ſich in den Juggernaut— 

) St John Band I, S. 53. 

2) Rogers, „Scotland Social and Domestic“, S. 109. 

3) Lubbock, S. 536. ) Herodotus, I. Buch, Kap. 199. 

rden duch S. 532. 
5* 



68 Viertes Kapitel. 

Tempeln preiszugeben. Dasſelbe ſoll auch in Pondichéry und Goa 
gebräuchlich geweſen ſein.“) 

Dieſe Gebräuche gehören übrigens augenſcheinlich dem Phallus— 

dienſt an und kamen, wie Me-Lennan richtig bemerkt, bei Völkern 

vor, die ſchon weit über den Urzuſtand hinaus waren. Je weiter wir 

zurückgehen, deſto weniger ſolcher Gebräuche finden wir in Indien; „in 

den Vedas zeigt ſich bloß der Keim des Phallusdienſtes, und die rohe 

Üppigkeit der Ausſchweifungen, für welche die erwähnten Fälle Bei— 
ſpiele bieten, iſt ſpäteren Datums.“) 

Schriftſteller des Altertums berichten, daß bei den Naſamoniern 

und Augilen, zwei lybiſchen Volksſtämmen, das ius primae noctis 

allen Gäſten eines Hochzeitsfeſtes eingeräumt wurde.“) Garcilaſſo 

de la Vega behauptet, daß in der peruaniſchen Provinz Manta Ehen 
nur unter der Bedingung ſtattfanden, daß die Braut ſich vorerſt den 

Verwandten und Freunden des Bräutigams hingebe.“) Auf den Ba— 
learen galt nach Diodorus Siculus die Braut eine Nacht als das ge— 
meinſchaftliche Eigentum aller Gäſte, und erſt nachher gehörte ſie aus— 

ſchließlich dem Gatten an.“) v. Langsdorf beſtätigt das Vorkommen 
einer ähnlichen Sitte in Nukahiva.“) 

Bezüglich Lubbock's Erklärung dieſer Gebräuche als Sühnakte für 
die individuelle Ehe bemerkt Me-Lennan, daß dieſelben nicht Fälle von 

Vorrechten ſind, welche bloß den Männern aus der Gruppe des Bräu— 

tigams gewährt wurden, was ſie ſein müßten, wenn ſie ſich auf ein 
altes Gemeinrecht bezögen.”) Es mag ferner hervorgehoben werden, 
daß in Nukahiva die Bewilligung von der Braut abhängig war. Über⸗ 
dies kann die den Hochzeitsgäſten gewährte Freiheit auf einfachem und 

natürlichem Wege erklärt werden. Sie mag ein Teil der Hochzeits— 
vergnügungen geweſen ſein, — eine ſchreckliche Art von Gaſtfreund— 

ſchaft, welche aber dennoch ganz in Einklang war mit den Begriffen 

1) Lubbock, S. 535— 537. ) Me⸗Lennan, S. 341. 

5) Herodotus, IV. Buch, Kap. 172. Pomponius Mela, „De Situ Orbis“, 

I. Buch, Kap. 8. 

) Garcilasso de la Vega, Band II, S. 442. 

5) Diodorus Siculus, „Bıßkuodnan lor, V. Buch, Kap. 1. 

6) v. Langsdorf, „Voyages and Travels“, Band I, S. 153. 

) Me⸗Lennan, S. 341. Der von Garcilaſſo de la Vega angeführte Fall 
muß hierbei ausgenommen werden. 5 
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der Wilden und analog einem anderen, viel häufigeren Gebrauche —, 
der Sitte, die Gattin zu verleihen. 

Bei vielen unciviliſierten Völkern iſt es nämlich gebräuchlich, daß 
der Mann ſeine Gattin oder eine ſeiner Gattinnen den Fremden für 
die Zeit anbietet, während welcher ſie in ſeiner Hütte verweilen. So— 

gar dieſer Gebrauch iſt von mehreren Schriftſtellern als Beweis einer 

früheren Weibergemeinſchaft angeführt worden.!) Nach Lubbocks Er— 
achten ſcheint dieſer Gebrauch die Anerkennung eines Rechtes in ſich 
zu ſchließen, „welches jedem Mitgliede der Gemeinſchaft und den Be— 

ſuchern als temporären Mitgliedern von Natur aus zukommt.“ Wäre 
dem ſo, wir müßten ſicherlich folgern, daß die „gemeinſchaftlichen Ehen“ 
beim Menſchengeſchlechte ſehr vorherrſchend geweſen, denn die Sitte, 

Weiber zu verleihen, kommt bei ſehr vielen Völkern in den verſchiedenſten 

Weltteilen vor.?) Es iſt jedoch ſchwer einzuſehen, wie dieſer Gebrauch 

in irgend einer Weiſe mit der für alle Männer desſelben Stammes 

gültigen Weibergemeinſchaft je in Zuſammenhang gebracht werden 
konnte. Es iſt nicht immer die Gattin, die angeboten wird: es kann 

1) Lubbock, a. a. O., S. 132. Poſt, „Die Geſchlechtsgenoſſenſchaft der Ur— 

zeit“, S. 34 ff. Le Bon, „L'homme et les sociétés“, Band II, S. 292. Lip⸗ 

pert, Band II, S. 17. Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII 

S. 327. 

9) Sie herrſcht bei den Kaffern (v. Weber, „Vier Jahre in Afrika“, Band II, 
S. 218), bei mehreren central-afrikaniſchen Raſſen (Reade, S. 262; du Chaillu, 

S. 47; Merolla da Sorrento, „Voyage to Congo“, in Pinkertons „Collection 

of Voyages“, Band XVI, S. 272; Waitz, Band II, S. 114), bei den Aleuten 

(Dall, S. 399; Bancroft, Band I, S. 92 ff.; Georgi, S. 372), den Eskimos (Ban—⸗ 

croft, Band I, S. 65), den Crees (Mackenzie, „Voyages to the Frozen and 

Pacific Oceans“, S. 96), Comanchen (Schooleraft, Band V, S. 684), Apachen 

(Bancroft, Band I, S. 514), bei einigen Californiern (Powers, S. 153), den Ein: 

geborenen von Surinam (Moore, S. 267) und Braſilien (v. Martius, Band J, 

S. 118), bei den Sinhaleſen (Pridham, Band I, S. 250), den Dyaken von Sidin 

(Weſt⸗Borneo) und Orang⸗Sekah (Wilken in „Bijdragen tot de taal-, land- en 

volkenkunde van Nederlandsch-Indié“, Serie V, Band IV, S. 451), den 

Auſtraliern (Angas, „Savage Life“, Band I, S. 93; Wilkes, Band II, S. 195; 
Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 326 ff.; Curr, Band J, 
S. 110), Tasmaniern (Bonwick, S. 75), Papuanen (Zimmermann, „Die Inſeln 

des indiſchen und ſtillen Meeres“, Band II, S. 183), den Bewohnern der 

Carolinen-Inſeln (Kotzebue, Band III, S. 212) und einigen anderen Paeific⸗ 

Inſulanern (Macdonald, „Oceania“, S. 194; Poſt, „Die Geſchlechtsgenoſſenſchaft“, 

S. 35), wie auch bei den Wotjäken und gewiſſen ſibiriſchen Völkern (Buch, „Die 

Wotjäken“, S. 48). Dieſe Liſte könnte leicht noch verlängert werden. 
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ebenſogut eine Tochter, eine Schweſter, eine Dienerin jein.!) So ver: 

langen die Madagaſſen von Fremden Schicklichkeit gegen die Gattinnen, 
obgleich ſie ihnen bereitwillig ihre Töchter anbieten;?) und es wird 
behauptet, daß ein Tunguſe „feine Tochter auf einige Zeit jedem 

Freunde oder Reiſenden überläßt, den er liebgewonnen hat;“ und 

wenn er keine Tochter hat, ſo bietet er ſeine Dienerin an, aber nicht 

ſeine Weiber.“) 

Es kann kaum bezweifelt werden, daß ſolche Gebräuche bloß barba— 
riſchen Ideen von Gaſtfreundſchaft zuzuſchreiben ſind. Wenn man 

berichtet, daß bei den Küſtenſtämmen Britiſch-Kolumbias „das zeit⸗ 
weilige Geſchenk eines Weibes eine der größten Ehrenbezeigungen iſt, 

welche daſelbſt einem Gaſte erwieſen werden können“,) oder daß ein 

ſolches Anerbieten bei den Eskimos „als ein Akt edelmütiger Gajt- 

freundſchaft“ galt,) oder daß „dies bei den Negern allgemeiner 

Brauch iſt, wenn fie ihren Gäſten Achtung erweiſen wollen““) —, jo 

ſehe ich nicht ein, warum wir in dieſen Gebräuchen eine tiefere Be⸗ 

deutung ſuchen ſollten als jene, welche die Worte ſelber andeuten. Ein 

Mann bietet ſeinem Beſucher ſein Weib an, wie er ihm einen Sitz 
an ſeinem Tiſche anbietet. Es iſt die größte Ehre, welche ein Wilder 

ſeinem Gaſte bezeigen kann, da der vorübergehende Austauſch der 

Weiber — eine Sitte, welche in Nord-Amerika, Polyneſien und auch 
ſonſtwo herrſcht?) — als das Siegel innigſter Freundſchaft betrachtet 
wird. Deshalb halten auch die Grönländer jene Männer für die 

beſten und edelſten, die ihre Frauen ohne Zögern oder Widerſtreben 

) Waitz, Band III, S. 111. Regnard, „Journey to Lapland“, in Pinker- 

tons „Collection of Voyages“, Band I, S. 166 ff. Moore, S. 267. Marco 

Polo, „The Kingdoms and Marvels of the East“, Band II, S. 34. Poſt, „Die 

Geſchlechtsgenoſſenſchaft“, S. 34 ff. Coxe, „The Russian Discoveries between 
Asia and America“, S. 245. 

) Rochon, „Voyage to Madagascar“, in Pinkertons „Collection of 
Voyages“, Band XVI, S. 747. 

®) Sauer, „Expedition to the Northern Parts of Russia“, S. 49. 
) Sproat, „Scenes and Studies of Savage Life“, S. 95. 
8) Richardſon, Band I, S. 356. 

6) Du Chaillu, S. 47. 

) Lyon, „The Private Journal“, etc., S. 354. Hearne, S. 129. Ban⸗ 
croft, Band I, S. 92. Steller, „Beſchreibung von Kamtſchatka“, S. 347. Waitz, 

Band III, S. 308; Band VI, S. 130, 131, 622. Kotzebue, Band III, S. 172. 
Zimmermann, Band I, S. 247, 
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den Freunden leihen,) und die Männer von Caindu, einer Region 

Oſt⸗Tibets, hofften durch ſolche Anerbietungen die Gunſt der Götter zu 

erwerben.?) In der That, wenn der Gebrauch die Frauen zu ver— 

leihen, als der Überreſt einer urſprünglichen Weibergemeinſchaft be— 
trachtet werden ſoll, ſo können wir ebenſogut den Gebrauch, Freunden 

Geſchenke zu verabreichen oder auf andere Art Gaſtfreundſchaft zu er— 

weiſen, als Überreſt einer urſprünglichen Eigentumsgemeinſchaft jeder 
Art betrachten. 

Das den Freunden des Bräutigams gewährte ius primae noctis 

kann übrigens aus noch einer anderen Quelle abgeleitet werden. Be— 
züglich des Frauenraubes teilt Brough Smyth mit, daß in Neu-Süd⸗ 

Wales und in der Gegend von Riverina „in jedem Falle, in welchem 

die Entführung durch eine Gruppe von Männern zu Gunſten eines 

einzelnen ſtattgefunden hat, jedes Mitglied der Gruppe als ſein Recht 

ein Privilegium beanſprucht, welches zu verweigern der zukünftige Gatte 

nicht die Macht hat.“?) Ein ähnlicher Gebrauch herrſcht nach Johnſton 
bei den Wa⸗taita im öſtlichen Central-Afrika, obgleich der Raub da- 

ſelbſt nur ein Symbol iſt. Nachdem das Mädchen vom Bräutigam 

gekauft worden, läuft ſie davon und giebt ſich den Anſchein, als 

wolle ſie ſich verbergen. Dann wird ſie von ihm und dreien oder 

vieren ſeiner Freunde aufgeſucht. Iſt ſie endlich gefunden, ergreifen 

ſie die Männer und tragen ſie zur Hütte des zukünftigen Gatten, wo 
ſie zur Verfügung ihrer Häſcher geſtellt wird.“) In ſolchen Fällen iſt 

das ius primae noctis die Belohnung für einen geleiſteten Dienſt 
oder vielleicht, wie Me-Lennan annimmt,“) ein gemeinſchaftliches, von 

den Häſchern der Frau ausgeübtes Kriegsrecht. Kennten wir alle 

Umſtände, ſo dürfte ſich dieſe Erklärung auch als bezüglich des den 
Hochzeitsgäſten eingeräumten Rechtes in den vorhin erwähnten Fällen 

gültig erweiſen. Jedenfalls muß zugegeben werden, daß dieſe ſonder— 
baren Gebräuche ſich auf viel einfachere Art erklären laſſen als dies 

Sir John Lubbock thut. | 
Wir kennen einige Fälle, in denen das jus primae noctis einer 

) Egede, S. 140. 9 Marco Polo, Band II, S. 34. 

) Brough Smyth, Band II, S. 316. Vergleiche: Mathew im „Journal of 

the Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 404. 

4) Johnston, „The Kilima-njaro Expedition“, S. 431. 
) Me⸗Lennan, S. 337, Anmerkung. Vergleiche Mathew im „Jour. Roy. 

Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 404. g 
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beſonderen Perſönlichkeit, z. B. dem Häuptling oder dem Prieſter, ein— 

geräumt wird. So gebührt dies Recht bei den Kiripetu⸗Eskimos dem 
Ankut oder Hoheprieſter.“!) Bei den Kariben empfing der Bräutigam 

ſeine Braut aus den Händen des Piache oder Medizinmannes, und 

zwar durchaus nicht als Jungfrau.?) Einem ähnlichen Gebrauch be: 

gegnen wir bei gewiſſen braſilianiſchen Stämmen; in mehreren dieſer 

Fälle jedoch gebührt das fragliche Recht dem Häuptling.s) Der ſpaniſche 
Edelmann Andagoya führt an, daß in Nikaragua einer der im Tempel 

lebenden Prieſter die Nacht vor der Hochzeit mit der Braut verbrachte.“) 

Und bei den Tahus in Nord-Mexiko wurde nach Caſtaneda das 

„Herrenrecht“ dem Häuptling bewilligt.“) 

In Reiſebeſchreibungen aus dem fünfzehnten Jahrhundert werden 

die Ureinwohner von Teneriffa als Männer dargeſtellt, die kein Weib 
heirateten, welches nicht vorher mit dem Häuptling eine Nacht verbracht 

hatte, was als große Ehre galt.“) Das gleiche Recht ward nach Barth 

vermutlich auch dem Häuptling von Bagele in Adamäua gewährt?) 

und nach Herodot dem Könige der alten Adyrmachiden.?) Navarette 

berichtet, daß an den Küſten von Malabar der Bräutigam ſeine Braut 

vor den König brachte, der ſie auf acht Tage in ſeinem Palaſt auf— 
nahm, und der Mann betrachtete es „als große Ehre und Gunſt, wenn 

der König geruhte, von ihr Gebrauch zu machen.“?) Ein Samorine 

konnte nach Hamilton ſeine Braut drei Nächte lang nicht in ſein Heim 

führen, denn während dieſer Zeit hatte der Oberprieſter Anſpruch auf 

ihre Geſellſchaft. 19) 

Sugenheim glaubt ſogar, daß im Mittelalter ein ähnliches Recht 

) „Das Ausland“, 1881, S. 698. „Revue des deux Mondes“, 1. Juni 
1883, S. 688. 

2) Waitz, Band III, S. 382. ) v. Martius, Band I, S. 113, 428, 485. 

) Bancroft, Band II, ©. 671. 

5) Ebenda, Band I, S. 584 ff. Baſtian in der „Zeitſchrift für Ethnologie“, 

Band VI, S. 408, Anmerkung. 

) Bontier and Le Verrier, „The Canarian“, Einleitung, S. XXXV. 

Vergleiche Glas, „The History of the Discovery and Conquest of the Canary 

Islands“, in Pinkertons „Collection of Voyages“, Band XVI, S. 819. 

) Barth, Band II, S. 571, Anmerkung *. ) Herodot, Buch IV, Kap. 168. 

9) Navarette, „The Great Empire of China“, in Awnsham and Chur- 
chills „Collection of Voyages and Travels“, Band I, S. 320. 

40) Hamilton, „New Account of the East Indies“, in Pinkertons „Col- 
lection of Voyages“, Band VIII, S. 374, 
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in gewiſſen Teilen Frankreichs der höheren Geiſtlichkeit eingeräumt 

war.!) Karl Schmidt jedoch hat in einem gelehrten Werke den Nachweis 

verſucht, daß das „droit du seigneur“ in Europa niemals beſtanden 

hat, und daß der ſpätere Glaube hieran bloß „ein gelehrter Aber— 

glaube“ geweſen, der auf verſchiedene Art entſtand. Derſelbe diente 
z. B. als klaſſiſches Zeugnis alter Überlieferungen von Tyrannen, die 

ſich durch ein Vorgehen „auszeichneten“, welches durch das vermeint— 
liche Recht gerechtfertigt zu fein ſchien. Aus den verſchiedenen Welt: 

teilen kamen Berichte von Reiſenden über Stämme, bei denen die De— 
floration das Vorrecht oder die Pflicht der Könige, Prieſter oder anderer 
für dieſen Zweck auserkorener Perſonen war. Überdies wurde nach 

Schmidts Anſicht der Geldbuße, welche der Vaſall ſeinem Feudalherrn 

für die Heirats⸗Erlaubnis zahlen mußte, zu Unrecht eine rohere Be— 
deutung unterlegt. Jenes Vorrecht, ſagt er, welches angeblich über 

einen großen Teil Europas verbreitet geweſen fein ſoll, habe in Ge⸗ 

ſetzen, Bewilligungsbriefen, Dekretalien, gerichtlichen Unterſuchungen 

oder Gloſſarien keine Spuren ſeines Vorhandenſeins zurückgelaſſen.) 

Es iſt hier nicht der geeignete Ort, die Hyyotheſe Dr. Schmidts 
zu erörtern, doch feine Argumente ſcheinen nicht unanfechtbar zu ſein.“) 

Mehrere Schriftſteller ſprechen von Grundbeſitzern in Rußland, die das 
„Herrenrecht“ im verfloſſenen, ſogar noch in dieſem Jahrhundert be— 

anſpruchten;2) und einer meiner Freunde teilt mir mit, daß er, in 
jenen Gegenden reiſend, einen betagten Mann antraf, deſſen weibliche An— 

gehörige Opfer dieſes Gebrauches geweſen waren. Es war ſicherlich ein 

durch das Recht des Stärkeren erzwungenes Vorrecht. Aber wie wollen 

wir in ſolchen Fällen die Grenzlinie ziehen zwiſchen dem, was Übermacht 
iſt, und dem, was vom Volke als Recht anerkannt iſt? 

) Sugenheim, „Geſchichte der Aufhebung der Leibeigenſchaft und Hörigkeit 

in Europa“, S. 104. Philipp VI. und Karl VI. konnten im 14. Jahrhundert 

die Biſchöfe von Amiens nicht dazu bewegen, die alte Sitte aufzugeben, „daß jedes 

neuvermählte Paar ihrer Stadt und Didcefe die Erlaubnis zur ehelichen Beiwohnung 

in den drei erſten Nächten nach der Trauung von ihnen mittels einer bedeutenden 

Abgabe erkaufen mußte.“ s 

) Schmidt, „Jus primae noctis“, S. 379 ff. 

8) Siehe Profeſſor Kohlers Kritik in der „Zeitſchr. für vergl. Rechtswiſſ.“, 

Band IV, S. 279— 287. 

5) Kuliſcher, „Die kommunale Zeitehe“, im „Archiv für Anthropologie“, 

Band XI, S. 228 ff. 
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Bachofen, Giraud-Teulon, Kuliſcher und andere Schriftſteller“ 

betrachten das einer beſonderen Perſon gewährleiſtete ius primae noctis 
als Überreſt eines einſtigen Promiskuitäts⸗Stadiums oder eines Stadi⸗ 

ums „kommunaler“ Ehe. Es iſt nach ihrer Meinung eine Umbildung 

des alten kommunalen Rechts, welches der Gemeinſchaft weggenommen 

und auf jene übertragen wurde, die dieſelbe hauptſächlich vertraten — 
auf den Prieſter, den König oder den Adel. 

Aber warum ſollte die fragliche Sitte nicht einfach eine Folge der 

Macht ſein können? Es iſt vielleicht ein Recht, das der Stärkere ge— 
waltſam an ſich riß, oder ein Vorrecht, welches dem Häuptlinge frei— 

willig als Zeichen der Achtung überlaſſen wurde, — in beiden Fällen 

beruht es auf ſeiner Autorität. In der That iſt das Recht, in die 

ehelichen Rechte des Unterthans einzugreifen, für gewöhnlich nicht nur 

auf die erſte Nacht beſchränkt. Wo der Häuptling oder König die 
Macht über Leben und Tod hat, — wer kann ihn da hindern, ſeinen 

Willen auszuführen? „Ganz unbeſtritten“, ſagt Emil Holub bezüglich 
der Marutſe, „iſt die Macht des Königs, jeden beliebigen ſeiner Unter: 

thanen auf jede beliebige Art töten zu laſſen oder zum Sklaven zu 

machen; er kann ſich das Weib eines jeden Mannes aneignen, indem 
er ihm einfach ein anderes als Stellvertreterin zur Verfügung ſtellt.“ 2) 

In Dahomey gehören alle Frauen dem Könige, der jedes Mädchen vor 
ihrer Verehelichung zu ſich bringen läßt und in ſeinem Palaſte zurück⸗ 

behält, wenn es ihm gefällt.?) Bei den Negern in Fida ſtellen — wie 

Bosman berichtet — die Hauptleute des Königs, deren Aufgabe es iſt, 
ihn mit friſchen Weibern zu verſehen, ihm jede hübſche Jungfrau vor, 

die fie etwa ſehen, und keiner ſeiner Unterthanen darf es wagen, Ein: 
wendungen zu erheben.“) In Perſien galt es als geſetzliches Prinzip, 

daß alles, was der König berührte, unbefleckt blieb und daß er den 

1) Bachofen, „Das Mutterrecht“, S. 12, 13, 17, 18 ff. Giraud-Teulon, 

S. 32 ff. Kuliſcher im „Archiv für Anthropologie“, Band XI, S. 223. Poſt, 

„Die Geſchlechtsgenoſſenſchaft“, S. 37. Lubbock, a. a. O., S. 537. Wilken in „De 

Indische Gids“, 1880, Band II, S. 1196. Siehe Schmidt, „Der Streit über 

das ius primae noctis“, in der „Zeitſchrift für Ethnologie“, Band XVI, S. 44 fi. 
) Holub, „Sieben Jahre in Südafrika“, Band II, S. 160 ff. 

) Baſtian, „Der Menſch in der Geſchichte“, Band III, S. 302. Burton, 
„Mission to Gelele, King of Dahome“, Band II, S. 67. 

) Bosman, „Description of the Coast of Guinea“, in Pinkerton’s „Col- 

lection of Voyages“, Band XVI, ©. 480. 
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Harem jedes ſeiner Unterthanen betreten durfte.!) Bei den Kukis 

„ſtehen alle verheirateten oder ledigen Weiber des Dorfes zur Ver— 

fügung des Radſchah“, der von ſeinem Volke mit nahezu abergläu— 
biſcher Ehrfurcht betrachtet wird.?) Die Kalmückenprieſter, denen die 

Ehe unterſagt iſt, dürfen — ſo wird berichtet — mit dem Weibe jedes 
Mannes eine Nacht verbringen, und dies wird vom Gatten als eine 

Gunſt betrachtet.) Und Marco Polo erzählt, daß in Chamba (wahr: 

ſcheinlich Cochin-China) kein Weib heiraten darf, bevor der König es 
geſehen.“) 

Nach Zimmermann gilt es bei vielen Malayen als Dogma, daß 

der Radſchah das unbeſchränkte Verfügungsrecht über die Weiber und 

Kinder feiner Unterthanen hat.?) Will in Neu⸗Seeland ein Häuptling 

ſich ein Weib nehmen, jo wendet er feine Aufmerkſamkeit einer be— 

liebigen Frau zu und nimmt ſie, wenn nötig mit Gewalt, in ſein 

Haus, ohne ihren Gefühlen oder Wünſchen oder denen ſonſt jemandes 

Rechnung zu tragen.“) In Tonga ſtehen die Weiber der unteren Volks⸗ 

klaſſen den Häuptlingen zur Verfügung, und letztere pflegen ſogar wider— 
ſpenſtige Ehemänner niederzuſchießen;?) während nach den Berichten 

Reades in Congo der Gatte und alle Liebhaber einer Frau getötet 
werden, wenn ſie der König zu ſeiner neuen Konkubine erwählt.“) 

Die intereſſanten „Bemerkungen eines Landgeiſtlichen“ in der 

Rußkaja Starina werfen viele Streiflichter auf das Leben des ruſſiſchen 
Landadels vor der Befreiung der Leibeigenen. Von einem Gutsbeſitzer 

heißt es daſelbſt: „Oft pflegte N. I—tſch ſpät abends in ſeinem Dorfe 
umherzuſchweifen, um ſich an dem Wohlergehen feiner Bauern zu er: 
götzen; er blieb dann vor irgend einer Hütte ſtehen und klopfte mit 
einem Finger an die Fenſterſcheibe. Dieſes Klopfen war jedermann 

nur zu gut bekannt, und ſofort begab ſich das ſchönſte Frauenzimmer 
der Familie hinaus“. Ein anderer Landedelmann verlangte, ſo oft er 

eines ſeiner Güter beſuchte, unmittelbar nach ſeiner Ankunft vom Guts⸗ 

verwalter eine Liſte aller erwachſenen Mädchen. „Dann“, fährt der 

Autor fort, „nahm der Herr jedes der Mädchen auf drei bis vier Tage 

1) Moore, S. 161. ) Dalton, ©. 45. 

8) Moore, S. 182. 

) Marco Polo, Band II, S. 213. 

5) Zimmermann, Band I, S. 29. 

6) Yate, „Account of New Zealand“, S. 96. 

5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 184. ) Reade, S. 359. 
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in ſeinen Dienſt, und ſobald die Liſte zu Ende war, begab er ſich in 

ein anderes Dorf. Dies geſchah regelmäßig jedes Jahr.“) 
Hier haben wir eine Anhäufung von Thatſachen, welche, wie ich 

glaube, zu derſelben Gruppe gehören wie das jus primae noctis eines 

Häuptlings oder Prieſters. Und es iſt augenſcheinlich, daß dieſe That⸗ 
ſachen nichts mit „kommunaler Ehe“ gemein haben. Das dem Prieſter 
eingeräumte Vorrecht ſcheint übrigens in einzelnen Fällen einen rein 

religiöſen Urſprung zu haben. So erzählt uns Egede, daß die einge— 

borenen Frauen Grönlands ſich glücklich ſchätzten, wenn ein Angekokk 
oder Prophet ſie mit ſeinen Zärtlichkeiten beehrte; und viele Gatten 
zahlten ihm ſogar dafür, weil ſie glaubten, daß das Kind eines ſo 
heiligen Mannes glücklicher und beſſer werden könne als andere.?) 

v. Martius iſt der Meinung, daß das bei den Eingeborenen Braſiliens 

dem Medizinmanne gewährte Recht den barbariſchen Ideen über die 
Unreinheit der Frauen zu verdanken iſt.?) Und an der Küſte von 

Malabar wurde nach Hamilton die Braut dem Oberprieſter gegeben, 

„weil die erſten Früchte ihrer Ehe der von ihr angebeteten Gottheit 

als heiliges Opfer dargebracht werden mußten.“ *) 
Aber noch eine andere Gruppe von Thatſachen wird als Beweis 

für die Annahme einer urſprünglichen Weibergemeinſchaft angeführt. 
Sir John Lubbock und Profeſſor Giraud-Teulon citieren mehrere Fälle 

von Buhlerinnen, die in größerem Anſehen ſtanden als an einzelne 
Männer verheiratete Frauen, oder die wenigſtens keineswegs verachtet 

waren.“) Solche Anſchauungen, meint Lubbock, konnten naturgemäß 
Platz greifen, „wenn die Sondergattin eine Fremde und eine Sklavin, 

die gemeinſame Gattin aber eine Verwandte und eine Freie war“, und 

ſie mochten in einzelnen Fällen lange die geſellſchaftlichen Bedingungen 
überleben, denen fie ihren Urſprung verdankten.?) Die Buhlerinnen 

gelten ſomit als die Repräſentanten der gemeinſamen Gattinnen der 

Urzeit. Doch es ſcheint mir viel vernunftgemäßer, anzunehmen, daß, 

wenn in Athen und in Indien Buhlerinnen geachtet und ſelbſt von 

bedeutenden Männern geſucht wurden, dies deshalb geſchah, weil ſie 

) „Sapiski selbskaho swiacennika.“ („Russkaja Starina“, 27. Band, 
S. 63, 77.) 

2) Egede, S. 140. 9) v. Martius, Band I, S. 113 ff. 
4) Hamilton, S. 374. 

5) Lubbock, S. 133, 537 539. Giraud⸗Teulon, S. 43 53. 
e) Lubbock, S. 539. 
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die einzigen gebildeten Frauen waren.!) Überdies könnten wir — wie 
Me-Lennan bezüglich ſolcher „kommunaler Frauen“ ſehr richtig be— 
merkt — „wenn aus ihrer Stellung in Athen während des glorreichen 

Zeitalters des Perikles ein Beweis über den Stand der Dinge in Ur— 
zeiten gefolgert werden dürfte, ebenſogut in dem London oder Paris 

unſerer Zeit Beweiſe ſuchen für die urſprüngliche Weibergemeinſchaft. 

Weit rückwärts im Zwiſchenraum zwiſchen Wildheit und dem perikleiſchen 
Zeitalter finden wir die Helden Homers mit ihren edeln Ehegattinnen.?) 

Es iſt wahr, daß bei einigen unciviliſierten Völkern Frauen mit 

vielen Anbetern höher geſchätzt werden als Jungfrauen, und daß ſie 

auch als Gattinnen eifriger geſucht ſind. Dies wird z. B. von den 

Indianern Quitos,) den Lappländern zur Zeit Regnards?“) und den 

Gebirgsſtämmen Nord-Aracanss) behauptet. Aber in jedem dieſer 

Fälle wird ausdrücklich betont, daß Mangel an Keuſchheit nur darum 

als ein Vorzug der Braut betrachtet wird, weil dies als das beſte 

Zeugnis des Wertes ihrer Reize gilt. Es giebt mithin verſchiedene 

Gründe, warum Buhlerinnen und zügelloſe Weiber geachtet und be— 
gehrt ſein können, und wir brauchen zur Erklärung deſſen nicht gleich 

zu Lubbocks weit hergeholter Hypotheſe zu greifen. 

1) Giraud⸗Teulon, S. 44. ) Me. Lennan, S. 343. 

3) Juan and Ulloa, „Voyage to South America“, in Pinkertons „Col- 

lection of Voyages“, Band XIV, S. 521. 

) Regnard, S. 166. 

5) St. Andrew St. John, „The Hill Tribes of North Aracan“, im „Jour. 

ien n Band II, S. 239. 
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Fünftes Kapitel. 

Kritik der Promiskuitätslehre. 
(Fortſetzung). 

Wir verdanken Lewis H. Morgan Aufklärungen über die Namen 
verſchiedener Verwandtſchaftsgrade bei nicht weniger als 139 verſchie— 
denen Raſſen oder Stämmen. Dieſe Sammlung zeigt, daß ſehr viele 

Völker eine von der unſeren ganz abweichende Bezeichnung für die 

Verwandtſchaftsgrade beſitzen. Morgan teilt die Syſteme in zwei 
große Klaſſen, in die beſchreibende und die klaſſifikatoriſche, welche er 

als gründlich verſchieden betrachtet. „Die erſte Klaſſe“, ſagt Morgan, 

„iſt die der ariſchen, ſemitiſchen und uraliſchen Familien; ſie verwirft 

die Einteilung der Verwandten in Klaſſen, ausgenommen inſoweit ſie 

mit dem numeriſchen Syſtem in Übereinſtimmung iſt, und beſchreibt 

collaterale Blutsverwandte zumeiſt durch Zuſätze und Verbindungen 

der primären Verwandtſchaftsausdrücke. Dieſe Ausdrücke, nämlich die 
für Gatten und Frau, Vater und Mutter, Bruder und Schweſter, 

Sohn und Tochter, zu welchen noch in jenen Sprachen, die ſie beſitzen, 

Großvater und Großmutter, Enkel und Enkelin hinzugefügt werden 
müſſen, ſind ſolcherart auf ihre urſprüngliche Bedeutung beſchränkt, 

in welcher ſie hier gebraucht werden. Alle anderen Ausdrücke ſind 

ſekundär. Jeder Verwandtſchaftsgrad wird hierdurch unabhängig und 

von allen übrigen unterſchieden. Die zweite Klaſſe hingegen, welche 
jene der turaniſchen, amerikaniſch-indianiſchen und malayiſchen Familien 

iſt, verwirft in jedem Falle die beſchreibenden Ausdrücke, führt die 

Blutsverwandten durch eine Reihe ſcheinbar willkürlicher Verallgemeine— 

rungen auf große Klaſſen zurück und gebraucht denſelben Ausdruck für 

alle Mitglieder derſelben Klaſſe. Sie wirft ſomit die im beſchreibenden 
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Syſtem geſonderten Verwandtſchaftsgrade zuſammen und erweitert die 

Bedeutung ſowohl der urſprünglichen als auch der ſekundären Aus— 
drücke über die Grenzen des ihnen ſcheinbar entſprechenden Sinnes 

hinaus.“) 

Die urſprünglichſte Form der klaſſifizierenden Gruppe iſt das 
Syſtem der „malayiſchen Familie “,?) welche bei den Hawaianern, 
Kingsmill⸗Inſulanern, Maoris und vermutlich noch bei mehreren an— 

deren polyneſiſchen und mikroneſiſchen Stämmen beſteht.?) In dieſem 

Syſtem werden alle Blutsverwandten in fünf Kategorien geteilt. „Meine 

Brüder und Schweſtern, ſowie meine Vettern und Baſen erſter, zweiter, 

dritter und entfernterer Abſtammung bilden die erſte Kategorie. Für 

ſie alle wende ich ohne Unterſchied einen und denſelben Ausdruck an. 

Meine Eltern, ihre Geſchwiſter und ihre erſten, zweiten und entfernteren 

Vettern und Baſen bilden die zweite Kategorie. Für ſie alle wende 

ich gleichfalls ohne Unterſchied einen und denſelben Ausdruck an. Die 
Brüder, Schweſtern und verſchiedenen Vettern und Baſen meiner Groß— 

eltern bezeichne ich alle als meine Großeltern; die Vettern und Baſen 

meiner Söhne und Töchter als meine Söhne und Töchter, die Enkel 
meiner Geſchwiſter und deren verſchiedene Vettern und Baſen benenne 

ich, als ob ſie meine eigenen Enkel wären.“ Alle Individuen desſelben 
Kreiſes ſprechen ſich als Geſchwiſter an. Da Oheim-, Tanten- und 

Vetterſchaft unbekannt iſt, haben wir bezüglich der Benennungsweiſe 
bloß Großeltern, Eltern, Geſchwiſter, Kinder und Enkel.“) 

Aus dieſem Benennungsſyſtem haben ſich nach Morgan alle an— 

deren, der klaſſifizierenden Gruppe angehörigen Syſteme ſtufenweiſe ent— 
wickelt. Das Syſtem der Zwei-Berg-Irokeſen unterſcheidet ſich von 

jenem der Hawaianer weſentlich bloß in zwei Beziehungen, indem der 

Bruder der Mutter, ſowie die Kinder der Schweſter durch beſondere 

Ausdrücke gekennzeichnet find. Das Micmak-Syſtem iſt ſchon etwas 
weiter fortgeſchritten. Nicht nur nennt ein Mann den Sohn ſeiner 

Schweſter Neffe, ſondern auch die Frau wendet denſelben Ausdruck 

1) Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity of the Human 

Family“, S. 12. 

2) „Malayiſch“ iſt, wie A. R. Wallace bemerkt, ein unrichtiger Ausdruck, da 
dieſes Syſtem bei echten Malayen nicht vorkommt. 

3) Morgan, S. 450 ff. 
) Morgan, „Ancient Society“, S. 403 ff. Derſelbe, „Systems of 

Consanguinity and Affinity“, S. 482 ff. 
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für den Sohn ihres Bruders an; und nicht nur wird der Bruder der 

Mutter mit dem Ausdruck Oheim bezeichnet, ſondern auch die Schweſter 
des Vaters wird durch einen beſonderen Ausdruck als Tante unter: 

ſchieden. Der Bruder des Vaters heißt „kleiner Vater“, und die 

Schweſter der Mutter „kleine Mutter.“ Noch vorgeſchrittener iſt das 

Syſtem der Wyandoten, welches als das typiſche Syſtem der Indianer 
betrachtet werden kann.!) Der Sohn des Bruders einer Mutter und 

der Sohn der Schweſter eines Vaters gelten nicht mehr mit demſelben 

Ausdrucke als Brüder, ſondern ſind als Vettern anerkannt; und die 

Frauen nennen die Enkel des Bruders ihrer Mutter nicht langer ihre 

Söhne, ſondern ihre Neffen. 
Wer vor der Mühe, Morgans ausführliche Tabellen durchzuleſen, 

zurückſchreckt, findet einen vortrefflichen Auszug aus denſelben im 

fünften Kapitel von Lubbocks großem Werke „Der Urſprung der Civili— 

ſation.“ Wir wollen nur noch erwähnen, daß das entwickeltſte Syſtem 

der klaſſifizierenden Gruppe jenes der Karenz und Eskimos iſt, das 

ſich von dem unſrigen nur mehr in drei Punkten unterſcheidet. Die 
Kinder der Vettern werden als Neffen, jene der Neffen als Enkel und 

die Geſchwiſter des Großvaters als Großväter beziehungsweiſe Groß— 
mütter bezeichnet. „So finden wir“, ſagt Lubbock, „im Benennungs— 

ſyſtem der Karens und Eskimos, obgleich es viel genauer iſt, als das 

vieler anderer Raſſen, noch immer deutliche Spuren einer Zeit, in 

welcher dieſe Völker in dieſer Beziehung nicht über die niederſte Stufe 

hinaus waren.“) 

Aus dieſen Benennungsſyſtemen zieht Morgan ſehr weitreichende 
Schlußfolgerungen, indem er davon ausgeht, daß ſie unbedingt aus 
früheren Ehegebräuchen erklärt werden müſſen. So folgert er aus 
dem „malayiſchen Syſtem“ das frühere Vorkommen von „Gruppen— 

ehen“ aller Brüder, Schweſtern, Vettern und Baſen desſelben Grades 

oder derſelben Generation; genauer geſagt, beſteht ſeine Beweisführung 
darin, daß wir, falls das „malayiſche Syſtem“ durch die Annahme 
erklärt werden kann, früher einmal habe ein ſolcher Gebrauch allgemein 
beſtanden, auch glauben müſſen, daß er früher thatſächlich verbreitet 

geweſen. „Ohne dieſen Gebrauch“, ſagt er, „können wir unmöglich 
den Urſprung des Syſtems aus der Natur der Abſtammungen erklären. 

Es iſt deshalb unerklärlich, daß dieſer Gebrauch bei den entfernten 

) Lubbock, S. 184. ) Lubbock, S. 196. 
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Vorfahren aller jener Nationen beſtanden habe, die jetzt das klaſſificie⸗ 

rende Syſtem beſitzen, ſoll das Syſtem ſelbſt einen natürlichen Urſprung 

gehabt haben.“!) Die dieſem Gebrauche entſprechende Familie nennt 
er in ſeinem letzten Werke die „Blutsverwandtſchaftsfamilie“, und in 

dieſer Familie, welche aus einer Körperſchaft von Verwandten beſtand, 

bei denen Promiskuität oder „kommunale Ehe“ aller Männer und 

Weiber derſelben Generation vorherrſchte, glaubt er die erſte Stufe der 
Familie zu erkennen.?) Morgan iſt überdies der Meinung, daß Pro— 
miskuität im weiteren Sinne des Wortes als die notwendige Vor— 

bedingung dieſer Familienform theoretiſch angenommen werden müſſe, 
„obgleich ſie“, wie er ſich ausdrückt, „im dunkeln Altertum des 

Menſchengeſchlechts jenſeits des Bereiches poſitiven Wiſſens verborgen 
liegt.“) 

Es iſt unnötig, hier zu erörtern, ob die letzte Folgerung ſtichhaltig 
iſt oder nicht. Ich will verſuchen, zu beweiſen, daß Morgans An— 
nahme eines Zeitalters ſchrankenloſen Geſchlechtsverkehres ſelbſt inner— 

halb der vorgeſchriebenen Grenzen unhaltbar iſt. Das Ganze ſtützt 
ſich darauf, daß das „klaſſificierende Syſtem“ ein Syſtem von Blut- 

banden iſt, deſſen Benennung, inſoweit die Abkunft der Individuen 

bekannt ſein konnte, auf Blutsverwandtſchaft beruhte. Morgan mutmaßt 

dies, anſtatt es zu beweiſen. 

Und doch ſteckt in den Ausdrücken ſelbſt im allgemeinen nichts, 

was darauf hinwieſe, daß ſie die Idee der Blutsverwandtſchaft andeuten. 

Profeſſor Buſchmann hat eine ſehr intereſſante Liſte der Namen für 

Vater und Mutter in verſchiedenen Sprachen zuſammengeſtellt.“) Die 

Ahnlichkeit der Ausdrücke iſt eine überraſchende. „Pa“, „papa“ oder 

„baba“ z. B. bezeichnet den Vater in mehreren Sprachen der alten 

und der neuen Welt, und „ma“, „mama“ bezeichnet die Mutter. Die 

1) Morgan, „Systems u. ſ. f.“, S. 488. 

2) Als zweite Form nimmt er die „Puͤnalua⸗Familie“ an, welche auf Wechſel⸗ 

ehen mehrerer Schweſtern und Baſen mit ihren gegenſeitigen Gatten (oder mehrerer 

Brüder und Vettern mit ihren gegenſeitigen Gattinnen) in einer Gruppe beruht, 

wobei die Gatten (oder Frauen) nicht unbedingt verwandt ſein müſſen, wenn es 

auch oft der Fall geweſen. („Ancient Society“, S. 384.) 

3) Ebendaſ., S. 502. Vergl. Morgan, „Systems“, S. 487 ff. 

) Buſchmann, „Über den Naturlaut“, in den „Philologiſchen und hiſtoriſchen 

Abhandlungen der königl. Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin“, 1852, S. 391 

bis 423. Unabhängig von Buſchmann hat auch Lubbock eine ähnliche Tabelle in 

„The Origin of Civilisation“ S. 427—432 zuſammengeſtellt. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 6 
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Tupis in Brafilien haben „paia“ für Vater und „maia“ für Mutter; 
die Uaraguagu „paptko“, beziehungsweiſe „mamko.“ 2) In anderen 

Sprachen lauten die Bezeichnungen für Vater „ab“, „aba“, „apa“, 

‚ada*, „ata, „tate, jene für Mutter amal, enn, zaun, zen 

u. ſ. f. Nach Buſchmann giebt es für jede dieſer Ideen vier typiſche 
Formen: für Vater „pa“, „tal, „ape, „ate; für Mutter mar, n 

„am“, „an“. Zuweilen erſcheint aber die Bedeutung dieſer Typen 

umgekehrt. So ſteht im Georgiſchen?) wie in der Mahaga-Sprache 
von Nabel?) „mama“ für Vater, während die Tuluvas in Südindien 

den Vater „amme“ und die Mutter „appa“ nennen.“) 

Die betreffenden Ausdrücke fallen oft außerhalb der erwähnten 
Typen. In der Lifu-Sprache z. B. iſt ein Ausdruck für Vater „kaka“, ) 

in der Duauru-Sprache von Baladea „tschitscha“,”) in der Marsan⸗ 

Sprache „tschatscha“ oder „tschetsche“.s) Die Tſchaltſcha-Mongolen 
und einige verwandte Stämme wieder nennen die Mutter „eke“.) In 

der Kanüri⸗Sprache Central-Afrikas heißt die Mutter „ja“, 10) während 

die Ketſchua in Braſilien den Vater „jaja“ nennen. ) Bei den Ba: 
kongo bedeutet, wie mich Ingham verſtändigt, „se“ Vater; im Finniſchen 
„isa“. Bei den braſiliſchen Bakairi hingegen heißt die Mutter „ise“, 12) 

und bei der Bevölkerung von Aneiteum, Neu-Hebriden, führt ſie den 
Namen „isi“. 13) 

Ahnliche Ausdrücke werden oft für andere Verwandtſchaftsgrade 
angewendet. Im Griechiſchen bedeutet nanros Großvater und uauue 

Großmutter. In der Kanüri-Sprache ſteht „Jaja“ für den älteren 

1) v. Martius, Band II, S. 10, 9. 

2) Ebenda, Band II, S. 18. 

) Hunter, „Comparative Dictionary of the Languages of India and High 
in ©. 122. 

4) von der Gabelentz, „Die melaneſiſchen Sprachen“, Band II, S. 139. 
Hunte, , 122,143. 4 

6) von der Gabelentz, Band II, S. 52. 

7) Ebenda, Band I, ©. 215. 

8) Ebenda, Band I, S. 172. 

) Klaproth, „Asia Polyglotta“, S. 281. 

10) Barth, „Centralafrikaniſche Vocabularien“, S. 212. 

11) v. Martius, Band II, ©. 293. 

12) von den Steinen, „Durch Central-Braſilien“, S. 341. 

13) pon der Gabelentz, Band I, S. 71. 



Kritik der Promiskuitätslehre. 83 

Bruder,“) und im Lifuaniſchen find „mama“ und „dhina“ Ausdrücke 

für Bruder, während die Mutter „thine“ heißt.?) 

Der Urſprung ſolcher Ausdrücke liegt klar zu Tage. Sie ſind 

aus den leichteſten Lauten gebildet, welche ein Kind ausſprechen kann. 
„Pa- pa-, „ma- ma', ta- ta“ und ‚apa‘, ‚ama‘, ‚ata‘*, ſagt Profeſſor 

Preyer, „entſtehen urſprünglich ſpontan, wenn der Atemweg durch die 

Ausatmung verſperrt wird, entweder durch die Lippen (p, m) oder 

durch die Zunge (d, t).“?) Aber die verſchiedenen Raſſen unterſcheiden 

ſich beträchtlich hinſichtlich der Leichtigkeit, mit welcher ſie gewiſſe Laute 

ausſprechen. So bietet die Ausſprache der Lippenlaute vielen In⸗ 

dianern große Schwierigkeiten,“) weshalb auch ihre Ausdrücke für 

Vater, Mutter oder andere nahe Verwandte oft weſentlich von den 

durch Buſchmann aufgeſtellten Typen abweichen. 

Es iſt klar, daß die den Kinderlippen entlehnten Ausdrücke keinerlei 

innere Bedeutung haben. Wenn nun ein Bakairi-Kind den Vater 

und den Bruder des Vaters „tsogo“, die Mutter und die Schweſter 

der Mutter „tsego“5) nennt; wenn ein Macüſi feinen väterlichen 

Onkel ebenſo „papa“ nennt wie ſeinen Vater, und wenn ein Efateſe 

ſeinen Vater und alle Stammesbrüder ſeines Vaters „ava“ oder 

„tama“ ruft; é) wenn die Dakotahs den Ausdruck „ahta“ nicht bloß 

für den Vater, ſondern auch für den Bruder des Vaters, für den 

Gatten der Schweſter der Mutter, für den Sohn des Bruders des 

väterlichen Großvaters u. ſ. f. und den Ausdruck „enah“ nicht bloß für 
die Mutter, ſondern auch für die Schweſter der Mutter, für die Tochter 

der Schweſter der mütterlichen Großmutter u. ſ. f. in Anwendung bringen;“) 
wenn bei den Neu-Kaledoniern ein Onkel, der die Stelle des Vaters 

einnimmt, ebenſo „baba“ heißt wie der Vater ſelbſt, während die Tante 

gleich der Mutter „gnagna“ genannt wird;?) wenn, wie mir der 

Erzdiakonus Hodgſon aus Sanſibar ſchreibt, die Eingeborenen Oſt— 
Central-Afrikas die Worte „baba“ und „mama“ nicht bloß zur Be— 

zeichnung des Vaters, beziehungsweiſe der Mutter, ſondern auch ganz 
allgemein zur Bezeichnung „jedes nahen Verwandten oder auch nur Be— 

) Barth, S. 214. ) von der Gabelentz, Band II, S. 52. 

3) Preyer, „Die Seele des Kindes“, S. 321. ) Lubbock, S. 431. 

5) von den Steinen, S. 341. 

) Schomburgk, Band II, S. 318. Macdonald, „Oceania“, S. 126, 186. 

7) Morgan, „Systems“, S. 295, 313, 339, 348, 358, 362, 368, 374. 
8, Moncelon im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band IX, S. 366. 

6 * 
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kannten anwenden;“ wenn ſchließlich das ſemitiſche Wort für Vater „ab“ 
(„abu“) nicht bloß für eine große Reihe von Bedeutungen in Ges 

brauch iſt, ſondern auch, um Robertſon Smith zu citieren, „in allen 

Dialekten in Bedeutungen angewendet wird, welche mit dem Gedanken, 
daß die urſprüngliche Bedeutung des Wortes die des Schöpfers ſei, 
ganz und gar nicht im Einklange ſind “,“) — fo können wir aus dieſen 
Bezeichnungen ſicherlich nichts in Bezug auf einſtige Ehegebräuche 

folgern. 
Natürlich giebt es auch andere, zur Bezeichnung von Verwandt— 

ſchaften dienende Ausdrücke als jene, welche den Kinderlippen entnom— 

men oder von letzteren abgeleitet ſind. Aber wenngleich ihre Anzahl 
eine beträchtliche, iſt ſie doch etwas übertrieben worden. So ſagt 

z. B. Profeſſor Bambery in ſeinem Werke über die Urkultur der Turko⸗ 

Tataren, daß die Ausdrücke für Mutter „ana“ oder „ene“ eigent⸗ 

lich die Bedeutung von Weib oder Amme haben, da ſie von den 

Wurzeln „an“ oder „en“ abgeleitet feien.?) Gerade das Umgekehrte 

ſcheint der Fall zu ſein: daß nämlich die Ausdrücke für Mutter die 
urſprünglichen Worte ſind. Ebenſo kann ich nicht umhin zu glauben, 
daß Profeſſor Max Müller und mehrere andere Philologen in einem 

Irrtum begriffen find, wenn fie „pitär“, „pater“, „Vater“ von der 

Wurzel „pa“ ableiten, welche „beſchützen, ernähren“ bedeutet, oder 

wenn fie „mätär“, „mater“, „Mutter“ auf die Wurzel „ma“ („formen, 

geſtalten“) zurückführen.?) Es ſcheint in der That, wie von John 
Lubbock und anderen nachgewieſen wurde, viel natürlicher, daß die 

Wurzeln „pa“ (beſchützen) und „ma“ (formen) von „pa“: „der Vater“ 
und „ma“: „die Mutter“ abſtammen als umgekehrt.?) Ich bin umſo 
geneigter, dieſer Erklärung beizupflichten, als A. J. Swann mich von 

der Inſel Kavala im Tanganyika-See verſtändigt, daß bei den Waguha 
die Worte „baba“ und „tata“, welche Vater bedeuten, auch die Be: 

deutung von Beſchützer, Ernährer haben. 

Ich leugne nicht, daß Verwandtſchaften — beſonders in ſeitlichen 
und abſteigenden Linien — zuweilen durch Ausdrücke bezeichnet werden, 

1) Robertson Smith, „Kinship and Marriage in Early Arabia“, S. 117. 
2) Bambery, „Die primitive Kultur des turko⸗tatariſchen Volkes“, S. 65. 

) Müller, „Comparative Mythology“, in „Oxford Essays“, 1856, S. 14 ff. 
Derſelbe, „Biographies of Words“, S. XVI. 

) Lrubbock, S. 433. Vergleiche Sayce, „Principles of Comparative Philo- 

1g S. 211. 
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welche von Wurzeln mit ſelbſtändigen Bedeutungen abgeleitet ſind; 
doch die Anzahl jener, welche die Grundbedeutung von Blutsverwandt— 

ſchaft enthalten, ſcheint nicht ſehr groß zu ſein. Bridges ſchreibt, daß 
bei den Hahgans „die Namen „imu“ und „dabi“ — Vater und Mutter 

— keine von ihrer Anwendung geſonderte Bedeutung haben; ebenſo— 
wenig iſt dies, außer den Wörtern „macu“ und „macipa“ — Sohn 

und Tochter —, bei den anderen Verwandtſchaftsausdrücken ihrer ſehr 
beſtimmten und umfangreichen Liſte der Fall. Letztere Ausdrücke weiſen 

auf „magu“ hin, das „Gebären“ bedeutet; „cipa“ („keepa“) bedeutet 

Weib oder weiblich.“ In Bakongo dienen nach Ingham die Worte 
„se“ und „tata“ zur Bezeichnung des Vaters, „mama“, „mbuta“ und 
„ngudi“ zur Bezeichnung der Mutter; „nfumu“ bedeutet den älteren 

Bruder oder die ältere Schweſter, „mbunzi“ den jüngeren Bruder und 

„mbusi“ die jüngere Schweſter. „Nfumu“ bedeutet auch: „der Herr, 

der Häuptling“, „mbuta“ bezeichnet „die Eine, die uns geboren“ (von 

„buta“ oder „wuta“: „zeugen“), und „ngudi“: „die Eine, von der 

wir abſtammen.“ Radfield wieder verſtändigt mich, daß in der 

Sprache der Lifu der Ausdruck für Vater „die Wurzel“, der Ausdruck 
für Mutter „Grundlage“ oder „Fahrzeug“ bedeute, während die Be— 

zeichnung für Schweſter die Bedeutung von „verboten“ oder „nicht 
anzurühren“, jene für den älteſten und jüngeren Bruder die Bedeutung 
von „Herrſcher“ beziehungsweiſe „Beherrſchter“ einſchließt. Es iſt 

möglich — ich möchte ſogar behaupten: wahrſcheinlich —, daß auch 
in dieſen Beiſpielen die Bezeichnungen für die Verwandtſchaften die 
urſprünglichen Worte ſind. Überdies muß beachtet werden, daß in 
Yahgan „die Ausdrücke für Verwandte ſtreng für dieſe vorbehalten 
und niemals verwechſelt werden“, und daß in Bakongo die Ausdrücke 

„tata“ und „mama“ als Zeichen der Ehrfurcht gegen jedermann An— 

wendung finden, während „mbuta“ und „ngudi“ ausſchließlich für die 

Mutter angewendet zu werden ſcheinen. 

Morgan hat nicht nur keinen Beweis erbracht für die Wahrheit 
ſeiner Behauptung, daß das „Haffificierende Syſtem“ ein Syſtem der 

Blutsbande iſt, ſondern dieſe Behauptung kann nicht einmal den 

Thatſachen gegenüber vollſtändig ſtandhalten, welche er ſelbſt angeführt 

hat. Es iſt begreiflich, daß Ungewißheit bezüglich der Vaterſchaft 
einen Wilden veranlaßt haben kann, mehrere Männer ſeine Väter zu 

nennen, aber eine analoge Denkweiſe kann ihn nie veranlaßt haben, 

mehrere Frauen ſeine Mütter zu nennen. Wenn nun ein Mann der 
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Schweſter feiner Mutter gegenüber denſelben Ausdruck anwendet wie 

gegen ſeine Mutter, und wenn er ſelbſt von einem Weibe, das ihn 

nicht geboren, als Sohn angeſprochen wird, ſo zeigt dies klar, daß 

die Namensbezeichnungen zumindeſt in gewiſſen Fällen ſich nicht aus 

der Natur der Abſtammung erklären laſſen.“) 

Es kann kaum ein Zweifel darüber obwalten, daß die Ausdrücke 

für die Verwandtſchaften ihrem Urſprung nach Anſprache-Bezeichnungen 

ſind. „Die amerikaniſchen Indianer“, ſagt Morgan, „ſprechen, wenn 

verwandt, einander immer mit den Verwandtſchaftsausdrücken, niemals 

mit den individuellen Namen der Angeſprochenen an.“?) Vom pſpycho— 

logiſchen Standpunkte wäre es in der That überraſchend, wenn nach— 
gewieſen werden könnte, daß die Urmenſchen beim Anſprechen der ver: 

ſchiedenen Mitglieder ihrer Familie oder ihres Stammes eine ſo ver— 

wickelte Sache wie die Grade der Blutsverwandtſchaft in Betracht 

zogen. Können wir wirklich glauben, daß ein Wilder, deſſen Intelli— 

genz vielleicht ſo mangelhaft war, daß er kaum ſeine eigenen Finger 

zählen konnte, dieſelbe Bezeichnung für ſeine Vettern und ſeine Brüder 
in Anwendung brachte, weil er nicht die Sicherheit hatte, ob ſie nicht 

alle ſeine Brüder wären, und daß, wenn er ſchon zwiſchen ihnen eine 

Unterſcheidung machte, dies deshalb geſchah, weil ſie von verſchiedenen 
Vätern abſtammten? Die Thatſachen zeigen, daß die Wilden ihre 

Verwandten im allgemeinen nach viel einfacheren Prinzipien benennen, 

indem die Namen zumeiſt mit Bezug auf Geſchlecht und Alter ſowie 

auf die äußere oder geſellſchaftliche Verbindung gewählt werden, in 

welcher die ſprechende zur angeſprochenen Perſon ſteht. 
Jede Sprache hat verſchiedene Ausdrücke zur Bezeichnung der 

verſchiedenen Geſchlechter. In dem roheſten Benennungsſyſtem, jenem 

der Hawaianer, werden der Vater und die übrigen männlichen Ver— 

wandten „makua kana“, die Mutter, die Schweſtern der Mutter, die 

Schweſtern des Vaters u. ſ. w. „makua wahina“ genannt, wobei 

„kana“ und „wahina“ die Ausdrücke für „männlich“ und „weiblich“ 

ſind. Ein Sohn heißt „kaiki kana“, eine Tochter „kaiki wahina“, 

während „kana“ allein für den Gatten, den Bruder des Gatten und 

den Gatten der Schweſter, „wahina“ allein für das Weib, die Schweſter 

des Weibes, die Gattin des Bruders u. ſ. f. angewandt wird. 

) Vergleiche MeLennan, S. 259; Macdonald, „Oceania“, S. 188. 

2) Morgan, „Systems“, S. 132. 



Kritik der Promiskuitätslehre. 87 

Jede Sprache hat auch beſondere Ausdrücke für Verwandte, die 
verſchiedenen Generationen angehören. Beſonders bei den niederen 
Raſſen ſpielt das Alter oder genauer das Alter der angeſprochenen 

Perſon, verglichen mit dem des Sprechers, bei der Benennung eine 
äußerſt wichtige Rolle. Nach Davy ſcheinen die Veddahs keine Namen 
zu haben; „ein Veddah, den ich darüber befragte, erwiderte: Ich 

werde „Mann“ gerufen; als ich jung war, hieß ich „der kleine Mann“, 
und wenn ich alt werde, werde ich „der alte Mann“ heißen.“ !) Die 

Hawaianer haben, wie Andreas berichtet, kein beſtimmtes allgemeines 

Wort für „Bruder“ im gewöhnlichen Sinne. Denn „Kaiakuäna“ 
bezeichnet jeden meiner Brüder oder Vettern, der älter iſt als ich, 

vorausgeſetzt, daß ich ein Mann bin, und jede meiner älteren Schweſtern 

oder Baſen, falls ich ein Weib bin; und „Kaikaina“ bezeichnet den 
jüngeren Bruder eines Bruders oder die jüngere Schweſter einer 

Schweſter.?) Solchen unterſcheidenden, für älter oder jünger ge— 
brauchten Bezeichnungen begegnen wir bei unciviliſierten Völkern that: 
ſächlich ſehr oft. So beſtätigt Herr Man hinſichtlich der Andamaneſen, 
daß „Geſchwiſter voneinander in Ausdrücken ſprechen, welche ihr 
relatives Alter bezeichnen; d. h. ihre Worte für Bruder und Schweſter 
ſchließen zugleich die Unterſcheidung von älter oder jünger in ſich ein.“ 
Ein ähnliches Syſtem beſteht bei ihnen bezüglich der Halbbrüder, Halb⸗ 
ſchweſtern, Vettern, Baſen, Schwägern und Schwägerinnen.?) In 

manchen Sprachen giebt es ferner beſondere Ausdrücke für einen Oheim 
väterlicherſeits, der älter, und für einen, der jünger iſt als der Vater;“) 
und in der Fulfülde⸗Sprache iſt das Alter der Oheime ſo peinlich be— 
rückſichtigt, daß die erſten, zweiten, dritten, vierten und fünften Oheime 

ſowohl väterlicher⸗ als mütterlicherſeits beſondere Namen haben.“) 
Der Umfang der Bedeutung, in welcher viele Verwandtſchafts⸗ 

Ausdrücke gebraucht werden, legt in derſelben Beziehung Zeugenſchaft 
ab. J. Sibree berichtet, daß in Howa das Wort „ray“, Vater, nicht 

den Sinn annimmt, welchen das entſprechende Wort in vielen jemi- 

tiſchen Sprachen hat, nämlich den des „Erzeugers“ einer Sache, ſondern 

1) Davy, „Account of the Interior of Ceylon“, S. 117. 
2) Morgan, „Systems“, S. 453, Anmerkung. 

3) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 127. 

4) Barth, „Central⸗afrikaniſche Vocabularien“, S. 216. Vämbéry, „Die 

primitive Kultur u. ſ. f.“, S. 69. 

5) Barth, S. 216, 
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daß es in weiterem Sinne für den Älteren oder Vorgeſetzten ange: 
wendet wird; ebenſo ift „reny“, Mutter, in erweitertem Sinne ge: 

bräuchlich, um eine ältliche Frau ehrfurchtsvoll anzuſprechen.) Swann 

ſchreibt mir, daß bei den Waguha (Weſt-Tanganyika) Männer in 

vorgeſchrittenerem Alter „baba“, Vater, angeſprochen werden, während 

in anderen Teilen des äquatorialen Afrika nach Reade alte Männer 
„rera“, Vater, und alte Frauen, „ngwe“, Mutter, ſind.?) Das ruſſiſche 

„batuschka“ und „matuschka“, wie auch das ſchwediſche „far“ und 

„mor“, werden häufig in ähnlicher Bedeutung angewendet. Couſins 

wieder führt an, daß bei den Eingeborenen des cis-mataliſchen Kaffern— 
landes die Ausdrücke für Vater, Mutter, Bruder und Schweſter nicht 

bloß auf dieſe Grundbedeutung beſchränkt ſind, ſondern daß ſie auch 

auf andere Perſonen ähnlichen Alters Anwendung finden, ſeien letztere 

nun verwandt oder nicht. „Bawo, Vater“, ſagt er, „bedeutet älter 

oder ältlich; bawokulu heißt ein großer Vater, einer, der älter iſt als 

der Vater.“ Vermutlich war das zum Typus „pa“ gehörige „bawo“ 

urſprünglich zur Anſprache gebräuchlich geweſen, und aus dieſer mochte 

ſich die Bedeutung älter oder ältlich entwickelt haben; doch das wider— 
ſtreitet nicht der fraglichen Angelegenheit. E. Caſalis giebt, über die 

Baſutos ſchreibend, an, daß, „wenn man eine ältere Perſon anſpricht, 

als man ſelber iſt, man „Mein Vater, meine Mutter“ ſagt, in dem 

gleichen Alter ſtehende mit „Mein Bruder“ und jüngere mit „Meine 
Kinder“ bezeichnet.“?) Das finnische „isä“ und das wotzjäkiſche „ai“, 

Vater, das lappländiſche „aja“ und das eſthniſche „ä“, Großvater find 

offenbar mit einanderverwandt und wahrſcheinlich die Wurzeln des 

finnischen „iso“ und „aijä“, welches „ſtark“ bedeutet.“) Die Tſchuktſchen 

gebrauchen neben „atta“ für Vater und „mämang“ für Mutter noch 

die Ausdrücke „empynätschyo“, beziehungsweiſe „Empyngau“, welche 

augenſcheinlich dieſelbe Wurzel haben, wie „empytschin“, älter, ältlich.?) 

Die braſiliſchen Uainuma nennen einen Vater „paii“, aber auch 

„pechyry“, d. h. alt.“) „Die jungen Auſtralier“, berichtet Biſchof 

Salvado, „pflegen alle Greiſe mama“ oder „maman“ (d. h. Vater), 

und alle im Alter vorgeſchrittenen Frauen „N-angan“, Mutter, zu 

1) Sibree, S. 244 ff. ) Reade, S. 248. 
5) Casalis, „The Basutos“, S. 207. ) Ahlqviſt, S. 209. 

5) Lubbock, S. 431. Nordqvist, „Tschuktschisk ordlista“, in Norden- 
skiölds „Vega-expeditionens vetenskapliga iakttagelser“, Band I, S. 390, 386. 

6) p. Martius, Band II, S. 247 ff. 
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nennen.“) Nach Nikolaus Damascenus nannten die Galaktophagen 

„alle alten Männer: Vater, alle jungen: Söhne und die gleichaltrigen: 
Brüder.“) Im Deutſchen weiſt der Ausdruck „die Eltern“ auf das 

Alter hin, und vertraulich nennt man ſie auch „die Alten“, — den 

Vater „der Alte“ und die Mutter „die Alte.“ ?) Bei den nordameri— 

kaniſchen Indianern wieder heißen alte Leute ſehr allgemein Großvater, 

beziehungsweiſe Großmutter,“) und das finniſche „ämmä“ bedeutet 

nicht nur Großmutter, ſondern auch eine alte Frau im allgemeinen.s) 

Bei den Tſuiſchikari-Ainos werden die mütterlichen Großeltern eines 

Kindes ſowohl von dieſem als auch vom Vater „henki“ beziehungs— 
weile „unarabe“ genannt. 6) 

Was die Seitenlinie betrifft, ſo müſſen wir beachten, daß in 

Gagatai die ältere Schweſter „egeci“, eigentlich „alte Frau“ bedeutend, 

(„ege“ alt, groß, „eéi“ Frau, Schweſter), genannt wird.)) Im Uns 

gariſchen, wo „batya“ den älteren Bruder bezeichnet, iſt der Onkel ein 

„nagybätya“, d. h. ein „großer älterer Bruder.“ ?) Viele ural⸗ 

altaiiſchen Völker gebrauchen denſelben Ausdruck für „älterer Bruder“ 

und für „Onkel“, für „ältere Schweſter“ und für „Muhme“.“) Wollten 
wir den Schlüſſen Morgans entſprechend folgern, ſo würde uns dieſe 

Benennungsweiſe zu ſehr ſonderbaren Folgerungen hinſichtlich der ur— 

ſprünglichen Ehegebräuche bei den betreffenden Völkern führen. 
In der Galibi-Sprache Braſiliens bedeutet „tigami“ ohne Unter: 

ſchied den jungen Bruder, den Sohn und ein kleines Kind;“) und 

mehrere Sprachen haben für Sohn und Tochter keine anderen Aus— 
drücke als für Knabe und Mädchen. !!) So heißt im Hawaianiſchen 
ein Sohn: männliches Kind oder genauer „kleines Männchen“, und 
eine Tochter weibliches Kind oder Mädchen.!) George Bridgman be— 
richtet, daß die Mackay⸗-Schwarzen in Queensland das Wort für 

) Salvado, „Mémoires“, S. 277. Derſelbe, „Voyage“, S. 185. 

2) Nicolaus Damascenus, S 3. 
3) Deecke, „Die deutſchen Verwandtſchaftsnamen“, S. 79. 

) Waitz, Band III, S. 116. ) Ahlqpiſt, S. 209. 

6) Dixon, „The Tsuishikari Ainos“, in den „Trans. As. Soc. Japan“, 

Band XL Kap I, S. 43. 

) Bambery, „Die primitive Kultur“, S. 65. 9) Ahlqviſt, S. 212. 

9) Ebenda, S. 211. 1°) von den Steinen, S. 341. 

11) Ahlavift, S. 210; von der Gabelentz, Band I, S. 172. 

12) Morgan, „Systems“, S. 452, Anmerkung. Vergleiche das deutſche 

ige 
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Tochter für jede junge Frau anwenden, die zu derſelben Klaſſe gehört, 
zu welcher ihre Töchter — falls fie welche hätten — gehören würden.“) 

Und von den Süd-Auſtraliern bemerkt Eyre: „In ihrem gegenſeitigen 

Verkehr ſind die Mitglieder der verſchiedenen Stämme außerordentlich 

zuvorkommend und höflich; . . . . faſt zu Allem, was ſie jagen, wird 

die Benennung Vater, Sohn, Bruder, Mutter, Schweſter oder irgend 

ein anderer ähnlicher Ausdruck vorausgeſchickt, welcher jenem Verwandt⸗ 

ſchaftsgrade entſpricht, der am meiſten mit ihrem Alter und ihren Ber: 

hältniſſen übereinſtimmt.“ ?) 

Alle dieſe Namen entſprechen, wie ſchon erwähnt, nicht dem ab}o- 

luten, ſondern dem relativen Alter der angeſprochenen Perſon. Oft 
findet ſich auch in dem Gebrauch der Wörter eine gewiſſe Beziehung 

auf das Geſchlecht. Dall z. B. bemerkt, daß bei den Eskimos die 

Wahl der verwandtſchaftlichen Ausdrücke „in manchen Fällen mehr 
von dem Geſchlecht des Sprechers abhängt, als von dem der Perſon, 

auf die der Ausdruck Bezug hat.“ In Oſt-Afrika „wird ein Mann, 
der einen Bruder oder eine Schweſter hat, vom Bruder mit einer ganz 

anderen Bezeichnung angeſprochen als von der Schweſter.“ ?) In 

Morgans Tabellen können noch mehrere andere Beiſpiele derſelben Art 

gefunden werden. 

Was den dritten, die Ausdrücke der Anſprache beeinfluſſenden 

Faktor betrifft — nämlich die geſellſchaftliche Beziehung, welche zwiſchen 
dem Sprecher und dem Angeſprochenen beſteht, — ſo iſt es einleuchtend, 

daß für Freunde und Feinde, Fremde und Mitglieder des Familien— 

kreiſes und im allgemeinen für Perſonen, zu denen man in gänzlich 
verſchiedenen äußeren Verbindungen ſteht, verſchiedene Bezeichnungen 

gebraucht werden. Die Wichtigkeit dieſes Faktors erhellt aus mehreren 

Berichten. So gebrauchen nach Sibree die Hovas die Worte für 
Bruder und Schweſter „in weiterem Sinne jeder Perſon gegenüber, 

der fie begegnen und der gegenüber fie ſich freundlich erweiſen wollen.““) 

Die Feuerländer, berichtet Bridges, bilden gewiſſe Freundſchaftsbünd⸗ 

niſſe und ſprechen „von Tanten, Oheimen, Brüdern, Schweſtern, Vettern, 

Baſen, Neffen, Nichten u. ſ. w., deren Verwandtſchaft jedoch nur durch 

) Brough Smyth, Band I, S. 91 ff. 

) Eyre, „Journals of Expeditions of Discovery into Central Australia“, 
Band II, S. 214. 

3) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 143. ) Sibree, S. 247. 
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Freundſchaft begründet iſt.“ !) Bei den Waguha heißen die dem— 
ſelben Stamme angehörigen Fremden „ndügü* (Bruder);?) und Hart: 

ſhorne erzählt, daß die Veddahs ihn „hura“ (Vetter) anſprachen.“) 

Wir können nun begreifen, wieſo derſelbe Name in der Regel von den 
Wilden angewendet wird, um gerade die Perſonen gleichen Geſchlechtes 

und Alters zu bezeichnen, die ihrer eigenen Familie angehören, und 

warum als natürliche Folge der Namensſchatz reich oder arm iſt, je 

nachdem der Familienkreis ein enger oder weiter iſt. Die Jahgans 

z. B., die mehr in Familien als in Stämmen leben, haben eine voll: 

kommen feſtſtehende Namensliſte für Verwandte. Sie haben verſchiedene 

Bezeichnungen für Neffen und Nichten brüderlicher und für Neffen und 
Nichten ſchweſterlicher Seite, und ihre Ausdrücke für Oheim und Tante 
ſind verſchieden, je nachdem dieſe Verwandtſchaft eine väterliche oder 

mütterliche iſt. Ebenſo haben ſie beſondere Ausdrücke für Schwieger— 

Vater, Mutter, Sohn und -Tochter, Schwager und Schwägerin.) 

Anderſeits ſind die Ausdrücke für die Anſprache im allgemeinen umſo 

zuſammenfaſſender, je größer die Vereinigung der Verwandten iſt, die 

eng zuſammenhalten und je weniger dieſe hinſichtlich der Verrichtungen 
ihrer verſchiedenen Mitglieder geteilt find. Das „klaſſificierende 5 

wandtſchaftsſyſtem“ muß deshalb zu einer Zeit entſtanden ſein, 

welcher die getrennten Familien ſich ſchon zu größeren RR 

vereinigt hatten. 

Aus derſelben Urſache können wir erklären, wieſo es geſchieht, 
daß ein mütterlicher Onkel vom Vater faſt immer durch einen beſon— 

deren Ausdruck unterſchieden wird, während dies beim väterlichen Onkel 

nicht der Fall iſt; der erſtere lebt nämlich gewöhnlich in einer anderen 

Gemeinſchaft als ſein Neffe und ſteht überdies durch die Erbfolgegeſetze 
ſehr häufig in ganz beſonderer verwandtſchaftlicher Beziehung zu ihm. 

Man kann ferner annehmen, daß die Schweſter einer Mutter viel 

1) Bridges in „A Voice for South America“, Band XIII, S. 212. 

2) A. J. Swann in einem vom 14. Dezember 1888 von der Kavala-Inſel 

im Tanganyikaſee datierten Briefe. 

) Hartſhorne in „The Indian Antiquary“, Band VIII, S. 320. Nach 

Le Meſurier („The Veddäs of Ceylon“, im „Jour. Roy. As. Soc. Ceylon Branch“, 
Band IX, S. 347) gebrauchen die Felſen⸗ oder Gebirgs-Veddahs das Wort für 

Bruder („aluwä“), wenn ſie von oder zu einer Perſon ſprechen, mit der ſie Freund— 

ſchaft geſchloſſen. 
) Bridges in einem Briefe aus Downeaſt, Feuerland, 28. Auguſt 1888. 
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häufiger Mutter genannt wird als die Schweſter eines Vaters, weil 
Schweſtern bei den Wilden in der Regel viel enger zuſammenhalten, 

wenn ſie verheiratet ſind, als Brüder und Schweſtern; zuweilen ſind 
ſie ſogar, beſonders bei den Indianern Nord-Amerikas, die Gattinnen 

desſelben Mannes. Wenn wir noch hinzufügen, daß der Bruderſohn 
eines Vaters und der Schweſterſohn einer Mutter viel allgemeiner als 

Brüder bezeichnet werden, denn der Schweſterſohn eines Vaters und 
der Bruderſohn einer Mutter, ſo wird es klar, bis zu welch großer 
Ausdehnung das Namensverzeichnis durch äußere Beziehungen beein— 

flußt wird. Doch da eine beſtimmte Art äußerer Beziehung ſtets 

mit einem beſtimmten Grade oder mit beſtimmten Graden der 

Blutverwandtſchaft verknüpft iſt, ſind die mit Bezug auf erſtere ge— 

wählten Bezeichnungen als Ausdrücke der letzteren angenommen worden. 

Die Baſis, auf welcher Morgan ſeine Hypotheſe aufgebaut hat, 
muß mithin als gänzlich unhaltbar verworfen werden.!) Es kann 
nicht bewieſen werden, daß dort, wo das „klaſſificierende Syſtem“ vor⸗ 

herrſcht, die Benennungsart die Abſicht verfolgt haben ſollte, den Bluts— 
verwandtſchaftsgrad ſo genau auszudrücken, wie Morgan annimmt, 

oder daß ſie urſprünglich irgendwie mit der Abſtammung zuſammen— 

hing. Im Gegenteil, ich habe zu zeigen getrachtet, daß wahrſcheinlich 
gerade das Umgekehrte der Fall geweſen, ſo daß aus den Verwandt— 

ſchaftsausdrücken keine Folgerungen hinſichtlich der früheſten Ehege— 
bräuche gezogen werden können. Heute noch wird in Spanien der 

Urenkel eines Bruders Enkel genannt; im Bulgariſchen wie auch im 
Ruſſiſchen wird der Bruder des Vaters eines Vaters als Großvater, 

die Schweſter des Vaters eines Vaters als Großmutter bezeichnet; das 
griechiſche avewıog ſcheint für Neffen, Enkel und Vetter in Anwendung 

1) Bei der Behandlung der angeblichen Gruppenehen der Auſtralier haben 

wir auf die Verdrehung der Thatſachen hingewieſen, zu welcher die Hypotheſe 

Morgans Anlaß gegeben hat. Nirgends iſt dieſe Verkehrung ſonderbarer zum 

Ausdruck gelangt als in der Flugſchrift Profeſſor Bernhöfts: „Verwandtſchafts— 

namen und Eheformen der nordamerikaniſchen Volksſtämme.“ Von den 

Benennungsſyſtemen irre geführt, behauptet der Autor, daß Gruppenehen ſelbſt 

heute noch nicht bloß bei den Auſtraliern, ſondern auch in Amerika und Afrika 

und in manchen Teilen Aſiens „eine ungeheure Verbreitung“ haben (S. 8, 16). 

In einem neueren Aufſatze („Altindiſche Familien-Organiſation“, in „Zeitſchr. f. 

vgl. Rechtswiſſ.“, Band IX, S. 7) giebt jedoch Profeſſor Bernhöft zu, daß der 

gegenwärtige Gebrauch größtenteils von jenem verſchieden iſt, den die Ausdrücke 

andeuten, und daß der Fortſchritt zur individuellen Ghe bereits oft eingetreten iſt. 
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geweſen zu ſein; „neef“ bedeutet im Holländiſchen noch immer ohne 

Unterſchied obige drei Verwandtſchaften, im Vlämiſchen und Platt⸗ 

deutſchen bezeichnet das Wort „nichte“ ebenſogut eine Baſe als eine 

Nichte; und Shakeſpeare ſpricht in ſeiner letztwilligen Verfügung von 

ſeiner Enkelin Suſanna Hall als von „meiner Nichte“. !) Gewiß wird 

niemand dieſe Bezeichnungen als Reſte aus alten Zeiten betrachten, in 

welchen thatſächlich eine Ungewißheit bezüglich der Verwandtſchaft nach 
der von den Benennungen angedeuteten Richtung beſtanden haben 

mochte. Morgan ſelbſt giebt zu, daß „nepos“ im Lateiniſchen urſprüng— 

lich „weder den Neffen, noch den Enkel oder Vetter bezeichnete, ſondern 

daß es unterſchiedslos gebraucht wurde, um eine Klaſſe von Perſonen 

zu bezeichnen, welche, ohne urſprünglich verwandt zu ſein, dem Sprecher 

am nächſten ſtanden.“?) f 

Vor ungefähr dreißig Jahren lenkte der Schweizer Rechtsgelehrte 
Dr. Bachofen in einem wiſſenſchaftlichen Werke?) die Aufmerkſamkeit 

auf die auffallende Thatſache, daß bei mehreren Völkern des Alter— 
tums ein Syſtem der „Verwandtſchaft bloß nach der Mutter“ beſtan— 
den hatte. Auf Grund von Behauptungen alter Schriftſteller, zum 

Teile auch auf Grund von Überlieferungen und Sagen gelangte er 

überdies noch zu der Folgerung, daß ein ſolches Syſtem überall der 

Entwickelung der „männlichen Verwandtſchaftsfolge“ vorangegangen 

ſein müſſe. Wenige Jahre ſpäter, jedoch ganz unabhängig von ihm, 
ſtellte MeLennan genau dieſelbe Hypotheſe auf, zu welcher er Haupt: 

ſächlich durch umfaſſende Studien in der modernen Völkerkunde gelangt 
war. Während aber Bachofen dieſe Erſcheinung als Folge der Ober— 
herrſchaft des Weibes erklärte, betrachtete MeLennan ſie als Folge 

der aus der urſprünglichen Promiskuität entſtandenen Unſicherheit der 
Vaterſchaft. „Es iſt unfaßbar“, ſagt er, „daß etwas anderes als 

der Mangel an Sicherheit in dieſem Punkte die Anerkennung der Ver— 
wandtſchaft nach dem Mann lange Zeit verhindert haben könnte; und 
in ſolchen Fällen werden wir folgern dürfen, daß es früher an einer 
derartigen Sicherheit fehlte, — daß früher ein mehr oder minder zwang— 
loſer Verkehr zwiſchen den Geſchlechtern beſtand. Der Zuſammenhang 
zwiſchen dieſen beiden Dingen: unſichere Vaterſchaft und Verwandt— 
ſchaft bloß nach mütterlicher Abſtammung, ſcheint — als der von Ur⸗ 

1) Lubbock, S. 196 ff. Morgan, „Systems“, S. 35, Anmerkung. 
2) Morgan, „Systems“, S. 36, Anmerkung. ) „Das Mutterrecht.“ 
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ſache und Wirkung — ein ſo notwendiger zu fein, daß wir dort, wo 

wir das eine finden, getroſt auch das andere annehmen können.“) 

Es muß beachtet werden, daß die von MeLennan angeführten 

Beiſpiele von „Verwandtſchaft bloß nach mütterlicher Abſtammung“ in 

den meiſten Fällen hauptſächlich andeuten, daß die Kinder nach den 

Müttern, nicht nach den Vätern benannt, und daß Eigentum und Rang 

ausſchließlich in weiblicher Abſtammung vererbt werden. Wenn dieſe 

Gebräuche als Überreſte urſprünglicher Promiskuität erklärt werden 

müßten, dann müßten wir auch zugeben, daß ein ſolcher Zuſtand beim 

Menſchengeſchlecht ſehr weit verbreitet war. Aber doch hätten wir 
noch nicht die Gewißheit, daß er allgemein beſtanden habe. Denn 
wenngleich die Anzahl jener Völker, bei denen Abſtammung und Ver— 

erbung bloß mütterlicherſeits Geltung hatte, eine ſehr beträchtliche iſt,?) 
ſo iſt die Zahl jener, bei denen die männliche Abſtammung anerkannt 
geweſen, kaum eine geringere, ſelbſt wenn wir von den civiliſierten 

Nationen Europas und Aſiens abſehen. Jetzt, da manche Anthro— 

pologen mit ſolcher Beſtimmtheit behaupten, daß ein Syſtem ausſchließ⸗ 

licher „Verwandtſchaft nach der Mutter“ überall geherrſcht habe, bevor 
das Blutband zwiſchen Vater und Kind in den Verwandtſchafts— 
ſyſtemen einen Platz fand, jetzt ſcheint es angezeigt, eine Liſte von 

Völkern zu bieten, bei denen ein ſolches Syſtem nicht geherrſcht hat 
— ein Verzeichnis, welches übrigens nicht auf Vollſtändigkeit Anſpruch 

erheben darf. 
Beginnen wir mit Nord-Amerika, das anerkanntermaßen eines der 

Hauptcentren des „Mutterrechtes“ oder Matriarchats iſt oder war, jo 

finden wir hier viele eingeborene Völkerſchaften, bei denen der Sohn 

1) MeLennan, S. 88. 

2) Siehe außer den Werken Bachofens und MeLennans: Lubbock, S. 151 

bis 156; Giraud⸗Teulon, Kap. VII- X; Derſelbe, „La Mere chez certains 

peuples de l'antiquité;“ Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 183 ff.; Lippert, „Die 

Geſchichte der Familie“, Abt. I; Derſelbe, „Kulturgeſchichte“, Band II, Kap. II; 
Dargun, „Mutterrecht und Raubehe“, S. 2— 9; Poſt, „Geſchlechtsgenoſſenſchaft“, 
S. 93 ff.; Derſelbe, „Der Urſprung des Rechts“, S. 37 ff.; Derſelbe, „Bauſteine“, 

Band I, S. 77 ff.; Starcke, „The Primitive Family“, Abt. I, Kap. I— V; Wilken 

in „De Indische Gids“, 1881, Band II, S. 244254; Friedrichs, „Über den 
Urſprung des Matriarchats“, in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VIII, 

S. 382 ff.; Frazer, „Totemism“, S. 7072; Letourneau, „L’evolution du 

mariage et de la famille“, Kap. XVI XVIII; Wake, „The Development of 
Marriage and Kinship“, Kap. VIII ff. 
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in der Regel den Namen des Vaters annimmt und deſſen Erbe wird. 
So berichtet Cranz, daß, wenn bei den Eskimos Grönlands „ein Gatte 

ſtirbt, der älteſte Sohn fein Haus, Zelt und Frauenboot erbt und über: 

dies die Mutter und ihre Kinder, die das Hausgerät und die Kleider 

unter ſich aufteilen, erhalten muß.“ !) Bei den am ſüdöſtlichen Ufer 

des St.⸗Lorenz-Stromes hauſenden Indianern nahm nach Heriot der 
älteſte Sohn den Namen ſeines Vaters mit Hinzufügung einer Silbe 
an.?) Die kaliforniſchen Stämme?) und die Dakotahs!) erkannten die 

Häuptlingsſchaft als in der männlichen Abſtammung erblich an; und 

bezüglich der letzteren bemerkt Prescott, daß ſie nicht ſo leicht die Ver: 
wandtſchaften vergeſſen können, da die Namen ſowohl der Väter als 

der Mütter durch drei oder vier Generationen geſammelt werden.“) 

Bei den Ahts nimmt der älteſte Sohn das geſamte vom Vater hinter— 

laſſene Vermögen, und der Rang des Häuptlings iſt in der männlichen 

Abſtammung erblich.) Das väterliche Syſtem waltet überdies noch 
bei dreizehn anderen Stämmen vor, welche Frazer in ſeiner Abhandlung 

über „Totemismus“ erwähnt.“) 

In Mexiko, Yukatan, San Salvador, Honduras und Nikaragua 

fand die Erbfolge vom Vater zum Sohne ſtatt, und in Vera Paz 
wurde nach Las Caſas die Verwandtſchaftſo ausſchließlich in der männ- 

lichen Folge anerkannt, daß die Bewohner daſelbſt die entfernteſten Ver— 
wandten in ihrer eigenen Linie näher verwandt erachteten, als die 
Tochter ihrer Mutter, falls dieſelbe nicht zugleich auch von demſelben 

Vater war. Anderſeits berichtet Piedrahita, daß bei den Tſchibtſchas 
die Söhne der Schweſtern und in Ermangelung ſolcher die Brüder des 

Königs Erben der Krone Bogotas waren, daß aber die Söhne an 
das perſönliche Eigentum ihres Vaters Anrecht hatten, während nach 
Herrera das Eigentum von den Brüdern oder, falls dieſe nicht mehr 
lebten, von den Söhnen der Verſtorbenen geerbt wurde.“) 

Bei den Kariben galt die Verwandtſchaft nach weiblicher Ab— 
ſtammung, doch war die Würde des Häuptlings bloß in der männlichen 

Linie erblich, und die Kinder der Schweſter waren von der Erbfolge 

dan , . 176. ) Heriot, S. 343 ff. 

2) Powers, S. 371 (Jokuten). Waitz, Band IV, S. 242. 

) Schooleraft, Band II, S. 182, 194. 

5) Derſelbe, Band III, S. 234. 

e razer, S. 71. 

) Spencer, „Descriptive Sociology“: Die alten Mexikaner u. ſ. f., S. 5 ff. 
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ausgeſchloſſen.“) Bei den Makas⸗Indianern in Ecuador geht das Ver— 

mögen vom Vater auf den Sohn über;?) bei den Guaycurus, Abiponen 

und Araukaniern waren Adel und Häuptlingswürde in männlicher Ab— 

ſtammung erblich;s) und die Eingeborenen Braſiliens, oder wenigſtens 

ein Teil von ihnen, legten beſonderes Gewicht auf die Verwandtſchaft 
nach dem Vater.?) Über die Jahgans von Feuerland ſchreibt Bridges: 

„Ein Kind gehört, was die Pflicht der Rache betrifft, ſowohl dem Clan 

des Vaters als dem der Mutter an; doch gilt es immer nur als Mit- 

glied des väterlichen Clans. Die Kinder werden gewöhnlich nach 

ihren Großeltern benannt, gleichviel ob nach den väterlichen oder 
mütterlichen. Sie und die Verwandten ihrer Mutter ſind miteinander 
ebenſo verbunden, wie ſie es mit den väterlichen Anverwandten ſind; 

der einzige Unterſchied beſteht darin, daß ſie einen weſentlichen Teil des 
väterlichen, nicht aber des mütterlichen Clans bilden.“ Von demſelben 

Volke bemerkt Herr Hyades: „Die Erbſchaft wird auf den überlebenden 
Gatten, in Ermanglung eines ſolchen auf den älteſten Sohn über: 

tragen.“?) Kurz, ſoweit wir wiſſen, überwiegt das Vaterſchaftsſyſtem 

bei den Eingeborenen Südamerikas. 
Zu den Südſee-Inſeln übergehend, finden wir, daß Rang und Clan 

wohl im allgemeinen nach der mütterlichen Abſtammung vererbt werden, 

daß aber bezüglich des Eigentums gewöhnlich die männliche Reihenfolge 

Gültigkeit hat. In Tonga folgt der Sohn ſeinem Vater in Amt und 
Titel,) und hier wie in Fidſchi fällt nach dem Tode des Vaters das 

Vermögen deſſen Kindern zu.?) Ellis berichtet, daß in Tahiti das Kind 

eines Häuptlings bald nach ſeiner Geburt mit Namen und Amt des 

Vaters bekleidet wurde;?) falls der Häuptling keine Kinder hatte, trat 
nach ſeinem Hinſcheiden der Bruder die Regierung an. In anderen 

Familien ging das Vermögen immer auf den älteſten Sohn über.“) 

Bei den Hawaianern vererbten ſich der Rang des oberſten und der 

1) A. v. Humboldt, „Reiſen in die Aequinoktialgegenden“, Band VI, S. 41. 

Waitz, Band III, S. 383. 

2) Buckley im „Jour. Anthr. Inst.“, Band III, ©. 31. 

5) Waitz, Band III, S. 471 ff. Spencer, „Descriptive Sociology“: Die 

amerikaniſchen Raſſen, S. 10. 

) v. Martius, Band I, S. 352 ff. Wallace, „Travels on the Amazon“, 
S. 499. a 

5) Hyades im „Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band X, S. 334. 

6) Cook, Band I, S. 412. ) Morgan, „Systems“, S. 579, 583. 

e) Ellis, Band I, S. 260. ) Cook, Band II, S. 172. 
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untergeordneten Häuptlinge, das Prieſteramt, ſowie andere Ehrenſtellen 

vom Vater auf den Sohn,) obgleich im großen ganzen die weibliche 
Abſtammung die maßgebende war.?) Auf den Hervey-⸗Inſeln gehörten 
die Kinder je nach Übereinkommen dem Clan des Vaters oder der 

Mutter an; gewöhnlich jedoch hatte der Vater den Vorzug.?) In Neu: 
Kaledonien gilt die Verwandtſchaft nach der männlichen Abſtammung,“) 

und in Lufu gehören, wie mich Radfield verſtändigt, die Kinder dem 
väterlichen Clan an. Auf den Karolineninſeln geht Grundeigentum 
zumeiſt vom Vater auf den Sohn über, und augenſcheinlich beeinflußt 
der Rang des Vaters jenen des Sohnes; wenigſtens iſt dies der Fall, 

wenn der Vater ein Häuptling iſt.?) Die männliche Abſtammung gilt 

ferner bei den Redſchangss) und Bataks') von Sumatra und auf einigen 
anderen Inſeln des indischen Archipels,s) ſowie in Neu-Guinea.“) 

Wenn auf den Kingsmill-Inſeln „ein Häuptling mehrere Kinder von 

verſchiedenen Frauen hat, ſo iſt der Sohn der Mutter höchſten Ranges 
ſein Nachfolger.“ 10) Und in Neu-Seeland war der Adel ſowohl in 
der männlichen als auch in der weiblichen Linie erblich, doch nahm beim 

Tode eines Mannes ſein älteſter Sohn den Familiennamen an, welchen 

der Vater vor ihm geführt hatte.“) 
In Auſtralien werden die Kinder gewöhnlich nach dem Clan 

der Mutter benannt, doch iſt dies nicht bei allen Stämmen der Fall ) 

Bei den Gurnditſch-maras, Turras, Moncalons, Torndirrups und 

1) Ellis, „Tour through Hawaii“, S. 391 ff. 

2) Kotzebue, Band III, S. 247. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 203. 

8) Gill, „Myths and Songs from the South Pacific“, S. 36. 

) Moncelon im „Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band IX, ©. 366. 

5) Kotzebue, Band III, S. 209 ff. Cheyne, „Islands in the Western 

Pacific Ocean“, S. 109. Waitz⸗Gerland, Band V, S. 119. 

6) Marsden, S. 244. 

) Hickson, „A Naturalist in North Celebes“, S. 285 ff. Wilken, „Over 

de verwantschap etc. bij de volken van het maleische ras“, S. 21. 

) Wilken, S. 21. a 
9) Kohler, „Das Recht der Papuas auf Neu-Guinea“, in der „Zeitſchr. f. 

vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 373, 375. Bink im „Bull. Soc. d' Anthr.“, 

Serie III, Band XI, S. 395. 

10) Wilkes, Band V, S. 85. 

11) Taylor, „Te Ika a Maui“, S. 326. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 210. 
12) Nach Frazer (S. 70) iſt das Verhältnis der Stämme mit männlicher und 

weiblicher Erbfolge ſogar wie 4: 1. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 7 
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einigen anderen Stämmen herrſcht die männliche Abſtammung vor.“) 
Bezüglich der Narrinjeri berichtet G. Taplin, daß die Kinder eines 

Mannes ſeinem Stamme (d. h. Clan) angehören und nicht dem der 

Mutter, daß das Eigentum ſich vom Vater auf den Sohn vererbt und 

daß, falls ein Mann ohne eigenen Nachfolger ſtirbt, ſeine Beſitztümer 
immer den Kindern des Bruders zufallen.?) Beim Dieyerie-Stamm 

Süd⸗Auſtraliens gehören die Söhne zum Clan des Vaters, die Töchter 

zu dem der Mutter.“) Selbſt wo die Kinder nach ihren Müttern be— 

nannt werden, kann die Vererbung vom Vater auf den Sohn geſchehen. 
So fallen bei den Weſt-Auſtraliern Jagdgründe und Ländereien den 

männlichen Erben zu, obgleich „die Kinder beider Geſchlechter immer 

den Familiennamen der Mutter annehmen.“) 

Bei den Todas gehören alle Kinder zur Familie des Vaters, und 
die Erbſchaft fällt nur den männlichen Erben zu.?) Das Gleiche gilt 
von den meiſten indiſchen Gebirgsſtämmen: entweder teilen ſich alle 

Söhne eines Vaters gleichmäßig in das Vermögen, wie bei den Gonds, 
Bodos und Dhimals; oder der älteſte Sohn bekommt den größten An— 

teil, wie bei den Kandhs, Karens und Nagas; manchmal iſt der jüngſte 

Sohn der einzige Erbe, z. B. bei den Hos; zuweilen folgt der Lieblings— 

john ohne Rückſicht auf ſein Alter dem Vater, wie bei den Miſchmis.) 
Auch bei den Pahärias erben die Söhne, während die ſchweſterlichen 
Neffen keinen Anteil erhalten.“) Das Erbfolgegeſetz bei den Singphos 
giebt dem älteſten Sohne den geſamten Grundbeſitz des Vaters, dem 
jüngſten deſſen bewegliches Eigentum; die übrigen ſind nicht erb— 
berechtigt.) Bei den Santalen gehören die Kinder dem Clan des 

Vaters an;) dasſelbe gilt von den Sprößlingen der Wechſelehen zwiſchen 
Leptſchas, Limbus und Butias. 10) Über die Karens ſchreibt mir 

) Fiſon und Howitt, S. 276, 285. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 777. 

Eyre, Band II, S. 328. Frazer, S. 70. 

2) Taplin, „The Narrinjeri“, in Woods „The Native Tribes of South 

Australia“, S. 12, 51. 

) Gaſon im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, ©. 186. 

) Grey, „Journals of Two Krpeditions of Discovery in North-West and 

Western Australia“, Band II, S. 236, 226. 
5) Marshall, „A Phrenologist amongst the Todas“, S. 206. 

©) Spencer, „Descriptive Sociology“: Die aſiatiſchen Raſſen, S. 10 ff. 
) Dalton, S. 274. ) Rowney, S. 167. 

9) Hunter, „The Annals of Rural Bengal“, Band I, S. 202. 

10) Spencer, „Deseriptive Sociology“: Die aſiatiſchen Raſſen, S. 11. 



Kritik der Promiskuitätslehre. 99 

A. Bunker: „Das Kind erhält einen eigenen Namen und nicht den der 

Eltern; in Trennungsfällen jedoch nimmt der Vater als der ſtärkere 

gewöhnlich das Kind an ſich. So weit die Blutfrage in Betracht 

kommt, wird es als beiden Eltern gehörend betrachtet.“ Fügen wir 

dem noch hinzu, daß die männliche Erbfolge auch in Arabien,“) Tibet,?) 

Ruſſiſch⸗Aſien?) und bei den Ainos?) in Kraft war, dann müſſen wir 

geſtehen, daß das Syſtem der „Verwandtſchaft bloß nach weiblicher 
Abſtammung“ in Aſien ſehr ſelten iſt, da es, ſoviel ich weiß, ſich auf 

wenige Teile Indiens, Ceylons und des malayiſchen Archipels be: 
ſchränkt.“) 

Viel häufiger ſehen wir es bei den afrikaniſchen Völkern vertreten. 

Aber ſelbſt bei ihnen finden wir viele Beiſpiele, in denen man die Erb— 

folge nach der männlichen Abſtammung rechnet. Der König oder 

Häuptling der Somalens) und Ba- kwilehs') wird von feinem Sohne 

beerbt. Bei den Fulahs wird dieſe Würde dem Bruder übertragen, 

während in anderen Fällen die Erbſchaft vom Vater auf den Sohn 

übergeht.?) Bei den Negern der Goldküſte folgte nach Bosman der 

älteſte Sohn dem Vater in ſeinem Amte, obwohl die Verwandtſchaft 

die ganze Küſte entlang, Accra ausgenommen,“) nach der Mutter ge: 
rechnet wurde. A. Sims ſchreibt, daß bei den Bateke „das Kind gleich— 
mäßig dem Vater und der Mutter zugeurteilt wird“ und den Namen 

des Großvaters oder der Großmutter annimmt. Bei den Waguha 
werden die Kinder laut Swann allgemein nach dem Vater benannt. 
In Landa erbt der älteſte Sohn alle Beſitztümer des Vaters, mit Ein: 

ſchluß der Weiber. 1%) Bei den Damaras, deren Einteilung in Clans 

von der Mutter abgeleitet wird, iſt dennoch der älteſte Sohn des Haupt— 

1) Burckhardt, „Notes on the Bedouins and Wahäbys“, S. 75. Wilkens 

(„Das Matriarchat bei den alten Arabern“) und Prof. Robertſon Smiths (S 151) 

Annahme, daß bei den alten Arabern lediglich das mütterliche Syſtem giltig war, 

muß als bloße Hypotheſe betrachtet werden. Vergl. Redhouse, „Notes on Prof. 

E. B. Tylors „Arabian Matriarchate“. 
es e. Vergl. Dargun, S. 5. 

) Batchelor in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band X, S. 212. 
5) Emerſon Tennent, Band II, S. 458. Dalton, S. 54, 57, 63 (Jyntias, 

Chaſias, Garos). Dargun, S. 5, Anmerkung. 
6) Waitz, Band II, S. 522. Vergl. Burton, „First Footsteps in East 

Africa“, S. 123. 
) „Ymer“, Band V, ©. 169. 9) Waitz, Band II, S. 469. 

9) Bosman, S. 421. %) „Emin Pasha in Centralafrika“, S. 230. 
7 * 
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weibes der Erbe des Vaters; !) und dasſelbe Geſetz beſteht bei den 

Betſchuanen.?) A. Eyles berichtet,?) daß alle Zulu-Kinder dem väter⸗ 
lichen Stamme angehören und nach dem Vater oder einem ſeiner Vor— 
fahren benannt werden. Wenn wir Couſins Glauben ſchenken,“) iſt 

dies in den Hauptzügen auch von mehreren Kafferſtämmen wahr, nur 
wird der erſte Sohn niemals nach dem Großvater, ſondern immer nach 

dem Vater benannt. Warner, Bromwnlee und E. von Weber beſtätigen 
ebenfalls, daß bei dieſen Völkern die Erbſchaft vom Vater auf den 

Sohn übergeht.“) Le Vaillant und Kolben berichten das Gleiche von 
den Hottentotten und Buſchmännern,“) und Anderſſon giebt an, daß bei 

den Namaquas die Töchter den Namen des Vaters, die Söhne den 

der Mutter annehmen.“) Schließlich ſcheint in jenem Teile Mada— 
gaskars, welchen Drury beſuchte, die Verwandtſchaft nicht überall nach 
der weiblichen Abſtammung gegolten zu haben, obgleich auf dieſer 

Inſel die Kinder allgemein der Stellung der Mutter folgen. ) 
Hinſichtlich der alten Völker hat Bachofen aus den Werken klaſſi— 

ſcher Schriftſteller Beweiſe dafür herbeigezogen, daß bei mehreren der— 

ſelben die mütterliche Erbfolge in Kraft geweſen iſt. Aber, um Henry 
Maine zu citieren, „die größten Raſſen der Menſchheit zeigen ſich, 

wenn ſie uns zuerſt erſcheinen, auf oder nahe einer Entwicklungsſtufe, 

in welcher die Verwandtſchaft ausſchließlich nach der männlichen Folge 
gezählt wird.““) Zwar haben mehrere Schriftſteller nachzuweiſen ver— 

ſucht, daß bei den Ur-Ariern die Abſtammung bloß in weiblicher Linie 

1) Andersson, „Lake Nyami“, S. 228. Chapman, „Travels in the Interior 

of South Africa“, Band I, S. 185. 

2) Conder, „The Native Tribes in Bechuana-Land“, im „Jour. Anthr. 
Inst.“, Band XVI, S. 85. Livingſtone, S. 185. 

9) In einem Briefe vom Imbizane-River, Natal, 10. Oktober, 1888. 

) In einem Briefe von Port Elizabeth, Kap⸗Kolonie, 1. Oktober, 1888. 

5) Maclean, „Compendium of Kafir Laws and Customs“, S. 71, 116. 

v. Weber, Band II, S. 220. Vergl. Waitz, Band II, S. 391; Fritſch, S. 92. 

6) Starcke, S. 75. Spencer, „Deser. Sociology“: die afrikaniſchen Raſſen, S. 7. 

2) Anderſſon, S. 333. 

®) Spencer, „Descriptive Sociology“: Types of Lowest Races etec., 
S. 10. Andere Beiſpiele männlicher Erbfolge in Afrika finden ſich noch in Poſts 

„Afrikaniſcher Jurisprudenz“, Band I, S. 26 — 28. 

) Maine, „Dissertations on Early Law and Custom“, S. 149. 
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verfolgt wurde,!) aber der Beweis ſcheint nicht überzeugend zu ſein. 
Eine große Wichtigkeit wurde den beſonders engen Verwandtſchafts— 
banden beigelegt, welche nach Tacitus die Kinder einer Schweſter mit 

den Brüdern ihrer Mutter verbinden; ?) doch bemerkt Schrader, daß 

trotz dieſer hervorragenden Stellung des mütterlichen Onkels in der 
alten teutoniſchen Familie der patruus ausdrücklich vor dem avun- 

culus, die Agnaten vor den Cognaten kamen, ſobald es ſich um teſta— 

mentariſche Erbfolge handelte. Er weiſt auch darauf hin, daß nach 
dem Tode des Familienoberhauptes die Frauen der Familie unter die 

Vormundſchaft des älteſten Sohnes gelangten und daß die Kinder einer 
Frau deshalb natürlicherweiſe beſondere Beziehungen zum mütterlichen 
Onkel haben mußten.?) Wir gehen ſicher, wenn wir mit Max 

Müller ſagen, daß wir weder behaupten noch leugnen können, die 
Arier hätten in unbekannten Zeiten ein metrokratiſches Stadium durch— 
gemacht.“) 

Selbſt wenn, was zweifelhaft iſt, bewieſen werden könnte, daß in 

früheren Zeiten ein vollſtändig entwickeltes Syſtem einer „Verwandt— 

ſchaft bloß nach weiblicher Abſtammung“ bei all den Völkern beſtand, 
deren Kinder den Namen der Mutter annehmen und zu ihrem Clan 

gerechnet werden, trotzdem die Erbfolge in männlicher Abſtammung gilt: 
dann müßten wir noch immer mit der Thatſache rechnen, daß ein 

großer Teil der Völker keine Spuren eines ſolchen Syſtems aufzu— 

weiſen hat. Und zu dieſen gehören viele der roheſten Raſſen der Welt 

— ſo die Eingeborenen Braſiliens, die Feuerländer, Hottentotten, Buſch— 

männer und mehrere ſehr rohe Stämme in Auſtralien und Indien. 

Die Behauptung, daß „Verwandtſchaft bloß nach weiblicher Abſtam— 
mung“ überall der „Verwandtſchaft nach männlicher Abſtammung“ 
vorherging, könnte mithin nur unter der Bedingung bewieſen werden, 
daß die Urſachen, denen das mütterliche Syſtem ſeine Entſtehung ver— 

dankt, in der Vergangenheit des Menſchengeſchlechtes allgemein gewirkt 

) Bachofen, „Das Mutterrecht.“ — Derſelbe, „Antiquariſche Briefe.“ 

MeLennan, S. 118 — 120, 195— 246 („Kinship in Ancient Greece“). Derſelbe, 

„The Patriarchal Theory.“ Giraud-Teulon, „Les origines du mariage et de 

la famille“, Kap. XIV, XVI. 
2) Tacitus, „Germania“, Kap. XX: „Sororum filiis idem apud avunculum, 

qui ad patrem honor.“ 

) Schrader, „Prehistoric Antiquities of the Aryan Peoples“, ©. 395. 
) Müller, „Biographies of Words“, S. XVII. 
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haben. Von MesLennans Standpunkt wäre jedoch eine ſolche Be— 

hauptung unzuläſſig, da er nicht das frühere Beſtehen eines allgemeinen 
Zuſtandes von Promiskuität oder Vielmännerei beweiſen kann, welcher 

Zuſtand zur Ungewißheit hinſichtlich der Vaterſchaft — der Urſache, 
welcher er jenes Syſtem zuſchreibt — geführt haben könnte. 

Es iſt aber bei weitem nicht jo undenkbar wie Me-Lennan an: 

nimmt, daß „etwas anderes als der Mangel an Gewißheit in dieſer 

Hinſicht die Anerkennung der Verwandtſchaft nach männlicher Abſtam— 

mung lange verhindert haben könnte.“ !) Die Vaterſchaft iſt, wie Henry 

Maine behauptet, „Gegenſtand der Folgerung, im Gegenſatze zur Mutter— 

ſchaft, welche Gegenſtand der Beobachtung iſt.“?) Es iſt daher über 
jeden Zweifel erhaben, daß die Teilnahme des Vaters an der Zeugung 

nicht ſo früh erkannt wurde als jene der Mutter.?) Nun ſcheint es 

aber kein einziges Volk zu geben, das die Entdeckung der Vaterſchaft 
nicht gemacht hätte. In Erwiderung auf meine Frage, ob die Feuer— 

länder der Meinung wären, die Kinder ſtammten ausſchließlich oder 

hauptſächlich von einem der Eltern ab, ſchreibt mir Bridges, ſie be— 

trachteten ſeiner Anſicht nach „die mütterlichen Bande als viel wich— 

tiger denn die väterlichen, und die hiermit verbundenen Pflichten der 

gegenſeitigen Hilfe, Verteidigung und Rache werden ſehr heilig ge— 
halten.“ Doch iſt es zweifelhaft, ob ſich dieſe Behauptung auf die 
bloße phyſiologiſche Verbindung zwiſchen den Kindern und Eltern be— 
zieht. Sims verſtändigt mich, daß bei den Bateke die Verrichtungen 
beider Eltern bei der Zeugung für gleich wichtig gehalten werden, und 
die Waguha von Weſt-Tanganyika erkennen, wie Swann mitteilt, eben 

falls den Anteil beider Seiten an. Dieſelbe Behauptung wird von 
Hodgſon hinſichtlich gewiſſer anderer Stämme des öſtlichen Central— 
Afrika aufgeſtellt, trotzdem bei denſelben die Kinder den Namen des 

mütterlichen Stammes annehmen. Die Nadoweſſier wieder hegten nach 
Carver die höchſt ſonderbare Anſicht, daß ihre Nachkömmlinge dem 

Vater für ihre Seele, den unſichtbaren Teil ihres Seins, der Mutter 

wieder für den körperlichen und ſichtbaren Teil zu Danke verpflichtet 
ſeien; deshalb erachteten ſie es „für vernunftgemäßer, daß die Kinder 

den Namen der letzteren, von der ſie unzweifelhaft ihr Sein ableiteten, 

) Vergleiche: Friedrichs in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VIII, 
S. 371. 

Maine, S. 202. 

5) Vergl. Lippert, „Die Geſchichte der Familie“, S. 5, 8, 9 u. ſ. w. 
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tragen ſollten, als den des Vaters, bezüglich deſſen zuweilen Zweifel 
auftauchen könnten, ob fie ihn mit Recht führen.“ ) Überdies ſcheint 
es, daß der Anteil des Vaters an der Zeugung, einmal entdeckt, oft 

übertrieben wurde. So erzählt Cameron, auf einige Stämme in Neu-Süd— 

Wales hinweiſend, daß, wenngleich der Vater keinen Einfluß auf die 

Verfügungen über ſeine, dem Clan ihres mütterlichen Bruders ange— 
hörende Tochter beſaß, „ſie dennoch glaubten, die Tochter rühre bloß 

vom Vater her und werde von der Mutter nur ernährt.“?) In der 

That hat Howitt ohne Ausnahme bei jedem auſtraliſchen Stamme, 
welchen er kannte, den Gedanken vorgefunden, daß das Kind bloß vom 

Vater abſtamme. Wie ihm ein ſchwarzer Burſche einmal auseinander: 
ſetzte, „giebt der Mann das Kind einem Weibe, damit es in ſeinem 

Auftrag dafür Sorge trage, und er kann mit ſeinem eigenen Kinde 
thun, was ihm beliebt.“) Couſins wieder ſchreibt, daß nach der An— 
ſicht der Kaffern das Kind hauptſächlich, wenn auch nicht ausſchließlich, 
vom Vater abſtamme, und die alten Griechen hegten ebenſo wie die 

Ägypter!) und Hindus?) die gleiche Anſicht. Ja, Euripides behauptet 
ausdrücklich, daß in ſeinen Tagen die allgemein gültige phyſiologiſche 

Doktrin bloß den vom Vater an der Zeugung genommenen Anteil an— 

erkannte, und Hippokrates ſcheint, während er dieſe Anſicht bekämpft 

und die Abſtammung der Kinder von beiden Eltern behauptet, zuzu— 
geben, daß dies als Ketzerei galt.“) Schließlich iſt es wahrſcheinlich, 
daß der unter dem Namen „La Couvade“ bekannte Gebrauch — d. h. 
die ſeltſame, bei mehreren Völkern in verſchiedenen Weltteilen herr— 

ſchende Sitte, nach welcher der Vater ſich nach der Geburt ſeines 

Kindes für einige Zeit zu Bette begeben und faſten oder ſich gewiſſer 

Nahrungsmittel enthalten mußte — den Gedanken von Beziehungen 
zwiſchen den beiden in ſich ſchließe.“) 

1) Carver, S. 378. 

2) Cameron, „Notes on some Tribes of New South Wales“, im „Jour. 
Anthr. Inst.“, Band XIV, S. 352. 

3) Homitt in „Smithsonian Report“, 1883, S. 813. 

4) Wilkinson, „The Manners and Customs of the Ancient Egyptians“, 
Band I, S. 320. 

) Ribot, „L'hérédité psychologique“, S. 362. 
6) Maine, S. 203. 
) Vergleiche Tylor, „Researches into the Early History of Mankind“, 

S. 295 ff.; Kohler in „Kritiſche Vierteljahrſchrift für Geſetzgebung und Rechts— 

wiſſenſchaft“, Neue Serie, Band IV, S. 182 ff. 
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Aber jelbft wenn wir zugeſtehen, daß es eine Zeit gegeben, in 

welcher die Vaterſchaft, im phyſiologiſchen Sinne des Wortes, nicht 
entdeckt war, jo glaube ich doch nicht, daß der der weiblichen Abſtam⸗ 
mung gewährte Vorrang dieſer Thatſache zuzuſchreiben ſei. Wenn die 

Benennung der Kinder und die Erbfolgegeſetze thatſächlich in erſter Reihe 

von Begriffen über Blutsverwandtſchaft abhängig wären, dann müßten 

wir erwarten, daß ein Wechſel hinſichtlich der letzteren auch eine Ande— 

rung in der erſten Beziehung nach ſich ziehen würde. Doch die Bluts— 

bande haben einen viel geringeren direkten Einfluß auf den fraglichen 
Gegenſtand ausgeübt als man im allgemeinen annimmt, denn das 

Syſtem „der Verwandtſchaft bloß nach weiblicher Abſtammung“ war, 

genau genommen, ganz verſchieden von dem, was das Wort bedeutet. 
Abgeſehen von allen verwandtſchaftlichen Rückſichten können ver— 

ſchiedene Urſachen dazu beigetragen haben, daß die Kinder eher nach 
der Mutter als nach dem Vater benannt wurden. Beſonders bei 
Wilden iſt das Band zwiſchen Mutter und Kind viel ſtärker als jenes, 
welches das Kind an den Vater feſſelt.!) Sie hat es nicht nur ge— 
boren, ſondern es auch Jahre hindurch an ihrer Bruſt getragen. Über: 

dies folgen im Falle einer Trennung, auf den niedrigeren Stufen der 

Civiliſation ein häufiges Vorkommnis, die unmündigen Kinder immer 
der Mutter, und das gleiche iſt ſehr oft mit den im Alter vorge— 

ſchritteneren Kindern der Fall. Iſt es mithin nicht natürlich, daß ſie 

eher den Namen der Mutter annehmen als den des Vaters, den ſie 

kaum kennen? Belt erzählt, daß die Männer und Weiber ſelbſt der 

zum Chriſtentum übertretenden niederen Volksſchichten Nicaraguas oft 
ihre Gefährten wechſeln und daß die in ſolchen Fällen bei der Mutter 
verbleibenden Kinder ihren Namen annehmen.?) Nach Swann über⸗ 
trugen die Creeks die Häuptlingswürde den Nachkommen der weiblichen 

Linie, weil es unmöglich war, die männliche Abſtammung zu verfolgen, 
da die Mütter nur ausnahmsweiſe von demſelben Vater mehr als 

zwei Kinder hatten.?) Und von den Chaſias, einem der wenigen 
Stämme Indiens, bei denen die weibliche Geſchlechtslinie in Kraft iſt, 

berichtet Hooker, daß ſie ſehr lockere Begriffe von der Ehe haben, daß 

Scheidung und Frauenaustauſch ganz allgemein üblich ſind und nicht 
als ſchmachvoll erſcheinen; „der Sohn vergißt deshalb oft den Namen 

) Vergleiche Lubbock, S. 150 ff. 

) Belt, „The Naturalist in Nicaragua“, S. 322. 
) Schoolcraft, Band V, S. 273. 
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und die Perſon ſeines Vaters, bevor er noch erwachſen iſt, tritt aber 

in feſtere Beziehung zur Mutter.“ !) 
Von gewiſſen Negerſtämmen ſprechend, erwog Winterbottom ſchon 

vor langer Zeit, ob das Vorherrſchen der weiblichen Abſtammung ſich 
nicht durch den Gebrauch der Vielweiberei erklären laſſe,?) und Starcke 
hat vor kurzem die Aufmerkſamkeit auf denſelben Punkt gelenkt.“) 

Dr. Macdonald bemerkt in ſeinem Bericht über die Efateſen (auf den 

Neu⸗ Hebriden) ebenfalls, daß die Auffaſſung, die Kinder ſeien der 

Mutter näher verwandt als dem Vater, bei Völkern mit Vielweiberei 

eine ganz natürliche ſei.“) Es iſt eine in polygynen Familien ge— 

bräuchliche Einrichtung, daß jede Gattin ihre eigene Hütte hat, in 
welcher ſie mit ihrer Familie wohnt; doch ſelbſt dort, wo dies nicht 
der Fall, halten Mutter und Kinder naturgemäß wie eine kleine Unter: 
familie zuſammen. Es iſt ſomit kein Wunder, wenn ein Kind ſeinen 

Namen eher von der Mutter als vom Vater nimmt. Dies iſt die 

einfachſte Art, den Unterſchied zwiſchen den Nachkommen verſchiedener 

Gattinnen anzudeuten, ein Unterſchied, der dort von beſonderer Bedeu— 

tung iſt, wo er mit verſchiedenen Vorrechten bezüglich der Erbſchaft 
einhergeht. Es iſt beachtenswert, daß bei den Negern, die wahrjchein- 
lich die polygynſte Raſſe der Welt ſind, die weibliche Abſtammung 
außerordentlich vorherrſcht, während hingegen die Kinder bei den 
Hügelſtämmen Indiens, die im großen Ganzen Monogamiſten ſind, 

mit wenigen Ausnahmen den Namen des Vaters annehmen. Bezüg⸗ 

lich der Baſutos, einem Betſchuanen-Stamm, bemerkt Caſalis, daß 

das Anſehen des älteſten mütterlichen Onkels bis zum Übermaße vor: 
herrſcht, beſonders in Familien mit Vielweiberei, wo die Kinder keine 

ſtarke Zuneigung zu ihrem Vater haben.) 
Ferner muß bei mehreren Völkern ein Mann nach ſeiner Ver— 

ehelichung ſein Heim verlaſſen und mit ſeiner Gattin im Hauſe ihres 

1 ) Hooker, „Himalayan Journals“, Band II, S. 276. 

2) Citiert bei Starcke, S. 69, Anmerkung 4. 

Mebedda, S. 27, 28, 35, 36, 40, 41 u. J. f. 

) Macdonald, „Oceania“, S. 184, 192 u. ſ. f. Es iſt beachtenswert, ſagt 
er (S. 187), daß, während bei den Efateſen alle Kinder dem Familiennamen nach 

der Familie der Mutter angehörten, doch jedes Kind ſeinen eigenen Namen hatte, 

und daß jedermann, der dieſen Namen hörte, hierdurch zugleich auch die Familie 

des Vaters kannte. 

9) Caſalis, S. 181. 
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Vaters wohnen, von deſſen Familie er ein Mitglied wird. Dies iſt 

ein allgemeiner Gebrauch bei mehreren nordamerikaniſchen Stämmen!) 
und war im ſüdlichen Teil der Neuen Welt bei den Kariben im 
Schwung.?) In einigen Teilen des öſtlichen Central-Afrika verläßt ein 

Mann, der ein erwachſenes Mädchen heiratet, ebenfalls „unmittelbar 
ſein eigenes Dorf und geht daran, im Dorfe ſeiner Gattin ein Haus 

zu errichten.“ ?“) Bei den Sengireſen begiebt ſich nach Hickſon der 
Mann immer in das Haus ſeiner Gattin, er wäre denn der Sohn 

eines Radſchah, in welchem Falle er nach freiem Belieben handeln 

kann.“) Hooker erzählt, daß bei den Chaſias „der Gatte nicht ſeine 

Frau heimführt, ſondern in den Haushalt ihres Vaters tritt und da— 
ſelbſt erhalten wird.“?) Und in Sumatra wählt bei der „ambel anak“ 

genannten Eheform der Vater einer Jungfrau irgend einen jungen 

Mann zu ihrem Gatten aus, der in ſein Haus genommen wird, um 

daſelbſt in einem Zuſtande zwiſchen dem eines Sohnes und eines 

Schuldners zu leben.“) 
Nach Starcke verdankt dieſe Sitte ihren Urſprung der großen An— 

ziehungskraft der verſchiedenen Familien, welche ſie zu der Weigerung 
veranlaßt, ſich von irgend einem ihrer Mitglieder zu trennen. „Da 

die Männer unabhängiger ſind“, ſagt er, „ſind ſie auch minder ſeß— 
haft; ſie können nicht mehr die Frauen zu ſich heranziehen und werden 

deshalb von ihnen angezogen.““) Unter ſolchen Umſtänden liegt nichts 

Staunenswertes in der Thatſache, daß die Kinder nach dem Stamm 

oder Clan ihrer Mütter benannt werden, was in all den eben ange— 

führten Beiſpielen von Völkern der Fall iſt, bei denen der Gatte ſich 

bei ſeinem Schwiegervater niederlaſſen muß. In der That hat Tylor 

gefunden, daß, während die Zahl jener Völker, bei denen das Vor— 
herrſchen des mütterlichen Syſtems mit dem Leben des Mannes in 

der Familie der Gattin zuſammenfällt, eine verhältnismäßig große iſt, 

das vollſtändige mütterliche Syſtem niemals bei Völkern auftritt, bei 

denen es ausſchließliche Sitte iſt, daß der Gatte die Frau in ſein 

) Moore, S. 298. Powers, S. 382. Schooleraft, „The Indian in his 

Wigwam“, S. 72. 

2) Waitz, Band III, S. 383. 

2) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 136. Vergl. Livingſtone, S. 622 ff. 
) Hickson, „Notes on the Sengirese“, im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XVI, S. 138. ' 

5) Hooker, Band II, S. 276. °) Marsden, S. 262. ) Starcke, S. 80. 
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eigenes Haus führt.“) Und es iſt eine bemerkenswerte Thatſache, daß, 
wo beide Gebräuche — das Übertreten des Mannes in die Hütte ſeiner 

Gattin und die Heimführung der Frau in die Wohnung des Gatten 

— Seite an Seite bei einem und demſelben Volke vorkommen, die 

Abſtammung im erſteren Falle nach der Mutter, im letzteren nach dem 
Vater feſtgeſtellt wird.?) Wenn ſich in einer japaneſiſchen Familie 

bloß Töchter befinden, ſo wird der älteſten ein Gatte verſchafft, der 
zur Familie ſeiner Frau übertritt und zu gleicher Zeit deren Namen 
annimmt. 3) 

Hinſichtlich der Erbfolge-Geſetze hat Starcke die Hypotheſe auf: 

geſtelll, daß fie von örtlichen Verbindungen abhängen, indem jene 

Perſonen einander beerben, die an einem Orte zuſammenwohnen. Bei 

den Irokeſen z. B. wird nach dem Tode eines Mannes ſein Vermögen 
zwiſchen ſeine Brüder, Schweſtern und die Brüder ſeiner Mutter ver— 

teilt, während das Vermögen einer Frau ihren Kindern und Schweſtern, 
aber nicht ihren Brüdern übertragen wird. „Infolge der Gedächtnis— 
fähigkeit“, ſagt Starcke, „verſtricken Kindheit und Jugend einen jungen 

Mann in ein derartiges Netz von Erinnerungen, daß es ihm ſpäter 

hart ankommt, ſich davon zu befreien. Der Mann, der verehelicht als 
Fremder im Hauſe eines anderen gelebt hat, hängt an den Eindrücken 
ſeines früheren Heims, und ſo werden ſeine früheren Hausgefährten 
ſeine Erben. Doch der Bruder, der anderswohin gewandert iſt, ſteht 

zu ſeiner Schweſter in entfernterer Verbindung als die Schweſtern und 
die im elterlichen Heim mit ihnen lebenden Kinder, und er wird des— 

halb von der Erbfolge ausgeſchloſſen.““) 
Wenn ich auch mit den Hauptzügen von Starckes Hypotheſe über— 

einſtimme, glaube ich doch nicht, daß ſie eine vollſtändige Erklärung 

der Angelegenheit bietet. Sie genügt ſicherlich zur Erklärung der 
Thatſache, daß es beim mütterlichen Syſtem gerade die nächſten Ver— 
wandten mütterlicherſeits ſind, die mit Ausſchluß anderer Mitglieder 

des Clans die Erben eines Mannes werden. Aber wenn die Erbfolge 

) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 258. 
2) Bei den alten Arabern (Robertſon Smith, S. 74 ff.), Sumatranen 

(Marsden, S. 225), Singaleſen (Me- Lennan, „Studies in Ancient History“, 

on 
3) Küchler, „Marriage in Japan“, in den „Trans. As. Soc. Japan“, 

Band XIII, S. 115. 

4) Starcke, S. 36. 
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thatſächlich bloß von örtlichen Verbindungen oder von der Erinnerung 

an ſolche Verbindungen in der Vergangenheit abhing, ſo wäre es das 

Natürlichſte geweſen, daß dort, wo Vater und Kinder beiſammen lebten, 

bis letztere erwachſen waren, der Vater von ſeinem Sohne beerbt 

werde. Es iſt wahrſcheinlich, daß die Urſachen, welche die Kinder ver— 
anlaßten, den Namen ihrer Mutter anzunehmen, auch auf die Erbfolge— 

Geſetze direkt Einfluß ausübten; ich bin jedoch geneigt, zu glauben, 

daß die Macht des Namens ſelber in dieſer Beziehung von höchſter 

Bedeutung geweſen iſt. | 
Vermittels der Familiennamen werden frühere Familienverbin⸗ 

dungen aufrecht erhalten, wird die Vergangenheit mit der Gegenwart 

verknüpft. Sogar wir ſelbſt ſind im allgemeinen geneigter, entferntere 

Verwandte, die unſeren eigenen Zunamen führen, als Blutsverwandte 

zu betrachten, denn nähere, die einen anderen Namen haben. Und auf 

den Mann auf der Stufe der Wildheit übt die Sprache in dieſer Be 
ziehung einen noch viel größeren Einfluß aus als auf uns. Bezüglich 

der Eingeborenen Weſt-Auſtraliens bemerkt George Grey: „Verbind— 
lichkeiten der Familiennamen ſind viel ſtrenger als Verbindlichkeiten 

des Blutes.“) Bei den Oſſeten gilt nach Baron von Haxthauſen ein 
Mann einem hundertmal entfernteren Vetter näher verwandt, wenn 

dieſer ſeinen Namen trägt, als dem Bruder ſeiner eigenen Mutter; und 

er iſt verpflichtet, für erſteren Blutrache zu nehmen, während letzterer 

thatſächlich gar nicht als verwandt betrachtet wird.?) Von gewiſſen 
Bantu⸗Stämmen bemerkt MeCall Theal, daß ihre Abneigung gegen 

blutſchänderiſche Ehen ſo groß iſt, daß ein Mann kein Mädchen heiraten 

will, das einem anderen Stamme angehört, wenn ſie den gleichen 

Familiennamen führt wie er, ſelbſt wenn keine Verwandtſchaft nach: 
gewieſen werden kann.?) Iſt nicht die Annahme gerechtfertigt, daß 

eine ähnliche Gedankenverbindung auch die Geſetze der Erbfolge beein: 
flußt hat — umſomehr dort, wo Namensgemeinſchaft auch Religions⸗ 
gemeinſchaft bedeutet? Es ſollte beachtet werden, daß meines Wiſſens 

in allen Fällen, in denen Rang und Eigentum ſich bloß in weiblicher 

Erbfolge vererben, die Kinder nach der Mutter benannt werden, — aber 

Dank dem direkten Einfluß lokaler und anderer Verbindungen nicht 

) Grey, Band II, S. 231, 226. 

2) v. Haxthausen, „Transcaucasia“, S. 406. 
) McCall Theal, „History of the Emigrant Boers“, S. 16. 
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umgekehrt. In China iſt es ſogar ſtreng verboten, Perſonen abwei⸗ 
chenden Beinamens zu Erben einzuſetzen.“) 

Es iſt ſchwer, zuweilen ſogar ausſichtslos, den Urſprung der Ge— 
ſetze und Gebräuche der Wilden ausfindig machen zu wollen, und ich 

erhebe keinen Anſpruch darauf, von den fraglichen Gebräuchen eine 
erſchöpfende Erklärung geboten zu haben. Aber nach dem Geſagten 

ſcheint es genügend klar zu ſein, daß wir kein Recht haben, ſie der 
Ungewißheit der Vaterſchaft zuzuſchreiben, ja ſogar, daß eine ſolche 
Annahme nicht einmal wahrſcheinlich iſt. Niemand hat bisher irgend 

ein allgemeines Zuſammentreffen deſſen, was wir moraliſche und un— 

moraliſche Gebräuche nennen, mit dem Vorherrſchen der männlichen 

oder weiblichen Abſtammung bei beſtehenden Wilden nachgewieſen. Bei 
den Bareas z. B., wie bei den Negern Loangos, bleibt die Erbfolge 

bloß in der weiblichen Linie, und doch ſoll der Ehebruch bei ihnen eine 
große Seltenheit ſein;?) während anderſeits bei den unzüchtigen Ein: 
geborenen von Tahiti die Beſitztümer immer auf den älteſten Sohn 

übergehen. Bei den Todas und den Tibetanern, bei denen die Vater— 

ſchaft wegen der Vielmännerei wirklich oft unſicher iſt, vererbt ſich die 
Nachfolge bloß in der männlichen Abſtammung. „Wenn eine oder 

mehrere Frauen“, ſagt Marſhall bezüglich der erſteren, „gemeinſchaft— 
lich mehreren Männern angehören, ſo betrachtet jeder Gatte alle Kinder 

als die ſeinigen —, obgleich jede Frau die Mutter bloß ihrer eigenen 
Kinder iſt — und jedes männliche Kind iſt Erbe des Eigentums aller 

Väter.“) Bei den Reddies iſt ein Sohn — obwohl es oft geſchieht, 
daß er ſeinen wirklichen Vater nicht kennt — der Erbe des Gatten 

ſeiner Mutter.“) In Indien und Ceylon iſt die weibliche Blutsver— 
wandtſchaft mit Vielmännerei des „Beena“-Typus verbunden, bei dem 

die Gatten mit den Frauen im Geburtshauſe der letzteren oder in der 
Nähe desſelben wohnen, während männliche Blutsverwandtſchaft mit 
jener des „Deega“-Typus, bei welchem die Gemahlin im Hauſe und 

Dorfe ihres Gatten lebt,“) verknüpft iſt. 

Schließlich beweiſt, wie Herbert Spencer bemerkt, offene Anerken⸗ 

nung der „Blutsverwandtſchaft bloß in weiblicher Abſtammung“ noch 

1) Medhurst, „Marriage, Affinity and Inheritance in China“, in den 
„Trans. Roy As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 29. 

2) Munzinger, S. 484, 490. Proyart, S. 571. 

3) Marſhall, S. 206 ff. ) Kearns, „The Tribes of South India“, S. 35. 
Wale Sr 20H 
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keineswegs die Unkenntnis männlicher Blutsverwandtſchaft. Als Beweis 
deſſen mag der umgekehrte Gebrauch der alten Römer angeführt werden, 
keine geſetzliche Verwandtſchaft zwiſchen Kindern derſelben Mutter und 

verſchiedener Väter anzuerkennen. Denn ebenſo wie nicht vorausgeſetzt 

werden kann, daß mit dieſem Syſtem eine thatſächliche Unkenntis der 

Mutterſchaft verbunden war, haben wir keine hinreichende Gewähr 

dafür, daß bei den Wilden mit dem Syſtem der „Blutsverwandtſchaft 
bloß nach weiblicher Abſtammung“ thatſächliche Unkenntnis der Vater: 

ſchaft verknüpft war.“) 
Das Vorherrſchen der weiblichen Geſchlechtslinie würde allgemeine 

Promiskuität ſelbſt dann nicht zur Vorausſetzung haben müſſen, wenn 

erſteres in manchen Fällen mit der Ungewißheit hinſichtlich der Väter 

zuſammenhinge.?) Die Scheidung von Gatte und Gattin, Ehebruch 
ſeitens der Frau und die bei vielen wilden Völkerſchaften ſehr häufig 

vorkommende Sitte, die Gemahlinnen Beſuchern zu leihen, laſſen das 

Sprichwort, welches ſagt: „Das iſt ein weiſes Kind, das ſeinen Vater 

kennt“, für viele dieſer Fälle ſtichhaltig erſcheinen. Nach Ingham 
führen die Bakongo, die ihre Abſtammung bloß nach der Mutter ver— 

folgen, als Urſache dieſer Sitte die Unſicherheit der Vaterſchaft an; 

aber trotzdem würden ſie, wie wir bereits geſehen, über den Gedanken 

an einen ſchrankenloſen Verkehr entſetzt ſein. 

Unſere Prüfung aller Gruppen der geſellſchaftlichen Erſcheinungen, 

welche als Beweiſe der Promiskuitätshypotheſe angeführt wurden, hat 

ergeben, daß ſie thatſächlich keine Beweiſe ſind. Keiner der Gebräuche, 

welche als Überreſte einer alten Stufe ungebundenen Geſchlechtsver— 
kehrs oder „communaler Ehe“ angeführt werden, ſetzt das frühere Be— 

ſtehen jener Stufe wirklich voraus. Die zahlreichen zur Unterſtützung 

der Hypotheſe herbeigezogenen Thatſachen berechtigen uns nicht zur Be— 
hauptung, daß die Promiskuität je die vorherrſchende Form der Ge— 

ſchlechtsbeziehungen bei auch nur einem einzigen Volke geweſen, noch 

weniger, daß fie eine allgemeine Stufe in der geſellſchaftlichen Ent— 
wicklung des Menſchengeſchlechts dargeſtellt, und am allerwenigſten, daß 

eine ſolche Stufe der Ausgangspunkt der geſamten menſchlichen Ge— 
ſchichte geweſen. 

1) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 637, Anmerkung. 

2) Vergleiche Bosman, S. 421. Phillips, „The Lower Congo“, im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 229. Grade in „Aus allen Weltteilen“, Band XX, 

S. 5. Powell, „Wanderings in a Wild Country“, S. 60. 
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Es könnte dem Leſer dünken, daß dieſer Frage von mir mehr 

Aufmerkſamkeit zugewendet würde als ſie verdient. Doch ich habe ſie 
nicht nur wegen der Wichtigkeit des Gegenſtandes ſo ausführlich be— 

handelt, ſondern auch wegen des Einblicks, welchen die erwähnten 

Gebräuche uns in Geſchlechts- und Familien-Verbindungen bieten, die 

von den unſrigen ſehr verſchieden ſind, und weil der unwiſſenſchaftliche 

Charakter der Folgerungen, welche ich geprüft habe, uns am klarſten 

zeigt, daß die Soziologie noch immer in den Kinderſchuhen ſteckt. 

Und ſelbſt jetzt iſt meine Kritik noch nicht beendet. Nachdem ich 
gezeigt, daß die Promiskuitätslehre in den Thatſachen keine Begründung 
habe, will ich im nächſten Kapitel nachzuweiſen trachten, daß ſie im 

Widerſpruche ſteht mit allen richtigen Begriffen, welche wir uns hin— 
ſichtlich des Urzuſtandes der Menſchheit zu bilden vermögen. 
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(Schluß.) 

Gegen die Promiskuitätshypotheſe hat Henry Maine die Ein— 

wendung erhoben, daß eine beträchtliche Anzahl von Beweiſen zu zeigen 

ſcheine, ungebundener Geſchlechtsverkehr trage zu einem, der Frucht— 

barkeit ſehr ungünſtigen pathologiſchen Zuſtande bei und „Unfrucht— 
barkeit bei fortwährend Krieg führenden Wilden bedingt Schwäche und 

ſchließlichen Verfall.“) 

Carpenter berichtet über die Anſtrengungen der amerikaniſchen 

Pflanzer, die Neger zu Familien zu vereinigen, da die Schrankenloſig— 
keit, welcher zu verfallen fie ſehr geneigt waren, Unfruchtbarkeit er: 
zeugte und die Fruchtbarkeit für die Sklavenhalter ſeit der Verhinde— 

rung des Sklavenhandels ſehr wichtig geworden war.?) Es iſt auch 
eine allbekannte Thatſache, daß Proſtituierte ſehr ſelten Kinder haben, 

während nach Roubaud jene unter ihnen, die jung heiraten, leicht 

Mütter werden.?) „Auf den Wegen, welche alle Welt betritt, wächſt 
kein Gras“, bemerkt Bertillon.“) Und in einer Gemeinſchaft, in welcher 
alle Weiber gleichmäßig allen Männern gehörten, wären die jüngeren 

und ſchöneren natürlich mehr geſucht geweſen und hätten eine Stellung 
eingenommen, welche einigermaßen jener der Proſtituierten der modernen 

Geſellſchaft gleicht. 

Es könnte vielleicht eingewendet werden, daß der Gebrauch der 
Vielmännerei bei mehreren Völkern beſteht, ohne daß man von üblen 

) Maine, S. 204 ff. ) Ebenda, S. 204 ff., Anmerkung. 

) Mantegazza, „Die Hygiene der Liebe“, S. 405. 

) Citiert in Witkowskis „La génèration humaine“, S. 218. 
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Folgen bezüglich der Fruchtbarkeit gehört hätte. Doch Vielmännerei 
bedingt kaum je den fortgeſetzten ſchrankenloſen Verkehr vieler Männer 

mit einem Weibe. In Tibet z. B., wo die Brüder einer Familie ſehr 
oft eine gemeinſchaftliche Gattin haben, iſt ſelten mehr als einer zu 
derſelben Zeit zu Hauſe.!) Talboys Wheeler hat ſogar den Gedanken 

angeregt, daß die Vielmännerei bei irgend einem Hirtenvolke entſtand, 
deſſen Männer zuweilen monatelang von ihren Familien fern waren, 

ſo daß die Pflicht, dieſe Familien zu beſchützen, naturgemäß der Reihe 

nach von den Brüdern übernommen werden mußte.?) Bei den Kaniag— 
muten wieder war der zweite Gatte bloß ein Stellvertreter, der in 

Abweſenheit des wirklichen Herrn als Gatte und Herr des Hauſes 

wirkte,?) und dasſelbe war auch in Nukahiva der Fall.) Beſonders 
beachtenswert iſt aber der folgende mit der Vielmännerei verbundene Ge— 

brauch. In der Beſchreibung Bontiers und Le Verriers von der 
Eroberung und Bekehrung der Kanarier im Jahre 1402 durch Jean 
de Berthencourt leſen wir, daß auf der Inſel Lancerote die meiſten 

Frauen drei Gatten haben, „die Monat um Monat abwechſelnd für 

ſie Sorge tragen; der Gatte, der den folgenden Monat mit der Frau 
leben ſoll, ſorgt für ſie und ihren anderen Gatten den ganzen Monat 

hindurch, den jener ſie beſitzt, und ſo nimmt ſie ein jeder der Reihe 

nach.“ s) Harkneß erzählt von einem Toda, der, auf ſeine Verlobung 
mit ſeiner Gattin Pilluväni und deren ſpätere Verbindung mit zwei 

anderen Männern, Chachud und Tumbut, hinweiſend, ihm ſagte: „Jetzt 

mußte Pilluvani nach unſeren Sitten den erſten Monat mit mir, den 

zweiten mit Chachud und den dritten mit Tumbut leben.““) Wenn 

bei den Kulu im Himalaja⸗Gebirge die Eltern ihre Tochter an mehrere 
Brüder verkaufen, dann gehört ſie den erſten Monat dem älteſten 
Bruder, den zweiten dem nächſtälteſten und ſo fort,“) während Hamilton 
hinſichtlich der Nairs, deren Frauen mit Ausnahme jener des höchſten 

Ranges nach Belieben zwölf-Gatten heiraten dürfen, die Behauptung 

) „Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet“ etc., An⸗ 

merkung zu S. 74. 

) Wilson, „The Abode of Snow“, S. 215. 

5) Bancroft, Band I, S. 82. Vergl. Erman in der „Zeitſchrift für Ethno— 

logie“, Band III, S. 163. 

) Lisiansky, „Voyage round the World“, S. 83. 
5) Bontier and Le Verrier, S. 139. °) Harkneß. S. 122 ff. 
) Ujfalvy im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band V, S. 227. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 8 
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aufſtellt, daß „ſich ſämtliche Gatten ſehr gut vertragen, denn ſie 

wohnen ihr, dem Ehe-Vorrange entſprechend, der Reihe nach 10 Tage 

bei; auch länger oder kürzer, je nachdem ſie unter ſich einen Zeitraum 
feſtſetzen können.““) | 

Der ſtärkſte Beweis gegen das urſprüngliche Vorherrſchen der 
Promiskuität kann jedoch aus der pſychiſchen Natur des Menſchen und 

der übrigen Säugetiere abgeleitet werden. Darwin bemerkt, daß nach 
dem, was wir von der Eiferſucht aller männlichen Vierfüßler wiſſen, 

von denen viele mit beſonderen Waffen zur Bekämpfung ihrer Neben: 

buhler verſehen ſind, im Naturzuſtand wohl kaum ein ſchrankenloſer 

Geſchlechtsverkehr vorherrſchend geweſen ſein konnte. „Deshalb iſt“, 

fährt er fort, „wenn wir in der Zeit weit genug zurückblicken und 

aus den geſelligen Gewohnheiten des heutigen Menſchen Rückſchlüſſe 
ziehen, die wahrſcheinlichſte Anſicht die, daß er urſprünglich in kleinen 

Gemeinſchaften lebte: jeder einzelne Mann mit einer Gattin oder, wenn 

er ſtark war, mit mehreren, die er eiferſüchtig gegen alle anderen 
Männer verwahrte.“?) Doch ſcheint es nach demſelben Naturforſcher 

auf Grund der von Morgan, MeLennan und Lubbock gebotenen 

Beweisgrundlagen als gewiß, daß in einer ſpäteren Zeit ein faſt 

ſchrankenloſer Geſchlechtsverkehr ſehr allgemein in der Welt verbreitet 

war,?) und ähnlicher Meinung find auch einige andere Schriftſteller.“) 

Wenn aber nachgewieſen werden kann, daß die Eiferſucht auch heut— 

zutage noch bei der menſchlichen Raſſe allgemein vorherrſcht, dann iſt 
es unmöglich, zu glauben, daß es je eine Zeit gegeben, zu welcher die 

Männer dieſes mächtigen Gefühles bar waren. Zwar behaupten 

Giraud-Teulons) und Le Bon, é) daß jenes Gefühl bei faſt allen un⸗ 

civiliſierten Völkern unbekannt ſei; doch wir werden ſehen, daß dieſe 

Behauptung grundlos iſt. 

Beginnen wir mit den niedrigſten Menſchenraſſen. Es wird be— 
richtet, daß die Feuerländer „auf ihre Frauen ſehr eiferſüchtig ſind 

und niemand, beſonders Knaben nicht, den Eintritt in ihre Hütten 

) Hamilton, S. 374 ff. 

2) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 395. 

) Ebenda, Band II, S. 394. 

4) Le Bon, Band II, S. 289 ff. Kautsky im „Kosmos“, Band XII, S. 262. 

5) Giraud-Teulon, „Les origines de la famille“, S. 79, Anmerkung. 

ie Bon Band Is. 298: 
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erlauben, wenn fie es hindern können.“ !) Mehrere Schriftſteller be— 

haupten das gleiche hinſichtlich der Auſtralier.?) So fühlt nach George 

Grey „jeder verheiratete Mann eine ſtrenge, wachſame Eiferſucht;“ “) 

und Curr teilt mit, daß der Frau bei den meiſten Stämmen verboten 

wird, außer mit ihrem Gatten mit irgend einem erwachſenen Manne 

ein Geſpräch oder irgendwelche Verbindungen anzuknüpfen. Selbſt mit 

ihrem erwachſenen Bruder darf fie kaum ein Wort wechſeln.“ “) Be⸗ 

züglich der Veddahs von Ceylon ſagt Bailey, daß die Männer ohne 

die geringſte Urſache auf ihre höchſt abſtoßenden Gattinnen außer— 

ordentlich eiferſüchtig ſind und Sorge tragen, ſie von ihren Gefährten 
fern zu halten.“) 

Nach einer Thlinket⸗Sage iſt die Eiferſucht des Mannes älter als 
die Welt ſelber. Es gab einmal ein Zeitalter, heißt es darin, in 

welchem die Menſchen auf der Suche nach der Welt im Dunkeln 

tappten; zu jener Zeit lebte ein Thlinket, der eine Gattin und eine 

Schweſter hatte; und er war ſo eiferſüchtig auf ſeine Frau, daß er 

alle Kinder ſeiner Schweſter tötete, weil fie jene anblickten.“) 

Große Eiferſucht finden wir nach Pater Jakof bei den Atcha— 
Aleuten, nach Richardſon und Hardiſty bei den Kutſchin-Indianern, 

nach Dixon bei den Haidahs, nach Harmon bei den Takullies und 

nach Richardſon bei den Crees.“) Die von Harmon beſuchten Indianer 

an der öſtlichen Seite der Rocky- Mountains ſchneiden in ihren Eifer— 

ſuchtsanfällen „ihren Frauen alle Haare vom Kopfe, und häufig 

ſchneiden ſie ihnen auch die Naſe ab; und haben ſie im Augenblicke 

ihrer Leidenſchaftlichkeit kein Meſſer bei der Hand, ſo beißen ſie die 

1) Wilkes, Band I, S. 125. 

2) Breton, „Excursions in New South Wales“ etc., S. 231. Wilkes, 
Band II, S. 195. Wait- Gerland, Band VI, S. 774. Schürmann, S. 223. 

Salvado, „Mémoires“, S. 280. 

2) Grey, Band II, S. 252. ECurr, Band I, S. 109, 100. 

6) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 292. 

6) Holmberg, „Ethnographiſche Skizzen über die Völker des ruſſiſchen 

Amerika“, in den „Acta Societatis Scientiarum Fennicae“, Band IV, S. 332 ff. 

Dall, S. 421. 

7) Petroff, S. 158. Richardſon, Band I, S. 383. Hardisty, „The Loucheux 

Indians“, in „Smithsonian Report“, 1866, S. 312. Dixon, „Voyage round the 

World“, S. 225 ff. Harmon, „Journal of Voyages and Travels“, S. 293. 
Franklin, „Journey to the Shores of the Polar Sea“, S. 67. Vergl. Waitz, 

Band III, S. 328; Hearne, S. 310; Mackenzie, S. 147; Hooper, S. 390. 
8 
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Naſe mit den Zähnen ab . . . . Es befriedigt den Mann, ſolchermaßen 

eine vermeintliche Beleidigung gerächt zu haben; und nachdem er die 
Schönheit ſeiner Gattin zerſtört, folgert er, daß er ſie gegen alle 

künftigen Verlockungen, Anſtoß zu erregen, geſichert hat.““) In Kali⸗ 
fornien wird eine verheiratete eingeborene Frau, wenn ſie mit einem 
anderen Manne als mit ihrem Gatten im Walde geſehen wurde, von 

letzterem gezüchtigt, während eine Wiederholung des Vergehens mit 

ſofortigem Tode beſtraft wird.?) Bei den Creeks „galt es vormals 
als Ehebruch, wenn ein Mann vom Kopfe einer verheirateten Frau 

einen Krug Waſſer herablangte und davon trank.“ ?) Die Moquis 

geſtatteten ihren Gattinnen bloß innerhalb des Hauſes zu arbeiten, da 

fie fürchteten, ſonſt Nebenbuhler zu bekommen.“) Die Arawakens) 

wie auch die Indianer Perus“) ſollen aus Eiferſucht ſchreckliche Ver⸗ 

brechen begehen. Die Botokuden, die bekanntlich ihre Gattinnen ſehr 

oft wechſeln, find nichtsdeſtoweniger jener Leidenſchaft ſehr ergeben.“) 

Und hinſichtlich der Coroados von Braſilien behaupten v. Spix und 

v. Martius, daß Rache und Eiferſucht die einzigen Leidenſchaften ſind, 
welche ihre verkümmerten Seelen aus dumpfer Gleichgültigkeit erwecken 

können.) 

Auf den Sandwich-⸗Inſeln war die Eiferſucht nach Liſiansky außer⸗ 
ordentlich verbreitet,) und in Nukahiva beſtrafen die Ehemänner ihre 

Gattinnen bei dem geringſten Verdacht von Eiferſucht mit großer 
Strenge.) Auch die Areoi von Tahiti werden, obwohl ſie ſich jeder 
Art von Zügelloſigkeit hingeben, von Ellis als äußerſt eiferſüchtig ge— 
ſchildert. !) Dasſelbe wird von den Neu-Kaledoniern und Neu-See⸗ 

ländern geſagt, 12) und auf den Pelew⸗Inſeln iſt es ſogar verboten, von 

der Gattin eines anderen Mannes auch nur zu ſprechen oder ihren 

Namen zu nennen.!) Kurz, die Südſee-Inſulaner find, wie Macho: 

1) Harmon, S. 342. ) Powers, S. 412. 9) Adair, S. 143. 

) Waitz, Band IV, S. 209. 5) v. Martius, Band I, S. 693. 

6) v. Schütz⸗Holzhauſen, „Der Amazonas“, S. 70. 

) v. Martius, Band J, S. 322. Keane, „On the Botocudos“ im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 206. 

) v. Spix und v. Martius, Band II, S. 241. ) Liſiansky, S. 128. 

10) Ebenda, S. 82. n Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 239. 
) Moncelon im „Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band IX, S. 368. 

Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 115. 

13) mer, Band IV, S. 329. 
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nald bemerkt, im allgemeinen auf die Keuſchheit ihrer Gattinnen eifer- 

ſüchtig.“) 
Bei den Malayen Sumatras bewacht der Mann ſeine Gattin 

eiferſüchtig, ſolange feine Zuneigung währt;?) und hinſichtlich mehrerer 
anderer Stämme des Indiſchen Archipels ſagt Riedel, daß die Männer 

der gleichen Leidenſchaft in hohem Maße frönen.?) Kapitän Arneſen 

beobachtete die große Eiferſucht der Samojeden.“) A. O. Heikel ver⸗ 

ſtändigt mich, daß ein Tatare im ſtande iſt, ſein Weib zu verſtoßen, 

wenn er ſieht, daß fie einem Manne die Hand reicht. Bei den noma— 

diſchen Korjäken werden von leidenſchaftlichen Ehemännern ſehr viele 

Gattinnen getötet. Deshalb trachten die Frauen, ſehr häßlich auszu— 
ſehen: ſie waſchen ſich nicht, kämmen ihr Haar nicht und gehen zer— 
lumpt einher, denn die Gatten nehmen als erwieſen an, daß ſie ſich 

nur zu dem Zwecke kleiden, Bewunderer anzulocken.) 

Bei den Beni-Mzab wird ein Mann, der auf der Straße eine 
vornehme verheiratete Frau anſpricht, mit einer Geldbuße von 200 

Francs und mit vierjähriger Verbannung beftraft.‘) In den Nilländern 
und in vielen anderen Gegenden Afrikas pflegen die Männer ſich die 
Treue ihrer Gattinnen auf eine Art zu ſichern, welche mit der zur Zeit 

der Kreuzzüge üblichen Methode Ahnlichkeit hat.?) Bezüglich der Ein⸗ 

wohner von Fida berichtet Bosman, daß ein reicher Neger es nicht 

dulden würde, daß irgend ein Mann die Häuſer betrete, in denen ſich 

ſeine Frauen aufhalten, und ſie beim geringſten Argwohn den 
Europäern verkaufen würde;?) während in Dahomey eine Glocke die 
Wanderer auf der Landſtraße ermahnt, ſich bei der Begegnung mit 
irgend einer der königlichen Gemahlinnen „abzuwenden oder gegen die 
Mauer zu ſtellen, bis ſie vorüber iſt.“) 

Daß die Eiferſucht im geſellſchaftlichen Leben civiliſierter Völker 
einen mächtigen Hebel bildet, iſt eine wohlbekannte Thatſache. In 

1) Macdonald, „Oceania“, S. 194. 
) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 315. 

3) Riedel, S. 5, 335, 448. ) mer, Band III, S. 144. 
8) Georgi, S. 348 ff. ) Chavanne, S. 315. 

7) Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. XX. Waitz, Band II, S. 516. 

8) Bosman, S. 479. 

) Forbes, „Dahomey and the Dahomans“, Band I, S. 25. Vergleiche: 

Barth, „Reifen“, Band IV, S. 498; „Globus“, Band XII, S. 237; Bosman, 
S. 480; Chavanne, S. 401. 
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mohammedaniſchen Ländern darf eine Frau keine männlichen Beſucher 
empfangen oder unverſchleiert ausgehen,“) da es gegen das islamitiſche 

Geſetz verſtößt, das Geſicht anderer Frauen als jener, die man nicht 

heiraten darf, und der eigenen Gattinnen und Sklavinnen zu jehen.?) 

Ein Mann, der in den Harem eines anderen Mohammedaners dringt, 

kann leicht ſein Leben verlieren, und Polak behauptet, daß in Perſien 

ein Arzt, will er nicht für unanſtändig gelten, nicht wagen darf, ſich 
nach dem Befinden der Gattin und Tochter eines Mohammedaners 

zu erkundigen, ſelbſt wenn fie krank ſind.?)) In Japan wieder war es, 

wie mir ein Eingeborener jenes Landes berichtet, früher gebräuchlich, 

daß die Frauen, wenn ſie heirateten, ihre Augenbrauen abraſieren ließen, 

da dichte und ſchöne Augenbrauen als eine der ſchönſten Zierden des 

Weibes galten. Zu gleicher Zeit wurden nach Balfour ihre Zähne 
ſchwarz gefärbt, was nur den Erfolg haben konnte, die Gattin dem 

Gemahl und auch anderen Männern minder begehrenswert zu machen.“) 

Dies gemahnt uns an die weit verbreitete Sitte, die Frau ihres 
Schmuckes zu berauben, ſobald ſie heiratet. 

Das Vorherrſchen der Eiferſucht beim Menſchengeſchlecht iſt am 
beſten aus den für Ehebruch feſtgeſetzten Strafen erſichtlich, obgleich 

es möglich iſt, daß hierin auch das Eigentumsgefühl eine große Rolle 
ſpielt. In barbariſchen Ländern kann ein Verführer froh ſein, wenn 

er damit loskommt, daß er dem beleidigten Gatten den Wert ſeiner 

Braut oder irgend eine andere Geldbuße erlegt, oder wenn die Strafe 
auf eine Auspeitſchung, Abraſieren des Haupthaares, Abſchneiden der 

Ohren, Vernichtung eines Auges, Durchſpießung der Beine und dergl. 

beſchränkt wird. Er muß ſich glücklich ſchätzen, wenn er bloß mit 
ſeiner eigenen Münze bezahlt wird, oder wenn die Strafe auf ſeine 

Gattin fällt, die in dieſem Falle als die eigentliche Urſache der Treu— 

loſigkeit ihres Mannes betrachtet wird.?) Viel allgemeiner wird bei 

) Le Bon, „La civilisation des Arabes“, ©. 434. Dieſes Geſetz wird 

übrigens von den unteren Volksſchichten in Arabien nicht ſtreng eingehalten (Pal- 

grave, „Journey through Central and Eastern Arabia“, Band I, S. 271 ff.); 
ebenſo wenig von den Mohammedanern Afrikas (d'Escayrae de Lauture, S. 63; 
Munzinger, S. 511; Chavanne, S. 349). 

) Lane, „The Manners and Customs ofthe Modern Egyptians“, Band I, S. 138. 

) Dr. Polak, „Perſten, Baud ß 

) Balfour, „The Cyclopaedia of India, Band III, S. 252. 

8) Moncelon im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band VIII, S. 361 
(Die Neu⸗Kaledonier). 
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unciviliſierten Völkern der Verführer getötet, weil Ehebruch ſeitens der 
Frau als ein abſcheuliches Verbrechen gilt, welches nur durch den Tod 
des Verführers geſühnt werden kann. Bei den Waganda wird Ehe— 
bruch in der Regel ſtrenger beſtraft als Mord,“) und in einzelnen 

Teilen Neu⸗Guineas ſoll die Todesſtrafe faſt nur für den Ehebruch 
bekannt jein.?) 

Reade bemerkt, daß bei den Wilden im allgemeinen der Verführer 
und nicht ſein Opfer die Strafe zu erleiden hat.?) Doch iſt dies nur 
für gewiſſe Völker ſtichhaltig;“) gewöhnlich wird das treuloſe Weib 
verjagt, geſchlagen oder auf andere Weiſe mißhandelt, ſehr oft ſogar 
getötet. Häufig wird fie auch von ihrem eiferſüchtigen Gatten ent- 

ſtellt, damit in Zukunft ſich kein Mann in ſie verliebe. So wird ihr 

bei mehreren Völkern in Nordamerika, Indien und anderswo die Naſe 

abgeſchnitten oder abgebiſſen — ein Gebrauch, welcher auch bei den 
alten Agyptern vorherrſchte.?) Noch im Jahre 1120 ſetzte das Konzil 

von Neapolis in Paläſtina feſt, daß ein Ehebrecher caſtriert und einer 
treuloſen Gattin die Naſe abgeſchnitten werden ſollte,) während die 

„Uplands⸗lag“, ein altes ſchwediſches Provinzgeſetzbuch, vorſchreibt, 
daß eine Ehebrecherin, die nicht die Buße von 40 ſchwediſchen Mark 

bezahlen könne, ihr Haar, ihre Ohren und ihre Naſe verlieren müſſe.“) 
Die Creeks und einige Tſchittagong-Hügel-Stämme ſchneiden einer 
Frau, die der Treuloſigkeit ſchuldig befunden wurde, ebenfalls die 

1) Wilson and Felkin, Band I, ©. 201. 
2) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 661. 9) Reade, S. 61. 
4) Für einige kaliforniſche Stämme (Powers, S. 75, 246, 270), für die 

Komantſchen (Schoolcraft, Band II, ©. 132), Guanas (Mara, Band II, S. 95), 

Patagonier (Falkner, „Description of Patagonia“, S. 126), die Kaupuis in 

Manipur (Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 355), für die Ladronen⸗ 

Inſulaner (Moore, S. 187), die Ureinwohnerſchaft von Honduras (de Herrera, 

„The General History of the West Indies“, Band IV, S. 140). 
5) Bei den nordamerikaniſchen Indianern (Schoolcraft, Band I, S. 236; 

Band II, S. 132; Band V, S. 683, 684, 686. Carver, S. 375. Adair, S. 145. 

Bancroft, Band I, S. 514), den Afrikanern (Wake, „The Evolution of Mora- 

lity“, Band II, S. 128, Anmerkung 2. Waitz, Band II, S. 115), den Gonds 
und Korkus (Forſyth, S. 149), den Koljas (Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XVI, ©. 358), den Bewohnern Nepauls (Smith, „Five Years Residence 

at Nepaul“, Band I, S. 153), bei den Südſlaven (Krauß, S. 569 ff.) u. Agyptern 
(Wilkinſon, Band I, S. 304). 

6) Liebich, S. 50, Anmerkung 3. 

7) „Uplands-Lagen“, Aerfdae Balkaer, Kapitel VI. 
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Ohren ab, ) und viele andere Völker haben den Gebrauch, ihr den 

Kopf zu raſieren.) 
Bei zahlreichen Völkern fordert der Gatte nicht nur Keuſchheit 

von ſeinem Weib, ſondern verlangt auch noch, daß das Mädchen, 

welches er heiratet, eine Jungfrau ſei. Ich glaube, es kann da nur 

wenig Zweifel darüber herrſchen, daß dieſe Forderung demſelben mäch— 

tigen Gefühle ihre Entſtehung verdankt, welches die Veranlaſſung giebt, 
die eheliche Treue zu überwachen. 

Bei den Ahts z. B. „verringerte ein Mädchen, von dem bekannt 
wurde, daß ſie ihre Jungfrauſchaft verloren, ihre Ausſichten auf eine 

günſtige Ehe.“) Bei den Tſchippewas konnte nach Keating kein Weib 
erwarten, von einem Krieger zur Gattin erwählt zu werden, wenn es 

nicht in ſtrenger Züchtigkeit gelebt hatte.) Ahnliche Behauptungen 
werden auch bezüglich anderer Indianerſtämme aufgeftellt.?) Wenn 
ein Tſchitſchimek in Central-Mexiko heiratet, ſo kann er das Mädchen 
den Eltern zurückſtellen, ſobald es ſich nicht als Jungfrau erweiſt.“) 
Eine ſehr ähnliche Sitte beſtand bei den Nicaraguanern und Azteken?) 

und beſteht noch jetzt bei mehreren Stämmen des Indiſchen Archipels 

und Neu-Guineas, ) während in Samoa wertvolle Geſchenke für ein 
Mädchen geboten werden, das ſich die Tugend bewahrt hat, wobei die 
Reinheit der Braut auf eine Art bewieſen wird, deren Beſchreibung 

wir uns verſagen müſſen.“) 

„In vielen Teilen Afrikas“, ſagt Reade, „kann keine Ehe gutge— 

) Mair, S. 144 ff. Lewin, S. 245. ö 

2) Die Crees (Schoolcraft, Band V, S. 167), Tſchibtſchas (Waitz, Band IV, 

S. 367), Abyſſinier (Lobo „Voyage to Abyssinia“ in Pinkertons „Collection 

of Voyages“, Band XV, S. 25 ff.), Kolyas (Watt im „Jour. Anthr Inst.“, 
Band XVI, S. 358) u. ſ. f. 

2) Sprpat, S. 95. 

) Keating, „Expedition to the Source of St. Peters River“, Band II, 
S. 169 ff. 

5) Heriot, S. 339. Waitz, Band III, S. 505. °) Bancroft, Band J, ©. 632. 

) Squier, „The Archaeology and Ethnology of Nicaragua“, in den 

„Trans. Am. Ethn. Soc.“, Band III, S. 127. Acosta, „The Natural and 

Moral History of the Indies“, Band II, ©. 370. 

e) Wilken in „Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neder- 

landsch-Indié, Serie V, Band IV, S. 446—448. Bink im „Bull. Soc. d'Anthr.“, 

Serie III, Band XI, S. 397. f 
) Turner, „Samoa“, S. 95. Wilkes, Band II, S. 80. Waitz⸗Gerland, 

Band VI, S. 127. \ 
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heißen werden, bis nicht eine aus Matronen beſtehende Jury das Urteil 
der Reinheit über die Braut gefällt hat;“) und es war gebräuchlich, 

die Mädchen, die nicht ganz rein befunden waren, zurückzuſtellen und 

den für ſie bezahlten Preis zurückzufordern.?) Grade behauptet, daß 

bei den Negern Togolands für eine Braut, welche noch Jungfrau iſt, 

viel mehr gezahlt wird als für jede andere.?) Bei den Somalen kann 

eine gefallene Maid nicht die legitime Gattin eines Mannes werden;“) 
während im Sudan und in anderen Teilen Afrikas, wo die Mädchen 
der Infibulation unterworfen werden, um die Unzucht unmöglich zu 

machen, kein junges Weib einen Gatten bekommen kann, wenn es nicht 

infibuliert iſt.“) 

Die jüdiſche Sitte, „die Zeichen der Jungfrauſchaft der Maid“ 
ihren Eltern einzuhändigen, die ſie als Beweismittel für den Fall einer 

ſpäteren Anklage aufbewahrten, iſt zur Genüge bekannt.“) Ein dieſer 

Sitte nicht unähnlicher Gebrauch iſt in China,“) Arabien?) und bei 
den Tſchuwaſchen,“) bei denen der Unſchuldbeweis ſogar öffentlich aus— 

geftellt wird, verbreitet. In Perſien!0) wie auch in Cirkaſſien n) läuft 
ein Mädchen, das zur Zeit ihrer Verehelichung keine Jungfrau war, 

Gefahr, nach der erſten Nacht verſtoßen zu werden. Bei mehreren dem 

ruſſiſchen Reiche angehörigen Nationen iſt der Bräutigam nach Georgi 

berechtigt, eine Geldbuße zu beanſpruchen, wenn die Braut ihrer Tugend 
verluſtig befunden wurde ; 12) und bei den Tſchulims geht der Gatte 

davon, wenn der moſaiſche Keuſchheitsbeweis nicht vorhanden iſt, um 
nicht früher zurückzukehren, als bis der Verführer mit ihm Frieden ge— 
ſchloſſen hat.!?) Und hinſichtlich der alten Germanen erzählt Tacitus, 
daß nach ihren Geſetzen bloß Jungfrauen heiraten durften.“) 

) Reade, S. 547. Vergleiche: Waitz, Band II, S. 389; Nachtigal, Band J, 

S. 740; Park, „Travels in the Interior of Africa“, S 221 (Mandingos); Burck⸗ 

hardt, S. 151, Anmerkung (Araber in Ober⸗Agypten). 
2) Waitz, Band II, S. 113. Poſt, „Afrikaniſche Jurisprudenz“, Band I, 

S. 396 ff. Johnston, „The People of Eastern Equatorial Africa“, im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XV, S. 11. Vergleiche Reade, S. 45. 

3) Dr. Grade in „Aus allen Weltteilen“, Band XX, S. 5. 

4) Waitz, Band II, S. 522. °) d' Escayrac de Lauture, S. 192. 

) Deuteronomium, Kap. 22, V. 15-17. ) Gray, Band I, S. 209. 

8) Manzoni, citiert von Janke, S. 555. Vergleiche Burckhardt, ©. 63. 

9) Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 461. 1) Polak, Band I, S. 213. 

Klemm, Band IV, S. 26. ) Georgi, S. 79, 104, 237, 238, 283. 

18) Ebenda, S. 232. ) Tacitus, Kap. XIX. 
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Die Anforderungen des Gatten können ſogar noch weiter gehen. 
Er verlangt oft, daß das Weib, das er zu ſeiner Gattin erwählt, ihm 

nicht bloß während ſeiner Lebenszeit, ſondern auch nach ſeinem Tode 

angehöre. Der Glaube an ein anderes Leben iſt beim Menſchengeſchlecht 

ein faſt allgemeiner. Da nach der Vorausſetzung der meiſten jenes 

Leben dem diesſeitigen gleicht, und der Menſch daſelbſt dieſelben Bedürf⸗ 

niſſe hat wie hier, jo wird ein Teil feines Vermögens mit ihm be⸗ 

graben. Und der Gedanke, daß das Weib das ausſchließliche Eigentum 

ſeines Gatten ſei, iſt ſo mächtig, daß es ihn bei einigen Völkerſchaften 

nicht einmal überleben darf. 

So wurde früher unter den Komantſchen beim Tode eines Mannes 

zu gleicher Zeit ſein Lieblingsweib getötet.!) Bei manchen kaliforniſchen 
Stämmen wurden die Witwen mit ihren verſtorbenen Gatten auf dem 

Scheiterhaufen geopfert,?) und Mackenzie wurde berichtet, daß dieſes 
Vorgehen zuweilen bei den Crees vorkam.“) In Darien und Panama 

wurden beim Tode eines Häuptlings alle ſeine Kebsweiber mit ihm be— 

graben.“) Wenn ein Inka ſtarb, ſagt Acoſta, wurde die Frau, die er 

am meiſten geliebt, ebenſo getötet wie ſeine Sklaven und Offiziere, 

„damit ſie ihm im anderen Leben dienſtbar ſeien.“?) Die gleiche Sitte 

war in der Kongogegend und auch in einigen anderen afrikaniſchen 
Ländern in Kraft.“) „Man kann nicht länger daran zweifeln“, jagt 

Schrader, „daß die alte indogermaniſche Sitte vorſchrieb, die Gattin 

müſſe mit ihrem Manne fterben.””) In Indien wurden bekanntlich 
bis vor kurzer Zeit die Frauen auf der Totenbahre ihrer Gatten ge— 

opfert,s) während ſich bei den Tataren nach dem Berichte Navarette's 

nach dem Tode eines Mannes eine ſeiner Frauen erhenkte, „um ihm 

auf jener Reiſe Geſellſchaft zu leiſten.“ Bei den Chineſen ſcheint in 
alten Zeiten manchmal etwas Ähnliches geſchehen zu ſein;“) und nach 
Giles, Katſcher u. A. geſchieht es dort noch heute zuweilen.“) 

) Schoolcraft, Band II, S. 133. 

2) Ebenda, Band IV, S. 226, Band V, S. 217. ) Mackenzie, S. XCVIII. 

) Seemann, „The Voyage of Herald“, Band I, S. 316. 
5) Acoſta, Band II, S. 313. 
e) Reade, S. 359, Waitz, Band II, S. 192, 193, 419. ) Schrader, S. 391. 

) In Bali wurde dieſer Gebrauch bis an die äußerſten Grenzen getrieben 

(Crawfurd, History of the Indian Archipelago“, Band II, S. 241. Zimmer⸗ 
mann, Band I, S. 19). 

9) Navarette, S. 77. 

4) Giles, „Chinese Sketches.“ Katſcher, „Bilder aus dem chineſiſchen Leben.“ 
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Wenden wir uns den andern Weltteilen zu, ſo finden wir, daß in 

Polyneſien und beſonders in Melaneſien die Witwen gewöhnlich getötet 
wurden.!) In Fidſchi z. B. pflegten fie lebend begraben oder erdroſſelt 
zu werden, zuweilen ſogar auf ihren eigenen Wunſch, weil ſie glaubten, 

daß ſie nur hierdurch in das Reich der Wonne gelangen könnten, und 
daß diejenige, die dem Tode mit der größten Ergebung entgegenging, 

im Reiche der Geiſter die Günſtlingsfrau werden würde. Anderſeits 
galt die Witwe, die nicht in ihre Ermordung willigen wollte, als Ehe— 

brecherin.?) Auf den Neu-Hebriden wird laut Bericht des Miſſionärs 
John Inglis die Witwe ſchon dann erwürgt, wenn der Gatte lange 

Zeit von ſeinem Heim abweſend iſt. ) 

Wenn die Forderungen des Gatten minder ſtreng ſind, ſo iſt des— 
halb die Witwe ihm gegenüber nicht immer jeder Pflicht nach ſeinem 
Tode enthoben. Bei den Takullies wird ſie von den Verwandten des 

Verſtorbenen gezwungen, auf dem Scheiterhaufen, auf welchem der 

Leichnam ihres Gatten untergebracht iſt, während das Feuer flackert, 

zu liegen, bis die Hitze unerträglich wird. Und wenn der Körper ver— 

brannt iſt, muß ſie die Aſche zuſammenſcharren, in ein kleines Käſtchen 

geben und letzteres zwei bis drei Jahre immer mit ſich herumtragen, 

während welcher Zeit es ihr nicht freiſteht, wieder zu heiraten.“) Bei 
den Kutſchin⸗Indianern beſteht für die Witwe oder die Witwen die 

Verpflichtung, ein Jahr lang in der Nähe des Leichnams zu bleiben, 
um ihn gegen Tiere u. dergl. zu ſchützen; und erſt wenn der Leichnam 

ganz zerfallen iſt, ſo daß nur die bloßen Gebeine zurückbleiben, dürfen 

ſie ſich wieder verehelichen, „ihr Haar kämmen, Perlen und anderen 

Schmuck anlegen, um Anbeter anzulocken.“?) Die Miras an der 

Sklavenküſte ſperren die Witwen auf ſechs Monate in den Raum, in 

welchem ihr Gatte begraben iſt.“) Bei den Kukis war nach Rennel 

eine Witwe gehalten, ein Jahr lang am Grabe ihres verſtorbenen 

) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 130, 640 ff. 

) Wilkes, Band III, S. 96. Zimmermann, Band I, S. 377, 359. See⸗ 

mann, „Viti“, S. 192, 398. Williams, „Missionary Enterprises in the South 

Sea Islands“, S. 557. Pritchard, S. 372. 
3) Inglis, „Missionary Tour in the New Hebrides“, im „Journal of the 

Ethnological Society of London“, Band III, S. 63. 
4) Wilkes, Band IV, S. 453. Vergl. Richardſon, Band II, S. 31. 

5) Hardiſty im „Smithsonian Report“, 1866, S. 319. 

6) Bouche, „La Cöte des Esclaves“, S. 218. 
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Gatten zu bleiben, wobei ihre Familie ihr die Nahrung brachte.“) 
Beim Mosquito⸗Stamme „wurde die Witwe genötigt, das Grab ihres 
Gatten ein Jahr hindurch mit Nahrungsmitteln zu verſehen, dann nahm 

ſie die Gebeine auf und trug ſie ein zweites Jahr mit ſich herum, um 
ſie ſchließlich auf dem Dache ihres Hauſes unterzubringen, und erſt 

dann durfte fie wieder heiraten.“) 

In Rotuma und auf den Marqueſas-Inſeln, s) wie auch bei den 
Tataren und Srofefen % war es den Witwen nicht erlaubt, ein zweites⸗ 
mal in den Eheſtand zu treten. Bei den alten Peruanern, ſchreibt 
Garcilaſſo de la Vega, heirateten nur wenige Witwen, die keine Kinder 

hatten, nochmals, und ſelbſt Witwen, die Kinder hatten, blieben weiter⸗ 

hin ledig, „denn dieſe Tugend war in ihren Geſetzen und Geboten 
ſehr empfohlen.“) Auch in China gilt es für eine Witwe als un- 

paſſend, eine zweite Ehe einzugehen, und in vornehmen Familien tritt 

dieſer Fall, wenn überhaupt, äußerſt ſelten ein. Eine Dame von Rang 

ſetzt ſich durch das Eingehen einer zweiten Ehe ſogar einer Strafe von 
80 Streichen aus.“) Die Araber betrachten nach Burckhardt Alles, 
was mit der Wiedervermählung einer Witwe verbunden iſt, als von 

übler Vorbedeutung und der Teilnahme edler, ehrbarer Menſchen un: 
würdig.“) 

Hinſichtlich der Arier bemerkt Schrader, daß, als die Gefühle 
menſchlicher wurden, Spuren der alten Zuſtände in den gegen die 

zweite Ehe der Witwen erlaſſenen Verboten zurückblieben.?) Selbſt 
heute noch iſt das glücklichſte Los, das eine Hindu-Frau, beſonders 
eine aus der Brahmanenkaſte, treffen kann, verheiratet zu ſterben. 

Die bloße Erwähnung einer zweiten Verehelichung würde für ſie als 
die größte Beleidigung gelten, und wenn ſie wieder heiratete, „würde 

ſie aus der Geſellſchaft geſtoßen werden, und keine anſtändige Perſon 
würde je wagen, mit ihr auch nur den geringſten Verkehr zu pflegen.“) 
Bei den Bhils muß, wenn eine Witwe heiratet, das neuvermählte Paar 

einer althergebrachten Sitte gemäß vor Tagesanbruch das Haus ver: 
laſſen, um den nächſten Tag in den Feldern, an einem einſamen Orte, 

4 ) Lewin, S. 280. ) Bancroft, Band I, S. 731. 

5) Waitz⸗Gerland, Band V, S. 191; Band VI, S. 130. 

) de Rubruquis, „Travels into Tartary and China“, in Pinkertons 
„Collection of Voyages“, Band VII, S. 33. Schoolcraft, Band VI, S. 57. 

5) Garcilasso de la Vega, Band I, S. 305. 6) Gray, Band I, S. 215 

) Burckhardt, S. 152. ) Schrader, S. 391. ) Dibois, S. 164, 99. 
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einige Meilen vom Dorfe entfernt, zu verbringen, und es darf vor 
der Abenddämmerung nicht zurückkehren. Der Zwang, daß das junge 

Paar den erſten Tag der Ehe auf dieſe Art gleich Ausgeſtoßenen ver- 

bringen muß, iſt nach J. Malcolm, „ein Kennzeichen des Gefühles 

von Verachtung, das alle Eingeborenen Hindoſtans jenen Frauen gegen— 

über an den Tag legen, welche zum zweiten Mal heiraten.“ !“) Die 

Südſlaven, ſagt Krauß, betrachten die Wiederverehelichung einer Witwe 
als eine Beleidigung des erſten Gatten;?) und eine ähnliche Anſicht 

herrſchte nach Pauſanias im alten Griechenland?) und bei den Römern. *) 

Auch die erſten Chriſten mißbilligten ſtreng die zweite Ehe von Per— 
ſonen beider Geſchlechter, obwohl der Apoſtel Paul dringend darauf 

beitanden hatte, daß die jüngeren Witwen nochmals heiraten ſollten.“) 

Das Eingehen einer zweiten Ehe ward mit dem Namen eines geſetzlichen 

Ehebruchs gebrandmarkt und die Perſonen, die ſich derart gegen die 

chriſtliche Reinheit vergingen, wurden ſofort von den Ehren, ja ſogar 

vom Almoſen der Kirche ausgeſchloſſen.“) 
Viel allgemeiner jedoch beſchränkt ſich das Verbot der zweiten 

Ehe auf einen beſtimmten Zeitraum nach dem Tode des Gatten. So 
waren die Witwen bei den Tſchickaſaws verpflichtet, drei Jahre ein 
keuſches, lediges Leben zu führen, widrigenfalls das Ehebruchsgeſetz 
gegen ſie in Anwendung kam;7) während die Creeks eine Witwe als 
Ehebrecherin anſahen, wenn ſie innerhalb vier Jahren nach dem Tode 
des Gatten mit einem Manne ſprach oder frei verkehrte.) Bei den 
alten Kukis konnten Witwer und Witwen innerhalb dreier Jahre nicht 

heiraten, und auch dann nur mit Erlaubnis der Familie des Ver— 

ſtorbenen.“) Auch bei den Kunäma durfte die Zeit des Witwentums 

nicht kürzer als drei, in Saras nicht weniger als zwei Jahre ſein. 0) 

Die Arawaken, Britiſch-Kolumbier und Mandanen forderten, daß die 

1) Malcolm, „Essay on the Bhills“, in den „Trans. Roy. Asiatic Soc. 

Gr. Britain and Ireland“, Band I, S. 86. 

2) Krauß, S. 578. ) Pausanias, Edòͤos reοννð“,,, Buch II, Kap. 21. 

) Roßbach, S. 262. 
5) Fulton, „The Laws of Marriage“, S. 204 ff. St. Paul, „I. Thimo⸗ 

thäer“, V. 11, 12, 14 ff. 
6) Gibbon, „The History of the Decline and Fall of the Roman Empire“, 

Band I, S. 319. 
7) Adair, S. 186. 3) Schooleraft, Band V, S. 269. 

9) Stewart im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXIV, ©. 621. 
10) Munzinger, S. 488, 387. 
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Witwe ihr Kopfhaar opfere, und fie durfte nicht früher heiraten, als 
bis ihre Flechten wieder die gewohnte Länge erreicht hatten.“) Bei 

den Hovas, Airos, Patagoniern u. ſ. f. muß die Witwe mindeſtens ein 

Jahr, 2) bei manchen andern Völkern?) ſechs Monate nach dem Tode 

des Gemahls ledig bleiben. 
Man könnte vielleicht vermuten, daß der Zweck dieſer Verbote 

eine Beſeitigung der Beſorgniſſe hinſichtlich der Schwangerſchaft wäre. 

Doch dies kann nicht der Fall ſein, wenn die Trauerzeit ein Jahr 

oder darüber dauert. In Saras, wo eine Witwe zu zweijährigem 
Alleinleben verpflichtet iſt, wird eine geſchiedene Frau bloß zwei Mo— 

nate lang verhindert, wieder zu heiraten, um, wie Munzinger ſagt, 
„jede Ungewißheit bezüglich der Schwangerſchaft zu vermeiden;“) und 

bei den Beduinen braucht eine geſchiedene Frau aus derſelben Urſache 

bloß vierzig Tage unverehelicht zu bleiben.?) Überdies verbieten ge— 
wiſſe Völker, beſonders jene, bei denen die Monogamie die einzige an: 

erkannte Eheform iſt, oder bei denen die Vielweiberei als ſeltene Aus— 

nahme betrieben wird, — die raſche Wiederverehelichung nicht bloß 
der Witwen, ſondern auch der Witwer.“) 

Die Bedeutung des Verbotes erhellt auch aus dem allgemeinen 

Geſetze, daß eine Gattin nach dem Tode ihres Mannes allen Schmuck 
ablegen, ihren Kopf raſieren, das Haar kurz ſchneiden und das Geſicht 

ſchwärzen ſolle. Bei manchen Indianern zwingt das Geſetz die Witwe, 

während der langen Dauer ihrer Trauer, ſoll ſie nicht als Ehebrecherin 

betrachtet werden, jeder öffentlichen Geſellſchaft und Unterhaltung zu 

1) Schomburgk, Band I, S. 227. Lord, Band II, S. 235. Catlin, Band I, ©. 95. 

) Sibree, S. 255. v. Siebold, S. 34 Falkner, S. 119. Schosleraft, 

Band III, S. 238 (Dacotahs). Powers, S. 383 (Jokuten). Munzinger, S. 208, 

241 (Takue, Marea). Finſch, S. 82 (manche Papuaner). 

3) Heriot, S. 325 (Kalifornier). Ashe, „Travels in America““, S. 250 

(Schawaneſen). Lyon, S. 369 (Eskimos in Iglulik). 

) Munzinger, S. 387. 5) Burckhardt, S. 63. 

6) Grönländer (Cranz, Band I, S. 148), Eskimos in Iglulik (Lyon, S. 369), 

Aleuten (Bancroft, Band I, S. 93, Anmerkung 133. Petroff, S. 159), Indianer 

von Oregon (Schoolcraft, Band V, ©. 655), Dacotahs (Ebenda, Band III, S. 238), 

Jokuten (Powers, S. 383), Schawaneſen (Aſhe, S. 250), Tſchibtſchas (Waitz, 

Band IV, S. 367), Macuſis (v. Martius, Band I, ©. 649), Ainos (Dall, S. 524 
Bickmore, „Notes on the Ainos“, in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, 

Band VII, S. 20; von Siebold, S. 34), Igorroten von Luzon (Meyer in den 

„Verhandl. Berl. Gef. Anthr.“, 1883, S. 385; Blumentritt, S. 28), Alt⸗Kukis 

(Stewart im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXIV, S. 620). 
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entſagen und mit offenem Haar zu gehen, ohne das Recht zu haben, 
es mit Ol zu ſalben;!) während es in grönländiſchen Erzählungen von 

aufrichtig troſtloſen Witwen heißt: „Sie trauert ſo, daß man ſie vor 

Schmutz nicht erkennen kann.“?) 

Wir ſehen alſo, wie tief der Gedanke wurzelt, daß das Weib 
ausſchließlich einem Manne angehört. Die Wilden glauben, daß die 

Seelen Verſtorbener zurückkehren können, um die Lebenden zu quälen. 

So kann ein Gatte ſelbſt nach ſeinem Tode die Witwe ſtrafen, die ſich 

als treulos erwieſen hat. 

Nach den Behauptungen von Forſchungsreiſenden giebt es wohl 

thatſächlich Völker, die des Eiferſuchtsgefühles nahezu bar ſind, und 

der Gebrauch, Frauen zu verleihen oder zu proſtituieren, wird als Be— 

weis hierfür angenommen. Doch die Eiferſucht iſt, ebenſo wie die 
Liebe, im Geiſte eines Wilden etwas ganz anderes als in dem eines 

Kulturmenſchen. Eine Gattin gilt oft als nicht ſehr verſchieden von 

anderem Eigentum und ein Ehebrecher als Dieb.?) In einigen Ge: 

genden wird er als ſolcher mit Abhackung der Hände oder einer Hand 
beitraft.*) Die Thatſache, daß ein Mann dem Gaſte ſeine Gattin 

leiht, bedeutet ebenſo wenig Mangel an Eiferſucht, als andere Arten 

der Bekundung der Gaſtfreundſchaft beweiſen, daß es ihm an Sinn 

für das Eigentumsrecht mangelt. Nach Wilkes geben die Eingeborenen 

von Neu⸗Süd⸗Wales „ſehr oft eine ihrer Gattinnen dem Freunde, der 

vielleicht eine entbehrt; doch trotz dieſer Ungebundenheit find fie außer- 
ordentlich eiferſüchtig und ſofort bereit, jede Freiheit zu beſtrafen, welche 
man ſich ihren Frauen gegenüber nimmt.“ °) 

Verheirateten Frauen iſt es nie erlaubt, mit anderen Perſonen 

als ihren Gatten Beiſchlaf zu pflegen, es wäre denn mit Erlaubnis 

des Gatten, und dieſe Erlaubnis wird bloß als Zeichen der Gaſt— 

freundſchaft oder Freundſchaft oder als Mittel zu Vorteilen gewährt. 
Wenn man uns berichtet, daß ein Negergatte ſeine Gemahlin benützt, 
um andere Männer in die Falle zu locken und ihnen dann eine große 

1) Mair, S. 186 ff. ) Fries, „Grönland“, S. 76. 

8) Vergleiche: Caſalis, S. 225 (Baſutos); Rochon, S. 747 (Einwohner von 

Madagaskar); Lumholtz, S. 126 (Eingeborne von Nord-Queensland); Letourneau, 
„L'évolution du mariage et de la famille“, S. 258 ff. 

) In Fernando⸗Po (Reade, S. 61) und bei den Fulah (Waitz, Band II, 

S. 472). 
5) Wilkes, Band II, S. 195. 
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Geldbuße zu erpreſſen; !) daß bei den Crees Ehebruch nicht als Ver⸗ 
brechen betrachtet wird, — „falls der Gatte für die Proſtitution ſeiner 

Frau eine wertvolle Entſchädigung erhält;“?) oder daß in Nukahiwa die 

Männer zuweilen ihre Gattinnen den Fremden anbieten, „weil ſie ſich 

nach dem Beſitz von Eiſen oder anderen europäiſchen Artikeln ſehnen;““) 

— ſo dürfen wir aus dieſer Verworfenheit noch nicht folgern, daß die 
Eiferſucht dem Manne auf den erſten Stufen der Civiliſation unbe— 

kannt iſt. Im Gegenteil, derartige Gebräuche verdanken ihren Urſprung 

hauptſächlich der Berührung mit einer „höheren Kultur“, welche oft 

den Erfolg hat, die natürlichen Inſtinkte irrezuleiten. „Hat eine 

Pſeudo⸗Civiliſation die Gatten entwürdigt“, bemerkt Bonwick, „jo finden 

wir ſie zuweilen bereit, die Tugend ihrer Gattinnen für ein Stück 

Tabak, für eine Brotkrume oder für eine Silbermünze zu verſchachern.“ “) 

Curr macht die Beobachtung, daß bei den auſtraliſchen Eingeborenen 
„die Gatten viel weniger Eiferſucht gegen die weißen Männer an den 

Tag legen als gegen die ihrer eigenen Farbe,“ und daß ſie ihre Frauen 
viel allgemeiner Fremden preisgeben, die ihren Stamm beſuchen, als 

den Männern ihres eigenen Volkes.?) „Unter keinen Umſtänden“, ſagt 

Georg Grey, „wird es einem fremden Eingeborenen geſtattet, ſich dem 

Herde eines verheirateten Mannes zu nähern.“) Nach Bosman waren 

die Neger von Benin ihren eigenen Landsleuten, jedoch keineswegs 
europäiſchen Fremden gegenüber auf ihre Frauen ſehr eiferſüchtig;“ 
und Liſiansky behauptet hinſichtlich der Sandwich-Inſulaner genau 

dasſelbe.“) „In Kalifornien“, jagt Powers, „verhandelt der Gatte 

ſeit Ankunft der Amerikaner oft die Ehre ſeiner Frau; ja er zwingt 
ſie ſogar zur Schande, wenn ſie ſich nicht fügt, während er ſie wegen 
desſelben Vergehens in früheren Zeiten ohne Erbarmen und Gewiſſens— 

biſſe getötet hätte.“) Das Gleiche gilt von den Kolumbiern am PBuget: 

Sund, !“) und Georgi bemerkt, daß die nomadiſchen Korjäken ihre 

Gattinnen mit ihrer Eiferſucht quälen, ſie ſogar zuweilen in ihrer 

Leidenſchaftlichkeit töten; jene Korjäken dagegen, die eine ſeßhafte 
Lebensweiſe führen und in der Civiliſation vorgeſchrittener ſind, frönen 

jener Leidenſchaft ſo wenig, daß es ihnen ſogar Freude bereitet, wenn 

) Reade, S. 44. „Das Ausland“, 1881, S. 1028. ) Franklin, S. 67 ff. 

) Liſiansky, S. 82. ) Bonwick, „The Last of the Tasmanians“, S. 308. 
5) Curt, Band I, S. 110. Vergleiche Lumholtz, S. 345 ff. 

6) Grey, Band II, S. 252 ff. ) Bosman, ©. 525. ) Liſiansky, S. 128. 
9) Powers, S. 413. 10) Bancroft, Band I, S. 218. 
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ſie ſehen, daß Fremde ihren Frauen — die ſie entſprechend kleiden — 
den Hof machen.“) 

Wenn die Hypotheſe einer jährlichen Paarungszeit in der Kind— 

heit des Menſchengeſchlechts ſtandhält, ſo muß die Eiferſucht auf 
jener Stufe eine außerordentlich heftige Leidenſchaft geweſen ſein. 

Man könnte übrigens annehmen, daß dieſes Gefühl, wenngleich 

der menſchlichen Natur angehörend, durch gewiſſe Bedingungen einge— 

ſchränkt wurde, welche es für den Mann notwendig oder wünſchens— 

wert machten, ſeine Gattin mit anderen Männern zu teilen. So z. B. 

beſteht die Vielmännerei noch jetzt in verſchiedenen Weltteilen. Ich 

werde aber ſpäter nachzuweiſen trachten, daß dieſer Gebrauch haupt— 

ſächlich dem Mangel an Frauen zuzuſchreiben iſt, und daß er gewöhn— 

lich einen Akt brüderlichen Wohlwollens bedingt, indem der älteſte und 

zuerſt verheiratete Bruder der Familie den jüngeren Brüdern Anteil 

an ſeiner Gattin gewährt, wenn ſie anders gezwungen wären, ledig zu 

bleiben. Mithin kann Vielmännerei keineswegs, wie MeLennan an— 

nimmt, als „eine Abänderung der Promiskuität“ und ein Fortſchritt 
gegenüber derſelben betrachtet werden. Sie verdankt ihre Entſtehung 

vielmehr Urſachen, welche niemals zur allgemeinen Weibergemeinſchaft 

geführt hätten. Überdies kann bewieſen werden, daß die Vielmännerei 
den roheſten Menſchenraſſen ein Greuel iſt. 

Man hat auch darauf hingewieſen, daß das Herdenleben der 

Menſchen die Promiskuität zu einer Notwendigkeit geſtaltete. Die 

Männer einer Gruppe, heißt es, müßten entweder über ihre Frauen 

in Streit geraten und auseinandergegangen ſein, die Horde in mehrere 

feindliche Teile zerſplitternd, oder ſie müſſen einem ſchrankenloſen Ge— 

ſchlechtsverkehr gehuldigt haben. Aber es iſt ſchwer zu begreifen, 

warum die Stammesorganiſation in alten Zeiten die Männer ge— 

hindert haben ſollte, ihre beſonderen Gattinnen zu haben, da ſie dies 

doch bei den jetzt vorhandenen Wilden nicht hindert. Das Urgeſetz iſt 

das Geſetz der Macht, und es iſt unmöglich zu glauben, daß die 

ſtärkeren Männer, die gewöhnlich in den Beſitz der hübſcheſten Frauen 

gelangten, ihren ſchwächeren Nebenbuhlern freiwillig an ihrer koſtbaren 

Beute Anteil gewährten. Hinſichtlich der Eingeborenen Queenslands 

berichtet Lumholtz, daß in der Regel die Männer kaum vor ihrem 

dreißigſten Lebensjahre heiraten können, wobei die alten Männer die 

1) Georgi, S. 349. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 9 
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jüngſten und hübſcheſten Frauen haben, während ſich ein junger Mann 

glücklich ſchätzen muß, wenn er eine alte Frau ergattern kann.!) In 

der Regel jedoch pflegt bei den Wilden faſt jeder erwachſene Mann 
in der Lage zu ſein, für ſich allein eine Frau zu bekommen; und wo 
dieſer Fall eintritt, liegt noch viel weniger Grund vor, Frauengemein— 
ſchaft anzunehmen. 

Es iſt ſelbſtverſtändlich nicht unmöglich, daß bei manchen Völkern 

der geſchlechtliche Verkehr ein faſt ſchrankenloſer geweſen ſein mag. 

Aber es liegt nicht einmal der Schatten eines ſtichhaltigen Beweiſes 

für die Annahme vor, daß die Promiskuität in der ſocialen Geſchichte 

des Menſchengeſchlechtes je eine allgemeine Stufe bildete. Die Pro— 

miskuitätslehre gehört nicht, wie Giraud⸗Teulon glaubt,?) zur Klaſſe der 
wiſſenſchaftlich zuläſſigen Hypotheſen; ſie hat im Gegenteil keine wirk— 

liche Begründung und iſt vollſtändig unwiſſenſchaftlich. 

) Lumholtz, S. 163. 

2) Giraud-Teulon, „Les origines du mariage et de la famille“, S. 70. 
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Ehe und Cheloſigkeit. 

Bei den wilden Tieren bildet die geſchlechtliche Begierde einen 
nicht minder mächtigen Antrieb zu thätiger Anſtrengung als Hunger 

und Durſt. Zur Brunſtzeit laſſen ſich die Männchen ſelbſt der feigſten 

Gattungen in tödliche Kämpfe ein, und Enthaltſamkeit — zumindeſt frei— 
willige — iſt im Naturzuſtande nahezu unerhört.) 

Was die wilden und barbariſchen Menſchenraſſen betrifft, bei 

denen die geſchlechtlichen Beziehungen unter regelmäßigen Bedingungen 

die Form der Ehe annehmen, ſo trachtet faſt jedes Individuum zu 

heiraten, ſobald es das Alter der Mannbarkeit erreicht hat.?) Des— 

halb finden wir bei ihnen viel weniger Hageſtolze und alte Jungfern 

als bei den civiliſierten Völkern. Harmon fand, daß die Ehelofigfeit 

bei den Schwarzfüßen, den Crees, Tſchippeways und anderen ein— 

geborenen Stämmen an den öſtlichen Abhängen der Rocky Mountains 

eine ſeltene Ausnahme bilde, “) und Aſhe beobachtete dieſelbe Thatſache 

bei den Schawaneſen.“) Prescott behauptet von den Dakotahs: „Ich 

kenne keinen Junggeſellen unter ihnen. Sie haben vor den Frauen 

1) Als intereſſante Ausnahme von dieſer Regel erwähnt Brehm („Vogelleben“, 

S. 289) eine ihres Gatten beraubte Spätzin, die, obgleich ſie Eier auszubrüten 

und Junge zu ernähren hatte, keinen zweiten Gefährten nehmen wollte. 

) Bei den Kaniagmuten und Aleuten (Dall, S. 402), wie auch gelegentlich 

bei anderen nordamerikaniſchen Stämmen, werden gewiſſe Männer wie Frauen ge— 

kleidet und erzogen und niemals verheiratet; ebenſo giebt es bei den öſtlichen 

Eskimos Frauen, die ſich weigern, Gatten zu nehmen und es vorziehen, die Ge— 

bräuche der Männer anzunehmen, das Renntier in den Bergen zu jagen, Fallen 

aufzuſtellen und zu fiſchen (Ebenda, S. 139). 

e WuuiAſhe, S. 250. 
9* 
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und vor ſich ſelbſt mehr Achtung, als wenn ſie ein lediges Leben 

führen.“ !) In der That erachteten nach Adair viele Indianerfrauen 

Jungfräulichkeit und Witwentum als gleichbedeutend mit dem Tode.?) 

Bei den öſtlichen Grönländern fand Lieutenant Holm, der ſie beſuchte, 

bloß eine einzige unverheiratete Frau.“) 

Die Tſcharruas, ſagt Azara, „verharren niemals im Cölibat; ſie 

verehelichen ſich, ſobald ſie die Notwendigkeit dieſer Vereinigung fühlen.“) 
Hinſichtlich der Jahgans ſchreibt Bridges, daß mit Ausnahme einiger 

kräftiger Jünglinge, die, von Zügelloſigkeit beeinflußt, aus freier Wahl 

ledig bleiben, bloß Stumme und Geiſtesſchwache Hageſtolze ſind. Aber 
„kein Weib blieb unverehelicht; die Witwe fand faſt unmittelbar nach 

dem Tode ihres Gatten einen zweiten Gemahl.“ 

Bei den wilden Völkern Süd-Afrikas verbringen nach Burchell 
weder die Männer noch die Frauen ihr Leben je im Zuſtande der 

Eheloſigkeit,) und Bosman verſichert, daß an der Goldküſte nur ſehr 

wenige Neger ledig ſterben, fie wären denn ganz jung.?) Bei den 
Mandingos ſtieß Caillié auf keine Frau, hübſch oder häßlich, die nicht 

einen Gatten gehabt hätte.)) Barth berichtet, daß die weſtlichen 

Tuaregs an ihm nichts anderes auszuſetzen fanden, als daß er im 

Cölibat lebte; ſie konnten gar nicht begreifen, wie das möglich ſei. ) 

Bei den Singaleſen giebt es kaum je alte Junggeſellen und 

Sungfern,?) und von den Todas bemerkt Marſhall: „Es beſteht keine 
unverehelichte Klaſſe, die mit ihren Liebſchaften und Zänkereien die 

Geſellſchaft ſtören würde; . . .. fie find ein ſehr heiratsluſtiges Volk. 

Jeder Mann und jede Frau, jeder Burſche und jede Maid iſt irgend— 

jemandes Gatte oder Gemahlin, in möglichſt früheſtem Alter ange: 

lobt . . .. Mit Ausnahme eines verkrüppelten Mädchens und jener 

Frauen, die, das Alter der Kindererzeugung hinter ſich habend, Witwen 

waren, fand ich kein einziges Beiſpiel erwachſener lediger Frauen.“ 10) 

Bei den Tungtha iſt es unerhört, daß ein Mann oder eine Frau nach 

1) Schoolcraft, Band III, S. 238. 

) Adair, S. 187. ) „Science“, Band VII, S. 172. 
4) Azara, Band II, S. 21. 

8) Burchell, Band II, S. 58. Vergl ebenda, Band II, S. 565. 

6) Bosman, S. 424. 

*) Caillie, „Travels through Central Africa“, Band I, S. 348. 

) Barth, „Reiſen“, Band I, S. 489. ) Davy, S. 284. 

10, Marſhall, S. 220 ff. 
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dem dreißigſten Lebensjahre unverheiratet ſei, und bei den Tſchukmas 

it ein fünfundzwanzigjähriger Junggeſelle eine Seltenheit.) Die 

Muaſis erachten es als Pflicht des Vaters, ſich für einen Bräutigam 
zu entſcheiden, ſobald ſeine Tochter heiratsfähig wird.?) Bei den Bir: 
manern?) und den Hügel-Djaken Borneos ) find alte Jungfern und 

Junggeſellen gleichmäßig unbekannt. Auch bei den Sumatranern ſind 
Beiſpiele von Perſonen beider Geſchlechter, die ihr Leben in einem Zu: 

ſtande von Eheloſigkeit verbrächten, außerordentlich ſelten. „Die meiner 

Aufſicht unterſtellten Bezirke,“ ſagt Marsden, „haben ungefähr acht— 

tauſend Bewohner, und ich glaube nicht, daß ſich unter ihnen zehn 

Männer finden, die im Alter von dreißig Jahren ledig ſind.“?“) Auf 

Java ſah Crawfurd „niemals zweiundzwanzigjährige Frauen, die nicht 

verheiratet wären oder geweſen wären.“) In Tonga gab es nach 

Mariner nur wenige Frauen, die aus Laune oder irgend welchen an— 

deren Urſachen ledig blieben.“) In Auftralien „werden faſt alle 

Mädchen ſehr früh verlobt“, und Curr hörte niemals, daß Weiber von 

über ſechzehn Jahren vor dem nach der Einwanderung der Weißen 

eingetretenen Verfall der urſprünglichen Landesgebräuche keine Gatten 
gehabt hätten.“) Hinſichtlich der Eingeborenen von Herbert-River in 

Nord-Queensland berichtet Lumholtz, daß, obwohl die Mehrheit der 

Jünglinge lange warten muß, um Gattinnen zu erlangen, die Männer 
jelten unverheiratet ſterben.“) 

In der That, dem unciviliſierten Menſchen erſcheint die Ehe ſo 

unerläßlich, daß eine Perſon, die nicht heiratet, faſt als unnatürliches 
Weſen betrachtet oder wenigſtens verachtet wird.““) Bei den Santalen 

wird der Mann, der ledig bleibt, „von beiden Geſchlechtern verachtet 

) Lewin, S. 193, 175. ) Dalton, S. 233. 

3) Fytche, Band II, S. 69, Anmerkung. 

) Wallace, „The Malay Archipelago“, Band I, S. 141. 
5) Marsden, S. 256 ff. Vergl.: Schellong, „Familienleben und Gebräuche 

der Papuas“, in der „Zeitſchrift für Ethnologie“, Band XXI, S. 17 (Papuas von 

Finſchhafen, Kaiſer-Wilhelms⸗Land). 
6) Crawfurd, Band I, S. 86. ) Martin, Band II, S. 168. 

8) Brough Smyth, Band I, S. XXIV. Cum, Band I, S. 110. 

9) Lumholtz, S. 184. 

10) Vergl. Landsdell, „Through Siberia“, Band II, S. 226 (Giljaken); 

Armstrong, „The Discovery of the North-West Passage“, S. 192 (Eskimos); 

Wilken in „De Indische Gids“, 1880, Band II, S. 633, Anmerkung 2 (Ein: 

geborene des indiſchen Archipels). 
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und einem Diebe oder einer Hexe gleichgeſtellt: fie nennen den unglück— 
lichen Sünder „kein Mann.“ !) Bei den Kaffern hat kein Junggeſelle 

eine Stimme im Kraal.?) Die Tipperähs betrachten, wie J. F. Brown 

berichtet, keinen Mann vor ſeiner Verehelichung als eine Perſon von 

irgendwelcher Bedeutung,?) und bei den Tupi-Stämmen durfte kein 
Mann am Trinkfeſte teilnehmen, ſolange er ledig war.“) Die Fidſchi— 

aner glaubten ſogar, daß jeder Mann, der unverheiratet ſtirbt, von 

der Gottheit Nangganangga auf dem Wege zum Paradieſe angehalten 

und in Atome zerſchellt werde.“) 

Man kann auch behaupten, daß die Wilden in der Regel jünger 

heiraten als die civiliſierten Menſchen. Die Grönländer, berichtet 

Nanſen, heiraten häufig, bevor nach die Möglichkeit vorhanden iſt, daß 

die Verbindung fruchtbar wird.“) Bei den Kaliforniern, Mandanen und 

den meiſten nordweſtlichen Stämmen Nord-Amerikas findet die Hochzeit 

oft im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren ftatt.”) Bei den wilden 

Stämmen Central-Mexikos bleiben Mädchen ſelten länger als bis zum 
vierzehnten oder fünfzehnten Lebensjahre unverheiratet.?) Bei den 

Talamanka-Indianern ſind die Bräute gewöhnlich zehn bis vierzehn 
Jahre alt, während die Männer ſelten vor dem vierzehnten Lebensjahre 

Gatten werden.“) Bei manchen anderen central-amerikaniſchen Stäm— 

men trachten die Eltern für ihren Sohn eine Gattin zu verſchaffen, 
ſobald er neun oder zehn Jahre alt iſt.!“) 

Bei den Eingeborenen Braſiliens heiraten die Männer allgemein 
im Alter von fünfzehn bis achtzehn, die Weiber zwiſchen zehn und 

zwölf Jahren.!) Nach Azara war das Gleiche bei den Laplata-Guara— 

niern der Fall, während bei den Guanas die Mädchen ſpäteſtens mit 

1) Man, „Sonthalia and the Sonthals“, S. 101. 

) v. Weber, Band II, S. 215. 

9) Dalton, S. 110. ) Southey, Band I, S. 240. 

) Pritchard, S. 368, 7 Sema ß ff. 

6) Nanſen, Band II, S. 320. 

) Powers, S. 413. Catlin, Band I, S. 121. Vergl. Roß, „The Eastern 

Tinneh“, in „Smithsonian Report“, 1866, S. 305 (Tſchippewyas); Schooleraft, 
Band II, S. 132 (Komantſchen); Band III, S. 238 (Dakotahs). N 

) Bancroft, Band I, S. 632. 

) Bovallius, „Resa i Central-Amerika“, Band I. S. 248. 

0) Morelet, „Reifen in Central⸗Amerika“, S. 257. 

11) p. Spix und v. Martius, Band II, S. 248. 
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neun Jahren heiraten.!) In Feuerland ſehen ſich, wie Lieutenant 
Bove uns berichtet, die Mädchen im Alter von zwölf bis dreizehn 
Jahren nach einem Gatten um, und die Jünglinge heiraten zwiſchen 
vierzehn und ſechzehn Jahren.?) 

Viele afrikaniſche Völker, z. B. die Abyſſinier,?) die Beni-Amer, 
die Dſchur-Stämme am Weißen Nil,) die Araber der Sahara, die 

Wakamba und die Ba⸗-Kwileh,?) ſollen ebenfalls ſehr jung heiraten. 

Bei den Bongos findet die Eheſchließung gewöhnlich ſtatt, wenn ſie 
fünfzehn bis ſiebzehn Jahre alt ſind, bei zahlreichen anderen Stämmen 
jedoch ſchon früher.“) 

Bei den Singaleſen iſt es Pflicht des Vaters, den Sohn im Alter 
von achtzehn oder zwanzig Jahren mit einer paſſenden Gattin zu 
verſehen.) Bei den Bodos und Dhimals „findet die Eheſchließung 

im Reifealter ſtatt; der Mann iſt gewöhnlich zwanzig bis fünfund— 
zwanzig, die Frau fünfzehn bis zwanzig Jahre alt.“) Ein Santal— 

burſche heiratet in der Regel im Alter von ſechzehn bis ſiebzehn, ein 
Mädchen im Alter von fünfzehn Jahren;“) ein Kandh-Burſche hin: 
gegen heiratet, ſobald er zehn oder zwölf Jahre alt geworden iſt, und 
ſeine Gattin iſt gewöhnlich etwa vier Jahre älter.“) Die Chjungbta,') 

die Munda⸗Kols, 12) die Rothen⸗Karens, !“) Siameſen, “) Birmaner,!“) 

Mongolen!) und andere aſiatiſche Völkerſchaften heiraten ebenfalls früh— 
zeitig. Bei den Tſuiſchikari-Ainos „erwartet man, daß die jungen 

Männer heiraten, ſobald ſie das Alter von zwanzig Jahren erreicht 

haben, und die jungen Frauen heiraten gewöhnlich mit achtzehn Jahren.“ !“) 

) Azara, Band II, S. 60, 61, 94. 9 „Globus“, Band 43, S. 157. 

3) Parkyns, „Life in Abyssinia“, Band II, ©. 41. 

) Munzinger, S. 324. Petherick, „Egypt, the Soudan, and Central 

Africa“, S. 396. 
5) Chavanne, S. 401. Krapf, „Travels in East Africa“, S. 354. „Ymer“, 

Band V, S. 168. 
e) Wilson and Felkin, Band II, S. 145 ff. ) Davy, S. 284. 
®) Hodgson, „The Köcch, Bodo and Dhimäl People“, im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XVIII, S. 734. 

) Hunter, „Rural Bengal“, Band I, S. 205. Vergl. Man, S. 20. 

e Sander, Band ere 82. Lewin, S. 125. 

12) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band III, S. 366 ff. 

13) Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 64. 

14) Neale, „Residence in Siam“, S. 155. 5) Fytche, Band II, S. 69. 

16) Hue, „Travels in Tartary“, Band I, S. 184. 

7) Dixon in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XI, ©, 43. 
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Bei den Seebewohnern des Lob-nor wieder treten die Mädchen im 

Alter von vierzehn oder fünfzehn Jahren, die Männer in demſelben 

Alter oder etwas ſpäter in den Eheſtand; r) während nach Bicknore 

die malayiſchen Jünglinge das erſte Mal mit ſechzehn Jahren, die 

Mädchen mit dreizehn bis vierzehn Jahren, gelegentlich auch früher, 

heiraten.?) | 
Gehen wir zum auſtraliſchen Feſtland über, jo ſehen wir, daß 

bei den Eingeborenen von Neu-Süd-Wales die Paare in den meiſten 

Fällen ſehr früh verlobt werden; der junge Mann fordert ſpäter, ſobald 

er das geeignete Alter erreicht, ſeine Gattin.?) Nach Curr „werden 
Mädchen im Alter von acht bis vierzehn Jahren Ehefrauen.“ “) In 

Port⸗Moresby, Neu-Guinea, „bleiben wenige Männer über ihr zwan— 
zigſtes Lebensjahr hinaus ledig;“ und von den Maori in Neu-Seeland 

iſt es feſtgeſtellt, daß ſie ſehr jung heiraten.“) 
Ja noch mehr: die Eheloſigkeit iſt nicht bloß bei wilden und barba— 

riſchen, ſondern auch bei mehreren civiliſierten Raſſen eine Seltenheit. 

Bei den Azteken blieb kein junger Mann bis zu ſeinem zweiund— 

zwanzigſten Lebensjahre ledig, außer er beabſichtigte, Prieſter zu werden; 

und für Mädchen war das übliche Heiratsalter von elf bis achtzehn 

Jahren. In Tlascala war nach Clavigero der Zuſtand der Eheloſig— 
keit derart mißachtet, daß ein erwachſener Mann, der nicht heiraten 

wollte, ſich zur Schande die Haare abſchneiden mußte.“) Bei den alten 

Peruanern wieder mußten alle Gouverneure in ihren Bezirken jedes 

Jahr oder alle zwei Jahre für die Verehelichung ſämtlicher jungen 

Männer im Alter von vierundzwanzig Jahren und aufwärts, ſowie aller 

Mädchen im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren Sorge tragen.?) 

In Japan ſind, wie mir ein japaneſiſcher Freund mitteilt, alte 

Jungfern und Junggeſellen faſt gänzlich unbekannt, und dasſelbe gilt” 

auch von China.s) „Faſt alle Chineſen“, ſagt Gray, „kräftig oder 

) Prschewalsky, „From Kuldscha to Lob-nor“, S. 111 ff. 

2) Bickmore, S. 278. Vergl. Wilken in „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, 
Band I, S. 143. 

) Wilkes, Band II, S. 195. ) Crürr, Band I, ©. 107. 

°) Stone, „Port Moresby and Neighbourhood“, im „Jour. Roy. Geog. 

Soc.“, Band XLVI, S. 55. Ploß, Band I, S. 392. 

) Klemm, Band V, ©. 46 ff. Bancroft, Band II, S. 251 ff. 

) Garcilasso de la Vega, Band I, S. 306 ff. 
®) Balfour, Band II, S. 882, 
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ſchwächlich, wohlgebaut oder ungeſtaltet, werden von ihren Eltern auf— 
gefordert, zu heiraten, ſobald fie das Alter der Mannbarkeit erreicht 

haben. Stirbt ein erwachſener Sohn oder eine Tochter unverehelicht, 

ſo gilt dies den Eltern als äußerſt beklagenswert.“ Deshalb würde 

ein junger Mann im heiratsfähigen Alter, den die Schwindſucht oder 

eine andere ſchleichende Krankheit befallen hat, von ſeinen Eltern oder 

Vormündern aufgefordert werden, ſofort zu heiraten.!) Ja, die Ehe 

gilt bei dieſem Volke als ſo unerläßlich, daß man ſogar die Toten 

verheiratet. So werden die Geiſter aller in der Kindheit oder im 

Knabenalter verſtorbenen Jungen zur gehörigen Zeit mit den Geiſtern 

aller Mädchen verehelicht, die gleichfalls früh hinweggerafft wurden.?) 

Marco Polo behauptet das Vorherrſchen desſelben Gebrauches bei 

den Tataren.?) In Korea, berichtet John Roß, „heißt der unverehe— 

lichte männliche Menſch niemals „Mann“, wie alt er auch ſei, ſondern 

„jatau“, — ein Wort, mit welchem die Chineſen heiratsunfähige junge 

Mädchen bezeichnen, und ein „Mann“ von dreizehn oder vierzehn 

Jahren hat das unbeſtreitbare Recht, einen dreißigjährigen „Jatau“ zu 

ſchlagen, zu beſchimpfen, oder ihm Befehle zu erteilen, ohne daß dieſer 

ſeine Lippen zu einer Klage öffnen dürfte.“ “) 

Die mohammedaniſchen Völkerſchaften betrachten die Ehe allge— 

mein als Pflicht ſowohl der Männer als auch der Frauen.“) „Nichts“, 

ſagt Carſten Niebuhr, „iſt im Orient ſeltener zu finden als eine Frau, 

die nach einem gewiſſen Alter unverehelicht wäre.“ Sie würde eher 

einen armen Mann heiraten oder die zweite Gattin eines ſchon ver— 
heirateten Mannes werden, als daß ſie ledig bliebe.“) Bei den Perſern 

z. B. wird jedes Mädchen von gutem Ruf vor ihrem einundzwanzigſten 
Lebensjahre verheiratet, und alte Hageſtolze find unbekannt.“) Nach 

Lane gilt es in Agypten als unſchicklich und ſogar ſchimpflich, daß ein 
Mann ſich der Ehe enthalte, wenn er das entſprechende Alter erreicht 
hat, und keine begründeten Hinderniſſe vorhanden ſind.“) 

Bei den Hebräern war die Eheloſigkeit faſt unerhört, und auch 
bei den Juden unſerer Zeit iſt ſie ſelten. Sie haben ein Sprichwort: 

1) Gray, Band I, S. 186. ) Ebenda, Band J, S. 216 ff. 

8) Marco Polo, Band I, S. 234 ff. ) Ross, „History of Corea“, S. 313. 
5) d' Escayrac de Lauture, S. 67. 
) Niebuhr, „Travels in Arabia“, in Pinkerton's „Collection of Voyages“, 

Band X, S. 151. Vergl. Burckhardt, S. 64 (Araber). 
7) Polak, Band I, S. 205. ) Lane, Band I, S. 213. 
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„Wer keine Gattin hat, ift kein Mann.“ !) „Den alten Iſraeliten“, 

bemerkt Michaelis, „würde es ſicherlich ſehr ſonderbar vorgekommen 

ſein, hätten ſie, wenn auch nur in einer Viſion, in der künftigen Ge— 

ſchichte der Welt ein Zeitalter vorherſehen können, in welchem es als 

heilig und gottgefällig betrachtet werden würde, unverehelicht zu leben.““ 
Die Verheiratung galt bei den Hebräern als religiöſe Pflicht. Laut dem 
Talmud können die Behörden einen Mann zur Verehelichung zwingen, 
und wer im Alter von zwanzig Jahren noch ledig iſt, wird von Gott 

verflucht, faſt als wäre er ein Mörder.“) 
Die alten Nationen ariſcher Abſtammung betrachteten, wie Fuſtel 

de Coulanges und Andere nachwieſen, das Cölibat als Gottloſigkeit 
und als Unglück: „als Gottloſigkeit, weil derjenige, der nicht heiratet, 

die Seligkeit der Manen der Familie gefährde; als Unglück, weil er 

ſelbſt nach ſeinem Tode keiner Anbetung teilhaft würde.“ Das Glück 

eines Mannes im jenſeitigen Leben hing von dem Beſitz einer ununter— 

brochenen Reihe männlicher Nachkommen ab, deren Pflicht es war, 
periodiſche Opfer für feine Seelenruhe darzubringen.“) 

So iſt die Ehe nach den „Geſetzen Manus“ die zwölfte Sans— 
kara und deshalb eine Allen obliegende religiöſe Pflicht.?) „Bis er 

eine Gattin findet, iſt der Mann nur die Hälfte eines Ganzen“, leſen 
wir in der ‚Brahmadharma “,) und bei den modernen Hindus wird 

ein un verheirateter Mann als unvollkommene Perſon, fait als unnützes 

Mitglied der Geſellſchaft betrachtet. Bevor er in den Eheſtand tritt, 

ſagt Dubois, wird er bei keiner großen Angelegenheit um Rat gefragt, 

zu keinem wichtigen Amte verwendet. Er gilt thatſächlich als außer⸗ 

halb der Schranken der Natur ſtehend. Es iſt ferner ein nationaler 
Grundſatz, daß die Frauen nur zu dem Zwecke beſtimmt ſind, den 

Bedürfniſſen und Gelüſten der Männer dienſtbar zu ſein; folgerichtig 

ſind alle Frauen ohne Ausnahme verpflichtet, zu heiraten, wenn ſich 

) Andree, „Zur Volkskunde der Juden“, S. 140 ff. 

2) Michaelis, „Commentaries on the Law of Moses“, Band I, S. 471. 

) Mayer, „Die Rechte der Iſraeliten, Athener und Römer“, S. 286, 353. 

Lichtſchein, „Die Ehe nach moſaiſch-talmudiſcher Auffaſſung“, S. 6. | 

) Fustel de Coulanges, „La Cité Ancienne“, S. 63. Hearn, „The 

Aryan Household“, S. 69, 71. Mayne, „Treatise on Hindu Law and Usage“, 
ff. 

5) „Ihe Laws of Manu“, Kap. II, Vers 66 ff. Monier Williams, „Indian 

Wisdom“, S. 246. Vergl. Mayne, S. 69. 

°) Muir, „Religious and Moral Sentiments“, S. 110. 
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für ſie Gatten finden, und jene, die keinen Gatten finden können, ver— 

fallen gewöhnlich dem Konkubinat.“) 

Die alten Griechen erachteten die Ehe als Angelegenheit nicht bloß 

privaten, ſondern auch öffentlichen Intereſſes. Dies war insbeſondere 

in Sparta der Fall, wo gegen jene, die gar nicht oder zu ſpät heira— 

teten, ſtrafgerichtlich vorgegangen werden konnte. Solons Geſetzgebung 

ſtellte die Eheſchließung ebenfalls unter die Aufſicht des Staates, und in 

Athen konnten Perſonen, die nicht heirateten, gerichtlich belangt werden; 

doch ſcheint das Geſetz ſpäter aufgehoben worden zu ſein. Aber ganz 
unabhängig von öffentlichen Rückſichten gab es private Urſachen, welche 

die Ehe zu einer Pflicht ſtempelten.?) Plato bemerkt, daß jedes Indi— 

viduum verpflichtet iſt, für die Fortpflanzung von Stellvertretern zu 

ſorgen, die ihm als Diener der Gottheit zu folgen haben,?) und 

Iſaeus ſagt: „Alle jene, die an ihr herannahendes Ende denken, blicken 

mit kluger Vorausſicht vorwärts, damit ihr Haushalt nicht öde werde, 

ſondern damit irgend jemand zurückbleibe, um ihr Totenamt zu be— 

ſorgen und an ihrem Grabe die vorgeſchriebenen Ceremonien zu voll— 
führen.“ “) 

Dem römiſchen Bürger ſchien, wie Mommſen bemerkt, ein eigenes 
Haus und Kinderſegen das Endziel und der Kern des Lebens zu ſein.“) 

Ciceros Abhandlung „De legibus“ — eine Abhandlung, welche in philo— 

ſophiſcher Form die alten Geſetze Roms darlegt — enthält ein Geſetz, 

laut welchem die Cenſoren den unverehelichten Männern eine Steuer 

aufzuerlegen hatten.“) Doch ſpäterhin, als die geſchlechtliche Sittlich— 

keit in Rom auf eine ſehr niedrige Stufe geſunken war, wuchs natür— 
lich die Eheloſigkeit — hinſichtlich welcher ſchon 520 v. Chr. ernſte 
Klagen erhoben wurden — in gleichem Verhältnis, beſonders bei den 
wohlhabenden Klaſſen. Dieſe begannen, die Ehe als eine Laſt anzu— 

ſehen, welche man beſtenfalls im allgemeinen Intereſſe auf ſich nimmt. 

Wie es mit der Ehe und der Kindererziehung bewandt war, zeigen 

1) Dubois, S. 99—101. 
) Müller, „The History and Antiquities of the Dorie Race“, Band II, 

S. 300 ff. Smith, „Dictionary of Greek and Roman Antiquities“, ©. 735. 
Fustel de Coulanges, S. 63 ff. Hearn, S. 72. 

) Plato, Nouo:, Buch VI, S. 773. 

4) Isaeus, Neo ro Anollodogov zAmpov, S. 66. 

5) Mommsen, „The History of Rome“, Band I, S. 62. 

6) Cicero, „De legibus“, Buch III, Kap. 3. Fustel de Coulanges, S. 63 
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die gracchiſchen Agrargeſetze, welche hierfür eine Belohnung ausſetzten,“) 

während ſpäter die Lex Julia et Papia Poppaea Alle, die nach 
Erreichung eines gewiſſen Alters in Eheloſigkeit lebten,?) mit Strafen 

bedrohte — jedoch mit wenig oder gar keinem Erfolg.“) 

Die Germanen wieder hielten es, wie Caeſar erzählt, für im 

höchſten Grade anſtößig, vor dem zwanzigſten Lebensjahre mit dem 

anderen Geſchlechte Verkehr zu pflegen.“) Tacitus beſtätigt ebenfalls, 
daß die jungen Männer ſpät heirateten, und daß die Jungfrauen ſich 

mit der Eheſchließung nicht beeilten.“) Doch dürfte in ſpäteren Zeiten 

die Eheloſigkeit bei den Germanen faſt unbekannt geweſen ſein, aus— 
genommen hinſichtlich jener Frauen, die einmal ihren guten Ruf ver— 

loren hatten, und denen weder Schönheit und Jugend noch Reichtümer 
einen Gatten verschaffen konnten.“) Hinſichtlich der Slaven müſſen 

wir beachten, daß bei der ruſſiſchen Bauernſchaft die Eheloſigkeit noch 
heutzutage etwas Unerhörtes iſt.7) Sobald ein Jüngling achtzehn Jahre 

alt wird, geben ihm ſeine Eltern zu verſtehen, daß er ſchleunigſt hei— 

raten ſollte.“) 

Es giebt übrigens ſelbſt im Leben der Wilden Verhältniſſe, welche 
manche Perſonen zwingen, längere oder kürzere Zeit ledig zu bleiben. 

Wenn die Gattin erſt gekauft werden muß, bedarf der Mann ſelbſt⸗ 

verſtändlich einigen Vermögens, bevor er heiraten kann. So ſchreibt 

mir Eyles mit Bezug auf die Zulu, daß „junge Männer, die keine 
Rinder haben, oft jahrelang warten müſſen, bis ſie heiraten können.““) 

Als Generalmajor Campbell mehrere Kandhs befragte, warum ſie ledig 

geblieben waren, erwiderten ſie, daß dies aus dem Grunde geſchehen, 

weil die Frauen zu koſtſpielig wären.“) Bei den Munda-Kols und 

Hos werden zufolge der hohen Preiſe für Bräute „ziemlich ältliche 
Jungfrauen gefunden, was vermutlich in keinem anderen Teile Indiens 

der Fall iſt. 1) Auch auf der Neu-Britanniſchen Inſelgruppe iſt nach 

Romilly die Kaufſumme niemals zu niedrig geſtellt und deshalb „kommt 

1) Mommſen, Band II, S. 432; Band III, S. 440; Band IV, S. 547. 

2) Roßbach, S. 418. ) Mackenzie, „Studies in Roman Law“, S. 104. 
*) Caesar, „De bello gallico“, Buch VI, Kap. 21. 9) Tacitus, Kap. XX. 

e) Ebenda, Kap. XIX. 7) Vergl. Klemm, Band X, S. 79. 

) Mackenzie Wallace, „Russia“, Band I, S. 138. 
9) Vergl. v. Weber, Band II, S. 216 (Kaffern). 

4%) Campbell, „The Wild Tribes of Khondistan“, S. 143. 

41) Watson and Kaye, Band I, No. 18. Dalton, S. 192. 
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es beſtändig vor, daß der zukünftige Gatte im mittleren Alter ſteht, 

bevor er heiraten kann.“!) Ahnliche Mitteilungen finden wir in ziem— 
lich vielen Reiſebeſchreibungen.?) 

Die Vielweiberei im Verein mit Sklaverei und ungleicher Ver— 
teilung des Eigentums hat dieſelbe Wirkung. Auf Malkin, einer der 

Kingsmill-Inſeln, blieb ein großer Teil der jungen Männer unver— 

heiratet, weil die Mehrheit der Frauen von den Wohlhabenden und 

Mächtigen mit Beſchlag belegt war.?) Bei den Bakongo bedingt nach 
Ingham die Vielweiberei ebenſo Eheloſigkeit unter den ärmeren und 
jüngeren Männern wie bei den Auſtraliern.“) Dasſelbe behauptet 

Sims von den Bateke, Couſins von den Kaffern, Radfield von den 

Einwohnern Lifus. Unter den Kutſchin-Indianern giebt es nach 

Hardiſty nur wenige junge Männer, welche Frauen haben — falls ſie 

ſich nicht mit irgend einer alten, verſtoßenen Witwe begnügen —, weil 
die Häuptlinge, die Medicinmänner und alle Angeſehenen und Reichen 

zwei, drei oder mehr Gattinnen beſitzen.“) Aus derſelben Urſache find 

trotz des großen Überſchuſſes an Frauen viele Männer der unter— 
geordneten Klaſſen der Waganda gezwungen, ledig zu bleiben.“) Auch 

in Mikroneſien ſind die ärmeren Volksſchichten und die Sklaven all— 

gemein zu beſtändiger Eheloſigkeit verurteilt.) Bei den Thlinkets kann 

ein Sklave ohne Einwilligung ſeines Herrn — und dieſelbe wird ſelten 
gegeben — weder Eigentum erwerben, noch heiraten,) und im Süden 
ſcheint das Gleiche der Fall zu ſein.“) 

Doch wir dürfen die Bedeutung dieſer Ehehinderniſſe nicht über— 

1) Romilly in den „Proceed. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band IX, S. 8. 

2) Richardſon, Band I, S. 383 (Kutſchin). Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 126 

(Tahitier). Chavanne, „Reifen im Kongoſtaate“, S. 399 (Baftöte-Stämme). Roß, 

S. 313 (Koreaner). Ahlqviſt, S. 203 ff. (Tataren). Derſelbe, „Unter Wogulen 

und Oſtjaken“, in den „Acta Soc. Sei. Fennicae“, Band IV, S. 291 (Oſtjaken). 

3) Wilkes, Band V, ©. 102. 

) Brough Smyth, Band II, S. 291. Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XIII, ©. 281. Dawſon, S. 35. Curr behauptet (Band I, ©. 110), daß 

die auſtraliſchen Männer in der Regel keine Frauen erwerben konnten, ſo lange 

ſie nicht mindeſtens dreißig Jahre alt waren. 
5) Hardiſty in „Smith. Rep.“, 1866, ©. 312. 
6) Wilson and Felkin, Band I, S. 224. 

7) Waitz⸗Gerland, Band V, S. 125. Wilkes, Band V, S. 74. Romilly, 

„The Western Pacific“, S. 69 ff. 
) Dall, S. 420. ) Barth, „Reiſen“, Band II, S. 171 ff. 
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treiben. Iſt der Mann nicht in der Lage, ſich ein Weib zu erkaufen, 
ſo kann er ſich ſie in vielen Fällen erwerben, indem er einige Zeit bei 

ihren Eltern arbeitet, oder indem er mit ihr entflieht. Überdies iſt, wie 

Lubbock bemerkt, der Preis der Frauen im allgemeinen durch die Ver— 
hältniſſe des Stammes geregelt, ſo daß nahezu jeder arbeitſame Jüng— 

ling in die Lage kommt, eine Gattin zu erwerben.!) Von den Suma— 

tranern bemerkt Marsden, daß die Notwendigkeit des Kaufens bei 

ihnen kein ſo großes Ehehindernis bildet, wie man vermuten könnte, denn 
es giebt nur wenige Familien unter ihnen, welche nicht im Beſitze eines 

kleinen Vermögens wären, und die Kaufſumme für die Töchter dient 
ebenfalls dazu, den Söhnen Gattinnen zu verſchaffen.?) Ferner iſt die 

Vielweiberei, wie wir ſpäter ſehen werden, faſt überall auf eine kleine 

Minderheit beſchränkt und geht ſehr oft mit der Thatſache Hand in 

Hand, daß ein Überſchuß an Frauen vorhanden iſt. So findet man, 
wie mir Swann mitteilt, bei den polygynen Waguha keine unver— 

heirateten erwachſenen Männer, da die Frauen zahlreicher vertreten 

ſind als die Männer. Jedenfalls dürfen wir folgern, daß auf früheren 

Stufen der Civiliſation, als die Vielweiberei noch minder ausgedehnt, 

und die Frauen ein weniger koſtbarer Handelsartikel waren als in 

ſpäteren Zeiten, die Eheloſigkeit eine viel ſeltenere Ausnahme bildete 

als ſie bei vielen niederen Raſſen heute iſt. 

Wenden wir uns zu den Völkern Europas, ſo erſehen wir aus 

den von Statiſtikern angeführten Beweiſen, daß die moderne Civiliſation 

ſich der Anzahl der Eheſchließungen ſehr ungünſtig zeigt. Im civili— 

ſierten Europa lebte 1875 mehr als ein Drittel der männlichen und 

weiblichen über fünfzehn Jahre alten Bevölkerung im Zuſtande frei— 
williger oder unfreiwilliger Eheloſigkeit. Mit Ausſchluß Rußlands 
ſchwankte die Zahl der Eheloſen zwiſchen 25 57% in Ungarn und 
4493 % in Belgien. Und unter dieſen finden ſich viele, die überhaupt 

nie heiraten.) Wappäus fand, daß um die Mitte dieſes Jahrhunderts 
in Sachſen 14˙6 % der unverheirateten erwachſenen Bevölkerung ledig 

ſtarben, in Schweden 14˙9, in den Niederlanden 17˙2 und in Frank⸗ 

reich 20˙6 .“) Von den übrigen heiraten viele verhältnismäßig ſpät. 
So find in Dänemark bloß 19·43 % und in Baiern (anno 1872 bis 

) Lubbock, S. 131. Vergl. Bosman, S. 419, 424 (Neger an der Goldküſte). 
) Marsden, S. 256 ff. ) v. Oettingen, S. 140, Anmerkung. 

) Wappäus, Band II, S. 267. | 
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1878) bloß 1636 der verheirateten Männer unter fünfundzwanzig 
Jahren, während die Angaben für England und Rußland ſchon gün— 

ſtigere find, da fie 51˙90 % (in den Jahren 1872 —1878) beziehungs⸗ 
weile 68 31% (1867 — 1875) ausmachen. Anderſeits find von den 
verheirateten Frauen in Schweden bloß 509 %%, in Baiern 540, in 

Sachſen 744, in England 1486 % u. ſ. w. im Alter unter zwanzig 
Jahren; in Ungarn jedoch ſchon 3516 %⅜ und in Rußland ſogar 
5727 %. 1) Das mittlere Alter der in den Eheſtand tretenden Jung— 

geſellen iſt 26 Jahre in England und 28:40 in Frankreich, jenes der 
Mädchen 2407 beziehungsweiſe 25˙3 Jahre.?) 

Durchſchnittlich hat im Laufe dieſes Jahrhunderts das Verhältnis 
der Unverheirateten in Europa allmählich zugenommen,?) während das 

Alter, in welchem die Leute heiraten, geſtiegen iſt. In England brauchen 
wir bloß zwei Jahrzehnte zurückzugehen, um auf Seiten der Männer 
ein größeres Beſtreben zu finden, die Ehe auf ein ſpäteres Alter auf— 

zuſchieben, als dies früher der Fall geweſen.?) Schließlich muß be— 
achtet werden, daß man auf dem Lande ſeltener ledige Männer und 

Frauen findet, und daß daſelbſt die Ehen in einem früheren Lebens— 

alter geſchloſſen werden als in den Städten.“) 

In der modernen Civiliſation giebt es mehrere Faktoren, welche 

an der verhältnismäßig großen Zahl der Eheloſen Schuld tragen. In 

Ländern, in welchen die Vielweiberei geſtattet iſt, haben die Weiber 
beſſere Ausſichten zu heiraten, als die Männer; in Europa jedoch iſt 
das Umgekehrte der Fall. Hier, wie in den meiſten Teilen der Welt, 

überragt die Anzahl der erwachſenen Weiber jene der Männer. Wenn 
wir das für die Ehe geeignete Alter auf zwanzig bis fünfzig Jahre 

ſchätzen, ſo können in Europa hundert Männer zwiſchen hundert und 
drei oder vier Frauen wählen, ſo daß auf je hundert Frauen drei oder 

vier wegen unſerer geſetzlichen Monogamie dazu verurteilt ſind, ein 

lediges Leben zu führen.“) 

Die Haupturſache der zunehmenden Chelofigfeit bildet jedoch die 
Schwierigkeit, in der modernen Geſellſchaft eine Familie zu erhalten. 

1) Haushofer, „Lehr: und Handbuch der Statiſtik“, S. 404 —406. 

2) Wilkens in der „Nationaloekonomisk Tidsskrift“, Band XVI, S. 90. 
) Haushofer, S. 396. Wappäus, Band II, S. 229. v. Oettingen, S. 120. 

) „Forty-sixth Annual Report of the Registrar-General“, S. VIII ff. 

5) p. Oettingen, S. 125 ff. Block, „Statistique de la France“, Bd. I, S. 69. 
e) Ebenda, S. 60. | 
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Die Wichtigkeit dieſes Umſtandes erhellt klar aus den Angaben der 
Statiſtik. Man hat die Beobachtung gemacht, daß die Häufigkeit der 

Eheſchließungen einen ſehr empfindlichen Barometer der Hoffnungen 

abgiebt, welche die Maſſe des Volkes für die Zukunft hegt; ſchwere 

Zeiten, Kriege, Handelskriſen u. dgl. drücken regelmäßig die Zahl der 

Ehen herab, während verhältnismäßiger Überfluß den gegenteiligen 

Erfolg erzielt.“ 
In außer⸗europäiſchen Ländern, in welche eine frühreife Civili— 

ſation noch keinen Eingang gefunden hat, ſteht die Bevölkerung dem 

Verhältniſſe der Ernährungsmittel näher, und die Leute paſſen ihre 

Lebensweiſe bereitwilliger den Verhältniſſen an. In den meiſten Fällen 

kann der Mann ſeinen Lebensunterhalt früher beftreiten,?) und die 

Frau, weit entfernt, dem Gatten zur Laſt zu fallen, wird ihm eine 

Hilfe, indem ſie für ihn arbeitet, zuweilen ſogar ihn erhält. Überdies 

werden auch die Kinder, anſtatt eine Erziehung zu erfordern, welche 

das Einkommen des Vaters erſchöpfen würde, eine Quelle des Ein— 

kommens. So behauptet Bickmore, daß bei den Malayen Schwierig— 

keiten bezüglich der Erhaltung einer Familie unbekannt ſind.?) Carſten 

Niebuhr bemerkt, daß im Orient die Männer ebenſo heiratsluſtig ſind 
wie die Frauen, „weil ihre Weiber, anſtatt koſtſpielig zu ſein, ihnen 

eher einträglich ſind.“ )) Und von den amerikanischen Indianern jagt 

Heriot, daß Kinder den Reichtum der wilden Stämme bilden.“) 
Bis zu einem gewiſſen Grade gilt das Gleiche von den Ackerbau 

treibenden Klaſſen Europas. Die Bauernfrau iſt ihrem Gatten auf 

dem Felde behilflich, hütet das Vieh und nimmt am Fiſchen teil. Sie 

kocht, wäſcht, näht, ſdpinnt und webt. Mit Einem Worte, ſie vollführt 

eine Menge nützlicher Dinge, mit deren Bethätigung die Frauen der 

wohlhabenden Klaſſen ſich nicht einmal in Gedanken befaſſen. Deshalb 

pflegen in Rußland, wie uns Peter Semenop berichtet, die einen bes 

1) Haushofer, S. 400 ff. „Forty-seventh Ann. Rep. Reg.-Gen.“, S. VIII. 

Vergl. Wappäus, Band II, S. 216. 

2) Von den Santalen bemerkt W. W. Hunter („Rural Bengal“, Band I, 
S. 205): „In den tropiſchen Wäldern iſt ein Jüngling von ſechzehn oder ſiebzehn 

Jahren ſchon ſo fähig, eine Familie zu erhalten, wie er es überhaupt ſein kann, 

und eine Laubhütte mit einigen irdenen oder ehernen Töpfen bildet den ganzen 

Hausrat, welchen eine junge Santaldame erwartet.“ Dies iſt nicht nur für die 

Wilden der Tropenländer ſtichhaltig. 

8) Bickmore, S. 278.) Niebuhr, , deren &r 38% 



Ehe und Cheloſigkeit. 145 

deutenden Teil der Bevölkerung bildenden kleineren Ackerbauer ſo früh 
wie möglich für die Verehelichung ihrer Söhne zu ſorgen, um ſich eine 
weitere weibliche Arbeitskraft zu fichern.) 

Selbſt in den Städten ſind es nicht die ärmſten Klaſſen, "bet 

denen die Eheloſigkeit am häufigſten vorkommt. Ein „Bürger“ hält 

es, bevor er heiratet, für notwendig, ein Einkommen zu haben, von 

welchem einem verheirateten Arbeiter ein bloßer Bruchteil genügen 
würde. Er muß ſeiner Gattin ein Heim bieten, das mit ihrer und 

ſeiner geſellſchaftlichen Stellung in Einklang ſteht; und falls ſie ihm 

nicht Vermögen mitbringt, trägt ſie nur wenig zur Erhaltung der 

Familie bei. Vallis hat berechnet, daß in Schweden im Adel und in 

der höheren Bourgeoiſie bloß 32% der männlichen und 26% der 
weiblichen Bevölkerung verheiratet ſind, während die Durchſchnitts— 
zahlen für die Geſamtbevölkerung 34%, beziehungsweiſe 32% aus: 

machen.?) Ein ähnliches Mißverhältnis muß überall beſtehen, wo die 

Lebensgewohnheiten üppige ſind und nicht mit der Höhe des Ein— 
kommens übereinſtimmen. Und es iſt klar, daß die Frauen unter 

dieſem Übelſtand viel mehr zu leiden haben als die Männer, denn 

das Leben vieler Frauen iſt verhältnismäßig unnütz, und ihre An— 
forderungen ſind dennoch recht hoch. 

Eine Urſache, warum der Durchſchnitt des Eheſchließungs-Alters 
durch die fortſchreitende Civiliſation erhöht wurde, liegt darin, daß der 

Mann mehr Zeit braucht, ſeinen Lebenserwerb durch geiſtige Arbeit 

zu gewinnen als durch körperliche. So heiraten Bergmänner, 

Schneider, Schuſter, Handwerker u. ſ. f., die ſchon in der Jugend faſt 

ſo viel erwerben wie im ſpätern Alter, in der Regel früher als Männer 

der freien Berufsflaffen.?) In den meiſten europäiſchen Ländern iſt die 

Abnahme der Zahl der Verehelichten zum Teil auch der Einreihung der 
jungen Männer in die Armee zuzuſchreiben, wie auch dem Zwange des 
Junggeſellentums während der Dienſtzeit — alſo in jenen Jahren, in 

welchen die Natur am mächtigſten zur Ehe drängt. 

Natürlich beeinfluſſen dieſe Bedingungen direkt das Heiratsalter 

bloß der Männer, indirekt jedoch auch jenes der Frauen. Viele verlieben 

) „Forty-sixtb Ann. Rep. Reg.-Gen.“, ©. IX. 

2) Vgl. den Bericht („Nya Pressen“, 1887, Nr. 339) über einen Helſingforſer 
Vortrag des Profeſſors Vallis. 

) „Forty-ninth Ann. Rep. Reg.-Gen.“, S. VIII. 
Weſtermarck, Geſchichte der menschlichen Ehe. 10 
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ſich in ihre künftigen Gattinnen lange bevor fie in der Lage find, ein 

eigenes Heim zu gründen, und wer ſpät heiratet, vermeidet gewöhnlich 

zu große Altersunterſchiede.!) 

In Einer Beziehung kann man annehmen, daß das mittlere Alter, 

in welchem die Frauen heiraten, direkt vom Grade der landesüblichen 

Civiliſation abhängt. Ploß hat mit Recht darauf hingewieſen, daß 

die Frau, je roher ein Volk iſt und je ausſchließlicher jene als Gegen— 

ſtand der Luſt oder als Sklavin geſchätzt wird, gewöhnlich in um ſo 

früherem Lebensalter auserkoren wird;?) während der Mann, falls die 

Ehe ebenſo gut eine Verbindung der Seelen wie der Körper wird, ſchon 

einen höheren Grad geiſtiger Reife von der Frau fordert, die er zu ſeiner 

Gattin zu erwählen wünſcht. 

Auf den niedereren Stufen menſchlicher Entwickelung beſtehen die 
Vergnügungen des Lebens hauptſächlich in der Befriedigung der natür— 

lichen Bedürfniſſe und Begierden. Deshalb denken Wilde und Barbaren 
kaum jemals daran, freiwillig auf den „häuslichen Segen“ Verzicht zu 
leiſten. Doch, wie ein Schriftſteller in der Newyorker „Nation“ ſagt, 

„durch die allgemeinere Verbreitung von Kenntniſſen und Kultur, durch 
die neuen Erfindungen und Entdeckungen, durch die Steigerung des 

Handels, Verkehrs und Wohlſtandes hat ſich der Geſchmack der Männer 
und Frauen verfeinert, haben ſich ihre Bedürfniſſe vervielfacht, ſind 
ihnen neue Annehmlichkeiten und Vergnügungen eröffnet worden. Durch 
dieſes Anwachſen der Daſeinsannehmlichkeiten hat ſich der relative An— 
teil der durch das eheliche Leben gebotenen Befriedigungen genau um 
dasſelbe verringert. Der Familienkreis füllt im Leben keine ſo große 
Stelle mehr aus wie früher und iſt für Mann und Weib thatſächlich minder 

wichtig geworden. Das eheliche Leben hat gewiſſermaßen ſeine Vorteile 
vor dem Junggeſellentum verloren. Es giebt jetzt um ſo viel mehr Ver— 

gnügungen, welche in der Eheloſigkeit ebenſo gut und ſelbſt beſſer ge— 

noſſen werden können.““ 

Es iſt ferner angedeutet worden, daß die Entwicklung der geiſtigen 

Fähigkeiten die Macht des Geſchlechtstriebes verringert hat. Man ſagt, 
daß dieſer Trieb bei jenen Tieren am wirkſamſten iſt, welche ſich am 

wenigſten durch Intelligenz auszeichnen, daß die ausſchweifendſten Tiere, 

1) Haushofer, S. 404 ff. ) Ploß, Band I, S. 384. 

) „Why is Single Life becoming more General?“ („The Nation“, 
Band VI, S. 190.) i 
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wie die Eſel, Eber u. ſ. f. auch die dümmſten find.!) Forel iſt ſogar 

der Anſicht, daß bei den Ameiſen die Steigerung der Geiſteskräfte zur 
Unfruchtbarkeit der Arbeiterinnen geführt haben mag.?) Es iſt bekannt, 
daß auch die Idioten große Sinnlichkeit an den Tag legen.?) Dennoch 

kann die Annahme, daß das Sinken des Geſchlechtstriebes eine not— 

wendige Folge der geiſtigen Entwicklung ſei, meines Wiſſens keineswegs 

als wiſſenſchaftlich bewieſen betrachtet werden, wenn wir auch mit 

Sicherheit behaupten können, daß, falls bei den Urmenſchen die Paarung 

auf eine beſtimmte Jahreszeit beſchränkt war, der Geſchlechtstrieb all— 

mählich deſto weniger heftig wurde, je weniger periodiſch er ward. 

Überdies hat ein höheres Maß von Vorausſicht und Selbſtbeherrſchung 
den menſchlichen Leidenſchaften bis zu einem gewiſſen Grad Hemmketten 

angelegt. 

Schließlich kann kein Zweifel darüber obwalten, daß die höhere 

Gefühlsentwicklung beigetragen hat, die Zahl jener zu vergrößern, die 

ledig bleiben. „Infolge der immer größeren Verbreitung einer feineren 
Kultur“, heißt es in dem erwähnten Artikel der „Nation“, „können 

Männer und Weiber minder leicht Perſonen ausfindig machen, die ſie 

zu ihren Lebensgefährten zu erwählen willens wären; ihre Anforderungen 

ſind ſtrenger, ihre Maßſtäbe höhere geworden; ſie können nicht mehr ſo 

leicht jene finden, die ihr eigenes Ideal befriedigen, und ſind auch 

minder befähigt, den Idealen anderer zu entſprechen. Männer und 

Frauen haben ferner ein lebhafteres Gefühl für den Ernſt und die 

Heiligkeit der ehelichen Verbindung und für die hehren Beweggründe, 
aus welchen allein dieſelbe geſchloſſen werden ſollte. Sie ſind minder 

bereit, ſie aus niedrigeren Motiven einzugehen.“ 

Nach welcher Richtung ſtrebt in dieſen Dingen die civilifierte 
Welt hin? Wird die Zahl der Eheloſen wie bisher zunehmen, oder 

wird in dieſer Beziehung eine Rückbewegung eintreten? Eine beſtimmte 
Antwort kann hierauf noch nicht erteilt werden, da ſehr viel von wirt— 
ſchaftlichen Bedingungen abhängen wird, welche wir heute unmöglich 

vorausſehen können. 
Bevor wir dies Kapitel ſchließen, dürfte es angemeſſen ſein, ein 

wenig bei der ſonderbaren Vorſtellung zu verweilen, daß in der Ehe 

1) Walker, „Beauty“, S. 34 ff. 

2) Forel, „Les Fourmis de la Suisse“, citiert in Darwins „Life and 

Letters“, Band III, S. 191. 

5) Ribot, S. 150. 
10% 
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und in den geſchlechtlichen Beziehungen überhaupt etwas Unreines und 
Sündhaftes liegt. Der Millionär Jellinghaus fand dieſe Vorſtellung 

bei den Munda-Kols in Tſchota-Nagpore. Als er ſie einſt fragte: 
„Kann ein Hund ſündigen?“, antworteten ſie ihm: „Wenn der Hund 

nicht ſündigte, wie könnte er Junge zeugen?“ !) In Efate (Neu-He⸗ 

briden) wird nach Macdonald der Geſchlechtsverkehr als etwas Unreines 

betrachtet?), und die Tahitier glaubten, daß ein Mann, der ſich einige 
Monate vor ſeinem Tode jeden Verkehrs mit Frauen enthielt, unmittel- 

bar, ohne jede Reinigung, zu ſeiner himmliſchen Behauſung auffteige. 3) 
Vielleicht hegen die Schawaneſen aus einer ähnlichen Urſache große 

Achtung vor gewiſſen Perſonen, die im Cölibat leben?), und vielleicht 
giebt dies auch die Veranlaſſung zum Aberglauben der kaliforniſchen 

Karoks, wonach ein Mann, wenn er innerhalb dreier Tage vor der 
Jagd eine Frau anrührt, die Beute verfehlt.?) Mehrere Völker — wie 

die braſilianiſchen Eingeborenen,?) die Papuas von Neu-Guinea,“ 

gewiſſe Stämme in Auftralien®), die Chjungthas der Tſchittagong— 
Hügel?) und die Chewſuren des Kaukaſus 10) — fordern vom neuvermählten 

Paar Enthaltſamkeit während einer gewiſſen Zeit nach der Hochzeit. 

Dasſelbe iſt bei einigen Völkern ariſcher Abſtammung der Fall, und 
v. Schröder glaubt ſogar, daß ſich dieſer Gebrauch bis zu den Urzeiten 

der indo⸗europäiſchen Raſſe zurückverfolgen läßt.! “) Im alten Mexiko 
hielt ſich der neuvermählte Mazatek in den erſten zwei Wochen ſeines 

Ehelebens von der Braut fern, und beide Teile verbrachten die Zeit 

mit Faſten und Bußübungen.!?) In Grönland wurde nach Egede ein 

verheiratetes Paar, das vor Ablauf des erſten Jahres Kinder hatte 

oder das mit einer großen Familie geſegnet war, getadelt und den Hunden 

verglichen.“?) In Fidſchi verbringt das Ehepaar die Nacht gewöhnlich 

nicht beiſammen, es wäre denn heimlicherweiſe; das Schlafen von 

Gatte und Gattin unter Einem Dache widerſpricht den landläufigen 

1) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band III, S. 367. 
2) Macdonald, „Oceania“, S. 181. ) Cook, Band II, S. 164. 
) Aſhe, S. 250. 5) Powers, S. 31. ) v. Martius, Band I, S. 113. 

) Guillemard, „The Cruise of the Marchesa“, S. 384. Kohler in der 
„Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 372. 

8) Dawſon, S. 32. Curr, Band II, S. 245. ) Lewin, S. 130. 

10) Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band V, S. 343. 

41) Schroeder, „Die Hochzeitsgebräuche der Gſthen“, S. 192— 194. 

12) Bancroft, Band II, S. 261. 19) Egede, S. 143, Anmerkung. 
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Anſchauungen von Schicklichkeit. Der Mann bringt bei ſeiner Familie 
wohl den Tag zu, entfernt ſich aber mit Einbruch der Nacht. !). Von 
gewiſſen amerikaniſchen Indianern bemerkt Lafitau: „Sie wagen ſich 

bloß während der Dunkelheit der Nacht in die Hütten, wo ihre Gattinnen 

abgeſondert wohnen; .... es wäre etwas Außerordentliches, ſich am Tage 

dort einzuſtellen.“ 2) Überdies wird bei vielen wilden Raſſen trotz der 

großen Zügelloſigkeit allgemein ein, wenn auch durchſichtiger Schleier 
von Sittſamkeit über die geſchlechtlichen Beziehungen geworfen.“) 

Die gleiche Vorſtellung von Unreinheit erklärt zweifellos die That— 

ſache, daß gewiſſe, der Frömmigkeit geweihte Perſonen eine eheloſe 

Lebensweiſe führen müſſen. Auf den Marqueſas-Inſeln kann niemand 

Prieſter werden, wenn er nicht vorher mehrere Jahre keuſch gelebt hat.“) 

In Patagonien durften nach Falkner die männlichen Zauberer nicht 

heiraten.?) Dasſelbe Verbot findet auf die Prieſter der Mosquito— 

Indianer und der alten Mexikaner Anwendung.“) In Peru gab es 
der Sonne geweihte Jungfrauen, die bis an ihr Lebensende in Abge— 

ſchloſſenheit lebten, und neben den Jungfrauen, die in den Klöſtern 

ewige Keuſchheit gelobten, gab es Frauen von königlichem Geblüt, die 
dasſelbe Leben in ihren eigenen Häuſern führten, nachdem ſie ein 

Keuſchheitsgelübde abgelegt. „Dieſe Weiber“, ſagt Garcilaſſo de la 

Vega, „ſtanden wegen ihrer Keuſchheit und Reinheit in großem An 

ſehen und wurden zum Zeichen der Ehrerbietung und Achtung „Occlo“ 

genannt, welcher Name im peruaniſchen Götzendienſte für heilig galt.“) 

Auch in Mexiko waren gewiſſe Ordensfrauen zur Keuſchheit verpflichtet, 

doch galt ihr Gelübde bloß für ein Jahr. Von dieſen Nonnen be— 

merkt Pater Acoſta: „Der Teufel will von jenen, die die Jungfräu— 
lichkeit beobachten, angebetet ſein, — nicht weil die Keuſchheit ihm 
angenehm iſt, denn er iſt ein unreiner Geiſt, ſondern weil er den 

Wunſch hegt, dem großen Gotte, ſo weit es ihm nur möglich iſt, den 

1) Seemann, „Mission to Viti“, S. 191. ) Lafitau, Band I, S. 576. 

3) Vergl. Carver, S. 241 (Nadoweſſier); Lumholtz, S. 345 (Gingeborene von 

Queensland); Kotzebue, Band III, S. 172 (Bewohner von Radach) Schellong in 

der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XXI, S. 18 (Papuas von Finſchhafen); Riedel, 

S. 96 (Alfuras von Keram); Man im „Journal Anthr. Inst.“, Band XII, S. 94 
(Andamaner). 

) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 387. 5) Falkner, S. 117. 

6) Bancroft, Band I, S. 734. Waitz, Band IV, S. 152. 

) Garcilasso de la Vega, Band I, S. 291—299, 305. 
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Ruhm zu rauben, daß er in Reinheit und Tadelloſigkeit angebetet wird.“ “) 

Juſtinus erzählt von perſiſchen Sonnenprieſterinnen, die gleich den römi⸗ 

ſchen Veſtalinnen und gewiſſen griechiſchen Prieſterinnen verpflichtet waren, 

den Umgang mit Männern zu meiden; ?) und nach Pomponius Mela 

waren die neun Prieſterinnen des Orakels einer galliſchen Gottheit in 
Sena ewiger Jungfrauſchaft geweiht.“) 

Der Buddhismus lehrt, daß Wolluſt und Unwiſſenheit die zwei 
großen Urſachen des Elends dieſes Lebens ſeien, und daß wir deshalb 

die Wolluſt unterdrücken und die Unwiſſenheit entfernen müßten. Wir 

leſen in der „Dhammika-Sutta“, daß „ein weiſer Mann das Eheleben 

meiden ſollte, als wäre es eine brennende Grube flackernder Kohle.“ “) 

Sinnlichkeit ſei mit Weisheit und Heiligkeit ganz und gar unvereinbar. 

Nach der Legende hatte Buddhas Mutter, die die beſte und reinſte 

aller Menſchentöchter war, keine anderen Söhne, und ihre Empfängnis 

war durch übernatürliche Urſachen bedingt.?) Eine der grundlegenden 

Verpflichtungen des klöſterlichen Lebens, deren Übertretung die unnach— 

ſichtliche Ausſchließung der ſchuldigen Perſon aus dem Orden Buddhas 

zur Folge hat, lautet, daß „ein geweihter Mönch nicht einmal mit 

einem Tiere geſchlechtlichen Verkehr pflegen darf. Der Mönch, der ge— 

ſchlechtlichen Verkehr hat, iſt kein Mönch mehr.““) Wilſon behauptet 

zwar, daß in Tibet einigen Lama-Sekten die Ehe geſtattet iſt; doch 

werden jene, die ſie nicht eingehen, für heiliger erachtet, und in allen 

Sekten müſſen die Nonnen das Gelübde vollſtändiger Enthaltſamkeit 

ablegen.) Die chineſiſchen Geſetze wieder machen Eheloſigkeit allen 
Prieſtern, Buddhiſten ſowohl als Tauiſten, zur Pflicht.“) 

In Indien, wo nach Monier Williams das Eheleben allgemeiner 

geachtet wird als in irgend einem anderen Lande der Welt, hat die 

Eheloſigkeit nichtsdeſtoweniger in Fällen außerordentlicher Heiligkeit im— 
mer Ehrfurcht erweckt.?) „Jene ihrer Sannyäſis“, ſagt Dubois, 

„von denen es bekannt iſt, daß ſie in vollſtändiger Enthaltſamkeit 

) Acoſta, Band II, S. 333 ff. 9 „Das Ausland“, 1875, S. 307. 

) Pomponius Mela, Buch III, Kap. 6. 

) Monier Williams, „Buddhism“, S. 99, 88. 

) Rhys Davids, „Lectures on the Origin and Growth of Religion“, 
S. 148. 

e) Oldenburg, „Buddha“, S. 350 ff. 5) Wilſon, S. 213. 
) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 18. 

°) Monier Williams, „Buddhism“, S. 88, 
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leben, erhalten auf Grund deſſen Beweiſe hervorragender Achtung und 
Ehrerbietung.“ Doch wird die ledige Lebensweiſe, die den Männern 
geſtattet iſt, welche ſich einem beſchaulichen Leben weihen, bei keiner 
Klaſſe der Frauen geduldet.“) 

Auch bei einer kleinen Gruppe von Hebräern faßte die Anſchau— 

ung, daß die Ehe unrein ſei, allmählich Wurzel. Die Eſſener, berichtet 

Joſephus, „verwerfen die Luſtbarkeiten als ein Übel, erachten aber 
die Enthaltſamkeit und den Sieg über unſere Leidenſchaften als Tugend. 
Sie ſetzen den Eheſtand hintan.?) Dieſe Lehre übte keinerlei Einfluß 

auf den Judaismus, aber vermutlich großen auf das Chriſtentum. 
Der Apoſtel Paulus erklärte bekanntlich, daß das Cölibat der Ehe 

vorzuziehen ſei: „Wer ſeine Maid verheiratet, thut gut daran“, ſagt 
er; „wer fie jedoch nicht verheiratet, thut beſſer.“?“) Da aber Enthalt—⸗ 

ſamkeit für die meiſten Menſchen unmöglich wäre, iſt die Ehe für ſie 

nicht nur ein Recht, ſondern eine Pflicht. „Es iſt gut für den Mann, 

keine Frau anzurühren; doch um Unzucht zu vermeiden, laſſet jeden 

Mann ſeine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben .... 

Wenn ſie (die Unverheirateten und Witwen) ſich nicht enthalten können, 

laſſet ſie heiraten; denn es iſt beſſer zu heiraten als zu brennen.“) 

Eine viel kräftigere Anſicht bezüglich des Vorranges der Eheloſigkeit 

finden wir bei den meiſten Kirchenvätern ausgedrückt. Origenes erklärte 

die Ehe als weltlich und unrein. Tertullian ſagt, man müſſe die Ehe— 

loſigkeit wählen, ſelbſt wenn dadurch das Menſchengeſchlecht zu Grunde 

gehen ſollte. Nach dem heiligen Auguſtin erſtrahlen die unverheira— 

teten Kinder im Himmel wie glänzende Sterne, während ihre Eltern 

dunkeln Sternen gleichen.?) Thatſächlich wurde, wie Lecky bemerkt, die 

vollkommene Unterdrückung der ganzen ſinnlichen Seite unſerer Natur 

zur Kardinaltugend des Frömmigkeitsvorbildes erhoben.“) Es war eine 
Lieblingsanſicht der Kirchenväter, daß Adam, wenn er den Gehorſam 
gegen den Schöpfer bewahrt hätte, für ewig in einem Zuſtande jung— 
fräulicher Reinheit gelebt haben würde, und daß dann irgend eine harm— 
loſe Vegetationsmethode das Paradies mit einer Raſſe unſchuldiger und 

Dubois, S. 99 ff. 

2) Josephus, Iovo c dh, Buch II, Kap. 8, § 2. Solinus, Kap. XXXV, 

8 9 ff. 
St. Paul, „I. Korinther“, VII, 38. ) Ebenda, VII, 1, 2, 9. 

5) Mayer, Band II, S. 289 ff. 

6) Lecky, „History of European Morals“, Band II, S. 122, 
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unſterblicher Weſen bevölkert haben würde. Die Ehe ſei ſeiner gefallenen 
Nachkommenſchaft nur als notwendiges Auskunftsmittel zur Fortpflanzung 
der Menſchengattung und als ein, wenn auch unvollkommener Zügel 

der natürlichen Ausſchweifung der Begierden gewährt worden.“) Aber 

wenn die Ehe die Erde füllt, ſo füllt nach dem heiligen Jeremias die 

Jungfräulichkeit den Himmel.?) 
Dieſe Anſichten führten allmählich zur obligatoriſchen Eheloſigkeit 

der weltlichen und der Ordensgeiſtlichkeit. Das Neue Teſtament bietet 
uns keine Handhaben zu der Annahme, daß zur Zeit der Apoſtel von 

Männern irgend welchen Alters oder von unverheirateten Weibern 

Mönchsgelübde abgelegt worden wären, und ſchwerlich war einer der 
Apoſtel ſelbſt Junggeſelle.?) Doch im Laufe der Zeit, als die Enthalt: 
ſamkeit zur Kardinaltugend erhoben wurde, und die Eheloſigkeit als die 

nächſte Annäherung an die göttliche Vollkommenheit zu gelten begann, 
wurde auch die Vorſtellung allgemein, daß der Eheſtand mit den Ver: 
richtungen der Geiſtlichkeit nicht vereinbar ſei. Schon Ende des 4. 
Jahrhunderts drang eine römiſche Synode auf die Enthaltſamkeit der 

höhern Grade der Geiſtlichen, aber ihre Übertretung war noch mit keiner 
entſchiedenen Strafe belegt.“) Gregor VII. war der erſte, der der 
Geiſtlichkeit mit genügender Strenge das Cölibat vorſchrieb. Aber dieſes 
entfachte in vielen Ländern eine ſolch lebhafte Widerſetzlichkeit, daß 

es erſt im Laufe des 13. Jahrhunderts durchgeführt werden 

konnte.“) 

Was den Urſprung dieſer Vorſtellung von der Unreinheit des 
Geſchlechtsverkehres betrifft, kann er vielleicht mit dem inſtinktiven Gefühl 
— von welchem ſpäter die Rede ſein wird — gegen geſchlechtlichen 

Verkehr zwiſchen Mitgliedern derſelben Familie oder desſelben Haus: 
halts verknüpft werden. Meines Erachtens lehrt die Erfahrung, daß 

zwiſchen dieſen zwei Gefühlen ein inniger Zuſammenhang beſteht, welcher 
ſich in verſchiedener Weiſe offenbart. Die geſchlechtliche Liebe iſt aus 
dem Kreiſe des häuslichen Lebens gänzlich verbannt, und es iſt deshalb 
vernunftgemäß, anzunehmen, daß, ſobald ſie unter anderen Umſtänden 

) Gibbon, Band I, S. 318 ff. 

\ ) Draper, „History of the Intellectual Development of Europe“, 
Band I, S. 415. 

) Fulton, S. 140, 142. 

) Lea, „Sacerdotal Celibacy in the Christian Church“, S. 66. 

5) Gieseler, „Text-Book of Ecelesiastical History“, Band II, S. 275. 
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auftritt, eine Gedankenverbindung an die Begierde eine Vorſtellung von 
Unreinheit und an deren Befriedigung einen Begriff von Schande oder 

Scham knüpft. Ebenſo augenſcheinlich iſt der religiöſe Cölibatszwang 
eng mit der Verwerfung jedweder Freude verknüpft, welche die geiſtige 

Natur des Menſchen vermeintlich herabwürdigt. 
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Achtes Kapitel. 

Werbung und Verwandtes. 

Profeſſor Sachs bemerkt hinſichtlich der männlichen und weiblichen 

Zeugungszellen der Pflanzen, daß, wo immer wir einen äußerlichen 

Unterſchied zwiſchen den beiden wahrnehmen, die männliche Zelle bei 

der Vereinigung die aktive Rolle ſpielt, während die weibliche Zelle ſich 
paſſiv verhält.!) In dieſer Beziehung beſteht zwiſchen den Pflanzen 

und vielen niederen Tierarten eine Analogie. In den Fällen einiger 

niedrig organiſierter Tiere, die beſtändig an dieſelbe Stelle feſtgebannt 
ſind, wird unveränderlich das männliche Element zum weiblichen ge— 

bracht. Wir kennen andere Beiſpiele, bei denen bloß die Weibchen be— 

feſtigt ſind, und die Männchen die Bewerber ſein müſſen. Und ſelbſt 

wenn Männchen und Weibchen einer Gattung frei ſind, ſo ſind es faſt 

immer die Männchen, die ſich den Weibchen zuerſt nähern.?) 

Wie Darwin andeutet, können wir die Urſache, warum im erſten 

Falle das Männchen die thätige Rolle ſpielt, leicht erkennen: — „Selbſt 

wenn die Ova vor der Befruchtung losgelöſt wären und keiner nach— 

herigen Ernährung oder Beſchützung bedürften, bliebe ihre Beförderung 
noch immer ſchwieriger als die des männlichen Elements, weil ſie in 

viel geringerer Anzahl erzeugt werden, da fie größer find.) Er fügt 

übrigens hinzu, daß es ſich mit Bezug auf Formen, deren Vorfahren 

urſprünglich frei waren, ſchwer begreifen läßt, warum die Männchen 

ausnahmslos die Gewohnheit erworben haben, ſich den Weibchen zu 

nähern, ſtatt von ihnen aufgeſucht zu werden. Vielleicht liegt die Er⸗ 

) Sachs, „Text-Book of Botany“, S. 897. 
) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 343 ff. 
) Ebenda, Band I, S. 343. 
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klärung darin, daß der Suchende größeren Gefahren ausgeſetzt iſt als 

der Geſuchte, und daß der Tod eines Männchens zur Paarungszeit für 

den Beſtand der Gattung minder nachteilig iſt als der eines Weibchens. 

Jedenfalls können wir mit Darwin jagen, daß die Männchen mit 
ſtärkeren Leidenſchaften begabt ſein mußten, um wirkſame Bewerber zu 
ſein, und die Erwerbung ſolcher Leidenſchaften mußte natürlich darin 
wurzeln, daß die gierigeren Männchen eine größere Zahl von Nach— 

kommen hinterließen als die minder gierigen.) 
Dieſes Geſetz hat auch für das Menſchengeſchlecht Geltung, indem 

bei der Bewerbung der Mann allgemein eine mehr thätige, das Weib 
eine mehr leidende Rolle ſpielt. Das Weib erwartet, wie bemerkt 

worden iſt, „daß man um es werbe.“ Doch ſcheint bei einigen wenigen 

Völkern das Umgekehrte der Fall zu ſein, gerade wie wir auch bei den 
niedrigeren Tieren einige Gattungen finden, bei denen die Weibchen die 

Bewerber ſind.?) Nach Broeck verlangt bei den Moquis in Neu-Mexiko 
nicht der Liebhaber die Hand der Schönen, „ſondern ſie wählt den 

jungen Mann, der nach ihrem Geſchmack iſt, und dann ſchlägt ihr 

Vater dem Vater des glücklichen Jünglings die Partie vor.““) In 

Paraguay waren im allgemeinen die Frauen mit ſtärkeren Leidenſchaften 

begabt als die Männer,) und es war ihnen geſtattet, Anträge zu 

machen.?) Bei den Garos iſt es nach Oberſt Dalton nicht bloß das 

Vorrecht, ſondern ſogar die Pflicht des Mädchens, zuerſt zu ſprechen, 

und jede Übertretung dieſes Geſetzes wird ſtreng beſtraft. „Wenn ein 
Mann einem Mädchen Anträge ſtellt“, erzählt er, „und letztere ſie wohl 

zurückweiſt, jedoch ihren Freundinnen von den Anträgen erzählt, ſo gilt 

dies als eine Beleidigung der ganzen „mahäri“ (Mutterſchaft), welcher 

das Mädchen angehört, als ein Makel, der nur mit dem Blute von 
Schweinen und ausgiebigen Bier-Trankopfern auf Koſten der”,,mahäri“, 
welcher der Mann angehört, getilgt werden kann.““) Man berichtete 

dem Oberſten Dalton, daß auch bei den Bhüijas der Heiratsantrag in 
erſter Reihe vom Mädchen kommt), und in Polyneſien?) wie auch bei 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 344. 

2) „Sir R. Heron berichtet, daß bei den Pfauen die erſten Schritte immer 

vom Weibchen ausgehen; etwas Ähnliches findet nach Audubon bei den älteren 

Weibchen des wilden Truthahnes ſtatt.“ (Ebenda, Band II, S. 134.) 

8) Schoolcraft, Band IV, S. 86. ) Rengger, S. 11. 5) Moore, S. 261. 

6) Dalton, S. 64. ) Ebenda, S. 142. Vergl.: Ebenda, S. 233 (Muäaſis). 

8) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 127. 
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den Kaffern Natals!) und bei gewiſſen Indianerſtämmen von Oregon?) 

iſt zuweilen dasſelbe der Fall. 
Oft geſchieht es, daß die Eltern beider Teile die Verbindung zu⸗ 

ſtande bringen, und bei mehreren Völkern bringt der Mann ſeine 
Werbung durch Stellvertretung an. Doch ſind dieſe Fälle nicht von 

beſonderer Wichtigkeit. 
Bei den meiſten Tiergattungen findet die Werbung auf nahezu die 

gleiche Art ſtatt. Während der Liebeszeit gehen die Männchen ſelbſt 

der furchtſamſten Tierarten miteinander verzweifelte Kämpfe um den 

Beſitz des Weibchens ein, und wenn letzteres auch verhältnismäßig paſſiv 

it, trifft es dennoch oft eine Wahl, indem es einen der Nebenbuhler 

erkieſt. Dieſer Kampf um das Weibchen kommt ſogar bei den Inſekten 
vor?) und iſt in der Klaſſe der Wirbeltiere allgemein. Wir können 
ihn mit Haeckel als eine Modifikation und als beſondere Abart des 
Kampfes ums Daſein betrachten.“) 

Es kann kein Zweifel daran obwalten, daß unſere erſten menſch⸗ 

lichen Vorfahren in gleicher Weiſe um ihre Bräute kämpfen mußten. 

Selbſt heute iſt dieſe Art der Werbung keineswegs unbekannt. Von 

den nördlichen Indianern ſtellt Hearne die Behauptung auf, daß „es 
bei jenen Völkern für die Männer ſeit jeher üblich geweſen, um jedes 
Weib, dem ſie gewogen ſind, zu ringen, und natürlich trägt immer 
der ſtärkſte den Preis davon. Einem ſchwachen Mann iſt es, falls 

er nicht ein guter Jäger und ſehr beliebt iſt, ſelten erlaubt, eine Frau 

zu nehmen, die ein ſtärkerer Mann ſeiner Aufmerkſamkeit für würdig 

erachtet . . . . Dieſe Sitte herrſcht bei allen ihren Stämmen und ver: 

urſacht einen großen Wetteifer zwiſchen ihrer Jugend, die von Kindheit 

an bei jeder Gelegenheit trachtet, ihre Kraft und Geſchicklichkeit im 

Ringen zu zeigen.“ ?) Richardſon ſah ebenfalls mehr als einmal einen 

ſtärkeren Mann ſein Recht behaupten, einem ſchwächeren Landsmanne 

die Gattin zu nehmen. „Jedermann“, ſagt er, „kann jeden anderen 

zum Ringkampf fordern und, wenn er ſiegt, deſſen Gattin als Preis 

davontragen . . . . Der beraubte Gatte trägt feinen Verluſt mit jener 
Ergebung, welche die Sitte in ſolchen Fällen vorſchreibt, und ſucht ſich 
dadurch zu entſchädigen, daß er die Gattin eines anderen, noch ſchwä⸗ 

) Shooter, „The Kafirs of Natal“, S. 52. 9) Wilkes, Band IV, S. 457. 
) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 459, 501, 
5) Haeckel, „Generelle e Band II, S. 244. 

) Hearne, S. 104 ff. 
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cheren Mannes an ſich reißt.“ !) Bezüglich der Sklaven-Indianer be- 

merkt Hooker: „Beabſichtigt ein Mann, ſeinen Nachbar ſeiner Gattin 

zu berauben, ſo folgt eine Kraftprobe ſonderbarer Natur: ſie ergreifen 

einander bei den langen wallenden Haaren und raufen ſo um die 

Meiſterſchaft, bis der eine oder der andere peccavi ruft. Iſt der 

neidiſche Mann der Sieger, ſo hat er für die den Gatten wechſelnde 
Frau eine beſtimmte Anzahl von Fellen zu bezahlen.“?) 

Auch bei den Kaliforniern entſtehen zuweilen widerſtreitende An— 
ſprüche zwiſchen zwei oder mehreren Männern bezüglich einer Frau, 

und bei den Patwin kam es zuweilen vor, daß Männer, die wegen 

einer Frau Streit hatten, einen Zweikampf mit Pfeil und Bogen aus 

großer Entfernung ausfochten.) In Mexiko entſchied oft ein Zwei— 
kampf den Streit zwiſchen zwei ſich meſſenden Bewerbern.“) Bei den 

Guanas heiraten nach Azara die Männer oft erſt, wenn ſie zwanzig 
Jahre oder darüber alt ſind, weil ſie vor dieſem Alter ihre Neben— 

buhler nicht bekämpfen können.?) Bei den Muras werden die Mädchen 
zumeiſt in einem Fauſtkampf zwiſchen den verſchiedenen Bewerbern ge— 

wonnen; und dasſelbe iſt bei den Paſſés der Fall.“) 

Bei den auſtraliſchen Eingeborenen werden Zwiſtigkeiten vielleicht 

zum größten Teile durch das „ſchöne Geſchlecht“ verurſacht.“) Von 

den Eingeborenen bei Herbert Vale (Nord-Queensland) ſprechend, be— 
merkt Lumholtz: „Wenn eine Frau hübſch iſt, begehren ſie alle Männer, 

und der einflußreichſte und ſtärkſte iſt dementſprechend gewöhnlich 

Sieger.s) Deshalb muß die Mehrheit der jungen Männer lange 
warten, bis ſie Gattinnen bekommen, denn ſie haben nicht immer den 

Mut, den erforderlichen Zweikampf mit einem ſtärkeren Manne auszu⸗ 
fechten.) Bei den von Dawſon geſchilderten Stämmen Weſt-Viktorias 
kann ein junger Häuptling, der keine Gattin erlangen kann und ſich 

in die Frau eines Häuptlings verliebt, welcher mehr als zwei Ge— 

1) Richardſon, Band II, S. 24 ff. Vergl. Mackenzie, S. 145; Roß in 
„Smith. Rep.“, 1866, S. 310. 

2) Hooper, S. 303. Vergl. Nanſen, Band II, S. 319 (Grönländer). 

3) Schoolcraft, Band IV, S. 224. Powers, S. 221 ff. 

4) Waitz, Band IV, S. 132. ) Azara, Band II, S. 94. 

6) v. Martius, Band I, ©. 412, 509. 

) Wilkes, Band II, S. 195. Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 176, Anz 

merkung 1. Salvado, „Mémoires“, S. 279. 

8) Lrumholtz, S. 213. ) Ebenda, S. 184. 
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mahlinnen befigt, mit ihrer Einwilligung den Gatten zum Zweikampf 

fordern und ſie, wenn er den Gatten übermannt, zu ſeiner geſetzlichen 

Gemahlin machen.!) Nareiſſe Peltier, der ſiebzehn Jahre hindurch von 

einem queensländiſchen Auſtralier-Stamme gefangen gehalten wurde, 

behauptet, daß die Männer „nicht ſelten mit Speeren um den Beſitz 

einer Frau kämpfen.“) 

Wenn in Neu-Seeland ein Mädchen zwei Bewerber mit gleichen 

Anſprüchen hatte, wurde eine Art „Zerrkampf“ veranſtaltet, in welchem 

das Mädchen von den Bewerbern in entgegengeſetzten Richtungen bei 

den Armen gezerrt wurde, wobei der ſtärkere Sieger blieb; s) nach 

ſt. Taylor beſitzt die Maori-Sprache ſogar einen eigenen Ausdruck für 

derartige Kämpfe.“) In Samoa wie auf den Fidſchi-Inſeln ſind die 

Weiber immer eine der Haupturfachen des Raufens geweſen,“) und 

von den Einwohnern Makins (Kingsmill-Inſeln) verſichert Wood, daß 

„ſie keine Kriege und nur ſehr wenige Waffen haben und ſelten aus 

anderen Urſachen als wegen ihrer Frauen ftreiten.” 6) 

Bei den ſüdamerikaniſchen Buſchmännern „nimmt zuweilen der 

ſtärkere Mann dem ſchwächeren ſeine Gattin weg.““) Die Bewohner 

von Wadai find berüchtigt wegen ihrer verzweifelten Kämpfe um 
Frauen, und bei den jungen Männern von Baghirmi ſind Blutsfehden 

zwiſchen Rivalen keineswegs ſelten.“) 

Auf den Inſeln außerhalb Kamtſchatkas herrſchte früher, wie 

Steller berichtet, ein ſehr ſonderbarer Gebrauch. Wenn ein Gatte 

wahrnahm, daß ein Nebenbuhler bei ſeiner Frau geweſen war, ſo gab 

er zu, daß der Nebenbuhler zumindeſt die gleichen Anſprüche hatte 

wie er. „Laß uns denn verſuchen“, ſagte er diesfalls, „wer von uns 

beiden das größere Anrecht hat und ſie beſitzen ſoll.“ Hernach legten 
beide ihre Kleider ab und begannen einander den Rücken mit Stöcken 
durchzubleuen; wer zuerſt zu Boden fiel, unfähig, weitere Stockſtreiche 
zu ertragen, verlor ſein Recht an die Frau.“) 

Bei den alten Hindus war es, wie Samuelſon ſchreibt, „in könig— 

lichen Kreiſen gebräuchlich, ein Turnier zu veranftalten, und der Sieger 

) Dawſon, S. 36. Vergl. Ridley, „The Aborigines of Australia“, ©. 6. 

2) Spencer, „Principles of Sociology“, Band I, S. 601. 

5) Dieffenbach, „Travels in New Zeuland“, Band II, ©. 36 ff. 

4) Taylor, S. 337.) Pritchard, . 55, 289 ) Wilkes, Band 7 8 12 

) Lichtenſtein, Band II, S. 48. ) Barth, „Reiſen“, Band III, S. 352. 

9) Steller, S. 348. Vergl. „Das Ausland“, 1875, S. 738 (Tanguten). 
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wurde von der Prinzeſſin zu ihrem Gatten erwählt.“ Dieſe Sitte 

war unter dem Namen „Swayamvara“ oder „Wahl der Maid“ be— 

kannt und wird in den alten Legenden oft erwähnt.“) 

In griechiſchen Legenden und Mythen finden wir mehrere Bei 

ſpiele des Kämpfens oder Wetteiferns um Frauen. Pauſanias erzählt, 
daß Danaus ein Wettrennen um ſeine Töchter veranſtaltete, und daß 

„der Mann“, der die anderen überflügelte, die erſte Wahl hatte und 

dasjenige Mädchen nehmen konnte, welches ihm am meiſten zuſagte; 

der zweitnächſte Sieger konnte an zweiter Stelle wählen u. ſ. f. Die 

Töchter, welche keine Bewerber hatten, mußten warten, bis ſich an dem 

Wettrennen neue Gäſte beteiligten.?) Nach Pindar ließ Antäus, der 
Vater einer blondhaarigen, hochgeprieſenen Maid, die viele Bewerber 

hatte, dieſe ſamt und ſonders am Ende einer Rennbahn Stellung 

nehmen, indem er beſtimmte, daß ſie die Braut deſſen werde, der 

ſich im Rennen als erſter erwieſe und zuerſt ihre Kleider berührte.“) 

Ikarus ſchlug den Bewerbern um Penelope ebenfalls ein Wettrennen 

vor,) und, wie Hamilton bemerkt, „der Sieg des Odyſſeus über die 

Bewerber bildet das eigentliche Ende der Odyſſee.““) 

Nach Fr. S. Krauß ringen am Palmſonntag, als am Tage der 

Liebesahnungen, ſüdſlaviſche Jünglinge miteinander, da fie glauben, 

daß der ſtärkere die hübſchere Gattin heimführen werde.“) Arthur 

Young erwähnt eine ſonderbare Sitte, welche in ſeiner Zeit im Innern 
Irlands verbreitet war: „Es beſteht hier ein ſehr alter Gebrauch“, 

ſagt er, „wonach eine Anzahl ärmerer Dorfnachbarn über irgend ein 

junges Frauenzimmer, das nach ihrer Anſicht verheiratet werden ſollte, 

übereinkommen; fie einigen ſich auch hinſichtlich eines Burſchen als den. 

geeigneten Gatten. Iſt dies beſchloſſen, ſo ſchicken ſie nach der Wohnung 

der Schönen, um ſie zu verſtändigen, daß ſie am nächſten Sonntag 

„beritten gemacht“, d. h. von Männern auf dem Rücken getragen 

werden würde. Sie muß dann Branntwein und Cider für einen 

Schmaus vorbereiten, da ihr Alle nach der Meſſe wegen des Schleu— 
der⸗Wettkampfes einen Beſuch abſtatten. Sobald ſie „beritten gemacht“ 

it, beginnt der Wettkampf, in welchem die Aufmerkſamkeit aller Ver: 

) Samuelson, „India, Past and Present“, S. 48. 

2) Pauſanias, Buch III, Kap. 12. ) Pindar, Moda, Ode IX, Vers 117. 

5) Pauſanias, Buch III, Kap. 12. 

) „Homer's Odyſſey“ (herausgegeben von Hamilton), Vorrede, ©. N: 

Krauß, S. 163 ff. 
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ſammelten auf den ihr zum Gatten auserkorenen Jüngling gerichtet 
iſt: geht er als Sieger hervor, ſo wird er ſicher mit dem Mädchen 
verheiratet; iſt aber ein anderer der Sieger, ſo verliert er ſie ebenſo 

ſicher, denn ſie iſt der Preis des Siegers . . . . Zuweilen ſchleudert 

eine Baronie gegen die andere, aber immer bildet ein heiratsfähiges 
Mädchen den Preis.“) 

Der Geſchlechtskampf iſt im Tierreich nicht immer heftiger Art. 
Wie Darwin nachgewieſen hat, verſuchen die Männchen oft, die Weib— 
chen in friedlichem Wetteifer zu bezaubern. Bei vielen Vogelarten 

ſcheint das Männchen eine Gefährtin durch Entfaltung ſeines Ge— 
fieders und ſonſtigen Schmuckes gewinnen zu wollen, oder auch da— 

durch, daß es ſie durch Liebeslieder, Zwitſchern und Kapriolen 
reizt. Aber bei den niedrigeren Säugetieren gewinnt es ſie allem An— 
ſcheine nach viel häufiger durch das Geſetz des Kampfes als durch 

die Entfaltung ſeiner Reize.?) Es kann kaum bezweifelt werden, daß 

dasſelbe bei den Urmenſchen der Fall war; doch brauchen wir nicht 

viele Fortſchrittsſtufen zu erſteigen, um zu entdecken, daß die Werbung 

beim Manne mehr vorausſetzt, als bloß Mut und Kraft. Nicht nur 

bei Kulturvölkern erfordert fie häufig ein längeres Hofmachen; Mari: 
ners Worte bezüglich der Tongo-Weiber haben für die meiſten wilden 

und barbariſchen Raſſen der Jetztzeit Geltung. „Man darf nicht 

vorausſetzen“, bemerkt er, „daß dieſe Weiber immer leicht gewonnen 

werden, zuweilen it die größte Aufmerkſamkeit und glühendſte Be⸗ 
werbung erforderlich, auch wenn kein anderer Liebhaber im Wege 
ſteht. Dies geſchieht manchmal aus Koketterie oder aus Abneigung 
gegen die Vereinigung u. |. w.“ ?) 

Obgleich die Frau im allgemeinen bei der Werbung die minder 
thätige Rolle ſpielt, ſo verharrt ſie doch keineswegs in vollſtändiger 
Unthätigkeit. Hooper erzählt, daß bei den Indianern der James' Bay 

„vor mehreren Jahren zwei junge Indianerweiber in einem heftigen 
Streit beobachtet wurden . ... Nach längerem lebhaften Kampfe 
unterlag die ſchwächere. Es ſtellte ſich heraus, daß die Mädchen in 
einen und denſelben Mann verliebt waren und beſchloſſen hatten, ihre 

) Young, „Tour in Ireland“, in Pinkerton’s „Collection of Voyages“, 
Band III, S. 860. 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 257. 

) Martin, Band II, S. 174. Vergl. Fritſch, S. 445 (Buſchmänner). 
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Anſprüche auf dieſe Art zu entſcheiden.“) Bei den Wintun in Kali⸗ 
fornien ſtreiten nach Powers die Frauen oft in einem verzweifelt zähen 

Kampfe mit Steinen um die Oberherrſchaft, wenn irgend ein anderer 

Mann als ein Häuptling verſucht, eine zweite Buſengefährtin in ſeinen 

Wigwam einzuführen; „ſie zerſchlagen einander in wilder Leidenſchaft— 

lichkeit die Geſichter, und wenn die eine niedergeworfen wird, helfen 
ihr ihre Freundinnen wieder auf die Beine, und man ſetzt den rohen 

Kampf fort, bis die eine oder die andere aus dem Wigwam ver— 

trieben iſt.“?) Peltier berichtet, daß bei den bereits erwähnten auſtra— 

liſchen Stämmen die Frauen, von denen gewöhnlich zwei bis fünf 

Einem Manne gehören, um ſeinen Beſitz unter ſich kämpfen; „ihre 

Waffen ſind ſchwere Stöcke, mit welchen ſie ſich gegenſeitig um den 

Kopf hauen, bis Blut fließt." ?) Auf den Kingsmill-Inſeln tragen die 

Frauen aus Eiferſucht zuweilen kleine Waffen bei ſich und warten auf 

eine günſtige Gelegenheit, ihre Nebenbuhlerinnen anzugreifen; die Folge 

iſt ein verzweifelter Kampf.“) Auch bei den Kamtſchadalen ſollen die 
Frauen um die Männer kämpfen.“) Aber viel allgemeiner trachten 

die Frauen die Liebe der Männer durch Koketterie oder durch Ent— 

faltung ihrer Reize zu gewinnen. Schließlich dürfen die Frauen, 

wenn auch allgemein die Männer die Werber ſind, in vielen, viel— 

leicht in den meiſten Fällen deren Vorſchläge nach Belieben annehmen 

oder ablehnen. 
Das nächſte Kapitel ſoll der Aufzählung einiger der gebräuch— 

lichſten Mittel gewidmet werden, durch welche die Geſchlechter trach— 

teten oder trachten, ſich gegenſeitig anziehend zu geſtalten oder ihre 

Leidenſchaften zu erregen. Dann werden wir ſehen, inwieweit das 

Weib die Freiheit beſitzt, über ihre Hand zu verfügen, und zu gleicher 

Zeit werden wir Fälle kennen lernen, in welchen ſich auch der Mann 

hinſichtlich ſeiner Ehe dem Willen anderer unterwerfen muß. 

1) Hooper, S. 390. 2) Powers, S. 238 ff. 

3) Spencer, „Principles of Sociology“, Band I, S. 601 ff. 
) Wilkes, Band V, S. 90. ) Klemm, Band II, S. 207. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 11 
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Anziehungsmittel. 

Das Verlangen nach Selbſtſchmückung iſt eine außerordentlich alte, 
ſpezifiſch menſchliche Eigenſchaft. Es giebt Völker, die faſt all deſſen, 
was wir als Lebensbedürfniſſe betrachten, entblößt ſind, aber es giebt 

kein noch ſo rohes Volk, das nicht an Schmuckgegenſtänden Vergnügen 

fände. Die alten Barbaren, die den Süden Europas zu derſelben 

Zeit bewohnten wie das Renntier und der Mammut, brachten in ihre 

Höhlen glänzende Schmuckſachen.“) Die Frauen der äußerſt verkom— 
menen Veddahs auf Ceylon ſchmücken ſich mit Halsketten aus Meſſing⸗ 

perlen und mit aus Muſchelſchalen geſchnitzten Spangen.?) Die Feuer⸗ 
länder „begnügen ſich, nackt zu ſein, ſind jedoch begierig, geputzt zu 

erſcheinen.““) Die Auftralier, die, was Nettigkeit und Reinlichkeit be⸗ 

trifft, in ihre Erſcheinung nicht den geringſten Stolz ſetzen, ſind auf 
ihre rohen Zieraten ſehr eitel.) Und von den rohen Tas— 

maniern erzählt Cook, daß fie nicht den Wunſch hatten, nützliche Ge— 
genſtände zu erlangen, aber ſehr begierig waren, ſich Schmuck an- 

zueignen. 

„Wie groß auch die Eitelkeit des civiliſierten Menſchen ſei,“ ſagt 

Spencer, „te wird von jener des unciviliſierten übertroffen.““) Die 
Vorliebe der Wilden für Schmuckgegenſtände in faſt allen Teilen der 

1 ) Spencer, „Principles of Sociology“, Band I, S. 64. 

2) Emerſon Tennent, Band II, S. 443.“ 
®) Hawkesworth, „Voyages“, Band II, S. 55. 
) Eyre, Band II, S. 209. 9) Spencer, Band I, S. 64. 
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Erde iſt zur Genüge von Reiſenden nachgewieſen worden. Federn 
und Perlen in mannigfachen Farben, Blumen, Ringe, Fußſpangen und 

Armbänder ſind allgemeine Verſchönerungsmittel. Eine vollſtändig aus— 
geſtattete Santal⸗Schöne z. B. trägt zwei Fußſpangen und bis zwölf 

Armbänder, eine Halskette im Gewichte von einem Pfund, und das 
Geſamtgewicht der Schmuckgegenſtände auf ihrer Perſon ergiebt vier— 

unddreißig Pfund Glockenmetall — „ein größeres Gewicht“, bemerkt 

Kapitän Sherwill, „als eine unſerer Salondamen auch nur heben 

könnte.“ ) Überdies wird der Körper in mannigfacher Weiſe verun— 
ſtaltet. Die Lippen, die Naſenwände und die Ohrläppchen werden be— 

ſonders übel behandelt. Im öſtlichen Central-Afrika iſt kaum ein 
Weib ohne Lippenring zu ſehen; ſie ſagen, daß es ſie hübſcher macht, 
und „je größer der Ring, deſto höher ſchätzen ſie ſich.“?) Die Schulis 

bohren ein Loch in die Unterlippe und fügen in dasſelbe ein vier bis 

fünf Zoll langes Kriſtallſtück ein, das beim Sprechen hin und her 

ſchwankt; ?) ähnliche Gebräuche find auch bei anderen afrikaniſchen 

Völkern,“) ſowie in einigen Teilen Nord- und Süd-Amerikass) üblich. 
Die Papuas durchlöchern ſich die Naſenſcheidewand und ſetzen in das 

Loch Stäbe, Vogelklauen u. dgl. ein.?) Am gebräuchlichſten iſt die 

Durchbohrung, Erweiterung oder ſonſtige Verſtümmelung der Ohr— 
läppchen. Gewiſſe nordamerikaniſche Indianer,“) die Arekunen und Boto— 

kuden Süd-Amerikas?) und die oſtafrikaniſchen Wa⸗tai⸗ta“) zerren fie 
bis faſt zu den Schultern hinab. Bei den Oſter-Inſulanern, bemerkt 

Beechey, „hängt das ſeines Ohrringes beraubte Ohrläppchen baumelnd 

über dem Nacken und bietet, namentlich wenn es feucht iſt, einen 
äußerſt unangenehmen Anblick. Es iſt zuweilen ſo lang, daß es ſehr 
hinderlich wird; um dies zu vermeiden, ſchlagen ſie das Läppchen über 

) Sherwill, „Tour through the Räjmahal Hills“, im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XX, S. 584. 

) Macdonald, „Africana“, Band I, ©. 17. 

3) Wilson and Felkin, Band II, S. 62. 

) Barth, „Reifen“, Band II, ©. 514. Livingſtone, S. 577. 

| 5) v. Langsdorf, Band II, S. 115. v. Martius, Band I, ©. 351. Wallace, 

„Travels on the Amazon“, S. 514. 

6) Finſch, S. 39. „Das Ausland“, 1881, S. 26. Waitz⸗Gerland, Band VI, 

S. 569 ff. 

) Carver, S. 227. ) v. Martius, Band I, S. 620, 319. 

e) Johnſton, S. 429 ff. 5 
5 11* 
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den oberen Teil des Ohres oder befeſtigen, was ſeltener geſchieht, die 

beiden Ohrläppchen hinter dem Kopfe aneinander.“) 
Kaum minder ſind die Zähne der Verſtümmelung unterworfen. 

Auf der malayiſchen Inſelgruppe iſt die Anſicht verbreitet, daß das 

Feilen und Schwärzen der Zähne einen ſehr ſchönen Erfolg erzielt, da 

weiße Zähne äußerſt mißachtet ſind.?) Die Auſtralier ſchlagen oft 

einen oder zwei Vorderzähne des Oberkiefers aus, und mehrere Stämme 

in Neu⸗Guinea feilen die Zähne ſcharf.?) Die Damaras wieder feilen 

die mittleren Zähne des Oberkiefers zur Formen eines Schwalbenſchwanzes 

und ſchlagen vier Zähne des Unterkiefers aus; während einer der 

nördlich vom Zambeſi lebenden Makalaka-Stämme und die deſſen Ufer 

bevölkernden Matongas „aus der ſonderbarſten Eitelkeit ihre oberen 
Schneidezähne ausſchlagen. Ihre Frauen ſagen, daß nur Pferde 

mit allen Zähnen eſſen, und daß Männer nicht gleich Pferden eſſen 

jollten.“ %) 
Viele wilden Männer jegen großen Stolz in ihr Kopfhaar. Hier 

wird es auf prunkende Weiſe gefärbt, da mit Perlen und Rauſchgold 
geſchmückt, dort wieder mit außerordentlicher Sorgfalt gekämmt und 

geordnet. Die Kandhs ziehen ihr Haar, welches ſehr lang getragen 

wird, nach vorne und rollen es auf, bis es einem zwiſchen den Augen 

hervorragenden Horne gleicht. Sie lieben es, um dieſes ein Stück 

rotes Tuch zu tragen und die Federn von Lieblingsvögeln, wohl auch 
eine Pfeife, einen Kamm u. ſ. f. einzufügen.?) Die Männer von Tana 

(Neu⸗Hebriden) tragen ihr Haar „zwölf bis achtzehn Zoll lang und teilen 

es in etwa 600 bis 700 kleine Locken oder Flechten;“ 6) und bei den Latuka 
braucht ein Mann acht bis zehn Jahre Zeit, um feine Friſur zu be— 

enden.)) In Nord-Amerika ſah Hearne mehrere etwa ſechs Fuß hohe 

Männer, die „eine einzelne Locke ihres Haares bewahrt hatten, welche, 

wenn herabgelaſſen, beim Gehen den Boden fegen konnte.“) Andere 

1) Beechey, „Voyage to the Pacific“, Band I, S. 38. Über die künſtliche 

Erweiterung der Ohrläppchen vgl. auch Park Harriſon im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band II, S. 190-198. 

2) Crawfurd, Band I, S. 216 ff. 

) Sturt, „Expedition into Central Australia“, Band II, S. 9, 61. Waitz⸗ 

Gerland, Band VI, S. 570. 

) Holub, Band II, S. 259. 9) Dalton, S. 301. 

6) Turner, „Samoa“, S. 308. 

) Baker, „The Albert N'yanza“, Band I, ©. 198. 
8) Hearne, S. 306, Anmerkung. 
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Indianer pflegen ſich den Kopf zu raſieren und mit einem Schopf von 

Rotwild⸗Haaren zu ſchmücken; bei mehreren Völkern ſind Perücken in 

Gebrauch.“) Die Indianer von Guiana, die Feuerländer, die Tſcha— 

vanten, die Uaupes?) und andere Stämme haben die Gewohnheit, ſich 
die Augenbrauen auszurupfen. a 

Kaum irgend etwas hat für den Wilden eine größere Anziehungs— 

kraft als prunkende Farben. „Es thut nichts“, ſagt Dr. Holub, „wenn 

ein Reiſender im Marutſe-Bezirk noch ſo krank iſt und noch ſo viele 

Träger verlangt; wenn er nur genügenden Vorrat an blauen Glas— 
perlen hat, kann er immer ſicher ſein, der größten Aufmerkſamkeit zu 

begegnen und ſich die weiteſtgehenden Dienſte zu verſchaffen; ſeine 

Perlen werden auf Fürſten und Unterthanen, auf Männer, Frauen 

und Kinder, auf Freie und Leibeigene eine gleich unwiderſtehliche An— 
ziehungskraft ausüben.“?) Der Gebrauch, ſich mit buntem Tand zu 
ſchmücken und den Körper mit grellen Farben zu bemalen, iſt in der 

That außerordentlich verbreitet. Von den Santalmännern bei Feſt— 

gelagen bemerkt W. Hunter: „Wenn auch nicht alle Farben des Regen— 

bogens von ihnen entfaltet werden, ſo ſind doch ſicherlich der Horn— 

igel, der Pfau und eine Unzahl gefiederter Weſen von ihnen gebrand— 

ſchatzt worden, um die jungen Santalſchönen mit Gefieder zu ver— 

ſehen.““)) Beſonders ergötzt ſich der Wilde am Selbſtbemalen. Roter 

Ocker gilt allgemein als ein weſentliches Verſchönerungsmittel, während 
von den anderen Farben wahrſcheinlich weiß und ſchwarz zumeiſt in 

Gebrauch ſind. Die Nadoweſſier färben ihr Geſicht rot und ſchwarz, 

„was fie als beſonders zierend erachten.” 5) Bei den Guaicurus färben 

viele Männer ihre Körper halb rot, halb weiß.“) Auf dem ganzen 

auſtraliſchen Feſtlande färben ſich die Eingeborenen ſchwarz, rot, gelb 

und weiß.“) In Fidſchi gilt eine geringe Menge Zinnober „als die 

wünſchenswerteſte Erwerbung.“ ?) In Neu:Seeland werden die Lippen 

beider Geſchlechter allgemein blau gefärbt, und in Santa-Cruz (Egmont: 

Inſel) beobachtete Labillardiere mit Erſtaunen, daß „daſelbſt eine Bor: 

) Catlin, Band II, ©. 23. 

2) Brett, S. 343. King and Fitzroy, Band II, S. 138. von Martius, 

Band I, S. 271. Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 483. 

) Holub, Band II, S. 351. ) Hunter, „Rural Bengal“, Band I, S. 185. 
5) Carver, S. 227. ) v. Martius, Band I, S. 230. 

7) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 738. ) Wilkes, Band III, S. 356. 



166 Neuntes Kapitel. 

liebe für weißes Haar außerordentlich verbreitet war, welches zu ihrer 
Hautfarbe einen überraſchenden Gegenſatz bildete.“ 1) 

„Wir kennen“, ſagt Darwin, „von der Polargegend im Norden 

bis Neu-Seeland im Süden kein einziges großes Land, deſſen Einge— 

borene ſich nicht tättowieren.“ ?) Dieſer Gebrauch wurde von den alten 
Aſſyrern, Briten und Thrakiern?) geübt, wie er heute von den meiſten 
Wilden geübt wird. Und es kann ohne Übertreibung behauptet werden, 

daß es mit Ausnahme des Augapfels keinen ſichtbaren Teil des menſch⸗ 
lichen Körpers giebt, der dem Schickſale entgangen wäre, in dieſer 
Weiſe entſtellt zu werden. Einige der Oſter-Inſulaner tättowieren ſich 

die Stirne, die Ohrränder und die fleiſchigen Teile der Lippen in 

bogenförmigen Linien.?) Die abyſſiniſchen Weiber zeichnen ihr Zahn⸗ 

fleiſch zuweilen ganz blau.?) Die Mundrucus tättowierten ſogar ihre 
Augenlider.) Und von der Tättowierung der Sandwich-Inſelbewohner 
bemerkt Freycinet: „Kein Teil ihres Körpers iſt davon befreit; die 

Naſe, die Ohren, die Augenbrauen, der Scheitel des Kopfes, ſogar die 

Zungenſpitze ſind damit nicht minder überladen als die Bruſt, der 
Rücken, die Beine, die Arme und die Handflächen.“ 

Oft werden in der Haut Narben gemacht, ohne daß irgend welche 
Farbmittel in Verwendung kämen. Einige Stämme von Madagaskar 

z. B. haben die Gewohnheit, durch leichte Einſchnitte in die Haut 

Zeichen zu machen, „welche nach ihrer Abſicht eine Zierde bilden ſollen.“ ?) 
Die Eingeborenen von Tana ſchmücken ſich, indem fie „das rohe Sinn- 

bild irgend eines Blattes oder Fiſches in die Bruſt oder in den 
Oberteil des Arms einſchneiden, beziehungsweiſe einbrennen.““) Die 
Auſtralier des ganzen Feſtlandes beſäen ihre Körper mit Narben, — 

wie Curr verſichert, behufs Verſchönerung.!“) Und in Fidſchi „werden 

in die Arme und Rücken der Weiber ganze Reihen warzenähnlicher 

) Angas, „Savage Life“, Band I, ©. 316. Labillardière, „Voyage in 
Search of La Pérouse“, Band II, S. 266. 

2) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 369. 

) Lacassagne, „Les tatouages“, S. 9. Caeſar, Buch V, Kap. 14. Herodot, 
Buch V, Kap. 6. 

) Beechey, Band I, S. 39. ) Parkyns, Band II, ©. 29. 

6) Agassiz, „Journey in Brazil“, S. 320. ä 

*) Freyeinet, Band II, S. 580. Vergl. Beechey, Band I, ©. 140. 

8) Sibree, S. 210. 9 Turner, „Samoa“, S. 310. 

10) Curt, Band II, S. 475. 
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Flecke eingebrannt, die ſie und ihre Bewunderer als Zierden be— 

trachten.“) 
Es iſt darauf hingewieſen worden, daß viele dieſer Gebräuche 

anderen Beweggründen als dem Wunſche, ſich zu ſchmücken, ihren Ur— 

ſprung verdanken, und von mehreren heißt es, daß ſie einen religiöſen 

Urſprung haben. Die auſtraliſchen Dieyerie können auf die Frage, 

warum ſie aus dem Oberkiefer ihrer Kinder zwei Vorderzähne aus— 

ſchlagen, bloß antworten, daß Muramura, ein guter Geiſt, nach ihrer 
Erſchaffung das erſte Kind auf dieſe Weiſe entſtellte, und, da ihm der 

Anblick gefiel, anordnete, daß künftig jedem männlichen oder weiblichen 
Kinde das Gleiche geſchehen ſolle.?) Die Pelew-Inſulaner glauben, 

daß die Durchlöcherung der Naſenſcheidewand notwendig ſei zur Er— 

langung der ewigen Seligfeit;?) und die Nicaraguer jagen, daß ihre 

Vorfahren von den Göttern belehrt wurden, die Köpfe der Kinder platt 

zu drücken.“) In Fidſchi wieder herrſcht die Anſicht, daß die Sitte 

des Tättowierens mit einer Beſtimmung des Gottes Dengei im Ein— 

klang iſt, und daß deren Vernachläſſigung nach dem Tode beſtraft 

wird.“) Ein ähnlicher Glaube beſteht bei den Bewohnern der Kingsmill— 
Inſeln und den Ainos,éò) und die Grönländer glaubten früher, daß die 

Köpfe jener Mädchen, die nicht durch lange Nähte mit Nadel und 

ſchwarzem Zwirn zwiſchen den Augen, auf der Stirne und am Kinn 

entſtellt wurden, im Lande der Seelen in Thranfäſſer verwandelt und 

unter die Himmelslampen geſtellt würden.?) Doch find ſolche Märchen 

nicht von Bedeutung, da jeder ſeit undenklichen Zeiten geübte Gebrauch 
leicht dem Befehle irgend eines Gottes zugeſchrieben werden mag. 

Frazer meint, daß mehrere der hier angeführten Gebräuche un— 

trennbar mit dem Totemismus verknüpft ſind.?) Um ſich vollſtändiger 

1) Williams and Calvert, „Fiji and the Fijians“, S. 137. 

2) Gason, „The Manners and Customs of the Dieyerie Tribe“, in Woods’ 
„The Native Tribes of South Australia“, S. 267. 

) „ Ymer“!, Band IV, S. 317 ff. 

) Squier in den „Trans. American Ethn. Soc.“, Band III, S. 129. 

5) Williams and Calvert, S. 138. Pritchard, S. 391. Seemann, „Viti“, 

S. 113. Wilkes, Band III, S. 355. 
6) Wilkes, Band V, S. 88. v. Siebold, S. 15. 
7) Egede, S. 132 ff. Nordenſkiöld, „Grönland“, S. 468. 
8) Ein Totem iſt „eine Klaſſe ſtofflicher Gegenſtände, welche der Wilde mit 

abergläubiſcher Verehrung betrachtet, weil er glaubt, daß zwiſchen ihm und jedem 

Gliede der Klaſſe ein inniger und ganz beſonderer Zuſammenhang beſteht.“ 

(Frazer, S. 1.) 
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in den Schuß des Totem zu begeben, hat der Clans-Mann nach Frazer 

die Gewohnheit, ſich ihm durch Anordnung des Haares und durch Ver— 

ſtümmelung des Körpers ähnlich zu geſtalten und den Totem auf ſeinem 

Körper durch Ritzen, Tättowieren oder Färben darzuſtellen. So tragen 

die Büffel⸗Clans der Jowas und Omahas zwei Haarlocken in Nach— 

ahmung von Hörnern, während der Klein-Vogel-Clan der Omahas 

„vorne über der Stirne ein wenig Haar für den Schnabel und am 

Hinterkopfe für den Schwanz des Vogels zurückläßt mit viel Haar über 

den beiden Ohren für die Flügel“; und der Schildkröten-Unterclan 

ſchneidet vom Kopfe der Knaben alles Haar ab, mit Ausnahme von 

ſechs Locken, welche derart angeordnet werden, daß ſie wie Beine, Kopf 

und Schwanz einer Schildkröte ausſehen. Die Sitte, zur Zeit der 

Mannbarwerdung die oberen Vorderzähne herauszuſchlagen — fährt 
Frazer fort — iſt oder war einſt vermutlich eine Nachahmung des 
Totem; ebenſo auch der Knochen, das Rohr oder der Stab, welchen 

einige auſtraliſche Stämme durch die Naſe ſtechen. Die Haidahs der 
Queen⸗Charlotte-Inſeln haben ihre Totems immer — die Irokeſen ge: 

wöhnlich — auf ihrer Perſon tättowiert, und gewiſſe andere Stämme 
haben auf ihren Körpern tättowierte Tierfiguren, welche Frazer eben— 

falls für Totem-Zeichen hält. Nach Einem Gewährsmann find die 

von den Auſtraliern erzeugten Narben zuweilen in Muſtern geordnet, 

welche den Totem darſtellen, und bei einigen wenigen Völkern wird 

der Totem auf den Körper des Clans-Mannes gemalt.!) 

Frazers Theorie wird von äußerſt wenigen Thatſachen unterſtützt, 
während es hingegen eine ungeheure Zahl von Fällen giebt, in denen 

wir keinerlei Recht haben, einen Zuſammenhang mit dem Totemismus 
anzunehmen. Es wäre in der That unmöglich, nachzuweiſen, wie viele 

der in dieſem Kapitel erwähnten Gebräuche auf dieſe Weiſe entſtanden 

ſind. Wie iſt es möglich, das Ausſchlagen der oberen Vorderzähne 
oder das Durchſtechen eines Stabes durch die Naſe als Nachahmungen 
von Totem⸗Tieren zu erklären? Und wie können wir die Verſtümme⸗ 
lungen der Ohren und anderer Körperteile und die verſchiedenen Arten 
der Selbſtſchmückung mit dem Totemismus verbinden? Da alle der: 
artigen Gebräuche für Verbeſſerungen der äußeren Erſcheinung gehalten 

werden und, wie wir nun zeigen wollen, in der gleichen Lebensperiode 

ſtattfinden, können wir mit Recht behaupten, daß die Urſache, welcher 

) Frazer, S. 26— 30. 



Anziehungsmittel. 169 

ſie ihren Urſprung verdanken, im Weſen eine und dieſelbe iſt. Hinſicht— 

lich des Tättowierens nimmt Gerland an, daß die tättowierten Zeichen 
urſprüngliche Geſtalten von Totem-Tieren waren, wenn ſie es jetzt auch 

nicht mehr find;t) aber in einer wiſſenſchaftlichen Unterſuchung iſt eine 

derartige Annahme nicht zuläſſig. Und ſelbſt in jenen ſeltenen Fällen, 

in welchen der Zuſammenhang zwiſchen Tättowierung und Totemis— 

mus unzweifelhaft iſt, können wir nicht mit Sicherheit wiſſen, ob der— 

ſelbe nicht als etwas Nebenſächliches gelten muß. Gegenwärtig wird 

das Tättowieren ausschließlich oder faſt ausſchließlich als Verſchöne⸗ 

rungsmittel betrachtet, und Cook erklärt ausdrücklich, daß es auf den 

Südſeeinſeln zur Zeit ihrer Entdeckung keineswegs mit Religion zu— 

ſammenhing.?) Ich kann auch nicht mit Spencer übereinſtimmen, wenn 
er meint, daß das Tättowieren und andere Verſtümmelungsarten ur— 

ſprünglich als Mittel angewendet wurden, die Unterordnung unter 

einen verſtorbenen Herrſcher oder einen Gott auszudrücken.?) Ohne 

Beweis iſt ferner auch die Meinung Colquhouns, daß der Gebrauch 
in dem Wunſche wurzelte, entweder einen Mann in der Schlacht Furcht: 

erregender zu geſtalten oder den Körper durch das Eintättowieren von 

Zaubermitteln unverwundbar zu machen.) 
Es iſt ohne Zweifel wahr, daß dieſer Gebrauch verſchiedenen 

Zwecken förderlich iſt. Keyſer ſpricht von einem Häuptling in Neu⸗ 

Guinea, der an ſeiner Bruſt 63 blaue Tättowierungslinien hatte, welche 

die Zahl der von ihm erlegten Feinde darſtellten.?) Überdies ermög⸗ 

lichen die tättowierten Zeichen den Wilden, ihre eigenen Clansleute 

von den Feinden zu unterſcheiden,) obgleich ich nicht mit Chenier”) 

glauben kann, daß dies ihr urſpünglicher Zweck geweſen. Viele Zierden 

find wieder thatſächlich nichts anderes als Trophäen- Kennzeichen, und 

viele zum Schmuck dienende Gegenſtände waren anfangs Erſatzmittel 
für Trophäen, mit welchen fie auch eine entfernte Ahnlichkeit beſaßen,s) 

während andere als Zeichen des Wohlſtandes getragen werden.“) Ich 

) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 36— 39. ) Ebenda, S. 38. 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band II, S. 72. 
) Colquhoun, S. 213. 5) Keyser, „Our Cruise to New Guinea“, ©. 44 ff. 
6) Mackenzie, S. CXX. Powers, S. 109. Beechey, Band II, S. 401. 

Agaſſiz, S. 318. v. Martius, Band I, ©. 484, 501 u. ſ. f. „Das Ausland“, 

1875, S. 293, Anmerkung. 

?) Citiert bei Heriot, S. 293, Anmerkung. 

) Spencer, Band II, S. 183—186. ) Vergl. Barth, „Oſtafrika“, S. 32. 
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leugne weder, daß Männer zuweilen ihren Körper bemalen, um ihren 
Feinden in der Schlacht Furcht einzuflößen, noch auch, daß der Ge— 
brauch von Ocker und Fetten als Schutzmittel gegen Witterungsände⸗ 
rungen, Fliegen und Moskitos von Nutzen ift.!) Nichtsdeſtoweniger 
ſcheint es außer Zweifel zu ſein, daß Männer und Frauen ſich haupt: 

ſächlich aus dem Grunde zu ſchmücken, zu verſtümmeln, zu bemalen 
und zu tättowieren begannen, um ſich dem anderen Geſchlecht anziehend 

zu machen, damit ſie mit Erfolg werben bezw. umworben werden 

können. 
Es iſt beachtenswert, daß der Wunſch nach Selbſtſchmückung in 

allen Teilen der Welt am ſtärkſten im Beginne des Mannbarkeitsalters 

auftritt, indem alle vorhin angeführten Gebräuche am eifrigſten in 

dieſem Lebensalter geübt werden. Bezüglich der Dakotahs ſtellt Pres⸗ 

cott die Behauptung auf, daß beide Geſchlechter ſich zu ihren Liebes⸗ 
bewerbungen ſchmücken, um ſich anziehender zu geſtalten, und daß „bloß 

die Jungen befliſſen find, ſich zu putzen.“) Die Draon find nach 

Oberſt Dalton um ihre perſönliche Erſcheinung ebenfalls nur beſorgt, 

„ſolange ſie unverehelicht ſind“, während „außerhalb des Schmückungs⸗ 

alters nichts unſauberer oder weniger einnehmend ſein kann als die 
Erſcheinung eines Oraon. Die Schmuckgegenſtände werden faſt alle 

abgelegt, das Haar äußerſt vernachläſſigt und zur Kleidung allerlei 
Lumpen verwendet. Dies bezieht ſich ſowohl auf die Männer als 

auch auf die Frauen im mittleren Alter.“) Bei den Let⸗htas in 
Indo⸗China ſind es die unverheirateten Jünglinge, die verſchwenderiſch 

mit roten und weißen Perlenhalsbändern, Wildeber⸗Hauern, meſſingnen 
Armſpangen und unter den Knieen mit einem breiten ſchwarzen Band 

geſchmückt ſind.“) Vom Encounter-Bay-Stamm (Süd⸗Auſtralien) be⸗ 
merkt A. Meyer, „daß die Männer das Ausrupfen des Bartes und 

das Salben mit Fett und Ocker (das zu den einleitenden Ceremonien 

gehört) nach Belieben bis etwa zum vierzigſten Lebensjahre fortzuſetzen 
pflegen, da ſie es für zierend halten und ſich einbilden, es gebe ihnen 
ein jüngeres Ausſehen und verleihe ihnen in den Augen der Frauen 

Bedeutung.“) Und als einſt Bulmer einen auſtraliſchen Eingeborenen 

) v. Martius, Band I, S. 321, 738. „Pmer“, Band III, S. 89. Bon- 

wick, „Daily Life of the Tasmanians“, S. 24. Bancroft, Band I, S. 159. 

Heriot, S. 305. 

2) Schoolcraft, Band III, S. 237 ff. ) Dalton, S. 249 ff. 

) Colquhoun, S. 76. °) Meyer, S. 189. 
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fragte, warum er ſeinen Zierat trage, antwortete dieſer, „daß er dies 

thue, um gut auszuſehen und ſich den Frauen angenehm zu machen.““) 
Erſt wenn die Burſche oder Mädchen das Reifealter erreichen, 

wird ihnen im Nordweſten Nord-Amerikas die Unterlippe für den 

Lippenring durchbohrt,2) bei den amerikaniſchen Eskimos, den afrika— 

niſchen Maſarwas und gewiſſen auſtraliſchen Eingeborenen der Knorpel 

zwiſchen den Naſenlöchern für die Aufnahme eines Knochen-, Holz— 

oder Muſchelſtückes durchlöchert.?) In demſelben Alter wurden bei den 

Tſchibtſchas und den Eingeborenen der kaliforniſchen Halbinſel Löcher 
in die Ohren geſtochen.“) Gleichfalls in dieſem Lebensabſchnitt ſchwärzen 

die Tſchaymas von Neu-Andaluſien, die Pelew⸗Inſulaner und die Ein— 

geborenen Neu- Britanniens ihre Zähne, weil ſchwarze Zähne ſowohl 

bei Männern als auch bei Frauen für ein unerläßliches Schönheits⸗ 

merkmal gehalten werden;?) in mehreren Teilen Aſiens und Auſtra⸗ 
liens ſchlägt man ſich einige Zähne aus, da man ſonſt Gefahr läuft, 

wegen Häßlichkeit zurückgewieſen zu werden.“) Bei den Nikobareſen, 

bei denen die Männer ihre Zähne, von der Mannbarkeitwerdung an: 

gefangen, ſchwärzen, wird dieſe Entſtellung vom ſchönen Geſchlecht in 
der That ſo günſtig betrachtet, daß eine Frau „vermeiden würde, die 
Huldigungen eines Mannes entgegenzunehmen, der wie ein Hund oder 

ein Schwein weiße Zähne beſitzt.““) Crawfurd erzählt, daß im malayi— 
ſchen Archipel der bereits erwähnte Gebrauch, die Zähne zu feilen und 
zu ſchwärzen, ein notwendiges Vorſpiel zur Ehe iſt; den Umſtand, daß 

ein Mädchen das Reifealter erreicht habe, drückt man durch die Worte 

1) Brough Smyth, Band I, ©. 275. 

2) Armſtrong, S. 194. Liſiansky, S. 243. Holmberg in „Acta Soc. Sei. 

Fennicae“, Band IV, S. 301. Dixon, S. 187. v. Langsdorf, Band II, S. 115. 

Holmberg ſagt ausdrücklich, daß die Männer ſich dieſer Operation unterziehen, um 

ſich den jungen Frauen angenehm zu machen. 

5) Franklin, „Second Expedition“, S. 118. Holub, Band I, S. 35. 

Angas, „Savage Life“, Band II, S. 225. 
4) Waitz, Band IV, S. 365, 250. 

5) v. Humboldt, Band III, S. 224. „Ymer“, Band IV, S. 317. Powell, 

„Wanderings in a Wild Country“, S. 254. 

6) Livingſtone, S. 533. Chapman, Band II, S. 285. Holub, Band I, 

S. 328. Wilson and Felkin, Band II, S. 62. „Emin Pasha in Central 

Africa“, S. 16. Anderſſon, S. 226. Ploß, „Das Kind“, Band II, S. 264. 

Breton, S. 233. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 786 ff. 
7) Man, „Account of the Nicobar Islanders“, im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XV, S. 441. 
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aus: „Ihre Zähne find gefeilt worden.“!) Und bei mehreren Ein: 

geborenenſtämmen des Congogebietes werden nach Tuckey die zwei 
Oberzähne von den Männern derart gefeilt, daß eine Lücke entſteht, 
und daß ſie in die Haut Schrammen ſchneiden, weil die Männer glauben, 
daß dies ſie ziere und „das geſchieht hauptſächlich in der Abſicht, ſich 

den Weibern angenehm zu machen.“) 
Die wichtige Rolle, welche das Kopfhaar als Erreger geſchlecht— 

licher Leidenſchaft ſpielt, iſt in ſonderbarer Weiſe aus dem Berichte 

Sibrees über den Verſuch des Königs Badäma, bei den Hovas (Mada⸗ 

gascar) europäiſche Sitten einzuführen, erſichtlich. Sobald er die 

Kriegskunſt der Engländer angenommen hatte, ordnete er an, daß ſeine 

ſämtlichen Offiziere und Soldaten ihr Haar abſchneiden ſollten; doch 

rief dieſer Befehl in den Frauenkreiſen der Hauptſtadt eine ſolche Auf: 
regung hervor, daß ſie ſich in großer Anzahl verſammelten, um gegen 

den Befehl des Königs zu demonſtrieren; ſie beruhigten ſich erſt, nach— 

dem ſie von Truppen umzingelt, und ihre Anführerinnen mit Speeren 
durchbohrt worden waren.?) Überall iſt es die unverheiratete Jugend, 

die am eifrigſten beſtrebt iſt, ihr Haar zu ſchmücken.“) So ſtopfen 
bei den Bundſchogees, einem Tſchittagong-Hügel-Stamme, die jungen 

Männer „einen großen Ballen ſchwarzer Wolle in ihren Haarwulſt, 
damit er größer ausſehe.“?) Auf der Tenimber-Gruppe putzen die 

Burſche ihre langen Locken mit Blättern, Blumen und Federn auf, 
„bloß um den Frauen zu gefallen“, wie Riedel bemerkt.“) Bei den 

Takullies „vernachläſſigen es die ältlichen Leute, ihren Kopf zu ſchmücken, 
genau wie ſie es hinſichtlich der übrigen Körperteile ihrer Perſon thun, 
und tragen das Haar allgemein kurz. Aber die jüngeren Leute beider 
Geſchlechter, die ſich einander angenehm zu machen wünſchen, waſchen 

und bemalen ihre Geſichter und laſſen das Haar lang wachſen.““) 

Und auf den Admiralitäts-Inſeln tragen nach Moſeley „bloß die 

jungen Männer, die augenſcheinlich achtzehn bis dreißig Jahre alt ſind, 

1) Crawfurd, Band I, S 215 ff. 

2) Tuckey, „Expedition to Explore the River Zaire“, S. 80 ff. 

See, 8 

) Vergl. Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 493; v. Weber, Band II, 
Se 197. 

5) Lewin, S. 240. ) Riedel, S. 292. 
) Harmon, S. 288. 
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das Haar lang und zu einem Schopf gekämmt“, während die Knaben 
und die älteren Männer das Haar kurz tragen.“) 

Gehen wir nun zu der Sitte über, den Körper zu bemalen. 
Sparrman erzählt uns, daß die zwei Hottentotten, welche er in ſeinem 

Dienſte hatte, ſich die Naſe, die Wangen und die Mitte der Stirne 

mit Ruß einfärbten, ſo oft ſie erwarteten, Mädchen des eigenen Stam— 

mes zu begegnen.?) Auf der Inſel Flinders, wohin die Reſte der 

Tasmanier überführt wurden, brach faſt eine Empörung aus, als 

einſt das Verbot erlaſſen wurde, Ocker und Fett zu gebrauchen, denn 

„die jungen Männer befürchteten den Verluſt der Gunſt ihrer Lands— 
männinnen.“?) Bei den Guarayos hält ſich der Bewerber zur Zeit 

der Werbung einige Tage in der nächſten Nähe der Hütte ſeiner 

Herzenskönigin auf, vom Scheitel bis zur Zehe bemalt und mit ſeiner 
Kriegskeule bewaffnet.“) In gewiſſen Teilen Auſtraliens werden Haar, 

1) Moseley, „On the Inhabitants of the Admiralty Islands“ („Journal 
Anthr. Inst.“, Band VI, S. 400). Kurzes Haar gilt oft als Sinnbild der Keuſch— 

heit. Jeder Buddhiſten-„Novize“ — d. h. jede zum erſten Grade des Mönchtums 

zugelaſſene Perſon — muß ſein Haar abſchneiden, um zu beweiſen, daß „er bereit 

iſt, der Religion den ſchönſten und geprieſenſten Schmuck aufzuopfern“ (Monier 

Williams, „Buddhism“, S. 306); und in Mexiko ließen ſich die Nonnen, wie auch 

die Männer, die ſich für ein Keuſchheitsleben entſchieden, das Haar abſchneiden 

(Acoſta, Band II, S. 333. Bancroft, Band II, S. 251 ff.). Eine ähnliche Auf— 

faſſung liegt vermutlich der Sitte zu Grunde, welche erfordert, daß die Frauen 
bei ihrer Heirat ihres Haares beraubt werden, da der Mann auf dieſe Art die 

Treue ſeiner Gattin erhalten will (ſ. Wilkes, Band III, S. 354; Waitz⸗Gerland, 

Band VI, S. 567; Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 286; de 

Rubruquis, S. 32; Heriot, S. 335); während viele Männer in Neu-Guinea und 

Bornu ihre Gattinnen jedes Schmuckes berauben („Ymer”, Band VI, ©. 154; 

Barth, „Reiſen“, Band III, S. 31, Anmerkung). Selbſt in Sparta und Athen 

wie auch bei den Angelſachſen pflegte die Braut oder jungverheiratete Frau ihr 

Haar kurz zu ſcheeren (Roßbach, S. 290). Wright deutet an („Womankind in 

Western Europe“, S. 68), daß dies bei den zuletzt erwähnten Völkern geſchah, 
um zu zeigen, daß das Weib dem Gatten gegenüber eine Sklavenſtellung ange— 

nommen habe, da das Abſchneiden der Haare bei beiden Geſchlechtern Sklaverei 

andeutete. Daß jedoch dieſe Erklärung nicht in allen Fällen des Haarabſchneidens 

anwendbar iſt, erhellt aus der von Heriot berichteten Thatſache, daß es bei den 

Tlaskalanen üblich war, die Haare des neuverheirateten Paares, ſowohl des Mannes 

als der Frau, abzuſchneiden, „um zu bezeichnen, daß in jenem Stande alle Jugend— 

ſpiele aufgegeben werden ſollten.“ 

2) Sparrman, „Voyage to the Cape of Good Hope“, Band II, S. 80. 
3) Bonwick, „Daily Life of the Tasmanians“, S. 25 ff. 
) v. Martius, Band I, S. 217. 
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Körper und Hüften des Burſchen reichlich mit rotem Ocker und mit 
Fett beſchmiert, ſobald er das Alter der Mannbarkeit erreicht; es iſt 
dies eine der Feierlichkeiten, mit welchen er in die Vorrechte des 

Mannesalters eingeführt wird.!) Hinſichtlich der Ahts wieder bemerkt 
Sproat, daß „manche junge Männer ihre Geſichter mit Rot beſtreichen, 

erwachſene Männer jedoch ſelten Farben gebrauchen, es wäre denn bei 
beſonderen Anläſſen.“ Die Frauen hören mit dem Gebrauche unge— 
fähr im fünfundzwanzigſten Lebensjahre auf.?) 

Die Mädchen werden allgemein bemalt, ſobald ſie zu menſtruieren 
beginnen.?) So werden fie bei manchen Aquatorial-Afrikanern mit 

ſchwarzen, roten und weißen Farben eingerieben, und zwar im Verlaufe 

einer Feierlichkeit, welche nach Reade weſentlich phalliſcher Natur iſt.“) 

Wird bei den braſilianiſchen Tapojers ein heiratsfähiges Mädchen „von 

niemanden umworben, ſo bemalt die Mutter es mit roter Farbe um 

die Augen. “?) 

Auch das Tättowieren findet ſowohl bei den Männern wie bei 

den Frauen im Reifealter ſtatt. Zu dieſer Zeit wird in die Unterlippen 

aller freigeborenen weiblichen Thlinkets „gleichlaufend mit dem Munde 
und etwa einen halben Zoll unter demſelben, ein Einſchnitt gemacht“,“) 
werden bei den Eskimos verſchiedenfarbige Schminken auf dem Kinn, 

an den Mundwinkeln und quer über das Geſicht über den Baden- 

knochen eingeſtochen,“) werden bei einigen ſüdamerikaniſchen Stämmen 
von den Schultern des Mädchens bis zu ihrer Taille Einſchnitte ge— 

macht, „wonach ſie als köſtliche Beute für die Arme eines feurigen 

Liebhabers betrachtet wird.““) In demſelben Alter wird bei den 
Guarayos,“) Abigonen, !“) Baris, !) Gonds, ?) Dyaken, !?) Philippinen⸗ 

1) Angas, „South Australia Illustrated“, Nr. 22. ) Sproat, S. 28. 

3) Azara, Band II, S. 10, 127 ff. (Tſcharruas und Pajaguas). Ploß, „Das 

Kind“, Band II, S. 259 (Manäos und Tamajos). „Das Ausland“, 1881, S. 45 

(Zulus) u. ſ. f. 

) Reade, S. 246. 

) Nieuhoff, „Voyages and Travels into Brazil“, in Pinkerton’s „Col- 
lection of Voyages“, Band XIV, S. 878. 

6) Bancroft, Band I, ©. 98. 

) Armſtrong, S. 195. Bancroft, Band I, S. 47. ) Moore, S. 276. 

) v. Martius, Band I, S. 217. 1%) Dobrizhoffer, Band II, S. 20. 

41) Wilson and Felkin, Band II, S. 97. 1) Forſyth, S. 148. 

18) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 189. 
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Negritos, !) Südſee-Inſulanern,?) Auftraliern?) u. ſ. f. eines der Ge⸗ 
ſchlechter — zuweilen auch beide — dem Tättowieren unterzogen. 

Bei den Nagas von Ober-Aſſam war es gebräuchlich, „die Ehe bloß 
jenen zu geſtatten, die ſich durch ſorgfältige Tättowierung ihrer Ge— 
ſichter jo abſtoßend als möglich gemacht hatten.““) Die Makalaka⸗ 
Mädchen mußten ſich, bevor ſie heiraten konnten, einer fürchterlichen 

Tortur unterwerfen, denn in die Haut der Bruſt und des Magens 
wurden etwa viertauſend Stiche gemacht und eine ſchwarze Flüſſigkeit 

in die Wunden gerieben.) In Neu-Seeland war es nach R. Taylor 
ein Gegenſtand des Ehrgeizes der jungen Männer, ſchön tättowierte 
Geſichter zu haben, „ſowohl um ſich den Damen anziehend zu machen 
als auch um im Kriege Furcht zu erregen.““) In Samoa konnte ein 

junger Mann nicht an die Ehe denken, ſolange er nicht tättowiert war; 

ſobald dies jedoch geſchehen war, erachtete er ſich zu allen Vor— 

rechten reifer Jahre berechtigt.“) „Wenn alles vorüber iſt“, jagt Brit: 

chard, „und die Jünglinge gänzlich geheilt ſind, wird beim nächſten 
für die Schauſtellung der Tättowierung förderlichen Vorwand ein großer 
Tanz aufgeführt, wobei ihnen die Bewunderung des ſchönen Geſchlechts 

freigebig zu teil wird. Und dies iſt der große Lohn, welchen die Jünglinge 
lange und gierig erwarten, während ſie unter den Händen des „matai“ 

Schmerzen empfinden.“) Oft wird übrigens die Operation nicht auf 
einmal vollführt, ſondern in längeren Zwiſchenräumen, damit die 

Patienten fähig ſeien, die Entzündung und den Schmerz auf jeder 

Stufe des Verfahrens zu ertragen; nicht ſelten beginnt dieſes, wenn 

1) Schadenberg, „Die Negritos der Philippinen“, in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 

Band XII, S. 136. 

2) Fidſchianer (Wilkes, Band III, S. 355), Samoaner (ebenda, Band II, 

S. 141), Kingsmill⸗Inſulaner (ebenda, Band V, S. 103), Tahitier (Ellis, „Poly- 

nesian Researches“, Band I, S. 262), Eingeborenen von Eimeo (Montgomery, 

„Journal of Voyages and Travels“, Band I, S. 127), Tonganer (Pritchard, 

S. 393), Nukahivaner (v. Langsdorf, Band I, S. 118), Gambier-⸗Inſulaner 

(Beechey, Band I, S. 139). 

3) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 739, 785, 787. 

) Dalton, S. 39. Vergl. Angas, „Savage Life“, Band I, S. 314 (Neu: 
Seeländer). 

5) Mauch, „Reifen im Inneren von Süd-Afrika“, in Petermann's „Mit: 

teilungen“, Ergänzungsband VIII, Nr. 37, S. 38 ff. 

e) Taylor, S. 321. ) Turner, „Samoa“, S. 88. ) Pritchard, S. 144 ff. 
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die Mädchen noch ganz junge Kinder find, und wird allmählich fort: 
gelegt, bis fie heiraten.!“ 

Der wahre Zweck des Tättowierens geht auch aus noch mehreren 

andern Ausſagen hervor. Als Mertens die Einwohner von Lukunor 

befragte, was die Bedeutung des Tättowierens ſei, antwortete ihm 

einer derſelben: „Es hat denſelben Zweck wie eure Kleider, nämlich, den 

Frauen zu gefallen.“ ?) Bancroft bemerkt, daß junge Kadiakfrauen „ſich 
die liebevolle Bewunderung ihrer Gatten dadurch ſichern, daß ſie ihre 

Bruſt tättowieren und ihr Geſicht mit ſchwarzen Linien ſchmücken.““) 

Die erhöhten Schmarren der Auſtralier ſind nach Palmer „bloß zierend 
und erwecken nicht den Gedanken an Stammesverbindungen“; die Frauen 

putzen ſich auf dieſe Art, „um ihre Schönheit zu mehren und ſich an— 

ziehend zu geſtalten.“) Barrington verſichert, daß bei den Eingeborenen 

der Botany-Bai „beide Geſchlechter Schrammen als eine beſondere 

Zierde ſchätzen.“?) Beim Eucla-Stamme machen ſich nach Williams 

beide Geſchlechter ſenkrechte Schrammen an der Bruſt und wagrechte 

am Ober-Arm „zum Zwecke der Verzierung.““) In Ponapsé dient, 

wie Kubary und Finſch berichten, das Tättowieren bloß als Mittel zur 

Verſchönerung der äußeren Erſcheinung und hat nichts mit Religion 
oder Rang und Stellung gemein.“) Bock bemerkt: „Wie die Dyaken⸗ 

weiber tättowiert ſind, um ihren Liebhabern zu gefallen, ſo unterziehen 
ſich die Laos-Männer dem Verfahren um der Frauen willen.“) 

In Samoa waren mit der Sitte des Tättowierens große Aus— 

ſchweifungen verbunden, und in Tahiti verboten es die Häuptlinge 

wegen der unzüchtigen Gebräuche, mit welchen es auf dieſer Inſel 

ausnahmslos einherging, gänzlich.“) Die Tahitier haben auch eine 

) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 262 (Tahiti). Montgomery, 

Band I, S. 127 (Eimeo). Angas, „Polynesia“, S. 328 (Marqueſas⸗Inſeln). 

Derſelbe, „Savage Life“, Band I, S. 314 (Neu⸗Seeland). Fytche, Band II, S. 61 

(Birma). Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 331 (Andaman⸗Inſeln). 

St. John, „The Ainos“, ebenda, Band II, S. 249 (Ainos von Jeſſo). 
2) Waitz⸗Gerland, Band V, Kap. IT. S. 67. ) Bancroft, Band I, S. 72. 

) Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, ©. 286. 

5) Barrington, „The History of New South Wales“, S. 11. 
6) Curr, Band I, S. 402. 

2) Finſch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XII, S. 308 f. 

®) Bock, „Temples and Elephants“, S. 170. 

) Turner, „Samoa“, S. 90. Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, 

S. 266. Vergl. Montgomery, Band I, S. 93, 127. 
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ſehr charakteriſtiſche Sage über feinen Urſprung. Ihr Gott Taarva 

hatte von Apuvaru eine Tochter Namens Hinageriremonoi. „Als ſie 

aufwuchs, wurde ſie zum Schutze ihrer Keuſchheit „pahio“ gemacht, 

d. h. in einer Art Einfriedigung gehalten und beſtändig von ihrer 

tutter bewacht. Auf ihre Verführung bedacht, erſannen ihre Brüder 

das Tättowieren und zeichneten einander mit der Geſtalt „Taomaro“. 

So geſchmückt erſchienen ſie vor ihrer Schweſter, die die Geſtalten 

bewunderte und, um ſelbſt tättowiert zu werden, die Wachſamkeit 

ihrer Mutter täuſchte und die Einfriedigung, welche zu ihrem Schutze 

errichtet worden war, verließ. Sie wurde tättowiert und auch das 

Opfer der Abſichten ihrer Brüder. Das Tättowieren entſtand ſomit 

bei den Göttern und wurde das erſtemal von den Kindern ihrer Haupt— 

gottheit Taaroa ausgeführt. In Nachahmung ihres Beiſpiels und zur 

Erfüllung derſelben Zwecke wurde es von den Männern geübt .. .. 

Die beiden Söhne Taaroas und Apuvarus waren die Götter des 

Tättowierens. Ihre Bildniſſe ſtanden in den Tempeln jener, die dieſe 

Kunſt gewerbsmäßig betrieben, und jeder Anwendung ihrer Geſchick— 

lichkeit ging ein an jene Götter gerichtetes Gebet voraus, daß die 

Operation keinen Tod verurſachen, die Wunden bald heilen, die Figuren 

ſchön ſein, Bewunderer anlocken und den Zwecken der beabſichtigten 

Sünde entſprechen mögen.“) 

Dieſe Sage iſt beſonders lehrreich, da ſie zeigt, wie eine Sitte, 

welche urſprünglich mit Religion nichts gemein hatte, mit der Zeit einen 

mehr oder minder religiöſen Charakter annehmen kann. Wundt meint, 

daß in den meiſten Fällen religiöſe Anſchauungen die urſprünglichen 

Quellen find, von welchen Gebräuche auszugehen pflegen;?) es iſt jedoch 

viel wahrſcheinlicher, daß der Zuſammenhang zwiſchen Religion und 

Sitte häufig nur ein loſer iſt. Faſt jedem Gebrauch, der aus irgend 

einer Urſache in Schwang gekommen iſt und beim Volke Wurzel ge— 
faßt hat, wird bald ein göttlicher Wille zu Grunde gelegt, und dies iſt 

eine der Urſachen, warum der religiöſe Konſervatismus ſo oft von 

Konſervatismus in anderen Beziehungen begleitet iſt. Dies muß ins— 

beſondere bei ſolchen Wilden der Fall ſein, die ihre Vorfahren mit 

ihren Göttern identifizieren und daher alte Gebräuche als göttliche 

Einrichtungen anſehen. 

Es iſt in der That ſchwer, zu glauben, daß die Beweggründe, 

1 6113, Dann , 5[. .°) Wundt, „Ethik“, S. 93. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 12 
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welche zum Tättowieren Veranlaſſung gaben, von jenen verſchieden 

geweſen ſein können, welche zum Bemalen der Körper führten. Der 
Hauptunterſchied iſt, daß die tättowierten Zeichen unverwüſtlich ſind, 

da ſie durch den Verlauf der Zeit weder verlöſcht noch ſchwächer ge— 
macht werden. Deshalb kann das Vorherrſchen des Tättowierens aus 

dem bei Wilden allgemeinen Wunſche erklärt werden, die Schmückung 
des Körpers dauernd zu machen. Zuweilen ſcheint der Gebrauch auch 

als Beweis des Mutes aufrecht erhalten zu werden.“) 
Selbſt für den europäiſchen Geſchmack haben die eingeſtochenen 

Linien und Geſtalten in vielen Fällen etwas Schönes. So verſichert 

Beechey von den Gambier-Inſulanern, daß das Tättowieren ihre Er— 

ſcheinung zweifellos verſchönert, und Yate bemerkt, daß „nichts die 

ſchöne Regelmäßigkeit übertreffen kann, mit welcher die Geſichter und 

Schenkel der Neuſeeländer tättowiert ſind;“ die Schnecken ſeien Muſter 

der Vollkommenheit, und die Regelmäßigkeit der Linien laſſe nichts zu 
wünſchen übrig.?) Forſter bemerkte, daß bei den Eingeborenen von 

Waitahu (Marqueſas⸗Inſeln) die Stiche mit äußerſter Sorgfalt ange: 

ordnet waren, ſo daß die Zeichen auf jedem Bein und Arm, auf jeder 
Wange und auf den entſprechenden Muskeln einander auf ein Haar 

ähnlich waren.?) Bei den Tahitiern folgen die Verzierungen nach 

Darwin ſo anmutig der Krümmung des Körpers, daß ſie einen ge— 
fälligen, ja eleganten Eindruck machen, und bei den Oſter-Inſulanern 
„waren alle Linien mit viel Geſchmack gezeichnet und in der Richtung 

des Muskels geführt.““)) Die Thatſache, daß die tättowierten Linien 
genau den natürlichen Formen des Körpers folgen, um letztere beſſer 

hervortreten zu laſſen, iſt auch bei anderen Völkern beobachtet worden,“) 

2) Vergleiche Franklin, „Journey“, S. 71. Bock, „Temples and Ele- 
phants“, S. 170. Dalton, S. 251. Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, 

31. | 
2) Beechey, Band I, S. 139. Yate, S. 147 ff. )) Forſter, Band II, ©. 14 ff. 

) Darwin, „Journal of Researches“, ©. 481 ff. Beechey, Band I, ©. 39. 

5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 573. Jones, „The Grammar of Ornament“, 
S. 13, Anmerkung. Vergl. die tättowierten Kreiſe um den Mund der Juris 

(Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 510) und der Frauen der Arecunas 
(Brett, S. 268); die Ringe um die Augen der Frauen auf den Admiralitäts⸗ 

Inſeln (Moſeley im „Jour. Anthr. Inst.“, Band VI, S. 401), der Auſtralier 

(Angas, „South Australia Illustrated“) und der Patagonier (King and Fitzroy, 

Band II, S. 135); die parallelen Graten gleichenden Narben an Bruſt, Schenkeln 

und Schultern der Tasmanier (Bonwick, „Daily Life“, S. 24); und die Tätto- 

wierungen an Händen und Füßen der ägyptiſchen Frauen (Lane, Band I, S. 54, 57). 
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und es wäre lächerlich, ſolche Zeichen für Abbilder von Göttern zu 
halten. 

Die angeführten Thatſachen ſcheinen zu beweiſen, daß der Zweck 
des Tättowierens, ) wie auch der übrigen Arten der Selbſtſchmückung 
oder ⸗Verſtümmelung der war, die geſchlechtliche Begierde des anderen 
Geſchlechtes zu reizen. Uns erſcheint es ſonderbar, daß ſolch ab— 

ſtoßende Gebräuche, wie das Durchlöchern der Naſenſcheidewand oder 
die Entfernung von Zähnen, ihren Urſprung der Koketterie verdanken 

ſollten, aber wir dürfen den Geſchmack der Wilden nicht nach dem 

unſrigen beurteilen. In dieſem Falle iſt die Begierde des Selbſt— 

ſchmückens zum großen Teile mit dem Wunſche gleichbedeutend, Auf— 

merkſamkeit zu erwecken, mittels des Reizes der Neuheit anzuregen.?) 

Auf jeder Stufe der Civiliſation lieben die Menſchen etwas Ab— 

wechſelung, doch dürfen die Abweichungen von dem, was ſie zu ſehen 
gewohnt ſind, nicht zu groß oder derart ſein, daß ſie eine unange— 
nehme Gedankenverbindung anregen. In Kochinchina, wo die Frauen 

ihre Zähne ſchwärzen, ſagte ein Mann von der Gattin des engliſchen 

Geſandten verächtlich „fie habe weiße Zähne wie ein Hund;“ ?) und 
die Abiponen Süd-Amerikas, die ſich ſorgfältig alle Haare ausrupften, 

mit welchen unſere Augen von der Natur geſchützt ſind, verachteten die 

Europäer wegen ihrer dichten Augenbrauen und nannten ſie „Brüder 

der Strauße“, die ſehr dichte Augenbrauen haben.“) Wir unſerſeits 

würden es mißfällig finden, eine Frau mit einem Kryſtall oder einem 
Holzſtück in den Lippen zu ſehen. 

Es iſt eine allgemeine Anſicht, daß Frauen von Natur aus eitler, 

dem Tand und Selbſtputz geneigter ſind als Männer. Dies iſt ſicher— 

1) Nachdem dieſes Kapitel ſchon für den Druck fertig war, lernte ich Joeſts 

großartiges Werk „Tättowieren, Narbenzeichnen und Körperbemalen“ kennen. 

Joeſt, ein erfahrener Ethnograph, kommt hinſichtlich des Urſprungs dieſes Gebrauchs 

zu demſelben Schluß wie ich. „Der hauptſächliche Trieb“, ſagt er, „welcher beide 

Geſchlechter bewegt, ſich zu tättowieren, iſt der, ihre Reize in den Augen des 

andern Geſchlechtes zu erhöhen“ (S. 56). Er bemerkt ferner: „Je weniger ſich ein 

Menſch bekleidet, deſto mehr tättowiert er ſich, und je mehr er ſich bekleidet, deſto 

weniger thut er letzteres“ (S. 56 ff.). 

2) Walker bemerkt („Beauty“, S. 41), daß „eine weſentliche Bedingung aller 
Erregung und Handlung bei tieriſchen Körpern ein größerer oder geringerer Grad 

von Neuheit in den ſie beeinfluſſenden Gegenſtänden iſt.“ 

3) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 305. 
) Dobrizhoffer, Band II, ©. 15. 

i 125 
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lich für wilde und barbariſche Völker im allgemeinen nicht ſtichhaltig. 
Zwar iſt das Tättowieren bei vielen derſelben ausſchließlich oder vor— 

herrſchend auf die Frauen beſchränkt, und die Männer tragen bisweilen 

weniger Schmuckſachen, doch ſtimmen mehrere Reiſende, wie z. B. 
Schweinfurth!) und Barth:), die eine umfaſſende Kenntnis afrika: 

niſcher Raſſen haben, darin überein, daß gewöhnlich das Umgekehrte 

der Fall iſt. Die Frauen aller Indianerſtämme, welche Richardſon 

während ſeiner Reiſe durch die nördlichen Teile der Pelzländer ſah, 

ſchmückten ihr Ich weniger als die Männer derſelben Stämme, und 

das Gleiche wird von den Komantſchen berichtet.) Bei den Uaupés 

beobachtete Wallace, daß „die Männer und Knaben ſich alle Schmuck— 

gegenſtände aneigneten.“*) Die eingeborenen Weiber der Orangerie— 

Bai (Neu-Guinea) ſchmücken ſich, wenn wir davon abſehen, daß fie 

tättowiert ſind, weniger als die Männer; auch bemalt keine von ihnen 

ſich das Geſicht und den Körper, wie es die Männer häufig thun.“) 

Auf den Admiralitäts-Inſeln haben junge Mädchen „zuweilen eine 

oder zwei Halsketten an, doch ſind ſie nie in ſo ausgedehntem Maße 
geputzt wie die Männer“, es gilt ihnen augenſcheinlich nicht als ge— 

ſchmackvoll, ihre Perſon zu ſchmücken.“) Bei den Eingeborenen der 

Neu⸗ Hebriden, Neu-Hannovers, Neu-Irlandsd) und Auſtraliens 8) find 

die Schmuckſachen faſt ganz von den Männern mit Beſchlag belegt, 

und das „ſchöne Geſchlecht“ iſt mit ſeinen natürlichen Reizen zu— 

frieden. 

Es iſt angedeutet worden, daß das ſchlichtere Ausſehen der Frauen 

1 ) Schweinfurth, „Im Herzen von Afrika“, Band II, S. 7 ff. 

2) Barth, „Reiſen“, Band II, S. 475. 

) Franklin, „Second Expedition“, S. 197 (vergl. Mackenzie, S. 126). 

Schoolcraft, Band J, S. 235. 

) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 281. Vergleiche v. Martius, 

Main SO 
5) d’Albertis, „New Guinea“, Band I, S. 200. Vergl. Waitz⸗Gerland, 

Band VI, S. 570. 

) Moseley, „Notes by a Naturalist on the Challenger“, S. 461. 
Derjelbe im „Jour. Anthr. Inst.“, Band VI, S. 399. Romilly, S. 115. 

) Campbell, „A Lear in the New Hebrides“, S. 145. Strauch, „Be⸗ 

merkungen über Neu-Guinea“ u. ſ. w., in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band IX, 

S. 43. Zimmermann, Band II, S. 105. 

s) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 735. Bonwick im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XVI, S. 204. Breton, S. 210 ff. 
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vielleicht von ihrer unterdrückten und verachteten Stellung wie auch 

von der Selbſtſucht der Männer herrührt.!) Doch müſſen wir be— 

zweifeln, ob damit die wahre Erklärung gegeben iſt. Die Schmuck⸗ 
gegenſtände der Wilden ſind im allgemeinen wenig koſtſpielig, und ſelbſt 
wo die Stellung der Frauen am unterdrückteſten iſt, können ſie ſich, 

wenn es ihnen beliebt, mit rotem Ocker bemalen oder ein Holzſtück 
durch ihre Lippen, eine Feder durch den Naſenknorpel ſtecken. Im 

öſtlichen Central-Afrika z. B. ſind die Weiber geſchmückter als die 

Männer, obgleich ſie eine untergeordnete Stellung einnehmen, indem 

ſie als Laſttiere betrachtet werden und alle ſchwereren Arbeiten ver— 

richten. „Eine Frau“, ſagt Macdonald, „kniet immer, wenn ſie Ge— 

legenheit hat, mit einem Manne zu ſprechen.“?) Nahezu dasſelbe wird 

von den Indianerinnen Guianas behauptet;s) während die Frauen der 

Jule⸗Inſel, an der Küſte Neu-Guineas, und von Neu-Hannover der 

perſönlichen Schmückung minder zugethan ſind als die Männer, trotz— 
dem ſie dort geachtet werden, in ihren Familien Einfluß haben und 
in manchen Dörfern großes Anſehen genießen oder gar Obergewalt 
ausüben.“) 

Von allen Arten der Selbſtſchmückung iſt das Tättowieren die 

beſchwerlichſte. Dennoch ſind es in Melaneſien hauptſächlich die Frauen, 

die tättowiert werden, obwohl ſie als Sklavinnen behandelt werden, 

während in Polyneſien, wo die Stellung der Frauen eine verhältnis— 
mäßig günſtige iſt, dieſer Gebrauch hauptſächlich auf die Männer be⸗ 
ſchränkt bleibt.?) In Fidſchi, wo die Frauen fürchterlich unterdrückt 

waren, wurde echte Tättowierung bloß bei ihnen vorgefunden.“ ) 

Von den Frauen mehrerer wilden Völker wird ausdrücklich be— 

richtet, daß ſie nach Selbſtſchmückung minder lüſtern ſind als die 
Männer. Von den Aleuten auf den Seehund-Inſeln von Alaska jagt 
Elliott: „Bei dieſen niederen Raſſen legt nach meinen Beobachtungen 

das männliche Geſchlecht viel mehr Eitelkeit an den Tag als das 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 372 ff. Lubbock, S. 54. 
Forſter, Band II, S. 219. Mackenzie, S. 126 ff. 

2) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 35. ) Brett, S. 411. 

4) d'Albertis, Band I, ©. 418, 415. Strauch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 

Band IX, S. 43, 62. 
5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 575, 626, 120. 

6) Martin, Band II, S. 267. Williams and Calvert, S. 145. Wilkes, 
Band III, S. 332. f 
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weibliche; mit anderen Worten, ich habe bei den jungen Männern 
wilder und halbciviliſierter Völker eine viel größere Sucht, ſchön ge— 

kleidet zu fein und hübſch auszuſehen, bemerkt als bei ihren Frauen.“) 

Bei den Gambier⸗Inſulanern haben die Weiber nach Beechey „keinerlei 
Schmuck und zeigten ſich gegen die angebotenen Perlen und Nipp— 
ſachen vollſtändig gleichgültig.“?) In Feuerland fand Lieutenant Bove 

die Männer viel begieriger nach Schmuckſachen als die Frauen, und 
Proyart machte bezüglich des Loango-Volkes eine ähnliche Beobachtung.“) 
Die Crees betreffend bemerkt Mackenzie, daß „die Frauen, obgleich 
keineswegs nachläſſig in der Schmückung ihrer eigenen Perſon, einen 

viel höheren Grad von Stolz auf das Äußere der Männer zu beſitzen 

ſcheinen, deren Geſichter mit mehr Sorgfalt bemalt ſind als jene der 

Frauen.“) 

Es iſt mithin ſchwer zu glauben, daß die untergeordnete Stellung 
des ſchwächeren Geſchlechts als Erklärung des verhältnismäßigen 
Mangels an Frauenſchmuck dienen kann. Die Thatſache dürfte ſich 

bis zu einem gewiſſen Grade durch Spencers Annahme erklären laſſen, 

daß die Schmuckgegenſtände zum Teil aus Siegeszeichen entſtanden 
ſind, und durch die Mutmaßung Wundts, daß ſie Rang und Reichtum 

andeuten; aber dieſe Erklärungen ſind nur auf wenige Fälle anwendbar. 

Wenn es wahr ift, daß der Mann ſich hauptſächlich zu ſchmücken bes 
gann, um die Leidenſchaften des anderen Geſchlechtes anzuſtacheln, 
dann können wir folgern, daß die Eitelkeit der Männer in erſter Reihe 

von der Geſchmacksrichtung der Weiber abhängt, und daß das ſchlich— 
tere Außere der letzteren eine Folge der größeren Gleichgültigkeit der 

Männer hinſichtlich ihres Putzes iſt. Darwin hat gezeigt, daß bei 

unſeren gezähmten Vierfüßlern perſönliche Ab- und Zuneigungen viel 

allgemeiner vom Weibchen bekundet werden als vom Männchen,) und 

das Gleiche iſt, wie wir ſehen werden, in gewiſſem Maße auch bei 

den Menſchen der Fall. Auch hier ſind es mehr die Frauen als die 

Männer, die umworben werden müſſen. So teilt Brough Smyth, 
auf Bulmer geſtützt, hinſichtlich der Eingeborenen Gippslands mit: 

„Die von den Frauen getragenen Schmuckgegenſtände wurden von den 

) Elliott, „Report on the Seal Islands of Alaska“, S. 21 ff. 

2) Beechey, Band I, S. 138. 

) „Globus“, Band XLIII, S. 157. „Ymer“, Band III, S. 85. Proyart, 

S. 575. ) Mackenzie, S. XCIV. Vergl. Harmon, S. 319 ff. 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 290-295. 
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Männern nicht beſonders geſchätzt. Die Frauen thaten wenig, ihr 
Äußeres zu verſchönen .... Wenn ihr phyſiſches Ausſehen hinreichte, 

Bewunderer anzulocken, waren fie zufrieden.“!) 

Wir müſſen ferner beachten, daß bei den Wilden in der Regel 

bloß der Mann Gefahr läuft, zur Führung eines Junggeſellenlebens 

gezwungen zu ſein. Es iſt mithin klar, daß er ſeine beſten Fähig⸗ 

keiten aufbieten muß, um begünſtigt zu werden, indem er ſich ver— 

lockend herausputzt. Im civiliſierten Europa hingegen findet das 

Gegenteil ſtatt. Hier iſt es die Frau, die die größte Schwierigkeit 
findet, ſich zu verehelichen — und ſo iſt ſie denn auch die eitlere von 

den beiden. 
Die über den Urſprung der fraglichen Sitten in dieſem Kapitel 

vorgebrachte Hypotheſe ſetzt natürlich voraus, daß die Mädchen bei 
den Wilden in der Wahl eines Lebensgefährten große Freiheit ge— 

nießen. Wir werden weiterhin ſehen, daß die Richtigkeit dieſer Voraus⸗ 
ſetzung nicht bezweifelt werden kann. 

Auf einer höheren Stufe der Civiliſation iſt das Streben des 
Menſchengeſchlechtes darauf gerichtet, den Zierat der Wilden aufzu— 

geben und Verſtümmelungen des Körpers nicht länger als Verbeſſe— 
rungen der äußeren Erſcheinung zu betrachten. In Perſien tragen 
die Frauen noch immer den Naſenring in der einen Naſenwand, ) 

einem Europäer jedoch würde dieſer Gebrauch äußerſt mißfällig er— 
ſcheinen. Im Weſten iſt der Ohrring der letzte, allmählich verſchwin— 
dende Reſt des Geſchmackes der Wilden. 

Vom nackten Körper wurde der Zierat auf die Kleidung über- 

tragen, teils weil das Klima die Kleider notwendig machte, teils aus 
einer anderen Urſache. „Der Wilde beginnt damit“, ſagt Moſeley, 

„ſich der Zierde halber zu bemalen oder zu tättowieren. Dann nimmt 

er ein bewegliches Anhängſel an, welches er um den Körper wirft, 

und an dem er den Zierat anbringt, welchen er früher mehr oder 

minder unvertilgbar auf ſeine Haut zeichnete. Hierdurch wird er be— 
fähigt, ſeinen Sinn für die Abwechslung zu befriedigen.“) 

Man hat gewöhnlich angenommen, daß der Menſch ſeinen Körper 
aus zwei Urſachen zu bedecken begann: erſtens um ſich gegen Kälte 
und Näſſe zu ſchützen, zweitens aus Schamgefühl. 

) Brough Smyth, Band I, S. 275. 2) Tylor, „Anthropologie“, S. 243. 

8) Moſeley, S. 412. 
ns 
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Es kann kein Zweifel darüber obwalten, daß es für die Menſchen, 
als ſie aus ihrer warmen Urheimat auswanderten und ſich in minder 

gaſtlichen Gegenden niederließen, zur Notwendigkeit wurde, gegen die 

Einflüſſe eines rauhen Klimas Schutz zu ſuchen. Die Eskimos hüllen 

ſich in Pelze, und die verkommenen Eingeborenen Feuerlands werfen 

ein Stück Robbenfell um ihre Schultern, „auf jene Seite, von welcher 

der Wind bläſt.“) 
Auch der zweite Beweggrund ſcheint auf den erſten Anblick an— 

nehmbar. Die Wilden der tropiſchen Länder tragen, obzwar ſie ſonſt 

ganz nackt ſind, allgemein ein freilich unzureichendes Gewand, von 
welchem Europäer ſofort vorausſetzen würden, daß es aus Scham— 

gefühl benutzt werde. Wir finden nichts dergleichen bei den anderen 

Tiergattungen, und hieraus folgert Wundt, daß das Schamgefühl „ein 

dem Menſchen beſonders eigentümliches Gefühl“ ſei.?) 
Doch warum ſollte der Menſch über die Bloßſtellung mancher 

Körperteile eher erröten als über diejenige anderer? Das iſt nicht 

etwas Selbſtverſtändliches, ſondern eine Frage, welche ihrer Löſung 
harrt. 

Das in Rede ſtehende Gefühl kann nicht als ein dem Menſchen— 

geſchlechte urſprünglich angeborenes betrachtet werden. Es giebt viele 
Völker, die, von jederlei Gewandung entblößt, keine Spur von Scham— 

gefühl zeigen, und andere, die, wenn ſie ſich bekleiden, nicht die ge— 

ringſte Rückſicht auf das bekunden, was wir als die erſten Forderungen 

des Anſtandes betrachten. 

So wurden in den nördlichen Teilen der kaliforniſchen Halbinſel 

ſowohl die Männer als auch die Frauen im Zuſtande der Nacktheit 

gefunden.?) Bei den Miwoks waren ehemals nach ihrem eigenen Ge— 

ſtändnis Perſonen beider Geſchlechter und jeden Alters vollſtändig 

nackt.“) Lyman fand, daß dasſelbe bei den Pajutſchen Nord-Kolorados 

der Fall ſei; Kolumbus fand dieſen Zuſtand bei den Urbewohnern 

Hispaniolas, Pizarro bei den Indianern von Coca, v. Humboldt bei 

den Tſchaymas, Wallace bei den Purupuren, v. Schütz⸗Holzhauſen bei 

den Catamixis, Prinz Maximilian bei den Puris von St. Fidelis, 

Azara bei gewiſſen Indianern in der Nachbarſchaft des Paraguay— 

2) Wilkes, Band I, S. 121. ) Wundt, S. 127. 

) Baegert in „Smith. Rep.“, 1863, S. 361. 

) Powers, S. 348. 
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Fluſſes.“) Bei einigen Indianerſtämmen gehen bloß die Männer nackt 
einher,?) bei anderen die Frauen.) In Nord-Amerika begegnete 

Mackenzie Eingeborenen, deren Männer viel Zierat und Kleidung 

trugen, aber allem Anſcheine nach nicht die geringſten Begriffe von 
Schamgefühl hatten. Und von den Feuerländern wird erzählt, daß 

ſie zwar die Schultern oder den Rücken mit einem Robbenfell ſchützen, 

der übrige Körper jedoch vollſtändig nackt iſt.“) 
Die Männer der meiſten auſtraliſchen Stämme, und in vielen 

Fällen die Frauen, tragen keine Kleider; nur bei kaltem Wetter werfen 

ſie ein Känguruhfell um die Schultern. „Sie wiſſen fo wenig etwas von 

Scham“, jagt Palmer, „wie die Tiere des Waldes.“ ?) Auch in Tas— 

manien waren die Eingeborenen gewöhnlich nackt, oder ſie zeigten, wenn 
ſie ſich bedeckten, daß der Begriff von Anſtand ihnen noch nicht auf— 

gedämmert war.?) Dasſelbe wird von einigen Stämmen auf Borneo?) 

und Sumatra,) von den Bewohnern des ans Kaiſertum Siam grenzen— 

1) Waitz, Band IV, S. 210. Ling Roth im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, 
S. 275. Waitz, Band IV, S. 193, Anmerkung. v. Humboldt, Band III, S. 230. 

Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 513. von Schütz⸗Holzhauſen, S. 179. 

Maximilian zu Wied-Neuwied, „Travels in Brazil“, S. 59. Mara, Band II, 
S. 83. 

2) Die Tſcharruas, Pampas, Tupis, Pajaguas (Azara, Band II, S. 12, 42, 

74, 126) und oft auch die Nutkas (Bancroft, Band I, S. 182) und Patwins 

(Powers, S. 220). 

3) Die Eingeborenen von Trinidad (Columbus, „The History of the Life 
and Actions of Christopher Colon“, in Pinkerton’s „Collection of Voyages“, 

Band XII, S. 101), die Mundrucüs, Marauss, Juris (von Martius, Band J, 

S. 388, 427, 504), Uaupès und Curetüs (Wallace, „Travels on the Amazon“, 

S. 492, 509). 

4) Forſter, Band II, S. 499. King and Fitzroy, Band I, S. 23. Wilkes, 

der Band III, S. 85. Armſtrong, S. 33. Darin 

„Journal of Researches“, S. 228. 
i 5) Matthew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 391 ff. 

Breton, S. 211 ff. Labillardiere, Band II, S. 27 ff. Bonwick, Daily Life“ etc., 

S. 104 ff. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 737. Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XIII, S. 281, Anmerkung. G. Grey bemerkt, daß er nördlich vom 29. 

Breitegrad niemals einen Rock oder eine Hülle tragen ſah (Curr, Band I, S. 93). 

©) Bonwick, „Daily Life“, S. 24, 104. Breton, S. 398. Waitz⸗Gerland, 

Band I S 8 

) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 183. 

8) Forbes, „The Kubus of Sumatra“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIV 
©: 122. 
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den Dſcharailandes, ) von der Bevölkerung des Luiſiaden-Archipels, ?) 
der Salomons-Inſeln, ) der Inſel Penrhyn und einigen anderen Sn: 
ſeln der Südſee ) behauptet, während bei anderen Stämmen im all— 
gemeinen nur die Männer nackt einhergehen.?) Die Papuaner an der 

Südweſtküſte Neu⸗Guineas „prahlen mit ihrer Nacktheit und halten die 

Kleidung bloß für Weiber paſſend.““) Hingegen find es in einem 

Teile Timor3?) wie auch bei einem Andamaneſenſtamms) die Weiber, 

die jeder Bekleidung bar ſind. 
Gehen wir auf Afrika über, ſo finden wir Beiſpiele derſelben Art. 

Hinſichtlich der Wa⸗taweita in der öſtlichen Aquatorialgegend bemerkt 

Johnſton, daß „beide Geſchlechter kaum einen Begriff von Schicklich— 
keit haben, und daß beſonders die Männer ſich der Unſchicklichkeit der 

Nacktheit nicht bewußt ſind. Was ſie an Kleidern beſitzen, wird als 

Zierat, oder um nachts und früh morgens warm zu halten, ge— 

tragen.?) Die Wartſchaga und Maſchukulumbe gehen gewöhnlich nackt 
umher; 0) desgleichen die Buſchmänner, außer wenn fie ein Fell ge— 

brauchen, welches kaum genügt, den Rücken zu bedecken.!) Bei den 
Bubis von Fernando-Po, !?) und den Eingeborenen Balondas !“) und 

Loangos !!) haben die Frauen keinerlei Bekleidung, während dies bei 
den Negern des ägyptiſchen Sudan,!“ den Baris, 0 den Schilluk,!“) 

1) Crawfurd, Band III, S. 5. ) Labillardière, Band II, S. 287, 289. 

8) Derſelbe, Band II, S. 274. 

4) Wilkes, Band IV, S. 277; Band V, S. 46 (Drummond⸗Inſeln). Kotzebue, 

Band III, S. 215, Anmerkung (Pelew⸗Inſeln). 

5) Nukahiva (Liſiansky, S. 85), Pelli [Karolineninſeln] (Kotzebue, Band III, 

S. 191), Neu⸗Britannien (Powell, S. 250. d'Albertis, Band I, S. 255), Herzog: 

York⸗Gruppe (Powell, S. 74 ff.), manche Teile Neu-Guineas und die benachbarten 

Inſeln (d'Albertis, Band II, S. 380. Garl, S. 48. Gill, „Life in the Southern 

Isles“, S. 203. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 568). 

) Gill, S. 230. 

7) Forbes, „Tribes of Timor“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 406. 
8) Man, ebenda, Band XII, S. 330. ) Johnſton, S. 433. 

10) Gbenda, S. 437. Holub, Band II, ©. 299. 

1) Kretſchmar, „Südafrikaniſche Skizzen“, S. 225. Chapman, Band J, S. 78. 

Barrow, Band I, S. 276. 

12) Möller, Pagels und Gleerup, „Tre ar i Kongo“, Band I, S. 15. 

13) Livingſtone, S. 305. ) Wilson and Felkin, Band II, S. 53. 

25) „Ymer“, Band V, S. 36.) Wilson and Felkin, Band IE ©2796. 

) Schweinfurth, Band I, S. 322. 
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Dinka, !) Watuta?) und Maſſai?) bloß bei den Männern der Fall iſt. 
„Apud Masaios membrum virile celare turpe existimatur, hone- 

stum expromere, atque etiam ostentare.*) In Lancerote gebrauchten 
nach Bontier und Le Verrier die Männer ebenfalls keine Kleidung; 
und in Teneriffa „gingen die Männer mit Ausnahme einiger weniger, 

die Ziegenfelle trugen, nackt.“) 
Man könnte vielleicht annehmen, daß das Sittſamkeitsgefühl, wenn 

auch nicht angeboren, ſo doch ſpäter auf einer gewiſſen Stufe der 
Civiliſation entweder ſpontan oder aus irgend einer unbekannten Ur— 
ſache auftauchte. Dies ſcheint thatſächlich die Meinung Wundts zu 

ſein, denn er ſagt, daß der Menſch ſich aus Schicklichkeitsrückſichten zu 

bedecken begann.?) Doch ſehen wir einmal zu, was für Bekleidung 

die Wilden häufig verwenden. 
Ein elegantes junges Wintunweib trägt nach Powers einen Reh— 

hautgürtel, deſſen unterer Rand in einen langen Beſatz geſpalten iſt. 
Die einzelnen Franſen des letzteren weiſen am Ende je eine polierte 

Pinien⸗Nuß auf, während der obere Rand und die übrigen Teile mit 

glänzenden Muſchelſtücken beſetzt ſind.)) Die Botokuden benutzen eine 
Bekleidung, welche nur wenig Ahnlichkeit mit einem Gewande hat; 
ihre Nachbarn, die Patatſchos und Matſchakaris, machen dieſen 
Tand noch kleiner, und ein Faden bildet nach ihren Sittſamkeitsbegriffen 

eine genügende Gewandung.s) Wenn eine Karibenmaid das Alter von 

zehn oder zwölf Jahren erreichte, nahm ſie um ihre Lenden „ein mit 
winzigen, verſchiedenfarbigen Muſchelkörnchen umſäumtes und beſticktes 
Baumwolltuch, welches an ſeinem unteren Teile mit Franſen geziert 
war.“ ) Ahnliche Zierborten find bei den Maküſis, Arawaken und 

anderen ſüdamerikaniſchen Völkern in Gebrauch.“) Bei den Guaycurus 

hatten die Männer keine andere Bekleidung als um die Lenden eine 
ſchmale Binde aus gefärbter Baumwolle, welche oft mit Glasperlen 
verziert war. 11) Die Auſtralier von Port Eſſington tragen gelegentlich 

1) Schweinfurth, Band I, ©. 163. 

2) Cameron, „Across Africa“, Band I, S. 285 ff. 

) Laſt in den „Proceed. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band V, S. 530. 

) Johnſton, S. 413, Anmerkung. 

8) Bontier und Le Verrier, S. 138, 139, XXXV. ) Wundt, S. 127. 

7) Powers, S. 233. 9) Waitz, Band III, S. 306 ff. ) Heriot, S. 306 ff. 

10) 9. Martius, Band I, S. 642; 702; 703, Anmerkung; 579. 

11) 9. Spix and v. Martius, Band II, S. 76. 
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Gürtel aus fein geflochtenem Menſchenhaar, und die Männer fügen zu: 
weilen eine Quaſte aus den Haaren der Beutelratte oder des fliegen— 

den Eichhörnchens hinzu, welche vorne angehängt wird.!) Am unteren 

Murray verfertigen die Weiber runde Gras- oder Rohrmatten, welche 

ſie ſich auf dem Rücken befeſtigen, „ſie vorne zuſammenknüpfend, ſo 

daß fie beinahe dem Mantel einer Schildkröte gleichen.“ ?) In Tahiti 

galt ein aus roten und gelben Federn zuſammengeſetzter „maro“ als 

ein ſehr wertvolles Geſchenk, und die Frauen hielten es für „äußerſt 

zierend“, ihre Lenden mit vielen Tuchwindungen zu umwickeln.) See— 

mann berichtet, daß in Fidſchi die Mädchen „nichts als einen Gürtel 

aus Hibiscus-Faſern trugen, welcher etwa ſechs Zoll breit, ſchwarz, 

rot, gelb, weiß oder braun gefärbt und in ſolch koketter Weile an: 

gebracht war, daß man glaubte, er müſſe ſich jeden Augenblick los— 

löſen.“) Eine ähnliche Sitte iſt auf den Inſeln des Großen Oceans 

allgemein; Franſen aus Kokosnuß-Faſern oder aus in ſchmale Streifen 

geſpaltenen Blättern oder Rindenfaſern, oft mit prunkenden Farben 

bemalt, bilden auf den meiſten dieſer Inſeln das einzige Gewand der 

Eingeborenen. Dieſe Kleidung bietet mit ihren hellen Farben und be— 
weglichen Franſen eine ſehr anmutige Erſcheinung und macht einen 

niedlichen Eindruck, ſteht aber mit unſeren Anſichten über Sittſamkeit 

durchaus nicht im Einklang. Auf der Inſel Jap iſt nach Cheyne „die 

Kleidung der Männer — falls ſo etwas Kleidung genannt werden 

darf — äußerſt nachläſſig. Sie tragen unmittelbar auf dem Körper 

den „maro“ und darüber als Verbeſſerung ein Büſchel rotgefärbter 

Rindenfaſern.“ ?) In Neu-Kaledonien banden die Eingeborenen zu 

Forſters Zeit „ein Band um die Hüften und ein zweites um den 

Hals;“ “) während das Gewand der Männer auf einigen anderen 

Inſelgruppen aus nichts anderem beſtand als aus einem Blatte“) oder 

einer Muſchel.) 

1) Macgillivray, „The Voyage of Rattlesnake, “, Band I, ©. 146. 

2) Angas, „Savage Life“, Band I, S. 85. 

5) Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, S. 16 ff. Derſelbe, 

„Journal of a Voyage round the World“, S. 44. 
) Seemann, „Viti“, S. 168. 5) Cheyne, S. 144. 

6) Forſter, Band II, S. 383. 

) Neu⸗Kaledonien, Neu⸗-Hebriden, Ulana (Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 561, 565). 

) Torres-Inſeln, Neu-Guinea (Waitz⸗Gerland, Band VI, ©. 567); Admira⸗ 

litäts⸗Inſeln (Labillardisre, Band I, S. 279 ff.; Moſeley im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band VI, S. 397 ff.). 
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Auf Sumatra hängen nach Marsden die jungen Frauenzimmer, 

bevor ſie in dem Alter ſind, in welchem ſie bekleidet werden, vorne 

eine herzförmige Silberplatte an einer Kette aus demſelben Metall 

um.!) Bei den Garos in Bengalen tragen die Frauen bloß ein ſehr 
kurzes Stück geſtreiften blauen Kattuns um die Taille. Die Männer 

haben rückwärts ein ſehr ſchmales Lendentuch umgebunden, welches 

zwiſchen den Beinen hinaufgeführt wird; der vorne überhängende Teil 
iſt zuweilen mit knopfähnlichem Meſſingzierat und länglichen weißen 

Glasperlen geſchmückt.?) In Lukungu beſteht die ganze Kleidung der 

meiſten Weiber aus einem ſchmalen Band mit einigen daran gefädelten 

weißen Porzellanperlen.?) Die Hottentottenfrauen brachten nach Barrow 

die meiſten und glänzendſten Schmuckgegenſtände an der kleinen, etwa 
ſieben bis acht Zoll breiten Schürze an, welche von der Taille herab— 

hing. „Die Frauen“, ſagt er, „ſcheinen ſich große Mühe gegeben zu 

haben, die Aufmerkſamkeit auf dieſen Teil ihrer Perſon zu lenken. 

Große Metallknöpfe, Cypreamuſchelſchalen mit den Offnungen nach 

außen oder ſonſtige, recht auffällige Gegenſtände werden an den 

Rändern dieſer Schürze befeſtigt.““) Die von demſelben Reiſenden 

beobachteten Frauen der ſüdafrikaniſchen Buſchmänner beſaßen als 

einziges Kleidungsſtück einen Gürtel aus Springbock-Haut, von welchem 

ein Teil, zu langen Fäden geſchnitten, vorne herabhängen mußte. Doch 

waren die Fäden, wie er bemerkt, „ſo ſchmal und dünn, daß ſie keines— 

wegs unſeren Begriffen von Kleidungsſtücken entſprachen. In der 

That ſchienen weder die jungen noch die alten Frauenzimmer ſich zu 
ſchämen, vor uns nackt zu erſcheinen.“?) Und bei den Negern von 

Benin hatten die Mädchen, wie Bosman berichtet, kein anderes Ge— 

wand als mehrere um die Mitte gewundene Korallenbänder.“) 

Es iſt äußerſt unwahrſcheinlich, daß ſolche „Kleider“ ihren Ur- 

ſprung dem Schamgefühle verdanken. Da ihr ornamentaler Charakter 

klar zu Tage liegt, kann kaum bezweifelt werden, daß ſich Männer 

und Frauen urſprünglich, wenigſtens in vielen Fällen, nicht aus Sitt⸗ 

1) Marsden, S. 52. 

2) Godwin-Austen, „Garo Hill Tribes“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band II, 
S. 394. 

) Möller, Pagels and Gleerup, Band I, S. 169. 

Barrod Band S 155. ) Derſelbe, Band I, S. N ff. 

) Bosman, S. 524. 
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ſtalten, — die Männer den Weibern und umgekehrt. 
In einer Geſellſchaft, wo alle vollkommen nackt einhergehen, muß 

die Nacktheit als etwas ganz Natürliches erſcheinen, denn was wir 

Tag für Tag ſehen, übt keinen beſonderen Eindruck mehr auf uns. 

Doch als der Eine oder Andere — Mann oder Frau — damit be— 
gann, eine hellfarbige Franſe, etliche prunkende Federn, ein Band mit 

Perlen, ein Bündel Blätter, ein Stück Tuch oder eine blendende Muſchel 

anzulegen, konnte dies natürlich nicht der Aufmerkſamkeit der übrigen 

entgehen, und die kärgliche Hülle begann als der mächtigſte erreichbare 
geſchlechtliche Sporn zu wirken.“) Daher ſtammt die Volkstümlichkeit 

ſolcher Bekleidungen bei den Wilden. 
Mehrere Reiſende haben beobachtet, daß in der vollkommenen 

Nacktheit nichts Unſchickliches iſt, wenn ſich die Augen daran gewöhnt 
haben. „Wo alle Männer nackt umhergehen, wie z. B. in Neu-Holland“, 

ſagt Forſter, „macht die Gewohnheit ſie mit dem gegenſeitigen Anblick 

vertraut, als gingen fie ganz in Kleider eingehüllt.“?) Von einem 

ganz unbekleideten Weib in Port Jackſon ſprechend, bemerkt Kapitän 
Hunter: „Sie hat ein ſolches Ausſehen von Unſchuld, daß eine Klei— 

dung kaum als notwendig erſcheint.“?) Hinſichtlich der Uaupés giebt 

A. R. Wallace ſeiner Meinung Ausdruck, daß „in den durchſichtigen 
und fleiſchfarbigen Gewändern unſerer Ballettänzerinnen viel mehr 

Unzüchtigkeit liegt, als in der vollkommenen Nacktheit dieſer Töchter 

des Waldes.“) In einer Beſchreibung der nackten Wilden Feuerlands 

ſagt Kapitän Snow: „Ein hervorragender Geſchichtsforſcher hat richtig 

bemerkt, daß „Verhüllung verlockender ſein kann als Bloßſtellung;“ 

genau genommen iſt dem auch ſo. Umgang mit den nackten Wilden 

verſchiedener Länder würde, ſo glaube ich, mehr beitragen, beſondere 

Unſittlichkeit und Laſterhaftigkeit abzuſchwächen als vermutlich eine 

Million von Reden je kann oder wird . . . . Mehr Schaden wird, 

denke ich, durch falſche Sittſamkeit — durch Verhüllung oder teil— 

hin, bedeckten, ſondern im Gegenteil: um ſich verlockender zu ge: 

1) „Nur das Verborgene reizt“, ſagt Zimmermann (Band II, S. 84), „und 

diejenigen, welche auf den Geſellſchafts-Inſeln die verhüllende Kleidung und den 

heimlichen Genuß und das Verbergen der natürlichen Gefühle einführten, haben 

gewiß die Sitten nicht verbeſſert.“ 

) Forſter, Band II, S. 383. 

8) Hunter, „Historical Journal“ u. ſ. w., S. 477. 

5) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 296. 
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weiſe Bekleidung — verurſacht als durch die Naturwahrheit, die 

immer erſcheint wie ſie iſt. Verkehr mit Barbaren wilder Länder, die 

ſich nicht kleiden, erweckt in uns, wie ich glaube, weniger unreine, 

ſinnliche Gefühle als der Umgang mit einer höher gearteten Geſell— 

ſchaft.“) 
Dieſelbe Anſicht finden wir bei Zimmermann?) und Reade; der 

letztere bemerkt mit Bezug auf die Eingeborenen Central-Afrikas, daß 

in der übertriebenen Kleidungsloſigkeit eines Aquatorialmädchens nichts 
Wollüſtiges liegt, da nichts ſo moraliſch und ſo ungeeignet iſt, die 
Leidenſchaften zu erregen wie die Nacktheit.?) Bei der Schilderung 

der Wa⸗tſchaga bemerkt Johnſton: „Wir könnten geneigt fein, ihre 

Nacktheit und ihre Unkenntnis des Schamgefühls von unſerem Stand— 

punkte aus unſchicklich zu nennen; hat man ſich aber daran gewöhnt, 
ſo erſcheint uns all dies eher wie ein gefälliger Überreſt der einſtigen 
unſchuldigen Zeiten, da wollüſtige Gedanken dem Geiſte des Mannes 

noch fern lagen.“) Wie ein aufmerkſamer Beobachter bemerkt,“) liegt 
die echte Sittſamkeit in gänzlichem Mangel an Gedanken an den Gegen— 

ſtand. Bei Hörern der Medizin und bei Künſtlern verurſacht das 

Nackte keine außergewöhnliche Erregung; Flaxman behauptete geradezu, 

daß die Studenten beim Betreten der Akademie ihre Leidenſchaften mit 
ihren Hüten an den Nagel zu hängen ſchienen. 

Anderſeits behauptet Forſter von den Eingeborenen Malicollos, 

daß „es unſicher iſt, ob die armſelige Kleidung ihrer Frauen ihren 

Urſprung einem Schamgefühl oder einer liſtigen Gefallſucht verdankt;“ 

) Snow, „Iwo Years’ Cruise off Tierra del Fuego“, Band II, S. 51. 

2) Von den nackten Frauen Neu⸗Irlands ſprechend, jagt er (Band II, 

S. 103 ff.): „In der That muß ich auch ſagen, daß nach kurzer Zeit, nach einer 

durchaus nicht lange dauernden Gewöhnung an dieſe Sache, man gar nichts An— 

ſtößiges mehr in dieſem gänzlichen Mangel an Kleidung findet. Ich habe 

ſehr häufig bemerkt, daß ein Kleid irgend einer Dame, welches nicht nach der all— 

gemeinen Mode geſchnitten war, mir ſtärker auffiel, als mir der gänzliche Mangel 

an Bekleidung der Eingebornen der tropiſchen Inſeln aufgefallen iſt; dazu kommt 

noch, daß die Leute dem Beobachter durchaus keine Veranlaſſung geben, an etwas 

Unſchickliches zu denken. Eine Europäerin, wenn ſie auf eine ſo glückliche Inſel 

verſchlagen und ihrer Kleidung beraubt wäre, würde ſelbſt nach jahrelangem Aufent- 

halt in ſolchen Regionen ſich die Hände vor die Bruſt oder irgend einen anderen 

Teil halten, und gerade durch dies Verbergenwollen würde ſie die Aufmerkſamkeit 
gegen das zu Verbergende lenken.“ 

) Reade, S. 546. ) Johnſton, S. 437. ) Lewin, S. 349, 
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und von den Männern Tannas, daß „ſie um die Hüften eine Schnur 

binden, an die ſie, zu demſelben Zwecke und in derſelben Weiſe wie 

die Eingeborenen von Mallicollo, die Blätter einer ingwer- ähnlichen 

Pflanze anhängen. Knaben werden mit dieſen Blättern verſehen, ſobald 

ſie das Alter von ſechs Jahren erreichen; dies ſcheint zu bekräftigen, 

was ich hinſichtlich der Mallicoleſen wahrgenommen habe, nämlich, daß 

ſie dieſe Hüllen nicht aus Sittſamkeitsgründen gebrauchen. In der 

That, es hatte einen derart gegenteiligen Anſchein, daß wir in der 

Perſon jedes Eingeborenen von Tarna oder Mallicolo eine lebende Dar— 

ſtellung jener ſchrecklichen Gottheit zu ſehen dachten, die die Weinberge 

und Gärten der Alten beſchützte.“ “) Von der äußerſt einfachen Ge— 

wandung der Hottentotten-Männer ſagt Barrow: „Wenn der wirkliche 

Zweck die Förderung des Schamgefühles war, dann ſcheint ſie dieſes 

Ziel arg verfehlt zu haben, denn in der Lage, in welcher er ſie an— 

bringt, iſt ſie ſicherlich einer der unzüchtigſten Gegenſtände, die erſonnen 

werden könnten.“) Die Chiungthas haben eine heimische Sage, welche 

in dieſer Verbindung erwähnt zu werden verdient. „Eine gewiſſe 

Königin“, erzählt Lewin, „bemerkte mit Bedauern, daß die Männer der 

Nation begannen, ihre Liebe zum Umgang mit den Frauen zu verlieren 

und zu gemeinen, verächtlichen Gebräuchen Zuflucht zu nehmen, von 

welchen die möglichſt ſchlimmſten Folgen erwartet werden konnten. 

Sie veranlaßte deshalb ihren Gatten, einen ſtrengen Befehl zu erlaſſen, 

welcher die Form des in Zukunft von allen Frauen zu tragenden 

Röckchens vorſchrieb und anordnete, daß die Männer tättowiert werden 

müßten, damit dieſe entſtellt und hierdurch wie durch die Erhöhung 
der Pikanterie der Frauen bewogen werden, zu den Füßen ihrer 

Gattinnen zurückzukehren.“? 

Überdies wiſſen wir, daß einige vollkommen nackt einhergehende 

Stämme ſich ſchämen, ſich zu bekleiden, da ſie Kleidung für etwas 

Unſchickliches halten. Der fromme Pater Gumilla war ſehr erſtaunt, 

zu finden, daß die Indianer am Orinoko über ihre Nacktheit nicht er— 
röteten. „Wenn die Miſſionäre“, jagt er, „die die Sitten dieſer Leute 

nicht kennen, ſich beifallen laſſen, beſonders unter den Frauen Tücher 

zu verteilen, damit ſie ſich bedecken, werfen ſie dieſe in den Fluß oder 

verbergen ſie irgendwo, um ſich ihrer nicht bedienen zu müſſen; und 

1) Forſter, Band II, S. 230, 276 ff. ) Barrow, Band I, S. 154. 

) Lewin, S. 146 ff. 
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wenn man fie auffordert, ſich zu bedecken, entgegnen fie: „Nein, wir 

bedecken uns nicht, weil das eine Schande wäre.“!) Daß dies 

keine bloße „Reiſe⸗Erzählung“ iſt, geht aus der Mitteilung Humboldts 
bezüglich der neuandaluſiſchen Tſchaimas hervor, die, gleich den meiſten 

in außerordentlich heißen Gegenden wohnenden Völkern, einen unüber— 
windlichen Widerwillen gegen Bekleidung hegen. „In der heißen Zone“, 
Debauptet! er, ſchämen ſich die Eingeborenen, wie ſie ſagen, be— 

kleidet einherzugehen, und fliehen in die Wälder, wenn ſie zu früh ge— 

zwungen werden, ihre Nacktheit aufzugeben.“?) In einer Indianerhütte 
zu Mucüra in Braſilien fand A. R. Wallace die Weiber gänzlich un— 

bekleidet und ſich dieſer Thatſache augenſcheinlich gar nicht bewußt. 

Doch beſaß eine von ihnen eine „saia“ (Röckchen), welches fie zuweilen 

anlegte; doch ſchien ſie ſich dann, wie Wallace bemerkt, „faſt ebenſo 

zu ſchämen, wie civiliſierte Leute ſich ſchämen würden, wenn fie ihre 
Kleider ablegten.“ 3) 

Wir haben ferner mehrere Beiſpiele von Völkern, die im allge: 

meinen vollſtändig nackt einhergehen, zuweilen aber doch eine Hülle 

benützen. Letzteres thun ſie immer unter Umſtänden, welche klar be— 

weiſen, daß die Hülle einfach als Lockmittel getragen wird. So erzählt 
Lohmann, daß ſich bei den Saliras nur Buhlerinnen bekleiden, und 

ſie thun dies, um durch das Unbekannte zu reizen.“) Bei vielen heid— 

niſchen Stämmen im Innern Afrikas gehen nach Barth die verhei— 

rateten Frauen ganz nackt, während die heiratsfähigen Mädchen ſich 
bedecken — ein der Sitte, verheiratete Frauen ihres Zierates und 

Haares zu berauben, entſprechender Gebrauch.“) Mathews behauptet, 

daß in vielen Teilen Auſtraliens „die Weiber, insbeſondere die jungen 
Mädchen, eine vom Gürtel um die Taille herabhängende Franſe 

tragen.“) Hinſichtlich der Eingeborenen an der Botany-Bai (Neu: 
Süd⸗ Wales) bemerkt Barrington, daß „die Weiber in ihrer Jugend 

eine kleine Schürze aus Opoſſum- oder Känguruh-Haut tragen, welche 
in Streifen geſchnitten iſt und wenige Zoll von der Hüft herabhängt; 

) Gumilla, „Histoire naturelle, civile et géographique de l’Orenoque“, 
Band I, S. 188 ff. 

2) v. Humboldt, Band III, S. 230. 
2) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 357. 

) Citiert in Baſtians „Rechtsverhältniſſe“, S. 174. 

5) Barth, „Reiſen“, Band II, S. 467 ff. 

e) Mathews im „Jour. Roy. Soc. N. 8. Wales“, Band XXIII, S. 392. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 13 
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dieſe tragen dieſelben, bis fie aufwachſen und von einem Manne heim: 
geführt werden; dann werden die Schürzen beſeitigt.“ !) Collins be— 

hauptet dasſelbe von den Mädchen zu Port Jackſon?), Palmer von 

einigen anderen Auſtraliern ?) und Kapitän Snow von allen jenen Stäm— 

men, in deren Mitte er mehrere Wochen verweilt hatte.“) Auf der 

Moreton-Inſel gingen nach Macgillivray die Männer wie die Weiber 

unbekleidet, aber die jungen Mädchen trugen vorne einen ſchmalen Be— 
ſatz. Derſelbe Naturforſcher berichtet, daß bei faſt allen Stämmen 

der Torresſtraße die Weiber Röckchen aus dünnen Lappen von Pan— 

danusblättern tragen, deren Enden zu einem Taillenband verarbeitet 

ſind, auf deſſen Herſtellung man viel Arbeit verwendet; doch wird es 

beſonders von den jungen Mädchen „bloß zuweilen angelegt, und zwar 
wenn ſie ſich zum Tanze vorbereiten.“ Darunter wird übrigens ge— 

wöhnlich eine zweite Bekleidung getragen.?) Sobald bei den braſili— 

ſchen Tupi-Stämmen ein Mädchen heiratsfähig geworden war, „wurden 

ihr um die Taille und um die fleiſchigen Teile beider Arme Baum— 
wollſtricke gewunden; dieſe bezeichneten einen Zuſtand der Jungfräu— 
lichkeit, und wenn jemand anderes als eine Maid ſie trug, mußte dieſe 

Perſon nach ihrer Überzeugung von den Anhanga geraubt werden .... 
Dies kann nicht“, fügt Southey hinzu, „zu dem Zwecke erſonnen 
worden ſein, die Weiber bis zur Verehelichung keuſch zu bewahren, 

denn dieſe Bande wurden ohne Furcht gebrochen, und Unenthaltſamkeit 
galt nicht als ein Vergehen.“) Bei den Narrinjeri (Süd-⸗Auſtralien) 

tragen die Mädchen, bis ſie mit dem erſten Kinde ſchwanger ſind, eine 

Art Franſenſchürze; wenn ſie kinderlos bleiben, wird ſie ihnen vom 
Gatten entwendet und verbrannt, während fie jchlafen.”) Auch beim 
Kumbokkaburra-Stamm tragen die jungen Frauen vorne eine Schürze 
aus dem geſponnenen Fell einer Beutelratte; dieſelbe wird gewöhnlich 

nach der Geburt des erſten oder des zweiten Kindes beſeitigt. ) 
Es gieb mehrere Fälle, in welchen bloß die verheirateten Frauen 

1) Barrington, S. 23 ff. 
2) Freyeinet, Band II, S. 748. 
) Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 286; 281, Anmerkung. 

4) Snow, Band II, ©. 46. 

5) Macgillivray, Band I, S. 49; Band II, S. 19 ff. 

e) Southey, Band I, S. 240 ff. Vergl. v. Martius, Band I, S. 111. 
7) Taplin, S. 15. Vergl. Brough Smyth, Band I, S. 275. 

8) Curt, Band III, S. 19. 



Anziehungsmittel. 195 

bekleidet ſind, während die unverheirateten ganz nackt gehen.“) Doch 
widerſtreiten derartige Beiſpiele nicht unſerer Hypotheſe. Durch lange 

fortgeſetzte Übung verliert das Bekleiden feinen urſprünglichen Charakter 
und wird zum Zeichen der Sittſamkeit, während vollſtändige Nacktheit 

zu einem Reizmittel wird. Wo Nacktheit als unſchicklich gilt, ſind ge— 

wöhnlich die Kleider der Mädchen barbariſcher Völker möglichſt be— 
ſchränkt, während die der älteren Frauen verhältnismäßig geziemend 

ſind. So tragen die verheirateten Frauen bei den afrikaniſchen Schulis 

vorne einen ſchmalen Faſerbeſatz, während die unverheirateten nichts als 

Perlenſchmuck tragen.?) Bei den Eingeborenen von Taſſai (Neu-Guinea) 
tragen die erſteren ein größeres, dickeres, bis zum Knie reichendes Röck— 
chen aus in lange grashalmähnliche Lappen geteilten Pandanusblättern, 

während das von den Jungfrauen getragene bloß aus einzelnen Längs— 
fäden beſteht, die an einem um die Taille gebundenen Strang be— 

feſtigt ſind.?) In Fidſchi wird der „liku“ — eine Art Band aus 

Hibiscusrinde — vor der Verheiratung kurz getragen, jedoch nach der 

Geburt des erſten Kindes bedeutend verlängert;*) und ein ähnlicher 

Gebrauch herrſcht auch auf anderen Südſee⸗Inſeln.“) 

Die Tänze und Feſtlichkeiten vieler wilder Völker ſind bekanntlich 
von der abſtoßendſten Ausſchweifung begleitet. Da trachten die jungen 

Männer und Frauen, einander auf verſchiedene Art zu gefallen, indem 

ſie ſich mit glänzenden Farben bemalen und mit allerlei Zierat 

ſchmücken.“) Bei ſolchen Gelegenheiten legt man bei vielen Stämmen, 

) Wanjoro (Wilson and Felkin, Band II, S. 49; „Emin Pasha in 

Central Africa“, S. 82), Neu⸗Kaledonier (Turner, „Samoa“, S. 342), Dorey⸗ 

Papuaner (Finſch, S. 96), Eingeborene von Haiti (Ling Roth im „Jour. Anthr. 

Inst.“, Band XVI, S. 275), Feuerländer (Snow, Band II, S. 46). 

2) Wilson and Felkin, Band II, S. 62. Vergl. ebenda, Band II, S. 97 

(Baris), Shooter, S. 6 (Kaffern). 

3) Macgillivray, Band I, S. 263. 

) Wilkes, Band III, S. 355; Seemann, „Viti“, S. 351. 

5) Forſter, Band II, S. 280. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 562. Vergl. 

Dalton, S. 27 (Abors). 

6) Tacullies (Harmon, S. 305), Uaupes (Wallace, „Travels on the Ama- 

zon“, ©. 281), Oraàons (Dalton, S. 250), Iſabel-Inſulaner (Waitz⸗Gerland, 

Band VI, S. 604), Samoaner (Turner, „Samoa“, S. 121), Humboldt-Bai— 

Papuaner (Finſch, S. 139). Über den unziemlichen Charakter der Tänze der 

Wilden ſiehe z. B. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 754 (Auſtralier); Turner, S. 95 

(Samoaner); Ehrenreich, „Über die Botocudos“, in der „Zeitſchrift für Ethnol.“, 

Band XIX, S. 33; Powers, S. 57 (Kalifornier). 
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die gewöhnlich nackt gehen, ein dürftiges Gewand an. Bonwick er: 
zählt, daß bei manchen tasmaniſchen Stämmen, jedoch nur anläßlich 
großer Feſtlichkeiten, eine Pelzſchnur oder eine Binde aus Emufedern 

zur Verwendung kam; die Frauen trugen beim Tanz eine Bekleidung 

aus Blättern oder Federn, welche, wie bei den Auſtraliern nach ähn— 
lichen Gelegenheiten, unmittelbar darauf entfernt wurde. Die tas— 
maniſchen Tänze wurden „in der eingeſtandenen Abſicht ausgeführt, die 

Leidenſchaften der Männer zu erregen.“ !) Bei den auſtraliſchen Pe⸗ 

gulloburras, die im allgemeinen ganz nackt einhergehen, tragen die 
Frauen bei feſtlichen Gelegenheiten kleine Franſen um die Hüften.?) 

Von den braſiliſchen Uaupes verſichert Wallace, daß „ihre Weiber 

bei den Tänzen anläßlich von Feſtlichkeiten eine aus Perlen verfertigte, 

hübſch zuſammengeſtellte, kleine „tanga“ (Schürze) tragen. Sie iſt im 
ganzen etwa ſechs Zoll breit, wird zu keiner anderen Zeit getragen 

und unmittelbar nach Beendung des Tanzes abgelegt.“ Überdies be- 
malen fie ſich den Körper.?) Dasſelbe war bei den tahitiſchen Areois 
der Fall — einer Art bevorrechteter Wüſtlinge, die eine äußerſt aus— 

ſchweifende Lebensweiſe führten, unzüchtige Tänze und Pantomimen 

zum beſten gaben und bei öffentlichen Anläſſen ebenfalls zuweilen 
einen Gürtel aus gelben „ti“-Blättern anlegten, der den Federgürteln 

der Peruaner und anderer ſüdamerikaniſcher Stämme gleichſah.“) Hin⸗ 

ſichtlich der ſüdafrikaniſchen Baſutos behauptet Caſalis, daß die heirats— 

fähigen Mädchen „ſich oft in grotesken Tänzen ergehen und bei ſolchen 
Gelegenheiten aus einer Anzahl künſtlich verbundener Binſen zuſammen— 

geſetzte Bänder als eine Art Röckchen tragen.“ 5) 
In der Welt der Wilden gehen beide Geſchlechter dort, wo das 

Klima keine Hinderniſſe in den Weg legt, ganz allgemein nackt, bis ſie 

das Reifealter erreichen, und zur Kleidung wird erſt in derſelben Lebens— 
periode Zuflucht genommen wie zu den anderen Schmuckgegenſtänden.“) 

Ein ſüdauſtraliſcher Burſche z. B. muß ſich im Alter von vierzehn oder 
ſechzehn Jahren folgenden, in die Mannbarkeit einleitenden Feierlich⸗ 

1) Bonwick, „Daily Life“, S. 27, 38. 9 Curr, Band II, S. 472. 

8) Wallace, S. 493, 281. v. Martius, Band I, S. 597. 

) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 235. °) Caſalis, S. 269. 

e) Waitz⸗Gerland, Band VI, ©. 42. Riedel, S. 463. Burton, „First 
Footsteps“, S. 123. Möller, Pagels und Gleerup, Band I, S. 128. Reade, 

S. 45, 245 ff. Nachtigal, Band I, S. 221. Chapman, Band I, S. 36. Caillié, 

Band I, S. 351. „Globus“, Band ZLL, 981: 

» 
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keiten unterziehen: er wird am ganzen Körper mit rotem Ocker und 
mit Fett beſchmiert, die Körperhaare werden ihm ausgerupft, und ſeine 

Freunde ſammeln grüne Gummibüſche, welche fie unter ſeinen Achſel— 
höhlen und über dem Schambein anbringen, wonach der Burſche zum 
Heiraten berechtigt iſt.“) | 

In Übereinſtimmung mit anderen Schmuckgegenſtänden ſoll das, 
was uns als ſchickliche Bekleidung gilt, bei den wilden Männern viel 

allgemeiner zu finden ſein als bei den Frauen. „Wäre die Kleidung 

eine Folge des Schamgefühls“, bemerkt Waitz, „dann müßten wir er— 

warten, daß ſie für Frauen viel unerläßlicher ſei als für Männer, 

was aber nicht der Fall iſt.“?) In Amerika — z. B. bei den Kariben 

— find nach Humboldt die Männer oft anſtändiger gekleidet als die 
Frauen.“) Dasſelbe wird von den Nagas in Ober-Aſſam berichtet,“) 

und Barth, der hinſichtlich der afrikaniſchen Wilden große Erfahrungen 

beſitzt, bemerkt: „Ich habe beobachtet, daß viele heidniſche Stämme 

eine Kleidung, wie ärmlich und dürftig ſie auch ſei, bei den Männern 
für notwendiger erachten, als bei den Weibern.“ ?) Ob dies bei den 

wilden Völkern Regel, iſt zweifelhaft. Keinesfalls kann man die Nadt: 

heit der Weiber dem Egoismus der Männer zur Laſt legen, denn eine 
wilde Eva kann ihre Kleider von den Bäumen pflücken. 

Zur Unterſtützung der pſychologiſchen Vorausſetzung, welche der 
hier angeführten Hypotheſe zu Grunde liegt, können wir hinzufügen, 

daß einige Völker die Gepflogenheit haben, auch andere Körperteile zu 
verhüllen, um „durch das Unbekannte anzuregen.“ So tragen die ver— 

heirateten Frauen der Tipperahs nichts anderes als ein kurzes Röckchen, 

während die unverheirateten Mädchen die Bruſt mit buntgefärbten, an 
den Enden gefranſten Tüchern bedecken.“) Bei den Tounghta bleiben 
die Buſen der Frauen nach der Geburt des erſten Kindes unbedeckt, 
aber die unverheirateten Mädchen tragen ein ſchmales Bruſttuch.“) Die 

1) Angas, „Savage Life“, Band I, S. 98 ff. Vergl. Bonney, „The 

Aborigines of the River Darling“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 127; 

Cameron, ebenda, Band XIV, S. 358; Bonwick, „The Australian Natives“, 

ebenda, Band XVI, S. 209. 
2) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 300. 
3) v. Humboldt, Band VI, S. 10. ) Dalton, ©. 41. 

5) Barth, „Reiſen“, Band II, S. 473. Vergl. Möller, Pagels und Gleerup, 

Band I, S. 269. 

6) Lewin, S. 207. 7) Ebenda, S. 192. 
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Chineſen betrachten kleine Füße als den Hauptreiz ihrer Frauen, und 
die Mädchen müſſen ſchreckliche Qualen erleiden, bis ihre Füße auf 

die möglichſt kleinſte Form zuſammengepreßt ſind. Man möchte vor— 

ausſetzen, daß ſie wenigſtens das Vergnügen haben, die Männer durch 

eine ſo ſchmerzlich erworbene Schönheit zu bezaubern. Doch verſichert 
uns Stricker, daß in China eine Frau, die ihren künſtlich verkrüppelten 

Fuß einem Manne zeigt, als unzüchtig gilt. Es iſt ſogar unſchicklich, 
von den Füßen einer Frau zu ſprechen, und in dezenten Gemälden wird 

dieſer Körperteil immer vom Gewande verdeckt.!) Die Frauen von 

Agades gehen nach Barth im allgemeinen unverſchleiert einher, und 
wenn ſie zuweilen die Köpfe bedecken, geſchieht dies eher aus Koketterie 

denn aus Schamgefühl.?) Man bemerkt, daß eine Hindufrau, die ihr 

Geſicht zu verbergen trachtet, während ſie gleichzeitig Gaze trägt, welche 

ihre ganze Geſtalt zur Schau ſtellt, in ihrer erheuchelten Sittſamkeit 

den Eindruck macht, als ſuche ſie einen Hintergedanken zu erwecken.?) 

Bei den Taculliern iſt es gebräuchlich, daß die Mädchen über den 
Augen eine Art Schleier oder Franſe tragen, welche aus aufgereihten 

Perlen oder aus ſchmalen mit Stachelſchwein-Borſten gezierten Reh⸗ 

hautſtreifen verfertigt ſind;:) und bei den Tſchawanons hüllen ſich 
jene jungen Frauen, die irgendwie auf Schönheit Anſpruch erheben, 
„derart ein, daß es, wenn ſie ausgehen, unmöglich iſt, außer ihren 
Augen ſonſt noch etwas zu ſehen. Auf dieſe Andeutungen von Schön— 

heit hin werden ſie eifrig zu Ehefrauen begehrt.“ 5) 
Schließlich verdient beachtet zu werden, daß dieſe Kleidung oder 

vielmehr Halbkleidung bloß eines jener Mittel iſt, durch welche wilde 
Männer und Frauen die Aufmerkſamkeit auf das zu lenken beſtrebt 
ſind, was der civiliſierte Menſch aus Schamgefühl verbirgt. Bei den 

Admiralitätsinſulanern bildet eine Muſchelſchale das einzige Kleidungs⸗ 

ſtück; in dieſe Schale find die gebräuchlichen Zickzack-Muſter oft ge⸗ 
ſchmackvoll eingraviert, und ihre blendende Weiße bildet einen über— 

raſchenden Gegenſatz zur ſchwarzen Farbe der Haut.“) Die Tanchul⸗ 

Nagas nehmen, ſobald ſie die Mannbarkeit erlangen, ſtatt einer Schale 

) Stricker, „Der Fuß der Chineſinnen“, im „Archiv für Anthropologie“, 

Band IV, S. 243. ) Chavanne, „Die Sahara“, S. 477 ff. ) Man, S. 80 ff. 

) Harmon, S. 289. Vergl. Hearne, S. 314 ff. 

5) Moore, S. 259 ff. Vergl. Buchanan, S. 323. 

6) Moſeley im „Jour. Anthr. Inst.“, Band VI, S. 397 ff. Labillardiere, 
Band I, S. 279 ff. . 
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einen Horn- oder Elfenbeinring, der ein achtel bis ein viertel Zoll breit 
iſt und ſind augenſcheinlich der Meinung, daß eine derart modifizierte 

Bloßſtellung keine Urſache zur Scham bietet.!) Wie Caſtelnau an— 
giebt, fügen viele der braſiliſchen Tupis „mentulam .... in annu- 

lum ligneum, unde appellantur Porrudos, i. e. mentulati;“ 2) und 

auf mehreren Südſee-Inſeln werden jene Körperteile, welche civiliſierte 
Völker am ſorgſamſten verhüllen, mit Tättowierungen geſchmückt.“) 
De indigenis Tanembaris et Timorlaonis dum loquitur Riedel, 

adulescentes et puellas dicit saepe consulto abradere pilos pubis 

nulla alia mente, nisi ut illae partes alteri sexui magis conspicuae 

fiant. ®) 
Vor allem muß in Verbindung hiermit der Gebrauch der Be— 

ſchneidung erwähnt werden, da er, wie ich glaube, ſeinen Urſprung 

derſelben Urſache verdankt. Sie iſt keineswegs eine ſpezifiſch jüdiſche 
Sitte, ſondern weit über die Erde verbreitet. Sie iſt bei allen mo— 

hammedaniſchen Völkern, bei den meiſten der die Weſtküſte Afrikas be— 

wohnenden Stämme, bei den Kaffern, bei nahezu allen Völkern Oſt— 

Afrikas, bei den chriſtlichen Abyſſiniern, Bogos und Kopten,“) bei all 
den verſchiedenen, Madagaskar bewohnenden Stämmen“) und im Herzen 
des ſchwarzen Kontinents bei den Monbuttu und Akka gebräuchlich. 

Überdies wird fie ſehr allgemein in Auſtralien, auf vielen Inſeln Mela- 

neſiens?) und in ganz Polyneſien geübt. Man fand ſie ferner in 

1) Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 365. Brown glaubt je 

doch, daß dieſe Sitte einem anderen Zwecke dient. 

2) v. Martius, Band I, S. 211. 

9) Atooi (Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, S. 192, 232), 
Tonga (Martin, Band II, ©. 266), Samoa (Waitz-Gerland, Band VI, S. 34), 

Vaitupu (Dieſelben, Band V, pt. II, S. 188), Fidſchi (Wilkes, Band III, S. 355). 

Die Eingeborenen von Ponapé tättowieren die unteren Extremitäten ſehr mannig⸗ 

faltig, und — um Finſch zu citieren („Die Bewohner von Ponapé“, in der „Zeit 

ſchrift f. Ethnol.“, Band XII, S. 311, 314) — „als Baſis und Mittelpunkt der 

Zeichnung dieſer Partieen iſt ein viereckiges Feld zu betrachten, welches die Gegend 

des Venusberges bedeckt und von der Behaarung unmittelbar beginnend, etwas über 

denſelben hinausreicht.“ 

4) Riedel, S. 293. Vergl. Zimmermann, Band II, S. 189 ff. (Papuaner). 

5) Andree, „Die Beſchneidung“, im „Archiv für Anthropologie“, Band XIII, 

S. 74. Die folgenden Mitteilungen ſind, inſoweit keine anderen Quellen angegeben 

erſcheinen, dieſer Zeitſchrift entnommen. 

e Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 560 ff. 
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einigen Teilen Amerikas: in Yucatan,!) am Orinoko?) und bei gewiſſen 
Stämmen des Rio Branco in Braſilien.?) Mit Ausnahme der Juden, 

Mohammedaner,“) Abyſſinier?) und weniger anderer Völker wird fie 

immer vollzogen, wenn der Burſche die Mannbarkeit erlangt, — d. h. 
in demſelben Alter, in welchem er tättowiert oder bemalt wird oder 

ſich zu bekleiden und zu ſchmücken beginnt. Durch die Operation der 

Beſchneidung wird der Knabe zum Mann, und wo ſie fehlt, erſetzt 

irgend eine andere Operation oder Entſtellung des Körpers ihre Stelle.“) 

So vollführen in Auſtralien einige Stämme die Beſchneidung, andere 

wieder ſchlagen die Zähne aus, wenn der Jüngling mannbar wird.?) 
Wo die Beſchneidung gebräuchlich iſt, gilt ſie allgemein als unerläß— 

liche Vorbedingung zur Verheiratung, „unbeſchnitten“ gilt als häßliches 

Wort, und die Frauen verſagen ſolchen Männern oft jeden Verkehr.“) 
Dieſer Gebrauch hat zu verſchiedenen Erklärungen Anlaß ge— 

geben.“) Einige Schriftſteller glauben, daß er hygieniſchen Beweg— 
gründen ſeinen Urſprung verdankt. Aber beſchnittene und unbeſchnittene 

Völker leben unter den gleichen Bedingungen in derſelben Gegend Seite 
an Seite ohne jedwede Verſchiedenheit in ihrer phyſiſchen Beſchaffen— 

heit.!) Sturt bemerkt, daß man in Auſtralien „Stämmen begegnen 

könne, bei denen jener Gebrauch nicht herrſcht, die aber mitten zwiſchen 
zwei Stämmen leben, bei denen er vorhanden iſt.“ 1) Überdies iſt 
der Gebrauch, wie Spencer bemerkt, bei den unreinlichſten Raſſen all⸗ 

gemein, während er bei den reinlichſten Raſſen der Welt nicht vor⸗ 

kommt.?) Bei den Damaren und Betſchuanen, welche man in ihren 
Gewohnheiten als äußerſt ſchmutzig ſchildert, werden die Knaben be— 
ſchnitten, !) ebenſo bei den Bewohnern Madagaskars und bei den Ma- 

1) Lafitau, Band I, S. 412. 7 v. Martius, Band I, S. 582, Anm. 

®) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 517. 

) „Das Ausland“, 1875, S. 958. ) Parkyns, Band II, S. 38. 

6) Andree im „Archiv f. Anthr.“, Band XIII, S. 58. 

) Angas, „Savage Life“, Band II, S. 216. 

) Andree im „Archiv f. Anthr.“, Band XIII, S. 75. Baſtian, „Rechtsver⸗ 
hältniſſe“, S. XX. 

9) Siehe z. B. Burton, „Notes on the Dahoman“, in den „Memoirs Read 

before the Anthr. Soc. of London“, Band I, S. 318; Waitz⸗Gerland, Band VI, 

S. 41, 784; Müller, „Allgemeine Ethnographie“, S. 337 ff.; Reade, ©. 539 ff. 

4) Andree im „Archiv f. Anthr.“, Band XIII, S. 78. 

12) Sturt, Band II, S. 140. 1 Spencer, „Sociology“, Band II, S. 67. 
12) Galton, „The Narrative of an Explorer in Tropical South Africa“, 

S. 192 ff. Anderſſon, S. 465. 
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layen, die bei weitem nicht ſo reinlich ſind, wie es wünſchenswert 

wäre.“) 

Nach Spencer wieder bedeutet die Beſchneidung ein den Göttern 

dargebrachtes Opfer. Er meint, daß zuerſt überwundene Feinde ver— 
ſtümmelt wurden, damit dem Könige nach einer Schlacht ein beſonders 
wertvolles Siegeszeichen vorgewieſen werden könne. „In einer be— 

ſonders ſtreitbaren, von einem Despoten göttlicher Abſtammung be— 
herrſchten Geſellſchaft . . . . können wir erwarten, daß die Schenkung 

dieſer unterjochten Feinden geraubten Siegeszeichen an den König ſich 
zu einem der Gottheit dargebrachten Opfer derſelben Trophäen ent— 
wickeln konnte, welche als Zeichen ihrer Unterwerfung unter die Gott— 
heit von jeder Generation der männlichen Bürger dargebracht wurden.“? 

Dieſen Schluß zieht Spencer aus der vereinzelten Thatſache, daß „bei 
den Abyſſiniern jeder Krieger das vermittelſt Beſchneidung dem Leich— 
name eines Feindes entnommene Siegeszeichen ſeinem Häuptlinge vor— 
weiſt.“ Doch wir haben keinen Beweis dafür, daß dieſe ſonderbare 

Sitte allgemein verbreitet iſt. Die Beſchneidung iſt über einen ſehr 
großen Teil der Erde verbreitet und beſteht ſelbſt in Geſellſchaften, die 

nicht von einem „Despoten göttlicher Abſtammung beherrſcht werden“, 

der von allen ſeinen Unterthanen fordern könnte, dies Kennzeichen der 
Knechtſchaft zu tragen. Hinſichtlich der auſtraliſchen Eingeborenen, von 

denen viele Stämme die Beſchneidung vollführen, ſagt Curr: „Über 
die Regierungsform (worunter ich die gewohnheitsmäßige Ausübung 

der Regierungsgewalt ſeitens einer oder einiger Perſonen über ein 

Gemeinweſen oder eine Geſellſchaft von Perſonen verſtehe) habe ich 

viele Fragen geſtellt und ſchriftliche Antworten von den Beobachtern 

von etwa hundert Stämmen erhalten, dahin gehend, daß keine beſteht. 

Thatſächlich erſcheint kein unſere Stämme betreffendes Faktum beſſer 

beſtätigt zu fein als dieſes.“?) Da nun nichts darauf hinweiſt, daß in 

Auſtralien jemals ein anderer Stand der Dinge vorhanden geweſen, 
wie könnten wir dieſe Thatſachen mit der von Spencer gebotenen Aus: 

legung in Einklang bringen? 
Im Buche der Schöpfung wird die Sitte der Beſchneidung als 

ein religiöſer Gebrauch dargeſtellt, der ſeinen Urſprung von einem Be— 

1) Sibree, S. 160. Crawfurd, Band I, S. 39. 

2) Spencer, Band II, S. 67. 

3) Curr, Band I, S. 60. Vergl. Eyre, Band II, S. 315; Oldfield in 

„Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 256. 
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fehle Gottes ableitet. Doch bei den meiſten Völkern ſcheint fie, wenn 
überhaupt, nur eine geringe religiöſe Bedeutung zu haben.“) Wohl 
wird ſie zuweilen von einem Prieſter der Gemeinſchaft vollführt, aber 

dies ſteht, wie Andree richtig bemerkt, nicht in notwendiger Beziehung 
zu der Frage, da bei wilden Völkerſchaften im allgemeinen die Prieſter 

auch die Arzte ſind.?) Überdies kann, wie wir ſchon einmal betonten, 
faft jede angeſtammte Sitte allmählich religiöfen Charakter annehmen. 
So wird z. B. vermutet, daß die Sitte der alten Peruaner, die Ohr: 

läppchen derart zu erweitern, daß ſie befähigt werden, Ohrröhren von 

beträchtlicher Größe zu tragen, mit der Sonnen-Anbetung verbunden 
geweſen ſei; denn ſpaniſche Geſchichtsforſcher erwähnen, daß im Sonnen— 
tempel zu Cuzco gelegentlich der Ohrdurchbohrung junger peruaniſcher 
Adeliger ſorgfältig ausgeführte religiöſe Ceremonien abgehalten wurden.“) 

Doch wir haben nicht die Berechtigung, zu behaupten, daß dieſe Sitte 
urſprünglich etwas mit Religion gemein hatte. Hinſichtlich der Be— 

ſchneidung bei den Juden ſtimme ich mit Andree darin überein, daß 

ihr religiöſer Charakter nahezu mit Sicherheit verhältnismäßig ſpäten 

Datums war.“) 

Die Völker, bei denen dieſer Gebrauch beſteht, ſind ſelber nicht 

imſtande, irgend eine entſprechende Erklärung ſeines Urſprungs zu geben. 
Mit Bezug auf die Beſchneidung der Südafrikaner ſagt Dugmore, daß 

ſie nicht wiſſen, wie ſie begann, und daß ſie darüber keine andere Über— 

lieferung haben, als daß ſie als Volksſitte von Generation zu Gene: 

ration herrſchte. „Unſere Vorfahren thaten ſo, und deshalb thun wir 
das Gleiche“, iſt alles, was das jetzige Geſchlecht über die Angelegen- 
heit jagen kann.“) 

Daß der Gebrauch der Beſchneidung demſelben Wunſche ent— 

ſtammte, der auch zu anderen Arten von Verſtümmelung führte, wird 
durch die Thatſache, daß die Verunſtaltung zuweilen auf ganz andere 

Weiſe geſchah, wahrſcheinlicher gemacht. Novae Zealandiae incolas 
Cook narrat non solum se non circumcidere, sed contra tam 

necessarıum habere praeputium, ut anteriorem eius partem redi- 

) Vergl. Lane, Band III, S. 320 (Kopten); Sibree, S. 217 (Einwohner 

Madagascars); Maclean, S. 157 (Kaffern). f „ 

2) Andree im „Archiv f. Anthr.“, Band XIII, S. 75. 

) Fytche, Band II, S. 65, Anmerkung. 

) Andree im „Archiv f. Anthr.“, Band XIII, S. 77. ) Maclean, S. 157, 
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mire soleant ligamento, quo glandem penis tegant.!) Demſelben 

ſonderbaren Gebrauche begegnen wir auf einigen Inſeln der Südſee?) 
und nach Karl von den Steinen in Braſilien bei den Trumai.?) Indi- 
genae Portus Lincoln pueros pubertatem ingressos mirum in 

modum secant: quarzi fragmento penem ex ore secundum in- 

feriorem partem usque ad scrotum incidunt itaque totum longi- 

tudinis spatium detegunt.*) Zur Verteidigung dieſes Gebrauches 

können die Eingeborenen, wie Schürmann bemerkt, nichts anderes an— 
führen als „daß er von den Vorvätern beobachtet wurde und deshalb 
auch von ihnen aufrecht erhalten werden müſſe.“?) In Bonape find 

die Knaben immer einer Halbkaſtration unterworfen, um, wie Finſch 

bemerkt, der Möglichkeit einer Orchitis vorzubeugen, und ferner weil die 

Mädchen derart verſtümmelte Männer für ſchöner und verlockender 

halten als andere. Nach Kapitän Wright beſteht derſelbe Gebrauch 

auf Niutabutabu (Tonga⸗Inſeln).“) 
Bei vielen afrikaniſchen Völkern ſowie bei gewiſſen Stämmen des 

malayiſchen Archipels und Süd-Amerikas erleiden auch die Mädchen 
eine Art Beſchneidung, und dieſe gilt als unerläßliche Vorbedingung 
zur Ehe.?) Sunt autem gentes, quarum contrarius mos est, ut 

clitoris et labia minora non exsecentur, verum extendantur, et 

saepe longissime extendantur. Atque ista etiam deformatio in- 

signe pulchritudinis existimatur.®) De indigenis Ponapeis haec 

adnotat Dr. Finsch: labia interna longius extenta et pendentia 

1) Cook, „Journal of a Voyage“, S. 106. 

2) Atooi (Sandwich-Inſeln; Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, 

S. 233), Nukahiva (Liſiansky, S. 85 ff.), u. ſ. f. (Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 28, 

565, 576). 
3) „Verhandl. Berliner Gef. Anthr.“. 1885, S. 96. 

5) Dieſelbe, von Curr „ein fürchterlicher Ritus“ benannte Verſtümmlungsart 

kommt bei mehreren anderen auſtraliſchen Stämmen vor (Curr, Band I, ©. 75; 

Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 411). 

5) Schürmann, S. 231. 

6) Finſch in der „Zeitſchr. f. GEthnol.“, Band XII, S. 316. 

7) Abyſſinier (Waitz, Band II, S. 504), Barea (Munzinger, S. 528), Neger 

von Benin und Sierra Leone (Bosman, S. 526. Griffith im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XVI, S. 308 ff.), Mandingos (Waitz, Band II, S. 111), Betſchuanen (Holub, 

Band I, S. 398), Kaffern (v. Weber, Band II, S. 218), Malayen von Java (Ploß, 

„Das Weib“, Band I, S. 146), Indianer von Peru (ebenda, Band I, S. 146). 

) Bloß, Band I, S. 143. 



204 Neuntes Kapitel. 

puellis et uxoribus singulare sunt incitamentum, quae res eodem 

modo se habet apud alias gentes, ut apud Hottentottas.!) - 

Es erſcheint gewiß ſonderbar, daß ſolche Verunſtaltungen urſprüng⸗ 

lich den Zweck gehabt haben ſollten, die äußere Erſcheinung zu ver— 

beſſern. Doch wir müſſen uns an den rohen Geſchmack der Wilden 

und an den in der menſchlichen Natur ſo tief wurzelnden Wunſch nach 
Abwechſelung erinnern. Dieſe Gebräuche begannen augenſcheinlich zu 

einer Zeit, da die Menſchen im Zuſtande der Nacktheit einhergingen. 

Die Verſtümmelungeu hörten, nachdem die Augen ſich daran gewöhnt 
hatten, allmählich auf, feſſelnd zu ſein, und ihre Vornahme wurde bloß 
infolge des Zwanges der Gewohnheit oder aus einem religiöſen Beweg— 

grunde fortgeſetzt. Da erſann man ein neues Reizmittel, indem früher 

zur Schau geſtellte Körperteile durch ein kärgliches Kleidungsſtück ver— 

hüllt wurden, wie ja z. B. auch die chineſiſchen Frauen ihre Füße zu: 
erſt zuſammenpreſſen ließen, um Bewunderung zu erregen und ſie dann 

aus Koketterie zu verbergen begannen, oder wie die Taſſai-Schönen, 
obgleich ſonſt ganz nackt, zwei oder drei Röckchen übereinander tragen.?) 

Wie aber läßt ſich die Verbindung erklären, die zweifellos zwiſchen 
der Nacktheit und dem Schamgefühle beſteht? Die hier auseinander⸗ 
geſetzte Hypotheſe kann nicht als vollſtändig bewieſen betrachtet werden, 
ſo lange dieſe Frage nicht beantwortet iſt. 

„Die Begriffe von Sittſamkeit“, ſagt Forſter mit Recht, „ſind in 

jedem Lande verſchieden und wechſeln in verſchiedenen Zeitabſchnitten.“ ?) 

Wie Humboldt bemerkt, „darf in einigen Teilen Aſiens die Frau nicht 
ihre Fingerſpitzen ſehen laſſen; während eine Indianerin der Karriben— 

Raſſe ſich ganz und gar nicht für nackt hält, wenn ſie einen zwei Zoll 
breiten „guajuco“ trägt. Ja ſogar dieſes Band wird für einen minder 

wichtigen Teil der Bekleidung angeſehen als die die Haut bedeckende 
Schminke. Die Hütte zu verlaſſen, ohne mit Arnotta bemalt zu ſein, 
wäre mit einer Ueberſchreitung aller karibiſchen Anſtandsregeln gleich- 

bedeutend.“) In Tahiti würde eine nicht genügend tättowierte Perſon 

„ebenſo ſehr geſchmäht und gemieden werden, wie bei uns eine, die etwa 
auf der Straße nackt einhergehen wollte“; ') auch in Tonga würden es 

die Männer für ſehr unſchicklich halten, nicht tättowiert zu ſein.“) 

) Finſch in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band XII, S. 316. 
2) Macgillivray, Band I, S. 263. ) Forſter, Band II, S. 383. 

) v. Humboldt, Band VI, S. 12 ff. 8 
5) Lubbock, „Prehistorie Times“, S. 477. ) Martin, Band II, S. 267. 
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Letourneau berichtet, daß es in Basra am Euphrat als Pflicht 

der Frauen galt, das Geſicht abzuwenden, wenn ſie beim Baden über— 
raſcht wurden; eine weitere Verbergung war nicht erforderlich.!) Die— 

ſelbe Sitte herrſchte bei den Fellahweibern Agyptens,?) während in 
Arabien eine Frau nach Ebers unanſtändiger handelt, wenn ſie den 
Hinterteil ihres Kopfes enthüllt, als wenn ſie das, übrigens ebenfalls 

ſorgfältig verhüllte Geſicht entjchleierte. ?) 

Die Tubori⸗Frauen in Central-Afrika tragen bloß einen ſchmalen 
Gurt, an welchem ein rückwärts herabhängender Zweig angebracht iſt; 
aber fie fühlen ſich höchſt beſchämt, wenn dieſer Zweig herabfällt.“) 

Wie wir ſchon vorhin feſtgeſtellt, iſt es einer chineſiſchen Frau durch 

die Sittlichkeitsgeſetze verboten, ihre Füße zu zeigen; und die Samoaner 

hielten es für ſehr unanſtändig, den Nabel bloßzulegen.?) Die wilden 
Stämme von Sumatra und Celebes hegen eine ähnliche Empfindung 
hinſichtlich der Kniee, welche immer ſorgfältig verhüllt werden.?) Von 
der abſcheulichen Mundverzierung der Frauen von Port des Francais 
(Alaska) ſprechend, welche den unteren Teil des Mundes zwei bis drei 

Zoll hervorſpringen läßt, bemerkt La Pérouſe: „Wir vermochten ſie 

zwar zuweilen, dieſen Schmuck abzulegen, doch willigten ſie nur mit 

Widerſtreben darein und bekundeten dann dieſelbe Verwirrung und 

machten dieſelben Bewegungen wie eine Europäerin, die ihren Buſen 
enthüllt.“) Et Polynesios, quamquam eum tenent morem, nullam 

ut aliam corporis partem nisi glandem penis tegant, hanc tamen 

nudare vehementer pudet. Ita Lisiansky animadvertit indigenas 

Nukahivae, qui praeputium peni abductum habent et extremam 

eius partem lino constrictam, linum illud magni aestimare mani- 

festo apparere. „Accidit enim“, inquit, „ut frater regis, ubi navem 

meam ascendit, linum amitteret, qua occasione mala quam maxime 

angebatur. Qui cum constratum navis ingrederetur, illa re com- 

motus partem non redimitam manibus velavit.“®) Moſeley be⸗ 

1) Letourneau, „Sociology“, ©. 59. 

2) Waitz, „Introduction to Anthropology“, ©. 301. 

) Ebers, „Durch ofen zum Sinai“, S. 45. 

) „Dr. E. Vogels Reiſe nach Central-Afrika“, in Petermanns „Mitteilungen 

aus Juſtus Perthes' geographiſcher Anſtalt“, 1857, S 138. 

8) Peſchel, S. 172. ) Crawfurd, Band I, S. 209. 
) La Perouse, „Voyage round the World“, Band II, S. 142. 

8), Liſiansky, S. 85 ff. 
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hauptet, daß die Bewohner der Admiralitäts-Inſeln, die bloß eine 

Muſchelſchale tragen, ſich immer haſtig bedecken, wenn ſie die Muſchel 
zum Austauſche entfernen, und daß ſie augenſcheinlich der Meinung 

ſind, daß ſie ſich in unſchicklicher oder irreligiöſer Weiſe bloßſtellen, 

wenn ſie ſich ganz nackt zeigen.“) Die Kubus auf Sumatra haben eine 
Überlieferung, daß ſie die Abkömmlinge des jüngſten dreier Brüder ſind, 

von denen die zwei älteren auf die gewöhnliche Art beſchnitten waren, 
während es ſich herausſtellte, daß der dritte mit keinem Werkzeuge be— 

ſchnitten werden konnte. Dies beſchämte ihn derart, daß er ſich in 
die Waldungen zurückzog.?) 

Die Sittlichkeitsbegriffe ſind mithin gänzlich relativ und herkömm— 
lich. Völker, die gewöhnt ſind, ſich zu tättowieren, ſchämen ſich, 

untättowiert zu erſcheinen; Völker, deren Frauen die Geſichter zu ver— 
hüllen pflegen, erachten eine ſolche Verhüllung als unerläßlich für jede 
achtbare Frau; Völker, die aus irgend einer Urſache den Nabel, die 

Kniee, den Buſen oder andere Körperteile bedecken, erröten, das zu ent— 

hüllen, was verborgen iſt. Nicht das Schamgefühl hat die Verdeckung 

hervorgerufen, ſondern die Verdeckung hat das Schamgefühl erzeugt. 
Dieſes Gefühl, bemerkt Bain, „wird durch den Bezug auf die 

Furcht, von anderen verurteilt oder verdächtigt zu werden, beſtimmt.“ “) 

Eine ſolche Furcht iſt ohne Zweifel einer der wirkſamſten Beweggründe 

nenſchlicher Thaten. Von den Grönländern ſagt Cranz, daß die Trieb— 

feder aller ihrer Handlungen die Furcht iſt, von anderen getadelt oder 

verſpottet zu werden.“) Bei den Wilden iſt der Gebrauch ein ſo mäch— 

tiger Tyrann, als je das Geſetz in civiliſierten Geſellſchaften geweſen, 

und jede Abweichung von einem Gebrauche, der bei einem Volke Wurzel 
gefaßt hat, wird verſpottet oder mit Mißachtung betrachtet. Die jungen, 
ſich ihrer eigenen Mängel ganz unbewußten Damen von Balonda 

konnten beim Anblick der nackten Rücken der Männer Livingſtones ihren 
Ernſt nicht bewahren. „Zum großen Verdruß meiner Gefährten“, ſagt 

er, „lachten die jungen Mädchen geradezu, ſo oft ſie ihnen den Rücken 

zuwandten, denn die Balonda- Männer tragen ein aus den Fellen kleiner 

Tiere verfertigtes Gewand, welches vorne und hinten von einem Lenden— 

) Moſeley im „Jour. Anthr. Inst.“, Band VI, S. 398. Vergl. Labillardiere, 
n ff. 

2) Forbes im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIV, S. 125 ff. 

) Bain, „The Emotions and the Will“, S. 211. 

) Fries, „Grönland“, S. 109. 
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gürtel herabhängt.“!) Allmählich treten die Gebräuche mit der Religion 

in Verbindung und werden dann ſogar noch wirkſamer als vorher. 

Williams erzählt von einem fidſchianiſchen Prieſter, der ſich, wie alle 
ſeine Landsleute, mit einem „masi“ (kärgliches Hüftentuch) begnügte, 
der aber, als er eine Schilderung der nackten Bewohner Neu-Kaledo— 
niens und ihrer Götzenbilder hörte, verächtlich ausrief: „Keinen ‚ması‘ 

beſitzen und ſich dennoch anmaßen, Götter zu haben!“ Und wäre, wie 
Peſchel bemerkt, „ein gottesfürchtiger Muſelmann aus Ferghana auf 

unſeren Bällen anweſend, ſähe er die nackten Schultern unſerer Frauen 

und Töchter, die Halb-Umarmungen unſerer Rundtänze, ſo würde er 

ſtillſchweigend die Langmut Allahs bewundern, der nicht ſchon vor langer 

Zeit Feuer und Schwefel über dieſes ſündige, ſchamloſe Geſchlecht ge— 
ſchüttet hat.“ 2) 

Die Bedeckung der Blöße iſt aus der bereits angedeuteten Urſache 
bei den wilden Völkern ein ſehr allgemeiner Gebrauch geworden; bei 

den Völkern der tropiſchen Länder iſt im allgemeinen keine andere Be— 

kleidungsart üblich. Daraus entwickelte ſich durch die Macht der Ge— 
wohnheit das Schamgefühl bei Bloßſtellung der Blöße. Iſt dieſe 
Erklärung richtig, dann könnten viele zu der Folgerung geneigt ſein, 

daß die Wilden, die wegen der Kälte faſt den ganzen Körper bedecken, 

Scham fühlen müßten, ſelbſt ſolche Teile zu entblößen, die anderswo 
ohne Gewiſſensbiſſe gezeigt werden. Doch dies würde die weſentliche 
Thatſache überſehen heißen, daß die Hitze ihrer Wohnungen, in welchen 

ſie den größten Teil des Winters verbringen, und die Wärme des 

Sommers ihnen, wie ſie glauben, oft die Notwendigkeit auferlegen, alle 

ihre Kleider abzulegen. Iſt dies geſchehen, ſcheinen ſie jeden Scham— 

gefühles bar zu ſein. So entkleiden ſich die Aleuten in ihren warmen 
Jurten vollſtändig, und Männer und Frauen ſind ſeit undenklichen 

Zeiten gewöhnt, zuſammen im Meere zu baden; „ſie denken gar nicht, 
daß hierin irgend welche Unzüchtigkeit liegen könne; dennoch iſt Sitten— 

loſigkeit bei ihnen äußerſt ſelten.“?“) Die Tacullier, die gewöhnlich im 

Sommer ihre Kleider ablegen, obwohl ſie im Winter gut bekleidet ſind, 
bekunden nach Harmon hinſichtlich der Entblößung ſo wenig Scham— 
gefühl „wie die tieriſcheſten Geſchöpfe.““) Die im Winter bis an das 

Geſicht in Pelze gehüllten Eskimos von Etah legen nach Kanes Schilde— 

) Livingſtone, S. 305. ) Peſchel, S. 171. 

2) Georgi, S. 364 ff. Dall, S. 139, 397. ) Harmon, S. 286. 
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rung ihre Kleider in ihren unterirdiſchen Behauſungen dennoch voll- 
ſtändig ab,!) und das Benehmen der Gattin des Eskimo Hans am 

Schiffsverdeck Hayes bewies klar, daß ſie keinen Begriff von Schick— 
lichkeit hatte.?) 

Anderſeits wiſſen wir, daß in warmen Gegenden wohnende Völker, 

die bloß ihre Blöße bedecken, ſich höchlich ſchämen, dieſelbe zur Schau 

zu ſtellen. Die Andamaneſen bekunden, obgleich ſie ſo wenig Kleidung 
als möglich tragen, ein Zartgefühl, das auf Zimperlichkeit hinausläuft; 

die Frauen der ſüdandamaniſchen Stämme ſind nämlich ſo ſittſam, daß 

ſie in Gegenwart einer zweiten Perſon, ſelbſt ihres eigenen Geſchlechtes, 

nicht ihre kleinen Blätterſchürzen entfernen oder etwas an ihrer Stelle 
anlegen wollen.“) Von den Fidſchianern ſprechend, ſtellt Wilkes die 

Behauptung auf, daß „dieſe Eingeborenen, obgleich ſie faſt nackt ſind, 

eine hohe Vorſtellung von der Sittſamkeit haben und es als äußerſt 

unzart betrachten, den ganzen Körper zu entblößen. Würde ein Mann 
oder ein Weib ohne den ‚maro‘ oder .liku‘ gefunden, jo wären fie 

wahrſcheinlich Kinder des Todes.“) Die weiblichen Eingeborenen von 

Nukahiva tragen ein einziges ſchmales Kleidungsſtück, halten aber ſo 

feſt daran, daß ſelbſt die ausſchweifendſte nicht einwilligen würde, es 

abzulegen.“) Die Frauen jener auſtraliſchen Stämme, die eine Hülle 

tragen, ziehen ſich beim Baden aus der Sehweite zurück.“) In Lukunor 

und Radack erſcheinen Männer und Frauen zuſammen nie nadt;?) 
und bei den Palau-Inſulanern haben die Frauen nach Semper das 

unbeſchränkte Recht, jeden Mann, der ſich in ihren Badeplatz begiebt, 
zu ſchlagen, mit einer Geldbuße zu belegen oder an Ort und Stelle 
zu töten.“) 

) Kane, „Arctic Explorations“, Band II, S. 114. An der Oſtküſte Grön⸗ 

lands find nach Nanſen (Band I, S. 338; Band [I, S. 277) ſowohl die Männer 

als auch die Weiber der Eskimos in den Häuſern vollſtändig nackt; mit Ausnahme 
des „nätit“, eines ſchmalen Bandes um die Lenden, „von jo außerordentlich 

ſchmalen Dimenſionen, daß es den ungeübten Augen der Fremden faſt unſichtbar 
iſt.“ Einige werfen wohl irgend ein Kleidungsſtück um, ſobald Europäer ihre 

Hauſung betreten, doch glaubt Nanſen, daß dies eher aus Ziererei und aus der 

Sucht, dem Beſucher zu gefallen, geſchieht, als aus wirklichem Schamgefühl. (Eben⸗ 

da, Band II, S. 277 ff.) 

2) Peſchel, S. 175. 3) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Bend XII, S. 330 ff. 

4) Wilkes, Band III, S. 356. ) Liſiansky, ©. 86. 

6) Curr, Band I, S 99. 9) Waitz⸗Gerland, Band V, pt. II, S. in 
8) Semper, „Die Palau— Inſeln“, S. 68. 
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Die Thatſachen ſcheinen zu beweiſen, daß das Schamgefühl, weit 
entfernt davon, die urſprüngliche Urſache der Sitte zu ſein, wonach 

die Menſchen ihre Körper bedecken, im Gegenteil eine Folge dieſes Ge— 
brauches iſt, und daß die Hülle, wenn ſie nicht als Schutz gegen das 
Klima in Anwendung kommt, ihren Urſprung, wenigſtens in einem 
großen Teile der Fälle, dem Wunſche der Männer und Frauen ver— 

dankt, ſich gegenſeitig anziehend zu geſtalten. Einigen Leſern dürfte es 
vielleicht wahrſcheinlich dünken, daß die Verhüllung der Blöße anfäng- 
lich jenem Gefühle zuzuſchreiben war, welches den innigen Verkehr 

zwiſchen den Geſchlechtern, ſelbſt bei Wilden, zu einer mehr oder minder 
geheimen Angelegenheit ſtempelt. Doch während dieſes Gefühl beim 
Menſchengeſchlecht allgemein verbreitet iſt, giebt es, wie wir geſehen, 
dennoch ſehr viele Völker, die an die ganze Entblößung des Körpers 
keinen Schambegriff knüpfen, und dieſe Völker ſind im übrigen nicht 
minder züchtig als jene, die ſich bedecken. Ihre Zahl iſt thatſächlich 
ſo groß, daß wir den Mangel an Schamgefühl nicht als Verderbnis 
auffaſſen können, und wir dürfen mit voller Zuverſicht behaupten, daß 

die in der Verhüllung ſich offenbarende Züchtigkeit nicht in demſelben 
Sinne ein Naturtrieb iſt, wie z. B. der Widerwille gegen Blutſchande 

— ein Widerwille, welchem das geſchlechtliche Schamgefühl ſehr nahe 

verwandt zu ſein ſcheint. Reiſende haben bemerkt, daß bei verſchiedenen 
nackten Stämmen die Frauen durch verſchiedene Stellungen ein ſtarkes 
Züchtigkeitsgefühl bekunden. Aber dieſe Stellungen können, wie die 
Verhüllung durch Bekleidung, urſprünglich der Gefallſucht zuge— 
ſchrieben werden. Sie ſchließen ein lebhaftes Bewußtſein gewiſſer 

Thatſachen ein, und die Kundgebung dieſes Bewußtſeins iſt keineswegs 

ein Zeichen von Sittſamkeit. Man könnte ferner vorausſetzen, daß 

ſchickliche Hüllen zum Schutze der Teile eingeführt wurden, welche 
Schädlichkeiten beſonders zugänglich ſind; das iſt vielleicht für einzelne 
Fälle ſtichhaltig, aber das allgemeine Vorherrſchen der Beſchneidung 

ſelbſt bei nackten Stämmen zeigt, daß die Wilden nicht beſonders um 

die Sicherheit ihrer Perſonen beſorgt ſind. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 14 
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Zehutes Kapitel. 

Die Freiheit der Wahl. 

Es wäre ein Leichtes, zahlreiche Beiſpiele wilder und barbariſcher 
Stämme anzuführen, bei denen die Mädchen bei weitem nicht das 
volle Verfügungsrecht über ihre eigene Hand haben. Als Eigentums— 
objekt betrachtet, werden ſie auch dementſprechend behandelt. 

Bei vielen Völkern werden die weiblichen Kinder gewöhnlich in 
früheſter Jugend „verlobt.“ Von den Eskimos im Norden Churchills 
teilt Franklin folgendes mit: „Sobald ein Mädchen geboren wird, 
begiebt ſich der junge Mann, der ſie zur Gattin wünſcht, zum Zelte 
ihres Vaters und bietet ſich ihm an. Im Annahmefalle wird ein 
Verſprechen gegeben, welches als bindend gilt, und das Mädchen wird 
ihrem Bräutigam im geeigneten Alter überliefert. “) Frühe Ver⸗ 
lobungen gehören zu den feſtgeſtellten Gebräuchen der Tſchippewyas,?) 
Kolumbier,?) Botokuden,“) Batagonier?) und anderer amerikaniſcher 
Völker.“) Bei den afrikaniſchen Marutſe werden die Kinder „oft in 

2) Franklin, „Journey“, S. 263. Ueber frühe Verlobungen bei anderen 
Eskimo⸗Stämmen ſiehe Hall, „Arctic Researches“, S. 567; „Das Ausland“, 

1881, S. 698; Cranz, Band I, S. 146; Waitz, Band III, S. 308. 

2) Richardſon, Band II, S. 23. Mackenzie, S. CXXIII. 

) Bancroft, Band I, S. 276 ff. (Inland-Kolumbier); Mayne, „Four 
Years in British Columbia and Vancouver Island“, S. 276 (Nutkas). 

) v. Martius, Band I, S. 322. 

5) Falkner, S. 124. King and Fitzroy, Band II, S. 152 ff. 

6) Schoſchonen (Lewis and Clarke, „Travels to the Source of the Missouri 

River“, S. 307), Arawaken (Schomburgk, Band II, S. 460. Brett, S. 99 ff.), 

Makuſis (v. Martius, Band I, S. 645). 
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frühem Alter verlobt, und die Ehe findet ftatt, ſobald die Maid das 

Reifealter erreicht hat.“!) Die Neger der Goldküſte kamen nach Bos⸗ 

man bezüglich der Ehe der Kinder oft ſofort nach der Geburt überein,?) 
während bei den Buſchmännern, Betſchuanen und Aſchantis die Kinder 

verlobt werden, ſo lange ſie noch im Mutterleibe ſind — für den Fall, 

daß ſie ſich als Mädchen erweiſen.“) 

Auch in Auſtralien werden die Kinder häufig in früher Jugend, 
zuweilen noch vor ihrer Geburt verſprochen.“) Dasſelbe iſt auf Neu: 

Guinea,“) Neu⸗Seeland, é) Tahiti”) und vielen anderen Südſee⸗Inſeln, 

ſowie auch bei mehreren Stämmen des malayiſchen Archipels?) der 
Fall. Mariner nahm an, daß in Tonga rund ein Drittel der ver— 
heirateten Frauen in dieſer Weile verlobt worden war.“) In Britiſch⸗ 

Indien waren Kinderehen bis vor kurzem allgemeine Sitte, und alle 
Völker türkischer Abſtammung haben nach Vämbéry die Gepflogenheit, 
Kinder zu verloben. !“) Ebenſo die Samojeden !!) und Tuski, 2) und bei 
den Juden in Weſt-Rußland verloben die Eltern die Kinder, die ſie 

erſt zu bekommen hoffen. !?) 

Bei einigen Völkern beſitzt in erſter Reihe die Mutter,“) der 

1) Holub, Band II, S. 314. ) Bosman, S. 424. 

9) Burchell, Band II, S. 58, 564. Beecham, „Ashantee and the Gold- 

126. 

) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 772. Wilkes, Band II, S 195. Sturt, 

Band II, S. 284 ff. Bonney im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 129, 
301. Cameron, ebenda, Band XIV, S. 352. 

5) Finſch, S. 102, 116. Guillemard, S. 389. 

©) Angas, „Savage Life“, Band I, S. 314. 

7) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 267, 270. 

8) Auf den Kingsmill-Inſeln (Wilkes, Band V, S. 102), Fidſchi (Derſelbe, 

Band III, S. 92), Hudſon-Inſel (Turner, „Samoa“, S. 290), Nukahiva (Waitz⸗ 

Gerland, Band VI, S. 127), Salomons-Inſeln (Zimmermann, Band II, S. 90), 

Neu⸗Kaledonien (Turner, S. 340), Neu⸗Britannien (Powell, S. 85), Java („Das 

Ausland“, 1881, S. 569), Buru (Riedel, S. 21) und bei den Bataken, Sundaneſen 

und anderen malayiſchen Völkern (Hickſon, S. 270. Wilken in „Bijdragen“ u. ſ. w., 

Serie V, Band I, S. 161—167). 

) Martin, Band II, S. 167. 1%0 Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 109. 

e enn ©. 144: ) Hooper, S. 209. ) Andree, S. 141: 

14) Kutſchin (Hardiſty in „Smith. Rep.“, 1866, S. 312), Tſchippewas (Kea⸗ 

ting, Band II, S. 157), Irokeſen (Morgan, „League of the Iroquois“, S. 320), 
Simoos (Bovallius, Band II, S. 301). 

14* 
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Bruder!) oder der Mutterbruder das Recht, das Mädchen zu verehe— 
lichen. In Timor⸗ laut, jagt Forbes, „kann etwas jo Wichtiges wie 

die Verfügung über eine Tochter nicht ohne den Rat, den Beiſtand 
und die Zeugenſchaft ſämtlicher Dorfbewohner geſchehen, wobei Frauen 
und Jünglinge ebenſo frei mitſprechen dürfen wie die älteren Männer;“ ) 

und in Weſt-Auſtralien iſt nach Oldfield zur Verehelichung eines 
Mädchens die Einwilligung des ganzen Stammes erforderlich.) Doch 
ſolche Fälle ſind zweifellos ſeltene Ausnahmen und berechtigen uns noch 
nicht zur Folgerung, daß es je eine Zeit gegeben, zu welcher die Kinder 

allgemein Eigentum des Stammes oder ihrer mütterlichen Verwandten 
waren. 

Dennoch wäre es verfehlt, vorauszuſetzen, daß bei den niedrigeren 

Raſſen die Frauen in der Regel verheiratet werden, ohne in dieſer 

Angelegenheit ein eigenes Wort dreinreden zu dürfen. Im Gegenteil, 
ihre Freiheit in der Wahl iſt eine ſehr beträchtliche, und wenn ſie 

auch niedergedrückt werden, ſo wiſſen ſie doch ihren Einfluß fühlbar 

zu machen. So kennen wir bei den Indianern Nordamerikas zahlloſe 
Beiſpiele von der Freiheit der Frauen in der Wahl ihrer Gatten. 

Schoolcraft behauptet, daß ihre Ehen „zuweilen mit der, zuweilen 
gegen die Einwilligung der ernſteren und einſichtsvolleren Verwandten 
des Paares“ zuſtande gebracht werden, da die Eheceremonie haupt- 
ſächlich in der Einwilligung des Paares beſteht.“) Heckewelder führt 
Beiſpiele von Indianern an, die einen Selbſtmord begingen, weil ſie 

in der Liebe enttäuſcht wurden, indem die Mädchen, auf welche ſie ihr 
Augenmerk gerichtet hatten und mit denen ſie verlobt geweſen waren, 
ihre Abſichten änderten und andere Liebhaber heirateten.) Bei den 
Kaniagmuten, Thlinkets und Nutkas muß der Bewerber die Wünſche 
der jungen Dame berückſichtigen.?) Bei den Tſchippewas ſtellen nach 

) Guarajos (von Martius, Band I, S. 217), Hos (Dalton, S. 201 ff.), 
Maoris (Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 125), Fidſchianer (Wilkes, Band III, S. 91). 

2) Forbes, „On the Ethnology of Timor-laut‘‘, im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XIII, S. 11. 

3) Oldfield in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 248. 

) Schooleraft, „The Indian in his Wigwam“, S. 72. Vergl. Catlin, 
Band I, S. 120; Mair, S. 141. 

5) Buchanan, ©. 184. 

e) Sauer, S. 177. Holmberg in den „Acta Soc. Sei. Fennicae“, Band IV, 
S. 314. Macfie, „Vancouver Island and British Columbia“, S. 447. Wilkes, 
Band IV, S. 457 (Indianer im Inneren Oregons). 
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Keating die Mütter im allgemeinen die Ehepräliminarien feſt, ohne die 
Kinder zu befragen; doch das Paar gilt nicht als Mann und Frau, 

ſolange es nicht ſeine Einwilligung gegeben.“) Die Atcha-Aleuten ver⸗ 
lobten zuweilen ihre Kinder miteinander, aber die Ehe galt erſt nach 
der Geburt eines Kindes für bindend.?) Wenn bei den Creeks ein 
Mann eine Frau „der älteren und ernſten Landesſitte gemäß“ zu ſeiner 

Gattin machen will, verſucht er durch eine regelrechte Bewerbung ihre 
eigene Einwilligung zu gewinnen.?) Bei den Pueblos“) u. |. w.“) 
„wird kein Mädchen gezwungen, gegen ihren Willen zu heiraten, für 
wie wünſchenswert die Eltern die Partie auch halten mögen.“ 

Hinſichtlich der ſüdamerikaniſchen Guanäs berichtet Azara: „Keine 

Frau willigt in die Ehe, bevor ſie mit dem Bewerber, mit ſeinem 

Vater und ſeinen Verwandten äußerſt eingehende Vereinbarungen be— 
züglich ihrer gegenſeitigen Lebensweiſe getroffen hat.““) In Feuerland 
iſt der Eifer, mit welchem die jungen Frauen nach Gatten ſtreben, 
laut Bove ein überraſchender; aber noch überraſchender iſt die That: 

ſache, daß ſie faſt immer ihr Ziel erreichen.“) Von demſelben Volke 
ſagt Bridges: „Es kommt oft vor, daß das Mädchen einen unüber— 

windlichen Widerwillen gegen ihren Gatten hat und ihn verläßt; fährt 
ſie dann fort, ihn zu haſſen, ſo wird ſie einem Manne gegeben, den 
fie mag.“ s) Es iſt in Amerika thatſächlich etwas Gewöhnliches, daß 
ein Mädchen dem ihr von den Eltern aufgezwungenen Bräutigam da— 
vonläuft;?) weigern fie ſich, ihre Tochter einem Bewerber zu geben, 
den fie liebt, jo entflieht das Pärchen.!) So werden, wie Prescott 
erzählt, „viele Partieen zum großen Verdruß der Eltern durch Ent— 

weichung vollführt.“ ) 

2) Keating, Band II, S. S. 157 ff. ) Petroff, S. 158. 

8) Schoolcraft, Band V, ©. 269. 

) Bancroft, Band I, S. 549, Anmerkung 206. 
5) Schawaneſen (Aſhe, S. 249), Komantſchen (Waitz, Band IV, S. 216), 

Patagonier (Muſters, S. 186). 
Nara, Band II, S. 92.) „Pmer“, Band III, S. 91. 

e) Bridges in „A Voice for South America“, Band XIII, S. 184. Vergl. 

King and Fitzroy, Band II, S. 182. 
%) Fries, S. 111 (Grönländer). Brett, S. 354 (Kariben), Dobrizhoffer, 

Band II, S. 207 (Abiponen). King and Fitzroy, Band II, S. 153 (Patagonier). 
10) Harmon, S. 341 (Schwarzfüße, Tſchippewyas, Crees u. ſ. f.). School: 

craft, Band V, S. 683 (Komantſchen). 

17) Schooleraft, Band III, S. 238. 
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In Auſtralien iſt es Regel, daß nur der Vater feine Tochter ver: 

geben kann, und nach Curr hat die Frau ſelbſt keine Stimme in der 
Wahl ihres Gatten.!) Aber mit Bezug auf die Narrinjeri ſtellt Taplin 

feſt, daß, „obgleich die Einwilligung der Frau nicht, wie es bei vielen 

unciviliſierten Völkern thatſächlich der Fall, als ſehr wichtig gilt, ſie 
doch immer wünſchenswert erachtet wird.“?) Bei den Kurnai genießt 

die Frau nach Howitt entſchieden Wahlfreiheit. Verweigern die Eltern 
ihre Einwilligung, ſo geht ſie mit ihrem Liebhaber davon, und wenn 
ſie ſo lange fern bleiben können, bis die Maid ſchwanger iſt, kann 

ſie, wie es heißt, die Verzeihung erwarten. Andernfalls müſſen ſie 

zwei⸗ bis dreimal entfliehen, bis die Famlie ſchließlich, der Einwen— 

dungen müde, ihnen Verzeihung gewährt.?) Mathews behauptet, daß 
mit wechſelnden Einzelheiten die Ehe infolge gegenſeitiger Einwilligung 

auch bei anderen Stämmen vorkommt, wenngleich ſie erſt mit Hilfe 

einer Entführung vollzogen wird.?) Die mit Einwilligung der Frau 

unternommene Flucht iſt und war thatſächlich bei zumindeſt einigen 
Eingeborenen-Stämmen Auſtraliens eine anerkannte Inſtitution. Bei 

den Kurnai bildet ſie die Regel.“) 

Die Maoris haben ein Sprichwort: „Wie ein Kahawai“ — eine 

Fiſchart, die in der Wahl der ihrer Nahrung am ähnlichſten Lockſpeiſe 

ſehr eigen iſt, — aus einer großen Menge jene Lockſpeiſe wählt, die 
ihm am beiten gefällt, jo wählt ein Weib einen Mann unter vielen.“ 6) 
Mariner nahm an, daß in Tonga etwa zwei Drittel der Mädchen 

mit eigener Einwilligung geheiratet hatten.“) Bezüglich der Einwohner 
von Arorae ſagt Turner: „Wenn die Dame einen Gatten wählte, ſetzte 

ſie ſich in das untere Zimmer des Hauſes, und über ihrem Kopfe 

waren durch die Dielenſpalten des oberen Zimmers zwei bis drei 

Kokosnuß⸗Blättchen herabgelaſſen, deren Enden von ihren Freiern er— 
griffen wurden. Sie zerrte ein Blatt und fragte, wem es gehöre. 

Ertönte die Antwort nicht in der Stimme jenes jungen Mannes, den 

ſie haben wollte, ließ ſie es los und griff nach einem anderen Blatte 

1) Crurr, Band I, S. 108. ) Taplin, S. 10. 

) Fison and Howitt, S. 234, 242. 

) Mathews im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 407. 
Vergl. Dawſon, S. 34 (Stämme von Weſt⸗- Viktoria); Lumholtz, S. 213 (Einge⸗ 

borene von Nord⸗Queensland). 

) Fison and Howitt, ©. 276, 280, 289, 348-354. „) Taylor, S. 299. 

) Martin, Band II, S. 167. Vergl. Zimmermann, Band I, S. 456. 
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u. ſ. f., bis fie ihn gefunden hatte, worauf fie fein Blatt ganz herab— 
riß. Der Glückliche, deſſen Blatt ſie herabgeriſſen, blieb noch ſitzen, 

während die übrigen davonſchlichen.“ !) Auf den Geſellſchafts-Inſeln 
hatten die Frauen der mittleren und unteren Klaſſen das Recht, Gatten 
nach Wunſch zu wählen; und daß die Frauen der höchſten Klaſſen zu— 

weilen dasſelbe Recht verfochten, iſt aus den Bewerbungen erſichtlich, 
welche ein Eimeo-Häuptling beim Gegenſtande feiner Neigung in Scene 

ſetzen mußte, bevor er ſie bewegen konnte, ſein Anerbieten anzunehmen.?) 

In Radack „hängen die Ehen vom freien Übereinkommen ab“, was 
auch in Mikroneſien allgemein der Fall zu fein ſcheint.“) Auf der 
Inſelgruppe Neu-⸗Britannien kann die Frau, nach Romilly, ſich weigern, 
dem Manne zu folgen, nachdem er Jahre hindurch gearbeitet hat, um 
für ſeine Frau zu zahlen, und ſchließlich in die Lage verſetzt iſt, ſie in 

ſein Haus zu nehmen; und er darf von ihren Eltern nicht einmal die 
Rückerſtattung der großen Summen fordern, welche er ihnen in Yam- 
wurzeln, Kokosnüſſen und Zuckerrohr bezahlt hat.?) Mit Bezug auf 

die neu⸗kaledoniſchen Mädchen bemerkt Moncelon: „Sie werden zu— 
weilen zu Rate gezogen, jedoch oft auch zum Gehorſam gezwungen. 
Letzternfalls fliehen ſie jeden Augenblick, um ſich mit dem Manne zu 

vereinen, den fie vorziehen.“) 
Im indiſchen Archipel werden nach Wilken die meiſten Ehen auf 

Grund gegenſeitiger Einwilligung der Beteiligten geſchloſſen.“) Bei den 

Dyaken „ſind die unverheirateten Mädchen im Vollbeſitze der Freiheit, 

ihre Lebensgefährten zu wählen.““) In einigen Teilen Javas werden 

TDurner, Samoa, S. 295 ff. 

2) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, ©. 270, 267 ff. Waitz⸗Gerland, 

Band VI, S. 99 ff. 
2) Kotzebue, Band III, S. 172. Waitz⸗Gerland, Band V, S. 105. 

) Romilly in den „Proc. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band IX, S. 10. 

5) Moncelon, im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band IX, S. 368. In 

Samoa (Turner, „Samoa“, S. 95 ff. Vergl. ebenda, S. 92, 132; Turner, 

„Nineteen Vears in Polynesia“, S. 188; Pritchard, S. 135 ff.) und auf den 

Kingsmill⸗Inſeln (Wilkes, Band V, S. 101) finden Entführungen häufig ſtatt, und 

die Eltern müſſen ſich, wie ſehr es ſie auch verdrießt, fügen. In Fidſchi ſind nach 

Wilkes (Band III, S. 92. Vergl. Pritchard, S. 269 ff.; Waitz⸗Gerland, Band VI, 

S. 632) erzwungene Ehen bei den höheren Klaſſen verhältnismäßig ſelten. 
6) Wilken in „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 159. 
7) Boyle, „Adventures among the Dyaks of Borneo“, S. 236. Vergl. 

Brooke, „Ten Years in Sarawak“, Band I, S. 69. 
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die Neigungen der Braut ſtark berückſichtigt;) und bei den Minahaſſern 
von Celebes iſt „die Bewerbung oder Liebſchaft immer ausſchließlich 
Sache des Herzens und auf keine Weiſe von der Einwilligung oder 

auch nur den Wünſchen der Eltern abhängig.“?) Ahnliches teilt Riedel 
hinſichtlich mehrerer kleinerer Inſeln mit.?) Bei den Redſchangs von 

Sumatra handelt ein junger Mann, der mit einer Jungfrau ohne Ein: 
willigung ihres Vaters entflieht, nicht gegen die Landesgeſetze; und 

wenn er geneigt iſt, nachträglich die üblichen Zahlungen zu leiſten, ſo 

kann die Frau von ihrem Vater oder von den anderen Verwandten 

nicht zurückgefordert werden.“ 
In Birma „iſt die Wahl der heiratsfähigen Mädchen vollſtändig 

frei“, und gelegentlich werden Ehen im direkten Widerſpruch gegen die 

Eltern geſchloſſen.?) Bei den Schans iſt zur Schließung einer rechtsgül— 

tigen Verbindung die gegenſeitige Einwilligung erforderlich,“) und hin— 
ſichtlich der Tſchittagong-Hügel⸗Stämme jagt Lewin, daß „die Macht 

der Frauen, ihre Gatten ſelbſt zu wählen, genau ſo groß iſt wie jene, 

deren ſich unſere engliſchen Jungfrauen erfreuen.““) Dagsſelbe iſt bei 
vielen, vielleicht den meiſten unciviliſierten Stämmen Indiens der Fall. 

Das junge Paar ordnet die Angelegenheit oft ganz unter ſich, obſchon 
die Ehen ſcheinbar von den Eltern geſchloſſen werden;?) oder die Eltern 

befragen ihre Kinder, bevor ſie ſie verehelichen, und folgen in der 
Regel ihren Wünſchen.“) In Fällen elterlicher Einwendungen finden 

häufig Fluchtverſuche ſtatt.““) Bei den Kukis gilt es nicht als Unrecht, 

) Crawfurd, Band I, S. 90. ) Hickſon, S. 272. ) Riedel, S. 447, 302. 

) Marsden, S. 235. Crawfurd, Band III, S. 129 ff. 

5) Colquhoun, „Burma and the Burmans“, S. 12. Fytche, Band II, S. 69. 

6) Anderson, „Mandalay to Momien“, S. 301. Vergl. Colquhoun, 
„Amongst the Shans“, S. 292. 

) Lewin, S. 347. Vergl. ebenda, S. 145, 146, 179, 285. 

8) Kols, Abors (Rowney, S. 67, 159), Santalen (Derſelbe, S. 76. Vergl. 

Dalton, S. 215; „Yymer“, Band V, S. XXIV; Man, ©. 102; Hunter, „Rural 

Bengal“, Band I, S. 205 ff.), Todas (Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue 
Serie, Band VII, S. 242. Vergl. Marſhall, S. 212). 

9) Miris, Chaſias, Koch, Muäſis (Dalton, S. 29, 57, 91, 125), Oràaons 
(Rowney, S. 81), Koljas (Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 358 ff.), 

Butias (Cunningham, „Notes on Moorcroft’s Travels in Ladakh“, im „Jour. 
As. Soc. Bengal“, Band XIII, pt. I, S. 204). 

10) Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 355 (Kaupuis). Dalton, 
S. 192, 299 ff. (Hos, Boad-Kandhs). Spencer, „Descriptive Sociology“: 

Asiatic Races, ©. 8 (Sowrahs of Jeypore). 
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wenn ein Mädchen dem Gatten, den es nicht liebt, entflieht.“) Bei 
den Urſtämmen Chinas,?) den Ainos, ) den Kamtſchadalen,?) Sakuten,?) 

Oſſeten s) u. ſ. f.“) werden die Neigungen der Tochter faſt immer bes 
krückſichtigt. In Korea war die gegenſeitige Wahl alte Landesſitte. ) 

Wenden wir uns nach Afrika, ſo finden wir, daß die Maid bei 

den Tuaregen von ihren Bewerbern jenen wählen darf, den ſie vor— 
zieht.“) Hinſichtlich der weſtafrikaniſchen Neger erhielt Darwin von 
Reade die Mitteilung, daß „die Frauen, wenigſtens bei den intelligen— 

teren Heiden-Stämmen, keine Schwierigkeiten haben, jene Gatten zu 
erlangen, die ſie ſich wünſchen, obgleich es für unweiblich gilt, einen 
Mann aufzufordern, daß er fie heirate.“ !) Die Richtigkeit dieſer Mit⸗ 

teilung wird von mehreren Reiſenden beſtätigt, “) und fie ſcheint auch 
für andere Teile Afrikas ſtichhaltig zu ſein. Bei den Schulis haben 
die Frauen nach Felkin eine Stimme bei der Wahl ihrer Gatten.“ 

Die Maädi⸗Jungfrauen, jagt Emin Paſcha, genießen große Freiheit und 
dürfen ihre Lebensgefährten nach Gutdünken wählen.!) Bei den Ma: 

rutſe „iſt es den freien Frauen, die nicht als Sklavinnen verſchenkt 
oder verkauft wurden, geſtattet, ihre Gatten nach Belieben zu wählen.“ “) 

Die Kaffernjünglinge ſind allgemein beſtrebt, vor allem die Einwilli— 
gung der Mädchen zu erlangen, denn es iſt, wie Leslie bemerkt, „ein 

Irrtum, zu glauben, daß ein Mädchen von ihrem Vater in derſelben 

Weiſe und mit demſelben Recht verkauft wird wie eine Kuh.“ !“) Bei 

Gray, Band II, S. 393. ) v. Siebold, S. 30. 

) Steller, S. 345. 5) Sauer, S. 127. ) v. Haxthauſen, S. 402. 

) Usbegen (Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 369), Kalmücken (Moore, 

S. 181), Aenezen (Burckhardt, S. 61). 

8) Roß, S. 315. ) Chavanne, „Die Sahara“, S. 181. 

10) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 408. Vergl. Reade, 

S. 260, 390, 453, 554. 
11) Beecham, S. 125 (Aſchantineger). Soyaux, „Aus Weſt⸗Afrika“, S. 152, 

161 (Loango⸗Neger). Merolla da Sorrento, S. 236 (Neger von Sogno). Bosman, 

S. 419 (Neger der Goldküſte). 
12) Wilson and Felkin, Bd. II, S. 61. 190 „Emin Pasha in Central Africa“, S. 103. 
14) Holub, Band II, S. 293, 298. Vergl. ebenda, Band II, S. 206. 

15) Lichtenſtein, Band I, S. 261. Leslie, „Among the Zulus and Ama- 

tongas“, S. 194. Nach anderen Forſchern hingegen wird das Kaffernmädchen ſelbſt 
ſelten oder niemals befragt (Maclean, S. 69), obzwar es oft vorkommt, daß der 

Vater nach wiederholter Flucht mit dem Manne ihrer eigenen Wahl ſeine urſprüng— 
lichen Abſichten bezüglich der Verfügung über ihre Perſon fallen läßt. (Shooter, 

S. 57, 60. Vergl. v. Weber, Band I, S. 331 ff.; Band II, S. 217.) 



218 Zehntes Kapitel. 

den Hottentotten!) und den Buſchmännern?) muß der Liebhaber, wenn 
das Mädchen zur Weiblichkeit herangereift iſt, ohne vorher verlobt 
worden zu ſein, ihre Einwilligung ebenſo erlangen wie die der Eltern. 

In den Werken alter Schriftſteller finden wir Berichte derſelben 
Art. Bei den Cathaei wählten nach Strabo die Jungfern ihre Gatten 
und die Jünglinge ihre Gattinnen.?) Herodot behauptet dasſelbe von 
den Frauen Lydiens.?) In indiſchen und altſkandinaviſchen Erzäh⸗ 
lungen ſind die Jungfrauen im Beſitze der Macht dargeſtellt, frei über 

ſich zu verfügen.“) So z. B. war nach der jüngeren Edda verabredet, 
daß Skade ſelber unter den Aſen einen Gatten wählen ſollte; doch 

mußte ſie die Wahl nach deren Füßen treffen, als dem einzigen Körper⸗ 
teil, welchen ſie von ihnen ſehen durfte. 

Im Angeſichte ſolcher Thatſachen iſt es unmöglich, mit Letourneau 

darin übereinzuſtimmen, daß die Frauen während eines ſehr langen Zeit— 

abſchnittes ohne die geringſte Rückſichtnahme auf ihre Wünſche verhei— 

ratet wurden.“) Es kann kein Zweifel daran obwalten, daß ſie in 

dieſer Hinſicht unter primitiveren Verhältniſſen ſogar freier waren, als 

ſie jetzt bei den meiſten der niedrigeren Raſſen ſind. Gegenwärtig 
bilden die Töchter allgemein einen Handelsgegenſtand, und je ausſchließ— 

licher man ſie von dieſem Standpunkte betrachtet, umſoweniger werden 

natürlich ihre Wünſche berückſichtiget. Bei den Beduinen am Berge 
Sinai, die die Kaufehe eingeführt haben, hält es kein Vater für not⸗ 
wendig, ſeine Tochter zu befragen, bevor er ſie verkauft, während bei 
den Arabern der öſtlichen Ebene, den Aenezen u. ſ. f. der Vater, nach 
Burckhardt, „nie den Preis für das Mädchen erhält, weshalb ihre 
Neigungen ein wenig berückſichtigt werden.““) Wir werden aber nach: 
weiſen, daß die Kaufehe in der Geſchichte der Familienverhältniſſe des 

Menſchengeſchlechtes eine verhältnismäßig ſpäte Stufe bildet und 
ihren Urſprung der Thatſache verdankt, daß die Töchter als Arbeite— 
rinnen geſchätzt und deshalb nicht umſonſt weggegeben werden. Von 
den Gippsland-Bewohnern bemerkt Fiſon: „Die Behauptung, daß 

1) Thunberg, „Account of the Cape of Good Hope“, in Pinkerton’s 
„Collection of Voyages“, Band XVI, S. 141. 

2) Burchell, Band II, S. 59. Fritſch, S. 444. Chapman, Band I, S. 258. 

) Strabo, Buch XV, Kap. I, ©. 699. ) Herodot, Buch I, Kap. 93. 

5) v. Bohlen, Band II, S. 148, 367 ff. Klemm, „Die Frauen“, Band I, 

S. 281. Bachofen, „Das Mutterrecht“, S. 196. Grimm, S. 421, Anmerkung. 

°) Letourneau, „Sociology“, S. 378. ) Burckhardt, S. 149 ff. 
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Frauen eſſen und nicht auf die Jagd gehen‘, kann auf die roheren 
Wilden keine Anwendung finden. Im Gegenteil, ſowohl bei den 

roheren unter den Ackerbau treibenden Stämmen, als auch bei denen, 
die auf ‚im Walde und in den Wäſſern“ geſammelte Nahrungsmittel 
angewieſen find, find die Frauen Nahrungs-Beſorgerinnen, die reichlich 

ſo viel beſchaffen wie ſie verzehren und überdies wertvolle Dienſte leiſten. 
In Friedenszeiten ſind ſie im allgemeinen die tüchtigſten Arbeiter und 
die nützlichſten Mitglieder der Gemeinschaft." Nun ſind die Auſtra— 

lier, obgleich eine ſehr rohe Raſſe, weit über den urſprünglichen Zu— 

ſtand des Menſchengeſchlechtes hinaus. Wir haben keinen Grund zu 

bezweifeln, daß der Beſitz des Weibes bei unſeren früheſten menſch— 

lichen Vorfahren bloß wegen der Befriedigung der männlichen Leiden: 
ſchaften erſehnt wurde. Es kann im allgemeinen behauptet werden, 

daß im Naturzuſtande jedes erwachſene Individuum ſeinen eigenen Lebens— 
bedarf erwirbt. Daher giebt es in dieſem Zuſtande keine Sklaverei, 

wie es auch, genau genommen, keine Arbeit giebt. In den früheſten 

Zeiten hatte der Mann mithin keine Urſache, ſeine erwachſene Tochter 

zurückzuhalten; ſie konnte fortgehen und nach Belieben heiraten. Daß 

ſie nicht notwendig vom erſtbeſten Manne errungen wurde, können 

wir aus dem ſchließen, was wir von den niedrigeren Tieren wiſſen. 
Wie Darwin bemerkt, übt das Weibchen allgemein, oder wenigſtens 

häufig, eine Art Wahl aus. Es kann in den meiſten Fällen ent⸗ 
weichen, wenn es von einem Männchen umworben wird, das ihm nicht 

gefällt; und wenn das Weibchen, was gewöhnlich geſchieht, von meh— 
reren Männchen verfolgt wird, ſcheint es häufig Gelegenheit zu haben, 
mit irgend einem der Männchen durchzugehen oder ſich wenigſtens zeit— 
weilig mit ihm zu paaren, während die anderen miteinander kämpfen.?) 

Man könnte meinen, daß in einem ſpäteren Zeitalter, nachdem die 

Familienbande ſtärker und das Stehlen der Braut eine allgemeine Art 

der Eheſchließung geworden war, die Einwilligung der Frau im Falle 

eines Raubes gar nicht in Betracht kam. Sicherlich muß dies auch 
allgemein dann der Fall geweſen ſein, wenn ſie als Beute in die Hände 

eines Feindes fiel. Doch häufig mögen auf dieſe Art geraubte Frauen 
imſtande geweſen ſein, den ihnen aufgezwungenen Gatten zu entfliehen 

1) Fison and Howitt, S. 136. Dieſelbe Anſicht vertritt auch Howitt (eben: 

da, S. 358). 
2) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 291. 
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und zu ihrem eigenen oder einem freundnachbarlichem Stamme zu ent: 
weichen. Sehr häufig ſcheint übrigens das Stehlen der Braut mit der 
Bewilligung des Mädchens ſtattgefunden zu haben, wenn ſich kein an— 
derer Ausweg zur Schließung der Partie darbot, ſobald ihre Eltern 
nicht gewillt waren, die Einwilligung zu erteilen. Es iſt, wie Howitt 
bemerkt, ein allgemeiner Irrtum, die Raubehe mit der Entführungsehe 
zu verwechſeln. Sie ſind weſentlich verſchieden, da die erſtere ohne 
Einwilligung der Frau, letztere mit derſelben geſchloſſen wird.“) So 

kommt es, daß in Auſtralien viele, vielleicht die meiſten, Fälle des jo: 

genannten Brautſtehlens unter die Entweichungen gezählt werden.?) 
Es erübrigt uns noch, einiges über die Stellung der Söhne bei 

unciviliſierten Völkern zu ſagen. Jung ſind ſie überall ebenſo von 

den Eltern oder zumindeſt vom Vater abhängig wie ihre Schweſtern. 
Ein Knabe kann verkauft, verſchenkt oder gar getötet werden, wenn der 
Vater es für paſſend erachtet. Daß die Macht über Leben und Tod 

unter gewiſſen Umſtänden vom Stamme abhängt, iſt in dieſer Beziehung 
nur von geringer Bedeutung. Aber ſobald der junge Mann heran: 
wächſt, hat der Vater in der Regel keine Gewalt mehr über ihn, wäh⸗ 

rend das Weib immer mehr oder minder in einem Abhängigkeitsver⸗ 

hältnis bleibt, indem die Ehe für ſie bloß einen Wechſel des Eigen— 

tümers bedeutet. Bei den Auſtraliern, ſagt Curr, „werden die Söhne 

unabhängig, ſobald ſie die Feierlichkeiten überſtanden haben, durch welche 
fie in den Stand der Mannbarkeit gelangen.“ ?) Der erwachſene Mann 
iſt ſein eigener Herr, ſtark genug, um ſich von ſeinem Vater 

nicht in Schach halten zu laſſen, und da er imſtande iſt, für ſich ſelber 
zu ſorgen, kann er, vom Willen des alten Mannes gänzlich unabhängig, 
heiraten. 

Wie wir geſehen, geſchieht es zwar oft, daß Eltern ihre Kinder 
verloben, jo lange fie jung ſind.“) Sit aber eine ſolche Verlobung 
ſchon für das Mädchen nicht immer bindend, ſo iſt ſie es natürlich 

für den Jüngling noch viel weniger. „Bei den Kalmücken iſt die 
Wahl gänzlich Sache der Eltern“, ſagt Liadov. „Dennoch giebt es in 
dieſem Punkte keinen Zwang, und wenn der Sohn erklärt, daß die 

) Fison and Howitt, S. 354. ?) Ebenda, ©. 343, 348 —354. 

5) Crurr, Band I, ©. 61. 

9) Daß auch über die männlichen Kinder derart verfügt wird, iſt z. B. aus 
v. Martius, Band I, S. 393 (Mundrukus), 690 (Arawaken) und Lansdell, Band II, 

S. 225 (Giljaken) erſichtlich. 
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Wahl ſeiner Eltern ihm mißfällt, iſt von der Sache nicht weiter die 
Rede ) N 

Bei gewiſſen Völkern werden die Eheverträge ſogar dann von 
den Eltern des Paares geſchloſſen, wenn dieſes ſchon erwachſen iſt.?) 

Nach Morgan ſah ſich bei den Irokeſen die Mutter, ſobald ſie ihren 
Sohn für heiratsfähig hielt, nach einer Maid um, die nach ihrer An— 
ſicht in Geſinnung und Temperament mit ihm übereinſtimmte, und 
niemals wurde ſeitens der Kinder eine Vorſtellung oder Einwendung 

verſucht.?) Bei den Baſutos geſchieht die Wahl „der großen Gattin“ 
allgemein durch den Vater.“) Bei vielen unciviliſierten Stämmen In— 
diens haben die Eltern die Gepflogenheit, ihre Söhne zu verloben.“ 

In gewiſſen Fällen vollziehen die Eltern die Wahl bloß der Form 
nach, da die Angelegenheit eigentlich bereits von den betreffenden Par— 
teien geordnet wurde;) und gewöhnlich darf ein Mann, der veranlaßt 
wurde, eine Frau zu heiraten, die er nicht mag, ſich von ihr ſcheiden 

und eine andere nach ſeinem Geſchmacke wählen. Von den Kiſans 
aber behauptet Dalton, daß „kein Beiſpiel eines Jünglings oder einer 

Maid überliefert ſei, die gegen die für ſie getroffenen Anordnungen 
Einſpruch erhoben hätten.““) Die väterliche Gewalt bedingt bei dieſen 
Stämmen Indiens ein Familienſyſtem höheren Grades als wir bei 
wilden Raſſen zu finden gewöhnt ſind; ſie nähert ſich der patria 
potestas der alten ariſchen Völker. So ſteht bei den Kandhs die un— 
bedingte Obermacht in jeder Familie dem Hausvater zu; die Söhne 
haben zu Lebenszeiten des Vaters kein Eigentum, und alle männlichen 
Kinder fahren mit ihren Frauen und Nachkommen fort, an den von 
der gemeinſchaftlichen Mutter bereiteten Mahlzeiten des Vaters teilzu⸗ 

) „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 403. Vergl. Guillemard, S. 389 
(Nufoor⸗Papuaner). 

) Ahts (Sproat, S. 97) und andere Indianer (Waitz, Band III, S. 103), 

Maravi (ebenda, Band II, S. 419 ff.). 

) Morgan, „League of the Iroquois“, S. 321, 323. ) Caſalis, S. 186. 

5, Kiſäns, Mundas, Sandalen, Märiss (Dalton, S. 132, 194, 215, 279), 

Miſchmis (Rowlatt, „Expedition into the Mishmee Hills“, im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XIV, pt. II, S. 488), Bhils (Malcolm in den „Trans. Roy. 
As. Soc.“, Band I, S. 83), Junthalin⸗Karens (Stoll, „Notes on the Voon-tha- lin 
Karens“, in „The Madras Journal of Literature and Science“, Neue Serie, 

Band VI, S. 61 ff). 

e) Dalton, S. 252 (Oräons). 7) Ebenda, S. 132. 
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nehmen.!) Der Vater wählt für ſeinen jungen Sohn eine erwachſene 
Frau zur Gattin. „In dem höheren Alter der Braut“, ſagt Macpherſon, 
„ſieht dieſes ſonderbare Volk einen Beweis der Überlegenheit des väter⸗ 

lichen Anſehens. Die Eltern erlangen für ihre Söhne noch in deren 

Knabenalter Frauen, die ſie als ſehr geſchätzte Dienſtboten benutzen; 

die Wahl wird eingeſtandenermaßen mit Rückſicht auf die Nützlichkeit 

der Weiber in dieſer Eigenſchaft getroffen.“ 2) 
Bei den Wilden hängt die Macht des Vaters ausſchließlich oder 

hauptſächlich von ſeiner größeren Kraft ab. Auf einer ſpäteren Stufe 
wird ſie, in Verbindung mit einem höher entwickelten Syſtem des 
Ahnenkultus, idealer und zugleich umfaſſender und bedingungsloſer. 
Gehorſam gegen den Vater gilt als heilige Pflicht, deren Übertretung 

als ein Verbrechen gegen die Götter beſtraft wird. Bei Völkern, welche 
eine verhältnismäßig hohe Civiliſationsſtufe erreichten, war dieſes ver- 
ſtärkte Anſehen des Vaters ſo vorherrſchend, daß es als ein Markſtein 

in der Geſchichte der geſamten Menſchheit betrachtet werden muß. 
Das Familienſyſtem der wilden Indianer weicht in dieſer Beziehung 

weit von jenem ab, welches bei den alten Bewohnern Mexikos und 

Perus üblich war. Hinſichtlich der Mexikaner ſagt Clavigero, daß 
„ihre Kinder in einer ſolchen Ehrfurcht vor den Eltern erzogen wurden, 

daß ſie, ſelbſt wenn ſie erwachſen und verheiratet waren, kaum vor 

ihnen ſprechen durften.“) Das Folgende war die Ermahnung eines 
Mexikaners an ſeinen Sohn: — „Achte alle Menſchen, beſonders Deine 

Eltern, denen Du Gehorſam, Ehrerbietung und Dienſtleiſtung ſchuldeſt. 

Hüte Dich, das Beiſpiel jener elenden Söhne nachzuahmen, die gleich 
der Vernunft beraubten Tieren weder ihre Eltern ehren und ihren 
Lehren lauſchen, noch ſich ihrer Züchtigung unterwerfen; denn jeder, 

der in ihre Fußſtapfen tritt, wird ein unglückliches Ende nehmen, plötz⸗ 
lich oder in Verzweiflung ſterben, von wilden Tieren getötet und ver- 

ſchlungen werden.““) Ein Jüngling durfte ſelten ſelber ſeine Gattin 
wählen; man erwartete, daß er bei der Wahl ſeiner Eltern verharre. 

Daher geſchah es ſelten, daß eine Ehe ohne Billigung der Eltern oder 
anderer Verwandten ſtattfand, und wer ſich anmaßte, ohne dieſe Billi⸗ 

gung zu heiraten, hatte eine Strafe zu erleiden und galt als undank— 

1 ) Hunter, „Rural Bengal“, Band III, S. 72. 
2) Ebenda, Band III, S. 83. 

5) Clavigero, „The History of Mexico“, Band I, S. 331. 
) Ebenda, Band I, ©. 332. 
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bar, ungebildet und abtrünnig.!) Nach Torquemada herrſchte der 
Glaube, daß eine derartige Handlung durch irgend ein Mißgeſchick be— 
ſtraft würde.?) In einer Provinz des mexikaniſchen Kaiſerreiches wurde 

ſogar gefordert, daß der Bräutigam getragen werde, damit es den An— 

ſchein habe, als heirate er gegen ſeine Neigung.?) Von den Bewohnern 
Guatemalas ſagt Bancroft: „Es ſcheint unglaublich, daß die jungen 
Männer ſich ruhig darein gefügt haben ſollten, daß ihre Gattinnen für 
ſie ohne ihre Stimme oder Wahl in dieſer Angelegenheit auserwählt 

würden. Dennoch wird uns berichtet, daß ihr Gehorſam und ihre 
Unterwürfigkeit gegen die Eltern ſo groß waren, daß in dieſen Fragen 

niemals ein Argernis entſtand.“ ) Im größeren Teile Nicaraguas 

wurden die Partien von den Eltern geſchloſſen; doch gab es gewiſſe 
unabhängige Städte, wo die Mädchen ihre Gatten unter den jungen 
Männern wählten, während letztere bei einem Feſtmahle ſaßen.?) In 

Peru wieder bekräftigte der Inka Patſchacutec das Geſetz, wonach die 
Söhne ihren Vätern bis zu ihrem fünfundzwanzigſten Lebensjahre ge— 
horchen und dienen ſollten, und daß keiner ohne Einwilligung der eigenen 
und der Eltern des Mädchens heiraten durfte; Ehen ohne dieſe Ein- 
willigung waren ungeſetzlich und die betreffenden Kinder illegitim.“) 

Ahnliche Begriffe herrſchten früher vor und werden bis zu einem 
gewiſſen Grade noch heute bei den civiliſierten Völkern der Alten Welt 
gefunden. Die Chineſen ſagen, daß, wie der Kaiſer für ſein Volk die 

Liebe eines Vaters, ein Vater über ſeine Familie die Macht eines 

Herrſchers haben ſollte.“) Ein chineſiſcher Knabe wird von früheſter 
Jugend an ſolche Ehrerbietung gegen ſeinen Vater gewöhnt, daß die— 
ſelbe ſchließlich zu einem religiöſen Gefühl wird und ſpäter die Grund— 
lage ſeines einzigen Glaubensbekenntniſſes, des Ahnenkultus, bildet.“) 

Ungehorſam gegen die Eltern gilt als ein mit dem Tode zu beſtrafen— 
des Verbrechen, ſei der Miſſethäter nun ein Kind, ein erwachſener Sohn 

oder eine verheiratete Tochter. Und die Eltern ſind in allen auf die Ehe Bezug 

) Baneroft, Band II, S. 251. 

2) Spencer, „Descriptive Sociology“: Ancient Mexicans u. ſ. f., S. 3. 

8) Heriot, S. 334 ff. ) Bancroft, Band II, S. 666. 

5) Ebenda, Band II, S. 667. Squier in den „Trans. American Ethn. 

Soc.“, Band III, S. 127. 
) Garcilasso de la Vega, Band II, S. 207. 
) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 739, 

5) Wells Williams, Band I, S. 646. 
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habenden Dingen allmächtig. „Seit Urzeiten“, ſagt Navarette, „hei⸗ 
ratete in China ein Sohn niemals ohne Einwilligung ſeiner Eltern, 

noch wird er es weiterhin thun.“) In der That iſt es nach Medhurſt 

in China ein allgemein anerkannter Grundſatz, daß niemand, welchen 

Alters er auch ſei, in ehelichen Angelegenheiten bei Lebzeiten oder 
in der Nähe ſeiner Eltern oder nahen älteren Verwandten ſelbſtändig 

handeln dürfe. Die Macht dieſer Vormünder iſt ſo groß, daß ſie für 
einen Jüngeren, der fern vom Hauſe weilt, eine Ehe ſchließen können; 

und er iſt verpflichtet, ſich einer ſolchen Abmachung zu fügen, ſelbſt 

wenn er ohne ihr Mitwiſſen und ihre Einwilligung bereits anders— 

wo verlobt iſt.?) Eine Folge dieſes Syſtems iſt, daß ſich das verlobte 

Paar in vielen Fällen vor der Ehe kaum kennt, da die Hochzeit die 

erſte Gelegenheit bietet, bei welcher der Mann das Geſicht ſeiner Gattin 

fiedt.?) In einigen Teilen des Kaiſerreiches werden die Kinder in ihrer 
zarteſten Jugend verlobt.“) 

In Japan erfreute ſich nach Rein ein Familienvater desſelben 

ausgedehnten Rechtes wie der römiſche pater familias — eines un⸗ 
beſchränkten Rechtes über die Perſon und das Eigentum ſeiner Kinder. 
Kindliche Pietät gilt als die höchſte Mannespflicht, und nicht einmal 
der Tod oder die Ehe lockert das Band zwiſchen Vater und Kind er— 
heblich.) „Mit Anhänglichkeit auf der einen Seite und Argliſt auf 

der anderen“, ſagt Griffis, „kann ein gewiſſenloſer Vater thun, was 

er will . . . . Die japaneſiſche Maid, ſo rein wie die reinſte chriſtliche 

Jungfrau, tritt morgen auf den Befehl ihres Vaters in das Bordell 

und proſtituiert ſich für ihr ganzes Leben. Nicht ein Seufzer entweicht 
ihren Lippen, während fie derart kindlich gehorcht.“ ?) Ehen werden 
faſt unabänderlich von den Eltern oder nächſten Verwandten des Paares 
oder mit Hilfe eines „naködo“ (Vermittlers) vom Paare ſelbſt abge: 

macht, und es gilt für letzteres als höchſt unſchicklich, ſie auf eigene 
Fauſt zu ſchließen. Bei den niederen Klaſſen ſind direkte Verbindun⸗ 

gen nicht ſelten; fie werden jedoch ſcheel angeſehen und find als „jagö“ 

(d. h. „Begegnung auf der Heide“) bekannt — ein Ausdruck der Miß⸗ 
achtung, welcher die hierüber gehegte ſchlechte Meinung beweiſt. Die 

) Navarette, S. 75. Vergl. „The Li ki“, Buch XXVIL Vers 33. 

2) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 11. 
) Gray, Band I, ©. 422. ) Ebenda, Band I, S. 189. 
5) Rein, „Japan“, S. 422. 

e) Griffis, „The Mikado's Empire“, S. 124, 147, 555. 
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Pflicht des Mittelmannes befteht darin, der Beteiligten Charakter, 
Gewohnheiten, ſchlechte und gute Eigenſchaften und Körpermängel 
gegenſeitig zur Kenntnis zu bringen und alles aufzubieten, um der 

Angelegenheit einen günſtigen Abſchluß zu geben. Es geſchieht 
ſelten, daß die unmittelbar beteiligten Parteien direkt mit dem Ver— 
mittler verkehren; wenn ſie Eltern oder Vormünder haben, ſo thun es 

dieſe, ſonſt die nächſten Verwandten. Der Vermittler muß eine Zu— 

ſammenkunft des Paares zuſtande bringen, welche unter dem Namen 
„mi ai“ (wörtlich „Seh⸗Begegnung“) bekannt iſt, und wenn nach dieſer 

Begegnung einer der Beteiligten mit dem anderen nicht zufrieden iſt, 
wird die Sache nicht weiter fortgeſetzt. Vor Zeiten aber, ſagt Küchler, 

„wurde dieſe voreheliche Begegnung Leuten ſehr hohen Ranges erlaſſen, 
ſo daß dieſe ſich folglich nicht früher ſahen, als bis am Hochzeitstage 
die Braut den Schleier lüftete.“ “) 

Bei den alten Arabern?) und Hebräern übten die Väter über 
ihre Familien eine ſehr große Macht aus. Nach dem alten Geſetze 

des Jahveismus konnte ein Vater ſein Kind verkaufen, um ſeine Not 

zu lindern, oder er durfte es einem Gläubiger als Pfand anbieten.“) 

Der Tod war die Strafe eines Kindes, das ſeine Eltern ſchlug oder 

ihnen auch nur fluchte; “) doch konnte der Vater dieſe Strafe nicht ſelbſt 
auferlegen, ſondern mußte ſich an die ganze Gemeinſchaft wenden.“) 

Wie wichtig die Pflichten des Kindes gegen die Eltern waren, iſt aus 
dem urſprünglichen typiſchen Verhältnis Iſaaks und Abrahams er— 
ſichtlich und kann, wie Ewald bemerkt, auch aus der Unterbringung 

des Gegenſtandes in den „Zehn Geboten“ und aus deren Stellung 
in unmittelbarer Nähe der die Pflichten der Menſchen gegen Gott 

feſtſetzenden Gebote gefolgert werden.“) Nach Michaelis finden wir 

nirgends die geringſte Spur, daß es Moſis Wille geweſen wäre, die 

väterliche Gewalt und die Unterwerfung der Söhne ſolle nach einem 
gewiſſen Alter aufhören.“) Ein hebräiſcher Vater verfügte nicht allein 

über die Hand ſeiner Tochter, ſondern wählte auch Gattinnen für ſeine 

) Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 117—119. 

2) Amir’ Ali, „The Personal Law of the Mahommedans“, S. 179. 

Meade e ,8100uU8“, XXI, 15, 17. „Levitieus“, XX, 9. 

5) „Deuteronomium“, XXI, 18—21. 

) Ewald, S. 188. Vergl. Gans, „Erbrecht“, Band I, S. 134. 

7) Michaelis, Band I, S. 444. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 15 
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Söhne; übrigens wurde die Wahl zuweilen von der Mutter ge— 
troffen.“ g 

Herodot erzählt, daß es in Agypten einem Sohne, der nicht willens 
war, ſeine Eltern zu erhalten, frei ſtand, dies zu verweigern, während 
eine Tochter gezwungen war, ihnen beizuſtehen und im Weigerungs— 
falle durch das Geſetz zur Verantwortung gezogen wurde.?) Doch darf 

die Wahrheit dieſer Behauptung nach Sir Gardner Wilkinſon in 

Zweifel gezogen werden. Urteilen wir nach den beſonders ſtrengen 
Vorſchriften über die Kindespflichten bei den Agyptern, auf deren einige 
in den Inſchriften zu Theben deutlich angeſpielt wird, ſo können wir 

folgern, daß in Agypten von einem Sohne viel mehr erwartet wurde 
als bei irgend einem civiliſierten Volke von heute. Bei den modernen 

Agyptern gilt es von einem Sohne als höchſt unſchicklich, ſich in Ge— 
genwart ſeines Vaters ohne Erlaubnis zu ſetzen.“) 

Bei den Römern beſaß der Familienvater in früheren Zeiten das 
ius vitae necisque — die Macht über Tod und Leben ſeiner Kinder. 
Er konnte nach einem ausdrücklichen Geſetze der Zwölf Tafeln ſeine 

Kinder einkerkern, verkaufen oder töten;“) und Plutarch bemerkt, daß 
Brutus ſeine Söhne ohne richterliche Formen, nicht als Konſul, ſon— 

dern als Vater zum Tode verurteilte.“) „Sämtliche Mitglieder des 
Haushalts“, bemerkt Mommſen, „waren jedes geſetzlichen Rechtes ent— 

blößt — die Gattin und das Kind nicht minder als der Ochſe oder 

Sklave.“ “) Sogar der erwachſene Sohn und ſeine Kinder waren 
dem Willen des Hausvaters unterthan,“ und bei der Heirat ohne 

conventio in manum blieb die Tochter nach der Hochzeit im Beſitze 
ihres Vaters oder Vormundes. Die Einwilligung des pater familias 

war zur Eheſchließung ſowohl der Söhne als auch der Töchter uner— 
läßlich;s) und dies Geſetz war urſprünglich jo ſtreng, daß bis zur 

Regierung Marcus Aurelius' die Kinder eines mente captus keinen 

) „Geneſis“, XXIV, 4; XXVIII, 1 ff. „Exodus“, XXXIV, 16. „Deutero⸗ 

nomium“, VII, 3. „Judices“, XIV, 1—3. 

2) Herodot, Buch II, Kap. 35. ) Wilkinſon, Band I, S. 320. 

) „Duodeeim Tabularum Fragmenta“, Tafel IV, S 2. 
5) Plutarch, ondinò las, Kap. VII. ) Mommſen, Band I, S. 64. 

7) „Duodeeim Tabularum Fragmenta“, Tafel IV, § 2. Justinian, 

„Institutiones“, Buch I, Abſchnitt 9, § 3. 
8) Juſtinian, Buch I, Abſchnitt X. . S. 393. Mackenzie, „Studies 

in Roman Law“, S. 104. 
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geſetzlichen Ehevertrag ſchließen konnten, ſolange ſie unter der Ge— 

walt ihres Vaters waren, obgleich der letztere unfähig war, ſeine Ein— 

willigung zu geben.) Fuſtel de Coulanges wies auf den religiöfen 

Charakter dieſer ſchrankenloſen väterlichen Gewalt hin. „Im Uralter— 
tum“, ſagt er, „iſt der Vater nicht bloß der ſtarke Mann, der Be— 

ſchützer, der die Macht hat, Gehorſam zu gebieten; er iſt auch der 

Prieſter, der Erbe des häuslichen Herdes, der Fortpflanzer der Ahnen, 

der väterliche Stamm der Nachkommen, der Verwahrer der geheim— 

nisvollen Religionsgebräuche und der geheiligten Gebetformeln. Die 

ganze Religion beruht auf ihm.“) 
Sir Henry Maine und andere Forſcher haben angedeutet, daß die 

patria potestas der Römer ein Überbleibfel der väterlichen Gewalt 
ſei, welche bei den erſten Ariern vorherrichte.?) Doch konnte für das 

allgemeine Vorherrſchen einer ſolchen unbegrenzten Macht bei anderen 

indo⸗europäiſchen Völkern kein klarer Beweis angeführt werden. Juſti⸗ 

nian bemerkte mit Recht: „Die Gewalt, welche wir über unſere Kinder 

haben, iſt den römiſchen Bürgern eigentümlich, denn nirgends ſonſt be— 

ſitzen die Männer eine ſolche Gewalt über ihre Kinder als wir.“) 

Daß bei den Griechen, Germanen und Kelten der Vater die Macht 
hatte, ſeine Kinder, ſolange ſie jung waren, auszuſetzen und ſeine hei— 

ratsfähigen Töchter zu verkaufen, bedingt noch nicht den Beſitz einer 
ähnlichen Gewalt wie jene, welche der römiſche Hausvater über ſeine 
Abkömmlinge jeden Alters ausübte. Da jedoch die Inſtitution der 

Familie bei den erſten Ariern eine religiöſe Grundlage gehabt zu haben 

ſcheint, hatte der Vater vermutlich eine höhere Gewalt, als er bei 

irgend einem beſtehenden unciviliſierten Volke beſitzt. 
Nach Maine kann die Tragweite der altindiſchen patria potestas 

mit Sicherheit aus der Ehrerbietung gefolgert werden, welche unter 

einem Syſtem des Ahnenkultus ſelbſt ein lebender Vater eingeflößt 
haben muß.) Zu einer ſpäteren Zeit erklärt das Geſetzbuch Manus, 

daß drei Perſonen — eine Gattin, ein Sohn und ein Sklave — im 

allgemeinen keinen ausſchließlich eigenen Beſitz haben können, denn 

der Reichtum, welchen ſie etwa erwerben, wird regelmäßig für den 

1) Mackenzie, S. 104, Anmerkung 4. ) Fustel de Coulanges, S. 116. 
3) Maine, „Ancient Law“, S. 138. Fustel de Coulanges, S. 115 ff. 

Hearn, S. 192. 

) Juſtinian, Buch J, Abſchnitt IX, S 2. 

5) Maine, „Early Law and Custom“, S. 122 ff. 
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Mann, dem fie gehören, erarbeitet.“) Eine jpätere, aber noch immer 

alte Autorität, Narada, jagt, daß ein Sohn „mündig und unabhängig 
ift, wenn feine Eltern geftorben find“, daß er aber „bei ihren Leb— 

zeiten abhängig bleibt, ſelbſt wenn er alt geworden.“?) Vom Süden 
Indiens ſprechend, bemerkt Nelſon: „Es iſt eine unbezweifelte That- 

ſache, daß bei den ſogenannten Hindus der Provinz Madras heutzu— 

tage alle den Vater als den Radſchah oder unumſchränkten Gebieter 

der Familie betrachten, welche von ihm abhängt. Er hat während 
ſeines Lebens ebenſo ein Anrecht auf Ehrerbietung wie nach ſeinem 

Tode auf Anbetung. Sein Wort iſt Geſetz, welchem ohne Widerſpruch 

und Aufſchub gehorcht werden muß. Er iſt im ſtrengſten Sinne der 
„Herr ſeiner Familie, ſeiner Gemahlin, ſeiner Söhne, ſeiner Sklaven 

und feines Reichtums.“ ?) Anderſeits jedoch iſt aus der „Rig-Veda“ 

erſichtlich, daß der Vater bei den alten Indern nur ſo lange das 
Familienoberhaupt war, als er ihr Beſchützer und Ernährer ſein konnte,“) 

und daß man altersſchwache Eltern ſogar Hungers ſterben ließ, — 

ein Gebrauch, welcher bei den alten Teutonen und Eraniern vor— 
herrſchte.)) Nach den „Geſetzen Manus“ durfte ſogar eine Tochter 
ihren Gatten in Übereinſtimmung mit ihren Wünſchen wählen. Dieſe 
Erlaubnis ſcheint jedoch eine Neuerung geweſen zu ſein, da Manu 
ſelbſt „eine ſolche freiwillige Vereinigung einer Maid mit ihrem Lieb— 

haber, . . . welche der Begierde entſpringt und den Geſchlechtsverkehr 

als Zweck verfolgt“, mißbilligt.“) Die vier Eheſchließungsformen — 
Brähma, Daiva, Arſcha und Prägäpatja —, die durch den Vater der 
Tochter zuſtande kommen, ſind geſegnet; von ihnen ſtammen in der 
Kenntnis der Veda ſtrahlende, von guten Männern geachtete Söhne 
ab, denen ein Alter von hundert Jahren beſtimmt iſt. Aber die übri- 

gen vier Verheiratungsformen — die durch Kauf, freiwillige Vereini- 

gung, gewaltſame Entführung oder Raub bewerkſtelligten — ſind 

tadelnswert, und ihnen entſprießen grauſame, falſche Söhne, die die 

Veda und das heilige Geſetz Hallen.) Auch den alten Perſern galten 

1) „The Laws of Man“, Kap. VIII, Vers 416. 

2) Maine, „Early Law and Custom“, S. 123. 

®) Nelson, „View of the Hindu Law“, ©. 56 ff. 

) „Rig-Veda Sanhitä“, I. Mandala, LXX. Sükta, Vers 5. 
5) Zimmer, „Altindiſches Leben“, S. 327 ff. 

6) „The Laws of Manu“, Kap. III, Vers 32. Vergl. Roßbach, S. 208. 

7) „The Laws of Manu“, Kap. III, Vers 39—41. 
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die mit Einwilligung des Weibes, jedoch gegen den Willen ihrer Eltern 
geſchloſſenen Heiraten als die ärgſte Art der Verehelichung.) In In⸗ 
dien?) wie auch in Perſiens) wurden die Kinder oft in der früheſten 
Jugend von ihren Eltern verlobt. 

Nach Fuſtel de Coulanges beſtand wohl bei den alten Griechen 
die unbeſchränkte Unterwerfung des Sohnes unter den Willen des 

Vaters, verſchwand aber in Athen ſchon frühzeitig und in Sparta 

etwas ſpäter.“) Es erſcheint jedoch ſehr zweifelhaft, ob dieſe Unter: 
werfung je ſo ſchrankenlos geweſen wie bei den Römern. Das 
Verhältnis zwiſchen Ulyſſes und Lasrtes in der Odyſſee deutet an, 
daß ein Vater in der Hinfälligkeit ſeines Alters, zumindeſt unter ge— 
wiſſen Umſtänden, von der Führerſchaft der Familie enthoben werden 

konnte. Sir Henry Maine weiſt darauf hin, daß in der ſpäteren 

griechiſchen Rechtswiſſenſchaft die unmittelbare Macht des Vaters, 

ebenſo wie in den neueren europäiſchen Geſetzbüchern, auf die Minder: 

jährigkeit der Kinder beſchränkt iſt.?) In Athen befand ſich der Sohn 
bis zu ſeinem zwanzigſten Lebensjahre in der Gewalt ſeines Vaters; 
nachher konnte er ohne väterliche Billigung heiraten.?) Die Weiber 

hingegen blieben lebenslänglich auf der Stufe der Minderjährigkeit. 
Eine Frau konnte an keiner wichtigen Handlung ohne Einwilligung 
ihrer Vormünder teilnehmen, deren Rechte nach der Verheiratung auf 
den Gatten übergingen. In der Regel war es das Geſchick der griechi— 
ſchen Frauen, an Männer verheiratet zu werden, die ſie nicht kannten.“) 

„In Athen“, ſagt Cauvet, „durften die Frauen ihren Gatten niemals 

ſelber wählen; er wurde ihnen immer von dem Vormund beſtimmt, 

den ihnen das Geſetz gab.“ ?) In Sparta wie in Athen war die 

Verlobung der Braut durch den Vater oder den Vormund als Ein— 
leitung zur Eheſchließung erforderlich.“) 

2) Spiegel, Band III, S. 678. ) v. Bohlen, Band II, S. 146. 

3) Spiegel, Band III, S. 678. ) Fustel de Coulanges, S. 115. 

5) Maine, „Ancient Law“, S. 136 ff. 

e) Cauvet, „De l’organisation de la famille à Athenes“, in der „Revue 

de législation“, Band XXIV, 1845, S. 138. 

7) Becker, Band II, S. 446. Hermann⸗Blümner, „Lehrbuch der griechiſchen 

Privataltertümer“, S. 261. 

8) Cauvet, in der „Revue de législation“, Band XXIV, S. 147. 

) Müller, „The Doric Race“, Band II, S. 298. 
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Bei den Teutonen hatte zwar der Vater das Recht, ſeine un: 

mündigen Kinder auszuſetzen oder zu verkaufen, doch konnte ein er— 

wachſener Sohn ſeine altersſchwachen Eltern dem Tode überliefern.“) 
„Wie groß auch die Ahnlichkeit zwiſchen den beiden Einrichtungen ſei“, 
bemerkt Laboulaye, „man kann die väterliche Macht (patria potestas) 
der Römer nicht mit derjenigen der Barbaren, dem mundium, ver: 

wechſeln.“?) Anſtatt, wie in Rom, eine lebenslängliche Obergewalt zu 
bilden, hörte das mundium über einen Sohn auf, ſobald dieſer fähig 
war, für ſich zu ſorgen.?) Pardeſſus ſtellt die Behauptung auf, daß 
eine ſolche väterliche Gewalt, wie ſie ein römiſcher Vater ausübte, bei 

den Franken im fünften und ſechſten Jahrhundert auf jeden Fall nicht 

vorhanden war;“) und ein alter Kommentator giebt an, daß „die 

Kinder in der Geſetzgebung der Longobarden nicht unter der „Herr— 
ſchaft“ des Vaters ſtanden.“ Nichtsdeſtoweniger war das mundium 
bei dieſem Volke ſtrenger als bei allen anderen teutoniſchen Völker— 

ſchaften.?)) Wir kennen nicht genau den Umfang der väterlichen Rechte 

in den früheren Zeiten, da die Teutonen noch keine geſchriebenen Geſetze 
beſaßen; aber nach Tacitus hatte der Hausvater nicht einmal über ſeine 

Sklaven unbegrenzte Macht;s) mithin iſt es unmöglich, an das Bor: 
herrſchen der patria potestas nach römiſchem Muſter bei ihnen zu 
glauben. Bei der Wahl der Gattin mußten übrigens die Männer in 
früheren Zeiten augenſcheinlich mit ihren Verwandten beratſchlagen.“) 
„In Fällen von Verehelichung“, ſagt Tacitus, „werden die Eltern und 
Angehörigen des Paares um ihren Rat befragt, und ſie entſcheiden über 

die Hochzeitsgaben.“?) Weiber verblieben immer im Zuſtande der Ab— 
hängigkeit. Als Mädchen, als Gemahlinnen und als Witwen ſtanden 

ſie unter der Vormundſchaft des Vaters, des Gatten bezw. des nächſten 
männlichen Verwandten. Der Vater konnte frei über die Hand ſeiner 

) Grimm, „Deutſche Rechts-Altertümer“, S. 461, 487 ff.; Weinhold, „Alt: 
nordiſches Leben“, S. 473. 

2) Laboulaye, „Recherches sur la condition civile et politique des 

femmes“, S. 80. 

®) Koenigswarter, „Histoire de l’organisation de la famille en France“, 
©. 140. 

) Pardessus, „Loi Salique“, ©. 456. ) Königswarter, S. 139. 
6) Tacitus, Kap. XXV. 

*) Olivecrona, „Om makars giftorätt i bo“, S. 143. 
) Tacitus, Kap. XVIII. 
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Tochter verfügen, und ihre perſönlichen Neigungen ſcheinen ſehr wenig 
in Betracht gezogen worden zu ſein.“) 

Die altruſſiſchen Geſetze räumten den Vätern eine große Gewalt 
über die Kinder ein;?) doch hält es Macieiowski für unwahrſcheinlich, 

daß ein Sohn als Sklave verkauft werden konnte.?) Baron v. Hart: 

hauſen, der vor der 1861er Gleichberechtigung ſchrieb, ſagt: „In der 

Lebensweiſe, den Sitten und Gewohnheiten der Großruſſen iſt die 

patriarchaliſche Regierungsform, Empfindung und Organiſation in 
voller Thätigkeit. Die Mutter beſitzt über ihre Töchter dieſelbe unbe— 
ſchränkte Vollmacht, welche der Vater über alle feine Kinder ausübt .. 

Der Ruſſe ſpricht mit demſelben Worte ſeinen wirklichen Vater, den 

Staroſten“ [einen Gemeindebeamten], „ſeinen Grundherrn, den Kaiſer 

und ſchließlich auch Gott an, er nennt ſie nämlich: Väterchen 

(„Batuſchka“).““)) Nach Sir Mackenzie Wallace war übrigens das 
Oberhaupt des Haushaltes eher der Verwalter einer Arbeitergenoſſen— 
ſchaft als ein Hausvater im eigentlichen Sinne des Wortes. Das Haus 

und faſt alles, was es enthielt, bildete das gemeinſame Eigentum der 

Familie, und nicht einmal das Oberhaupt derſelben durfte ohne aus— 
drückliche oder ſtillſchweigende Einwilligung aller übrigen erwachſenen 
Männer irgend etwas verkaufen oder kaufen.?) In Polen pflegte nach 
Neſtor der Vater für ſeinen Sohn eine Braut auszuſuchen;“) und in 

Rußland war es vor der Bauernbefreiung allgemein Sitte, daß die 

Väter ihre jungen Söhne an erwachſene Mädchen verheirateten. Nach 
Profeſſor Bogiſic iſt die Gewalt des Vaters bei den Südſlaven nicht 

ſo groß wie bei den Ruſſen.?) Krauß jedoch behauptet, daß es einem 

Sohne nicht geſtattet iſt, einem Mädchen gegen den Willen ſeiner Eltern 
einen Heiratsantrag zu machen; und bei den Kroaten und Serben ge— 

ſchieht es nur ausnahmsweiſe, daß ein junger Mann ſelber nach ſeiner 

1) Weinhold, „Die deutſchen Frauen in dem Mittelalter“, Band I, S. 303. 

Wilda, „Das Strafrecht der Germanen“, S. 802. Olivecrona, S. 48. 

2) Accurſe jagt anfangs des dreizehnten Jahrhunderts: „Aliae vero gentes 

quaedam, ut servos tenent filios, ut Sclavi, aliae ut prorsus absolutos, ut 

Francigenae“ (Königswarter, S. 224, Anmerkung 2). 
3) Macieiowski, „Slaviſche Rechtsgeſchichte“, Band IV, S. 404. 

) v. Haxthausen, „The Russian Empire“, Band II, ©. 229 ff. 

5) Mackenzie Wallace, Band I, S. 134 — 136. 

6) Macieiowski, Band II, ©. 189. 

?) Maine, „Early Law and Custom“, S. 244, Anmerkung. 
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zukünftigen Gattin Umſchau hält.!) Die Töchter erfreuen ſich hinſicht— 
lich der Verfügung über ihre Hand ſelbſtverſtändlich einer noch ge— 

ringeren Freiheit. 2) 
Die bisher betrachtete väterliche Gewalt bildet in ihrer veralteten 

Form bloß eine Übergangsſtufe in der Geſchichte der menschlichen Ein— 

richtungen. Sie verfiel allmählich in dem Maße, in welchem die reli— 

giöſe Grundlage, auf welcher ſie beruhte, ins Schwanken geriet. Die 

Einführung einer neuen Religion mit hehreren Auffaſſungen über die 
Menſchenrechte trug beſonders zu dieſem Verfall bei. Ich will — mit 

beſonderer Berückſichtigung ihres Einfluſſes auf die Ehegeſetze — trachten, 

die Hauptzüge dieſer höchſt wichtigen Umwandlung, welche die Kinder 
vom väterlichen Despotismus befreite, darzulegen. 

Bei den Hebräern fand eine Anderung des patriarchaliſchen Prin— 
zips ſchon im ſiebenten Jahrhundert vor der chriſtlichen Zeitrechnung 

ſtatt,) und nach dem talmudiſchen Geſetze mußte eine Ehe, um Rechts— 

kraft zu erlangen, mit dem freiwilligen Einverſtändnis beider Betei— 
ligten geſchloſſen werden.“) In Arabien beſchränkte Mohammed die 

väterliche Obergewalt.“) Alle mohammedaniſchen Schulen ſtimmen 
darin überein, daß es einem Sohne, nachdem er ſein fünfzehntes 
Lebensjahr zurückgelegt hat, freiſteht, eine Ehe ohne Einwilligung des 
Vaters zu ſchließen. Die Hanafis und Schiahs gewähren auch einer 
Tochter dasſelbe Vorrecht, während nach den übrigen Schulen das 
Weib bloß durch die Verheiratung von der väterlichen Oberaufſicht 
befreit wird.)) Zwar hat ein mohammedaniſcher Vater das Recht, 

ſeinen Kindern, ſowohl Söhnen als Töchtern, während ihrer Minder— 
jährigkeit den Eheſtand aufzuzwingen, doch tragen die Geſetze beſon— 
dere Sorge, daß dies Recht nicht zum Nachteile der Unmündigen aus⸗ 
geübt werde. Jede Handlung des Vaters, welche die Intereſſen des 
Minderjährigen gefährden könnte, wird als ungeſetzlich betrachtet und 
berechtigt den Richter zur Einmengung behufs Verhinderung der Aus- 
führung einer ſolchen Handlung oder zur Nichtigerklärung der voll⸗ 
führten.“) 

In der ſpäteren griechiſchen Rechtswiſſenſchaft war die väterliche 
Macht beſchränkter als im homeriſchen Zeitalter;®) und die römiſche 

) Krauß, S. 314, 313. ) Derſelbe, S. 320. ) Ewald, S. 190. 

) Lichtſchein, S. 41. 5) Amir Ali, S. 179. ) Derſelbe, S. 180—183. 
*) Derſelbe, S. 179, 180, 184. ) Maine, „Ancient Law“, S. 137. 



Die Freiheit der Wahl. 233 

patria potestas wurde im Laufe der Zeit zum Schatten deſſen, was 

ſie einſt geweſen. Unter der Republik thaten die Cenſoren den Miß— 

bräuchen der väterlichen Gewalt Einhalt, und in ſpäteren Zeiten ſchränkten 
die Kaiſer die Macht des Vaters innerhalb verhältnismäßig enger Grenzen 
ein. Alexander Severus ordnete an, daß Familienmitgliedern ſchwere 

Strafen bloß von der Obrigkeit auferlegt werden dürfen. Diokletian 
und Maximilian hoben das Recht, freigeborene Kinder als Sklaven 
verkaufen zu dürfen, auf, und Konſtantin erklärte den Vater, der ſein 

Kind tötete, als des Mordes ſchuldig.!) Das Vorrecht des Vaters, 
ſeinen Söhnen die Verheiratung vorzuſchreiben, ſchrumpfte zu einem 

bedingten Veto zuſammen;?) und es ſcheint, daß ſchließlich auch die 

Töchter in der Wahl des Gatten ein gewiſſes Maß von Freiheit er- 

langten. Jedenfalls konnte die Tochter Einſpruch erheben, wenn der 

Vater ſie an einen Mann von ſchlechtem Ruf verheiraten wollte.“) 

„Die ſtoiſche Philoſophie und das Chriſtentum“, bemerkt Koenigs— 
warter, „welche die Entwicklung der Gleichheitsideen beſchleunigten, 
waren den Familienſöhnen und den Frauen beſonders günſtig.““) Der 

Einfluß des Chriſtentums offenbart ſich in der teutoniſchen Geſetzgebung 

ebenſo wie in der römiſchen. Ein Edikt Chlotars I. aus dem Jahre 
560 verbot, Frauen gegen ihren Willen zur Hochzeit zu zwingen,“) 

trotzdem ein drei Jahre früher in Paris abgehaltenes Konzil auch die 
Einwilligung der Eltern ausdrücklich forderte.“) Nach den Geſetzen 
Knut's konnte kein Weib oder Mädchen gezwungen werden, einen Mann 
zu heiraten, der ihr mißfiel.”) Das ſchwediſche „Weſtgöta-lag“ ges 

ſtattete der Frau, eine Ehe zu löſen, welche ohne ihre Einwilligung 
geſchloſſen worden war,) und ähnliche Vorrechte wurden ihr im „Up 

1) Mackenzie, „Roman Law“, S. 141. Koenigswarter, S. 86. Roßbach, 

ff. 
2) Maine, „Ancient Law“, S. 138. Roßbach, S. 396. 

3) Roßbach, S. 400, 396 ff. 
) Koenigswarter, S. 93. 
5) Pardeſſus, S. 666. 5 

e) Guizot, „The History of Civilisation“, Band II, ©. 467. Das Konzil 
von Orléans (541) verbietet ebenfalls „Jedermann, ein Mädchen ohne Einwilligung 

ihrer Eltern zu heiraten.“ (Ebenda, Band II, S. 464.) 

) Kunt, „Dömas“, Leges Saeculares, Kap. LXXIV. 

8) „Westgöta- Lagen“, Codex Recentior, Kirkyu Balker, Kap. LII, 

Additamenta, $ 8. 
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lands-lag“!) und in gewiſſen anderen teutoniſchen Geſetzbüchern?) ge: 

währleiſtet. Späterhin ſagt der „Schwabenſpiegel“, ein getreues Echo 

kanoniſcher Begriffe: „Wenn ein junger Mann ſein vierzehntes Lebens: 
jahr zurückgelegt hat, kann er ohne Einwilligung ſeines Vaters eine 

Frau heimführen . . . . Mit zwölf Jahren iſt eine Maid heiratsfähig, 

und die Ehe bleibt zu Recht, ſelbſt wenn ſie gegen den Willen des 

Vaters oder anderer Verwandten geſchloſſen iſt.“?) Ein ähnliches Vor⸗ 

recht war während des Mittelalters den deutſchen Frauen im allge— 

meinen gewährleiſtet.“) Doch die Empfindung des Volkes ſcheint dem 

entgegengeſetzt geweſen zu ſein und die Einwilligung der Eltern ge— 
fordert zu haben. So ſagt Ulrich von Lichtenſtein in ſeinem „Frauen⸗ 

buch“: „Ein elternloſes Mädchen ſollte den Rat ihrer Angehörigen be— 

folgen; wenn ſie ſich freiwillig einem Manne hingiebt, mag ſie in 
Schimpf leben.““) | 

Die väterliche Macht iſt in einigen Ländern raſcher in Verfall 

geraten als in anderen. Beſonders langſam ging die Umwälzung in 
Frankreich vor ſich. In der Litteratur des XI. Jahrhunderts, bemerkt 

Bernard, erſcheint der väterliche Charakter „überall geachtet, die Find: 
liche Pietät überall geprieſen und belohnt. In den Ritterromanen ſind 
die Väter niemals lächerlich, die Söhne nie frech und ſpottend .... 

Noch heiliger und unverletzlicher als die Oberhoheit des feudalen Barons 
war die Gewalt des Vaters erachtet. Wie mächtig ein Sohn auch 
war, er hätte nicht wagen dürfen, ſeinen Vater zu verletzen, deſſen 

Anſehen ſich in ſeinen Augen immer mit dem Begriff der Herrſchaft 

vermengte.““) Dieſe Ehrerbietung übte durch Jahrhunderte eine Ty— 
rannei aus. Du Vair bemerkt: „Wir müſſen unſere Väter wie Götter 

auf Erden hochſchätzen.““) Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts ſchrieb 

Bodin, daß, obgleich der Monarch ſeinen Unterthanen, der Lehrer ſeinen 

) „Uplands-Lagen“, Aerfdae Balkaer, Kap. I, 8 4. 
2) Nordström, „Swenska samhälls-författningens historia“, Band II, 

S. 15 ff. Wilda, S. 803. Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band I, S. 304. Nach 

Saxo Grammaticus („Historia Danica“, Buch V, Band I, S. 186) war es den 

Frauen vor der Zeit König Frotho's erlaubt, über ihre Hand zu verfügen. 

3) „Der Schwabenſpiegel“, Landrecht, § 55. 

4) Kraut, „Die Vormundſchaft“, Band I, S. 326. 
5) Weinhold, Band I, S. 305. 
6) Citiert in Spencer’s „Descriptive Sociology“: Frankreich, S. 38. 
) Citiert in de Ribbe's „Les familles et la société en France avant la 

Revolution“, S. 51. 
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Schülern, der Kapitän den Soldaten Befehle erteilt, die Natur doch 

niemand das Recht zum Befehlen gewährt habe als dem Vater, 

„der das wahre Ebenbild des großen göttlichen Herrſchers, des All— 

vaters aller Dinge iſt.“)) In den Memoiren des Herzogs von Sully 

leſen wir, daß ſich zu ſeiner Zeit in Frankreich Kinder in Gegenwart 
ihrer Eltern ohne ausdrückliche Erlaubnis derſelben nicht einmal ſetzen 

durften.?) Nach den Edikten Heinrichs III. (1566), Ludwigs XIII. 
(1639) und Ludwigs XIV. (1697) durften die Söhne nicht vor ihrem 

dreißigſten, die Töchter nicht vor dem fünfundzwanzigſten Jahre ohne 
Einwilligung der Eltern heiraten, auf die Gefahr hin, enterbt zu 

werden.“) Von den Frauen des Adels und der oberen Klaſſen Frank— 

reichs im XVIII. Jahrhundert bemerkt de Goncourt: „Im allgemeinen 

fand die Verheiratung des jungen Mädchens faſt unmittelbar nach 
ihrem Austritt aus dem Kloſter ſtatt, und zwar mit einem von der 

Familie genehmigten Manne. Denn die Ehe war vor allem eine 

Familienangelegenheit, ein beliebiges Übereinkommen der Eltern, die 

nach Rückſichten auf Stellung und Geld, nach Rang- und Vermögens— 

Erwägungen Entſcheidungen trafen. Die Wahl geſchah für das junge 

Mädchen, das nicht befragt wurde, im vorhinein.“ “) 

Selbſt heute gewähren die franzöſiſchen Geſetze den Eltern eine 

anſehnliche Macht. Ein Kind darf den elterlichen Wohnort, außer 

zur Einrückung in die Armee, nicht vor ſeinem einundzwanzigſten Lebens— 

jahre ohne Erlaubnis des Vaters verlaſſen.“) Für beſonders ſchlechtes 

Betragen hat der Vater ſtrenge Beſſerungsmittel zur Verfügung.“) Ein 
Sohn unter fünfundzwanzig oder eine Tochter unter einundzwanzig 
Jahren kann nicht ohne Einwilligung der Eltern heiraten;“) und ſelbſt 

wenn ein Mann ſein fünfundzwanzigſtes oder eine Frau ihr einund— 

zwanzigſtes Lebensjahr erreicht haben, ſind ſie doch beide verpflichtet, 

mittels einer formalen Anzeige um die Einwilligung anzuſuchen.“) 

Elterliche Eheſchließungsbeſchränkungen beſtehen ferner in großer Aus— 
dehnung in Deutſchland und Holland, wo die Verehelichung Minder— 

jähriger ohne Einwilligung des Vaters — oder, falls ſie der über— 

lebende Teil iſt, der Mutter — unbedingt ungiltig iſt. Anderſeits iſt 

) Bodin, „De Republica“, Buch I, Kap. IV, S. 31. 

2) Sully, „Memoirs“, Band V, ©. 180. ) Koenigswarter, S. 231. 

) de Goncourt, „La Femme au dix-huitieme siècle“, S. 20. 

5) „Code Civil“, G.⸗A. 374. ) Ebenda, G.⸗A. 375—383. 

) Ebenda, G.⸗A. 148. ) Ebenda, G.⸗A. 151. 
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nach amerikaniſchem, ſchottiſchem und iriſchem Geſetz die Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder in die Verehelichung Minderjähriger zur 

Geſetzlichkeit der Verbindung nicht erforderlich. Dasſelbe war in Eng— 
land der Fall, bis unter Georg II. ein Geſetz alle ohne öffentliches 

Aufgebot oder ohne Einwilligung des Vaters, der ledigen Mutter oder 

des Vormundes geſchloſſenen Ehen Minderjähriger für null und nichtig 
erklärte.“) 

Wir finden mithin eine gewiſſe Ahnlichkeit zwiſchen den Familien⸗ 

Einrichtungen wilder Stämme und jenen der fortgeſchrittenſten Raſſen. 
Bei beiden erfreuen ſich die erwachſenen Söhne und oft auch die er- 
wachſenen Töchter einer Freiheit, wie ſie bei Völkern auf Zwiſchen⸗ 

ſtufen der Civiliſation unbekannt iſt. Dennoch beſteht ein weſentlicher 

Unterſchied zwiſchen den beiden: daß Kinder in civiliſierten Ländern in 
keiner Weiſe das Eigentum ihrer Eltern bilden, daß ſie mit gewiſſen, 

ihnen von der Geſellſchaft gewährleiſteten Rechten geboren werden, daß 

die Geburt der Kinder den Eltern keine anderen Rechte über fie ein- 
räumt als jene, die zum Wohle des Kindes führen können. Dieſe, im 

Weſen der echten Civiliſation liegenden Begriffe ſind noch nicht viele 

Jahrhunderte alt. Die Auffaſſung, welcher der franzöſiſche Encyklopä— 

diſt mit den Worten „die väterliche Macht iſt eher eine Pflicht, als 
eine Macht“ 2) Ausdruck verleiht, iſt eine rein moderne. 

1) Kent, „Commentaries on American Law“, Vorleſung 26, $ 5. 
2) Diderot et d' Alembert, „Encyclopédie“, Band XIII, S. 255. 
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Geſchlechtliche Zuchtwahl bei den Tieren. 

Der Ausdruck „geſchlechtliche Zuchtwahl“ wurde zuerſt von Dar: 
win angewendet. Neben der natürlichen Ausleſe, welche in Verbindung 

mit den natürlichen Lebensbedingungen bei allen Altersklaſſen vom 
Erfolge beider Geſchlechter abhängt, führte er ein anderes Prinzip, 

das der geſchlechtlichen Zuchtwahl, ein, welches vom Erfolge beſtimmter 

Individuen über andere desſelben Geſchlechtes hinſichtlich der Fort— 

pflanzung der Gattung abhängig iſt. Nach dem erſten Prinzip über— 

leben jene Individuen, die im Kampfe ums Daſein am erfolgreichſten 
ſind, die übrigen und vererben die der Gattung nützlichſten Eigen— 

tümlichkeiten; nach dem zweiten erfreuen ſich jene Individuen, die im 

Kampfe um die Lebensgefährten den größten Erfolg davon tragen, der 

zahlreichſten Nachkommenſchaft, und die Eigentümlichkeiten, die ihnen 
den Vorrang erwarben, gehen auf die neue Generation über und 

werden nachträglich durch die Wirkung ähnlicher Urſachen geſteigert. Der 
geſchlechtliche Kampf iſt von zweierlei Art. Bei beiden wird der Kampf 
von Individuen desſelben Geſchlechtes ausgefochten; aber in einem ver: 

ſuchen dieſe Individuen, gewöhnlich die Männchen, ihre Nebenbuhler 
zu vertreiben oder zu töten, im anderen trachten ſie, die Individuen 

des entgegengeſetzten Geſchlechtes, gewöhnlich die Weibchen, die die ver: 
lockendſten Männchen zu ihren Partnern wählen, zu locken oder zu 
reizen. Deshalb ſind die durch geſchlechtliche Zuchtwahl erworbenen 

und hauptſächlich der Nachkommenſchaft des gleichen Geſchlechtes — ge— 
wöhnlich dem Männchen — übertragenen Eigentümlichkeiten in dem 
einen Falle Kampfwaffen, Kraft und Mut, im anderen Falle gewiſſe 

Farben, Formen, Zierden, Töne oder Gerüche, welche als angenehme 
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empfunden oder wahrgenommen werden. Die untergeordneten ge— 
ſchlechtlichen Eigentümlichkeiten der letzteren Art verdanken ſomit ihre 

Entſtehung dem Geſchmacke der Weibchen. Sie ſind erworben worden, 

weil ſie ſchön oder ſonſtwie angenehm ſind, während die der natür— 

lichen Ausleſe entſpringenden Merkmale erworben wurden, weil ſie 

nützlich ſind. Wie können wir den Urſprung dieſer wunderbaren äſthe— 

tiſchen Fähigkeit erklären? „Die Sinne der Menſchen und der niedri— 
geren Tiere“, ſagt Darwin, „Icheinen derart beſchaffen zu fein, daß 
glänzende Farben und gewiſſe Formen, wie auch harmoniſche und 
rhythmiſche Töne ein Vergnügen bieten und ſchön genannt werden; 

doch warum dem ſo ſei, wiſſen wir nicht.“ !“) Nach Darwin find die 
natürliche und die geſchlechtliche Zuchtwahl zwei verſchiedene Quellen, 
welchen tieriſche Eigenſchaften entſprungen ſind. Es liegt ein Körn— 

chen Wahrheit in der Behauptung eines feiner Kritiker: „Darwin iſt 

thatſächlich ſo weit von ſeinem früheren Glauben an die Wirkſamkeit 
der ‚natürlichen Ausleſe“, als eines Mittels zur Erzeugung der die 

verſchiedenen Tiergattungen trennenden Unterſchiede abgewichen, daß 
er zugiebt, wir müßten — mindeſtens in manchen Fällen — nach 
irgend einer ergänzenden Urſache forſchen; und dieſe glaubt er in der 
Wirkung der „geſchlechtlichen Zuchtwahl‘ durch lange Zeiträume ge— 

funden zu haben.“?) 

Weit entfernt davon, mit dem Prozeſſe der natürlichen Ausleſe 
Hand in Hand zu gehen, erzielt die geſchlechtliche Zuchtwahl, wie ſie 

von Darwin beſchrieben wird, für die Gattung nachteilige Erfolge. 
„Es iſt klar“, ſagt er, „daß die ſchillernden Farben, die Hauben, das 

ſchöne Gefieder u. ſ. f. vieler männlichen Vögel nicht zum Schutze er— 

worben ſein können; fie führen ſogar manchmal in Gefahr.“ ?) Wenn 
wir in Betracht ziehen, welch' wichtige Rolle die Farben als Schuß: 

mittel im ganzen Tierreiche ſpielen, iſt es wirklich überraſchend, daß 

viele männlichen Tiere ſtrahlende Farbenſchattierungen entfalten, welche 
ſie ihren Feinden auffallend machen müſſen. Die von gewiſſen Repti— 
lien und Säugetieren zur Paarungszeit verbreiteten ſtarken Gerüche 

und die zur ſelben Zeit von verſchiedenen Gattungen erzeugten Töne 

haben ebenfalls den Erfolg, feindliche Tiere anzuziehen, welche auf der 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 384. 

) Nicholſon, S. 1. Vergleiche die Kritik über „The Descent of Man“ im 

„Athenaeum“ vom 4. März 1871. 

) Darwin, Band II, S. 252. 
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Suche nach Nahrung begriffen ſind. Und die der Gattung aus dieſen 

untergeordneten geſchlechtlichen Eigentümlichkeiten erwachſende Gefahr 

iſt um ſo größer, als dieſelben gewöhnlich zu jener Zeit auftauchen, da 

die Nachkommenſchaft erzeugt werden ſoll. So giebt es neben den in 

wunderbarſter Weiſe den Forderungen jeder Gattung angepaßten Farben, 

Strukturen und Verrichtungen noch andere, höchſt gefährliche, die nach 
Darwin auf einem äſthetiſchen Sinn beruhen, deſſen Urſprung wir 

nicht kennen und der vollkommen nutzlos iſt. 

Darwin hat in ſeinen zahlreichen Werken gezeigt, wie bedeutend 

der Einfluß iſt, welchen die natürliche Zuchtwahl auf die organiſche 

Welt ausübt. Ein Jünger Darwins muß deshalb verwirrt werden, 

wenn man ihm von einer Reihe von Thatſachen berichtet, die er laut 

der vom Meiſter gegebenen Erklärung im Gegenſatz zur natürlichen 

Zuchtwahl ſtehend findet. Haben wir einmal den Widerſpruch zwiſchen 

den Theorien der natürlichen und der geſchlechtlichen Zuchtwahl wohl 

erfaßt, dann ergiebt ſich die Frage: Können wir mit Gewißheit an— 
nehmen, daß die ſekundären geſchlechtlichen Eigentümlichkeiten ſo nutz— 
los ſind, wie Darwin behauptet? Können nicht auch ſie durch das 

Prinzip des Überlebens des Geeignetſten erklärt werden? Die größere 

Geſtalt und Stärke der Männchen, die Angriffs- und Verteidigungs- 
Waffen, welche vielen von ihnen eigen ſind, können leicht darauf zu— 

rückgeführt werden, daß bei den höheren Tieren die Männchen allge— 
mein miteinander um den Beſitz der Weibchen kämpfen. Die Haupt⸗ 

frage geht dahin, ob auch die übrigen untergeordneten geſchlechtlichen 

Merkmale auf die gleiche Urſache zurückgeführt werden können. 
Es iſt eine feſtſtehende Thatſache, daß die Farben der Blüten 

einem beſtimmten Zwecke dienen. Durch ſie werden die Blüten von 

den auf der Suche nach Honig befindlichen Inſekten erkannt, und die 

Inſekten tragen gelegentlich ihrer Beſuche unabſichtlich den Blumenſtaub 
der einen Blüte zum Fruchtgefäß der anderen und erzielen ſo eine 

Kreuzungsbefruchtung, welche erwieſenermaßen für die Kraft und Frucht: 
barkeit der nächſten Pflanzengeneration von großer Bedeutung iſt. 
Es iſt nun außerordentlich intereſſant, zu beachten, daß glänzende 

Farben bloß bei ſolchen Blumengattungen vorkommen, denen ſie als 

Lockmittel für Inſekten nützlich ſind; ſie werden nie bei Pflanzen 

beobachtet, deren Befruchtung durch den Wind erfolgt.“) Wallace be 

1) Müller, „The Fertilisation of Flowers“, ©. 14. 
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merkt, daß Pflanzen ſelten verborgen zu werden brauchen, weil ſie 

durch ihre Dornen, ihre Härte, ihre haarige Bedeckung, ihre giftigen 

Abſonderungen geſchützt werden. Deshalb finden wir unter ihnen 
nur ſehr wenige Fälle wirklicher Schutz-Färbung.“) Bei Tieren bin: 
gegen wird die Färbung in großem Maße von ihrem Bedarf an Schutz 

oder Warnung gegenüber ihren zahlreichen Feinden beeinflußt; Farben 
anderer Art müſſen innerhalb gewiſſer Grenzen immer für die Gattung 

gefährlich ſein. Iſt es mithin wahrſcheinlich, daß, während helle 
Farben bloß bei den Blüten jener Pflanzen auftreten, denen ſie von 

wirklichem Nutzen ſind, ſichtbare Farben bei Tieren vorkommen ſollten, 

denen ſie zu thatſächlichem Schaden gereichen — bloß weil die Weibchen 
ſie ſchön finden? 

Wallace, deſſen bekannter Kritik über Darwin's Theorie der geſchelcht— 

lichen Zuchtwahl in vielen Fällen überzeugende Kraft inne zu wohnen 

ſcheint, iſt der Meinung, daß die häufige Überlegenheit der männlichen Vögel 
oder Inſekten hinſichtlich des Glanzes und der Intenſität der Farben der 

größeren Kraft und Thätigkeit, ſowie der höheren Lebensfähigkeit der 

Männchen zuzuſchreiben ſei. Dieſer höhere Grad der Färbung iſt des— 
halb bei den Männchen während der Brütezeit, wo die Lebenskraft ihr 
Maximum erreicht, am offenbarſten. Sie wird ferner durch die Kämpfe 

der Männchen um den Beſitz der Weibchen entwickelt; und da gewöhn— 
lich die kräftigſten und thätigſten auch die zahlreichſte und geſündeſte 

Nachkommenſchaft hinterlaſſen, muß die natürliche Zuchtwahl indirekt 

ein Erhalter und Verſtärker der Farben werden.?) Wallace hat es als 
ſehr wahrſcheinlich nachgewieſen, daß zwiſchen Kraft und Farbe ein 

Zuſammenhang beſteht; aber eine andere Frage iſt, ob dieſer auf einem 

unbekannten phyſiologiſchen Geſetze beruhende Zuſammenhang ein ſo 

notgedrungener iſt, daß er auch dann Platz greift, wenn die Färbung 

der Gattung entſchieden nachteilig iſt. Wir finden im Pflanzenreiche 
nichts Ahnliches. Wir wiſſen, wie auch Wallace ſelbſt bemerkt, daß 

Farben, welche ſelten oder nie im Naturzuſtande einer Gattung auf— 

tauchen, fortwährend bei veredelten Pflanzen und gezähmten Tieren 
auftreten — eine Thatſache, welche dafür Zeugnis ablegt, daß die 

Fähigkeit der Farbenentwicklung immer vorhanden iſt.?) Bei wilden 

1) Wallace, „Tropical Nature“, S. 223. 

2) „The Colours of Plants and the Origin of the Colour-Sense“, in 

„Tropical Nature“, S. 221248. „Darwinism“, Kap. X. f 
) Wallace, „Tropical Nature“, S. 193195. ) Ebenda, S. 187. 
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Pflanzen erhalten ſich ſolche Farbenänderungen ſtets nur dann, wenn 
ſie nützlich ſind. Iſt es nicht vernunftgemäß, anzunehmen, daß das 
gleiche bei den Tieren der Fall iſt? 

Die Wahrheit dürfte darin liegen, daß die Färbung in beiden 

großen Reichen der organiſchen Welt dem gleichen Zwecke dient. 

Genau jo wie die Blüten gefärbt erſcheinen, damit die Inſekten er: 

kennen, wo Honig zu finden iſt und ſo veranlaßt werden, die Befruch— 

tung zu fördern, ſind die geſchlechtlichen Farben der Tiere entwickelt 

worden, um es den Geſchlechtern leichter zu machen, einander während 

der Paarungszeit zu finden. Schutzfarben ſind inſoweit nützlich, als 

ſie das Tier vor ſeinen Feinden verbergen, aber zu gleicher Zeit ver— 

bergen ſie es auch vor Individuen ſeiner eigenen Gattung. Die 

geſchlechtlichen Farben ſind deshalb ebenfalls nützlich, weil ſie das Tier 
ſichtbarer geſtalten. Es iſt mit der Theorie der natürlichen Zuchtwahl 
ganz im Einklange, daß, wo ſolche Farben vorkommen, der von ihnen 
gebotene Vorteil größer ſein müſſe als die Nachteile. Wir können die 

Urſache für die glänzenden Farben der Kolibris erkennen, da dieſe 

Vögel wegen ihrer großen Gewandtheit „faſt gänzlich unbeläſtigt 
bleiben;“ !) ebenſo für die ſchillernden Farben der Roſenkäfer, die durch 

eine Vereinigung ſchützender Eigenſchaften gegen Angriffe geſichert 

ſind.?) Aber im allgemeinen liegt in den geſchlechtlichen Farben eine 

Gefahr, weshalb die Natur ſie nur mit der größten Vorſicht verteilt 
hat. Gewöhnlich kommen ſie, da die Weibchen in größerem Maße des 
Schutzes bedürftig find, nur bei den Männchen vor.“) Sie werden 

erſt im Alter der Fortpflanzung entwickelt und erſcheinen bei einer 
großen Anzahl von Gattungen bloß während der Paarungszeit. Der 

größte Vorteil wird mit der möglichſt geringſten Gefahr erzielt. 

Es iſt eine ſehr wichtige Thatſache, daß geſchlechtliche Farben 

gerade bei jenen Gattungen vorkommen, deren Lebensgewohnheiten 

dieſe Farben am erſichtlichſten geſtalten. So find die Nachtmotten im 

großen Ganzen minder bunt geſchmückt als die Schmetterlinge, die in 
ihren Lebensgewohnheiten Tagestiere ſind, obgleich nach Wallace der 
allgemeine Einfluß des Sonnenlichtes und der Sonnenwärme die 

Mannigfaltigkeit, den höheren Grad und die Verwicklung der Farben 
nicht genügend erklärt. Die Weibchen der Geiſtermotte ſind gelb und 

1) Wallace, „Tropical Nature“, S. 213. 

2) Wallace, „Contributions to the Theory of Natural Selection“, S. 73 ff. 
) Ebenda, S. 259 — 261. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 16 
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mit dunkeln Flecken beſprenkelt, während die Männchen weiß ſind, damit 

fie von den Weibchen leichter geſehen werden, wenn fie in der Dämme—⸗ 

rung umherfliegen, und es iſt beachtenswert, daß auf den Shetland— 

Inſeln die Männchen dieſer Motte, anſtatt ſich von den Weibchen 

bedeutend zu unterſcheiden, ihnen häufig in der Färbung ſehr ähnlich 

find, und zwar weil, wie Fraſer andeutet,!) es zu jener Jahreszeit, in 

welcher die Geiſtermotte unter dieſen nördlichen Breitegraden auftaucht, 

nicht der Weiße bedarf, um die Männchen den Weibchen im Zwielicht 

der Nacht ſichtbar zu machen. Sowohl Darwin?) als auch Wallace?) 

find der Anſicht, daß in dieſem Falle die Farbe ein Mittel der Er: 
kennung ſein könne. 

Geſchlechtsfarben kommen hauptſächlich bei Gattungen vor, die 
infolge ihrer Lebensweiſe auf eine gewiſſe Entfernung ſichtbar werden 

können; ſie ſind ſelten bei trägen, ſich ſchwerfällig bewegenden Erden— 
tieren.“) Die Mitglieder der niedrig organiſierten Thyſanura-Ordnung 

ſind unbeſchwingt und mattgefärbt. Die gewöhnlich um Pflanzen 
herumfliegenden, nach unglücklichen Inſekten haſchenden Halbflügler 

ſind in der Regel nicht durch helle Farben gekennzeichnt. Die Grad— 

flügler, die ſich im allgemeinen von Pflanzen nähren, ſind nach ihren 
Lebensgewohnheiten durchweg Erdentiere, und wenn auch einige exotiſche 

Heuſchrecken ſchön geſchmückt ſind, ſo ſcheinen ihre hellen Farbentöne 
nach Darwin dennoch nicht geſchlechtlicher Art zu ſein. Die Libellen 

hingegen, die in der freien Luft leben, beſitzen glänzende, grüne, blaue, 

gelbe und hochrote metalliſche Tinten, und die Geſchlechter weichen 

bezüglich der Färbung oft voneinander ab. Jedermann hat ſchon die 

außerordentliche Schönheit vieler Schmetterlinge, beſonders der Männ⸗ 

chen, bewundert. Bei den Fiſchen, die in einem Medium leben, in welchem 
helle Farben auf größere Entfernungen geſehen werden können, finden wir 

oft unter den Schutzfarben helle Farbentöne, die während der Paarungszeit 

beſonders ſtark und ſichtbar find. Unter den Reptilien verdienen insbe— 

ſondere die kleinen Eidechſen der Draco-Gattung unſere Aufmerkſamkeit; ſie 

gleiten mit ihren von den Rippen unterſtützten Fallſchirmen durch die Luft, 

) Fraſer in „Nature“, Band III, S. 489. 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 485. 

°) Wallace, „Darwinism“, S. 270. 
) Die Gallinaceen jedoch bilden eine Ausnahme; obgleich ſie ſich faſt nur 

auf der Erde bewegen, haben ſie doch die ausgeſprochenſten Geſchlechtsfarben. 

Aber ſie ſind rührig und wandern ſehr viel. 
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und die Schönheit ihrer Farben ſpottet jeder Beſchreibung. Anderſeits 

zeigen Säugetiere im allgemeinen nicht die glänzenden Farbentinten, wie 

ſie bei den Vogelmännchen üblich ſind, und die helleren Farben gewiſſer, 

auf Bäumen lebender Säugetiere dienen hauptſächlich als Mittel zum 
Verbergen. 

Dieſe Thatſachen ſcheinen zu zeigen, daß die Geſchlechtsfarben zu 

dem Zwecke entwickelt wurden, um geſehen zu werden. Sie können 

kaum der bloßen Thatſache zuzuſchreiben ſein, daß die Färbung mit 
dem Grade der Lebenskraft in Verbindung ſteht, da doch die Säugetiere 
ſicherlich nicht minder kräftig ſind, als irgend welche andere Gattung 

der Wirbeltierordnung. Man könnte vielleicht annehmen, daß die 
fliegenden Tiere, welche ihren Feinden leichter entweichen als die ſich 

auf der Erde bewegenden, mit geringerer Gefahr mit hellen Farben 

geſchmückt werden können. Doch müſſen wir hierbei die wichtige That— 
ſache in Betracht ziehen, daß Tiere ohne geſchlechtliche Farben im 

allgemeinen andere Mittel beſitzen, ſich ſichtbar zu machen. 
Blüten, welche zur Befruchtung der Inſekten bedürfen, locken 

letztere in einigen Fällen nicht durch glänzende Farben, ſondern durch 

beſondere Gerüche herbei. Und wie wir bei den vom Winde befruch— 
teten Pflanzen keine auffälligen Farben finden, ſo haben auch nur jene 

Blüten einen Duft, denen er von wirklichem Nutzen iſt. In der Regel 
beſitzen die glänzendſten Blüten den geringſten Duft, ja viele von ihnen 

haben überhaupt keinen Geruch. Weiße oder ſehr blaſſe Blumen ſind 

in der Regel die wohlriechendſten. Mongredien ſtellt eine Liſte von 
rund hundertſechzig Gattungen kräftiger Bäume und Sträucher mit 

prangenden und eine zweite von ſechzig Gattungen mit wohlriechenden 

Blüten auf; aber bloß zwanzig der letzteren ſind auch in der erſten 

Lifte enthalten, und dieſe beſitzen faſt alle weiße Blüten.!) Viele der 
weißen Blüten riechen bloß nachts oder entfalten ihre Düfte am 

kräftigſten zu dieſer Tageszeit, und die Urſache liegt darin, daß weiße 

Blüten hauptſächlich von nachts flatternden Inſekten befruchtet werden. 

Wir kommen hiermit zu zwei Schlußfolgerungen: erſtens, daß kräftige 
Düfte und helle Farben ſich in der Regel als Führer der befruchtenden 
Inſekten gegenſeitig ergänzen; zweitens, daß ſie abwechſelnd in der der 
Gattung nützlichſten Weiſe vorhanden ſind. 

Beim Tierreiche ſtehen verſchiedene Gerüche und Laute mit der 

!) Wallace, „Tropical Nature“, S. 230 ff. 
16* 
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Fortpflanzung der Gattung in engem Zuſammenhange. Während der 
Dauer der Liebeszeit ſtrömen die ſubmaxillaren Drüſen der Krokodile 

einen moſchusartigen Duft aus, welcher deren Neſter durchdringt. 

Zur ſelben Zeit ſind auch die After-Geruchdrüſen der Schlangen in 

thätiger Wirkſamkeit, und dasſelbe gilt von den entſprechenden Drüſen 

der Eidechſen. Viele Säugetiere ſind wohlriechend. In manchen 

Fällen ſcheint der Geruch als Verteidigungs- und Schutzmittel zu dienen; 

doch bei anderen Gattungen ſind die Drüſen bloß auf die Männchen 

beſchränkt und entwickeln faſt immer zur Brunſtzeit eine größere 
Thätigkeit. Sehr viele Inſekten wieder beſitzen die Fähigkeit, ziſchende 

Laute hervorzubringen. Bei zwei Familien der Homopteren und dreien 

der Gradflügler ſind bloß die Männchen im Beſitze von Stimmorganen 

in thätigem Zuſtande, und dieſe werden während der Paarungszeit 

ununterbrochen in Thätigkeit geſetzt. Einige männliche Fiſche beſitzen 

tonerzeugende Werkzeuge, und die Fiſcher von Rochelle behaupten, daß 

bloß die Männchen während der Laichzeit das Geräuſch hervorbringen. 

Die Männchen der Fröſche und Kröten laſſen zur Paarungszeit man— 

nigfache Töne hören, wie aus dem Quaken unſeres gewöhnlichen 
Froſches bekannt iſt. Während der Paarungsſaiſon, und zu keiner 

anderen Zeit, ſtößt das Männchen der Rieſenſchildkröte auf den Gala⸗ 

pagosinſeln rauhe, brüllende Laute aus, welche auf Entfernungen von 

mehr als hundert Yards hörbar find. Profeſſor Aughey berichtet, daß 

er bei zwei Gelegenheiten, ſelber ungeſehen, aus geringen Entfernungen 
eine zuſammengerollte Klapperſchlange beobachtete, die mit erhobenem 

Kopfe in kurzen Zwiſchenpauſen eine halbe Stunde lang klapperte; 

ſchließlich ſah er eine andere Schlange herannahen; nachdem ſie ſich 
gefunden, paarten ſich die beiden. Bei den Vögeln iſt die Fähigkeit, zu 

ſingen oder ſonderbare Laute auszuſtoßen oder gar Inſtrumentalmuſik 

zu erzeugen, insbeſondere bei den Männchen während der Paarungs— 

zeit, außerordentlich verbreitet; und faſt alle Säugetiere ſtrengen ihre 

Stimmen während dieſer Periode viel mehr an als zu jeder an— 

deren Zeit. Von einigen, wie von den Giraffen und Stachelſchweinen, 

iſt es feſtgeſtellt, daß ſie mit Ausnahme der Brunſtzeit vollſtändig 

ſtumm ſind. 

Die Farben, Gerüche und Laute der Tiere ergänzen einander in 
der Regel ebenſo wie die Farben und Wohlgerüche der Pflanzen, inſo— 
weit letztere mutmaßlich auf irgend eine Weiſe mit der reproduktiven 
Thätigkeit in Verbindung ſtehen. Ziſchende Inſekten find im allge⸗ 
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meinen nicht hellgefärbt. Bei den Homopteren ſcheinen keine ausge⸗ 

ſprochenen Fälle ornamentaler Unterſchiede zwiſchen den Geſchlechtern 

vorhanden zu ſein. Einige Gattungen der Grillen, Heuſchrecken und 

Grashüpfer ſind ſchön gefärbt, doch ſagt Darwin: „Es iſt nicht wahr— 
ſcheinlich, daß ſie ihre ſtrahlenden Farben der geſchlechtlichen Zuchtwahl 

verdanken. Helle Farben dürften dieſen Inſekten dadurch von Nutzen 

ſein, daß ſie anzeigen, ihre Träger ſeien unſchmackhaft.“ Andere 

Gattungen haben direkte Schutzfarben. Die glänzenden Farben ſum— 
mender Käfer ſcheinen hauptſächlich den Zwecken des Schutzes und der 

Warnung zu dienen; hingegen ſind die oft außerordentlich auffallend 

gefärbten Gattungen, welche den Netz- und Staubflüglern angehören, 

nicht durch beſondere ziſchende Laute gekennzeichnet. Die Fröſche und 

Kröten, die in den muſikaliſchen Fähigkeiten ihrer Männchen eine in— 

tereſſante geſchlechtliche Eigentümlichkeit beſitzen, ſind augenſcheinlich 
dem Prinzipe des Schutzes entſprechend gefärbt oder zuweilen mit hellen 

Farben verſehen, um von ihren Feinden leichter als ekelerregende Nah— 

rung erkannt zu werden. Unter den Reptilien zeichnen ſich hauptſäch— 

lich die Eidechſen durch helle Farben aus, die Schildkröten, Krokodile 
und Schlangen ſind mehr durch Töne und Gerüche gekennzeichnet. Bei 
den Vögeln iſt das Männchen wenigſtens in Einem Falle durch ſeinen 

Geruch beachtenswert. „Während der Paarungs- und Brütezeit“, be⸗ 

hauptet Gould von der auſtraliſchen Biſamente, „ . . . . ſtrömt dieſer 

Vogel einen kräftigen Moſchusgeruch aus;“ er iſt mit keinerlei hervor— 

ragenden Farben geſchmückt.!) Geſchlechtsfarben und die Fähigkeit 

des Geſanges ergänzen einander im allgemeinen bei den Vögeln. „In 
der Regel“, bemerkt Wood, „kann man finden, daß bei den Vögeln 

die beſten Sänger in die ſchlichteſte Gewandung gehüllt ſind; und man 

kann von jedem prächtigen Vogel mit Sicherheit vorherſagen, daß die 

Kraft, Beſchaffenheit und Anmut ſeiner Stimme zur Schönheit ſeines 

Gefieders im verkehrten Verhältniſſe ſtehen.“?) So find mit Ausnahme 

des Dompfaffen und der Goldamſel die beſten engliſchen Singvögel 

einfach gefärbt, und die glänzenden Vögel tropiſcher Länder ſind kaum 

jemals Sänger. Das wilde Kamel in der Wüſte Kum⸗tagh hat eine 

rötliche Sandfarbe, und die Männchen „geben ſelbſt während der Brunſt⸗ 
zeit keinen Laut von ſich, ſondern finden ihre Genoſſinnen nach dem 

1) Gould, „Handbook to the Birds of Australia“, Band II, ©. 383. 

) Wood, Band II, S. 257. 
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Geruche.!) Das Biſamtier, deſſen Männchen zur Paarungszeit bes 

kanntlich einen unerträglichen Geruch ausſtrömt, iſt ebenfalls gänzlich 

jtumm. ?) 
Wie aus dem eben Geſagten hervorgeht, ergänzen überdies die 

geſchlechtlichen Farben, die wahrnehmbaren Gerüche und Laute der 

Tiere einander auf jene Weiſe, welche am geeignetſten iſt, die Tiere 

leichter entdeckbar zu machen. Wie helle Farben den von nachts 

flatternden Inſekten befruchteten Blüten keinen Vorteil gewähren, eben⸗ 
ſo würden ſie auch den unter Gras und Pflanzen, in Wäldern und 

Gebüſchen lebenden Tieren von verhältnismäßig geringem Vorteil ſein, 

da Laute und Gerüche das Tier aus weiten Entfernungen erkennbar 

geſtalten. Wir haben ferner geſehen, daß Geſchlechtsfarben hauptſäch⸗ 
lich bei Luft- und Waſſertieren vorkommen, während ſich Erdentiere 

durch Laute und Gerüche auszeichnen. So leben die meiſten der ziſchen— 
den Inſekten auf der Erde. Während glänzend gefärbte Eidechſen, die 

auf Bäumen hauſen oder von Stein zu Stein ſchlüpfen, die Aufmerk⸗ 

ſamkeit durch den Glanz ihrer Hülle auf ſich lenken müſſen, locken die 

in Flüſſen und Schilf lebenden Krokodile und die im Gras kriechenden 
Fröſche ihre Lebensgefährten dadurch an, daß erſtere biſamartige Ge— 
rüche ausſtrömen, letztere laute Töne von ſich geben. Der Geruch der 
hinſichtlich ihrer Nahrung und der Rettung vor Gefahr mehr auf das 
Tauchen als auf das Fliegen angewieſenen auſtraliſchen Biſamente iſt, 
wie Gould bemerkt, oft viel früher wahrnehmbar, als das Tier ge— 
ſehen wird.“) 

Darwin bemerkt mit Bezug auf die Vögel: „Helle Farben und 
die Fähigkeit des Sanges ſcheinen einander zu erſetzen. Wir können 
wahrnehmen, daß, wo das Gefieder keine Verſchiedenheiten im Glanz 

aufweiſt, oder wo glänzende Farben für die Gattung gefährlich wären, 

andere Mittel in Anwendung kommen, um die Weibchen zu bezaubern; 

und der Wohlklang der Stimme bietet ein ſolches Mittel.“) Wenn 
wir jedoch Darwins Theorie von der geſchlechtlichen Zuchtwahl an: 
nehmen, ſind wir gezwungen, vorauszuſetzen, daß jenes unerklärliche äſthe⸗ 

tiſche Gefühl der Weibchen auf die für die Gattung gefährlichſte Weiſe 
erworben wurde. Sichtbare Farben werden von den Weibchen jener 

) Prschewalsky, „From Kuldscha to Lob-mor“, S. 94, 92. 

) Brehm, „Tierleben“, Band III, S. 94. ) Gould, Band II, S. 382 ff. 
) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 62. 
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Tiere bewundert, die durch die Farben leichter von ihren Feinden ent— 
deckt werden, und Laute und Gerüche ſind gerade bei jenen Gattungen 
geſchätzt, denen ſie am gefährlichſten ſind. Wenn wir hingegen die 

Erklärung annehmen, daß Geſchlechtsfarben, Gerüche und Laute, wenn 
ſie ſich auch für die Gattung in irgend einer Weiſe ſchädlich zeigen, 

im großen Ganzen vorteilhaft ſind, inſofern ſie es den Geſchlechtern 

erleichtern, einander zu finden, ſo haben wir eine Theorie, welche mit 

allen bekannten Thatſachen ſowie mit dem großen Prinzipe der natür— 

lichen Zuchtwahl in Einklang ſteht. Man könnte einwenden, daß nicht 

die Weibchen, ſondern die Männchen die Suchenden ſind, während die 

untergeordneten geſchlechtlichen Eigenſchaften im allgemeinen nur bei 

den Männchen vorkommen. Wir haben aber keine Urſache zu glauben, 

daß die Weibchen während der Paarungszeit gänzlich unthätig ſind, 
und mehrere der von Darwin geſammelten Angaben deuten gerade 

darauf hin, daß die Weibchen durch die Laute ihrer zukünftigen Partner 

angelockt werden. Wenn Burdach mit ſeiner Behauptung, daß das 
männliche Geſchlecht allgemein ſchärfere Sinne beſitzt als das weib— 
liche,“) recht hat, dann leuchtet es auch ein, daß untergeordnete Ge— 
ſchlechtseigentümlichkeiten den Weibchen von geringerem Nutzen, ſicher— 

lich aber von größerer Gefahr ſein müſſen als den Männchen. 
In ſeinem, „Darwinism“ betitelten Werke giebt Wallace der An— 

ſicht Ausdruck, daß die verſchiedenen, den Männchen eigentümlichen 

Laute und Gerüche als Aufforderung für die Weibchen oder als An— 

zeige ihrer Gegenwart dienen; und „die Hervorbringung, Steigerung 
und Abänderung dieſer Laute und Gerüche ſteht“, wie er ſagt, „klar 

innerhalb des Vermögens der natürlichen Zuchtwahl.“?) Wallace hat 

auch die außerordentliche Bedeutung der Farben als Erkennungsmittel 

nachgewieſen. Die von mir auseinandergeſetzte Theorie ſteht mithin 

thatſächlich ſeinen Anſichten ſehr nahe. Der einzige Unterſchied beſteht 

darin, daß ich die Geſchlechtsfarben unter die „Erkennungsfarben“ ein— 
reihte, wenn vielleicht auch die wirkliche Urſache, durch die ſie erzeugt 

wurden, ein Überſchuß an Lebensenergie war. 
Wir haben noch gewiſſe untergeordnete Geſchlechtseigentümlich⸗ 

keiten zu erörtern, welche nach Darwin als Zierden betrachtet werden 
müſſen. Hierher rechnet er die großen Hörner, welche vom Kopfe, von der 

1) Burdach, „Phyſiologie“, Band I, S. 277. 

2) Wallace, „Darwinism“, S. 284. 
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Bruſt oder vom Schilde vieler männlicher Käfer herauswachſen; die 

Anhängſel, mit denen manche männlichen Fiſche und Reptilien verſehen 
ſind; die Kämme, Federn, Schöpfe und Auswüchſe vieler männlicher 

Vögel; die verſchiedenen Schöpfe, Büſchel und Haarmäntel, welche bei 

manchen Säugetieren gefunden werden. Einige dieſer Eigentümlich— 
keiten dürften aber den Männchen in ihren Kämpfen um die Weibchen 

oder als Erkennungszeichen nützlich ſein. Wallace weiſt darauf hin, 

daß Kämme und andere aufrichtbare Federn behilflich geweſen ſein 

mochten, die äußere Erſcheinung des Vogels furchtbarer zu geſtalten und 

ſo die Feinde abzuſchrecken, während lange Schwanz- und Flügelfedern 
dazu dienen können, das Ziel eines Raubvogels abzulenken.) Überdies 
dürften ſpäterhin noch viele Eigentümlichkeiten, deren Nutzen wir noch 

nicht einſehen können, unter das Geſetz der Nützlichkeit gebracht werden, 

wie das ſchon ſo oft der Fall geweſen. Nach Wallace verdanken die 
ſchmückenden Anhängſel der Vögel und anderer Tiere ihre Entſtehung 

einem Überſchuß an Lebenskraft, der zu ungewöhnlichen Auswüchſen 
an jenen Teilen der Körperhülle führt, in denen die Muskel- und Nerven⸗ 

thätigkeit am größten iſt.?) Und wo dieſe „Zierden“ der Gattung nicht 
zum poſitiven Nachteil gereichen, bedürfen wir ſicherlich keiner anderen 
Erklärung. 

Hinſichtlich anderer Beweisgründe, die gegen Darwins Theorie 

der geſchlechtlichen Zuchtwahl angeführt werden können, dürfen wir 

auf Wallaces Kritiken in „Tropical Nature“ und „Darwinism“ ver⸗ 

weiſen. Wir haben genügende Beweiſe dafür, daß die Weibchen von 
der Entfaltung der Geſchlechtsfarben der Männchen ergötzt oder erregt?) 

und von ihrem Geſang entzückt werden. Doch Darwins Theorie ſetzt 

unter anderem auch voraus, daß nahezu alle Weibchen einer Gattung 
auf einer weiten Strecke und durch viele aufeinander folgende Gene— 

rationen genau dieſelbe Abart der Farbe, des Schmuckes oder der 

) Wallace, „Darwinism“, S. 294. 2) Ebenda, ©. 293. 

) Belt (S. 112) ſah ein Weibchen der Florisuga mellivora ruhig auf einem 

Aſt ſitzen, während zwei Männchen ihre Reize vor ihr zur Schau ſtellten. „Das 

eine ſchoß wie eine Rakete empor, breitete dann plötzlich ſeinen ſchneeweißen 
Schwanz wie einen umgekehrten Fallſchirm aus und ließ ſich langſam vor ihr herab, 

ſich allmählich rund herum drehend, um ihr ſowohl den Rücken als auch den 

,,, ernen Der ausgebreitete weiße Schwanz bedeckte einen 

größern Flächenraum als der ganze übrige Vogel, und war augenſcheinlich der 

Hauptzug der Vorſtellung.“ 
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Laute vorziehen.!) Wenn überdies die untergeordneten Geſchlechts— 
eigentümlichkeiten der weiblichen Wahl zu verdanken ſind, wie ſollen 

wir die ſonderbare Thatſache erklären, daß der Geſchmack der Weib: 

chen ſo weit auseinandergeht, daß es kaum zwei Tiergattungen giebt, 

bei denen der Maßſtab der Vollkommenheit genau der gleiche wäre? 

Dieſe Schwierigkeit entging Darwin mit nichten. „Es iſt eine ſonder— 
bare Thatſache“, ſagt er, „daß in derſelben Klaſſe von Tieren den 

Weibchen der verſchiedenen Gattungen ſo verſchiedene Töne, wie das 
Trommeln der Schnepfe, das Bohren des Spechtſchnabels, der rauhe 

trompetenähnliche Schrei mancher Waſſervögel, das Girren der Turtel— 

taube und der Geſang der Nachtigall, ergötzend erſcheinen.“ Und ferner: 

„Was ſollen wir zu dem rauhen Schreien z. B. mancher Macavarten 

ſagen? Haben dieſe Vögel hinſichtlich der muſikaliſchen Laute einen 
ebenſo ſchlechten Geſchmack, wie ſie, nach dem unharmoniſchen Gegen— 

ſatz ihres lichten gelben und blauen Gefieders zu Schließen, augenſchein—⸗ 
lich in Punkten der Farben an den Tag legen?“ ?) 

Die oben angedeutete Theorie erklärt vollſtändig dieſen Geſchmacks— 
unterſchied. Die außerordentliche Veränderlichkeit der untergeordneten 

Geſchlechtseigentümlichkeiten iſt genau dasjenige, was erwartet werden 

muß, wenn ſie den Zweck verfolgen, es den Geſchlechtern zu erleichtern, 

einander zu finden und zu erkennen. Und es iſt natürlich, daß die 

Weibchen von Farben, Gerüchen oder Lauten ergötzt werden, welche 

ihnen durch Gedankenverkettung zu Symbolen ihrer aufregendſten Lebens— 
periode geworden ſind. Anderſeits wiſſen wir, daß verſchieden gefärbte 

Raſſen derſelben Gattung abgeneigt ſein können, ſich zu paaren.?) Und 
hier können wir, wie ich glaube, eine wichtige Schlußfolgerung ziehen. 

Die große Beſtändigkeit der Geſchlechtseigenſchaften, welche wir bei 
wilden Gattungen, aber ſicherlich nicht bei Tieren in gezähmtem Zu⸗ 
ſtande finden, ſcheint hauptſächlich der Thatſache zugeſchrieben werden 
zu müſſen, daß jene Männchen, die die Eigentümlichkeiten ihrer Gattung 
am regelmäßigſten aufweiſen, die meiſte Ausſicht haben, Genoſſinnen 

zu finden. 
Unſere Leſer dürften von dieſem befremdlichen Sprung von der 

patria potestas zu einer Beſprechung bloßer zoologiſcher That: 

) Siehe Wallace, „Darwinism“, S. 285. 

2) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 74, 67. 

®) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 102 — 104. 
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ſachen, die mit der Naturgeſchichte der Ehe direkt nichts gemein haben, 
ein wenig überraſcht geweſen ſein. Aber wir haben es jetzt mit der 

geſchlechtlichen Zuchtwahl der Menſchen zu thun, und um dieſe ver— 

ſtehen zu können, war es notwendig zu zeigen, daß die geſchlechtliche 
Zuchtwahl der niedrigeren Tiere vollſtändig dem großen Geſetz der 
natürlichen Zuchtwahl unterworfen iſt. Darwin erörterte den Urſprung 
der untergeordneten Geſchlechtseigenſchaften in einer Einführung in die 

Darlegung ſeiner Theorie über den Urſprung des Menſchen und der 
verſchiedenen Maſſenraſſen. Am Ende des nächſten Kapitels werden 

wir erwägen, ob dieſe Theorie mit den Thatſachen übereinſtimmt 
oder nicht. 
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Zwölftes Kapitel. 

Die geſchlechtliche Zuchtwahl beim Menſchen und die 
Schönheitstypen. 

Unter „geſchlechtlicher Zuchtwahl beim Menſchen“ verſtehen wir 

die Wahl der Männer und Frauen hinſichtlich ihres Verkehres mit 

dem entgegengeſetzten Geſchlecht. Darwin hat gezeigt, daß eine ſolche 
Zuchtwahl bei den niedrigeren Wirbeltieren Platz greift, und nach dem, 

was wir von gezähmten Tieren wiſſen, zu urteilen, iſt ſie bei den 

Weibchen viel allgemeiner als bei den Männchen. Das Männchen 
ſcheint in der Regel bereit zu ſein, mit jedem beliebigen Weibchen 
Paarungen einzugehen, vorausgeſetzt, daß letzteres ſeiner Gattung an— 
gehört.!) Da dies wahrſcheinlich mit der großen Stärke feines Ge— 

ſchlechtstriebes zuſammenhängt, können wir folgern, daß die Menſch— 
heit in der Urzeit, da ſie noch eine beſtimmte Paarungsſaiſon hatte, 

eine ähnliche Neigung an den Tag legte, und daß der Geſchlechtstrieb 
Rin dem Verhältniſſe wähleriſcher wurde, in welchem er an Heftigkeit 

abnahm. 
Selbſt heute noch iſt das Weib in ſeiner Wahl — vorausgeſetzt, 

daß dieſe ohne Rückſicht auf Eigennutz ſtattfindet — ſtrenger als der 

Mann. Ein Maori⸗Sprichwort jagt: „Ein Mann kann noch ſo ſchön 

ſein, er wird nicht ſehr begehrt; eine Frau mag noch ſo gewöhnlich 
ſein, ſo werden die Männer doch begierig nach ihr verlangen.“?) Hin⸗ 

) Nach Karl Vogt („Lectures on Man“, S. 421) wird die Abneigung 

zwiſchen verwandten Gattungen im wilden Zuſtande viel häufiger von den Männ⸗ 

chen überwunden als von den Weibchen; und bei Kreuzungen zwiſchen wilden und 

gezähmten Tieren gehört das Weibchen gewöhnlich der gezähmten Gattung oder 

Raſſe an (Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire naturelle generale‘, Band III, S. 177). 

) Taylor, S. 293 ff. 
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ſichtlich der Neger von Sogno teilt Merolla da Sorrento mit: „Die 

Frauen wollten, bevor ſie heirateten, ihre Gatten kennen lernen, genau 

ſo wie die Männer ſie kennen lernen wollten, und in dieſem beſon— 

deren Punkte kann ich behaupten, daß ſie allgemein viel halsſtarriger 

oder wankelmütiger ſind als die Männer, denn ich habe viele Fälle 

gekannt, in welchen die Männer heiraten wollten, während die Weiber 

zurückhaltend blieben und entweder entflohen oder Ausflüchte erſannen.“ ) 
Bei den Oſt⸗Centralafrikanern find nach Macdonald viele Fälle be: 

kannt, in denen Sklavinnen ihren freien Gatten entflohen, jedoch kein 

einziger, in dem ein Sklave ſeiner freien Gemahlin entflohen wäre.?) 
Bei den Kreuzungen zwiſchen ungleichen Menſchenraſſen gehört der 

Vater faſt immer der höheren Raſſe an. „In jedem Falle, und be— 

ſonders bei flüchtigen Liebeleien“, ſagt Quatrefages, „verſchmäht es 
das Weib, ſich zu erniedrigen; der Mann iſt minder feinfühlig.“ ?) So 
ſind Fälle, in denen Negerinnen mit eingeborenen Männern Amerikas 

Verbindungen eingehen, ſehr ſelten;?) und Nott, der um die Mitte dieſes 
Jahrhunderts ſchrieb, ſah perſönlich nie jemand, der der Abkömm— 

ling eines Negers und einer Weißen geweſen wäre, weil ſolche Miſch— 

linge äußerſt ſelten waren.?) In Neu-Seeland geſchieht es zuweilen, 

daß ein Europäer ein Maori-Weib heimführt, aber Kerry-Nicholls fand 
niemals ein Beiſpiel, daß eine Europäerin einen Maori-Mann gehei⸗ 

ratet hätte.“) — Selbſt in der civiliſierten Geſellſchaft ſind die Männer 
in ihren Verbindungen nicht ſo eigen, wie die Frauen mit entſprechen⸗ 

der Erziehung zweifellos ſein würden, auch wenn die Geſetze der All⸗ 
tagsmoral für beide Geſchlechter die gleichen wären. 

In dieſem und den folgenden vier Kapiteln werden wir es mit 
den inſtinktartigen Gefühlen zu thun haben, von welchen die Geſchlechter 

in ihrem Wahlakt geleitet werden. Wir haben bereits geſehen, daß 

der Geſchlechtstrieb durch künſtliche Mittel, wie Schmuck, Verſtümme⸗ 
lung u. dgl., angeregt wird. Jetzt haben wir die inneren Eigenſchaften 

) Merolla da Sorrento, S. 236. 

2) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 141. 

) de Quatrefages, „The Human Species“, S. 267. 

5) Peſchel, S. 8, Anmerkung 8. 

) Nott and Gliddon, „Types of Mankind“, S. 401. 

) Kerry-Nicholls, „The Maori Race“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, 
. 
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des Menſchenweſens zu erörtern, welche auf die Leidenſchaften einer 
Perſon des anderen Geſchlechtes Eindruck üben. 

Darwin hat nachgewieſen, daß die Weibchen der niedrigeren 
Wirbeltiere allgemein „dem kräftigſten, herausforderndſten, feurigſten 

Männchen den Vorrang geben — eine Geſchmacksrichtung, deren 
Urſprung leicht durch die Theorie der natürlichen Zuchtwahl erklärt 

werden kann. Eine ähnliche Wertſchätzung männlicher Kraft und 

männlichen Mutes finden wir bei den Frauen, insbeſondere bei den 

Frauen wilder Raſſen. In einem von Schoolcraft mitgeteilten Liede 

giebt ein Indianermädchen die folgende Schilderung ihres Ideals: 

„Mein Geliebter iſt ſchlank und anmutig wie die junge Kiefer, die auf 

dem Hügel ſchwankt, — Und ſo gewandt in ſeinem Laufe wie der 

edle, ſtattliche Hirſch. — Sein Haar iſt wallend und dunkel, wie die 

Amſel, die in der Luft ſchwebt, — Und ſeine Augen, die jenen des 

Adlers gleichen, ſind durchdringend und ſtrahlend. — Sein Herz, es 
it furchtlos und groß, — Sein Arm, er iſt kräftig im Kampfe.“ !) 
Ein Märchen aus Madagaskar berichtet von einer Prinzeſſin, deren 

Schönheit alle Männer bezauberte. Gar viele Prinzen kämpften um 
ihren Beſitz, aber ſie ſchlug alle aus und wählte einen Liebhaber, der 
jung, hübſch, mutig und kräftig war.?) Die ſchöne Atalanta ergab 

ſich dem beſten Läufer,?) und die als Bewerber auftretenden Helden 
der finniſchen Mythen mußten ſich ſchweren Proben unterziehen, um 
ihren Mut zu bekunden.?) „Wenn ein Djak zu heiraten wünſcht“, 

ſagt Bock, „muß er ſich als Held erweiſen, bevor er die Gunſt ſeiner 

Verlobten gewinnen kann.“ Er muß ſich eine Anzahl von Menſchen— 

köpfen verſchaffen, indem er Männer feindlicher Stämme tötet, und je 
mehr Köpfe er abſchneidet, mit um ſo größerer Bewunderung wird er 

von ſeiner Braut betrachtet.?) Die Anſprüche der Sälalava-Mädchen 
Rin Madagaskar find minder grauſam. Will ein junger Mann eine 

Gattin erlangen, ſo hat er nach Sibree ſeine Befähigung folgender— 
maßen zu bekunden: „In einer beſtimmten Entfernung von einem ge— 

ſchickten Speerwerfer aufgeſtellt, wird er aufgefordert, jeden Speer, 

1) Schoolcraft, Band V, S. 612. 

2) Leguevel de Lacombe, „Voyage & Madagascar“, Band II, S. 121123. 
2) Apollodorus Atheniensis, BH, Buch III, Kap. IN, 2. 

4) Vergl. Caftren in „Litterära Soiréer“, 1849, ©. 12. 

5) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 216. Vergl. Wilkes, 

Band V, S. 363; Dalton, S. 40 ff. (Nagas in Ober-Aſſam). 
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welchen der ihm gegenüberſtehende Mann ſchleudert, zwiſchen den Armen 

und den Seiten aufzufangen. Zeigt er Furcht, oder mißlingt es ihm, 

den Speer zu erhaſchen, ſo wird er ſchimpflich zurückgewieſen; wenn 

er aber keinen verfehlt und alle Speere ergreift, wird er ſofort als 

‚angenommener Liebhaber‘ ausgerufen.“ Es heißt, daß eine ähnliche 
Sitte bei den Betfileo, einem anderen Stamme Madagaskars, vor: 

herrſchte.) Wenn bei den Dongolowis zwei Männer ſich um das— 

ſelbe Mädchen bewerben, und eine Schwierigkeit in der Entſcheidung 
zwiſchen den Rivalen auftaucht, gelangt — wie Felkin mitteilt — 

folgende Methode zur Anwendung: Die hübſche Dame bindet an jedem 

Vorderarm ein Meſſer derart an, daß die Klinge desſelben unter dem 

Ellbogen hervorragt. Sie nimmt hierauf auf einem Holzpflock Stellung, 
während die jungen Männer ſich beiderſeits, mit den Schenkeln feſt 

gegen die ihrigen gepreßt, niederſetzen. Das Mädchen erhebt die Arme, 

neigt ſich nach vorn und drückt die Meſſer langſam in die Schenkel 
ihrer Bewerber. Jener Bewerber, der dieſe Leidensprobe am beſten 

aushält, gewinnt die Liebe der Braut, deren erſte Pflicht nach der Hoch— 

zeit darin beſteht, die Wunden, welche ſie ſelber geſchlagen, zu pflegen.?) 

Von den Eingebornen des Darling-Fluſſes jagt Mitchell, daß alle ihre 

Kampfgedanken mit dem Beſitze von Frauen verbunden zu ſein ſcheinen, 

„während es anderſeits in der Macht der letzteren ſteht, bei ſolchen 

Anläſſen jene allgemeine Eigenſchaft des ſchönen Geſchlechts, die Par— 

teilichkeit für den Tapfern, darzuthun. Daher kommt es, daß fie nach 

einer Schlacht nicht immer den flüchtigen Gatten folgen, ſondern oft, 

als wäre das etwas Selbſtverſtändliches, zu den Siegern übergehen.“) 

Wir können behaupten, daß die inſtinktive Neigung der Frauen 

für kräftige und mutige Männer in zweierlei Weiſe der natürlichen 
Zuchtwahl zuzuſchreiben iſt. Ein kräftiger Mann iſt nicht allein der 
Vater ſtarker Kinder, ſondern er vermag auch ſeine Nachkommenſchaft 
beſſer zu beſchützen als ein ſchwacher Mann. Der weibliche Inſtinkt iſt 
beſonders deutlich auf den unteren Stufen der Civiliſation ausgeprägt, 

weil auf dieſen die Körperkraft für den Kampf ums Daſein die größte 
Wichtigkeit beſitzt. Dasſelbe Prinzip erklärt auch die Anziehungskraft, 

welche die Geſundheit der Frauen für Männer beſitzt. In der civili— 

1) Sibree, S. 251. ) Wilson and Felkin, Band II, ©. 310. 

) Mitchell, „Expeditions into the Interior of Eastern Australia“, 
Band I, S. 307. | j 5 
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ſierten Geſellſchaft bilden Schwäche und Kränklichkeit nicht immer ein 
ernſtes Hindernis der Liebe; aber im Zuſtande der Wildheit, ſagt 

Alexander von Humboldt, „kann nichts einen Mann veranlaſſen, ſich 

mit einer verunſtalteten oder ſehr ungeſunden Frau zu vereinigen.“) 
Die alten Griechen ſtellten ſich Eros als einen äußerſt hübſchen 

Jüngling vor, und Aphrodite war ebenſo gut die Göttin der Schönheit 

wie die der Liebe. So eng waren dieſe zwei Begriffe — Liebe und 

Schönheit — miteinander verknüpft. Dieſe Verknüpfung iſt nicht bloß 

dem civiliſierten Geiſte eigentümlich. In Tahiti beobachtete Cook 
mehrere Fälle, in welchen Frauen der perſönlichen Schönheit zuliebe 

den Eigennutz opferten.?) Die Neger der weſtafrikaniſchen Küſte ſtreiten 

nach Herrn Winwood Reade oft über die Schönheit ihrer Frauen;?) 

und bei den von Lumholtz geſchilderten Kannibalen Nord-Queenslands 
beachten die Frauen genau das Geſicht eines Mannes, insbeſondere die 
Augengegend.?) Wenn nun auch Schönheit in jedem Lande und bei 

jeder Raſſe die Leidenſchaft anfacht, ſo wechſeln doch die Begriffe 

darüber, was die Schönheit bildet, unendlich ab. Hume ſagt mit 

Recht: „Schönheit iſt nicht eine Eigenſchaft der Dinge an ſich; ſie be— 

ſteht bloß im Geiſte deſſen, der ſie betrachtet, und jeder Geiſt nimmt 

eine andere Schönheit wahr.“ ?) 
Eine platte, zurücktretende Stirn übt auf den Weißen den Eindruck 

der Entſtellung eines im übrigen hübſchen Geſichtes aus; „das Ideal 
der Geſichtsſchönheit eines Tſchinuk hingegen“, behauptet Bancroft, „iſt 

eine gerade Linie vom Ende der Naſe bis zum Scheitel des Kopfes.“) 

Ein kleines Stumpfnäschen kann einem europäiſchen Mädchen das Leben 

verbittern; die auſtraliſchen Eingeborenen wieder „lachen über die ſpitzen 
Naſen der Europäer und nennen fie in ihrer Sprache „Tomahawk— 

Naſen“, da ſie ihre eigene Art platter, breiter Naſen bei weitem vor— 

ziehen.“) Die Tahitier ſagten oft zu Williams: „Wie ſchade, daß die 
engliſchen Mütter die Naſen ihrer Kinder jo ſehr zerren und fie jo 

1) Humboldt, Band III, ©. 233. 

2) Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, S. 161. 

3) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 373 ff. 

) Lrumholtz, S. 213. 8 

5) Hume, „Essays“, Band I, ©. 268. 

6) Bancroft, Band I, S. 227. Vergl. Sproat, S. 29; Heriot, S. 348. 

) Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 280, Anmerkung. 
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fürchterlich lang machen!“ !) Wir bewundern weiße Zähne und roſige 
Wangen; aber ein Diener des Königs von Cochin-China ſprach mit 
Verachtung von der Gattin des engliſchen Abgeſandten, weil ſie weiße 

Zähne „wie ein Hund“ und eine roſige Farbe „wie Erdäpfelblüten“ 

hatte.?) In den nördlichen Teilen des chineſiſchen Kaiſerreiches werden 
nach Pallas die Frauen des Mandſchu-Typus vorgezogen, — d. h. jene 

mit breitem Geſicht, hohen Backenknochen und großen Ohren.?) Die 

ſüdamerikaniſchen Uaupès betrachten geſchwollene Waden als einen der 
Hauptreize, deſſen ſich eine junge Dame erfreuen kann, und die Folge 

davon iſt, daß die Mädchen von früher Jugend an unter den Knieen 

ſtraffe Strumpfbänder tragen.“) 

Selbſt bei den ariſchen Völkern iſt der Maßſtab der Schönheit 

ein ſehr verſchiedener. „Einem biederen Vlamänder, der nie zeichnen 

gelernt hat“, ſagt Bombet, „ſind die Formen der Rubensſchen Weiber 

die ſchönſten der Welt. Seien wir, die wir Formenſchlankheit über 

alles ſchätzen, und denen ſelbſt die Geſtalten der Frauen Raphaels zu 

plump erſcheinen, nicht zu ſchnell bei der Hand, ihn auszulachen! Wenn 

wir die Sache näher betrachten, ſo werden wir finden, daß jedes Indi— 

viduum, und folglich auch jede Nation, eine beſondere Auffaſſung der 

Schönheit hat.““) 
Welche menſchlichen Eigenſchaften gelten als ſchön, und wie iſt 

die Schönheit dazu gekommen, die geſchlechtliche Zuchtwahl der Menſch⸗ 

heit zu beeinfluſſen? Bei dem Verſuch, dieſe Frage zu beantworten, 

wollen wir nur ſolche Eigenſchaften beachten, welche, abgeſehen von 

individuellen Geſchmacksunterſchieden, von einer beträchtlichen Gruppe 
von Menſchen für ſchön gehalten werden; auch wollen wir uns auf 
die phyſiſche Schönheit, wie ſie ſich in den körperlichen Formen und 

in der Hautfarbe zeigt, beſchränken. Spencer behauptet, daß „Voll⸗ 

kommenheit des Geiſtes und des Geſichtes weſentlich verwandt ſind“, 

1) Williams, „Narrative of Missionary Enterprises“, S. 530. Vergl. 

Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 81; King and Fitzroy, Band II, 

„ 2 a 

2) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 305. | 

®) Prichard, „Researches into the Physical History of Mankind“, 
Band IV, ©. 519. 

) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 493. Andere Beiſpiele ab- 
weichender Schönheitsbegriffe ſiehe in Darwin's „The Descent of Man“, Band II, 
S. 374-381. 

°) Bombet, „The Lives of Haydn and Mozart“, S. 278. 
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und daß „der uns gefallende Anblick die äußere Form innerer Un— 
vollkommenheiten iſt.“ !) Aber Spencer betrachtet augenſcheinlich die 
Schönheit — oder „Vollkommenheit des Geſichtes“ — als etwas in 
demſelben Sinne Wirkliches wie die Geiſteseigenſchaften — eine Mei: 

nung, der beizuſtimmen ſchwierig iſt. Das ſeitliche Vorſpringen der 

Backenknochen, welches ihm als Zeichen der Unvollkommenheit gilt, wird 

von vielen niedrigen Raſſen geradezu bewundert. 

Die volle Entwicklung jener ſichtbaren Eigenſchaften, welche für 
den menſchlichen Organismus weſentlich ſind, wird allgemein als für 

vollkommene Schönheit unerläßlich anerkannt, — natürliche Mißgeſtal⸗ 
tung, unſymmetriſche Körperform, augenſcheinliche Spuren von Krank— 
heit u. ſ. f. werden von allen Raſſen als der perſönlichen Erſcheinung 
ungünſtig betrachtet. Wir unterſcheiden zwiſchen männlicher und weib— 

licher Schönheit, und trotz der Raſſenunterſchiede ſind die Begriffe 

deſſen, was dieſe Schönheitsformen bildet, urſprünglich in der ganzen 

Welt die gleichen. Um wirklich ſchön zu ſein, muß ſich eine Perſon 

dem idealen Typus ihres entſprechenden Geſchlechtes nähern. Der 

männliche Organismus iſt durch die Entwicklung des Muskelſyſtems, 

der weibliche durch die der Fettelemente ausgezeichnet, und erſichtliche 

Muskeln gelten überall als Verſchönerung der äußeren Geſtalt des 

Mannes, runde Formen als die des Weibes. Nach Humboldt ſagen 

die Eingeborenen Guianas, um die Schönheit einer Frau auszudrücken, 

daß „ſie fett iſt und eine ſchmale Stirn hat.“ Ein Reiſender fand, 

daß eines Kirgiſen Wertſchätzung weiblicher Schönheit nach dem Fett: 

anſatz geregelt war, „denn ſelbſt wenn er ſich über die Schönheit 

ſeiner Lieblingsgattin ausſprach, legte er den größten Nachdruck auf 

ihr Embonpoint.“ 2) Die Kaffern und Hottentotten ſind von den langen, 

hängenden Brüſten ihrer Weiber entzückt, welche bei gewiſſen Stämmen 

ſolch ungeheure Dimenſionen annehmen, daß die gewöhnliche Art, die 

Kinder, welche auf dem Rücken getragen werden, zu ſäugen, darin be⸗ 

ſteht, daß die Mütter die Brüſte über die Schultern werfen.) Reade 

1) Spencer, „Essays“, Band II, S. 162, 156. Spencers Anſicht über dieſen 

Punkt hat große Ahnlichkeit mit jener des Hegelianers Viſcher, nach welchem die 

indo⸗europäiſche Raſſe allein thatſächlich ſchön iſt (Viſcher, „Aeſthetik“, Band II, 

i | | 

2) Spencer, „Descriptive Sociology“, Aſiatiſche Raſſen, S. 29. 

3) v. Weber, Band I, S. 174; Band II, S. 200. Barrow, Band I, S. 390. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 17 
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erzählt, daß bei den Gabuner Mpongwé ſogar ganz junge Mädchen 
„darnach ſtreben, mit den herabhängenden Schönheiten ihrer Mütter 

zu wetteifern. )) Die Makololo-Frauen machen ſich nach Livingſtone 

durch den Genuß eines eigenen, „bojaloa“ genannten Getränkes fett 

und hübſch,2) und bei den Trarſa, einem Maurenſtamme der weſtlichen 

Sahara, genießen die Frauen?) ungeheure Mengen von Milch und 

Butter, uu ſich anziehender zu geſtalten.?) Solche Übertreibungen 

mögen einem verfeinerteren Geſchmacke noch ſo ſehr widerſtreben, ſie 

weiſen auf eine allgemeine Tendenz in den Vorſtellungen der Männer 

von weiblicher Schönheit hin. 
Bei den Europäern ſind die Männer im Durchſchnitt zwei bis 

drei Zoll höher als die Frauen und beſitzen eine größere Schulter: 

breite. Eine hochgebaute, breitſchultrige Geſtalt gilt dann auch als 

das Ideal männlicher Schönheit, während ſehr ſchlanke oder breite 
Frauen leicht einen linkiſchen Eindruck ausüben. Das Geſicht des 

Weibes iſt kürzer, der Mund minder breit, die Naſe nicht ſo hervor— 

ragend, der Nacken länger, das Becken weiter, die Taille ſchmaler als 
beim Manne; ihre Finger ſind ſchmächtiger und ſpitzer, die Hände und 

Füße kleiner. Die Halbierungslinie des Körpers der Frau iſt niedri— 

ger als die des Mannes, ſo daß ihre Schritte kürzer und leichter ſind.“) 
Ein langes Geſicht, ein breiter Mund, große Hände und Füße gelten 
beim Weibe für tadelnswerter als beim Manne. Die Frauen haben 
eine beſondere Vorliebe für Kleider mit niedrigem Schnitt, welche die 

1) Reade, S. 74. 

2) Livingſtone, S. 186. 

8) Chavanne, „Die Sahara“, S. 454. Vergl. ebenda, S. 340. 

) Dies Geſetz hat nicht für alle Raſſen Gültigkeit. Von den Eingeborenen 

des König-Georg⸗Sundes bemerkt Cook („Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, 

S. 303), daß „die Frauen nahezu von derſelben Größe, Farbe und Geſtalt ſind 
wie die Männer, weshalb es nicht leicht ſei, ſie zu unterſcheiden.“ Ellis berichtet 

(„Polynesian Researches“, Band I, ©. 81), daß bei den Tahitiern der Unterſchied 

zwiſchen der Körpergeſtalt des männlichen und weiblichen Geſchlechtes nicht ſo groß 

iſt, wie wir ihn oft in Europa finden. Diodor von Sizilien (Buch V, Kap. XXXII, 

§ 2) ſagt, daß die galliſchen Weiber jo hoch waren wie die Männer, und Fritſch 
behauptet (S. 398) das Gleiche bezüglich der Weiber der Buſchmänner Süd-Afrikas. 

Bei den kaliforniſchen Schaſtika ſind nach Powers (S. 244) die Frauen ſogar noch 

größer und kräftiger geformt und in jeder Beziehung ſtattlicher als die Männer. 

Vergl. Barton, „First Footsteps“, S. 118 (Somalen). 

5) Ploß, „Das Weib“, Band I, S. 9 ff. 
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ganze Länge des Halſes ſehen laſſen, und ſie machen ihre Taille mit 
Hilfe eines Mieders ſchmaler als ſie von Natur iſt. 

Wir haben hiermit ein Schönheits-Ideal, von dem man 

ohne Zweifel ſagen kann, daß es dem ganzen Menſchengeſchlechte ge— 
meinſam iſt. Doch dieſes Ideal iſt bloß eine Verallgemeinerung, welche 

nie verwirklicht werden kann. Allgemeine Ahnlichkeiten des Geſchmackes 
ſind von beſonderen Verſchiedenheiten begleitet. Wenn auch jedermann 
zugiebt, daß ein Geſicht ohne Naſe häßlich iſt, ſo wird doch keine be— 

ſondere Form der Naſe allgemein bewundert, und Raſſen, welche 

einen ſchwellenden Buſen als einen weſentlichen Beſtandteil weiblicher 

Schönheit betrachten, weichen hinſichtlich des Reizes herabhängender 
Brüſte gar ſehr von den Hottentotten ab. 

Jede Raſſe hat ihren eigenen Maßſtab für die Schönheit. Alexander 

von Humboldt bemerkte ſchon vor langer Zeit: „Die Völker knüpfen den 

Begriff der Schönheit an alles, was insbeſondere ihre eigene phyſiſche 
Beſchaffenheit, ihre natürliche Phyſiognomie kennzeichnet. Daraus folgt, 

daß, wenn die Natur einen ſehr kleinen Bart, eine ſchmale Stirn, eine 

rötlich-braune Haut gewährt hat, jedes Individuum ſich in dem Ver— 

hältniſſe für ſchön hält, in welchem es des Haares ermangelt und in 

welchem ſein Kopf flacher, ſeine Haut mit „annotto“, „tschika“ oder 

anderen Kupferfarben bedeckt iſt.““) Dieſer Anſicht wird von mehreren 

ſpäteren Schriftſtellern beigepflichtet.?) Da ſie aber von anderen be— 

ſtritten wurde,) dürfte es am Platze ſein, zu den von Darwin ges 

ſammelten Beweiſen neue Beweiſe zuſammenzutragen. 

Die Singaleſen, die große Kenner der Geſchlechtsreize ſind und 

Bücher über dieſen Gegenſtand ſowie Geſetze zur Unterſtützung ihres 
Urteils beſitzen, würden nach Davy ein Weib nicht für vollkommen 

ſchön erklären, falls ſie nicht folgende Eigenſchaften hat: „Ihr Haar 

muß voll ſein wie ein Pfauenſchwanz, lang, bis zu den Knieen reichend 

und in anmutigen Locken endigend; ihre Naſe muß dem Schnabel des 

Habichts gleichen; die Lippen müſſen glänzend und rot ſein wie Ko— 

1) 9. Humboldt, Band III, S. 236 ff. i 

2) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire des anomalies“, Band I, S. 268. 

Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 381. Mantegazza, „Rio de la 

Plata e Tenerife.“ Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 27. 

3) Martineau, „Types of Ethical Theory“, Band II, S. 157. Delaunay, 

„Sur la Beauté“, im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band VIII, S. 198. 

Le 
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rallen auf den jungen Blättern des Eiſenſtammes. Ihr Nacken ſoll 
lang und rund, ihr Bruſtkorb weit, ihre Brüſte feſt und kegelförmig 
wie die gelbe Kokosnuß, ihre Taille ſchmal ſein — faſt ſo ſchmal, daß 

ſie mit einer Hand umfaßt werden kann. Die Hüften müſſen weit, 

die Seiten zugeſpitzt ſein; die Fußſohlen dürfen keine Höhlung beſitzen, 
und die Oberfläche des Körpers muß im allgemeinen ſanft, zart, glatt 

und gerundet ſein, ohne die Rauheiten hervorſpringender Knochen und 

Sehnen aufzuweiſen.“ 
Die Frauen der indo⸗-europäiſchen Raſſe zeichnen ſich durch langes 

Haar aus. „In unſeren Ländern“, bemerkt Iſidor Geoffroy, „erhöht 

dieſer Wuchs die Schönheit der Weiber; in anderen Ländern würde 

er faſt als Vergehen gegen den Körperbau gelten.“ “) „Ein kleines, 
rundes Geſicht“, ſagt Caſtrén, „volle, roſige Wangen und Lippen, 
weiße Stirne, ſchwarze Haarflechten und kleine, dunkle Augen ſind die 

Zeichen einer Samojedenſchönheit. So wird in einem ſamojediſchen 

Liede ein Mädchen wegen ihrer kleinen Augen, ihres breiten Geſichtes 

und ihrer roſigen Geſichtsfarbe geprieſen.“?) Dies ſind, ſoviel wir 

wiſſen, die typiſchen Kennzeichen der Samojeden.?) Hinſichtlich der 
Tatarenweiber, die im allgemeinen minder vorſpringende Naſen haben 
als wir in Europa zu ſehen gewöhnt ſind, berichtet Pater de Rubruquis: 

„Je kleiner ihre Naſen, für deſto ſchöner werden fie gehalten.“) In 
Fidſchi gilt das dieſem Volke eigentümliche, auffallend breite Hinterhaupt 
als Zeichen der Schönheit.?) Bei den Agyptern ſah Lane kaum je 
korpulente Perſonen; ungleich vielen anderen afrikaniſchen Stämmen, 
bewundern ſie ſehr fette Frauen nicht. „In ſeinen Liebesliedern ſchildert 

der Agypter den Gegenſtand ſeiner Neigung als von ſchlanker Geſtalt 
und ſchmaler Taille.“) „Die Neger“, jagt Humboldt, „geben den 
dickſten und aufgeworfenſten Lippen den Vorzug, die Kalmücken den 
aufgeſtülpten Naſen, und die Griechen erhoben bei ihren Heldenſtatuen 

die Geſichtslinie von 85% auf 100e über die Natur. Die Azteken, die 
niemals die Köpfe ihrer Kinder entſtellen, verleihen, wie ihre hiero— 

) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoires des anomalies“, Band I, S. 268. 

2) Castren, „Nordiska resor och forskningar“, Band I, S. 229. 

5) Prichard, Band IV, S. 434 ff. 

) de Rubruquis, S. 33. 

5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 543. 

) Lane, Band I, S. 38; 259, Anmerkung ). 
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glyphiſchen Handſchriften beweiſen, ihren Hauptgottheiten viel flachere 
Köpfe, als ich je bei den Kariben geſehen.“ ) 

Der bei vielen Völkern herrſchende Gebrauch, Teile des Körpers 
umzubilden, bietet eine treffliche Illuſtration zu ihren Begriffen von 

perſönlicher Schönheit. Die Indianer Nord-Amerikas, die eine niedere 

und platte Stirne haben, vergrößern dieſe natürliche Eigentümlichkeit 

häufig durch künſtliches Plattdrücken.?) Auf Tahiti, Samoa und anderen 
Inſeln des Stillen Ozeans war es ſeit undenklichen Zeiten üblich, das 

Hinterhaupt der Kinder plattzudrücken und ihre Naſen zuſammenzupreſſen, 
um — wie Profeſſor Gerland bemerkt — eine für ſchön gehaltene 
nationale Eigentümlichkeit zu verſtärken.“)) Derſelbe Gebrauch kommt 
auf Sumatra vor, und Marsden konnte keine andere Urſache dafür 
erforſchen, als daß es in der Wertſchätzung der Eingeborenen für eine 
Vervollkommnung der Schönheit gelte.“) Bei den Ovambo in Süd— 
Afrika herrſcht eine ganz andere Mode: „Mit Ausnahme des Scheitels, 
welcher immer unberührt gelaſſen wird“, ſagt Anderſſon, „raſieren die 

Männer oft den ganzen Kopf, was den Erfolg hat, den natürlichen 

Vorſprung des Hinterkopfes hervorzuheben.“) Bei den Chineſen gelten 

kleine Füße als ein Hauptanziehungsmittel des Weibes; deshalb werden 

die Füße der Mädchen von früheſter Kindheit zuſammengepreßt. Nun 
wiſſen wir aus den von Scherzer und Schwarz vorgenommenen 

Meſſungen, daß die chineſiſchen Frauen von Natur ungewöhnlich kleine 

Füße haben — eine Eigentümlichkeit, welche ſie von jeher von ihren 

tatariſchen Nachbarn unterſchied. Und die Mandſchu⸗Tataren, die gegen: 
wärtig das chineſiſche Kaiſerreich beherrſchen, preſſen die Füße 
ihrer Töchter niemals zuſammen.“) | 

Jede Raſſe zieht ihre eigene Hautfarbe allen anderen vor. Die 

1) y. Humboldt, „Political Essay on the Kingdom of New Spain“, 
Band I, S. 154, Anmerkung. Andere Beweiſe für Humboldts Theorie finden ſich 

außer bei Darwin, „The Descent of Man“ — bei Waitz, Band IV, S. 62 ff.; 

Band VI, S. 543, 571; derſelbe, „Introduction to Anthropology“, S. 305; 

Zimmermann, Band II, S. 11. 
2) Maefie, S. 441. Heriot, S. 348. Catlin, „Last Rambles amongst the 

Indians“, S. 145 ff. 
) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 81. en „Polynesia“, 

S. 272. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 27. 

) Marsden, S. 44 ff. 9) Anderſſon, S. 196. 
e) Welcker, „Die Füße der Chineſinnen“, im „Arch. f. Anthr.“, Band V, 

S. 149. Katſcher, „Bilder aus dem chineſiſchen Leben“, S. 51. 
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nordamerikaniſchen Indianer bewundern eine „lohfarbene Haut“, und 
den Chineſen mißfällt die weiße Haut der Europäer.!) Einige junge 

Neu⸗Seeländer, die ſelber leicht kupferfarben waren, zeigten ſich von 
der dunkeln Färbung eines Auſtraliers höchſt ergötzt und lachten ihn 

aus, weil er jo häßlich ſei.?) Barrington erzählt von einer auſtra— 

liſchen Frau, die von einem weißen Manne ein Kind beſaß und es 

anräucherte und mit Ol einrieb, um es dunkler zu färben.?) Die 

Howas, die wahrſcheinlich das lichteſte Volk Madagaskars find, 

ſchminken ſich oft einen dunkeln Fleck auf die Wangen, um den Ein— 

druck ihrer hellen Geſichtsfarbe, auf welche ſie ſehr ſtolz ſind, zu er— 

höhen.“) Bei den Malayen iſt nach Crawfurd „der Maßſtab der 

Farbenvollkommenheit gediegenes Gold. Wie ein europäiſcher Lieb— 

haber den Buſen ſeiner Herrin mit der Weiße des Schnees, ſo ver— 

gleicht ein Anbeter auf den öſtlichen Inſeln den Buſen ſeiner Ge: 

bieterin mit dem Gelb jenes Edelmetalles.“ °) 

Der Zweck des bei wilden Völkern ſo allgemein geübten Be— 
malens des Körpers ſcheint zuweilen die Verſtärkung der natürlichen 

Hautfarbe zu ſein. Humboldt glaubt, daß dies der eigentliche Grund 

iſt, aus welchem ſich die amerikaniſchen Indianer mit rotem Ocker und 

mit Erde bemalen.“) Die Eingeborenen von Tana, die die Farbe 
alter Kupfermünzen beſitzen, färben ſich den Körper um einige Schattie⸗ 

rungen dunkler;7) während die licht⸗kupferfarbigen Bornabi-Inſulaner 
„ihre Körper mit Gelbwurzel beſchmieren, um ſich ein weißeres Außere 

zu geben.“?) Die Japaneſen färben ſich, wenn fie Galakleidung an— 
legen, mit einem gelben Verſchönerungsmittel.?) Von den Bewohnern 

eines Ortes in Maabar (Koromandel⸗Küſte) jagt Marco Polo: „Die 

hier geborenen Kinder ſind ſchwarz genug; aber je ſchwärzer ſie ſind, 

deſto mehr hält man von ihnen; deshalb reiben ihre Eltern ſie von 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 377. 

2) Angas, „Savage Life“, Band I, S. 304, 280. 

) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 305. 

) Sibree, S. 111, 210. 5 

) Crawfurd, Band I, S. 53. Wegen weiterer Beweiſe vgl.: Bock, „The 

Head-Hunters of Borneo“, S. 183; Zimmermann, Band II, S. 92; Georgi, 
S. 452, 455. 

°) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 383. 
7) Turner, „Samoa“, S. 307. | 

) Angas, „Polynesia“, ©. 381 ff. Cheyne, S. 105. 
) Crawfurd, Band I, S. 23. 
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der Geburt an wöchentlich mit Seſamöl ein, ſo daß ſie ſchwarz wie die 
Teufel werden. Ja noch mehr, ſie bilden ihre Götter ſchwarz, ihre 
Teufel weiß ab und bemalen die Bilder ihrer Heiligen ganz 
ſchwarz.““) 

Jetzt können wir zur Beantwortung der Frage ſchreiten: Welche 
Eigentümlichkeiten der menſchlichen Geſtalt werden für ſchön gehalten? 
Die Menſchen finden die Schönheit in der vollen Entwicklung der 
ſichtbaren Kennzeichen, welche dem menſchlichen Organismus im allge— 
meinen angehören, in der Entwicklung der Eigentümlichkeiten des Ge— 

ſchlechtes und der Raſſe. Wir haben nunmehr den Zuſammenhang 

zwiſchen Liebe und Schönheit in Betracht zu ziehen. 
Daß dieſer Zuſammenhang nichts mit dem durch die Schönheit 

erregten äſthetiſchen Vergnügen zu thun hat, geht aus der Thatſache 
hervor, daß das innerliche Kennzeichen eines äſthetiſchen Gefühles in 
der Uneigennützigkeit beſteht, während das innere Kennzeichen der Liebe 
das gerade Gegenteil hiervon iſt. Inſofern die Schönheit die volle 

Entwicklung der dem menſchlichen Organismus oder den Geſchlechtern 

weſentlichen Eigenſchaften in ſich faßt, inſoweit läßt ſich der ihr ein⸗ 

geräumte Vorrang aus der bereits erwähnten inſtinktiven Vorliebe für 

Geſundheit folgern und bedarf keiner weiteren Erörterung. Worauf 

es ankommt, iſt, den anregenden Einfluß der Raſſen-Vollkommenheit zu 

erklären. 
„Bei barbariſchen Nationen“, ſagt Humboldt, „finden wir eine 

eher dem Stamme oder der Horde als den einzelnen Individuen eigen: 

tümliche Phyſiognomie. Wenn wir unſere Haustiere mit den Tieren 

vergleichen, welche unſere Wälder bewohnen, ſo machen wir dieſelbe 

Beobachtung.“ ?) Die Richtigkeit dieſer Darlegung iſt von ſpäteren 

Schriftſtellern bekräftigt worden,) und wir können mit Godron jagen: 

„Es iſt heute eine von der Wiſſenſchaft vollſtändig angenommene That⸗ 

ſache, daß, jemehr ſich ein Volk dem Naturzuſtande nähert, die es bilden⸗ 

den Menſchen einander deſto ähnlicher ſind.“ “) Diele Ahnlichkeit bezieht 

ſich nicht bloß auf die Phyſiognomie, ſondern auf den Körper als 

Ganzes. Es iſt bekannt, daß z. B. die Abweichungen in der Körper— 

1) Marco Polo, Band II, S. 291. 

2) Humboldt, „Political Essay“, S. 141. 

3) Vergl. Lawrence, „Lectures on Physiology“ u. ſ. f., S. 474. 

) Godron, „De Pespèce et des races“, Band II, ©. 310. 
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höhe bei den in der Civiliſation am mindeſten vorgeſchrittenen Völkern 
am unbeträchtlichſten ſind.“) 

Man kann nicht bezweifeln, daß dieſe größere Ähnlichkeit teilweiſe 
der größeren Gleichmäßigkeit der Lebensbedingungen zuzuſchreiben iſt, 
welchen unciviliſierte Völker unterworfen ſind. Nach Villermé und 
Quetelet kann eine Ungleichheit der Statur nicht bloß bei den Be— 
wohnern der Städte einerſeits und jenen des Landes anderſeits, ſondern 

auch innerhalb der Städte zwiſchen Individuen verſchiedenen Berufes 

beobachtet werden.?) Es giebt aber außerdem einen Faktor, welcher, 

wie ich glaube, von noch größerer Wichtigkeit iſt. 
Die vereinzelt auftretenden Abweichungen vom nationalen Typus 

ſind als das Ergebnis von Krankheiten betrachtet worden und können, 

wie Waitz bemerkt, „nur ſelten eingewurzelt werden, da der nationale 

Typus immer jener iſt, der mit dem Boden, dem Klima und den 
äußeren Verhältniſſen übereinſtimmt, unter welchen die betreffenden 

Völker leben.“?)) Wir müſſen annehmen, daß eine gewiſſe Leibes— 

beſchaffenheit gewiſſen Lebensbedingungen am beſten angepaßt iſt, und 
daß jede beträchtliche Abweichung von derſelben im Kampfe ums Daſein 
in einem Zuſtande, in welchem die natürliche Ausleſe beſtändig wirk— 

ſam und phyſiſche Fähigkeiten von höchſter Wichtigkeit ſind, zu Grunde 
gehen muß. Wir wiſſen aus Iſidor Geoffroys Forſchungen, daß Per— 
ſonen, die hinſichtlich der Körperlänge bedeutend vom gemeinſamen 
Maßſtabe abweichen — ſeien ſie nun Zwerge oder Rieſen —, in der 

Regel auch in anderen Beziehungen abnorm ſind, indem ſie ebenſo 
geiſtig wie auch hinſichtlich der Zeugungskraft im Rückſtande und ins⸗ 
ſondere einem vorzeitigen Tode unterworfen ſind.“) Auch Sir W. Law— 

rence bemerkt, daß die Kraft jener Männer, die den gewöhnlichen Maß: 

ſtab beträchtlich überſchritten haben, in keiner Weiſe ihrer Größe zu 
entſprechen pflegten, und daß „es ſehr wenige Beiſpiele ſolcher Männer 

giebt, die wir für geſund, wohlgebaut und mit allen der Raſſe eigen⸗ 

tümlichen Merkmalen verſehen halten, und die dabei bedeutend unter 

) Godron, „De Pespèce et des races“, Band II, S. 175 ff. 

2) Quetelet, S. 59 ff. Vergl Ranke, „Der Menſch“, Band II, S. 77—79, 
116 ff. 

) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 86. 

9) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire des anomalies“, Band I, ©. 158, 159, 
182—185. Vergl. Ranke, Band II, S. 131-136. 
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dem allgemeinen Maßſtabe wären.“) Wenn ſolche Abweichungen bei 
civiliſierten Völkern irgend eine Störung der Lebensfunktionen an— 

deuten und folgerichtig dem Daſein ungünſtig ſind, ſo muß dies noch 
viel mehr bei den wilden Völkern der Fall ſein, deren ſämtliche An— 

gehörige nahezu den gleichen Lebensbedingungen unterworfen ſind. Regel— 

widrige Merkmale können zuweilen bei einer hochciviliſierten Geſellſchaft 
in Blüte ſtehen, aber ſie ſind bei Gemeinweſen, in denen der Daſeins— 

kampf ein viel ſchwererer iſt, zum Untergange verurteilt. 

Es dürfte auf den erſten Anblick ſonderbar erſcheinen, daß alle 
noch ſo geringen Merkmale, in welchen die verſchiedenen Menſchenraſſen 

voneinander abweichen, mit beſonderen Lebensbedingungen unter Aus— 

ſchluß anderer übereinſtimmen ſollten. Doch müſſen wir bedenken, daß, 

falls unſer Wiſſen vollſtändiger wäre, Eigenſchaften, welche uns unnütz 
oder gar ſchädlich erſcheinen, ſich als nützlich herausſtellen könnten. Wir 

kennen die Nützlichkeit einiger beſonderer Eigenheiten, und die Nütz— 

lichkeit anderer darf, mindeſtens vorläufig, vermutet werden. Es iſt 

gewiß, daß die phyſiologiſche Thätigkeit der meiſten Perſonen, die ihr 
Geburtsland verlaſſen und ſich in einer ganz anderen Gegend anſiedeln, 
eine beträchliche Anderung erleiden muß, ſollen die neuen Lebensbe— 

dingungen nicht ſchädlich wirken. Überdies ſtehen viele körperliche Ge— 

füge in ſo innigem Zuſammenhang, daß die Anderungen des einen 

Teiles auch jene anderer Teile nach ſich ziehen, obwohl wir in den 
meiſten Fällen nicht imſtande ſind, irgend einen Grund dafür anzu— 

führen, warum dies der Fall ſein ſollte. 
Die Wilden ſind im allgemeinen durch verhältnismäßig große Kinn— 

backen ausgezeichnet, welche in einem Naturzuſtande — da die Nahrung 
oft hart und zähe iſt, die Kinnbacken die Aufgaben von Meſſer und 
Gabel zu erfüllen haben und die Zähne gelegentlich als Werkzeuge 
dienen — zweifellos von Nutzen ſind. Dieſe Raſſeneigentümlichkeit, 

welche thatſächlich bloß ein Zeichen niedriger Civiliſation iſt, läßt ſich 
derart leicht durch das Geſetz der natürlichen Ausleſe erklären. Je 
weniger der Menſch mit dem Fortſchreiten der Civiliſation große und 

kräftige Kinnbacken brauchte, deſto größere Ausſicht hatten die mit 
kleineren Kinnbacken geborenen Individuen, am Leben zu bleiben, daher 

entwickelte ſich mit der Zeit eine Raſſe mit verhältnismäßig kleinen 
Kinnbacken. Virchow hat denn auch nachgewieſen, daß der vorſprin— 

1) Lawrence, S. 400. 
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gende Geſichtstypus mit vollſtändiger Gehirnentwicklung unverein⸗ 
bar iſt.“) 

Eine andere, die niedrigeren Menſchenraſſen kennzeichnende Eigen— 
tümlichkeit beſteht im Hervorragen der Backenknochen. Doch iſt die 

außerordentliche Größe der letzteren, wie Spencer bemerkt, bloß eine 

Begleiterſcheinung großer Kinnbacken. Andere Geſichtseigentümlichkeiten 
— wie Vertiefungen des Naſenrückens, Offnung der Naſenlöcher nach 
vorne, weit ausgedehnte Naſenflügel, ein breiter, großer Mund — treten 

beſtändig zuſammen mit großen, hervorſtehenden Kinnbacken und großen 
Backenknochen auf, und zwar ſowohl bei unciviliſierten Raſſen als auch 
bei der Jugend civiliſierter Raſſen;?) deshalb können wir nicht glauben, 
daß der Zuſammenhang ein rein zufälliger ſei. i 

Schaaffhauſen hat beobachtet, daß viele Eigentümlichkeiten der 
Schädelbildung mit gehemmter Gehirnentwicklung verbunden ſind und 
miteinander in Wechſelbeziehung ſtehen. „Die bei den Schädeln 
niedrigerer Raſſen beobachteten Eigenheiten, namentlich ſchmale und 

niedrige Stirnbeine, kurze Pfeilnahten, niedrige Schläfenſchuppen, kurze 
Hinterhauptſchuppen, deren obere Ränder flache Bogen bilden, müſſen 

deshalb als Annäherungen an die tieriſchen Formen betrachtet werden 
und ſtehen in organiſcher Verbindung miteinander.“) Es ſcheint, als 

ſtünden Körperhöhe und Muskelkraft in Beziehung zu den dolicho- und 
brachykephaliſchen Schädelformen, denn Welcker fand, daß kleine Männer 

und kleine Raſſen mehr zu den erſteren, hohe Männer und ſchlanke 

Raſſen mehr zu letzteren hinneigen. Nach Fick üben die Muskeln einen 
bemerkenswerten Einfluß auf die Form der Knochen im allgemeinen 

und auf die einiger Schädelknochen im beſonderen aus.“) 
Der Akklimatiſationsvorgang bietet Gelegenheit zu Forſchungen 

über die Beziehungen organiſcher Gefüge einerſeits zu organiſchen 
Thätigkeiten, anderſeits zur umgebenden Natur. Gegenwärtig iſt jedoch 
unſer Wiſſen über dieſen Gegenſtand noch äußerſt dürftig. Es iſt bes 

hauptet worden, daß das gekräuſelte Haar der Europäer in Amerika 

ſtraff wird wie das Haar der Indianer; daß in Nordamerika und in 

Neu-Süd⸗Wales Kinder europäiſcher Eltern leicht ſchlank und mager 

) Virchow, „Unterſuchungen über die Entwicklung des Schädelgrundes“, S. 121. 

) Spencer, „Essays“, Band II, S. 153 ff. 

) Schaaffhausen, „On the Primitive Form of the Human Skull“, in der 
„Anthropological Review“, Band VI, S. 416. 

) Ebenda, S. 419, 
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werden, während bei den europäiſchen Anſiedlern am Vorgebirge der 

guten Hoffnung eine Neigung zur Beleibtheit vorhanden iſt, was uns 

an die Steatopygie der eingeborenen Weiber erinnert.“) Faſt alles, 
was wir mit Sicherheit wiſſen, beſteht darin, daß die Menſchen beim 

Akklimatiſationsvorgange Aenderungen zu erleiden haben, und daß dieſe 

Aenderungen oft zu groß find, als daß fie ertragen werden könnten. 
Wie Felkin bemerkt, ſind die Europäer nahezu unfähig, in tropiſchen 
Ländern Anſiedelungen zu begründen; 2) und mit wenigen Ausnahmen 

waren ſie daſelbſt nicht imſtande, in der Ehe mit weißen Frauen eine 

geſunde Nachkommenſchaft aufzuziehen.?) Oberſt Hadden, der ſechzehn 

Jahre in Indien zubrachte, teilt mir mit, daß bei den britiſchen Offi— 

zieren in jenem Lande die Meinung vorherrſcht, ein engliſches Regiment 

von tauſend Mann würde innerhalb dreizehn Jahren infolge von Klima, 

Krankheiten und andern Zufällen faſt ganz ausſterben. Dieſe Angabe 

ſtimmt mit jener Sprengers überein, wonach ein Regiment von acht— 

hundert Mann im Zeitraum von zehn Jahren über ſiebenhundert ver— 
liert.“) Nach Oberſt Hadden herrſcht auch allgemein die Anſicht, daß 

in Indien in der dritten Generation reiner Europäer nur noch Kinder 
gefunden werden, und daß dieſe das Reifealter nicht mehr erreichen.“) 

Anglo⸗-indiſche Eltern ſchicken ihre Kinder im Alter von fünf bis ſechs 
Jahren in der Regel nach Europa, da ſie ſonſt unterliegen würden.“) 
Nach Squier ſtimmen alle intelligenten und beobachtenden Männer in 
Central⸗Amerika darin überein, daß daſelbſt die Zahl der reinen Weißen 

nicht bloß im Verhältnis, ſondern auch unbedingt abnimmt, während 
die reinen Indianer raſch zunehmen und die Ladinos ſich immer mehr 

dem Typus der Eingeborenen nähern.“) 
Die Hautfarbe wird mit Recht als eine der weſentlichſten Raſſen⸗ 

eigenſchaften betrachtet. Nun iſt es ganz unmöglich, eine beſtimmte 
Urſache dafür anzugeben, daß die eine Raſſe weiß, die andere ſchwarz, 

1) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 53 ff. Vergl. de Quatre- 

fages, S. 254. 
2) „Edinburgh Medical Journal“, Band XXXI, S. 852. 
3) Joeſt in den „Verhandl. der Berl. Gef. f. Anthr.“, 1885, S. 475. Vergl. 

Peſchel, S. 19 ff. 5 
4) „Verhandl. der Berl. Gef. f. Anthr.“, 1885, S. 377. 

5) Vergl. Pouchet, „The Plurality of the Human Race“, S. 92; Virchow 
in den „Verhandl. der Berl. Geſ. f. Anthr.“, 1885, S. 213. 

6) Ebenda, S. 475, Anmerkung. 
?) Squier, „The States of Central America“, S. 56. 
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braun oder gelb iſt. Noch niemand war imſtande, zu beweiſen, daß 
die Hautfarbe dem Menſchen von irgend welchem direkten Nutzen ſei, 
und ſie iſt ſicherlich nicht die unmittelbare Folge einer langen Einwirkung 
eines beſtimmten Klimas. Aber wir wiſſen, daß zwiſchen der Hautfarbe 
und der Körperbeſchaffenheit ein inniger Zuſammenhang beſteht. „Die 

verſchiedenen Farbenſchattierungen“, ſagt Godron, „welche die einzelnen 
Gruppen der Menſchengattung unterſcheiden, haben viel weniger auf 
die phyſiſchen Agenzien Bezug als auf die innerſten Erſcheinungen der 
Organiſation, welche beim gegenwärtigen Stande der Wiſſenſchaft 
unſerer Beobachtung entgehen und vielleicht für immer mit einem uns 

durchdringlichen Schleier bedeckt bleiben werden.“!) So ſcheint die 
Akklimatiſation genannte Aenderung der phyſiologiſchen Thätigkeit oft 
mit irgend einer Farbenänderung im Zuſammenhange zu ſtehen, welche 
nicht direkt vom Einfluß der Sonne abhängt. Mayer beobachtete, daß 

die Europäer in tropiſchen Gegenden ihre roſige Geſichtsfarbe verlieren, 
indem der Farbenunterſchied zwiſchen arteriellem und nervöſem Blut 

infolge der geringeren, dem ſchwächeren Verbrennungsvorgange zuzu— 

ſchreibenden Sauerſtoffaufnahme auffallend herabgeſetzt wird.?) Nach 

Tylor wird gemutmaßt, daß die reinen Neger in den Vereinigten 
Staaten eine Veränderung erlitten haben, welche ihre Körperfarbe um 
eine Schattierung heller geſtaltet hat,“) während eine lange ärztliche 

Erfahrung Viſinié in Neu-Orléans überzeugte, daß das Blut der ameri⸗ 

kaniſchen Neger das Übermaß an Anpaſſungsfähigkeit verloren hat, 
welche es in Afrika beſaß.“) Ein Negerknabe, den Gerhard Rohlfs 
nach Deutſchland brachte, erlitt nach zweijährigem Aufenthalt eine Aen⸗ 
derung ſeiner Farbe von „tiefem Schwarz in lichtes Braun.“) Klinkoſch 
erwähnt den Fall eines Negers, der ſeine Schwärze verlor und gelb 
wurde, und Caldani erklärt, daß ein Neger, der in Venedig als Schuh: 

macher lebte, ſchwarz geweſen war, als er in ſeiner Kindheit nach jener 
Stadt gebracht wurde, daß er aber allmählich lichter wurde und die 
Farbe einer Perſon bekam, die an leichtgradiger Gelbſucht leidet.“) In 
den „Philosophical Transactions“ iſt ſogar von einem Neger die 

) Godron, Band II, S. 276. 
2) Mayer, „Die Mechanik der Wärme“, S. 98. 

) Tylor, „Anthropology“, S. 86. ) de Quatrefages, S. 255. 

) Rohlfs, „Henry Noél von Bayermi“, in der „Zeitſchr. f. Ethn.“, Band III, 
255 

e) Reade, S. 526. 
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Rede, der ſo weiß geworden war wie ein Europäer.!) Anderſeits wird 
uns von einem Engländer, Namens Macnaughten, berichtet, der lange 

Zeit das Leben der Eingeborenen im Buſchlande Süd-Indiens mitmachte 
und deſſen Haut ſelbſt an den bekleideten Körperteilen ſo braun wurde 

wie die eines Brahmanen.?) Wenn dieſe Berichte auf Wahrheit be— 

ruhen, ſo betreffen ſie zwar außerordentlich ſeltene Fälle, doch kann ihre 
Richtigkeit nicht von vornherein in Abrede geſtellt werden. Bekanntlich 
ſind gewiſſe Organismen viel beſſer fähig, die Aenderung zu erleiden, 

welche die Akklimatiſation bedingt, als andere, und wir haben keine 
beſtimmte Urſache, zu bezweifeln, daß dieſe Fähigkeit in abnormen 

Fällen außerordentlich groß werden kann. Jedenfalls ſteht es außer 

Zweifel, daß zwiſchen der Hautfarbe und der phyſiologiſchen Körper— 

thätigkeit einerſeits und zwiſchen dieſer und den Lebensbedingungen 

anderſeits ein enger Zuſammenhang beſteht. Krankheiten ziehen gewöhn— 
lich einen Farbenwechſel als Begleiterſcheinung nach ſich. Wallace be: 
merkt, daß auf mehreren Inſeln des malayiſchen Archipels Gattungen 
äußerſt verſchiedener Schmetterlingsarten hinſichtlich der Färbung und 

Geſtalt ſich in genau derſelben Weiſe von verwandten Gattungen auf 
anderen Inſeln unterjcheiden.?) Das Gleiche finden wir in geringerem 

Maße auch in anderen Weltgegenden. Und Agaſſiz hat darauf hinge— 
wieſen, daß in Aſien und Afrika die großen Affen und die Menſchen⸗ 

raſſen dieſelbe Hautfarbe beſitzen.“ 
Wir können mithin als erwieſen annehmen, daß die Raſſeneigen— 

tümlichkeiten in irgend einem Zuſammenhange mit den äußeren Ber: 
hältniſſen ſtehen, unter welchen die verſchiedenen Raſſen leben. Man 

könnte vielleicht einwenden, daß wir unter denſelben Breitegraden und 

unter den gleichen Lebensbedingungen eingeborene Stämme mannig⸗ 

facher Typen antreffen.?) Doch müſſen wir bedenken, daß es oft un- 
möglich iſt, zu entſcheiden, ob die Lebensbedingungen genau die gleichen 
ſind; daß Blutvermiſchungen eine große Verwirrung der Raſſentypen 
erzielt haben, und daß ſämtliche Völker ihre gegenwärtigen Wohnſitze 

nach mehr oder minder ausgedehnten Wanderungen eingenommen haben. 

1) Reade, S. 526. ) Peſchel, S. 92. 
2) Wallace in „The Academy“, Band II, S. 182. 
4) Citiert von Schaaffhauſen in der „Anthropological Review“, Band VI, 

S. 418. 
5) Vergl. Schaaffhausen, „Darwinism and Anthropology“, ebenda, Band VI, 

S. CVIII ff. 
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Wir können mit Gewißheit behaupten, daß einzelne Eigenſchaften aus 
früheren Zeiten erhalten blieben, da die Raſſe noch unter anderen Ver⸗ 

hältniſſen lebte, und daß ſie umſoweniger geneigt ſei, das ihr aufge⸗ 

drückte Gepräge aufzugeben, auf einer je höheren Stufe der SO 

fie‘ fich befindet.“) 
Es iſt hingegen ſehr zweifelhaft, ob die Raſſenunterſchiede jo uns 

mittelbar das Ergebnis äußerer Einflüſſe ſind, wie die Anthropologen 

allgemein annehmen — d. h., ob ſie die ererbten Wirkungen von 

Lebensverhältniſſen ſind, denen die vohergehenden Geſchlechter unter— 
worfen waren. Wie bekannt, iſt Weismann der Anſicht, daß erwor⸗ 
bene Eigenschaften nicht von Eltern auf Nachkommen übertragen werden. 
„Es iſt noch nicht bewieſen !“, ſagt er, „daß erworbene Eigenſchaften 
übertragen werden, und es iſt niemals dargethan worden, daß die 

Entwicklung der organischen! Welt ohne Annahme einer ſolchen Über: 
tragung unverſtändlich würde.“?) Die Menſchen haben ſeit undenk⸗ 
lichen Zeiten ihre Körper auf verſchiedene Weiſe verſtümmelt, und wir 
können nicht, einen einzigen vollbegründeten Fall, in welchem dieſe 
Verſtümmelungen von der Nachkommenſchaft geerbt wurden.?) Die 

Kinder vollkommener Pianiſten erben nicht die Kunſt des Klavierſpielens. 
Die Erfahrung lehrt, daß Kinder hochciviliſierter Völker keine Spur 
einer Sprache aufweiſen, wenn ſie in einer wilden Umgebung und in 
vollſtändiger Abſonderung aufwachſen.“) Durch Sonne und Luft be: 

dingte Farbenänderungen ſind ſichtlich vorübergehend. Die Kinder 
eines Landwirtes oder Matroſen ſind genau ſo licht wie jene der zar— 

teſten und bleichſten Städtebewohner; und obgleich die ſeit dem ſiebenten 

Jahrhundert in Afrika lebenden Mauren im gereiften Lebensalter all⸗ 
gemein ſonnverbrannt ſind, ſind ihre Kinder ſo weiß wie die in Europa 

geborenen und „wenn ihre Arbeiten fie nicht der Sonnenhitze N 
bleiben fie ihr Lebenlang weiß.“) 

Solche That] achen. 1 1 nicht zu eee der bar, 

1) Gliſée Reclus begeht einen ſonderbaren Irrtum, indem er behauptet, daß 
am Ende eines beſtimmten Zeitraums alle Abkömmlinge von nach Amerika einge: 

wanderten Weißen oder Negern, ſeien ſie welchen Urſprungs immer, Rothäute 

werden müßten. 

2) Weismann, „Essays upon Hereditye Ae e e 
5) Ebenda, S. 81, u. ſ. f. Godron, Band II, S. 299. 

) Rauber, „Homo sapiens ferus“, S. 69 — 71. 

5) Poiret, „Voyage en Barbarie“, Band I, S. 31. 
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ſchenden Theorie, wonach die Raſſenverſchiedenheiten direkter Anpaſſung 
zuzuſchreiben ſind. Ob ſich Weismanns Theorie als begründet erweiſt 

oder nicht, wir können offenbar nicht annehmen, daß die Vererbung 

erworbener Merkmale genügt, den Urſprung der menſchlichen Raſſen zu 
erklären. Es dünkt uns höchſt wahrſcheinlich, daß das Menſchenge— 

ſchlecht der früheſten Entwicklungsſtufen auf eine verhältnismäßig ge— 
ringe Bodenfläche beſchränkt und deshalb gleichgeartet war, wie dies 
unter ähnlichen Bedingungen bei allen Tier- und Pflanzengattungen 
der Fall iſt. Im Kampfe ums Daſein entwickelten ſich die geiftigen 
Fähigkeiten des Menſchen, und er dürfte vor dem Losreißen der ge— 

ſonderten Gruppen die Kunſt des Feuermachens und der Verfertigung 

der einfachſten Werkzeuge und Waffen erfunden haben. Dieſe geiſtige 
Überlegenheit ermöglichte es den Menſchen, ſich zu zerſtreuen, indem ſie 

ſie befähigte, ſelbſt unter Verhältniſſen zu beſtehen, welche ein wenig 

von jenen abwichen, denen ſie urſprünglich angepaßt waren. Ihr 

Organismus mußte gewiſſe Anderungen erleiden, aber wir wiſſen nicht, 

ob dieſe Anderungen ſich auf die Abkömmlinge übertragen haben. Alles, 
was wir wiſſen, beſchränkt ſich darauf, daß die geborenen Kinder einan⸗ 

der nicht genau glichen, und daß jene, die zufällig mit den neuen 

Lebensbedingungen am meiſten in Einklang variierten, in der Regel 
überlebten und die Ahnen der folgenden Geſchlechter wurden. Die an: 

geborenen Eigenſchaften, welche ſie zum Überleben befähigten, wurden 
natürlich auf ihre Nachkommen übertragen, und ſo konnten durch die 
natürliche Ausleſe!) mit der Zeit Raſſen entſtehen, deren Mitglieder 

dieſelben Eigentümlichkeiten als erbliche Anlagen beſaßen, welche bis zu 
einem gewiſſen Grade, aber dann bloß für das Individuum und nicht für 

ſeine Nachkommen, durch Akklimatiſation erwerbbar ſind. Jetzt können 
wir begreifen, warum die Kinder eines Negers, ſelbſt wenn in Europa 
geboren,?) ſchwarz werden;?) denn die ſchwarze Farbe entſpricht ge— 

1) Wallace („Contributions to the Theory of Natural Selection“, Gſſay IX) 
iſt, ſoviel ich weiß, der einzige Forſcher, der verſucht hat, den Urſprung der menſch— 

lichen Raſſenunterſchiede mit Hilfe des Prinzipes von der natürlichen Ausleſe zu 

erklären. 

2) Die Negerkinder werden nicht ſchwarz geboren, ſondern werden es erſt 

nach kürzerer oder längerer Zeit (Darwin, „The Descent of Man“, Band II, 
S. 342. Caillié, Band I, S. 351). Die Kinder der dunkeln Raſſen ſind gewöhn— 

lich lichter als die Erwachſenen (Darwin, Band II, S. 342. Moſeley im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band VI, S. 385). 

2) Camper, „Kleinere Schriften“, Band I, ©. 44. 
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wiſſen phyſiologiſchen Vorgängen, die dem Leben in Negerländern 

günſtig ſind. Sie bleiben am Leben, während die Kinder von Euro— 

päern, die in die tropiſchen Länder ausgewandert ſind, in großer Zahl 

hinweggerafft werden, ſelbſt wenn es ihren Eltern gelungen iſt, die den 

Aufenthaltswechſel begleitenden funktionellen Anderungen zu ertragen. 
Dieſe Erklärung der Raſſenunterſchiede erſcheint noch annehmbarer, 

wenn wir den großen Zeitraum in Betracht ziehen, welcher verfloſſen 

iſt, ſeitdem die Menſchen ſich über die Erde zu verbreiten begannen, 

und wenn wir den langſamen und allmählichen Aufenthaltswechſel be- 
rückſichtigen. Die Menſchen wurden nicht plötzlich von den Wendekreiſen 

zu den Polarzonen oder von dieſen zu jenen überführt, ſondern ſie 
mußten eine unendlich lange Kette von Anpaſſungsprozeſſen erleiden. So 
faßten allmählich die gründlichen Unterſchiede Wurzel, welche einen 

Europäer von einem Neger oder einen Auſtralier von einer Rothaut 
unterſcheiden. 

Wir haben nun die Antwort auf unſere Frage, warum die 
Menſchen bei der Wahl eines Lebensgefährten den beſten Vertretern 
ihrer Raſſe den Vorzug geben. Die vollſtändige Entwicklung der 
Raſſeneigentümlichkeiten deutet Geſundheit an, eine Abweichung von 
denſelben zeugt für Krankheit. Phyſiſche Schönheit iſt ſomit in jeder 

Beziehung die äußerliche Kundgebung phyſiſcher Vollkommenheit oder Ge: 
ſundheit, und die Entwicklung des Inſtinktes, welcher die Schönheit der 
Häßlichkeit vorzieht, liegt offenbar in der Macht der natürlichen Zuchtwahl. 

Dieſe Erklärung des Zuſammenhanges zwiſchen Liebe und Schön— 

heit, wie auch des Urſprunges der Menſchenraſſen, weicht weſentlich 

von der Erklärung Darwins ab. „Die Menſchen jeder Raſſe“, ſagt 

er, „ziehen dasjenige vor, woran ſie gewöhnt ſind; ſie können keine 
große Anderung ertragen, aber ſie lieben die Abwechslung und be— 
wundern jede auf eine mäßige Spitze getriebene Eigentümlichkeit .... 
Wie ſchon der große Anatom Bichat vor langer Zeit ausſprach, gäbe 

es keine Schönheit, wenn alle Welt nach derſelben Schablone gebildet 
wäre. Wenn alle unſere Frauen ſo ſchön würden wie die medicäiſche 
Venus, ſo wären wir eine Zeitlang entzückt; aber wir würden uns 
bald nach Abwechſelung ſehnen; und ſobald wir letztere erreicht hätten, 
ſo würden wir wünſchen, gewiſſe Eigenſchaften ein wenig über den 
damals beſtehenden allgemeinen Maßſtab hinausgetrieben zu ſehen.“ ) 

‘) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 384 ff. 
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In unſeren Kleidermoden finden wir nach Darwin genau dasſelbe 

Prinzip und dieſelbe Begierde, alles auf eine Spitze zu treiben.!) Der 

Menſch zieht bis zu einer gewiſſen Grenze das vor, was zu ſehen er 

gewöhnt iſt. So betrachten es die Maoris, die die Gewohnheit haben 

die Lippen blau zu färben, „für eine Frau als Schmach, rote Lippen 

zu haben;“ ?) und wir ſelber mißbilligen im großen Ganzen jede er— 
hebliche Abweichung von der herrſchenden Mode. Aber anderſeits 
braucht der Menſch Abwechſelung. Er ändert feine Kleidung bald auf 
die eine bald auf die andere Art, um Aufmerkſamkeit oder Gefallen 

zu erregen. Die Moden der Wilden ſind ohne Zweifel beſtändiger als 
die unſeren; s) aber die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Schmuck— 
gegenſtände, mit welchen ſich viele unciviliſierte Völker bedecken, be- 
kundet ihren Wetteifer, ſich mit Hilfe neuer Lockungen anziehend zu ge— 
ſtalten. „Jeder einzelne Utanata auf Neu-Guinea“, jagt Earl, „ſchien 

begierig zu ſein, ſich auf irgend eine, von jener des Nachbars ab— 

weichende Art zu ſchmücken;““) und hinſichtlich der Inſelbewohner des 

Stillen Oceans bemerkt John Williams, daß „die Bewohner faſt jeder 

Gruppe . . .. bezüglich deſſen, was zur Hebung der Schönheit beiträgt, 

ihre beſonderen Vorſtellungen haben.“?) Es iſt jedoch unmöglich, zu 

glauben, daß die Schönheits-Ideale der verſchiedenen Raſſen irgendwie 

mit dieſer Launenhaftigkeit des Geſchmackes im Zuſammenhange ſtehen 
ſollten. Wäre dies, wie Darwin annimmt, der Fall, ſo müßten die 

Menſchen jeder Raſſe Anderungen und prickelnde Eigentümlichkeiten im 

Außeren ihrer Frauen und nicht bloß charakteriſtiſche, „auf eine 
mäßige Spitze getriebene Eigenſchaften“ bewundern. 

Nach Darwin verdanken die Raſſenunterſchiede ihre Entſtehung 
den verſchiedenen Schönheits-Maßſtäben, während umgekehrt nach der 

von mir angedeuteten Theorie die verſchiedenen Schönheits-Maßſtäbe 
den Raſſenunterſchieden zu verdanken ſind. „Nehmen wir an“, ſagt 

Darwin, „daß die Mitglieder eines Stammes, die irgend eine Eheform 
kennen, ſich über ein herrenloſes Feſtland ausbreiten, ſo würden ſie 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, ©. 383. 
2) Angas, „Savage Life“, Band I, S. 316. 

2) Von den Redſchangs auf Sumatra ſagt Marsden (S. 206): „Die ihnen 

unfaßbaren raſchen Umwälzungen unſerer Moden bilden eine Urſache ihrer großen 

Verwunderung, und ſie folgern naturgemäß, daß jene Moden, welche wir ſo bereit— 
willig ändern, nur wenig inneren Wert haben.“ 

9) Carl, ©. 48. 5) Williams, „Missionary Enterprises“, S. 538 ff. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 18 
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alsbald in unterſchiedliche, voneinander durch verſchiedene Schranken 

und noch wirkungsvoller durch die zwiſchen allen barbariſchen Völkern 

unaufhörlichen Kriege getrennte Horden zerfallen. Die Horden wären 

ſomit unbedeutend verſchiedenartigen Verhältniſſen und Lebensgewohn— 

heiten ausgeſetzt und würden früher oder ſpäter in geringem Grade 

voneinander abweichen. Sobald dies geſchähe, würde jeder geſon— 

derte Stamm für ſich einen geringfügig verſchiedenen Schönheits-Maß⸗ 

ſtab aufſtellen, und ſchließlich würde die unbewußte Zuchtwahl in Thä⸗ 

tigkeit treten dadurch, daß die mächtigſten und leitenden Männer ge- 

wiſſe Weiber den übrigen vorzögen. So würden die anfangs ſehr 
geringen Unterſchiede zwiſchen den Stämmen allmählich und unver— 

meidlich mehr oder minder vergrößert.“ !“) Dieſe Theorie, — daß näm⸗ 

lich die Raſſenverſchiedenheiten der geſchlechtlichen Zuchtwahl zuzu— 

ſchreiben ſind, — ſetzt offenbar voraus, daß entweder der menſchliche 

Organismus jedem Klima und allen Naturbedingungen gleichmäßig ge— 

wachſen iſt, oder daß zwiſchen den ſichtbaren Teilen des Körpers und 

ſeinen Funktionen keine Wechſelbeziehung beſteht. Anders könnte der 

gewiſſen Individuen gewährte Vorrang natürlich nur einen geringen 

Erfolg erzielen, denn im Zuſtande der Wildheit, in welchem die Ehe— 

loſigkeit eine Ausnahme bildet, pflegten ſchließlich immer jene Männer 

und Frauen den Raſſentypus zu beſtimmen, deren Körperbeſchaffenheit 

den Lebensbedingungen am beſten angepaßt war. Es iſt ferner ſchwer, 

einzuſehen, wie jene unanſehnlichen Abweichungen vom urſprünglichen 

Menſchentypus, welche nach Darwin die einzelnen Horden oder Stämme 

kennzeichneten, in die das Menſchengeſchlecht zerſplittert war, ſich zu 

ſolch rieſigen Unterſchieden entwickelt haben konnten, wie wir ſie z. B. 
in der Hautfarbe des Negers und des Europäers finden, und das bloß 

durch die Auswahl der beſten Vertreter dieſer Stammeseigenheiten, dieſer 
unanſehnlichen Abweichungen. Schließlich muß bezweifelt werden, ob 

Darwin die Raſſenunterſchiede in der Färbung dem Einfluß der ges 

ſchlechtlichen Zuchtwahl zugeſchrieben hätte, wenn er die bereits erwähnte 

wichtige Thatſache in Betracht gezogen hätte, daß die größeren Affen: 
arten dieſelbe Hautfarbe beſitzen wie die in denſelben Ländern lebenden 

Menſchenraſſen. 

Darwin glaubt auch, daß die Unterſchiede in der äußeren Erſchei— 
nung zwiſchen den Menſchen und den niedrigeren Tieren bis zu einer 

) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 403 ff. 
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gewiſſen Ausdehnung der geſchlechtlichen Zuchtwahl zuzuſchreiben ſind. 
Das Hauptmerkmal, welches er in dieſer Weiſe zu erklären ſucht, iſt 

die allgemeine Haarloſigkeit des Körpers. „Kein Menſch“, ſagt er, 

„nimmt an, daß die Nacktheit der Haut dem Menſchen irgend einen 

direkten Vorteil bietet; ſein Körper kann mithin nicht infolge der natür— 

lichen Ausleſe enthaart worden ſein.“ !) Es iſt ſonderbar, daß die 

Haarloſigkeit der Menſchen ſo viele Anthropologen in Verlegenheit ge— 

bracht hat,?) trotzdem ſie ſich leicht durch das Variationsgeſetz erklären 

läßt. Seitdem der Menſch die Kunſt des Feuermachens erfand und 
auf den Gedanken kam, ſich zum Schutze gegen die Kälte zu bekleiden, 
war die Haarloſigkeit im Kampfe ums Daſein kein ernſthafter Nachteil 

mehr. Mithin hörte die natürliche Ausleſe auf, in dieſer Richtung zu 

wirken, und allmählich entſtand eine haarloſe Raſſe. Wir finden dasſelbe 

Prinzip nach verſchiedenen anderen Richtungen in Wirkung. Die civili— 
ſierten Menſchen bedürfen keines jo ſcharfen Geſichtes wie die Wilden; ?) 

infolgedeſſen ſind viele von uns kurzſichtig, und nur wenige Europäer 

könnten es mit einem roten Indianer in der Kunſt aufnehmen, die 

Spuren einer Fährte zu entdecken. Aus demſelben Grunde ſtehen wir 

den Wilden allgemein in der Fähigkeit nach, Gerüche zu unterſcheiden, 

und unſere Zähne ſind bedeutend minder geſund und kräftig als die 
ihrigen. 

Daß die geſchlechtliche Zuchtwahl auf die phyſiſche Zuchtwahl des 
Menſchengeſchlechtes einen gewiſſen Einfluß ausgeübt hat, iſt wahr— 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 410. 

2) Wallace giebt in ſeinen „Contributions to the Theory of Natural 

Selection“ (S. 359) der Meinung Ausdruck, daß „eine höhere Einſicht die Ent— 

wickelung der Menſchen in eine beſtimmte Richtung geleitet hat“, und er glaubt 

(S. 348 ff.), daß die Haarloſigkeit der Haut ebenfalls hierher gehört. Belt wieder 

iſt auf Grund ſeiner Erfahrungen in Tropenländern zu dem Schluſſe gelangt, daß 

zumindeſt in dieſen Gegenden dem Vorteile, die Haut mit Haaren bedeckt zu haben, 

ein ernſter Mangel gegenüberſteht: „Das Haar bietet paraſitiſchen Inſekten Schutz, 

welche leichter aus dem Wege geräumt werden könnten, wenn die Haut nackt wäre“ 

Ben, 8.1209). 8 

) Collins, der vor ſechzig Jahren das Werk „The Origin of Species“ 

ſchrieb, macht hinſichtlich der Einwohner von Botany-Bay und Port-Jackſon (Neu: 

Süd⸗Wales) folgende Bemerkung: „Ihre Sehkraft iſt beſonders ſcharf, und ihre 

Exiſtenz hängt ſehr oft von der Genauigkeit desſelben ab, denn ein kurzſichtiger 
De iſt nie imſtande, ſich gegen ihre Speere zu verteidigen, welche 

mit erſtaunlicher Kraft und Geſchwindigkeit geworfen werden“ (Collins, „Account 

of the English Colony in New South Wales“, Band I, S. 553 ff.). 

18* 
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ſcheinlich. Genaue Beobachter haben in verſchiedenen Teilen der Welt 

bemerkt, daß perſönliche Mißgeſtaltungen bei von europäiſchen Einflüſſen 

unberührten wilden Raſſen ſehr ſelten ſind.“) Dies hängt in erſter 

Reihe mit der Thatſache zuſammen, daß mißgeſtaltete Individuen ſelten 

die Beſchwerden der Jugendzeit überdauern, und wenn ſie ſchon am 

Leben bleiben, werden ſie — wie Sir W. Lawrence bemerkt — durch 

den Widerwillen, welchen ſie einflößen, verhindert, ihre Mißgeſtaltungen 

fortzupflanzen.?) Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß die Auswahl der 
beſten Raſſenvertreter dazu beiträgt, den Raſſentypus rein zu erhalten. 

Geſchlechtliche Zuchtwahl dürfte auch die Urſache davon ſein, daß bei 

den Wilden die Männer oft hübſcher ſind als die Weiber — d. h. daß 
fie beſſere Exemplare ihres Geſchlechtes und ihrer Raſſe find,?) während 

in civiliſierten Geſellſchaften das Umgekehrte der Fall iſt. Wir haben 

geſehen, daß bei den Wilden die Mädchen große Freiheiten bezüglich 

der Verfügung über ihre Hand genießen, und daß auf den unteren 

Stufen der Civiliſation die Eheloſigkeit faſt ausſchließlich bei den 
Männern vorkommt. Bei uns überwiegt im Gegenteil die Zahl der 

unverheirateten Frauen jene der unverheirateten Männer, und während 

die Heiratsfähigkeit beim Manne bloß in geringem Maße auf ſeiner 

perſönlichen Erſcheinung beruht, kann von den Weibern gewiß nicht 

das Gleiche behauptet werden. 

) Humboldt, „Political Essay“, Band I, S. 152 ff.; Waitz, „Introduction 

to Anthropology“, ©. 113 ff.; Brough Smyth, Band I, S. 30, Anmerkung; Sal- 

vado, „Memoires“, S. 274 ff.; Collins, Band I, S. 553 (Auſtralier). Rengger, 

S. 9 ff. (Indianer von Paraguay). 

) Lawrence, S. 422 ff. ) Reade, S. 545, 549. Johnſton, S. 436. 
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Das Ahnlichkeitsgeſetz. 

Ein mächtiger Inſtinkt hält die Tiere ab, ſich mit Individuen 
anderer Gattungen zu paaren. „Das Tier“, ſagt Duvernoy, „beſitzt 

den Inſtinkt, ſich ſeiner Gattung zu nähern und die übrigen zu meiden, 
wie es inſtinktiv ſeine Nahrung wählt und die Gifte meidet.“ “) Bei 

den Vögeln finden wir eine geringe Anzahl von wilden Baſtarden, die 

faſt alle zur Ordnung der Gallinaceen und deren meiſte zur Gattung 

der Waldhühner gehören.?) Bei den Inſekten, den Fiſchen und den 

im Naturzuſtande lebenden Säugetieren hingegen iſt das Baſtardentum 

gänzlich oder nahezu unbekannt.?) Und ſelbſt bei den gezähmten Säuge⸗ 
tieren werden oft einige Kniffe benötigt, um die Männchen zu betrügen 

und ſo ihre Abneigung gegen die Weibchen einer fremden Gattung zu 

bemeiſtern. Der Hengſt z. B., der eine Eſelin bedecken ſoll, wird oft 

durch die Vorführung einer Stute angeregt, welche im geeigneten 

Augenblick durch die Eſelin erſetzt wird.“) 
Wir können mit Sicherheit annehmen, daß ohne dieſes inſtinktive 

Gefühl im Naturzuſtande viel mehr Tierbaſtarde erzeugt würden, als 
wirklich der Fall iſt. Im Pflanzenreiche, wo das Spiel der Inſtinkte 
gänzlich außer Frage iſt, kommen Baſtarde viel häufiger vor;) und 

in der Gefangenſchaft wird eine beträchtliche Anzahl von tieriſchen 

) Duvernoy, Artikel „Propagation“ im „Dictionnaire universel d'histoire 

naturelle“, Band X, S. 546. 
2) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire naturelle générale“, Band III, S. 180. 

) Ebenda, Band III, S. 185, 175 ff. de Quatrefages, ©. 67. 
4) Vogt, „Lectures on Man“, S. 414. 
5) Geoffroy Saint-Hilaire, Band III, S. 191. 



278 Dreizehntes Kapitel. 

Baſtardformen erzeugt, denen wir im Naturzuſtande nie begegnen.“) 

Doch giebt es nach Darwin ſtichhaltige Gründe für die Lehre Pallas', 
wonach die Lebensbedingungen, welchen gezähmte Tiere und kultivierte 

Pflanzen unterworfen wurden, im allgemeinen das Beſtreben nach gegen— 

ſeitiger Unfruchtbarkeit vernichten, ſo daß gezähmte Abkömmlinge ſolcher 

Gattungen, die in ihrem Naturzuſtande bis zu einem gewiſſen Grade 

unfruchtbar geweſen wären, vollkommen fruchtbar werden.?) 
Der Urſprung dieſes Inſtinkts, der dazu beiträgt, ſelbſt nahver— 

verwandte Gattungen im Naturzuſtande getrennt zu halten, ſcheint ge— 

nügend klar zu ſein. Die Zahl der Gattungen, welche ſich gegenſeitig 
als fruchtbar erwieſen haben, iſt eine ſehr beſchränkte, und die Frucht: 

barkeit der Baſtardennachkommenſchaft nimmt — häufig ſogar in ſehr 

großem Maßſtabe — faſt beſtändig ab. Natürlich ſpricht jetzt niemand 
mehr von der Unfruchtbarkeit der Baſtarde, der animalia adulterina, 

als von einer moraliſchen Notwendigkeit oder als von der Folge eines 

beſonderen göttlichen Ratſchluſſes, wonach neue Gattungen ſich nicht 

bis ins Unendliche vervielfältigen ſollen.?) Iſidor Geoffroy hat nicht 
nur nachgewieſen, daß Baſtarde fruchtbar ſein können, ſondern auch 

daß „unfruchtbare“ Baſtarde, genau genommen, bloß jene ſind, die 
ſich als am ſeltenſten fruchtbar erweiſen, denn die Unfruchtbarkeit iſt 
niemals eine unbedingte.*) Überdies hat man, wie Wallace hervor⸗ 

hebt, in faſt keinem der ſeither vorgenommenen Kreuzungsverſuche ver— 
ſchiedener Gattungen dafür Sorge getragen, enge Kreuzungen derſelben 
Gattung hintanzuhalten; daher können dieſe Verſuche auch nicht als 
Beweiſe dafür angenommen werden, daß die Baſtarde in allen Fällen 
unter ſich unfruchtbar ſind.?) Ziehen wir jedoch alle beglaubigten 

Thatſachen über die Wechſelkreuzung von Pflanzen und Tieren in Be— 
tracht, dann können wir mit Darwin folgern, daß ein gewiſſer Grad 
von Unfruchtbarkeit bei den Baſtarden ſehr allgemein vorkommt.) Da 

dies bei den Baſtarden unſerer Haustiere der Fall iſt, muß es um ſo 

) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire naturelle“, Band III, S. 169 — 175. 

) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 189. 
) Geoffroy Saint-Hilaire, Band III, S. 208. Blumenbach, „Anthro- 

pological Treatises“, S. 73. 

*) Geoffroy Saint-Hilaire, Band III, S. 213 ff. 
85) Wallace, „Darwinism“, S. 160 ff. 

e) Darwin, „The Origin of Species“, Band II, S. 44 u. 0 f. Bei 
Godron, Band I, S. 209. 
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mehr für Tiere im Naturzuſtande Geltung haben, welche allgemein 

unter Verhältniſſen leben, die der gegenſeitigen Fruchtbarkeit ungünſtiger 
ſind. Wir begreifen mithin leicht, daß Inſtinkte, welche zur Wechſel— 

kreuzung verſchiedener Gattungen führten, zwar zuweilen auftauchen, 

aber nie von langer Dauer ſein konnten, da bloß jene Tiere, die eine 

Paarung mit Individuen ihrer eigenen Gattung vorzogen, eine mit 

normaler Zeugungskraft begabte Nachkommenſchaft zur Welt brachten, 

und ſo die Begründer zahlreicher Generationen wurden, welche ihre 

Inſtinkte erbten. 

Die verhältnismäßige oder unbedingte Unfruchtbarkeit, welche die 

erſten Kreuzungen und Baſtarde kennzeichnet, beruht auf einem biolo— 
giſchen Geſetze, welches wir das „Geſetz der Gleichartigkeit“ nennen 

können. Der Grad der Unfruchtbarkeit iſt in jedem Falle,“) zumindeſt 

bis zu einer gewiſſen Ausdehnung, parallel mit der Verwandtſchaft der 
vereinten Formen. So werden die meiſten Tierbaſtarde von Individuen 

derſelben Art gezeugt, während verſchiedenen Arten angehörige Gattungen 

nur ſelten, geſonderten Familien angehörige vielleicht niemals gekreuzt 

werden können.?) Der Parallelismus iſt übrigens kein vollſtändiger, 

denn eine Menge nahe verwandter Gattungen vereinigt ſich nicht oder 

nur mit großer Schwierigkeit, obwohl andere, voneinander weit ab— 
weichende Gattungen mit Leichtigkeit gekreuzt werden können. Hieraus 

folgert Darwin, daß die Schwierigkeit oder Leichtigkeit der Kreuzung 

„augenſcheinlich ausſchließlich von der geſchlechtlichen Beſchaffenheit der 
gekreuzten Gattungen oder von ihrer geſchlechtlichen Wahlverwandtſchaft 

abhängt.“ Da aber die Gattungen ſelten oder nie in Einer Eigen— 
ſchaft Veränderungen erleiden, ohne ſich zu gleicher Zeit in mehreren 

anderen zu ändern, und da die ſyſtematiſche Verwandtſchaft alle ſicht— 

baren Ahnlichkeiten und Unähnlichkeiten in ſich einſchließt, muß natur- 
gemäß jeder Unterſchied in der geſchlechtlichen Beſchaffenheit zweier 

Gattungen in mehr oder minder inniger Beziehung zu ihrer ſyſtematiſchen 
Stellung ſtehen.“) 

Hinſichtlich des fraglichen Triebes folgt das Menſchengeſchlecht der 

1) Obgleich, wie Darwin bemerkt („The Origin of Species“, Band II, S. 46), 
der größere oder geringere Grad von Unfruchtbarkeit der Baſtarde weſentlich von 

der Schwierigkeit verſchieden iſt, zwei reine Gattungen zu vereinigen, ſo läuft er 

doch bis zu einer gewiſſen Ausdehnung damit parallel. 

2) Geoffroy Saint-Hilaire, „Histoire naturelle“, Band III, S. 168, 169 u. ſ. f. 
3) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 180. 
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allgemeinen Regel des Tierreiches. Unſere Moralbegriffe ſtehen in engem 

Zuſammenhange mit den unſerer Natur eingeprägten inſtinktiven Ges 

fühlen, und Beſtialität gilt gewöhnlich als eines der abſcheulichſten Ver⸗ 

brechen, deren ein Menſch ſich ſchuldig machen kann. Verſchiedene 

Stellen ſowohl bei alten!) als auch bei modernen?) Schriftſtellern 

ſprechen dafür, daß dieſes Verbrechen gelegentlich vorkam, aber immer 

unter Umſtänden, welche jenen ähnlich ſind, unter denen zuweilen ein— 

zelne Vögel naturwidrige Verbindungen anknüpfen,?) d. h. entweder in⸗ 

folge von Iſolierung oder infolge verderbter Inſtinkte.“) 

Die Verfechter der Hypotheſe, daß die verſchiedenen Menſchenraſſen 

geſonderte Gattungen des Menſchengeſchlechtes ſind, ſtellen die Behauptung 
auf, daß auch zwiſchen den verſchiedenen Menſchenraſſen eine inſtinktive 
Abneigung beſteht, ähnlich jener, welche die verſchiedenen Tiergattungen 

von einer Vermengung zurückhält.?) Wir bemerken nebenbei, daß, ſelbſt 

wenn dies wahr wäre, die Auffaſſung, das Menſchengeſchlecht beſtehe 

aus verſchiedenen Gattungen, beſtritten werden kann, denn gewiſſe 

Raſſen gezüchteter oder halbgezüchteter Tiere ſcheinen die Brunſt mit 

ihrer eigenen Gattung vorzuziehen und die Vermengung mit anderen 

abzuweiſen. So berichtet Bennett, daß ſich, ſoviel bekannt, die dunkel⸗ 

und die lichtgefärbten Damwild⸗Rudel, welche im Forſt von Dean lange 
zuſammen gehalten wurden, niemals vermengten. Von den halbwilden 

ſchwarzen Schafen einer der Faröer-Inſeln wird behauptet, daß fie ſich 

nur ungern mit den eingeführten weißen Schafen vermengten. In 

Cirkaſſien, wo ſechs Unterraſſen des Pferdes bekannt und mit beſonderen 

Namen bezeichnet ſind, ſträuben ſich die Roſſe von dreien dieſer Raſſen, 

ſich miteinander zu vermengen oder zu kreuzen und greifen einander 

ſogar an, ſolange fie ein freies Leben führen.?) Was die Menſchen 

betrifft, ſo kennen wir viele Raſſen, die nicht gerne Perſonen anderer 

1) „Exodus“, Kap. XXII, Vers 19. „Leviticus“, Kap. XVIII, Vers 23; 

Kap. XX, Vers 15. „Deuteronomium“, Kap. XXVII, Vers 21. Plinius, VIII. 

Buch, Kap. 42. Virgil, „Bucolica“, Ecloga III, Vers 8. 

) Janke, S. 276. Mackenzie, „Voyages“, S. XCVII. Krafft- i 
. sexualis“, S. 135 ff. 

) Siehe Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 125, 126, 128. 
) Vergl. Blumenbach, S. 80 ff. Steller, S. 289, Anmerkung. 

5) Périer, „Essais sur 15 croisements ethniques“, in den „Memoires Soc. 
d' Anthr.“, Band I, S. 216. Jacquinot in Dumont d'Urvilles „Voyage au Pole 
Sud“, Zoologie, Band II, S. 92. 

) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 102 ff. 
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Raſſen heiraten, doch ſind ihre Beweggründe verſchiedener Natur. 
Zweifellos ſpielt hierbei die Verſchiedenheit der Schönheitsbegriffe eine 

große Rolle. Winwood Reade hält es nicht für wahrſcheinlich, daß 
die Neger ſelbſt das ſchönſte europäiſche Weib einer hübſchen Negerin 
vorziehen würden.“) Eine civiliſierte Raſſe vermengt ſich nicht leicht 
mit einer in der Civiliſation minder vorgeſchrittenen, und zwar aus 

denſelben Beweggründen, welche einen Edelmann hindern, ein Bauern— 

mädchen zu heiraten. Und ich glaube, daß die Feindſchaft oder zu— 

mindeſt der Mangel an Sympathie, der dem zwiſchen geſonderten 
Völkern oder Stämmen ſo häufig beſtehenden Unterſchiede der Intereſſen, 

Begriffe und Gewohnheiten zuzuſchreiben iſt, mehr als ſonſt etwas dazu 
beiträgt, die Raſſen getrennt zu halten. Doch haben derartige Urſachen 

nichts mit den inſtinktiven Gefühlen gemein, welche die Tiere geſonderter 
Gattungen abhalten, miteinander Paarungen einzugehen. Deshalb 
verſchwindet auch gewöhnlich der Widerwille gegen Wechſelehen, wenn 
zwei Raſſen in ſehr nahe gegenſeitige Berührung kommen, beſonders 

wenn ſie auf ungefähr derſelben Stufe der Civiliſation ſtehen. 

Die Miſchlinge bilden einen beträchtlichen Teil der Bewohner der 

Welt. Es iſt zweifelhaft, ob es in Europa reine Raſſen giebt; nicht 
einmal die Basken können auf Reinheit des Blutes Anſpruch erheben.?) 

Broca fand im Verlaufe ſeiner Unterſuchungen über die Leibesgröße, 

daß neunzehn Zwanzigſtel der Geſamtbevölkerung Frankreichs in ver— 
ſchiedenen Graden die Merkmale gemiſchter Raſſen aufweiſen.?) In 

Nordamerika vermengen ſich verſchiedene Raſſen täglich immer mehr. 
In Grönland fand nach Nanſen innerhalb eines und eines halben 

Jahrhunderts eine derartige Raſſenvermengung ſtatt, daß es heute außer: 

ordentlich ſchwer, wenn nicht unmöglich wäre, an der ganzen Weſtküſte 

einen echten Eskimo zu finden; und die Europäer haben, weit entfernt, 
von den eingeborenen Frauen mißachtet zu werden, den Erfolg erzielt, 
ihnen eine derartige Ehrfurcht einzuflößen, „daß ſie den einfachſten euro- 

päiſchen Matroſen dem beiten Eskimo-Robbenfänger vorziehen.“! “) In 

Mexiko bilden die ſpaniſchen Miſchlingsarten zwei Drittel oder drei 
Viertel der ganzen Bevölkerung; ') und Südamerika iſt, um einen fran- 
zöſiſchen Schriftſteller zu citieren, „die große Werkſtätte der modernen 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, ©. 381. 

) de Quatrefages, S. 273. ) Topinard, „Anthropology“, S. 371. 

) Nanſen, Band II, S. 328. ) Topinard, S. 372, 
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Baſtard⸗ oder Meſtizen-Völker.“ !) Von zwölf Millionen Miſchlingen 

— ſo hoch wird ihre Anzahl auf der Erdoberfläche geſchätzt — befinden 

ſich daſelbſt nicht weniger als elf Millionen.?) Selbſt in dem entlegenen 

Feuerland ſind in den letzten Jahren nach Bridges Miſchlinge euro— 

päiſcher Väter und eingeborener Mütter aufgetaucht. 

In Aſien finden wir unzählige Beiſpiele von Artenvermengungen 

zwiſchen Tataren, Mongolen und Tunguſen, zwiſchen Ruſſen und Chi— 

neſen u. ſ. f.s) In Indien giebt es eine Menge Euraſiaten; im indiſchen 

Archipel heiraten Chineſen und Malayen wechſelſeitig,“) und auf den 

Südſee⸗Inſeln iſt die Zahl der Miſchlinge europäiſcher Väter eine ſehr 

beträchtliche. In Afrika bildet der öſtliche Sudan ein großes Centrum 

gemiſchter Arten von weit auseinander wohnenden Raſſen. In Süd⸗ 

afrika bilden die Griquas — Abkömmlinge von holländiſchen Anſiedlern 
und Hottentottenweibern — eine ganz geſonderte Raſſe. 

So weit unſere Kenntniſſe reichen, giebt es keine Menſchenraſſe, 

die nach einer Vermengung gänzlich unfruchtbar wäre. Aber hinſicht— 
lich des Fruchtbarkeitsgrades von Baſtarden erſter Reihe und von Mijch- 

lingen gehen die Anſichten der Anthropologen weit auseinander. Jene, 

die nicht an die Einheit der Menſchenraſſe glauben, trachten mit be⸗ 

ſonderer Sorgfalt nachzuweiſen, daß Kreuzungen in jener Beziehung faſt 

unausweichlich ſchlechte Erfolge nach ſich ziehen. So glaubt Knox, daß 

die Halbarten raſch verſchwinden würden, wenn ſie ſich ſelbſt überlaſſen 

blieben und keinen Zutritt zu reinen Raſſen hätten, weil die Natur den 

„Baſtard“ als eine Entartung der Menſchheit verwerfe.?) Nott mut: 
maßt, daß zwei verwandte Menſchengattungen, zwei Raſſen, die in ihrem 

Typus eine allgemeine Ahnlichkeit beſitzen, durch Kreuzung eine voll— 

kommen fruchtbare Nachkommenſchaft erzeugen; daß aber bei einer 

Kreuzung weit getrennter Gattungen, wie z. B. von Angelſachſen mit 
Negern, die Mulattennachkommen nur teilweiſe fruchtbar ſind und eine 
angeborene Tendenz erlangen, ſich zu verringern und ſchließlich ganz zu 

verlöſchen, falls fie von ihren elterlichen Stämmen getrennt ſind.“) 

Die gleiche Anſicht hegen auch Broca und Pouchet, die der Meinung 
ſind, die Kreuzungsraſſe könne nur dann beſtehen, wenn ſie von den in 

) Berier in den „Mém. Soc. d'Anthr.“, Band II, S. 340. 
2) Topinard, S. 383. ) Prichard, Band I, S. 149. 
4) Godron, Band II, S. 360, Anmerkung 2. 

) Knox, „The Races of Men“, S. 497 u. ſ. f. 
) Nott and Gliddon, S. 397 ff. i 
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ihrer Mitte verbleibenden beiden Schöpfertypen auch weiterhin erhalten 
werde.!) 

Anderſeits glaubt Prichard, daß man, ohne triftigen Widerſpruch 
befürchten zu müſſen, behaupten könne, Menſchengeſchlechter aller Raſſen 

und Abarten ſeien gleich fähig, mittels Wechſelehen Nachkommenſchaft 

zu erzeugen, und daß ſolche Verbindungen gleich fruchtbar ſeien, ob ſie 

nun zwiſchen Individuen derſelben Abart oder der unähnlichſten Ab— 
arten geſchloſſen werden. „Wenn ein Unterſchied beſteht“, ſagt er, „ſo 

iſt er wahrſcheinlich zu Gunſten der letzteren.?) Nach Godron haben 
die Miſchlinge allgemein einen höheren Fruchtbarkeitsgrad aufgewieſen 

als ihre elterlichen Raſſen,)) und Quatrefages behauptet, daß die 

Mulatten ebenſo fruchtbar find wie Vollblutraſſen.“) 
Es iſt bedauerlich, daß dieſer höchſt wichtigen Frage ſeit längerer 

Zeit ſo wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt worden iſt. Infolge deſſen ſind 
die Wirkungen der Raſſenvermiſchung heute nicht um vieles beſſer be— 

kannt als vor zwanzig oder dreißig Jahren. Das Einzige, was mit 

Sicherheit angenommen werden kann, beſteht darin, daß die Hypotheſe 

vom mindernden Einfluß der Kreuzung auf die Fruchtbarkeit, ſo wie ſie 
gewöhnlich aufgeſtellt wird, eine bedeutende Übertreibung enthält. Daß 
dieſe Lehre ſo allgemein angenommen wurde, iſt hauptſächlich Brocas 

berühmtem Eſſai „Sur Phybridité“ zuzuſchreiben. Er ſtellt darin die 

Behauptung auf, daß die Verbindungen von Europäern mit auſtra— 
liſchen Weibern ſich als ſehr wenig fruchtbar erwieſen haben, und daß 

die hieraus entſpringenden Miſchlinge nahezu unfruchtbar ſind. „Weder 
ein Statiſtiker noch ein Geſchichtsforſcher“, ſagt er, „zählt bei der 
auſtraliſchen Bevölkerung Kreuzungsgattungen auf.“?) In Wirklichkeit 
wurde dieſes Land jedoch eine beträchtliche Zeit hindurch von euro— 

päiſchen Anſiedlern bewohnt, von denen viele keine Gelegenheit hatten, 

Frauen ihrer eigenen Raſſe zu heiraten. Es iſt ferner nachgewieſen, 

daß der Geſchlechtsverkehr Weißer mit eingeborenen Weibern in Auſtra— 
lien ſehr verbreitet iſt. Trotzdem iſt daſelbſt die Zahl der Miſchlinge 

außerordentlich gering, — ſo gering, daß die Mundarten der Einge— 

borenen keinen einzigen Ausdruck für ihre Bezeichnung kennen.“) 
Von der Vorausſetzung ausgehend, daß dieſe beachtenswerten An- 

1) Broca, „The Phenomena of Hybridity“, S. 60. Pouchet, S. 101. 

2) Prichard, „The Natural History of Man“, S. 18. 

) Godron, Band II, S. 363. ) de Quatrefages, S. 264. 

5) Broca, S. 48. ) Ebenda. 
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gaben ſich hauptſächlich auf die öſtlichen und ſüdlichen Teile des auſtra⸗ 

liſchen Feſtlandes bezogen, erſuchte ich den Biſchof R. Salvado und den 

Geiſtlichen Joſef Johnſton, die in Weſt-Auſtralien leben, mir mitzu⸗ 

teilen, ob ſich in jener Gegend Miſchraſſen befänden und, falls ja, ob 
ſie fruchtbar ſeien oder nicht. Vom erſteren, der ſeit länger als vierzig 

Jahre unter den Eingeborenen Weſt-Auſtraliens lebt, und der ſich 

durch ein vortreffliches Werk über ihr Leben und ihre Gewohnheiten 

den Ruf einer Autorität erſten Ranges erwarb, hatte ich das Ber: 
gnügen, folgende aus Neu-Norcia vom 17. Oktober 1888 datierte Ant⸗ 
wort zu erhalten: „Mit Bezug auf die Unfruchtbarkeit der Halbblut⸗ 
Eingeborenen, von denen ich zu der Zeit, als ich mein Werk ſchrieb, 
noch keine Kenntnis hatte, bin ich heute in der Lage, dieſelbe mit Aus⸗ 

nahme von einzelnen Fällen, ähnlich den bei den Europäern vorkom— 

menden, gänzlich in Abrede zu ſtellen. Ich kenne mehrere Fälle von 

Halbblut⸗Ehepaaren, die derzeit ſechs, ſieben und ſogar acht Kinder 

haben, und ſie dürften mit der Zeit noch mehr bekommen; auch kenne 
ich ſehr viele Europäer, die eingeborene Frauen geheiratet haben und 
mehrere Kinder beſitzen. In einem ſolchen Falle waren ſechs, in einem 

anderen ſieben Kinder vorhanden, und ich konnte ſie alle taufen.“ John⸗ 

ſton ſchreibt mir: „In Perth befindet ſich eine Schule für Halbblut- 

Knaben und Mädchen und fie jcheinen, ähnlich den polyneſiſchen, auf— 
geweckte und verſtändige Kinder zu ſein. Erwachſen, gehen ſie in 

Dienſt, und manche der Jünglinge finden als Poſt- und Telegraphen⸗ 

boten Anſtellung . . . . In der Miſſion von Neu-Norcia giebt es neben 
den ſchwarzen mehrere Halbblut-Familien, und ſie alle haben Kinder.“ 

Der folgende, auf die Bewohner des unteren Murray-⸗Laufes bezügliche 

Bericht Taplins lautet in demſelben Sinne: „Die reinen Schwarzen“, 

ſagt er, „ſind nicht ſo geſund wie die Miſchlinge. Die Kinder zweier 

Miſchlinge ſind immer geſünder als die Kinder zweier Schwarzen oder 

jene eines Schwarzen und eines Halbbluts. Wenn ein Halbblut: 

Mann eine Miſchlingsfrau heiratet, haben ſie gewöhnlich eine große 
und kräftige Familie. Ich könnte ein halbes Dutzend ſolcher Familien 
aufzählen.“ “) 

Dieſe Berichte höchſt ſachverſtändiger Perſönlichkeiten genügen 

) Curr, Band II, S. 264. Vergl. Topinard, „Note sur les metis 
d' Australiens et d' Européens“, in der „Revue d' Anthropologie“, Band IV, 
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meines Erachtens, um die Hypotheſe Brocas zu widerlegen. Sie be: 
weiſen, daß, wenn in gewiſſen Teilen Auſtraliens gemiſchte Raſſen faſt 

gar nicht vorkommen, dies nicht auf phyſiologiſchen Urſachen der an— 
gedeuteten Art beruht. Wir müſſen daran erinnern, daß der geſchlecht— 

liche Verkehr von Europäern mit wilden Frauen ganz allgemein ein 

vorübergehender und zufälliger iſt, und daß er häufig mit Proſtituierten 
und mit ausſchweifenden Weibern ſtattfindet, die bekanntlich im allge— 

meinen unfruchtbar ſind. Und ſelbſt wenn der weiße Anſiedler die 
Tochter eines Eingeborenen zu ſich nimmt, damit ſie unter ſeinem Dache 

als ſeine Gattin oder Konkubine lebe und ſie an eine halbciviliſierte 

Lebensweiſe gewöhnt, kann ihre etwaige Unfruchtbarkeit!) einer ganz 

anderen Urſache zugeſchrieben werden als der Blutvermengung. Darwin 

hat nachgewieſen, daß veränderte Lebensverhältniſſe eine beſondere Fähig— 

keit beſitzen, auf das Zeugungsſyſtem nachteilig zu wirken. So werden 

Tiere, wie auch Pflanzen, die ihren natürlichen Lebensbedingungen ent— 

rückt ſind, oft bis zu einem gewiſſen Grade unergiebig oder gänzlich 
unfruchtbar, ſelbſt wenn die Bedingungen nicht bedeutend geändert 

wurden. Dieſer Mangel an Zeugungsfähigkeit der Tiere in der Ge— 
fangenſchaft kann nicht, oder wenigſtens nicht in erheblichem Maße, 

mit einem Verſagen ihrer Geſchlechtsinſtinkte zuſammenhängen. „Es 
ſind zahlreiche Beiſpiele verſchiedener Tiere angeführt worden“, ſagt 

Darwin, „die ſich in der Gefangenſchaft wohl frei paaren, aber nie— 
mals trächtig werden oder, wenn ſie es werden, Junge zeugen, die an 

Zahl geringer find, als es der Gattung von Natur aus eigen iſt.“ “ 

Es läßt ſich vernunftgemäß annehmen, daß die Wilden demſelben Ge— 

ſetze unterworfen ſind, wenn ſie in civiliſiertere Lebensbedingungen ge— 

langen. Mir ſind auch wirklich Berichte mitgeteilt worden, welche 
dahin zielen, zu beweiſen, daß die eingeborenen Frauen in den polyne— 

ſiſchen Bekehrungsſtationen minder fruchtbar geworden ſind, als ſie in 
ihrem urſprünglichen Zuſtande waren. Hinſichtlich der angeblichen Un: 
fruchtbarkeit der Kreuzungen zwiſchen europäiſchen und auſtraliſchen 

1) T. R. H. Thomſon ſagt („On the Reported Incompetency of the ‚Gins’ “ 
im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band III, S. 244 ff.), daß das auſtraliſche 

Weib, ſobald es ſich unter das Dach eines europäiſchen Anſiedlers als deſſen Gattin 

oder Konkubine begiebt, ſich als minder fruchtbar zeigt, ſelbſt wenn ſie regelmäßigere 

Diät, Bequemlichkeit und Kleidung hat. 

2) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 148 

bis 160. 
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Raſſen müſſen wir bemerken, daß die Seltenheit von Miſchlingen in 

gewiſſen Teilen Auſtraliens mehr oder minder dem Umſtande zuzu— 

ſchreiben iſt, daß die Eingeborenen ſelber die Baſtarde zu vertilgen 

pflegen.“) A. Meyer berichtet, daß beim Encounter-Bay⸗Stamm „faſt 

alle Kinder europäiſcher Väter getötet zu werden pflegten“,?) während 

bei den Narrinjeri ungefähr die Hälfte der Halbblutkinder der Eifer: 

ſucht der Gatten ihrer Mütter zum Opfer fiel.?) Von den weſt⸗ 
auſtraliſchen Eingeborenen in der Gegend von Fremantle jedoch ſchreibt 

Johnſton, daß er nicht glaube, es ſei daſelbſt üblich geweſen, die außer⸗ 

ehelichen Baſtardenabkömmlinge der ſchwarzen Frauen zu vertilgen, da 

er nie etwas davon gehört habe, — eine Thatſache, welche die ver— 

hältnismäßig große Anzahl von Miſchlingen in jenem Teile des Konti— 

nents erklären dürfte. 

Auch andere, als Beweiſe der Brocaſchen Hypotheſe angeführte Be: 

richte haben ſich als mehr oder minder unzuverläſſig erwieſen. So iſt 
die behauptete Unfruchtbarkeit der Mulatten in Jamaikas) von anderen 

Schriftſtellern beſtritten worden.“) Ebenſo wurde v. Görtz' Angabe, 

daß die Kinder von Holländern und Malayen-Frauen in Java (die 
Lipplappen) bloß bis zur dritten Generation zeugungsfähig ſeien,“) in 
Zweifel gezogen.“) 

Wenn wir auch als gewiß annehmen können, daß die Abweichun— 

gen ſelbſt zwiſchen den einander am wenigſten gleichenden Raſſen nicht 

ſo groß ſind, und daß eine gemiſchte Raſſe unter günſtigen Umſtänden 

leicht erzeugt werden könnte, ſo leugne ich dennoch nicht die Möglich— 
keit, daß bis zu einem gewiſſen Grade die Kreuzung der Unfruchtbar— 
keit ungünſtig ſein kann. Die Berichte über das raſche Anwachſen 

mancher gemiſchten Raſſen beweiſen nicht das Gegenteil. Denn die 
ſchlimmen Folgen der Kreuzung müſſen nicht notgedrungen ſofort auf— 

tauchen; und ein Tropfen reinen Blutes mochte genügen, die Frucht— 

barkeit zu vergrößern, genau ſo, wie die Unfruchtbarkeit gewöhnlich be⸗ 
deutend herabgeſetzt wird, wenn ein Baſtard ſich mit einer der beiden 

) Peſchel, S. 9. Eyre, Band II, S. 324. Lumholtz, S. 273. 

2) Meyer, S. 186. 9) Taplin, S. 14. 

*, Broca, S. 36. 9 Peſchel, S. 8. 

6) v. Görtz, „Reiſe um die Welt“, Band III, S. 288. 

) Henſen, „Die Phyſiologie der Zeugung“, in Hermann's „Handbuch der 
Phyſiologie“, Band VI, S. 191. 
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reinen elterlichen Gattungen kreuzt.“) Es iſt eine beachtenswerte That— 

ſache, daß gemiſchte Ehen zwiſchen Juden und Perſonen anderer Raſſen 

verhältnismäßig unfruchtbar ſind. In Preußen wurden dieſe Ehen 

ſeit 1875 geſondert verzeichnet und zwiſchen dieſem und dem Jahre 
1881 ergiebt ſich eine Durchſchnittszahl von 1˙65 Kindern pro Ehe, 

während im ſelben Zeitraume die reinen jüdiſchen Ehen im Durchſchnitt 

441, alſo faſt dreimal jo viele Kinder ergaben. In Baiern ſtellte ſich 

die Zahl zwiſchen 1876 und 1880 auf bloß 1˙1 für die Ehe gegen- 
über 47 Kindern in rein jüdiſchen Ehen, alſo auf weniger als ein 

Viertel. Und dieſe verhältnismäßige Unfruchtbarkeit bedingt auch eine 

größere abſolute Unfruchtbarkeit. Von ſechsundfünfzig derartigen Ehen, 
deren Ergebniſſe Jacobs ermittelte, waren nicht weniger als neun, 

d. h. 18% gänzlich unfruchtbar, — ein überraſchender Gegenſatz zu 

der Anzahl unfruchtbarer Ehen, welche er bei 71 jüdiſchen Geſchwiſter— 
kinderehen fand, bei denen der Prozentſatz der völligen Unfruchtbarkeit 

bloß 5˙4 betrug.?) Herr Jacobs teilt mir übrigens mit, daß darauf 

hingewieſen wurde, dieſe Unfruchtbarkeit könne eher dem höheren Alter 

zugeſchrieben werden, in welchem ſolche Ehen geſchloſſen zu werden 

pflegen. Noch immer wurzelt bei den Juden gegen dieſe Ehen ein 

ſtarkes Vorurteil, welches erſt dann überwunden werden dürfte, nach— 

dem die Unabhängigkeit des Denkens und der Stellung erreicht ſein 
wird. Zugleich hält Jacobs dies zur Erklärung der äußerſt großen 

Verſchiedenheit nicht für genügend. Wir dürfen aber natürlich nicht 

als erwieſen annehmen, daß die Kreuzung zweier beliebiger Raſſen die— 

ſelben Wirkungen nach ſich zieht, welche die Kreuzung zwiſchen jüdiſchen 
und nicht-jüdiſchen Europäern zu haben ſcheint. 

Doch ſelbſt wenn bewieſen werden könnte, daß Raſſenvermengung 

eine Verminderung der Fruchtbarkeit der erſten Kreuzungen und der 

Miſchlinge erzielt, würde uns dies noch nicht vor die Notwendigkeit 
ſtellen, die Lehre von der Einheit des Menſchengeſchlechtes verwerfen zu 

müſſen. Zwar ſind die gezähmten Abarten ſowohl der Tiere als auch 
der Pflanzen nach der Kreuzung in der Regel fruchtbar, in einzelnen 

Fällen ſogar fruchtbarer als die reinblütigen, elterlichen Abarten, 

während gekreuzte Gattungen und ihre Baſtardnachkömmlinge faſt ſtets 

1) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 182 ff. 

2) Jacobs, „On the Racial Characteristics of Modern Jews“, im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XV, S. 249-252. 
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bis zu einem gewiſſen Grade unfruchtbar find. Aber dieſe Regel ift 

nicht ganz ohne Ausnahmen. Sogar Agaſſiz tadelte die Anwendung 
der Fruchtbarkeit der Verbindung als beſchränkendes Prinzip. Er be⸗ 

trachtete dies als Täuſchung „oder zumindeſt als petitio principii, 

die in einer philoſophiſchen Abhandlung über die wirklichen Eigen: 

ſchaften der Gattungen nicht zuläſſig iſt.“) So ſind die roten und 

die gelben Abarten des Mais nach der Kreuzung bis zu einem ge— 

wiſſen Grade unfruchtbar, und die blau- und rotblumigen Arten der 
Pimpinelle, welche von den meiſten Botanikern für dieſelbe Gattung 
angeſehen werden, da ſie keine Formen- oder Bauunterſchiede bieten, 
ſind nach Gärtner gegenſeitig völlig unfruchtbar. Überdies haben 

Darwins Unterſuchungen über dimorphiſche und trimorphiſche Pflanzen 

gezeigt, daß die phyſiologiſchen Kennzeichen verlangſamter Fruchtbarkeit 

ſowohl der erſten Kreuzungen als auch der Baſtarde kein ſicheres 

Kriterium einer Artverſchiedenheit bieten.?) Hinſichtlich der Tiere be- 

hauptet Karl Vogt, daß gewiſſe Raſſen nach der Anſicht erfahrener 

Züchter nur mit Mühe zur Paarung veranlaßt werden können, und 

daß die Fruchtbarkeit der Miſchlinge ſich bald verringert, während 

andere Raſſen ſich leicht paaren und fruchtbar ſind.?) Sir J. Sebright 

ſagt: „Obgleich ich die gelegentliche Vermengung Verse Familien 

für notwendig halte, billige ich doch keineswegs die Vermiſchung zweier 

geſonderter Arten in der Abſicht, die wertvolleren Eigenſchaften beider 

zu vereinigen: dieſer Verſuch iſt häufig ſowohl von mir als auch von 

anderen angeſtellt worden, hat aber, wie ich glaube, niemals einen Er— 

folg erzielt. Die erſte Kreuzung erzeugt häufig ein leidliches Tier, aber 

es iſt eine Zucht, welche nicht fortgepflanzt werden kann.“) 

) Agassiz, „Essay on Classification“, S. 249 - 252. 

) Darwin, „Animals and Plants under Ne Band II, S. 105, 
190, 181 ff. 

) Vogt, S. 421.) Sebright ©. . 
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Verbote von Ehen zwiſchen Verwandten. 

Abſcheu vor der Blutſchande iſt ein faſt allgemeines Merkmal des 
Menſchengeſchlechts, denn die Fälle, welche eine vollkommene Abweſen— 
heit dieſes Gefühls anzudeuten ſcheinen, ſind ſo außerordentlich ſelten, 

daß ſie bloß als ausnahmsweiſe Abweichungen von einer allgemeinen 
Regel gelten müſſen. 

Doch die Verwandtſchaftsgrade, innerhalb welcher der Geſchlechts— 
verkehr unterſagt iſt, ſind durchaus nicht überall die gleichen. Der— 
ſelbe iſt zumeiſt, faſt allgemein, zwiſchen Eltern und Kindern, beſonders 
zwiſchen Mutter und Sohn verabſcheut. Als eine Ausnahme von 
dieſer Regel berichtet v. Langsdorf, daß bei den Kaniagmuten nicht 
nur Brüder und Schweſtern, ſondern auch Eltern und Kinder mit 

einander Beiſchlaf üben.“) Die öſtlichen Tinneh oder Tſchippewyas 

heiraten zuweilen ihre Mütter, Schweſtern oder Töchter; doch werden 

ſolche Verbindungen von der öffentlichen Meinung nicht als recht an— 

geſehen.?) Im indiſchen Archipel find, nach Schwaner, Wilken und 

Riedel, Verheiratungen zwiſchen Brüdern und Schweſtern, ſowie zwiſchen 
Eltern und Kindern bei gewiſſen Stämmen geftattet;?) und ähnliche 

) v. Langsdorf, Band II, ©. 64. 

2) Roß im „Smithsonian Report“, 1866, S. 310. 

3) Wilken, „Verwantschap“ u. ſ. f., S. 22. Derſelbe in den „Bijdragen“ 
u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 151. Riedel, citiert in Poſts „Entwicklungsgeſchichte 

des Familienrechts“, S. 221. Gareilaſſo de la Vega jagt in ſeiner Beſchreibung 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 19 
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Verbindungen Sollen bei den alten Perſern Platz gegriffen haben.“) 

Obgleich es in Nukahiva, wie Liſiansky mitteilt, verboten iſt, daß nahe 

Verwandte einander heiraten, kommt es zuweilen dennoch vor, daß ein 

Vater mit ſeiner Tochter oder ein Bruder mit ſeiner Schweſter lebt; 
aber als einſt eine Mutter mit ihrem Sohne Beiſchlaf ausübte, wurde 

dies als ein abſcheuliches Verbrechen ausgeſchrieen.?) Bei den Kukis 

wurden, wie Rennel bemerkt, die Ehen allgemein ohne Rückſicht auf 

Blutsverwandtſchaft geſchloſſen, nur durfte keine Mutter ihren Sohn 

heiraten.“) Bei den Karens von Tenaſſerim find „eheliche Verbindun— 

gen zwiſchen Bruder und Schweſter oder Vater und Tochter nicht un— 

bekannt.“) Vom Könige von Warua berichtet Cameron, daß ſich in 
ſeinem Harem ſeine Stiefmütter, Tanten, Schweſtern, Nichten, Baſen 

und auch feine eigenen Töchter befanden.?) Bei den Wanjoro dürfen 

Brüder ihre Schweſtern und ſogar Väter ihre Töchter heiraten; aber 

kein Sohn heiratet ſeine eigene Mutter, obgleich die übrigen Witwen 

ſeines Vaters in ſein Eigentum übergehen.“) 

Vereinigungen zwiſchen ſolchen Geſchwiſtern, welche Kinder der— 

ſelben Mutter wie auch desſelben Vaters ſind, werden gleichfalls 

allgemein verabſcheut. Das urſprüngliche Gefühl gegen ſolche Ver— 

bindungen findet in der dem finniſchen Heldengedicht „Kalewala“ ein- 

verleibten Kullervo-Mythe kräftigen Ausdruck. Nachdem der unglüd- 

liche Kullervo entdeckt hat, daß er mit ſeiner Schweſter Blutſchande 

begangen, wehklagt er: 

der Indianer Perus zur Zeit der Inkas (Band I, S. 58 ff.): „Bei vielen Völkern 

übten die Männer den Beiſchlaf gleich den wilden Tieren aus, ohne beſondere 

Gattinnen, wie es eben der Zufall fügte. Andere folgten ihren perſönlichen Be— 

gierden, ohne mit den Schweſtern, Töchtern oder Müttern eine Ausnahme zu 

machen. Wieder andere machten wohl mit ihren Müttern, aber ſonſt mit nie⸗ 

mandem eine Ausnahme.“ Es wird nach Hickſon (S. 277 ff.) behauptet, daß in 

alten Zeiten in den ſüdlichen Bezirken Minahaſſas (in der Nähe von Tonſawang) 

häufig Eltern, Kinder und Geſchwiſter miteinander im Eheverhältnis lebten. Von 

den Tſchippewas teilt Keating (Band II, S. 170) mit, daß „Blutſchande bei ihnen 

nicht unbekannt iſt, aber ſehr verabſcheut wird.“ 

) Hübſchmann, „über die perſiſche Verwandtenheirat“, in der „Zeitſchr. der 
deutſchen Morgenländiſchen Geſellſchaft“, Band XLIII, S. 308. 

2) Liſiansky, S. 83. 3) Lewin, S. 276. 

) Helfer, „The Animal Productions of the Tenasserim Provinces“, im 
„Jour As. Soc. Bengal“, Band VII, ©. 856. 

°) Cameron, Band II, S. 70. 0) Wilfon u. Felkin, Band II, ©. 49. 
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„Weh' mir, mein Leben iſt vom Schickſal verfolgt! 

Ich habe meine jungfräuliche Schweſter erſchlagen, 

Die Tochter meiner Mutter habe ich geſchändet; 

Wehe dir, mein alter Vater! 

Wehe dir, meine grauhaarige Mutter! 

Weshalb wurde ich geboren und geſäugt, 

Wozu iſt die Exiſtenz dieſes unglücklichen Kindes? 

Ein beſſer Geſchick wäre es für Kullerwoin, 

Hätte er nie das Tageslicht erblickt, 

Oder wenn er, einmal geboren, niemals wäre 

Zu dieſen düſteren Tagen des Böſen herangewachſen.“ 

Die entehrte Schweſter ſtürzte ſich in den Strom, und Kullervo fiel 
durch ſein eigenes Schwert. 

Die kaliforniſchen Niſchinam glauben, daß beim Beginne der 
Welt zur Vermeidung der Blutſchande nicht ein, ſondern zwei Menſchen— 

paare erſchaffen wurden, von denen alle Niſchinam abſtammten.!) Als 

einſt der Miſſionär Jellinghaus einige Munda-Kols befragte, ob die 

Tiere wüßten, was recht und was unrecht ſei, erhielt er zur Ant— 

wort: „Nein, denn ſie kennen weder Mutter noch Schweſter und 

Tochter.“?) Aber es giebt, wie wir geſehen, Ausnahmen von dieſer 
Regel; und manche Völker, die den Verkehr zwiſchen Eltern und Kindern 

für blutſchänderiſch halten, geſtatten Verbindungen zwiſchen Geſchwiſtern. 

Bei den Kamtſchadalen, ſagt Kraſcheninnikoff, „ſind bloß die Ehen 

zwiſchen Vater und Tochter oder zwiſchen Mutter und Sohn ver— 
boten . . . . und Geſchwiſterkinder heiraten oft.“?) Vor nicht langer 
Zeit betrachteten die wilden Veddahs Ceylons die Verheiratung eines 

Mannes mit feiner jüngeren Schweſter nicht nur als recht und natür— 

lich, ſondern thatſächlich als die einzig richtige Ehe, während die Ver— 

heiratung mit einer älteren Schweſter oder Tante ihnen ebenſo blut- 

ſchänderiſch und empörend gedünkt hätte wie uns.“) Bei den Anna— 

miten bleibt nach einem Miſſionär, der vierzig Jahre unter ihnen lebte, 

kein zwölfjähriges Mädchen, das einen Bruder beſitzt, eine Jungfer.“) 

Liebich erzählt, daß die Zigeuner einem Bruder geſtatten, ſeine Schweſter 

1) Powers, S. 340. 

2) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band III, S. 367. 

) Krascheninnikoff, „The History of Kamtschatka“, S. 215. Steller, 
SL BEL 

) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 294 ff. 
5) Janke, S. 276. 

* 
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zu heiraten, wenngleich fie ſolche Ehen im allgemeinen vermeiden.!) 

Bei den Eingeborenen Braſiliens wird die Verbindung mit einer 

Schweſter oder einer Bruderstochter allgemein für entehrend gehalten. 

Solche Gebräuche ſind bei kleinen, vereinzelten Horden nicht ungewöhn— 
lich; „doch die alten Tupinambaſen (Vorfahren der Tupis) erlaubten 

nichts dergleichen offen.“?) In einem Geſange der „Rig-Veda“ unter: 
ſtützt Jami die Ehe zwiſchen Bruder und Schweſter, während die 

Gegnerſchaft von Jama vertreten wird.“) Buddhiſtiſche Legenden er- 
wähnen verſchiedene Fälle ſolcher Verbindungen;) und in der „Ing— 

linga⸗Saga“ wird berichtet, daß, „während Niord bei den Vans war, 

er ſeine eigene Schweſter geheiratet hatte, da dies nach ihren Geſetzen 

erlaubt geweſen.“?) Aber wir haben gar keinen Beweis dafür, daß 

ſolche Verbindungen bei den alten Skandinavern allgemein geſtattet 

waren. „Bei den Aſen“, fügt die „Inglinga-Saga“ hinzu, „war es 

jo nahen Verwandten verboten, zuſammenzukommen.“ “) In Skandina⸗ 

vien waren nach Nordſtröm Ehen zwiſchen Eltern und Kindern oder 

zwiſchen Brüdern und Schweſtern ebenſo unterſagt wie nach Grimm 

bei den alten Deutſchen.“) 

Verbindungen mit Schweſtern — in den meiſten Fällen vermut— 

lich mit Halbſchweſtern — kommen in den königlichen Familien von 

Baghirmi,s) Siam,“) Birma, 0) Ceylon!) und Polyneſien !?) vor. Auf 

den Sandwich-Inſeln heirateten die Brüder und Schweſtern der herr— 

ſchenden Familie untereinander, doch war dieſer blutſchänderiſche Ver— 
kehr in anderen Fällen den Sitten, Gewohnheiten und Gefühlen des 

Volkes entgegengeſetzt.!?) Und in Iboina auf Madagaskar, wo die 

Könige zuweilen mit ihren Schweſtern vereint wurden, ging derartigen 

) Liebich, S. 49. 

2) v. Martius im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band II, S. 198. Derſelbe, 
„Beiträge zur Ethnographie“ u. ſ. f., Band I, S. 115 ff. 

) „Rig-Veda Sanhitä“, X. Mandala, 10. Sükta. 
5) Schrader, S. 392, Anmerkung. 

5) „Inglinga Saga“, Kap. IV, in der „Heimskringla“ (herausgegeben von 
Unger), S. 6. 

e) Ebenda, S. 6. ) Nordſtröm, Band II, S. 18. Grimm, ©. 435. 

) Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 173. 9) Moore, S. 169. 

ne) Colquhoun, „Among the Shans“, S. 292. 
) Emerſon Tennent, Band II, S. 459. 

42) Waitz⸗Gerland, Band XII, S. 131. 

43) Ellis, „Hawaii“, S. 414 ff. Wilkes, Band IV, S. 32. 



Verbote von Ehen zwiſchen Verwandten. 293 

Ehen eine Ceremonie voraus, bei welcher die Frau mit geweihtem 

Waſſer beſprengt und Gebete für ihr Wohlergehen und ihre Frucht— 

barkeit hergeſagt wurden, als beſtände die Furcht, daß die Verbindung 
den göttlichen Zorn auf das Paar herabbeſchwören könnte.!) Kam— 
byſes und andere perſiſche Könige heirateten ihre Schweſtern,?) und 

das gleiche thaten die Ptolemäer in Agypten.?) Nach Sir Gardner 
Wilkinſon iſt es nicht nur bei Diodorus verzeichnet, ſondern auch durch 

die Inſchriften in Ober- und Unter-Agypten vollſtändig bewieſen, daß 
dieſelbe Sitte bei den Agyptern ſeit den früheſten Zeiten in Kraft 
war;) doch habe ich, mit Ausnahme der Ptolemäer, keinen klaren Be— 
weis dafür gefunden, daß Ehen zwiſchen Geſchwiſtern, die beide den— 

ſelben Vater und dieſelbe Mutter hatten, ſtattfanden. Garcilaſſo de la 

Vega berichtet, daß die peruaniſchen Inkas vom Anfang an bündig 

feſtſetzten, der Erbe des Königreiches müſſe ſeine älteſte, ſowohl väter— 

licher⸗ als auch mütterlicherſeits legitime Schweſter heiraten,?) während 

es nach Acoſta und Ondegardo bei den Peruanern immer für unge— 

ſetzlich galt, Ehen im erſten Verwandtſchaftsgrade zu ſchließen, bis 

Tupac Inka Jupanqui am Ende des XV. Jahrhunderts ſeine Schweſter 

väterlicherſeits heiratete und beſtimmte, „daß die Inkas, und niemand 

ſonſt, ſich mit den Schweſtern von väterlicher Seite verheiraten dürfen.“ 6) 

Man hat behauptet, daß dort, wo das Syſtem der Exogamie 

vorherrſcht, der Mann ſeine Schweſter väterlicher- oder mütterlicherſeits 
heiraten darf, je nachdem die Abſtammung nach der weiblichen oder 

der männlichen Geſchlechtsfolge gerechnet wird.“) Aber wir werden 

alsbald zeigen, daß neben den auf Exogamie bezüglichen Geſetzen ge— 

wöhnlich noch andere Geſetze vorhanden ſind, welche die Wechſelehen 

naher, verſchiedenen Stämmen oder Clans angehöriger Verwandter 

unterſagen. Dennoch iſt die Ehe zwiſchen Halbbrüdern und Halb— 

ſchweſtern nicht ſelten. Bei den Oſtjäken z. B. ſteht die Verbindung 

mit einer Halbſchweſter, die einen anderen Familiennamen trägt, in 

) Sibree, S. 252. 

2) Herodot, Buch III, Kap. 31. Spiegel, Band III, S. 678 ff. 

) Wilkinſon, Band I, S. 319. ) Ebenda, Band I, S. 318 ff. 

5) Garcilaſſo de la Vega, Band I, S. 308. b 
6) Acoſta, Band II, S. 425. Prescott, „History of the Conquest of 

Peru“, S. 9, Anmerkung 3. 
) MeLennan, „Studies“ u. ſ. f., S. 160. Wilken, „Huwelijken tusschen 

bloedverwanten“, S. 31. 
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großem Rufe, !) und die ſüdſlaviſchen Mohammedaner erlauben Ehen 

zwiſchen Halbbrüdern und Halbſchweſtern, die verſchiedene Mütter 

haben, obgleich die Verführung einer Schweſter in ihren Liedern als 

ein todeswürdiges Verbrechen oder vielmehr als etwas überhaupt Un⸗ 
mögliches betrachtet wird.?) Aus dem Buche Geneſis wiſſen wir, daß 

Abraham feine Halbſchweſter heiratete und die Vereinigung als geſetz— 
lich betrachtete, weil jene nicht dieſelbe Mutter hatte.“) Bei den Phöni⸗ 

ziern konnte in Tyrus ein Mann bis zu den Zeiten des Achilles Ta: 

tius die Tochter ſeines Vaters heiraten, und dasſelbe war auch in 

Mekka der Fall.?) Ehen mit Halbſchweſtern ſeitens des Vaters, nicht 

der Mutter, waren ferner bei den Aſſyrern?) und den Athenern“) ge: 
ſtattet. Anderſeits bildete in Guatemala und Jucatan Verwandtſchaft 

mütterlicherſeits kein Ehehindernis; daher konnte ein Mann ſeine 

Schweſter heiraten, vorausgeſetzt, daß ſie von einem anderen Vater 

war.“) 

Bei manchen Völkern bilden die Verwandtſchaften zwiſchen Onkel 
und Nichte oder zwiſchen Tante und Neffe die entfernteſten Blutsver— 

wandtſchaftsgrade, welche ein Ehehindernis ſind. Dies iſt z. B. bei 

einigen Djakenſtämmen der Fall; s) und bei den Kupferindianern giebt 

es nach Franklin kein Verbot der Wechſelehen von Vettern und Baſen, 
wohl aber iſt es einem Oheim unterſagt, ſeine Nichte zu heiraten.“) 
Im großen Ganzen können wir behaupten, daß die Ehe innerhalb 

dieſer Verwandtſchaftsgrade ſogar allgemeiner verboten iſt als die 

Ehe von Vettern und Baſen, und daß ſich die Verbote wahrſcheinlich 

in den meiſten Fällen auf derart entweder väterlicher- oder mütterlicher⸗ 

1) v. Haxthausen, „Transkaukasia“, ©. 406, Anmerkung. 

Krauß, S. Nl ff. 

) „Geneſis“, Kap. XX, Vers 12. 

5) Robertſon Smith, S. 163. 

8) Michaelis, „Abhandlung von den Ehegeſetzen Moſis“, S. 128. 

) Becker, Band II, S. 448. Bei Homer finden wir Ehen zwiſchen Bruder 
und Schweſter, genau betrachtet, bloß in Mythen (Schrader, S. 392, Anmerkung). 

) Bancroft, Band II, S. 664 ff. 

) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 147. Derſelbe, 
„Verwantshap“ u. ſ. f., S. 22. 

) Franklin, „Journey“, S. 289. Vergl. v. Martius, Band I, S. 116, 393 
(manche braſiliſche Stämme). | 
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ſeits verwandte Perſonen beziehen.“) Doch giebt es viele Beiſpiele 

für das Gegenteil.?) Die Oſſeten halten eine Ehe mit der Schweſter 
der Mutter für ganz recht, während die Verehelichung mit der Schweſter 

des Vaters als höchſt blutſchänderiſch beſtraft würde.?) Bei den Red— 

dies heiratet ein Mann die Tochter ſeines Bruders, aber ein Neffe 

darf nicht ſeine Tante heiraten; “) und bei den braſiliſchen Tupis hatte 

der Onkel ſogar ein Anrecht an die Hand ſeiner Nichte.?) Nach dem 
preußiſchen Geſetze iſt die Ehe zwiſchen Onkel und Nichte geſtattet, 

während in Frankreich ſolche Ehen von der Regierung, in Italien vom 

König, genehmigt werden können.“) 
In Europa werden — mit Ausnahme Spaniens, wo die alten 

kanoniſchen Verbote noch immer in Kraft ſind, und Rußlands, wo Ge— 

ſchwiſterkinder dritten Grades, aber keine näher verwandten Perſonen, 
einander heiraten dürfen — Geſchwiſterkinder nicht an der gegenſeitigen 

Verehelichung gehindert.) Bei den Mohammedanern®) und mehreren 

unciviliſierten Völkern find Ehen zwiſchen Vettern und Baſen ſowohl 

väterlicher- als auch mütterlicherſeits geſtattet. Dasſelbe iſt augen— 

ſcheinlich neben den eben erwähnten Völkerſchaften auch bei den Aleuten,“) 

den Iglulik⸗Eskimos, “) den Apalachiten, “!) den Maori, Buſchmännern !) 

und Ainos !)) der Fall. Häufiger jedoch iſt die Erlaubnis nur eine 

einſeitige und bezieht ſich entweder auf die Verwandten des Vaters 

oder auf jene der Mutter. Bei den Arabern hat ein Mann ſogar ein 

Anrecht auf die Hand ſeiner väterlichen Baſe, und dieſe darf ohne 

) B. Danks („Marriage Customs of the New Britain Group“, im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 283) erwähnt, daß auf der neu⸗-britanniſchen 

Gruppe, wo ein Mann auf theoretiſcher Grundlage ohne Geſetzesübertretung ſeine 

Nichte heiraten darf, da ſie einem anderen Clan angehört, bei den Eingeborenen 

dennoch ein großer Widerwille gegen ſolche Verbindungen beſteht und daß die Ein— 

gebornen in einem derartigen Falle die geſchloſſene Verbindung außerordentlich ver— 

urteilten. 

2) Tataren (Caſtren, Band II, S. 298), Somalen (Burton, „First Footsteps 

in East Africa“, S. 120), Bondo-Neger („Das Ausland“, 1881, S. 1027). 

3) v. Haxthausen, „Transkaukasia“, S. 406. ) Balfour, Band II, ©. 880. 

8) Waitz, Band III, S. 422. 

6) Huth, „The Marriage of Near Kin“, S. 137, 123. 

7) Ebenda, S. 123, 139. ) Koran, Sure IV, Vers 27. 

Dall, S. 399. Petrof, S. 158, ) Lyon, S. 353. ) Heriot, S. 325. 

) Barrow, Band I, S. 276. 1) v. Siebold, S. 30 ff. 
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feine Einwilligung keine andere Perſon heiraten.!) Hinſichtlich der 

Mohren Ceylons behauptet Herr Ahamadu Bawa, daß in allen Fällen, 

in denen heiratsfähige Söhne der Mütter-Brüder oder der Vater— 

Schweſtern für die Mädchen erreichbar waren, dieſen „faſt als etwas 

ganz Natürliches“) der Vorzug gegeben wurde. Bei den wilden 

Miao in China ſind die Mädchen verpflichtet, die Bruderſöhne der 

Mutter zu heiraten.?) Die Gonds halten es für recht, daß die Tochter 

des Bruders den Sohn der Schweſter heirate, während der Ehe von 

Geſchwiſterkindern keine ſo große Bedeutung zugeſchrieben wird, wenn 
das Kind der Schweſter ein Mädchen, das des Bruders ein Knabe 
iſt.) Bei den Jerkalas in Süd-Indien „können die erſten zwei 

Töchter einer Familie vom mütterlichen Onkel als Gattinnen ſeiner 

Söhne beanſprucht werden.““) 
In der Regel ſind bei den von moderner Civiliſation unberührten 

Völkern die verbotenen Grade zahlreicher als bei fortgeſchrittenen Ge— 
meinſchaften, und die Verbote beziehen ſich in ſehr vielen Fällen ſogar 

auf alle Mitglieder des Stammes oder des Clans. 
Die Grönländer enthielten ſich der Ehe mit nächſten Verwandten 

ſelbſt bis zum dritten Grade und betrachteten ſolche Verbindungen als 
„ungebührlich und ganz unnatürlich;“ ) und Rink behauptet, daß „die 

Eskimos die Ehen zwiſchen Vettern und Baſen verwerfen.““) Das: 
ſelbe iſt bei den Ingaliks,s) den Tſchippewas?) und in der Regel 
auch bei den Oregon-Indianern 0) der Fall. Die kaliforniſchen Gua⸗ 

lala erachten es, wie ſie ſich ausdrücken, für ein „Gift“, Baſen, Vettern, 

Tanten oder Oheime zu heiraten und halten hinſichtlich der Ehe— 
ſchließung die moſaiſche Aufſtellung verbotener Verwandtſchaftsgrade 
ein.)) „Nach dem alten Gebrauche der Aht-Stämme“, bemerkt Sproat, 

„war die Ehe bis zum Grade der zweiten Vetterſchaft nicht geſtattet,“?) 

) Burckhardt, S. 64. Robertſon Smith, S. 82. 

) „Ihe Marriage Customs of the Moors of Ceylon“, im „Folk-Lore 
Journal“, Band VI, S. 140. | 

3) Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VI, ©. 406. 

) Spencer, „Descriptive Sociology“: Aſiatiſche Raſſen, S. 8. 

5) Shortt, „The Wild Tribes of Southern India“, in den „Trans. Ethn. 
Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 187. 

e) Egede, S. 141. ) Rink, „The Eskimo Tribes“, S. 23. 
) Dall, S. 196. ) Keating, Band II, S. 171. 

10) Schoolcraft, Band V, S. 655. +!) Powers, S. 192. 1?) Sproat, S. 99, 
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und bei den Mahlemuts „heiraten ſich Geſchwiſterkinder nie, wie ent— 
fernt fie auch verwandt ſeien.“ “) Gewöhnlich dürfen Mann und Weib, 

die demſelben Clan angehören, ſich nicht gegenſeitig verehelichen. Die 

Algonkins erzählen Beiſpiele, in denen Männer wegen Übertretung 

dieſes Geſetzes von ihren nächſten Verwandten getötet wurden;?) und 
wenn bei den Loucheux-Indianern ein Mann aus feinem Clan heiratet, 
ſo heißt es, er habe ſeine Schweſter geehelicht, ſelbſt wenn zwiſchen den 

beiden nicht die geringſte Blutsverbindung beſteht.?) Wie Frazer nach— 

weiſt, erſtreckt ſich bei manchen Stämmen das Eheverbot bloß auf den 

eigenen Clan des Mannes: er kann außerhalb des ſeinigen eine Frau 

aus jedem anderen Clan heiraten. Häufiger jedoch umfaßt das Ver: 

bot mehrere Clans und der Mann darf aus keinem derſelben hei— 

raten.“) So war z. B. der Seneka-Stamm der Irokeſen in zwei 

„Phratrien“ oder Zwiſchenabteilungen zwiſchen Stamm und Clan ge— 

teilt, deren jede vier Clans umfaßte; der Bär, der Wolf, der Biber 

und die Schildkröte bildeten die eine, der Hirſch, die Schnepfe, der 

Reiher und der Falke die andere Phratrie. Urſprünglich war die Ehe 
innerhalb der Phratrie verboten, jedoch mit einem beliebigen Clan der 
anderen Phratrie geſtattet; das Verbot iſt aber ſchon vor langer Zeit 

aufgehoben worden, und ein Seneka kann, mit Ausnahme ſeines eigenen, 

aus jedem anderen Clan ein Weib heimführen.d) Eine ähnliche exo— 

game Einteilung beſtand bei den übrigen vier Irokeſenſtämmen, ) wie 
auch bei den Creeks, Moquis, Tſchoktaws, Tſchickaſaws, Thlinkets u. ſ. f.“ 

Bei den Pipilen (Salvador) war ein Stammbaum mit ſieben, 

die Hauptverwandtſchaftsgrade bezeichnenden Hauptzweigen auf Tuch ge— 
malt und innerhalb dieſer Zweige oder Grade durfte niemand heiraten, 

es wäre denn als Belohnung für die Leiſtung eines großen öffent— 

lichen oder kriegeriſchen Dienſtes. Innerhalb vierer Verwandtſchafts— 

grade durfte man unter keinerlei Vorwand heiraten.?) In Jukatan 
beſtand ein ſtarkes Vorurteil gegen Männer, die Frauen heirateten, 
welche denſelben Namen führten wie ſie; und dieſe Vorſtellung ging 

ſo weit, daß als ein Abtrünniger und Auswürfling betrachtet wurde, 

) Dall, S. Frazer, S. 59. 

3) Hardiſty im „Smith. Rep.“, 1866, S. 315. ) Frazer, S. 60. 

5) Morgan, „Ancient Society“, S. 90 ff. 
) Gbenda, S. 91—93. Vergl. Morgan, „League of the Iroquois“, S. 79, 

81, 83. 
7) Frazer, S. 60—62. ) Bancroft, Band II, S. 665. 
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wer das Geſetz brach. Auch die Schweſter ſeiner Mutter konnte man 

nicht heiraten.) Bei den Azteken waren Ehen zwiſchen Bluts- oder 

von einem gemeinſchaftlichen Ahnen abſtammenden Verwandten eben— 

falls nicht geſtattet.?) 

Bei den Stämmen Guianas werden ne Herrn Im Thurn Ehen 

heutzutage faſt allgemein — früher ganz allgemein — zwiſchen Mit⸗ 

gliedern verſchiedener Familien geſchloſſen, und da die Abſtammung 
in der weiblichen Folge beſtimmt wird, find keinerlei Ehen mit Ber: 

wandten von mütterlicher Seite geftattet.?) Die Mundruch find in 

Clans geteilt, deren Mitgliedern es aufs ſtrengſte verboten iſt, mit 

anderen Mitgliedern desſelben Clans Verbindungen einzugehen. „Ein 

Mundrucu-Indianer“, jagt Profeſſor Agaſſiz, „behandelt die Frauen 

ſeines eigenen Clans als Schweſtern, und eine nähere Verbindung 
zwiſchen ihnen iſt unmöglich.““) Die Indianer von Peru dürfen in 

den erſten vier Graden keine Ehe ſchließen.?) Die Guaranier und Abi— 

ponen verabſcheuen Bündniſſe ſelbſt mit den entfernteſten Verwandten.“) 

Hinſichtlich der feuerländiſchen Jahgans ſchreibt mir Bridges, daß „keine 

Ehe, kein Geſchlechtsverkehr je zwiſchen Blutsverwandten ſogar bis zu 

Groß⸗Kuſins ſtattfindet.“ Ein ſolcher Verkehr ſteht in höchſter Miß⸗ 
achtung und iſt unerhört. Auch zwiſchen Halbbrüdern und Halb— 
ſchweſtern kommen keine Eheſchließungen vor. 

Nirgends iſt die Ehe durch ſtrengere Geſetze beſchränkt als bei den 
auſtraliſchen Eingeborenen. Ihre Stämme ſind in der Regel — und 

wahrſcheinlich ohne Ausnahme”) — in exogame Unterabteilungen geteilt, 

deren Anzahl beträchtlich wechſelt. Es giebt Stämme, bei welchen die 
Mitglieder jedes Clans das Recht haben, Angehörige jedes anderen 
Clans außer dem eigenen zu heiraten, doch bilden ſolche Stämme die 
Ausnahme.) „Oft“, ſagt Frazer, „iſt ein auſtraliſcher Stamm in zwei 
(exogame) Phratrien geteilt, deren jede eine Anzahl von Totemclans in 

ſich einſchließt; und noch häufiger giebt es zwiſchen der Phratrie und 

) Bancroft, Band II, S. 665. de Herrera, Band IV, S. 171. 

2) Bancroft, Band II, S. 251. ) Im Thurn, S. 175, 185. 

) Agassiz, „Journey in Brazil“, S. 320. 
5) Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 172. 

6) Dobrizhoffer, Band I, S. 63; Band II, S. 212. 

) Curr, Band I, S. 107. Vergl. Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XIII, S. 299. 

) Frazer, S. 65. Curr, Band I, S. 112. 
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den Clans eingeſchobene Unterphratrien, wobei jede Phratrie zwei Unter— 
phratrien und die Unterphratrien Totemelans umfaſſen.“!) Die meiſten 

der ſehr zahlreichen Korreſpondenten Currs, die dieſe Frage berührten, 

haben übrigens die Anzahl der Unterabteilungen in ihrer Gegend bloß 
auf vier angegeben.?) Vor der Beſetzung des Landes durch die Weißen, 

welche raſch mit den urſprünglichen Gebräuchen aufräumt, wurde jede 
Abweichung von dem auf dieſe Einteilung begründeten Eheſyſtem mit 

unbedingtem Abſcheu betrachtet und ſogar mit Widerſtreben beſprochen. 
Ja, wenn eine Eheſchließung oder ein geſchlechtlicher Verkehr mit einer 

Perſon eines verbotenen Clans ſtattfand, war die beiden Teilen aufer— 

legte Strafe der Tod.?) Und es iſt eine beachtenswerte Thatſache, 
welche von den Anthropologen allgemein überſehen wird, daß neben 

dieſen, dem Clanſyſtem entſpringenden Verboten, die naturgemäß ent— 

weder bloß auf die Verwandten des Vaters oder allgemeiner bloß auf 

jene der Mutter angewendet werden, augenſcheinlich überall ein Geſetz 

beſteht, welches die Ehe von nahe verwandten Perſonen verbietet.“) 
„Ein Mann“, ſagt Curr, „darf nicht ſeine Mutter, Schweſter, Halb— 

ſchweſter, Tochter, Enkelin, Tante, Nichte, Baſe oder Glied-Baſe hei⸗ 

raten.“?) Bei den Kurnai in Gippsland ſtehen nach Bulmer ſogar 

die Baſen dritten Grades innerhalb der verbotenen Verwandtſchafts— 
grade.) Überdies find einige Stämme, die das Clanſyſtem beſitzen, 

daneben auch noch gänzlich exogam,') und bei den von Dawſon ge— 

ſchilderten Stämmen Weſt-Viktorias verbietet das Geſetz dem Manne 
gleichfalls, in den Stamm ſeiner Mutter oder ſeiner Großmutter, in 

1) Frazer, S. 65. Howitt im „Smith. Rep.“, 1883, S. 800. 

2) Crurr, Band I, S. 112. Vergl. Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. 8. 

Wales“, Band XXIII, S. 402. 

3) Curt, Band I, S. 118. Frazer, S. 58. Mathew im „Jour. Roy. Soc. 

N. S. Wales“, Band XXIII, S. 399. Über die auſtraliſche Exogamie ſiehe ferner 
Howitt im „Smith. Rep.“, 1883, S. 797-824; Fiſon u. Howitt; Brough Smyth, 

Band I, S. 86-92; Ridley, „The Aborigines of Australia“, S. 7—10; derſelbe, 

„Kämilaréi“, S. 61 ff.; Breton, S. 202; Schürmann, ©. 222; Dawſon, S. 26; 

Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 772; Bonney im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, 

S. 128 ff.; Cameron, ebenda, Band XIV, S. 351. 

een Dano 1, ©1125 Band II, S. 245. Schürmann, S. 222. 

Cameron im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIV, S. 351. 

5) Curr, Band I, S. 106. ) Ebenda, Band III, S. 546, 

) Ebenda, Band I, S. 107, 111. Dawſon, S. 26, 
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einen benachbarten Stamm oder in einen Stamm hineinzuheiraten, der 

ſeine eigene Mundart ſpricht.!) 
In Tasmanien war es keinem Manne geſtattet, eine Frau ſeines 

eigenen Stammes (Clans?) zu heiraten,?) und in Polyneſien wurden 

mit Ausnahme der königlichen Familien Ehen mit Blutsverwandten 

überall vermieden.) Nach Turner ward auf Samoa jo ſehr Sorge 
getragen, Blutſchande zu vermeiden, daß eine Liſte deſſen, was für un— 

erlaubte Ehe galt, faſt einer „Tafel von Verwandtſchaften und Ber: 

ſchwägerungen“ gleichen würde. Samoaner ſagen, daß in alten Zeiten 
Sitte und göttliches Gebot die Verbindung jener mißbilligte, deren 

Blutsverwandtſchaft genau verfolgt werden könne.“) 
Die Völker der neubritanniſchen Inſelgruppe ſind in zwei Clans 

geteilt, wobei die Kinder dem Clan ihrer Mutter angehören, und kein 

Mann darf eine Frau ſeines eigenen Clans heiraten. Eine ſolche That 

würde über die Frau ſofortige Vernichtung heraufbeſchwören, und der 
Mann wäre, wenn er nicht unmittelbar getötet wird, niemals ſeines 

Lebens ſicher. Doch tritt ein ſolcher Fall in dichtbevölkerten Bezirken 
nie ein. Wenn ein Mann des Ehebruches oder der Hurerei mit einer 
Frau angeklagt wäre, ſo würde ihn die öffentliche Meinung ſofort frei— 
ſprechen, wenn er ſagen könnte: „Sie iſt eine von uns“, d. h. fie ge 

hört meinem Totem an, was für ſich allein die Möglichkeit jedes ge⸗ 
ſchlechtlichen Verkehrs ausſchließt.?) Nach Gg. Brown giebt es ſogar 

zwiſchen den beiden getrennten Clans verbotene Verwandtſchaftsgrade.“) 

In Efate (Neu-Hebriden) wäre es bei Mann oder Weib ein mit dem 

Tode ſtrafbares Verbrechen, eine Perſon zu heiraten, die zum Clan 
ſeiner oder ihrer Mutter gehört, „ſelbſt wenn fie keine neuen Verwandt— 
ſchaftsbeziehungen zu einander haben, und ſelbſt wenn weder ſie noch ihre 
Eltern einander je zuvor geſehen haben.““) Wie mich Radfield, ein 
Bewohner jener Inſel, verſtändigt, ſind in Lifu die Ehen zwiſchen Ge— 

1) Dawſon, S. 27. 

2) Brough Smyth, Band II, S. 386. Vergl. Bonwick, „Daily Life“, S. 62. 
) Huth, S. 80. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 131. 
) Turner, „Samoa“, S. 92. 4 

) Danks im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 282 ff. Vergl. Powell, 
S. 86. 

e) Brown, „Notes on the Duke of York Group“ u. ſ. f. im „Jour. Roy. 
Geo. Soc.“, Band XLVII, S. 149. 

) Macdonald, „Oceania“, S. 181 ff. 
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ſchwiſterkindern erſten, aber nicht zwiſchen ſolchen zweiten Grades auf 
väterlicher und mütterlicher Seite, wie auch zwiſchen Onkeln und 
Nichten, Tanten und Neffen verboten. Eheliche Verbindungen von Ge— 
ſchwiſterkindern erſten Grades ſind auch auf den Karolinen-Inſeln unter— 

ſagt,“) während auf der Pelew-Gruppe Ehen zwiſchen allen Verwandten 

mütterlicherſeits ungeſetzlich ſind.?) 

Bei den See-Djaken iſt es gegen den Gebrauch, daß ein Mann 
ſeine Baſe erſten Grades, die als ſeine Schweſter betrachtet wird, hei— 

rate, und die Verehelichung mit der Tante oder Nichte iſt unſtatthaft. 

Die Land-Djaken geſtatten die Ehe mit Glied-Couſinen erſt nach Be— 
zahlung einer Sühne von zwei Krügen, deren einen die Frau den 

Verwandten ihres Liebhabers, den anderen der Liebhaber ihren Ver— 

wandten ſchenkt.) Bei anderen Stämmen der malayiſchen Inſel— 

gruppe iſt nach Crawfurd die Vereinigung naher Verwandter durch 

die Landesgeſetze verboten, und wenn eine ſolche Ehe ſtattfindet, werden 

beide Teile beſtraft, falls ſie kollateral bis zum dritten Grade ver— 

wandt ſind. In der aufſteigenden wie in der abſteigenden Geſchlechts— 

folge iſt die Verehelichung ſtreng verboten.“) Bei den Minahaſſern 
auf Celebes war die Ehe zwiſchen Verwandten in aufſteigender und 

abſteigender Linie, zwiſchen Brüdern und Schweſtern, Oheimen und 

Nichten, Tanten und Neffen, Vettern und Baſen oder zwiſchen, durch 

Kombinationen dieſer Verwandtſchaftsgrade verbundenen Verwandten 

nicht erlaubt.) Die Malayen der Hochländer Padangs dürfen nicht 
innerhalb des mütterlichen Stammes heiraten, die Bataks in Sumatra, 
die Alfura von Ceram und Bura, die Niaſier und Timoreſen nicht 

innerhalb des väterlichen.) Bei den Italonen (auf den Philippinen) 
iſt die Ehe zwiſchen Blutsverwandten nicht geſtattet.) Die Bugis®) 
und Watubela-Inſulaner?) verbieten die Ehe zwiſchen väterlichen und 
mütterlichen Geſchwiſterkindern, während bei den Orang-Banüwa (Ma: 

1) Waitz⸗Gerland, Band V, ©. 106. 

2) Kubary, S. 35. i 

) St. John, Band I, S. 198. Vergl. Low, S. 300; Wilken, „Verwant- 
schap“, S. 23. 

4) Crawfurd, Band III, S. 139. 

6) Hickſon, S. 277. Wilken, S. 21 ff. 

Ebenda, 8 d 1 ) Blumentritt, S. 33. 

) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 147. 
9) Riedel, S. 206. 
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lakka),)) den Makaſſaren?) und den Eingeborenen Arus in der Nähe 

Neu⸗Guineas?) die Kinder von Brüdern gegenſeitig nicht heiraten 

dürfen, wohl aber die Kinder von Schweſtern oder Brüdern und 

Schweſtern. Bei den Lettis (auf den Serwatty-Inſeln) dagegen kann 
die Ehe zwiſchen Kindern der Brüder oder der Brüder und Schweſtern, 

aber nicht zwiſchen den Kindern zweier Schweſtern ftattfinden;*) und 

bei den Bataks, den Redſchangs und den Eingeborenen von Amboina 

iſt es dem Sohne einer Schweſter geſtattet, die Tochter eines Bruders 
zu ehelichen, hingegen darf der Sohn eines Bruders nicht die Tochter 

einer Schweſter heiraten.?) Die für Blutſchande beſtimmte Strafe iſt 

im Archipel allgemein ſehr ſtreng. Das Ertränken iſt eine allgemeine 

Strafe‘); bei den Bataks wurden die Beteiligten getötet und ver— 

zehrt.“ 
Hinſichtlich der bürntartſc Karens verſtändigt mich Bunker, daß 

ſie zwar niemals außerhalb ihres Stammes heiraten, aber dennoch die 

Ehe mit nahen Verwandten vermeiden, und daß ihre verbotenen Ver— 
wandtſchaftsgrade beinahe dieſelben ſind wie jene der alten Hebräer. 

Bei den Kukis beſtehen nach Lieutenant Stewart „die ſtrengſten Ver— 

bote gegen zu nahe Wechſelheiraten in Familien; nicht einmal Ge— 
ſchwiſterkinder dürfen ſich ehelichen. “) Die Nagas geſtatten niemals 
Heiraten in derſelben Familie;?) und wenn ſich bei den Tſchukwas 

innerhalb beſtimmter verbotener Grade nahe Verwandte in einander 

verlieben, ſo iſt üblich, daß beide eine Buße von je fünfzig Rupien 

erlegen; doch werden auch körperliche Züchtigungen angewendet.!“) Bei 

den Kandhs „gelten Wechſelehen zwiſchen Perſonen desſelben Stammes, 

mag dieſer noch ſo groß und zerſtreut ſein, als blutſchänderiſch und 

mit dem Tode ſtrafbar.“ 1) Die Santalen erkennen es als Geſetz an, 

) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 145 ff. 

2) Riedel, S. 416. 

3) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 146. 

) Ebenda, S. 146. °) Ebenda, S. 148. 

6) Wilken, „Huwelijken tusschen bloedverwanten“, S. 26 ff. Riedel, 
S. 460. 

) Wilken, „Verwantschap“, S. 18. 
) Stewart im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXIV, S. 640. 

9) Watt 5 „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 359. 

79, Ren, >86 IT. 
4) e citiert in Percifals „The Land of the 1 S. 345. 

Vergl. Hunter, „Rural Bengal“, Band III, S. 81. 
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nicht aus demſelben Stamme zu heiraten; !) und bei den Sakais ſucht 
ein Mann ſeine Gattin in beträchtlichen Entfernungen, gewöhnlich bei 

einem Stamme, der eine ganz verſchiedene Mundart ſpricht.?) Die 

Juängs, Hos, Mundas und andere indiſche Völker find in Clans ge— 

teilt und geſtatten keinem Manne, ein Mädchen ſeines eigenen Clans 

zu heiraten.?) Bei den Garos darf niemand ſeine Gattin aus der— 
jelben „Mahäri“ oder „Mutterſchaft“ wählen.“) 

Nach Tod darf kein Radſchput in feinem eigenen Clan heiraten.) 

„In jeder reinen Hindugeſellſchaft“, berichtet Sir Alfred Lyall, „beruht 
das Geſetz, welches die Verwandtſchaftsgrade regelt, innerhalb deren 

Eheſchließungen verpönt ſind, auf der Theorie, daß zwiſchen agna— 

tiſchen Verwandten der Beiſchlaf eine Unmöglichkeit iſt.““)) Daher iſt 
es für einen Brahmanen geſetzwidrig, eine Frau zu heiraten, deren 

Clan⸗Name mit dem ſeinigen übereinſtimmt, ein Verbot, welches die 

Ehen zwiſchen Verwandten in männlicher Linie unendlich hemmt. Aber 

daneben ſind auch Verbindungen in der weiblichen Linie innerhalb be— 

ſtimmter weiter Grenzen verboten.) In den „Geſetzen Manus“ leſen 

wir, daß eine Maid, „die weder eine Sapindas) mütterlicherſeits 

iſt, noch auf väterlicher Seite derſelben Familie angehört, den zwei— 

mal geborenen Männern zur Verheiratung und zum ehelichen Bunde 

empfohlen wird.“?) In der älteren Litteratur hingegen iſt die Ehe 

mit Töchtern des Mutter-Bruders und mit Söhnen der Vater-Schweſter 
gejtattet.1%) Dies hat auch für die Reddies in Süd-Indien und, wie 

es ſcheint, für andere dem Hinduſtock angehörige Stämme Geltung; 
während Kinder der Vater-Brüder und der Mutter-Schweſtern wie 

1) Man, S. 103. 

2) Hale, „On the Sakais“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 291. 

3) Dalton, S. 158, 159. ) Ebenda, S. 63. 9) Tod, Band I, S. 145. 

6) Lyall, „Asiatie Studies“, S. 156. 

) Tylor, „Early History of Mankind“, S. 280. 

) Dieſe Verwandtſchaft erſtreckt ſich auf ſechs Grade, deren gemeinſchaftlicher 

Ahn ein Mann iſt. Wo der gemeinſchaftliche Vorfahr eine Frau iſt, herrſcht 

Meinungsverſchiedenheit; Manu und Apaſtamba dehnen das Verbot in dieſem Falle 

ebenfalls auf ſechs Grade aus, Gautama, Viſchnu, Narada u. ſ. f. hingegen be— 

ſchränken es auf vier Grade (Mayne, „Hindu Law and Usage“, ©. 87). 

9) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 5. 

140) Weber, „Die Kaſtenverhältniſſe in den Brähmana und Sütra”, in den 

„Indiſchen Studien“, Band X, S. 75 ff. 
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Geſchwiſter betrachtet werden, zwiſchen welchen die Ehe als höchſt 
blutſchänderiſch gilt.!“ 

Von den Andamaneſen ſagt Man, daß „ihre Sitten keine Ver⸗ 

einigung mit Perſonen geſtatten, die als auch nur entfernt verwandt 

bekannt ſind; die Thatſache, daß wir Geſchwiſterkindern die Verehe— 

lichung erlauben, dünkt ihnen höchſt verwerflich und unmoraliſch.“?) 
Die Singaleſen betrachten eine Ehe zwiſchen dem Sohne der Schweſter 
eines Vaters und der Tochter des Bruders einer Mutter als die ge— 
eignetſte, welche ſie ſchließen können; doch gilt ihnen eine Ehe mit der 

Tochter des Bruders des Vaters als blutſchänderiſch, da derartige Ge— 
ſchwiſterkinder als Geſchwiſter betrachtet werden.“) 

Was die verbotenen Grade des chineſiſchen Strafgeſetzbuches be— 
trifft, ſo bietet uns Medhurſt in ſeiner feſſelnden Abhandlung über 

„Ehe, Verwandtſchaft und Erbfolge in China“ einen ſehr genauen 

Bericht.“) In jenem Lande führen große Gruppen von Perſonen den 
gleichen Zunamen; bei der geſamten chineſiſchen Bevölkerung des Kaiſer— 
reiches giebt es kaum mehr als 530 Zunamen. Jedem, der eine Perſon 
mit dem gleichen Zunamen ehelicht, wird eine Strafe von ſechzig Stock— 

ſtreichen zuerkannt.?) Die mit der Wechſelehe näherer Verwandten 

von väterlicher Seite verbundene Beſtrafung iſt noch viel ſtrenger. So 

z. B. wird die Ehe oder der blutſchänderiſche Verkehr mit einem Groß— 
onkel, einem Vetter des Vaters, einem Bruder oder einem Neffen mit 

dem Tode beſtraft.?) Neben dieſen Verboten giebt es noch andere, 
die in einem engeren Kreiſe auf Verwandte mütterlicherſeits Anwen— 

dung finden. Ein Mann, der die Schweſter ſeiner Mutter oder die 
Tochter ſeiner Schweſter heiratet, wird erwürgt. Eine minder ſtrenge 
Strafe trifft jenen, der ſeine mütterliche Halbſchweſter heiratet, und noch 

weniger ſtreng — achtzig Stockſtreiche — iſt die Strafe für jene be⸗ 
meſſen, die die Tochter der Schweſter des Vaters, die Tochter des 

Bruders der Mutter oder die Tochter der Schweſter der Mutter ehe— 

lichen. Eine nachträgliche Klauſel hebt dieſes Verbot auf und geſtattet 
die Wechſelehen zwiſchen Kindern von Brüdern und Schweſtern oder 

1) Kearns, S. 33 ff. ) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 135 ff. 

2) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 294. 

Über die Ehebeſchränkungen der Hindus vergl. Steele, „The Law and Custom of 
the Hindoo Castes“, S. 26, 27, 163. 

) „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 3—10, 23—25, 27 ff. 

) Gbenda, Band IV, S. 21 ff. ) Ebenda, Band IV, ©. 24. 



Verbote von Ehen zwiſchen Verwandten. 305 

von Schweſtern, aber die Ehen zwiſchen Kindern von Brüdern bleiben 
unzuläſſig.) Das chineſiſche Strafgeſetz verbietet auch den gelegent- 
lichen Geſchlechtsverkehr zwiſchen Anverwandten, denen die Ehe unter: 
jagt iſt, und die Strafe bleibt in beiden Fällen dieſelbe.?) 

Bei den Kalmücken darf kein Mann eine väterliche Verwandte 
heiraten, und dieſer Gebrauch wurzelt bei ihnen jo feſt, daß ein Kal: 

mückenſprichwort ſagt: „Die vornehmen Leute und die Hunde kennen 

keine Verwandtſchaft“ — eine Anſpielung auf die Thatſache, daß nur 
ein Fürſt eine Verwandte heiraten darf.?) Die Jakuten,?) Samo⸗ 

jeden,?) Tſcheremiſen “) u. ſ. f. umgehen ebenfalls die Ehe im väterlichen 
Clan, und die alten Finnen heirateten keine Verwandten.“) Bei den 
Oſtjäken s) und den Oſſeten?) iſt die Verehelichung mit Perſonen des 
gleichen Familiennamens, wie entfernt verwandt fie auch ſeien, gänz— 
lich verboten. In Cirkaſſien iſt nicht bloß Geſchwiſterkindern oder 
Mitgliedern derſelben „Bruderſchaft“ die wechſelſeitige Ehe unterſagt, 

ſondern ſogar die Leibeigenen dürfen nur Leibeigene einer anderen 

Bruderſchaft heiraten.!) 
Bei den oſtafrikaniſchen Bogos dürfen bis in den ſiebenten Grad 

verwandte Perſonen einander nicht heiraten, ſei nun die Verwandtſchaft 

von väterlicher oder von mütterlicher Seite.! !) Einige Somalen-Clans 

ſchlagen, wie Sir R. F. Burton berichtet, Mädchen derſelben oder 

1) „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 23. Jamieson, 
„Translations from the General Code of Laws of the Chinese Empire“, in 

„The China Review“, Band X, S. 82 ff. Vergl. Gray, Band I, S. 186; Tylor, 

„Early History of Mankind“, S. 281. 

2) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, 

EN 

) Lubbock, „The Origin of Civilisation“, S. 139. Baſtian, „Rechtsver⸗ 

hältniſſe“, S. 171. 

) Baſtian, S. 172. 
5) Caſtrén, Band II, S. 168. Georgi, S. 282. Finſch, „Reiſe nach Weit: 

ſibirien“, S. 543. 
6) Georgi, S. 31. 

*) Caſtrén in den „Litterära Soiréer“, 1849, S. 12 ff. Derſelbe, „Nordiska 

resor och forskningar“, Band II, S. 168. de Quatrefages, „Hommes fossiles 

et hommes sauvages“, S. 604. 

8) v. Haxthausen, „Transkaukasia“, S. 406, Anmerkung. 
9) Ebenda, S. 406. 1%) Baſtian, Rechtsverhältniſſe“, S. 181. 

11) Reich, „Geſchichte, Natur- und Geſundheitslehre des ehelichen Lebens“, 

S. 333. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 20 
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einer verwandten Familie aus.!) Im weſtlichen Aquatorial-Afrika, 

zwei Grade nördlich und zwei Grade ſüdlich vom Aquator, wo jeder 

Stamm in auf weiblicher Geſchlechtsfolge beruhende Clans geteilt iſt, 

kann eine Ehe innerhalb der Clans, wie entfernt auch die Verwandt— 

ſchaft ſein mag, unter keinen Umſtänden ftattfinden.?) Bei den Bateke 

ſind, wie Sims vom Stanley-Pool ſchreibt, Ehen zwiſchen Brüdern 

und Schweſtern derſelben Mutter oder desſelben Vaters, zwiſchen Ge— 

ſchwiſterkindern, zwiſchen Onkel und Nichte oder Tante und Neffe ver— 

boten. Auch die Bakongo halten nach Ingham alle Vereinigungen 

zwiſchen nahen Verwandten ſowohl ſeitens des Vaters als auch der 

Mutter für höchſt verabſcheuenswert. 
Herr Couſins, dem ich einen ſehr ſchätzenswerten Beitrag über die 

cis⸗nataliſchen Kaffern verdanke, ſchreibt, daß bei den letzteren Ehen 

oft innerhalb des Stammes und Dorfes geſchloſſen werden. Wenn 

möglich, wird dies jedoch vermieden; wie ihre Häuptlinge, trachten ſie 
allgemein, außerhalb ihres eigenen Stammes zu heiraten. Übrigens 

giebt es bei dieſem Volke eine Art von Klaſſen-(Clan?)⸗Einteilung, welche 
Herr Couſins nicht gründlich kennt, und es ſcheint nicht, daß die Mit— 

glieder derſelben Klaſſe (Clan?) einander heiraten. Jedenfalls ver: 
meiden nahe väterliche und mütterliche Verwandte Wechſelehen. Dieſe 

ſind mit keiner Buße verbunden, doch iſt die Sitte in dieſer Beziehung 

jo mächtig, daß die allgemeine Regel nur ſelten übertreten wird.?) Nach 
Shooter“) und Dugmore?) gilt eine Ehe für blutſchänderiſch, wenn 
der Mann und das Weib zu einander in irgend einem bekannten oder 
im Gedächtnis bewahrten Verwandtſchaftsgrade gemeinſamer Abſtam— 
mung ſtehen; und wollte ein Mann innerhalb der durch die Sitte ver— 

botenen Grade ein Weib heimführen, ſo würde er als „Miſſethäter“ 

angeklagt.?) Nach Brownlee wird in ſolchen Fällen der geſchlechtliche 

Verkehr, geſchehe er in oder außer der Ehe, beitraft.”) Bezüglich der 
Zulus berichtet Eyles, daß zwiſchen den Bewohnern eines Dorfes, weil 
dieſelben in der Regel miteinander verwandt ſind, keine Wechſelehen 

) Burton, „First Footsteps“, S. 120. 
2) Du Chaillu, „The People of Western Equatorial Africa“, in den 

„Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band I, S. 307. 
2) Vergl. Fritſch, S. 114 ff.; Baſtian, „Ethnologiſche Forſchungen“, Band J, 

S. XXVII. 
) Shooter, S. 16 ff. 5) Maclean, S. 163. 6) Shooter, ©. 45. 

) Maclean, S. 115. a 
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ſtattfinden. Alle Wechſelehen zwiſchen Verwandten ſind durch die Sitte 
verpönt, und eine ſolche That iſt unerhört und undenkbar. Die Sitte 
bleibt ſelbſt dann gültig, wenn die Verwandtſchaft bloß eine über— 

lieferungsmäßige iſt. 

Einen etwas abweichenden Bericht über die Bantu-Raſſe liefert 
MacCall Theal: „Kein Eingeborener der Küſtengegend“, jagt er, „heiratet 

ein Mädchen, deſſen Blutsverwandtſchaft mit ihm nachgewieſen werden 

kann, ohne Rückſicht darauf, wie entfernt dieſelbe auch ſei. Er iſt in 

dieſer Beziehung ſo gewiſſenhaft, daß er nicht einmal ein Mädchen 
heiratet, welches einem anderen Stamme angehört, falls ſie denſelben 

Familiennamen hat wie er, ſelbſt wenn keine Verwandtſchaft ermittelt 

werden kann. Er hält ſich für den Beſchützer jener Weiber, die wir 

als ſeine Baſen und Großcouſinen bezeichnen würden, für welche er 

aber bloß denſelben Namen hat wie für die Töchter ſeiner eigenen 

Eltern, den zärtlichen Namen „Schweſter“. Nach ſeiner Anſicht wäre 
eine Verbindung mit einer derſelben blutſchänderiſch, verabſcheuungs— 

wert, unausſprechlich ſchimpflich. Die männlichen Eingeborenen der 
Gebirge heiraten faſt ſtets die Töchter der Brüder ihrer Väter.“ “) 

Conder ſtellt feſt, daß bei den Betſchuanen der gewöhnliche Ge— 

brauch die Verehelichung außerhalb des eigenen Stammes zu ſein 
ſcheint;?) während die Baſutos nach Caſalis häufig Geſchwiſterkinder 

heiraten. Aber auch unter ihnen giebt es einige Stämme, welche 
ſolche Ehen für blutſchänderiſch erklären.) Von den Hottentotten be: 
hauptet Kolben, daß ſie Verbindungen zwiſchen Geſchwiſterkindern erſten 

und zweiten Grades mit dem Tode beitrafen.*) In Madagaskar gelten 

wohl die Ehen zwiſchen Kindern von Brüdern als die geeignetſte Ver— 
bindungsart, und die Kinder von Brüdern und Schweſtern können 

nach Vollführung einer unbedeutenden, aber vorgeſchriebenen Ceremonie, 
welche alle aus der Blutsverwandtſchaft entſtehenden Hinderniſſe oder 
Rechtsentziehungen aufheben ſoll, einander heiraten; dennoch iſt den 

Abkömmlingen von Schweſtern bis zur fünften oder ſiebenten Genera— 

tion die Wechſelehe unterſagt, und eine Ehe von Kindern der Schweſtern 

Ay Theal, 

) Conder im „Jour. Anthr. Inst“, Band XVI, S. 85. 

2) Caſalis, S. 191. 

) Kolben, „The Present State of the Cape of Good Hope“, Band I, 

155 ff. 
20 * 
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wird mit Abſcheu betrachtet, wenn die Schweſtern dieſelbe Mutter 
haben.“) 

Bei den Römern galten Verbindungen zwiſchen Perſonen, welche 
einer und derſelben patria potestas unterſtanden — d. h. zwiſchen 
bis zum ſechſten Grade verwandten cognati — für „nefariae et 

incestuae nuptiae;“ aber dieſe Verbote wurden mit der Zeit ge— 

lockert. Vom zweiten puniſchen Kriege an durften nach Livius ſogar 

Geſchwiſterkinder erſten Grades miteinander Ehen eingehen, und im 

Jahre 49 v. Chr. ſetzte Kaiſer Claudius, der ſeine Nichte Agrippina 
zu heiraten wünſchte, beim Senate eine Verfügung durch, daß die 

Ehe mit der Tochter des Bruders geſetzlich ſei, während diejenige mit 

Töchtern der Schweſter ungeſetzlich blieb.?) Im vierten Jahrhundert 
jedoch verbot Conſtantius ſolche Verbindungen unter Androhung der 
Todesſtrafe von neuem.?) Später wurden unter dem Einfluſſe der in 

der Kirche vorherrſchenden asketiſchen Anſchauungen die verbotenen 

Verwandtſchaftsgrade allmählich ausgedehnt. Theodoſius der Große 

verbot unter den ſtrengſten Strafen Verbindungen zwiſchen jederlei 

Geſchwiſterkindern erſten Grades, und gegen Ende des ſechſten Jahr— 

hunderts wurde das Verbot ſogar bis auf den ſiebenten Grad erſtreckt. 

Dieſes Verbot behielt Geſetzeskraft, bis es in der weſtlichen Kirche vom 

lateraniſchen Konzil unter Innocenz III. (1215) bis auf den vierten 

Grad herabgeſetzt wurde; das heißt, die Ehe wurde Geſchwiſterkindern 
vierten Grades geſtattet.“) Und dies iſt gegenwärtig überall, wo das 
kanoniſche Recht Geltung hat, nominelles Geſetz.“) 

Neben den auf wirkliche Verwandtſchaft bezüglichen Verboten giebt 
es bei mehreren Völkern noch andere, die ſich auf Ehen zwiſchen 
angeheirateten Verwandten beziehen. Bei den Andamaneſen darf nie— 

mand in die Familie eines Schwagers oder einer Schwägerin hinein— 
heiraten.) Die Eskimos an der nordöſtlichen Küſte Amerikas ver⸗ 

bieten oder mißbilligen nach Lyon die Ehe mit zwei Schweſtern,') und 

1) Sibree, S. 185, 248 ff. Ellis, „History of Madagascar“, Band I, 

S. 164 ff. 
2) Marquardt und Mommſen, „Handbuch der römiſchen Altertümer“, 

Band VII, S. 29 ff. 
) Smith and Cheetham, „Dictionary of Christian Antiquities“, Band II, 

. 1727. 
) Smith u. Cheetham, Band II, S. 1727, 1729. 5) Huth, S. 122. 

) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 127. ) Lyon, S. 353. 
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nach Daniell beſteht dieſelbe Regel bei den Eingeborenen von Accra 
an der Goldküſte, die einem Manne ſogar verbieten, zwei Baſen der— 

ſelben Abkunft zu heiraten.!) Mehrere Stämme in Weſt-Viktoria ge— 

ſtatten keine Ehe mit der Tochter einer verſtorbenen Gattin von einem 
früheren Gatten.?) Verbote dieſer Art ſcheinen jedoch bei wilden und 

barbariſchen Raſſen nicht ſehr allgemein zu fein. Bei vielen indiani— 
ſchen Stämmen Nord:Amerifas werden in der Regel ſämtliche Töchter 

einer Familie mit Einem Manne verheiratet. Ein Bruder heiratet 

ſehr häufig die Witwe ſeines verſtorbenen Bruders, und in Afrika ehe: 

licht ein Sohn oft alle Witwen ſeines Vaters, mit Ausnahme ſeiner 

leiblichen Mutter. 

Anderſeits werden bei civiliſierten Völkern Verſchwägerungsver— 
wandtſchaften oft in demſelben Lichte betrachtet wie Blutsverwandt— 

ſchaften. In Jukatan durfte ein Mann nicht ſeine Schwägerin hei— 

raten.?) Nach dem chineſiſchen Strafgeſetze wird die Ehe mit der 

Witwe eines verſtorbenen Bruders mit Erdroſſelung beſtraft, während 

die Ehe mit der Schweſter einer verſtorbenen Gattin äußerſt allgemein 

iſt und von jeher als beſonders ehrenhaft galt.“) In Japan bedingt 
der Geſchlechtsverkehr mit der Konkubine des Vaters oder Großvaters 

oder mit der Gattin des Sohnes beziehungsweiſe Enkels dieſelbe Strafe 

wie der Geſchlechtsverkehr mit einer väterlichen Tante oder Schweſtek.) 

Die „Lehren Viſchnus“ erklären, daß „geſchlechtlicher Umgang mit der 

Mutter, Tochter oder Schwiegertochter ein Verbrechen höchſten Grades 

iſt“, deſſen Sühnung auf keine andere Weiſe als durch den Feuertod 
erzielt werden kann.“) Nach den Geſetzen Moſis?) und Mohammeds,“ 

ſowie nach dem römiſchen Rechte?) find Ehen mit der Schwiegermutter, 
Stiefmutter, Schwiegertochter und Stieftochter unterſagt; was die 

Stieftochter betrifft, gilt übrigens das Geſetz Mohammeds nur in dem 

Falle, daß ſie unter der Vormundſchaft des Gatten ihrer Mutter ſtand. 

1) Daniell, „The Ethnography of Akkrah and Adampé“ im „Jour. Ethn. 

Soc. London“, Band IV, S. 14. 

2) Dawſon, S. 27. ) de Herrera, Band IV, S. 171. 

) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, 

S. 24 ff., Anmerkung. 

5) Longford, „Summary of the Japanese Penal Codes“, in den „Trans. 

As. Soc. Japan“, Band V, S. 87. 
6) „Lehren Viſchnus“, Kap. XXXIV, Vers 1 ff. 

enen an. KVIL, Vers 8, 15, 17 u. ſ. f. 

) Koran, Sura IV, Vers 26 ff. ) Juſtinian, Buch I, Abſchnitt X, 8 6 ff. 
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Moſes verbot auch die Ehe mit der Schweſter einer Gattin, die noch 
am Leben war,!) und mit der verwitweten Gattin eines Bruders, 
wenn fie von letzterem Kinder beſaß; Mohammed verbot die gleich— 
zeitige Ehelichung zweier Schweſtern. 

Seit den früheſten Zeiten ſuchten Forſcher nach Erklärungen für 

die Eheverbote zwiſchen nahen Verwandten. Nach Huth ſchreiben einige 
fie der Befürchtung zu, daß die Verwandtſchaftsbeziehungen zu verwickelt 

werden, andere der Furcht, daß die Liebe auf einen zu engen Kreis 
konzentriert werden könnte; daß die Ehen zu frühzeitig geſchloſſen 
würden; daß die Menſchen ſich veranlaßt finden könnten, einander zu 

heiraten, um das Vermögen in der Familie zu erhalten; weil ſolche 

Ehen durch die „Gebote Gottes“ verboten ſeien, oder weil fie die „natür— 

liche Schamhaftigkeit“ verletzen; und bloß in moderner Zeit: weil 
vorausgeſetzt wurde, daß ſie ſich für die Nachkommenſchaft als ſchädlich 
erweiſen.?) 

Die vergleichende Völkerkunde hat der Frage eine andere Wendung 
gegeben. Man fand, daß der Abſcheu vor der Blutſchande bei vielen 
Völkern vorherrſcht, die weder etwas von den „Geboten Gottes“ wiſſen, 

noch ein in der Familie zurückzuhaltendes Vermögen beſitzen. Es 
wurden deshalb neue, beachtenswertere Hypotheſen aufgeſtellt, welche auf 
einer viel feſteren Grundlage von Thatſachen aufgebaut ſind. 

MeLennan war der Erſte, der die Aufmerkſamkeit auf das allge⸗ 

meine Vorherrſchen des Geſetzes lenkte, welches den Mitgliedern eines 
Stammes (oder Clans) verbietet, Mitglieder ihres eigenen Stammes 
(oder Clans) zu heiraten. Dieſes Geſetz nannte er „Exogamie“, im 

Gegenſatze zur „Endogamie“ — dem Geſetze, welches den Mitgliedern 
eines Stammes verbietet, Mitglieder eines anderen Stammes zu hei— 
raten. In ſeinem berühmten Eſſai über die „Urehe“ verſuchte er nach⸗ 

zuweiſen, daß die Exogamie aus dem „bei wilden Völkern überall ge- 
bräuchlichen“, weiblichen Kindermord entſproſſen ſei. Er nimmt an, 

daß bei von Feinden umgebenen Stämmen, welche, nicht von Künſten 
unterſtützt, mit Erhaltungsſchwierigkeiten zu kämpfen hatten, die Söhne 

ſowohl für die Verteidigung als auch für die Nahrungsſuche eine 

Quelle der Kraft waren, während die Töchter eine Quelle der Schwäche 

) Siehe Ewald, S. 197, Anmerkung 6. Vergl. Smith u. Cheetham, 
e f. 

) Huth, S. 24. 
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bildeten. Daher ſtamme die grauſame Sitte, welche den urſprünglichen 
menſchlichen Horden nur ſehr wenige junge Weiber ließ, das Gleich— 

gewicht der Geſchlechter innerhalb der Horden ernſtlich ſtörte und ſie 
zwang, einander wegen der Frauen zu überfallen. Der von der Not— 

wendigkeit veranlaßte Gebrauch mochte dann mit der Zeit bei jenen 

Völkern, die ihn aufrecht erhielten, ein Vorurteil gegen die Ehelichung 

von Frauen des eigenen Stammes begründet haben, ) ein Vorurteil, 

das, wie ja jedes auf die Ehe bezügliche Vorurteil hierzu geeignet iſt, 

als Religionsprinzip Kraft erlangte. 

Herbert Spencer unterzog dieſe Hypotheſe einer ſcharfen Kritik,?) 
und nach einem Artikel in der „Fortnightly Review“ ſcheint ſchließlich 

auch MeLennan ſelber bezüglich deren Richtigkeit einige Zweifel gehegt 

zu haben.?) Den Einwendungen Spencers laſſen ſich andere hinzufügen. 

Eine genaue Unterſuchung des Umfangs, in welchem der Töchter— 

mord geübt wird, hat mich davon überzeugt, daß MeLennan die Be: 

deutung dieſes Gebrauches ſehr übertrieben hat. Er kommt zwar in 

vielen Teilen der Welt vor, und es iſt wahr, daß in der Regel Töchter 

eher getötet werden als Söhne. Doch weiſt nichts darauf hin, daß 

der Kindermord jemals annähernd ſo allgemein war oder irgendwo in 

jo großem Maßſtabe geübt wurde, wie MeLennans Hypotheſe zur 

Vorausſetzung hat. Bei einer großen Anzahl beſtehender wilder Völker 

iſt er nahezu unerhört — ſo z. B. bei den Tuski,“) den Ahts 5) den 

weſtlichen Eskimos,“) den Botokuden?) und manchen kaliforniſchen 

Stämmen.) Bei einigen dieſer Völker werden zwar neugeborene Kinder 

zuweilen getötet — bei Zwillingsgeburten, wenn die Kinder ſchwach 

und mißgeſtaltet ſind oder aus irgend einer anderen Urſache — dann 

aber, wie es heißt, immer ohne Rückſicht auf das Geſchlecht. Bei den 

Dakotahs und Crees wird weiblicher Kindermord bloß gelegentlich ver— 

übt.) Die Schwarzfüße glauben, wie Richardſon mitteilt, daß Frauen, 

1) MeLennan, „Studies in Ancient History“, S. 75 ff. 
2) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 614 - 619. 

3) MeLennan, „Exogamy and Endogamy“, in der „Fortnightly Review“, 
Band XXI, S. 884 ff. 

) Hooper, S. 201] ) Sproat, S. 94. 

6) Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, S. 66. 

) Keane im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 206. 
8) Powers, S. 192, 271, 382. Vergl. Waitz, Band III, S. 106. 

9) Schogleraft, Band III, S. 243. Mackenzie, „Voyages“, S. XCVIII. 
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die ſich dieſes Verbrechens ſchuldig machen, nach ihrem Tode nimmer 
den „Glücklichen Berg“ erreichen, ſondern gezwungen ſind, mit an die 

Beine gebundenen Baumäſten am Thatorte ihrer Verbrechen herumzu— 
ſpuken;n) und die Aleuten find der Meinung, daß ein Kindesmord auf 
das ganze Dorf Unglück herabbeſchwört.?) Bei den Abiponen begingen 
die Frauen häufig Kindermord, doch waren es gewöhnlich die Knaben, 
die derart geopfert wurden, denn wenn ein Sohn aufwuchs, trat die 

Notwendigkeit ein, für ihn eine Frau zu kaufen, während eine erwachſene 
Tochter immer ihren Preis erzielte.“) 

In Afrika kenne ich kein einziges Land, wo die Bewohner der 
Sitte frönten, die Neugeborenen zu vernichten. Valdau erzählt von 
einer Bakundu-Frau, die, einer ſolchen That beſchuldigt, zum Tode 
verurteilt wurde.“) 

Bis zur Einführung des Chriſtentums übten die Südſee-Inſulaner 
Kindesmord wahrſcheinlich in viel größerem Maße aus als alle anderen 
Völker, deren Geſchichte wir kennen. Doch da die Beweggründe oft 
Mangel an Nahrung für das Kind, Beeinträchtigung der perſönlichen 
Reize des Weibes oder die Unannehmlichkeiten des Säuglingslebens 
waren, wurden ebenſo oft Knaben wie Mädchen getötet. Überdies war 
auf Samoa, auf den Mitchell- und Hervey-Inſeln und in einigen Teilen 

Neu⸗Guineas der Kindesmord etwas ganz Unerhörtes,?) während er 

auf den meiſten Inſeln der Salomon⸗Gruppe nur in äußerſten Fällen, 

z. B. wenn das Kind ein Baſtard iſt, vorkommt.) Auf den Karolinen⸗ 

Inſeln ließ nach Chamiſſo „der Fürſt die unnatürliche Mutter mit dem 

Tode beſtrafen.““) Und ſelbſt in Auſtralien, wo nach der Meinung 
Currs die Frauen in der Regel bloß zwei Knaben und ein Mädchen 
ſäugen, während die übrigen Kinder getötet werden,) ſcheint es Stämme 
zu geben, bei denen das Töten von Kindern nur ſelten vorkommt.“) 

Neben den ſchon angeführten giebt es noch andere Gründe, welche 
bezweifeln laſſen, daß der Kindesmord je ſo allgemein geweſen ſei, wie 

) Franklin, „Journey“, S. 77. 2) Dall, S. 399. ) Reich, S. 457 ff. 
4) „Ymer“, Band V, S. 280. 

) Turner, „Samoa“, S. 79. Williams, „Missionary Enterprises“, S. 558. 
Bink im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 392. 

e) Elton, „Natives of the Solomon Islands“, im „Jour. Anthr. Inst.“ 
Band XVII, S. 93. 

) Kotzebue, Band III, S. 211. ) Crurr, Band I, S. 70. 

9) Lumholtz, S. 272 (Eingeborene von Herbert River, Nord⸗ Queensland). 
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MeLennan annimmt. Wir können mit Darwin vorausſetzen, daß die 

Menſchheit während der früheſten Periode menſchlicher Entwicklung nicht 

teilweiſe einen der ſtärkſten, allen niedrigeren Tieren gemeinſamen Sn: 

ſtinkte, die Liebe zu den Jungen, einbüßte und daher auch nicht den 

Kindesmord übte. !) Später leiſteten die Weiber, weit entfernt davon, 

den wilden Stämmen unnütz zu ſein, als Nahrungsverſorger ſchätzbare 

Dienſte. Fiſon, der viele Jahre unter unciviliſierten Raſſen verlebt 

hat, iſt der Meinung, daß weiblicher Kindesmord bei den niedriger 

ſtehenden Wilden viel ſeltener gefunden wird als bei den fortge— 

ſchritteneren Stämmen.?) Von einem der roheſten Stämme, den feuer: 

ländiſchen Jahgans, berichtet Bridges, daß Kindesmord bei ihnen nur 

zufällig vorkam, und dann immer die That der Mutter war, die „aus 

Eiferſucht oder aus Haß gegen den Gatten, oder weil ſie verlaſſen und 

elend war“, ſo handelte.?) Es wird ferner allgemein behauptet, daß 

gewiſſe Kalifornier vor Ankunft der Weißen niemals Kindesmord be— 
gingen,“) und Ellis glaubt, daß wir genügende Gründe zur Annahme 

haben, dieſer Gebrauch ſei von den Polyneſiern in den früheren Perioden 
ihrer Geſchichte in viel geringerem Umfange geübt worden als ſpäter. ) 

Aber ſelbſt wenn MeLennan mit feiner Annahme, daß die Wilden 

überall weibliche Kinder zu töten pflegten, im Rechte wäre, ſo würde 
damit der Urſprung der Exogamie noch nicht erklärt ſein. „Mit der 
Zeit“, ſagt er, „fing man, weil es ungebräuchlich war, an, es für 

unſchicklich zu halten, daß man eine Frau aus ſeiner eigenen Gruppe 

heirate.“ “) Warum ſollte aber eine ſolche Ehe jemals ungebräuchlich 
geworden ſein? Warum ſollten ſich die Männer enthalten haben, jene 

Frauen ihres eigenen Stammes zu heiraten, die nicht getötet worden 

waren? Warum ſollten ſie dieſe Weſen, welche ſie für ſo nutzlos 

hielten, noch nutzloſer gemacht haben, als ſie von Natur aus waren, 

indem ſie ſie verhinderten, Mütter von Söhnen zu werden, die die 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band II, S. 400 ff. 1 

2) Fiſon u. Howitt, S. 134—137. Vergl. Farrer, „Primitive Manners 

and Customs“, S. 224. 
) Bridges in einem Briefe. Vergl. Bridges, in „A Voice for South 

America“, Band XIII, S. 181; Hyades im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie 110 7 
Band X, S. 331. 

) Powers, S. 207. Vergl. ebenda, S. 183. 

5) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 249. 

) MeLennan, „Studies in Ancient History“, S. 160, 
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Macht des Stammes vermehren konnten? Daß die Männer verjucht 
haben, dem Mangel an Frauen dadurch abzuhelfen, daß ſie Frauen 

fremder Stämme raubten, iſt zur Genüge begreiflich; aber wir können 

nicht einſehen, warum deshalb der Verkehr mit Frauen des eigenen 

Stammes unterſagt worden ſein mußte, zuweilen ſogar unter Androhung 

der Todesſtrafe. 

Daß der Abſcheu vor der Blutſchande dem Menſchen angeboren 

ſei, dünkt Herbert Spencer ebenſo unwahrſcheinlich wie MeLennan. 

Nach Spencer iſt dies Gefühl ein allmählich erworbenes Entwicklungs— 

ergebnis. Primitive Menſchengruppen, ſagt er, ſind einander feindſelig. 

Zu allen Zeiten und an allen Orten folgt dem Siege die Plünderung; 

die Sieger führen alle wertvollen beweglichen Gegenſtände, die ſie vor— 
finden, mit ſich fort. Und ſelbſtverſtändlich reißen ſie auch die Weiber 

an ſich wie jede andere Beute, weil dieſelben als Gattinnen, als Kon— 

kubinen oder als Packeſel geſchätzt werden. Eine geraubte Frau hat 
neben ihrem inneren auch noch einen äußeren Wert; „gleich einem ein: 

geborenen Weibe dient ſie als Sklavin, aber ungleich einem eingeborenen 
Weibe dient ſie als Trophäe.“ Daher werden die mit fremden Weibern 

verehelichten Mitglieder eines Stammes für ehrenhafter verheiratet ge— 

halten als jene, die eingeborene Frauen geehelicht haben. Wenn der 

Stamm, in den Kriegen erfolgreich werdend, benachbarte Stämme 
häufiger ihrer Frauen beraubt, entwickelt ſich hieraus die Auffaſſung, 
daß die jetzt ſchon beträchtliche Klaſſe, welche fremde Gattinnen beſitzt, 

die angeſehenſte Klaſſe bildet, und der Nicht-Beſitz fremder Gattinnen 

wird dann als Beweis der Feigheit betrachtet. „Es erwächſt deshalb 
ein ſtets zunehmender Ehrgeiz, fremde Gattinnen zu erwerben; und in 
dem Verhältniſſe, in welchem die Zahl jener abnimmt, die keine beſitzen, 

wird das ihnen angeheftete Brandmal von Schande immer entſchiedener, 
bis es bei den kriegeriſchen Stämmen eine gebieteriſche Forderung 

wird, daß die Gattin aus einem anderen Stamme erworben wird — 

ſei es in offenem Kriege, ſei es durch heimliche Entführung.“ 
Dieſe Erklärung iſt einem Einwande ausgeſetzt, ähnlich jenem, 

welcher gegen die MeLennanſche Hypotheſe erhoben werden kann. 
Selbſt wenn es in einem Stamm gebräuchlich wurde, fremde Stämme 
ihrer Weiber zu berauben, ſo haben wir noch keinen Grund zu glauben, 

daß es deshalb auch gebräuchlich wurde, keine einheimiſchen Weiber zu 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 619—621. 
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heiraten. Vielweiberei iſt für den Wilden eine Quelle des Reichtums 
und Anſehens; ſogar der elende Feuerländer trachtet, ſich möglichſt viele 

Frauen zu verſchaffen, um für ſein Boot Ruderer zu haben. Und es 

kann kaum als ſchmachvoll gegolten haben, neben den Weibern aus— 
ländiſcher Geburt einige einheimiſche Frauen zu beſitzen. Iſt Spencers 
Erklärung richtig, welch bedauernswertes Los muß es für eine Frau 

geweſen ſein, einem im Kriege immer erfolgreichen Stamme anzugehören! 

Sie mußte natürlich unverehelicht leben, bis ihr das „Glück“ zu teil 
wurde, in die Hände irgend eines feindlichen Bewerbers zu fallen. 

Doch dies konnte ſelten geſchehen, wenn die umliegenden ſchwächeren 

Stämme im Kriege gewöhnlich überwältigt wurden. In ſolchen 

Stämmen wird nach Spencer „nicht nur das Heiraten innerhalb des 

Stammes üblich, ſondern es entwickelt ſich ſogar ein Vorurteil, mög— 
licherweiſe auch ein Geſetz dagegen, aus anderen Stämmen Frauen zu 
nehmen.“!) | 

Am allerwenigſten kann Spencers Hypotheſe den Urſprung der 

Eheverbote zwiſchen den nächſten Verwandten erklären. Sie hat zur 
Vorausſetzung, daß der Stamm während einer ſo langen Periode häufig 

kriegeriſche Erfolge aufweiſen konnte, daß der Gebrauch Zeit hatte, 
Geſetz zu werden. Da jedoch ſolche Verbote ſo ziemlich dem ganzen 

Menſchengeſchlechte gemeinſam ſind, können ſie nicht auf die angedeutete 
Weiſe entſtanden ſein, denn wo ein Eroberer iſt, muß auch ein Er— 

oberter ſein. Überdies iſt es unmöglich, anzunehmen, daß jenes mäch— 

tige Gefühl, welches die Eltern abhält, ihre Kinder zu heiraten oder 

die Brüder verhindert, ihre Schweſtern zu ehelichen, dem eitlen Wunſche 

des Mannes, in ſeiner Frau eine Trophäe aufweiſen zu können, zu 
verdanken ſei.?) 

Sir John Lubbock erklärt den Urſprung der Exogamie ganz 
anders. Von dem Glauben ausgehend, daß im Urzuſtande der Menſch— 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 627 ff. 

) Huth deutet in der erſten Ausgabe feines Werkes „The Marriage of 

Near Kin“ (S. 157) an, daß die Ehe zwiſchen Eltern und Kindern als blut— 

ſchänderiſch gilt, weil die Ehe zwiſchen alten Männern und jungen Frauen allge— 

mein in dieſem Lichte betrachtet wird. In der zweiten Auflage ſcheint Huth dieſe 

höchſt unglückliche Hypotheſe aufgegeben zu haben, denn er ſagt (S. 18), daß „das 

Eheverbot zwiſchen jenen, die als ſo nahe Verwandte galten, denſelben Urſachen 

zuzuſchreiben war, welche die Exogamie gebieteriſch geſtalteten“, d. h. den von Spencer 

angedeuteten Urſachen. 
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heit alle Männer eines Stammes allen Frauen desſelben angeheiratet 

waren, und daß keiner ſich eine der Frauen aneignen konnte, ohne die 

allgemeinen Rechte des Stammes zu verletzen, meint er, daß die im 

Kriege einem anderen Stamme geraubten Weiber ſich in einer an— 

deren Lage befanden. Der Stamm hatte als ſolcher kein Anrecht auf 
dieſe Frauen, und ſie konnten Gattinnen in unſerem Sinne des Aus— 

druckes werden.!) 
Es iſt unnötig, über dieſe Hypotheſe ausführlicher zu ſprechen, 

denn ſie ſteht oder fällt mit Lubbocks Hypotheſe der „Kommunalehen.“ 
Warum ſollten die im Kriege geraubten Frauen das perſönliche Eigen— 

tum der Männer gebildet haben, wenn dies mit den Frauen des 

Stammes nicht der Fall war? Wie MeLennan richtig bemerkt, werden 

Kriegsgefangene gewöhnlich durch wirkliche oder ſcheinbare Gruppen— 
handlungen erworben; mithin müßte der Raub als eine regelmäßige 

Methode der Vermehrung der den üblichen Rechten der männlichen 
Mitglieder unterworfenen Frauen einer Gruppe betrachtet werden, und 

jeder Mann der Gruppe würde bei den von anderen Männern ge— 

raubten Frauen das kommunale Recht fordern.?) 
Tylor und Profeſſor Kohler wieder haben ſich für die Erklärung 

ausgeſprochen, daß die Exogamie eine frühe Methode politiſcher Selbit- 

erhaltung war.?) „Bei Stämmen mit niedriger Kultur“, ſagt Tylor, 

„giebt es nur Ein bekanntes Mittel, ein ſtändiges Bündnis aufrecht 

zu erhalten, und dieſes Mittel iſt die Wechſelehe. Die Exogamie, 
welche einen wachſenden Stamm befähigt, ſich durch ſtändige Verbin— 
dungen zwiſchen den ausgebreiteten Clans compakt zu erhalten, be— 
fähigt ihn auch, jede Anzahl kleiner, wechſelſeitig heiratender, abge— 

) Lubbock, „The Origin of Civilisation“, S. 135 ff. Profeſſor Wilken 

nimmt (in „De Indische Gids“, 1880, Band II, S. 612) dieſe Erklärung des 

Urſprungs der Exogamie an, und hält es für gewiß (Ebenda, S. 618, 619, 623), 

daß Verbote enger Wechſelehen überall aus echter Exogamie hervorgegangen ſind. 

2) MeLennan, „Studies“ u. ſ. f., S. 345. Bei den auſtraliſchen Gurnditſch⸗ 

mara behielt nach J. H. Stähle der Mann, der im Kriege ein Weib gefangen 

nahm, letzteres niemals für ſich, ſondern war gezwungen, es jemand anderem zu 

geben (Fiſon u. Howitt, S. 276). 

) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 266 —268. Kohler in 
der „Zeitſchr. f. vergl. Rechtswiſſ.“, Band III, S. 361 ff. Profeſſor Kohler glaubt 
auch („Krit. Vierteljahrſchr. f. Geſetzg.“, Neue Serie, Band IV, S. 181), daß eine 

der Haupturſachen der Exogamie in der unangenehm abhängigen Stellung liegt, 

in welcher bei endogamen Ehen der Gatte zur Familie ſeiner Frau ſtand. 
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ſonderter und hilfloſer Gruppen zu überwältigen. Immer wieder 

müſſen in der Weltgeſchichte die wilden Stämme die einfache praktiſche 
Wahl zwiſchen Wegheiraten oder Ausrottung klar vor Augen gehabt 
haben.““) 

Daß die Wechſelehen vom politiſchen Standpunkte aus von Wert 
ſind und oft ſtattgefunden haben, um die Freundſchaft zwiſchen Stäm— 
men oder Völkerſchaften zu ſtärken, iſt über jeden Zweifel erhaben. 

Eine andere Frage iſt jedoch, ob die ſtrengen exogamen Verbote, deren 

Übertretung für ein höchſt verabſcheuenswürdiges Verbrechen gilt, hier— 
für zur Erklärung herangezogen werden können. Es verdient bemerkt 

zu werden, daß nicht bloß die Ehe, ſondern auch minder geſetzliche 

Verbindungen zwiſchen Mitgliedern einer und derſelben exogamen 

Gruppe verabſcheut werden. Die Auſtralier erachten den Beiſchlaf 
zwiſchen Individuen, die ſolchen Clans angehören, welche keine Wechſel— 

heiraten eingehen dürfen, für nicht minder verbrecheriſch als die Ehen, 

und beſtrafen ſolche Vereinigungen oft mit dem Tode.?) Tylor be— 

merkt, daß der Anthropologen Schon lange die Aufgabe harrt, zu ent— 

ſcheiden, inwieweit die Clan-Exogamie der Urſprung des Verbotes 

gewiſſer Eheſchließungsgrade geweſen ſein kann.?) Doch wir haben 

geſehen, daß es faſt unmöglich iſt, zwiſchen dieſen beiden Geſetzfolgen 

eine klare Grenze zu ziehen; ſie ſcheinen daher im Grunde genommen 

identiſch zu ſein — eine Folgerung, welcher die meiſten Anthropologen 
beiſtimmen. Und die Verbote enger Wechſelehen können ſicherlich nicht 

als „eine Methode politiſcher Selbſterhaltung“ erklärt werden. 

Andere Schriftſteller — unter ihnen auch Morgan — haben da— 

rauf hingewieſen, daß die Verbote der Ehen zwiſchen nahen Verwandten 
aus der Wahrnehmung der ſchädlichen Folgen ſolcher Vereinigungen 

hervorgegangen ſind.?) Aber die meiſten Forſcher, die ſich mit dem 

Gegenſtande befaßt haben, ſind des Glaubens, daß dieſe Erkenntnis 

nur durch lange Beobachtung erworben werden könne und, um Peſchel 
zu citieren, „unſteten, kindiſch ſorgloſen Raſſen unerreichbar iſt“ — 

1) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 267. 

) Ccurr, Band I, S. 100. Mathew im „Jour. Roy. Soc, N. S. Wales“, 
Band XXIII, S. 403. Dawſon, S. 28. Frazer, S. 58 ff. Es ſcheint bei den 

auſtraliſchen Stämmen zwei oder drei Ausnahmen von dieſer Regel zu geben, aber 

Curr (Band I, S. 417) ſchreibt ſolche Fälle dem Einfluß der Weißen zu. 

3) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, ©. 265. 
) Morgan, „Ancient Society“, S. 424. 
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Raſſen, bei denen der Abſcheu vor Blutſchande nichtsdeſtoweniger am 
kräftigſten entwickelt ift.!) Anderſeits meint Sir Henry Maine, daß 

die Menſchen, die den Gebrauch des Feuers entdeckten und die wilden 

Arten gewiſſer Tiere behufs Zähmung, gewiſſer Pflanzen behufs Anbau 
auserwählten, auch imſtande geweſen ſein konnten, ausfindig zu machen, 

daß von nahverwandten Eltern Kinder mit ungeſunder Körperbeſchaffen— 

heit erzeugt wurden.?) Im nächſten Kapitel werde ich Gelegenheit 

haben, einige Beiſpiele zu erwähnen, welche vielleicht nach dieſer 

Richtung hinweiſen, aber keinesfalls ſcheint eine ſolche Erkenntnis bei 

zurückgebliebenen Raſſen allgemein verbreitet geweſen zu ſein. Curr 
konnte nicht erforſchen, aus was für Urſache die Auſtralier blutsver⸗ 

wandte Ehen für nicht zuläſſig hielten; ihre Antworten auf Fragen in 

dieſer Beziehung lauteten unveränderlich: „Unſer Stamm hat in dieſer 

Sache von jeher ſo gehandelt, wie wir handeln.“ Doch ſind ſie ſich, 

wie er behauptet, wohl bewußt, daß das Ziel der exogamen Be— 

ſchränkungen in der Hintanhaltung von Vereinigungen nahverwandter 
Individuen beſtehe.) Sims ſchreibt, daß ihm von den eingeborenen 

Bateke kein anderer Grund für das Vermeiden der Ehe zwiſchen nahen 

Verwandten mitgeteilt wurde, als der der „Scham.“ Bridges ver— 
ſtändigt mich, daß die Jahgans einfach die Thatſache der Verwandt— 

ſchaft als Urſache angeben; und als Azara die Tſcharruas fragte, 

warum Bruder und Schweſter einander nie heiraten, erwiderten ſie, 

daß ſie den Grund nicht kennen.“) Es iſt möglich, daß die Erfah— 

rung von den ſchädlichen Folgen ſolcher Ehen, einmal gemacht, nach— 

träglich in Vergeſſenheit geriet, wenngleich das Verbot fortbeſtand. 
Aber Azara ſtellt ausdrücklich feſt, daß die Tſcharruas kein Geſetz 
haben, welches blutſchänderiſche Verbindungen verbietet; doch hat er 
bei ihnen von ſolchen Verbindungen nie etwas gehört oder geſehen. 

Was für Beobachtungen auch gemacht wurden, das Verbot der 
Blutſchande beruht in keinem Falle auf Erfahrung. Hätte der wilde 
Mann erkannt, daß Kinder, die in einer Ehe zwiſchen nahverwandten 

Perſonen geboren wurden, nicht ſo geſund und kräftig ſind wie andere, 

) Lubbock, „The Customs of Marriage and Systems of Relationship 

among the Australians“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIV, S. 300. 
Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 124. 

Peſchel, S. 224. 

2) Maine, „Early Law and Custom“, S. 228. 3) Curr, Band I, S. 112. 
) Azara, Band II, ©. 21. 
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ſo hätte er durch dieſe Kenntnis doch kaum ſeine Leidenſchaften zügeln 
laſſen. Wenn wir in Betracht ziehen, wie ſelten ein civiliſierter Mann, 
der mit irgend einer Krankheit oder Krankheitsanlage behaftet iſt, welche 

wahrſcheinlich auf ſeine Abkömmlinge übertragen werden könnte, zögert, 

ein gleichfalls krankes Weib zu ehelichen, ſo iſt es ſicherlich grundlos, 
vorauszuſetzen, daß Wilde mehr Vorbedacht und Selbſtbeherrſchung 

befigen.) Aber ſelbſt wenn wir zugeben, daß die Menſchheit die Ehe 

zwiſchen Nahverwandten urſprünglich aus ſcharfſinniger Berechnung 
vermied, und daß ſie dies während einer ſolch langen Zeitdauer that, 

daß der Gebrauch zum Geſetze wurde, ſo kommen wir doch nicht um 

einen Schritt weiter. Alle Schriftſteller, deren Hypotheſen in dieſem 

Kapitel in Betracht gezogen wurden, mutmaßen, daß die Menſchen 
blutſchänderiſche Ehen bloß deshalb vermeiden, weil ſie gelehrt wurden, 

dies zu thun. „Es iſt wahrſcheinlich“, ſagt Huth, „daß, wenn Ge— 

ſchwiſtern die Eheſchließung erlaubt wäre, ſie ſie nur vollziehen würden, 
ſo lange ſie noch zu jung ſind.“?) Wenn aber auch Sitte und Geſetz 

die Leidenſchaften hindern können, in Thätigkeit zu treten, ſo können 
ſie doch nicht ihre innere Macht gänzlich zerſtören. Das Geſetz kann 

einem Sohne verbieten, ſeine Mutter zu heiraten, einem Bruder, ſeine 

Schweſter zu ehelichen, aber es könnte ihn nicht hindern, eine ſolche 

Vereinigung zu wünſchen, wenn der Wunſch ein natürlicher wäre. 

Wo iſt ein derartiger Appetit vorhanden? Das Heim wird von 

blutſchänderiſcher Befleckung weder durch Geſetze noch durch Sitten 

oder Erziehung rein gehalten, ſondern durch einen Inſtinkt, der unter 

regelrechten Verhältniſſen die geſchlechtliche Liebe zwiſchen den nächſten 

Verwandten zu einer pſychiſchen Unmöglichkeit macht. Ein ungeſchrie— 

benes Geſetz, ſagt Plato, hindert „ſo genügend als möglich“ Eltern 

am blutſchänderiſchen Verkehr mit ihren Kindern, Brüder am geſchlecht— 
lichen Umgang mit ihren Schweſtern, und nicht einmal der Wunſch 

nach ſolchem Verkehr befällt die Maſſen.“ “) 

1) Vergl. Lang, „Custom and Myth“, S. 256. 
) Huth, S. 342. ) Plato, Nowo:, VIII. Buch, VI. Kap. 
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Fünfzehntes Kapitel. 

Verbote von Chen zwiſchen Verwandten. 
(Schluß.) 

Es iſt die Behauptung aufgeſtellt worden, daß, wenn wirklich ein 

angeborener Abſcheu vor Blutſchande beſtände, dieſer ſich intuitiv zeigen 

müßte, wenn die Leute nichts von ihrem Verwandtſein wiſſen. Aber 

alte Autoren berichten, daß in Rom blutſchänderiſche Vereinigungen 
oft aus der Ausſetzung kleiner Kinder entſtanden, die von Sklaven— 

händlern erzogen wurden. Vor nicht langer Zeit heiratete Selim 

Paſcha unwiſſentlich ſeine Schweſter, die gleich ihm ein cirkaſſiſcher 

Sklave geweſen war. Die im „Heptameron“ erzählte Geſchichte einer 

doppelten Blutſchande war aller Vermutung nach wahr und erlangte 

große Verbreitung. In den erſten Romanen bildete die blutſchände⸗ 

riſche Liebe keinesfalls ein ungewöhnliches Motiv, und der Aberglaube 
verſchiedener Völker bietet hierfür viele Beiſpiele. So begegnet in der 
Geſchichte Swet-Baſantas ein Sohn, der in ſeiner Kindheit von der 

Mutter getrennt wurde, ſpäter der letzteren und will ſie heiraten; und 

dergleichen mehr. Der Menſch hat alſo vor der Ehe ſelbſt mit den 

nächſten Angehörigen, ſobald er von der Verwandtſchaft nichts weiß, 
keinen Abſcheu; folglich, ſchließt Huth, beſteht kein angeborenes Gefühl 

gegen Blutſchande.“) 

Ich ſtimme natürlich mit Huth in dem Gedanken überein, daß es 

keinen angeborenen Widerwillen gegen die Ehe mit nahen Ver— 

wändten giebt. Was ich behaupte, iſt, daß es einen angeborenen 

Widerwillen gegen den geſchlechtlichen Verkehr zwiſchen Perſonen giebt, 
die von früher Jugend auf beiſammen leben, und daß dieſes Gefühl, 

1) Huth, S. 1014. 
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da ſolche Perſonen in den meiſten Fällen blutsverwandt find, ſich haupt: 

ſächlich als Abſcheu gegen den Geſchlechtsverkehr mit nahen Verwandten 
bekundet. 

Das Beſtehen eines derartigen angeborenen Widerwillens iſt von 

verſchiedenen Schriftſtellern als eine durch die allgemeine Erfahrung 

erwieſene pſychologiſche Thatſache angenommen worden;!) und es er— 

ſcheint ſonſt als unmöglich, das Gefühl, welches den Umgang zwiſchen 

Eltern und Kindern, Brüdern und Schweſtern ſo bar jedes geſchlecht— 

lichen Reizes geſtaltet, anders zu erklären. Der Hauptbeweis wird 

jedoch durch eine Fülle ethnographiſcher Thatſachen geboten, welche 

erhärten, daß die Verbote von Wechſelehen in erſter Reihe nicht durch 

die Blutsverwandtſchaftsgrade, ſondern durch das enge Zuſammenleben 

beſtimmt werden. 

Egede ſtellt die Behauptung auf, daß es bei den Grönländern als 

roh und tadelnswert gelten würde, wenn ein Burſche und eine Maid, 

die in einer Familie gedient hatten und zuſammen' erzogen wurden, 

den Wunſch hegten, einander zu heiraten;?) und nach Nanſen zieht 

man es vor, daß die eheſchließenden Teile verſchiedenen Anſiedelungen 

angehören.?) Oberſt Macpherſon teilt mit, daß bei den Kandhs ſelbſt 

mit Fremden, die ſeit langer Zeit in einen Stamm aufgenommen ſind 

oder mit ihm gehauſt haben, keine Heirat ſtattfinden kann.?) Couſins 
ſchreibt mir, daß die cisnataliſchen Kaffern die Ehe zwiſchen bei— 
ſammenlebenden Perſonen, ſeien ſie nun verwandt oder nicht, miß— 

billigen. 
Viele Völker haben Exogamie-Geſetze, die überhaupt nicht auf der 

Verwandtſchaft beruhen. Pindrahita berichtet von den Pantſches in 

Bogota, daß die Männer und Weiber einer und derſelben Stadt 

einander nicht heirateten, weil ſie ſich für Geſchwiſter hielten und das 

Verwandtſchaftshindernis ihnen als heilig galt; doch war ihre Un— 

1) Moritz Wagner im „Kosmos“, 1886, Band I, S. 21 ff. v. Hellwald, 

S. 179 ff Wake, „The Development of Marriage and Kinship“, S. 55. 

Dalton, S. 248, Anmerkung. Von den auſtraliſchen Stämmen bemerkt Mathew 

(Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 403): „Für die Exogamie 
bei Barbaren dürfte eine Nebenurſache in dem Gefühl zu finden ſein, das wir als 

ein inſtinktives Verlangen nach fremden Weibern bezeichnen können.“ 

2) Egede, S. 141. Vergl. Cranz, Band I, S. 147. 

2). Nanſen, Band II, S. 330. 

) Macpherson, „Memorials of Service in India“, S. 69. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 21 
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wiſſenheit ſo groß, daß ein Bruder, wenn ſeine Schweſter in einer 
anderen Stadt geboren wurde als er, nicht verhindert ward, ſie zu 

heiraten.) Die Jaméos am Amazonenſtrom dulden keine Wechſel— 

ehen zwiſchen Mitgliedern derſelben Gemeinde, „da ſie ſich Bluts— 

freunde dünken, obwohl zwiſchen ihnen keine wirkliche Verwandtſchaft 

beſteht.?) Die Uaupes heiraten nach Wallace „nicht oft Verwandte 

oder ſelbſt Nachbarn, ziehen vielmehr Lebensgefährten aus der Ferne 

oder gar aus anderen Stämmen vor.“?) Der auſtraliſche Stamm 

iſt, wie Howitt nachweiſt, auf zwei Arten organiſiert. Einerſeits zer— 

fällt er geſellſchaftlich in Phratrien und Clans, und anderſeits geo— 

graphiſch in Horden. Die zwei Organiſationen beſtehen nebeneinan— 

der, doch entſprechen die Teile der einen nicht jenen der anderen. Denn 

während alle Leute, die einer beſtimmten Lokalgruppe angehören, bloß 
an Einem Orte gefunden werden, werden jene, die in eine beſtimmte 

geſellſchaftliche Gruppe eingereiht ſind, unter viele oder auch alle Lokal— 

gruppen verteilt vorgefunden. Nun bildet bei vielen Stämmen die 

örtliche Geburtsverwandtſchaft ein gänzlich unüberwindliches Ehe— 
hindernis, da es einem Manne unbedingt verboten iſt, ein Mädchen 

derſelben Horde oder Unterhorde zu ehelichen oder geſchlechtlichen Um— 

gang mit ihr zu pflegen. „Wie wünſchenswert ſie auch in anderen 

Beziehungen ſei“, ſagt Howitt, „die Thatſache, daß beide Parteien 

derſelben Ortlichkeit angehören, macht ſie bei gewiſſen Stämmen, z. B. 

bei den Kurnai, ‚einander zu nahe.““ Die örtliche Organiſation hat ein 

jo überwältigendes Übergewicht hauptſächlich bei ſolchen Stämmen er: 

langt, in denen das Clanſyſtem geſchwächt oder nahezu erloſchen iſt; 

aber ſelbſt einige derjenigen Stämme, bei denen das Clanſyſtem in 

Blüte ſteht, halten die örtlichen Ehehinderniſſe genau ein.“) Auf Su: 
matra war das Land urſprünglich in heimiſche, „margas“ genannte 

Bezirke geteilt, und jede „Marga“ umfaßte in der Regel mehrere Dörfer. 
Jede dieſer Dorfgemeinſchaften bildet eine Vereinigung von Familien, 

die miteinander durch Blutsbande verbunden ſind oder nicht, beſtehend 

1) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 268. 

2) v. Martius im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band II, S. 198. Derſelbe, 

„Beiträge zur Ethnographie“ u ſ. f., Band I, S. 117. 5 

) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 497. von Martius, Band JI, 

S. 594. 

) Howitt im „Smith. Rep.“, 1883, S. 800, 810, 819 ff. Vergl. Mathew 

im „Jour Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 399. 
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aus der urſprünglichen Familie — dem Kern des Dorfes — den von 
ihr abſtammenden Familien und den Einwanderern, die aus verſchie— 

denen Gegenden zu verſchiedenen Zeiten mit ihren Abkömmlingen 

kamen.!) Wenigſtens bei gewiſſen Stämmen iſt die Ehe zwiſchen 

Mitgliedern desſelben Dorfes oder einer Dorfvereinigung und in einigen 

Bezirken ſogar zwiſchen denen derſelben Marga verboten.?) Die Ko— 
taren (Neilgherryhügel),?) die Galela,“) Fidſchianer,?) Zulus,“) Wa— 
famba”) und die Kamtſchadalens) vermeiden in der Regel die Ehe 

mit Bewohnern desſelben Dorfes. Desgleichen die Nogai, die es für 
höchſt ehrbar halten, daß ein Mann ein Weib heirate, das er nie 

zuvor geſehen.?) Auf verſchiedenen kleineren Inſeln des indischen Archi— 

pels ziehen die Frauen nach Riedel die Eheſchließung mit Fremden 

vor. 0) Die Aſſamiten haben ein, „Baiſach Bihu“ genanntes Volks— 

feſt, welches ſo heiter iſt wie ein Karneval, während deſſen ganzer 

Dauer die Frauen und beſonders die Jungfrauen ſich einer unge— 

wöhnlichen Freiheit erfreuen. „Viele Tage vor dem wirklichen Feſte“, 

ſagt Oberſt Dalton, „kann man die Jugend gruppenweiſe, feſtlich ge— 

kleidet, in den Dörfern einhergehen oder Kreiſe bilden ſehen, in deren 
Mitte die hübſcheſten Mädchen mit über die Schultern herabwallenden 

Haaren tanzen.“ Aber bei dieſen Gelegenheiten „lieben es die Mädchen 

nicht, vor den Männern ihres eigenen Dorfes zu tanzen.“ !) Kowa— 

lewsky bemerkt, daß in einigen Teilen Rußlands das Weib immer aus 

einem anderen Dorfe genommen wird als dem des Bräutigams; ſelbſt 

in Dörfern, in denen vom Beſtehen einer ähnlichen Sitte nichts be— 

kannt iſt, „wird vom Bräutigam immer wie von einem Fremden 

(tschujoj, tschujaninin) geſprochen, und ſeine Freunde und Begleiter 

1) Forbes, „The Eastern Archipelago“, S. 142 ff. 

2) Ebenda, S. 196. Forbes im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 347. 

Wilken, „Verwantschap“, S. 58. 

) Metz, „The Tribes Inhabiting the Neilgherry Hills“, S. 131. 

*) Riedel, „Galela und Tobeloreſen“ in der „Zeitſchr. f. Ethn.“, Band XVII, 

S. 77. 
8) Baſtian, „Inſelgruppen in Ozeanien“, S. 61. 

6) Eyles in einem Briefe. 
) Hildebrandt, „Ethnographiſche Notizen über Wakämba und ihre Nachbarn“ 

in der „Zeitſchr. f. Ethn.“, Band X, S. 401. 

6) Kraſcheninnikoff, S. 212. ) Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 172. 

ae Riedel, 8. 0, 3 351.) Dalton, S. 81. 
PA Bu 
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werden dargeſtellt, als kämen fie aus einer fernen Gegend mit ihm, 
um die zukünftige Gattin zu entführen.“ “) 

Wir haben geſehen, wie verſchiedenartig die verbotenen Grade in 

den Geſetzen der Völker feſtgeſtellt ſind. Thatſachen erweiſen, daß der 

Umfang, in welchem es Verwandten nicht geſtattet iſt, wechſelſeitig 

Ehen einzugehen, eng mit ihrem Beiſammenleben zuſammenhängt. Im 

allgemeinen reichen die verbotenen Grade bei wilden und barbariſchen 
Völkern viel weiter als in civiliſierten Geſellſchaften. In der Regel 

leben erſtere, wenn ſie nicht auf der urſprünglichſten geſellſchaftlichen 

Stufe der Menſchheit geblieben ſind, nicht in geſonderten Familien, 

ſondern in großen Haushaltungen oder Gemeinſchaften, deren ſämt— 

liche Teilnehmer in ſehr enger Berührung miteinander hauſen. 

Der Kommunismus im Familienleben der exogamen Indianer 

Nord⸗Amerikas iſt von Morgan in ſeinem Werke „Häuſer und häus— 

liches Leben der amerikaniſchen Eingeborenen“ erſchöpfend beleuchtet 

worden. „Der aus zwanzig bis vierzig Perſonen beſtehende Haushalt 

der Mandanen“ ſagt er, „die Haushaltungen der kolumbiſchen Stämme 

mit ungefähr derſelben Anzahl, der Soſchonen-Haushalt mit ſieben 

Familien, die Haushaltungen der Sauks, Irokeſen und Creeks, deren 

jede aus mehreren Familien beſteht, find rechte Typen der Haushal— 

tungen der nördlichen Indianer zur Zeit ihrer Entdeckung. Ebenſo 
ſteht die Thatſache feſt, daß dieſe Stämme in der Regel geräumige, 

gemeinſchaftliche Wohnhäuſer errichteten, deren jedes von einem großen, 

aus mehreren Familien zuſammengeſetzten Haushalt bewohnt wurde; die 

Familien hatten gemeinſame Vorräte und übten im Haushalte Kommu- 

nismus.“?) Bei den Irokeſen war jeder Haushalt nach dem Prinzipe 

der „Verwandtſchaft in weiblicher Linie“ eingerichtet, ſo daß die ver— 

heirateten Frauen, gewöhnlich leibliche oder kollaterale Schweſtern, der— 

ſelben Gens oder demſelben Clan angehörend, im Verein mit ihren 
Kindern einen Familienkreis bildeten, innerhalb deſſen — wie wir ge— 

ſehen haben — die gegenſeitige Ehe gänzlich verboten war.?) Die 

kaliforniſchen Senels leben zuweilen in Gruppen von zwanzig bis 

dreißig vereint in demſelben ungeheuren, domartigen oder länglichen 

Gebäude aus Weidenpflöcken, welches alle Blutsverwandten aufnimmt.“) 

) Kowalewsky, „Marriage among the Early Slavs“, in „Folk-Lore“, 
Band I, S. 478. 5 

) Morgan, „Houses and House-Life of the American Aborigines“, S. 73. 

) Ebenda, S. 64. ) Powers, S. 168. 
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Nach Egede fahren die Grönländer, die die Ehe zwiſchen Geſchwiſter— 

kindern verbieten, nach der Verheiratung fort, im Hauſe ihrer Eltern 
mit den übrigen Verwandten zuſammenzuleben; was ſie erwerben', ge— 

nießen alle gemeinſchaftlich.!) Die Tſchippewas, welche Geſchwiſter— 

kinder als in demſelben Lichte verwandt betrachten wie Geſchwiſter, 

aber keine Verwandtſchaft über dieſen Grad hinaus anerkennen, ſind 

in kleine Truppen geteilt, deren jede bloß aus wenigen Familien be— 

ſteht.) Bei den exogamen Uaupes bildet jedes Haus die Heimſtätte 

zahlreicher Familien und zuweilen einer ganzen Horde.s) Bei den 
Jahgans, denen die Ehe zwiſchen Geſchwiſterkindern erſten und zweiten 

Grades als blutſchänderiſch gilt, „findet man gelegentlich bis fünf 

Familien, allgemein aber zwei, in einem Wigwam.“ 

Die auſtraliſchen Eingeborenen leben meiſt in kleinen Horden, die 

oft aus dreißig bis fünfzig Männern, Weibern und Kindern beſtehen. 

Eine ſolche Horde bildet nach Brough Smyth „thatſächlich nur eine 

Erweiterung des Familienkreiſes, und innerhalb desſelben iſt die Wechſel— 

ehe nicht geſtattet.“”) Bei den Efateſe, in deren Clanſyſtem das Ber: 
bot der Blutſchande ein grundlegendes Geſetz bildet, wird jeder Clan 

als eine Familie betrachtet. „Die Tochter“, ſagt Macdonald, „nennt 

ihre leibliche Mutter Mutter und alle Stammes (Clan)-Schweſtern der 

Mutter ebenfalls Mutter; und ſie bezeichnet mit dem Namen Vater 
nicht nur ihren leiblichen Vater, ſondern auch alle ſeine Stammes— 
(Clan)-Brüder, und fie alle nennen das Kind ihr Kind.“) Die Ma: 

layen leben, nach Profeſſor Wilken, in der Regel in großen Häuſern, 

die eine beträchtliche Anzahl verſchiedenartig verwandter Perſonen be— 

herbergen.)) „In Nanuſa“, bemerkt Hickſon, „erfuhr ich, daß die 

Eheſchließung zwiſchen den Mitgliedern desſelben Haushaltes nicht er— 
laubt war. Die ungeheuren Haushaltungen des Nanuſa.- Archipels find 

wahrſcheinlich die Reſte eines viel vollſtändigeren intratribalen Sipp— 

ſchafts⸗Syſtems, welches bei den höher entwickelten Raſſen von Sangir 

und Siauw faſt erloſchen iſt.“?) Bei den Nairs umfaßt ein Haus⸗ 

halt, deſſen Mitgliedern der gegenſeitige Geſchlechtsverkehr ſtrengſtens 

2) EGgede, S. 147. Vergl. Nanſen, Band II, S. 291, 297. 

2) Keating, Band II, S. 170, 171, 153. 

) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 497, 490. Ä | 

4) Bridges in einem Briefe. 5) Brough Smyth, Band J, S. ZN 

6) Macdonald, „Oceania“, S. 186—188. 
7) Wilken, „Verwantschap“, S. 25 ff. ) Hickſon, S. 197. 
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unterſagt iſt, in der Regel viele verwandte Männer, Frauen und Kinder, 

die nicht nur in großen gemeinſchaftlichen Häuſern zuſammen leben, 

ſondern auch alles gemeinſam befigen.?) Bei den Kaffern iſt der Um— 

fang eines Kraals durch die Anzahl der Familienglieder und ſonſtigen 

Angehörigen eines Mannes beſtimmt, und die Familie beſteht aus dem 

Vater und deſſen Kindern mit Einſchluß der verheirateten Söhne.?) 

Die Südſlaven leben in Häuſer-Gemeinweſen, deren jedes aus 

einer Körperſchaft von fünfzehn bis ſechzig Mitgliedern oder auch mehr 
beſteht, die im zweiten oder dritten Grade blutsverwandt ſind, natürlich 

bloß männlicherſeits.“) Dieſe verwandten Familien vereinigen ſich in 

einer von einem gemeinſamen Oberhaupt regierten gemeinſamen Be⸗ 

hauſung oder Gruppe von Behauſungen. „Gegenwärtig“, bemerkt 

Sir Henry Maine, „kann das gemeinſame Hauſen ſo vieler Perſonen 

beider Geſchlechter in einem und demſelben Haushalte nur durch ihren 

Glauben, daß jede Vereinigung von Verwandten blutſchänderiſch ſei, 

erklärt werden. Das ſüdſlaviſche Verzeichnis der verbotenen Verwandt— 
ſchaftsgrade iſt außerordentlich umfangreich.“) Profeſſor Kohler wieder 
deutet auf den Zuſammenhang zwiſchen den umfaſſenden Verboten der 
Hindus und ihren großen Haushaltungen hin.?) In Wales beſtand 

als nationale Einrichtung eine gemeinſame, „trev“ genannte Familie, 
welche vier Generationen umfaßte. Die Ehen, ſagt Lewis, mußten 
„außerhalb des Trev, d. h. der in einer Einfriedigung zuſammen 
lebenden Verwandtſchaft geſchloſſen werden.““) 

Montesquieu bemerkte ſchon vor langer Zeit, daß die Eheſchließung 

zwiſchen Geſchwiſterkindern bei Völkern verpönt war, bei denen Brüder 

mit ihren Kindern in demſelben Hauſe zu leben pflegten. „Bei dieſen 

Völkern“, ſagt er, „muß die Heirat zwiſchen Geſchwiſterkindern als 
widernatürlich betrachtet werden, bei den andern nicht.“ Nach ihm 

hat dieſes Verbot denſelben Urſprung wie der Widerwille gegen die 

geſchlechtlichen Beziehungen zwiſchen Geſchwiſtern, d. h. „die Eltern 

) Buchanan, „Journey from Madras“, S. 738. Bachofen, „Antiquariſche 
Briefs „S. 271 ff. Starke, 8 8. 

2) Shooter, S. 15, 47, 86. Nauhaus in den „Verhandl. Berl. Gef. Anthr.“, 
1882, S. 200. 

8) Krauß, S. 75. 

) Maine, „Early Law and Custom“, S. 241, 254, 255, 237. 

5) Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ. „ Band III, ©. 362. 

e) Lewis, „The Ancient Laws of Wales“, S. 56, 57, 196. 
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wollten ihre Häuſer und die Sitten ihrer Kinder rein halten.“) Von 
einer ähnlichen Meinung ausgehend, behauptet Bertillon, daß es, genau 

genommen, nicht die Blutsverwandtſchaft, ſondern die Reinheit des 

Heims war, an welche die alten Geſetzgeber dachten, als ſie nahe 

Wechſelehen verboten.?) Es iſt wohl kaum notwendig, zu betonen, wie 
entfernt ich von dem Gedanken bin, daß dieſe Verbote in erſter Reihe 
der Vorausſicht der Eltern oder der Geſetzgeber zuzuſchreiben ſeien. 

Anderſeits beſtehen dort, wo die Familien abgeſonderter leben, ſolch 

ausgedehnte Verbote naher Wechſelehen im allgemeinen nicht. Bei den 

Iſänna⸗Indianern Braſiliens, welche die Verehelichung mit Verwandten 

— Geſchwiſterkinder mit Geſchwiſterkindern, Oheime mit Nichten und 

Neffen mit Tanten — vorziehen, hat jede Familie ihr eigenes Haus.“) 

Bei den endogamen Maoris, die häufig nahe Verwandte heiraten, ſind 

die Dörfer gewöhnlich auf einen großen Raum verteilt, denn ſie halten 

das perſönliche Beſitzrecht ſehr heilig.“) „Sie haben keine nationalen 

Vereinigungsbande“, jagt Yate; „jeder einzelne iſt auf das Anſehen 

und die Macht ſeines Nachbars eiferſüchtig; die Hand jedes Individuums 
iſt gegen jedermann erhoben.“ ?) Bei den Todas, die in ſtrenger 

Endogamie leben, wohnen die Familien in ſtändigen Dörfern, deren 
jedes einen beſtimmten Strich Grasland um ſich hat und zwei bis drei 

Hütten enthält. Die meiſten dieſer Hütten beſtehen bloß aus Einem 

Raume, und jeder Raum birgt eine ganze Familien-Unterabteilung.“) 

Die Buſchmänner, bei denen keinerlei Blutsverwandtſchaftsgrad eine 

eheliche Verbindung verhindert, ausgenommen jene zwiſchen Brüdern 
und Schweſtern oder zwiſchen Eltern und Kindern,“) führen ein ein— 

ſames Leben in kleinen Familienhütten, die nicht hoch genug ſind, um 

ſelbſt den kleingebauten Buſchmännern zu ermöglichen, darin aufrecht 
zu ſtehen.s) Hinſichtlich der Wanjoro, deren Verzeichnis der verbotenen 

Grade ungewöhnlich kurz iſt, berichtet Emin Paſcha: „Bruder, 
Schweſter, Schwager und Schwiegerſohn bilden die anerkannten Ver— 

) Montesquieu, „De l'esprit des lois“, Buch XXVI, Kap. XIV, Band III, 

S. 49, 47. | 
2) Bertillon, „Mariage (hygiene matrimoniale)“, im „Diet. eneyel. des 

sciences médicales“, Serie II, Band V, ©. 60. 

8) Wallace, „Travels on the Amazon“, ©. 507 ff. 

4) Pate, S. 154, 103. 
5) Ebenda, S. 114. ) Marſhall, S. 59 ff. ) Barrow, Band I, S. 276. 

8) Burchell, Band II, S. 56. 
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wandtſchaftsgrade. Zwiſchen entfernteren Anverwandten habe ich niemals 
irgendwelche innige Verbindung beobachtet.“) 

Die Singaleſen, die häufig ihre väterlichen Geſchwiſterkinder hei⸗ 

raten, leben ſeit undenklichen Zeiten entweder in ſehr kleinen, aus 

wenigen Häuſern beſtehenden Dörfern oder in abgeſonderten, voneinander 

getrennten Behauſungen. Jedes Wohnhaus iſt eine kleine Niederlaſſung 
für ſich, und jedes kleine Dorf kann, inſoweit ſeine Bedürfniſſe in Be— 

tracht kommen, als unabhängig gelten. „Sie beſuchen einander ſelten, 
es wäre denn, um etwas zu erbitten oder zu borgen. Selbſt nahe 

Verwandte bekunden bei ihren Beſuchen keine Zuneigung, ſondern ſitzen 
mit dem Ernſt von Fremden da.“ 

Es iſt leicht erklärlich, meint Ewald, warum die Eheſchließung 
zwiſchen Brüdern und Schweſtern bei den Hebräern im weiteſten Sinne 

des Wortes verboten war, während jene zwiſchen Geſchwiſterkindern 
geſtattet wurde: „Die letzteren bildeten keinen vereinigten Haushalt, 
und je mehr jedes Haus nach alter Weiſe ſtreng für ſich allein ſtand, 

deſto größer ſchien die Trennung zwiſchen den Geſchwiſterkindern zu 

ſein.“?) Tacitus teilt mit, daß die alten Germanen, deren Verbote 

gegen Blutſchande bloß die nächſten Angehörigen betroffen zu haben 

ſcheinen, in Familien zerſtreut in einiger Entfernung voneinander lebten.“ 

Und ein Vergleich der verbotenen Grade der Griechen und Römer zeigt 

klar, wo wir die wirkliche Urſache der Verbote zu ſuchen haben. Bei 

erſteren bildete ſelbſt ſehr nahe Verwandtſchaft kein Hindernis für die 

wechſelſeitige Ehe, während dieſe bei den Römern auch zwiſchen ziemlich 
entfernten Verwandten nicht erlaubt war. Dieſer Unterſchied ließ ſich, 

wie Roßbach richtig bemerkt, der Thatſache zuſchreiben, daß das 

Familiengefühl der Griechen um vieles ſchwächer war als jenes der 
Römer, bei denen in früheren Zeiten die Söhne ſelbſt nach ihrer Ver— 

heiratung im Haufe des Vaters zu verbleiben pflegten, jo daß die Ge: 

ſchwiſterkinder auf väterlicher Seite wie Geſchwiſter aufgezogen wurden. 
Später trennten ſich die verſchiedenen Familien vom gemeinſchaftlichen 
Haushalte, und die Eheverbote wurden beträchtlich eingejchränft.>) 

Der Leſer wäre vielleicht geneigt, mir den Vorwurf zu machen, 
daß ich bloß meiner Theorie günſtige Beiſpiele anführe; doch werden 

1) „Emin Pasha in Central Africa“, S. 74. 

) Davy, S. 278. Pridham, Band I, S. 262, 265. 9) Ewald, S. 197. 

) Tacitus, Kap. XVI. °) Roßbach, S. 421—423, 429, 439. 
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die ſtatiſtiſchen Daten erweiſen, daß ein ſolcher Vorwurf grundlos 

wäre. Als ich vom „llaſſifikatoriſchen Verwandtſchaftsſyſtem“ ſprach, 
wies ich nach, daß dieſes Syſtem zum großen Teile aus dem engen 

Zuſammenleben einer beträchtlichen Anzahl von Verwandten entſpringt. 

Nun iſt es höchſt intereſſant, zu beobachten, wie Tylor durch ſeine Ad— 

häſionsmethode fand, daß die beiden Einrichtungen: Exogamie und 

klaſſifikatoriſche Verwandtſchaft, thatſächlich bloß zwei Seiten einer und 

derſelben Inſtitution ſind: „Wenn wir nach den gegenwärtigen Tabellen 

die Anzahl der Völker berechnen, deren Verwandtſchaftsbezeichnungen 

den hier betrachteten klaſſifikatoriſchen Syſtemen mehr oder minder ent— 

ſprechen, ſo finden wir deren 53, und die Zahl jener, welche zufällig 

mit der Exogamie zuſammenfallen könnten, beſtände keine enge Ver— 

bindung zwiſchen ihnen, dürfte etwa zwölf ausmachen. Thatſächlich 

jedoch beträgt die Zahl jener Völker, die Exogamie und Klaſſifikation be— 
ſitzen, dreiunddreißig, und dieſes enge Zuſammenfallen bildet das Maß 

des zwiſchen den beiden Einrichtungen beſtehenden engen urſächlichen Zu— 

ſammenhangs. Hinſichtlich der Eheſchließung von Kreuzungs-Kouſins 
(d. h. daß die Kinder zweier Brüder oder die Kinder zweier Schweſtern 

einander nicht heiraten dürfen, daß aber das Kind des Bruders 
das der Schweſter heiraten kann) iſt der Zuſammenhang ein noch 

innigerer; ihrer ſind in den Verzeichniſſen einundzwanzig Fälle vorhanden, 
und nicht weniger als fünfzehn dieſer Völker ſind auch als exogam be— 
kannt.“) Bei den Reddies z. B. heißen der ältere Bruder eines Vaters 
und die ältere Schweſter einer Mutter „großer Vater“, beziehungsweiſe 

„große Mutter“, der jüngere Bruder eines Vaters und die jüngere 

Schweſter einer Mutter führen den Namen „kleiner Vater“, beziehungs— 

weiſe „kleine Mutter“; während die Schweſtern des Vaters und die 
Brüder der Mutter mit ganz verſchiedenen Ausdrücken bezeichnet werden. 
Nach Kearns halten ſie den Unterſchied wie auch die Entfernung in 

der Verwandtſchaft zwiſchen dieſen zwei Verwandtengruppen für ſo 

groß, daß ſie es für ungeſetzlich und blutſchänderiſch erachten, die 

Tochter des Bruders eines Vaters oder der Schweſter einer Mutter zu 

heiraten, während es vollſtändig geſetzlich iſt, die Tochter der Schweſter 

eines Vaters oder des Bruders einer Mutter zu ehelichen.) 

Wir haben geſehen, daß die Verbote gegen Blutſchande ſehr häufig 

) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 264. 

) Kearns, S. 33 ff. 

U 
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mehr oder minder einſeitig ſind, indem ſie entweder bezüglich der Seite 
des Vaters oder jener der Mutter eine ausgedehntere Anwendung finden, 

je nachdem die Abſtammung in der männlichen oder der weiblichen 

Linie berechnet wird. Wir haben ferner geſehen, daß die Geſchlechts— 

folge mit den lokalen Verwandtſchaften eng verknüpft iſt, und wir 

können jetzt getroſt folgern, daß dieſelben lokalen Verwandtſchaften einen 

beträchtlichen Einfluß auf die Tafel der verbotenen Grade ausüben. 

Bei den Redſchangs auf Sumatra kann nach Marsden zwiſchen Ange— 

hörigen bis zum dritten Grade keine Ehe ſtattfinden; „eine Ausnahme 

bilden nur diejenigen Abkömmlinge von Frauen, die, in andere Familien 

übergehend, gleichſam fremde werden.“ !) Eine chineſiſche Frau wird 

durch ihre Verheiratung der eigenen Familie abtrünnig und derjenigen 

ihres Gatten einverleibt; daher können, wie Medhurſt bemerkt, die Kinder 

von Brüdern und Schweſtern einander nach Belieben heiraten, während 

jene der Brüder bei Todesſtrafe nicht vereinigt werden dürfen.?) 

In einer großen Anzahl von Fällen werden die Wechſelehe-Verbote 

durch das enge Beiſammenleben bloß mittelbar beeinflußt. Widerwille 

gegen Ehen zwiſchen Perſonen, die miteinander in innigen Beziehungen 
leben, hat Verbote gegen Verwandtenehen hervorgerufen; und da die 

Verwandtſchaft auf einem Namensſyſtem beruht, wird der Name ſchließ— 

lich als mit Verwandtſchaft identiſch betrachtet. Dieſes Syſtem iſt, 

wie Tylor bemerkt,?) notgedrungen einſeitig. Es hält wohl die Erin— 
nerung der Abſtammung entweder auf der männlichen oder auf der 

weiblichen Seite aufrecht, kann aber nicht beides zugleich thun. Die 

andere Linie, welche nicht durch ſolche Erinnerungsmittel aufrecht ge— 
halten wurde, wird — ſelbſt wo ſie als Verwandtenlinie anerkannt iſt 

— mehr oder weniger vernachläſſigt und bald vergeſſen; deshalb er— 
ſtrecken ſich die verbotenen Grade auf der einen Seite oft ſehr weit, 

aber nicht auf der andern. Wir haben mehrere Beiſpiele geſehen, bei 

denen der gemeinſame Zuname ein Ehehindernis bildet. Dies iſt be— 
ſonders bei Völkern der Fall, deren Clangefühl hoch entwickelt iſt. So 
ſind ſelbſt die ärmſten Chineſen oft imſtande, ihre Abſtammung durch 

entferntere Ahnenreihen zu verfolgen als irgend eine der älteſten Adels⸗ 

) Marsden, S. 228. 

) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, 
S. 24, Anmerkung. 

) Tylor, „Early History of Mankind“, S. 285 ff. 
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familien Englands aufweiſen kann.“) Und bei den Oſſeten iſt ein 
Mann verpflichtet, für einen hundertfach entfernten Vetter, wenn dieſer 
ſeinen Namen trägt, Blutrache zu nehmen, während die Verwandtſchaft 

der mütterlichen Seite überhaupt nicht anerkannt wird.?) 
Im allgemeinen mag das Gefühl, daß zwei Perſonen in irgend 

einer Weiſe innig miteinander verbunden ſind, imſtande ſein, durch eine 

Gedankenverkettung die Anſchauung zu erwecken, daß Eheſchließung oder 
Geſchlechtsverkehr zwiſchen ihnen blutſchänderiſch wäre. Daher die Ver— 
bote von Ehen zwiſchen angeheirateten und adoptierten Verwandten. 

Daher auch die Verbote auf Grundlage der ſogenannten „geiftlichen 

Verwandtſchaft.“ Kaiſer Juſtinian erließ ein Geſetz, welches den 

Männern verbot, Mädchen zu heiraten, bei deren Taufe ſie Pate ge— 

ſtanden, weil das Band zwiſchen Pate und Taufkind dem zwiſchen 
Vater und Kind ſo ähnlich ſei, daß eine ſolche Ehe als unſchicklich er— 

ſcheine.)) In der römischen Kirche bildet die Patenſchaft ſelbſt für 
Mitpaten ein Ehehindernis, und dieſe Beſchränkung kann nur durch 
Dispens beſeitigt werden.) In Oſteuropa ſteht der Hochzeits-Beiſtand 

unter denſelben Geſetzen, welche die Wechſelehe mit der Familie der 
Braut verbieten und zwar in demſelben Maße, als wäre er der Bruder 

des Bräutigams.) Eine ähnliche cognatio spiritualis beſtand nach 
den alten Geſetzbüchern Indiens zwiſchen einem Schüler und ſeinem 

„Guru“, d. h. dem Lehrer, der ihm in der Veda Unterricht erteilte. 

Der Schüler lebte mehrere Jahre im Hauſe ſeines „Guru“ und be— 

trachtete ihn faſt wie einen Vater.“) Deshalb galt der Ehebruch mit 

der Gattin eines Guru für eine Todſünde.“) | 
Wie aber können wir dann die ſcheinbaren oder wirklichen Aus— 

nahmen von der Regel erklären, daß enges Beiſammenleben einen 
Widerwillen gegen die gegenſeitige Ehe einflößt? Wie können wir 

die Thatſache erklären, daß wir neben exogamen Stämmen andere 

1) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 22. 

2) v. Haxthausen, „Transkaukasia“, S. 406. 
3) „Codex Justinianeus“, Buch V, Abſchnitt IV, § 26. 

*, Tylor, „Early History of Mankind“, S 288. 

5) Mayne, „Early Law and Custom“, S. 257 ff. 

6) Kohler, „Indiſches Ehe- und Familienrecht“, in der „Zeitſchrift f. vergl. 

Rechtswiſſ.“, Band III, S. 366 ff. 

7) „Die Geſetze Manus“, Kap. IX, Vers 235; Kap. XI, Vers 55; Kap. XII, 

Vers 58. „Die Gebote Viſchnus“, Kap. XXXV, Vers 1. 



332 Fünfzehntes Kapitel. 

finden, die endogam find, und daß es neben Völkern mit ſehr um⸗ 

faſſenden Geſetzen gegen die Wechſelehen andere giebt, bei denen Ver— 
bindungen zwiſchen ſehr nahen Verwandten, wie Geſchwiſtern und 

ſogar Eltern und Kindern, ſtattfinden? 

Im nächſten Kapitel werden wir den pſychologiſchen Grundſatz 

erforſchen, dem die endogame Ehe unterliegt. Einſtweilen genüge die 

Feſtſtellung, daß die Endogamie, mit Ausnahme von Fällen außer: 

ordentlicher Iſolierung, niemals bei Völkern vorzukommen ſcheint, die 

in ſehr kleinen Gemeinſchaften mit nahen Beziehungen ihrer Mit⸗ 

glieder leben. Bezüglich der Auſtralier ſchreibt Curr ausdrücklich, daß 

die endogamen Stämme in der Regel ſtärker an Zahl ſind als jene, 

bei denen die exogame Ehe in Gebrauch iſt.!) 
Die Ehe zwiſchen Bruder und Schweſter bedeutet, wie wir ge 

ſehen haben, in den meiſten Fällen die Ehe zwiſchen einem Halbbruder 
und einer Halbſchweſter, die denſelben Vater, aber verſchiedene Mütter 

haben. Solche Ehen laufen nicht notgedrungen dem hier aufgeſtellten 
Grundſatze zuwider. Die Vielweiberei löſt die eine Familie in ſo 

viele Unterfamilien auf wie Gattinen vorhanden ſind, welche Kinder 
haben, und es erſcheint nicht unmöglich, daß der Vater dieſer Unter⸗ 

familien in demſelben Sinne Mitglied jeder einzelnen iſt, in welchem 

der Vater Mitglied einer monogamen Familie iſt. Auch geraten die 

Kinder der verſchiedenen Mütter nicht in ſo nahe Berührung wie die 

Kinder einer und derſelben Mutter, da jede Gattin mit ihrer leiblichen 
Familie eine kleine geſonderte Gruppe bildet und gewöhnlich in einer 

geſonderten Hütte lebt.?) Im Gegenteil, Haß und Nebenbuhlerſchaft 

kommen bei den Mitgliedern der verſchiedenen Unterfamilien nicht ſelten 
vor. Auf den Pelew-Inſeln kommt es nach Kubary ſehr ſelten vor, 
daß die verſchiedenen Frauen desſelben Mannes ſich auch nur ſehen.“) 
Nach der Beſprechung der erlaubten Eheſchließung zwiſchen Halbbruder 
und Halbſchweſter bei den alten Arabern bemerkt Robertſon Smith: 

„Welches immer auch der Urſprung der Ehehinderniſſe ſei, ſie ſind 

ſicherlich ſchon ſehr früh mit dem Gefühle verkettet geweſen, daß es 
Hausgenoſſen nicht ziemt, einander zu heiraten.” *) 

Die meiſten der bekannt gewordenen Beiſpiele von Wechſelheiraten 

1) Curr, Band I, S. 66. 

2) Vergl. Robertſon Smith, S. 169; Macdonald, „Oceania“, S. 184, 192 ff. 
) Kubary, S. 62. )) Robertſon Smith, S. 170. 
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zwiſchen Bruder und Schweſter beziehen ſich auf königliche Familien 
unter Ausſchluß anderer; und es iſt nicht ſchwer, den Grund der blut— 
ſchänderiſchen Verbindungen dieſer Art anzugeben. Wie in Europa, 
wird es auch bei niedrigeren Raſſen als für königliche Perſonen un— 

paſſend erachtet, mit Perſonen minder erlauchter Geburt Ehen einzu— 

gehen. Während aber europäiſche Fürſten an befreundeten Höfen 

Gemahlinnen ſuchen können, ſteht den afrikaniſchen oder aſiatiſchen 
Herrſchern kein ähnlicher Weg offen. 

Blutſchänderiſche Heiraten können auch infolge außerordentlicher 
Iſolierung ſtattfinden. So bei den Karens in den Tenaſſerim-Pro⸗ 

vinzen,“) bei mehreren kleinen Stämmen Braſiliens und insbeſondere 

bei den Veddahs auf Ceylon. Bei den wilden Veddahs ſind die ver— 

ſchiedenen Familien durch große Entfernungen voneinander getrennt, 

und nur zufällig und gelegentlich kommen andere als die Mitglieder 

einer und derſelben Familie zuſammen. Zum größeren Teile ziehen 
ſie ſich furchtſam vor jeder Berührung mit Menſchen zurück.?) Die 
Urſache des Gebrauches, eine Schweſter zu heiraten, war nach Virchow 
„vermutlich überall die gleiche, bei den königlichen Familien wie bei 

den nackten Veddahs, nämlich der Mangel an paſſenden Weibern oder 

an Weibern überhaupt.“) 

Manche Beiſpiele blutſchänderiſcher Verbindungen ſind augen— 

ſcheinlich Ergebniſſe entarteter Inſtinkte, deren Urſprung wir nicht er— 

gründen können. Es iſt eine beachtenswerte Thatſache, daß von meh— 

reren Völkern, bei denen blutſchänderiſcher Verkehr geübt werden ſoll, 

zu gleicher Zeit ausdrücklich berichtet wird, ſie frönten der „Beſtiali⸗ 
tät“ oder anderen widernatürlichen Laſtern.“) Dies zeigt, daß ihre 

Geſchlechtsempfindungen allgeſamt in einem verderbten Zuſtande ſind. 
Großes Gewicht wurde von manchen Anthropologen auf die 

wenigen Beiſpiele von Völkern gelegt, die gewohnheitsmäßig oder zu— 
weilen Verbindungen eingehen, welche wir als verbrecheriſch zu be— 

trachten pflegen. Man hat ſie für überlebende Typen des Urzuſtandes 

1) Helfer im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band VI, S. 856. 
8 2) Virchow, „The Veddahs of Ceylon“, im „Jour. Roy. As. Soc. Ceylon 

Branch“, Band IX, S. 355, 369. Hartshorne in „The Indian Antiquary“, 
Band VIII, S. 320. 

) Virchow im „Jour. Roy. As. Soc. Ceylon Branch“, Band IX, S. 370. 

) Annamiten (Janke, S. 276), Kamtſchadalen (Steller, S. 289, Anmerkung), 

Kaniagmuten (Bancroft, Band I, S. 81 ff.). 
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der Menſchheit angeſehen, welche beweiſen ſollen, daß „Gefühle, wie 
jene, die bei uns die geſchlechtlichen Inſtinkte eindämmen, nicht ange: 
boren ſind.“!) Aber es iſt klar, daß ſie dies nicht beweiſen. Die 

Erforſcher der Urgeſchichte haben oft den Ausnahmen zu viel und der 

Regel zu wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt, indem ſie die Thatſache über— 
ſahen, daß es keine Regel ohne Ausnahmen giebt. 

Man könnte einwenden, daß bei den Tieren keine Empfindung 

für Blutſchande beſteht.?) Nach Huth wird Blutſchande „von Tieren 

beſtändig und von den polygamen ſogar gewohnheitsmäßig betrieben.“) 
Wie wir aber ſchon geſehen, verlaſſen bei den in Familien lebenden 
Gattungen die Jungen ohne Ausnahme die Familie, ſobald fie im: 

ſtande ſind, für ſich zu ſorgen, und Huth hat nicht den geringſten Be— 

weis für ſeine Behauptung angeführt, daß „Polygamie bei den Tieren 
die größte Blutſchande bedeute.“) 

Die hier verfochtene Hypotheſe kann, wie ich glaube, alle im 
vorigen Kapitel erwähnten Thatſachen erklären. Sie macht begreiflich, 
wie der Abſcheu vor Blutſchuld von der Erfahrung und von der Er— 

ziehung gleichmäßig unabhängig ſein kann; ferner, warum der Abſcheu 
vor Blutſchande nicht bloß auf Blutsverwandte, ſondern häufig auch 

auf Perſonen Bezug hat, die ganz und gar nicht miteinander ver— 

wandt ſind; ſodann, warum die Eheverbote für Blutsverwandte bezüg— 
lich der verbotenen Grade ſo beträchtlich voneinander abweichen, jedoch 
nahezu allgemein auf Perſonen Anwendung finden, die miteinander 

in täglichem Verkehr leben; endlich, warum dieſe Verbote ſo allgemein 
nach der einen — der väterlichen oder der mütterlichen — Richtung 
viel weiter ausgedehnt ſind als nach der anderen. Jetzt entſteht die 

Frage, wie dieſer inſtinktive Widerwille gegen Ehen zwiſchen eng bei— 

ſammen lebenden Perſonen entſtanden iſt. 

Wir haben geſehen, daß hinſichtlich des Zeugungsſyſtems zweier 

1) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 606 ff. Huth, 
S. 14 u. ſ. f. Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity“, S. 480. 
Wilken, „Huwelijken tusschen bloedverwanten“, S. 24 ff. 

2) Cripples bemerkt übrigens, daß die Männchen der Hunde ſich eher zu frem— 

den Weibchen hingezogen fühlen (Darwin, „The Descent of Man“, Band II, 

S. 294), und mir ſelbſt erzählte eine vollkommen glaubwürdige Perſon von einem 

Hengſte, der ſich nicht den Stuten desſelben Stalles nähern wollte. Doch ſcheinen 

ſolche Inſtinkte, wenigſtens bei gezähmten Tieren, eine Ausnahme zu bilden. 

) Huth, S. 9.) Ebenda, S. 9. 
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Individuen ein gewiſſer Grad von Ahnlichkeit erforderlich iſt, um ihre 
Verbindung fruchtbar und die dieſer Verbindung entſtammende Nach- 
kommenſchaft vollkommen fortpflanzungsfähig zu geſtalten. Man könnte 
mithin vorausſetzen, daß der höchſte Grad der Ahnlichkeit auch der 
heilſamſte ſein müſſe; aber aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt dies nicht 

der Fall. Es ſcheint nicht bloß notwendig zu ſein, daß die ſich ver— 
einigenden geſchlechtlichen Elemente ein wenig gleich ſeien, ſondern auch, 
daß ſie ſich auf irgend eine Weiſe unterſcheiden. Die Ahnlichkeit darf 
nicht allzu groß ſein. 

Darwin trug mit ſeinen ſorgfältigen Forſchungen über die Er— 
folge der Kreuzungs- und Selbſtbefruchtung im Pflanzenreiche mehr 

zur Entdeckung dieſes Geſetzes bei als ſonſt jemand. Er beobachtete 

von der Keimung bis zur Reife über tauſend einzelne, durch Kreuzung 

und Selbſtbefruchtung erzeugte Pflanzen, welche ſiebenundfünfzig Arten, 
zweiundfünfzig Gattungen und dreißig großen Familien angehörten 

und in den verſchiedenſten Gegenden heimiſche Pflanzen umfaßten.!) 
Das durch dieſe Unterſuchungen feſtgeſtellte Ergebnis war, daß im allge— 

meinen die Kreuzungsbefruchtung wohlthätig, die Selbſtbefruchtung 

nachteilig ſei, was durch den Unterſchied in der Höhe, im Gewichte, 
in der konſtitutionellen Kraft und in der Fruchtbarkeit der Nachkom— 
menſchaft gekreuzter und ſelbſtbefruchteter Blüten, ſowie durch den 
Unterſchied in der Zahl der von den elterlichen Pflanzen erzeugten 

Samen erſichtlich iſt.?) Deshalb befinden ſich überall, wo im Kampfe 
ums Daſein Pflanzen, die das Erzeugnis der Selbſtbefruchtung find, 

den Nachkommen der Kreuzungsbefruchtung gegenüberſtehen, letztere im 

Vorteil. Und dies iſt nach Darwin die Folge deſſen, daß Individuen 

zweier getrennter Arten während vorgängiger Generationen verſchie— 

denen Lebensbedingungen unterworfen waren, oder daß ſie ſich aus 

irgend einer unbekannten Urſache in einer, gewöhnlich „ſpontan“ ge— 
nannten Weiſe auf Grund jenes, allen Weſen innewohnenden, ange— 
borenen Triebes, in der Organiſation zu variieren und vorzuſchreiten, 
geändert haben, ſo daß ihre geſchlechtlichen Elemente in beiden Fällen 
bis zu einem gewiſſen Grade eine Anderung erlitten.“) 

Was das Tierreich betrifft, ſo bemerkt Darwin, daß faſt alle, die 

1) Müller, „The Fertilisation of Flowers“, S. 8. 

2) Darwin, „The Effects of Cross and Self Fertilisation in the Vegetable 

Kingdom“, S. 436. 
) Ebenda, S. 443. 
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viele Tierarten gezüchtet und über den Gegenſtand geſchrieben haben, 
wi 6. TE 

wu ihrer feſten Überzeugung von den üblen Folgen der Kreuzung inner⸗ 

halb der Art Ausdruck verliehen.!) „Ich kann nicht bezweifeln“, ſagt 
Sir J. Sebright, „daß die Tiere bei Fortſetzung dieſes Verfahrens, 

natürlich mit der Zeit, in einem ſolchen Maße entarten müſſen, daß 

fie zur Züchtung überhaupt unfähig werden . . . . Ich habe zahlreiche 
Verſuche unternommen, Hunde, Hühner und Tauben eng zu kreuzen; 
die Hunde wurden aus ſtarken Windhunden ſchwache, ſehr kleine Schoß— 

hunde, die Hühner wurden langbeinig, körperlich ſchmächtig und ſchlechte 
Brüter.“?) Anderſeits leugnet Herr Huth, daß das enge Kreuzen, wie 

nahe es auch ſei, ſich an und für ſich nachteilig erwieſen habe, und 

führt die Ausſagen zahlreicher Züchter an, deren auserleſenſter Vieh— 
ſtand immer in dieſer Weiſe gezüchtet worden war. Aber in dieſen 

Fällen hat, wie Wallace bemerkt, „eine ſtrenge Auswahl ſtattgefunden, 

infolge welcher die Schwachen oder Unfruchtbaren ausgemerzt wurden, 
und es iſt nicht zu bezweifeln, daß bei einer ſolchen Auswahl die 

üblen Folgen naher Kreuzungen lange hintangehalten werden können; 
doch beweiſt dies keineswegs, daß keine üblen Folgen erzielt werden.“?) 
Die Übereinſtimmung der hervorragendſten Züchter in dieſem Punkte 
iſt wirklich eine überwältigende und kann nicht wegargumentiert werden. 
Nach Crampes Verſuchen mit der Wanderratte (Mus decumanus) 

ſtarben von 153 von miteinander verwandten Eltern geborenen Tieren 

neununddreißig, d. h. 25˙5 %%, gleich nach der Geburt, während dies 
bei 299 Tieren nicht verwandter Eltern bloß bei a chtundzwanzig, d. h. 

bei 84% , der Fall war. Die Tiere blutſchänderiſcher Brut waren 

viel kleiner und leichter als die anderen, und ihre Fruchtbarkeit erwies 
ſich als vermindert.“) Huth ſelber bemerkte, als er Kaninchen in 
inniger Kreuzung züchtete, daß „nach der vierten Generation eine Ver— 

minderung der Fruchtbarkeit eintrat, ähnlich dem Ekel, welchen der 

) Darwin, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 116. 

2) Sebright, „The Art of Improving the Breeds of Domestic Animals“, 

ff. 

) Wallace, „Darwinism“, S. 161. 

) Crampe, „Zuchtverſuche mit zahmen Wanderratten“ (in den „Landwirt⸗ 

ſchaftlichen Jahrbüchern“, Band XII, S. 402, 409, 418), eitiert in Düſings „Regu⸗ 

lierung des Geſchlechtsverhältniſſes bei der Vermehrung der Menſchen, Tiere und 

Pflanzen“, S. 246: „Die Kreuzungsprodukte der Familien waren mit ihren 

Brüder, Vätern, Großvätern und Meſtizen viel fruchtbarer als die in Blutſchande 
gezogenen Familien unter denſelben Verhältniſſen.“ 
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Magen bei lange fortgeſetzter gleichmäßiger Diät fühlen würde;“ 
in anderen Beziehungen freilich entdeckte er keine ungünſtigen Ergeb— 

niſſe, — im Gegenteil, die innerhalb der Art fortgepflanzte Nachkom— 

menſchaft war etwas ſchwerer als die nicht-verwandten Eltern-Tiere.!) 
Preyer hat hinſichtlich der Meerſchweinchen ähnliche Beobachtungen 

gemacht: die Fortpflanzung innerhalb der Art erzeugte einen beträcht— 
lichen Verluſt an Fruchtbarkeit, war aber von einer Gewichtszunahme 
begleitet.?) Dies ſcheint anzudeuten, daß die Erfolge der Kreuzungen 

innerhalb der Art nicht immer die gleichen ſind. 

Es giebt allerdings Züchter, die es vorziehen, die einander bluts— 
verwandtſchaftlich am nächſten ſtehenden Tiere zu paaren. Aber, wie 

Mitchell bemerkt, „wenn die Züchtung innerhalb der Art mit ſoge— 

nanntem guten Erfolge betrieben wurde, iſt das Ergebnis doch nur 
die Entwicklung eines verkäuflichen Fehlers, welcher vom Standpunkte 

des Tieres als gänzlich unnatürlich und künſtlich betrachtet werden 
muß und als nicht geeignet, deſſen Wohlergehen oder natürliche Nütz— 

lichkeit zu fördern.“) 

Viele Schriftſteller nehmen an, daß die Übel der engen Kreuzung 

auf der Vereinigung und folgerichtigen Verſtärkung krankhafter Eigen— 
ſchaften beruhen, welche beiden Eltern, deren Geſundheitszuſtand be— 

ſtimmt, ob ihre Vereinigung der Nachkommenſchaft günſtig ſein würde 
oder nicht, gemeinſam ſind. „Wenn die Eltern vollkommen geſund 

und von jeder beginnenden Entartung frei ſind“, ſagt Pouchet, „können 

ſie nur Kindern das Leben ſchenken, die mindeſtens ebenſo geſund 

find wie fie ſelbſt . . . . Wenn aber dieſelbe Entartung bereits beide 

Eltern vergiftet hat, werden die Nachkommen ſie in höherem Grade 
aufweiſen und dem völligen Untergange entgegengehen.““)) Derſelben 

Meinung iſt auch John Sebright; da er jedoch als erfahrener Züchter 
die nachteiligen Folgen kennt, welche faſt immer eintreten, wenn Tiere 

allzu eng gekreuzt werden, fügt er hinzu, daß nach ſeinem Ermeſſen 
niemals ein nach Körperbeſchaffenheit, Geſtalt oder ſonſtigen weſent— 

lichen Eigenſchaften fehlerfreies Tier gelebt habe, oder daß mindeſtens 
in derſelben Familie allgemein ein Streben nach der gleichartigen Un— 

vollkommenheit vorhanden ſei.“) 

1) Huth, S. 286 ff. ) Preyer, „Specielle Phyſiologie des Embryo“, S. 8. 

2) Mitchell, „Blood- Relationship in Marriage“, in den „Memoirs Read 

"before the Anthropological Society of London“, Band II, S. 451. 
) Pouchet, S. 107, Anmerkung *. ) Sebright, S. 11 ff. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 22 
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Darwin hat jedoch gezeigt, daß die allgemeine Urſache höchſt 

wahrſcheinlich eine andere iſt, obgleich der Nachteil oft teilweiſe aus 

der Vereinigung krankhafter Anlagen erfolgte. Indem er die Zabl 

der ſelbſtbefruchteten Pflanzen in Betracht zieht, mit welchen Verſuche 
angeſtellt wurden, erachtet er es geradezu widerſinnig, anzunehmen, daß 

in all dieſen Fällen die Mutterpflanzen, obwohl in keiner Weiſe krank 

erſcheinend, in ſolch beſonderer Art krank oder ungeſund waren, um 
ihre nach Hunderten zählenden ſelbſtbefruchteten Sämlinge an Höhe, 
Schwere, konſtitutioneller Kraft und Fruchtbarkeit ihrer gekreuzten Nach⸗ 
kommenſchaft minderwertig zu geſtalten.)) Überdies verurſachen Selbft- 

befruchtung und enge Kreuzung Unfruchtbarkeit, und dies bedeutet etwas, 
von der Vermehrung der beiden Eltern gemeinſamen krankhaften An⸗ 
lagen ganz Verſchiedenes.?) Deshalb erſcheint es nahezu über jeden 
Zweifel erhaben, daß, ebenſo wie die Unfruchtbarkeit beſtimmter, zum 

erſten Male gekreuzter Gattungen und ihrer Baſtardnachkommenſchaft 
darauf beruht, daß ihre geſchlechtlichen Elemente in einem zu großen 
Grade abgeändert wurden, die Nachteile enger Kreuzung oder Selbſt— 

befruchtung der Pflanzen hauptſächlich auf der Unzulänglichkeit der 
Verſchiedenheit ihrer geſchlechtlichen Elemente beruhen. Doch wiſſen 
wir nicht, warum für die Befruchtung oder Vereinigung zweier 

Organismen ein gewiſſes Maß von Verſchiedenheit notwendiger oder 
günſtiger iſt als für die chemiſche Wahlverwandtſchaft oder Vereini⸗ 

gung zweier Subſtanzen der Fall if.) Immerhin müſſen wir be 

achten, daß bei ſelbſtbefruchteten Sämlingen kein einziger Fall voll⸗ 
ſtändiger Unfruchtbarkeit gefunden wurde, wie er bei Baſtarden ſo 

allgemein vorkommt,) und daß die Kreuzung ſelbſt der nächſten Ver⸗ 

wandten unter ſehr günſtigen Umſtänden zuweilen mehrere Genera- 

tionen hindurch fortgeſetzt werden kann, ohne daß irgend welche üble 

Folgen auftauchen würden. 

Wir können unmöglich glauben, daß ein Geſetz, welches für das 
ganze Tierreich ſowie für die Pflanzen ſtichhaltig iſt, nicht auch auf 
die Menſchen Anwendung finden ſollte. Es iſt jedoch ſchwer, un— 

mittelbare Beweiſe für die nachteiligen Folgen der Ehen zwiſchen 

Blutsverwandten zu erbringen. Sehr auffallende Ergebniſſe können 

) Darwin, „Cross and Self Fertilisation“, S. 445. f 
2) Derſelbe, „Animals and Plants under Domestication“, Band II, S. 116. 
2) Derſelbe, „Cross and Self Fertilisation“, S. 457. *) Gbenda, S. 465. 
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wir nur von den Vereinigungen der nächſten Verwandten: Brüder 
mit Schweſtern, Eltern mit Kindern, erwarten. Und ſelbſt in ſolchen 

Fällen treten die nachteiligen Folgen nicht notwendigerweiſe ſofort zu 

Tage. Sebright bemerkt, daß es Haustier-Familien geben kann, welche 

mehrere Generationen beſtehen, ohne durch die Fortpflanzung innerhalb 
der Art große Nachteile erlitten zu haben,“) und die Nachkommen ſelbſt⸗ 
befruchteter Pflanzen zeigen in den erſten Generationen nicht immer 
Kraftverluſte. Der Menſch kann in dieſer Hinſicht nicht ähnlichen 
Verſuchen unterzogen werden wie den mit anderen Tieren vorgenom— 

menen, und gewohnheitsmäßige Wechſelehen der allernächſten Ange— 
hörigen ſind, wie wir geſehen haben, ſehr ſelten. Herr Adam legt 

dar, daß wir keinen Beweis für die phyſiſche Verſchlechterung jener 
Teile des Menſchengeſchlechts haben, bei denen — wie bekannt — 
blutſchänderiſche Verbindungen mehr oder minder vorherrſchten, wie 

z. B. bei den Agyptern und Perſern.2) Doch fand bei dieſen Völkern 
die Ehe ſicherlich nicht immer zwiſchen nächſten Verwandten ſtatt; 
und Züchter von Haustieren berichten, daß das Einmengen auch 

nur Eines Tropfens nichtverwandten Blutes genügt, die nachteiligen 
Folgen einer lange fortgeſetzten Eng-Kreuzung beinahe zu vereiteln. 

Huth behauptet, daß die Ptolemäer, obwohl ſie gewöhnlich ihre 

Schweſtern, Nichten und Baſen heirateten, weder unfruchtbar noch be— 

ſonders kurzlebig waren.?) Galton hingegen ſieht in der ptolemäiſchen 

Erfahrung einen Beweis dafür, daß nahe Wechſelehen mit Unfrucht— 
barkeit einhergehen.“) In zehn Ehen zwiſchen Geſchwiſtern, Oheimen 
und Nichten oder zwiſchen Geſchwiſterkindern erſten Grades war die 

Durchſchnittszahl der Kinder nicht ganz zwei, und drei der Verbin— 
dungen waren ganz unfruchtbar.) 

Die Veddahs auf Ceylon ſind wahrſcheinlich das der engen 
Kreuzung am meiſten huldigende Volk, das je beſtand. Bei ihnen kam 

der Gebrauch, daß ein Mann ſeine jüngere Schweſter heiratete, nicht 
nur gelegentlich vor; nach Bailey war dies vielmehr die beliebteſte 
Eheform. Bei den Bintenne-Veddahs dürfte dieſer Gebrauch ſeit un— 
gefähr zwei Generationen erloſchen ſein, während er bei jenen von 

) Sebright, S. 12. 

2) Adam, „Consanguinity in Marriage“, in der „Fortnightly Review“, 

3. Band, S. 81. 
) Huth, S. 36. ) Galton, „Hereditary Genius“, ©. 152. 
5) Huth, S. 37, Anmerkung. i 

22 
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Nilgala erſt jetzt im Verſchwinden begriffen iſt. Bailey glaubt, daß 

dieſer Gebrauch vollauf genügt, die gedrungene Statur wie auch den 
ſchwachen und leeren Geſichtsausdruck dieſes Volkes zu erklären. Er 
fand nicht viele Spuren von Wahnſinn, Blödſinn und Epilepſie — 
Krankheiten, welche nach dem allgemeinen Glauben durch ſolche Ehen 
erzeugt werden ſollen. „Aber in anderen Beziehungen“, ſagt er, 

„ſcheinen die nachteiligen Folgen dieſer Sitte vollkommen erkennbar zu 

ſein. Die Raſſe geht raſch ihrem Verlöſchen entgegen; große Fami⸗ 
lien ſind faſt unbekannt, und die Langlebigkeit iſt ſehr ſelten. Ich habe 
mir Mühe gegeben, behufs Aufklärung dieſer Punkte zuverläſſige Daten 

zu erlangen. Von zweiundſiebzig Veddahs in Nilgala waren fünfzig 
erwachſen und zweiundzwanzig Kinder. In einer kleinen „Familie“ 

(sept) waren neun Erwachſene und ein Kind, in einer anderen ein 

Kind und acht Erwachſene und ſo fort. In Bintenne befanden ſich 
unter 308 Veddahs 175 Erwachſene und 133 Kinder. Hier iſt das 

Mißverhältnis nicht ſo hervorſtechend; aber in einem der kleineren 

Stämme, der abgeſchiedener war als die übrigen, gab es neben zwanzig 
Erwachſenen bloß vier Kinder. Die geringe Zahl der Kinder muß, 
glaube ich, der durch ſolch nahe Wechſelehen hervorgerufenen Ent— 

artung zugeſchrieben werden, denn ich habe nie davon gehört, daß bei 
ihnen Kindermord geübt werde. Von fünfzig Erwachſenen in Nilgala 
zählte bloß einer ſiebzig Jahre, und bloß acht hatten das fünfzigſte 

Lebensjahr überſchritten. In Bintenne hatten von 157 Erwachſenen 
nur zwei ihr ſiebzigſtes Lebensjahr erreicht und nur vierzehn das fünf— 
zigſte überſchritten. Solche ſtatiſtiſche Angaben ſcheinen die Folgen 

derartiger Verbindungen zu erweiſen. Die Nilgala-Veddahs, die noch 

immer eine faſt vollſtändige Abſonderung von den anderen Völkern 

aufrecht erhalten, verſchwinden raſch. Die Veddahs von Bintenne, 
die die von mir geſchilderte verderbliche Sitte aufgegeben haben, aber 
noch immer unter ſich heiraten, erlöſchen ebenfalls, aber allmählicher.“!) 

Mit Ausnahme dieſes Falles iſt die innigſte Art von Wechſel⸗ 
heirat, welche zu erforſchen man Gelegenheit hat, diejenige zwiſchen 
Geſchwiſterkindern erſten Grades. Leider find die bisher hierüber ge— 
machten Beobachtungen bei weitem nicht entſcheidend. Mehrere Schrift⸗ 
ſteller, wie Périer, Voiſin und Huth, glauben, daß jene Ehen keines⸗ 

falls nachteilige Folgen haben, wofern nicht beide Eltern dieſelben 

) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 294, 296. 



Verbote von Ehen zwischen Verwandten. 341 

erblichen krankhaften Eigenſchaften haben,!) während andere, wie De— 
vay und Boudin, bezüglich der ſchädlichen Folgen blutsverwandter 
Ehen den beunruhigendſten Meinungen Ausdruck verleihen. Man nimmt 
an, daß derartige Verbindungen über eine Bevölkerung Leiden der 
verſchiedenſten Art bringen, wie Unfruchtbarkeit, Blödſinn, Epilepſie, 

Wahnſinn, Taubſtummheit, angeborene Verbildungen der Nachkommen— 

ſchaft, Kretinismus, Kakerlakismus ?) u. ſ. f. Wie wenig jedoch die 
Behauptungen der verſchiedenen Schriftſteller miteinander überein— 
ſtimmen, iſt z. B. aus der Thatſache erſichtlich, daß Boudin das Ver— 

hältnis der in blutsverwandten Ehen geborenen Taubſtummen in der 
kaiſerlichen Taubſtummen Anftalt zu Paris 28:35 %ͤ betragend fand, 

während es in ſchottiſchen und engliſchen Anſtalten nach Mitchell nur 

517% beträgt.) 

Da es unmöglich und unnötig iſt, hier näher auf die Unter⸗ 

ſuchungen der verſchiedenen Forſcher einzugehen, über welche Huth einen 

ſo vollſtändigen Bericht geliefert hat, ſo will ich mich auf die Mitteilung 
der allgemeinen Ergebniſſe beſchränken, die von jenen Forſchern ge— 

funden worden ſind, die ihre Unterſuchungen auf eine glaubwürdigere 

ſtatiſtiſche Baſis begründet haben. 

Eine von derjenigen ſeiner Vorgänger abweichende Methode an— 
nehmend, hat Profeſſor G. H. Darwin verſucht, zunächſt das Ziffern⸗ 
verhältnis der blutsverwandten Eheſchließungen zur Geſamtbevölkerung 
zu ergründen, um dann ausfindig zu machen, ob die Nachkommen aus 
dieſen Ehen einen großeren Prozentſatz von irgendwie mangelhaften 

Individuen aufweiſen als die Nachkommen aus nicht- blutsverwandten 

Ehen. Seine Forſchungen ſind entſchieden geeignet, die übertriebenen 
Schlußfolgerungen vieler früherer Schriftſteller umzuſtoßen; dennoch iſt 
er der Meinung, es gebe „trotzdem Gründe für die Behauptung, daß 

mannigfache Krankheiten ſich leicht der Nachkommenſchaft aus bluts⸗ 
verwandten Ehen bemächtigen.“ “) Er fand keine Beweiſe dafür, daß 
die Verheiratung von Geſchwiſterkindern auf die Erzeugung von Un⸗ 

fruchtbarkeit, Taubſtummheit, Wahnſinn oder Blödſinn irgend welchen 
Einfluß hatte, aber er fand bei den Nachkommen der Geſchwiſterkinder 

1) Peérier in den „Mém. Soc. d' Anthr.“, Band I, S. 223. Voisin, „Con- 

tribution à l’histoire des mariages entre consanguins“, ebenda, Band II, ©. 447. 
2) Huth, Kap. V, S. 186-241. ) Gbenda, S. 217, 226. 
) G. H. Darwin, „Marriages between First Cousins in England“, in 

der „Fortnightly Review“, Band XVIII, S. 41. 



342 Fünfzehntes Kapitel. 

eine geringfügige Verminderung der Lebensfähigkeit und eine etwas 
höhere Todesrate als in den Familien nicht-blutsverwandter Ehen.!) 
Überdies rechtfertigten die Zahlen der Bootsmänner, welche den zwanzig 
Oxforder und dreißig Cambridge Univerſitäts-Booten in der erſten und 
zweiten Abteilung angehörten, und die Anzahl der aus mehreren 
Schulen Englands ausgewählten Athleten bis zu einem gewiſſen Grade 
den Glauben, „daß die Nachkommen von Geſchwiſterkindern phyſiſch 

mangelhaft ſind, während dieſe Zahlen zu gleicher Zeit die Anſichten 

ſchwarzſehender Schriftſteller über dieſen Gegenſtand widerlegen.“) 
Sonderbar, daß Darwins Abhandlung trotz ſolcher unzweideutiger 
Mitteilungen allgemein als Beweis der Harmloſigkeit der Verheira⸗ 
tungen zwiſchen Geſchwiſterkindern erſten Grades angeführt worden iſt. 

Stieda fand, daß die Anzahl der körperlich und geiſtig kränklichen 
Bewohner in den Departements Frankreichs faſt ſtändig im Verhältnis 
zur Zahl der blutsverwandten Ehen wächſt, wie aus folgender Tabelle 
erſichtlich iſt: 

ahl der Zahl der bluts⸗ Zahl der kränk⸗ 

Grup Departements i ke 1560 Gen  Tigen Berfonen mter 
I 10 54 223 

II 10 83 298 

III 14 9. 95 3 

IV 10 11 2 2 •4 

V 13 125 28 

VI 8 13 °8 3 

VII 14 15°8 3°5 

I—IV 44 2: 2'65 

V- VIII 45 148 3519 

Der däniſche Arzt Mygge veröffentlichte 1879 ein Werk über 
„Ehen zwiſchen Blutsverwandten“, welchem leider viel weniger Auf- 

merkſamkeit geſchenkt worden iſt, als es verdient.“) Dank der Ver: 
trauenswürdigkeit der Methode, der Anzahl der unterſuchten Fälle und 
der Unparteilichkeit des Autors iſt dieſes Werk wahrſcheinlich der mich- 

tigſte aller ſtatiſtiſchen Beiträge, welche bisher über den Gegenſtand 

) G. H. Darwin, „Marriages between First Cousins in England“, im 
„Journal of the Statistical Society“, Band XXXVIII, S. 181, 170, 182. 

) Derſelbe, „Note on the Marriages of First Cousins“, ebenda, 
Band XXXVIII, S. 344346. 

) Schmidts „Jahrbücher der geſamten Medizin“, Band CLXXXI, ©. 89, 
) Selbſt der ſcharfen Beobachtung Huths iſt es entgangen. 
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erſchienen ſind. Mygge fand auf Grund von aus verſchiedenen Teilen 
Dänemarks erhaltenen Verſtändigungen, daß in jenem Lande, oder zu— 

mindeſt in den ſeiner Beobachtung unterzogenen Kirchſprengeln des— 
ſelben, unter den Kindern verwandter Perſonen verhältnismäßig mehr 
Idioten, Irre, Epileptiſche und Taubſtumme vorkommen als unter den 

anderen. Er erachtet es ferner als wahrſcheinlich, wenn auch nicht 
als erwieſen, daß ſolche Kinder in einem höheren Verhältnis ſterben 

und gewiſſen Krankheiten leichter zugänglich ſind. Anderſeits jedoch 
bemerkte er hinſichtlich der Fruchtbarkeit keinen wahrnehmbaren Unter: 
ſchied zwiſchen blutsverwandten und gekreuzten Ehen.) 

Bei dieſen Unterſuchungen wandte Mygge die zwanzig Jahre 

früher vom norwegiſchen Arzte Ludwig Dahl benützte Methode an. 

Dieſer Forſcher war durch die ſorgfältige Beobachtung von 246 Ehen 
— darunter fünfundachtzig zwiſchen Geſchwiſterkindern und vier zwiſchen 
noch näheren Verwandten — zu den folgenden Schlüſſen gekommen: 
daß blutsverwandte Ehen um ein Geringes minder fruchtbar ſeien als 
gekreuzte; daß fie verhältnismäßig viel mehr totgeborene und kränk— 
liche Kinder erzeugen; und daß Wahnſinn, Blödſinn, Taubſtummheit 
und Epilepſie bei den Nachkommen von miteinander verwandten 

Eltern elfmal häufiger vorkommen als bei den Nachkommen nichtver⸗ 
wandter. Er gab jedoch zu, daß die Anzahl der beobachteten Fälle 
eine zu geringe war, um ſeine Folgerungen entſcheidend zu machen.?) 

Dieſe Ergebniſſe ſind natürlich zum großen Teil mutmaßliche. 
Doch iſt es beachtenswert, daß die Mehrheit aller Gelehrten, die dieſen 
Gegenſtand behandelten — darunter die hervorragendſten — dem 

Glauben Ausdruck verliehen hat, die Ehen zwiſchen Geſchwiſterkindern 
ſeien der Nachkommenſchaft mehr oder minder ungünftig.?) Und bis- 
her iſt gegen dieſe Anſicht kein Beweis ins Treffen geführt worden, 

welcher der wiſſenſchaftlichen Kritik ſtandhalten kann. 

Einige Gelehrte haben freilich Beiſpiele von Gemeinweſen ange— 
führt, bei denen Verheiratungen Blutsverwandter beſtändig ſtattfanden, 
ohne daß daraus üble Folgen entſtanden wären. So wurde die bis 
1790 unbewohnte Inſel Pitcairn in dieſem Jahre von neun weißen 

1) Mygge, „Om Aegteskaber mellem Blodbeslaegtede“, S. 162, 272. 

2) Dahl, „Bidrag til Kundskab om de Sindssyge i Norge“, S. 99—102. 
3) Mantegazza hat eine Lifte von ſiebenundfünfzig Schriftſtellern zuſammen⸗ 

geſtellt, die dieſe Ehen mißbilligt, und von nur fünfzehn, die ſie verteidigt haben 

(„Jour. Statist. Soc.“, Band XXXVIII, S. 176). 
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Männern nebſt ſechs Männern und zwölf Frauen aus Tahiti be⸗ 

völkert. Im Jahre 1800 beſtand die Bevölkerung aus Einem Manne, 
fünf Frauen und neunzehn Kindern, nnd ſpätere Reiſende berichteten, 
daß die Nachkommen dieſer Perſonen kräftig und geſund waren, ohne 

Spuren von Entartung aufzuweiſen. Ich übergehe alles, was 
ſonſt etwa gegen dieſen Fall als einen Beweis der Unſchädlichkeit 
blutsverwandter Ehen geſagt werden kann und lenke die Aufmerkſam⸗ 

keit bloß auf die folgenden Thatſachen: daß ſeit der Koloniſation der 
Inſel ſich einige wenige Fremde den Anſiedlern angeſchloſſen haben; 
daß die kleine Anſiedelung einmal auf die Norfolk-Inſel überführt 
wurde, und daß ſich unter den Zurückgekehrten ein Norfolk-Inſulaner 

befand, der eine Pitcairn-Maid geheiratet hatte; daß die Inſel häufig 
von Schiffen mit ihrer Mannſchaft beſucht wurde;!) und daß hier, 
wie Beechey ausdrücklich berichtet, hinſichtlich der Wechſelehen von Ber: 
wandten dieſelben Beſchränkungen beſtehen wie in England.?) 

Es giebt da und dort — in Java, Peru, Großbritannien, Frank⸗ 
reich, Skandinavien u. ſ. f. — mehrere abgeſonderte Gemeinden, die 

bloß unter ſich Ehen eingehen, ohne daß irgendwelche üblen Folgen 
wahrnehmbar wären. Ein oft citierter Fall iſt die Gemeinde Batz 
(3300 Seelen), welche auf einer Halbinſel in der Nähe von Croiſic 
liegt. Die Bewohner dieſer Gemeinde haben ſeit undenklichen Zeiten 
die Sitte gepflogen, nur unter ſich zu heiraten. Nichtsdeſtoweniger iſt 

der Geſundheitszuſtand faſt aller ein ſehr guter, und von irgend welchen 
erblichen Belaſtungen iſt nichts zu finden. Doch bemerkt Voiſin: „Die 
klimatiſchen Verhältniſſe der Gemeinde Batz, ihre Lage am Meere, die 
Hygiene und die Gewohnheiten ihrer Bewohner ſcheinen zuſammen⸗ 

zuwirken, um die Entartung der Gattung zu verhindern und die Un: 

ſchädlichkeit der Ehen zwiſchen Blutsverwandten, die hier ſeit mehreren 
Jahrhunderten üblich find, zu erklären.“ ?) In anderen abgeſonderten 

Gemeinden iſt die Bevölkerung nicht ſo zahlreich, und die ſanitären Be⸗ 

dingungen ſind vielleicht nicht ſo günſtig; aber in jedem Falle können 
wir ſagen, daß dieſe örtliche Endogamie im allgemeinen etwas von 
der Ehe zwiſchen nahen Verwandten ganz Verſchiedenes iſt. Mitchell 

fand, daß faſt in allen abgeſonderten Gemeinden an der Küſte Schott⸗ 

lands, die als Beiſpiele enger Kreuzung angeführt worden waren, 

) Huth, S. 141— 143. 9) Beechey, Band I, S. 86. 

) Voiſin in den „Mem. Soc. d' Anthr.“, Band II, S. 447. 
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ſolche Ehen verhältnismäßig ſelten ſeien. Nach Mygge gilt dasſelbe 
für die Bevölkerung von Lyo und Stryno in Dänemark.!) Andrew 

Wood berichtet von den Fiſchern Newhavens, daß ſie, trotzdem ſie ſich 
äußerſt abgeſondert halten, hinſichtlich der gegenſeitigen Eheſchließungen 
ſehr behutſam ſind und die Vereinigung von Verwandten als einen 

Verſtoß gegen die Gebote der Sittlichkeit betrachten.?) 
Aber ſelbſt wenn bewieſen werden könnte, daß in einzelnen 

Fällen das lange Zeit hindurch fortgeſetzte Wechſelheiraten Ver— 
wandter keine böſe Folgen nach ſich zog, ſo wäre dies noch kein 

Beweis dafür, daß die Ehen Blutsverwandter in der Regel un— 

ſchädlich ſind. In einigen Kirchſprengeln fand Mygge bei ſolchen 
Ehen keine nachteiligen Folgen, während dieſe in anderen ſehr augen— 

ſcheinlich waren.) Und aus den Forſchungen Darwins iſt erſichtlich, 

daß einige Pflanzen, ungeachtet des Nachteils, welchen die meiſten aus 
der Selbſtbefruchtung erleiden, nahezu mit Sicherheit Tauſende von 
Generationen hindurch im Naturzuſtande fortgepflanzt worden ſind, 
ohne je gekreuzt zu werden. Es iſt unbegreiflich, ſagt er, weshalb 

manche Individuen ſogar einer und derſelben Gattung mit 

ihrem eigenen Blumenſtaub unfruchtbar bleiben, während andere voll— 
kommen fruchtbar erſcheinen.“) 

Wir haben Beweiſe, daß die üblen Folgen der Selbſtbefruchtung 
und der engen Kreuzung innerhalb der Art unter günſtigen Lebens— 
bedingungen faſt gar nicht zum Vorſchein kommen. Innerhalb der 
Art gekreuzte Pflanzen zeigen häufig, ſofern ihnen genug Raum und 

guter Boden gewährt wird, nur eine geringe oder gar keine Verſchlech— 

terung, während ſie oft zu Grunde gehen oder verkümmern, wenn ſie 
mit einer anderen Pflanze in Wettbewerb gebracht werden.?) Crampes 
Verſuche mit Wanderratten bewieſen, daß das Kreuzen innerhalb 

der Art minder nachteilig war, wenn die Nachkommenſchaft der mit⸗ 

einander verwandten Eltern gut genährt und beſorgt wurde, als im 

entgegengeſetzten Falle.?) Und dies ſteht in überraſchendem Einklange 

mit Mitchells Beobachtungen bezüglich der Ehen Blutsverwandter in 

) Mygge, S. 126. 

2) „Edinburgh Medical Journal“, Band VII, pt. II, S. 876. 
) Mygge, S. 171. ) Darwin, „Cross and Self Fertilisation“, S. 439, 458. 
5) Ebenda, S. 439. G. H. Darwin im „Jour. Statist. Soc.“, Band 

XXXVIIL S. 175. 

e) Citiert bei Düſing, S. 249, 
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Schottland. Die Folgen erſcheinen daſelbſt minder ernſt und find 

häufig nahezu Null, wenn die Eltern und Kinder in leidlicher Be— 

quemlichkeit und ohne Nahrungsſorgen leben und mit Leichtigkeit genug 

erwerben, um ſich gute Nahrung und Kleidung zu verſchaffen — kurz, 

wenn ſie arbeiten, aber nicht um das Daſein kämpfen. Wenn ſie 

anderſeits „arm, ſchlecht genährt, gekleidet und beherbergt, dem Elend 

ausgeſetzt ſind, ſich für die dringendſten Lebensbedürfniſſe plagen und 
abmühen müſſen, wenn ſie niemals genug haben für den heutigen 

Tag und immer für den kommenden bangen“, ſo werden die Nachteile 
ſehr auffallend.“) 

Iſt dies der Fall, ſo müſſen wir zu finden erwarten, daß die 

blutsverwandten Ehen in wilden Gegenden, wo der Kampf um das 

Daſein oft ein ſehr harter iſt, um vieles ſchädlicher ſind, als ſie ſich 

in der civiliſierten Geſellſchaft erwieſen haben, umſomehr, als ſolche 

Ehen gerade bei den wohlhabenden Klaſſen am häufigſten vorkommen.?) 
In England machen nach G. H. Darwin die Geſchwiſterkinder-Ehen 
bei der Ariſtokratie wahrſcheinlich 4½ %, aus, bei den Mittel- und 

oberen Mittelklaſſen oder beim Landadel 3%, in London jedoch mit 
Einſchluß aller Geſellſchaftsſchichten wahrſcheinlich nur 1½ %.?) Er 
iſt der Meinung, daß die Geringfügigkeit der Übel, welche er im Ge— 
folge von Geſchwiſterkinder-Ehen fand, vielleicht auf der Thatſache be⸗ 
ruht, daß die große Mehrheit der Engländer unter Verhältniſſen lebt, 
welche im allgemeinen ſehr günſtig ſind.“) Wir müſſen übrigens auch 

bedenken, daß in Europa eine ausgedehnte Raſſenvermengung ſtattge⸗ 

funden hat, und daß dies notwendigerweiſe die Ehe von Verwandten 
minder nachteilig geſtaltet, inſoweit die üblen Folgen derartiger Ver⸗ 

einigungen auf zu großer Ahnlichkeit der geſchlechtlichen Elemente be⸗ 
ruhen. 

Die Folgerung, daß die Ehen zwiſchen nahen Verwandten bei 
wilden Völkern zerſtörendere Wirkungen erzielen als bei civiliſierten, 
gewinnt vielleicht durch gewiſſe ethnologiſche Thatſachen an Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit. Zumindeſt können dieſe Thatſachen erweiſen, daß ſolche 

Ehen und die Erfahrungen abgeſonderter Gemeinden nicht überall zu 
Gunſten der Folgerungen Huths ſprechen. Manche der Berichte über 

1) Mitchell in den „Mem. Anthr. Soc.“, Band II, S. 447. 
) Vergl. Devay, „Du danger des mariages consanguins“, S. 10. 
) G. H. Darwin im „Jour. Statist. Soc.“ Band XXXVIII, S. 163. 
) Ebenda, S. 175 ff. 
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dieſen Gegenſtand haben zwar als unmittelbare Beweiſe für die Schäd— 
lichkeit blutsverwandter Ehen kaum irgend welchen Wert, aber zweien 

oder dreien muß ein beträchtliches Gewicht beigelegt werden. 
Nach Martius, einer großen Autorität auf dem Gebiete der 

braſilianiſchen Völkerkunde, iſt es eine feſtſtehende, überall beobachtete 

Thatſache, daß die kleineren und ſelbſtändigeren Indianergemeinſchaften, 

bei denen kaum einige wenige Mitglieder Angehörige anderer Gemein— 

ſchaften heiraten, allen Arten von Verkümmerung viel mehr zugäng— 
lich ſind als die größeren Gruppen.!) „Es iſt wahrſcheinlich“, be— 

merkt Bates, ein anderer äußerſt tüchtiger Gewährsmann, hinſichtlich 
der wilden Stämme am oberen Amazonenlauf, „daß die merkwürdige, 

ſowohl körperliche als geiſtige Unbeugſamkeit der Indianerorganiſation 

der Vereinzelung, in welcher jeder kleine Stamm gelebt hat, dem engen 
Lebens- und Gedankenkreiſe und den daraus notwendigerweiſe folgen— 

den engen Wechſelehen zahlloſer Geſchlechter zu verdanken iſt. Ihre 

Fruchtbarkeit ſteht auf einer niedrigen Stufe, denn man findet ſelten 

eine Indianerfamilie, die vier Kinder hat, und wir haben geſehen, wie 
groß bei ihrer Bewegung von Ort zu Ort ihre Empfänglichkeit für 
Krankheit und Tod iſt.“?) Die Iſänna⸗Indianer betreffend, behauptet 

Wallace, daß man ſie nicht für ſo zahlreich hält, und daß ſie ſich nicht 

jo raſch vermehren wie die Haupes, was vielleicht dem Umſtande zu— 

geſchrieben werden kann, daß fie Ehen mit Verwandten eingehen, wäh— 
rend die letzteren Fremde vorziehen.?) Und Tſchudi vermutet, daß die 

geringe Fruchtbarkeit der Botokuden durch ihre endogamen Sitten ver— 
urſacht wird, denn wenn ſich ihre Weiber aus der eigenen Horde 

hinaus, beſonders mit Weißen oder Negern, verheiraten, ſind ſie meiſt 

ſehr fruchtbar.“) 
Die kalidoniſchen Indianer im dariſchen Iſthmus ſind nach Gis— 

borne verpflichtet, ſich nie mit Ausländern zu kreuzen; daher ſind in: 

terne Wechſelheiraten ſehr häufig und die Raſſe verkümmert, wie er 
bemerkt.?) Auch die Pueblos in Neu-Mexiko ſollen wegen ihrer be: 

ſtändigen endogamiſchen Eheſchließung — in einem und demſelben Dorfe 
— entarten.‘) „Verſchiedene Urſachen“, jagt Barrow, „haben zur 

) v. Martius, Band I, S. 334. ) Bates, Band II, S. 199 ff. 

®) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 508. 

4) v. Tſchudi, Band II, S. 284. 

) Gisborne, „The Isthmus of Darien“, S. 155. 

e) Davis, „El Gringo“, S. 146. 
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Dezimierung der Hottentotten beigetragen. Die unkluge Sitte, ſich in 
Familien zuſammenzurotten und nicht aus ihren eigenen Kraals hinaus⸗ 

zuheiraten, hat ohne Zweifel den Erfolg gehabt, dieſe Raſſe zu ent- 
kräften und ſie in ihre gegenwärtige verkümmerte Lage zu verſetzen, 
welche die eines ſchlaffen, ſorgloſen, phlegmatiſchen Volkes iſt, in welchem 

die fruchtbaren Naturkräfte nahezu erſchöpft zu ſein ſcheinen. Auch 

können noch ihre außerordentliche Armut, ihr Mangel an Nahrung 
und ihre fortwährende Geiſtesſchwermut hinzugefügt werden.“ Nur 

wenige Frauen haben mehr als zwei oder drei Kinder, und viele von 

ihnen find unfruchtbar. Aber dies iſt nicht der Fall, wenn ein Hotten- 
tottenweib ſich mit einem weißen Manne verbindet. „Die Sprößlinge 

eines ſolchen Bundes“, ſagt Barrow, „ſind nicht nur im allgemeinen 

zahlreich, ſondern auch ihr Weſen unterſcheidet ſich erheblich von jenen 

der Hottentotten.“ ) 
In zu frühem Heiraten, in den ausſchweifenden Gewohnheiten 

beider Geſchlechter und in den Heiraten zwiſchen nahen Verwandten 

findet Sibree die Urſachen der Unfruchtbarkeit der Frauen von Mada⸗ 
gaskar.?) Bei den Garos find die Häuptlinge im Vergleiche zu den 

unteren Klaſſen phyſiſch entartet, und Oberſt Dalton iſt zu der An- 

nahme geneigt, daß dieſe Entartung eine Folge der engen Kreuzung 

innerhalb der Art iſt.?) Die See-Djaken von Lundu haben nach Sir 
Spenſer St. John ſtark an Zahl abgenommen — von tauſend Fami⸗ 

lien auf zehn. „Sie klagen bitter“, bemerkt er, „daß ſie keine Fami⸗ 

lien haben, daß ihre Frauen nicht fruchtbar ſind; es befanden ſich 
denn auch im ganzen Orte bloß drei oder vier Kinder. Die Männer 

waren ſtattlich, die Weiber von gutem Ausſehen und geſund, beſonders 
rein und frei von Krankheit. Wir konnten für das Abnehmen ihrer 
Anzahl bloß ihre beſtändigen Wechſelehen verantwortlich machen.““) 

Von nicht geringem Intreſſe find für uns die Todas der Neilgherry— 
Hügel. Marſhall bemerkt, daß bei ihnen die Verwandtſchaft eine viel 
engere iſt als die in irgend einer der Civiliſation naheſtehenden Gegend 
beobachtete — „in einem ſolchen Grade eng, daß der ganze Stamm, 

wo nicht Eltern und Kinder, Brüder und Schweſtern, ſo doch alle 

Geſchwiſterkinder find, die von durch Jahrhunderte hingezogenen Ge— 

ſchwiſterkinder-Reihen abſtammen.“ Der Stamm beſteht aus etwa 

1) Barrow, Band I, S. 144, 147. 

2) Sibree, S. 248. 2) Dalton, S. 66. ) St. John, Band I, S. 10. 
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713 Perſonen, die in fünf Clans, von welchen zwei ſchon faſt er⸗ 
loſchen ſind, gruppiert erſcheinen. Die überlebenden drei Clans, nahe⸗ 

zu von gleicher Stärke, umfaſſen jeder rund 200 Perſonen aller Alter3- 
ſtufen. Aber einer derſelben — der Peiki⸗Clan — heiratet bloß inner⸗ 

halb ſeines Rahmens, ſo daß die Wechſelehen innerhalb dieſer kleinen 
Körperſchaft von etwa 200 Seelen ſeit undenklichen Zeiten üblich war.“) 

Was das allgemeine Außere dieſes Volkes betrifft, jo erfreut ſich ein 
großer Teil beider Geſchlechter und aller Altersſtufen zweifellos einer 
vortrefflichen Geſundheit, und ihre Fruchtbarkeit ſteht nach Short keines⸗ 
wegs auf einer niedrigen Stufe.?) Trotzdem ſind die Todas im 

Ausſterben begriffen. In der Kindheit iſt die Sterblichkeit ſo groß, 

daß in der Regel jede Familie bloß eine geringe Anzahl von Kindern 
beſitzt.) „Nur ſelten findet man mehr als zwei oder drei Kinder“, 

jagt Miſſionär Metz, „und es iſt durchaus nicht ungewöhnlich, bloß 

ein einziges Kind zu finden, während viele Familien überhaupt keine 

Kinder beſitzen.“ Die Zahl der Todas hat folglich ſeit Jahren all— 

mählich abgenommen, und wahrſcheinlich iſt die Zeit, da ſie ganz ver— 
ſchwunden ſein werden, nicht mehr ſehr fern.“) Selbſtverſtändlich 

wiſſen wir nicht beſtimmt, ob dies mit ihren nahen Wechſelehen zu— 

ſammenhängt, aber jedenfalls haben wir Urſache, es für wahrſchein— 

lich zu halten. Daß die Wechſelheiraten keine nachteiligeren Wirkun⸗ 

gen bei der Bevölkerung hervorgerufen haben, dürfte möglicher Weiſe 

dem Reichtum zu verdanken ſein, durch welchen die Neilgherry-Hügel 
ausgezeichnet ſind, ſowie deren Klima, welches hinſichtlich ſeiner mild— 
kräftigen Eigenſchaften und des gleichmäßigen Saiſonwechſels im 
Laufe des ganzen Jahres vielleicht von keiner anderen tropiſchen Ge— 

gend erreicht wird.“) 
Ein anderes ſehr ſtark innerhalb der Raſſe gepaartes Volk ſind 

die Perſer. Bei ihnen ſind Gatte und Gemahlin allgemein von der— 
ſelben Familie und ſehr oft Geſchwiſterkinder. Doch hat Dr. Polak, 
der teils als Lehrer an der ärztlichen Schule in Teheran, teils als 

Leibarzt des Schahs neun Jahre in Perſien lebte und während dieſes 
Aufenthaltes vortreffliche Gelegenheiten hatte, die Lebensbedingungen 
des Volkes kennen zu lernen, nicht gefunden, daß die Krankheiten, 

1) Marſhall, S. 110 ff. 

) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 233. 
) Ebenda, S. 254. ) Metz, S. 15. 

8) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 233. 
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welche aus blutsverwandten Ehen entſtehen ſollen, hier häufiger vor⸗ 
kommen als ſonſtwo. Ebenſowenig fand er, daß die perſiſchen Frauen 
minder fruchtbar wären als andere. Aber die Familien ſind außer⸗ 

ordentlich klein, da die Sterblichkeit in den Kinderjahren eine unge⸗ 
heure iſt. Von ſechs Kindern bleiben in der Regel vielleicht zwei am 
Leben, ſehr oft jedoch kein einziges, indem die meiſten im zweiten 

Lebensjahre ſterben. Dr. Polak glaubt, daß im Durchſchnitt auf jede 
Frau kaum mehr als Ein lebendes Kind entfällt. Eine Prinzeſſin in 

Teheran wurde wie ein Wunder betrachtet, weil ſie acht lebende Kinder 
hatte, und der europäiſche Arzt wurde gefragt, ob er in ſeiner Heimat 
je einen ähnlichen Fall geſehen.“) 

Wichtiger als alle dieſe Berichte iſt das folgende, die birma— 

niſchen Karens betreffende Zeugnis, welches ich Herrn Alonzo Bunker 
verdanke, der mehr als zwanzig Jahre inmitten jenes Volkes verlebte. 
Er ſagt, daß in einigen ihrer Dörfer Exogamie, in anderen Endo— 

gamie vorherrſche, daß aber Ehen zwiſchen Eltern und Kindern, 

Brüdern und Schweſtern überall verboten ſeien, und daß ſelbſt Ge— 

ſchwiſterkinder ſehr ſelten einander ehelichen, wenn auch gegen ſolche 

Verbindungen kein Geſetz ſpricht. Hinſichtlich des Wuchſes, der Ge— 
ſundheit, Körperkraft und Fruchtbarkeit beſteht ein überraſchender Ge— 
genſatz zwiſchen den Bewohnern der exogamen und denen der endo— 

gamen Dörfer, — die letzteren ſtehen in all dieſen Punkten bedeutend 

zurück. Bunker bezweifelt nicht, daß dies den Ehen zwiſchen Bluts- 
verwandten zuzuſchreiben iſt, und er ſtellt die Behauptung auf, daß 

die Eingeborenen ſelber an dieſe Urſache glauben, was ſie freilich nicht 
hindert, an der alten Sitte feſtzuhalten, weil ſie Verehelichungen außer⸗ 
halb ihres eigenen Dorfes für höchſt ungeziemend halten. Bunker 
verſichert mir, daß in jenen Fällen, in welchen es Miſſionären gelang, 

die jungen Leute zu überreden, ſich aus anderen Dörfern Gattinnen 
zu erwählen, die günſtigen Wirkungen der Kreuzung ſofort zu Tage 
traten.) 

Es giebt noch einige andere Völker, die den Ehen zwiſchen nahen 
Verwandten ſchlechte Folgen zuſchreiben. Couſins benachrichtigt mich, 

) Polak, Band I, S. 200, 201, 216 ff. 

2) Auch Dr. Helfer („Jour. As. Soc. Bengal“, Band VII, S. 856) iſt der 
Meinung, daß bei den Karenz der Tenaſſerim-Provinzen die nahen Wechſelehen die 

Urſache bilden, die ſie „zu einer W furchtſamen, verweichlichten, abnehmen— 

den Raſſe gemacht hat.“ 
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daß die cisnataliſchen Kaffern glauben, „ihre Nachkommenſchaft 

müßte kränklicherer Beſchaffenheit werden, wenn ſolche Ehen geſtattet 
wären;“ und Eyles ſchreibt, daß die Zulus an den Grenzen des Pondo— 
landes Unfruchtbarkeit und Mißgeſtaltung als Folgen blutsverwandter 

Verbindungen betrachten. Die auſtraliſchen Diejerie haben nach Gaſon 

eine Überlieferung, wonach Väter, Mütter, Schweſtern, Brüder und 

andere nahe Verwandte ohne Unterſchied nach der Schöpfung wechſel— 

ſeitig Ehen eingingen, bis die üblen Folgen dieſer Ehen klar zu Tage 
traten; da ſeien die Häuptlinge zu einer Beratung zuſammengetreten, 

um zu erwägen, auf welche Weiſe das Übel abgewendet werden könne, 

und das Ergebnis war ein Bittgeſuch an Muramura, den guten Geiſt. 
Dieſer habe nun angeordnet, daß der Stamm in Klaſſen geteilt werden 
ſollte, die ſich durch verſchiedene Namen nach belebten und unbelebten 
Gegenſtänden — wie Hunde, Mäuſe, Emu, Regen und ſofort — 

voneinander unterſcheiden mögen, und daß es den Mitgliedern jedes 

ſolchen Zweiges verboten ſein ſolle, andere Mitglieder desſelben Zweiges 

zu heiraten.!) Von den Kenai im Nordweſten Nord-Amerikas be— 

richtet Richardſon: „Es war üblich, daß die Männer des einen Ge— 

ſchlechtes ihre Frauen aus dem anderen wählten, und die Nachkommen 
gehörten der Raſſe der Mutter an. Dieſe Sitte iſt außer Gebrauch 
gekommen, und es kommen Ehen innerhalb desſelben Stammes vor; 
doch ſagen die alten Leute, daß die Vernachläſſigung des alten Ge— 

brauches eine Zunahme der Sterblichkeit bei den Kenai im Gefolge 
hatte.“? 8 

In einem grönländiſchen Eskimo-Märchen jagt der Vater Kaka⸗ 

maks, da er ſieht, daß alle ſeine Enkel vor Erreichung des Reifealters 

geſtorben, zu ſeinem Schwiegerſohn: „Vielleicht ſind wir zu nahe ver— 

wandt.“ ?) Zwei mohammedaniſche Reiſende aus dem neunten Jahr: 

hundert erzählen, daß die Hindus niemals Verwandte heirateten, weil 

ſie glaubten, daß Verbindungen zwiſchen nicht verwandten Perſonen 
die Nachkommenſchaft veredeln.“) In der Hadith, einer Sammlung 
mohammedaniſcher Überlieferungen, wird geſagt: „Heirate unter Fremden, 

dann wirft du keine ſchwache Nachkommenſchaft haben.“ „Dieſe An⸗ 

ſchauung“, bemerkt Goldziher, „fällt mit der Anſicht der alten Araber 

1) Gaſon, S. 260 ff. ) Richardſon, Band I, ©. 406. 
) Rink, „Tales and Traditions of the Eskimo“, S. 390 ff. 
4) Reich, S. 210 ff. 
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zuſammen, daß die Kinder endogamer Ehen ſchwächlich und mager ſind. 
In dieſe Klaſſe gehört auch das Sprichwort Al-Meydänzds: „Heirate 

die entfernten, heirate nicht die nahen“ (Verwandten).“ Ein Dichter 

ſagt zum Lobe eines Helden: „Er iſt ein Held, nicht von der Baſe 

(ſeines Vaters) geboren, er iſt nicht ſchwächlich; denn der Same von 

Verwandten erzeugt ſchwache Früchte.“) 

Im Gegenſatze zur Anſicht, daß dieſe Meinungen Erfahrungs— 

ergebniſſe ſind, können wir geltend machen, daß nach dem allgemeinen 
Glauben jede Übertretung der Gebräuche oder Geſetze der Vorfahren 

die göttliche Rache herabbeſchwört. Pater Veniaminof erzählt, daß 

nach Anſicht der früheren Aleuten Blutſchande, welche als das größte 

Verbrechen galt, immer Mißgeburt mit Walroßzähnen, Bärten und 

anderen Entſtellungen im Gefolge hatte;?) und bei den Kaffern herrſcht 
nach Fynn allgemein der Glaube, der Nachkomme einer blutſchänderiſchen 
Verbindung müſſe ein Ungeheuer ſein — „als eine vom Geiſte des 

Ahnen verhängte Strafe.“ ?) Aber was man auch von den anderen 
angezogenen Fällen halte, für die Araber kann eine ſolche Erklärung 

unmöglich ſtichhaltig ſein. Bei ihnen bedingte die Ehe mit nahen Ver— 

wandten keinen Bruch ihrer Heiratsvorſchriften. Im Gegenteil, — trotz 

ihrer der Exogamie günſtigen Meinungen zogen ſie allgemein die Ge— 

ſchwiſterkinderehe vor, und der Mann hatte ſogar ein Anrecht auf die 
Hand ſeiner „bint amm“, der Tochter des väterlichen Onkels.) 

Ziehe ich alle dieſe Thatſachen in Betracht, ſo muß ich glauben, 
daß die Ehen Blutsverwandter der Gattung in irgend einer Weiſe 

mehr oder minder nachteilig ſind. Und hierin, denke ich, finden wir 
eine vollauf genügende Erklärung für den Widerwillen gegen Blut— 
ſchande; nicht weil die Menſchen auf einer frühen Stufe den ſchädlichen 

Einfluß naher Wechſelehen erkannten, ſondern weil das Geſetz der natür— 

lichen Ausleſe unfehlbar gewirkt haben muß. Bei den Vorfahren des 

Menſchengeſchlechts hat es, wie bei anderen Tieren, zweifellos eine Zeit 

gegeben, in welcher Blutsverwandtſchaft kein Hindernis des geſchlecht— 

lichen Verkehrs bildete. Doch mußten hier, wie anderswo, naturgemäß 
Abweichungen auftreten, und wahrſcheinlich blieben jene unſerer Ahnen, 

) Goldziher in der „Academy“, 8 XVIII, S. 26. Vergl. Wilken, 
„Das Matriarchat bei den alten Arabern“, S. 61; Robertſon a ©. 60. 

) Petroff, S. 155. ) Shooter, & 5 

) Goldziher in „The Academy“, Band XVIII, ©. 26; Robertſon Smith, 
S. 82. 
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die die enge Kreuzung vermieden, am Leben, während die anderen mit 
der Zeit verkamen und ſchließlich zu Grunde gingen. So konnte ſich 
ein Inſtinkt entwickeln, welcher in der Regel ſtark genug war, um 

ſchädlichen Verbindungen vorzubeugen. Natürlich entwickelte er ſich 
einfach als Widerwille der Individuen gegen Verbindungen mit 
anderen, mit denen ſie beiſammenlebten; da dieſe jedoch faſt ſtets 

Blutsverwandte waren, mußte das Ergebnis das Überleben der Ge— 

eignetſten ſein. 

Ob die Menſchheit das Gefühl von den Vorgängern erbte, von 
welchen ſie abſtammte, oder ob dasſelbe ſich nach der deutlichen Heraus— 
bildung menſchlicher Eigenſchaften entwickelte, wiſſen wir nicht. Es 
mußte notwendigerweiſe auf einer Stufe entſtanden ſein, auf welcher 
die Familienbande verhältnismäßig ſtark wurden, und die Kinder bis 

zum Reifealter oder auch länger bei ihren Eltern blieben. Die Exoga— 
mie, eine natürliche Erweiterung dieſes Triebes, entſtand, als die ein- 

zelnen Familien ſich zu kleinen Horden vereinigten, und ſie mußte ſich 

deſto mehr verbreiten, je mehr der Gedanke einer gegenſeitigen Ver— 
bindung innig geſellter Perſonen Gegenſtand eines angeborenen Wider— 
willens wurde. Wir haben keinen triftigen Grund, anzunehmen, wie 

es jo viele Anthropologen gethan, “) daß die Urmenſchen in kleinen 
endogamen Gemeinſchaften lebten, welche Blutſchande jeden Grades 
übten. Dieſe Theorie ſteht nicht im Einklang mit unſerer Kenntnis 

der Gebräuche der heutigen Wilden und erklärt keine Thatſachen, die 

nicht anderswie zufriedenſtellender erklärt werden könnten. 
Man wird vielleicht einwenden, daß der Widerwille gegen den 

Geſchlechtsverkehr zwiſchen Perſonen, die von früheſter Jugend ſehr 

nahe beiſammen lebten, eine viel zu verwickelte geiſtige Erſcheinung 
ſei, als daß er ein echter, durch ſpontane mittels natürlicher Zuchtwahl 

geſteigerte Abweichungen erworbener Trieb ſein könnte. Es giebt 
aber Triebe, welche ebenſo verwickelt ſind wie dieſes Gefühl, das 

eigentlich bloß andeutet, daß mit dem Gedanken des geſchlechtlichen 

Verkehres zwiſchen Perſonen, die von einem Lebensalter angefangen, 
in welchem die Thätigkeit der Begierden naturgemäß außer Frage 
ſteht, in einer lange fortgeſetzten innigen Zuſammengehbrigkeit lebten, 
ein Ekel verknüpft ſei. Dieſe Verknüpfung iſt nicht etwas Selbſtver— 

) Z. B. Morgan („Systems“ u. ſ. f., S. 479 ff.) und Wilken (in „De 
Indische Gids“, 1881, Band II, S. 622). 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 23 
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ſtändliches und kann ficherlich nicht durch die bloße Vorliebe für das 
Neue erklärt werden; ſie trägt vielmehr alle Merkmale eines wirklichen, 
mächtigen Triebes und beſitzt augenſcheinlich eine große Ahnlichkeit mit 
dem Widerwillen gegen geſchlechtlichen Verkehr mit Individuen, welche 

anderen Gattungen angehören. 
Neben dem Abſcheu vor Blutſchande giebt es noch ein anderes 

Gefühl, auf welches wir hier verweiſen wollen. „Die Liebe“, ſagt 
Bernardin de Saint-Pierre, „ .. .. entſteht nur aus Gegenſätzen, und 

je größer dieſe ſind, deſto mehr Kraft hat ſie. Ich könnte dies mit 

tauſend Zügen aus der Geſchichte beweiſen .... Der Einfluß der 

Gegenſätze auf die Liebe iſt ſo gewiß, daß man, den Liebhaber ſehend, 

das Bild des geliebten Gegenſtandes entwerfen kann, ohne ihn ge— 

ſehen zu haben, wenn man nur weiß, daß er von einer heftigen 
Leidenſchaft ergriffen it.) Schopenhauer bemerkt ebenfalls, daß jede 

Perſon vom Individuum des entgegengeſetzten Geſchlechtes eine Ein⸗ 
ſeitigkeit fordert, welche das Gegenteil der eigenen iſt. Der männlichſte 
Mann ſucht das weiblichſte Weib, und umgekehrt. Schwache oder 
kleine Männer haben eine ausgeſprochene Neigung für ſtarke oder große 
Weiber, und umgekehrt. Blondinen ziehen dunkle Perſonen oder 

Brünette vor, Stumpfnaſige haben eine Vorliebe für krumme Naſen, 
Perſonen mit außerordentlich ſchmächtigen, langen Körpern und Hüften 
für jene, die ſtämmig und kurz ſind, und ſo weiter.?) Einer ähnlichen 

Anſicht huldigen Proſper Lucas, Alexander Walker, Paolo Mante⸗ 
gazza, Grant Allen und andere Gelehrte.?) „In der Liebe der Ge— 

ſchlechter“, ſagt Profeſſor Bain, „reicht der Zauber der Ungleichheit 
über die beſtändigen Geſchlechtsunterſchiede hinaus, jo z. B. in Gegen⸗ 

ſätzen der Geſichtsfarbe und des Wuchſes.“ “) 
Einige Schriftſteller haben darauf hingewieſen, daß die durch 

Unterſchiede erregte Liebe der Fruchtbarkeit günſtig iſt, indem die Ehen, 

1) Bernardin de Saint-Pierre, „Etudes de la nature“, Band I, S. 94. 
2) Schopenhauer, „Die Welt als Wille und Vorſtellung“, engl. Ausgabe, 

Band III, S. 356 - 359. 
3) Lucas, „Traité de l’heredit& naturelle“, Band II, S. 238: „Das Geſetz 

der Liebe beſteht im Einklange der Gegenſätze.“ Walker, „Intermarriage“, 
S. 119 —124. Mantegazza, „Die Hygiene der Liebe“, S. 321. Allen, „Falling 

in Love“, S. 5. v. Hartmann, „Philoſophie des Unbewußten“, engliſche Aus⸗ 

gabe, Band I, S. 237 ff. | 

) Bain, ©. 136. 
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in welchen ſie beſteht, fruchtbarer find als andere.!) So bemerkt 
Andrew Knight, ein ſehr erfahrener Züchter: „Ich bin geneigt, zu 
glauben, daß die gewaltigſten menſchlichen Geiſter die Nachkommen 

von Eltern mit verſchiedenen erblichen Anlagen ſind. Ich ziehe, wo 
es erreicht werden kann, ein Männchen vor, deſſen Farbe von jener 
der Zucht des Weibchens verſchieden iſt, und ich glaube, daß ich in 

mehr als Einem Beiſpiele hübſche Kinder zeugen ſah, wenn die eine 

Familie dunkel, die andere licht war. Ich habe die Gewißheit, bei 

Ehen zwiſchen zwei einander an Charakter und Farbe ſehr ähnlichen 
Individuen, welche von Ahnen ähnlichen Charakters abſtammten, üble 
Folgen beobachtet zu haben. Solche Ehen machten mir den Eindruck, 
als glichen fie Ehen zwiſchen Geſchwiſtern.“ ?) 

Wohl beweiſen ſolche Berichte an ſich nichts, aber ſie gewinnen 
vielleicht an Wert durch die Thatſache, daß ſie von ſo vielen ver— 

ſchiedenen Beobachtern herrühren. Die ſtatiſtiſche Forſchung Alphonſe 
de Candolles, welche ſich auf dieſelbe Frage bezieht, ſteht auf feſterer 
Grundlage. Er hat auf Grund von in der Schweiz, Norddeutſchland 
und Belgien geſammelten Thatſachen gefunden, daß Ehen am häufigſten 
zwiſchen Perſonen mit verſchiedener Augenfarbe geſchloſſen werden, aus— 
genommen in den Fällen braunäugiger Frauen, die allgemein für an⸗ 

ziehender gelten als andere.?) Er hat ferner bemerkt, daß die Anzahl 

der Kinder in Familien, in denen die beiden Eltern eine und dieſelbe 
Augenfarbe haben, beträchtlich geringer iſt als in jenen, wo der um— 
gekehrte Fall eintritt.“) Wittrock jedoch konnte in Schweden keinen 
ſolchen Unterſchied in der Fruchtbarkeit zwiſchen den zwei Eheklaſſen 
finden;?) und Galton bemerkt: „Von welcher Art auch die geſchlecht— 
liche Vorliebe für Ahnlichkeiten oder Gegenſätze ſei, in den aus einer 

ziemlich großen Anzahl von Fällen erhaltenen Durchſchnittsergebniſſen 

1) Lucas, Band II, S. 238. Walker, „Intermarriage“, S. 124. 
2) Citiert bei Walker, S. 118. 

3) Auch Schopenhauer (Band III, S. 358) jagt: „Blonde ziehen dunkle Per: 

ſonen oder Brünette vor; aber letztere ziehen ſelten die erſteren vor. Die Urſache 

hiervon iſt, daß lichtes Haar und blaue Augen ſchon für ſich allein eine Abweichung 

vom Typus bilden und faſt abnormal ſind, ähnlich weißen Mäuſen oder wenigſtens 

grauen Pferden.“ 

) de Candolle, „Hérédité de la couleur des yeux dans l’espece 

humaine“, in den „Archives des sciences physiques et naturelles“, Serie III, 

Band XII; citiert in „Ymer“, Band V. S. VIII. 

5) „Ymer“, Band V, S. IX. 

23 * 
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finde ich nur wenige Anzeichen dafür, daß irgend eine einzelne meß⸗ 
bare perſönliche Eigenheit, ſei es Wuchs, Gemütsbeſchaffenheit, Augen⸗ 

farbe oder Kunſtgeſchmack, die eheliche Wahl in einem beachtenswerten 
Grade beeinflußte.) 

Wenn Gegenſätze einander inſtinktiv ſuchen, ſo bietet dies teilweiſe 

eine Erklärung für die Raſchheit, mit welcher Liebe Gegenliebe er— 

weckt. Jedermann kennt irgend einen unglücklichen Liebenden, der nicht 

imſtande iſt, das Herz der Perſon zu gewinnen, die er anbetet; aber 

in den meiſten Fällen iſt die Liebe wohl eine gegenſeitige. Und dies 

iſt vielleicht nicht bloß der Anſteckungskraft der Leidenſchaft, ſondern 

auch der Anziehungskraft der Gegenſätze zuzuſchreiben, welche gleich—⸗ 

mäßig auf beide Teile wirkt. So können wir bis zu einer gewiſſen 
Grenze die außerordentliche Abwechslung in Sachen des Geſchmacks 
und die Thatſache erklären, daß neben dem allgemeinem Maßſtab für 

Schönheit, welcher der ganzen Raſſe gemeinſam iſt, bei jedem Indivi⸗ 
duum noch ein beſonderes perſönliches Ideal beſteht. 

1) Galton, „Natural Inheritance“, S. 85. 
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Sechzehutes Kapitel. 

Beeinflufung der geſchlechtlichen Zuchtwahl durch 
Zuneigung, Sympathie und Berechnung. 

Geſchlechtliche Liebe iſt die Leidenſchaft, welche die Geſchlechter 
vereint. Die durch Geſundheit, Jugend und Schönheit hervorgerufenen 

anſpornenden Eindrücke, Schmuck und andere künſtliche Anziehungs— 
mittel ſind durchweg Elemente dieſes Gefühles. Die Abneigung gegen 
den Geſchlechtsverkehr mit Individuen einer anderen Gattung und der 
Abſcheu vor Blutſchande gehören derſelben Erſcheinung an. Aber 

hiermit iſt die Pſychologie der Liebe noch lange nicht erſchöpft. „Ein⸗ 
fach und primitiv wie alle koloſſalen Kräfte“, ſagt Paolo Mantegazza, 
„ſcheint die Liebe dennoch aus Elementen aller menſchlichen Leiden— 
ſchaften gebildet zu ſein.“ !) Um das geſchlechtliche Verlangen als das 
führende Element iſt eine Menge verſchiedener Gefühle, wie Bewunde— 

rung, Vergnügen am Beſitz, Liebe zur Freiheit, Selbſtachtung und 

Liebe zur Billigung, gruppiert.?) Eine vollſtändige Analyſe der Liebe 

würde einen Band füllen. Hier will ich bloß eines der wichtigſten 
Elemente dieſes höchſt zuſammengeſetzten Gefühles erörtern — die Zu— 

neigung. 

Auf den niedrigeren Stufen der menſchlichen Entwicklung ſteht 
die geſchlechtliche Liebe an Kraft bedeutend den zärtlichen Gefühlen 

4) Mantegazza, „Phyſiologie des Vergnügens“, franzöſiſche Ausgabe, ©. 243. 

2) Spencer, „The Principles of Psychology“, Band I, S. 487 ff. Bain, 

S. 136. Julius Duboc bemerkt („Die Psychologie der Liebe“, S. 14): „Es giebt 

keine inhaltvollere und triumphierendere Beſeligung der eigenen Selbſtliebe als 

von dem über alle Anderen emporgetragen zu werden, den wir ſelbſt höher als 

alle Anderen erblicken, als von dem ausgezeichnet zu werden, der uns ſelbſt mit 

allen Auszeichnungen geſchmückt erſcheint.“ 
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nach, mit welchen Eltern ihre Kinder umarmen; und bei mehreren 

Völkern ſcheint ſie faſt unbekannt zu ſein. So ſagt Sibree, von den 

Hovas (Madagaskar) ſprechend, daß es bei ihnen bis zur Verbreitung 

des Chriſtentums „nicht an ſtarken Neigungen zwiſchen Blutsver⸗ 

wandten — Eltern und Kindern, Brüdern und Schweſtern, Großeltern 

und Enkeln — mangelte; der Eheſtand jedoch wurde hauptſächlich als 
Sache gegenſeitiger Bequemlichkeit betrachtet;“ der Begriff der Liebe 
zwiſchen Gatte und Gemahlin war kaum in Gedanken vorhanden.!) 
Bei jenen Amazulus, die von der Civiliſation noch unberührt ſind, 

iſt laut den Berichten wahre Liebe in der Ehe ſehr ſelten.?) In 

Winnebah beſteht nach Duncan „nicht einmal der Schein einer 
Neigung zwiſchen Mann und Frau;“ und faſt dasſelbe wird von 
Sabatier hinſichtlich der Kabylen behauptet.?) Munzinger ſagt, daß 
es bei den Beni⸗Amer für eine Frau ſogar als ſchimpflich gilt, irgend 

welche Zuneigung für ihren Gatten zu bekunden. !) Die Tſchittagong⸗ 
Hügel-Stämme haben nach Lewin „keinen Begriff von Zärtlichkeit 

oder ritterlicher Hingebung.“ Die Ehe wird bei ihnen bloß als eine 
nützliche tieriſche Verbindung betrachtet.) Von den Hawaianern be— 
richtet Wilkes: „Ich bin nicht zur Annahme geneigt, daß unter ihnen 
viel natürliche Zuneigung vorhanden ſei; auch iſt bei ihnen augen⸗ 
ſcheinlich kein häusliches Glück zu finden.“ s) Auf der Inſel Ponapé 
iſt nach Finſch die Liebe in unſerem Sinne des Wortes gänzlich un— 
bekannt.“) Was die neufundländiſchen Eskimos betrifft, jo behauptet 

Heriot: „Gleich allen anderen Männern im Zuſtande der Wildheit be⸗ 

handeln ſie ihre Frauen mit großer Kälte und Nachläſſigkeit; aber 

ihre Neigung zu ihren Nachkommen iſt heftig und zärtlich.“?) In 

Grönland machte ſich ein Mann nichts daraus, ſeine Gattin zu 
ſchlagen; aber es galt als abſcheuliches Vergehen, wenn eine Mutter 
ihre Kinder züchtigte.“) Faſt dasſelbe behauptet Jones von den Kut⸗ 

ſchin und Dall von den Eskimos am Norton-Sund.!“) Nach Morgan 

) Sibree, S. 250. ) Fritſch, S. 142. 
) Duncan, „Travels in Western Africa“, Band I, S. 79. Sabatier, 

„Etude sur la femme Kabyle“, in der „Revue d' Anthropologie“, Serie II, 
Band VI, S. 58. N g 

) Munzinger, S. 325. 5) Lewin, S. 345. ) Wilkes, Band IV, S. 45. 

*) Finſch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XII, S. 317. ) Heriot, S. 25. 
9) Egede, S. 144. 

40) Jones im „Smith. Rep.“, 1866, S. 326. Dall, S. 139. 
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iſt die höhere Liebesleidenſchaft allen nordamerikaniſchen Indianer⸗ 

ſtämmen unbekannt.“) 

Derartige Berichte können übrigens leicht irreführen. Die Liebe 

eines Wilden unterſcheidet ſich gewiß ſehr von der Liebe eines civili⸗ 

ſierten Mannes, dennoch können wir Spuren der gleichen Beſtandteile 

in ihr finden. Wir kennen Thatſachen, welche zu dem Nachweis bei- 

tragen, daß ſelbſt ſehr rohe Wilde eheliche Zuneigung beſitzen können, 

ja daß dieſe bei manchen unciviliſierten Völkern ſogar einen beſonders 

hohen Entwicklungsgrad erreicht hat. 

In allen Ehen der verkümmerten Buſchmänner iſt nach Chapman 

Liebe vorhanden.?) Bei den Tuaregen finden wir im Verkehre zwiſchen 

Männern und Frauen einen Beigeſchmack faſt ritterlichen Gefühles: 

Freund und Freundin, ſagen ſie, ſind auch für Auge und Herz, nicht 

bloß, wie bei den Arabern, für die Leidenſchaft da.?) Und hinſicht— 

lich der menſchenfreſſenden Niam-Niam behauptet Schweinfurth, daß 

ſie für ihre Frauen eine Zuneigung an den Tag legen, welche unver⸗ 

gleichlich höher iſt als die anderer Eingeborener auf einer gleich niedri⸗ 

gen Stufe.“) 

Die Hos geben gute Ehemänner und Frauen ab, und obgleich 

ſie in ihrer Sprache keine Ausdrücke zur Bezeichnung höherer Gemüts— 

bewegungen haben, „fühlen ſie dieſe dennoch nicht minder.“ ?) Der 

Miſſionär Jellinghaus fand bei den Munda⸗Kols, Sir Spenſer St. John 

bei den See⸗Djaken, Man bei den Andamaneſen, Bink zuweilen bei 

den Eingeborenen Neu-Guineas Zeichen hingebender Liebe zwiſchen 

Eheleuten.) In Neu⸗Kaledonien, jagt Moncelon, „ beſteht die Liebe, 

und ich habe Selbſtmorde aus Liebe geſehen.““ Auf Samoa ſind 

Erzählungen hingebender Gattenliebe in Geſängen erhalten.?) In Tonga 

waren nach Mariner die meiſten Frauen ihren Gatten ſehr zugethan;“) 

und in Fidſchi haben, wie Seemann berichtet, „häufig ſogar Witwer 

1) Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity“, ©. 207, Anmerkung. 

Vergl. Schooleraft, Band V, S. 272 (Creeis). 

2) Chapman, Band I, S. 258. ) Chavanne, „Die Sahara“, S. 208 ff. 

4) Schweinfurth, Band I, S. 510. ) Dalton, S. 206. 

6) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, S. 369. St. John, 

Band I, S. 54 ff. Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 327. Bink im 

„Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 396. 

7) Moncelon, ebenda, Serie III, Band IX, S. 366. 

8) Turner, „Samoa“, S. 102. ) Martin, Band II, SA uff. 
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in der Tiefe ihres Schmerzes ihrem Leben ein Ende gemacht, wenn 

ſie einer innig geliebten Gattin beraubt wurden.“!) Bei mehreren 

auſtraliſchen Stämmen ſind Eheleute einander oft ſehr zugeneigt, und 
bleiben es ſelbſt im Alter.?) Bezüglich der Eingeborenen von Viktoria 
ſagt Daniel Bunce, daß es ein Irrtum wäre, anzunehmen, es beſtände 

daſelbſt keine entſchiedene Liebe oder dauernde Zuneigung zwiſchen den 
Geſchlechtern; bei den Narrinjeri hat Taplin ebenſogut zuſammen— 
paſſende und liebende Paare gekannt wie bei den Europäern. Nach 

Bonney haben bei den Eingeborenen des Darling-Stromes Mann 
und Weib ſelten Streit miteinander „und bekunden auf ihre Art 

gegenſeitig große Zuneigung.“ “) 

Bei den von Lyon beſuchten Eskimos an der nordöſtlichen Küſte 

Nordamerikas „kann man junge Ehepaare häufig mit einer Miene von 

Zärtlichkeit ihre Naſen aneinander reiben ſehen, was bei ihnen ein 
beliebter Beweis von Zuneigung iſt.““) Die Tacullies find, wie 

Harmon mitteilt, ihren Weibern beſonders zugethan.s) Catlin geht jo 
weit, zu leugnen, daß die nordamerikaniſchen Indianer „bezüglich der 

ehelichen, kindlichen und elterlichen Liebe uns im geringſten nachſtehen“,“) 
— eine Angabe, welcher Morgan nicht beiſtimmt. Brett behauptet, daß 

bei den Eingeborenen Guianas — mit Ausnahme jener Stämme, bei 
denen die Vielweiberei üblich iſt — Beiſpiele ehelicher Anhänglichkeit 

ſehr häufig vorkommen.“) Azara fand bei den Pampas Anzeichen 

derſelben,) und von den rohen Feuerländern wird erzählt, daß fie 

„große Zuneigung für ihre Frauen befunden.“ ) 

Es iſt wirklich unmöglich, zu glauben, daß es je eine Zeit gegeben, 

in welcher die eheliche Zuneigung dem Menſchengeſchlechte gänzlich 

mangelte. Obgleich urſprünglich, insbeſondere ſeitens der Mutter, von 

) Seemann, „Viti“, S. 193 ff. 

2) Brough Smyth, Band II, S. 283. Bonwick im „Jour. Anthr. Inst.“, 
Band XVI, S. 205. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 775, 781. Dawſon, S. 37. 
Lumholtz, S. 213 ff. 

) Brough Smyth, Band I, S. 29. Taplin, S. 12. Bonney im „Jour. 

Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 129. 

) Lyon, S. 353. Vergl. Nanſen, Band II, S. 325 ff. (Grönländer). 

) Harmon, S. 292. Vergl. Keating, Band II, S. 157 (Tſchippewas). 
6) Catlin, Band I, S. 121. ) Brett, S. 98, 351. 

8) Azara, Band II, S. 44. 

) Weddel, „Voyage towards the South Pole“, S. 156. Hyades im 
„Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band X, S. 334. 
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viel geringerer Intenſität als die Elternliebe, da ſie für die Fortdauer 
der Gattung von minderer Wichtigkeit war, ſcheint ſie in ihrer primi— 

tivſten Form ſo alt geweſen zu ſein wie die Ehe ſelbſt. Ein gewiſſer 

Grad von Liebe muß es ſein, der das Männchen veranlaßt, das 

Weibchen während ihrer Schwangerſchaft zu verteidigen; oft jedoch iſt 
es die gemeinſchaftliche Sorge um die Nachkommenſchaft, welche das 
verheiratete Paar mehr als ſonſt etwas aneinander knüpft. Hinſicht⸗ 

lich der Dacotahs bemerkt Prescott, daß „die Eltern in dem Verhält— 

niſſe gegeneinander liebevoller zu werden ſcheinen, in welchem die 
Kinder heranwachſen.“ ) 

Wir können ſelbſtverſtändlich nicht annehmen, daß im allgemeinen 
die gegenſeitige Liebe der Beweggrund ſein könne, der zur Ehe führt, 

wenn die Frau von einem fremden Stamme geraubt oder gekauft wird. 
Im großen Ganzen iſt Halls Behauptung bezüglich der von ihm be— 

ſuchten Eskimos, daß „die Liebe — wenn ſie überhaupt kommt — 

ſich nach der Verheiratung einſtellt,“?) für viele wilde Völker gültig. 
Bei den Auſtraliern z. B. hat nach Brough Smyth die Liebe oft keinen 

Anteil an den Vorbereitungen zur Verheiratung. „Die Braut wird 

aus ihrem Heim gezerrt und verläßt es widerwillig; wenn befürchtet 

wird, daß ſie zu entkommen trachten könnte, wird ihr der Fuß oder 

das Bein mit einem Speer durchſtochen. Ein freundlicher Gatte erweckt 
übrigens ſchließlich Zuneigung, und Treue und echte Liebe ſind in 

auſtraliſchen Familien nicht felten.“?) 
Die die Vereinigung der Geſchlechter begleitende Zuneigung hat 

ſich allmählich in dem Verhältnis entwickelt, in welchem der Altruismus 

im allgemeinen gewachſen iſt. So iſt die Liebe nur langſam das ver— 

feinerte Gefühl geworden, welches ſie im Herzen eines hochciviliſierten 
Europäers iſt. In den orientaliſchen Ländern mit alter Civiliſation 

iſt ſelbſt heute wenig von jener Zärtlichkeit vorhanden, welche den 
Hauptzauber unſeres Familienlebens bildet. In China war die Lage 

der Frauen bis in die jüngſte Zeit eine abſcheuliche; es galt als „gute 

Sitte“, daß der Mann ſeine Gattin ſchlage, und wenn der Chineſe 

niedrigen Ranges ſie ein wenig ſchonte, ſo that er dies bloß, um 

nicht in die Notwendigkeit verſetzt zu werden, eine Nachfolgerin zu 

kaufen.?) In Hindu⸗Familien find nach Dubois Eintracht, Geiſtesver⸗ 

1) Schoolcraft, Band III, S. 236. ) Hall, S. 568. 

3) Brough Smyth, Band I, S. XXIV. )) Katſcher, S. 58 ff. 
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wandtſchaft und aufrichtige, gegenſeitige Freundſchaft ſelten zu finden. 
„Vergebens erwarten wir“, ſagt er, „zwiſchen Gatte und Gemahlin 

jenes gegenſeitige Zutrauen und jene Freundlichkeit, welche das eheliche 

Glück bilden. Der Zweck der Verheiratung des Hindus iſt nicht, eine 
Gefährtin zu gewinnen, die ihm die Schattenſeiten des Lebens ertragen 

hilft, ſondern eine Sklavin zu erwerben, die Kinder gebiert und ſeinen 

Befehlen unterthan iſt.““) Die Liebe, von welcher die perſiſchen Dichter 
ſingen, hat entweder eine ſinnbildliche oder eine ſehr weltliche Bedeutung 

und ſchließt immer den Gedanken an geſchlechtlichen Verkehr in ſich.?) 
Bei den Arabern, ſagt Burckhardt, „ſprechen zwar die Stadtbewohner 
viel von der Liebesleidenſchaft, doch bezweifle ich, daß ſie darunter etwas 
anderes verſtehen als die roheſte, tieriſche Begierde.“?) Sogar in 

Griechenland war die Liebe der Geſchlechter nach einigen Autoritäten 
nur wenig mehr als ein Geſchlechtstrieb.“) 

Es iſt ebenſo klar, daß die Ehe nicht aus Neigung geſchloſſen 
werden kann, wo die jungen Frauen vor der Verheiratung von den 
Männern ganz fern gehalten werden, wie dies im Orient geſchieht. 

In China ereignet es ſich oft, daß die Beteiligten einander bis zum 

Hochzeitstage nicht zu ſehen bekommen, und in Griechenland war die 
Sitte in dieſer Beziehung kaum minder ftreng.d) Vergebens drang 

Plato darauf, daß es den jungen Leuten geſtattet ſein ſollte, einander 

häufiger zu begegnen, damit im Eheleben weniger Feindſeligkeit und 

Gleichgültigkeit vorhanden ei.) Plutarch hofft, daß ſich die Liebe nach 
der Hochzeit einſtellen werde.“) 

Das Gefühl, welches Gatten und Gattinnen zu echten Gefährten 

in Glück und Unglück macht, kann bloß in Geſellſchaften erwachſen, 

bei denen die altruiſtiſchen Geſinnungen des Mannes kräftig genug 

ſind, um ihn im Weibe ſeinesgleichen erkennen zu laſſen und bei denen 
dieſes nicht wie eine exotiſche Pflanze im Gewächshauſe abgeſchloſſen 
bleibt, ſondern in die Lage kommt, mit den Männern frei Umgang 
zu pflegen. In dieſer Richtung iſt die europäiſche Civiliſation ſeit 

Jahrhunderten vorgeſchritten, und wir haben keinen Grund zu der Be— 

) Dubois, S. 109. ) Dr. Polak, Band I, S. 206. 3) Burckhardt, S. 155. 

) Palmblad, „Grekisk fornkunskap“, Band I, S. 252. „Das Ausland“, 
1875, S. 321: 

8) Katſcher, S. 71, 84. Hermann⸗Blümner, S. 261. 

e) Plato, Buch VI, S. 771. ) Plutarch, Lee was Y inis dgerijs, Kap. VIII. 
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fürchtung, daß ſie je auf die Dauer von dem Pfade abgelenkt wird, 

auf welchem allein einige ihrer wichtigſten Ziele erreicht werden können. 
Als die Liebe begann, in der geſchlechtlichen Zuchtwahl der 

Menſchen eine hervorragendere Rolle zu ſpielen, wurde den Geiſtes—, 

Gemüts⸗ und Moraleigenſchaften, durch welche jenes Gefühl hauptſäch— 
lich hervorgerufen wird, größere Beachtung geſchenkt. Später werden 

wir ſehen, wie groß die dieſer Thatſache entſtammenden Folgen ſind. 
Einſtweilen begnügen wir uns mit der Feſtſtellung, daß der von civili— 

ſierten Menſchen den höheren Eigenſchaften eingeräumte Vorzug be— 

deutend zur geiſtigen Veredelung der Raſſe beiträgt. Stark hat die 
Beobachtung gemacht, daß die ausſchweifenden, verworfenen und ver— 

brecheriſchen Klaſſen meiſt nicht heiraten, und dasſelbe gilt in großem 

Maße von Perſonen, die an Verſtand, Gemüt und Willen ſehr unter⸗ 

geordnet ſind.) 

Die Zuneigung beruht in ſehr hohem Grade auf Sympathie. 
Obgleich getrennte Anlagen, ſind dieſe zwei Gefühlsklaſſen dennoch innig 

miteinander verbunden: die Zuneigung wird durch Mitgefühl und das 
Mitgefühl durch Zuneigung verſtärkt. Gemeinſamkeit der Intereſſen, 
Anſichten und Empfindungen des Kulturgrades und der Lebensweiſe 

bildet eine Vorbedingung des innigen Mitgefühls?) und begünſtigt 
deshalb auch die lebhafte Zuneigung. Wo die Liebe durch Gegenſätze 

erregt wird, iſt dies bloß innerhalb gewiſſer Grenzen der Fall; 

der Gegenſatz darf nicht ſo groß ſein, daß er die Sympathie ausſchließe. 

Ein großer Altersunterſchied iſt der innigen Sympathie gefährlich. 
Wieland bemerkte, daß die meiſten Leute, die ſich verlieben, in Perſonen 

von ungefähr ihrem Alter verliebt werden,“) und die Statiſtik beweiſt 
die Richtigkeit dieſer Beobachtung; Männer, die in verhältnismäßig 

ſpätem Lebensalter heiraten, vermeiden gewöhnlich einen zu großen Alters— 

unterſchied.“) Der Grund dieſer durch das Alter geänderten Bewunderung 

und Bevorzugung, ſagt Walker, „ſcheint in der Ahnlichkeit der von ähnlichen 
Lebensperioden unzertrennlichen Ziele und Intereſſen, in der Verkettung 

dieſer mit einer gleichartigen Intenſität der geſchlechtlichen Begierde, in 
der entſprechenden Hervorrufung gleichen Mitgefühles und in dem Ent⸗ 
ſchluſſe zu liegen, daß es dauerhaft ſein joll.“) 

1) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 215. 

) Vergl. Bain, S. 117; Sully, „Outlines of Psychology“, S. 515. 

) Walker, „Intermarriage“, S. 113—115. ) Haushofer, S. 405. 

5) Walker, S. 115 ff. 
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Ein ſehr wichtiger Faktor iſt die Ahnlichkeit im Grade der Ge: 
ſittung. Es kommt ſelten vor, daß ſich ein „Gentleman“ in ein 

Bauernmädchen oder ein Handwerker in eine „Dame“ verliebt. Dies 

trägt mehr als alles andere dazu bei, die Trennung der verſchiedenen 

Klaſſen aufrecht zu erhalten und die beſtehende Verteilung des Reichtums 
unter den verſchiedenen Geſellſchaftsgruppen zu bewahren. 

Mangel an Sympathie hält große Schichten menſchlicher Weſen 

— wie z. B. verſchiedene Raſſen und Völker, erbliche Kaſten, Klaſſen, 

Anhänger verſchiedener Glaubensbekenntniſſe — ſelbſt dort ab, gegen— 
ſeitige Ehen einzugehen, wo die perſönliche Zuneigung bei der Wahl 

von Lebensgefährten keine Rolle ſpielt. So vermeiden es viele un: 

civiliſierte Völkerſchaften ſorgfältig, aus ihrem Stamme hinaus zu 
heiraten, und die Haupturſache hierfür iſt, wie ich glaube, das ſtarke 

Mißfallen, welches wilde und barbariſche Völker unzweifelhaft an 

einander haben. MeLennan nannte Solche Völker „endogam“, im 

Gegenſatze zu den Völkern, welche „exogam“ ſind, d. h. welche nicht 
innerhalb ihres eigenen Stammes oder Clans heiraten. Dieſe Einteilung 

hat jedoch eine große Verwirrung verurſacht, da „Exogamie“ und „Endo— 

gamie“ keine wirklichen Gegenſätze ſind. Denn bei jedem Volke beſteht 
ein „äußerer“ Kreis — um die ſehr angemeſſene Terminologie Sir 

Henry Maines zu gebrauchen, — über welchen hinaus die Ehe— 

ſchließung entweder verboten iſt oder allgemein vermieden wird, wie 

auch ein „innerer Kreis“, der den Clan oder mindeſtens die allernächſte 

Verwandtſchaft einſchließt, innerhalb deſſen keine Ehe geſtattet iſt. 
Gleich dem inneren, wechſelt auch der äußere Kreis beträchtlich 

an Umfang. Rengger berichtet, daß viele Indianerraſſen Paraguays 
zu ſtolz ſind, mit irgend welcher Raſſe anderer Färbung oder ſelbſt mit 
einem anderen Volke gleicher Farbe Wechſel-Ehen einzugehen.!) In 

Guiana und anderswo vermiſchen ſich die Indianer nicht gern mit 
den Negern, welche ſie vielmehr verachten.?) Bei den Iſthmusbewohnern 
Central-Amerikas „wurde keine Ehe mit Fremden oder mit Leuten ge= 

ſchloſſen, die eine abweichende Mundart ſprachen;“?) und in San Sal: 

vador wurde nach Palacis jeder Mann, der mit einem fremden Weibe 

Verkehr pflegte, getötet.“) Powers giebt uns von einem kaliforniſchen 

) Reich, S. 456. ) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 174. 
aneroöft, Baud 1,30. 77 

) Spencer, „Descriptive Sociology“: Die alten Mexikaner u. ſ. f., S. 4. 
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Stamme Kunde, der die Frau tötete, die mit einem weißen Manne 

Ehebruch beging oder ihn heiratete;) und bei den Barolongs, einem 
Betſchuanenſtamme, ward früher über jedermann, der mit Europäern 

Verkehr pflegte, die gleiche Strafe verhängt.?) Bei den Kabylen „ilt 
die Eheſchließung mit einer Negerin nicht im Prinzip verboten, aber 

die Familie würde ſich einer ſolchen Verbindung widerſetzen.““) 

Die Chineſen verwerfen nach Jamieſon die Ehe mit den ſie um: 

gebenden barbariſchen Stämmen, mit denen ſie denn auch in der Regel 

überhaupt nicht verkehren — weder freundſchaftlich noch feindlich. “) 

Die ſchwarze und die lichtere Bevölkerung der Philippinen bewohnt 

ſeit undenklichen Zeiten dasſelbe Land, ohne eine Zwiſchenraſſe erzeugt 

zu haben;“) die Bugis von Perak haben ſich von dem Volke, in deſſen 

Mitte fie leben, ſehr abgeſondert gehalten;‘) und auf Sumatra iſt es 

eine Seltenheit, daß ein Malaye ein Kubu-Weib heiratet.“) Die Munda- 

Kols beſtrafen Mädchen, die von Hindus verführt werden, mit großer 

Strenge, während die meiſten von ihnen den Geſchlechtsverkehr ihrer 

Mädchen mit Männern des eigenen Volkes als etwas ganz Natür— 

liches betrachten.) Und auf Ceylon ſind ſelbſt jene Veddahs, die in 
Anſiedelungen leben, keine Wechſelehen mit ihren Nachbarn, den Singa— 
leſen, eingegangen, obwohl fie ſeit langer Zeit mit ihnen umgehen.“) 

Graf Gobineau bemerkt, daß nicht einmal die Gemeinſamkeit des 

Glaubensbekenntniſſes und des Vaterlandes die erbliche Abneigung der 

Araber gegen die Türken, der Kurden gegen die Neſtorianer Syriens, 

der Magyaren gegen die Slaven beſeitigen kann.““) Thatſächlich iſt 

bei den Arabern der Trieb zur ethniſchen Abſonderung ſo ſtark, daß 

— wie ein Reiſender erzählt — ein Beduinenweib in Dſchidda, wo 

) Powers, S. 214. Vergl. Mackenzie, „Voyages“, S. 148 (Biber⸗ un 

Rocky⸗Mountain⸗Indianer). 

2) „Das Ausland“, 1884, S. 464. 
) Hanoteau et Letourneux, Band II, S. 164. 
) Jamieſon in „The China Review“, Band X, S. 94 f. 

5) Crawfurd, „On the Classificaton of the Races of Man“ in den „Trans. 

Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band I, S. 357. 

Y Menair ßperak S. 131. 

7) Forbes, „The Eastern Archipelago“, S. 241. 
8) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, S. 370, 371, 366. 

) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 282, 292. 

10) de Gobineau, „The Moral and Intellectual Diversity of Races“, 

S. 173 ff. 
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die geſchlechtliche Sittſamkeit wenig in Ehren gehalten wird, ſich einem 

Türken oder Europäer für Geld hingiebt, ſich aber auf immer für 
entehrt halten würde, wenn man ſie mit ihm in geſetzkräftiger Ehe 

vermählte.) 

Ehen zwiſchen Lappländern und Schweden ſind, da ſie von beiden 

Völkern für entehrend gehalten werden, eine Seltenheit. Zwiſchen 

Lappländern und Norwegern ſind ſie gleichfalls ungewöhnlich; auch 

heiratet ein Lappländer kaum jemals eine Ruſſin.?) Zu verſchiedenen 

Zeiten ſind die Spanier in Central-Amerika, die Engländer auf Mauri⸗ 

tius, die Franzoſen auf Réunion und den Antillen und die däniſchen 

Handelsleute auf Grönland geſetzlich verhindert worden, Eingeborene 

zu heiraten.?) Bei den Hebräern ſcheinen Ehen mit Ausländern in 
der erſten Zeit ihrer Macht und Herrſchaft ſeltene Ausnahmen geweſen 

zu ſein.“) Den Römern war es unterſagt, „Barbaren“ zu heiraten, 

und Valentinian verhängte auf ſolche Verbindungen die Todesſtrafe.“) 
Tacitus war der Meinung, daß die Germanen Eheſchließungen mit 
fremden Völkern verſchmähten,?) und dasſelbe ſcheint bei den Slaven 

der Fall geweſen zu ſein.“) 

Bei mehreren Völkern finden Eheſchließuugen ſelten oder nie außer: 

halb des Bodens des Stammes oder der Gemeinde ſtatt. Dies iſt 
bei vielen Stämmen Guatemalas, 8) bei den Ahths,“) Navajos!“) und 

Pueblos 1) der Fall. Im Dorfe Schawill (Süd-Mexiko) muß nach 
Stephens „jedes Mitglied im Rancho heiraten und niemals war außer— 

halb desſelben eine Ehe geſchloſſen worden. Sie ſagten, das ſei un: 

möglich, das könne nicht geſchehen . . . . Dies wurde jo wenig befürchtet, 

daß in ihren Geſetzen keine Strafe dafür beſtimmt war; aber auf Be⸗ 
fragen erklärten ſie nach einigen Beratſchlagungen, daß der Schuldige, 

ſei es ein Mann oder ein Weib, verbannt werden würde.“ 1?) Von 

den Tſchaymas in Neu-Andaluſien, bei denen Ehen bloß zwiſchen den 

!) de Gobineau, „Ihe Moral and Intellectual Diversity of Races“, 
S. 174, Anmerkung 1. Vergl. d' Escayrac de Lauture, S. 155. 

2) v. Düben, S. 200 ff. 

3) Morelet; Montgomery, Band II, S. 491; Godron, Band II, S. 360; 

Fries, S. 159. 

4) Ewald, S. 193. °) Roßbach, S. 465. °) Tacitus, Kap. IV. 
) Macieiowski, Band II, S. 191. ) Bancroft, Band I, S. 703. 

) Sproat, S. 98. 1) Bancroft, Band I, S. 512, Anmerkung 120. 

11) Davis, S. 146. 12) Bancroft, Band I, ©. 663. 
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Bewohnern desſelben Weilers geſchloſſen werden,“) bemerkt Humboldt: 

„Wilde Völkerſchaften ſind in eine Unzahl von Stämmen geteilt, die, 
einen grauſamen Haß gegeneinander hegend, gegenſeitig ſelbſt dann 
keine Ehen eingehen, wenn ihre Sprachen aus derſelben Wurzel ab— 

ſtammen, und wenn bloß ein unanſehnlicher Flußarm oder eine Hügel— 

kette ihre Wohnorte trennt.“ 2) Dies gilt insbeſondere von mehreren 

braſilianiſchen Stämmen.?) Im alten Peru war es den Eingeborenen 

der einen Provinz oder Dorfichaft nicht erlaubt, jene einer anderen 
zu ehelichen. “) 

Im äquatorialen Afrika ſchließen nach Du Chaillu die nichtkanni— 
baliſchen Stämme mit ihren kannibaliſchen Nachbarn, deren eigentüm— 
liche Sitten fie verabſcheuen, keine Wechſelehen.“) Barrow berichtet, 

daß die Hottentotten ſtets innerhalb ihres eigenen Kraals heiraten,“) 

und ein Buſchmann-Weib würde jeden Geſchlechtsverkehr mit einem 

Manne außerhalb ihres Stammes, wie überlegen dieſer auch ſei, für 

eine Erniedrigung anſehen.)) Bei den Hovas heiraten die verſchiedenen 

Stämme, Clans und ſogar Familien in der Regel nicht gegenſeitig, 

und zwar weil ſie, wie Sibree behauptet, „das Grundeigentum bei— 
ſammenhalten wollen und ein ſtarkes Sippſchaftsgefühl hegen.““) 

Swann verſtändigt mich, daß bei den Waguha (Weſt-Tanganjika) 

Ehen außerhalb des Stammes vermieden werden, wenn ſie auch nicht 

verboten find, und Hodgſon ſchreibt mir, daß dies im öſtlichen Inner— 

Afrika ſehr oft der Fall ſei. 

In Indien giebt es mehrere Fälle von Stammes- oder Clan— 

Endogamie.?) Die Tipperahs und die Abors z. B. verabſcheuen den 

Gedanken, daß ihre Mädchen aus dem eigenen Clan hinaus heiraten 

könnten,“) und Oberſt Dalton erhielt in vollem Ernſt die Verſicherung, 

daß, „wenn ſich eine Paädamstochter derart erniedrigt, Sonne und 

Mond ſich weigern, zu ſcheinen und unter den Elementen ein derartiger 

1) v. Humboldt, „Personal Narrative“, Band III, S. 227. 

2) Ebenda, Band III, S. 226 ff. ) v. Martius, Band I, S. 106. 

) Gareilasso de la Vega, Band I, S. 308. °) Du Chaillu, S. 97. 

6) Barrow, Band I, S. 144. ) Chapman, Band II, S. 75. 

J Sibree, S. 6, 109. 

9) Die Kolams (Dalton, S. 278), Koch (Hodgſon im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XVIII, S. 707), Karens von Birma (nach Dr. Bunker; Mason, 

„On Dwellings etc. of the Karens“, im „Jour. As. Soc. Bengal“, 
Band XXXVIL ©. 151). 

10) Lewin, ©. 201. 
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Streit ausbricht, daß jede Arbeit notgedrungen eingeſtellt werden müſſe, 
bis der Makel durch eine Sühne oder durch ein Opfer weggewaſchen 

werde.“ !) Die Ainos verachten nicht bloß die Japaneſen ebenſo ſehr 

wie die Japaneſen fie verachten, — fie ſind nicht einmal untereinan⸗ 

der ſonderlich geſellig, und die Bewohner eines Dorfes lieben es nicht, 

in ein anderes hinein zu heiraten.?) Dasſelbe kann von den Ser— 
matha⸗-Inſulanern behauptet werden,?) während die Minahaſſers,) die 

Djakens) und die Eingeborenen Neu-Guineas s) und Neu-Brittaniens?) 

in der Regel innerhalb ihres Stammes heiraten. Bei den Neuſeeländern 

werden nach Nate „jedermann, der — es ſei denn aus politiſchen 

Gründen — aus einem anderen Stamme ein Weib heimgeführt, große 

Hinderniſſe in den Weg gelegt“, und die Ehen finden gewöhnlich nur 

zwiſchen Verwandten ſtatt.?)) In Auſtralien giebt es Gruppen von 

Stämmen, ſogenannte verbündete Stämme, die gewöhnlich die gleiche 
Mundart ſprechen und die Gewohnheit haben, ſich behufs gemeinſamer 

Verteidigung und zu anderen Zwecken zu vereinen. Gegenſeitige Ehe— 

ſchließung zwiſchen verbündeten Stämmen iſt die Regel,“) doch find 
mehrere Stämme meiſt endogam. 0) 

Im alten Wales mußten nach Lewis Ehen innerhalb des Clans 
geſchloſſen werden.“!) In Athen war — wenigſtens in deſſen ſpäterer 

Geſchichte —, jeder Ausländer, der eine Athenerin zur Gattin hatte, 

der Gefahr ausgeſetzt, als Sklave verkauft zu werden und ſein Eigen— 
tum eingezogen zu ſehen; und wenn ein Athener mit einer ausländi— 

ſchen Frau lebte, war ſie den gleichen Folgen und er einer Geldbuße 
von tauſend Drachmen unterworfen.?) Die Ehe mit fremden Weibern 
war allen Spartanern unterſagt und wurden den Herakliden mittels 

1) Dalton, ©. 28. 

2) Batchelor in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band X, S. 211 ff. 
v. Siebold, S. 30 ff. | 

8) Riedel, ©. 325. ) Hickſon, S 277. Wilken, „Verwantschap“, S. 21 ff. 

5) Ebenda, S. 23. 

) Bink im „Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 396. 

*) Romilly in den „Proceed. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band IX, S. 9. 

8) Pate, S. 99, 96. | 
9) Crurr, Band I, S. 67, 63. Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, 

Band XXIII, S. 398. 

40) Curr, Band I, S. 298, 303, 330, 343, 377; Band II, S. 21 179, 107 
301; Band III, S. 252, 272. 

) Lewis, S. 196 Pan, 
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einer beſonderen Rhetra unterfagt.!) In Rom war jede Ehe eines 

Bürgers mit einem Weibe, das nicht ſelber römiſche Bürgerin war 
oder nicht einer Gemeinſchaft angehörte, welche das Vorrecht des 
connubium mit Rom beſaß — das immer eigens erteilt wurde —, 

ungültig; in einer ſolchen Ehe konnten keine legitimen Kinder geboren 
werden.?) In früheren Zeiten war es ſogar üblich, daß der Vater 
für ſeine Tochter in ſeiner eigenen gens einen Gatten ſuchte, und die 

Ehe außerhalb derſelben wird als etwas Außergewöhnliches erwähnt. ) 
Die Verbote wechſelſeitiger Ehe beziehen ſich nicht nur auf Ber: 

ſonen, welche verſchiedenen Völkerſchaften oder Stämmen angehören; 
ſehr häufig haben ſie auch auf Perſonen Bezug, die verſchiedenen 
Klaſſen oder Kaſten derſelben Gemeinſchaft zugeteilt ſind. In zahlreichen, 

vielleicht in den meiſten Fällen jedoch fielen dieſe Verbote urſprünglich 
zuſammen. Die Kaſten ſind häufig, wenn nicht immer, die Folgen 

ausländiſcher Eroberung und Unterjochung, wobei die Eroberer der 

Adel, die Unterjochten die Bürger oder Sklaven wurden. So war 

der engliſche Hochadel vor der normänniſchen Eroberung ſächſiſch, nach 
derſelben normänniſch. Die Nachkommen der germaniſchen Eroberer 
Galliens waren tauſend Jahre lang die herrſchende Raſſe Frankreichs, 

und bis zum 15. Jahrhundert war der geſamte höhere Adel fränkiſcher 

oder burgundiſcher Abſtammung.?) Das Sanskritwort für Kaſte lautet 
„varna“, d. h. Farbe, und es zeigt, wie die Unterſcheidung zwiſchen 

hohen und niedrigen Kaſten in Indien entſtanden iſt. Dieſes Land 

war, bevor die lichteren Arier davon Beſitz ergriffen, von dunkelge— 

färbten Raſſen bewohnt; und die bittere Verachtung der Arier gegen 
fremde Stämme, ihr herriſcher Geiſt und ihre ſtarken Raſſen- und 

Religionsantipathieen fanden im Stolze der Raſſen- und Kaſtenunter— 

ſcheidung Spielraum. Ein ſorgfältiger Beobachter kann noch heutzu— 

tage die Nachkommen der Eroberer und der Eroberten unterſcheiden. 
„Kein Beſucher Indiens“, ſagt Stevenſon, „kann die Phyſiognomie der 
höheren und niedrigeren Klaſſen der Eingeborenen beobachtet haben, 
ohne den auffallenden Unterſchied wahrzunehmen, welcher in der Kopf— 
form, im Körperbau und in der Hautfarbe zwiſchen den höheren und 
den niedrigeren Kaſten, in welche die indiſche Bevölkerung geteilt iſt, 

1) Müller, „The Doric Race“, Band II, S. 302. 

2) Gaius, „Institutiones“, Buch I, § 56. 
3) Marquardt u. Mommſen, Band VII, ©. 29. 

) Hotz in de Gobineaus „The Diversity of Races“, S. 239. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Che. 24 
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beſteht.“)) Dieſe Erklärung vom Urſprunge der indischen Kaſten wird 
von der Thatſache unterſtützt, daß wir gerade in den älteſten vediſchen 

Hymnen die erſten Anſpielungen auf jene vier Klaſſen — Brahmanen, 

Kſchatrijas, Vais yas und Sudras — finden, auf welche alle ſpäteren 

Kaſten zurückgeführt worden find.) Die Inkas von Peru waren als eine 

Erobererraſſe bekannt, und die alten Mexikaner ſtellten die Kulturhelden der 

Tolteken weiß dar.?) Bei den Beni⸗Amer ſind die Adeligen meiſt hellfarbig, 

die Gemeinen ſchwärzlich.“) Der polyneſiſche Adel hat eine verhältnis— 

mäßig lichte Hautfarbed) und ſcheint die Nachkommenſchaft einer er— 

obernden oder höheren Raſſe zu ſein. „Die Häuptlinge und die Per⸗ 
ſonen von erblichem Rang und Einfluß,“ ſagt Ellis, „ſtehen auf den 

polyneſiſchen Inſeln nahezu ohne Ausnahme bezüglich der Stattlichkeit, 

würdevollen Haltung und phyſiſchen Kraft ebenſo hoch über der Bauern— 
ſchaft oder dem gemeinem Volke wie hinſichtlich des Ranges und der 
Stellung, obwohl ſie zu ihrer Stellung nicht wegen ihrer perſönlichen 

Fähigkeiten erwählt werden, ſondern Rang und Würde von ihren Ahnen 
ableiten. Dies iſt bei den meiſten Gruppen des Stillen Ozeans, ins— 

beſondere aber auf Tahiti und den umliegenden Inſeln der Fall.“ 6) 

Bei den Schans ſchien nach Anderſon „die Mehrheit der höheren 

Klaſſen vom gemeinen Volke durch länglichere, ovalere Geſichtsformen 
und einen ausgeſprochen tatariſchen Typus der Geſichtsbildung unter— 

ſchieden zu ſein. “) In Amerika entwickelte ſich zur Zeit der erſten 

europäiſchen Einwanderung eine Art von Kaſtenunterſcheidung, wobei 

weiße Hautfarbe mit Adel gleichbedeutend war, und in Laplata blieben 
Spanier, Meſtizen und Indianer ſogar in der Kirche voneinander 
getrennt. ) 

Als Abkömmlinge anderer Vorfahren halten die Mitglieder adeliger 
Familien ihre geſonderte Stellung aufrecht und ſtehen dem Volke, in 

deſſen Mitte fie leben, faſt wie Fremde gegenüber. In feinen Be: 

1) Müller, „Chips from a German Workshop“, Band I, S. 322 ff. Vergl. 
Monier Williams, „Hinduism“, S. 154. 

2) Rhys Davids, S. 22 ff. )) Waitz, Band IV, S. 64. 

*) Munzinger, S. 336. 

5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 6. Liſiansky, S. 85 (Nukahivaner). 

6) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 82. Vergl. Beechey, 
Band I, S. 205 ff.; Seemann, „Viti“, S. 79; Waitz⸗Gerland, Band V, S. 113. 

7) Anderſon, S. 289. 

8) Baſtian, „Beiträge zur Ethnologie“ in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band J, 

S. 267 ff. | 
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trachtungen über den Mangel an gegenſeitiger Sympathie bei den 
verſchiedenen Klaſſen jener Geſellſchaften, in welchen ſolche Unter— 
ſcheidungen anerkannt werden, jagt Graf Toqueville: „Jede Kaſte hat 

ihre eigenen Meinungen, Gefühle, Rechte, Sitten und Lebensweiſen. 

Mithin gleichen die Männer, aus denen jede Kaſte zuſammengeſetzt iſt, 

nicht der Maſſe ihrer Mitbürger; ſie denken oder fühlen nicht auf die 
gleiche Weiſe, und ſie glauben kaum, daß ſie derſelben Menſchenraſſe 

angehören . . . . Wenn die Chroniſten des Mittelalters, die durch Ge— 

burt oder Erziehung alle der Ariſtokratie angehörten, das tragiſche 

Ende eines Adeligen berichten, ergießt ſich ihr Schmerz zuſehends, 
während ſie in einem Atemzuge und ohne Klage von den Blutbädern 

und Martern erzählen, welche über das gemeine Volk verhängt wurden. 

Nicht als hätten dieſe Autoren gewohnheitsmäßigen Haß oder ſyſtematiſche 

Mißachtung gegen das Volk gehegt; der Krieg zwiſchen den verſchiedenen 

Klaſſen der Gemeinſchaft war noch nicht erklärt. Sie waren mehr von 

einem Inſtinkt als von einer Leidenſchaft angetrieben; da ſie ſich keine 
klaren Begriffe von den Leiden der Armen gebildet hatten, bekümmerten 
ſie ſich nicht um deren Schickſal.“ Dann bietet unſer Gewährsmann 
zum Beweiſe hierfür Auszüge aus den Briefen der Frau von Sévigné, 

welche eine grauſame Scherzhaftigkeit bekunden, wie ſie ſich in unſeren 

Tagen „der derbſte Menſch, der an die gefühlloſeſte Perſon ſeiner Be 

kanntſchaft ſchreibt,“ nicht mutwillig zu geſtatten wagen würde; und 
doch war Madame de Sövigns weder ſelbſtſüchtig noch grauſam: fie 

war ihren Kindern leidenſchaftlich zugethan, immer bereit, mit ihren 
Freunden zu fühlen, und behandelte ihre Dienerſchaft und ihre Vaſallen 
mit Freundlichkeit und Milde.) 

Von dieſem, mit dem eitlen Wunſche nach Reinhaltung des Blutes 
verbundenen Mangel an Zuneigung und Mitgefühl zwiſchen den ver— 
ſchiedenen Geſellſchaftsſchichten rührt das Verbot der Verheiratung außer— 
halb der Klaſſe her, ebenſo wie die allgemeine Vermeidung ſolcher Ehe— 

ſchließungen. 
Bei den Ahts z. B., die viel auf vornehme Geburt halten, ver— 

liert ein Patrizier an Anſehen, wenn er nicht in ſeinem oder in einem 
anderen Stamme eine Frau entſprechenden Ranges heiratet.?) Bei den 

Iſthmusbewohnern Central-Amerikas heirateten die Edelleute bloß Töchter 

’) de Tocqueville, „Democracy in America“, Band II, S. 149— 151. 

Spross 8 

24 * 
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edlen Geblütes, und in Guatemala würdigte die Ehe mit einer Sklavin 

den freien Mann zur Stellung eines Sklaven herab.!) Die Stämme 

von Braſilien erachten ſolche Verbindungen ebenfalls höchſt ſchimpflich.?) 

Nirgends ſind die verſchiedenen Geſellſchaftsklaſſen ſtrenger von— 

einander geſchieden, als auf den Inſeln der Südſee. In der Mariannen— 

gruppe herrſchte allgemein der Glaube, daß bloß die Adeligen mit einer 

unſterblichen Seele begabt waren, und ein Adeliger, der ein Mädchen 

aus dem Volke heiratete, erlitt die Todesſtrafe.?) In Polyneſien 

wurden die Gemeinen vom Adel gleichfalls nahezu als eine andere 

Gattung von Weſen betrachtet.?) Deshalb wurden in den höheren 

Ständen Ehen bloß zwiſchen Perſonen entſprechender Stellung ge— 

ſchloſſen, und wenn auf Tahiti eine Frau von Rang eine tiefer ſtehende 
Perſon zum Gatten wählte, tötete man die Kinder, die er mit ihr 

hatte.?) Im indiſchen Archipel werden Ehen zwiſchen Perſonen ver— 
ſchiedener Stände in der Regel mißbilligt, und an einigen Orten ſind 
ſie verboten.“) Bei den Hovas (Madagaskar) dürfen die drei großen 

Abteilungen — Adelige, Gemeine und Sklaven — mit wenigen Ausnahmen 
gegenſeitig nicht heiraten, und auch die drei verſchiedenen Klaſſen von 

Sklaven heiraten nicht untereinander.“) Faſt dieſelbe Regel hat für die 

verſchiedenen Ordnungen der Beni-Amer und Marea Geltung,“) und bei den 

Teda bilden die Schmiede für ſich allein eine erbliche, äußerſt ver— 
achtete Kaſte, die gezwungen ſind, ausſchließlich Mitglieder ihrer eigenen 

Kaſte zu heiraten.“) Bei mehreren afrikaniſchen Völkern jedoch find 

Ehen zwiſchen Sklaven und Freien geſtattet. ““) 

Die Anezen Arabiens verheiraten ſich nie mit den „szona“, den 

1) Bancroft, Band II, S. 659. 

2) v. Martius, Band I, S. 71. v. Spix u. v. Martius, Band II, S. 74. 

2) Waitz⸗Gerland, Band V, S. 112. ) Ebenda, Band VI, S. 165, 186. 

5) Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, S. 171 ff. Ellis, 
„Polynesian Researches“, Band I, S. 256. 

6) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 153. Hickſon, 

S. 278 (Minahaſſers), Matthes, S. 13 (Bugis und Macaſſars). Riedel, S. 302, 
334 (Gingeborene von Timor⸗laut und Wetter). St. John, „Wild Tribes of the 
North-West Coast of Borneo“, in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, 
S. 234 ff. (See⸗Djaken). 

). Sibree, S. 256, 185. ) Munzinger, S. 313, 240. 

) Nachtigal, Band I, S. 443 ff. 

0) Neger von Loango (Soyaux, S. 162), Hottentotten (Kolben, Band I, 

S. 156), Kunäma und Barea (Munzinger, S. 484). 
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Handwerkern oder Gewerbetreibenden; auch verehelichen ſie ihre Töchter 
niemals an Fellahs oder an Stadtbewohner. “) In Indien war die gegen: 

ſeitige Ehe zwiſchen verſchiedenen Kaſten zur Zeit Manus zuläſſig, 

doch jetzt iſt ſie gänzlich verboten. Von den urſprünglichen vier Kaſten 
haben nur die Brahmanen ihre Reinheit bis zu einem gewiſſen Grade 

bewahrt, aber es giebt eine faſt endloſe Zahl von gewerblichen Kaſten, 

die hauptſächlich aus Verbindungen von die gleiche Beſchäftigung be— 

treibenden Männern hervorgegangen ſind.?) Überdies finden wir, wie 

Sir Monier Williams bemerkt, „ſo viele Kaſten in den Kaſten, daß 

ſelbſt die Brahmanenkaſte aufgelöſt und in zahlreiche Raſſen geteilt iſt, 

welche wieder in eine Fülle von Stämmen, Familien oder Unterkaſten 

zerfallen, . . . welche nicht gegenſeitig heiraten.“ ?) Klaſſen-Endogamie 

herrſcht auf Ceylon,“) in Siam’) und Koreas) vor, und wenn im 

Tſchittagong-Bezirke ein Sklave heiratet, muß die auserwählte Perſon 
eine Sklavin fein.) In China dürfen Schauſpieler, Polizeileute, 

Ruderer und Sklaven nur Frauen der eigenen Klaſſe ehelichen.) In 
Japan war es vor dem Jahre 1868, in welchem die neue Ordnung 

der Dinge eingeführt wurde, den verſchiedenen Adelsklaſſen nicht ge— 

ſtattet, untereinander oder aus dem gemeinen Volke zu heiraten.“) 

In Europa hat es ähnliche Verbote gegeben. In Rom konnten 

Plebejer und Patrizier bis zum Jahre 455 v. Chr. nicht gegenſeitig 

heiraten; ebenſo wenig waren Eheſchließungen zwiſchen Patriziern und 

Klienten erlaubt. Cicero ſelber tadelte die Ehen von ingenui mit 

Freigelaſſenen, und wenngleich ſolche Verbindungen unter den Kaiſern 

allgemein geſtattet waren, durfte doch kein Senator eine Freigelaſſene 

und keine Patronin ihren befreiten Sklaven heiraten. Zwiſchen Freien 

und Sklaven konnte wohl contubernium, aber keine Ehe ſtattfinden. “) 
Bei den teutoniſchen Völkern wurde in alten Zeiten jeder Freie, der 
mit einer Sklavin Umgang pflegte, mit Sklaverei beſtraft, und das 

eines ſolchen Verbrechens ſchuldige Weib konnte getötet werden. In 
den ſkandinaviſchen Ländern nahm die Sklaverei verhältnismäßig früh 

ein Ende, aber in Deutſchland folgte ihr die Leibeigenſchaft, und 

) Burckhardt, S 63. 9) Monier Williams, „Hinduism“, S. 155, 153. 

3) Derſelbe, „Indian Wisdom“, S. 218, Anmerkung. ) Davy, S. 284. 
5) Neale, S. 58. ) Roß, S. 311. “ Lewin, S. 86, Anmerkung. 

8) Gray, Band I, S. 187. 
) Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 117. 

10) Mommſen, Band I, S. 318. Roßbach, S. 249, 456, 457 ff. 
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Gleichheit der Geburt wurde auch fernerhin als unerläßliche Vorbe— 
dingung einer geſetzlichen Ehe betrachtet. Noch im dreizehnten Jahr- 

hundert verlor jede deutſche Frau, die mit einem Leibeigenen Geſchlechts— 

verkehr hatte, ihre Freiheit.) Aus der Klaſſe der Freien hob ſich jo: 

wohl in Deutſchland als auch in Skandinavien allmählich der Adel 
als eine geſonderte Ordnung empor, und Ehen zwiſchen Perſonen 

adeliger Geburt und ſolchen, die zwar frei, aber nicht von Adel waren, 

begannen als Mißheiraten betrachtet zu werden.?) In Schweden wurden 

im 17. Jahrhundert derartige Eheſchließungen beſtraft.“) 
Die moderne Civiliſation iſt ebenſo beſtrebt, die Schranken nieder— 

zureißen, welche die verſchiedenen Klaſſen der Geſellſchaft trennen, wie 

ſie beſtrebt iſt, die Unterſchiede in den Intereſſen, Gewohnheiten, Ge— 

fühlen und Kenntniſſen zu verringern. Die Geburt beſtimmt nicht 
mehr in dem Maße wie früher die Stellung eines Mannes, und der 

Adel iſt nur noch ein Schatten deſſen, was er geweſen. Deshalb 

haben ſich nur wenige Züge der früheren Klaſſen-Endogamie erhalten. 

Nach dem deutſchen bürgerlichen Geſetze wird die Ehe eines dem 

Hochadel angehörigen Mannes mit einer Frau niedrigerer Geburt noch 
immer als disparagium betrachtet, die Frau hat kein Anrecht auf den 

Rang ihres Gatten, und weder ſie noch ihre Kinder beſitzen das volle 

Erbrecht.“) Wenn auch nicht geſetzlich verboten, werden Eheſchließun— 

gen außerhalb der Klaſſen allgemein gewohnheitsmäßig vermieden. „Die 

äußere oder endogame Grenze, innerhalb welcher ein Mann oder ein 
Weib heiraten ſoll“, ſagt Sir Henry Maine, „iſt zumeiſt von der 

Sitte oder vom Vorurteil in Schutz genommen worden. In England 

iſt ſie zwar nicht gänzlich verdunkelt, aber doch nur ſchwach ausge— 
prägt. In den Vereinigten Staaten iſt ſie infolge der Vorurteile 

gegen die Vermiſchung weißen und gefärbten Blutes klarer vorgezeichnet. 
In Deutſchland aber werden gewiſſe erbliche Würden noch immer durch 
Ehen über die verbotenen Grenzen hinaus verwirkt, und in Frankreich 
ſind trotz aller nominellen Demokratie Eheſchließungen zwiſchen Perſonen 

der noblesse und der bourgeoisie (nur durch das Vorwörtchen „de“ 

) Winroth, „Aktenskapshindren“, S. 233, 227, 230. Weinhold, „Deutſche 
Frauen“, Band I, S. 349, 353 ff. 

2) Weinhold, Band I, S. 349 ff. 

) Odhner, „Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia“, S. 241. 
) Behrend in v. Holtzendorffs „Eneyklopädie der Rechtswiſſenſchaft“, 

Band I, S. 478. ö 
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voneinander unterſchieden) äußerſt ſelten, wenngleich nicht gänzlich 
unbekannt.“) 

Wie die verſchiedenen Geſellſchaftsklaſſen, ſo haben ſich mit der 

Zeit auch verſchiedene Nationen einander genähert. Die nationalen 

Vorurteile haben ſich vermindert, die internationale Sympathie iſt ge— 

wachſen. Im Mittelalter hieß ein Ausländer in Deutſchland „ein 

Elender“, weil er außerhalb des Geſetzes ſtand;?) heute erfreut er fich 

in allen civiliſierten Ländern des Schutzes der Geſetze und iſt als 

Ausländer nicht mehr Gegenſtand des Vorurteiles. Dieſe Erweiterung 

des Mitgefühls und die Verbeſſerung der Verkehrsmittel haben ſelbſt— 
verſtändlich die Eheſchließung zwiſchen den verſchiedenen Nationen viel 

häufiger gemacht, als ſie zu ſein pflegte. 

Auch die Religion bildet ein großes Hindernis gegenſeitiger Ver— 
heiratung. In Britiſch⸗Indien heiraten die Nachkommen aller moham: 

medaniſchen Raſſen — Araber, Iranier, Turanier, Mongolen und 

bekehrte Hindus — gegenſeitig, aber wir finden nur wenige Verbin— 

dungen zwiſchen chriſtlichen Männern und mohammedaniſchen Frauen. ) 

Eine ſolche Ehe iſt nach Lane unter keinen Umſtänden geſtattet und 

kann nur durch Gewaltanwendung zuſtande kommen. Anderſeits gilt 

es für geſetzlich, daß ein Mohammedaner eine Chriſtin oder Jüdin 
heirate, wenn er hierzu durch außerordentliche Liebe zu ihr veranlaßt 

wird, oder wenn er keine Gattin ſeiner eigenen Religion bekommen 

kann. In dieſem Falle muß jedoch der Sprößling dem Glauben des 
Vaters folgen, und die Gattin iſt nach dem Gatten nicht erbberechtigt.“) 
Die Ehe mit einer Heidin iſt dem Muſelmann niemals geſtattet.“) 

Was die Juden als verhältnismäßig reine Raſſe erhalten hat, iſt 
hauptſächlich die Religion. „Der Jude“, ſagt Neubauer, „hat weder 
Vorliebe für, noch Widerwillen gegen die eine oder andere Raſſe, vor⸗ 

ausgeſetzt, daß er eine Frau ſeiner Religion heiraten kann und umge— 

kehrt.“) Das jüdiſche Geſetz erkennt in der That die Ehe mit An⸗ 

) Maine, „Early Law and Custom“, S. 224 ff. 

2) Behrend in v. Holtzendorffs „Encyklopädie“, Band I, S. 457. 

8) Balfour, Band II, S. 885. 

) Lane, Band I, ©. 137. 

5) d' Escayrac de Lauture, S. 68. 

e) Neubauer, „Notes on the Race-Types of the Jews“ im „Jour. Anthr. 

Inst.“, Band XV, S. 19. 
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dersgläubigen nicht an,!) obgleich in den älteren Zeiten Iſraels ſolche 
Ehen nicht unbekannt waren.?) Während des Mittelalters wurden die 

Ehen zwiſchen Juden und Chriſten auch von den Chriſten verboten und 
allgemein vermieden.) „Der Volksglaube Europas“, bemerkt Jacobs, 

„betrachtete die Juden als etwas unter den Menſchen Stehendes, und 

es hätte eine faſt unmögliche Höhe großherziger Duldſamkeit ſeitens 
eines Chriſtenmädchens des Mittelalters erfordert, die Verbindung mit 

einem Juden nicht als etwas Unnatürliches zu betrachten.“ Jacobs 

glaubt, daß bezweifelt werden könne, ob ſelbſt heutzutage auf fünf— 

hundert rein jüdiſche Ehen Eine Miſchehe entfällt.“) 

Der Heilige Paul deutet an, daß es keinem Chriſten geſtattet ſei, 
einen Heiden zu heiraten,“) und Tertullian bezeichnet eine ſolche Ver: 
bindung als Hurerei.“) In früheren Zeiten ermutigte die Kirche oft 

derartige Ehen als Mittel zur Verbreitung des Chriſtentums, und ſie 

verbot dieſelben erſt, nachdem ihr eigener Erfolg geſichert war.“) Das 

Konzil von Elvira verbot chriſtlichen Eltern ausdrücklich, ihre Töchter 

mit Heiden zu verehelichen und ordnete die Exkommunikation aller Zus 

widerhandelnden an.) 

Sogar den Anhängern verſchiedener chriſtlicher Glaubensbekennt⸗ 
niſſe war es verboten, gegenſeitig zu heiraten. In der römiſchen 
Kirche folgte dem Verbote der Ehen mit Heiden und Juden (inpedi- 

mentum cultus disparitatis) alsbald das Verbot der „gemiſchten 

Ehen“ (inpedimentum mixtae religionis), und auch die Proteſtanten 

unterſagten urſprünglich ſolche Verbindungen. Die griechiſche Kirche 

ihrerſeits machte in dieſer Beziehung einen Unterſchied zwiſchen Schis— 
matikern, die von der Kirche bloß in unweſentlichen Punkten, und 

Häretikern, die von ihren grundlegenden Lehrſätzen abweichen.“) Die 
gemiſchten Ehen find gegenwärtig in den meiſten römiſch⸗-katholiſchen 
und proteſtantiſchen Ländern nicht mehr dem bürgerlichen Geſetze zu: 

1) Frankel, „Grundlinien des moſaiſch-talmudiſchen Eherechts“, S. XX. 
Ritter, „Philo und die Halacha“, S. 71. 

) „Geneſis“, Kap. XXI, Vers 21; Kap. XXXVI, Vers 2. 

) Andree, S. 48. Neubauer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 19. 
) Jacobs im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 52. 
5) St. Paul, „I. Korinther“, Kap. VII, Vers 39. 

6) Tertullian, „Ad Uxorem“, Buch II, Kap. 3. ) Winroth, S. 212. 
e) Herzog, „Abriß der geſamten Kirchengeſchichte“, Band I, ©. 215. 

) Winroth, S. 213—215. 
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widerlaufend; in den Ländern jedoch, welche der rechtgläubigen griechi— 
ſchen Kirche angehören, find die ekkleſiaſtiſchen Beſchränkungen vom 
Staate angenommen worden. Die Katholiken und Proteſtanten werden 

in Rußland, Griechenland und Serbien als Schismatiker, in den türki— 

ſchen Ländern hingegen als Häretiker betrachtet.!) Es iſt beachtens— 
wert, daß die gemiſchten Ehen in Ländern, welche zum Teil römiſch— 

katholiſch, zum Teil proteſtantiſch ſind, bloß einen verhältnismäßig ge— 

ringen Prozentſatz der Geſamtzahl der Eheſchließungen bilden.?) 

In keiner Beziehung hat die moderne Civiliſation ſo wohlthätig 

gewirkt wie als Mittel zur Förderung der religiöſen Duldſamkeit. In 

unſerer Zeit entmutigt der Glaubensunterſchied die Sympathie in viel 

geringerem Maße als in früheren Zeiten. Deshalb zeigt die Zahl der 
gemiſchten Ehen überall das Beſtreben, zuzunehmen. In Baiern z. B. 

betrug fie 1835 - 1850 erſt 2˙8% der Geſamtzahl der Eheſchließungen, 

1850 - 1860 nur 3:6°/,, 1860 - 1870 44%, 1870-1875 bereits 

56% und 1876—1877 6˙6 9%.) 
Während mithin die Civiliſation die innere Grenze, innerhalb 

welcher ein Mann oder eine Frau nicht heiraten ſoll, enger gezogen 

hat, hat ſie die äußere Grenze erweitert, innerhalb deren man heiraten 

darf und im allgemeinen heiratet. Der letztere Prozeß war für die 

Entwicklung der Menſchheit von unermeßlicher Bedeutung. Aus Raſſen⸗ 
oder Kaſtenſtolz oder aus religiöſer Unduldſamkeit hervorgegangen, 

haben die endogamen Geſetze ihrerſeits dazu beigetragen, dieſe Gefühle 
zu erhalten und zu ſtärken. Das Geſetz iſt naturgemäß konſervativ 

und erhält Gefühle, welche unter vergangenen Verhältniſſen entwickelt 
wurden. Die Begriffe einer neuen Zeit werden nur langſamen 

Schrittes ſtark genug, um das Menſchengeſchlecht von veralteten Vor— 
urteilen zu befreien. 

Wir haben uns bisher bloß mit der Poeſie der geſchlechtlichen 
Zuchtwahl, mit der Liebe befaßt; wir haben jetzt noch einiges über ihre 

Proſa — die trockene Berechnung — nachzutragen. Und wir können 
ganz gut mit der Würdigung der weiblichen Fruchtbarkeit ſeitens des 

Mannes beginnen, da dieſe einige Merkmale eines Naturtriebes an 

ſich hat. Der Wunſch nach Nachkommenſchaft iſt im Menſchengeſchlechte 
allgemein. Zwar werden zuweilen Fehlgeburten herbeigeführt, und 

1) Winroth, S. 220 ff. 7) v. Öttingen, § 11. 
) Ebenda, S. 131. 
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Kindermord kommt bei vielen wilden Völkern vor, aber dieſe That⸗ 
ſachen widerlegen nicht die allgemeine Regel. 

Von den Crees, Tſchippewyas und anderen Indianern an den 
öſtlichen Abhängen der Rocky-Mountains ſprechend, bemerkt Harmon, 

daß „alle Indianer ſich nach einer zahlreichen Nachkommenſchaft ſehnen.“) 

Bei den Ingaliks „werden Kinder ſehr begierig gewünſcht, ſelbſt wenn 
die Weiber keine Gatten haben.“?) Bei den Majas pflegten enttäuſchte 

Eltern heiß um Kinder zu flehen und der Gottheit, deren Zorn nach 

ihrer Vorausſetzung ihre Hoffnungen vereitelt hatte, mannigfache Opfer 

darzubringen.?) „Sei zahlreich an Sprößlingen und Nachkommen“, 

iſt ein häufiger ehelicher Segensſpruch oder Gruß in Madagaskar, 

denn ohne Nachkommenſchaft zu ſterben, gilt als ein großes Unglück 

und wird mit dem Ausdrucke „tot hinſich lich des Auges“ bezeichnet.“) 

Die Neger betrachten Kinderloſigkeit als das größte Mißgeſchick, das 

ihnen zuſtoßen kann;?) Bosman fragte einſt einen der Hauptleute des 
Königs von Fida, wie viele Kinder er habe, und dieſer erwiderte mit 

einem Seufzer, daß er ſo unglücklich ſei, nicht viele zu haben — er 

könne nicht behaupten, mit Einſchluß der verſtorbenen über ſiebzig ge— 

habt zu haben. Bei den Waganda und Wanjoro findet im Falle 

einer Zwillingsgeburt großes Frohlocken ftatt.) Die ſchamaniſchen 
Heiden Sibiriens betrachteten eine Fülle von Kindern und Rindern als 

die weſentlichſte Bedingung der Glückſeligkeit eines Mannes.“) „An⸗ 

ſtändige Leute haben viele Kinder“, jagt ein japaneſiſches Sprichwort;s) 

den Chineſen gilt eine Fülle von Söhnen als ein Zeichen göttlicher 

Gunſt.“) Vater eines Sohnes zu werden, wird in den Gedichten der 
Indianer als das größte Glück beſchrieben, welches einem Sterblichen 
zu teil werden kann.““) In Perſien wird Kinderloſigkeit als das ſchreck— 

) Harmon, S. 374. 

2) Dall, S. 194. Vergl. Bancroft, Band I, S. 81 (Kaniagmuten). 

) Bancroft, Band II, S. 678. ) Sibree, S. 246. 

4 5) Waitz, Band II, S. 121. Vergl. Reade, S. 242. 

6) Wilſon u. Felkin, Band I, S. 187; Band II, S. 49. 

) Georgi, S. 382. Wegen weiterer Beiſpiele vgl.: „Science“, Band VII, 
S. 172 (Grönländer); Munzinger, S. 387 (Kunäma); Low, S. 196 (Djaken); 

Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 135 (Nukahivaner). 

) Rein, S. 426. °) Gray, Band I, S. 183. 

10) p. Bohlen, Band II, S. 142. 
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lichſte Mißgeſchick betrachtet.!) Eine der Hauptſegnungen, welche Moſes 

den Iſraeliten im Namen Gottes verſprach, war eine zahlreiche Nach— 

kommenſchaft. Die alten Römer hielten die Zeugung ehelicher Kinder 

für den eigentlichen Zweck der Ehe.?) „Wer keine Kinder hat, hat 

auch kein Glück“, jagen die Südſlaven, ?) und der deutſche Volksglaube 

vergleicht eine Ehe ohne Nachkommen mit einer Welt ohne Sonne.“) 

Das Weib wird deshalb nicht bloß als Gattin, ſondern auch als 

Mutter geſchätzt. Nirgends wurde dieſem Gedanken größere Bedeu— 
tung beigelegt als im alten Lakedämon. Wenn ein Gatte glaubte, daß 
die Unfruchtbarkeit der Ehe ihm ſelber zuzuſchreiben ſei, trat er ſeine 

ehelichen Rechte an einen jüngeren Mann ab, deſſen Kind dann der 

Familie des Gatten angehörte; und den Gattinnen, deren Männer 

z. B. in der Schlacht fielen, bevor ſie Kinder hatten, wurden andere 

Männer, vermutlich Sklaven, beſtimmt, damit der verſtorbene Gatte 

Erben und Nachfolger habe.“) Bei vielen Völkern ſteht die Achtung, 
deren ſich ein Weib erfreut, im Verhältnis zu ihrer Fruchtbarkeit,“) und 

oft wird eine unfruchtbare Gattin als unnatürliches und unnützes 
Weſen verachtet.) Wenn in Angola während des Tanzes eine Frau 

eine andere verſpotten will, ſo fügt ſie nach Livingſtone „in den be— 
gleitenden Geſang die Zeile ein: ‚Die und die hat keine Kinder und 
wird nie welche bekommen.“ Die Geſchmähte empfindet die Beleidi- 

gung ſo tief, daß fie nicht ſelten davonſtürzt und Selbſtmord begeht.“) 

Bei den Creeks nennt der Mann ſeine Gattin immer „Mutter meines 

Sohnes;“ “) und will man bei den Todas an einen Mann die Frage 

) Dr. Polak, Band I, S. 218. Hinſichtlich der alten Granier vergl. 

Spiegel, Band III, S. 681. 

591. ) Deecke, S. 25. 

5) Müller, „The Doric Race“, Band II, S. 211. 
e) Afrikaniſche Raſſen (Waitz, Band II, S. 121. Schweinfurth, Band II, 

S. 31. Du Chaillu, S. 335), Kaniagmuten (Sauer, S. 176) u. a. 

7) Eskimos (King, „The Intellectual Character of the Esquimaux“, im 

„Jour. Ethn. Soc. London“, Band I, S. 150), nordamerikaniſche Indianer (Waitz, 

Band III, S. 100), Neger von Benin (Bosman, S. 527), Eingeborene von Mon: 

buttu („Emin Pasha in Central Africa“, S. 209) und des indiſchen Archipels 

(Wilken in „De Indische Gids“, 1880, Band II, S. 633), Kirgiſen, Tataren von 

Kaſan und Orenburg, Lappländer (Georgi, S. 10, 105, 221), Hebräer (Michaelis, 

„Commentaries on the Laws of Moses“, Band I, S. 471), die alten Germanen 
(Tacitus, Kap. XX). 

8) Livingſtone, S. 412. ) Schoolcraft, Band V, S. 272. 
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ſtellen, ob er verheiratet ſei, ſo pflegt man zu ſagen: „Haben Sie 
einen Sohn?“ !) 

Es iſt mithin klar, daß die Fruchtbarkeit eine jener Eigenſchaften 
ſein muß, welche der Mann am dringendſten von ſeiner Gattin fordert. 

Reade berichtet, daß in gewiſſen Teilen Afrikas, beſonders in Malaria⸗ 

Gegenden, wo die Frauen ſo häufig unfruchtbar ſind, niemand daran 

denkt, eine Maid zu heiraten, bevor ſie ein Kind geboren hat; und bei 

den Wotjaken heiratet nach Dr. Buch ein Mädchen früher, wenn ſie 
Mutter iſt.?) f 

Wir haben in früheren Kapiteln mehrere Beiſpiele der Sitte an⸗ 

geführt, daß Mann und Weib erſt nach der Geburt eines Kindes als 
verheiratet gelten. Die Creeks ſchloſſen die Ehe auf ein Jahr; erwies 
ſie ſich als fruchtbar, ſo wurde ſie in der Regel erneuert.?) Mit Bezug 

auf eine Gruppe der Eſſener giebt Joſephus Flavius an, daß ſie in 

Anbetracht deſſen, daß die Nachfolge der wichtigſte Teil des menſchlichen 
Lebens ſei, ihre Gemahlinnen drei Jahre erprobten und ſie dann bloß 
in dem Falle heirateten, wenn Ausſicht vorhanden war, daß die 

Vereinigung fruchtbar ſein werde.?) Bei vielen Völkern iſt es üblich, 

daß der Mann eine unfruchtbare Gattin verſtößt. 
Der Wunſch nach Sprößlingen entſpringt mit ſeiner Folge, der 

Würdigung weiblicher Fruchtbarkeit, verſchiedenen Urſachen. Zunächſt 

wohnt dem Menſchen ein Fortpflanzungstrieb inne. Marſhall bemerkt: 

„Bei den Todas fand ich zahlreiche Beiſpiele dieſes Wunſches nach 

Abkömmlingen ſo ſtark ausgeprägt, aber allem Anſcheine nach frei von 
perſönlichem Ehrgeize und getrennt von allen Religionsgeboten und 

Anforderungen der Verſorgung im Alter, daß ich den Eindruck gewann, 
es ſei die urſprüngliche Eigenſchaft der Philoprogenitivität, welche ſo 

unbewußt wirkt, daß ſie eher den Charakter eines einfachen Natur⸗ 

triebes als eines verſtändigen menſchlichen Gefühles beſitzt.“?) Mit 
dieſem Triebe iſt ein Gefühl elterlichen Stolzes verknüpft. „Kinder,“ 

ſagt Hobbes, „find der Reichtum eines Mannes und ſeine Ehre.“ ©) 

1) Marſhall, S. 214. 

) Reade, S. 547. Buch, S. 45 ff. Vergl. Wilſon u. Felkin, Band II, 

S. 309 (Gowane⸗Volk in Kordofan); Zimmermann, Band I, S. 253 ff. (Salomon: 
Inſulaner). 

3) Waitz, Band III, S. 105. 

) Joſephus Flavius, Buch II, Kap. VIII, $ 13. 5) Marſhall, S. 209. 

6) Citiert bei Bain, S. 142. 
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Bei den Hebräern und den alten ariſchen Völkern wurzelte der 
Wunſch nach Sprößlingen, insbeſondere Söhnen, hauptſächlich im 
religiöſen Glauben, denn er war eine natürliche Folge der Auffaſſung, 

die Geiſter der Verſtorbenen würden durch die Huldigungen, die ſie von 

ihrer männlichen Nachkommenſchaft erhalten, beglückt. Dasſelbe iſt bei 
den Chineſen!) und Japaneſen?) und bis zu einer gewiſſen Ausdehnung 

vielleicht auch bei einigen auf niedrigeren Stufen der Civiliſation 
ſtehenden Völkern der Fall. Die Wilden glauben, daß das Leben, 
welches nach dem Tode beginnt, ſich in nichts von dieſem Leben unter— 

ſcheide, daß Bedürfniſſe und Beſtrebungen dieſelben bleiben wie vorher, 
daß folglich der Geiſt des Verſtorbenen ißt, trinkt und Feuer zur Er— 

wärmung wie zum Kochen braucht. Selbſtverſtändlich iſt es die Sorge 
ſeiner überlebenden Nachkommen, darauf zu ſehen, daß er in dieſen 

Beziehungen gut verſorgt ſei. Daher ſtammen ſowohl die Opfer für 

die verſtorbenen Vorfahren zu verſchiedenen Zeiten nach dem Tode als 

auch die Totenfeſte.s) Bei den Thlinkets kommt es nach Holmberg 

bisweilen vor, daß ein Mann ſein ganzes Vermögen und die Mitgift 

ſeiner Frau zu einem ſolchen Feſte aufbraucht und dann den Reſt 
ſeines Lebens als armer Menſch verbringen muß.“) 

Zweifellos werden jedoch Kinder von den Wilden am lebhafteſten 
aus dem Grunde erſehnt, daß ſie ihnen während ihrer Lebenszeit von 

Nutzen ſind. In der Jugend können ſie leicht erhalten werden, und in 
Zeiten der Not kann man ſie verhungern laſſen oder verkaufen. Sind 

die Söhne einige Jahre alt, ſo werden ſie fähig, zu jagen, zu fiſchen, zu 

rudern, und ſpäterhin ſind ſie die Gefährten ihrer Väter im Kriege. 

Die Töchter helfen der Mutter die Nahrung beſorgen, und er— 

wachſen bilden ſie einen einträglichen Handelsgegenſtand. Schließlich 

müßten die Eltern im Alter oft Not erleiden, hätten ſie nicht Kinder, 

die ſie erhalten.?) Mithin bilden im Stadium der Wildheit Kinder 

den Hauptreichtum der Familie. Und dasſelbe iſt auch auf etwas 

höheren Entwicklungsſtufen der Fall. Lane bemerkt, daß in Agypten 
„die Kinder im Alter von fünf bis ſechs Jahren nützlich werden, in— 

dem ſie die Rudel und Herden hüten; im vorgeſchrittenerem Alter ſtehen 

ſie, bis ſie heiraten, ihren Vätern in den Hantierungen des Feldbaues 

) Gray, Band I, S. 183. ) Rein, S. 423. 

8) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 101, 102, 139 u. ſ. f. 

) Holmberg in den „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, S. 326 ff. 
5) Vergl. Georgi, S. 323; Hunter, „Rural Bengal“, Band I, S. 205. 
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bei. Die Armen in Agypten hängen hinſichtlich der Erhaltung in 
ihren alten Tagen oft gänzlich von ihren Söhnen ab; aber viele 

Eltern ſind dieſer Hilfe beraubt und folglich zum Betteln gezwungen 
oder faſt dem Hungertode ausgeſetzt.“ !) Bis zu einem gewiſſen Grade 

gilt dies auch von den ungebildeten Klaſſen Europas. 
Mit den Fortſchritten der Civiliſation wurde der Wunſch nach 

Abkömmlingen minder lebhaft. Der religiöſe Beweggrund iſt in der 

chriſtlichen Welt natürlich erloſchen, und in dem Verhältnis, in welchem 

das geſellſchaftliche Leben verwickelter und eine ſtandesgemäße Erziehung 

für den Erfolg im Kampfe ums Daſein notwendiger wird, verurſachen 

Kinder ihren Eltern, zumindeſt in den „höheren Klaſſen“ und bei Städte: 

bewohnern, Ausgaben, ſtatt eine Einnahmequelle zu ſein. Ein kinder— 

loſes Paar mag wohl den Mangel an Kindern beklagen, aber eine 
Frau wird nicht länger hauptſächlich als Mutter geachtet, und nach 

modernen Begriffen iſt die Ehe etwas mehr als eine Einrichtung zur 

Zeugung legitimer Nachkommen. Doch iſt es bemerkenswert, daß in 

der Schweiz, obgleich niemand ſeine Gattin wegen Unfruchtbarkeit 

verſtoßen darf, zwei Fünftel der geſamten Zahl der Eheſcheidungen 
zwiſchen Verheirateten ſtattfinden, die keine Kinder haben, während die 

unfruchtbaren Ehen bloß ein Fünftel aller Ehen ausmachen.?) 
Eine Frau iſt dem Gatten nicht bloß deshalb von Nutzen, weil ſie 

ihm Arbeiter ſchenkt, ſondern auch dadurch, daß ſie ſelbſt eine Arbeits— 

kraft iſt. Das Trocknen und Zubereiten von Fiſchen und Fleiſch, das 
Anzünden und Erhalten des Feuers, das Gepäcktragen, das Beeren— 

ſammeln, das Zurichten von Fellen, das Kleidermachen, das Kochen, 

die Kinderpflege — dies ſind im wilden Zuſtande die hauptſächlichſten 
Beſchäftigungen des Weibes. Bei den Ackerbau und Viehzucht treiben⸗ 

den Völkern hat ſie überdies noch den Boden zu bebauen und das 

Vieh zu warten. Ein Weib wird deshalb zum Teil auch wegen ihrer 

Fähigkeit gewählt, ſolchen Pflichten obzuliegen. So bilden bei den 
Grönländern Geſchicklichkeit im Nähen und Tüchtigkeit in der Haus— 

haltung die anziehendſte Eigenſchaft eines Weibes.s) Bei anderen Es— 

kimoſtämmen und den Feuerländern lieben es Männer im mittleren 

Alter, ſich mit alten Frauen zu verbinden, die am beſten befähigt ſind, 

1) Lane, Band I, S. 268. 

2) Glasson, „Le mariage civile et le divorce“, S. 470. 
3) Fries, S. 111. Vergl. Cranz, Band I, ©. 145 ff. 
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für ihre täglichen Bedürfniſſe Sorge zu tragen.“) Die binnenländiſchen 

Kolumbier ſtellen nach Bancroft die „Arbeitsfähigkeit als Maßſtab 
weiblicher Vortrefflichkeit“ auf;?) und bei den Turkomanen erreichen 
junge Witwen den doppelten Preis der Mädchen, weil ſie mehr an 

harte Arbeit gewöhnt und in der Haushaltung erfahrener find.?) 

Die Aufgabe des Gatten beſteht darin, ſeine Familie vor Feinden 
zu beſchützen und zu verhüten, daß ſie in Not gerate. Die Weiber 

ziehen, wie wir bereits geſehen, ſogar inſtinktiv einen kühnen, kräftigen 

Mann einem feigen und ſchwachen vor. Aber auch Überlegung läßt 

ſie den Mann wählen, der wohlbefähigt iſt, ſie zu verteidigen und 

Nahrung herbeizuſchaffen. Bei den Komantſchen, ſagt Parker, „ſind 

junge Mädchen nicht abgeneigt, ſehr alte Männer zu heiraten, beſonders 

Häuptlinge, da ſie dann immer ſicher ſind, etwas zu eſſen zu haben.““) 

Auf vorgeſchritteneren Kulturſtufen nehmen oft Geld und ererbtes 

Eigentum die Stelle der Geſchicklichkeit, Kraft und Arbeitsfähigkeit ein. 

So beſteht, wenn auch in verkappter Form, in der modernen Geſell— 

ſchaft noch immer der Weiber-Kauf und der Gatten-Kauf. 

1) King im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band I, ©. 145. „Globus“, 
Band XLIX, S. 35. 

9) Bancroft, Band I, S. 276. 

®) de Bode, „The Yamüd and Goklän Tribes of Turkomania“ im „Jour. 

Ethn. Soc. London“, Band I, S. 75. 

) Schooleraft, Band V, S. 683. 
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Naubehe und Kaufehe. 

Der Gebrauch, Frauen zu rauben, beſteht in verſchiedenen Teilen 

der Welt, und in den Heiratsceremonieen verſchiedener Völker werden 

Spuren desſelben gefunden, welche andeuten, daß er in vergangenen 
Zeiten um vieles häufiger war. 

Von den Einwohnern Unimaks ſagt Coxe, daß ſie in die an— 

deren Aleuten-Inſeln einfielen und Frauen wegführten — was den 

Hauptzweck ihrer Einbrüche bildete.!) Bei den Ahts ſtiehlt ein Mann 
gelegentlich unter den Frauen ſeines eigenen Stammes eine Gattin,?) 

während die kaliforniſchen Bonaks gewöhnlich anderen Stämmen im 

Kampfe Weiber entwenden, und die Macas-Indianer von Ecuador 

Weiber, die demſelben Stamme angehören, durch Kauf, fremde aber 

durch Gewalt erwerben.?) Alle Karibenſtämme pflegten Frauen von 

verſchiedenen Völkern und Stämmen zu erbeuten, ſo daß die Männer 

und Frauen nirgends dieſelbe Mundart ſprachen;“) und v. Martius 

berichtet, daß in Brafilien „mehrere Stämme gewohnheitsmäßig die 

Töchter ihrer Nachbarn ſtehlen.“ ?) 

Bei den Mosgquito-Indianern ergreift der Bräutigam, ſobald für 

die Hochzeit alles vorbereitet iſt, und die Geſchenke erlegt ſind, ſeine 

Braut und trägt ſie fort, wobei ihm die weiblichen Verwandten folgen, 
die den Verſuch vorſchützen, fie zu befreien.“) Die Araukanier be— 

trachten das Entführen der Braut mittels angeblicher Gewalt als 

Core, . 00 Spro, 

2) Schooleraft, Band IV, S 224. „Jour. Anthr. Inst.“, Band III, S. 30. 

*) Waitz, Band III, S. 355. MeLennan, „Studies“, S. 34. 

5) v. Martius im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band II, S. 197. 

6) Bancroft, Band I, S. 733. 
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weſentliche Vorbedingung der Hochzeit, und nach E. R. Smith iſt es 
ſeitens der Braut ſogar Ehrenſache, „zu widerſtehen und ſich zu 

ſträuben, wie bereitwillig fie auch in Wirklichkeit ſei.““) Die Uaupeès 

„haben bei ihren Hochzeiten keine beſonderen Ceremonieen, außer jener, 

daß ſie das Mädchen immer mit Gewalt entführen oder vorgeben dies 

zu thun, ſelbſt wenn fie und ihre Eltern ganz einverſtanden ſind.“?) 

Faſt dasſelbe wird von den Feuerländern behauptet, obgleich der Raub 

bei ihnen zuweilen mehr als bloße Ceremonie iſt.“) 

Andersſon bemerkt, daß bei den Buſchmännern das Weib nur zu 

häufig belli teterrima causa iſt.“) Von den Betſchuanen ſagt Conder: 
„Was die Hochzeitsceremonieen betrifft, ſo iſt die, daß der Bräutigam 

einen Pfeil nach der Hütte ſchleudert, als ſinnbildlich beachtenswert.“ 

Bei den Wakamba iſt die Ehe eine Kaufangelegenheit, aber der Bräu— 

tigam „muß hierauf die Braut mit Gewalt oder Liſt entführen.“ 6) 
Die Wa⸗taita und Wa⸗tſchaga im öſtlichen Aquatorial-Afrika haben 
ebenfalls eine Raub-Hochzeitsceremonie;“) das Gleiche iſt bei den von 

Lord Kames erwähnten binnenländiſchen Negern ®) und den Abyſſiniern?) 

der Fall. Bei den von Macdonald geſchilderten Stämmen des öſt— 

lichen Inner-Afrika kommt die Raubehe nicht nur als Symbol vor.““) 

Nach allgemeiner Anſicht beſteht die auſtraliſche Methode, Gattin— 

nen zu erwerben, im Raub in deſſen roheſter Form.! “) Aber im Ge— 

genſatze zu Howitt 12) verſtändigt uns Curr, daß die Frauen nur bei 

den ſeltenſten Gelegenheiten von anderen Stämmen geraubt und weg— 

getragen werden. 1?) Der Beſitz einer geſtohlenen Frau würde zu be: 

1) Alcedo-Thompson, „Dictionary of America and the West Indies“, 
Band I, S. 416. Smith, „The Araucanians“, S. 215. 

2) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 497. v. Martius, Band I, 

S. 600. | | 
3) King u. Fitzroy, Band II, S. 182. Hyades im „Bull. Soc. d'Anthr.“, 

Serie III, Band X, S. 334. 

*) Andersson, „The Okavango River“, S. 143. 

5) Conder im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 83. 

e) Krapf, S. 354. ) Johnſton, S. 431, 436 ff. 

8) Kames, „Sketches of the History of Man“, Band I, S. 9. 

) Parkyns, Band II, S. 55 ff. *°) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 133. 

11) Vergl. Hodgson, „Reminiscences of Australia“, S. 243; Angas, „Savage 

Life Band If. 
12) Fiſon u. Howitt, S. 343. 

18) Crurr, Band I, S. 108. Vergl. Taplin, S. 10; Palmer im „Jour. Anthr. 

Inst.“, Band XIII, S. 301. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. N 25 
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ſtändigen Angriffen führen, deshalb widerſetzen ſich die Stämme in 
der Regel dieſem Gebrauche.!) Selbſt Entweichungen ſind jetzt nach 

Mathew mehr ſcheinbar als thatſächlich;?) aber wir haben ſtarke 

Gründe, zu glauben, daß früher, als das Feſtland bloß teilweiſe be— 
ſetzt war, Entweichungen aus dem Stamme häufig vorkamen.“) 

In Tasmanien war der Raub von Frauen als Gattinnen von 

feindlichen oder fremden Stämmen allgemein vorherrſchend.“) Bei den 

Maoris beſtand die althergebrachte und allgemeinſte Art, eine Gattin 

zu erlangen, darin, daß der Mann eine Truppe ſeiner Freunde zu— 
ſammenbrachte und die Frau mit ſcheinbarer oder thatſächlicher Ge— 
walt entführte.) Ein ähnlicher Gebrauch herrſcht auf den größeren 

Inſeln der Fidſchi-Gruppe, ) in Samoa,) Tukopia,s) Neu-Guinea,“) 

äußerſt häufig im indischen Archipel“) und bei den wilden Stämmen 

Indiens.!) Bei den Arabern, !?) Tataren!) und anderen Völkern 

Central-Aſiens, wie auch im europäiſchen Rußland,“) begegnen wir in 

den Ehe⸗Ceremonieen Spuren des Raubes, während die Tangutaner, ““) 

) Cüurr, Band I, S. 108. 

) Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 407. 
8) Curr, Band I, S. 108. Über Raubehen bei den Auſtraliern ſiehe ferner 

Montgomery, Band II, S. 153 ff.; Oldfield in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue 

Serie, Band III, S. 250; Sturt, Band II, S. 283; Waitz⸗Gerland, Band VI, 

. 
) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 813. ) Taylor, S. 336. 

6) Williams u. Calvert, S. 149. “) Wilkes, Band II, S. 138. 

8) Waitz⸗Gerland, Band V, S. 191. 

9) Bink im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 396. 

10) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band I, S. 183. Riedel, 
S. 69, 133, 415. 

11) Bodo, Hos, Mundas, Kürmis (Dalton, S. 86, 192, 194, 319), Bhils, 

Kättis, Oräons (Rowney, ©. 37, 46, 81), Gonds (Forſyth, S. 149 ff.), Tſchitta⸗ 

gong⸗Hügel⸗Stämme (Lewin, S. 92), Saurahs (Shortt, „The Hill Ranges of 

Southern India“, Band III, S. 37). 
12) Burckhardt, S. 61, 62, 150, 153. Nach Robertſon Smith (S. 72) können 

Beiſpiele von Raubehen aus der arabiſchen Geſchichte und Überlieferung in unend— 

lichem Maße aufgehäuft werden. Zur Zeit Mohammeds war dieſer Gebrauch ein 

allgemeiner. 

e, Band , S. 185 

4%) Kirgiſen (Atkinson, „Travels in the Regions of the Upper and Lower 

Amoor“, S. 250 ff.), Tſchulims (Georgi, S. 231), Mordvinen (Mainoff, „Mord- 

en häätapoja“). 
15) Prschewalsky, „Mongolia“, Band II, ©. 121. 
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Samojeden, !) Wotjaken?) u. |. w.?) noch immer die Gewohnheit haben, 

Gattinnen zu ſtehlen oder mit ihren Geliebten zu entfliehen, wenn der 

Bräutigam nicht die Mittel beſitzt, die feſtgeſetzte Kaufſumme zu bezahlen. 

Bei den Lappländern,“) Eſthländerns) und Finnen“) kam in früheren 

Zeiten die Raubehe vor, und in einigen Teilen Finnlands ſind neuerlich 

ſinnbildliche Spuren derſelben in den Eheceremonieen gefunden worden.“) 

Derſelbe Gebrauch herrſchte auch bei den Völkern ariſcher Raſſe. 

Nach den „Geſetzen Manus“ war eine der acht geſetzlichen Formen 

der Eheceremonieen der Räkſchaſa-Ritus, d. h. „die zwangsweiſe Ent: 

führung der Maid aus ihrem Heim, wärend ſie laut aufſchreit und 

weint, nachdem ihre Verwandten erſchlagen oder verwundet und deren 

Häuſer erbrochen wurden.“ Dieſer Ritus war den Kſchatrijas durch 

die geheiligte Überlieferung geſtattet.s) Nach Dionyſius von Halikar— 
naſſus war die Raubehe einſt im ganzen alten Griechenland üblich;“) 

und wie Plutarch mitteilt, wurde ſie von den Spartanern als wich— 

tiges Sinnbild in der Eheceremonie beibehalten.“) Selbſt heute kommt 

nach Sakellarios Frauenraub in Griechenland gelegentlich vor.! !) Bei 

den Römern flüchtete ſich die Braut in den Schoß ihrer Mutter und 

wurde vom Bräutigam und ſeinen Freunden mit Gewalt entführt. 12) 

In der hiſtoriſchen Zeit war dies bloß eine Ceremonie, in früheren 
Zeiten jedoch ſcheint der Raub in Wirklichkeit geſchehen zu ſein. „Die 

erſten Römer“, ſagt Ortolan, „waren nach ihren heroiſchen Über: 

lieferungen gezwungen, zur Überraſchung und Gewalt Zuflucht zu 

nehmen, um ihre erſten Frauen zu entführen.“ !)) Die alten Teutonen 

) Caſtrén, Band II, S. 168. 9) Buch, S. 62. 

3) Teptjaren, Krim: Tataren (Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 523, 541), 

Oſtjäken (Caftren, Band II, S. 57), Tſcheremiſen, Wogulen (Georgi, S. 56, 67). 

% Düben, ©. 200, 310. 

5) Willigerod, „Geſchichte Ehſtlands“, S. 9. v. Schroeder, S. 19. 

6) „Kanteletar“, Buch II, Geſang 22. Topelius, „De modo matrimonia 

iungendi apud Fennos quondam vigente“, S. 28—30. Caſtrén in den „Litte- 

rära Soiréer“, 1849, S. 13. 2 

) „Tidningar utgifne af et Sällskap i Abo“, 1778, Nr. 148. Heikel im 

„Helsingfors Dagblad“, 1881, Nr. 66, 91. Ahlqviſt, „Kulturwörter“, S. 204. 

. 8) „Die Geſetze Manus“, Buch III, Vers 33, 26. 

9) Dionyſius von Halicarnaſſus, “Pouaisn oeyaokoyla, Buch II, Kap. 

NN 

4%) Plutarch, Avnobgyoe, Kap. XV. ) v. Zmigrodzki, S. 250. 

12) Roßbach, S. 329. 

10) Ortolan, „Histoire de la législation romaine“, S. 81. 

25 * 
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raubten häufig Weiber als Gattinnen.!) Von den fkandinaviſchen 
Völkern ſagt Olaus Magnus, daß ſie fortwährend im Kriege mit— 
einander waren „propter raptas virgines aut arripiendas.“ 2) Bei 

den Walliſen trug der Bräutigam, von ſeinen Freunden zu Pferde 

begleitet, am Morgen des Hochzeitstages die Braut fort.“) Die Slaven 

übten nach Neſtor in früheren Zeiten die Raubehe aus,“) und in den 

Eheceremonieen der Ruſſen und anderer ſlaviſcher Völker haben ſich 

noch Erinnerungen an dieſe Sitte erhalten.?) Bei den Südjlaven 

war Raub de facto noch im Beginne dieſes Jahrhunderts in voller 

Kraft.“) Nach Olaus Magnus herrſchte er in Muskovia, Littauen 

und Livland;”) und nach de Gaya kam das Symbol desſelben zu 

ſeiner Zeit in Polen, Preußen und Samogithien vor.“) 

Die Liſte der Völker, bei denen die Raubehe entweder in Wirk— 

lichkeit oder als Sinnbild vorkommt, ließe ſich leicht vergrößern.?) Es 

giebt jedoch auch Völker, die nichts dergleichen zu kennen ſcheinen. 

Hinſichtlich der Chineſen bemerkt Jamieſon: „Vom Frauenraub findet 

ſich daſelbſt, ſoweit ich weiß, keine hiſtoriſche Spur, und dieſe Heirats— 

form iſt in keiner der Eheceremonieen nachweisbar, welche ich kenne.“) 

Es iſt ſogar zweifelhaft, ob die als Beiſpiele ſinnbildlichen Raubes 

angeführten Ceremonieen in allen Fällen Überbleibſel wirklichen Raubes 

im eigentlichen Sinne des Ausdruckes find, d. h. ob das Weib nicht bloß 

gegen ihren eigenen, ſondern auch gegen den Willen ihrer Eltern heim— 

geführt wurde. Herbert Spencer deutet an, daß eine Urſache der Raub— 

form in dem Widerſtande des verfolgten Weibes liegen könne, welcher 

1) Dargun, S. 111— 140. Vergl. Grimm, S. 440; Nordſtröm, Band II, 

S. 12; Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band I, S. 308 - 310. 

2) Olaus Magnus, „Historia de Gentibus Septentrionalibus“, Buch X, 

Kap. II, S. 328. 
) Kames, Band I, S. 450. Vergl. Lewis, S. 197. 

4) Macieiowski, Band II, S. 189. 
5) Ebenda, Band II, S. 190. „Globus“, Band V, S. 317. Kuliſcher, 

„Interkommunale Ehe durch Raub und Kauf“, in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 

Band X, S. 206 —208. Kovalevsky in „Folk-Lore“, Band I, S. 476 ff. 

6) Krauß, Kap. XIV. )) Olaus Magnus, Buch XIV, Kap. IX, S. 481 ff. 

) de Gaya, „Marriage Ceremonies“, S. 45. 
9) Vergl. die Werke MeLennans, Tylors, Lubbocks, Poſts und Darguns, 

die Studien Kuliſchers (in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band X) und Kohlers 

(„Studien über Frauengemeinſchaft, Frauenraub und Frauenkauf“, in der „Zeit⸗ 

ſchrift f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band V, ©. 334 368). 

10) Jamieſon in der „China Review“, Band X, S. 95. 
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auf zum Teile wirkliche, zum Teile erkünſtelte Sprödigkeit zurückführbar 
iſt;!) und wenn dieſe Annahme auch ſtark angegriffen wurde, jo kann 

ſie doch kaum widerlegt werden. An der Oſtküſte Grönlands beſteht 

nach Nanſen die einzige Methode der Eheſchließung noch immer darin, 
daß der Mann ſich zum Zelte der Maid begiebt, ſie bei den Haaren 

oder ſonſt einem Körperteile, der einen Angriffspunkt bietet, packt und 

ohne Umſtände nach ſeiner Behauſung zerrt. Heftige Scenen ſind 

immer die Folge, da einzelne Frauen jedem Eheantrag gegenüber die 

äußerſte Schüchternheit und Abneigung zur Schau tragen, um nicht 

ihres Rufes der Züchtigkeit verluſtig zu werden. Doch „die Ver— 

wandten der Frau ſehen unterdeſſen ruhig zu, weil der Kampf als 

eine rein private Angelegenheit betrachtet wird und weil der natürliche 

Wunſch des Grönländers, mit ſeinem Nachbar auf gutem Fuße zu 

ſtehen, ihn abhält, eine Einmiſchung in die Angelegenheit anderer zu 

verſuchen.“?) Nach Abercromby wieder kann die Raubehe — worunter 

er den Raub der Braut, verbunden mit irgend einer anderen Eheform, 

z. B. der Kaufehe, verſteht — mehr für die Folge des angeborenen all— 

gemeinen Wunſches gelten, Mut an den Tag zu legen, als für einen 

Überreſt des noch älteren Gebrauches, Frauen in Kriegszeiten ge— 

fangen zu nehmen.“) 

MeLennan iſt der Anſicht, daß die Raubehe aus der Herrſchaft 

der Exogamie hervorging. Doch es giebt Völker — die Maoris, 

Ahts u. ſ. f. — bei welchen dieſer Gebrauch vorkommt oder als ein 
Sinnbild erhalten blieb, die aber nichtsdeſtoweniger das ſind, was 
MeLennan endogam nennt. Wir find nicht berechtigt, zu jagen, daß 

„wir überall, wo Exogamie nachweisbar iſt, auch zuverſichtlich er: 

warten dürfen, nach entſprechender Forſchung zumindeſt Spuren eines 

Raubſyſtems zu finden.““) Beim Zuſammenſtellen der Völker, bei 

denen die Verbindung des Raubes mit der Exogamie nachweisbar iſt, 

bemerkte Tylor, daß ihre Zahl „zwar genügt, zu zeigen, daß die beiden 

frei nebeneinander beſtehen, jedoch nicht hinreicht, um die Folgerung 
zu rechtfertigen, daß fie Urſache und Wirkung ſind.““) 

1) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, ©. 623 ff. Derſelbe 

in „The Fortnightly Review“, Band XXI, S. 897 ff. 

2) Nanſen, Band II, S. 316 ff. 

3) Abereromby, „Marriage Customs of the Mordvins“, in „Folk-Lore“, 

Band I, S. 454. ) MeLennan, „Studies“, ©. 74 ff. 
) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, S. 265. 
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Es dünkt mir außerordentlich wahrſcheinlich, daß der Gebrauch, 
Frauen als Gattinnen zu rauben, hauptſächlich dem Widerwillen gegen 

enge Wechſelehen, — welcher, wie wir geſehen, auch bei endogamen 

Stämmen beſteht — zuzuſchreiben iſt, ſowie der Schwierigkeit, welche 

ein Wilder hat, ſich auf gütlichem Wege eine Frau zu verſchaffen, 

ohne ihrem Vater für den ihm verurfachten Verluſt Erſatz zu bieten. 

Gänzlich verſchieden von dem bereits als die urſprünglichſte Art der 

Bewerbung erwähnten Ringen um Frauen, ſtand die Raubehe auf 

jener Stufe der geſellſchaftlichen Entwicklung in Blüte, auf welcher 

die Familienbande kräftiger geworden waren, und die Menſchen in 

kleinen Gruppen nahverwandter Perſonen lebten, auf welcher aber der 

Gedanke an Tauſchhandel ſchwerlich bereits in ihrem Geiſte aufgetaucht 
war.!) Das allgemeine Vorherrſchen dieſes Gebrauches kann leicht 

aus der Allgemeinheit des Abſcheus vor Blutſchande und aus der 

Thatſache erklärt werden, daß die urſprünglichen Horden miteinander 

beſtändig auf Kriegsfuß ſtanden. Aber wie es unmöglich iſt, zu 

glauben, daß es je eine Zeit gegeben, in welcher freundſchaftliche Ver— 

handlungen mit Familien, die wechſelſeitig heiraten konnten, gänzlich 

unbekannt waren, ſo können wir auch nicht annehmen, daß der Raub zu 

irgend einer Zeit die ausſchließliche Form der Eheſchließung war, 

wenn er auch die normale Form geweſen ſein mochte. In Auſtralien, 

wo die Raubehe bloß zwiſchen Mitgliedern feindlicher Gemeinſchaften 

ſtattfand,?) kennt man keinen — ſei es exogamen oder endogamen — 

Stamm, der im Zuſtande vollſtändiger Abſonderung lebt. Im Gegen— 

teil, jeder Stamm unterhält beſtändigen, zumeiſt freundſchaftlichen Ver— 

kehr mit einem, zwei oder mehreren Stämmen, und Eheſchließungen 
zwiſchen ihren Mitgliedern bilden die Regel.?) Überdies ſcheint die 
bei vielen wilden Stämmen vorherrſchende Sitte, daß der Gatte ſeinen 

Wohnſitz bei der Familie ſeiner Frau aufſchlägt, in der Geſchichte 
der Menſchheit ſehr früh entſtanden zu ſein. Tylor's Tafeln zeigen, 

daß in verſchiedenen Weltteilen ſogar zwölf oder dreizehn ausgeſprochen 
exogame Völker beſtehen, bei denen dieſe Sitte üblich iſt.“) 

1) In vielen Fällen findet übrigens der Raub bloß ſtatt, weil der Mann 
den Preis der Braut herabzuſetzen oder die Bezahlung zu umgehen wünſcht (vergl. 

Abercromby in „Folk-Lore“, Band I, S. 453 ff.). 

) Mathew im „Jour. Roy. Soc. N. S. Wales“, Band XXIII, S. 407. 

) Crurr, Band I, S. 62 ff. 

) Tylor im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVIII, ©. 266. 
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Wie aus den angeführten Beiſpielen hervorgeht, gehört der Gebrauch, 
Gattinnen zu rauben, im großen Ganzen der Vergangenheit an. Bei 
den meiſten beſtehenden unciviliſierten Völkern muß der Mann in irgend 

einer Weiſe für feine Braut Erſatz bieten.) Der Raubehe folgte die 
Kaufehe. 

Die einfachſte Art, eine Gattin zu kaufen, beſteht zweifellos darin, 

für fie eine Verwandte in Tauſch zu geben. „Der Auſtralier,“ jagt 

Curr, „erhält ſeine Gattin oder Gattinnen faſt immer entweder als der 
Überlebende eines verheirateten Bruders oder im Tauſch für ſeine 

Schweſtern oder auch Töchter.“?) Ein ähnlicher Tauſch wird zuweilen 
auf Sumatra vollführt.) 

Viel allgemeiner iſt der Gebrauch, die Frau durch ihrem Vater ge— 

leiſtete Dienſte zu erwerben. Der Mann verlebt eine beſtimmte Zeit in 

der Familie des Mädchens, während welcher er als Knecht arbeitet. Dieſer 

Gebrauch, mit welchem uns die hebräiſche Überlieferung vertraut gemacht 

hat, iſt bei den unciviliſierten Raſſen Amerikas,“) Afrikas,“) Aſiensé) 

) Es iſt ſchwer zu begreifen, wie Kuliſcher glauben kann, daß die Kaufehe, 

wie er in einem ſpeziell dieſer Frage gewidmeten Aufſatze behauptet, „nur bei ſehr 

wenigen der jetzt lebenden Wilden aufgefunden werden kann“ (Kuliſcher in der 

„Zeitſchr f. Ethnol.“, Band X, ©. 219). 

e ©. 107. Serol. Fon u. Howitt, S. 276, 285, 

Taplin, S. 10; Angas, „Savage Life“, Band I, S. 94; Brough Smyth, Band J, 

S. 79, 84; Lumholtz, S. 164. 

3) Marsden, S. 259. 

) Aleuten (Dall, S. 402), Kaniagmuten (Liſiansky, S. 198), Kenai 

(Richardſon, Band I, S. 406 ff.), Nadoweſſier (Carver, S. 373), Arawaken (Brett, 

S. 101), Quito⸗Indianer (Juan u. de Ulloa, S. 521), braſilianiſche Eingeborene 

(v. Martius, Band I, S. 107 ff.), Feuerländer (King u. Fitzroy, Band II, ©. 182. 

Bridges in „A Voice for South America“, Band XIII, S. 201). 

5) Buſchmänner (Chapman, Band I, S. 259), Zulus („Das Ausland“, 1881, 

S. 48), Baſutos (Caſalis, S. 183), Banjai (Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 175) 

u. ſ. f.), Poſt, „Afrikaniſche Jurisprudenz“, Band I, S. 378 ff.). 

6) Nagas in Ober⸗Aſſam, Kukis, Limbus und Kirantis, Tipperahs (Dalton, 

S. 41, 47, 104, 110), Gonds und Korküs (Forſyth, S. 148 ff.), Bodo und 

Dhimäls (Hodgſon im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XVIII, pt. II, S. 735), 
Bhils (Hay, „The Turan Mall Hill“, ebenda, Band XX, S. 507), Mrüs (Lewin, 

S. 234), Leptſchas (Hooker, Band I, S. 125), Zigeuner (Liebich, S. 46), Bara⸗ 

binzen, Korjäken (Georgi, S. 195, 348), Tunguſen, Ainos (Dall, S. 519, 524), 

Kamtſchadalen (Steller, S. 343), eingeborene Stämme Chinas (Gray, Band IL 

S. 304). 
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und des indiſchen Archipels!) weit verbreitet. Oft dienen bloß 
jene Männer, die zu arm ſind, um bar zu bezahlen, im Hauſe des 

Schwiegervaters, bis ſie einen Gegenwert an Arbeit geleiſtet haben; 

zuweilen aber kann ſelbſt Geld den Bräutigam nicht von dieſer Art 

der Knechtſchaft befreien.?) In manchen Fällen muß er feine Zeit ab⸗ 

dienen, bevor er das Mädchen heiraten darf, in anderen bekommt er 
ſie im vorhinein. Bei mehreren bereits erwähnten Völkern wieder 

tritt der Mann in die Familie oder den Stamm der Familie über, 

um für immer daſelbſt zu leben; doch hat nach Starckes Anſicht dieſer 

Gebrauch einen andern Urſprung als der erſtere, da er der Ausdruck 

eines ſtarken Clan-Gefühls und nicht eine Frage des Gewinnes iſt.s) 

Nach Spencer bildet die Erlangung von Gattinnen durch an die 

Stelle der Bezahlung tretende Dienſtleiſtungen eine höhere Eheform, 

die ſich mit dem gewerblichen Charakter der Geſellſchaft entwickelt. 

„Dieſe Anderung,“ ſagt er, „welche bei rohen räuberiſchen Stämmen 

nur ſchwer durchführbar iſt, wird thunlicher, ſobald dauernde Gewerbe 

entſtehen, welche Wirkungskreiſe bieten, in denen Dienſte geleiſtet werden 

können.““) Wir müſſen jedoch beachten, daß ein Mann feinen Schwieger— 

vater ſelbſt auf einer ſehr niedrigen Stufe der Civiliſation beim Fiſchen 

und Jagen behilflich ſein kann, während gewerbliche Arbeit die An— 

häufung von Eigentum fördert, und es folglich dem Manne erleichtert, 

ſeine Gattin durch wirklichen Kauf zu erwerben. Wir finden ferner 

den Gebrauch, um Gattinnen zu dienen, bei ſolch rohen Raſſen vor— 

herrſchend wie die Feuerländer und Buſchmänner; und in der 

„Eyrbyggja Saga“ antwortet Vigſtyr dem Berſerker Halli, der um 

die Hand ſeiner Tochter Asdi anhält: „Da du ein armer Mann biſt, 

will ich thun, wie die Alten thaten und dich deine Ehe durch harte 

Arbeit verdienen laſſen.“?) Es iſt mithin nahezu wahrſcheinlich, daß 

die Eheſchließung durch Dienſte eine ältere Form iſt, als die Kaufehe; 

aber im allgemeinen kommen beide gleichzeitig vor. 

Der gebräuchlichſte Erſatz für eine Braut beſteht in der Bezahlung 

) Djaken (Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 221), Tagalas und 

Biſajans auf den Philippinen (Blumentritt, S. 14. Jagor, S. 235); ferner in 

Neu⸗Britannien (Romilly in den „Proc. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band IX, S. 8). 

) Steller, S. 543 (Kamtſchadalen). Jagor, S. 235 (Biſajans). 

8) Starcke, S. 39. 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 721. 

8) Weinhold, „Altnordiſches Leben“, S. 242. 
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von Beſitzwerten an ihren Eigentümer. Die Preiſe ſchwanken unend— 
lich. Ein hübſches, geſundes, handfeſtes Mädchen erzielt natürlich 

einen beſſeren Preis als ein häßliches und ſchwaches;!) ein Mädchen 

von Rang erzielt einen höheren Preis als ein gemeines und armes;?) 

eine Jungfrau wird gewöhnlich beſſer bezahlt als eine Witwe oder 

ein verſtoßenes Weib.?) Bei den kaliforniſchen Karok z. B. wird eine 

Gattin ſelten für weniger als eine halbe Schnur Meerzahn-Muſcheln 
gekauft; „wenn ſie jedoch einer ariſtokratiſchen Familie angehört, hübſch 
iſt, im Backen von Eichelbrot und im Korbflechten Geſchicklichkeit auf— 

weiſt, koſtet fie zuweilen zwei Schnüre.“ “)) Der Preis der Braut 

richtet ſich übrigens hauptſächlich nach den Verhältniſſen der Parteien 
und nach der Wertſchätzung weiblicher Arbeit. In Britiſch-Kolumbien 

und auf der Vancouver-Inſel ſchwankt der Wert der für die Braut 

gegebenen Gegenſtände zwiſchen K 20 und & 40.8) Die Oregon— 

Indianer tauſchen ihre Frauen gegen Pferde, Decken oder Büffelkleider 
ein.“) Bei den Schaſtika in Kalifornien „werden Gattinnen ihren 
Vätern für Muſchelgeld oder Pferde abgekauft; für ein Mädchen von 

großer Anziehungskraft zahlt man zehn oder zwölf Cayuſe-Ponies.““) 

Die Navajos von Neu-Mexiko betrachten zwölf Pferde als einen ſo 
ungeheuren Preis für eine Gattin, daß ſie ihn bloß für eine ſolche 

bezahlen, „die ungewöhnliche Befähigungen — wie Schönheit, Fleiß 

und Geſchicklichkeit in ihren notwendigen Hantierungen — beſitzt;“ ?) 

1) v. Weber, Band II, ©. 215 ff. (Kaffern). Dalton, S. 43 (Nagas). Bor⸗ 

heck, „Erdbeſchreibung von Aſien“, Band I, S. 540 (Tataren von Kaſan). Lands— 

dell, Band II, S. 225 (Giljaken). 

2) Sproat, S. 97 (Ahts). Shooter, S. 50 (Kaffern). Nachtigal, Band I, 
S. 448 (Teda); Band II, S. 177 (Baele). Munzinger, S. 240 (Marea). Burck⸗ 

hardt, S. 62 (Araber von Syrien). Georgi, S. 431 (Buriaten). Neumann, 

„Rußland und die Tſcherkeſſen“, S. 117 (Zirkaſſier). Rowlatt im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XIV, ©. 488 (Miſchmis). Hickſon im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XVI, S. 139 (Talauer⸗Inſulaner). Wilkes, Band II, S. 138 (Samoaner). 

Kotzebue, Band III, S. 210 (Karolinen-Inſulaner). 

3) Poſt, „Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens“, S. 41 ff. 

) Powers, S. 22. 

5) Macfie, ©. 446. 

6) Schooleraft, Band V, S. 654. 

) Powers, S. 247. 

8) Schooleraft, Band IV, S. 214. Vergl. Letherman, „Sketch of the 

Navajo Tribe of Indians“, im „Smith. Rep.“, 1855, ©. 294. 
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und die Patagonier zahlen für die Braut Stuten, Hengſte oder ſilbernen 
Schmuck.“) 

In Afrika werden nicht Pferde, ſondern Rinder für den paſſendſten 

Gegenwert einer guten Gattin betrachtet. Bei den Kaffern ſind drei, 

fünf oder zehn Kühe ein niederer, zwanzig oder dreißig ſchon ein 

ziemlich hoher Preis; doch erwirbt nach Barrow ein Mann die Gattin 

häufig auch ſchon für einen Ochſen oder ein paar Kühe.?) Die Da— 

maras ſind ein ſo armes Volk, daß ſie oft froh ſind, für eine Tochter 

eine Kuh zu bekommen.?) Bei den Banjai werden den Eltern eines 

Mädchens viele Stück Rindvieh oder Ziegen gegeben, um ſie zu ver— 

anlaſſen, „das Mädchen aufzugeben,“ wie der Ausdruck lautet, d. h. 

allen Anſprüchen an ihre Nachkommen zu entſagen; denn wenn nichts 
gegeben wird, kann die Familie, der das Mädchen entſtammt, die 

Kinder für ſich beanſpruchen.“) In Uganda beträgt der gewöhnliche 

Preis für eine Gattin entweder drei oder vier Stiere, ſechs Nähnadeln 

oder eine kleine Büchſe Zündhütchen; doch wurden Wilſon oft Frauen 

gegen einen Rock oder ein Paar Schuhe in Tauſch angeboten?) Im 

Mangoni-Lande gelten zwei Bockfelle für einen guten Preis,“) bei den 

Bondo⸗Negern wieder eine Ziege,”) während, wie Caillié berichtet, bei 
den Mandingos eine Gattin bloß durch Überreichung von Sklaven an 
die Eltern des Mädchens erworben werden kann.) 

Die Tſchulims zahlten für eine Gattin fünf bis fünfzig, die Tura⸗ 

linzen gewöhnlich fünf bis zehn Rubel.“) Reiche Baſchkiren zahlen zus 

weilen ſogar 3000 Rubel, die ärmſten können jedoch eine Gattin für 

eine Fuhre Holz oder Heu erkaufen. !“) In der Tatarei verkaufen die 

Eltern ihre Töchter für einige Pferde, Ochſen, Schafe oder mehrere 
Pfund Butter, die Samojeden und Oſtjäken dagegen fordern eine be— 

ſtimmte Anzahl von Renntieren. !!) Bei den indiſchen Kiſans „bilden 

zwei Körbe Reis und eine Rupie in barem Geld die den Eltern des 

) Muſters im „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 201. Falkner, S. 124. 

Vergl. Lewis u. Clarke, S. 307 (Schoſchonen); Dobrizhoffer, Band II, S. 207 

(Abiponen). 
2) v. Weber, Band II, S. 215. Barrow, Band I, S. 206. 

) Chapman, Band I, S. 341. ) Livingſtone, S. 623. 

5) Wilſon u. Felkin, Band I, S. 187. 

) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 133. 

7) „Das Ausland“, 1881, S. 1026. °) Caillié, Band I, S. 348. 

) Georgi, S. 231, 114. 1% Bambery, „Das Türkenvolk“, S. 505. 

) Huc, Band I, S. 185, „mer Band III, S. 1 Geng, 
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Mädchens überreichte Vergütung.“ !) Bei den Miſchmis giebt ein 
reicher Mann für ein Mädchen zwanzig Mithuns (eine Art Ochſen), 

ein armer jedoch kann ſchon für ein Ferkel eine Gattin erwerben.?) In 

Timor⸗laut kann nach Forbes „keine Gattin ohne Elfenbein erkauft 

werden.“?) Auf den Karolinen-Inſeln „macht der Mann dem Vater 

des Mädchens, das er heiratet, ein aus Früchten, Fiſchen und ähn— 

lichen Dingen beſtehendes Geſchenk;““) auf Samoa bildeten Boote, 

Ferkel und ausländiſche Waren aller Art, die den Leuten in die 

Hände fallen, den Brautpreis.?) Bei den Fidſchianern „iſt der übliche 

Preis ein Walroßzahn oder eine Muskete.“ 6) 

Bei manchen Völkern kann die Ehe auf Kredit geſchloſſen werden, 

wenngleich die Frau und ihre Kinder im allgemeinen das elterliche 

Heim nicht verlaſſen dürfen, ſolange der Preis nicht vollſtändig bezahlt 
it.) Wenn in Unjoro ein armer Mann nicht imſtande iſt, ſich das 

zu ſeiner Verehelichung erforderliche Vieh auf einmal zu verſchaffen, 

kann er es nach Emin Paſcha mit Einwilligung des Brautpaares 

ratenweiſe bezahlen; die inzwiſchen geborenen Kinder jedoch gehören 

dem Vater der Gattin, und jedes muß mit einer Kuh losgekauft 
werden.) 

SC heſchließungen durch Tauſch oder Kauf find nicht nur bei den 

heutigen niedrigeren Raſſen allgemein vorherrſchend; ſie kommen — 

oder kamen früher — ebenſo bei civiliſierten Völkern vor. In Gen: 

tral⸗-Amerika und Peru mußte der Mann für feine Braut dienen.“) 
In China giebt der Vater des Bewerbers ein Geſchenk, deſſen Größe 

nicht, wie man nach dem Ausdruck „Geſchenk“ vermuten könnte, dem 

Gutdünken der Beteiligten überlaſſen, ſondern von den Ehevermittlern 

genau beſtimmt wird; dasſelbe iſt ſomit, wie Jamieſon bemerkt, zweifel— 

los ein Überbleibſel aus der Zeit, da die Transaktion ein regelrechtes 

) Dalton, S. 132. ) Griffith, „Journals of Travels“, S. 35. 
3) Forbes im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 11. 

) Kotzebue, Band III, S. 210. 5) Turner, „Samoa“, S. 93. 

Wilkes, Band III, S. 92. 

) Jurok, Patwin (Powers, S. 56, 221), Wakamba (Hildebrandt in der 

„Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band X, S. 401), Beduinen vom Berge Sinai (Burckhardt, 

S. 152), Miſchmis (Cooper, S. 236 ff.), Leptſchas (Rowney, S. 139), Papuaner 

von Neu⸗Guinea (Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 371). 

8) „Emin Pasha in Central Africa“, S. 86. 

5) Waitz, Band IV, S. 266, 307, 416. 
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Geſchäft bildete.“) In Japan ſendet der vorgeſchlagene Gatte ſeiner 
künftigen Braut beſtimmte vorgeſchriebene Geſchenke, und dieſe Über— 

ſendung von Geſchenken bildet einen der wichtigſten Teile der Ver— 

mählungsceremonie. Thatſächlich iſt, ſobald einmal die Geſchenke über: 

ſchickt und angenommen wurden, der Vertrag geſchloſſen, und keiner 
der Beteiligten kann ihn mehr widerrufen. Herr Küchler ſagt, daß 
er nicht imſtande war, die genaue Bedeutung dieſer Geſchenke ausfindig 

zu machen, denn die einheimiſchen Werke über die Ehe ſchweigen über 

den Gegenſtand, und die Japaneſen ſelbſt können keine andere Erklä— 

rung dafür angeben, als daß die Sitte von altersher überliefert iſt.?) 

Aber aus den im nächſten Kapitel berichteten Thatſachen wird hervor— 

gehen, daß das Überſenden von Geſchenken eine Folge des früheren 

Gebrauches der Kaufehe bildet. 

Bei allen Zweigen der ſemitiſchen Raſſe mußten die Männer ihre 

Frauen kaufen oder für ſie dienen, und der „mohar“ oder „mahr“ 

bedeutete urſprünglich dasſelbe wie eine Kaufſumme.?) In den bibli— 

ſchen Büchern „Ruth“ und „Hoſea“ ſagt der Bräutigam ausdrücklich, 

daß er die Braut gekauft habe;“) und die modernen Juden haben nach 
Michaelis in ihren Eheceremonieen einen Scheinkauf, welcher „durch 

den Pfennig trauen“ heißt.?) In mohammedaniſchen Ländern unter: 

ſcheidet ſich die Eheſchließung nur wenig von einem wirklichen Kauf.“) 

Dieſelbe Sitte herrſchte auch bei den Chaldäern, Babyloniern?) und 
Aſſyrern.“) 

Von den alten Finnen ſprechend, bemerkt der finniſche Sprach— 
forſcher und Reiſende Caſtrén: „Wir haben viele Gründe, zu glauben, 

daß bei unſeren Ahnen eine Mütze voll Silber und Gold eines der 

) Gray, Band I, S. 193. Jamieſon in „The China Review“, Band X, 
S. 78, Anmerkung. 

2) Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 120. 

8) Robertſon Smith, S. 78 ff. Ewald, S. 200. Gans, Band I, S. 128. 

) „Ruth“, Kap. IV, Vers 10. „Hoſea“, Kap. III, Vers 2. 

5) Michaelis, „Commentaries on the Laws of Moses“, Band I, S. 451. 

6) Lüttke, „Der Islam“, S. 119. Warnkoenig, „Juriſtiſche Encyklopädie“, 

S. 167. Unger, „Die Ehe in ihrer welthiſtoriſchen Entwicklung“, S. 46 ff. 

5) Herodot, Buch I, Kap. 196. 

e) Koenigswarter, „Etudes historiques sur le développement de la 

société humaine“, S. 22. 
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beſten Werbungsmittel war.“!) Deutliche Anzeichen der Kaufehe finden 
wir in der „Kalewala“, ſowie im „Kanteletar;“ 2) und in einigen 

Teilen Finnlands ſind ſinnbildliche Spuren derſelben in den Ehecere— 

monieen erhalten.?) Bei den oſtfinniſchen Völkern beſteht die Kaufehe 

noch heute oder beſtand wenigſtens noch vor kurzem.) 

Auch bei den ariſchen Völkern beruhte die Ehe auf dem Kaufe 

der Gattin. Die Hindubraut mußte in den vediſchen Zeiten durch 

reiche Geſchenke an den künftigen Schwiegervater gewonnen werden;“) 
und eine der acht von Manu erwähnten Eheformen — die übrigens 

mißbilligte Aſura-Form — war die Kaufehe. Nach Dubois find 

„heiraten“ und „eine Gattin kaufen“ in Indien ſynonyme Ausdrücke, 

da faſt jeder Vater ſeine Tochter zu einem Handelsgegenſtand macht.“) 

Ariſtoteles berichtet, daß die alten Griechen ihre Gattinnen zu kaufen 

pflegten,?) und im homeriſchen Zeitalter hieß eine Maid aAgpedißore, 

d. h. eine, „die ihrem Vater viele Ochſen als Geſchenke von ihrem Be— 

werber einträgt.“ Bei den Thrakiern wurde die Ehe nach Herodot 

durch Kauf geſchloſſen.?)) Ebenſo im teutoniſchen Altertum.?) Die 
alten Skandinavier glaubten, daß ſogar die Götter ihre Frauen ge— 
kauft hatten.!) In Deutſchland war der Ausdruck „ein Weib kaufen“ 

bis zum Ende des Mittelalters im Gebrauch, und wir finden denſelben 

auch im norwegiſchen Geſetzbuche Chriſtians IV. (1604) ). Das eng— 
liſche Eheritual wies bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts Spuren 

dieſes alten geſetzlichen Vorganges auf,?) während nach Franz Schmidt 

2) Caſtrén in den „Litterära Soiréèer“, 1849, S. 13. Vergl. Porthan in 

„Kongliga Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademiens Handlingar“, 

Band IV, ©. 19. Topelius, 8 8—10. 

2) „Kalewala“, Runo XVIII, Vers 643 ff.; Runo XXII, Vers 49 ff. 

„Kanteletar“, Buch I, Geſänge 133, 156; Buch III, Geſang VIII, Vers 20, 39. 

3) Heikel im „Helsingfors Dagblad“, 1881, Nr. 68. 

Schroeder 8 27 29.) Zimmer, S. 310. ) Dubois, S. 102. 

7) Aristoteles, Ta ,d, Buch II, Kap 8. ) Herodot, Buch V, Kap. VI. 

e) Vergl. Koenigswarter, „Etudes historiques“, S. 28; Kraut, Band J, 
=D: 

%) Geijer, „Svenska folkets historia“, in „Samlade skrifter“, Band V, 
©. 88. 

11) Laband, „Die rechtliche Stellung der Frauen im altrömiſchen und ger: 

maniſchen Recht“, in der „Zeitſchr. f. Völkerpſychologie und Sprachwiſſenſchaft“, 

Band III, S. 154. Olivecrona, S. 150. 

12) Friedberg, „Das Recht der Eheſchließung“, S. 33, 38. 
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die Verlobungsceremonie in Thüringen bis zum heutigen Tage das 
frühere Vorkommen desſelben andeutet.!) 

Wie Schrader bemerkt, kann der Kauf nicht mit gleicher Gewiß— 

heit als die älteſte Form der Eheſchließung auf römiſchem Boden feſt— 

geſtellt werden.?) Doch der finnbildliche Vorgang der coemptio — 

der Eheſchließungsform der Plebejer — erhielt die Erinnerung an 

die urſprüngliche, wenn nicht in Rom, ſo zumindeſt bei den Vorfahren 

der Römer gebräuchliche Raubſitte aufrecht.?) In Irland und Wales 

beſtand in alten Zeiten der Brautpreis gewöhnlich in Gold-, Silber: 

und Bronzegegenſtänden, zuweilen ſogar in Grundeigentum. “) Die 

Slaven pflegten ebenfalls ihre Gattinnen zu kaufen;?) und bei den 

Südſlaven herrſcht, oder herrſchte jüngſt, die Sitte des Brautkaufes 

noch teilweiſe vor. In Serbien erreichte der Preis der Mädchen im 

Beginne dieſes Jahrhunderts eine ſolche Höhe, daß Georg der Schwarze 
ihn auf einen Dukaten beſchränkte.“) 

Trotz dieſes allgemeinen Vorherrſchens der Kaufehe haben wir 

keinen Beweis dafür, daß ſie eine Stufe bildet, auf welcher ſich alle 
Raſſen befunden haben. Es muß zunächſt beachtet werden, daß die 

vom Bräutigam gebotenen Geſchenke bei mehreren Stämmen nicht ge— 

nau den Zweck haben, die Eltern für die Braut zu entſchädigen, ſondern 

vielmehr den, ſie für die Partie günſtig zu ſtimmen. Oberſt Dalton 

z. B. jagt, daß es bei den Paädams, einer der niedrigſten Völkerſchaften 

Indiens, üblich iſt, daß der Liebhaber ſeine Neigung während der Be— 

werbung durch Überreichung kleiner Leckerbiſſen, wie Feldmäuſe und 

Eichhörnchen, an ſeine Geliebte und ihre Eltern an den Tag legt, ob— 
gleich ſich die Eltern ſelten in die Abſichten des jungen Paares ein— 
mengen, und es würde als unauslöſchliche Schmach betrachtet werden, 

das Glück eines Kindes für Geld zu verſchachern.)) Die Ainos von 

Jeſſo, ſagt Bickmore, „kaufen ihre Weiber nicht, machen jedoch den 

1) Schmidt, „Sitten und Gebräuche in Thüringen“, S. 13 ff. 
) Schrader, S. 381. 

3) Vergl. Roßbach, S. 87, 80. 

) O' Curry, „The Manners and Customs of the Ancient Irish“, Sullivans 
Einleitung, Band I, S. CLXXIV ff. 

5) Ewers, „Das älteſte Recht der Ruſſen“, S. 226 (Ruſſen). Macieiowski, 

Band II, S. 195 (Böhmen und Pommern). Krauß, S. 273 (Südſlaven). 

Kovalevsky in „Folk-Lore“, Band I, S. 478 ff. = 

e) Krauß, S. 275. ) Dalton, S. 28, 
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Eltern Geſchenke von Saki, Tabak und Fiſchen;!)“ und die Höhe 
dieſer Gaben wird niemals vorher feſtgeſetzt.) Das bei den Puris, 

Coroados und Coropos vom Bräutigam unmittelbar vor der Hochzeit 

geſchenkte Wild und Obſt dünkt v. Martius eher ein Beweis ſeiner 

Fähigkeit, eine Gattin zu erhalten, als ein Tauſchmittel, während die 

civiliſierteren Stämme der braſilianiſchen Urbewohner einen thatſäch— 
lichen Frauenhandel betreiben.“) 

Von den Jukonichotana, einem Stamme Alaskas, berichtet Petroff, 

daß bei ihnen die Sitte, Gattinnen zu kaufen, nicht beſteht.“) Die 

kaliforniſchen Wintun, die zu den niedrigeren Typen der Raſſe gehören, 

zahlen für ihre Bräute gewöhnlich nichts.?) Die Njamnjam und einige 

andere afrikaniſche Stämme‘) die meiſten der Tſchittagong-Hügel⸗ 

Stämme,“) die Urbewohner von Kola und Kobroor, der Aru-Inſel— 

Gruppe, die in Bäumen oder Höhlen leben,) und augenſcheinlich auch 

die Andamaneſen, haben die Gewohnheit, zu heiraten, ohne für die 

Braut irgend welche Bezahlung zu leiſten. Bei den Veddahs werden 

nach Meſurier von keiner Seite Hochzeitsgeſchenke gegeben,“) doch teilt 

Hartſhorne mit, daß „die Eheſchließung von keiner anderen Ceremonie 

begleitet iſt, als von der Überreichung einiger Nahrungsmittel an die 

Eltern der Braut.“ ) 

In Ponap«é, ſagt Finſch, iſt die Ehe nicht auf Kauf begründet;!’) 

doch läuft dies dem auf den Karolinen!?) wie auf den benachbarten 
Pelew⸗Inſeln allgemein herrſchenden Brauch!?) zuwider, wonach Frauen 

mittels dem Vater gegebener Geſchenke als Gattinnen gekauft werden. 

Auf der Kingsmill⸗Gruppe wird nach Wilkes „eine Gattin niemals 

1) Bickmore in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VI, S. 20. 
Vergl. Dixon in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XI, S. 43. 

Sebold, ©. 31. ) Martius, Band I, S. 109 ff. 

tien Powers, S. 288. 
6) Schweinfurth, Band II, S. 31. Poſt, „Afrikaniſche Jurisprudenz“, 

Band I, ©. 355. 

Lewin, 8 6. Riedel, S. 270. 

9) Le Meſurier im „Jour. Roy. As. Soc. Ceylon Branch“, Band IX, 

S. 340. Vergl. Emerſon Tennent, Band II, S. 441; Knox, „Historical Relation 

of the Island of Ceylon“, S. 126. 
10) Hartſhorne in „The Indian Antiquary“, Band VIII, S. 320. 
11) Finſch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XII, S. 317. 

12) Kotzebue, Band III, S. 210. Cheyne, S. 119 (Bornabi). 
22) „Amer“, Band IV, S. 333. 
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gekauft, doch beſteht die allgemeine Vorausſetzung, daß jeder Teil etwas 

zum Haushaltungsſtand beitragen wird.“!) Hinſichtlich der Hawaiianer 

bemerkt Ellis: „Wir wiſſen nichts davon, daß die Eltern der Frau 

vom Gatten etwas erhielten oder der Gattin irgend eine Mitgift gaben.“) 

Angas behauptet ſogar, daß der Gebrauch, Frauen zu kaufen, in Poly: 

neſien im allgemeinen nicht angenommen ſei.?) Aber dieſe Behauptung 

iſt zweifelhaft, da der Bräutigam wenigſtens in Samoa,) Tahitis) 

und Nukahivaé) die Braut durch Geſchenke an ihren Vater gewinnt. 

In Melaneſien iſt die Kaufehe ſicherlich allgemein.) Bei den ſüd— 

auſtraliſchen Kurnai wurden die Ehen nach Howitt „am häufigſten 

durch Entweichung, minder häufig durch Raub und am wenigſten 

häufig durch Tauſch oder Geſchenke“ geſchloſſen. ) 

Der Kauf der Frauen kann — ſogar mit mehr Berechtigung als 

die Raubehe — als eine allgemeine Stufe in der ſozialen Geſchichte 

der Menſchheit hingeſtellt werden. Obgleich die beiden Gebräuche oft 

gleichzeitig vorkommen, iſt doch erſterer in der Regel dem letzteren ge— 

folgt, wie der Tauſchhandel im allgemeinen dem Raub folgte. Der 
jüngere Charakter der Kaufehe erhellt klar aus der Thatſache, daß 

Raubehe ſehr oft dort als Sinnbild vorkommt, wo die Kaufehe in 

Wirklichkeit geübt wird. Überdies kann wenig Zweifel darüber herrſchen, 

daß Tauſch und Handel verhältnismäßig ſpäte Erfindungen der Menſch— 

heit ſind. 

Peſchel behauptet, daß der Tauſchhandel ſchon in jenen Zeitaltern 

beſtand, in welchen wir die erſten Lebenszeichen unſerer Raſſe finden. 

Aber wir haben keinen Beweis dafür, daß die Höhlenbewohner Peérigords 

1) Wilkes, Band V, S. 101. )) Ellis, „Hawaii“, S. 414. 

3) Angas, „Polynesia“, S. 274. 

4) Wilkes, Band II, S. 138. Pritchard, S. 136. Turner, „Samoa“, S. 93. 

Williams, „Missionary Enterprises“, S. 538. 

5) Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band II, S. 157. Ellis, 

„Polynesian Researches“, Band I, S. 270. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 126. 
6) v. Langsdorf, Band I, S. 153. 

) Neu-Guinea (Bink im „Bull. Soc. d' Anthr.“, Serie III, Band XI, 

S. 396. d' Albertis, Band I, S. 396), Neu⸗Britannien (Romilly, S. 27. Powell, 

S. 84), Salomons-Inſeln (Elton im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 95), 

Neu⸗Hebriden (Macdonald, „Oceania“, S. 194. Meinicke, „Die Inſeln des ſtillen 
Ozeans“, Band I, S. 203), Fidſchi (Wilkes, Band III, S. 92. Vergl. überdies 

Williams u. Calvert, S. 144 ff.), Tukopia Waitz⸗Gerland, Band V, S. 191). 

8) Fiſon u. Howitt, S. 343. 
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in der Renntierperiode auf dieſem Wege in den Beſitz der Bergkryſtalle, 
der atlantiſchen Muſcheln und der Hörner der polniſchen Saiga-Antilope 
gelangten, welche in ihren Anſiedelungen gefunden wurden; und wir 

können keineswegs folgern, daß „der Handel zu allen Zeiten und bei 

allen Bewohnern der Welt beſtanden hat.“!) Wir finden ſogar in 

modernen Zeiten Beiſpiele wilder Völker, die nur ſehr unbeſtimmte 

oder überhaupt keine Begriffe vom Tauſchhandel zu haben ſcheinen. 

Hinſichtlich gewiſſer Salomons-Inſulaner berichtet Labillardiere: „Wir 

konnten nicht in Erfahrung bringen, ob dieſe Völker gewöhnt ſind, 

Tauſch zu betreiben; aber es iſt ſehr gewiß, daß wir auf dieſe Art 

unmöglich etwas von ihnen erlangen konnten; . . . . doch waren fie 

ſehr begierig, alles, was wir ihnen gaben, anzunehmen.“) In der 

erſten Zeit des Verkehrs des Kapitäns Weddell mit den Feuerländern 

gaben dieſe ihm jede Kleinigkeit, welche er wünſchte, ohne irgend ein 
Gegengeſchenk zu verlangen; aber ſpäter „erwarben ſie einen Begriff 

vom Tauſchhandel.“ s?) Auch die Auſtralier, welche Cook ſah, und die 

1766 von Kapitän Wallis beſuchten Patagonier verſtanden den Handel 

noch nicht, obwohl ſie ihn jetzt verſtehen.“) Bezüglich der Andamaneſen 

bemerkt Man: „Sie ſetzen für ihre verſchiedenen Waren keinen be— 

ſtimmten Wert feſt und erzeugen oder verſchaffen ſich ſelten etwas in 

der ausgeſprochenen Abſicht, es im Tauſchhandel zu verwenden. Augen— 
ſcheinlich ziehen ſie es vor, ihre Transaktionen als Geſchenke zu be— 

trachten, denn ihre Art, Handel zu treiben, beſteht darin, ſolche Gegen— 

ſtände, die jemand ſich wünſcht, ihm zu ſchenken und zwar in der 

Hoffnung, daß ſie als Erwiderung etwas erhalten, wonach ſie einen 

Wunſch ausgeſprochen haben; und es verſteht ſich ſtillſchweigend, daß, 
falls nicht im vorhinein anders vereinbart, kein ‚Geſchenk“ ange: 

nommen wird, ohne daß ein gleichwertiges gegeben würde. Die 

natürliche Folge dieſes Syſtems iſt, daß die meiſten der bei ihnen ſo 

häufig vorkommenden Streitigkeiten aus einer Unterlaſſung ſeitens des 

Empfängers entſtehen, ein ſolches Gegengeſchenk zu machen, wie es zu— 
verſichtlich erwartet wurde.“?) Wir müſſen auch bemerken, daß jene 

) Peſchel, S. 209 ff. 
) Labillardière, Band II, S. 276. 

) Spencer, „Descriptive Sociology“: Types of Lowest Races u. ſ. f, 

S. 47. 
) Hawkesworth, Band III, S. 634; Band I, S. 373. 

5) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 340. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 26 
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unciviliſierten Völker, bei denen die Kaufehe nicht vorkommt, zumeiſt 

außerordentlich rohe Raſſen ſind. 

Wie Königswarter!) und Spencer?) angedeutet haben, iſt der 

Übergang von der Raubehe zur Kaufehe vermutlich auf folgende Weiſe 

vor ſich gegangen: Entführung gegen den Willen der Eltern war die 

primäre Form; dann kam das Anbieten einer Entſchädigung, um der 

Rache zu entgehen, und dies entwickelte ſich ſchließlich zum vorherigen 
Überreichen von Geſchenken. So folgt nach Sproat bei den Ahts, wenn 

ein Mann ein Weib ſtiehlt, ein Kauf, „da die Freunde des Weibes 

mit Geſchenken beſchwichtigt werden müſſen.“?) In Neu⸗Guinea“) und 

Bali,“) wie auch bei den Tſchukmass) und Araufaniern?) geſchieht es 

oft, daß der Bräutigam ſeine Braut entführt, mit ihr entweicht 

und hinterher ihren Eltern einen Vergütungspreis bezahlt. Bei den 

Bodo und Metſch, die in ihren Eheceremonieen noch immer die Form 
der zwangsweiſen Entführung aufrecht erhalten, giebt der glückliche 

Liebhaber, nachdem er das Mädchen geraubt, den Verwandten der 
Braut ein Feſt und beſänftigt den zum Schein erzürnt thuenden Vater 

mit einem Geſchenke.s) Das Gleiche wird von den Maoris berichtet,“) 

während bei den Tangutans der Entführer, der das Weib ſeines Nach— 
bars geſtohlen hat, nach Prſchewalsky dem Gatten eine beträchtliche 

Summe als Entſchädigung bezahlt, aber die Frau behält.“) 

Es iſt in dieſer Beziehung nicht von Bedeutung, daß bei gewiſſen 

Völkern der Brautpreis nicht dem Vater, ſondern irgend einer anderen 

nahe verwandten Perſon, beſonders dem Onkel oder gleichzeitig anderen 
Verwandten und dem Vater!) bezahlt wird. Jedenfalls muß der Preis 
als eine Entſchädigung für den durch das Aufgeben des Mädchens er— 
littenen Verluſt und als Entlohnung für die Ausgaben betrachtet 

) Koenigswarter, „Etudes historiques“, S. 53. 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 625. 
) Sproat, S. 98. ) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 633. 

5) Lubbock, „The Origin of Civilisation“, S. 113. „) Lewin, S. 182. 

?) Smith, „The Araucanians“, S. 215. ) Dalton, S. 86. 
9) Taylor, S. 336 ff. 70) Prschewalsky, „Mongolia“, Band II, S. 121. 

11) Aleuten (Bancroft, Band I, S. 92), Atſchomäwi in Kalifornien (Powers, 

S. 270), Araukanier (Alcedo-Thompſon, Band I, S. 416. Pöppig, „Reiſe in 
Chile“, Band I, S. 383 ff.), Samoaner (Pritchard, S. 139), Barea und Kunäma 

(Munzinger, S. 487), Kandhs (Percival, S. 345 ff.), Igorroten von Iſarog 

(Jagor, S. 172), Samojeden (Pallas, „Merkwürdigkeiten der obiſchen Oſtjaken, 

Samojeden“ u. ſ. f., S. 66). 
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werden, welche ihre Erhaltung bis zum Hochzeitstage erforderte.!) 
Zuweilen werden die Töchter — z. B. bei mehreren Negervölkern — 

eigens zu dem Zwecke erzogen, mit Nutzen verkauft zu werden; doch 

iſt dies eine moderne, den Begriffen der Wilden zuwiderlaufende Er— 

findung. So war z. B. bei den Kaffern der Gebrauch, mit Weibern un— 
mittelbar Handel zu treiben, im erſten Viertel dieſes Jahrhunderts kaum 

üblich, und der Ausdruck für das Überreichen von Vieh für ein Mädchen 

ſchließt nach Shooter nicht den Gedanken an einen thatſächlichen 

Handel, ſondern eher den einer Entlohnung für ihre Geburt und Er— 
ziehung in ſich ein.?) 

Die meiſten wilden Völker finden nichts Tadelnswertes an der 

Kaufehe. Im Gegenteil, Bancroft berichtet, daß die Indianer Kolum— 

biens es als für die Familie des Mädchens im höchſten Grade 

ſchimpflich erachten, wenn die Braut ohne Preis fortgegeben wird;“) 

und bei gewiſſen Stämmen Kaliforniens „werden die Kinder einer 

Frau, für die kein Geld bezahlt wurde, für nichts Beſſeres als Baſtarde 
gehalten, und die ganze Familie fällt der Verachtung anheim.“ ?) Es 

blieb einer höheren Civiliſation vorbehalten, die Frauen aus dieſem 
Zuſtande der Erniedrigung emporzuheben. Im folgenden Kapitel werden 
wir den Vorgang erörtern, durch welchen die Ehe ein Kaufvertrag und 
die Frauen ein Handelsartikel zu ſein aufhörten. 

) Vergl. d' Albertis, Band I, S. 395, 396, 414 ff. (Bewohner der Pule⸗ 

Inſel und von Naiabui in Neu⸗Guinea); Jagor, S. 235 (Biſajanen); MeNair, S. 232 

(Malayen von Perak); Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 178 (Birmaner); 

Forſyth, S. 148 (Gonds); Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 230 linneraſiatiſche 

Türken); Ahlgvift, „Kulturwörter“, S. 203 (türkiſche und finniſche Völker); Caſtrén, 

Band IV, S. 126 (Oſtjaken); Park, S. 220 (Mandingos); Merolla da Sorrento, 

S. 235 (Sogno-Neger). 

2) Shooter, S. 49. 
) Bancroft, Band I, S. 277. Vergl. v. Weber, Band II, ©. 215 ff. (Kaffern). 

*) Karok, Jurok (Powers, S. 22, 56). 

26 * 
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Achtzehntes Kapitel. 

Der Niedergang der Kaufehe und das Heiratsgut. 

Es iſt behauptet worden, daß die Stellung des Weibes den 

ſicherſten Maßſtab für die Civiliſation eines Volkes bietet. Dieſe Be⸗ 

hauptung iſt, wenn ſchon nicht unbedingt, ſo doch annähernd richtig. 

Die Entwicklung des Altruismus iſt eines der hauptſächlichſten Ele— 
mente im Fortſchritt der Menſchheit und Rückſicht auf das ſchwächere 

Geſchlecht eines der hauptſächlichſten Elemente in der Entwicklung des 
Altruismus. 

Je mehr ſich bei den ſogenannten civiliſierten Völkern hinſichtlich 

der Frauen höhere Anſchauungen herausbildeten, deſto mehr wurde der 

Gebrauch, Gattinnen zu kaufen, aufgegeben, denn man begann, ihn 
für ſchmählich zu halten. Die wohlhabenderen Klaſſen thaten den 

erſten Schritt, und ärmere, rohere Perſonen folgten ihrem Beiſpiele. 

Es iſt von nicht geringem Intereſſe, den Lauf dieſes Prozeſſes zu 
verfolgen. 

In Indien war in alten Zeiten die Aſura-Form oder die Kauf— 

ehe für alle vier Kaſten geſetzlich. Später kam ſie in Verruf und 
ward bei den Brahmanen und Kſchatrijas verboten, wurde 

jedoch im Falle eines Vais ya oder eines Sudra gebilligt. Manu ver: 
bot fie gänzlich.!) „Kein Vater, der das Geſetz kennt“, jagt er, „darf 

auch nur das geringſte Entgelt für ſeine Tochter annehmen, denn ein 

Mann, der aus Geiz ein Geſchenk annimmt, iſt ein Verkäufer ſeines 
Sprößlings.“?) Der Kauf erhielt ſich bloß als Sinnbild in der 

Arſcha⸗Form, nach welcher der Bräutigam dem Vater der Braut eine 

) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 23— 25. 

) Ebenda, Kap. III, Vers 51. Vergl. daſelbſt, Kap. IX, Vers 93, 98. 
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Kuh und einen Stier oder zwei Paare überſandte.“) Manu verdammt 

ausdrücklich jene, die dieſe Gabe ein Geſchenk nennen;?) mithin wurde 

die Arſcha-Form von Manu und anderen Geſetzgebern zu den geſetz— 
lichen Eheſchließungsformen gezählt.) Die Griechen des hiſtoriſchen 
Zeitalters hatten ſchon aufgehört, ihre Frauen zu kaufen; und in Rom 

war die confarreatio, welche keinen Gedanken an Kauf erweckt, in 
den früheſten bekannten Zeiten die bei den Patriziern übliche Ehe— 

ſchließungsform. Auch zwiſchen Klienten und Plebejern nahm der 

Weiberkauf ſchon im grauen Altertum ein Ende und blieb in ihrer 
coemptio als bloßes Symbol erhalten.“) Bei den Germanen hat nach 
Grimm erſt das Chriſtentum die Kaufehe zeritört.d) Laferrière und 

Koenigswarter glauben, daß fie bei den Sachſen noch während der 

Regierung Karls des Großen beſtand, und daß ſie in England von 
Kanut verboten wurde.“) In der Lex Alamannorum, der Lex Ri- 

puariorum, den „Grägas“ und den norwegiſchen Geſetzen iſt von 

wirklichem Kaufgeld keine Rede, und wir haben Grund, zu glauben, 

daß der im älteren „Gula-lag“ erwähnte „mundr“ mit der Zeit ſeine 

urſprüngliche Bedeutung „Preis für eine Braut“ verloren hatte.“) 

Im talmudiſchen Geſetz erſcheint der Kauf der Gattinnen bloß 

als ein ſinnbildlicher, und der Brautpreis war auf einen nominellen 
Betrag feſtgeſetzt.) Das mohammedaniſche „mahr“ iſt häufig eben⸗ 

falls bloß nominell.?) Bei den Finnen war der Frauenkauf in den 

grauen Zeiten, in welchen ihre Volksgeſänge entſtanden, verſchwunden. !“) 

Obgleich es noch immer gebräuchlich war, daß der Bräutigam der 
Braut und ihren Eltern Geſchenke gab, deuten Stellen in den Ge— 

ſängen darauf hin, daß dabei nicht einmal die Erinnerung an wirk— 

lichen Kauf übrig geblieben war.!) In China will das Volk, obſchon 

1) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 29. ) Ebenda, Kap. III, Vers 53. 

3) Vergl. Jolly, „Die rechtliche Stellung der Frauen bei den alten Indern“ 

in den „Sitzungsberichten der philoſophiſch-philologiſchen und hiſtoriſchen Klaſſe der 

Akademie der Wiſſenſchaften zu München“, 1876, S. 433. 

) Roßbach, S. 92, 146, 248, 250 u. ſ. f. ) Grimm, S. 424. 

6) Laferrière, „Histoire du droit civil de Rome et du droit frangais“, 

Band III, S. 156. Koenigswarter, „Etudes historiques“, S. 33. 

?) Olivecrona, S. 57, 152, 158. ) Gans, Band I, S. 138. 
e) Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band V, S. 359. 
10) Vergl. Topelius in den „Litterära Soiréer“, 1850, S. 326. 
11) „Kalevala“, Runo XI, Vers 352— 358. „Kanteletar“, Buch III, Ge: 

fang VIII, Vers 20— 25. 
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die Ehegeſchenke genau der Kaufſumme in einem Handelsvertrage ent- 

ſprechen, dieſelben nicht als „Preis“ bezeichnet hören;!) und dies zeigt, 

daß auch bei ihnen mit dem Gedanken, eine Tochter zu verkaufen, ein 
gewiſſes Schamgefühl verbunden iſt. 

Wir können zwei verſchiedene Arten unterſcheiden, auf welche das 
allmähliche Verſchwinden der Kaufehe vor ſich ging. Es iſt ange— 

deutet worden, daß die Summe, mit welcher der Bräutigam die Braut 
erkaufte, zu einer Bezahlung für ihre Behütung wurde.?) Wie dem 
auch ſei, die Kaufſumme wurde mit der Zeit immer geringer und 

nahm in vielen Fällen die Form mehr oder minder willkürlicher Ge⸗ 

ſchenke an. Von der alten Sitte blieb, wie wir geſehen haben, nur 
ein Überreſt zurück, der oft als Scheinkauf in den Ehegebräuchen auf: 
tauchte. Eine andere Art, das Sinnbild des Handels aufrecht zu er— 
halten, beſtand in dem Empfang eines Geſchenkes von wirklichem Wert, 

welches unmittelbar darauf dem Geber zurückerſtattet wurde. Apaſtamba 
teilt mit, daß dieſes Syſtem von den Vedas vorgeſchrieben wurde, „um 

dem Geſetze Genüge zu leiſten“, — d. h. dem alten Geſetze, nach 
welchem die bindende Eheform die des Kaufes war.s) Gewöhnlich 
wird übrigens nicht dasſelbe, ſondern ein anderes Geſchenk als Gegen— 
gabe überreicht. So entſtand in Athen zu einer Zeit, welche nicht 

feſtgeſetzt werden kann, aber unbedingt vor das Zeitalter Solons fiel, 

die Mitgift im modernen Sinne des Wortes, und dieſe Ausſtattung 
der Brant durch ihren Vater oder Vormund ſchloß urſprünglich, wie 

angedeutet worden ift,*) höchſt wahrſcheinlich die Rückerſtattung des 
bezahlten Preiſes in ſich. In China findet ein Austauſch von Ge— 

ſchenken zwiſchen den Vormündern des Bräutigams und jenen der 

Braut ſtatt, und dieſer Austauſch bildet im Strafgeſetze den Gegen⸗ 
ſtand eines langen Abſchnittes, denn „find einmal die Eheurkunden 
und Verlobungsgeſchenke ausgetauſcht, dann gelten die Beteiligten für 
unwiderruflich verlobt.“ ?) In Japan giebt die Braut ihrem künftigen 

) Jamieſon in „The China Review“, Band X, S. 78, Anmerkung *. 
) Koenigswarter, „Etudes historiques“, S. 33. Derſelbe, „Histoire de 

Vorganisation de la famille“, S. 123. Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band J, 
©. 320. 

) Mayne, „Hindu Law and Usage“, S. 82. 

) Smith, Wayte and Marindin, „Dictionary of Greek and Roman Anti- 
quities“, Band I, S. 691. 

) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, 
. 11 ff. 
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Gatten, ſeinen Eltern und Verwandten beſtimmte, herkömmliche Ge⸗ 

ſchenke, und hinſichtlich des Wertes derſelben dient ihr immer der Wert 

der vom Bräutigam dargebotenen Geſchenke als Maßſtab.!“) Bei den 

alten Germanen bot die Gattin nach Tacitus dem Gemahl ihrerſeits 

verſchiedene Waffen an, und dieſer gegenſeitige Austauſch von Geſchenken 

bildete das Hauptband ihrer Vereinigung.?) Auch Grimm weiſt darauf 

hin, daß die Bedeutung der teutoniſchen Mitgift teilweiſe jene einer 

Gegengabe war.?) 

Anderſeits ging die Kaufſumme in die Morgengabe und in das 

Heiratsgut über. Ein Teil — ſpäter das Ganze — ward der Braut 

direkt vom Bräutigam oder von ihrem Vater gegeben. Manu ſagt: 

„Wenn die Verwandten ſich das gegebene Geſchenk nicht zu ihrem 

Nutzen aneignen, ſo iſt es kein Kauf; in dieſem Falle iſt die Gabe 

bloß ein Zeichen der Hochachtung und Freundlichkeit gegen die Mädchen.“) 

Dieſes Geſchenk wurde ‚culka‘ (ihre Gebühr‘) genannt; aber ſein enger 

Zuſammenhang mit einem früheren Kauf iſt aus der Thatſache erſicht⸗ 

lich, daß es auf dem Wege des Heimfalles auf die Brüder der Frau 

überging, und eine Ausgabe des Textes Gautamas, welcher dieſe Erb: 

folge regelt, geſtattete ſogar, daß die Gebühr ſchon während ihres Lebens 

auf die Brüder übergehe.?) Im modernen Indien eignen ſich nach 

Dubois Männer von Rang das durch die Verheiratung einer Tochter 

erworbene Geld nicht an, ſondern verwenden es für Juwelen, welche 

ſie der Dame am Hochzeistage darreichen.s) Bei den Griechen des 

homeriſchen Zeitalters nahm der Vater die Hochzeitsgeſchenke nicht 

immer für ſeinen eigenen Gebrauch an, ſondern überließ ſie teilweiſe 

oder ganz der Tochter als Heiratsgut. Später gab der Bräutigam 

ſelber die Geſchenke ſeiner Gattin, wenn er ſie das erſte Mal unver⸗ 

ſchleiert ſah oder nach der vos wuorixn?) Bei den Teutonen ging 

der gleiche Entwicklungsgang von ſtatten. Urſprünglich ging die Kauf⸗ 

ſumme auf den Vormund der Braut und zum Teil vielleicht auf ihre 

1) Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 123. 

2) Tacitus, Kap. XVIII. ) Grimm, ©. 429. 

4) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 54. 

5) Mayr, „Das indiſche Erbrecht“, S. 170. Mayne, „Hindu Law and 

Usage“, S. 82. 
6) Dubois, S. 103. 
2) Roßbach, S. 220. Hermann⸗Blümner, S. 262, 266. Becker, Band II, 

S. 471. 
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ganze Familie über; nach und nach begann fie aber als ihr perſön— 
liches Eigentum betrachtet zu werden;!) in dieſer Beziehung bemerkt 

Tacitus: „Dotem non uxor marito sed uxori maritus offert.“ ?) 

Dasſelbe war bei den Skandinaviern zur Zeit der Abfaſſung ihrer 
Geſetze und bei den Longobarden vom VII. Jahrhundert an der 

Fall.?) „Die Mitgift,“ jagt Ginoulhiac, „iſt nichts anderes als der 

Preis des im ſaliſchen Geſetze üblichen Kaufes; ſie wurde anſtatt ihren 

Eltern, die nur mehr das solidum und denarium oder den Schein— 
preis und nach dem Tode der Gemahlin einen Teil der Mitgift erhiel— 

ten, der Frau gegeben.“) In der Lex Alamannorum und der 
Lex Ripuariorum wird bloß eine dos erwähnt, welche die Frau un: 

mittelbar von ihrem Gatten bekommt.?) Und es iſt wahrſcheinlich, 

daß die Morgengabe, die ſich in Europa ſehr lange erhielt,“) aus der 
Kaufſumme hervorging oder einen Teil derſelben bildete,“) obzwar ſie 
oft als ein pretium virginitatis betrachtet wurde.?) Nach dem alten 
iriſchen Geſetze fiel ein Teil der ‚coibche‘ (Brautgabe) dem Vater der 
Braut oder, wenn er tot war, dem Oberhaupte ihres Stammes zu;“) 

ein anderer Teil jedoch wurde der Braut ſelbſt nach der Hochzeit vom 

Bräutigam gegeben. Dasſelbe war mit dem walliſiſchen ‚cowyll‘ der 

) Ginoulhiac, „Histoire du régime dotal“, S. 187 ff. Laboulaye, 
„Histoire du droit de propriété foncière en Oceident“, S. 403 ff. 

2) Tacitus, Kap. XVIII. 

) Olivecrona, S. 152. Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band I, ©. 325. 

) Ginoulhiac, S. 198 ff. 5) Olivecrona, S. 57. 
6) In Deutſchland und der Schweiz hat ſich der Gebrauch, eine Morgengabe 

zu überreichen, bis zur Gegenwart erhalten (Eichhorn, „Einleitung in das deutſche 

Privatrecht“, S. 726. Bluntſchli, „Staats- und Rechtsgeſchichte der Stadt und 

Landſchaft Zürich“, Band II, S. 164 ff.). 

) Schlyter, „Juridiska afhandlingar“ , Band I, S. 201. Schlegel, „Om 
Morgongavens Oprindelse“, in der „Astraea“, Band II, S. 189 ff. Koenigs- 
warter, „Histoire de l’organisation de la famille“, S. 123. Die alte Kauf: 

ſumme, welche der Gatte der Braut zu geben verpflichtet war, erſchien auch in 

der Schein-Mitgift dargeſtellt, welche ſich in den Ritualen der Kirche bis zum XVI. 
Jahrhundert erhielt. Martene erwähnt ein Rituale der Kirche von Reims aus 

dem Jahre 1585, nach welchem der Bräutigam in dem Augenblicke, da er der 

Braut den Ehering an den Finger ſteckt, drei Denare in ihre Hand legte (Koenigs— 

warter, S. 174, Anmerkung 4). 

5) Ginoulhiac, S. 202. Warnkoenig u. Stein, „Franzöſiſche Staats- und 
Rechtsgeſchichte“, Band II, S. 257. 

) „Ancient Laws of Ireland“, Band I, S. 155; Band IV, S. 63. 
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Fall,“) und das ſlavoniſche Wort für Brautpreis“, ‚veno‘, wurde oft 

für dos angewendet.?) 

Von den alten Babyloniern ſagt Herodot, daß „das Heiratsgut 

aus dem für die ſchönen Jungfrauen bezahlten Gelde beſtritten wurde.““ 

Bei den Hebräern wurde, wie es ſcheint, der ‚mohar‘ oder ein Teil 

desſelben der Braut ſelbſt gegeben.“) Wir leſen in der Geneſis, daß 

Abrahams Knecht „Silbergeſchmeide und Goldgeſchmeide und Kleider 
hervorholte und fie der Rebekka gab; er gab auch ihrem Bruder und 

ihrer Mutter koſtbare Gegenſtände.“?) Robertſon Smith iſt zum 

Glauben geneigt, daß in Arabien vor Mohammed ein Gebrauch Wurzel 

gefaßt hatte, nach welchem der Gatte ſeiner Frau zur Hochzeit gewöhn— 

lich ein Geſchenk unter dem Namen ‚sadäc‘ darbot, oder nach welchem 
ein Teil des ‚mahr‘ für ihren Gebrauch beiſeite gelegt wurde.?) Unter 
der Herrſchaft des Islam jedoch verſchwand der Unterſchied zwiſchen 
‚mahr‘ und ‚sadäc‘, und der dem Vater bezahlte Preis wurde Eigen— 

tum der Frau.“) 

Aber nicht bloß in der Geſchichte der hochciviliſierten Völker 

finden wir die Kaufehe in Verfall geraten. Bei vielen Völkern, die 

ſich noch immer in einem wilden oder halbciviliſierten Zuſtande be— 

finden, hat die Sitte des Frauenkaufes eine Anderung erlitten und von 

einigen wird ausdrücklich geſagt, daß ſie einen ſolchen Handel für 

ſchmählich halten.s) Die Anderung iſt genau in derſelben Weiſe vor 
ſich gegangen, wie wir es bei den höheren Raſſen geſehen haben. 

Einerſeits ward der Kauf mehr oder minder zum Sinnbild. In 

manchen Fällen vertritt das Geſchenk nicht länger den thatſächlichen 
Wert des Mädchens, in anderen iſt es von einer Gegengabe begleitet. 

1) O'Curry, Band I, Sullivans Einleitung, S. CLXXIIL ff. 

2) Schrader, S. 382. Vergl. Kovalevsky in „Folk-Lore“, Band I, S. 479 ff. 
3) Herodot, Buch I, Kap. 196. 

5) Saalſchütz, „Das moſaiſche Recht“, Band II, S. 736. Mayer, „Die 

Rechte der Iſraeliten“ u. ſ. f., Band II, S. 342 ff. i 

5) „Geneſis“, Kap. XXIV, Vers 53. ) Robertſon Smith, S. 98. 

72) Gbenda, S. 48, 91, 100. Mayer, „Die Rechte der Iſraeliten“ u. ſ. f., 

Band II, S. 353 ff. Unger, S. 47. Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, 

Band V, S. 358. 

8) Betſchuanen (Fritſch, S. 192), Aenezen (Burckhardt, S. 62). Die Lapp⸗ 

länder nehmen nach Laeſtadius („Ett lappfrieri“, in „Svenska folkets seder“, 
S. 125) für ihre Töchter Geſchenke an, halten es aber nicht für anſtändig, Geld 

entgegenzunehmen. 
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So bringen in Oregon „die Verwandten der Frau ebenſo viele Pferde 
(oder andere Güter) für ihre Mitgift auf, wie der Bräutigam den 

Eltern geſchickt hat, wobei ſie ſorgfältig darauf achten, nicht dieſelben 

Pferde oder dieſelben Gegenſtände zu ſenden.“ “) Die Ahts erachten 
es als Ehrenſache, daß die für eine Frau von Rang gegebene Kauf— 
ſumme zu irgend einer Zeit in Form eines gleichwertigen Geſchenkes 

zurückgegeben werde.?) Ahnliches wird von den Patagoniern,s) Mifch- 

miss) und gewiſſen Stämmen des indiſchen Archipels?) mitgeteilt. 
Wenn bei den Bagobos auf den Philippinen das neuvermählte Paar 
miteinander zufrieden iſt, ſo giebt der Vater der Frau dem Gatten 
die Hälfte der Kaufſumme zurück,“) während in Saras der Vater des 
Mädchens am Hochzeitstage ſogar das Fünffache des Preiſes zurücker⸗ 
ſtatten muß, welchen er bei der Verlobung vom Vater des Bräutigams 
erhielt; das Gegengeſchenk wird übrigens das gemeinſame Eigentum 
des verheirateten Paares.“) Bei den Neilgherry-Badagas iſt das Gegen: 
geſchenk gleichfalls gewöhnlich wertvoller als die für die Braut bezahlte 
Summe.) Noch mehrere andere Völker ſchließen Ehen vermittelſt Aus⸗ 
tauſches von Geſchenken.“) 

Anderſeits giebt es Völker, bei denen die Kaufſumme oder ein, 

Teil derſelben der Braut entweder vom Vater oder vom Bräutigam 
ſelbſt gegeben wird. Doch da dies ein Umweg ſein kann, den Bräuti⸗ 

gam für den bezahlten Preis ſchadlos zu halten, iſt es in vielen Fällen 
faſt unmöglich, zwiſchen dieſer Sitte und der zuletzt erwähnten einen 

Unterſchied zu finden. Ebenſo ſchwer iſt es, zwiſchen den Fällen zu 
unterſcheiden, in welchen die Braut einen Teil ihres Preiſes vom Vater 
erhält und jenen, in welchen fie unmittelbar vom Bräutigam ein Ge⸗ 

1) Schoolcraft, Band V, S. 654. ) Sproat, S. 98. 

) Muſters im „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 201. 

) Cooper, S. 236. Griffith, S. 35. ) Riedel, ©. 68. 

6) Schadenberg in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XVII, S. 12. 

) Munzinger, S. 387. ) Harkneß, S. 116 ff. 
) Tuski (Dall, S. 381), Thlinkets (Holmberg in den „Acta Soc. Sei. 

Fennicae“, Band IV, S. 315), Tſchinuks (Waitz, Band III, S. 337), Tſchippewas 
(Keating, Band II, S. 157), Schoſchonen (Lewis and Clarke, S. 307), Miwok 

(Powers, S. 354), Quitſche (Morelet, S. 257), Budduma, Téda (Nachtigal, 

Band II, S. 370, 448), Todas (Marſhall, S. 211), inneraſiatiſche Türken (Väm⸗ 

bery, „Das Türkenvolk“, S. 233 ff.), Lappländer (v. Düben, S. 200), Papuaner 

von Dorey (Finſch, „Neu-Guinea“, S. 102), Samoaner (Pritchard, S. 139 ff. 
Turner, „Samoa“, S. 93, 96), Nukahivaner (v. Langsdorf, Band I, S. 153). 
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ſchenk bekommt. Die größte Schwierigkeit jedoch beſteht vielleicht darin, 
ausfindig zu machen, ob die vom Bräutigam erhaltenen Geſchenke ur— 

ſprünglich einen Teil des Brautpreiſes bildeten, oder ob ſie bloß ein 

Mittel waren, ihre Einwilligung zu gewinnen. Bei den Eskimos 
bietet der Liebhaber ſeiner Auserwählten Kleider an; dieſe zieht ſie an 

und iſt fernerhin ſeine Gattin.) Bei den Dakotahs erbitten die 

Männer die Einwilligung zur Ehe, indem ſie den Preis der Maid 
überſenden und außerdem dem Gegenſtande ihrer Hochachtung oft Ge— 
ſchenke darbieten.?) Von den ſüdamerikaniſchen Guanas bemerkt Azara: 

„Alle Eheceremonieen beſchränken ſich auf ein kleines Geſchenk, welches 

der Gatte ſeiner Verlobten macht.“) Bei den Javaneſen,“) den Kal: 

mücken?) und den Ahl⸗-el⸗Schemal, einem Beduinenſtamme Syriens“), 
werden die Gelder oder die Gegenſtände, welche der Vater für ſeine 

Tochter erhält, allgemein als Gedinge oder Gebühr der Frau betrachtet; 
und bei den Pelew-⸗Inſulanern,') Miſchmis,s) Baſchkiren,“) Wotyaken !) 
u. ſ. w. ) erhält fie einen größeren oder geringeren Teil des Braut— 
preiſes. 

Von der Kaufehe ſind wir ſomit zur Sitte der Brautausſtattung 
gelangt, welche augenſcheinlich das gerade Gegenteil derſelben iſt. Doch 

leitet, wie wir geſehen haben, das Heiratsgut ſeinen Urſprung teilweiſe 

vom Weiberkaufe ab. Wo die Ausſtattung, wie bei den Marea,“ das 

1) Bancroft, Band I, S. 66. Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, 
S. 66. | 

2) Schoolcraft, Band III, S. 238. 

3) Azara, Band II, S. 92. Aehnliche Beiſpiele ſiehe bei Waitz, Band II, 

S. 522 (Somali), Munzinger, S. 324 (Beni⸗Amer), Baker, „The Nile Tributaries“, 

S. 124 (Araber Ober⸗Agyptens), Hanoteau et Letourneux, Band II, S. 161 

(Kabylen), Proyart, S. 569 (Loango-Neger), Caillie, Band I, S. 349 (Mandingos), 

Fritſch, S. 192 (Betſchuanen). 

) Crawfurd, Band I, S. 90. 5) Moore, S. 181. °) Burckhardt, ©. 62. 

7) „Ymer“, Band IV, S. 333. ) Cooper, S. 236. ) Georgi, ©. 182. 

10) Ebenda, S. 55. 

11) Accra⸗Neger (Daniell im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band IV, S. 12), 

Tataren von Kaſan (Vämbéry, „Das Türkenvolk“, ©. 433) und Orenburg (Georgi, 

S. 103), Tunguſen (ebenda, S. 324) und andere halbciviliſierte Völker des ruſſiſchen 

Kaiſerreichs. Ueber afrikaniſche Völker ſiehe Poſt, „Afrikaniſche Jurisprudenz“, 

Band I, S. 417. 

12) Munzinger, S. 240. 
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ausſchließliche Eigentum des Gatten wird, hat ſie zweifellos den Zweck, 

als Entſchädigung für den Brautpreis zu dienen, während das Geld 

oder die Waren, für welche ein Mann ſeine Gattin gekauft hat, ihr 
bei anderen Völkern vom Vater als Heiratsgut ausgehändigt wird, 
welches mehr oder minder ihr Eigentum bildet. Doch entſteht, wie wir 

ſofort ſehen werden, der Brautſchatz nicht in allen Fällen aus früherem 

Kauf. 

Das Heiratsgut dient verſchiedenen, oft untrennbar miteinander 

verquickten Zwecken. Es kann die Bedeutung eines Gegengeſchenkes 

haben. Es kann die Erwartung andeuten, daß ſowohl der Gatte als 
auch die Gemahlin zu den Koſten des gemeinſchaftlichen Haushaltes 
beitragen. Es hat oft den Zweck, der Frau als Leibgedinge zu dienen 

für den Fall, daß die Ehe durch den Tod des Gatten oder aus 

ſonſtigen Urſachen aufgelöſt werden ſollte. Da aber in ſolchen Fällen 
die Nutznießung des Heiratsgutes allgemein dem Gatten zufällt, ſo 
lange die Verbindung dauert, iſt es ſehr oft unmöglich, zu unter— 

ſcheiden, ob die urſprüngliche Bedeutung die eines Gegengeſchenkes für 
den Mann oder die eines Leibgedinges für die Frau geweſen iſt. 

Wir leſen in den ‚Geſetzen Manu's“: „Was vor dem Hochzeits— 

feuer gegeben wurde, was beim bräutlichen Umgang gegeben wurde, was 
als Liebeszeichen geboten ward, und was ſie von ihrem Bruder, ihrer 
Mutter oder ihrem Vater empfingen, das wird als das ſechsfache 

Eigentum einer Frau bezeichnet. Ein ſolches Eigentum, wie auch ein 
ſpäteres Geſchenk und das, was ihr vom liebevollen Gatten gegeben 

wurde, ſoll auf ihre Nachkommen übergehen, ſelbſt wenn ſie während 

der Lebenszeit ihres Gatten ſtirbt.“ !“) Das Hindu⸗-Geſetz erkennt die 

Gewalt der verheirateten Frau über dieſen Beſitz (ihr ‚stridhan‘) an,?) 
doch hat der Gatte nichtsdeſtoweniger das Recht, es im Falle der Not 
zu gebrauchen und zu verzehren.?) In Athen gebührte die Verwaltung 

des Brautſchatzes zweifellos dem Gatten, der damit die Hochzeitskoſten 

decken konnte und ſogar das Recht beſaß, die einen Teil des Heirats⸗ 

gutes bildenden beweglichen Gegenſtände zu veräußern.“) Aber derſelbe 

) „Die Geſetze Manus“, Kap. IX, Vers 194 ff. 

) Zu Gautamas Zeiten gehörte übrigens die „gulka“ nicht zum „stridhan“ 
(Mayr, „Das indiſche Erbrecht“, S. 170). 

) Macnaghten, „Principles of Hindu Law“, S. 33 ff. Steele, ©. 67. 

) Cauvet in der „Revue de législation“, Band XXIV, ©. 154. 
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wurde nicht ſein Eigentum. Wenn das Eheband durch Scheidung oder 
durch den Tod des Gatten gelöſt wurde, mußte das Heiratsgut der 
Frau zurückerſtattet werden, die zur Sicherſtellung dieſer Rückgabe eine, 
gewöhnlich aus einem Stück unbeweglichen Eigentums beſtehende Hypothek 
beſaß;!) wenn der Gatte im Scheidungsfalle das Heiratsgut nicht zurück— 
gab, zahlte er, ſo lange er es zurückbehielt, monatlich neun Obolen 

als Zinſen.?) Die römiſche dos ſollte den Beitrag der Frau zu den 

Koſten des Eheſtandes bilden.?) Sie ward das Eigentum des Gatten, 
als wäre fie ein Erbteil, über welches er nicht bloß das Verwaltungs, 

ſondern auch das vom Willen der Gattin unabhängige Verfügungsrecht 

beſaß.?) Dieſe Verquickung des Brautſchatzes mit dem väterlichen Erbe 

war erträglich, ſo lange die Ehe für's Leben geſchloſſen wurde; zur 
Zeit jedoch, in welcher Scheidungen häufig vorkamen, wurde ſie ſehr 

verhängnisvoll. Am Ende des republikaniſchen Zeitalters wurde deshalb 

das Recht des Gatten, über das Heiratsgut ſeiner Frau zu verfügen, 

eingeſchränkt. Dieſes mußte in Scheidungsfällen, oder wenn die Ehe 
durch den Tod des Gatten gelöſt wurde, zurückerſtattet werden. Die 

Lex Julia de adulteriis verhinderte den Mann, zum Heiratsgut 

gehörige Grundſtücke ohne Einwilligung der Frau zu veräußern oder 
ſogar mit ihrer Einwilligung zu verpfänden; und die Geſetzgebung 

Juſtinians unterſagte die Veräußerung mit Einwilligung der Gattin 

und erklärte das bezügliche Geſetz auch auf Provinzialland anwendbar.“) 

Die allgemeine Überlieferung der römiſchen dos, deren praktiſcher Zweck 

darin beſtand, der Gattin ein Leibgedinge zu ſichern, deſſen ſie der 

Mann nicht leichtfertig berauben konnte und das ihr nach ſeinem Tode 
bleiben ſollte, wurde von der Kirche weiter fortgeführt.) Das römische 

) Cauvet in der „Revue de législation“, Band XXIV, S. 155. Meier 

und Schömann, „Der attiſche Prozeß“, S. 158 ff. Mayer, „Die Rechte der Iſrae— 

liten“, Band II, S. 345 ff. Hermann-Blümner, S. 265. Smith, Wayte and 
Marindin, Band I, ©. 692. 

2) Potter, „Archaeologia Graeca“, Band II, S. 273. 

3) Ginoulhiac, S. 70. Sohm, „Inſtitutionen des römiſchen Rechts“, S. 281. 
Laboulaye, „Recherches sur la condition des femmes“, S. 38. 

4) Laboulaye, S. 39. Ginoulhiac, S. 70. Laferrière, Band I, S. 223. 

5) Laboulaye, „Recherches“, S. 39 — 41. Derſelbe, „Histoire du droit 

de propriete foncière“, S. 183 - 185. Smith, Wayte and Marindin, Band J, 
S. 693. Sohm, S. 282. 

6) Mayne, „Early History of Institutions“, S. 338. 
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Mitgiftsrecht, das in den Geſetzen der verſchiedenen Länder mehr oder 
minder geändert erſcheint, bildet die Grundlage der modernen euro— 

päiſchen Geſetzgebung; der Mann hat gewöhnlich die Verwaltung und 
Nutznießung der Ausſteuer ſeiner Gattin, welche jedoch ihr Eigentum 
bleibt.“) 

Bei den Germanen früherer Zeiten wurde der Brautpreis, welchen 
man der Frau als ihr Heiratsgut aushändigte, ihr ausſchließliches Eigen- 
tum, über welches der Gatte nicht verfügen konnte.?) Neben dieſer 
dos erhielt ſie von ihren Eltern als eine Art Vergütung ihres Erb— 

teiles oder als Vorſchuß auf denſelben eine Art Mitgift. Auch dieſe 
bildete ihr Privateigentum, wenigſtens inſoweit als dieſelbe auf ſie 
zurückfiel, wenn die Ehe aufgelöſt wurde.) Bei den Slaven ſcheint 

die Mitgift der Frau als Sicherſtellung für den Fall gegeben worden 

zu ſein, daß ſie einen ſelbſtändigen Unterhalt benötigte, und bei den 

Polen und Böhmen konnte der Gatte keinen Gebrauch davon machen, 
wenn er nicht ſeine eigene Habe zum Unterpfande gab.?) In Wales 

bekam die Frau nicht nur einen Teil des Brautpreiſes, (‚cowyll‘), 

ſondern auch vom Vater ein ‚agweddi‘ genanntes Heiratsgut (das 
‚tincur‘ der Irländer darſtellend), welches während der Dauer des 

Zuſammenlebens gemeinſam dem Gatten und der Gattin gehörte. Wenn 
ſie ſich vor Ablauf von ſieben Jahren trennten, erhielt die Frau dieſes 

Heiratsgut zurück, und unter allen Umſtänden, ſelbſt wenn ſie den 

Gatten ohne Urſache vor Ablauf von ſieben Jahren verließ, gebührte 

ihr der ‚cowyll. Fand die Trennung nach dieſem Zeitraum ſtatt, 

ſo wurde das Eigentum, welches die Frau in die Ehe gebracht hatte, 
geteilt.) 

Die Hebräer gaben den Töchtern in früheren Zeiten bloß einen 
Teil des „mohar“ als Brautſchatz. Später bekam das heiratende Weib 
einen „nedunia“ genannten Anteil, deſſen Nutznießung dem Gatten 

1) Gccius in v. Holtzendorffs „Encyklopädie der Rechtswiſſenſchaft“, Band II, 

S. 412 ff. 

2) Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band I, S. 331. Derſelbe, „Altnordiſches 

Leben“, S. 241 ff. 

3) Olivecrona, S. 51. Nordſtröm, Band II, S. 50. 

5) Macieiowski, Band II, S. 214 218. 

5) O'Curry, Band I, Sullivans Einleitung, S. CLXXII, CLXXVIII. 

Lewis, S. 8 ff. 
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während der Dauer der Ehe gebührte.!) Die Mohammedaner ſetzen 
ihren Frauen in der Regel ein ſehr großes Heiratsgut aus, und ge— 

wöhnlich wird vereinbart, daß zwei Drittel der Mitgift unmittelbar 

vor Abſchließung des Ehevertrages zu erlegen ſind, während der Reſt 

zurückbehalten wird, um der Gattin ausbezahlt zu werden, wenn der 

Gatte ſtirbt oder ſie gegen ihren Willen verſtößt.?) Und was die 

Frau anläßlich der Verheiratung oder ſonſtwann von ihren Eltern 
oder beliebigen anderen Perſonen an Eigentum bekommt, ſteht gänzlich 
zu ihrer Verfügung und unterliegt nicht den Anſprüchen des Gatten 

oder ſeiner Gläubiger.) Von den Neuvermählten bei den Mexikanern 

berichtet Acoſta: „Wenn ſie das gemeinſame Heim bezogen, ſtellten ſie 

ein Verzeichnis von Allem, was Mann und Weib zuſammen— 

brachten: von den Hausvorräten, Ländereien, Juwelen und Schmuck— 
gegenſtänden auf, welches Verzeichnis die Väter aufbewahrten, denn 
wenn ſie ſich zufällig ſchieden (was bei ihnen ſehr allgemein war, 

wenn ſie ſich nicht vertrugen), teilten ſie ihre Güter unter ſich nach 

Maßgabe des von jedem mitgebrachten Teils.“) 
Bei Raſſen, die auf einer niedrigeren Stufe der Civiliſation 

ftehen,?) dient der Brautſchatz allgemein ähnlichen Zwecken, d. h. im 

Falle einer Trennung oder Scheidung erhält die Frau ihr Heiratsgut 

zurück, wenn auch der Gatte — wie es ſcheint, in den meiſten Fällen 

— die Nutznießung hat, ſo lange die Ehe dauert. Aber im Leben 
der Wilden ſpielt die Mitgift keine wichtige Rolle. Oft giebt es nichts 
derartiges,s) und wo ſie vorhanden iſt, beſteht die Ausſtattung in der 

) Mayer, „Die Rechte der Iſraeliten“, Band II, S. 342— 344. 

2) Macnaghten, „Principles of Muhammadan Law“, S. XXXV. Lane, 

Band I, S. 218. 

) Gbenda, S. 138, Anmerkung. 

5) Acoſta, Band II, S. 370. 

5) Kenai (Richardſon, Band I, S. 407), Thlinkets (Holmberg in den „Acta 

Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, S. 315), Ahts (Bancroft, Band I, S. 197), 
Creeks (Hawkins in den „Trans. American Ethn. Soc.“, Band III, pt. I. S. 66), 
Kingsmill⸗Inſulaner (Wilkes, Band V, S. 101), Siameſen (Moore, S. 169), Kukis 

(Lewin, S. 254), Abyſſinier (Lobo, S. 26), Einwohner von Madagaskar (Rochon, 

S. 747), Tuaregen (Chavanne, „Die Sahara“, S. 181). 

6) Vergl. Heriot, S. 335 (Indianer Nordamerikas); Ellis, „Polynesian 

Researches“, Band I, S. 270 (Tahitier); Waitz, Band II, S. 110 (Neger); Burton, 



416 Achtzehntes Kapitel. 

Regel aus einigen Nahrungsmitteln, Kleidern, Hausgeräten oder an— 

deren Kleinigkeiten!) und zuweilen aus Vieh.?) Schließlich verdankt, 

wie wir geſehen haben, die Mitgift ihren Urſprung einer Empfindung 

von Hochachtung und Mitgefühl für das ſchwächere Geſchlecht, welches 

im großen Ganzen ein Merkmal höherer Civiliſation ift.) Und wie 

wir von einer Stufe der Raubehe und einer Stufe der Kaufehe ge— 
ſprochen haben, können wir jetzt von einer dritten Stufe ſprechen, auf 

welcher die Väter durch Geſetz oder Sitte verpflichtet ſind, ihre Töchter 

auszuſteuern. 

So erachten es die Hebräer?) und Mohammedaner?) als religiöſe 

Pflicht eines Mannes, ſeiner Tochter eine Mitgift zu geben. In 

Griechenland galt die Morgengabe allmählich für nahezu notwendig, 
um zwiſchen einer Gattin und einer bloßen Konkubine ( 

unterſcheiden zu können;) und Iſaeus jagt, daß kein anſtändiger 

Mann ſeiner legitimen Tochter weniger als ein Zehntel ſeines Ver— 

mögens gab.?) Die gegebenen Mitgiften waren thatſächlich jo groß, 
daß zur Zeit des Ariſtoteles faſt zwei Fünftel des geſamten Bodens 

Spartas Frauen gehört haben ſollen.s) In Rom galt die Ausſtattung 

„Ihe Lake Regions of Central Africa“, Band II, S. 332 (Oſtafrikaner); Poſt, 

„Afrikaniſche Jurisprudenz“, Band I, S. 376 (mehrere afrikaniſche Völker); Hue, 

Band I, S. 185 (Tataren); Georgi, S. 67 ff. (Wogulen). 

1) Vergl. Nordenſkiöld, „Grönland“, S. 508 (Grönländer); v. Martius, 

Band I, S. 115 (Eingeborene Brafiliens); „Ymer“, Band III, S. 87 (Feuerländer); 

Waitz, Band II, S. 522 (Somalen); Marſhall, S. 212 (Todas); Prſchewalsky, 

„Mongolia“, Band I, S. 70 (Mongolen); Pallas, „Merkwürdigkeiten der Mor— 

duanen, Kaſaken“ u. ſ. f., S. 262 (Kalmücken); Poſt, „Die Anfänge des Staats⸗ 

und Rechtslebens“, S. 54 ff. 

2) Vergl. Laſt in den „Proc. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band V, S. 532 
(Maſai); Metz, S. 87 (Badagas); Davy, S. 286 (Singaleſen). 

3) Es iſt beachtenswert, daß die Chineſen die Mitgift nicht kennen, während 

es bei den wilden Eingeborenenſtämmen Chinas üblich iſt, daß die Frauen Heirats⸗ 

güter bekommen (Gray, Band II, S. 304). 

4) Mayer, „Die Rechte der Iſraeliten“, Band II, S. 344. 

5) Koran, Sure IV, Vers 3. | 

6) Potter, Band II, S. 268. Cauvet in der „Revue de legislation“, 
Band XXIV, ©. 152. Vergl. Meier und Schömann, ©. 513 ff. 

7) Isaeus, Ilegı rod e οο,,; 8 51, S. 43. 

6) Ariſtoteles, Buch II, Kap. IX, § 11. 
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noch mehr als in Griechenland!) für ein Unterſcheidungszeichen der 
geſetzlichen Gattin. Es war Pflicht der letzteren, ihrem Gemahl eine 

dos mitzubringen, und die Frau ſelbſt hatte geſetzlichen Anſpruch dar— 

auf, von ihrem Vater oder von anderen väterlichen Verwandten mit 

einer Ausſteuer verſehen zu werden.?) Und obgleich Juſtinian ſpäter 

in mehreren ſeiner Verordnungen erklärte, daß die dos bloß für 

Perſonen hohen Ranges bindend fei,?) kam der alte Gebrauch doch 

nicht ab.?) Das preußiſche Landrecht ſchreibt noch immer vor, daß 

der Vater, oder gegebenen Falles die Mutter, die Hochzeit veranſtalten 

und das Haus des neuvermählten Paares einrichten müſſe.“?) Ander— 

ſeits ſind nach dem „Code Napoléon“ die Eltern nicht verpflichtet, 

ihren Töchtern eine Mitgift zu geben,“) und die moderne Geſetzgebung 

hat dieſen Grundſatz allgemein angenommen. Doch herrſcht noch 
immer, beſonders in den lateiniſchen Ländern, ein kräftiges Gefühl zu 

Gunſten der Ausſteuer. Dieſes Gefühl bildet, wie Sir Henry Maine 

bemerkt, die Hauptquelle des das franzöſiſche Volk kennzeichnenden 

Sparſinnes und ſtammt wahrſcheinlich vermittelſt einer langen Kette 

von Überlieferungen von den bindenden Verordnungen des auguſteiſchen 

Ehegeſetzes ab.“) 
In dieſem Entwicklungsgange wurde das Heiratsgut oft etwas 

ganz Anderes als es urſprünglich geweſen. In vielen Fällen ver— 

wandelte es ſich in eine Kaufſumme, mit deren Hilfe ein Vater ſeiner 

Tochter einen Gatten erkauft, wie früher der Mann vom Vater eine 

Gemahlin erkaufte. Euripides läßt, indem er die Gebräuche ſeiner 

Zeit auf das Helden⸗Zeitalter überträgt, Medea Klage darüber führen, 

daß ihr Geſchlecht ſich für große Geldſummen Gatten erkaufen muß.“) 
„Pars minima est ipsa puella sui“, ſingt der lateiniſche Dichter. 

) Laboulaye, „Recherches“, S. 38 ff. Ginoulhiac, S. 66 ff. Meier und 

Schömann, S. 513 ff. 

2) Smith, Wayte and Marindin, Band I, S. 693. Mayer, „Die Rechte 

der Iſraeliten“, Band II, S. 347. 

3) Ginoulhiac, S. 103. 

9) Hinſichtlich der dos necessaria in Deutſchland während des Mittelalters 

ſiehe Mittermaier, „Grundſätze des gemeinen deutſchen Privatrechts“, Band II, S. 3. 

5) Eccius in v. Holtzendorffs „Gneyklopädie der Rechtswiſſenſchaft“, Abt. II, 

Band I, S. 414. 
) Code Napoléon“, Artikel 204. 
7) Maine, „Early History of Institutions“, S. 339, 

) Euripides, Mzòͤ eta, Vers 231235. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 27 
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Und in unſeren Tagen läuft eine Frau ohne Mitgift, falls fie nicht 
beſonders große perſönliche Anziehungskraft beſitzt, Gefahr, eine alte 
Jungfer zu werden. Dieſer Zuſtand entwickelt ſich naturgemäß in 

einer Geſellſchaft, in der die Monogamie geſetzlich vorgeſchrieben iſt, 

die erwachſenen Frauen an Zahl die erwachſenen Männer überragen, 
viele Männer überhaupt nicht heiraten, und verheiratete Frauen nur 

zu oft ein träges Leben führen. 
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Neunzehntes Kapitel. 

Hochzeitsceremonieen und Vermählungsgebräuche. 

Bei den Urmenſchen wurden die Ehen ſelbſtverſtändlich ohne jede 
Feierlichkeit geſchloſſen, und dies iſt bei vielen unciviliſierten Völkern 

noch heute der Fall. Die von Kapitän Hall beſuchten Eskimos „kennen 

weder Hochzeitsceremonieen, noch Freudenfeſte oder Feſtlichkeiten. Die 

Beteiligten kommen einfach zuſammen und leben in ihrem eigenen 

Tupik oder Iglu.“ !) Die kaliforniſchen Bonaks haben nach Johnſton 
keine Hochzeitsfeierlichkeiten. Der Mann ſpricht einfach die Eltern des 
Mädchens und das Mädchen ſelbſt an; wenn dann das Paar eine 
Zeit lang in Übereinſtimmung zuſammengelebt hat, gilt es als ver— 

heiratet.?) Auch bei den Komantſchen „giebt es keinerlei Eheceremo⸗ 
nie,?) und dasſelbe wird von mehreren anderen eingeborenen Stämmen 
Amerikas,“) wie auch von den Utanaten Neu⸗Guineas,“) den Salomon⸗ 
Inſulanerns) und den Tasmaniern”) berichtet. In Auſtralien find 

Hochzeitsfeſtlichkeiten bei den meiſten Stämmen unbekannt, doch wird 

dergl. Nyon, S. 352; Dall, S. 139. 

2) Schoolceraft, Band IV, S. 223. ) Derſelbe, Band II, S. 132. 

) Kaniagmuten (Liſiansky, S. 198 ff.), Aleuten (Core, S. 230. v. Langs⸗ 

dorf, Band II, S. 47. Bancroft, Band J, S. 92), Mahlemuten (Bancroft, Band J, 

S. 81), Tſchippewyas (Richardſon, Band II, S. 24), Tſchippewas (Keating, Band II, 

S. 157), Creeks (Schoolcraft, Band V, S. 268), Moxes, Irokeſen (Heriot, S. 326, 

332), Navajos (Letherman im „Smith. Rep.“, 1855, S. 294), Arawaken (Brett, 
S. 101), Müras (Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 512), Tupis, Tſchiri⸗ 

guana (Waitz, Band III, S. 422 ff.), Patagonier (Falkner, S. 124), Feuerländer 

(„Ymer“, Band III, S. 87). 

5) Finſch, „Neu⸗Guinea“, S. 62. 
6) Elton im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 94. )) Breton, S. 398. 

; 27 
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von manchen behauptet, daß fie einige unwichtige befolgen.“) Bei den 
Hügelſtämmen Nord-Arakans iſt die Ehe „ein einfacher, von keiner 

Ceremonie begleiteter Vertrag.“?) Ebenſo bei den Chaſias,s) den 
Tſchalikata⸗Miſchmis,“) Ainos,“) Bondonegern“) u. ſ. f. 

Die Hochzeitsceremonieen entſtanden allmählich und in verſchiedener 
Weiſe. Wenn die Art der Eheſchließung eine Anderung erlitt, blieb 

die früher eine Wirklichkeit geweſene Art als Ceremonie beſtehen. So 
ging die Sitte des Raubes, wie wir geſehen, in ein bloßes Symbol 

über, nachdem der Kauf als geſetzliche Form der Eheſchließung einge- 
führt wurde. In anderen Fällen blieb die Sitte des Kaufes als Cere— 
monie erhalten, nachdem ſie aufgehört hatte, eine Wirklichkeit zu ſein. 

Sobald der Eheſtand als Angelegenheit von einiger Wichtigkeit 
anerkannt wurde, begann man, den Eintritt in denſelben, gleich vielen 

anderen bedeutungsvollen Ereigniſſen im Menſchenleben, mit gewiſſen 

Ceremonieen zu feiern. Sehr allgemein iſt er von einem Hochzeitsmahl 

begleitet. Beim Nufi⸗Volke z. B. beſteht die Hochzeit in der Bezahlung 
des Brautpreiſes, welcher ein Schmaus- und Trinkgelage folgt.“) Bei 
den Wanjoro wird die Hochzeit mit einer großen Schmauſerei gefeiert, 

und die Braut von einem Feſtzuge der Freunde ihrem neuen Herrn 

zugeführt.?) Oft dauert der Schmaus mehrere Tage, eine Woche oder 

gar noch länger.?) Auf der Cycladen-Inſel Mykonos begleiteten nach 
Bent gewöhnlich zehn bis fünfzehn Feſttage die Hochzeit.““) Bei einigen 
Völkern trägt der Bräutigam, 1) bei anderen der Brautvater !?) die 
Koſten. Vermutlich wird im erſteren Falle das Gelage gewiſſermaßen 

als Teil der Kaufſumme, im letzteren vielleicht zuweilen als Erſatz 

für den Brautpreis betrachtet. 
Die Hochzeitsceremonie deutet oft irgendwie die neue Verwandt⸗ 

) Cüurr, Band I, S. 107. 

2) St. Andrew St. John im „Jour. Anthr. Inst.“, Band II, S. 239. 
8) Dalton, S. 57. ) Ebenda, ©. 19. ) Dall, S. 524. 

6) „Das Ausland“, 1881, S. 1026. 

) Schön and Crowther, „Journals“, S. 162. 
2) Wilſon u. Felkin, Band II, S. 49. 

) Tataren (Huc, Band I, S. 186), Bewohner von Bornu (Barth, „Reiſen“, 
Band III, S. 31, Anmerkung), Bazes (Munzinger, S. 525), Kopten (Lane, 

Band II, S. 331). f 
41) Bent, „The Cyclades“, S. 137. 
) Bakongo (Möller, Pagels and Gleerup, S. 270) u. ſ. w. 
12) Tusken, Kaniagmuten (Dall, S. 381, 402) u. ſ. f. 
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ſchaft an, in welche Mann und Weib zu einander treten. Zuweilen 
verſinnbildlicht fie den Geſchlechtsverkehr,“) bei weitem häufiger jedoch 

das Zuſammenleben oder die Abhängigkeit der Frau von ihrem Gatten. 
Bei den Navajos beſtand die Ceremonie im Eſſen von Maiskuchen aus 

derſelben Schüfjel;?2) und bei den Santalen, jagt Oberſt Dalton, „iſt 

das gemeinſchaftliche Mahl, welches der Jüngling und die Maid zu— 
ſammen eſſen, der wichtigſte Teil der Ceremonie, denn durch dieſen Akt 

hört das Mädchen auf, dem Stamme ihres Vaters anzugehören und 

wird ein Mitglied der Familie ihres Gatten.““?) Zuſammenſpeiſen 

bildet im malayiſchen Archipel die hauptſächlichſte und verbreitetſte 

Hochzeitsfeierlichkeit.“) Dieſelbe Sitte beſteht bei den Hovas,?) Indern,s) 

Eſthländern?) und im preußiſchen Ermland.s) Bei einigen brafilia- 
niſchen Stämmen wird der Ehebund vom Gatten und der Frau ge— 

ſchloſſen, indem ſie zuſammen Branntwein trinken.?) In Japan, wo 

die Ceremonie für den am wenigſten wichtigen Teil des ganzen Vor— 

ganges zu gelten ſcheint, beſteht ſie darin, daß beide Parteien in einer 

vorgeſchriebenen Weiſe eine beſtimmte Anzahl von Weinbechern leeren.“) 
In Skandinavien pflegte das Paar den Inhalt eines einzigen Bechers 
zu leeren, — ein Gebrauch, der auch in Rußland vorkommt. !!) Bei 

den Orang-Banüwa (Malakka) werden Braut und Bräutigam neben— 

einander geſtellt und veranlaßt, ſich die Hände zu reichen, während 
die Eltern ihnen einſchärfen, gegeneinander freundlich zu ſein und 

Zwiſtigkeiten zu vermeiden ) — eine der dextrarum iunctio der 

1) Poſt, „Die Grundlagen des Rechts“, S. 240. 

2) Waitz, Band III, S. 105. Vergl. Lippert, „Kulturgeſchichte“, Band II, 

S. 141 ff.; Mantegazza, „Anthropologiſch-kulturhiſtoriſche Studien über die Ge— 
ſchlechtsverhältniſſe des Menſchen“, Kap. XIII. 

9) Dalton, S. 216. 

) Wilken in den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band IV, S. 405. 

) Sibree, S. 251.) Diüubois, S. 107. ) v. Schröder, S. 82. 

8) Mantegazza, „Geſchlechtsverhältniſſe“, S. 287. i 

9) v. Eſchwege, „Journal von Braſilien“, Band I, S. 96. N 

10) Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 115. Bezüglich 
anderer Beiſpiele des gemeinſamen Mahles als Eheceremonie vergl.: Wilken in 

den „Bijdragen“ u. ſ. f., Serie V, Band IV, S. 387—405; v. Schroeder, S. 82 
bis 84; Riedel, S. 460. 

11) v. Schroeder, S. 84. 

12) Wilken in den „Bijdragen“, Serie V, Band IV, S. 409, 
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Römer und Hindus!) entſprechende Ceremonie. Bei den Orang-Sakai 
„wird der kleine Finger der rechten Hand des Mannes mit dem der 

linken Hand des Weibes vereinigt.“?) Bei den Hochzeiten der Chaſia 

„ſitzt das heiratende Paar einfach zuſammen auf Einem Stuhl und 
empfängt die Freunde, denen es eine Mahlzeit oder eine Feſtlichkeit ver⸗ 

anſtaltet.““) Bei den Veddahs Ceylons bindet die Braut dem Bräuti⸗ 

gam einen dünnen, von ihr ſelbſt gedrehten Strick um die Hüften, und 

ſie ſind hierauf Mann und Weib. Der Mann trägt dieſe Schnur 
immerwährend, und nichts kann ihn veranlaſſen, ſich von ihr zu trennen, 
denn ſie verſinnbildlicht das Eheband, und „ebenſo wie er ſich niemals 

davon trennt, hängt er ſein Leben lang an der Gattin.” Dem 
Hindu-Brautpaare werden die Hände mit Gras zufammengebunden.?) 

Bei den Gonds und Korkuüs beſtehen die eigentlichen Hochzeits-Cere⸗ 
monieen nach Forſyth zum Teile „aus einem gemeinſamen Mahle, 
aus dem Zuſammenbinden der Kleider, aus einem Rundtanz um eine 

Stange, aus einer tüchtigen gemeinſamen Waſſerdouche und aus dem 
Austauſch von Ringen, — lauter Ceremonieen, welche die Vereinigung 

der Beteiligten verſinnbildlichen dürften.“) In vielen Teilen Indiens 

werden Braut und Bräutigam gegenſeitig mit ihrem Blute bezeichnet, 
und Dalton glaubt, daß hierin der Urſprung des heute ſo allgemeinen 
Gebrauches, ſich mit Mennige zu färben, gefunden werden könne.“) 
So gebrauchen die Parchejas ein rotes, „sindür“ genanntes Pulver; 
der Bräutigam beſiegelt den Vertrag, indem er das Pulver berührt 
und damit die Stirn ſeiner Braut bezeichnet.“) 

Anderſeits bekundet bei den auſtraliſchen Narrinjeri das Weib 

ihre Einwilligung zur Eheſchließung dadurch, daß ſie zur Hütte ihres 
künftigen Gatten Feuer trägt und für ihn Feuer anmacht.“) Die 

) Haas, „Die Heiratsgebräuche der alten Inder“, in Webers „Indiſche 
Studien“, Band V, S. 310 ff. 

2) Low, citiert von Wilken in den „Bijdragen“, Serie V, Band IV, S. 409. 
) Steele, „On the Khasia Tribe“, in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue 

Serie, Band VII, S. 308. 

) Bailey, ebenda, Neue Serie, Band II, S. 293 ff. 

5) Colebrooke, „The Religious Ceremonies of the Hindus“, in den 
„Asiatic Researches“, Band VII, S. 309. 

6) Forſyth, S. 149. 

) Lubbock, „The Origin of Civilisation“, S. 84. Vergl. Finſch, „Neu: 
Guinea“, S. 86 (Wukas von Neu-Guinea). 

) Dalton, S. 220, 319, 131. „) Taplin, S. 12. 
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Loango-Neger ſchließen ihre Ehen dadurch, daß der Bräutigam von 
zwei Speiſen ißt, welche die Braut in ſeiner Hütte für ihn gekocht 

bat.) In Dahomey finden wir nach Forbes nur dann eine Ehecere— 
monie, wenn die Gattin vom König verliehen wird; „in dieſem Falle 

überreicht die Jungfrau ihrem künftigen Gebieter ein Glas Rum.“?) 
In Kroatien ohrfeigt der Bräutigam die Braut, um anzudeuten, daß 

er hinfür ihr Herr iſt.?) Und im alten Rußland beſtand eine der 

Eheceremonieen darin, daß der Vater eine neue Peitſche ergriff, ſeine 

Tochter leicht damit ſchlug, ihr mitteilte, daß er dies zum letzten Male 
thue und die Peitſche dann dem Bräutigam überreichte.“ 

Viele der bei unſeren eigenen Hochzeiten beobachteten Ceremonieen 
gehören zu den hier angeführten Kategorieen. Der „Brautführer“ 

ſcheint urſprünglich der Helfershelfer des Bräutigams beim Raubakte 
geweſen zu ſein; die Hochzeit wird allgemein mit einer Mahlzeit im 

Hauſe des Brautvaters gefeiert, und der Ehering iſt das Sinnbild der 
engen Verbindung, welche zwiſchen Mann und Weib beiteht.d) Sogar 

der religiöſe Teil unſerer Ceremonieen findet bei vielen heidniſchen 
Völkern ſein Gegenſtück. 

Es iſt naturgemäß, daß der Hochzeit ebenſo gut wie anderen 
wichtigen Ereigniſſen durch die Anrufung des göttlichen Beiſtandes 
für den künftigen Bund ein religiöſer Anſtrich verliehen wurde. Auf 

der Hudſon-Inſel, ſagt Turner, „konnte kaum etwas gethan werden, 

wenn es nicht vorher den Göttern bekannt gemacht und je nach Er: 
fordernis deren Segen oder Schutz erbeten wurde.““) Bei den Djaken 
beſchmiert eines der älteſten männlichen Mitglieder der bei der Hoch: 

zeit verſammelten Geſellſchaft die Hände des Bräutigams und der 
Braut mit dem Blute eines Schweines und eines Vogels, fleht um 
den Schutz des männlichen Geiſtes Baak und des weiblichen Geiſtes 
Hiroeh Bakak und empfiehlt das verheiratete Paar ihrer Obhut, ihm 

1) Soyaux, S. 161. Vergl. Waitz, Band III, S. 392 (Arawaken). 

2) Forbes, „Dahomey and the Dahomans“, Band I, S. 26. 

8) Krauß, S. 385. 

) Meiners, „Vergleichung des älteren und neueren Rußlandes“, Band II, 

S. 167 ff. 

5) Der Ehering war bei den alten Indern gebräuchlich (Haas in Webers 

„Indiſche Studien“, Band V, S. 299). Nach Hooper (S. 390) wird er nn bei 
den Indianern der James⸗Bucht gefunden, 

3 © Turner, „Samoa“, S. 290. 
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alle erdenklichen irdiſchen Segnungen wünſchend.“) Bei den Gonds 

bildet ein den Göttern dargebrachtes Opfer nebſt ſchrankenloſer Völlerei 
und Spirituoſen-Genuß den Beſchluß der Hochzeit.?) In Patagonien 
bringt der Gatte, nachdem er die Braut in ſeine Hütte geführt, dem 
böſen Geiſt ein Opfer dar, und die Makatekas, ein dem mexikaniſchen 

Kaiſerreich unterworfener Stamm, „faſteten, beteten und opferten ihren 

Göttern nach ihrer Hochzeit zwanzig Tage hindurch.“) 
Höchſt allgemein wird ein Prieſter zur Vollführung des religiöſen 

Ritus gerufen. „Die Hochzeiten der Fidſchianer“, ſagt Wilkes, „werden 

durch religiöſe Ceremonieen geheiligt .... Der Ambati (Briefter) 

nimmt, den Bräutigam zur rechten und die Braut zur linken Hand, 

ſeinen Platz ein. Er fleht hierauf den Schutz des Gottes oder Geiſtes 
auf die Braut herab, führt ſie dann dem Bräutigam zu und vereint 

ihre Hände mit der Ermahnung, einander zu lieben, zu achten und zu 

gehorchen, die Treue zu bewahren und miteinander zu ſterben.““) 
Dies geſchieht übrigens vorwiegend bei den Häuptlingen. Beim ge⸗ 
meinen Volke find die Hochzeitsgebräuche minder feierlich; der Prieſter 
des Stammes kommt bloß in das Haus und fleht Glück auf den 

Bund herab.?) Auch die Tahitier erachteten die Beſtätigung der 
Götter für den Ehevertrag als weſentlich. Waren die Vorverhand— 
lungen geordnet, ſo begaben ſich die Beteiligten in den Tempel, wo 
der Prieſter den Bräutigam gewöhnlich mit folgenden Worten an: 
ſprach: „Wirſt du deine Gattin nicht verſtoßen?“ worauf der Bräu⸗ 

tigam mit einem „Nein“ antwortete. Zur Braut gewendet, richtete 

er eine ähnliche Frage an ſie und erhielt die gleiche Antwort. Der 
Prieſter ſprach hierauf beide mit den Worten an: „Wenn dem ſo iſt, 
ſei Glück mit euch beiden.“ Nun flehte er ihrethalben zu den Göttern, 
bittend, daß ſie liebevoll miteinander leben und das Glück erlangen 

mögen, welches die Ehe ihnen ſichern ſollte.?) Auf den Kingsmill⸗ 
Inſeln drückt der Prieſter die Stirnen des jungen Paares aneinander 

und gießt über ihre Köpfe etwas Kokosnußöl aus; dann nimmt er 
einen Baumzweig, taucht ihn in Waſſer und beſprengt ihre Geſichter, 

) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 222. ) Forſyth, S. 150. 
8) Heriot, S. 334.) Wilkes, Band III, S. 91. 

5) Derſelbe, Band III, S. 92. Dieſe Schilderung ſtimmt jedoch nicht mit 
der von Williams u. Erskine gegebenen überein (ſiehe Waitz-Gerland, Band VI, 
S. 632). | 

e) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 271. 
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gleichzeitig für ihr künftiges Glück und Wohlergehen betend.) Bei 
den Kukis wird das junge Paar vor den Thémpu (Prieſter) geführt, 
„der ihnen in einem Becken eine Flüſſigkeit anbietet, von welcher ſie 
beide trinken, während er fortfährt, in ſeiner unbekannten Sprache 
einige Worte zu murmeln;“?) und bei den Chjungthas?) und Garos ?) 

fleht ein Prieſter die Götter an, die Verbindung zu ſegnen. Bei den 
Igorroten auf Luzon vollführt eine Prieſterin die Hochzeitsceremonie, 
indem ſie in Gegenwart ſämtlicher Verwandten des Paares zu den 

Geiſtern der Dahingeſchiedenen betet.) Die Jakuten fordern bei ihren 

Hochzeiten die Mithilfe des Schamanen,“) und das Gleiche thaten ehe— 
mals die Kalmüden.”) 

Die mit Hochzeiten verbundenen religiöſen Ceremonieen ſind nicht 
auf Gebete, Opfer und andere Mittel, den Göttern zu gefallen, be— 
ſchränkt; es werden auch Verſuche gemacht, ihre Einwilligung im vor— 
hinein zu ſichern. In Siam fragen die Eltern einen Wahrſager, ob 

das Jahr, der Monat und der Wochentag der Geburt des Paares 
eine Gewähr dafür bieten, daß fie als Mann und Weib glücklich zu: 

ſammen leben werden.) Bei den Tſchukmas „werden Vorbedeutungen 

ſorgfältig beachtet, und ſo manche vielverſprechende Verbindung wird 
durch ungünſtige Vorherſagungen hintangehalten.“?) Dasſelbe gilt von 

anderen Völkern Indiens,“) von den Mongolen, 11) einigen türkischen 
Völkern!) u. ſ. w. In mehreren Ländern wird es als äußerſt wichtig 

1) Wilkes, Band V, S. 101. 

2) Stewart im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXIV, S. 639 ff. 

8) Lewin, S. 129. 

4) Dalton, S. 64. 

5) Meyer in den „Verhandl. d. Berl. Gef. f. Anthrop.“, 1883, S. 385. 

6) Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 161. 

) Klemm, „Kultur⸗Geſchichte“, Band III, S. 169 ff. Andere Beiſpiele reli— 

giöſer Hochzeitsceremonieen ſiehe ebenda, Band III, S. 281 (Kongoneger); Georgi, 

S. 41 (Tſchuwaſchen); Bock, „Temples and Elephants“, S. 307 (Muſſus) 

Turner, „Samoa“, S. 276 (Humphrey ⸗Inſulaner). 

®) Bock, „Temples and Elephants“, S. 183. 

) Lewin, S. 175. 

109) Gonds, Kürmis (Dalton, S. 201, 319) u. ſ. f. 

11) Prſchewalsky, „Mongolia“, Band I, S. 70. 

12) Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 339, 459 ff. 
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erachtet, durch Befragung der Sterne oder ſonſtwie den richtigen Tag 
für die Vermählung ausfindig zu machen.“) 

Bei civiliſierten Völkern wird der Ehebund faſt allgemein unter 
religiöſen Ceremonieen mit oder ohne Beihilfe eines Prieſters geſchloſſen. 

Die alten Mexikaner, ?) die Tſchibtſchas?) und die Majas) wurden von 
ihren Prieſtern getraut. In Nikaragua nahm der Prieſter während 

der Eheceremonie die Beteiligten beim kleinen Finger und führte ſie zu 
einem für dieſe Gelegenheit angezündeten Feuer. Er belehrte ſie über ihre 
Pflichten, und ſobald das Feuer erlöſchte, galten fie als Mann und Weib.) 

1) Singaleſen (Davy, S. 285), Naickers (Kearns, „Kalyän'a Shat'anku“, 
S. 54), Gonds und Korküs (Forſyth, S. 149), Chjungthas (Lewin, S. 126 ff.), 

Siameſen (Bock, „Temples and Elephants“, S. 183), Kalmücken (Georgi, S 411), 
Chineſen (Wells Williams, Band I, S. 785), Japaneſen (Küchler in den „Trans. 

As. Soc. Japan“, Band XIII, S. 121), alte Mexikaner (Waitz, Band IV, S. 132). 
Hier iſt es auch am Platze, die „glücklichen Tage“ zu erwähnen, an denen die Ehe 

allgemein unter den beſten Vorbedeutungen geſchloſſen werden. In China ſind 
dieſelben in den Kalendern beſonders bezeichnet (Montgomery, Band II, S. 268). 

In dieſem Lande gilt das Frühjahr und der letzte Monat des Jahres für die 

günſtigſte Hochzeitszeit (Wells Williams, Band I, S. 791), während der neunte 

Monat für ſehr ungünſtig gilt (Gray, Band I, S. 187). Bei den Beduinen des 

Berges Sinai (Burckhardt, S. 152), den Agyptern (Lane, Band I, S. 222 ff.) 

und den mohammedaniſchen Negern Senegambiens (Reade, S. 453) iſt der Freitag 

der glücklichſte Tag für Eheſchließungen, während die Kopten allgemein an dem 

dem Sonntag vorhergehenden Abend heiraten (Lane, Band II, S. 331). In 

Indien galt der Phalguna-Monat für den glücklichſten Zeitabſchnitt (v. Bohlen, 

Band II, S. 148), in Marokko wieder, wie mir Churcher mitteilt, der Monat 
Mulud (Geburtsmonat Mohammeds). In Thüringen werden die Ehen meiſt zur 
Zeit des Vollmondes geſchloſſen (Schmidt, „Sitten und Gebräuche in Thüringen“, 
S. 28), während auf Orkney und in Eſthland kein Pärchen anders als zur Zeit 
des Halbmondes heiraten würde. Derſelbe Aberglaube herrſchte bei den Hindus, 

Griechen und Germanen (v. Schroeder, S. 50). In Schottland vermied ehemals 
faſt alles, im Mai zu heiraten, und die Niederländer waren nicht geneigt, am 
Freitag Ehen zu ſchließen (Rogers, S. 112). Den Römern galt der Mai und die 
erſte Hälfte des Juni als unglückliche Zeit (Roßbach, S. 265). In Agypten herrſcht 
allgemein der Glaube, daß die im Monat Mohharram geſchloſſenen Ehen unglück⸗ 
lich ausfallen und bald gelöſt werden; deshalb heiraten nur wenige Perſonen in 
dieſem Monat (Lane, Band I, S. 219, Anmerkung ). Ueber „Unglücks tage“ bei 
den Stämmen des indiſchen Archipels vergl. Wilken in den „Bijdragen“, Serie V, 
Band I, S. 380. 

2) Acoſta, Band II, S. 370. 8) Waitz, Band IV, S. 366. 

) Ebenda, Band IV, S. 317; de Herrera, Band IV, S. 172. 
5) Heriot, S. 333. 
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Die buddhiſtiſchen Mönche betrachten die Ehe bloß als ein Zugeſtänd— 
nis an die menſchliche Schwäche, deshalb iſt ſie in buddhiſtiſchen Ländern 
ein bloßer bürgerlicher Vertrag; !) nichtsdeſtoweniger wird fie mit einigen 

religiböſen Ceremonieen und häufig mit Hilfe eines Lama geſchloſſen.?) 
In China wird das Brautpaar in die Ahnenhalle geführt, wo es ſich 

vor dem Altar niederwirft, auf welchem die Ahnentäfelchen aufgeſtellt 
find.) Bei den Hebräern bildete die Ehe keinen religibſen Vertrag, 

und wir finden weder in der heiligen Schrift noch im Talmud Spuren 

einer prieſterlichen Einſegnung derſelben. Doch können wir nach Ewald 
als erwieſen annehmen, daß eine Einſegnung am Verlobungs- oder Hoch- 
zeitstage ſtattfand, wenn auch die Einzelheiten derſelben in keiner alten 
Beſchreibung auf uns überkommen find.) Auch bei den Moham— 
medanern wird die Ehe, obgleich nur ein bürgerlicher Vertrag, mit 
einem Gebet zu Allah geſchloſſen.“) 

„Die Geſetze der Völker des Altertums,“ ſagt Glaſſon, „hatten 

zugleich religiöſen und bürgerlichen Charakter; es iſt deshalb nicht 
ſtaunenerregend, daß ſie meiſt auch die Ehe zu einer zugleich religiöſen 
und bürgerlichen Handlung ſtempelten.“s) In Agypten ſoll die Hochzeit, 
wenigſtens im ptolemäiſchen Zeitalter, von einer religiöſen Feier be— 

gleitet geweſen ſein.“) Bei den alten Perſern wurde die Verlobung 
von einem Prieſter geſchloſſen, der die Hände des Paares vereinigte, 
während er einige Gebete las.?) Die Inder pflegten bei ihren Hoch— 

zeiten die Hilfe der Götter durch Gebete und Opfer anzurufen.?) Nach 
Sir W. H. Macnaghten bildet die Ehe bei ihnen „nicht bloß einen 

1) Fytche, Band II, S. 70. 
2) Tataren (Huc, Band I, S. 186), Siameſen (Bock, „Tempels and Ele- 

phants“, S. 185), Kalmücken (Liadow im „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 403). 
Anderſeits iſt die Hochzeitsceremonie in Japan ganz geſellſchaftlicher Natur und 

kein religiöſes Glement hat Anteil daran (Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, 
Band XIII, S. 123). 

3) Gray, Band I, S. 205. 
) Ewald, S. 201 ff. Vergl. Gans, Band I, S. 140; Frankel, S. XXX. 
5) Piſchon, „Der Einfluß des Islam“ u. ſ. w., S. 10. Über die modernen 

Perſer vergl. Polak, Band I, S. 210 ff. 

6) Glaſſon, S. 154. 
?) Revillout, „Les contrats de mariage égyptiens“ im „Journal Asiatique“, 

Serie VII, Band X, S. 262. 
8) Spiegel, Band III, S. 677. 

9) Haas in Webers „Indiſche Studien“, Band V, S. 312-316. Colebrooke 

in den „Asiatici Researches“, Band VII, S. 288310. 
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bürgerlichen Vertrag, ſondern auch ein Sakrament, welches die letzte 

der für die drei wiedergeborenen Klaſſen vorgeſchriebenen Ceremonieen 
und die einzige Ceremonie der Sudras iſt; und ein unverehelichter 

Mann iſt für unfähig erklärt worden, die religiöſen Pflichten zu er⸗ 
füllen.“ “) In Griechenland wurden die Ehen allgemein, wenn auch 
nicht immer, vor den göttlichen Altären geſchloſſen und mit Eiden be— 
kräftigt; doch war die Anweſenheit eines Prieſters nicht erforderlich. 
Vor der Hochzeitsfeier wurden die Götter um Rat befragt und ihr 
Beiſtand durch Gebete und Opfer erfleht, welch letztere gewöhnlich von 
den Eltern oder anderen Verwandten der Verlobten einigen der die 

Verbindung der Geſchlechter überwachenden Gottheiten dargebracht 
wurden, denn der Ehebund ſteht, wie Muſonius ſagt, „unter dem 

Schutze großer und mächtiger Götter,“ und Plato belehrt uns, daß 
ein Mann bloß jener Frau beiwohnen ſollte, die unter heiligen Cere⸗ 
monieen ſein Haus betreten hat.?) Aus dem homeriſchen Zeitalter 
kennen wir keine Beiſpiele von Eheſchließungen mit Opfern und reli⸗ 

giöſen Gebräuchen; doch dürfen wir deshalb noch nicht als erwieſen 
annehmen, daß es deren überhaupt keine gab.?) Den Teutonen galt 
die Eheſchließung nach Weinhold als ein wichtiges und heiliges Unter— 
nehmen, über welches notwendigerweiſe die Götter um Rat befragt 
werden ſollten, und Opfer waren vermutlich bei allen Völkern dieſes 

Zweiges der ariſchen Raſſe in Gebrauch.“) Die Römer brachten bei 

ihren Hochzeiten den Göttern ein ‚libum farreum‘ benanntes Opfer 
dar, und das Paar wurde durch ein Gebet vereinigt.?) In der „con- 

farreatio‘ genannten Art der Eheſchließung ſcheint ihnen der Pontifex 
Maximus über die Glaubensformeln Belehrungen gegeben zu haben, 

und einige neuere Forſcher ſind ſogar der Anſicht, daß er die Ehe⸗ 

ceremonie vollführte. Roßbach meint jedoch, daß dies in den früheren 
Zeiten, da jeder Hausvater ſelber ein Prieſter war, kaum der Fall 

geweſen ſein dürfte.?) Neben Opfern und Gebeten bildeten Auſpizien 

1) Macnaghten, „Principles of Hindu Law“, S. 46. Vergl. Roßbach, 
S. 202; Colebrooke, S. 288 —311. 

2) Jacobs, „Vermiſchte Schriften“, Band IV, S. 180—182. Potter, 
Band II, S. 279. 

) Roßbach, S. 222 ff. Weitere mitgeteilte Thatſachen ſiehe bei Becker, 

Band I, S. 457; Palmblad, Band II, S. 258 ff. Roßbach, S. 212, 218, 223, 228. 

) Weinhold, „Deutſche Frauen“, Band I, S. 374. Roßbach, S. 231. 

5) Ebenda, S. 111. 9) Ebenda, S. 121, 122, 128, 143. 
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einen ſehr wichtigen Beſtandteil römiſcher Hochzeiten, und wenn die 
Götter der Partie ungünſtig geſinnt befunden wurden, verſchob man die 

Trauung oder gab die Partie auf. Selbſt Cicero hielt es für ſünd— 
haft, ohne Auſpizien zu heiraten.“) 

Es iſt die Meinung vorgebracht worden, daß bei den erſten Ariern 
zur Gültigkeit der Ehe Hochzeitsceremonieen erforderlich waren.?) 

In hiſtoriſchen Zeiten war dies zweifellos weder bei den Griechen noch 
bei den Teutonen der Fall, und in Rom waren ſolche Ceremonieen 

nur bei der confarreatio bindend.?) Aber dieſe den Patriziern eigen: 
tümliche Eheſchließungsform leitete ihren Urſprung aus einem ſehr 
frühen Zeitalter ab, und Roßbach bemerkt, daß wir die religiöſen 

Ceremonieen um jo genauer beachtet finden, je weiter wir in der Ge⸗ 

ſchichte des Altertums zurückgehen.“) In der confarreatio waren ſie 
ſelbſt vor dem Geſetze weſentlich; in der coemptio und im usus hin— 
gegen waren Opfer und Auſpizien bloß von untergeordneter Bedeutung.“) 
Als ſpäter die Gleichgültigkeit gegen den alten Glauben immer mehr 
zunahm, wurden ſie immer ungewöhnlicher, bis ſie, gegen Ende des 

Zeitalters der heidniſchen Kaiſer, als belanglos betrachtet wurden und 
nur ausnahmsweiſe vorkamen.“) 

Das Chriſtentum gab der Eheſchließung ihren religiöſen Charakter 
zurück. Der Begründer der chriſtlichen Kirche hat für fie keinerlei Gere- 

monieen vorgeſchrieben, aber die Chriſten verlangten ſchon in den früheſten 
Zeiten aus freiem Willen den Segen ihrer Seelenhirten. Dies war übrigens 
keine Notwendigkeit und den Witwen wurden prieſterliche Hochzeiten nicht 
einmal geſtattet.)) Aber aus den Worten des Apoſtels Paul: 10 uvo- 
re Tovro νẽ=ors) — in der Überſetzung der Vulgata: ‚Sacra- 

mentum hoc magnum est‘ — entwickelte ſich allmählich der Glaubens— 

ſatz, daß die Ehe ein Sakrament ſei. Obgleich dieſes Dogma im 
XII. Jahrhundert vollſtändig anerkannt wurde,“) galt die Eheſchließung 

trotzdem bis 1563, in welchem Jahre das tridentiniſche Konzil den 
kirchlichen Segen zu einer weſentlichen religiöſen Ceremonie machte, 

auch ohne den kirchlichen Segen als gültig. 

1) Roßbach, S. 294 ff. ) Ebenda, S. 237. ) Ebenda, ©. 310. 

) Ebenda, S. 112, 186. 5) Ebenda, S. 102 ff. ) Ebenda, S. 256 ff. 
) Grimm, ©. 434 ff. Eichhorn, „Deutſche Staats- und Rechtsgeſchichte“, 

§ 108, 183. 
6) Paulus, „An die Epheſer“, Kap. V, Vers 32. 
9) v. Scheurl, „Das gemeine deutſche Eherecht“, S. 15. 
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Martin Luthers Anficht, daß alle ehelichen Angelegenheiten nicht 
die Kirche, ſondern die Rechtsgelehrten betreffen, wurde von den Geſetz⸗ 

gebern der proteſtantiſchen Länder nicht angenommen. Die Ehe hörte 

wohl auf, als Sakrament zu gelten, doch fuhren die Proteſtanten fort, 
ſie als eine göttliche Einrichtung zu betrachten, und mithin blieben die 
prieſterlichen Einſegnungen unerläßlich. 

Zur erſten Anderung in dieſer Beziehung gab die franzöſiſche 
Revolution Anlaß. Die Verfaſſung vom 3. September 1791 erklärt 

im ſiebenten Artikel, Abſchnitt II: „Das Geſetz betrachtet die Ehe 

bloß als einen bürgerlichen Vertrag. Die Geſetzgebung wird für alle 
Einwohner ohne Unterſchied die Art und Weiſe feſtſtellen, in welcher 
die Geburten, Ehen und Todesfälle nachzuweiſen ſind, und die öffent⸗ 

lichen Beamten beſtellen, welche von denſelben Kenntnis zu nehmen haben.“) 
Dieſem bindenden Civilakte kann der prieſterliche Segen hinzugefügt 
werden, wenn die Beteiligten ihn für wünſchenswert halten. 

Seither hat die Civilehe allmählich in der Geſetzgebung der meiſten 
europäiſchen Länder Wurzel gefaßt, und zwar in dem Verhältniſſe, 
in welchem die Gewiſſensfreiheit anerkannt wurde. Das franzöſiſche 
Syſtem iſt von Deutſchland und der Schweiz angenommen worden, 

während andere Völker minder radikal waren. „Bald,“ ſagt Glaſſon, 
„hat man die Wahl zwiſchen der civilen und der kirchlichen Ehe, in 
dem Sinne, daß die in der Kirche geſegnete Vereinigung geſetzlich zu: 

gleich als Civilehe giltig iſt: dies iſt in England und in Spanien 

der Fall. Bald iſt die kirchliche Eheſchließung eine Bedingung für die 
Gültigkeit der Civilehe, wie in Rumänien. In Italien kann man 

nach Belieben welche der beiden Verbindungsarten immer zuerſt be— 
wirken. Schließlich giebt es Länder, in denen die Civilehe eine rein 
untergeordnete Rolle ſpielt: in Oſterreich, Portugal, Schweden, Nor⸗ 
wegen iſt ſie beihülflich, in Rußland hat man ſie bloß für Sektierer 

eingeführt.“ 2) 

Die Civilehe, welche die Notwendigkeit in fich ſchließt, daß die 

Verbindung von einer weltlichen Behörde beſtätigt werde, iſt nicht eine 
rein europäiſche Einrichtung. Bei den alten Peruanern berief der König 
jährlich oder in jedem zweiten Jahr alle heiratsfähigen Jünglinge und 
Jungfrauen ſeiner Familie nach Cuzco. Nachdem er fie beim Namen 
gerufen, legte er ihre Hände ineinander und überantwortete ſie ihren 

4) Glaſſon, S. 253. ) Ebenda, S. 282. 
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Eltern. In jener Klaſſe wurden bloß derartige Ehen als geſetzliche 
bezeichnet, und die Gouverneure und Häuptlinge waren durch ihr Amt 
verpflichtet, nach den gleichen Formalitäten die jungen Männer und 

Frauen der Provinzen zu verehelichen, denen ſie vorgeſetzt waren.“) 
Auch in Nikaragua war die Ehe „ein bürgerlicher, vom Kaziken voll— 
zogener Akt.“?) Und bei den wilden Pomos Kaliforniens, die zwei 

Häuptlinge — einen ‚Kriegshäuptling‘ und einen „Friedenshäuptling“ — 

haben, hat der letztere — gewiſſermaßen ein Sittenrichter — die Ehe⸗ 
ceremonieen zu vollführen, ſo weit welche vorhanden ſind, d. h. er 

veranlaßt die Betreffenden, in Gegenwart ihrer Eltern und Freunde 
einen einfachen Bund zu ſchließen.?) Bei gewiſſen Stämmen iſt keine 

Ehe ohne Billigung des Häuptlings geſtattet. Doch ſcheinen ſolche 

Beiſpiele bei außereuropäiſchen Völkern, beſonders mit niedriger Kultur, 
Ausnahmen zu ſein, und die Ehe wird allgemein als perſönliche An— 

gelegenheit betrachtet, mit welcher die Behörden oder das Gemeinweſen 
nichts zu ſchaffen haben, wenn ſie nur zwiſchen Perſonen ſtattfindet, 
denen die gegenſeitige Ehe geſetzlich oder durch Landesſitte geſtattet iſt. 

Wir haben in dieſem Kapitel oft auf die Gültigkeit der Ehe an- 
geſpielt. Eine geſetzliche Ehe iſt etwas ganz anderes als die Ehe im 
naturgeſchichtlichen Sinne des Wortes. Erſtere, welche in Gemäßheit 
der vom geſchriebenen oder ungeſchriebenen Landesgeſetze geforderten 
Förmlichkeiten und Bedingungen geſchloſſen wird, umfaßt die Aner⸗ 
kennung ſowohl die Gültigkeit der Verbindung als auch der Recht- 

mäßigkeit der Kinder ſeitens der Geſellſchaft. Nicht jedes Volk iſt jo 
glücklich wie die Nukahivaner, bei denen nach Liſiansky uneheliche Ge— 
burten etwas Unbekanntes find.) Die Griechen betrachteten ein Bünd⸗ 
nis, welches die Frau ohne Mitgift ſchloß, mehr als Konkubinat denn 
als Ehe. Bei anderen Völkern kann eine rechtskräftige Ehe nur durch 
Kauf geſchloſſen werden. Dies war bei den alten Germanen und 
Skandinaviern der Fall?) und iſt es noch heute bei den kaliforniſchen 

Karok, bei denen die Kinder einer nicht gekauften Frau für nichts 
beſſeres als Baſtarde gehalten werden und eine Klaſſe geſellſchaftlich 
Ausgeſtoßener bilden, die bloß unter ſich heiraten können.“) Oft find 

1) Garcilaſſo de la Vega, Band I, S. 306 ff. 

2) Squier in den „Trans. American Ethn. Soc.“, Band III, pt. II, S. 127. 

) Powers, S. 157. ) Liſiansky, S. 83. ) Olivecrona, S. 47, 160 ff. 
6) Powers, S. 22 ff. Vergl. Sibree, S. 251 (Hovas); Conder im „Jour. 

Anthr. Inst“, Band XVI, S. 94 (Betſchuanen). 
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beſtimmte Ceremonieen erforderlich, damit die Ehe eine geſetzliche ſei. 
So erachteten die Römer eine ohne sponsalia, nuptiae und dos ge⸗ 
ſchloſſene Ehe für ein Konkubinat.!) Bei den Nez Percés in Oregon 
iſt die elterliche Einwilligung alles zur Rechtsgültigkeit der Ehe Er⸗ 

forderliche; zuweilen findet, wenn die Eltern ihre Einwilligung verſagen, 

eine Entführungsheirat ſtatt, „doch gilt dieſe nicht als geſetzlich, und 
die Frau wird deshalb als Proſtituierte betrachtet und dementſprechend 
behandelt.“? 

) Roßbach, S. 42. ) Schooleraft, Band V, S. 654 ff. 
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Zwanzigſtes Kapitel. 

Die formen der Che. 

Die meiſten der niedrigeren Tiergattungen ſind inſtinktiv entweder 
monogam oder polygyn. Beim Menſchengeſchlechte kommen alle mög— 
lichen Eheformen vor. Es giebt Ehen Eines Mannes mit Einer Frau 
(Monogamie), Eines Mannes mit mehreren Frauen (Vielweiberei), 

mehrerer Männer mit Einer Frau (Vielmännerei) und, in wenigen 

Ausnahmsfällen, mehrerer Männer mit mehreren Frauen. 
Die Vielweiberei war bei den meiſten der alten, geſchichtlich be— 

kannten Völker geſtattet und iſt in unſeren Tagen bei mehreren civili— 
ſierten Völkern und der Mehrheit der wilden Stämme erlaubt. 

Die alten Tſchibtſchas übten Vielweiberei in großem Maßſtabe.!) 
Bei den Mexikanern?) und den Inkas Perus!) konnte ein verhei— 

rateter Mann neben ſeiner legitimen Gattin minder legitime Frauen 

oder Kebsweiber haben. Dasſelbe iſt in China und Japan der Fall, 

wo die Kinder eines Kebsweibes die gleichen geſetzlichen Rechte haben 
wie die einer Gattin.) In Korea find die Mandarine ſogar durch 
die Sitte verpflichtet, neben mehreren Gemahlinnen in ihrem „Jamen“ 
auch mehrere Konkubinen zu halten.“) 

Die Überlieferung zeigt, daß Vielweiberei und Kebsweiberei bei 
den Hebräern während des patriarchaliſchen Zeitalters gebräuchlich 

1) Spencer „Descriptive Sociology“: Ancient Mexicans u. |. f., S. 4. 

2) Bancroft, Band II, S. 265. 

2) Garcilasso de la Vega, Band I, S. 310. 
) Rein, S. 423. Küchler in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XIII, 

S. 129. 

Roß, S. Js. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 28 
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war. Eſau heiratete Judith und Baſemath, Jakob Leah und Rachel.“ 
Später leſen wir über Salomo, daß er „ſiebenhundert Gattinnen, 

Fürſtinnen und dreihundert Kebsweiber hatte,“) und von Rehabeam, 

der „achtzehn Gattinnen und ſechzig Kebsweiber nahm.“ ?) Die Viel⸗ 
weiberei war etwas ſo Selbſtverſtändliches, daß das Geſetz ſie nicht 

einmal tadelte.“) Auch nach dem talmudiſchen Rechte war ſie ge— 
ſtattet, wenngleich die Zahl der geſetzlichen Eheweiber auf vier be— 
ſchränkt wurde.?) Sie war bei den europäiſchen Juden noch während 
des Mittelalters gebräuchlich und kommt bei den in mohammedaniſchen 
Ländern lebenden Juden ſogar noch heutigen Tages vor.) Der Koran 

erlaubt einem Manne, vier geſetzmäßige Frauen zu heiraten“) und jo 

viele Konkubinen zu halten wie ihm beliebt. Der Unterſchied zwiſchen 
einer Gattin und einem Kebsweibe iſt kein großer: erſtere hat ihren 
Vater zum Beſchützer, während letztere dem Gatten gegenüber ſchutzlos 

daſteht.s) Anderſeits darf ein Sklave zu gleicher Zeit nicht mehr als 

zwei Weiber haben.“) 
Diodor von Sicilien berichtet, daß die Agypter nicht auf eine 

beſtimmte Anzahl von Weibern beſchränkt waren, ſondern daß jeder— 

mann ſo viele Frauen heiratete wie ihm beliebte, mit Ausnahme der 

Prieſterſchaft, welche geſetzlich auf Eine Gemahlin beſchränkt blieb.!) 
Die Agypter hatten auch Kebsweiber, die meiſtens Ausländerinnen — 
Kriegsgefangene oder Sklavinnen — geweſen zu ſein ſcheinen; ſie 
waren Mitglieder der Familie, die im Rang den Gattinnen und 

Kindern ihres Gebieters folgten und nach ſeinem Tode wahrſcheinlich 
einen Teil ſeines Eigentums erhielten.) Von den Aſſyrern teilt 

Rawlinſon mit, daß ihre Könige, ſoweit unſere Beweiſe reichen, Mo⸗ 

nogamiſten waren; doch hält er es für wahrſcheinlich, daß ſie eine 

1) Geneſis, Kap. XXVI Vers 34; Kap. XXIX, Vers 23—28. 

) „Könige I”, Kap. XI, Vers 13. 

2) „II. Buch der Chronik“, Kap. XI, Vers 21, 23. 

) „Deuteronomium“, Kap. XXI, Vers 15. Scheppig in Spencers „De— 

scriptive Sociology“: Hebrews and Phoenicians, S. 8. 

5) Andree, S. 147. 

6) Gbenda, S. 147— 149. Dr. Polak, Band I, S. 209. 

) Koran, Sure IV, Vers 3. 

) Lane Pole in „The Academy“, Band V, S. 684. 

) „Das Ausland“, 1875, S. 958. d’Escayrac de Lauture, S. 68. ER 

10) Diodorus Sieulus, Buch I, Kap. 80. 1) Wilkinſon, Band I, S. 318 ff. 
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beſtimmte Anzahl von Kebsweibern bejaßen.!) Anderſeits wurde in 
Medien die Vielweiberei von den wohlhabenderen Klaſſen allgemein ge— 
übt 2), und die perſiſchen Könige hatten beſonders in ſpäteren Zeiten 
eine beträchtliche Anzahl von Frauen und Beifchläferinnen.®) 

Keines der Hindu⸗Geſetzbücher beſchränkt die Anzahl der Weiber, 
welche ein Mann heiraten darf.?) In den Hymnen der „Rig-Veda“ 

finden wir unzweifelhafte Fälle von Vielweiberei,s) und mehrere Stellen 

der „Geſetze Manus“ ſprechen von unbeſchränkter Vielweiberei.?) Von 

den modernen Hindus bemerkt Balfour: „Ein Hindu kann geſetzlich ſo 

viele Frauen heiraten und nach der Landesſitte ſo viele Konkubinen 

halten, wie es ihm beliebt.“ “) 

Die Griechen des homeriſchen Zeitalters beſaßen häufig Kebs— 
weiber, die mit der Familie des Mannes in demſelben Hauſe lebten 

und halb als Gattinnen betrachtet wurden.?) Vielweiberei im weiteſten 

Sinne des Wortes ſcheint außer Priamus niemandem zugeſchrieben 

worden zu ſein.“) In ſpäterer Zeit ſcheint in Griechenland eine Art 

Kebsweiberei geſetzlich anerkannt geweſen zu ſein, die von der öffent— 

lichen Meinung kaum verworfen wurde,!) und die Tyrannen einiger 

griechiſcher Kolonieen lebten in Bigamie.“!) Die Römer waren ſchon 
ſtrenger monogam. Bei ihnen war die Kebsweiberei immer genau 

von der geſetzlichen Verheiratung unterſchieden und in früheren Zeiten 

nach Roßbach um vieles ſeltener als ſpäter.““) 

Bei den Teutonen finden wir im Beginne ihrer Geſchichte die 

Vielweiberei im Weſten 1?) und beſonders im Norden vertreten. Die 

1) Rawlinson, „The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern 

World“, Band I, S. 505. 
2) Ebenda, Band II, S. 319. 
) Ebenda, Band III, S. 216— 219. Herodot, Buch III, Kap. 68, 88. 

Spiegel, Band III, S. 680. 
) Jolly in den „Sitzungsberichten d. Münch. Akad.“, 1876, S. 445. 

5) Schrader, S. 387. Zimmer, S. 324 ff. 

) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 12; Kap. VIII, Vers 204; Kap. 

IX, Vers 85—87. 
7) Balfour, Band III, S. 252. 

8) Becker, Band II, S. 438 ff. Jacobs, „Vermiſchte Schriften“, Band IV, 

S. 215 ff. 
) „Die Iliade“, Buch XXI, Vers 88. Grote, „History of Greece“, 

Band II, S. 25, Anmerkung 2. 
10) Smith, Wayte and Marindin, Band I, S. 525. 

11) Palmblad, Band I, S. 256. 12) Roßbach, S. 5. ) Tacitus, Kap. XVIII. 

28 * 
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ſkandinaviſchen Könige frönten der Polygynie !), und fie jcheint nicht 
auf dieſe beſchränkt geblieben zu ſein.?) Sie war auch den heid— 
niſchen Ruſſen nicht unbekannt.?) In den finniſchen Gedichten iſt 

zwar die Vielweiberei nicht erwähnt, doch deuten einige Stellen allem 
Anſcheine nach darauf hin, daß ſie bei den Finnen der früheren Zeiten 

nicht ganz unerhört war.“) 
Sogar in der chriſtlichen Welt wurde offene Vielweiberei gelegent⸗ 

lich geſtattet oder zumindeſt geduldet. Sie ward oft von den merowin— 

giſchen Königen geübt, und ein Geſetz Karls des Großen ſcheint zu 

bekunden, daß ſie ſelbſt Prieſtern nicht fremd war.s) Kurz nach dem 
weſtfäliſchen Frieden wurde die Bigamie in einigen deutſchen Staaten 
erlaubt, deren Bevölkerung während des dreißigjährigen Krieges ſtark 
gelichtet worden war. Und im modernen Europa erhielt ſich die Viel⸗ 
weiberei, wie Spencer bemerkt, noch lange in der Sitte, welche den 

Fürſten viele Maitreſſen geſtattete; „in dieſer gemilderten Form blieb 
die Polygynie bis in ſpäte Zeiten ein geduldetes Vorrecht des König⸗ 
tums.“ s) Der heilige Auguſtin ſagte ſogar ausdrücklich, daß er die 
Vielweiberei nicht verdamme,“) und Luther erlaubte Philipp dem Groß: 

mütigen von Heſſen aus politiſchen Gründen, zwei Frauen zu heiraten. 
Er erklärte offen, daß er, da Chriſtus über die Vielweiberei ſchweige, 

das Heiraten von mehr als Einer Frau nicht verbieten könne.s) Die 

Mormonen betrachten, wie jedermann weiß, die Vielweiberei als eine 

göttliche Einrichtung. 

Bei vielen wilden Völkern iſt die Polygynie in außerordentlichem 
Maße entwickelt. In Unjoro wäre es nach Emin Paſcha ſelbſt für 

einen kleinen Häuptling vollkommen unſchicklich, weniger als zehn bis 

fünfzehn Weiber zu haben, und ſelbſt jeder arme Mann beſitzt ihrer 

drei bis vier.?) Serpa Pinto erzählt von einem Miniſter in Baröze, 

) Geijer, Band V, S. 88. „Die Heimskringla“ (überjegt von Laing u. 

Anderſon), Band I, S. 127. 
) „Die Heimskringla“, Band I, S. 127 ff. ) Ewers, S. 106. 

4) Gottlund, „Otava“, Band J, S. 92. Topelius, S. 45. Tengſtröm in 

„Joukahainen“, Band II, S. 130 ff. 
5) Thierry, „Narratives of the Merovingian Era“, S. 17—21. Hallam, 

„Europe during the Middle Ages“, Band I, S. 420, Anmerkung 2. 

) Spencer, „The Prineiples of Sociology“, Band I, S. 665. 

7) v. Hellwald, S. 558. 
8) Saalſchütz, „Archäologie der Hebräer“, Band II, S. 204, Anmerkung. 

) „Emin Pasha in Central Africa“, S. 85. 
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der zur Zeit ſeines Beſuches in jenem Lande über ſiebzig Frauen 
hatte.“) In Fidſchi hatten die Häuptlinge zwanzig bis hundert Gat— 

tinnen ?), und bei ſämtlichen von Catlin beſuchten nordamerikaniſchen 
Stämmen „it es nichts Ungewöhnliches, Häuptlinge mit ſechs, acht 
oder zehn und einige mit zwölf oder vierzehn Weibern in ihrer Be: 
hauſung zu finden.“?) Der König von Loango ſoll ſiebentauſend 

Gattinnen haben.“) 
Beachtenswerter bleibt die Thatſache, daß die Vielweiberei bei 

nicht wenigen unciviliſierten Völkern faſt unbekannt oder gar verboten 
iſt. Die Wyandoten beſchränkten ſich nach Heriot auf Eine Gattin.“) 
Bei den Irokeſen war die Vielweiberei nicht geſtattet und kam auch 
niemals in Aufnahme.“) Es wird behauptet, daß bei den kalifor— 

niſchen Kinkla und Jurok kein Mann mehr als Eine Gattin hat.“) 

Die Karok erlauben nicht einmal dem Häuptling Bigamie, und obgleich 
ein Mann ſo viele Sklavinnen beſitzen darf, wie er zu kaufen vermag, 

fordert er zur Mißbilligung heraus, wenn er mehr als Einer bei— 
wohnt.s) Auch bei den Simas, den Coco-Maricopas und mehreren 

Stämmen an den Ufern des Gila und des Colorado, iſt Vielweiberei 
nicht gebräuchlich?) ebenſowenig bei den Moquis in Neu-Mexiko und ges 
wiſſen die Landenge von Tehuantepec bewohnenden Völkern. ““) Und 
von mehreren Stämmen Südamerikas iſt feſtgeſtellt, daß die Männer 

bloß Eine Gattin haben.““) 

Die Guantſchen der kanariſchen Inſeln lebten, mit Ausnahme 

der Bewohner von Lancerote, in Monogamie; !) und dasſelbe iſt beim 
Quiſſama⸗Stamme in Angola, bei den Tuaregen und den Beni-Mzab 

1) Serpa Pinto, „How I Crossed Africa“, Band II, S. 33. 

2) Williams, „Missionary Enterprises“, S. 557. 

) Catlin, Band I, S. 118. )) Reade, S. 44. 5) Heriot, S. 323. 

) Morgan, „League of the Iroquois“, S. 324. 

Wilkes, Band V, S. 188. Powers, S. 56. ) Powers, ©. 22. 

) Domenech, „Seven Years’ Residence in the Deserts of North Ame- 

rica.“ Band II, S. 305. 

10) Schoolcraft, Band IV, S. 87. Bancroft, Band I, ©. 661. 

11) Acawoios (Brett, S. 275), Tſchawanten, Carajos (v. Martius, Band J, 

S. 274, 298), Kuretüs, Purupurüs, Mundruküs (Wallace, „Travels on the 
Amazon“, S. 509, 515-517), Guaicuräs (Waitz, Band III, ©. 472). 

12) Glas, S. 818. Bontier et Le Verrier, Majors Einleitung, S. XXXIX. 

7 
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der Fall.!) Bei ſämtlichen mauriſchen Stämmen der weſtlichen Sahara 
fand Vincent keinen einzigen Mann, der mehrere Frauen gehabt 

hätte.?) 
In Aſien finden wir zahlreiche Beiſpiele ſtreng monogamer 

Völkerſchaften. Die Veddahs von Ceylon nehmen es in dieſer DBe- 

ziehung ſo genau, daß ſelbſt Treuloſigkeit bei ihnen nie vorzukommen 

ſcheint.) Auf den Andamanen-Inſeln find nach E. H. Man „Biga⸗ 

mie, Polygamie, Vielmännerei und Eheſcheidung unbekannt;“) und 

die Nikobaren⸗Inſulaner — wenigſtens die Bewohner der nördlichſten 
Inſel Kar-Nikobar — „haben bloß Ein Weib und halten die Un— 
keuſchheit für eine Todſünde.““?) Bei den Koch und Alt-Kukis find 
Viel⸗ und Kebsweiberei verboten,) während die Padams, Mikris und 
Munda-Kols den Mann, der mehr als Eine Frau hat, tadeln, wenn 

es auch nicht ausdrücklich verboten iſt, mehrere Frauen zu halten.“) 
Die Badagas der Neilgherry-Hügel, die Nagas von Ober-Aſſam, die 
Kiſanen und Metſches begnügen ſich mit Einer Gattin;®) desgleichen 
die Mrüs und Tungtha, die es nicht für Recht halten, daß ein Herr 
von ſeiner Stellung ſelbſt hinſichtlich der Sklavinnen in ſeinem Hauſe 

Vorteil ziehe.) Bei den Santalen herrſcht nach E. G. Man ein 
Weib allein im Wigwam ihres Gatten, „weil nur ſelten, wenn je, 

eine zweite Gattin oder ein Kebsweib da iſt, die ſich mit ihr in ſeine 
Liebe teilen würde — denn die Polygamie iſt, obgleich nicht geradezu 
verboten, bei dieſem Stamme nicht ſehr beliebt.“ !“) Bei den Karens 

von Birma!) und bei gewiſſen Stämmen Indo⸗Chinas, der malayiſchen 
Halbinſel und des indiſchen Archipels iſt, wie es heißt, die Polygynie 

1) Price, „The Quissama Tribe“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 189. 
Chavanne, „Die Sahara“, S. 315. | 

) Chavanne, S. 454. 

5) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 291 ff. 

Hartshorne in „The Indian Antiquary“, Band VIII, S. 320. 
) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band III, S. 4. 
5) Diſtant im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 4. 

) Dalton, S. 91. Stewart im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXIV, 
S. 621. 

7) Dalton, S. 28, 54. Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band III 

S. 370. 

8) Harkneß, S. 117. Dalton, S. 41, 132. Rowney, S. 145. 

9) Lewin, S. 235, 193 ff. 10) Man, „Sonthalia“, S. 15. 
1!) Smeaton, „The Loyal Karens of Burma“, S. 81. 
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entweder verboten!) oder unbekannt.?) Die Igorroten von Luzon find 

ſo ſtreng monogam, daß bei einem Ehebruch der ſchuldige Teil ge— 
zwungen werden kann, die Hütte und die Familie für immer zu ver⸗ 

laſſen.)) Die Hügeldjaken heiraten bloß Eine Frau, und ein Häupt⸗ 
ling, der einmal gegen dieſe Sitte verſtieß, verlor feinen ganzen Ein- 

fluß; Ehebruch iſt bei ihnen gänzlich unbekannt.“) Die Alfura von 
Minahaſſa waren früher Monogamiſten, und das gelegentliche Vor— 
kommen der Vielweiberei in ſpäteren Zeiten war eine, vielleicht durch 
mohammedaniſchen Einfluß hervorgerufene Entartung der alten Sitten.“) 

In Santa Chriſtina oder Tauata (Marqueſas-Inſeln) ſoll die 

Monogamie die ausſchließliche Eheform fein.) Bei den Papuanern 
von Dorey iſt nicht nur die Polygynie unterſagt, ſondern auch Kebs— 

weiberei und Ehebruch find unbekannt.“) In Auſtralien hat Curr 
einige wirklich monogame Stämme entdeckt. Beim Eucla-Stamme 
„hat kein Mann mehr als Eine Gattin;“ ) die am unterem Diaman⸗ 

tina hauſenden Karawalla- und Tunberri-Stämme geſtatten die Viel⸗ 

weiberei nicht,) und beim Birria-Stamme „iſt der Beſitz von mehr 
als Einer Frau bedingungslos verboten“ oder war dies wenigſtens vor 

der Ankunft der Weißen.“) 

Bei gewiſſen amerikaniſchen Stämmen hatten bloß die Häuptlinge 
die Erlaubnis, mehrere Weiber zu halten.!) Ein ähnliches ausſchließ⸗ 
liches Vorrecht ſcheint dem Adel im alten Peru gewährt worden zu 

1) Kadams, Ka⸗Käu (Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 72, 80), Man: 

tras (Bourien in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 80), Ita⸗ 
lonen auf den Philippinen (Blumentritt, S. 33), Galela (Riedel in der „Zeitſchr. 

f. Ethnol.“, Band XVII, S. 77). Auf Sumatra kann ein durch „semando“ — d. h. 

mittels eines regelmäßigen, auf Gleichheit begründeten Vertrages der Beteiligten 

— verehelichter Mann keine zweite Gattin heiraten, ohne die erſte zu verſtoßen 

(Marsden, S. 263, 270). 
2) See⸗Djaken (Low, S. 195), Redſchang⸗Stamm der Milanowes auf Borneo 

(ebenda S. 342), Kjanen von Baram (St. John, Band I, ©. 113), Alfura von 

Letti (Bickmore, S. 125), Watubela-⸗Inſulaner (Riedel, S. 206). 

3) Meyer in den „Verhandl. d. Berl. Geſ. f. Anthr.“, 1883, S. 385. Vergl. 

Blumentritt, S. 28. ) Low, S. 300. 
5) Hickſon, S. 277. ) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 128. 

7) Finſch, „Neu⸗Guinea“, S. 101. Carl, S. 81. ) Curr, Band I, ©. 402. 

) Ebenda, Band II, S. 371. 1) Ebenda, Band II, S. 378. | 
11) Gewiſſe Kalifornier (Waitz, Band IV, S. 243), kalidoniſche Indianer 

(Gisborne, S. 155), Tſchiriguana, Jabaana, Paravilhana (v. Martius, Band I, 

S. 217, 627, 632), Guaranies (Southey, Band II, S. 368 ff.). 
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jein.!) Bei den Ainos von Jeſſo darf nach v. Siebold bloß der Dorf— 
häuptling und an einigen Orten bloß die wohlhabendere Klaſſe mehr 

als Eine Gattin haben.?) 
Selbſt wo die Vielweiberei durch Sitte oder Geſetz geſtattet iſt, 

wird ſie keineswegs ſo allgemein geübt, wie man oft annimmt. Faſt 
überall bleibt fie auf einen Bruchteil der Bevölkerung beſchränkt, wäh- 
rend die große Mehrheit monogam iſt. Zwar wird berichtet, daß auf 
den Neu-Hebriden „alle Männer Polygamiſten find, und gewöhnlich 

jeder drei oder vier Weiber hat;“) daß bei gewiſſen Kafferſtämmen 

„beim gemeinen Volke die Durchſchnittszahl der auf einen Mann ent⸗ 

fallenden Gattinnen drei beträgt;“) und daß bei den Maſai die 

ärmeren Männer meiſt zwei Frauen beſitzen.?) Doch wir haben ge— 

nügende Beweiſe dafür, daß ſolche Völker Ausnahmen von einer faſt 

allgemeinen Regel bilden. 
In einer ſoziologiſchen Studie über den unteren Kongo bemerkt 

Phillips: „Es iſt eine irrtümliche Anſicht, daß in einer polygamen Ge— 

ſellſchaft die meiſten Männer mehr als Eine Frau haben. Schon das 
Ziffernverhältnis der Geſchlechter geſtattet nicht die Ausdehnung dieſer 
Einrichtung auf die ganze Bevölkerung; thatſächlich können bloß die 
Wohlhabenderen der Vielweiberei frönen, die Armeren müſſen ſich 
mit Einer, oft auch mit gar keiner Frau begnügen.“) Prohyart ſagt 
dasſelbe vom Loango-Volke und fügt noch hinzu, daß die Zahl der 
Reichen, die das Vorrecht, viele Gattinnen zu halten, in Anſpruch 

nehmen können, keine bedeutende ift;”) und ähnliche Berichte werden 
hinſichtlich mehrerer anderer Negervölker mitgeteilt.?) Bei vielen 
Kafferſtämmen,) bei den Betſchuanen, !“) Hottentotten !!) und öſtlichen 

Centralafrikanern !?) bildet die Monogamie die Regel, während die Be⸗ 

1) Waitz, Band IV, S. 416. ) v. Siebold, ©. 31. 
) Campbell, „A Year in the New Hebrides“, S. 143. 

4) Maclean, S. 44. 

5) Laſt in den „Proceed. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band V, S. 533. 
6) Phillips im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 225. 
7) Proyart, S. 568 ff. 

8) Waitz, Band II, S 108. Chavanne „Reifen und Forſchungen im Kongo— 

ſtaate“, S. 398 ff. (Bafiöte⸗Stamm). Grade in „Aus allen Weltteilen“, Band XX, 
S. 6 (Bewohner von Togoland). 

) Barrow, Band I, S. 206. Lichtenſtein, Band I, S. 261 ff. 

1) Holub, Band I, S. 392. ) Thunberg, S. 141. Kretzſchmar, S. 209. 

12) Archidiakonus Hodgſon in einem Briefe. 
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richte die Vielweiberei bei den Tuaregen,“) Teda,2) Marea,?) Beni: 
Amer) u. ſ. f.“) ausdrücklich als bloß auf wenige Männer beſchränkt 
darſtellen. „Die meiſten Kabylen“, ſagen Hanoteau und Letourneux, 

„haben . . .. bloß Eine Gattin;“ s) und in Agypten hat nach Lane 
von zwanzig Gatten bloß einer zwei Weiber.“) Wir können thatſäch— 
lich mit Munzinger) behaupten, daß die Vielweiberei ſelbſt in Afrika, 

dem Haupt⸗Mittelpunkte polygyner Sitten, eine Ausnahme bildet. 

Dasſelbe iſt bei allen mohammedaniſchen Völkern, in Aſien und 

Afrika ebenſo gut wie in Europa, der Fall.) „In Indien,“ ſagt 

Syed Amir' Ali, „ſind gegenwärtig mehr als 95% der Mohammedaner 

entweder aus Überzeugung oder aus Zwang Monogamiſten. Die ge— 

bildeten Klaſſen, die in der Geſchichte ihrer Vorfahren bewandert ſind 
und die Fähigkeit beſitzen, ſie mit den Mitteilungen anderer Völker 
zu vergleichen, betrachten die Vielweiberei mit einer faſt an Wider: 
willen grenzenden Mißbilligung. In Perſien erfreuen ſich nach den 

Mitteilungen Oberſt Macgregors nur 2% der Bevölkernng des frag— 
würdigen Luxus mehrerer Frauen.“) Und obgleich die Vielweiberei 
bei den Cochin-Chineſen, den Siameſen, den Hindus und vielen 

anderen Raſſen Indiens durch die Sitte bekräftigt iſt, bleibt die Maſſe 

dieſer Völker monogam. !) In China findet man bei den arbeitenden Klaſſen 
ſelten mehr als eine Frau für jeden Mann, und Gray meint, daß 
das Konkubinat in den früheſten Zeiten bloß ein Vorrecht der wohl— 

habenden Klaſſen bildete.“) Bei den Völkern von Inner- und Nord— 

1) Barth, „Reiſen“, Band IV, S. 497. ) Nachtigal, Band I, S. 447. 

3) Munzinger, S. 248. ) Ebenda, S. 326. 
5) Takue, Bazes (ebenda, S. 209, 524), Araber und Berber von Marokko 

(Rohlfs, „Mein erſter Aufenthalt in Marokko“, S. 68). 
6) Hanoteau et Letourneux, Band II, S. 167. 

) Lane, Band I, S. 252. 9) Munzinger, S. 326. 

o) d’Escayrae de Lauture, S. 250. Piſchow, S. 13. Burckhardt, ©. 61, 
158 (Araber). Polak, Band I, S. 209 (Perſer). 

10) Amir? Ali, S. 29 ff. 
11) Balfour, Band III, S. 251. Rowney, S. 68, 158 Gols, Abors). 

Dalton, S. 110, 216 (Tipperahs, Santalen). Shortt in den „Trans Eth. Soc.“, 

Neue Serie, Band VII, S. 282 (Kotaren), Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band 

XVI, S. 355 (Kaupuis). Forſyth, S. 148 (Gonds und Korküs). Fytche, Band II, 

S. 74 (Birmaner). Bock, „Temples and Elephants“, S. 186 (Laoſianer). Colqu⸗ 
houn „Amongst the Shans“, S. 292 (Schans). Der Buddhismus mißbilligt die 

Vielweiberei, wenn er ſie auch nicht gänzlich verbietet (Fytche, Band II, S. 73 ff.). 

12) Gray, Band I, S. 184, 
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Aſien und im allgemeinen bei allen unciviliſierten und halbciviliſierten 

Völkern des ruſſiſchen Kaiſerreichs iſt die Vielweiberei eine Ausnahme 

oder war es vor Einführung des Chriſtentums.“) 
Im indiſchen Archipel, jagt Crawfurd, beſtehen Viel- und Kebs⸗ 

weiberei nur bei wenigen Mitgliedern der höheren Rangſtufen, und ſie 
können für eine Art laſterhafter Wolluſt der Großen gelten, denn es 

wäre thöricht, die eine oder andere als eine die ganze Maſſe der Ge— 

ſellſchaft berührende Einrichtung zu betrachten.?) Die Wahrheit dieſer 
Behauptung iſt von Raffles hinſichtlich der Javaneſen, von Low und 

Boyle hinſichtlich der Malayen Sarawaks, von Marſden, Wilken und 
Forbes hinſichtlich der Sumatraner, von Schadenberg hinſichtlich der 
Aetas (auf den Philippinen) vollauf beſtätigt. ) 

In verſchiedenen Teilen des auſtraliſchen Feſtlandes iſt, wie be⸗ 
richtet wird, Monogamie die Regel.?) Beim Larrakia-Stamme (Port 

Darwin) z. B. haben bloß 10 % der Verheirateten zwei Frauen.“) 

In Tasmanien war die Vielweiberei, wenn ſchon nicht unbekannt, ſo 

doch nur ganz ausnahmsweiſe vorhanden.“) Bei den Maoris iſt fie nach 
Dieffenbach „ſehr ungewöhnlich.“) Auf den Sandwich-Inſeln wurde 

ſie bloß von den Häuptlingen geübt, deren Mittel ſie befähigten, viele 

) Kirgiſen (Finſch, „Reife nach Weſtſibirien“, S. 167), Galtſchas (de Ujfalvy, 

„Le Kohistan“, S. 16), Kalmücken (Pallas, „Merkwürdigkeiten der Morduanen, 

Koſaken, Kalmücken“ u. ſ. f., S. 263 ff.), Tataren, Tunguſen, Kamtſchadalen (Georgi, 

S. 103, 116, 118; 324; 341), Tſchuktſchen (Nordenskiöld, „Vegas färd kring 

Asien och Europa“, Band II, S. 142), Samojeden („Ymer“, Band III, S. 144), 
Oſtjäken (Latham, „Deseriptive Ethnology“, Band I, S. 457), Mordwinen und 

Tſcheremiſen („Abo Tidningar“, 1794, Nr. 51), Oſſeten (v. Haxthauſen, „Trans- 
caucasia“, S. 402) u. ſ. w. 

2) Crawfurd, Band I, S. 76 ff. 

5) Raffles, „The History of Java“, Band I, S. 81. Low, S. 147. Boyle, 
S. 25 ff. Marsden, S. 270. Wilken, „Verwantschap“, S. 40, Anmerkung 1. 

Forbes im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIV, S. 124. Schadenberg, citiert von 

Blumentritt, S. 7. 

) Crurr, Band II, S. 196, 361; Band III, S. 36. Freyeinet, Band II, 

S. 766. Hodgſon, S. 213. Cameron im „Journ. Anthr. Inst.“, Band XIV, 
S. 352. Bonney, ebenda, Band XIII, S. 135. Bonwick, ebenda, Band XVI, 
S. 205. Waitz⸗Gerland, Sand VI, S. 771. 

5) Curt, Band I, S. 252. 

e) Brough Smyth, Band II, S. 386. Bonwick, „Daily Life“, S. 71. 
Calder, „The Native Tribes of Tasmania“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band III, 
5 

) Dieffenbach, Band II, S. 37. 
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Weiber zu erhalten.) Auf faſt allen Inſelgruppen des Stillen Meeres 
iſt die Vielweiberei, wie in Berichten ausdrücklich hervorgehoben wird, 
eine Ausnahme.?) 

Dasſelbe gilt von den Eingeborenen Amerikas.?) Dalager be: 
richtet, daß zu ſeiner Zeit an der Weſtküſte Grönlands kaum Ein 

Mann unter zwanzig zwei Weiber hatte und es noch viel ſeltener war, 

daß ein Mann deren drei oder vier beſaß.“) Bei den Thlinkets hatte 

jeder Mann in der Regel bloß Eine Gattin.) Die Eingeborenen von 
Hispaniola ſchienen Kolumbus mit Ausnahme des Königs oder Häupt— 

lings in Monogamie zu leben.“) Und Bridges ſchreibt, daß in Feuer: 

) Ellis, „Tour through Hawaii“, S. 414. Vergl. Liſiansky, S. 128. 

2) Neu⸗Guinea (Finſch, „Neu-Guinea“, S. 82. Lawes in den „Proceed. 

Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 614. Stone im „Jour. Roy. Geo. 
Soc.“ Band XLVI, S. 55. Bink im „Bull Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band XV, 

S. 396. Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band VII, S. 370), Neu⸗ 

Hannover (Strauch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band IX, S. 62), Neu-Irland 

(„Das Ausland“, 1881, S. 29), Salomon⸗Inſeln (Elton im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XVII, S. 95), Tana der Neu⸗Hebriden (Turner, „Samoa“, S. 317), Fidſchi 

(Zimmermann, Band I, S. 400), Karolinengruppe („Deutſche Rundſchau für Geo— 

graphie und Statiſtik“, Band VIII, S. 65), Pelew-Inſeln („Ymer“, Band IV, 

S. 333), Tonga (Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band I, ©. 401), 

Tahiti (ebenda, Band II, S. 157), Nukahiva (v. Langsdorf, Band I, S. 153), 

u. ſ. f. (Waitz⸗Gerland, Band V, S. 106; Band VI, S. 630). 

) Eskimos (Lyon, S 352. Franklin, „Journey“, S. 263. Cranz, Band I, 
S. 147. Waitz, Band III, S. 308), Mahlemuten (Bancroft, Band I, S. 81), 

Ingaliks (Dall, S. 196), Tſchippewyas (Richardſon, Band II, S. 23), Tacullies 
(Bancroft, Band I, S. 123), Ahts (Sproat, S. 98), Nutkas (Mayne, „British 

Columbia and Vancouver Island“, S. 276), Tſchinuks (Bancroft, Band I, S. 241), 

Mandanen (Catlin, Band I, S. 119), andere nordamerikaniſche Stämme (Heriot, 

S. 551 ff. Harmon, S. 292, 339. Buchanan, „North American Indians“, 

S. 338), Moxes (Heriot, S. 326), Moskitos (Bancroft, Band I, S. 733, An: 
merkung 37), Indianer von Guiana (Schomburgk im „Jour. Ethn. Soc. London‘, 

Band I, S. 270), Paſſés, Uaupés, Macuſis (v. Martius, Band I, S. 511, 600, 

642), Coroados (Henſel, „Die Coroados der braſilianiſchen Provinz Rio Grande 
do Sul“, in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band I, S. 130), Botokuden (v. Tſchudi, 

Band II, S. 283) und andere braſilianiſche Stämme (v. Martius, Band I, S. 104), 

Minuanes, Pampas, Guanas, Mbajas (Azara, Band II, S. 33, 44, 95, 114), 

Abiponen (Dobrizhoffer, Band II, S. 138), Patagonier (Muſters, S. 187). 

) Nanſen, Band II, S. 321, Anmerkung 1. 

5) v. Langsdorf, Band II, S. 133. Bancroft, Band I, S. 110. 

e) Ling Roth im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 272. 
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land die Vielweiberei „in einigen Bezirken ſehr ſelten, in anderen 
häufiger, aber nirgends allgemein“ geübt wird. 

Alle Berichte, welche wir über das Altertum beſitzen, ſcheinen 
anzudeuten, daß die Vielweiberei eine Ausnahme war. Von den 
Hebräern bemerkt Scheppig, daß wir, obgleich unſere Kenntnis der 
ehelichen Angelegenheiten gemeiner Hebräer zu geringfügig iſt, um uns 

aus der Seltenheit der verzeichneten Fälle von Vielweiberei zur Fol- 

gerung zu berechtigen, daß ſolche thatſächlich ſelten waren, doch am: 
nehmen dürfen, die Beſtreitung mehrerer Haushaltungen ſei für jeden 

Nicht⸗Keichen zu koſtſpielig geweſen.)) In Agypten kam die Viel⸗ 
weiberei, wie wir aus den zahlreichen alten, das Familienleben jenes 

Landes erläuternden Gemälden folgern können, ſelten vor;?) und Herodot 
betont ausdrücklich, daß es bei den Ägyptern üblich war, bloß Eine 
Gattin zu heiraten.?) Spiegel glaubt, daß die alten Perſer in der 
Regel monogam waren;) Sir Henry Maine und Dr. Schrader machen 
hinſichtlich der erſten Indo-Europäer im allgemeinen eine ähnliche An⸗ 

deutung.“) Bei den weſtlichen Germanen hatten nach Tacitus nur 
wenige Perſonen adeliger Geburt mehrere Weiber,) und in Indien 
blieb die Vielweiberei in der Regel auf die Könige und wohlhabenden 
Herren beſchränkt.“) In einem Hymnus der Rig⸗Veda“, welcher die 

Dualität der beiden Aswins behandelt, werden die Paare der Gott— 
heiten mit den Paaren faſt aller paarweiſe lebenden Weſen verglichen, 

mit Einſchluß des Gatten und der Gattin, ſowie zweier Lippen, welche 

ſüße Laute ſtammeln.s) 

Wo Vielweiberei vorkommt, erſcheint fie in der Regel derart ab⸗ 

geändert, daß ſie ſich der Monogamie nähert: erſtens durch die höhere 

Stellung, welche einer der Gattinnen gewöhnlich der zuerſt geehelichten, 
gewährt wird; zweitens durch den der Lieblingsgattin hinſichtlich des Ge— 
ſchlechtsverkehrs eingeräumten Vorzug ſeitens des Mannes. 

) Spencer, „Descriptive Sociology“: Hebrews and Phoenicians“, S. 8. 
Vergl. Saalſchütz, „Das moſaiſche Recht“, Band II, S. 727; Andree, S. 146 ff.; 
Balfour, Band III, S. 251. 

) Wilkinſon, Band I, S. 318. ) Herodot, Buch II, Kap. 92. 
) Spiegel, Band III, S. 677. 

) Maine, „Early Law and Custom“, S. 235. Schrader, S. 388. 
6) Tacitus, Kap. XVIII. 

) Dutt, „Hindu Civilisation of the Brahmana Period“ in „The Calcutta 
Review“, Band LXXXV, S. 266. 

) „Rig⸗Veda Sanhitä“, Mandala II, Sukta 39. 
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Bei den Grönländern,!) Thlinkets,?) Kaniagmnten, “) Crees,“) und 
vermutlich bei den meiſten der Vielweiberei treibenden nordamerikaniſchen 

Stämmen?) iſt die zuerſt geehelichte Frau die Herrin des Hauſes. 

Die Aleuten unterſcheiden die erſte oder wirkliche“ Frau durch 

einen beſonderen Namen von den folgenden Gattinnen.d) Bei den 
Ahts haben die Kinder der Beiweiber eines Häuptlings nicht den Rang 
des Vaters.)) Die Algonkins, jagt Heriot, geſtatten einem Manne 

zwei Gattinnen, doch „nimmt die eine einen höheren Rang als die 

andere, und bloß ihre Kinder gelten als eheliche.“ ?) Bei den 

Mexikanern,“) Majas, 0) Tſchibtſchas t!) und Peruvianern!?) genoß die 
erſte Frau einen Vorzug vor den folgenden; genau genommen, hatten 

ſie bloß eine einzige „wahre und geſetzliche Gattin“, wenn auch ſo 

viele Kebsweiber wie es ihnen beliebte. In Nikaragua wurde Bigamie 
im juridiſchen Sinne des Wortes mit Verbannung und Vermögens— 

einziehung beſtraft,“?) und in Mexiko konnten weder die Gattinnen 

„zweiten Ranges“ noch deren Kinder Eigentum erben.!“) Bei den 
Moskitos, Tamanaks, Uaupès, Mundrukus!s) und anderen ſüd— 

amerikaniſchen Völkern!) hat die erſte Gattin in häuslichen Angelegen— 

heiten gewöhnlich den Vorrang. Bei den braſilianiſchen Eingeborenen 

1) Egede, S. 138 ff. 

) Holmberg in den „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, S. 313. 

) Ebenda, Band IV, S. 399. ) Franklin, „Journey“, S. 70. 

5) Eskimo, Tſchinuks (Waitz, Band III, S. 308, 338), Ahts (Sproat, S. 98), 

Indianer von Weſt⸗Waſhington und Nordweſt-Oregon (Gibbs, „Tribes of Western 

Washington and Northwestern Oregon“, in den „Contributions to North 
American Ethnology“, Band I, S. 198) u. ſ. w. 

6) Erman in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, ©. 162. 

ieee period, 8 Waitz, Band IV, S. 130. 

10) Bancroft, Band II, S. 671. 1) Waitz, Band IV, S. 360, 366. 

12) Garcilaſſo de la Vega, Band I, S. 310. Acoſta, Band II, S. 424. 

18) Squier in den „Trans. American Ethn. Soc.“, Band III, S. 127. 

14), Baneroft, Band II, S. 265. 

15) Ebenda, Band I, S. 729. v. Humboldt, „Personal Narrative“, 

Band V, S. 548. Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 497. v. Martius, 
Band 1 ©, 8392. 

16, Indianer von Guiana (Schomburgk in Raleghs „The Discovery of the 

Empire of Guiana“, S. 110, Anmerkung), Tupis (Southey, Band I, S. 241), 

Juris (Baſtian, „Rechtsverhältniſſe“, S. 177), Araukanier (Aleedo-Thompſon, 

Band I, S. 416). 
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hingegen beſtehen zwiſchen den Kindern verſchiedener Gattinnen keine 
Rechtsunterſchiede.“) 

Bei den Eingeborenen Weſt⸗Viktorias, bei den Narrinjeri, den 

Maoris?) u. ſ. w.“) iſt die erſte Gattin den anderen an Anſehen über: 

legen. In Samoa hatte ein Häuptling neben ſeiner Gattin eine, zwei 

oder drei Kebsfrauen;“) und in Tahiti herrſchte nach Ellis bei den 
höheren Häuptlingen mehr ein Syſtem von Konkubinat als die Viel- 
weiberei vor; die ihm zuerſt angetraute Frau oder diejenige, deren 

Rang dem ſeinigen am nächſten ſtand, galt allgemein als ſeine Gattin 
im eigentlichen Sinne des Wortes, während die übrigen eine unter— 

geordnete Stellung einnahmen.) 

Im indiſchen Archipel iſt die Gattin erſter Ehe nach Crawfurd 

immer die eigentliche Herrin der Familie; die übrigen ſind oft wenig 
mehr als ihre Hausmägde.s) Dasſelbe gilt nach Fytche auch von den 

Birmanern, nach Dalton von den Santalen.)) In Siam „hat die 

Frau, die Gegenſtand der Chanmak⸗-Eheceremonie war, vor allen an— 

deren den Vorrang; ſie und ihre Nachkommen ſind die einzigen geſetz— 
lichen Erben der Beſitztümer ihres Gatten.“?) Bei den Chamtis, 
Sampjeden?) und anderen aſiatiſchen Völkern!) iſt die erſte Frau 
immer die Gebieterin des Haushaltes und die geachtetſte Perſon in 
der Familie; während ein Mann bei den Ainos, 11.) Mongolen und 

1) v. Martius, Band I, S. 126. 

) Dawſon, S. 33. Taplin, S. 12. Taylor, S. 338. 

) Eingeborene von Tonga (Cook, „Voyage to the Pacific Ocean“, Band J, 

S. 401), Pelew-Inſulaner (Kubary, S. 62), Ponapé (Finſch in der „Zeitſchr. f. 

Ethnol.“, Band XII, S. 317), Mariannen⸗Gruppe (Waitz, Band V, pt. II, S. 107). 

4) Turner, „Samoa“, S. 96. 

°) Ellis, „Polynesian Resear ches“, Band I, S. 273 ff. 

6) Crawfurd, Band J, ©. 77. Vergl. ebenda, Band III, S. 100; Blumen: 

tritt, S. 49 und Schadenberg in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XVII, S. 12 
(Philippinen⸗Inſulaner). 

) Fytche, Band II, S. 74. Dalton, S. 216. 

6) Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 182, Anmerkung 2. 

) Dalton, S. 8. Caſtren im „Helsingfors Morgonblad“, 1843, Nr. 54. 

4) Inneraſiatiſche Türken (Vambéry, „Das „Türkenvolk“, S. 248), Kalmücken 

(Moore, S. 181), Tunguſen, Jakuten (Sauer, S. 49, 129). 

1) v. Siebold, S. 31. Bickmore in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, 
Band VII, S. 20. St. John im „Jour. Anthr. Inst.“, Band II, S. 254. Dixon 
in den „Trans. As. Soc. Japan“, Band XI, pt. I, S. 44. Dall, S. 525. 
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Tangutanern!) bloß Eine geſetzliche Gattin, wohl aber jo viele Kebs— 

weiber nehmen darf als ihm beliebt. Aber mit Ausnahme der Ainos 
ſind die Kinder der Kebsweiber illegitim und haben keinen Anteil am 

Erbe. 

Die chineſiſche Vielweiberei bildet ein rechtsgültiges Konkubinat, 
und das Geſetz verbietet thatſächlich, während der Lebenszeit der erſten 
Gattin eine zweite zu ehelichen.?) Die Gattin iſt mit einem beſtimmten 

Maß von Gewalt über die Konkubinen belehnt, die in ihrer Gegenwart 
ohne beſondere Erlaubnis nicht einmal ſitzen dürfen.?) Sie ſpricht ihren 
Lebensgefährten mit einem, unſerem ‚Gemahl' entſprechenden Ausdruck 
an, während die Kebsweiber ihn ‚Gebieter“ nennen.“) Letztere find all 

gemein Frauen mit großen Füßen und niedrigen Urſprungs, nicht 

ſelten Sklavinnen oder Proſtituierte, während die Gattin nahezu immer, 

die Tatarinen natürlich ausgenommen, eine Frau mit kleinen Füßen 

iſt.?) Eine Gattin kann nicht zur Stellung einer Konkubine herabge— 

würdigt, dieſe nicht zur Stellung einer Gattin emporgehoben werden, 

ſolange die Gattin am Leben iſt; die Strafe beträgt im erſteren Falle 

hundert, im letzteren neunzig Stockſtreiche.?) Die Frage jedoch, von 

welcher die Geſetzlichkeit der Geburt der Nachkommen abhängt, lautet 
nicht, ob die Frau Gattin oder Konkubine iſt, ſondern, ob ſie im 

Haufe des Mannes Aufnahme fand oder nicht.“) In den moham— 
medaniſchen Ländern genießt in Haushaltungen, in denen zwei oder 
mehrere Frauen einem Manne angehören, die zuerſt geheiratete zumeiſt 

den höchſten Rang; fie heißt die ‚große Frau‘ und iſt mit ihrem Manne 
gewöhnlich für's Leben verbunden. Doch gelten alle Kinder des Mannes, 

ſelbſt die von Sklavinnen geborenen, als gleichmäßig ehelich.) 

1) Prschewalsky, „Mongolia“, Band I, S. 69; Band II, S. 121. 
2) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. Soc. China Branch“, Band IV, S. 21. 

Parker, „Comparative Chinese Family Law“, in „The China Review“, Band 

VIII, S. 78. Jamieſon, ebenda, Band X, S. 80. 

3) Gray, Band I, S. 212. Vgl. Katſcher, „Bilder a. d. chineſiſchen Leben.“ 

) Medhurſt, S. 15. Liegen kinderloſe Konkubinen im Sterben, jo werden 

ſie aus dem Wohnhauſe in ein beſcheideneres Gebäude überführt; ſie ſind nicht 

berechtigt, im Wohnhauſe ihres Gebieters zu ſterben (Gray, Band I, S. 213). 

5) Ebenda, Band I, S. 212 - 214. 
6) Jamieſon, S. 80. Medhurſt, S. 15, 21. ) Parker, S. 79. 

8) Piſchon, S. 14. Lane, Band I, S. 252. Dr. Polak, Band I, S. 226. 

Le Bon, „La eivilisation des Arabes“, S. 434. Nachtigal, Band I, S. 723; 
Band II, S. 177. 
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Bei den Negervölkern iſt die Hauptgattin, welcher die Haushaltung 
und der Oberbefehl über die übrigen anvertraut wird, in den meiſten 

Fällen die zuerſt geheiratete. Sie hat gewiſſe Vorrechte und kann in 
vielen Fällen nur dann verſtoßen werden, wenn ſie ihrem Gatten die 

Treue bricht.“) Bei den Edihjahs in Fernando Po brauchte der Mann 

bloß für die erſte Gattin dem Schwiegervater mehrere Jahre zu 
dienen.?) Von den Stämmen Oſt⸗Innerafrikas jagt Macdonald: „In 
der Regel hat jeder Mann eine freie Frau, während die übrigen drei 

oder vier Sklavinnen ſind . . . . Das Hauptweib iſt gewöhnlich jenes, 
welches zuerſt geheiratet wurde . . . . Sie führt die Oberaufſicht über 
das Haus- und Ackerbauweſen. Sie hält die anderen zur Arbeit an 

und hat das Recht, ſie in Zucht zu halten.“ Gewöhnlich kann der 
Mann mehr als Ein freies Weib bloß dadurch erwerben, daß er die 

Güter eines älteren Bruders erbt.?) Bei den Damaras und bei an— 

deren ſüdafrikaniſchen Stämmen erbt der älteſte Sohn der bevorzugten 
oder erſten Frau das Eigentum ſeines Vaters.?) Von den Baſutos 

bemerkt Caſalis: „Zwiſchen der erſten und den ihr folgenden Frauen 
beſteht eine äußerſt ſcharfe Unterſcheidung. Die Wahl der ‚großen‘ 
Gattin (wie ſie immer genannt wird) geſchieht allgemein durch den 
Vater und iſt ein Ereignis, an welchem alle Verwandten beteiligt ſind. 

Die übrigen Frauen, die mit dem Namen ‚serete‘ (Ferſen) bezeichnet 

werden, weil ſie bei allen Gelegenheiten eine niedrigere Stellung ein- 
nehmen müſſen als die Herrin des Hauſes, ſind Luxusgegenſtände, für 
welche beizuſteuern die Eltern keine Verpflichtung haben.“ Wenn der 
Häuptling der Baſutos von einem Ausländer nach der Anzahl ſeiner 

Kinder gefragt wird, ſpielt er in ſeiner Antwort bloß auf jene der 
erſten Gattin an; und wenn er ſagt, er ſei Witwer, ſo bedeutet dies, daß 

er ſein wirkliches Weib verloren und keine der Konkubinen zu dem Range, 

den fie einnahm, erhoben bat.5) Bei den Zulus iſt das Hauptweib die 

zuerſt geheiratete Frau,“) und das Gleiche gilt oft, jedoch nicht immer, 

1) Waitz, Band II, S. 109 ff. Moore, S. 249. Bosman, S. 419. Burton, 
„On M. Du Chaillu’s Explorations“ u. ſ. f., in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue 
Serie, Band I, S. 321. g 

2) Waitz, Band II, S. 110. ) Macdonald, „Africana“, Band I, ©. 134 ff. 

) Chapman, Band I, S. 341. Vergl. ebenda, Band II, S. 284; Andersson, 

„Lake Nyami“, S. 225. 
5) Caſalis, S. 186 ff. Vergl. Livingftone, S. 185 (Betſchuanen). 

6) „Das Ausland“, 1881, S. 49. 
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von den Kaffern.!) Nach Rochon beſteht die Vielweiberei auf Mada⸗ 
gaskar in Wirklichkeit in einer Art Konkubinat.?) 

Ebers nimmt an, daß die Könige des alten Agypten, wenn ſie 
auch zahlreiche Kebsweiber haben mochten, bloß eine wirkliche Gattin 
beſaßen, da ſich in den Inſchriften kein Beiſpiel zweier Lebensgefährtinnen 

vorfindet.?) Rawlinſon macht eine ähnliche Bemerkung bezüglich der 

Vielweiberei der perſiſchen Könige.“) Von den Indern berichtet Mayne: 
„Eine beſondere Heiligkeit . . . . ſcheint der erſten Ehe — als jener, die 

aus Pflichtgefühl und nicht bloß wegen perſönlicher Annehmlichkeit ges 

ſchloſſen wurde — zugeſchrieben worden zu ſein. Das zuerſt geheiratete 
Weib hatte einen Vorrang vor den übrigen und ihr erſtgeborener 
Sohn vor ſeinen Halbbrüdern. Es iſt wahrſcheinlich, daß die unter⸗ 

geordneten Weiber urſprünglich bloß als höhere Klaſſe von Konkubinen 
galten, ähnlich den Hausmägden der jüdiſchen Patriarchen.“ ?) Die 

erſtgeheiratete Frau mußte unbedingt derſelben Kaſte angehören wie 

der Gatte.“) Sie ſaß bei Ehen und anderen religiöſen Ceremonieen 
an ſeiner Seite, war das Haupt der Familie und berechtigt, einen 

Sohn zu adoptieren, wenn ſie zur Zeit des Todes ihres Gatten keine 

Söhne hatte.“) Die gemilderte Vielweiberei der alten Aſſyrer und 

Griechen haben wir bereis erwähnt. Die alten Skandinavier hatten 
faſt immer nur Eine geſetzliche Gattin, jedoch ſo viele Konkubinen als 

ihnen beliebte.?) Von den heidniſchen Ruſſen jagt Ewers, daß unter 

den Gattinnen eines Fürſten wahrſcheinlich eine den Vorrang beſaß.“) 
Bei den Mormonen, bemerkt Sir R. F. Burton, „iſt das erſte Weib, 

wie bei Polygamiſten im allgemeinen, die eigentliche Gemahlin und 

nimmt Namen und Titel des Gatten an.“ 0) 

Der Unterſchied in der Stellung der verſchiedenen Frauen eines 
Mannes zeigt ſich auch in der Forderung mehrerer Völker, daß die 

1) Fritſch, S. 92. ) Rochon, S. 747. 

3) Ebers, „Agypten und die Bücher Moſes'“, Band I, S. 310. Vergl. „Das 
Ausland“, 1875, S. 293. g 

4) Rawlinſon, Band III, S. 216. Vergl. Spiegel, Band III, ©. 680. 

5) Mayne, „Hindu Law and Usage“, S. 92. Jolly in den „Sitzungsber. 

der Münch. Akad.“, 1876, S. 445 —447. v. Schroeder, „Indiens Litteratur und 

Kultur“, S. 430. 
) „Die Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 12. Jolly, S. 446. 

7) Steele, S. 31. ) Geijer, Band V, S. 88. ) Gwers, S. 108. 

10) Burton, „The City of the Saints“, S. 518. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen ebe, 29 
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erſte Gattin mit dem Manne gleichen Ranges jein müſſe, während die 

folgenden Gattinnen von niedrigerer Geburt ſein können.!) 

Wie wir bereits erwähnt, giebt es noch eine Art der Ein— 
ſchränkung der Vielweiberei. Bei gewiſſen Völkern iſt der Mann durch 
Sitte oder Geſetz verpflichtet, feinen Gattinnen der Reihe nach beizu⸗ 

wohnen. Die Kariben lebten, wenn ſie mehrere Schweſtern zu gleicher 

Zeit heirateten, mit jeder derſelben einen Monat lang in ihrer beſonderen 

Hütte.?) Bei den wilden Indianern Chiles lebt der Kazike mit jeder 

Gattin abwechſelnd eine Woche.?) Die Kaffern haben ein altes über- 
liefertes Geſetz, nach welchem jeder Edelmann, der viele Frauen hat, 

jeder derſelben drei aufeinander folgende Tage und Nächte widmen 
muß.“) Die Mohammedaner ſind verpflichtet, ihre vier geſetzlichen 

Weiber der Reihe nach zu beſuchen,) und derſelbe Gebrauch herrſcht 

nach Kraſcheninnikoff in Kamtſchatka.s?) Um in der Familie den Frieden 
zu erhalten, befolgen die Neger oft eine ähnliche Vorſchrift.“)) Auf 
Samoa wird den Gattinnen in ſolchen Fällen abwechſelnd eine dreitägige 
Oberherrſchaft gewährt.s) Doch ſind ſolche Vorkehrungen zweifellos 
Ausnahmen, und es muß bezweifelt werden, ob in dieſen Fällen Theorie 

und Praxis übereinſtimmen.?) Eine Ehe kann in Wirklichkeit mono: 

gam ſein, während ſie vom juridiſchen Standpunkt polygyn iſt. 

„Es iſt nicht ungewöhnlich,“ bemerkt Carver, „daß ein Indianer, 

trotzdem er viele Frauen heimgeführt hat, ſich des Geſchlechtsumganges 
mit einigen unter ihnen mehrere Jahre hindurch enthält,“ und jene, 

die die Gunſt des Gatten nicht zu erwerben vermochten, können „ihr 
Leben lang in jungfräulichem Zuſtande verbleiben.“ 0) Bei den Apatſchen 

„dürfen ſich die Häuptlinge ſo viele Weiber halten als ſie wollen, 

doch iſt bloß Eine die Begünſtigte.“ ) In Bochara haben die reichen 
Männer allgemein zwei, drei oder vier Weiber, aber nach Georgi 

) Die alten Inder („Geſetze Manus“, Kap. III, Vers 12) und Perſer 

(Spiegel, Band III, S. 679), Chineſen (Gray, Band I, S. 212 ff.), Malayen 
(Crawfurd, Band I, ©. 77). f 

2) Waitz, Band III, S. 383. ) Darwin, „Journal of Researches“, S. 366. 
5) v. Weber, Band I, S. 329. 

5) d'Escayrac de Lauture, S. 68. Georgi, S. 102. 

e) Kraſcheninnikoff, S. 215. “) Waitz, Band II, S. 110. 

) Williams, „Missionary Enterprises“, S. 538. 
) Vergl. Lane, Band I, S. 253, Anmerkung +. 1%) Carver, S. 368. 

11) Schooleraft, Band V, S. 210. Vergl. ebenda, Band I, S. 236 

(Komantſchen). 
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hat in der Regel eine den Vorrang in der Liebe des Gatten. !) Von 

den modernen Agyptern ſagt Lane: „Im allgemeinen iſt die ſchönſte 
Gattin oder Sklavin eines Mannes, natürlich eine Zeit lang, ſein 

größter Günſtling; aber in vielen — wenn nicht in den meiſten — 

Fällen iſt die dauernd Begünſtigte nicht auch die Hübſcheſte.“ ?) Zu⸗ 
weilen begünſtigt der Gatte jene Frau am meiſten, die ſich als die 
fruchtbarſte erwies und den geſündeſten Kindern das Leben ſchenkte;?) 
und bei den Indianern Weſt-Waſhingtons und Nordweſt-Oregons lebt 

nach Gibbs der Mann gewöhnlich mit ſeiner erſten Frau, wenigſtens 

nachdem ſein Intereſſe an den folgenden Weibern abgekühlt ift.) All⸗ 
gemein jedoch iſt die jüngſte Gattin die begünſtigte. Ein arabiſcher 

Scheik ſagte zu Sir S. W. Baker: „Ich habe vier Frauen; wenn 
eine alt wurde, habe ich ſie durch eine junge erſetzt; hier ſind ſie alle (er 
zog mit ſeinem Stocke vier Striche in den Sand). Dieſe trägt Waſſer, 

jene mahlt das Getreide, die dritte bäckt das Brot; die letzte arbeitet nicht 

viel, da fie die jüngſte und mein Liebling iſt.“) In Guiana „fieht 

man keinen Indianer mit zwei jungen Frauen; der einzige Fall, in 

welchem er eine zweite nimmt, tritt ein, wenn die erſte alt geworden.“ 

Die erſte Frau behält zwar die Leitung der häuslichen Angelegenheiten 
bei, aber fie erfreut ſich nicht länger der Liebe des Gatten.) Ahn— 
liches wird von den Arabern der Sahara, den Tahitiern, den inner— 
aſiatiſchen Türken, den Mormonen u. ſ. f. mitgeteilt.“ 

Die allgemeinſte Form der Vielweiberei iſt die Bigamie; eine 

größere Anzahl von Frauen als zwei können ſich nur wenige despotiſche 
Herrſcher und ſehr reiche Männer als Luxus gönnen. Die Eskimo 

z. B. haben ſelten mehr als zwei Weiber, und ein Grönländer, der 
eine dritte oder vierte Gattin heiratete, wurde, wie Cranz berichtet, 

) Georgi, S. 153. 

) Lane, Band I, S. 253 ff., Anmerkung 5. 

) Ebenda, Band I, S. 253 (Agypter). Polak, Band I, S. 226 ff. (Perſer). 

) Gibbs, S. 198 ff. 

°) Baker, „The Nile Tributaries of Abyssinia“, S. 265. Vergl. ebenda, 
S. 203 ff. 

°) Schomburgk in Raleghs „The Discovery of Guiana“, S. 110, Anmerkung. 

) Chavanne, „Die Sahara“, S. 397. Cook, „Voyage to the Pacific 

Ocean“, Band II, S. 157. Vämbéry, „Das Türkenvolk“, S. 248. „Das Aus⸗ 

land“, 1881, S. 15. Munzinger, S. 246 (Marea). Thomson, „Through Masai 
Land“, S. 260 (Maſai). 

29 * 
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von ſeinen Landsleuten getadelt.)) Die Oregon-Stämme beſchränken 
ſich allgemein auf ein Paar Weiber.) Biſchof Salvado kannte keinen 

weſtauſtraliſchen Eingeborenen mit mehr als zwei Frauen, „außer daß 

vielleicht ein Mann aus Großmut die Frau ſeines abweſenden Freundes 

oder Verwandten in ſeinen Schutz nimmt, oder daß er durch Erbſchaft 
in den Beſitz der Witwen ſeines Bruders gelangt.“ ?) Reiche Kaffern 

haben gewöhnlich, wie mitgeteilt wird, zwei oder drei Frauen,“) und 

Dalton kann ſich nicht erinnern, bei den Chamtis einen Fall gefunden 
zu haben, in welchem ein Mann mehr als zwei Frauen geheiratet 

hätte.?) Die Hebräer, die der Vielweiberei frönten, waren allgemein 

Bigamiſten.“) 

Die Vielmännerei iſt eine bedeutend ſeltenere Eheform als die 
Vielweiberei. Auf der Aleuteninſel Unalaſchka lebten die Frauen nach 
v. Langsdorf zuweilen mit zwei Gatten, die ſich über die Bedingungen 
einigten, unter welchen fie an ihr Anteil haben ſollten.“) Bei den 
Kaniagmuten hatten manchmal zwei oder drei Männer gemeinſam eine 

Frau,) und Weniaminoff berichtet, daß in alten Zeiten ein Thlinket⸗ 

Weib neben ihrem wirklichen Gatten einen geſetzlichen Buhlen haben 

konnte, der gewöhnlich der Bruder des Gatten war.) Auch bei den 
Eskimos „heiraten zuweilen zwei Männer dieſelbe Frau.“ 10) Lafitau 

ſchreibt: „Infolge der Frauenherrſchaft iſt bei den tſonnontuaniſchen 

Irokeſen die Polygamie, die den Männern unterſagt iſt, den Frauen 

dennoch geſtattet, und es giebt Frauen, die zwei als ehelich betrachtete 

) King im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band I, S. 147. „Das Ausland“, 
1881, ©. 698. Cranz, Band I, S. 147. 

) Schoolcraft, Band V, S. 654. *) Salvado, „Mémoires“, S. 278. 
) Klemm, „Kulturgeſchichte“, Band III, S. 278. 5) Dalton, S. 8. 

e) Ewald, S. 196. Herzog-Schaff, „Religious Encyclopaedia“, Band II, 

S. 1415. Andere Beiſpiele ſiehe bei Georgi, S. 182 (Wotjaken); Steller, S. 347 
(Kamtſchadalen); Dall, S. 524 (Ainos der Kurilen). 

) v. Langsdorf, Band II, S. 47. Das Chriſtentum hat dieſe Sitte bei 
den Aleuten gegenwärtig ausgerottet („Das Ausland“, 1881, S. 792). 

8) Core, S. 300. 

9) Dall, S. 416. Holmberg in den „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, 
S. 315 ff. 

4) Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, S. 66. King im „Jour. 
Ethn. Soc. London“, Band I, S. 147. Waitz, Band III, S. 308. Hinſichtlich 
der Grönländer ſagt Cranz (Band I, S. 147): „Frauen, die mit mehreren Männern 
Beiſchlaf ausüben, ſind dem allgemeinen Tadel unterworfen.“ 
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Gatten haben.“!) Bei den Avanos und Maypuren an den Ufern des 
Orinoko fand v. Humboldt, daß mehrere Brüder oft nur eine Gattin 

beſaßen;?) nach Brett betrachten die Warraus die Sitte der Zwei— 

männerei nicht für unrecht, und er erwähnt einen Fall unter ihnen, 

in welchem eine Frau ſogar drei Männer bejaß.?) 

In Nukahiva hatte, wie Liſiansky berichtet, in reichen Familien 

jede Frau zwei Gatten, deren einen wir als Aushilfsgatten bezeichnen 

könnten.“) In Neu-Kaledonien ſcheint die Vielmännerei nach Moncelon 

nicht ganz unbekannt geweſen zu jein,d) und Radfield ſchreibt mir aus 
Lifu, daß ein bejahrter Mann von drei Fällen polyandriſcher Ehe 
wußte, welche auf jener Inſel vorgefallen waren, doch wurden die 

Gatten von den übrigen Eingeborenen verachtet. In zweien dieſer 
Fälle waren die Gatten Brüder, im dritten ſtanden ſie in keinem ver— 

wandtſchaftlichen Verhältnis zueinander. Es heißt, daß bei den Tas— 

maniern „Vielmännerei oder etwas ſehr Ahnliches beſtand;“ s) aber 

dieſer Bericht bezieht ſich, wenn er überhaupt richtig iſt, auf ſeltene 

Ausnahmsfälle. 

Bontier und Le Verrier ſtellen die Behauptung auf, daß auf 

Lancerote (Kanariſche Inſeln) die meiſten Frauen drei Gatten hatten.“) 

Thunberg bemerkte unter den Hottentotten Frauen, die mit zwei 

Männern vermählt waren.?) Fritſch erwähnt das Beſtehen der Viel— 

männerei bei den Damaras und Theal bei den Gebirgsſtämmen der 
Bantu⸗Raſſe.?) Die Hovas auf Madagaskar haben einen eigenen 
Ausdruck für die der Frau gegebene Erlaubnis, während einer längeren 

Abweſenheit des Gatten vom Hauſe mit einem anderen Manne ge— 

ſchlechtlichen Verkehr zu pflegen. ““) 

Bis ſie gegen 1860 vom Gouverneur Sir Henry Ward verboten 

wurde, beſtand die Vielmännerei bei den Singaleſen im ganzen Innern 

Ceylons, und eine Frau hatte in vielen Fällen drei bis vier, in an- 
deren fünf, ſechs oder gar ſieben Gatten. Es wird berichtet, daß der— 

ſelbe Gebrauch einſt, mit Ausnahme der Veddahs, auf der ganzen 

1) Lafitau, Band I, S. 555. 

) v. Humboldt, „Personal Narrative“, Band V, S. 549. 
2) Brett, S. 178. ) Liſiansky, S. 83. 

5) Moncelon im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band IX, S. 367. 

6) Brough Smyth, Band II, S. 386. ) Bontier u. Le Verrier, S. 139. 

2) Thunberg, S. 141. ) Fritſch, S. 227. Theal, S. 19. 
% Sibree; S. 258. | 
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Inſel verbreitet war!), und er kommt trotz des Regierungsverbotes noch 

heute vor.?) Die Gatten ſind gewöhnlich Angehörige derſelben Familie, 
ſehr häufig Brüder. 

Bei den Todas leben alle Brüder einer Familie, ſeien ihrer viele 

oder wenige, in gemiſchter Ehe mit einer oder mit mehreren Frauen. 
„Wenn vier oder fünf Brüder vorhanden ſind,“ ſagt Shortt, „und 

einer von ihnen im entſprechenden Alter heiratet, beanſprucht ſeine 

Frau alle übrigen Brüder zu Gatten und verbindet ſich ehelich mit 

ihnen, ſobald ſie nach und nach das Mannesalter erreichen; oder wenn 

die Frau eine oder mehrere jüngere Schweſtern hat, werden dieſe im 

heiratsfähigen Alter der Reihe nach die Gemahlinnen des oder der Gatten 
ihrer Schweſter . . . . Da die Frauen bei dieſem Stamme ſehr ſpärlich 

vertreten ſind, kommt es übrigens häufiger vor, daß eine einzelne Frau 

die Gattin mehrerer — zuweilen bis ſechs — Männer iſt.“?) Derſelbe 
Gebrauch herrſcht bei den Kurgs in Myſore.?) Bei den Nairs auf 
Malabar iſt es üblich, daß eine Frau mit zwei oder vier, vielleicht 
auch mehr Männern vermählt iſt, und dieſe wohnen ihr nach beſtimmten 

Vorſchriften bei.d) Vielmännerei finden wir ferner bei den Miris, 

Doflas, Butias, “) Siſſi⸗Abors, “) Chaſiass) und Santalen.?) Sie beſteht 

in den Siwalik-Gebirgen, in Sirmore, 0) Ladakh, n) in den mit Dun 

verbundenen Hügelbezirken Junſar und Bawar, 2) in Kunawar, ““) Ko: 

tegarh'?) und beſonders in Tibet. Wie Wilſon behauptet, findet ſich 

dieſe Site „im ganzen Lande des tibetaniſch ſprechenden Volkes, d. h. 

von China bis zu den Lehnsſtaaten von Kaſchmir und Afghaniftan, 

) Emerſon Tennent, Band II, S. 428. Balfour, Band III, S. 250. 

Davy, S. 286. 

) Haeckel, „Indiſche Reiſebriefe“, S. 240. 

) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 240. 

) Balfour, Band III, S. 250. °) „Asiatic Researches“, Band V, ©. 13. 
6) Dalton, S. 33, 36, 98. ) Rowney, S. 158. 

) Fischer, „Memoir of Sylhet, Kachar and the Adjacent Districts“ im 
„Jour. As. Soc. Bengal“, Band IX, S. 834. 

) Man, S. 100. 1% Balfour, Band III, S. 245 ff. 

41) Bellew, „Kashmir and Kashgar“, S. 118. Moorcroft and Trebeck, 
„Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Panjab“, Band I, 
S. 321 ff. | 

12) Dunlop, „Hunting in the Himalaya“, ©. 180 ff. 
45) Gordon Cumming, „In the Himalayas“, S. 406. 
%) Stulpnagel, „Polyandry in the Himalayas“, im „Indian Antiquary“, 

Band VII, S. 133. de Ujfalvy im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie IV, Band V, S. 227. 
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mit Ausnahme Sikkims und einiger anderer Provinzen auf der indiſchen 
Seite des Himalaja, wo das Volk, wenn es auch zum Teile tibetaniſch 

ſpricht, entweder der ariſchen Raſſe angehört oder von ariſchen Ideeen 

beeinflußt iſt.“ “) Vielmännerei ſoll ferner bei den ſaporogiſchen Koſaken 
vorkommen,?) und Ravenſtein führt den Bericht eines japaneſiſchen 

Reiſenden an, wonach ſie auch bei den Smerenkur-Giljaken in Oſt⸗ 
Sibirien üblich iſt.“) 

Es iſt feſtgeſtellt, daß mit Ausnahme der Nairs, der Chaſias 

und der ſaporogiſchen Koſaken die Gatten faſt in allen dieſen Fällen 

Brüder ſind. Ein Oberſt, der fünfundzwanzig Jahre unter den Kulus 

von Kotegarh lebte, verſichert, daß die Ehemänner bei jenem Volke 

ausnahmslos Brüder find;*) und ſoweit Wilſon in Erfahrung bringen 

konnte, muß in Inner-Aſien die Polyandrie auf die Ehe eines Weibes 
mit zwei oder mehr Brüdern beſchränkt ſein, da wir daſelbſt keine 

andere Form finden.“) 

Eine ſehr ſonderbare Art der Vielmännerei beſteht nach Shortt bei 

den Reddies. Es kommt oft vor, daß eine junge, ſechzehn bis zwanzig 

Jahre alte Frau mit einem fünf- oder ſechsjährigen, zuweilen ſogar 
mit einem noch jüngern Knaben vermählt wird. Nach der Ehe lebt 
die Frau mit irgend einem anderen Manne, einem nahen Verwandten 

von mütterlicher Seite, häufig mit einem Onkel, manchmal ſogar mit 
dem Vater ihres knabenhaften Gatten, und die derart erzeugte Nach— 
kommenſchaft wird dem jugendlichen Gemahl zugeſchrieben. Wenn er 
das Mannesalter erreicht, findet er ſeine Gattin als altes Weib vor 

und vielleicht über die Jahre der Kindererzeugung hinaus. Deshalb 
ergreift er nun ſeinerſeits von dem Weibe irgend eines anderen Knaben 
Beſitz, der dem Namen nach der Vater ihrer Kinder wird.) Ein 

ähnlicher Gebrauch ſoll bei der Vellalah-Kaſte in Coimbatore beſtehend) 

und herrſchte bis zur Befreiung der Leibeigenen bei den ruſſiſchen 

Bauern, wo der Vater während der Minderjährigkeit ſeines Sohnes 

1) Wilſon, S. 206 ff. ) MeLennan, „Studies“, S. 98. 

5) Landsdell, Band II, S. 225. 

) de Ujfalvy im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie VI, Band V, S. 227. 

58) Wilſon, S. 206. 

6) Shott in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 264 ff., 
Anmerkung. Vergl. auch Kearns, „The Tribes of South India“, S. 69. 

) Ebenda, Band VII, S. 264. 
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mit deſſen Gattin Beiſchlaf auszuüben pflegte.“) Ahlqviſt erwähnt das 

Vorkommen desſelben Gebrauches bei den Oſtjaken?) und v. Haxthauſen 

bei den Oſſeten.“) | 

Gehen wir zu den alten Völkern über, jo finden wir Anzeichen 
der Vielmännerei in einem an die beiden As wins gerichteten Hymnus 
der ‚Rig⸗Veda“s), ſowie in der Mahäbhärata, nach welcher Draupadi 

von dem älteſten der fünf Pandawa-Fürſten gewonnen und dann die 

Gemahlin aller wurde. Nach Strabo kam die Vielmännerei in Medien 
und in Arabia Felix vor, wo alle männlichen Mitglieder einer Familie 

dasſelbe Weib heirateten.?)) Masctuan⸗lin teilt mit, daß bei den Maſſa⸗ 

geten alle Brüder gemeinſchaftlich eine Frau hatten; wenn ein Mann 

keine Brüder beſaß, vereinigte er ſich mit andern Männern, da er 

ſonſt gezwungen war, ſein ganzes Leben als Junggeſelle zu verbringen.“) 

Im irischen Nennius haben wir einen klaren Beweis für das Vor: 

kommen der Vielmännerei bei den Pikten,“) und von den alten Briten 

ſagt Cäſar: „Je zehn oder zwölf Männer beſaßen ihre Frauen ge— 

meinſam, und beſonders Brüder mit Brüdern, Väter mit Söhnen. “®) 

Bei den alten Skandinaviern finden wir möglicherweiſe eine Spur 

dieſes Gebrauches in der mythologiſchen Erzählung, daß die Göttin 
Frigg während der Abweſenheit ihres Gatten Odin ſeinen Brüdern 
Wili und We vermählt war.“) | 

Bei den vorhin aufgezählten Völkern Amerikas, Afrikas und der 
Pacific⸗Inſeln iſt die Vielmännerei in nahezu allen Fällen auf einen 

geringen Bruchteil der Bevölkerung beſchränkt, und auch bei den poly— 

andriſchen Völkerſchaften Indiens und Inner⸗Aſiens bildet fie keines⸗ 

wegs die ausſchließliche Eheform. Sir Emerſon Tennent bemerkt, daß 
die Vielmännerei auf Ceylon hauptſächlich bei den wohlhabenderen 
Klaſſen vorherrſcht, während ſie nach Davy „bei hoch und niedrig, 

) v. Haxthausen, „Transcaucasia“, S. 403, Anmerkung. Le Bon, 
„L’homme et les sociétés“, Band II, S. 295. 

) Ahlgvift in den „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band XIV, S. 292, An⸗ 
merkung. 

2) v. Haxthauſen, S. 402. 

) „Rig-Veda Sanhitä“, Mandala I, Sukta 119, Vers 5. 

8) Strabo, Buch XI, Kap. XIII, ©. 526; Buch XVI, Kap. IV, S. 782. 

e) Remusat, „Nouveaux Melanges Asiatiques“, Band I, S. 245, 
) MeLennan, „Studies“, S. 99. 
) Caeſar, Buch V, Kap. 14. 

) Weinhold, „Altnordiſches Leben“, S. 249, 
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bei reich und arm mehr oder minder allgemein iſt,“ wobei jedoch 

andere Eheformen keinesfalls ausgeſchloſſen ſind.“)) Bei den Todas 

„können wir alle Stufen des vollkommen geſetzlichen ehelichen Lebens 
vorfinden — von dem Falle des einzelnen Mannes, der mit einer 

einzelnen Frau lebt, bis zu den Beiſpielen der Verwandtengruppen, die 

mit einer Gruppe von Frauen verheiratet ſind.“?) Balfour ſagt, 

daß „der Gebrauch der Vielmännerei bei den Nairs und bei vielen 
Tijers Nord-Malabars — von Kurumbranad bis Mangalore — niemals 
allgemein verbreitet geweſen zu ſein ſcheint.“?) Bei den Miris finden 

wir nur wenige Beiſpiele dieſer Sitte.) Bei den Doflas find alle, 
die die Koſten beſtreiten können, Polygyniſten.s) Von den Chaſias können 

wir behaupten, daß die Vielmännerei „bloß bei den ärmeren Volks— 

klaſſen vorherrſchte, bei denen ſie übrigens häufig eher die Leichtigkeit 
der Scheidung als die Zulaſſung mehrerer Gatten zu bedeuten fchien.“ ©) 
Bei den Santalen darf die Gemahlin des älteſten Bruders zu gleicher 
Zeit auch die Gemahlin der jüngeren Brüder fein.) Die Siſſi-Abors 

haben oft jo viele Frauen, als fie zu kaufen vermögen,) und im 

Kunawar⸗Thale iſt die Vielmännerei bloß im oberen Teile allgemein, 

während im unteren Teile des Thales die Vielweiberei vorherrſcht.“) 

Im Kotegarh⸗Thale iſt die Vielmännerei nach Stulpnagel nicht allge— 

mein üblich; man kann nicht einmal behaupten, daß ſie beſonders ge— 
wöhnlich ſei. 10) „Wenn wir ſorgfältig nachforſchen,“ bemerkt er, „ſo 
finden wir einzelne Fälle, von Vielmännerei in der Kötgadh-Bargana, - 
in Kulu, auf dem Gebiete der Ränas von Komarſen und Kaneti und 

in Buſſahir . . . Wenn fie auch in Kunawar derzeit ziemlich gewöhn— 

lich iſt, ſo beſteht doch neben ihr auch die Polygynie und die Mono— 
gamie. In einem Hauſe leben vielleicht drei Brüder mit Einer Frau, 

im nächſten drei Brüder mit vier gemeinſchaftlichen Gattinnen; im 
dritten Hauſe lebt vielleicht in Mann mit drei Weibern, im vierten Ein 
Mann mit bloß Einer Frau.“ Bei den Butias oder Botis von 

Ladak beſteht nach Sir Alexander Cunningham die Vielmännerei „nur 

) Emerſon Tennent, Band II, S. 428. Davy, S. 286. 
2) Marſhall, S. 213. 3) Balfour, Band III, S. 249. 

4 Dalton, S. 33. 5) Ebenda, S. 36. 
s) Fiſcher im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band IX, S. 834. 

7) „mer“, Band V, S. XXIV. ) Rowney, S. 158. 

) Gordon Cumming, S. 405 ff. 

10) Stulpnagel in „The Indian Antiquary“, Band VII, S. 135. 
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bei den ärmeren Klaſſen, denn die Reichen haben, wie in allen öftlichen 
Ländern, je nach ihren Verhältniſſen zwei oder drei Weiber.“ “) In den 

Junſar⸗ und Bawar-Pargannen iſt die Vielmännerei nahezu allgemein; 

zwiſchen den Hügeln Garhwals im Oſten oder jenen des Simla— 

Bezirkes im Weſten jedoch iſt ſie augenſcheinlich unbekannt.?) Nirgends, 
ausgenommen vielleicht die Neilgerry-Hügel, hat die Vielmännerei eine 

ſolche Verbreitung gefunden wie in Tibet; doch bildet ſie nicht die 

einzige Eheform. Nach J. D. Cunningham „führt jeder Zufluß von 

Reichtum, ſei es aus dem Handel oder aus anderen Quellen, ſelbſt 

bei den lamaiſchen Tibetanern ſofort zur Begründung ſelbſtändiger 
Haushaltungen ſeitens der verſchiedenen Familienmitglieder.“?) Wir 

können daher als erwieſen annehmen, daß die Vielmännerei, wenn ſie 

auch in gewiſſen Teilen Indiens und Inner-Aſiens häufig vor⸗ 

kommt,“) nirgends das gleichzeitige Beſtehen anderer Eheformen aus— 
ſchließt. Die Beiſpiele alter ariſcher Vielmännerei in Indien bilden 

augenſcheinlich Ausnahmen von der beim Volke der vediſchen Zeit all- 

gemein herrſchenden Regel.?) Die Kompilatoren des Heldengedichtes 

ſchildern die Entrüſtung des Vaters Draupadis über den Vorſchlag 

der Prinzen, ſeine Tochter heiraten zu wollen. „Ihr, die ihr das 

Geſetz kennt,“ ſagt er, „dürfet nicht eine ungeſetzliche Handlung be— 

gehen, welche dem Gebrauche und den Vedas zuwiderläuft.“ In der 

Rämäjana greift der Rieſe Virädha die beiden göttlichen Brüder Rama 
und Lakſchmana und deren Gemahlin Sita mit den Worten an: „Warum 

lebet ihr beiden Frömmlinge mit Einer Frau? Warum, o ruchloſe Böſe⸗ 
wichte, verderbet ihr die frommen Weiſen?“ ) Und in der „Aitareja 

Brähmana“ leſen wir, daß „ein Mann zu gleicher Zeit viele Weiber, 

aber kein Weib viele Männer hat.““) Mit Ausnahme des Berichts über 
die Maſſageten, welchen wir keiner kritiſchen Prüfung unterziehen können, 

) Cunningham, „Ladäk“, S. 306. ) Dunlop, S. 180 ff. 
) Cunningham, „History of the Sikhs“, S. 18. Vergl. Orazio della 

Penna di Billi, „Account of the Kingdom of Tibet“, in den „Narratives of 
the Mission of George Bogle“ u. ſ. f., S. 336; Moorcroft u. Trebeck, S. 180. 

9 Wilſon behauptet (S. 207), daß fie wahrſcheinlich die allgemein gebräuch⸗ 
liche Gheform von zumindeſt dreißig Millionen achtbarer Menſchen bildet. 

5) Vergl. Zimmermann, S. 325. 

e) Wheeler, „The History of India“, Band II, S. 241. 

) Diutt in „The Calcutta Review“, Band LXXXV, S. 266. 



Die Formen der Ehe. 459 

finden wir kein Volk, bei dem die Vielmännerei als die einzige aner⸗ 
kannte Eheform feſtgeſtellt worden wäre. 

Wie die Vielweiberei, iſt auch die Vielmännerei mehrfach derart 
abgeändert, daß ſie ſich der Monogamie nähert. Wie in polygynen 
Familien eine, gewöhnlich die zuerſt geheiratete Gattin den Vorrang 
genießt, ſo iſt in polyandriſchen Familien ein, gewöhnlich der erſte 
Gatte der Hauptgatte. Dies war bei den Aleuten der Fall, bei denen 
der untergeordnete Gatte nach Erman allgemein ein Jäger oder ein 

herumziehender Handelsmann war, und bei den Kaniagmuten, bei 

denen er — wie wir bereits geſehen haben — in Abweſenheit des 
eigentlichen Herrn die Rolle des Gatten und Gebieters des Hauſes 

ſpielte. Nach der Rückkehr des erſteren räumte ihm der Stellvertreter 

nicht nur ſeinen Platz ein, ſondern er wurde inzwiſchen auch ſein 

Diener.) In Nukahiva geſchah die Wahl des untergeordneten Ge: 
fährten zuweilen nach der Hochzeit; „im allgemeinen jedoch,“ ſagt 

Liſiansky, „ſtellen ſich zwei Männer derſelben Frau vor, und wenn 

ſie deren Bewerbung annimmt, beſtimmt ſie den einen zum wirklichen 

Gatten, den anderen zum Hilfsgatten; der Hilfsgatte iſt gewöhnlich 
arm, aber ſchön und wohlgebaut.“?) 

Wenn in Ladak in einer Familie mehrere Brüder vorhanden ſind, 

werden nach Moorcroft und Trebeck die jüngeren, falls ſie in das 
Übereinkommen einſtimmen, untergeordnete Gatten der Frau des 
älteſten Bruders; es wird jedoch angenommen, daß alle Kinder dem 
Familienoberhaupt gehören. Die jüngeren Brüder genießen kein An— 
ſehen; ſie ſind die Diener ihres älteren Bruders und können von ihm 
jederzeit vor die Thüre geſetzt werden, ohne daß er verpflichtet wäre, 

für ihren Unterhalt zu ſorgen. Nach dem Tode des älteſten Bruders 

fällt ſein Vermögen, ſeine Macht und ſeine Witwe dem nächſten zu.“) 

Dasſelbe iſt im Junſar⸗Bezirke und war früher bei den Maſſageten 
der Fall.“) Hinſichtlich der polyandriſchen Stämme in Arabia Felix 

erzählt Strabo, daß der älteſte Bruder der Beherrſcher der Familie 

war, und daß das gemeinſame Weib die Nächte bei ihm zubrachte.“) 

1) Erman in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, S. 163. Holmberg in 

den „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, S. 399. 
2) Liſiansky, S. 83. ) Balfour, Band III, S, 246. 

4) Dunlop, S. 181. Rémuſat, Band I, S, 245. 

5) Strabo, Buch XVI, Kap. IV, S. 782. 
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Bei den alten Briten wurden, wie Cäſar mitteilt, die Kinder als jenem 

Manne gehörig betrachtet, der die Jungfrau zuerſt zur Frau genommen 

hatte.“) In Tibet bildet die Wahl einer Gattin das Recht des älteren 
Bruders, und der von ihm geſchloſſene Vertrag dient als Ehevertrag 

mit allen anderen Brüdern, falls ſie denſelben benutzen wollen. Die 

Kinder nennen den älteſten Gatten Vater, die jüngeren Gatten Oheime.?) 

Auch bei den Todas ſcheint der ältere Bruder der eigentliche Gatte zu 

ſein. „Wenn der Gatte Brüder oder ſehr nahe Verwandte hat, die 

alle zuſammen leben,“ ſagt Marſhall, „ſo kann ſich jeder derſelben, 

falls Mann und Frau einwilligen, mit ihm in das Recht teilen, als 

ihr Gatte zu gelten, ſobald er einen Teil der bezahlten Morgengabe 
erſetzt. ?) Auf Spiti, wo die Vielmännerei nicht mehr beſteht, wird 

dasſelbe Ziel durch das Erſtgeburtsrecht erreicht, nach welchem nur 

der älteſte Sohn heiratet, während ſich die jüngeren dem Mönchsſtande 

widmen.?) Von den Chjungta, einem Tſchittagong-Hügel⸗Stamme, 

bemerkt Lewin: „Nach der Hochzeit darf ein jüngerer Bruder die Hand 

der Gattin ſeines älteren Bruders berühren, mit ihr ſprechen und 

ſcherzen; hinſichtlich des älteren Bruders jedoch wird es als unſchicklich er: 
achtet, daß er die Gattin des jüngeren auch nur anblicke. Dieſe Sitte 
beſteht in größerem oder geringerem Maße bei allen Hügelſtämmen; 
bei den Santalen finden wir ſie ſogar bis zu einem widerſinnigen 

Maße ausgedehnt.“) Vielleicht iſt in dieſem Gebrauche eine Spur 
alter Vielmännerei enthalten. 

Faſſen wir die in dieſem Kapitel gewonnenen Ergebniſſe zuſammen, 

jo können wir mit Sicherheit behaupten, daß — obgleich die Viel⸗ 
weiberei bei den meiſten, die Vielmännerei bei einigen beſtehenden 

Völkern üblich iſt — die Monogamie die weitaus allgemeinſte Form 
der menſchlichen Ehe bildet. Dies gilt auch von allen alten Völkern, 
von denen wir unmittelbar Kenntnis beſitzen. Die Monogamie iſt 

die allgemein als geſetzlich und geſtattet anerkannte Eheform. Die 
große Mehrheit der Völker huldigt in der Regel der Monogamie, und 
die übrigen Eheformen ſind gewöhnlich in monogamer Richtung ge— 
mildert. 

1) Caeſar, Buch V, Kap. 14. 9) Ganzenmüller, „Tibet“, S. 87. 
3) Marſhall, S. 213. 

) Balfour, Band III, S. 251. 

5) Lewin, S. 130. Vergl. Man, S. 100. 
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Es erübrigt uns noch, zu ergründen, wie es mit dieſen Dingen 
in früheren Zeiten bewandt war, und die allgemeine Entwicklung der 

menſchlichen Eheformen zu verfolgen. Unſerer Forſchungsmethode ent— 

ſprechend, müſſen wir jedoch zunächſt prüfen, welche Urſachen dieſe 

Formen beeinflußt haben. 
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Einundzwanzigſtes Kapitel. 

Die Formen der Che. 
(Fortſetzung.) 

Es iſt oft behauptet worden, daß die Monogamie die natürliche 

Eheform bildet, weil die Anzahl der Männer jener der Frauen unge— 

fähr gleichkommt. Aber dies iſt keineswegs der Fall. Das ziffern— 
mäßige Verhältnis zwiſchen den Geſchlechtern iſt bei den verſchiedenen 

Völkern ungleich und weicht in manchen Fällen bedeutend ab. 
Im ganzen Bezirke von Nutka glaubte Meares nicht ſo viele 

Frauen wie Männer zu finden, während weiter nördlich die Zahl der 

Frauen entſchieden überwog.) Bei den Kutſchin bilden die Frauen 

nach Kirby die Minderheit; bei den Ober-Kaliforniern und Weſt-Eskimos 

ſcheint dasſelbe Verhältnis vorzuwalten.?) Doch in der Regel iſt bei 
den nordamerikaniſchen Eingeborenen augenſcheinlich das Gegenteil der 
Fall. So finden wir nach King bei gewiſſen Eskimoſtämmen, nach 

Liſiansky bei den Eingeborenen der Sitka-Inſeln, nach Powers bei 
den kaliforniſchen Schaſtika mehr Frauen als Männer). Die 1832 

erfolgte Zählung der Creeks ergab 6555 Männer und 7442 Weiber; 
jene der Indianerbevölkerung rings um den Oberen, den Huron- und 
den Michigan-See, am oberen Lauf des Miſſiſſippi u. |. f. in dem⸗ 

ſelben Jahre 3144 Männer und 3571 Weiber mit Ausſchluß der 

Kinder; die 1851 von Dart bei den Nez Percés in Oregon vorge— 

) Meares, S. 268. ) Kirby im „Smith. Rep.“, 1864, S. 418. 
) Coulter, „Notes on Upper California“, im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, 

Band V, S. 67. Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, S. 66. 
) King im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band I, S. 152. Liſiansky, 

S. 237. Powers, S. 243. 
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nommene Zählung wies 698 Männer und 1182 Weiber auf.!) Bei 

den Schwarzfüßen und Schijanen ſoll nach Morgan, bei den Punkas 

und einigen anderen Stämmen nach Catlin die Anzahl der Frauen 
zweimal und in einigen anderen Fällen ſogar dreimal ſo groß ſein 

wie die der Männer.?) 

In Jukatan entfallen nach Stephens zwei Frauen auf einen 

Mann, bei den Guaraniern nach Azara vierzehn Weiber auf dreizehn 

Männer, während nach Gibbon in Kotſchabamba auf einen Mann ſo— 
gar fünf Weiber entfallen.?) Bei den Zapoteken und anderen 

Völkern der Tehuantepec-Landenge überragt die Zahl der Frauen bei 

weitem die der Männer; ) bei den Tarumas, ) Avanos, Majpuren$) 

und Guana3?) hingegen iſt das männliche Geſchlecht zahlreicher ver: 
treten als das weibliche. v. Martius ſagt, daß die Zahl bei den 

Indianern Braſiliens in einigen Dörfern zu Gunſten des männlichen, in 

anderen zu Gunſten des weiblichen Geſchlechtes ſchwankte. ) 

In Auſtralien ſcheinen im allgemeinen die Männer die Mehrheit 

zu bilden.?) Von den auſtraliſchen Eingeborenen bemerkt L. Fiſon: 

„Ich glaube, wir können annehmen, daß bei den niedrigeren Raſſen die 

Zahl der Männer allgemein jene der Frauen übertrifft; wenigſtens er— 

klären zahlreiche Beobachter, daß dies der Fall iſt.“!0) Bei den Weſt⸗ 

Auſtraliern überragt nach Oldfield „die Zahl der Männer zu allen 

Zeiten jene des anderen Geſchlechtes.“ 1!) Wilhelmi macht eine ähnliche 

Mitteilung hinſichtlich mehrerer anderer Stämme,“) doch läßt ſich dieſe 

Regel nicht auf ſämtliche Auſtralier anwenden. „Am Herbert-Fluſſe“, 

1) Schoolcraft, Band IV, S. 577; Band III, S. 601 ff.; Band V, S. 707. 

Über andere Stämme vergl. ebenda, Band III, S. 615, 632; Band IV, S. 590. 
2) Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity“, S. 477. Catlin, 

Band I, ©. 212, 119. Vergl Schooleraft, Band III, S. 562 ff. 

3) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 111. Azara, Band II, 
©. 60. „Bulletin de la Société de Geographie“, Serie IV, Band IX, S. 209. 

4) Bancroft, Band I, S. 662. 

5) Schomburgk, „Expedition from Pirara“, im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, 

Band XV, S. 45. 

©) v. Humboldt, „Personal Narrative“, Band V, S. 549 ff. 

) Azara, Band II, S. 93. 

8) v. Martius, Band I, S. 304 ff., Anmerkung *). 

) Vergl. Bonwick im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 205. 
0) Fiſon u. Howitt, S. 148. 

11) Oldfield in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 250. 
12), Brough Smyth, Band I, S. 51. 
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ſagt Lumholtz, „ſind die Frauen zahlreicher vertreten als die Männer; 

dasſelbe iſt auch bei den Stämmen ſüdweſtlich vom Meerbuſen Carpen— 

taria und ſonſt wo der Fall. Nach genauen Beobachtungen jedoch iſt 
in einem großen Teile Auſtraliens das Gegenteil der Fall.“) Bei 

einigen Stämmen des Inneren fand Sturt, daß unter den Kindern 

auf einen Knaben zwei Mädchen entfielen.?) 
In Tasmanien übertraf nach Breton die Zahl der Männer be— 

trächtlich jene der Frauen.?) Ebenſo auf Tahiti, wo zur Zeit der 

Ankunft Ellis' wahrſcheinlich vier oder fünf Männer auf eine Frau 

entfielen,“) auf Maupiti, wo ſich unter den Erwachſenen das Ber: 
hältnis des männlichen zum weiblichen Geſchlechte wie drei zu zwei 

jtellte,d) und auf der Oſter-Inſel, wo die Männer nach den Schätzungen 

Cooks und La Pérouſes noch einmal ſo zahlreich waren als die Frauen.“) 

Auf den Sandwich-Inſeln, auf Nukahiva und auf einigen Inſeln der 

Salomons-Gruppe überwog das männliche Gejchlecht;”) und bei den 
Maoris gab es laut der 1881 vorgenommenen Zählung 24 370 
Männer und 19729 Weiber.s) Anderſeits übertraf auf der zur 
Kingsmill-Gruppe gehörigen Inſel Makin nach der Darſtellung Woods 

die Zahl der Frauen jene der Männer.“) Das Gleiche war in großem 

Maße auf Tukopia der Fall; 0) und d' Albertis jagt, daß in Naiabui, 

einem 300 Einwohner zählenden Dorfe Neu-Guineas, „etwa um ein 

Drittel mehr Weiber als Männer leben.“ “) In Port Moresby find 

beide Geſchlechter nahezu gleichmäßig vertreten,?) ebenſo nach Marsden 

auf Sumatra.) In Sarawak find die Frauen minder zahlreich als 
die Männer.“) 

1) Lumholtz, S. 134. Vergl. ebenda, S. 184; Dumont d’Urville, „Voyage 

de l’Astrolabe“, Histoire du voyage, Band I, S. 495. 

2) Sturt, Band II, ©. 136 ff. 9) Bretow, S. 404. 

) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 258. 

5) Montgomery, Band II, S. 12. 

6) „mer“, Band III, S. 167. La Pérouſe, Band II, S. 28. Kotzebue, 

Band III, S. 226. 

7) Ellis, „Tour through Hawaii“, S. 414. Waitz⸗ Gerland, Band VI, 
S. 128. Elton im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 94. 

8) Kerry⸗Nicholls im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 95. 

9) Wilkes, Band V, S. 74. 1%) Waitz⸗Gerland, Band V, S. 191 ff. 

41) d'Albertis, Band I, S. 390. 

12) Stone im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band XLVI, S. 55. 
12), Marsden, S. 272. ) Low, S. 146; 
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Auf Ceylon weiſen die Berichte eine anſehnliche Ungleichheit auf. 
Nach Pridham finden wir ſie in hohem Grad bei den Singaleſen, 
unter denen der Überſchuß an Männern im Durchſchnitt 12 Prozent 

beträgt; doch iſt ſie auch bei der malabariſchen Bevölkerung der nörd— 

lichen Provinz zu finden, und zwar mit einem Überſchuß an Männern 

von 6 Prozent.!) Robert Orme berichtet, daß in Indien die Zahl 
der Frauen jene der Männer überragt;?) doch iſt dies allerdings nicht 
in allen Teilen des Landes der Fall. Eine 1866 in den nordweſt— 
lichen Provinzen vorgenommene Volkszählung ergab hinſichtlich der 
Geſchlechter das Verhältnis von 100 Männern zu 86˙6 Weibern und 

im Pendſchab ſogar von 100 zu 818.3) In einigen Bezirken des 

Himalaja finden wir einen Überſchuß an Männern, in anderen an 

Weibern.“) In Kaſchmir verhält ſich die Anzahl der Männer zu 

jener der Frauen wie drei zu eins.“) Im Buddhiſtenlande Ladak, jagt 

Sir A. Cunningham, „kann man beobachten, daß die Zahl der Frauen 

die der Männer überſteigt, während in den muſelmaniſchen Bezirken 

am Indus das Umgekehrte der Fall iſt.““) In Malwa (Inner-In— 

dien) find die Weiber numeriſch ſtärker vertreten als die Männer,?) 

und dasſelbe iſt nach Sir John Bowring in großem Maße in China 

der Fall.?) Die Zahl der Todas der Neilgherry-Hügel betrug nach 

Breeks im Jahre 1867: 455 Männer und 249 Frauen aller Alters— 

klaſſen, während Marſhall vor einigen Jahren das Verhältnis der 
Toda- Männer aller Altersſtufen zu dem der Weiber aller Altersſtufen 
wie 100 zu 75 fand.?) Bei den Mongolen find, wie Prſchewalsky 

mitteilt, „die Weiber zahlreicher vertreten als die Männer;“ 0) dasſelbe 
ſoll bei den Maſſageten der Fall geweſen ſein, und ſoll es bei den 

Kamtſchadalen noch jetzt ſein.!“) 

Bezüglich der Völker Afrikas habe ich bloß zwei Fälle eines 

) Pridham, Band I, S. 451. Vergl. Davy, S. 107, Anmerkung. 

2) Citiert in Chervins „Recherches sur les causes physiques de la poly- 

gamie“, S. 22. ) Marſhall, S. 100. 

) Dunlop, S. 181 ff. 5) Wilſon, S. 374. 

©) Cunningham, „Ladäk“, S. 289. 

7) Ritter, „Erdkunde“, 6. Band, S. 773. 

®) Bowring, „The Population of China“, in den „Trans. Roy. As. Soc. 

China Branch“, Band V, S. 13 ff. 

9) Marſhall, S. 102, 100. 10) Prschewalsky, „Mongolia“, Band I, S. 71. 
11) Rémuſat, Band I, S. 245. Gerland, „Das Ausſterben der Natur: 

Holter“, S. 49. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 30 
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Männer ⸗Überſchuſſes gefunden: bei der Bevölkerung von Galega im 
Nord⸗Oſten Madagaskars und beim Quiſſama-Stamme in Angola.“) 

Das Gegenteil ſcheint entſchieden die Regel zu ſein. So ſchreibt mir 
Churcher aus Marokko, daß „daſelbſt dem Anſcheine nach ein über— 
raſchendes Mißverhältnis beſteht, obgleich in dieſem Lande von 
ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen keine Spur iſt.“ In Ma-Bung 

(Timannih-Land) zählte Laing auf jeden Mann drei Weiber.?) Die 
Volkszählung in Lagos im Jahre 1872 zeigte bei der Bevölkerung 

afrikaniſcher Abſtammung 27774 Männer und 32 353 Weiber.) Die 

Weiber überwiegen nach Bosman bei den Negern der Goldküſte, nach 

Emin Paſcha in Latüka, nach Swann bei den Waguha von Weſt— 
Tanganjika.) Couſins iſt zur Annahme geneigt, daß dasſelbe bei den 

cisnataliſchen Kaffern der Fall ſei, „da es unter ihnen wenige Jung— 

geſellen giebt, und die Mehrheit der Männer mehr als Eine Gattin 

hat.“?) In Uganda, ſagt Wilſon, „übertrifft die weibliche Bevölker— 

ung bei weitem die männliche, das Verhältnis iſt ungefähr wie drei 
und einhalb zu eins.“ “) 

In den europäiſchen Ländern halten ſich die Anzahl der Männer 
und die der Weiber im Alter von 15 bis 20 Jahren im allgemeinen 
faſt die Wagſchale; aber in den früheren Lebensperioden finden wir 

mehr Männer als Frauen, in den ſpäteren mehr Frauen als Männer.“) 

Dieſe Ungleichheit in der Zahl der Geſchlechter muß verſchiedenen 
Urſachen zugeſchrieben werden. Das Übergewicht der Frauen beruht 

großenteils auf der beträchtlicheren Sterblichkeit der Männer. Suther⸗ 
land fand, daß das Durchſchnittsalter von 109 Eskimos nahe an 22, 

das der Frauen 24˙5, jenes der Männer 19˙3 Jahre betrug.s) Die 
Männer verbringen den größten Teil ihrer Zeit zur See, in Schnee 

und Regen, in Hitze und Kälte, und viele von ihnen ertrinken. Das 
Ergebnis dieſer mühevollen und gefährlichen Lebensweiſe iſt, daß nur 

1) Waitz, „Introduction to Anthropology“, S. 112. Price im „Jour. 

Anthr. Inst. ,„ Band I, S. 189. 

2) Laing, „Travels in the Timannee, Kooranko and Soolima Countries“, 

S. 59. „Globus“, Band XIII, 2 f 

) Bosman, ©. 424. „Emin Pasha in Central Africa“, S. 225. Swann 
in einem Briefe. ) Vergl. Lichtenſtein, Band I, S. 244 (Choſas). 

6) Wilſon u. Felkin, Band I, S. 150. 

7) v. Oettingen, S. 59. Vergl. Wappäus, Band II, ©. 215. 

®) Sutherland, „On the Esquimaux“, im „Jour. Ethn. Soc. London“, 
Band V, S. 210. 



Die Formen der Ehe. 467 

wenige unter ihnen das fünfzigſte Lebensjahr erreichen, während viele 
Frauen ſiebzig und ſelbſt achtzig Jahre alt werden. Dies iſt nach 

King die Urſache, warum bei jenem Volke im allgemeinen weniger 
Männer als Frauen gefunden werden.!) Bancroft ſtellt feſt, daß bei 
den Ingaliks in der Nähe der Jukonmündung manche Frauen das 

‚Alter von ſechzig Jahren erreichen, während die Männer ſelten älter 

werden als fünfundvierzig.?) In Europa iſt die Zahl der Todesfälle 

bei den Männern höher als bei den Frauen, was zum Teile den 

größeren Gefahren, denen jene ausgeſetzt ſind, zuzuſchreiben iſt. Bei 

vielen wilden und barbariſchen Völkern hingegen hängt die größere 
Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung häuptſächlich mit dem ver: 

nichtenden Einfluß der Kriege zuſammen.?) „Da alle Indianervölker 

in ihrem Naturzuſtande mit den fie umgebenden Stämmen unaufhör— 

lich Krieg führen“, jagt Catlin, „ . . . . kommen jo viele ihrer Krieger 
um, daß in vielen Fällen zwei und bisweilen drei Frauen auf jeden 

Mann des Stammes entfallen.“ “) Nach Ellis nehmen die Miſſionäre 

auf Madagaskar an, daß infolge der mörderiſchen Verwüſtungen der 
Kriege beim freien Teile der Einwohnerſchaſt in einigen Provinzen 
fünf, in anderen drei Weiber auf einen Mann kommen, während bei 
der Geburt das Verhältnis der Geſchlechter ein gleiches zu ſein ſcheint.“) 

Jedoch bin ich zur Annahme geneigt, daß dieſe Urſache hauptſächlich 
auf ziemlich fortgeſchrittenen Stufen der Civiliſation wirkt, dagegen 
bei den roheſten Wilden, die, jeder feſten Stammesorganiſation bar, 

in Familien oder in wenige Perſonen umfaſſende Horden getrennt, ein 

Wanderleben führen, bloß in geringerem Grade wirkſam iſt. So 
ſchreibt mir Bridges mit Bezug auf die feuerländiſchen Jahgans: „Ich 
habe bei mehreren Gelegenheiten, wenn einige Hunderte von Einge— 

borenen verſammelt waren, Zählungen vorgenommen und die Ge— 
ſchlechter immer gleich oder nahezu gleich gefunden . . .. Kriege waren 

) King im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band I, S. 152. 
) Bancroft, Band I, S. 153. 

) Schaſtika (Powers, S. 243), Choſas (Lichtenſtein, Band I, S. 244), eis⸗ 

nataliſche Kaffern (Couſins), Einwohner Bagirmis (Nachtigal, Band II, S. 616), 

Waguha (Swann). In Marokko hat nach Churcher die Kriegführung der Privaten 

und der Stämme zweifellos das Mißverhältnis der Geſchlechter ein wenig beein— 

flußt, und dasſelbe iſt in Uganda der Fall (Wilſon u. Felkin, Band I, S. 151). 

) Catlin, Band I, S. 19. Vergl. Morgan, „Systems of Consanguinity 

and Affinity“, S. 477. 
°) Ellis, „History of Madagascar“, Band I, S. 152. 

30* 
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ihnen unbekannt, obgleich Gefechte häufig ftattfinden, doch nahmen an 
letzteren die Frauen ebenſo thätigen Anteil wie die Männer und litten 

ebenſo darunter wie dieſe — wenn nicht gar mehr.“ Auch bei den 
Auſtraliern verurſachen die Kriege, wie wir geſehen haben, keinerlei 

Mißverhältnis zwiſchen den Geſchlechtern. 
Der Überſchuß an Männern verdankt ſeinen Urſprung oft dem 

weiblichen Kindermord,) und bei gewiſſen Völkern müſſen wir eine 

andere Urſache in Betracht ziehen. Lewin berichtet, daß die Weiber bei 

den Tungthas verhältnismäßig früh ſterben, und zwar infolge der be— 

ſtändigen Arbeit, welche ihr Geſchlecht ihnen aufbürdet, während die 

Männer ſehr lange leben.?) Das Gleiche behauptet Kirby hinſichtlich 
der Kutſchin.“) 

Überdies beſteht ein Mißverhältnis der Geſchlechter bei der Geburt. 
Bei einigen Völkern werden mehr Knaben geboren, bei anderen mehr 
Mädchen, und der Überſchuß iſt oft ein beträchtlicher. Roß glaubt, 

daß bei den Oſt⸗Tinneh „das Geburtsverhältnis eher den Frauen 

günſtig iſt,“ während die Aht-Weiber mehr Söhne als Töchter zu ge— 

bären ſcheinen.“) A. v. Humboldt fand durch die Prüfung von Tauf— 

regiſtern, daß in einigen Gemeinden Neu-Spaniens mehr Knaben das 
Licht der Welt erblickten als Mädchen.?) Dasſelbe iſt nach Belly 

bei den Indianern Nicaraguas und Guatemalas der Fall.) 

Im Innern Auſtraliens fand Sturt mehrere kleinere Stämme, 

bei denen die Zahl der Mädchen beträchtlich größer war als die der 

Knaben, während ſich bei anderen Stämmen das Verhältnis der Ge— 

burten zu Gunſten der männlichen Kinder geſtaltet.“)) Sir G. Grey 
entwarf eine Liſte von 222 Geburten; von dieſen waren 93 weiblich, 
129 männlich.s) In Tasmanien, wo die Männer zahlreicher waren 

als die Weiber, gehörte Töchtermord zu den größten Seltenheiten. ) 

1) Kutſchin (Kirby im „Smith. Rep.“, 1864, S. 418), Guanas (Azara, 

Band II, S. 93), Hawaiianer (Ellis, „Tour through Hawaii“, S. 414), Tahitier 

(Derſelbe, „Polynesian Researches“, Band I, S. 257 ff.), Eingeborene von Mau: 

piti (Montgomery, Band II, S. 12), Kulus (de Ujfalvy im „Bull. Soc. 1 

Serie III, Band V, S. 227), Kaſchmirer (Wilſon, S. 374). 

) Lewin, S. 195 ff. ) Kirby im „Smith. Rep.“, 1864, S. 418. 
4) Roß, bende 1866, S. 305. Sproat, S. 94. 

5) Humboldt, „Political Essay“, Band I, S. 251 ff. 
6) Belly, „A travers ’Amerique Centrale“, Band I, S. 253, Anmerkung. 

2) Sturt, Band II, S. 77, 136 ff. ) Grey, Band II, S. 251. 

) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 813. 
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Dasſelbe gilt von den Singaleſen. Sie verabſcheuen nach Davy das 
Verbrechen der Kinderausſetzung; dieſes wird mit Ausnahme der wil— 

deſten Landesteile nirgends begangen, und auch dort nur, falls die 

Eltern vor dem Hungertode ſtehen und entweder ſterben oder einen 

Teil der Familie opfern müſſen.!) Häckel verſichert, daß bei dieſem 
Volke ein ſtändiges Mißverhältnis zwiſchen männlichen und weiblichen 
Geburten obwaltet, indem durchſchnittlich zehn Knaben auf acht oder 

neun Mädchen geboren werden.?) Nach Marſhall ſtehen bei den Todas 
die männlichen Kinder unter vierzehn Jahren zu den Mädchen gleichen 
Alters — das Alter nach ihrer äußeren Erſcheinung geſchätzt — in 

dem Verhältnis wie 100 zu 806, ) obſchon Töchtermord bei ihnen 
nicht mehr üblich iſt, da er durch das Eingreifen der britiſchen Re— 

gierung längſt ausgerottet wurde.?) Mans Forſchungen legen dar, 

daß bei den Andamaneſen ein geringes Übergewicht der weiblichen Ge— 
burten über die männlichen vorhanden ift.5) 

Bruce bemerkt: „Nach ſorgfältiger Forſchung im ſüdlichen und 
bibliſchen Teile Meſopotamiens, Armeniens und Syriens, von Muſſul 

(oder Niniveh) bis Aleppo und Antiochia, finde ich, daß im Verhältnis 

vollauf zwei Frauen auf einen Mann geboren werden; es iſt ſogar 
ein kleiner Bruchteil darüber, doch kein beträchtlicher. Von Latikea, 

Laodicea ad mare, die Küſte Syriens entlang bis Sidon beträgt die 

Zahl beinahe drei, oder zwei und drei Viertel auf je einen Mann. 
Im ganzen Gebiete des heiligen Landes, im Lande Horan, an der 
Meerenge von Suez und in den von Fremden nicht beſuchten Teilen 

des Delta ſtellt ſie ſich auf etwas weniger als drei. Von Suez jedoch 
bis zur Meerenge Babelmandeb, welche Strecke die drei Arabien um: 

faßt, beträgt das Verhältnis ganze vier Weiber auf einen Mann, und 
dies Verhältnis beſteht, wie ich Grund habe anzunehmen, bis zum 

Aquator und 30 darüber.“ Die Art, wie Bruce zu dieſen Schlüſſen 

kam, beſchreibt er folgendermaßen: „So oft ich in eine Stadt, in ein 

Dorf oder in einen bewohnten Ort kam, lange in einem Gebirge weilte 
oder mit einer Anzahl von Leuten Reiſen unternahm, ließ ich mir 
immer angelegen ſein, nachzufragen, wie viele Kinder die Betreffenden 
oder ihre Väter, ihre nächſten Nachbarn oder Bekannten hatten. Da 

1) Davy, S. 289. ) Haeckel, „Indiſche Reiſebriefe“, S. 240. 

3) Marſhall, S. 100. 

) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 241. 
) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 81. 
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dies keine verfängliche Frage war, deren Beantwortung Bedenken er— 
weckt hätte, hatte niemand ein Intereſſe daran, mich zu täuſchen .. 

Ich ſage deshalb, daß das Mittel der beiden Geſchlechter, welches ſich 
von drei- oder vierhundert ohne Auswahl genommenen Familien ergab, 

das Verhältnis bieten muß, in welchem ſich das eine Geſchlecht vom 

andern unterſcheidet.“ !) 
Dieſe Feſtſtellung wurde beſtritten, doch iſt, ſo viel ich weiß, 

nicht bewieſen worden, daß ſie gänzlich der Begründung entbehre. 

Die mir gewordene Mitteilung Churchers betreffs des Geſchlechts— 
Mißverhältniſſes bei den Mohren von Marokko macht ſie bis zu einem 

gewiſſen Grade glaubwürdig. Er ſchreibt als das Ergebnis ſeiner 
perſönlichen Beobachtung und jener eines mohammedaniſchen Freundes: 
„Allerdings beſteht auch ein Mißverhältnis der Geburten . . .. Man 

kann mit Sicherheit annehmen, daß ſich das Verhältnis der weiblichen 

zu den männlichen Geburten wie drei zu eins ſtellt. Dies erklärt teil- 

weiſe die große Freude über die Geburt eines Sohnes, wirkt aber im 

übrigen dahin, daß die Leute jagen: ‚Allah hat uns mehr Frauen 
gegeben als Männer; es iſt ſomit klar, daß die Vielweiberei von Gott 
kommt.“ Im Monbuttu-Lande kommen nach Emin Paſcha „viel 

mehr Mädchen zur Welt als Knaben.“ ?) Bezüglich des Mißverhält— 
niſſes zwiſchen den Geſchlechtern in Uganda ſagt Wilſon: „Sorgfältige 
Beobachtungen haben die Thatſache feſtgeſtellt, daß hier um vieles 
mehr weibliche Geburten vorkommen als männliche, und wenn wir die 
an der Straße ſpielenden Gruppen von Kindern hernehmen, werden 

wir in denſelben immer mehr Mädchen als Knaben finden.“?) Be⸗ 
achten wir dieſe beſtimmten Behauptungen und die Thatſache, daß in 
vielen Ländern Afrikas ein auffallendes Übermaß an Frauen vorkommt, 

ſo können wir Montesquieus bekannte Behauptung, nach welcher in 
den heißen Gegenden der alten Welt mehr Mädchen geboren werden 
als Knaben,) nicht mit Süßmilch und Chervin“) als vollſtändig un: 
begründet abweiſen, obſchon ein derartiges Mißverhältnis ſicherlich nicht 
in jeder tropiſchen Gegend beſteht. 

In Europa übertrifft die Durchſchnittszahl der Knabengeburten 

) Bruce, „Travels to Discover the Source of the Nile“, Band I, S. 284 ff. 

2) „Emin Pasha in Central Africa“, S. 209. 
5) Wilſon u. Felkin, Band I, S. 150. ) Montesquieu, Buch XVI, Kap. 4. 

5) Süßmilch, „Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menſchlichen 

Geſchlechts“, Band II, S. 258, 259 u. ſ. f. Chervin, S. 38 u. ſ. w. 
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jene der Mädchengeburten, mit Ausſchluß der Totgeborenen, um unge— 
fähr 5%. Aber das Verhältnis wechſelt in den verſchiedenen Ländern. 
So werden in Ruſſiſch⸗Polen nur 101 Knaben auf 100 Mädchen ge— 

boren, während das Verhältnis in Rumänien und Griechenland 111 
zu 100 beträgt.!) Das Übermaß der männlichen Geburten gegenüber 
den weiblichen iſt bei außerehelichen Zeugungen geringer als bei den 
ehelichen.) 

Seit Ariſtoteles haben die Gelehrten immer die Urſachen zu 

erforſchen getrachtet, welche das Geſchlecht der Nachkommen be— 
ſtimmen; doch iſt noch keine Folgerung erreicht worden, welche 

die allgemeine Zuſtimmung gefunden hätte. Das Geſetz Hofackers 
und Sadlers, nach welchem mehr Knaben geboren werden, wenn der 

Gatte älter iſt als das Weib, mehr Mädchen hingegen, wenn das 
Weib älter iſt als der Mann, hat die meiſten Anhänger gewonnen.“) 
Noirot und Breslau ſind jedoch jüngſt zu einem gegenteiligen Ergebnis 
gelangt, und Berner hat aus ſtatiſtiſchen Daten Norwegens die Unhalt— 
barkeit dieſes Geſetzes nachgewieſen.)) Goehlert hat dasſelbe dahin ab— 

geändert, daß nach ſeiner Anſicht das Geſchlecht nicht vom relativen, 

ſondern vom abſoluten Alter der Eltern beeinflußt wird.s) Aber Stieda 

fand aus den Geburtsverzeichniſſen in Elſaß-Lothringen, daß weder das 

relative noch das abſolute Alter der Eltern einen derartigen Einfluß aus— 

übe.“) Platter wieder ſchließt in einem Aufſatze der Wiener Statiſtiſchen 

Monatsſchrifté von 1875 aus der Prüfung von dreißig Millionen 
Geburten, daß die Wahrſcheinlichkeit der Geburt von Knaben eine 
umſo größere ſei, je geringer der Altersunterſchied der Eltern iſt.“ 

Man hat ferner angedeutet, daß die Vielweiberei zur Geburt 

1) v. Oettingen, S. 55. 

2) Sadler, „The Law of Population“, Band II, S. 337339. v. Oet⸗ 

tingen, S. 56. 

3) Hofacker und Notter, „Über Eigenſchaften, welche ſich bei Menſchen und 

Tieren von den Eltern auf die Nachkommen vererben.“ Sadler, Band II, S. 333 ff 

4) Henſen, S. 206. Berner, „Über die Urſachen der Geſchlechtsbildung;“ 

citiert bei Janke, S. 347. 

5) Goehlert, „Die Geſchlechtsverſchiedenheit der Kinder in den Ehen“, in der 

„Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band XIII, S. 119— 122. 

6) Stieda, „Das Sexualverhältnis der Geborenen“, S. 19, 20, 34, 35 u. ſ. f. 

citiert bei v. Oettingen, S. 67. 

5) Dieſe Mitteilung verdanke ich Herrn Joſef Jacobs. 
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einer größeren Anzahl von Töchtern führt.!) Campbell, der ſich in 
den Harems von Siam eifrig mit dieſer Frage befaßte, folgert jedoch, 
daß das Verhältnis der männlichen zu den weiblichen Geburten ſich 
nicht von dem bei monogamen Verbindungen gefundenen unterjcheide.2) 
Auch John Sanderſon behauptete in einer im ‚Anthropological In- 

stitute of Great Britain and Ireland‘ verleſenen Studie, daß bei 

den in Natal und den angrenzenden Landſtrichen lebenden Kaffern in 

polygynen Familien kein Überſchuß an weiblichen Geburten gefunden 

wurde.?) Die Menge der von Sanderſon geſammelten Thatſachen iſt 

übrigens zu gering, um irgend welche poſitive allgemeine Schlußfolgerungen 

zu geſtatten, und ich muß dasſelbe von den bezüglichen Aufſchlüſſen ſagen, 
welche Couſins und Eyles mir aus dem gleichen Teile Süd-Afrikas über⸗ 
ſendet haben. Anderſeits weiſen die Volkszählungen der Mormonen 
nach Remy und Hyde ein großes Überwiegen weiblicher Geburten auf.) 
Aber es iſt unmöglich, zu glauben, daß der polygyne Geſchlechtsver— 

kehr an und für ſich ein ſolches Überwiegen bedingen könne. Wie 
Darwin bemerkt, iſt wohl keine andere Tiergattung in ſo hohem Grade 

polygyn gemacht worden wie die engliſchen Rennpferde; dennoch ſtimmt 

die Zahl ihrer weiblichen Nachkommenſchaft nahezu genau mit der ihrer 
männlichen überein.) | 

Von allen dieſe Frage betreffenden Theorieen ift die von Düfing 

aufgeſtellte) bei weitem die wichtigſte. Nach Düſing verdanken die 
Tiere und Pflanzen ihre, die Geſchlechtsbildung beeinfluſſenden Eigen— 
ſchaften der natürlichen Zuchtwahl. Jede Gattung hat das Beſtreben, 
das Verhältnis der Geſchlechter beſtändig zu erhalten, aber die Organis— 

men ſind den Lebensbedingungen ſo gut angepaßt, daß ſie unter regel— 
widrigen Verhältniſſen mehr Individuen jenes Geſchlechts erzeugen, für 
welches der größte Bedarf vorliegt. Bei Überfluß an Nahrung iſt 
eine erhöhte Zeugung für die Gattung vorteilhaft, während das Gegen— 

) Burton, „The City of the Saints“, S. 521. Derſelbe, „Abeokuta“, 
Band I, S. 212, Anmerkung. 

) „The Anthropological Review“, Band VIII, S. CVIII. 

) Sanderson, „Polygamous Marriage among the Kafırs of Natal“, im 
„Jour. Anthr. Inst.“, Band VIII, S. 254 — 260. 

) Burton, „The City of the Saints“, S. 521. 
°) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, ©. 378 ff. 

) Düſing, „Die Regulierung des Geſchlechtsverhältniſſes bei der Vermehrung 
der Menſchen, Tiere und Pflanzen.“ 
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teil eintritt, wenn die Nahrungsmittel nur ſpärlich vorhanden ſind. 
Da nun die Vermehrungsfähigkeit hauptſächlich auf der Anzahl der 
Weibchen beruht, erzeugen die Organismen verhältnismäßig mehr weib— 

liche Nachkommen, wenn ſie ungewöhnlich genährt ſind, dagegen mehr 

männliche Sprößlinge, wenn der entgegengeſetzte Fall eintritt.!) Düſing 

und vor ihm Ploß haben mehrere beachtenswerte Thatſachen angeführt, 
welche anzudeuten ſcheinen, daß ein ſolcher Zuſammenhang zwiſchen 
Überfluß und Erzeugung von Weibchen oder zwiſchen Mangel und 
Erzeugung von Männchen thatſächlich beſteht. Die Pelzhändler z. B. 
ſind allgemein der Meinung, daß reiche Gegenden mehr weibliche, 
arme Gegenden mehr männliche Pelze liefern.?) Es iſt eine feſtgeſtellte 

Thatſache, daß männliche Geburten auf dem Lande, deſſen Bevölkerung 

oft ſchlecht genährt iſt, in größerem Maße vorkommen als in Städten, 

wo die Lebensbedingungen in der Regel üppiger ſind.?) Ein ähnliches 

Überwiegen finden wir bei der armen Bevölkerung im Vergleiche zu 
den wohlhabenden Klaſſen.“) Beſondere Beachtung verdient die Mit- 
teilung Ploß', daß in Hochländern verhältnismäßig mehr Knaben ge— 

boren werden als in Tiefländern. Er fand, daß in Sachſen in den Jahren 
1847 bis 1849 das Verhältnis zwiſchen männlichen und weiblichen 
Geburten in der nicht höher als 500 Pariſer Fuß über der Meeres- 

fläche liegenden Region 105˙9 zu 100 betrug, daß es in der Höhe 
zwiſchen 1001 und 1500 Fuß 107˙3 zu 100 und in Höhen zwiſchen 
1501 und 2000 Fuß 107˙8 zu 100 ausmachte.“ 

Die von Ploß und Düſing angeführten Beweiſe ſind zwar nicht 
hinreichend, um uns zu geſtatten, in der aus ihnen gezogenen Schluß— 
folgerung etwas anderes als eine Hypotheſe zu ſehen; doch iſt es eine 

Hypotheſe, der ein gewiſſer Grad von Wahrheit inne zu wohnen ſcheint. 

1) Ploß, „Ueber die das Geſchlechtsverhältnis der Kinder bedingenden Ur— 

ſachen“ in der „Monatsſchrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten“, Band XII, 

S. 321—360. ) Ebenda, Band XII, S. 340. 

5) v. Oettingen, S. 64 ff. Düſing, S. 159 ff. 

) Ebenda, S. 161 ff. Ich muß auf die Thatſache verweiſen, daß beim 

ſchwediſchen Adel nach den 1851—1860 vorgenommenen Volkszählungen die Zahl 

der weiblichen Geburten, im Gegenſatze zu der allgemeinen Regel in Europa, jene 

der männlichen überſteigt (Bertillon im „Diction. encyel. des sciences médicales“, 

Serie II, Band XI, S. 472). 

5) Ploß in der „Monatsſchr. f. Geburtskunde“, Band XII, S. 352. In der 

Region zwiſchen 501 und 1000 Fuß, welche die fruchtbarſte iſt (ebenda, S. 353), 

war das Verhältnis wie 1057 zu 100. 
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Wir kennen ethnologiſche Thatſachen, welche mit dieſer Hypotheſe voll— 
kommen in Einklang ſtehen. 

Nach der von den Kreisbeamten 1814 vorgenommenen Volks— 

zählung ergab als geſamte Bevölkerung der alten engliſchen Beſitzungen 

auf Ceylon 475883 Seelen, wobei die Zahl der Männer 
jene der Weiber um 27193 übertraf. Über dem Reifealter 
waren 156447 Männer und 142453 Weiber, unter demſelben 

95091 Männer und 81892 Weiber. Davy, der dieſe Schätzung 

für der Wahrheit ziemlich nahe ſtehend hält, bemerkt: „Das 
Mißverhältnis erweiſt ſich am größten in den ärmſten Gegenden 

der Inſel, wo die Bevölkerung am ſpärlichſten geſäet iſt und die Er⸗ 

nährung die größten Schwierigkeiten bietet; ſie iſt am geringſten, wo 
der geringſte Mangel herrſcht. In einigen Fiſcherdörfern, in denen 

ein Überfluß an Nahrungsmitteln beſteht, übertrifft in Wirklichkeit die 
Anzahl der Frauen jene der Männer. Dürfte es nicht eine weile Vor- 

ſicht der gütigen Natur ſein, daß ſie durch außerordentliche Armut die 
Zeugung von Männern mehr fördert als die von Weibern?“ ) 

Sehr beachtenswert iſt das überraſchende Zuſammentreffen von 

Vielmännerei mit großer Armut in jenen Gegenden, wo erſtere vor— 
herrſcht. Es ſcheint außer Zweifel zu ſein, daß dieſer Gebrauch in 

der Regel der Seltenheit der Weiber zuzuſchreiben iſt. Dieſer Anſicht 

pflichten die meiſten Schriftſteller bei, denen wir unſere Kenntnis von 

polyandriſchen Völkern verdanken.?) Und dieſes Mißverhältnis zwiſchen 

den Geſchlechtern kann nicht, wenigſtens nicht in vielen Fällen, als 
Ergebnis von Töchtermorden erklärt werden. Man hat früher be— 

hauptet, das Übermaß an Männern bei den Todas ſei der Thatſache 

zuzuſchreiben geweſen, daß alle Mädchen über eine gewiſſe Zahl hinaus in 

der Wiege getötet wurden; aber ſpätere Forſchungen zeigen, wie wir geſehen 
haben, daß in Wirklichkeit das Übermaß von einem überraſchenden Miß⸗ 

verhältnis zwiſchen männlichen und weiblichen Geburten abhängt. See⸗ 

1) Davy, S. 107, Anmerkung. 

) Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, S. 66 (Weſt⸗Eskimos). 
Humboldt, „Personal Narrative“, Band V, S. 548 (Avanos und Majpuren). 

Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 128 (Nukahivaner). Haeckel, „Indiſche Reiſebriefe“, 

S. 240 (Singaleſen). Marſhall, S. 214; Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, 

Neue Serie, Band VII, S. 240 (Todas). Dunlop, S. 181; Fraser, „Journal 

of a Tour through the Himälä Mountains“, S. 208; Stulpnagel in „The Indian 
Antiquary“, Band VII, S. 133 (Bewohner des Himalaja). Rémuſat, Band J, 

S. 245 (Maſſageten). 
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mann berichtet, daß bei jenen Eskimoſtämmen, die der Vielmännerei frönen, 

und bei denen mehr Männer als Weiber vorhanden ſind, Töchtermord 
unbekannt zu ſein ſcheint.“) Mit Bezug auf die Bewohner des Junſar— 

Bezirkes im Himalaja ſagt Dunlop: „Wo immer die Vielmännerei 
geübt wird, ſtoßen wir auf einen überraſchenden Zwieſpalt im Ver— 

hältnis der Geſchlechter — bei jungen Kindern wie bei Erwachſenen. 
So ſah ich in einem Dorfe, wo ich über vierhundert Knaben fand, 
bloß hundertundzwanzig Mädchen. Doch werden die Verſuchungen zu 

Töchtermord, welcher feinen Urſprung koſtſpieligen Hochzeiten und über: 

mäßigen Morgengaben verdankt, wie ſie bei den Radſchputen der Ebenen 
üblich ſind, zwiſchen den Hügeln nicht gefunden, da dort die Hochzeiten 

verhältnismäßig wenig Koſten verurſachen und das Weib, anſtatt eine 

große Mitgift zu bringen, gewöhnlich für eine beträchtliche Summe 

den Eltern abgekauft wird. In den Garhwal-Hügeln, wo die Viel: 

männerei vorherrſcht, ſtoßen wir überdies auf einen Überſchuß an 

weiblichen Kindern . . . . Ich bin geneigt, die Anpaſſungsfähigkeit der 
Natur an die Volksſitte mit größerer Wahrſcheinlichkeit für die Urſache 
des in Junſar beobachteten Zwieſpaltes anzunehmen, als die Möglich— 

keit des Kindermordes.“?) Töchter werden nur dort getötet, wo fie 
für die Familie oder die Gemeinde, welcher ſie angehören, eine Laſt 
ſind. Ich werde aber ſpäter darlegen, daß dies bei den Bewohnern 

der Himalaja⸗Kette keineswegs der Fall iſt. Daher dürfte es nahezu 

wahrſcheinlich ſein, daß bei den polyandriſchen Völkern dieſer Gebiete, 

wie dei den Todas und Singaleſen, mehr Knaben geboren werden als 
Mädchen. 

Man hat behauptet, daß die Viel männerei in Tibet durch die 

Seltenheit heiratsfähiger Weiber bedingt iſt, und daß dieſe Seltenheit 

dem Umſtande zugeſchrieben werden muß, daß die Lama⸗Klöſter ſo viele 
Mädchen aufnehmen.?) Aber Koeppen ſpricht die Religion Tibets von 

jeder Verantwortlichkeit für die Vielmännerei frei, indem er nachweiſt, 

daß dieſe Sitte ſchon vor der Einführung des Buddhismus im Lande 
beſtand.“) Groſier und Du Halde behaupten ausdrücklich, daß dort 

) Seemann, „Voyage of Herald“, Band II, S. 66. 

2) Dunlop, S. 181 ff. 

3) Beauregard, „En Asie: Kachmir et Tibet“, im „Bull. Soc. d'Anthr.“, 
Serie III, Band V, S. 265, 267, 271. Vergl. Wilſon, S. 212. 

) Koeppen, „Die Religion des Buddha“, Band I, S. 476. 

x 
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mehr männliche als weibliche Kinder geboren werden.!) Dies fteht 
mit der Behauptung Kreitners, daß in Laſſa die Zahl der Frauen 

jene der Männer übertrifft,?) nicht im Widerſpruch. Wir haben geſehen, 

daß in Europa in Städten verhältnismäßig weniger Knaben zur Welt 
kommen als in ländlichen Bezirken; und wenn Düſings Hypotheſe ſtich— 

hältig iſt, müſſen wir erwarten, in der Hauptſtadt Tibets eine größere 
Anzahl Frauen zu finden als in den e Gebirgen und 
Hochebenen des Landes. 

Großes Gewicht muß auf die Thatsache gelegt werden, daß die 
Vielmännerei hauptſächlich in armen Ländern vorherrſcht. „Polyandrie“, 
ſagt J. D. Cunningham, „iſt dem Anſcheine nach erforderlich für ein 
Land, in welchem die Menge anbaubaren Bodens begrenzt iſt, die 
Weiden kein großes Gebiet umfaſſen, es nur wenige Vorteile für den 

Handel giebt und der Reichtum an leicht verwertbaren Mineralien ge: 

ring iſt.“ ?)) „Man weiß“, jagt Vinſon, „daß man an der Küſte 

Malabars die Vielmännerei einführte, um dem Mangel an Lebens— 
mitteln vorzubeugen.“ “) Die Santalen leben in einem zum großen 
Teile armen und unfruchtbaren Lande.?) Betreffs der Kunawari be: 

merkt Fräulein Gordon Cumming: „Zwiſchen den geſellſchaftlichen Ge— 
bräuchen der Bewohner des oberen und denen des unteren Teiles 

dieſes Thales beſteht ein eigentümlicher Unterſchied. Unterhalb Wang- 
tus ſoll die Polygamie wie an derswo vorherrſchen, ſo daß jedermann 
ſeine Weiber von deren Eltern für eine beſtimmte Anzahl von Rupien 
kauft . . .. Weiter oben im Thale jedoch, wo die Bevölkerung ſehr 
arm iſt und die kleinen, hochgelegenen Acker keine großen Familien 
erhalten können, iſt die Vielmännerei üblich.“?) Von den Botis in 
Ladak behauptet Sir A. Cunningham, daß die Vielmännerei „für ein 
armes Land, welches für ſeine Bewohner nicht genug Nahrungsmittel 
erzeugt, eine höchſt politiſche Maßregel war.““) Bellew huldigt hin— 
ſichtlich der Vielmännerei in Lammajru (Ladak) der gleichen Anſicht 

und ſchreibt: „Die Bevölkerung erſcheint auf jenes Verhältnis herab— 

1) Koeppen, „Die Religion des Buddha“, Band I, S. 476 ff., N a 

Du Halde, „Description de la Chine“, Band IV, S. 572. 

2) „Das Ausland“, 1881, S. 809. 

) Cunningham im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XIII, S. 202. 
) „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band V, S. 229. 

) „Ymer“, Band V, S. XXIII. ) Gordon Cumming, S. 405 ff. 

) Cunningham, „Ladäk“, S. 306. 
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gedrückt, zu deſſen Ernährung das Land befähigt iſt. Denn die einzi- 

gen bewohnbaren Gegenden desſelben ſind die engen Thäler, durch 
welche ſich ſeine Flüſſe ſchlängeln, und die kleinen Mulden in den 

Gebirgen, welche von den reißenden Nebenflüſſen bewäſſert werden.“!) 

Nach Wilſon verteidigte ſogar ein Herrnhuter-Miſſionär die Vielmän⸗ 
nerei der Tibetaner „als gut für die Heiden eines ſo unfruchtbaren 
Landes“, da eine überreichliche Bevölkerung in einer unfruchtbaren Ge— 

gend ein großes Unglück wäre und „ewige Fehden oder ewigen Mangel“ 

erzeugen müßte.?) Ahnliche Anſichten ſprechen Koeppen, Turner, Ujfalvy 
und Wilſon aus.) 

Es wird allgemein behauptet, dieſes Zuſammentreffen der Viel— 

männerei mit der Armut der materiellen Hilfsquellen beruhe auf der 

Abſicht des Volkes, einem Anwachſen der Bevölkerung Einhalt zu thun, 

oder auf der Thatſache, daß nicht jeder Mann reich genug iſt, ein 
Weib zu erhalten oder für ſich allein zu kaufen. Aber die Richtigkeit 
dieſer Annahme iſt ſehr zweifelhaft. Die Tibetaner mit ihren Nonnen— 

klöſtern ausgenommen, kennen wir kein polyandriſches Volk mit einer 
eigenen Klaſſe unverheirateter Frauen. Dazu kommt, daß, ſelbſt wenn 

bei einem von der Jagd lebenden Volke die Gattin ihrem Manne zu— 
weilen zur Laſt fällt, ihre Stellung bei einem Hirten- oder Ackerbau— 
volke doch eine ganz andere iſt. In den Himalajabezirken ſind die 
Weiber, wie Fraſer bemerkt, auf den Feldern und in den häuslichen 

Arbeiten nützlich und erwerben ihren vollſtändigen Lebensunterhalt.“ 

Turner, der öfters Gelegenheit hatte, Weſt-Tibet zu beſuchen, ſtellt 
die Behauptung auf, daß die Vielmännerei daſelbſt nicht auf die niedri⸗ 

geren Klaſſen allein beſchränkt iſt, ſondern häufig auch bei wohlhaben⸗ 

den Familien vorkommt, und Wilſon pflichtet dieſer Behauptung bei.“) 

Auf Ceylon herrſcht, wie wir geſehen haben, die Polyandrie haupt: 

ſächlich bei den reicheren Klaſſen vor.?) Und in den Dörfern des 

Kotegarh-Bezirkes im Himalaja werden nach Stulpnagel die meiſten 
Fälle von Vielmännerei unter den Begüterten gefunden. „Die Armen 

ſind es“, ſagt er, „die die Vielweiberei wegen des Wertes der Frauen 

Bellew, ©. 118. ) Billon, S. 216. 

e) Koeppen, Band I, S. 476. Turner, „Embassy to Tibet“, S. 351. 
„Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band V, ©. 266. Wilſon, S. 215 ff. 

5) Fraſer, S. 207. 
5) Turner, „Embassy to Tibet“, S. 349. Wilſon, S. 210, 209. 
) Emerſon Tennent, Band II, S. 428. 
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als häusliche Laſttiere vorziehen.“ !) Alle dieſe Thatſachen ſprechen zu 
Gunſten der Theorie Düſings; und Ploß' Bericht hinſichtlich des Über: 
wiegens männlicher Geburten in den Hochländern Sachſens gewinnt 

an Wichtigkeit, wenn wir in Betracht ziehen, daß die Vielmännerei 
hauptſächlich — wie wir geſehen haben, in Süd-Afrika ſo gut wie 
in Aſien — bei Gebirgsbewohnern vorkommt. 

Düſing hat ferner gefolgert, daß Blutſchande in dem Verhältnis 
minder allgemein iſt, in welchem die Zahl der Männer zunimmt. Je 
mehr Männer vorhanden ſind, ſagt er, deſto weiter müſſen ſie ſich von 

ihrem Geburtsorte entfernen, um Gefährtinnen zu finden. Blutſchande 
iſt der Gattung nachteilig; deshalb haben blutſchänderiſche Verbindun— 
gen das Beſtreben, einen Überſchuß männlicher Nachkommen zu er: 
zeugen.?) So erzeugen nach Nagel gewiſſe Pflanzen bei der Selbſt— 
befruchtung mehr männliche Blüten. Nach Goehlerts ſtatiſtiſchen 
Forſchungen überwiegt bei den Pferden die Zahl der weiblichen Fohlen 
jene der männlichen in dem Maße, in welchem die zeugenden Tiere 
voneinander hinſichtlich der Färbung abweichen.?) Bei den Juden, 

die häufig Geſchwiſterkinder heiraten, finden wir ein beachtenswertes 

Übermaß an männlichen Geburten. In ländlichen Bezirken, in denen, 

wie wir geſehen haben, verhältnismäßig mehr Knaben geboren werden 
als in Städten, finden häufiger Ehen zwiſchen Verwandten ſtatt. Aus 

einer ähnlichen Urſache, meint Düſing, zeigen uneheliche Verbindungen 
das Beſtreben, weibliche Geburten zu erzielen.“) 

Die Beweiſe Düſings für die Richtigkeit ſeiner Folgerung ſtehen 
mithin auf außerordentlich ſchwachen Füßen, wenn ſie überhaupt Be— 
weiſe genannt werden können. Trotzdem halte ich ſeinen Hauptſchluß 
für begründet. Von ſeinen Folgerungen unabhängig, bin ich auf rein 
induktivem Wege zu genau demſelben Ergebnis gekommen. Wir haben 

Grund zur Annahme, daß Raſſenvermengung zu einem Überſchuß weib— 

) Stulpnagel in „The Indian Antiquary“, Band VII, ©. 135. 

2) Düſing, S. 237 — 242. 
3) 1150 Verbindungen gleichfarbiger Pferde ergaben 91˙3 männliche auf 100 

weibliche Fohlen; 878 Verbindungen von Pferden mit ein wenig abweichender 

Färbung 862 auf 100; 237 Verbindungen von Pferden, die ſich in der Färbung 

noch mehr unterſchieden, 56 auf 100; 30 Verbindungen äußerſt verſchieden gefärbter 

Pferde 30 auf 100 (Goehlert, „Über die Vererbung der Haarfarben bei den Pfer⸗ 

den“, in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XIV, S. 145-155). 
) Düſing, S. 242 — 245. 
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licher Geburten führt. In ſeinem Werke über die „Stämme Kali- 

forniens“ bemerkt Powers: „Es iſt eine auffallende, von mir häufig 

beobachtete und von den Anſiedlern vollkommen bekräftigte Thatſache, 

daß eine entſchiedene Mehrheit der Miſchlingskinder Mädchen find .... 
Oft habe ich ganze Familien mit Miſchlingstöchtern geſehen, jedoch 
niemals eine ausſchließlich aus Knaben gebildete, und ſelten eine Fa— 

milie, in der dieſe zahlreicher waren.“ !) Als ich dieſen Bericht einem 
Herrn mitteilte, der viele Jahre in Britiſch-Kolumbien und anderen 

Teilen Nordamerikas verbracht hatte, erwiderte er mir, daß er ſelber 

genau die gleiche Beobachtung gemacht habe. Starkweather hat ge— 
funden, daß die ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen der Vereinigten Staaten 
über das Geſchlecht der in den Südſtaaten geborenen Mulatten einen 

Überſchuß von 12 — 15 Prozent weiblicher Mulattenkinder ergeben, 
während ſich bei der Geſamtbevölkerung ein Überſchuß von 5 Prozent 
männlicher Geburten zeigt.?) In Central-Amerika iſt nach Oberſt 

Galindo „ein außerordentlicher Überſchuß der Geburten von weißen 

und Ladino-Töchtern über jene der Söhne bemerkbar; erſtere ſtehen 
zu letzteren in dem Verhältnis wie ſechs oder mindeſtens fünf zu vier; 

bei den Indianern iſt die Anzahl der Geburten von Söhnen und 

Töchtern ungefähr gleich groß.?) Stephens behauptet, daß das Ver— 

hältnis bei den Ladinos von Jukatan ſogar wie zwei zu eins ſtand. ) 
In Verbindung mit der von Squier erwähnten Thatſache, daß ſich in 

Central-Amerika die Weißen zur gemiſchten Bevölkerung wie eins zu 

acht verhalten,“) ſtimmen dieſe Berichte mit folgender Beobachtung 
Bellys hinſichtlich Nikaraguas wohl überein. „Es ſcheint mir eine 
allgemeine Thatſache zu ſein“, ſagt Belly, „daß in den Städten, wo 
das weiße Element vorherrſcht, in Wirklichkeit mehr Mädchen als 

Knaben geboren werden . . .. Auf dem Lande jedoch und überall, 
wo die Indianer-Raſſe das Übergewicht hat, tritt das Gegenteil ein, 
und hier hält ſich das Übergewicht des männlichen Geſchlechtes durch 
das Übergewicht des eingeborenen Elementes aufrecht. Dieſelbe Erſchei⸗ 

nung iſt bereits in Mexiko beobachtet worden.“) 
Bezüglich des Verhältniſſes der Geſchlechter bei den Miſchlings⸗ 

1) Powers, S. 403, 149. ) Starkweather, „The Law of Sex“, S. 159 ff. 
) Galindo, „On Central America“ im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band VI 
e Squier, S. 58. 

e) Belly, Band I, S. 253, Anmerkung. 



480 Einundzwanzigſtes Kapitel. 

raſſen Süd-Amerikas ſtehen mir leider keine beſtimmten Berichte zu 

Gebote. Doch verſtändigt mich J. S. Roberton aus Chafaral in 
Chile, daß in jenem Lande, wo die Miſchlinge jo zahlreich find, mehr 

Mädchen geboren werden als Knaben. Nach der Bevölkerungstafel der 
Hauptmannſchaft San Paulo aus dem Jahre 1815, welche v. Spix 

und v. Martius anführen, und die über 200 000 Perſonen umfaßt, 
iſt das Verhältnis zwiſchen Weibern und Männern bei den Mulatten 

wie 11465 zu 100, bei den Weißen 109˙3 zu 100, bei den Schwarzen 
100 zu 129.) Das letzte Verhältnis iſt nicht von Bedeutung, da 

wir keine Angaben über die Menge der jährlich in den Bezirk einge— 
führten Negerſklaven beſitzen. Nach Burton ergaben die Volkszählungs⸗ 
berichte von 1859 für die Stadt Sao Joao d'El Rei, wo die Weißen 

ſich ſtark mit den farbigen Weibern mengen, einen Überſchuß von faſt 
50 Prozent Weibern im Vergleich zu den Männern.?) Eine 1844 vor⸗ 
genommene Zählung der Bevölkerung der Provinz Rio weiſt gleich— 
falls ein beträchtliches Überwiegen der Frauen auf, jedoch nicht bloß 
bei der Miſchlingsbevölkerung, ſondern auch bei den Indianern und 
Negerkreolen;?) und de Caſtelnau war von der unverhältnismäßig 

großen Anzahl der Frauen in Goyaz überraſcht.“) 
In den nördlichen Teilen der Vereinigten Staaten überwiegen 

nach Kohl die Töchter in den Familien von Kreuzungsraſſen, welche 

aus dem Verkehre von Franzoſen mit Indianerinnen entftehen. 5) 

Dieſer Bericht gleicht außerordentlich der Mitteilung des Grafen 
v. Görtz, wonach die Familien der Nachkommen von Holländern und 

malayiſchen Weibern auf Java (Lipplapps) hauptſächlich aus Töchtern 
beſtehen.) Eine von Süßmilch angeführte Volkszählung aus dem 
18. Jahrhundert beweiſt gleichfalls, daß bei dieſen Miſchlingen die 
Anzahl der Frauen bedeutend die der Männer überwiegt.“) Von 
Stanley⸗Pool in Kongoland ſchreibt mir Sims: „Es fällt hier allge— 
mein auf, daß die halbbürtigen Kinder vorwiegend Mädchen ſind; von 
zehn Kindern, die mir unterkommen, find bloß zwei Knaben.“ Zus 

gleich teilt er mir mit, daß beim eingeborenen Bateke-Volke kein Miß⸗ 

I) v. Spix u. v. Martius, Band II, S. 33. 2 

2) Burton, „The Highlands of the Brazil“, Band I, S. 115. 
5) de Castelnau, „Expedition dans les parties centrales de l'Amérique 

du Sud“: Geſchichte der Reiſe, Band I, S. 137 ff. 

5) Ebenda, Band I, S. 328. °) „Das Ausland“, 1859, S. 58 ff. 

6) v. Görtz, Band III, S. 288. 9) Süßmilch, Band II, S. 260 ff. 
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verhältnis der Geſchlechter bemerkbar iſt. Couſins verſtändigt mich, 
daß es in der weſtlichen Provinz des cisnataliſchen Kafferlandes, im 
„Karu“⸗-Bezirk (von Caledon bis zur Moſſelbucht), eine halbbürtige 
oder gemiſchte Raſſe, die ſogenannten „Bruin-Menſchen“ giebt, welche 
allgemein als Baſtarde bekannt ſind und mehr Töchter als Söhne zur 

Welt bringen. Felkin fand bei den nach Uganda gebrachten aus— 
ländiſchen Frauen ein außerordentliches Übermaß weiblicher Erſtgeburten 

— nämlich 510 Töchter auf 100 Söhne — im Vergleich zu den 
102 Mädchen auf 100 Knaben erſter Geburt bei unvermiſchten Wa- 

ganda⸗Weibern; die ſpäteren Entbindungen dieſer eingeführten Frauen 
ergaben ein Verhältnis von 137 Mädchen auf 100 Knaben. In den 
Familien der ärmeren Volksklaſſen Ugandas, „die alles thun, was in 

ihrer Macht ſteht, um Vollblut-Waganda-Weiber zu heiraten“, halten 
ſich die Geſchlechter ebenſo die Wagſchale wie in Europa, während 
dies bei den Kindern der Häuptlinge und der Wohlhabenden, die große, 
hauptſächlich mit fremden Weibern verſehene Harems beſitzen, nicht der 

Fall iſt. „Ich fand“, ſagt Felkin, „daß unter den Weibern, die von 

Sklavenhaltern in Innerafrika geraubt und an die Oſtküſte — entweder 

in die Nähe von Zanzibar oder über den Sudan zum Roten Meere 

— gebracht wurden, die unterwegs ſchwanger gewordenen gewöhnlich 
Töchter zeugten. Deshalb können die ſudaneſiſchen Sklavenhändler, 

anſtatt bloß Einer Sklavin, eine Frau und ein weibliches Kind ver— 

kaufen.“ )) Felkin deutet zur Erklärung dieſes Übermaßes weiblicher 
Geburten an, daß der vorübergehend überlegene Vater das entgegen— 
geſetzte Geſchlecht zeugt, doch die berichteten Thatſachen ſcheinen die 

Theorie zu bekräftigen, daß Raſſenmiſchung die weiblichen Geburten 
begünſtige. Beſondere Beachtung verdienen zwei Mitteilungen im 

Talmud, wonach aus gemiſchten Ehen bloß Mädchen hervorgehen.?) 
Jacobs verſtändigt mich, daß feine Sammlung jüdiſcher ſtatiſtiſcher 

Daten 168 Miſchehen umfaßt; von dieſen ſind 28 unfruchtbar, bei 
den übrigen ſind 145 Mädchen und 122 Knaben vorhanden — d. h. 
118·82 Mädchen auf 100 Knaben. | 

Wir dürfen natürlich nicht als erwieſen annehmen, daß alles, 
was auf gewiſſe Menſchenraſſen Anwendung findet, auch für das ganze 

) Felkin, „Contribution to the Determination of Sex“ im „Edinburgh 

Medical Journal“, Band XXXII, S. 233—236. 

) Jacobs im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 44 ff. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 31 
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Menſchengeſchlecht gültig iſt; doch müſſen wir beachten, daß ſich die 
erwähnten Fälle auf Miſchlinge ſehr verſchiedener Arten beziehen. Es 

iſt kaum wahrſcheinlich, daß etwas Anderes als die Kreuzung die 

Urſache dieſes Überwiegens der Weiber ſei, denn die Thatſachen weiſen 

darauf hin, daß die Vereinigungen verwandter Individuen, oder im 

allgemeinen von einander ſehr ähnlichen Perſonen, zu einer verhältnis— 

mäßig großen Anzahl männlicher Nachkommen führen. 

In ſämtlichen inniggekreuzten Ständen der Bates-Herde zu Kirkle⸗ 
vington überwog nach Bell die Anzahl der Bullenkälber beſtändig in 
ſehr großem Maße jene der Färſen.!) Von der innig gekreuzten War: 

laby⸗Abart der kurzgehörnten Rin der jagt Carr, fie ſcheine „einen 

äußerſt verderblichen Hang zur Erzeugung von Bullen“ gehabt zu 

haben.?) Goehlerts bereits erwähnte Mitteilung betreffs der Pferde 
wird durch Campes Forſchungen bekräftigt, die über zweitauſend ver— 
ſchiedene Fälle umfaßten, welche alle beweiſen helfen, daß die weib— 
lichen Fohlen in dem Verhältniſſe überwiegen, in welchem die elter: 

lichen Tiere ſich hinſichtlich der Färbung unterſcheiden.“) 
Wir haben bereits bemerkt, daß die Todas der Neilgherry-Hügel 

vermutlich das innigſt-gekreuzte Volk find, von dem wir Kenntnis be— 
ſitzen, und wir haben auch geſehen, wie überraſchend bei ihnen das 
Mißverhältnis zwiſchen männlichen und weiblichen Geburten die erſteren 
begünſtigt. Bei den Badagas, einem benachbarten Volksſtamme, der 
— ähnlich den Todas — in zahlreiche Unterkaſten zerfällt, welche ſich 
in irgend einem geſellſchaftlichen oder ceremoniellen Gebrauche von— 
einander unterſcheidens) und welche vermutlich alle endogam find, finden 
wir gleichfalls einen beträchtlichen Überſchuß an Männern.“) Nun iſt 
es höchſt beachtenswert, daß ein anderer, dieſelbe Hügelkette bewohnen⸗ 
der Stamm, die Kotaren, die nicht mit den Bewohnern ihres eigenen 

Dorfes Wechſelehen eingehen, ſondern ihre Frauen immer aus einem 
anderen „Kotagiri“ erwählen, keinen ſolchen Mangel an Weibern hat 

wie die Todas und Badagas.“) Bei den endogamen Maoris über— 

trifft die Anzahl der Männer die der Weiber. Ebenſo bei den Singa⸗ 
leſen, die die Ehen zwiſchen Schweſterſöhnen des Vaters und Bruder— 

) Bell, „The History of Improved Short-Horn, or Durham Cattle“, S. 351. 

2) Carr, „The History of the Rise and Progress of the Killerby, 

Studley and Warlaby Herds of Shorthorns“, S. 98. ) Janke, S. 373 ff. 

) Shortt in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band VII, S. 285. 
6) Metz, S. 131. ) Ebenda, S. 131. 
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töchtern der Mutter für die geeignetſten Verbindungen halten. Bei 
den von Strabo erwähnten polyandriſchen Arabern bildeten Ehen 
zwiſchen Geſchwiſterkindern die Regel. Die polyandriſchen Berg: 
bewohner Süd-Afrikas heiraten nahezu ausnahmslos Töchter des 

Bruders des Vaters.!) Und bei den Juden, die vielleicht dreimal jo 
häufig Geſchwiſterkinder⸗Ehen ſchließen als die übrige Bevölkerung! ), 

iſt das Verhältnis wahrſcheinlich den männlichen Geburten günſtiger 
als unter den Nicht-Juden Europas.?) Faſſen wir all dieſe That: 
ſachen zuſammen, ſo finden wir es wahrſcheinlich, daß die Verſchieden— 

heitsgrade der geſchlechtlichen Elemente der Eltern auf das Geſchlecht 
der Nachkommenſchaft einen gewiſſen Einfluß ausüben, daß ſomit die 

1) Theal, S. 16 ff. 

) Jacobs im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XV, S. 26. Jacobs iſt der 
Meinung, daß die engliſchen Juden in 7 Prozent aller Ehen Geſchwiſterkinder 

heiraten, während nach der Berechnung des Profeſſors G. H. Darwin der Prozent— 

ſatz für England im allgemeinen nur rund 2 beträgt. Stieda giebt in ſeinen 

„Eheſchließungen in Elſaß-Lothringen“ (1872 — 1876) das Verhältnis blutsver⸗ 
wandter Ehen bei den Juden mit 23˙02, bei den Proteſtanten mit 1˙86 und bei den 

Katholiken mit 9:97 pro Tauſend an (Jacobs, „Studies in Jewish Statistics“, S. 53). 

3) Nach der umfaſſenden Sammlung judenſtatiſtiſcher Angaben, deren 

Prüfung mir der Eigentümer, Herr Jacobs, freundlich geſtattete, ſtellt ſich das 

Durchſchnittsverhältnis der in verſchiedenen Ländern eingetragenen jüdiſchen Ge— 
burten von Knaben und Mädchen wie 114˙50 zu 100, während das Durchſchnittsver⸗ 

hältnis bei der nicht⸗jüdiſchen Bevölkerung der entſprechenden Länder 105˙25 zu 

100 beträgt. Doch glaubt Jacobs die Genauigkeit dieſer ſtatiſtiſchen Daten in 

Zweifel ziehen zu müſſen, da ein Vergleich der abnormen Ziffern für Öfterreich 

(128 zu 100 in den Jahren 1861—1870) und für Rußland (129 zu 100 in den 

Jahren 1867-1870) mit jenen für Poſen (108 zu 100 in den Jahren 1819 — 1873) 

und Preußen (108 zu 100 von 1875 bis 1881) zur Vermutung Anlaß giebt, daß 

ſich bei der Matrikulierung jüdischer Töchter in Oſt⸗Europa irgend ein gleichförmiger 

Fehler eingeſchlichen haben muß. Es iſt auch darauf hingewieſen worden, daß bei 

der Matrikulierung von Töchtern armer Juden mit geringerer Sorgfalt verfahren 

wird. Überdies ſind bei den Geburtsberechnungen die Totengeburten nicht in 

Anſchlag gebracht worden, was zweifellos die Angaben über die Verhältniſſe der 

Geſchlechter beeinflußt; denn es giebt, da die Geburtswehen bei männlichen Ge— 

burten ſchwieriger ſind als bei weiblichen, nicht ſo viele totgeborene Mädchen wie 

totgeborene Knaben (v. Oettingen, S. 57). Nagel ſchreibt das Überwiegen der 

männlichen Geburten der größeren Sorgfalt, welche jüdiſche Weiber während der 

Schwangerſchaft ihrer Geſundheit widmen, ſowie der geringeren Anzahl außerehe- 

licher Kinder zu. Jacobs iſt jedoch der Meinung, daß das Verhältnis der männ⸗ 

lichen Geburten bei den Juden ein größeres iſt als bei den nicht-jüdiſchen Euro: 

päern, ſelbſt wenn dieſe Einwendung in Berechnung gezogen wird. 

31 
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Geburten zu Gunſten des weiblichen Geſchlechtes ausfallen, wenn die 
Verſchiedenheit ungewöhnlich groß, dagegen zu Gunſten des männlichen 
Geſchlechtes, wenn ſie ungewöhnlich gering iſt. 

Aus dem ziffermäßigen Verhältnis der Geſchlechter, beſonders bei 
der Geburt, können wir keinerlei Schlüſſe auf die der Gattung eigene 

Eheform ziehen. Bei den im Naturzuſtande lebenden Vögeln iſt die 
Vielmännerei nahezu unerhört, obſchon nach Brehm die Männchen all— 

gemein zahlreicher vertreten find als die Weibchen.“) Was das Menſchen⸗ 

geſchlecht betrifft, ſo kennen wir mehrere nichtpolyandriſche Völker, bei 
denen die Männer beträchtlich die Anzahl der Weiber überwiegen, 

während bei anderen Völkern die Vielweiberei verboten iſt, obgleich 
die Anzahl der Weiber jene der Männer übertrifft. Nichtsdeſtoweniger 

beruht die Eheform in großem Maße auf dem Verhältnis der männ— 
lichen zur weiblichen Bevölkerung. Die Vielmännerei iſt, wie bereits 

erwähnt, hauptſächlich dem Überſchuſſe an Männern zuzuſchreiben, ob: 

zwar ſie bloß dort vorherrſcht, wo die Verhältniſſe ſie auch noch ander— 

weit begünſtigen. Und hinſichtlich der Vielweiberei kann ich nicht 
mit Chervin dahin übereinſtimmen, daß ſie vom Verhältnis zwiſchen 

den Geſchlechtern vollſtändig unabhängig ſei.?) Man hat die Beob- 
achtung gemacht, daß in Indien die Vielmännerei in jenen Landes⸗ 

teilen vorkommt, in welchen die Anzahl der Männer die der Weiber 
überſteigt, die Vielweiberei hinwiederum dort üblich iſt, wo der um— 
gekehrte Fall eintritt.?) In Gegenden, welche von der europäiſchen 

Civiliſation noch unberührt find, ſcheint die Vielweiberei überall vor: 

zuherrſchen, wo die Frauen die Mehrheit bilden. 

In dieſer Weiſe üben die Urſachen, welche das Verhältnis der 

Geſchlechter beſtimmen, auch auf die Form der Ehe einen gewiſſen 
Einfluß aus. Bei den Eskimos z. B., die nach Armſtrong mehr 

als Eine Gattin heimführen, ſobald die Weiber in genügender Anz 
zahl vorhanden ſind, “) ergiebt ſich die Vielweiberei hauptſächlich 

als Folge der gefährlichen Lebensweiſe, welche die Männer führen 
müſſen, um ihren Unterhalt zu erwerben. Bei den Indianern Nord— 

Amerikas iſt ſie in großem Maße eine Folge der Kriege, welche 

einen großen Teil der männlichen Bevölkerung hinwegraffen. In ge⸗ 

) Brehm, „Bird-Life“, S. 270. Darwin, „The Descent of Man“, Band I, 
S. 382 ff. 2) Chervin, S. 38. 

3) Goehlert in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XIII, S. 127. 
) Armſtrong, S. 195. 
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wiſſen Ländern ſcheint ſie durch phyſiologiſche, zu einem Übermaß 
weiblicher Geburten führende Bedingungen gefördert zu werden. Was 

die Vielmännerei betrifft, ſo haben wir Grund zur Annahme, daß ſie 

einerſeits ärmlichen Lebensbedingungen, anderſeits engen Wechſelheiraten 
zuzuſchreiben iſt. Thatſache bleibt, daß die bedeutendſten polyandriſchen 

Völker entweder in unfruchtbaren Gebirgsgegenden leben oder in ſehr 

hohem Grade endogam ſind. 
Ein Mann kann aus verſchiedenen Gründen wünſchen, mehr als 

Eine Gattin zu beſitzen. Zunächſt fordert die Monogamie von ihm 

eine zeitweilige Enthaltſamkeit. Er muß nicht nur allmonatlich eine 
Zeit lang,“) ſondern bei vielen Völkern auch während der ganzen 

Schwangerſchaft?) von der Gattin geſondert leben. Bei den Schawa⸗ 
neſen z. B. „werden die ehelichen Rechte aufgehoben, und die Enthalt— 
ſamkeit wird mit religiöſer und myſtiſcher Angſtlichkeit geübt, ſobald 
die Verkündigung der Schwangerſchaft eines Weibes ftattfindet.“ °) 

Dieſe Einſtellung der ehelichen Rechte dauert gewöhnlich eine geraume 
Zeit über die Geburt des Kindes hinaus. Bei den Indianern des 
Nordens muß die Mutter einen Monat oder fünf Wochen in einem 
kleinen, in geringer Entfernung von den übrigen aufgeſchlagenen Zelte 
verbringen; “) und ähnliche Gebräuche finden wir bei vielen anderen 
Völkerns). Bei wilden, barbariſchen Völkern darf der Mann feiner 

Gattin ſehr häufig nicht beiwohnen, ſo lange das Kind nicht entwöhnt 
iſt.) Und dieſes Verbot iſt um jo härter, als die Säuglingszeit all⸗ 

) Jones in den „Smith. Rep.“, 1886, S. 326 Gutſchin). Dall, S. 403 
(Kaniagmuten). Schooleraft, Band V, S. 183 (Schwarzfüßler). Bosman, S. 423, 

527; Waitz, Band II, S. 121 (Neger). Andree, S. 142 (Juden). Steller, S. 347 ff. 

(Kamtſchadalen). Riedel, S. 263 (Bevölkerung von Aru). 5 
2) Algonquins (Heriot, S. 329), Pelew-Inſulaner (Baſtian, „Rechtsverhält⸗ 

niſſe“, S. 31), Malajen (Zimmermann, Band I, S. 27), Bevölkerung von Aru 

(Riedel, S. 263), Neger (Reade, S. 45, 243. Moore, S. 242. Waitz, Band II, 

S. 121 ff.), Maſſageten (Beauregard im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band V, 
S. 264, Anmerkung 6), Azteken (Bancroft, Band II, S. 267). 

3) Aſhe, S. 249. ) Hearne, S. 93. 
5) Walla Wallas (Wilkes, Band IV, S. 400 ff.), Thlinkets, Mosquitos, Neu⸗ 

Seeländer (Waitz, Band III, ©. 328; Band IV, S. 291; Band VI, S. 131), 

Chineſen (Gray, Band I, S. 185). 
e) Amerikaniſche Indianer (Heriot, S. 339), Bevölkerung von Aru (Riedel, 

S. 263), Karolinen⸗Inſulaner (Kotzebue, Band III, S. 210), Fidſchianer (Seemann, 

„Viti“, S. 191), Wanjoro („Emin Pasha in Central Africa“, S. 84), Waganda 

(Wilſon und Felkin, Band I, S. 187), Aſchantis (Reade, ©. 45). 
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gemein zwei, drei, vier Jahre oder gar noch länger dauert. In Sierra 

Leona galt es für ein höchſt abſcheuliches Verbrechen, wenn eine Frau 
mit ihrem Gatten Beiſchlaf übte, bevor das Kind allein gehen konnte.“) 

Bei den Makonde in Oſt-Afrika, ſagt Herr Joſef Thomſon, „lebt das 
Weib, das mit einem Kinde ſchwanger iſt, vom Gatten gänzlich ab— 
geſondert, bis das Kind ſprechen kann, da nach dem Volksglauben 
andernfalls dem Säugling ein Leid zuſtoßen könnte, wenn er nicht 
gar ſtirbt.“?) In Fidſchi „betrachten es die Verwandten einer Frau 
als eine öffentliche Schmach, wenn ſie vor Ablauf der üblichen drei 
oder vier Jahre ein Kind zur Welt bringt.“ ?) Die lange Säuge— 

periode iſt hauptſächlich eine Folge des Mangels an flüſſiger Nahrung 
und tierischer Milch.“) Aber ſelbſt wenn Milch zu erlangen iſts) und 

ſogar wenn die Bevölkerung Haustiere beſitzt, von welchen ſie damit 
verſehen wird,“) wird dieſes Nahrungsmittel oft gemieden. Die Chineſen 

z. B., die ein tatariſches Volk find, das einſt vom ‚Graslande' gekommen 

ſein muß, meiden den Gebrauch von Milch gänzlich.“ 
Baſtian deutet an, daß es hygieniſche Gründe ſind, welche den 

Gatten veranlaſſen, ſich — wenn auch nur nahezu inſtinktiv — des 

Beiſchlafes mit ſeiner Frau während der Schwangerſchaft und der 
Säugung zu enthalten.?) Doch ſcheint die Urſache eher religiöſen 
Charakters zu ſein. Krankheiten werden von den Wilden gewöhnlich 

dem Einfluſſe irgend eines böſen Geiſtes zugeſchrieben.?) Viele Völker 
feiern die Erreichung des Reifealters mit höchſt abergläubiſchen Cere⸗ 

) Moore, S. 223. 

2) Thomson, „Notes on the Basin of the River Rovuma“ in den oe 

Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band IV, S. 75. 9) Seemann, „Viti“, S. 191. 

) Vergl. Egede, S. 146; Brett, S. 102; Bonwick im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XVI, S. 205; Derſelbe, „Daily Life“, S. 78; Brough Smyth, Band J, 

S. 48, Anmerkung *). „Tieriſche Milch“, ſagt Lippert („Die Geſchichte der 
Familie“, S. 22), „iſt ſo wenig 15 allgemeine Nahrung der Menſchheit auf einer 

ſehr frühen Kulturſtufe geweſen, daß vielmehr ſämtliche Völker der neuen Welt 

aus eigner Entwicklung gar nie dieſe Stufe erklommen haben.“ 

5) Carver, S. 262; Powers, S. 271 (Nordamerikaniſche Indianer). 

e) Dalton, S. 38 (Akas). Oldham im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band III, 
S. 240 (Chaſias). Lewin, S. 261 (Kukis). Harkneß, S. 78 (Kotaren). 

) Wilſon, S. 179. ) Baſtian in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band VI, S. 389. 

) Vergl. Sproat, S. 251 ff.; Angas, „Savage 143 Band I, S. 96, 331; 
Reade, S. 250; Dalton, S. 46, 85. 
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monieen.!) Während der Zeit der Menſtruation wird das Weib mit 

myſtiſchem Abſcheu betrachtet.?) Es iſt folglich ganz im Einklange mit 

primitiven Vorſtellungen, daß das Erſcheinen eines neuen Weſens irgend— 
wie mit übernatürlichen Wirkungen in Verbindung gebracht wird. 
Wenn bei den Aſchantis „die Empfängnis offenkundig iſt,“ berichtet 

Reade, „ſo muß das Mädchen die Ceremonie einer Beſchimpfung er— 

dulden und wird in das Meer geſtoßen, wo ſie gereinigt wird. Sie 
muß ſich dann abſeits ſetzen, man bindet ihr Zaubermittel an das Hand— 

gelenk, murmelt Zauberſprüche, und von dieſem Zeitpunkte an darf 

ihr der Gatte — ſo will es eine weiſe ſanitäre Verfügung — nicht bei⸗ 
wohnen, bis fie aufhört, das künftige Kind zu ſäugen.“?) Die 
Wöchnerin wird ſehr allgemein als unrein betrachtet.“) In China 
ſpricht ein den oberen Klaſſen angehöriger Mann ſeine Gattin im 

erſten Monat nach der Geburt des Kindes nicht an, und kein Beſucher 

betritt das Haus, in welchem fie wohnt.?) Nach altariſchen Über: 
lieferungen hängen, wie v. Zmigrodzki bemerkt, die Hexen und die 

Wöchnerinnen ſo eng zuſammen, daß es unmöglich iſt, ſie zu unter: 

ſcheiden.) 
Eine der Haupt⸗Urſachen der Vielweiberei liegt in der Anziehungs— 

kraft, welche weibliche Jugend und Schönheit auf die Männer ausübt. 
Wir haben bereits mehrere Fälle angeführt, in denen eine neue Gattin 
geheiratet wird, wenn die erſte altert. Wenn ein Mann, ſobald er 

mannbar geworden, eine gleichaltrige Frau heiratet — um nicht von 
ſolchen Ländern zu ſprechen wie China und Korea, wo die erſte Gattin 
gewöhnlich drei bis acht Jahre älter iſt als ihr Mann?) — ſteht er 

noch in ſeinen ſchönſten Mannesjahren, wenn die Jugendſchönheit ſeiner 

Gemahlin ſchon für immer entſchwunden iſt. Dies gilt insbeſondere 
von Völkern auf den niedrigeren Stufen der Civiliſation, bei denen 

die Frauen in der Regel viel raſcher altern als in fortgeſchritteneren 

Geſellſchaften. 
So ſind nach Powers die Weiber Kaliforniens in ihrer unge— 

2) Vergl. Holmberg in den „Acta Soc. Sei. Fennicae“, Band IV, ©. 401 ff. 
(Kaniagmuten); Bancroft, Band I, S. 242 (Tſchinuks); Powers, S. 235 ff. 

(Wintun); v. Martius, Band I, S. 644 ff. (Makuſis). | 

2) Vergl. Schooleraft, Band III, ©. 243; Band V, ©. 176; Wilkes, Band IV, 

S. 456; Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 131, 778; Powers, S. 32. ' 

3) Reade, S. 45. ) Ploß, „Das Weib“, Band II, S. 376—387. 

5) Katſcher, S. 48. ) v. Zmigrodzki, S. 177. ) Roß, S. 311. 
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bundenen, von Arbeit nicht überbürdeten Jugend ſchön, brechen aber 
nach ihrem fünfundzwanzigſten oder dreißigſten Lebensjahre unter ihren 
ſchweren Laſten zuſammen und werden häßlich.!) Bei den Mandanen 

ſchwindet die Schönheit der Frauen bald nach der Ehe.?) Die Kutſchin⸗ 
Weiber werden „infolge harter Arbeit und ſchlechter Behandlung im 
Alter plump und häßlich.“ ?) Die Patagonierinnen ſollen ihre Jugend— 

lichkeit „durch Unbilden der Witterung und ſchwere Arbeit“ ſehr früh 
verlieren; und die Warrau-Weiber haben nach Schomburgk „die Blüte 
des Lebens hinter ſich, wenn fie ihr zwanzigſtes Jahr erreicht haben.“) 

Auf Neu⸗Seeland, Tahiti, Hawaii und anderen Südſee-Inſeln welkt 
die Frauenſchönheit raſch; „in manchen Fällen iſt dies das Ergebnis 
harter Arbeit,“ ſagt Angas, „in anderen dasjenige zu frühen Ge— 
ſchlechtsverkehrs, verbunden mit ihrer Lebensweiſe, welche ihre jugend— 
liche Erſcheinung ſchnell vernichtet.“ 5) 

„Fünfzigjährige Frauen in Europa,“ bemerkt Stavorinus, „ſehen 
jünger und friſcher aus als in Batavia dreißigjährige.““) Mit zwei⸗ 
undzwanzig Jahren hat eine Djaken⸗Schönheit „bereits zu welken be— 
gonnen, und der nun folgende Verfall iſt ein raſcher.““) Bei den Mani⸗ 

puren und Garos werden die in der Jugend hübſchen Frauen alsbald 
„Hexen';s) und dies gilt auch von den Aino-Weibern auf Jeſſo, zum 
Teil, wie es heißt, wegen des gefährdeten Lebens, welches ſie als 
Kinder führen, zum Teile wegen des frühen Alters, in welchem ſie 
heiraten und Mütter werden, und ſchließlich auch wegen der beſchwer— 
lichen Lebensweiſe, welche fie nach der Hochzeit zu führen fortfahren.“) 

In Afrika ſchwindet weibliche Schönheit raſch. Die Agypterinnen 
ſind im Alter von vierzehn bis achtzehn oder zwanzig Jahren an 

Körper⸗ und Gliederbau Muſter der Lieblichkeit, aber ihre Reize währen 

) Powers, S. 44, 20. ) Catlin, Band I, S. 121. 

2) Hardiſty im „Smith. Rep.“, 1866, S. 312. 

) Muſters im „Jour. Anthr. Inst.“, Band I, S. 196. Schomburgk, 
Band I, S. 122. 

5) Angas, „Savage Life“ ‚Band I, ©. 311. Waitz⸗Gerland, Band VI, 
„ 

e) Stavorinus, „Account of Java and Batavia“ in Pinkertons „Collection 
of Voyages“, Band XI, S. 193. 

) Boyle, S. 199, Anmerkung. ) Dalton, S. 50, 66. 

) St. John, „The Ainos“, im „Jour. Anthr. Inst.“, Band II, S. 249. 
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nicht lange, wenn fie einmal das Reifealter erreicht haben.!) In Oſt⸗ 
Afrika iſt Frauenſchönheit nach Sir R. F. Burton nicht ſo vergänglich 
wie in Indien und Arabien; aber ſelbſt hier iſt die Anmut mit dreißig 

Jahren im Schwinden begriffen, und wenn das Alter naht, bilden 

die Frauen keine Ausnahme „von der ſcheußlichen Abgelebtheit des 
Orients.“ 2) In der Sahara bewahren die arabiſchen Mädchen bloß 
bis zum ſechzehnten Jahre jene jugendliche Friſche, welcher ſich die 

Frauen des Nordens noch im Spätfrühling ihres Lebens erfreuen; “) 

und bei den Ba⸗kwileh weiſen die Frauen nach ihrem fünfund— 

zwanzigſten Jahre keine Spur von Schönheit mehr auf.?) Von den 

Wolofen bemerkt Reade, daß die Mädchen mit ihrer glatten glänzend: 
ſchwarzen Haut ſehr hübſch ſind; „wenn aber der erſte Jugendſchmelz 
vorüber iſt, wird die Haut ſchmutziggelb und runzelig wie altes Leder; 
die Augen treten in die Höhlen zurück, und die Brüſte hängen wie 

die Euter einer Kuh herab oder ſchrumpfen zuſammen wie eine ge— 

borſtene Blaſe.““) Bei den Damaras, Ovambo und Kaffern beginnen 

die Weiber bald nach der Reifezeit — wie uns berichtet wird, infolge 
harter Arbeit — zu welken, s) und die Buſchmann-Weiber werden — 

wie es heißt: aus derſelben Urſache — bald unfruchtbar.“) Bei den 
Fulah werden Frauen über zwanzig Jahre ſelten Mütter, und in 
Unjoro ſah Emin Paſcha kein Weib über fünfundzwanzig mit kleinen 
Kindern.) | 

Von mehreren Gelehrten wird zu früher Geſchlechtsverkehr als 
die Urſache der kurzen Jugendblüte wilder Weiber angeführt. Ich bin 
aber geneigt, anzunehmen, daß phyſiſche Anſtrengung einen viel 
größeren Einfluß ausübt. Selbſt vom phyſiologiſchen Standpunkte 

betrachtet, ſcheint ſchwere Arbeit die weibliche Jugend zu kürzen. Die 
Statiſtik zeigt, daß die Menſtruation bei den ärmeren Frauen Berlins 

in einem früheren Alter aufhört als bei den wohlhabenden Klaſſen.“) 

Es iſt darauf hingewieſen worden, daß die Weiber in heißen Ländern 

) Lane, Band I, S. 50. Über die Araber Ober-Agyptens vergl. Baker, 
„The Nile Tributaries“, S. 124, 265. ) Burton, „First Footsteps“, ©. 119. 

2) Chavanne, „Die Sahara“, S. 397. Vergl. ebenda, S. 81. 

4) „Pmer“, Band V, S. 163. °) Reade, S. 447. 

) Chapman, Band I, S. 342. Andersson, „Lake Nyami“, S. 50, 196. 

v. Weber, Band II, S. 199, 200, 216. 

) Thulis im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band IV, S. 421. 
6) Waitz, Band II, S. 471. „Emin Pasha in Central Africa“, S. 85. 
) Krieger, „Die Menſtruation“, S. 174. 
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ihre Schönheit viel raſcher verlieren als in kälteren Gegenden,“) 

während die Männer in dieſer Hinſicht vom Klima nicht beeinflußt 
werden. Doch fehlen (meines Wiſſens) genauere Angaben hierüber. 

Eine weitere Urſache der Vielweiberei bildet die Luſt der Männer 

an der Abwechslung. Merolla da Sorrento behauptet, daß die Neger 

von Angola, die ihre Weiber gegenſeitig für eine beſtimmte Zeit 

auszutauſchen pflegten, ſich bezüglichen Vorwürfen gegenüber mit der 
Begründung entſchuldigten, daß „ſie nicht imſtande ſeien, immer nur 

von derſelben Speiſe zu genießen.“) In Agypten find nach Lane 
„flatterhafte Leidenſchaften die augenſcheinlichſten und allgemeinſten 

Beweggründe ſowohl für die Polygamie als auch für wiederholte 
Eheſcheidungen.““ 

Übrigens bilden die Beweggründe, welche den männlichen Leiden— 
ſchaften zugeſchrieben werden müſſen, nicht die einzigen Urſachen der 

Vielweiberei. Wir haben hierbei auch des Mannes Sehnſucht nach 

Kindern, Reichtum und Anſehen in Betracht zu ziehen. 

Die Unfruchtbarkeit einer Gattin bietet ſehr häufig Grund zur 
Wahl einer anderen Lebensgefährtin. Bei den Grönländern z. B., die 
es für eine große Schande hielten, daß ein Mann keine Kinder, ins— 
beſondere keine Söhne habe, heiratete der Gatte gewöhnlich eine 
zweite Frau, wenn die erſte ſeinem Wunſche nach Sprößlingen 
nicht Genüge leiſten konnte.“) Die Botis von Ladak, ſagt Cun⸗ 
ningham, „dürfen eine zweite Gattin wählen, wenn ſich die erſte 

als unfruchtbar erweiſt oder bloß Töchter gebiert.““) Beim Mutſa⸗ 
Stamme in Indo⸗China iſt die Vielweiberei nur im Falle der Un⸗ 

fruchtbarkeit der Gattin geſtattet;s) und bei den Patuah oder Juanga, 
den Eskimos der Prinz-Regenten⸗Bai und mehreren anderen ſchon er: 

wähnten Völkern heiratet ein Mann kaum jemals eine zweite Frau, wenn 
die erſte ihn mit Kindern beſchenkt hat.?) Falls bei den Tuski „die 

Gattin eines Mannes bloß Töchter gebiert, nimmt er eine andere, 

) Lubbock, „The Origin of Civilisation“, S. 143. Forſter, Band I, S. 340. 

2) Merolla da Sorrento, S. 299. ) Lane, Band I, S. 252. 

) Cranz, Band I, S. 147. 

) Cunningham im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XIII, S. 204. 
e) Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 71. 

) Samuells, „Notes on a Forest Race called Puttooas or Juanga, In- 

habiting certain of the Tributary Mehals of Cuttack“, im „Jour. As. Soc. 

Bengal“, Band XXV, S. 300. Waitz, Band III, S. 308. 

5 
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bis er einen Knaben bekommt, aber nachher nicht mehr.“) In China 

und Tonkin, ſowie bei den Munda-Kols von Tſchota-Nagpore giebt 
die unfruchtbare Gattin ihrem Manne zuweilen ſelber den Rat, ſich 
eine neue Gefährtin zu nehmen,?) wie Rachel dem Jakob die Magd 
Bilha gab.“) 

Die Vielweiberei der alten Hindus ſcheint ihre Entſtehung haupt— 
ſächlich der Thatſache verdankt zu haben, daß die Männer den Gedanken 

fürchteten, kinderlos zu ſterben; und Le Play bemerkt, daß der Wunſch 

nach Nachkommenſchaft im Orient ſelbſt heute noch eine der wichtigſten 
Urſachen der Vielweiberei bildet.“) Gray macht dieſelbe Bemerkung bin: 
ſichtlich der Chinefen,?) Andree hinſichtlich der Juden.) In Agypten, 

ſagt Lane, „fühlt ſich ein Mann, der eine unglücklicherweiſe unfrucht⸗ 

bare Gattin beſitzt, welche er viel zu ſehr liebt, als daß er ſich von 

ihr ſcheiden wollte, zuweilen veranlaßt, eine zweite Frau ausſchließlich 
in der Hoffnung heimzuführen, daß er von ihr Nachkommen erhalten 
werde.“ 7) 

Je mehr Weiber, umſo mehr Kinder, und je größer die Anzahl 

der Kinder, deſto größer auch die Macht. Im wilden und barbariſchen 
Zuſtande ſind die Männer ſtolz auf eine große Nachkommenſchaft, und 
wer die meiſten Angehörigen hat, iſt am meiſten geachtet und ge— 
fürchtet.s) Betreffs gewiſſer Indianerſtämme Nord-Amerikas, bei denen 

die Häuptlingswürde durch Wahl übertragen wurde, bemerkt Heriot, 
daß „die Wahl gewöhnlich auf den fiel, der die zahlreichſte Nach— 

kommenſchaft hatte und deshalb als die am Wohlergehen des Stammes 
am bedeutendſten intereſſierte Perſon betrachtet wurde.““) Bei den 

Tſchippewas, ſagt Keating, „hängt der Stolz und der Ruhm der 
Eltern von der Größe der Familie ab.“ 0) Bei der Beſprechung der 
afrikaniſchen Vielweiberei bemerkt Sir R. F. Burton, daß die „Pflege 
des Ehebandes bei Wilden und Barbaren, bei denen, abweichend von 
Europa, die Verwandten und Angehörigen eines Mannes ſeine einzigen 

1) Dall, S. 381. 
2) Katſcher, S. 97. Moore, S. 178. Jellingshaus in der „Zeitſchr. für 

Ethnol.“, Band III, S. 370. ) Geneſis, Kap. XXX, Vers 1—4. 
) Le Bon, „La eivilisation des Arabes“, S. 424. 

5) Gray, Band J S. 184. ) Andree, S. 146. ) Lane, Band I, S. 252. 

8) Vergl. Waitz, Band III, ©. 115; v. Martius, Band I, S. 353, Ans 

merkung; Livingſtone, S. 15; d'Escayrac de Lauture, S. 132. ) Heriot, S. 551. 

10) Keating, Band II, S. 156. 
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Freunde bilden, unerläßlich ſei, abgeſehen davon, daß eine Menge von 

Gattinnen ſeinem Stolze ſchmeichelt, ſein Anſehen erhöht und ihm zum 
Staat wie zum Vergnügen dient.“ !) Bosman erzählt von einem 
dem Negerkönige von Fida untergeordneten Vizekönig, der, bloß von 
ſeinen Söhnen, Enkeln und deren Sklaven unterſtützt, einen mächtigen 

Feind, welcher ihn angegriffen hatte, zurückſchlug. Dieſer Vizekönig 
konnte mit ſeinen Söhnen und Enkeln die Zahl von zweitauſend Ab— 
kömmlingen — Töchter und Verſtorbene nicht mit inbegriffen — ins 
Feld ſtellen.?) Überdies ſind im Naturzuſtande neben den Gattinnen 

eines Mannes feine Kinder die eigentlichen Diener, die einzigen Ber: 
ſonen, auf die er ſich verlaſſen kann.?) 

Das Verlangen des Gatten nach Kindern führt in Ländern, in 

denen die Fruchtbarkeit der Weiber eine geringe iſt, häufig zur Viel⸗ 

weiberei. Vor mehr als einem Jahrhundert bemerkte Dr. Hewit, daß 

die Weiber roher Völker von Natur aus minder fruchtbar ſind als 

die Gattinnen geſitteter Völker.“) Wenn auch nicht allgemein gültig,“) 
iſt dieſe Behauptung vermutlich doch im großen Ganzen wahr. „Es 
kommt ſehr ſelten vor“, ſagt Catlin, „daß ein Indianerweib während 

der Dauer ihres Lebens mit mehr als vier oder fünf Kindern ge— 
ſegnet wird; im allgemeinen ſcheint ſie mit zweien oder dreien zu— 
frieden zu ſein.““) Dieſe Mitteilung wird von mehreren anderen 
Forſchern bekräftigt“) und iſt nicht nur für die Indianer Nord-Amerikas 
ſtichhaltig, ſondern im ganzen auch für eine große Anzahl anderer 

) Burton in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band I, S. 320 ff. 

Vergl. ebenda, „First Footsteps“, S. 121. ) Bosman, ©. 481. | 
) In der Sprache der Betſchuanen bedeutet das Wort „motlanka“, ähnlich 

dem mais der Griechen und dem puer der Römer, ſowohl den Knaben als den 

Diener (Caſalis, S. 188, Anmerkung). ) Schoolcraft, Band VI, S. 180 ff. 

5) Bei den Kamtſchadalen (Georgi, S. 342), Guiana⸗Indianern (Brett, S. 413, 

Anmerkung), Feuerländern („Ymer“, Band III, S. 87 ff.), Santalen (Man, S. 15), 

Zigeunern (Liebich, S. 52), Marea (Munzinger, S. 248), Somalen und Kaffern 

(Burton, „First Footsteps“, S. 119) ſind die Frauen mehr oder minder fruchtbar. 
6) Catlin, Band II, S. 228. 

7) Hearne, S. 313 (Nördliche Indianer). Roß im „Smith. Rep.“, 1866, 
S. 305 (Oſt⸗Tinneh). Bancroft, Band I, S. 169, 218, 242 (Haidahs, Kolumbier 

in der Umgegend der Bucht Puget, Tſchinuks). Schoolcraft, Band V, S. 684 

(Komantſchen). Dall, S. 194 (Ingaliks). Mackenzie, „Voyages“, S. 147 (Biber⸗ 

Indianer). Armſtrong, S. 195 (Eskimo). Cranz, Band I, S. 149 (Grönländer). 
Baegert im „Smith. Rep.“, 1863, S. 368 (Indianer der Halbinſel Kalifornien). 

Gibbs, S. 209 (Indianer von Weſt⸗Waſhington und Nord⸗Weſt⸗Oregon). 
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uncivilifierter Völker.“) Einige Schriftſteller ſchreiben dieſen geringen 
Grad von Zeugungsfähigkeit ſchwerer Arbeit?) oder ungünſtigen 
Lebensbedingungen überhaupt?) zu. Daß er teilweiſe eine Folge der 
langen Säuglingszeit bildet, iſt höchſt wahrſcheinlich, — nicht nur weil 

die Frauen während der Zeit des Säugens nicht ſo leicht ſchwanger 

werden, ſondern auch infolge der Enthaltſamkeit, welcher ſie während 
dieſer Periode häufig unterworfen erſcheinen. Die Sterblichkeit der 
Kinder iſt bei Wilden ſehr groß,“) was nebſt anderen Urſachen dazu 
beiträgt, den Familienſtand auf einer niedrigen Stufe zu halten und 

vielen Völkern die Vielweiberei als unbedingte Notwendigkeit erſcheinen 

zu laſſen. Von den Aquatorial-Afrikanern bemerkt Reade: „Die Fort: 

pflanzung iſt ein wahrer Kampf; die Polygamie wird zum Natur— 

geſetz, und ſelbſt trotz dieſer der Zeugung ſo günſtigen Einrichtung 
giebt es bei ihnen weniger Kinder als Gattinnen.“ °) 

Das Vermögen des Mannes wird bei einer größeren Zahl von 
Gattinnen nicht nur durch ihre Kinder, ſondern auch durch ihre Arbeit 

vermehrt. Einem Oſt⸗Central⸗-Afrikaner fällt es nach Macdonald nicht 
ſchwer, ſelbſt hundert Weiber zu erhalten. „Je mehr Weiber er hat, 
deſto reicher iſt er. Seine Weiber erhalten ihn. Sie beſorgen 
das Pflügen, Mahlen, Kochen u. ſ. w. Sie können als höhere Mägde 
gelten, die alle Fähigkeiten der Knechte und Mägde in England in ſich 
vereinigen und alle ſeine Arbeiten verrichten, ohne Lohn zu fordern.“ 6) 
Phyſiſche Arbeiten werden bei den Wilden vorwiegend von den Frauen 
vollführt, und da es bei ihnen keine Tagelöhner oder Mietlinge giebt, 

tritt für jeden, der viele Diener braucht, die Notwendigkeit ein, viele 
Gattinnen zu beſitzen. Wood bemerkt, daß, wenn ein Indianer ſich 

) Talamanka⸗Indianer (Bovallius, Band I, S. 249), Guaranies (Azara, 

Band II, S. 59), Oſtjaken (Ahlqviſt in „Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band XIV, 
S. 290), Kukis (Lewin, S. 255), Djaken (Wallace „The Malay Archipelago“, 
Band I, S. 142), Sumatraner (Marsden, S. 257), Auſtralier (Sturt, Band II, 

S. 137. Angas, „Savage Life“, Band I, S. 81 ff. Waitz⸗Gerland, Band VI, 

S. 780), Maoris (Angas, Band I, S. 314), Teva (Nachtigal, Band I, S. 448), 

Mandingos (Park, S. 219), Egbas (Burton, „Abeokuta“, Band I, S. 207). 

) Wallace, „The Malay Archipelago“, Band I, S. 143. Mackenzie, 
„Voyages“, S. 147. 3) Hearne, S. 313. 

) Vergl. Schooleraft, Band III, S. 238 (Dakotas); Powers, S. 231 
(Wintun); Brett, S. 413, Anmerkung 2 (Indianer von Guiana); „Ymer“, Band III, 

S. 48 (Feuerländer). 

8) Reade, S. 242. ) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 141 ff. 
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vier oder fünf Weiber kaufen kann, die Feldarbeit derſelben für den 

Haushalt mehr wert iſt als ſeine Bemühungen auf der Jagd.!) „Das 
Streben eines Kutſchin“, ſagt Kirby, „iſt darauf gerichtet, eine große 
Anzahl armer Geſchöpfe zu beſitzen, die er als Laſttiere verwenden 

kann, welche ſein Holz ſchleppen, ſeine Nahrung herbeiſchaffen und die 
ſchweren Lagerarbeiten verrichten.?) Ein Modoků verteidigt den Beſitz 

mehrerer Weiber mit dem Einwande, daß er eine zur Führung des 

Hauſes, eine zweite zur Jagd und eine dritte zum Wurzelgraben braucht.) 

Auf den Salomons-Inſeln, auf Neu-Guinea, an der Goldküſte und in 

anderen Gegenden, wo die Frauen die Felder bebauen, bedeutet der 

Beſitz vieler Gattinnen eine reichliche Nahrungszufuhr,“) während nach 
Marco Polo bei den Tataren die Frauen ihren Gatten als Händler— 

innen von Nutzen waren.“) 

Eine Menge von Weibern hebt das Anſehen des Mannes, nicht 
nur, weil ſie ſein Vermögen und die Zahl ſeiner Kinder vermehrt, 

oder weil ſie ihn befähigt, freigebig zu ſein und für Fremde und Gäſte 

ein offenes Haus zu führen,s) ſondern auch, weil fie. eine gewiſſe Über: 
legenheit an perſönlichen Fähigkeiten, an Reichtum oder Rang voraus: 

ſetzen läßt. Die Reiſebeſchreibungen wimmeln von Angaben, wie „die 

Größe eines Mannes ſteht immer in geradem Verhältnis zur Anzahl 

ſeiner Gattinnen“ oder „die Polygamie gilt für den beſten Beweis 
ſeines Reichtums und Anſehens.“ So wird derjenige Apatſche, „der 
die größte Anzahl von Frauen erhalten, heiraten oder durch ſeinen 

Reichtum anziehen kann, des größten Anſehens und der größten Ehren 

für würdig erachtet. “7) 
Wie wünſchenswert die Vielweiberei vom Standpunkte des Mannes 

auch ſein mag, iſt ſie doch, wie wir geſehen haben, bei vielen Völkern 

gänzlich verboten; und in Ländern, wo ſie eine ſtaatliche Einrichtung 

bildet, wird die Vielweiberei in der Regel mit wenigen Ausnahmen 

bloß von einer verhältnismäßig kleinen Geſellſchaftsſchichte geübt. Dies 

erſcheint teilweiſe durch das Verhältnis zwiſchen den Geſchlechtern be— 

1) Wood, „The Natural History of Man“, Band II, ©. 685. 

2) Kirby im „Smith. Rep.“, 1864, S. 419. ) Powers, S. 259. 

) Zimmermann, Band I, S. 254. Bosman, S. 419. 

5) Marco Polo, Band I, S. 220. 

6) Vergl. Livingſtone, S. 196; Catlin, Band I, S. 118. 

) Bancroft, Band I, S. 512, Anmerkung 120. 
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gründet. Doch giebt es hierfür noch andere, nicht minder wichtige 
Urſachen. 

In ethnographiſchen Schilderungen finden wir ſehr häufig die 

Mitteilung, daß ein Mann ſo viele Weiber heiratet, als er zu erhalten 
vermag. Wo der Ertrag der weiblichen Arbeit ein beſchränkter, der 
Ackerbau unbekannt iſt und kein nennenswertes angehäuftes Eigentum 

beſteht, dort dürfte es einem Manne ſehr ſchwer fallen, mehrere Gat— 

tinnen zu halten. Bei den Patagoniern z. B. heiraten häuptſächlich 
nur jene mehr als Eine Frau, die ein wenig Vermögen beſitzen.“) 

Betreffs der Tuski berichtet Hooper, daß „jedermann ſo viele Weiber 

hat, als er erhalten kann, denn die Ernährungsfrage iſt von der größten 
Bedeutung.“ ?) Auf Unalaſchka ſchickten, wie v. Langsdorf mitteilt, 
die Männer, welche viele Weiber hatten, zuerſt eine, dann eine zweite 

ihren Eltern zurück, ſobald ſich ihre Mittel verringerten.“) 

Wo wieder die weibliche Arbeit von beträchtlichem Wert iſt, ver: 

anlaßt häufig die Notwendigkeit, für ein Weib eine Kaufſumme zu 

zahlen, die ärmere Bevölkerung, ſich mit der Monogamie zu begnügen. 
So ſchreibt Eyles, daß bei den Zulus viele Männer bloß Eine Gattin 

haben, weil ſie für Weiber Vieh zahlen müßten. Bei den Gonds und 
Korküs iſt nach Forſyth „die Polygamie nicht verboten, doch wird ſie, 
da die Weiber eine koſtſpielige Ware find, nur ſelten ausgeübt.” ®) 

Bei den Betſchuanen, ſagt Anderſſon, wird der Anzahl der Weiber, 

die ein Mann beſitzen darf, bloß durch ſeine Kaufkraft eine Grenze ge— 
zogen.“) Dieſelbe Bemerkung gilt bezüglich vieler anderer Völker, be— 
ſonders in Afrika, wo der Frauenhandel in vollſter Blüte ſteht. Ein 
ferneres Hindernis der Vielweiberei bildet bis zu einem gewiſſen Grade 
die Verpflichtung der Männer, eine beſtimmte Anzahl von Jahren um 
die Gattin zu dienen, und noch mehr die Sitte, für den Reſt ihres 

Lebens beim Schwiegervater wohnen zu müſſen. 
Inſoweit die Frau überhaupt wählen darf, zieht ſie bei ſonſt 

gleichen Verhältniſſen den Mann vor, der am beſten befähigt iſt, ſie 
zu erhalten oder der den größten Reichtum beſitzt oder die höchſte 

Stellung einnimmt. Naturgemäß ſind es deshalb überall, wo die 

Vielweiberei herrſcht, die vornehmſten Männer — mögen fie ihre Stel- 

1) King u. Fitzroy, Band II, S. 153. ) Hooper, S. 100. 
3) v. Langsdorf, Band II, S. 47. ) Forſyth, S. 148. 

5) Andersson, „Lake Nyami“, ©. 465. 
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lung der Geburt, der Geſchicklichkeit oder dem erworbenen Vermögen 
verdanken — die die größte Anzahl von Gattinnen haben; oder es 
kann vorkommen, daß nur ſie mehr als Eine Gattin beſitzen. Von 

den Ainos auf Jeſſo jagt Kommodore H. C. St. John, daß erfolg: 

reiche oder erfahrene Jäger oder Fiſcher bisweilen zwei Frauen hei— 
raten; findet die Frau, daß ihr Gatte ein Nimrod iſt, der keine Er— 

folge aufweiſen kann, jo verläßt fie ihn.“) Die Aleuten „kannten 

keine Beſchränkung der Anzahl der Gattinnen, nur hatten die beſten 

Jäger die meiſten Weiber.“ ?) Bei den Kutſchin „wird die Polygamie 

allgemein im Verhältnis zum Range und zur Wohlhabenheit des 

Mannes ausgeübt,“) und bei den braſiliſchen Eingeborenen und den 
Araukaniern kommt die Vielweiberei ausſchließlich oder hauptſächlich 

bei Reichen und Häuptlingen vor.“) Hinſichtlich der Aquatorial-Afri⸗ 
kaner bemerkt Reade: „Die Waldbewohner können allgemein bloß Eine 
Gattin erwerben, die ihrem Manne ſein tägliches Brot herbeiſchaffen 

muß . . . . Die Reichen jedoch können ſich Polygamie und das Halten 

von Hausſklaven gönnen.“) In Dahomey hält, wie berichtet wird, 
„der König Tauſende, der Adel Hunderte von Gattinnen, andere haben 
zehn Frauen, während die Soldaten nicht einmal Eine erhalten können.““) 

Auf den Neu-Hebriden iſt die Vielweiberei beſonders bei den Häupt— 

lingen gebräuchlich; auf Naiabui in Neu-Guinea „haben bloß die her— 
vorragenden Männer mehr als zwei oder drei Weiber“, und in Süd— 
Auſtralien bemächtigen ſich die Greiſe der größten Anzahl.“) 

So wurde die Vielweiberei allmählich mit Vorſtellungen von 
Größe verkettet und gilt deshalb, wie Spencer bemerkt, für löblich, 

während die mit dem Begriffe der Armut verknüpfte Monogamie auf 
Geringſchätzung ſtößt.s) Überall wuchs die Vielweiberei, indem dieſer 
Luxus bei einigen Völkern bloß den Häuptlingen oder Adeligen ge— 

1) St. John im „Jour. Anthr. Inst.“, Band II, S. 254. 

) Dall, S. 388. Core, ©. 183. 

5) Hooper, S. 271. Vergl. Hardiſty im „Smith. Rep.“, 1866, ©. 312; 

Richardſon, Band I, S. 383. 

4) v. Martius, Band I, S. 104. Alcedo⸗Thompſon, Band I, ©. 416. 

5) Reade, S. 259. ) Forbes, „Dahomey“, Band I, S. 25 ff. 

) Inglis im „Jour. Ethn. Soc. London“, Band III, S. 63. d'Albertis, 
Band I, S. 395. Angas, „Savage Life“, Band I, S. 94. 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 657. 
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ſtattet wurde, ſich zu einem mehr oder minder beſtimmten Merkmal der 
Klaſſenunterſcheidung aus. 

Einer der wichtigſten unter den die Eheform beſtimmenden Ein— 
flüſſen iſt die Stellung des Weibes oder vielmehr die Achtung, deren 
ſich die Frauen ſeitens der Männer erfreuen. Denn die Vielweiberei 

ſchließt eine Verletzung der Gefühle des Weibes in ſich. 

Verſchiedene Berichte deuten an, daß Eiferſucht und Nebenbuhler— 
ſchaft in polygynen Familien nicht immer den Frieden ſtören. Zu— 

weilen führt die erſte Gattin ſelber ihrem Manne eine neue Frau oder 
Beiſchläferin zu; oder ſie giebt ihm, wenn ſie ſelbſt alt wird oder un— 

fruchtbar iſt oder ein Kind ſäugt oder aus ſonſt einer Urſache den 
Rat, noch eine Frau zu nehmen.!) Im ägquatorialen Afrika find nach 
Reade die Frauen die eifrigſten Verfechter der Vielweiberei: „Wenn 

ein Mann heiratet und ſeine Gattin glaubt, daß er noch eine Ge— 
mahlin erſchwingen kann“, ſagt er, „ſo drängt ſie in ihn, ſich noch— 
mals zu verheiraten und nennt ihn einen Geizhals, wenn er ſich weigert, 

es zu thun.“ ?) Von den Makalolo-Frauen bemerkt Livingſtone: „Als 
ſie vernahmen, daß in England ein Mann nur Eine Frau heiraten 

dürfe, erklärten mehrere Damen laut, daß ſie nicht gerne in einem 

ſolchen Lande leben möchten; ſie konnten nicht begreifen, wie engliſche 

Damen an unſerer Sitte Gefallen zu finden vermögen; denn nach 

ihrer Denkweiſe mußte jeder achtbare Mann, um ſeinen Reichtum zu 

beweiſen, eine Anzahl von Gattinnen haben. Ahnliche Begriffe herrſchen 
überall den Zambeſi entlang.“ ?) Nach Meacham widerſetzen ſich auch 

bei den kaliforniſchen Modok die Weiber jeder Anderung in den poly⸗ 
gynen Gebräuchen der Männer.“) Derartige Berichte können jedoch 

leicht falſch ausgelegt werden. Oft leben die Weiber nur infolge der 
ſtrengen Zucht ihres Gatten friedlich miteinander.?) Sie nehmen die 

Vielweiberei, Dank der langjährigen Sitte, ruhig hin; ſie billigen ſie 
ſogar, wo ſie ihnen Vorteile bietet. Das Anſehen der ganzen Familie 

) v. Martius, Band I, S. 106 (Eingeborene Braſiliens). Cranz, Band I, 

S. 147 (Grönländer). Waitz, Band II, S. 389 (Kaffern). Le Bon, „La eivili- 

sation des Arabes“, S. 424 (Araber). v. Siebold, S. 31 ff. (Ainos). Navarette, 
S. 72 (Chineſen). Rein, S. 425 (Japaneſen). ) Reade, S. 259 ff. 

3) Livingstone, „Narrative of an Expedition to the Zambesi“, S. 284 ff. 
) Powers, S. 259. 

5) Vergl. Wilkes, Band III, S. 93 (Fidſchianer); Humboldt, „Personal 

Narrative“, Band V, S. 548 (Indianer am Drinofo). 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 32 
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und insbeſondere der erſten Gattin wächſt mit jeder neuen Ehe, welche 
der Mann ſchließt.!) Wo das Weib die Sklavin ihres Gatten iſt, 

bedingt die Vielweiberei eine größere Arbeitsteilung. Dies iſt die Ur— 
ſache, warum ſich ihr die Apatſchen-Weiber nicht widerſetzen, warum 

die Bagobo-Frauen auf den Philippinen die Ankunft einer neuen Gattin 

mit Freude begrüßen, warum ſie im mohammedaniſchen Oſten ihre 

Männer ſelber aneifern, mehr Gattinnen zu ehelichen.) Bei den Ara: 
bern Ober⸗Agyptens, berichtet Baker, beſteht eine der Bedingungen für 

die Annahme des Bewerbers darin, daß er der Gattin eine Sklavin 

zu ihrem beſonderen Gebrauche zuteile, obſchon die Sklavinnen des Haus⸗ 

haltes zugleich die Stellung von Kebsweibern einnehmen.“) v. Weber 

erzählt von einer Kaffernfrau, die dem Gatten wegen ihrer ſchweren 
Arbeit leidenſchaftlich zuſetzte, noch ein Weib heimzuführen.“) Nichts⸗ 

deſtoweniger bildet die Vielweiberei nicht nur bei hochciviliſierten Völkern, 

ſondern ſehr oft auch bei den roheſten Wilden einen Verſtoß gegen 

die Gefühle der Weiber, denn die Eiferſucht iſt keine ausſchließlich 
männliche Leidenſchaft, wenngleich fie beim männlichen Geſchlechte all⸗ 

gemein ſtärker entwickelt iſt als beim weiblichen.“) 

Die Grönländer haben eine Sage, daß „Walfiſche, Biſamochſen 

und Renntiere das Land verließen, weil die Frauen auf das Betragen 

ihrer Gatten eiferſüchtig waren.“) Bezüglich der Indianer des Nordens 
ſagt Hearne: „Die Männer ſind im allgemeinen auf ihre Weiber ſehr 
eiferſüchtig, und ich bezweifle nicht, daß auch die Frauen dasſelbe Ge— 
fühl beherrſcht; nur werden ſie in einer ſolchen Scheu vor ihren Gatten 
gehalten, daß die Gedankenfreiheit das größte ihnen gewährte Vorrecht 

bildet.““) Franklin erzählt von einer Indianerin, die in einem Anfall 

von Eiferſucht einen Selbſtmord beging und ſich erhängte, und von 
einer zweiten, die ſich mit ihrem Kinde in den Miſſiſſippi ſtürzte, als 

ihr Gatte noch eine Frau nahm.?) Hinſichtlich der Dakotahs ſagt 

1) Waitz, Band II, S. 109. 

2) Bancroft, Band I, S. 512. Schadenberg in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 
Band XVII, S. 12. Le Bon, „La Civilisation des Arabes“, S. 424. Vergl. 

Nanſen, Band II, S. 321 (Grönländer). 
) Baker, „The Nile Tributaries“, S. 125 — 127. 
4) v. Weber, Band II, S. 158. *) Vergl. Burdach, Band I, S. 375. 

e) Nanſen, Band II, S. 329. Vergl. ebenda, Band II, S. 321, 329 ff. 
7) Hearne, S. 310. Vergl. ebenda, S. 125. 

®) Franklin, „Second Expedition“, S. 301. Waitz, Band III, S. 102. 
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Preſcott, daß „die Vielweiberei in großem Maße an ihrem Unglück 
und Jammer Schuld trägt. Die meiſten Frauen verabſcheuen dieſen 

Gebrauch, werden aber von den Männern übertrumpft. Manche 
Frauen begehen aus dieſem Grunde Selbſtmord.“ !) Die Eingeborenen 

Guianas leben nach Brett behaglich, ſolange der Gatte ſich mit Einer 

Frau begnügt; heiratet er jedoch eine zweite, „ſo empören ſich die 

natürlichen Gefühle des Weibes gegen eine ſolche grauſame Behand— 
lung, und Eiferſucht und Gram haben wiederholt zu Selbſtmord ge— 

führt.“ ?) Bei den Tamanaks, jagt A. v. Humboldt, „nennt der Mann 

ſeine zweite und dritte Gattin die ‚Genoſſinnen' der erſten, und die 

erſte behandelt dieſe ‚Genoſſinnen' als Nebenbuhler und „Feinde (Ipuc⸗ 

jatoje).“ ?) Bei den Tſcharruas verläßt häufig eine Gattin ihren Mann, 

wenn er mehrere Weiber hält, ſobald ſie einen anderen Mann findet, 
der ſich bereit erklärt, fie als ſeine einzige Gattin zu erkieſen.?) Die 
Hütte eines Feuerländers, der vier Weiber hat, erſcheint täglich in ein 

Schlachtfeld umgewandelt, und ſo manche junge, hübſche Frau muß 

den Vorzug, welchen der gemeinſame Gatte ihr gewährt, mit ihrem 

Leben büßen.“ ) 

Auf den Inſeln des Stillen Ozeans ſpielen ſich ähnliche Szenen ab. 
Die Gemahlin des Miſſionärs Williams fragte einſt eine Fidſchianerin, 
die ihrer Naſe beraubt war: „Wie kommt es, daß ſo viele eurer Weiber 

keine Naſen haben?“ — „Die Vielweiberei iſt ſchuld daran,“ lautete 

die Antwort; „die Eiferſucht erzeugt Haß, und dann trachtet die Stärkere 

darnach, der gehaßten Nebenbuhlerin die Naſe abzuſchneiden oder ab- 
zubeißen.““) Auf Tukopia beging jo manches Weib, das ſich von 
ihrem Gatten wegen einer anderen Frau zurückgeſetzt glaubte, einen 

Selbſtmord.)) Bei den auſtraliſchen Eingeborenen find die alten 

Gattinnen auf ihre jüngeren Nebenbuhler außerordentlich eiferſüchtig, 

ſodaß „eine neue Gattin immer von den übrigen geſchlagen wurde, und 
es zum großen Teil von ihrer Kampftüchtigkeit abhing, ob ſie ihre 

1) Schoolcraft, Band III, S. 234 ff. Vergl. ebenda, Band III, ©. 236. 

2) Brett, S. 351 ff. Vergl. Schomburgk im „Jour. Ethn. Soc. London“, 

Band I, S 270. 

) Humboldt, „Personal Narrative“, Band V, S. 548 ff. 

4) Azara, Band II, S. 22 ff. i 

5) „Ymer“, Band III, S. 86 ff. „Globus“, Band XLIII, S. 157. 

) Williams u. Calvert, S. 152 ff. ) Waitz, Band V, S. 191 ff. 
32* 

—— 
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Stellung behauptete oder nicht.“!) Bei den Narrinjeri leben nach 

Meyer die verſchiedenen Gattinnen des Mannes ſehr ſelten in Eintracht; 
ſie ſind fortwährend in Hader begriffen, da jede trachtet, die begünſtigte 
zu werden.?) „Die ſchwarzen Weiber,“ ſagt Lumholtz, „ſind ebenfalls 

der Eiferſucht fähig.“ ?) 
Bei den See⸗Djaken iſt nach Sir Spenſer St. John das Weib 

viel eiferfüchtiger auf den Gatten als dieſer auf fie.) In China find 

viele Frauen der Verheiratung abgeneigt, weil ſie befürchten, daß ſie 
einem troſtloſen Leben ausgeſetzt würden, falls ihre Gatten ſich zur 
Polygynie bekehrten. Deshalb werden manche buddhiſtiſche oder 
tauiſtiſche Nonnen, während andere der Ehe den Selbſtmord vor— 
ziehen.?) Balfour behauptet, daß die Vielweiberei bei den Moham⸗ 
medanern und den herrſchenden Hindu-Raſſen, welche ſie geſtatten und 

üben, viele häusliche Ränke und Unruhen verurſacht.?) Nach Tod iſt 

ſie „im Orient eine fruchtbare Quelle von Übeln, moraliſchen ſowohl 

als auch phyſiſchen.““) Derſelben Anſicht pflichten Piſchon und d'Es— 
cayrac de Lauture bezüglich der Vielweiberei der Mohammedaner bei.“) 
In Perſien, ſagt Dr. Polak, fühlt eine verheiratete Frau keinen größeren 

Schmerz, als wenn ihr Gatte eine neue Gemahlin heimführt, welche 

er ihr vorzieht; fie iſt dann ganz troſtlos.?) In Agypten ſind Streitig⸗ 
keiten zwiſchen den verſchiedenen Weibern eines Mannes ein ſehr häufiges 
Ereignis, und oft geſtattet die Frau nicht einmal ihrer Sklavin oder 
ihren Sklavinnen, in Gegenwart des Gatten unverſchleiert zu er— 
ſcheinen.““) Die Schilderung des häuslichen Glückes in Salomos 
Sprüchen beruht auf der Annahme, daß der Gatte nur Ein Weib 
habe, nn) und im zweiten Teile der ‚Rig⸗Veda“ finden wir Hymnen, in 

welchen Weiber ihre Mitweiber verfluchen.“) 
Die abyſſiniſchen Weiber werden als ſehr eiferſüchtig geſchildert, 

und in den polygynen Familien der Oſt-Afrikaner, Zulus, Baſutos 

1) Palmer im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 282. Vergl. Freyeinet, 

Band II, S. 766; Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 758, 781. ) Taplin, S. 11. 

2) Lumholtz, S. 213. ) St. John, Band I, ©. 56. 

5, Gray, Band I, S. 185. ) Balfour, Band III, S. 251. 

) Tod, Band I, S. 258. 

8) Piſchon, S. 14. d'Escayrac de Lauture, S. 250 ff. 
o) Polak, Band I, S. 226. 10) Lane, Band I, S. 253 ff. 

17) Saalſchütz, „Das moſaiſche Recht“, Band II, S. 727. 

12) Dutt, „The Social Life of the Hindus in the Rig- Veda Period“, ii 

„The Calcutta Review“, Band LXXXV, S. 79. 
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u. ſ. f. kommt es häufig zu Zänkereien.) Das Howa-Wort für Viel⸗ 
weiberei iſt von der Wurzel ‚rafy‘ abgeleitet, welche Gegner“ bedeutet. 
„So ſehr hat ſich das Heiraten von mehr als einer Gattin ſtets als 

eine ergiebige Quelle von Feindſeligkeit und Zwiſt im Haushalte er: 
wieſen,“ jagt Sibree, „daß dies Wort, welches ‚jemanden zum Gegner 

machen‘ bedeutet, der immer hierfür angewendete Ausdruck iſt .... 

Die verſchiedenen Weiber trachten immer, einen Vorteil über die 

anderen zu erringen und ihren Gatten zu überliſten; beſtändige 
Streitigkeiten und Eiferſüchteleien ſind die Folge, und die Polygamie 
wird unbedingt ſtets zu einer Urſache von Kämpfen und Gegner— 
ſchaften.“?) Berichte ſolcher Art find darnach angethan, unſer Ver— 
trauen in die optimiſtiſchen Behauptungen Le Bons und anderer Ver— 

teidiger der Vielweibereis) zu erſchüttern. 
Um den Zwiſtigkeiten und Kämpfen zwiſchen den Weibern vor: 

zubeugen, giebt der Gatte häufig jeder Frau ein beſonderes Haus. 
Vermutlich wählen verſchiedene Völker nur aus derſelben Urſache ihre 
Gattinnen gewöhnlich aus Einer Familie. Im allgemeinen, ſagt Do— 
menech, wählt ein Indianer, wenn er viele Weiber haben will, vor 
allen anderen womöglich Schweſtern, weil er glaubt, ſich auf dieſe 

Weiſe eher den häuslichen Frieden ſichern zu können.“) Dies hat für 
viele Eingeborenen-Stämme Nordamerikas Gültigkeit;) ein Mann, 
der die älteſte Tochter der Familie heiratet, erwirbt hierdurch in 

vielen Fällen das Recht, alle ihre Schweſtern zu heiraten, ſobald ſie 

1) Waitz, Band II, S. 503. Macdonald, Band I, S. 134. Fritſch, S. 142. 

Caſalis, S. 189. ) Sibree, ©. 161. 
8) Andere Beiſpiele weiblicher Eiferſucht ſiehe bei Kirby im „Smith. Rep.“, 

1864, S. 419 (Kutſchin); Lyon, S. 355 (Iglulik⸗Eskimos); Franklin, „Journey“, 

S. 70 (Crees); v. Martius, Band I, S. 392 (Mundruküs); Turner, „Samoa“, 

S. 97 (Samoaner); Kubary, S. 61 (Pelew-Inſulaner); Ellis, „Polynesian 

Researches“, Band I, S. 269 (Tahitier); Yate, S. 97 (Maoris); Riedel, ©. 335, 
448 (Eingeborene von Babber und Wetter); Cooper, S. 102 (Aſſamiten); Kearns, 

„The Tribes of South India“, S. 72 (Reddies); Rowney, S. 38 (Bhils); Steller, 

S. 288 (Kamtſchadalen); Reade, S. 444 (Mauren der Sahara); Shooter, S. 78; 

v. Weber, Band I, S. 329 ff.; Maclean, S. 44 (Kaffern). 

) Domenech, Band II, S. 306. 
5) Oſt⸗Tinneh (Roß im „Smith. Rep.“, 1866. S. 310), Nadoweſſier (Carver, 

S. 367), Kaviaken (Dall, S. 138), nördliche Indianer (Hearne, S. 129 ff.), Crees 

(Mackenzie, „Voyages“, S. XCVI ff.), Indianer der Halbinſel Kalifornien (Baegert 

im „Smith. Rep.“, 1863, S. 368), Minnetaris und Mandanen (Lewis und Clarke, 

S. 307), Kariben (Waitz, Band III, S. 383). 
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das heiratsfähige Alter erreicht haben.!) Derſelbe Gebrauch beſteht, 
wie berichtet wird, auf Madagaskar?) und, mit Vielmännerei vereint, 
bei gewiſſen Stämmen Indiens. Es leuchtet jedoch ein, daß die Nach: 

teile der Vielweiberei durch ſolche Einrichtungen nicht behoben werden. 
Wo es den Weibern gelungen iſt, eine gewiſſe Macht über ihre 

Gatten zu erlangen, oder wo die altruiſtiſchen Gefühle der Männer 
ſich genug verfeinert haben, um ſie zu veranlaſſen, die Empfindungen 
jener zu berückſichtigen, die ſchwächer ſind als ſie ſelber, dort gilt die 
Monogamie allgemein für die einzig geeignete Eheform. Bei monogamen 
wilden oder barbariſchen Raſſen erfreut ſich das Weib einer verhältnis⸗ 

mäßig günſtigen Stellung, und die eine Erſcheinung muß zum Teile 
als die Urſache, zum Teile als die Wirkung der anderen betrachtet 
werden. Die rein monogamen Irokeſen ſind, um Schoolcraft anzuführen, 

„ſo weit unſere Berichte reichen, die einzigen Stämme Nord- und Süd⸗ 

Amerikas, die den Frauen bei ihren politiſchen Beratungen eine kon⸗ 
ſervative Macht einräumten. Die irokeſiſchen Ehefrauen hatten ihren 
Vertreter bei den öffentlichen Verſammlungen und übten in der wich— 
tigen Frage der Kriegserklärung einen verneinenden Einfluß, oder was 
wir ein Veto⸗Recht nennen, aus. Sie hatten ferner das Recht, beim 

Zuſtandebringen eines Friedens zu vermitteln.“ ?) Überdies beſaßen fie 
beträchtliche Vorrechte in der Familie.“) Bei den Nikaraguanern — 
einem nahezu gänzlich monogamen Volke — ſollen die Gatten ihren 
Weibern ſo ſehr unterworfen geweſen ſein, daß ſie verpflichtet waren, 

die häuslichen Arbeiten zu verrichten, während die Weiber dem Handel 
oblagen.?) Bei den Zapoteken und anderen Völkern der Landenge von 

Tehuantepek, die die Vielweiberei nicht geſtatten, „kennzeichnen Sanft⸗ 
mut, Zuneigung und Genügſamkeit den ehelichen Verkehr.“) Auf 
Neu⸗Hannover') und bei den Djakens) ſcheint die Gattin eine Art 
Anſehen zu genießen, und nach Hickſon ſteht bei den Minahaſſern das 
Weib „und ſtand vermutlich ſchon ſeit vielen Generationen auf gleichem 

1) Indianer von Oregon (Bancroft, Band I, S. 277. Schoolcraft, Band V, 

S. 654), Crows (Baſtian, „Der Papua des dunkeln Inſelreichs“, S. 128, An⸗ 

merkung 8), Schwarzfüße (Derſelbe in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band VI, 

S. 403 ff., Anmerkung). ) Waitz, Band II, S. 438. 
2) Schoolcraft, Band III, S. 195 ff. ) Heriot, S. 338. 
5) Bancroft, Band II, S. 685. ) Ebenda, Band I, S. 661. 

*) Strauch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band IX, S. 62. „Das Ausland“, 
1881, S. 28. ) Wilkes, Band V, S. 363. fr 
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Fuße mit dem Gatten.“ ) Herr Man behauptet, daß die Rückſicht 
und Achtung, mit welcher die Andamanen-Inſulaner die Frauen be— 
handeln, mit Vorteil von gewiſſen Klaſſen unſerer Heimat nachgeahmt 
werden könnte.?) Die Pädam⸗Weiber genießen ſeitens ihrer Gatten 
eine rückſichtsvolle Behandlung, wie ſie bei einer ſo rohen Raſſe ſeltſam 
erſcheint. „Ich habe jedoch andere, ebenſo rohe Raſſen geſehen,“ ſagt 
Dalton, „die in dieſer Beziehung civiliſierteren Völkern als Muſter dienen 
können. Denn dieſe rohen Völker berückſichtigen die Neigungen der 
an der Ehe am meiſten beteiligten Perſonen und frönen nicht der 
Polygamie.“ ?) Die Munda⸗Kols in Tſchota⸗Nagpore nennen das Weib 
„Die Herrin des Hauſes, und die Stellung, welche fie einnimmt, gleicht 
derjenigen einer verheirateten Frau in Europa.) Die Santal-Frauen, 
die ſich des Vorteils erfreuen, im Wigwam des Gatten allein zu herrſchen, 
nehmen nach Man im Familienkreiſe eine viel höhere Stellung ein als ihre 
minder glücklichen Schweſtern in den meiften Ländern des Oſtens.s) Die 
Kandhs, Bodo und Dimals behandeln ihre Weiber und Töchter mit 
Vertrauen und Freundlichkeit und fragen fie in allen [häuslichen An- 
gelegenheiten um Rat.) Bei den monogamen Mohren des weſtlichen 
Sudan üben die Frauen auf die Männer, die ſich die größte Mühe 
geben, ihnen zu huldigen, einen erheblichen Einfluß aus.?) Das An— 
ſehen der Tuareg⸗Weiber iſt ſo groß, daß die Männer gezwungen ſind, 
in Monogamie zu leben, obſchon der Islam die Vielweiberei geſtattet. s) 
Bei den monogamen Teda nehmen die Frauen in der Familie eine ſehr 
hohe Stellung ein.“) Was die europäiſche Monogamie betrifft, fo kann 
kein Zweifel daran obwalten, daß ſie ihren Urſprung der Rückſicht der 
Männer auf die Gefühle der Weiber verdankt. 

Die Eheform wird ferner von der Beſchaffenheit der Leidenſchaft 
beeinflußt, welche die Geſchlechter vereinigt. Wenn die Liebe gänzlich 
auf äußeren Reizen beruht, iſt ſie notwendigerweiſe unbeſtändig; wenn 
ſie hingegen aus geiſtigen Eigenſchaften erwachſende Sympathie in fd 

4) Hickſon, S. 282. ) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 327. 
2) Dalton, S. 28. 

Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, S. 369. 

) Man, „Sonthalia“, S. 15. 
e) Macpherſon, S. 69. Hodgſon im „Jour. As. Soc. Bengal', Band XVIII, 

S. 744. ) Chavanne, „Die Sahara“, S. 454. 

) Derſelbe, S. 181. Vergl. ebenda, S. 209 f. 
13 ) Nachtigal, Band I, S. 447. 
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ſchließt, ſo beſteht zwiſchen Mann und Weib ein Band, welches noch 
anhält, wenn Jugend und Schönheit längſt entſchwunden ſind. 

Es erübrigt uns noch, den eigentlichen monogamen Inſtinkt, 

die verzehrende Leidenſchaft für Eine Perſon, als mächtiges Hindernis 
der Vielweiberei zu erwähnen. Bain bemerkt: „Selbſt die Mutterliebe 
erſtreckt ſich auf mehrere; die Rache beſchränkt ſich nicht auf ein einziges 

Opfer; die Herrſchſucht braucht viele Unterthanen; die ſtärkſte Liebe je⸗ 
doch verdichtet ſich auf Eine Perſon.“!) Die geliebte Perſon erlangt 
in der Einbildungskraft des Liebenden einen unermeßlichen Vorrang 

vor allen anderen. „Der Anfang einer beſonderen Zuneigung,“ ſagt 
derſelbe Pſycholog, „beruht auf einem kleinen Unterſchied des Außeren; 
aber ſolche Unterſchiede werden leicht übertrieben; Gefühl und Hoch— 
ſchätzung wirken und reagieren, bis die Auszeichnung vollſtändig über: 
ſinnlich wird.“?) Dieſe verzehrende Leidenſchaft zu Einer Perſon iſt 

nicht auf die Mitglieder civiliſierter Geſellſchaften beſchränkt. Wir 
finden ſie auch bei wilden Völkern und ſogar bei einigen niedrigeren 
Tieren. Hermann Müller, Brehm und andere tüchtige Beobachter 
haben nachgewieſen, daß ſie bei Vögeln vorkommt, und Darwin fand 
fie bei gewiſſen gezähmten Säugetieren.?) Der Liebesvogel überlebt ſelten 
den Tod ſeines Gefährten, ſelbſt wenn man ihm einen neuen paſſenden 

Genoſſen zugeſellt.“) Houzeau berichtet auf Grund des Zeugniſſes 
Friedrich Cuviers: „Als einer der Biſamaffen (Harpale jacchus) im 
Pariſer Botaniſchen Garten ſtarb, war der überlebende Gatte troſtlos. 

Er ſtreichelte lange den Leichnam ſeiner Gefährtin; als er endlich zur 
vollen Überzeugung der traurigen Wirklichkeit kam, hielt er die Hände 
vor die Augen und verblieb in dieſer Stellung, ohne ſich zu rühren 
oder Nahrung zu nehmen, bis er ſelbſt verſchied.““) 

Bei den Indianern von Weſt⸗Waſhington und Nord-Weſt⸗Oregon, 

ſagt Gibbs, „beſteht zweifellos oft eine ſtark entwickelte, ſinnliche 
Neigung, welche zur Ehe führt, wie ſich nicht ſelten junge Weiber 
beim Tode ihres Geliebten umbringen.“) Dasſelbe wird von anderen 

) Bain, S. 136 ff. 2) Ebenda, S. 137. 

e) Müller, „Am Neſte“, S. 102. Brehm, „Vogel⸗Leben“, Kap. II. Darwin, 

„The Descent of Man“, Band II, S. 293 — 295. 

) Brehm, „Vogelleben“, S. 288 ff. 

5) Houzeau, „Etudes sur les facultés mentales des animaux“, Band II, 

S. 117. ) Gibbs, S. 198. 
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Indianerſtämmen behauptet, bei denen Selbſtmord wegen nichterhörter 
Liebe zuweilen ſogar unter Männern vorkommt.!) Dalton berichtet, 

daß die Pahäria⸗Burſche und Mädchen ſehr ſchwärmeriſche Liebes 
verhältniſſe anknüpfen; „ſie fühlen ſich unglücklich,“ ſagt er, „wenn 
fie auch nur Eine Stunde voneinander getrennt ſind.“?) Davis 

erzählt uns von einem Neger, der nach vergeblichen Verſuchen, ſeine 
Geliebte aus der Sklaverei loszukaufen, lieber ſelber ein Sklave wurde, 

um nicht länger von ihr getrennt zu fein.) Es iſt bekannt, daß auf 
Tahiti zurückgewieſene Bewerber oft Selbſtmord begehen“), und ſogar 

die rohen auſtraliſchen Mädchen ſingen bei einem Hang zu ſchwärmeriſcher 

Trauer: „Ich werde meinen Liebling nie wieder jehen.“ °) 
Wie ein Mann unter gewiſſen Umſtänden den Beſitz vieler Weiber 

erſehnt, ſo kann auch ein Weib verſchiedene Gründe haben, ſich mehrere 
Gatten zu wünſchen. Die Eiferſucht des Mannes jedoch duldet nicht 
leicht Nebenbuhler, und da er der ſtärkere iſt, entſcheidet ſein Wille. 

Deshalb iſt die Vielmännerei, wo ſie vorkommt, nur ausnahmsweiſe 

das Ergebnis der Wünſche des Weibes. 
Verſchiedene Urſachen ſind für dieſe empörende Sitte angeführt 

worden. Die Schwierigkeit, die Kaufſumme für ein Weib aufzutreiben, 

und die Erhaltungskoſten desſelben dürften dieſelbe teilweiſe erklärlich 

machen.) Hinſichtlich der Vielmännerei in Kunawar bemerkt W. Rebſch, 
daß der vermutete Grund nicht in der Armut, ſondern in dem Wunſche 

liegt, die Verteilung des gemeinſamen väterlichen Erbes unter eine An— 
zahl von Brüdern hintanzuhalten.)) Einige Schriftſteller glauben, 
daß die Vielmännerei den nützlichen Zweck fördert, die Frau vor Ge— 
fahren und Mühſeligkeiten zu ſchützen, wenn fie während längerer Ab— 

weſenheit ihres Gebieters in ihrem entlegenen Heim allein gelaſſen 

1) Waitz, Band III, S. 102. )) Dalton, ©. 273. 

8) Waitz, Band II, S. 117. 

) Wilkes, Band IV, S. 45. Seemann, „Viti“, S. 192. Ellis, „Polynesian 

Researches“, Band I, S. 267. 

5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 756. Vergl. ebenda, Band VI, S. 125; 

„Das Ausland“, 1857, S. 888. 

6) Dalton, S. 33 (Miris). Cunningham, „History of the Sikhs“, S. 18 

(Tibetaner). Fritſch, S. 227 (Damaras). Baſtian in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 

Band VI, S. 388. 

7) Stulpnagel in „The Indian Antiquary“, Band VI, S. 134. Vergl. 
Davy, S. 287. 
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wird.) Nach Angabe der Singaleſen entſtand dieſer Gebrauch in den 
ſogenannten feudalen Zeiten, in denen die erzwungene Gefolgſchaft des 
Volkes beim Könige und bei den höheren Häuptlingen zum Ruin der 

Reisfelder hätte führen müſſen, wären nicht Intereſſenten zurückgelaſſen 

worden, um dem Feldbau obzuliegen. Sir Emerſon Tennent bemerkt 

jedoch, daß die Vielmännerei bedeutend älter iſt als das erwähnte 
Syſtem: es iſt erwieſen, daß ſie zu einer Zeit beſtand, welche dem 

„Feudalismus“ lange vorherging.?) Was für ſonſtigen Urſachen der 

Gebrauch auch zugeſchrieben werden kann, die hauptſächlichſte unmittel⸗ 
bare Urſache beſteht zweifellos im ziffermäßigen Mißverhältnis zwiſchen 
den Geſchlechtern. 

1) Gordon Cumming, S. 406 (Tibetaner). Beauregard im „Bull. Soc. 

d’Anthr.“, Serie III, Band V, S. 264 ff. (Maſſageten). 

2) Emerſon Tennent, Band II, S. 429. 



Die Formen der Ehe. 507 

Zweiundzwanzigſtes Kapitel. 

Die Formen der Che. 

(Schluß.) 

Was die Geſchichte der Eheformen anbelangt, ſo können wir 
hinſichtlich der Monogamie und der Vielweiberei mit unbedingter 

Sicherheit zwei Folgerungen ziehen: die Monogamie, von jeher die 
überwiegende Eheform, war auf den niedrigſten Civiliſationsſtufen all⸗ 
gemeiner als auf etwas höheren Stufen, während die Vielweiberei 

auf einer noch höheren Stufe in großem Maße abermals der Mono— 
gamie den Platz einräumte. 

Wie bereits bemerkt, üben Kriege, welche bei Völkern mit hoch— 
entwickelter Stammesorganiſation das Verhältnis der Geſchlechter oft 
bedeutend verändern, bei roheren Geſellſchaften in dieſer Beziehung 
einen viel geringeren Einfluß aus. Da in derartigen Geſellſchaften 
alle Männer nahezu gleichgeſtellt ſind und, um Wallace zu citieren, 
„jedermann ſorgfältig die Rechte ſeines Nebenmenſchen achtet und eine 
Verletzung dieſer Rechte ſelten oder niemals ſtattfindet,“ “) iſt den 

polygynen Gewohnheiten kein großer Spielraum gelaſſen. 
Die Vielweiberei hat für die Männer roher Gemeinſchaften, bei 

denen die Jagd die hauptſächlichſte Quelle der Lebenserhaltung bildet, 
und die weibliche Arbeit nur geringen Wert beſitzt, verhältnismäßig 
wenig Reiz. Bei Geſellſchaften höherer Art ſteht die Sache anders. 
Wohl hat in ſolchen Geſellſchaften der Mann ſeine Gattin zu kaufen, 

wohl ſind die Frauen oft eine koſtſpielige Habe; aber dieſes Hindernis 

1) Wallace, „The Malay Archipelago“, Band II, ©. 460. 
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der Vielweiberei wird durch die Anhäufung von Reichtum und durch 
die Klaſſenunterſchiede mehr als aufgewogen. 

Nichts iſt der Vielweiberei günſtiger als die geſellſchaftliche Spaltung. 
„In ihrer höchſten und geregelten Form,“ bemerkt Morgan mit Recht, 
„hat ſie einen anſehnlichen Fortſchritt der Geſellſchaft, vereint mit der 

Entwicklung höherer und untergeordneter Klaſſen und einiger Arten 
von Reichtum zur Vorausſetzung.“ “) Von den Jrokeſen ſprechend, 

bemerkte Golden vor langer Zeit, daß „bei Völkern, bei denen hin— 

ſichtlich des Reichtums und des Anſehens alle auf gleichem Fuße ſtehen, 
die Vielweiberei nicht gut eingeführt werden könne.“?) Nach Waitz 
beſteht die Urſache der großen Seltenheit der Vielweiberei bei den 

Hottentotten darin, daß fie keine Ungleichheit in Rang und Wohlhaben⸗ 

heit kennen.?) Die Felſen-Veddahs haben keinen Klaſſenunterſchied, 

und obgleich jede Gruppe ihren eigenen Anführer — den thatkräftigſten 

Stammesälteſten — beſitzt, übt er kaum irgend welche Macht aus.?) Faſt 
dasſelbe können wir von den meiſten wilden monogamen Völkern be⸗ 

haupten, welche wir erwähnt haben. So ſtehen alle Pädams, mit 
Ausnahme der Sklaven, auf der gleichen Rangſtufe,?) und von den 
Kukis wird mitgeteilt, daß alle zuſammen eſſen und trinken, und daß 

„ein Mann ſo gut iſt wie der andere.“) Dies gilt von den Tſchitta⸗ 

gong⸗Hügelſtämmen im allgemeinen, die ſich einer vollkommenen geſell⸗ 
ſchaftlichen Freiheit erfreuen, da ihre nomadiſche Lebensweiſe eine 
größere Vermögensanhäufung ausſchließt.?) Bei den Hügeldjaken find, 
wie Spencer bemerkt, die Häuptlinge nicht imſtande, wahrhaften Ge⸗ 
horſam zu erzwingen; die Macht der Anführer aller Bodo⸗ und 
Dhimal⸗Dörfer iſt bloß nominell, und die Gouverneure der Pueblo— 
Städte werden alljährlich gewählt.s) In Tana, wo die Macht eines 
Häuptlings nicht über die Schußweite ſeiner Behauſung hinaus zu 
reichen ſcheint, haben wenige Häuptlinge mehr als drei Weiber, die 

meiſten unter ihnen bloß eine oder zwei.“) Anderſeits kommen in ganz 

Afrika Vielweiberei und große Klaſſenunterſchiede gleichzeitig vor. Wir 
können daher mit Sicherheit folgern, daß die Vielweiberei in dem 

) Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity“, S. 477. 

) Gitiert von Schoolcraft, Band III, S. 191. ) Waitz, Band II, S. 341. 

) Emerſon Tennent, Band II, S. 442, 440. 5) Dalton, S. 28. 
6) Lewin, S. 253. ) Ebenda, S. 343. 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 677. 
) Turner, „Samoa“, S. 315, 317. 
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Maße allgemeiner wurde, in welchem mit dem Fortſchritte der Civili— 
ſation die Spaltung zunahm. 

Es iſt eine beachtenswerte Thatſache, daß die höheren Wilden und 

Barbaren dieſer Sitte in ausgedehnterem Maße frönen als die nie— 

drigſten Raſſen. Letztere ſind mit wenigen Ausnahmen entweder ſtreng 
monogam oder der Vielweiberei nur wenig ergeben. Die niedrigſten 

Waldſtämme in Braſilien und im Innern Borneos ſind monogam. 

Die Veddahs und Andamaneſen beſtehen ebenſo ſtreng auf der Mono— 

gamie wie welches europäiſche Volk immer. Die monogamen Tungthen 

ſind nach Lewin „den Lockungen der Civiliſation unzugänglich,“ und 

er glaubt, daß es ſchwer, vielleicht gar unmöglich wäre, ſie von ihrem 
wilden Leben abzubringen.!) Die Mrüs werden von den polygynen 
Chjungthen als Wilde verachtet,?) und die Kalifornier, die nach Powers 

der Vielweiberei in viel geringerem Maße huldigen als die Indianer 

am Atlantiſchen Ozean, ſind „eine unterwürfige, niedrige Raſſe, .. 

eine der niedrigſten Raſſen auf Erden.“ 3) 
Von gewiſſen Völkern, die urſprünglich monogam waren, iſt es 

bekannt, daß ſie unter dem Einfluſſe einer höheren Civiliſation die 

Vielweiberei annahmen. So giebt es nach Vämbeéry kein einziges 
Anzeichen dafür, daß die Vielweiberei eine Einrichtung der urſprüng— 
lichen Turko-Tataren geweſen wäre, und ſie iſt den nomadiſchen Völkern 
jener Raſſe ſelbſt heute noch nahezu unbekannt.?) Maſon und Smeaton 
berichten, daß ſie bloß von jenen Karens zuweilen geübt wird, die 

mit den Birmanern oft in Berührung kommen.“) Bei den Indern 

ſcheint die Vielweiberei nach Dutt erſt im letzten Abſchnitte des vediſchen 

Zeitalters entſtanden zu ſein, da ſich in den früheren Hymnen kaum 
irgend welche Anſpielungen darauf finden.“) Goguet bemerkt, daß wir 
in Fabeln, welche bis zu den früheſten Zeiten zurückverfolgt werden 

können, „kein einziges Beiſpiel eines Mannes finden, der mehr als 
Eine geſetzliche Gattin gehabt hätte.“) Wenngleich in den Schriften 
Kalidaſas die Mehrheit der Helden als polygyn geſchildert wird,?) jo 
ſind die Hauptgottheiten, welche die Hindus anerkennen, dennoch 

) Lewin, S. 191. ) Derſelbe, S. 231. ) Powers, S. 406, 5. 

) Vämbeéry, „Die primitive Kultur des turko⸗tatariſchen Volkes“, S. 71. 

5) Maſon im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XIII, S. 19 ff. Smeaton, 
S. 81. ) Dutt in „The Calcutta Review“, Band LXXXV, S. 79. 

) Goguet, Band I, S. 22. ) Balfour, Band III, S. 253. 
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als bloß mit Einer geſetzlichen Gattin vermählt dargeſtellt.) Die in 
polygynen Familien der zuerst geehelichten Gattin jo allgemein ein⸗ 
geräumte höhere Stellung ſcheint in den meiſten Fällen einen Über: 

gang von monogamen zu polygynen Gebräuchen zu bezeichnen und 
nicht wie ſo oft angedeutet wurde,?) umgekehrt. 

| Es iſt um jo wahrſcheinlicher, daß die Monogamie bei unſeren 

erſten menſchlichen Vorfahren faſt ausſchließlich vorherrſchte, als dies 
bei den menſchenähnlichen Affen der Fall iſt. Wohl erwähnt Darwin 
den Gorilla als Polygamiſten;?) doch behaupten die meiſten der uns 

über dieſes Tier zur Verfügung ſtehenden Berichte das Gegenteil. 

Hartmann ſagt, ſich auf die glaubwürdigſten Autoritäten ſtützend: 

„Die Gorillas leben in Geſellſchaften, die aus einem Männchen, einem 
Weibchen und ihren verſchiedenaltrigen Jungen beſtehen.“ “) 

Wir können deshalb als erwieſen annehmen, daß die Civiliſation 

bis zu einem gewiſſen Grade der Vielweiberei günſtig iſt; es iſt jedoch 

ebenſo gewiß, daß ſie in ihren höheren Formen zu Monogamie führt. 

Einer der weſentlichſten Vorteile der Kultur beſteht in der Ab— 
nahme der Kriege. Die Sterbeziffer der Männer wurde infolge deſſen 
eine geringere, und das anſehnliche Mißverhältnis zwiſchen den Ge— 

ſchlechtern, welches die Vielweiberei bei vielen kriegeriſchen Völkern 

nahezu zu einem Naturgeſetze geſtaltete, iſt bei den fortgeſchrittenſten 
Nationen verſchwunden. Kein Aberglaube trennt den civiliſierten Mann 

von ſeiner Gattin während ihrer Schwangerſchaft, und während ſie ihr 

Kind ſäugt, und die Säugeperiode iſt ſeit der Einführung gezähmter 
Tiere und des Gebrauches der Milch bedeutend kürzer geworden. Dem 
civiliſierten Geiſte erſcheinen Jugend und Schönheit keineswegs mehr 
als die einzigen Lockmittel des Weibes, und die Civiliſation hat die 

weibliche Schönheit dauerhafter geſtaltet. Der Wunſch nach Nach: 

1) Dubois, S. 101. Vergl. die Sagen der Niſchinam (Powers, S. 339), 
Thlinkets (Dall, S. 421), Nikaraguaner (Waitz, Band IV, S. 280) und der Be- 

wohner der Karolinen⸗Inſeln (ebenda, Band V, S. 136). 

2) So z. B. von Poſt in „Geſchlechtsgenoſſenſchaft“, S. 27, und von Spencer 

in „The Principles of Sociology“, Band I, S. 664 ff. 

®) Darwin, „The Descent of Man“, Band I, S. 334; Band II, S. 394 ff. 

Reade glaubt (S. 214), daß wir folgern dürfen, die Gorillas ſeien, gleich den 

Truthähnen, Hähnen, Faſanen und anderen um die Weibchen kämpfenden Tieren, 
polygam, weil ein vertrauenswürdiger Gewährsmann zwei Gorillas miteinander 

kämpfen ſah. Doch kämpfen nicht nur polygame Tiere um die Weibchen. 

) Hartmann, S. 214. 
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kommen hat, wir wir geſehen, an Heftigkeit verloren. Eine große 
Familie bietet für den Kampf ums Daſein keine Hilfe mehr; ſie wird 
im Gegenteile häufig als unerträgliche Laſt betrachtet. Die Verwandten 

eines Mannes ſind nicht länger ſeine einzigen Freunde, Wohlhabenheit 
und Anſehen hängen nicht mehr von der Zahl ſeiner Gattinnen und 

Kinder ab. Die Frau hat aufgehört, eine bloße Arbeiterin zu ſein, 

und an die Stelle der Handarbeit haben wir zum großen Teile die 

Arbeitsleiſtung der Haustiere und den Gebrauch von Werkzeugen und 
Maſchinen geſetzt.“) Die Vielweiberei iſt mithin nach verſchiedenen 

Richtungen für den civiliſierten Mann minder wünſchenswert, als ſie 
für ſeine barbariſchen und wilden Vorfahren war. Auch noch andere 
Urſachen haben beigetragen, dasſelbe Ergebnis zu erzielen. 

Wenn den Gefühlen des Weibes die gehörige Achtung entgegengebracht 
wird, bildet die Monogamie notwendigerweiſe die einzige anerkannte Ehe— 

form. Nirgends zeigt ſich der Fortſchritt des Menſchengeſchlechtes klarer 

als in der zunehmenden Anerkennung der Frauenrechte, und die Urſachen, 

welche auf niedrigeren Entwicklungsſtufen die Vielweiberei den Frauen 

ſelber wünſchenswert machen, beſtehen nicht in hochciviliſierten Geſell— 

ſchaften. Das verfeinerte, hauptſächlich auf gegenſeitiger Sympathie 
und auf der Würdigung geiſtiger Eigenſchaften beruhende Liebesgefühl 
läßt ſich kaum mit polygynen Gebräuchen vereinbaren, und die Leiden— 
ſchaft für Eine Perſon iſt allmählich verzehrender geworden. 

Wird die Monogamie in der Zukunft die einzige anerkannte Ehe— 
form ſein? Dieſe Frage iſt verſchiedentlich beantwortet worden. Nach 
Spencer „bildet die monogame Form des Geſchlechtsverkehrs offenbar 

die letzte Form, und jede vorausſichtliche Anderung muß ſich in der 

Richtung einer Ergänzung und Erweiterung derſelben bewegen.“) 

Anderſeits iſt Le Bon der Meinung, daß die europäiſchen Geſetze in 

Zukunft die Vielweiberei für zuläſſig erklären werden,?) und Letourneau 

bemerkt, daß wir die Monogamie, wenngleich fie uns heute vortreff— 
licher dünkt als alle bisher bekannten Eheformen, „nicht als die ultima 

1) Bei den Betſchuanen wurde nach Conder („Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, 

S. 86) ein Mann früher um ſo reicher, je mehr Weiber er hatte, weil ſie ſeine 

Felder umzuhauen pflegten; „heute jedoch ſind Pflüge eingeführt, und die Männer 

ſetzen einen Stolz darein, ein Geſpann von acht Ochſen vor einem Pfluge zu treiben.“ 

) Spencer, „The Principles of Sociology“, Band I, S. 752. 

3) Le Bon, „La eivilisation des Arabes“, S. 424. 
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Thule in der Entwicklung der Eheſchließung betrachten dürfen.“ “) Wir 

können jedoch ohne Zögern behaupten, daß, falls das Menſchengeſchlecht 

in derſelben Richtung fortſchreiten wird wie bisher, falls folglich die 

Urſachen, denen die Monogamie bei den fortgeſchrittenſten Geſellſchaften 
ihren Urſprung verdankt, mit beſtändig wachſender Kraft weiter wirken 
werden, falls insbeſondere der Altruismus zunehmen und das Liebes— 
gefühl ſich verfeinern und ausſchließlicher Einer Perſon zuwenden wird, 
die Geſetze der Monogamie keine Anderung erleiden können, ſondern 

vielmehr weit ſtrenger eingehalten werden müſſen, als dies jetzt geſchieht. 

Me Lennan meint, daß in den Urzeiten Vielmännerei die Regel, 

Monogamie und Vielweiberei die Ausnahmen bildeten. Nach ſeiner 
Anſicht war das einzige Eherecht, in welchem weibliche Verwandtſchaft 

entſtanden ſein konnte, die Vielmännerei — Vielmännerei „der roheſten 

Art,“ in welcher die Gatten nicht verwandt ſind. Und es wäre nach 

ihm unmöglich, zu glauben, daß die Leviratsehe — d. h. die Sitte, 

die Gattin eines verſtorbenen Bruders zu heiraten — nicht von Viel⸗ 
männerei abſtamme.?) Wir haben die Unrichtigkeit der erſten Be⸗ 
hauptung, nach welcher das Syſtem der „Verwandtſchaft bloß in 
weiblicher Folge“ auf der Ungewißheit hinſichtlich der Väter beruht, 
bereits nachgewieſen. Die zweite Behauptung wird ſich als ebenſo 
irrig erweiſen. 

Das Levirat bildet zweifellos eine weit verbreitete Sitte,?) und 

1) Letourneau, „Sociology“, S. 378. 

2) MeLennan, „The Levirate and Polyandry“ in „The Fortnightly 

Review“, Neue Serie, Band XXI, S. 703-705. Derſelbe, „Studies“, ©. 112 ff. 
3) Bellabollas (Bancroft, Band I, S. 169, Anmerkung 34), Indianer von 

Weſt⸗Waſhington und Nord-Weſt⸗Oregon (Gibbs, S. 199), Miwok (Powers, S. 356), 

Irokeſen, Wiandoten (Heriot, S. 330), Schawaneſen (Aſhe, S. 250), Azteken, 

Majas, Mosquitos (Bancroft, Band IL, S. 466, 671; Band I, S. 730), Arawaken 

(Waitz, Band III, S. 392), Warraus (Schomburgk im „Jour. Ethn. Soc. London“, 

Band I, S. 275), Tupis (Southey, Band I, S. 241), Auſtralier (Curr, Band I, 

S. 107. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 776. Bonney im „Jour. Anthr. Inst.“, 

Band XIII, S. 135. Palmer, ebenda, Band XIII, S. 298. Salvado, „Mémoires“, 

S. 278. Brough Smyth, Band J, S. 87. Lumholtz, S. 164), Samoaner (Turner, 

„Samoa“, S. 98), Neu⸗Kaledonier (Moncelon im „Bull. Soc. d' Anthr“, Serie III, 

Band IX, S. 367), Bewohner Neu-Britanniens (Romilly in den „Proc. Roy. 

Geo. Soc.“, Neue Serie, Band XI, S. 9), Karolinen-Inſulaner (Waitz⸗Gerland, 

Band V, S. 106), die Völker Neu⸗Guineas (Wilken, „Verwantschap“ u. ſ. f., 
S. 66) und des malajiſchen Archipels (ebenda, S. 32, 39, 54, 5760. Marsden, 

S. 228, 229, 260 ff. Joeſt in den „Verhandl. d. Berl. Gef. f. Anthr.“, 1882, 
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wenn bewieſen werden könnte, daß es ein Überreſt der Vielmännerei 

iſt, wären wir gezwungen, zu folgern, daß dieſe Eheform einſt ſehr 

allgemein war. Wo die Frauen als Eigentumsobjekte gelten, werden 

ſie ſelbſtverſtändlich wie anderer Beſitz vererbt.“) In vielen Fällen 

wird ausdrücklich berichtet, daß der Bruder, oder in Ermangelung 

eines Bruders der nächſte Verwandte, ein Anrecht auf die Witwe 

hat, und wenn er ſie nicht heiratet, ſo bleibt er nichtsdeſtoweniger ihr 
Vormund und darf fie einem anderen Manne ſchenken oder ver: 

kaufen.?) Doch es giebt mehrere Völker, die das Levirat eher für 

eine Pflicht als für ein Recht halten?) Bei den Thlinkets z. B. muß 
nach dem Tode eines Gatten ſein Bruder oder ſein Schweſterſohn die 

Witwe heiraten, und die Unterlaſſung dieſer Pflicht hat blutige Fehden 

veranlaßt.?) Das Geſetz, welches dem Manne die Pflicht auferlegt, 

für ſeine Schwägerin zu ſorgen, entſpricht anderen, den Verwandten 

S. 70), Mrüs (Lewin, S. 234), Kaupuis (Watt im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, 

S. 355), Kachjenen (Anderſon, S. 142), Pahärias (Dalton, S. 273), Bilutſchis 

(Postans, „The Bilüchi Tribes Inhabiting Sindh“ im „Jour. Ethn. Soc. Lon- 

don“, Band I, S. 105), Oſſeten (V. Haxthausen, „Transcaucasia“, S. 403), 

Oſtjaken (Latham, Band I, S. 457), Kamtſchadalen (Steller, S. 347), Ainos (Dall, 

S. 524. Dixon in den „Trans. As. Soc Japan“, Band XI, S. 44), Araber 

(Burckhardt, S. 64. Hildebrandt in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band X, S. 406), 

Gallas (Waitz, Band II, S. 516), Küri (Nachtigal, Band II, S. 375), Kunäma 

(Munzinger, S. 488), Neger Senegambiens (Reade, S. 455), die von Du Chaillu 

erwähnten Stämme im Innern von Weſt⸗Aquatorial⸗Afrika („Journey to Ashango 

Land“, S. 429), Betſchuanen, Zulus (Conder im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, 
S. 85), Oſt⸗Central⸗Afrikaner (Macdonald, „Africana“, Band I, S. 135), Be⸗ 

wohner von Madagaskar (Sibree, S. 246), Juden („Deuteronomium“, Kap. XXV, 

Vers 5— 10), Agypter („Das Ausland“, 1875, S. 293). 
1) Vergl. Spencer, „The Principles of Sociology“, S. 649. 

2) Munzinger, S. 488 (Kunäma), v. Martius, Band I, S. 117, 118, 691 

(Eingeborene Braſiliens, Arawaken). Gibbs, S. 199 (Indianer von Weſt⸗ 

Waſhington und Nord-Weſt⸗Oregon). 

3) Atka⸗Aleuten (Petroff, S. 168), Tſchippewas (Keating, Band II, S. 170 ff.), 

Eskimos („Das Ausland“, 1881, S. 698 ff.), Crees (Waitz, Band III, S. 110), 

Gingeborene Braſiliens (v. Martius im „Jour. Roy. Geo. Soc.“, Band II, S. 198), 

Stämme von Weſt⸗Viktoria (Dawſon, S. 27), Einwohner von Nitendi und der 

Neu⸗Hebriden (Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 634), Nufur⸗Papuaner von Neu⸗Guinea 

(Guillemard, S. 390), Santalen („Ymer“, Band V, S. XXIV). Bei den Gonds 

obliegt einem jüngeren Bruder die Pflicht, die Witwe ſeines älteren Bruders zu 

heiraten, obgleich das Umgekehrte nicht geſtattet iſt (Forſyth, S. 150). 

) Dall, S. 416. 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 33 
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anheimfallenden Pflichten, wie der Vendetta u. ſ. f. MeLennan legt 
auf die Thatſache Gewicht, daß der Bru der des verſtorbenen Gatten 

deſſen Witwe erbt. „Wie kam es,“ ſagt er, „daß das Erbfolgerecht 

in den roheren Fällen den Bruder dem Sohne des Verſtorbenen vor⸗ 
zog? Wir wiederholen, daß die einzige mögliche Erklärung in der 

Abſtammung des Erbfolge-Geſetzes von der Vielmännerei liegt.“ “) Aber 
bei vielen jener Völker, die das Levirat üben, erben die Söhne entweder 
überhaupt nicht, oder fie kommen in der Erbfolge erſt nach den Brüdern.) 
Bei den Santalen z. B. „erbt nach dem Tode eines älteren Bruders 
der nächſtälteſte die Witwe, die Kinder und das geſamte Vermögen.“) 

Bei einigen wenigen Völkern fällt die Witwe mit dem übrigen Eigen⸗ 

tum des Verſtorbenen ſeinem Bruder oder ſeinem Schweſterſohn zu.“) 

Doch iſt es natürlicher, daß dort, wo die Erbfolge in weiblicher Ab- 
ſtammung herrſcht, die Witwe vom Bruder und nicht vom Neffen ge⸗ 
heiratet werde, da ſie in der Regel bedeutend älter und der Neffe oft 
zu jung iſt, um ſie heiraten und gebührend erhalten zu können. 

Selbſt wenn ein Sohn das übrige Vermögen ſeines Vaters erbt, 
iſt es leicht begreiflich, warum er nicht die Witwe erbt. Sie erben 
heißt im allgemeinen ſie heiraten. Aber nirgends darf ein Sohn ſeine 
leibliche Mütter heiraten; es iſt mithin natürlich, daß das Erbrecht, 
wenigſtens wo die Monogamie vorherrſcht, dem Bruder gebührt. In 

polygynen Familien geſchieht es anderſeits oft, daß der älteſte Sohn 

oder daß alle Söhne die Witwen des Vaters erben, wobei die leibliche 
Mutter in allen Fällen ausgeſchloſſen bleibt.5) Bei den Bakalai, einem 

Stamme Agquatorial⸗Afrikas, dürfen die Witwen den Sohn ihres ver⸗ 

) MeLennan, „Studies“ u. ſ. w., S. 112 ff. 
2) Fidſchianer, Samoaner (Pritchard, S. 393), Papuas von Neu: Guinea 

(Finſch, „Neu⸗Guinea“, S. 77. Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 661), Karolinen⸗ 

Inſulaner (Kotzebue, Band III, S. 209. Waitz⸗Gerland, Band V, S. 117), die 

von Du Chaillu erwähnten Stämme im Innern des weſtlichen Aquatorial-Afrika 

(„Journey to Ashango Land“, H. 429). Bei vielen andern Völkern gebührt das 

Erbrecht in erſter Reihe dem Bruder. ) Man, S. 100. 

4) Thlinkets (Holmberg in den „Acta Soc. Sei. Fennicae“, Band IV, S. 316, 
325), Kunäma (Munzinger, S. 488, 484). 

5) Miris (Rowney, S. 154), Tataren (Marco Polo, Band I, S. 221. 

de Rubruquis, S. 33 ff.), Wanjoro (Wilſon und Felkin, Band II, S. 49), Wakamba 
(Hildebrandt in der „Zeitſchr. f. Gthnol.“, Band X, S. 406), Baele (Nachtigal, 

Band II, S. 176), Egbas (Burton, „Abeokuta“, Band I, S. 208), Neger von 
Fida u. ſ. f. (Bosman, S. 480. Waitz, Band II, S. 115). 
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ſtorbenen Gatten heiraten oder in Ermangelung eines Sohnes mit 
deſſen Bruder leben.“) Von den Benin-⸗Negern berichtet Bosman, 
daß der älteſte Sohn, der einzige Erbe, ſeiner leiblichen Mutter, falls 

ſie am Leben, entſprechende Unterhaltmittel gewährt, daß er aber die 

übrigen Witwen ſeines Vaters, beſonders jene, die keine Kinder gehabt 
haben, nach Belieben zu ſich nimmt und als ſeine eigenen Gattinnen 
benützt; hinterläßt der Verſtorbene keine Kinder, ſo erbt der Bruder 

ſein geſamtes Eigentum.?) Bei den Miſchmis erhält der Erbe die 
Witwen, mit Ausnahme ſeiner leiblichen Mutter, die dem nächſten 

männlichen Verwandten zufällt.?) Bezüglich der Kaffern Natals bemerkt 

Shooter, daß „nach dem Tode eines Mannes jene Weiber, die den 

Kraal nicht verlaſſen haben, beim älteſten Sohne zurückbleiben. Wollen 
ſie ſich wieder verehelichen, müſſen ſie zu einem Bruder des verſtorbenen 

Gatten gehen.“) Die Erbfolgegeſetze find ſomit den Verhältniſſen ent⸗ 
ſprechend abgeändert und nicht einmal bei einem und demſelben Volke 
gleichförmig. Oft erbt der Bruder die Häuptlingswürde, der Sohn 
das Eigentum des Verſtorbenen?) — zweifellos weil der ältere und 
erfahrenere Bruder gewöhnlich beſſer als der Sohn befähigt iſt, zu 
befehlen.) 

MeLennan lenkt unſere Aufmerkſamkeit auf die Thatſache, daß bei 

vielen Völkern die vom Bruder gezeugten Kinder als Kinder des ver— 
ſtorbenen Bruders gelten.“) „Es leuchtet ein,“ jagt er, „daß man 

leichter annehmen konnte, die Kinder gehörten dem verſtorbenen Bruder, 
wenn die Kinder der Bruderſchaft bereits in einem früheren Stadium 
für die Kinder des älteſten Bruders gehalten worden waren, d. h. wenn 
wir vorausſetzen, dieſe Verpflichtung ſei ein Überbleibſel der Viel⸗ 

männerei.“s) Dieſe Erklärung iſt jedoch ſehr weit hergeholt. Starcke 
bemerkt mit Recht, daß jemand vom juridiſchen Standpunkte der Vater 

1) Brough Smith, Band I, S. 97, Anmerkung. ) Bosman, ©. 528. 

3) Dalton, S. 16. ) Shooter, S. 86. 

5) MeLennan, „The Patriarchal Theory“, S. 89. 

6) Vergl. Maine, „Ancient Law“, ©. 241. 

?) Hebräer („Deuteronomium“, Kap. XXV, Vers 5—10), Inder („Geſetze 

Manus“, Kap. IX, Vers 59—63), Oſſeten (v. Haxthausen, „Transcaucasia“, S. 403), 
Betſchuanen (Livingstone, „Missionary Travels“, S. 185), Volk von Madagaskar 
(Sibree, S. 246). Bei den Indern nahm der „Levir“ die Witwe ſeines Bruders 

nicht zur Gattin, ſondern pflegte bloß geſchlechtlichen Verkehr mit ihr. Dieſer 

Gebrauch wurde „Nijoga“ genannt. ) MeLennan, „Studies“ u. ſ. f., S. 113. 
ö 33* 
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eines Kindes ſein könne, ohne es in Wirklichkeit ſein zu müfjen.!) In 

Neu⸗Guinea, ſagt Bink, „übernimmt beim Tode des Vaters der Onkel 

(der Bruder des Vaters) die Vormundſchaft; wenn das Kind verwaiſt, 
erkennt es ſeinen Onkel als Vater an.“?) Auf Samoa glaubte der 
Bruder eines verſtorbenen Mannes berechtigt zu ſein, deſſen Gattin 

zu beſitzen und von den verwaiſten Kindern als ihr Vater betrachtet 
zu werden.?) Bei den Kaffern Natals gehören die Kinder der Witwe 

eines Verſtorbenen, welche ſie in der Ehe mit deſſen Bruder zeugte, 
ſeinem Sohne.) Ganz im Einklange mit dieſen Thatſachen können 
die Kinder einer Witwe als dem verſtorbenen Gatten gehörend be— 

trachtet werden. Wo der Tod ohne Nachkommenſchaft für ein ſchreck— 
liches Unglück gilt, iſt das Eigentumsrecht an den Kindern von größter 
Wichtigkeit für den Verſtorbenen. Nur wenn der Verſtorbene keine 
Nachkommen hat, ſchreiben die jüdiſchen, indiſchen und malagaſiſchen 

Geſetze dem Bruder die Pflicht vor, ihm „Samen zu erwecken.“ 
MeLennans Verſuch, zu beweiſen, daß die Vielmännerei eine 

allgemeine Stufe in der Entwicklung der Eheeinrichtungen gebildet 
hat, iſt mithin fehlgeſchlagen, und wir können nahezu mit Gewißheit 
folgern, daß ſie immer eine Ausnahme bildete. Wir haben bereits die 

Grundloſigkeit der Vermutung MeLennans nachgewieſen, daß es bei 
allen oder faſt bei allen urſprünglichen Horden an Gleichgewicht zwiſchen 
den Geſchlechtern fehlte, indem die Männer wegen der Töchtermorde 
die Mehrheit bildeten.?) Überdies wäre es, obgleich die Vielmännerei 

die Folge eines Überſchuſſes an Männern iſt, ein Irrtum, zu ſchließen, 

daß ein Überſchuß an Männern immer Vielmännerei hervorbringe. 
Dieſer Gebrauch hat eine abnorm ſchwache Anlage zur Eiferſucht zur 
Vorausſetzung — eine Eigentümlichkeit aller Völker, bei denen die 

Vielmännerei vorkommt. Die Eskimos werden als Raſſe mit außer⸗ 

ordentlich ſchwachen Leidenſchaften geſchildert.') Bei den Singaleſen, 
ſagt Davy, ſind die Männer nicht ſonderlich von Eiferſucht beſeſſen, 

und fie verzeihen die Untreue des Weibes allgemein ſehr ſchnell.“) 

Das Volk von Ladak iſt eine ſanfte, ſcheue und träge Raſſe.?) Die 

1) Starcke, Kap. III. 

) Bink im „Bull. Soc. d'Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 395. 

) Turner, „Samoa“, S. 98. ) Shooter, S. 86. *) MeLennan, S. 91. 

e) Lyon, S. 355. ) Davy, S. 287. 

) Moorcraft u. Trebeck, Band I, S. 321. 
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Kulugatten find „nicht beſonders eiferſüchtig.““) Dieſelbe Behauptung 
Stellt Fraſer hinſichtlich der Bevölkerung von Sirmore auf. Die Frauen 

„ſtehen jedermann zur Verfügung, der ihre Gunſtbezeigungen bezahlt, 

ohne ſich auch nur des geringſten Scham- oder Schuldgefühles über 

einen Gebrauch bewußt zu ſein, von welchem ſie weder durch Erziehung 
in der Jugend, noch durch Beiſpiel, noch durch Furcht vor ihrem Gatten, 

der bloß einen Anteil am Erlöſe fordert, abgeſchreckt werden.“?) Die 

Tibetaner haben nach den Schilderungen wenig Hang zur Eiferſuchts) 
und find, wie Wilſon bemerkt, eine beſonders ſanftmütige und leiden— 

ſchaftsloſe Raſſe.“)) Ein ſolcher Mangel an Eiferſucht bildet jedoch, 
wie wir geſehen haben, beim Menſchengeſchlecht eine ſeltene Ausnahme, 
und es iſt höchſt unwahrſcheinlich, daß er je allgemein verbreitet war. 

Die Vielmännerei ſcheint thatſächlich einen gewiſſen Grad von 
Civiliſation zur Vorausſetzung zu haben. Wir beſitzen keinen glaub— 

würdigen Bericht über ihr Vorkommen bei den niedrigſten wilden 

Raſſen. Bridges ſchreibt, daß die Jahgans von Feuerland einen 
großen Abſcheu davor haben. Hinſichtlich der Veddahs berichtet 
Bailey: „Vielmännerei iſt bei ihnen unbekannt. Sie ſpielen auf dieſen 

Gebrauch mit natürlichem Widerwillen an. Ich fragte einſt einen 
Veddah, was für Folgen es nach ſich ziehen würde, wenn eine ihrer 
Frauen mit zwei Gatten lebte, und die ungekünſtelte Heftigkeit, mit 
welcher er feine Streitaxt ſchwang und ſagte: „Ein Hieb würde es 

in Ordnung bringen,“ zeigte mir bündig den natürlichen Widerwillen, 

mit welchem fie die Volksſitte ihrer kandiſchen Nachbarn betrachten.“) 

Dieſe Nachbarn überragen die Veddahs an Civiliſation bedeutend, und 

auch die übrigen polyandriſchen Völkerſchaften haben die unterſten Stufen 
der Entwicklung weit hinter ſich zurückgelaſſen. Die Eskimos ſind eine 
ziemlich fortgeſchrittene Raſſe, ebenſo die polyandriſchen Völkerſchaften des 
aſiatiſchen Feſtlandes. Von den Bewohnern Sirmores bemerkt Fraſer: 

„Es iſt beachtenswert, daß ein moraliſch ſo verkommenes Volk, deſſen 

Gebräuche oft ſo empörender Natur ſind, in anderen Beziehungen einen 

viel höheren Kulturfortſchritt an den Tag legt, als wir bei anderen 
Völkern finden, deren Gebräuche gewinnender ſind, und deren ſittlicher 
Charakter unendlich höher ſteht. Sie ſind beſſer und ſittſamer gekleidet, 

1) de Ujfalvy im „Bull. Soe d'Anthr.“, Serie III, Band V, S. 228. 
2) Fraſer, S. 208. ) Bogle, S. 123. ) Wilſon, S. 212. 

5) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 292. 
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ihr Verkehr iſt höflicher und freier, ihr Anſtand vornehmer als der 
der Bewohner der entlegenen Hochländer Schottlands; . .. und ihre 
Häuſer ſind an Bauart, Bequemlichkeit und innerer Reinlichkeit un⸗ 

vergleichlich vortrefflicher als die ſchottiſchen Hochlands-Behauſungen.““) 
Zur Zeit der Ankunft der Spanier unterſchieden ſich die polyandriſchen 

Bewohner Lancerotes durch Zeichen höherer Civiliſation von den übrigen, 
ſtreng monogamen Bewohnern der Kanariſchen Inſeln.?) 

Wir haben geſehen, daß die Gatten in polyandriſchen Familien 

gewöhnlich Brüder ſind, und daß der älteſte Bruder, wenigſtens in 

vielen Fällen, den Vorrang beſitzt, während die jüngeren Gatten nahezu 
die Stellung von — wenn wir uns ſo ausdrücken dürfen — männ⸗ 
lichen Konkubinen einnehmen. Wir dürfen wohl folgern, daß die 
Vielmännerei in ſolchen Fällen urſprünglich der Ausdruck brüderlichen 
Wohlwollens ſeitens des älteſten Bruders war, der ſeinen jüngeren 

Brüdern einen Anteil an ſeiner Gattin gewährte, wenn ſie andernfalls 
wegen der Seltenheit der Weiber ein eheloſes Leben hätten führen 
müſſen. Wenn nachträglich noch weitere Weiber erworben wurden, 
galten ſie naturgemäß für das gemeinſame Eigentum aller Brüder. 
Auf dieſe Art ſcheint ſich die Gruppenehe à la Todas entwickelt zu 
haben. 

) Fraſer, S. 209. ) Humboldt, „Personal Narrative“, Band I, S. 83. 
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Die Dauer der Ehe, 

Die Zeitdauer der Ehe ſchwankt bei den verſchiedenen Gattungen 
beträchtlich. Nach Brehm paaren ſich die meiſten Vögel fürs Leben,!) 
während bei den Säugetieren, mit Ausnahme der Menſchen und viel⸗ 

leicht der menſchenähnlichen Affen, dasſelbe Pärchen kaum je länger 
zuſammenlebt als ein Jahr.?) Bei der menſchlichen Ehe finden wir 
alle Grade der Fortdauer — von den Verbindungen, welche, obgleich 
geſetzlich als Ehen anerkannt, nicht lange genug dauern, um dieſen 
Namen zu verdienen, bis zu anderen, die nur durch den Tod gelöſt werden. 

Wir kennen einige wenige beachtenswerte Beiſpiele von Völkern, 
bei denen die Trennung gänzlich unbekannt ſein ſoll. Auf den Anda⸗ 
manen⸗Inſeln iſt es nach Man nicht geſtattet, „eine Vereinigung wegen 
Unverträglichkeit oder aus anderen Urſachen zu löſen.“?) Dasſelbe 

wird von gewiſſen Papuas auf Neu⸗Guineas) und von mehreren 

Stämmen des indiſchen Archipels behauptet, die in ihrem Naturzuſtande 
verblieben find und bei den alten Gebräuchen verharren.“) Die Veddahs 
auf Ceylon haben ein Sprüchwort, daß „nur der Tod Mann und 
Weib trennen könne,“ und Bailey verſichert, daß ſie gewiſſenhaft nach 
dieſem Grundſatze handeln.“) 

) Brehm, „Tierleben“, Band IV, S. 20. ) Ebenda, Band I, S. 33. 
) Man im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XII, S. 135. 
) Garl, S. 83. Wilken, Verwantschap“, S. 66. ö 
5) Watubela (Riedel, S. 206) und Lampong auf Sumatra (Wilken, „Ver- 

wantschap“, S. 58), Igorroten und Italonen auf den Philippinen (Blumentritt, 

S. 28, 33). Wilken glaubt (S. 46), daß dasſelbe auch bei den Niaſiern und Bataks 
der Fall war. 

e) Bailey in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 293. 
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In der Regel wird jedoch die Ehe nicht unbedingt auf Lebens⸗ 
dauer geſchloſſen. Die Indianer Nord⸗Amerikas löſen ihre Verbindungen 
ebenſo ſchnell, wie ſie ſie eingehen. Die Wiandoten hatten, ſo heißt 

es, Probe⸗Ehen, welche nur auf wenige Tage bindend waren.!) In 
Grönland trennen ſich zuweilen Gatte und Weib, nachdem ſie ein 
halbes Jahr zuſammengelebt haben.?) Bei den Creeks „gilt die Ehe 
bloß für eine zeitweilige Einrichtung, welche die Beteiligten nicht länger 
als auf ein Jahr bindet;“ die Folge iſt, daß „ein großer Teil der 

alten und im mittleren Alter ſtehenden Männer durch häufigen Wechſel 
viele verſchiedene Frauen gehabt haben und ihre im Lande zerſtreuten 
Kinder nicht kennen.“ ?) Von den Ehen der Botokuden bemerkt Keane, 
daß „ſie alle rein zeitweiliger Art ſind, ohne irgend welche Ceremonieen 
geſchloſſen, unter den nichtigſten Vorwänden oder ohne jeden Vorwand aus 
Liebe zur Abwechslung oder aus Laune gelöſt.“ ) Auf Ruf geſchieht es oft, 
daß neuvermählte Ehemänner ihre Gattinnen verftoßen?), und auf den 
Pelew⸗ und Kingsmill-⸗Inſeln ſowie bei den Eingeborenen von Nord⸗Queens⸗ 

land ſind Scheidungen etwas Alltägliches.s) „Tasmaniſche Eheherren,“ 
ſagt Milligan, „hatten keine Schwierigkeit und trugen nicht Bedenken, der 

Reihe nach mehrere Frauen zu erwählen.“) Wenn auf Samoa „die 

Ehe bloß wegen des Eigentums und der begleitenden Feſtmahle ge— 
ſchloſſen wurde, blieb das Weib kaum länger als einige Tage oder 
Wochen bei ihrem Gatten.“ ?) Auf mehreren Inſeln des indiſchen 
Archipels „geloben ſich in den regelrechten Ehen die Beteiligten einander 
immer für eine längere oder kürzere Friſt an — bisweilen bloß für 
einen Monat, in anderen Fällen für einen Zeitraum von Jahren.“) 

Bei den Djaken giebt es wenige Männer in den beſten Mannesjahren, 
die nicht mehrere Frauen gehabt hätten, und es waren Fälle von jungen, 
ſiebzehn⸗ bis achtzehnjährigen Weibern bekannt, die bereits mit drei 
oder vier Gatten gelebt hatten. “e) Bei den Jendalinen in Indo⸗China 

) Waitz, Band III, S. 105. 

)Nordenſkiöld“, „Grönland“, S. 508. Vergl. Nanſen, Band II, ©. 319 ff. 
2) Schoolcraft, Band V, S. 272 ff. 

) Keane im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 206. 
5) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 634. 

6) „mer“, Band IV, S. 328. Wilkes, Band V, S. 101. Lumholtz, 
S. 193, 213. ) Citiert in Bonwicks „Daily Life“, S. 73. 

) Turner, „Samoa“, S. 97. „) Crawfurd, Band I, S. 88. 

40) St. John in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 237. 
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erreicht eine Frau ſelten das mittlere Alter, ohne von zwei oder mehr 

Gatten Kinder zu haben.!) Die Maldivier lieben, wie Roſſet berichtet, 
die Abwechslung ſo ſehr, daß gar mancher Mann im Laufe der Zeit 
eine und dieſelbe Frau drei- oder viermal heiratet und wieder verſtößt.?) 

Bei den Singaleſen heiraten nach Knox „ſowohl die Männer als auch 
die Weiber vier- oder fünfmal, bevor fie ſich befriedigt anſäſſig machen;“) 
und Pater Bourien jagt von den Mantras im Innern der malayiſchen 

Halbinſel, daß man nicht ſelten Individuen trifft, die ſogar vierzig⸗ 

bis fünfzigmal geheiratet haben.?) Bei den Munda⸗Kols, Chaſias, 
Tataren?) und den meiſten mohammedaniſchen Völkern) find 

Scheidungen ein ſehr häufiges Ereignis. Nach van der Berg übt 

dieſe Lockerheit des Ehebandes auf das Familienleben des Orients 

einen noch verhängnisvolleren Einfluß aus als die Vielweiberei.“) 
Burckhardt kannte fünfundvierzigjährige Beduinen, die über fünfzig 

Weiber gehabt hatten.?) Ein ‚Sighe-Weib wird in Perſien für eine 
geſetzlich beſtimmte Zeitdauer geheiratet, welche von einer Stunde bis 
zu neunundneunzig Jahren abwechſeln kann.?) In Kairo finden ſich 

nach Lane nicht viele Männer, die kein einziges Weib verſtoßen haben, 
wenn ſie lange Zeit verheiratet waren; viele Agypter haben im Laufe 
von zwei Jahren zwanzig, dreißig oder mehr Weiber geheiratet, und 
es giebt Frauen, die, ohne noch beſonders alt zu ſein, nacheinander 

die Gattinnen von einem Dutzend oder mehr Männern waren. Lane 
hat ſogar von Männern gehört, die die Gewohnheit hatten, faſt jeden 

Monat eine neue Gattin heimzuführen.“) In Marokko erzeugt, wie 
mir Churcher ſchreibt, die Leichtigkeit, mit welcher die Eheſcheidung 
erlangt wird, einen fürchterlichen Zuſtand; der Mann verſtößt ſein 

Weib beim geringſten Anlaß und heiratet von neuem. „Es wird mir 

) Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 75. 
) Roſſet im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 169. 

5) Citiert von Pridham, Band I, ©. 253. 

) Bourien, „The Wild Tribes of the Interior of the Malay Peninsula“ 

in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 80. 
5) Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band III, S. 370. Yule, 

„Notes on the Kasia Hills“ im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XIII, S. 624. 
Huc, Band I, S. 186. 9) Piſchon, S. 13. Chavanne, „Die Sahara“, S. 603. 

7) „Das Ausland“, 1875, S. 958. 

8), Klemm, „Kultur⸗Geſchichte“, Band IV, S. 150. 

) Polak, Band I, S. 207 ff. 1) Lane, Band I, S. 247, 251. 
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berichtet,“ fährt er fort, „daß ein hieſiger Sklave bereits neunzehn 
Weiber gehabt hat, obgleich er erſt in den mittleren Jahren ſteht.“ 

Bei den Mohren der Sahara gilt es nach Reade für ‚gemein‘, daß 
ein Ehepaar zu lange zuſammenlebe, „und die Tonangeberinnen hinſicht⸗ 
lich der Mode find jene, die am häufigſten geſchieden worden find.“ ) 
Lobo erzählt, daß die Abyſſinier ihre Ehen gewöhnlich auf die Dauer 
von Jahren eingingen,?) und bei den Somalen ſind Scheidungen 

außerordentlich allgemein.?) Viele Negervölker heiraten auf Probe 
oder für eine beſtimmte Zeit.“) Bei den Bondo-⸗Negern pflegten die 
Männer ſo häufig ihre Frauen wegzuſchicken und wieder zu heiraten, 
daß es ſchwer iſt, den Vater der geborenen Kinder zu kennen.“) Hin: 

ſichtlich der alten Perſer bemerkt Rawlinſon, daß die Leichtigkeit der 
Eheſcheidungen bei den Magiern mit den eraniſchen Begriffen von der 
Ehe im Einklange ſtand, — „Begriffe, welche bei weitem weniger ſtreng 

find als die bei civiliſierten Völkern gewöhnlich herrſchenden.“ “) Bei den 
Griechen, beſonders den Athenern”) und bei den Teutonen®) war die Ehe⸗ 
ſcheidung ein häufiges Vorkommnis, und in Rom herrſchte ſie am Ende 
der Republik und zum Beginne des Kaiſerreiches in erſchreckendem Maße.“) 

Bei den meiſten unciviliſierten und bei vielen fortgeſchrittenen 

Völkern darf der Mann ſeine Frau verſtoßen, wann es ihm beliebt. 

Die Aleuten pflegten ihre Weiber gegen Nahrungsmittel und Kleider 
auszutauſchen.““) Auf Tonga verſtößt der Gatte ſein Weib, indem er 
ihr einfach erklärt, daß fie gehen könne.!) Die Howas auf Madagas⸗ 
kar verglichen bis zur Verbreitung des Chriſtentums die Ehe mit einem 
Knoten, der ſo leicht geſchürzt ſei, daß er bei der leiſeſten Berührung 

gelöſt werden könne.?) In Jukatan durfte der Mann ſein Weib wegen 
der geringſten Kleinigkeit verſtoßen, ſelbſt wenn er von ihr Kinder 

hatte. !?) Bei den alten Hebräern, ““) Griechen,!) Römern!e) und Ger: 

) Reade, S. 444. ) Lobo, S. 26. ) Burton, „First Footsteps“, S. 122. 
5) Waitz, Band II, S. 114. °) „Das Ausland“, 1881, S. 1027. 
6) Rawlinſon, Band II, S. 353. 

) Becker, Band II, S. 488 ff. Hermann⸗Blümner, S. 264. 

8) Nordſtröm, Band II, ©. 34. 

9) Mackenzie, „Studies in Roman Law“, S. 125. 10) Georgi, S. 371. 
11) Martin, Band II, S. 173. 1) Sibree, S. 250, 161. 
18) de Herrera, Band IV, ©. 171. 

12) „Deuteronomium“, Kap. XXIV, Vers I. Ewald, S. 203. 

15) Meier u. Schömann, S. 511. 

4e) Mackenzie, „Studies in Roman Law“, S. 123 ff. 
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manen!) galt Mißfallen für einen genügenden Grund zur Scheidung, 
die als ein rein privater Akt betrachtet wurde. 

Nichtsdeſtoweniger gehen bei ſehr vielen Völkern die Gatten, ob⸗ 
wohl ſie ſich von ihren Weibern ſcheiden dürfen, nur unter gewiſſen 

Ausnahmsverhältniſſen Scheidungen ein; ſie ſchließen die Ehe vielmehr 
in der Regel auf Lebensdauer.?) Die Grönländer verſtoßen ſelten ein 

Weib, das Kinder gehabt hat.?) Bei den kaliforniſchen Wintun iſt 
es nach Powers eine Seltenheit, daß ein Mann ſeine Gattin verjagt. 
„In einem leidenſchaftlichen Augenblicke tötet er fie vielleicht, oder. 
er ſchleicht ſich ſchimpflich mit einer andern fort; aber der Gedanke, 
ſein Weib zu verſtoßen oder zu verjagen, taucht ihm nicht auf.““) 
Bei den Nadoweſſiern iſt die Eheſcheidung ſo ſelten, daß Carver keine 

Gelegenheit fand, zu erfahren, wie ſie vollzogen wird.?) In ſeinem 
Berichte über mehrere Stämme an den öſtlichen Abhängen der Rocky⸗ 
Mountains bemerkt Harmon, daß die Trennung zwiſchen Mann und 

Weib ſelten eine anhaltende iſt, da gewöhnlich beide Teile nach wenigen 
Tagen gegenſeitiger Abweſenheit geneigt ſind, wieder zuſammenzu⸗ 
kommen.) Die Irokeſen betrachteten die Scheidung in früheren Zeiten 
als unehrenhaft für Mann und Weib, deshalb kam ſie auch nicht häufig 
zur Anwendung.“) Wenn ein Uaup«é eine neue Gattin heimführt, wird 

die ältere nicht weggeſchickt, ſondern bleibt die Herrin des Hauſes.) 
Bei den Tſcharruas und Patagoniern dauert die Ehe, wenn Kinder 
vorhanden find, in der Regel das ganze Leben.“) Betreffs der Jahgans 

ſchreibt Bridges, daß bei ihnen viele Ehepaare vorkommen, die zu⸗ 

) Grimm, S. 454. 
2) Tſchinuks (Baneroft, Band I, S. 241), Tſchippewas (Keating, Band II, 

S. 157), Tſchippewias (Mackenzie, „Voyages“, S. CXXIII), Schawaneſen (Aſhe, 
S. 249), Makuſis (Waitz, Band III, S. 391), Mundrukus und andere braſiliſche 

Stämme (v. Martius, Band I, S. 104), Minuanen, Pampas, Mbajas, Pajaguas 

(Azara, Band II, S. 32, 44, 114, 132), Katalanganen auf den Philippinen 

(Blumentritt, S. 41), Siameſen (Moore, S. 169), Birmanen (Colquhoun, „Burma“, 

S. 12 ff.), Tſchukmas (Lewin, S. 187), Jakuten (Sauer, S. 129), Tſchuwaſchen, 

Wotjaken, Tſcheremiſen, Mordvinen, Wogulen (Georgi, S. 42), Oſſeten (v. Haxt- 

hausen, „Transcaucasia“, S. 404), Takue (Munzinger, S. 209), Beni-Mzab 
(Chavanne, „Die Sahara“, S. 315 ff.). ) Cranz, Band I, ©. 148. 

) Powers, S. 239. 5) Carver, S. 375. ) Harmon, S. 342. 

) Morgan, „League of the Iroquois“, S. 324. 
8) Wallace, „Travels on the Amazon“, S. 497. 

9) Azara, Band II, S. 23. Falkner, S. 126. 
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ſammenleben, bis der Tod ſie trennt. Dasſelbe iſt, wie Radfield mich 

verſtändigt, auf Lifu der Fall. Auf Tonga wurde nach Mariner über 
die Hälfte der verheirateten Frauen erſt durch den Tod von den Gatten 
getrennt.) Bei den Maoris?) und den Salomons⸗Inſulanern, “) ſowie 

auf Neu⸗Guinea“) bildet die Scheidung die Ausnahme, und ſelbſt auf Ta⸗ 
hiti war die Geburt eines Kindes der allgemeinen Löſung der Ehe hinder— 
lich.?) Auf vielen Inſeln des indischen Archipels kann die Scheidung laut 
Geſetz oder Landesſitte leicht durchgeſetzt werden; doch ſagt Crawfurd, 
daß fie ſelten ftattfindet.) Die Garos vermählen ſich nach Dalton 

nicht voreilig, „weil fie die einmal geſchloſſenen Ehen einzuhalten beab- 
ſichtigen.“) Bei den Karens, ſchreibt Bunker, find Trennungen mit 
Ausnahme jener durch den Tod eine Seltenheit. Ingham verſtändigt 
mich, daß es unter den Bakongo ſehr viele Ehepaare giebt, die bis 

an den Tod zuſammen leben. Hodgſon behauptet das gleiche von den 

Oſt⸗Central⸗Afrikanern, Swann von den Waguha, Eyles von den Zulus. 

Bei den cisnataliſchen Kaffern wird nach Couſins die Ehe in der 
Mehrheit der Fälle fürs Leben geſchloſſen.s) In den erſten Zeiten der 
jüdiſchen Geſchichte, ſagt Ewald, machten die Gatten von ihrem Rechte, 

die Frauen zu verſtoßen, nur in Ausnahmefällen einen nachteiligen 
Gebrauch.“) Bei den Griechen des homeriſchen Zeitalters ſcheint die 
Scheidung nahezu unbekannt geweſen zu ſein; ſpäter wurde ſie in 

Griechenland freilich eine Alltagserſcheinung.“!“) Auch in Rom war fie 
in den früheſten Zeiten vermutlich nur wenig gebräuchlich.“) 

Bei vielen Völkern hat die Sitte oder das Geſetz das Verfügungs⸗ 
recht des Mannes über ſeine Gattin eingeſchränkt und die Scheidung 
bloß unter gewiſſen Bedingungen geſtattet. So iſt bei den Kukis die 

) Martin, Band II, S. 167. ) Dieffenbach, Band II, S. 40. 

5) Elton im „Jour. Anthr. Inst.“, Band XVII, S. 95. 

) Lawes in den „Proc. Roy. Geo. Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 614. 
Bink im „Bull. Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 397. 

8) Waitz⸗Gerland, Band VI, S. 129. ) Crawfurd, Band I, ©. 48. 
) Dalton, S. 68. 

) Vergl. Nauhaus in den „Verhandl. d. Berl. Geſ. f. Anthrop.“, 1882, 
S. 210; Klemm, „Kultur⸗Geſchichte“, Band III, S. 278; Maclean, S. 70; Lichten⸗ 

ſtein, Band I, S. 261, 264. 

) Ewald, S. 203. Bei den Samaritern iſt die Scheidung wohl geſtattet 
ohne jedoch je vollzogen zu werden (Andree, S. 217). 

20) Glaſſon, S. 151. Meier u. Schömann, S. 510. 
) Mackenzie, „Roman Law“, S. 123. 
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Ehe unlöslich, wenn die Frau von ihrem Gatten einen Sohn hat,“ 

während er ſie verjagen und eine andere heiraten kann, wenn ſie ſich 
nicht vertragen und keinen Sohn haben.!) Die Rot⸗Karens in Indo⸗ 
China geſtatten die Scheidung im Falle der Kinderloſigkeit; „wenn 
aber auch nur Ein Kind vorhanden iſt, dürfen die Eltern ſich nicht 
trennen.“) Bei den von Dawſon geſchilderten Stämmen Weſt⸗-Viktorias 

darf ſich der Mann von einer kinderloſen Gattin ſcheiden, wenn dieſe 
ſich ſehr ſchlecht aufführt; doch muß die Klage gegen ſie zuerſt den 
Häuptlingen ſeines und ihres Stammes vorgelegt und deren Einwilli— 

gung zur Beſtrafung des Weibes eingeholt werden. Hat das Weib 
Kinder, ſo kann ſie überhaupt nicht verſtoßen werden.?) Bei den San⸗ 

talen und Tipperahs darf die Scheidung bloß mit Einwilligung der 
Sippe des Gatten oder eines aus Dorfälteſten zuſammengeſetzten Schieds— 

gerichtes vor ſich gehen.“) Mehrere Stämme des indiſchen Archipels 
erlauben dem Manne die Verſtoßung der Gattin nur im Falle von 
Ehebruch,“) und gewiſſe Negervölker haben hinſichtlich der erſten oder 
Hauptgattin ein ähnliches Geſetz.“) Bei den Hottentotten darf nach 

Kolbe ein Mann ſeine Gattin nur dann verſtoßen, „wenn er eine 

Urſache anführt, die den Männern des Kraals, in welchem ſie leben, 

genügend erſcheint.““) Caſalis berichtet, daß bei den Baſutos „Un— 

fruchtbarkeit den einzigen Scheidungsgrund bildet, welcher nicht be— 
ſtritten werden kann;“ ?) und die Landesſitte der Todas ſcheint die 
Trennung von Ehepaaren nicht leicht zu dulden.“) Bei manchen niedrig⸗ 
ſtehenden Völkern iſt zur Trennung gewöhnlich die Einwilligung der 

Gattin erforderlich.“) 
Viel häufiger als wilde Völker betrachten civiliſierte die Ehe als 

eine Verbindung, welche vom Gatten, es ſei denn aus gewiſſen geſetz— 

lich feſtgeſtellten Gründen, nicht gelöſt werden darf. Bei den Azteken 

galt ſie für ein auf Lebenszeit feſſelndes Band, und der Scheidung 

) Lewin, S. 276. ) Colquhoun, „Amongst the Shans“, ©. 64. 

3) Dawſon, S. 33. ) Hunter, „Rural Bengal“, Band I, S. 208. 
8) Völker von Ceram, Aru, Sermatta, Babber, Letti, Moa und Lakor, Wetter 

(Riedel, S. 134, 263, 325, 351, 390, 448), Buru (Wilken, „Verwantschap“ u. ſ. f., 
S. 51. ) Waitz, Band II, S. 110. Vergl. Proyart, S. 569 (Loango-Neger). 

) Kolben, Band I, S. 157. ) Caſalis, S. 184 ff. ) Marſhall, S. 219. 

10) Mantras (Bourien in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, 

S. 80), Butias von Ladak (Cunningham im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XIII, 
S. 204), Tungten (Lewin, S. 194), Timoreſen (Wilken, „Verwantschap“, S. 54). 
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wurden immer ſowohl von den Behörden als auch von der Geſellſchaft 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Selbſt ſeine Konkubine durfte 
der Gatte bloß aus gerechten Urſachen und nur mit Bewilligung der 
Gerichte, die bevorzugte Gattin nur wegen Böswilligkeit, Unreinlichkeit 
oder Unfruchtbarkeit verftogen.!) In Nikaragua konnte die Scheidung 
nur wegen Ehebruches des Weibes ſtattfinden.?) Das chineſiſche Geſetz 
zählt ſieben ſtichhaltige Scheidungsgründe auf: Unfruchtbarkeit, Un⸗ 
züchtigkeit, Vernachläſſigung der Schwiegereltern, Schwatzhaftigkeit, 

Diebsſinn, üble Laune und lang anhaltende Kränklichkeit; aus an⸗ 
deren Urſachen darf der Gatte ſeine Frau bei einer Strafe von acht⸗ 
zig Stockſtreichen nicht verjagen.?) Dieſe Eheſcheidungsgründe ſind 
jedoch ſehr dehnbar. In einem alten chineſiſchen Werke leſen wir: 

„Wenn eine Frau irgend eine ſchlechte Eigenſchaft beſitzt, iſt es nur 
gerecht und vernünftig, fie vor die Thüre zu ſtellen .. .. Unſere 
Vorfahren verjagten ein Weib, wenn ſie das Haus mit Rauch erfüllte 
oder den Hund mit ihrem widerwärtigen Lärm erſchreckte.“ “) Nichts⸗ 

deſtoweniger iſt nach Medhurſt die Scheidung in China eine Selten⸗ 

heit.?) In Japan durfte ein Mann ſeine Gattin aus denſelben Gründen 
verſtoßen wie in China. Rein bemerkt jedoch, daß die Japaneſen ſelten 

von dieſem Vorrechte Gebrauch machten; insbeſondere mußte das Weib, 
wie Erziehung und Sitte es erforderten, mit Freundlichkeit und Achtung 

behandelt werden, wenn Kinder vorhanden waren.“) In Arabien regelte 
Mohammed das Eheſcheidungsgeſetz. „In Ermangelung triftiger Gründe,“ 
jagt Ibrahim Halebi, „kann ein Muſelmann die Scheidung weder vor 
der Religion noch vor dem Geſetze rechtfertigen. Wenn er ſein Weib 
aus bloßer Laune verläßt oder verjagt, beſchwört er den Zorn Gottes 
auf ſich herab, denn der „Fluch Gottes, jagt der Prophet, ‚ruht 
auf jenem, der ſein Weib aus Laune verſtößt.“““)) In der Praxis 
kann jedoch der Mohammedaner ſeiner Gattin, ohne einen Grund an⸗ 
zugeben, zu einem beliebigen Zeitpunkte ſagen: „Du biſt verſtoßen“, 

und fie muß dann zu ihren Eltern oder Freunden zurückkehren. ) 

1) Bancroft, Band II, S. 263, 265. Waitz, Band IV, ©. 132. 

2) Ebenda, S. 278. 
8) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. China Branch“, Band IV, S. 25 ff. 

Gray, Band I, S. 219. Müller, „Reife der Novara“: Ethnographie, S. 164. 

) Navarette, ©. 73. 

5) Medhurſt in den „Trans. Roy. As. China Branch“, Band IV, S. 27. 
) Rein, S. 424 ff.) Amir Al, 8. 

°) Lane, Band I, S. 139, 247. Piſchon, S. 13. 
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Nach den Geſetzen Manus“ kann eine Gattin, „die geiſtige Ge⸗ 

tränke trinkt, ſich ſchlecht aufführt, widerſpenſtig, verſeucht, boshaft 

oder verſchwenderiſch iſt, jederzeit durch eine andere entſetzt werden. 

Ein kinderloſes Weib darf im achten Jahre, eine, deren Kinder alle 

ſterben, im zehnten, eine die bloß Töchter gebiert, im elften Jahre, 

eine zankſüchtige jedoch ohne Verzug verſtoßen werden.“!) Derzeit iſt 
die Eheſcheidung in Süd⸗Indien bei vielen der niedrigeren Kaſten üblich; 
die Brahmanen, Kſchatrijas und höheren Klaſſen der Sudras jedoch üben 
ſie nicht aus.?) In Rom wurde unter den chriſtlichen Kaiſern das 
Recht des Gatten, ſein Weib zu verjagen, durch kaiſerliche Verordnungen, 
welche die gerechtfertigten Scheidungsurſachen feſtſtellten, eingejchränft.?) 

Das von vielen Kirchenvätern im Einklange mit der Vorſchrift „Was 
Gott vereint hat, ſoll der Menſch nicht trennen“ beanſpruchte Dogma 
von der Unlöslichkeit der Ehe gelangte nur allmählich zu voller Geltung. 

Das tridentiniſche Konzil unterdrückte endgültig die letzten Spuren der 
geſetzlichen Gültigkeit der Eheſcheidung“), und dieſer Beſchluß übte auf 
die Geſetzgebung der römiſch⸗katholiſchen Völker einen bedeutenden Ein- 
fluß aus. In Spanien, Portugal und Italien kann der Gatte die 

gerichtliche Trennung, die Scheidung „von Tiſch und Bett“ verlangen, 
aber der Ehevertrag kann nicht gelöſt werden; in Frankreich wurde 
die Eheſcheidung erſt durch das Geſetz vom 27. Juli 1884 wieder ein⸗ 

geführt. In allen proteſtantiſchen Ländern iſt die Scheidung geſtattet. 

In jedem derſelben kann ſich der Mann von einer Gattin ſcheiden 
laſſen, die Ehebruch begangen hat; die übrigen geſetzlichen Gründe, 
welche die Eheſcheidung rechtfertigen, ſind in den verſchiedenen Staaten 
verſchieden. Die Liſte des preußiſchen Landrechtes enthält neben an⸗ 

deren Urſachen Trunkenheit und ausſchweifende Lebensweiſe, über ein 
Jahr anhaltenden Wahnſinn und — bei einem kinderloſen Ehepaare — 
die Einwilligung von Mann und Weib;?) in Norwegen und Dänemark 
genügt die gegenſeitige Einwilligung, wenn das Ehepaar vorher durch 
drei Jahre gerichtlich getrennt war,“) in Oeſterreich die durch mehrere 
vorangegangene Trennungen von Tiſch und Bett als unüberwindlich 

1) „Geſetze Manus“, Kap. IX, Vers 80 ff. Dies war jedoch keine Scheidung 
in unſerem Sinne des Wortes. „Ein Weib kann weder durch Verkauf noch durch 

Verſtoßung von ihrem Gatten entlaſſen werden“, ſagt Manu (Kap. IX, Vers 46). 

2) Mayne, „Hindu Law and Usage“, S. 95. °) Glaſſon, S. 204 ff. 
) Ebenda, S. 215, 213. ) Ebenda, S. 367 ff. 

6) Ebenda, S. 452, 437. 
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erwieſene Abneigung.) Das franzöſiſche Geſetz erkennt als Ehe— 
ſcheidungsgründe neben dem Ehebruch „Ausſchweifung, Mißhandlungen, 
ſchwere Verletzungen,“ ferner Verurteilung zu körperlicher und entehren⸗ 
der Strafe an.?) 

Die Ehe kann nicht nur vom Gatten, ſondern auch vom Weibe 
gelöſt werden. Auf Madagaskar, ſagt Sibree, „kann ſich das Weib 

in Wirklichkeit unter verſchiedenen Umſtänden ſcheiden laſſen, wenn 

auch das Scheidungsrecht geſetzlich nur dem Gatten zuſteht.“?) Das 
Gleiche gilt für viele niedrigere Raſſen,?) während bei anderen Sitte 

oder Geſetz der Gattin die Trennung wenigſtens unter gewiſſen Ver⸗ 

hältniſſen zu geſtatten ſcheint.“) Bei den Binnenland⸗Kolumbiern kann 

nach Bancroft „jeder Teil die Ehe nach Belieben Löfen.” Wenn ein 

Bonak-⸗Weib aufſteht und den Gatten verläßt, hat er nachher kein 
Anrecht mehr an ſie.“) Bei den Nawajos „wird das Weib durch die 
Heirat frei und kann den Gatten aus triftigen Gründen verlaſſen.“ “) 
Hinſichtlich der Guanas berichtet Azara: „Die Scheidung ſteht, wie 

) Ebenda, S. 403. 

2) Carpentier, „Traité théorique et pratique du divorce“, S. 52. Über 
die Eheſcheidungsgeſetze in den europäiſchen und amerikaniſchen Staaten vergl. 

Neubauer, „Eheſcheidung im Auslande“, in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, 

Band V— IX. )) Sibree, S. 254. f 

) Grönländer (Nordenſkiöld, „Grönland“, S. 509), Damaras (Waitz, Band II, 
S. 416), Marea (Munzinger, S. 241), Natal⸗Kaffern (Shooter, S. 85 ff.), 

Samoaner (Turner, „Samoa“, S. 97), Djaken (St. John in den „Trans. Ethn. 

Soc.“, Neue Serie, Band II, S. 237). 

8) Dies iſt insbeſondere der Fall, wenn die Frau auf einer höheren Rang⸗ 

ſtufe ſteht als der Gatte [Vergl. Soyaux, S. 162 (Loango-Neger); Klemm, 

„Kultur⸗Geſchichte“, Band III, S. 284 (Sierra Leone⸗Neger); Macdonald, „Afri- 

cana“, Band I, S. 140 ff. (Oſt⸗Central⸗Afrikaner); Sibree, S. 254 (Tanäala auf 

Madagaskar); Waitz⸗Gerland, Band V, S. 106: Band VI, S. 128 (Karolinen⸗ 

Inſulaner, Tahitier); „Ymer“, Band IV, S. 33 (Pelew⸗Inſulaner); Moore, S. 289 

(Natſchez)], aber auch wenn ſie gleichen Ranges find, wie bei den Schawaneſen 

(Aſhe, S. 249), Makaſſaren, Bugis (Wilken, „Verwantschap“, S. 76), Redſchangs 

(Marsden, S. 235), Malayen von Perak (Me Nair, S. 236), Galela (Riedel in der 
„Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XVII, S. 78), Kaupuis (Watt im „Jour. Anthr. 

Inst.“, Band XVI, S. 355), Badagas (Harkneß, S. 117), Kerantis (Rowney, 
S. 136), Mongolen (Prschewalsky, „Mongolia“ „Band I, S. 70), Beni-Amer, 

Kunama (Munzinger, S. 320, 321, 489), Tuaregen (Chavanne, „Die Sahara“, 

S. 209), Aſchanti (Waitz, Band II, S. 120), Maſai (Laſt in den „Proc. Roy. 

Geo. Soc.“, Neue Serie, Band V, S. 533). °) Baneroft, Band I, S. 277. 

) Schooleraft, Band IV, S. 223 ff. ) Gbenda, Band IV, S. 214. 
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alles Übrige, beiden Geſchlechtern frei, und die Weiber find dafür ſehr 
eingenommen.“ !) Auf den Sandwich-Inſeln „leben Mann und Weib 

jo lange zuſammen, als es ihnen behagt; fie können jederzeit von— 

einander ſcheiden und andere Lebensgefährten wählen.“ ?) Auf Tahiti, 
in einigen Teilen Neu⸗Guineas und auf der Mariannen-Gruppe kann 

nach den Berichten das Eheband gelöſt werden, ſobald einer der Be— 
teiligten es wünſcht.?) Auf einigen kleineren Inſeln des indiſchen 
Archipels kann die Gattin die Scheidung verlangen, wenn der Mann 

fie mißhandelt, wenn er treulos iſt oder aus anderen Urſachen.“) Bei 
den Schans „hat das Weib das Recht, den Gatten fortzujagen und 
alles Eigentum und Geld der Gemeinſchaft zurückzubehalten, falls er 
ein Trunkenbold wird oder ſich in anderer Weiſe ſchlecht aufführt.“) 
Wenn in Birma der eine Teil des Ehepaares nicht in die Trennung 

willigt, „ſteht es dem anderen frei, zu gehen, falls er nur alles Eigen— 

tum — mit Ausnahme der Kleidung am Leibe — zurückläßt;“ und 
die Gattin kann wegen Mißhandlung, oder wenn der Mann nicht im— 
ſtande iſt, fie gebührend zu erhalten, die Scheidung verlangen.“) Bei 

den Irulas der Neilgherry-Hügel iſt die Wahl zwiſchen dem ferneren 

Zuſammenleben und der Trennung hauptſächlich Sache der Frau.“) 
Nach den Gebräuchen der Kandhs darf das Weib innerhalb von ſechs 
Monaten nach der Hochzeit zu ihrem Vater zurückkehren, wenn die für 

ſie bezahlten Gegenſtände zurückerſtattet werden; iſt ſie kinderlos, ſo 
kann ſie den Gatten jederzeit verlaſſen. „In keinem Falle“, ſagt Sir 

W. W. Hunter, „kann der Gatte ſie zwangsweiſe zurückfordern; die 

aus welchem Grunde immer von ihrem Gatten geſchiedene Frau darf 
jedoch nicht wieder heiraten.“) In Oſt⸗Central-Afrika iſt die Schei⸗ 

dung geſtattet, wenn der Gatte es unterläßt, die Kleider ſeiner Frau 

zu nähen, oder wenn das Paar keinen Gefallen mehr aneinander 
findet.“) Bei den Kaffern iſt eine Frau, welche Schläge erhält und keine 

1) Azara, Band II, S. 93. ) Liſiansky, S. 127 ff. 

2) Ellis, „Polynesian Researches“, Band I, S. 256. Bink im „Bull. Soc. 

d'Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 397. Waitz⸗Gerland, Band V, S. 106 ff. 

4) Riedel, S. 134, 173, 263, 325, 390, 448. 

5) Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 295. °) Fytche, Band II, S. 73. 
2) Harkneß, S. 92. ) Hunter, „Rural Bengal“, Band III, S. 83. 
) Macdonald, „Africana“, Band I, S. 140. 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 34 
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genügende Nahrung und Kleidung bekommt, berechtigt, in ihr Eltern: 
haus zurückzukehren.“) 

Gehen wir zu fortgeſchritteneren Völkerſchaften über, ſo finden 

wir, daß bei den alten Mexikanern die Gattin ebenſogut um Schei⸗ 

dung einkommen konnte wie der Gatte.?) In Guatemala konnte ſie 

ihn aus ebenſo nichtigen Gründen verlaſſen wie er fie.?) Anderſeits 

kann in China keine Frau die geſetzliche Scheidung erlangen, und das— 

jelbe war bis 1873 in Japan der Fall.“) Nach dem talmudiſchen 

Geſetze iſt das Weib zur Forderung der Scheidung berechtigt, wenn 

der Gatte ſich weigert, ſeiner ehelichen Pflicht nachzukommen, wenn er 

während der Ehe fortfährt, ein zügelloſes Leben zu führen, wenn er ſich 
zehn Jahre hindurch als impotent erweiſt, wenn er mit einem uner⸗ 
träglichen Gebrechen behaftet iſt, oder wenn er für immer das Land 
verläßt.?) Nach der mohammedaniſchen Geſetzgebung kann die Schei— 
dung in gewiſſen Fällen auf Verlangen des Weibes ausgeſprochen 

werden, und im Falle grauſamer Behandlung oder Vernachläſſigung 

ſeitens des Gatten iſt es berechtigt, die gerichtliche Löſung des Che: 

bandes zu fordern.?) Die alten Hindus) und Teutonen?) geſtatteten 
dem Weibe die Trennung bloß in gewiſſen Ausnahmsfällen. Nach 
den galliſchen Geſetzen konnte ein Weib den Gatten verlaſſen, ohne 
die dos zu verlieren: „wegen Ausſätzigkeit, übelriechenden Atems und 
Impotenz.“») Bei den Sachſen und Dänen in England durfte die 

Ehe von jedem der beiden Teile gelöſt werden; nur war die Frau ver⸗ 
pflichtet, den für ſie bezahlten Preis zurückzuerſtatten, wenn ſie den 
Gatten ohne ſeine Einwilligung verließ.!“) In Athen konnte die Frau 

die Scheidung verlangen, wenn der Gatte ſie mißhandelte, in welchem 

Falle fie bloß ihren Wunfch dem do xo mitzuteilen brauchte.! !) Roß⸗ 
bach iſt der Meinung, daß in Rom eine Ehe mit manus nur vom 
Gatten, eine Ehe ohne manus auch vom Vater der Frau gelöſt werden 
durfte. “?) Lord Mackenzie bemerkt jedoch, daß die conventio in manum, 
welche Wirkung immer ſie auch in früheren Zeiten gehabt haben mochte, 
zur Zeit des Gaius das freie Recht des Weibes, um die Scheidung 

1) Waitz, Band II, S. 389. Maclean, S. 69 ff. ) Waitz, Band IV, S. 86. 

) Bancroft, Band II, S. 672. ) Gray, Band I, S. 219. Rein, S. 424 ff. 

5, Glaſſon, S. 149 ff. ) Amir’ Ali, Kap. XII ff. Lane, Band I, S. 139. 
) Kohler in der „Zeitſchr. f. vgl. Rechtswiſſ.“, Band III, S. 386 ff. 

8) Glaſſon, S. 187. ) Gbenda, S. 189. 10) Ebenda, S. 195. 

) Ebenda, S. 152 ff. Meier u. Schömann, S. 512. 1) Roßbach, S. 42 ff. 
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anzuſuchen, nicht beeinträchtigte.!) In denjenigen chriſtlichen Staaten 
Europas, in welchen die gänzliche Scheidung geſtattet iſt, bleiben die 
Gründe, wegen deren ſie verlangt werden kann, für Mann und Frau 

nahezu die gleichen — ausgenommen in England, wo der Gatte neben 
dem Ehebruch noch eines oder des anderen beſtimmten Vergehens an— 
geklagt ſein muß. In Italien, Spanien und Portugal kann die ge⸗ 

richtliche Trennung wegen Ehebruchs des Weibes immer ausgeſprochen 
werden, wegen Ehebruchs des Mannes jedoch nur dann, wenn derſelbe 
unter gewiſſen erſchwerenden Umſtänden begangen wurde.?) 

Die Urſachen, welche die Dauer der menſchlichen Ehe beeinfluſſen, 
ſind im großen Ganzen dieſelben wie die die Eheform beſtimmenden. 

Die Begierde des Mannes nach Jugend und Schönheit veranlaßt 
ihn oft, ein Weib zu verſtoßen, das alt und häßlich geworden iſt. Nach 

Cook pflegten die Tahitier viel häufiger die erſte Gattin zu verjagen 
und eine jüngere Gefährtin zu ehelichen, als mit beiden zuſammen zu 
leben.) Die Aleuten „ſchicken ein Weib ihren Verwandten zurück, 
wenn ſie aufhört, in den Augen ihres Beſitzers Reize oder Wert zu 

haben.“!) Die Malayen verjagen in vielen Fällen ihre Gattinnen, 

ſobald dieſe durch ſchwere Arbeit oder mütterliche Sorgen häßlich 
werden.?) In der Schweiz finden Löſungen der Ehen durch Scheidung 

um vieles häufiger ſtatt, wenn die Gattin älter iſt als der Mann, 
als im entgegengeſetzten Falle.“) 

Dr. Bérenger-Féraud bemerkt, daß die Mohren in der Senegal— 
Region „mit außerordentlicher Leichtigkeit nicht nur unter den nichtigſten 
Vorwänden, ſondern häufig und ſogar ausſchließlich aus bloßem Ver: 

gnügen an Abwechslung Scheidungen eingehen.) Nach v. Oettingen 
beweiſen die ſtatiſtiſchen Angaben über Scheidungen und Wiederver— 

ehelichungen in Europa, daß der Wunſch nach Abwechslung häufig 
die einzige Urſache für die Löſung des Ehebundes ijt.®) 

1) Mackenzie, „Roman Law“, S. 123. ) Glaſſon, S. 291, 298, 304. 
) Cook, „Voyage to the Pacifie Ocean“, Band II, S. 157. 
4) Baneroft, Band IJ, S. 92. 

5) Bock, „The Head-Hunters of Borneo“, S. 315. Vergl. Klemm, „Kultur⸗ 

Geſchichte“, Band II, S. 76 (Abiponen); Barth, „Reiſen“, Band I, S. 258 (Rhat⸗ 

Tuaregen). „) Glaſſon, S. 469. 

) „Revue d' Anthropologie“, 1883, S. 290. Vergl. Keane im „Jour. 
Anthr. Inst.“, Band XIII, S. 206 (Botokuden); Krauß, S. 568 (Südflaven). 

6) v. Oettingen, S. 150. 
34 * 
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Wie die Sehnſucht nach Sprößlingen ein häufiger Scheidungs— 

grund iſt,“) ſo bietet die Geburt von Kindern gewöhnlich die beſte 

Gewähr für die Fortdauer der Ehe. Von einigen Indianerſtämmen 

Nord⸗Amerikas ſagt Schoolcraft: „Der beſte Schutz erwächſt den ver— 
heirateten Frauen aus dem Bande der Kinder, welches die kräftigen, 
natürlichen Herzensneigungen anregt und ſich zu gleicher Zeit an jenes 

Prinzip in der urſprünglichen Organiſation des Menſchen wendet, 
welches das wirkſamſte iſt.“?) 

Wo die Frauen faſt als Laſttiere behandelt werden, geſchieht es 

oft, daß eine Gattin, die eine ſchlechte Arbeiterin iſt, verjagt wird. 

Die Djaken⸗Gatten „ſchicken ihre Lebensgefährtinnen kaltblütig fort, 
wenn ſie zum Arbeiten zu träg oder ſchwach werden, und ſehen ſich 

nach Lebensgefährtinnen um, die beſſer geeignet erſcheinen, die Be— 

ſchwerden des Lebens zu ertragen.“ ?) Bei den Singaleſen dürfte nach 
Bailey Krankheit die allgemeinſte Urſache ſein, aus welcher ein Mann 
ſeine Gattin verſtößt. Das herzloſe Verlaſſen eines kranken Weibes, 

ſagt er, „iſt der ſchlimmſte Charakterzug der Kandier. und die kalte, 

gleichgültige Weiſe, in welcher ſie ſelber darauf anſpielen, beweiſt, daß 

er ebenſo allgemein wie grauſam iſt.““) 

Wie wünſchenswert in vielen Fällen die Trennung für den Mann 
auch ſein mag, ſo giebt es doch verſchiedene Umſtände, welche darauf 
abzielen, ihn an der rückſichtsloſen Verſtoßung ſeiner Gattin zu hindern. 

In vielen Fällen bedeutet die Scheidung für den Mann einen Ber: 

mögensverluſt. Obgleich er in der Regel?) nicht die Verpflichtung hat, 
der geſchiedenen Gattin die vollen Mittel zu ihrer Erhaltung zu bieten, 

muß er ihr doch, wie bereits erwähnt, zurückerſtatten, was ſie in den 

Haushalt gebracht hat, und bei mehreren Völkern iſt er gezwungen, 
ihr einen gewiſſen Teil — oft die Hälfte — des gemeinſchaftlichen 

1) Dall, S. 139 (Weſt⸗Eskimos). Egede, S. 143 (Grönländer). Fritſch, 

S. 141 (Zulus). Wilſon und Felkin, Band II, S. 48 (Wanjoro). Buchner, S. 31 

(Duallas). Polak, Band I, S. 218 (Perſer). Krauß, S. 532, 570 ff. (Süd⸗ 

ſlaven) u. ſ. f. 
2) Schooleraft, „The Indian in his Wigwam“, S. 73. Vergl. Nanſen, 

Band II, S. 320 (Grönländer). Lichtenſtein, Band II, S. 48 (Buſchmänner). 

St. John, Band I, S. 66 (Seedjaken). 

2) St. John in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band II, ©. 237. 

) Bailey, ebenda, Band II, S. 292. Vergl. Fritſch, S. 41 3 

8) Ausnahmen ſiehe im erſten Kapitel. 



Die Dauer der Ehe. 533 

Vermögens zu geben.!) Wenn ein Karen-Gatte ſein Weib verläßt, 
fällt in der Regel das Haus und das geſamte Vermögen ihr zu, 
während er nichts erhält als was er mit ſich nimmt.?) Bei den 
Manipuren nimmt nach Dalton die ohne ihr Verſchulden verſtoßene 

Gattin das ganze perſönliche Eigentum des Mannes mit, ausgenom— 
men einen Trinkbecher und das Tuch um feine Lenden.) Ahnliche 
Vorſchriften beſtehen bei den Galela und auf den Mariannen⸗Inſeln.“) 
Betreffs der alten Teutonen bemerkt Glaſſon: „Die barbariſchen Ge— 

ſetze wollten übrigens, daß der verſtoßenen Gattin, ausgenommen im 

Falle von Ehebruch, der Lebensunterhalt geſichert werde. Der Gatte 
mußte ihr das Haus laſſen und alles, was es enthielt; er war ſogar 

verpflichtet, ihr das mundium zu vergüten und dem Fiskus eine Strafe 
zu zahlen, wenn er fie ohne triftigen Grund verſtieß.““) 

Die Sitte des Gattinnenkaufes bildet ein ſehr wichtiges Hindernis 
der häufigen Verſtoßung. Iſt das Weib unfruchtbar, treulos oder 
bietet ſie ſonſtwie einen genügenden Scheidungsgrund, ſo erhält der 
Gatte gewöhnlich den für fie bezahlten Preis zurück;é) verſtößt er fie 
aber ohne hinreichende Urſache, jo verfällt in der Regel die Kauf: 

jumme.”) „Eheſcheidungen find eine ſehr häufige Erſcheinung“, ſagt 
Caſalis, „wo der Preis der Weiber ein unbedeutender iſt.“ Bei den 

Baſutos dagegen, bei denen er eine beträchtliche Höhe erreicht, wird 

1) Nutkas, Kolumbier des Innern (Bancroft, Band I, S. 197, 277). Shans 

(Colquhoun, „Amongst the Shans“, S. 295), Birmanen (Fytche, Band II, 
S. 73). Perak⸗Malajen (MeNair, S. 236), Beni⸗Amer, Kurama (Munzinger, S. 

310, 321, 489). 2 

2) Maſon im „Jour. As. Soc. Bengal“, Band XXXV, ©. 20. 
3) Dalton, ©. 51. 

5) Riedel in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XVII, S. 78. Vergl. Waitz⸗ 

Gerland, Band V, S. 107. ) Glaſſon, S. 187. 

6) Sauer, S. 129 (Jakuten). Hildebrandt in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, 

Band X, S. 401 (Wakamba). „Das Ausland“, 1881, S. 48 (Zulus). Merolla 

da Sorrento, S. 235 (Sogno-Neger). Holmberg in den „Acta Soc. Sci. Fenni- 

cae“, Band IV, ©. 315 (Thlinkets). Vergl. Powers, S. 56 (Juroks); Lewin, 

S. 235 (Mrüs); Livingstone, „Missionary Travels“, S. 412 (Angola-Neger). 

7) v. Haxthausen, „Transcaucasia“, S. 404 (Oſſeten). Klemm, „Kultur⸗ 

Geſchichte“, Band IV, S. 26 ff. (Zirkaſſier). Harkneß, S. 117 (Badagas). Craw⸗ 
furd, Band III, S. 101 (Malajen). Merolla da Sorrento, S. 235 (Sogno⸗ 

Neger). „Das Ausland“, 1881, S. 1026 (Bondo-Neger). Holmberg in den 

„Acta Soc. Sci. Fennicae“, Band IV, S. 315 (Thlinkets). 
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die Löſung der Ehe nur mit großen Schwierigkeiten durchgeſetzt.“) 

Finſch ſchreibt die Häufigkeit der Scheidung in Ponapé dem Umſtande 
zu, daß der Weiberkauf daſelbſt nicht vorkommt.?) 

Bei der Scheidung von der Gattin verliert der Mann ſehr häufig 

auch noch die Kinder. Bei mehreren Völkern bleiben ſie Eigentum 
des Vaters.?) Bei anderen werden fie in manchen Fällen vom Vater, 

in anderen von der Mutter mitgenommen.“) Auf Samoa folgten die 
jungen Kinder der Mutter, die älteren dem Vater,“) bei den Singa⸗ 
leſen wieder fallen dem letzteren die Knaben, der erſteren die Mädchen 
zu.?) Bei vielen unciviliſierten Völkern jedoch folgen alle jungen 
Kinder der Mutter,“) — „ver Naturgewohnheit aller Tiere entſprechend“, 
jagt Colden.“) 

Ein anderer Fall, der die Beſtändigkeit der Ehe ſtark beeinflußt, 
iſt die Stellung des Weibes. Werden ihre Gefühle ein wenig berüd- 
ſichtigt, ſo vertreibt der Mann ſeine Gattin natürlich nicht aus nichts⸗ 
ſagenden Gründen, denn in vielen Fällen bedeutet die Scheidung für 
ſie Elend und Not. Churcher verſtändigt mich aus Marokko, daß dort 
„die geſchiedenen Ehefrauen nur zu oft die Anzahl der Proſtituierten 
vermehren.“ Das Gleiche iſt in China und bei den Arabern der 
Sahara der Fall.“) 

1) Caſalis, S. 184. 
2) Finſch in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XII, S. 317. 

3) Munda Kols (Jellinghaus in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“ Band III, S. 370), 

Todas (Marſhall, S. 218), Beduinen (Klemm, „Kultur⸗Geſchichte“, Band IV, 

S. 150), Tataren (Georgi, S. 238), Oſt-Afrikaner (Burton, „The Lake Re- 
gions of Central Africa“, Band II, S. 333). 

4) Aleuten (Georgi, S. 370), Dakotas (Schoolcraft, Band III, S. 240), Nuka⸗ 

hivaner (v. Langsdorf, Band I, S. 153), Papuas auf Neu⸗Guinea (Bink im „Bull. 

Soc. d’Anthr.“, Serie III, Band XI, S. 397). 5) Turner, „Samoa“, S. 97. 
6) Pridham, Band I, S. 253. Vergl. Bancroft, Band II, S. 672 (Jukatan). 

) Grönländer (Cranz, Band I, S. 148), Thlinkets (Waitz, Band III, S. 328), 

Inland⸗Kolumbier (Bancroft, Band I, S. 277), Apatſchen (ebenda, Band I, S. 513), 

Irokeſen (Buchanan, „North Americans Indians“, S. 338 ff.), Gallinomero in 
Kalifornien (Powers, S. 178) und andere nordamerikaniſche Indianer (Waitz, 

Band III, S. 105), Kariben (ebenda, Band III, S. 383), Pajaguer (Azara, Band 

II, S. 132), Mariannen⸗Inſulaner (Waitz⸗Gerland, Band V, S. 107), Bewohner 
Tongas (Martin, Band II, S. 179), Chaſias (Steel in den „Trans. Ethn. Soc.“, 

Neue Serie, Band VII, S. 308, Dalton, S. 57). 

) Schooleraft, Band III, S. 191. 

) Katſcher, S. 91. Chavanne, „Die Sahara“, S. 401. 
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Wenn Mann und Weib einen Liebesbund eingehen, ſo iſt eine 

lange Dauer des Ehevertrages naturgemäß wahrſcheinlich. Die Mantras, 
ſagt Bourien, „heiraten häufig, ohne einander vorher geſehen zu haben, 
und leben lieblos zuſammen. Iſt es mithin zu verwundern, daß ſie 

einander ohne Bedauern verlaſſen, und daß die Scheidung bei ihnen ſo 

häufig vorkommt?“ !) Die Leichtigkeit der mohammedaniſchen Ehe: 
ſcheidung iſt, wie Herr Bosworth Smith bemerkt, die notwendige Folge 
der Abſonderung der Geſchlechter. „Der Mann würde ſich nie in das 
gewagte Glücksſpiel einer orientaliſchen Ehe einlaſſen, hätte er nicht 
den Ausweg der Scheidung von dem Weibe, welches er vorher nie 
geſehen und das ihm dann vielleicht in jeder Beziehung widerwärtig 
iſt.“ 2) Eine Verbindung zwiſchen Geſchwiſterkindern tft bei den Mo— 

hammedanern gewöhnlich dauerhaft, weil früher Umgang ſchon im 
zarten Jugendalter zu einer Neigung geführt haben mag.?) Beſonders 

ſelten iſt die Trennung, wenn die die beiden vereinigende Leidenſchaft 

nicht bloß ſinnlicher Natur iſt, ſondern gegenſeitige, auf geiſtigen Eigen: 

ſchaften beruhende Sympathie einſchließt. 
Viele der Faktoren, welche die Dauer der Ehe, inſoweit dieſelbe 

vom Willen des Gatten abhängt, beeinfluſſen, wirken auch in Fällen, 
in welchen das Weib die Ehe löſen will. Doch geſtaltet die unterge— 
ordnete Stellung und die Unfähigkeit des Weibes, ſich ſelber zu er: 
halten, die Trennung für ſie um vieles ſchwieriger als ſie es für den 
Mann iſt.) Überdies muß die für fie bezahlte Kaufſumme zurück⸗ 
erſtattet werden, falls die Frau die Trennung fordert,?) und in gewiſſen 

1) Bourien in den „Trans. Ethn. Soc.“, Neue Serie, Band III, S. 80. 

Vergl. St. John, ebenda, Baud II, S. 237; Maſon im „Jour As. Soc. Bengal“, 
Band XXXV, S. 20. f 

2) Lane Poole in „The Academy“, Band V, S. 684. 
Lane, Bands], SL 215. 

) Crawfurd (Band I, S. 79) deutet auf den Zuſammenhang hin, welcher 

auf Java zwiſchen der Häufigkeit der Scheidungen ſeitens der Frauen und dem 

Überfluß an Nahrungsmitteln beſteht; ebenſo auf die Arbeitſamkeit und den Fleiß 

der Weiber, die ſich ihren Lebensunterhalt unabhängig von einem Gatten erwerben 

können, ſchließlich auf die Mutloſigkeit und den Knechtſinn der Männer. 

5) Crawfurd, Band III, S. 101 (Malajen). Marsden, S. 235 (Redſchangs). 
Riedel in der „Zeitſchr. f. Ethnol.“, Band XVII, S. 78 (Galela). Watt im 

„Jour. Anthr. Inst.“, Band XVI, S. 355 (Kaupuis). Rowney, S. 136 (erantis). 
Marſhall, S. 217 (Todas). Harkneß, S. 117 (Badagas). Waitz, Band II, S. 120 

(Neger). ZEN | 
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Fällen kann ſie ſogar ihre Mitgift und ihr ganzes in die Ehe mitge— 
brachtes Vermögen verlieren.“) Wenn ſie auch noch ihre Kinder ver: 
lieren müßte, wird ſie naturgemäß vor dem Gedanken an eine 

Trennung zurückſchrecken. 
Da die Urſachen, welche die Dauer der Ehe beeinfluſſen, in ſo 

großem Maße mit den die Form der Ehe beſtimmenden zuſammen⸗ 

fallen, inſoweit ſie die Monogamie und die Vielweiberei betreffen, dürften 

wir erwarten, ſtrenge Monogamie mit Beſtändigkeit, Vielweiberei mit 
Unbeſtändigkeit der Ehe verbunden zu ſehen. Doch dies iſt nur zum 

Teile der Fall. Wenn die Monogamie ihre Entſtehung hauptſächlich 

der Unfähigkeit des Mannes verdankt, viele Weiber zu erhalten, oder 
wenn die Vielweiberei ihm keine ökonomiſchen Vorteile bietet, ſo trachtet 
er in vielen Fällen, die Schattenſeiten der Monogamie durch häufigen 
Wechſel der Lebensgefährtin wettzumachen. Bickmore glaubt die Ur⸗ 

ſache deſſen, daß die Vielweiberei bei den mohammedaniſchen Malayen 

nicht allgemeiner verbreitet iſt, in der Leichtigkeit zu finden, mit wel⸗ 
cher Ehen gelöſt und neue Ehen geſchloſſen werden können.?) Die 

Araber Aſiens und die Mohren der weſtlichen Sahara entſchädigen 
ſich nach Burkhardt und Chavanne für ihre monogamen Sitten durch 

eine Reihenfolge von Weibern.) Ziehen wir ferner in Betracht, daß 
das Verhältnis zwiſchen den Geſchlechtern und der monogame Trieb, 
welchen der Menſch in den Urzeiten wahrſcheinlich mit anderen höheren 
Primaten gemein hatte, wohl die Form, jedoch kaum die Dauer der 
menſchlichen Ehe beeinflußt haben, dann können wir folgern, daß ſich 
die Entwicklung der Dauer zumindeſt auf den niedrigeren Stufen der 

Civiliſation von jener der Form einigermaßen unterſchied. 

Wie wir bereits angedeutet haben, iſt es höchſt wahrſcheinlich, 

daß die Verbindung der Geſchlechter bei den Urmenſchen bis nach der 
Geburt des Sprößlings dauerte. Wir haben vielleicht auch einigen 
Grund zur Annahme, daß die Verbindung jahrelang währte. de Crespigni 

beobachtete Orang⸗Utang⸗Familien, welche aus dem Männchen, dem 
Weibchen und zwei Jungen beſtanden, und Koppenfells ſah ähnliche 
Gorilla-Gruppen; doch iſt es natürlich unmöglich, zu entſcheiden, ob 

) Mohammedaner (Lane, Band I, S. 139), Badagas (Harkneß, S. 117). 
2) Bickmore, S. 279. Vergl. „Das Ausland“, 1881, S. 569; Raffles, Band I, 

S. 81 (Javaneſen). | 
) Burckhardt, S. 63. Chavanne, „Die Sahara“, S. 454 ff. 
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das Männchen der Vater beider Jungen geweſen. Jedenfalls haben 
wir reichliche Beweiſe dafür, daß die Ehe im großen Ganzen in dem 
Verhältniſſe an Dauerhaftigkeit gewann, in welchem das Menſchen— 
geſchlecht höhere Kulturgrade erklomm, und daß ein gewiſſes Maß von 
Civiliſation eine weſentliche Bedingung für die Knüpfung lebensläng⸗ 
licher Vereinigungen iſt. 

Offenbar wurde das Weib auf jener frühen Entwicklungsſtufe, 
auf welcher die Frauen zum erſten Male als Arbeiter wertvoll wurden, 
an ihren Gatten durch ein neues Band gefeſſelt, welches dauerhafter 
erſchien als Jugend oder Schönheit und durch den Brautpreis und 

die Mitgiſt verſtärkt wurde. Größere Rückſicht auf die Frauen, höhere 

Entwicklung des väterlichen Gefühls, beſſere Fürſorge für das Wohl— 
ergehen der Kinder und eine verfeinertere Liebesleidenſchaft haben dies 
Band mit der Zeit ſtärker gemacht, bis es in vielen Fällen nahezu 
unlöslich geworden. In den fortgeſchrittenſten Geſellſchaften darf der 
Mann nicht länger ſeine Frau nach Belieben verſtoßen, und ein Weib 
kann nicht ohne Umſtände den Gatten verlaſſen. Die Ehe iſt zu einem 
Vertrage geworden, über deſſen Einhaltung der Staat wacht, und der 

nur unter gewiſſen feſtgeſetzten Bedingungen gelöſt werden kann. 
Obgleich kein Zweifel daran obwalten kann, daß die pſpychiſchen 

Urſachen, welche das Eheband gefeſtigt haben, immer kräftiger werden, 
dürfen wir daraus noch nicht folgern, daß die Scheidung in der Zu— 
kunft minder häufig und durch die Geſetze beſchränkter ſein wird, als 
ſie derzeit in europäiſchen Ländern iſt. Wir müſſen daran erinnern, 
daß die Eheſcheidungsgeſetze im chriſtlichen Europa ihren Urſprung 

einem idealiſtiſchen Religionsgebote verdanken, welches, nach ſeinem 
wörtlichen Sinne ausgelegt, zu geſetzlichen Vorſchriften Veranlaſſung 
gab, die ganz und gar nicht mit dem geiſtigen und geſellſchaftlichen 
Leben der Maſſe des Volkes im Einklange waren. Der mächtige 

Einfluß der römiſchen Kirche war notwendig, das Dogma von der 
Unlöslichkeit der Ehe zu erzwingen. Die Reformation führte in dieſer 
Beziehung größere Freiheit ein, und die moderne Geſetzgebung iſt in 

derſelben Richtung weiter fortgeſchritten. 
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Vierundzwanzigſtes Kapitel. 

Rück blick. 

Wir ſind mit unſeren Unterſuchungen zu Ende. Wir haben die 

Entwicklungsgeſchichte der Ehe von allen Seiten beleuchtet und uns hier: 

bei an die in unſeren einleitenden Bemerkungen dargelegte Forſchungs— 

weiſe gehalten. Viele unſerer Schlußfolgerungen ſind mehr oder minder 

mutmaßender Natur, doch dürften nicht wenige als notwendige Er— 

gebniſſe vertrauenswerten Beweismaterials anerkannt werden. Sie be: 

ruhen auf einer reichen Fülle von Thatſachen. 
Was zunächſt die naturwiſſenſchaftliche Definition der Ehe be— 

trifft, ſo haben wir dieſe bezeichnet als „eine mehr oder minder dauernde 

Verbindung zwiſchen Männchen und Weibchen, über die Fortpflanzungs⸗ 
thätigkeit hinaus bis nach der Geburt des Sprößlings anhaltend.“ Die 

Ehe kommt bei vielen niedrigeren Tiergattungen vor, bildet bei den 
menſchenähnlichen Affen die Regel und iſt bei den Menſchen allgemein. 
Sie erſcheint eng verknüpft mit Elternpflichten, wobei die unmittelbare 

Sorge für die Kinder hauptſächlich der Mutter obliegt, während dem 
Vater mehr die Aufgabe zufällt, die Familie zu beſchützen. Da die 
Ehe für das Daſein mancher Arten von Geſchöpfen unerläßlich iſt, 
muß ihr Urſprung offenbar einem durch den mächtigen Einfluß der 

natürlichen Zuchtwahl zur Entwickelung gebrachten Inſtinkt zugeſchrieben 
werden. Wenn es in der Urzeit, wie ſich als wahrſcheinlich annehmen 

läßt, auch für die Menſchen eine beſtimmte Paarungszeit gab, ſo 
kann beim Urſprung der menſchlichen Ehe eine fortgeſetzte Erregung 

des Geſchlechtstriebes nicht in Betracht gekommen ſein, d. h. falls der 
Urmenſch die Ehe überhaupt ſchon kannte. Daß er ſie kannte, darf 

man mit größter Zuverſicht mutmaßen, denn die Ehe der Primaten 
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(Menſchen und Affen) ſcheint aus der kleinen Anzahl der Jungen und 

aus der Länge des Kindesalters hervorgegangen zu ſein. Später, als 

die Menſchheit in erſter Reihe fleiſcheſſend wurde, erwies ſich die 

Mitwirkung eines erwachſenen Mannes an der Erhaltung der Kinder 
um ſo notwendiger, als die Jagd überall zu den Aufgaben des Mannes 

zu gehören begann. Die Annahme, daß in alten Zeiten nicht der 
Vater, ſondern ein Bruder der Mutter der natürliche Beſchützer der 
Kinder war, iſt ganz unbegründet, und dasſelbe gilt von der Mut— 
maßung, daß ſämtliche Männer eines Stammes zur Vormundſchaft 

über jedes einzelne Kind berufen waren. 

Überhaupt ſcheinen alle auf uns überkommenen Beweismittel dar⸗ 

zuthun, daß bei den Urmenſchen nicht der Stamm, ſondern die Familie 

den Kern jeder Geſellſchaftsgruppe bildete und in vielen Fällen ſelber 

die einzige vorhandene Geſellſchaftsgruppe war. Die menſchenähnlichen 
Affen leben nicht in Herden, und ihre Einſamkeitsliebe muß hauptſäch⸗ 

lich auf die Schwierigkeiten zurückgeführt werden, denen ſie bei der 

Beſchaffung ausreichender Nahrungsmengen begegnen. Wir dürfen 
getroſt folgern, daß auch unſere früchtefreſſenden halbmenſchlichen Vor: 
fahren nicht geſelliger waren; und ſpäter, als der Menſch nicht mehr 
ausſchließlich Früchte genoß, ſondern auch Fleiſch, ſetzte er fein Einzel⸗ 
leben fort, weil das Herdenleben allen großen fleiſchfreſſenden Tieren 

Nachteile bietet. Unter den auf der niedrigſten Stufe ſtehenden Wilden 
giebt es noch jetzt Völkerſchaften, die zwar Familien, aber keine Stämme 
bilden, und die Thatſachen lehren, daß der Grund auch hier in der Un— 

zulänglichkeit der vorhandenen Nahrungsmittel liegt. Demgemäß iſt die 
Geſelligkeit des Menſchen in erſter Reihe ein Ergebnis des geiſtigen und 
materiellen Kulturfortſchrittes, während in den Anfängen des menſch— 

lichen Geſellſchaftslebens die einzige oder doch die wichtigſte Rolle den 

Banden zufiel, welche Mann und Gattin, Eltern und Kinder zuſammen— 

hielten. Mit aller Wahrſcheinlichkeit läßt ſich die menſchliche Ehe als 
ein von den affenähnlichen Urmenſchen überkommenes Erbe bezeichnen. 

Die meiſten der Anthropologen, die über vorgeſchichtliche Sitten 

geſchrieben haben, glauben, daß der Menſch urſprünglich in Ehegemein— 

ſchaft lebte. Dieſe Annahme haben wir durchaus unwiſſenſchaftlich be— 
funden. Sie beruht auf Berichten über einige wilde Völker, die an— 
geblich die Ehegemeinſchaft kennen, und über gewiſſe ſeltſame Gebräuche, 

die für Überbleibſel aus einer Zeit gehalten werden, in welcher es noch 

keine Ehen gab. Allein die Angaben über jene wilden Völker ſind 
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bereits größtenteils als irrig nachgewieſen, und die Richtigkeit der übrigen 
iſt mindeſtens zweifelhaft; ſollten jedoch einzelne wirklich richtig ſein, 

ſo wäre es verfehlt, aus dieſen wenigen Ausnahmefällen zu ſchließen, 
daß die ganze Menſchheit das gleiche Entwicklungsſtadium durch— 
gemacht habe, und gerade bei den am niedrigſten ſtehenden Völker⸗ 
ſchaften nähern ſich die geſchlechtlichen Beziehungen am wenigſten der 
Promiskuität. Auch die Thatſache, daß in manchen Gegenden vor 

der Verheiratung ein ganz freier geſchlechtlicher Verkehr geſtattet iſt, 
berechtigt nicht zur Annahme des einſtigen Vorherrſchens der Ehegemein— 
ſchaft, denn es giebt zahlreiche wilde, barbariſche Völker, bei denen 
der geſchlechtliche Verkehr außerhalb der Ehe äußerſt ſelten vorkommt 

und unkeuſche Weiber für ehrlos oder verbrecheriſch gelten. Die Be⸗ 
rührung mit einer „höheren“ Geſittung hat ſich der Sittlichkeit der 
Wilden verderblich erwieſen, und wir haben Grund zu dem Glauben, 
daß mit dem Fortſchreiten der Kultur die außerehelichen Beziehungen 
der Geſchlechter im großen Ganzen zugenommen haben. Überdies iſt 

der freie geſchlechtliche Verkehr vor der Verheiratung durchaus ver— 

ſchieden von der Weibergemeinſchaft; dieſe bedingt nämlich, im Gegen: 

ſatz zu jenem, eine Unterdrückung perſönlicher Neigungen. Die Haupt: 

form jenes „freien Verkehrs,“ die Proſtitution, findet ſich nur ſelten 

bei Natur⸗Völkern, die von der Kultur noch gänzlich unbeleckt ſind. 
Gewiſſe Gebräuche, die als Bußen für die Einzel-Ehe ausgelegt worden 

ſind — die im Orient zuweilen vorkommende religiöſe Proſtituierung, 

das „Herrenrecht“ (das oft auch den Freunden des Bräutigams oder 

allen männlichen Hochzeitsgäſten eingeräumt wurde), die Verleihung 

von Gattinnen an Gäſte — laſſen ſich viel befriedigender in anderer 
Weiſe erklären. Dasſelbe gilt von dem Umſtand, daß bei manchen 

Völkerſchaften die Buhlerinnen höher gehalten werden als die in Einzel 
ehe lebenden Frauen. 

Morgans Anſchauung, daß das einſtige Vorherrſchen der Promis— 

kuität durch die bei vielen Völkern geltende Art der Einteilung der 
Verwandtſchaftsgrade bewieſen ſei, ſetzt voraus, daß die Namen der 

Verwandtſchaftsgrade auf der Blutsverwandtſchaft beruhten, ſoweit die 

Eltern jedes Individuums ſich feſtſtellen ließen. Aber es unterliegt 
kaum einem Zweifel, daß die für jene Grade erſonnenen Bezeichnungen 
urſprünglich bloß Anſprachezwecken dienten und hauptſächlich dem Alter 

und Geſchlecht des Angeſprochenen ſowie deſſen geſellſchaftlichen Beziehungen 

zum Sprecher angepaßt waren. Was das Argument betrifft, daß das 
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Syſtem der „Verwandtſchaft auf weiblicher Seite allein“ (wonach die 
Kinder nicht nach dem Vater, ſondern nach der Mutter benannt werden 

und Beſitz wie Rang ausſchließlich in der weiblichen Linie ſich ver— 

erben) eine Folge der aus der Weibergemeinſchaft hervorgegangenen 

Ungewißheit der Vaterſchaft geweſen ſei, ſo war der einſchlägige Ein— 
fluß der Bande des Blutes ebenfalls viel geringer, als man allgemein 

annimmt. Es giebt ver ſchiedene andere Gründe, Kinder nach der Mutter 
ſtatt nach dem Vater zu benennen. In dieſer Hinſicht verdient der 

Brauch vieler Völker hervorgehoben zu werden, daß der Mann nach 
ſeiner Verheiratung das Weib nicht mit ſich führt, ſondern mit ihr 

das Haus ſeines Schwiegervaters bezieht. Wahrſcheinlich haben die 
Urſachen, aus denen Kinder den Namen der Mutter annahmen, auch 

die Erbfolgebeſtimmungen beeinflußt; aber der Name ſelbſt ſcheint eine 
noch größere Macht ausgeübt zu haben. 

Dazu kommt, daß, ſoviel man überhaupt weiß, keine allgemeine 

zeitliche Übereinſtimmung nachweisbar iſt zwiſchen dem Vorherrſchen 

größerer oder geringerer Sittlichkeit oder Unſittlichkeit und dem Vor— 

herrſchen des männlichen oder des weiblichen Verwandtſchaftsſyſtems. 
Auch bei ſolchen Völkern, bei denen wegen ihrer Vielmännerei die 
Vaterſchaft oft unſicher erſcheint, hat zuweilen die männliche Linie 
Geltung, und die ausſchließliche Anerkennung der weiblichen Linie 
ſeitens einer Völkerſchaft beſagt durchaus nicht, daß die letztere nichts 
von männlichen Verwandtſchaftsgraden weiß. Endlich iſt zu bemerken, 

daß es zahlreiche Urvölker giebt, die keinerlei Spuren des ausſchließlich 
weiblichen Verwandtſchaftsſyſtems aufweiſen. 

Während ſomit die zu Gunſten der Promiskuitätshypotheſe vor— 

gebrachten Argumente uns für kein einziges Volk ſtichhaltig dünken, 
müſſen wir dieſe Hypotheſe ſelbſt geradezu als mit allen richtigen Vor— 
ſtellungen, die wir uns vom Urzuſtand des Menſchen zu machen ver— 

mögen, unvereinbar bezeichnen. Ungeregelter Verkehr der Geſchlechter 
erzeugt leicht eine pathologiſche Beſchaffenheit, die der Fruchtbarkeit 
entgegenſteht, und das Vorherrſchen der Eiferſucht bei den Natur: 
völkern, die von fremder Beeinfluſſung frei ſind, ſowie bei den unter— 

geordneten Säugetieren, läßt es als höchſt unwahrſcheinlich erſcheinen, 

daß die Menſchheit jemals die Promiskuität gekannt hat. Der Gedanke, 
daß ein Weib ausſchließlich Einem Manne gehört, iſt bei manchen 
Völkern ſo eingewurzelt, daß er zu verſchiedenen empörenden Unſitten 

und Mißhandlungen geführt hat. 
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Hinſichtlich der Eheloſigkeit haben wir gefunden, daß ſie bei den 

wilden und barbariſchen Stämmen verhältnismäßig ſelten iſt. Die 
Angehörigen der letzteren heiraten in der Regel früher als die der 
Kulturvölker. Unverehelicht fein, dünkt ihnen faſt unnatürlich. Ahn⸗ 

lich dachten im Altertum auch die Kulturvölker, und im Oſten thun ſie 
es noch jetzt. Die moderne Civiliſation dagegen iſt — teils aus wirt— 
ſchaftlichen, teils aus ideellen Gründen — dem Eheſtande minder günſtig. 
Demgemäß hat in Europa die Zahl der Eheloſen eine Zunahme, das 

Durchſchnittsalter der Eheſchließung eine Hinaufſchraubung erfahren. 
Eine ſonderbare Form der Eheloſigkeit iſt die erzwungene von Perſonen, 

die mit dem Dienſte der Religion verknüpft ſind; wir begegnen ihr 

bei verſchiedenen Völkern auf verſchiedenen Entwicklungsſtufen der 
Menſchheit. Sie beruht offenbar auf der Vorſtellung, der geſchlecht— 
liche Verkehr ſei unrein, und dieſe Vorſtellung ſcheint urſprünglich aus 

einem unbewußten Widerwillen gegen den geſchlechtlichen Umgang 

zwiſchen Mitgliedern derſelben Familie oder desſelben Haushaltes her⸗ 
vorgegangen zu ſein. 

Was die Bewerbungen betrifft, ſo ſpielt bei faſt allen Tier⸗ 

gattungen das Männchen die thätige Rolle, und gewöhnlich hat es mit 
anderen Männchen um den Beſitz des Weibchens zu kämpfen. Zweifel— 

los war das Gleiche beim Urmenſchen der Fall, und noch heute findet 

ſich dieſe Art der Werbung bei einigen untergeordneten Raſſen, während 
an ihre Stelle jetzt im allgemeinen beim Manne eine längere Zeit der 

Liebesbezeigungen getreten iſt, bei denen der weibliche Teil fich keines⸗ 
wegs ganz unthätig verhält. Die Wilden ſchmücken, bemalen, täto⸗ 
wieren und verſtümmeln ſich, um dem anderen Geſchlecht anziehender 
zu erſcheinen; die hierfür gewählte Zeit iſt die der Mannbarkeit, — 
ein Beweis dafür, daß dieſe Verrichtungen nur Werbungszwecken dienen. 
In ſehr vielen Fällen dürfte auch die Kleidung urſprünglich aus der⸗ 

ſelben Urſache hervorgegangen ſein; weit entfernt, die Grundlage 
der Bekleidungsgewohnheit zu bilden, iſt das Gefühl der Scham viel— 
mehr wahrſcheinlich die Folge dieſer Gewohnheit. 

In der Regel ſind die Männer die Bewerber, aber meiſt ſteht 

es den Weibern frei, anzunehmen oder abzulehnen. Obgleich die 

Töchter bei den niedrigen Völkerſchaften als Beſitzgegenſtände gelten 
und oft ſchon in der Kindheit verlobt werden, ſo erfolgt ihre Ver— 
heiratung gewöhnlich doch nicht ohne ihre Zuſtimmung. Unter den 

heutigen Wilden haben die Mädchen eine große Wahlfreiheit, und in 
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den vorgeſchichtlichen Zeiten dürfte dieſe noch beträchtlicher geweſen 
ſein, denn damals erhielt ſich jedes Individuum ſelber, es gab keine 

Arbeit für andere und deshalb war die Tochter keine Sklavin und 

kein Handelsartikel. Später änderte ſich das, indem bei denjenigen 

Nationen, die einen verhältnismäßig hohen Kulturgrad erreichten, die 

Macht des Vaters infolge der Ausbildung der Ahnenanbetung immer 

größer wurde. Bei vielen dieſer Völker iſt die Vaterverehrung nicht 

nur auf Seiten der Töchter, ſondern auch auf Seiten der Söhne ſo 

bedeutend, daß keine Ehe ohne Zuſtimmung des Vaters geſchloſſen 

wird, während die erwachſenen Söhne der Wilden ſich der voll— 

kommenſten Unabhängigkeit erfreuen. 

Der geſchlechtlichen Zuchtwahl haben wir ſelbſtverſtändlich eine 
ſehr eingehende Behandlung gewidmet und vor allem die Widerſprüche 

innerhalb Darwins Lehren von der natürlichen Ausleſe und der ge— 
ſchlechtlichen Zuchtwahl dargethan und gezeigt, daß die letztere bei den 
niedrigeren Tieren gänzlich dem großen Geſetz vom Überleben des Ge— 
eignetſten unterworfen iſt. Aus der Art der Verteilung der geſchlecht— 
lichen Farben, Gerüche und Laute bei verſchiedenen Tiergattungen zogen 
wir den Schluß, daß ſie, obgleich die Gattung ſtets bis zu einem ge— 

wiſſen Maße beeinträchtigend, im ganzen inſofern vorteilhaft ſind, als 
ſie es den Geſchlechtern erleichtern, einander zu finden; würden wir 
aber Darwins Meinung für richtig halten, ſo müßten wir annehmen, 
daß der unerklärliche äſthetiſche Sinn, auf dem ſeine Mutmaßung be⸗ 

ruht, ſich in der der Gattung gefährlichſten Weiſe entwickelt hat. Wir 
haben auch gefunden, daß es Thatſachen giebt, welche ſich nicht in 
Übereinſtimmung bringen laſſen mit Darwins Erklärung des Zuſam— 
menhanges zwiſchen Liebe und Schönheit beim Menſchen und des Ur— 
ſprungs der verſchiedenen Menſchenraſſen. Zwar iſt der geſamten 

Menſchheit ein Schönheitsideal gemeinſam, aber dasſelbe bleibt ein 
abſtrakter Begriff, da den allgemeinen Ahnlichkeiten beſondere Abwei— 

chungen des Geſchmacks gegenüberſtehen. Nach Darwin find die Raſſen—⸗ 

Verſchiedenheiten Folgen der Verſchiedenartigkeit der Schönheitsbegriffe, 
nach unſerer Meinung gehen die letzteren aus der erſteren hervor, — 
alſo gerade umgekehrt. Wie wir geſehen haben, hängen die Eigen- 
tümlichkeiten einer Raſſe einigermaßen zuſammen mit den äußeren Um⸗ 

ſtänden, unter denen dieſelbe lebt; da wir aber nicht beſtimmt wiſſen, 

ob angeeignete Charaktereigenſchaften vererbt werden können, iſt es 
höchſt zweifelhaft, ob jene Verſchiedenheiten die ererbten Folgen der 
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Lebensverhältniſſe vorangegangener Geſchlechter find. Viel wahrſchein⸗ 
licher dürfte es ſein, daß ſie von einer natürlichen Ausleſe herrühren, 

die diejenigen angeborenen Abweichungen, welche den Lebensbedingungen 
der Raſſen am angemeſſenſten waren, beibehalten, bewahrt und ver— 
ſtärkt hat. 

In dem Kapitel „Das Ahnlichkeitsgeſetz“ beſchäftigten wir uns 
mit jenem mächtigen Trieb, der die Tiere faſt ſtets von der Paarung 
mit anderen Gattungen abhält. Der Urſprung dieſer Abneigung iſt 

in der Unfruchtbarkeit erſter Kreuzungen und Baſtarde zu ſuchen. Beim 
Menſchen werden die verſchiedenen Raſſen von keinem ſolchen Inſtinkt 

einander fern gehalten, und die Wiſſenſchaft weiß heutzutage, daß 

ſelbſt zwiſchen den verſchiedenartigſten Menſchenraſſen die Unterſchiede 

nicht groß genug ſind, um die Hervorbringung einer gemiſchten Raſſe 
zu verhindern, wenn nur die ſonſtigen Umſtände günſtig ſind. Eine 

große Ahnlichkeit mit dem Abſcheu vor der Beſtialität hat derjenige 
vor der Blutſchande. Derſelbe macht ſich im Prinzipe faſt bei der 

ganzen Menſchheit geltend, doch ſchwanken die Verbotgrenzen außer⸗ 

ordentlich. Beinahe überall verwirft man Beziehungen zwiſchen Eltern 
und Kindern, faſt allgemein auch ſolche zwiſchen Geſchwiſtern, oft ſolche 

zwiſchen Geſchwiſterkindern, und bei zahlreichen Naturvölkern iſt ſogar 
die Ehe innerhalb des eigenen Stammes oder Clans unterſagt. Wir 

haben ſämtliche bisherigen Theorieen über den Urſprung dieſer Verbote 
kritiſiert. Während andere Forſcher vorausſetzen, daß die Menſchen 

die Blutſchande nur deshalb vermeiden, weil ſie hierzu angehalten 
werden, meinen wir, daß weder Geſetze noch Gewohnheiten noch Er— 
ziehungslehren hier in Betracht kommen, vielmehr ein Naturtrieb. Ein 

ſolcher macht unter normalen Verhältniſſen die geſchlechtliche Liebe 
zwiſchen den allernächſten Verwandten zu einer ſeeliſchen Unmöglichkeit. 

Freilich, eine angeborene Abneigung gegen die Ehe naher Verwandten 
iſt nicht vorhanden, wohl aber eine natürliche Abneigung gegen die 
Verheiratung von Perſonen, die von Kindheit auf beiſammen gewohnt 
haben, und da ſolche Perſonen gewöhnlich Verwandte ſind, nimmt 

dieſes Gefühl hauptſächlich die Geſtalt des Abſcheus vor Verbindungen 

zwiſchen nahen Verwandten an. Nicht nur die allgemeine Erfahrung 
beſtätigt das Beſtehen dieſer natürlichen Abneigung, — auch eine Fülle 
ethnographiſcher Thatſachen beweiſt, daß die Wechſelheiratsverbote weniger 

gegen Verwandte als gegen Zuſammenlebende gerichtet waren, bezw. 

ſind. Bei vielen Völkern haben örtliche Exogamien Geltung, die 
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überhaupt nichts mit irgendwelchen Verwandtſchaftsgraden zu thun 
haben, und die Beſtimmung der die Wechſelheirat ausſchließenden Ver⸗ 
wandtſchaftsgrade bei den verſchiedenen Nationen ſteht in engem Zus 
ſammenhang mit dem Beiſammenleben der Betreffenden. 

Die Blutſchandeverbote ſind oft mehr oder minder einſeitig, in— 
dem ſie ſich bald mehr auf die Verwandten mütterlicher-, bald mehr 
auf diejenigen väterlicherſeits erſtrecken, je nachdem die männliche oder 
die weibliche Geſchlechtsfolge Geltung hat, und wir haben geſehen, daß 
die Geſchlechtsfolge engſtens mit den örtlichen Verwandtſchaften zus 
ſammenhängt. In vielen Fällen jedoch werden ſie nur mittelbar vom 
Beiſammenleben beeinflußt. Die Abneigung gegen Wechſelheiraten Bei⸗ 
ſammenlebender hat zum Verbot von Verwandtenheiraten geführt, und 
da die Verwandtſchaft in der Regel mit der Namengleichheit zu— 

ſammenfällt, iſt man mehrfach dazu gelangt, die letztere unter allen 
Umſtänden mit der erſteren zu verknüpfen und auch dann, wenn keine 
Spur von Verwandtſchaft verhanden iſt, die Ehe zwiſchen Namens— 
vettern zu unterſagen. Es kann als Regel gelten, daß das Beiſammen⸗ 
leben eine Abneigung gegen Wechſelheiraten einflößt; dieſelbe erleidet 
Ausnahmen, aber die meiſten bekannt gewordenen Beiſpiele von Ehen 
zwiſchen Bruder und Schweſter ſind in königlichen Familien vorge— 

kommen und lediglich dem Geburtsſtolz zuzuſchreiben. Auch ein Über⸗ 
maß von Abgeſchloſſenheit und Einſamkeit kann zur Blutſchande führen; 
andere ſolche Verbindungen gehen aus einer Verderbtheit der Natur: 
triebe hervor. Was insbeſondere die Ehe zwiſchen Halbgeſchwiſtern 
betrifft, ſo findet auf ſie das Prinzip der Abneigung ſchon deshalb 
nicht immer Anwendung, weil die Vielweiberei ſehr oft kein enges 
Beiſammenleben, ſondern vielmehr die Zerſplitterung der Familie in 

ſo viele Unterfamilien nach ſich zieht, wie in ihr Weiber mit Kindern 
vorhanden ſind. 

Die wichtige Frage nach der Urſache der Abneigung gegen 
Wechſelheiraten von Perſonen, die ſeit ihrer Kindheit mit einander 

aufgewachſen ſind, beantworteten wir dahin, daß dieſe Urſache in der 

inſtinktiven Scheu vor den übeln Folgen der Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten zu ſuchen iſt. Für die Wohlfahrt der Gattung ſcheint es er⸗ 
forderlich zu ſein, daß die ſich vereinigenden geſchlechtlichen Faktoren 
ſich von einander einigermaßen unterſcheiden, was natürlich nicht aus⸗ 
ſchließt, daß auch eine gewiſſe Ahnlichkeit zwiſchen ihnen vorhanden 
ſein muß. Die ſchädlichen Folgen der Selbſtbefruchtung 155 Pflanzen 

Weftermard, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 
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und der Verwandtenpaarung bei Tieren beweiſen den Beſtand eines 

ſolchen Geſetzes, und es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſes auch für 

den Menſchen Geltung hat, und zwar halten wir den ſchlimmen Ein: 

fluß der Blutsverwandten-Ehen bei den Wilden, die oft einen ſehr 
harten Kampf ums Daſein zu fechten haben, für weit bedeutender als 
bei der Kulturmenſchheit. Auch find bisher noch keine wiſſenſchaftlich 
ſtichhaltigen Beweiſe gegen die Anſchauung vorgebracht worden, daß 

Wechſelheiraten Blutsverwandter die Gattung mehr oder minder ſchä— 
digen. Durch natürliche Ausleſe muß ſich ein Inſtinkt entwickelt haben, 

der zumeiſt mächtig genug iſt, um ſchädliche Verbindungen zu verhin⸗ 
dern. Dieſer Trieb hat die Form einer Abneigung gegen das Sich— 

vermählen mit Perſonen angenommen, mit denen man aufgewachſen 
iſt; und da dies gewöhnlich Blutsverwandte ſind, ergiebt ſich das 
Überleben des Geeignetſten. 

Hinſichtlich des Einfluſſes der Zuneigung, der Sympathie und 

der Berechnung auf die geſchlechtliche Zuchtwahl haben wir gefunden, 

daß die Liebe ſich nur langſam zu dem verfeinerten Gefühl herausge⸗ 
bildet hat, als welches ſie in der modernen Kulturwelt eine ſo große 

Rolle ſpielt. Immerhin iſt auch den wildeſten Stämmen die eheliche 
Zuneigung durchaus nicht unbekannt. Die endogamiſchen Ehevorſchriften, 

welche gewiſſen Völkern, Stämmen, Kaſten, Klaſſen und Religionsbe⸗ 

kennern die Wechſelheirat mit anderen Völkern uſw. verbieten, rühren 

von gegenſeitiger Abneigung her und verlieren immer mehr an Boden, 

weil die Nächſtenliebe, die Duldung und die Civiliſation immer mehr 

zunehmen und die Zahl der trennenden Schranken ſtetig verringern. 
Was die Art der Eheſchließung betrifft, ſo darf aus dem allge— 

meinen Abſcheu vor der Blutſchande und aus der Schwierigkeit des 
Wilden, ſich in gütlicher Weiſe ein Weib zu verſchaffen, ohne den 

Vater für den Verluſt der Tochter zu entſchädigen, geſchloſſen werden, 
daß zu einer Zeit, da die Menſchen infolge der Herausbildung eines 

größeren Geſelligkeitsſinnes in Familiengruppen zu leben begannen, 

aber den Tauſchhandel noch nicht kannten, die Verheiratung im Wege 
des Weiberraubes etwas Alltägliches geweſen ſein muß. Mit dem 
Auftreten des Tauſchhandels wich die Raubehe der Kaufehe; ſpäter 
wurde auch dieſe aufgegeben, weil man es für unehrenhaft zu halten 
begann, die Töchter an Gatten zu verkaufen. Das allmähliche Auf⸗ 
hören des Weiberkaufs vollzog ſich in zweierlei Weiſe. Teils ver⸗ 
wandelte ſich der Kauf in eine bloße Förmlichkeit, in ein Scheingeſchäft 
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oder in einen Austauſch von Geſchenken, teils machte man aus der 
Kaufſumme die Morgengabe und die Mitgift, — die erſtere erhält die 

Braut von dem Bräutigam, die letztere vom Vater. Dieſe Umgeſtal⸗ 

tungen haben nicht nur bei den großen Kulturnationen, ſondern auch 
bei mehreren wilden und halbbarbariſchen Völkern ſtattgefunden. Im 
allgemeinen jedoch ſpielt bei den Wilden die Mitgift keine erhebliche 

Rolle; ſie beruht mehr auf einem, ſonſt ein Merkmal höherer Civili— 
ſation bildenden Gefühl der Achtung und Sympathie für das ſchwä— 
chere Geſchlecht. Oft dient die Mitgift nur zur Sicherung des Daſeins 
der Gattin für den Fall der Scheidung oder für denjenigen des Todes 

des Gatten, oft auch als Beitrag zu den Koſten des gemeinſamen 
Haushaltes. 

Nach Darlegung der Entſtehung der kirchlichen und bürgerlichen 
Hochzeitsceremonieen haben wir die verſchiedenen Formen der menſch— 

lichen Ehe beſchrieben. Die Vielweiberei war im geſchichtlichen Alter— 
tum bei den meiſten Völkern geſtattet und iſt es gegenwärtig bei 
mehreren Kulturnationen, ſowie den meiſten wilden Stämmen. Immer— 

hin giebt es recht viele wilde und barbariſche Völkerſchaften, bei denen 
ſie entweder verboten oder unbekannt iſt. Wo immer ſie beſteht, bleibt 

ſie auf eine kleine Minderheit beſchränkt; auch erleidet ſie faſt überall 

zweierlei Anderungen, welche auf Monogamie abzielen: die eine durch 

die dem zuerſt angetrauten Weibe eingeräumte Vorzugsſtellung, die 

andere durch die Begünſtigung der geliebteſten unter den Gattinnen, 
der Favoritin. Manche Stämme kennen die Vielmännerei, aber auch 
dieſe erſcheint abgeſchwächt, indem der erſte Gatte gewöhnlich bevor— 
rechtet iſt. Unter den Urſachen, welche die Form der Ehe beeinfluſſen, 

fällt die Hauptrolle dem ziffermäßigen Verhältnis der Geſchlechter in 
der Bevölkerung zu. In manchen Ländern überwiegt die Zahl der 
Männer, in anderen die der Weiber. Dieſe Ungleichheit rührt von 

Kriegen, vom Töchtermord, von ungleichen Geburtsziffern und anderen 

Gründen her. Gewiſſe Thatſachen ſcheinen anzudeuten, daß in un— 

wirtlichen Gebirgsgegenden mehr Knaben geboren werden, und daß in 
Ehen Blutsverwandter ſogar ein ganz anſehnlicher Überſchuß männlicher 

Geburten obwaltet. Iſt dem wirklich ſo, dann dürfte es ſchwerlich 

ein bloßer Zufall ſein, daß die Vielmännerei hauptſächlich gerade unter 

Bergvölkern und bei hochgradig endogamiſchen (der Verwandtenehe 

frönenden) Stämmen herrſcht. Was die Vielweiberei anbelangt, ſo 

giebt es verſchiedene Gründe, aus denen ein Mann wünſchen mag, 
35% 
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mehr als Ein Weib zu beſitzen. Erſtens muß ſich der Mann bei vielen 
Völkerſchaften des Verkehrs mit ſchwangeren und ſäugenden Gattinnen 
enthalten. Zweitens werden bei den Wilden die Frauen gewöhnlich 

frühzeitig alt und verlieren ſo ihre Anziehungskraft für die Männer. 

Drittens lieben viele Männer die Abwechslung. Viertens ſind für 

manchen Mann zahlreiche Weiber gleichbedeutend mit zahlreichen Ar⸗ 

beiterinnen. Fünftens führt nicht ſelten die Unfruchtbarkeit des erſten 

Weibes zur Wahl eines zweiten, namentlich dort, wo auf Nachkommen: 
ſchaft großes Gewicht gelegt wird. In China gilt der Beſitz von 
Kindern für unerläßlich, und bei verſchiedenen wilden Stämmen richten 
ſich Macht und Reichtum jedes Mannes nach der Anzahl ſeiner Spröß— 
linge. Obgleich alſo die Vielweiberei dem Manne unter Umſtänden 
Vorteile bieten kann, iſt ſie dennoch bei vielen Völkern verboten und 
bildet auch bei den meiſten übrigen keineswegs die Regel. Wo das 
Gebiet der Frauenarbeit beſchränkt und kein angeſammeltes Vermögen 
vorhanden iſt, muß es dem Manne ſchwerer fallen, der Vielweiberei 

zu huldigen. Wo aber die weibliche Arbeit einen hohen Wert beſitzt, 
bildet hinwiederum die Höhe der Kaufſumme ein Hindernis, das nur 

der Wohlhabende überwinden kann. 

Da die Vielweiberei eine Verletzung der Gefühle in ſich ſchließt, 
gilt dort, wo die letzteren in hoher Achtung ſtehen, die Monogamie 
für die einzige erlaubte Eheform. Die verfeinerte Liebe der Kultur— 

welt hängt nicht nur mit äußerlichen Reizen, ſondern auch mit Sym— 
pathieen geiſtiger und ſeeliſcher Natur zuſammen; ſie knüpft lebensläng⸗ 
liche Bande, und die ausſchließliche Leidenſchaft für Eine Perſon bildet 

den wahren monogamiſchen Trieb, der der Vielweiberei mächtig ent⸗ 
gegenſteht. Es iſt ausgemacht, daß auf den niedrigſten Kulturſtufen 
(auf denen das Zahlenverhältnis der Geſchlechter nicht ſonderlich durch 
Kriege geſtört wird, man das Leben hauptſächlich durch die Jagd friſtet, 

die weibliche Arbeit folglich einen geringen Wert hat, und man weder 
Reichtümer anhäuft, noch Klaſſenunterſchiede kennt) die Vielweiberei 

minder im Schwang zu ſein pflegt als auf den mittleren, und aller 

Wahrſcheinlichkeit nach herrſchte beim Urmenſchen faſt ausſchließlich die 
Monogamie vor. Das mittlere Geſittungsſtadium iſt zwar der Viel⸗ 

weiberei günſtig, aber das höhere gehört unbedingt und notwendiger— 
weiſe dem Gegenteil, denn aus vielen Gründen, welche wir eingehend 
behandelt haben, hat die Polygynie für den Kulturmenſchen weniger 

Verlockendes als für den Wilden oder den Barbaren. Auch die Poly⸗ 
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andrie muß zu allen Zeiten eine Ausnahme geweſen ſein, denn ſie ſetzt ein 

Überwiegen der männlichen Geburten und zugleich einen faſt wider: 
natürlichen Mangel an Eiferſucht voraus. Weit entfernt, als in der 
Urzeit allgemein herrſchend glaubhaft nachgewieſen zu ſein, ſcheint die 

Vielmännerei geradezu ein gewiſſes Maß von Geſittung zu erheiſchen. 
In den meiſten Fällen war ſie vermutlich ein Ausdruck brüderlichen 

Wohlwollens ſeitens des älteſten Bruders und führte, falls nachträglich 

noch weitere Weiber genommen wurden, zur Gruppen-Ehe nach dem 

Muſter der Todas. 

Die Lebenslänglichkeit der Ehe iſt durchaus nicht ganz allgemein. 
Bei den meiſten unciviliſierten und vielen vorgeſchrittenen Völkern darf 

der Mann der Gattin jederzeit nach Belieben den Abſchied geben. Bei 
ſehr vielen anderen jedoch — auch ſolchen, die auf der niedrigſten 

Stufe ſtehen — bildet die Scheidung den Ausnahmefall. Zahlreiche 

Nationen betrachteten und betrachten die Ehe als eine Verbindung, die 
der Mann nur in beſtimmten, vom Geſetz oder Gewohnheitsrecht vor— 

geſehenen Fällen löſen darf. Es kommt auch vor, daß dem Weib ge— 

ſtattet iſt, dem Gatten den Laufpaß zu geben. Die die Dauer des 

Ehebundes beſtimmenden Urſachen ſind zwar nicht ganz, aber doch ſo 
ziemlich mit den die Form der Ehe beeinfluſſenden identiſch. Während 
die Monogamie ſehr oft eine lange Ehedauer mit ſich bringt, war dem 
beim Urmenſchen doch nicht ſo. Im allgemeinen läßt ſich ſagen, daß 
die Dauer der Ehe mit der Vervollkommnung des Menſchengeſchlechts 

ſtetig zunimmt. 
Die Ehe hat verſchiedenerlei Entwickelungsgänge durchgemacht, die 

nicht gleichmäßig verlaufen ſind. Schließlich hat dieſe Entwickelung 
zur Erweiterung der Rechte der Gattin geführt. Die letztere iſt nicht 
mehr Eigentum des Gatten und nach der modernen Auffaſſung bildet 
die Ehe einen auf vollkommener Gleichberechtigung beider Teile be— 
ruhenden Vertrag. Die Geſchichte der menſchlichen Ehe iſt die Ge⸗ 
ſchichte einer Verbindung, in welcher die Frauen allmählich den Sieg 
davongetragen haben über die Leidenſchaften, die Vorurteile und die 

Selbſtſucht der Männer. 
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Text-BVerichtigungen. 

4, Z. 6 v. u.: lies Hühner (ſtatt Faſanen). 
90, Zeile 16 v. o.: lies Oſt⸗Central-⸗Afrika (ſtatt Oſt⸗Afrika). 

C „ Afrikas (ſtatt Aſiens). 

224, Anmerkung 3: lies S. 205 (ſtatt 422). 

282, Z. 7 v. o. lies: Mongolen u. Tunguſen (ſtatt Mongolen u. Chineſen). 

316 iſt der letzte Textabſatz auf Wunſch des Verfaſſers folgendermaßen zu 

kürzen, abzuändern und mit dem erſten Abſatz auf S. 317 zuſammen⸗ 

zuziehen: 

Kohler hat ſich für die Erklärung ausgeſprochen, daß die Exo— 

gamie eine frühere Methode politiſcher Selbſterhaltung war. Daß 

die Wechſelehen vom politiſchen uſw. 

316, Anmerkung 3: Die Referenz „Tylor im ‚Jour. Anthr. Inst., Band 

XVIII, S. 266—68” bleibt fort. 

317: Die 1. Anmerkung bleibt weg. 



Namen: und Sachregiſter. 

Namen- und Sachregiſter. 
(Was unter C. bezw. Ch. nicht zu finden, iſt unter K. oder Z. bezw. Tſch. zu ſuchen.) 

A. 
Abiponen: Die Ehe wird erſt nach Ge— 

burt eines Kindes vollſtändig, S. 16; 
Keuſchheit der Weiber, S. 61; männ⸗ 
liche Geſchlechtsfolge, S. 96; Tätto— 
wierung der jungen Leute, S. 174; 
Ausreißen der Augenbrauen, S. 179; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 213; 
Abſcheu vor Ghen zwiſchen Blutsver— 
wandten, S. 298; Kindermord, S. 312; 
Kaufehe, S. 394; Seltenheit der Viel— 
weiberei, S. 443; Scheidung, S. 531. 

Abors: Frauenkleidung, S. 195; Wahl⸗ 
freiheit, S. 216; Vorherrſchen der 
Endogamie, S. 367; Monogamie, 
S. 441. Vgl. Pädams. 

— Siſſih: Vielmännerei, S. 454; Viel⸗ 
weiberei, S. 457. 

Abwechslung, Liebe zur: S. 490, 531, 
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Abyſſinier: Beſtrafung des Ehebruchs, 
S. 120; frühe Verheiratung, S. 135; 
Tättowierung der Weiber, S. 166; 
Beſchneidung, S. 199, 200, 203; 
Raubformalitäten, S. 385; Mitgift, 
S. 415; Eiferſucht der Weiber, S. 500; 

Scheidung, S. 522. 
Acclimatiſation: S. 266 68. 
Accra: Männliche Geſchlechtsfolge, S. 99; 

angeheiratete Verwandtſchaft ein Che: 
hindernis, S. 309; Mitgift, S. 411. 

Admiralitäts⸗Inſulaner: Kopfputz der 
Jünglinge, S. 172; Bemalung der 
Weiber, S. 178; größere Putzſucht 
bei den Männern als bei den Weibern, 
S. 180; Kleidung der Männer, S. 188; 
das Tragen von Muſcheln, ©. 198; 
Sittſamkeitsbegriffe, S. 206. 

Aehnlichkeitsgeſetz: S. 544; 13. Kapitel. 

Aenezen: Wahlfreiheit der Weiber, Seite 
217, 218; Endogamie, S. 372; An⸗ 
ſchauungen über die Kaufehe, S. 409. 

Affen, menſchenähnliche: Die Ehe eine 
Folge der langen Kindheitsdauer, S 15, 
538; nicht in Scharen lebend, S. 36, 
37,539; Hautfarbe, S 269,274; Mono⸗ 
gamie, S. 510; Dauer der Ehe, S. 519. 

Afrika: Kein Volk lebt in Weibergemein⸗ 
ſchaft, S. 54. 

Afrikaner: Vaterpflichten bei gewiſſen 
Völkern, S. 9 ff.; auf die Schwanger— 
ſchaft muß bei manchen Völkern die 
Ehe folgen, S. 17; Beſtrafung von 
Weibern wegen Unkeuſchheit, S. 57; 
Bewahrung der Keuſchheit der Gat— 
tinnen bei vielen Völkern, S. 117; 
Beſtrafung des Ehebruchs, S. 119; 
Unerläßlichkeit der Jungfernſchaft bei 
Bräuten, S. 120 ff.; Infibulation der 
Mädchen, S. 121; Tötung der Witwen, 
S. 122; Lippenſchmuck, S. 163; Aus⸗ 
ſchlagen von Zähnen, S. 171; die 
Putzſucht der Männer bei vielen Völ⸗ 
kern größer als die der Frauen, S. 180; 
nur die unverheirateten Weiber kleiden 
ſich bei vielen Stämmen, S. 193 ff.; 
viele Stämme halten das Bekleiden 
der Männer für notwendiger als das 
der Frauen, S. 197; Unbekanntheit 
des Kindermordes, S. 311; Achtung 
vor fruchtbaren Weibern, S. 379; Sehn— 
ſucht nach Sprößlingen, S. 379 ff.; 
Kaufehe, S. 399; Mitgift, S. 411, 
415 - 16; Vielweiberei, S. 441, 491 
bis 492, 495, 508; Klaſſen⸗Unter⸗ 
ſchiede, S. 508. | 

— Oſtcentral⸗: Verwandtichaftsbezeich- 
nungen, S. 83, 90; Anerkennung der 
Rolle beider Eltern bei der Zeugung, 
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S. 102; Benennung der Kinder nach 
dem Stamm der Mutter bei gewiſſen 
Völkern, S. 102; bei manchen Völkern 
lebt der Gatte in der Nähe der 
Familie ſeiner Gattin, S. 106; weib⸗ 
licher Lippenſchmuck, S. 163; die 
Weiber geputzter als die Männer, 
S. 181; Stellung der Frau, S. 181; 
Beſchneidung, S. 199; die Weiber 
wähleriſcher als die Männer, S. 252; 
Endogamie, S. 367; Raubehe, S. 385; 
Mitgift, S. 416; Vorherrſchen der 
Monogamie, S. 440; Vielweiberei, 
S. 448, 493, 500; frühes Altern der 
Weiber, S. 489; Levirat, S. 513; 
Scheidung, S. 524, 528, 529, 534. 

Afrikauer, Aequatorial⸗: Beſtrafung 
der Unſittlichkeit, S. 57; das Verleihen 
von Gattinnen, S. 69; Anſprachen, 
S. 88; Bemalen der Mädchen, S. 174; 
Nacktheit der Mädchen, S. 191; Endo— 
gamie, S. 367; Vielweiberei, S. 493, 
496. 

— Süd⸗: Unbekanntheit der Ehelofig- 
keit, S. 132; Beſchneidung, S. 202; 
Vielweiberei, S. 448. 

— Weſt⸗: Beſchneidung, S. 199; Wahl: 
freiheit der Weiber, S. 217; Würdigung 
weiblicher Schönheit, S. 255; Exo⸗ 
Haute, , s; Levigt, S 5185 
Erbfolge, S. 514. 

Ahts (Britiſch⸗Kolumbien): Erbfolge in 
der männlichen Linie, S. 95; Forderung 
der Jungfernſchaft von den Bräuten, 
S. 120; Bemalung der jungen Leute, 
S. 174; Ehevermittlung durch die 
Eltern, S. 221; Heiratsverbote, S 296; 
Unbekanntheit des Kindermordes, Seite 
311; Endogamie, S. 366; Klaſſen⸗ 
Endogamie, S. 371; Raubehe, S 384; 
Kaufehe, S. 393; Entſchädigung für 
den Raub, S. 402; Gegengeſchenke, 
S. 410; Mitgift, S. 415; Vielweiberei, 
S. 443, 445; Ueberwiegen der männ⸗ 
lichen Geburten, S. 468. 5 

Ainos: Männliche Geſchlechtsfolge, S.99; 
Verbot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwern und Witwen, S. 126; 
angeblicher religiöſer Urſprung des 
Tättowierens, S. 167; Wahlfreiheit 
der Weiber, S. 217; Endogamie, 
S. 368; Erlangung von Gattinnen 
durch Dienſt, S. 391; Mangel an 
Hochzeitsformalitäten, S. 420; Kon⸗ 
kubinat, S. 446; Levirat, S. 513. 

— Kurilen⸗: Bigamie, S. 452. 
— Tſuiſchikari⸗: Bezeichnungen für 
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Großvater und Großmutter, S. 89; 
frühe Verheiratung, S 135. 

Ainos, Jeſſo⸗: Der Gatte wohnt beim 
Schwiegervater bis zur Geburt eines 
Kindes, S. 16; allmähliche Tätto⸗ 
wierung, S. 176; Ehen zwiſchen Ge— 
ſchwiſterkindern, S. 295; keine Kauf⸗ 
ehe, S. 398 ff.; Vielweiberei, S. 440, 
496, 497; frühes Altern der Weiber, 
S. 488. 

Alamanni: Verfall der Kaufehe, S. 405, 
408; Mitgift, S. 408. 

Aleuten: Beſtrafung unehelicher Ge— 
burten, S. 60; Verleihung von Gat— 
tinnen, S. 69; Verbot der baldigen 
Wiederverheiratung von Witwern und 
Witwen, S. 126; gleichmäßige Er⸗ 
ziehung von Männern und Weibern, 
S. 131; Mangel an Sittſamkeit, 
S. 207; Ehen zwiſchen Geſchwiſter— 
kindern, S. 295; Anſchauungen über 
Kindermord, S. 312, über Blutſchande, 
S. 352; Erlangung von Gattinnen 
durch Dienſt, S. 391; Kaufehe, S. 402; 
Mangel an Vermählungsförmllichkeiten, 
S. 419; Vielweiberei, S. 445, 496; 
Vielmännerei, S. 452, 459; Scheidung, 
S. 522, 531, 534. 

— Atcha⸗: Eheſchließung erſt nach Ge⸗ 
burt eines Kindes bindend, S. 16, 
213; Eiferſucht der Männer, S. 115; 
Levirat, S. 513. 

— (Seehund⸗Inſeln): Größere Putzſucht 
bei den Männern als bei den Weibern, 
S. 181 ff. 

— Unalaſchka⸗: Vielmännerei, S. 452; 
Vielweiberei und Scheidung, S. 495. 

— Unimak-⸗: Raubehe, S. 384. 
Algonquins: Exogamie vorherrſchend, 

S. 297; Vielweiberei, S. 445; vor⸗ 
geſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485. 

Allen, Grant: Ueber durch Gegenſätze 
hervorgerufene Liebe, S. 354. 

Altertum: Weibliche Geſchlechtsfolge, 
S. 100 ff. 

Amazonſtämme, Ober⸗: Enges Wechſel⸗ 
heiraten und Unfruchtbarkeit, S. 347. 

Amerika: Kaſtenunterſchiede, S. 370; 
Scheidung, S. 528. Vgl. auch „In⸗ 
dianer“, „Kalifornien“, Braſilien“ ꝛc. 

Andamaneſen: Verheiratung nach Ein⸗ 
tritt der Schwangerſchaft, S. 17; an⸗ 
gebliche Lockerheit des Ehebandes, 
S. 47 ff.; Monogamie vorherrſchend, 
S. 47, 48, 50, 52, 438, 509; Unbe⸗ 
kanntheit der Scheidung, S. 52, 519; 
Treue, S. 52; Verwandtſchaftsbezeich⸗ 
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nungen, S. 87; geſchlechtliche Sittſam— 
keit, S. 149; allmähliche Tättowierung, 
S. 176; Sittſamkeitsbegriffe, S. 208; 
Verbot von Ehen zwiſchen Blutsver— 
wandten, S. 304; Verwandtſchaft durch 
Verſchwägerung ein Ghehindernis, Seite 
309 eheliche Liebe, S. 399 keine 
Kaufehe, S. 399; Seltenheit des 
Tauſches, S. 401; Ueberwiegen der 
weiblichen Geburten, S. 469; Stellung 
der Frau, S 503. 

Angelſachſen: Abſchneiden des Frauen— 
haars nach der Verheiratung, S. 173; 
das Haarabſchneiden ein Sinnbild der 
Knechtſchaft, S. 173. 

Annamiten: Blutſchande, S. 291; Beſtia⸗ 
ic ©. 333. 

Anziehungsmittel: 9. Kapitel u. S. 542. 

Apatſchen: Keuſchheit der Weiber, S. 61; 
Verleihung von Gattinnen, S. 69; 
Vielweiberei, S. 450, 494, 498; 
Scheidung, S. 534. 

Arabien: Ueberwiegen der weiblichen 
Geburten, S. 469. 

Araber: Verwandtſchaftsſyſtem, S. 99, 
107; Forderung der Jungfernſchaft 
von der Braut, S. 121; Mißbilligung 
der Wiederverheiratung von Witwen, 
S. 124; keine unverehelicht bleibenden 
Weiber, S. 137; Schicklichkeitsbegriffe, 
S. 205; Wahlfreiheit der Mädchen 
bei manchen Stämmen, S. 218; väter⸗ 
liches Anſehen, S. 225; Beſchränkung 
desſelben, S. 232; Ehen zwiſchen 
Geſchwiſterkindern, S. 296 ff., 483; 
Che mit der Halbſchweſter, S. 332; 
Haushalt, S. 332; Anſchauungen über 
Ehen zwiſchen Bluts verwandten, Seite 
351 ff Liebe, S. 359, 362 Raſſen⸗ 
vorurteil, S. 365; Raubformalitäten, 
S. 386; Raubehe, S. 386; Morgen: 
gabe, ©. 409; Vorherrſchen der Mono: 
gamie, S. 441; frühes Altern der 
Weiber, S. 489; Vielweiberei, S. 497; 
Levirat, S. 513; Scheidung, S. 526, 
536; Ghe mit der Halbſchweſter in 
Mekka, S. 294. Vgl. „Beduinen.“ 

— alte (Arabia Felix): Vielmännerei, 
S. 456, 459, 483. 

— Marokko): Vorherrſchen der Mono⸗ 
gamie, S. 441. 

— Sahara): Frühes Heiraten, S. 135; 
Vielweiberei, S. 451; vorzeitiges 
Alter der Weiber, S. 489; geſchiedene 
Frauen, S. 534. 

— (Syrien); Kaufehe, S. 393. 

553 

Araber (Ober⸗Agypten): Mutprobe vor 
der Verheiratung erforderlich, S. 12; 
Keuſchheit der Weiber, S. 57; Jungfern⸗ 
ſchaft unerläßlich, S. 121; Morgen: 
gabe, S. 411; Vielweiberei und Kon⸗ 
kubinat, S. 451, 498. 

Arakan⸗ Hügeljtämme, Nord: : Mangel 
an SLR ein Vorzug der Maͤd⸗ 
chen, S keine Vermählungscere— 
monie, & 420. 

Araukanier: Vererbung des Ranges in 
der männlichen Linie, S. 96; Raub: 
ceremonie, S 384 ff.; Entſchädigung 
für den Raub, S. 402; Kaufehe, 
S. 402; Vielweiberei, S. 445, 496. 

Arawaken: Angebliche Unbekanntheit 
der Ghe, S. 50; Eiferſucht der 
Männer, S. 54, 116; Ehe, S. 54; 
Verbot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwen, S. 125 ff.; Frauen⸗ 
kleidung, S. 187; frühe Verlobung, 
S. 210, 220; Erlangung von Gat— 
tinnen durch Dienſt, S. 391; keine 
Vermählungsceremonie, S. 419; Le⸗ 
virat, S. 513. 

Arekunen: Vergrößerung des Ohrläpp— 
chens, S. 163; Tättowierung der 
Weiber, S. 178. 

Areois (Tahiti): Eiferſucht, S. 50, 116; 
Kleidung bei öffentlichen Gelegenheiten, 
S198. 

Arier, alte: Weibliche Geſchlechtsfolge, 
S. 100 ff.; Tötung der Witwen, 
S. 122; Verbot der Wiederverheiratung 
von Witwen, S. 124; Mißachtung der 
Cheloſigkeit, S. 138; Patria potestas, 
S. 227 ff. Sehnſucht nach Kindern, 
S. 381; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 444; Weiber im Wochenbett, 
S. 487. 

— nordindiſche: Liebeszeit, S 27. 

Ariſche Völker: Namensſyſtem, S. 78; 
Worte für Vater und Mutter, S. 84; 
Forderung der Enthaltſamkeit von 
jungverheirateten Perſonen, S. 148. 

Armenien: GottesdienſtlicheProſtitution, 
S. 67; Ueberwiegen der weiblichen 
Geburten, S. 469. 

Aru⸗Inſeln: Heiratsverbote, S. 302; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
Scheidung, S. 525. 

Aſchantis: Frühe Verlobung, S. 211; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 217; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
abergläubiſche Ceremonieen, S. 487; 
Scheidung, S. 528. 
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Aſſam: Das Baiſach⸗Bihu⸗Feſt, ©. 323; 
Eiferſucht ber Weiber, S. 501. 

Aſſyrier: Tättowierung, S. 166; Ehe 
mit der Halbſchweſter, S. 294; Kauf⸗ 
ehe, S. 396; Konkubinat, S. 434 bis 
435, 449. 

Athener, alte: Legende vom Urſprung 
der Ehe bei ihnen, S. 1 ff.; Schätzung 
der Buhlerinnen, S. 76 ff.; Mißachtung 
der Eheloſigkeit, S. 139; Abſchneiden 
des Frauenhaares nach der Hochzeit, 
S. 173; Ehe mit einer Halbſchweſter, 
S. 294; Endogamie, S. 368; Mit⸗ 
gift, S. 406; Scheidung, S. 522, 530. 

Auſtralier: Väterliches Anſehen, S. 35; 
zeitweilige Familienbildung behufs Gr- 
langung von Nahrung, S. 42; angeb— 
liches Vorhandenſein der Gruppenehe, 
S. 49, 51 ff.; Namensſyſtem, S. 51; 
keine Weibergemeinſchaft, S. 52, 55, 
56, 59 ff.; Unſittlichkeit eine Folge 
des Einfluſſes der Weißen, S. 56; 
Verleihung von Gattinnen, S. 56, 
69; Verwandtſchaftsſyſteme, S. 97; 
Glaube, daß nur der Vater bei der 
Zeugung beteiligt iſt, S. 103; Eifer⸗ 
ſucht der Männer, S. 115, 128; 
Gattinnen⸗Proſtitution, S. 128; Mäd⸗ 
chen bleiben faſt nie unverheiratet, 
S. 133; frühzeitige Verheiratung der 
Mädchen, S. 136; Eheloſigkeit eine 
Folge der Vielweiberei, S. 141; ſpäte 
Eheſchließung der Männer, S. 141; 
vorſchriftsmäßige Enthaltſamkeit Neu⸗ 
vermählter bei manchen Völkern, S. 148; 
Kämpfe um Weiber, S. 157 ff.; Eitel⸗ 
keit, S. 162; Ausſchlagen der Zähne, 
S. 164, 171, 200; Bemalung des 
Leibes, S. 165, 173 ff., 178; Narben, 
S. 166, 168, 176; Anziehungsmittel, 
S. 170 ff.; Naſenſchmuck bei gewiſſen 
Stämmen, S. 171; Tättowierung der 
jungen Leute, S. 175; die Männer 
putzſüchtiger als die Weiber, S. 180; 
Mangel an Sittſamkeit, S. 185; 
Nacktheit, S. 190; bei manchen Völkern 
bedecken ſich nur unverheiratete Weiber, 
S. 194; unanſtändige Tänze, S. 195; 
Beſchneidung, S. 200; keine Regierung, 
S. 201; Schicklichkeitsbegriffe gewiſſer 
Stämme, S. 208; frühe Verlobungen, 
S. 211; Wahlfreiheit der Weiber, 
S. 214; Durchbrennen, S. 214, 220, 
385 ff.; Unabhängigkeit der Söhne, 
S. 220; Schönheitsideal, S. 255, 
262; Miſchlinge, S. 283-86; Exo⸗ 
gamie, S. 298—99, 218, 321; 
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Heiratsverbote, S. 299, 318; Kinder— 
mord, S. 312; Abſcheu vor geſchlecht— 
lichem Umgang innerhalb der exogamen 
Grenzen, S. 317; örtliche Exogamie, 
S. 322, 325; Endogamie, S. 332, 
368; eheliche Zuneigung und Liebe, 
S. 360, 361, 505; Raubehe, S. 385 ff., 
390; freundſchaftliche Beziehungen zwi- 
ſchen verſchiedenen Stämmen, S. 390; 
Tauſchehe, S. 391; Tauſch gewiſſen 
Stämmen früher unbekannt, S. 401; 
Hochzeitsceremonieen, S. 419 ff.; Vor⸗ 
herrſchen der Monogamie, S. 442; 
Ziffernverhältnis der Geſchlechter, Seite 
463 ff., 468; die Weiber nicht frucht⸗ 
bar, S. 493; Eiferſucht der Weiber, 
S. 499 ff.; Levirat, S. 512. — Vgl.: 
Botany-Bai, Diejerie, Encounterbai, 
Eucla, Gippsland, Gournditſch-Mara, 
Herbert, Kamilaroi, Kurnai, Murray, 
Narrinjeri, Neu⸗Südwales, Port Jack⸗ 
fon, Port Lincoln, Queensland, Bil: 
toria, Watſch⸗an⸗dies. 

Auſtralier der Adelaide⸗Ebenen: Ihre 
Verderbtheit eine Folge des Einfluſſes 
der Weißen, S. 63. 

— der Riverinagegend: Abſonderung 
der Geſchlechter, S. 60; jus primae 
noctis, S. 71. 

— Süd⸗: Anſprachen, S 90; Mannbar: 
keitsceremonieen, S. 196 ff.; Viel⸗ 
weiberei, S. 496. 

— Weſt⸗: Familie, S. 39; Anſprachen, 
S. 88; Verwandtſchaftsſyſtem, S. 98; 
Einfluß der Zunamen, S. 108; Ver⸗ 
fügung über die Hand der Mädchen, 
S. 212; Miſchlinge, S. 284, 286; 
Bigamie, S. 452; ziffermäßiges Ueber⸗ 
wiegen der Männer, S. 463. 

Avanos: Vielmännerei, S. 453, 474; 
Ueberſchuß an Männern, S. 463. 

B. 
Babber: Weibliche Eiferſucht, S. 501; 

Scheidung, S. 525. 
Babylonier: ReligiöſeProſtitution, S. 67; 

Kaufehe, S. 396; Mitgift, S. 409. 
Bachofen, J. J.: Ueber Promiskuität, 

S. 46, 74; über Metrokratie, S. 93; 
über das Mutterſyſtem der alten Arier, 
. 101. 

Badagas: Eheſchließung erſt nach Ein— 
tritt der Schwangerſchaft rechtskräftig, 
S. 16; Gegengeſchenke, S. 410; Mit⸗ 
gift, S. 416, 535; Monogamie, 
S. 438; Endogamie wahrſcheinlich, 
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S. 482; Ueberſchuß an Männern, 
S. 482; Scheidung, S. 528, 533, 536. 

Baele: Heirat erſt nach Geburt eines 
Kindes vollſtändig, S. 16; Kaufehe, 
S. 393; Witwen⸗Vererbung, S. 514. 

Bafiöte: Gheloſigkeit eine Folge der 
Armut, S. 141; Vorherrſchen der 
Monogamie, S. 440. 

Baghirmi: Kämpfe um Weiber, S. 158; 
Blutſchande, S 292; Ueberſchuß an 
Weibern, S. 467. 
1 5 (Philippinen): en 

410; Vielweiberei, S 498 
Baiern: Heiratsalter, n Unfrucht⸗ 

barkeit der Ehen zwiſchen Juden und 
Chriſten, S. 287; Miſchehen, S. 377. 

Bakongo: Periodiſche Zunahme der 
Geburten, S. 24; Abſcheu vor unge⸗ 
bundenem Geſchlechtsverkehr, S. 54, 
110; Verwandtſchaftsbezeichnungen, 
S. 82, 85; weibliche Geſchlechtsfolge, 
S. 110; Eheloſigkeit infolge Viel⸗ 
weiberei, S. 141; Abneigung gegen 
Ehen zwiſchen Blutsverwandten, S. 306; 
Hochzeiten, S. 420; Scheidung, S. 524. 

Ba⸗kwileh: Vererbung der Häuptlings— 
würde in der männlichen Linie, S. 99; 
frühe Verheiratung, S. 135; frühes 
Altern der Weiber, S. 489. 

Bali: Witwentötung, S 122; Ent⸗ 
ſchädigung für Weiberraub, S. 402. 

Balonda: Nacktheit der Weiber, S. 186; 
Schicklichkeitsbegriffe, S. 206 

1 Dienſtehe, S. 391; Kaufehe, 
394. 

Bantu Maſſe: Einfluß des Zunamens 
bei gewiſſen Stämmen, S. 108; Ver⸗ 
bot von Ehen zwiſchen Blutsver— 
wandten, S. 307; Ehen zwiſchen Ge— 
ſchwiſterkindern, S. 307, 483; Viel⸗ 
männerei bei manchen Stämmen, Seite 
453, 483. 

Barea: Anſehen des Oheims von müt⸗ 
terlicher Seite, S. 34; weibliche Erb⸗ 
folge, S. 109; Beſchneidung der Mäd⸗ 
chen, S. 203; Ehen mit Sklaven, 
S. 372; Kaufehe, S. 402. 

Baris: Tättowierung der jungen Leute, 
S. 174; Nacktheit der Männer, S. 186; 
weibliche Kleidung, S. 195. 
. Kaufehe, S. 394; Mitgift, 

411. 
7 Anſprachen, S. 88; Anſehen 

des Onkels von mütterlicher Seite, 
S. 105; Ehebrecher gelten als Diebe, 
S. 127; Tanzgewänder der Mädchen, 
S. 196; Zuſtandebringung der Heirat 
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durch den Vater, S. 221; Ghen zwiſchen 
Geſchwiſterkindern, S. 307; Dienſtehe, 
S. 391; Vielweiberei, S. 448, 500 ff.; 
Scheidung, S. 525, 533 ff.; Kaufehe, 
S. 533. 

Bataks (Sumatra): Männliche Ge: 
ſchlechtsfolge, S. 97; frühe Verlobung, 
S. 211; Exogamie, S. 301; Heirats⸗ 
verbote, S. 302; Trennung früher 
unterſagt geweſen, S. 519. 

Bateke: Periodiſche Zunahme der Ge— 
burten, S. 24; Verwandtſchaftsſyſtem, 
S. 99; Anerkennung der Rolle beider 
Eltern bei der Zeugung, S. 102; 
Eheloſigkeit infolge Vielweiberei, Seite 
141; Eheverbote, S. 306, 318; Ge: 
burtsverhältnis der beiden Gef chlechter, 
S. 480 ff. 

Bazes: Macht des mütterlichen Oheims, 
S. 34; Hochzeiten, S. 420; Vorherrſchen 
der Monogamie, S 441. 

Beduinen: Verbot der baldigen Wieder— 
verheiratung geſchiedener Frauen, Seite 
126; Scheidung, S 521, 534. — Vgl.: 
Araber. 

— Sinai⸗: Ehe erſt nach Eintritt der 
Schwangerſchaft rechtskräftig, S. 16; 
Zwangsehen, S. 218; Kreditehen, 
S. 395; Hochzeits-Glückstage, S. 426. 

Belgien: Periodiſche Zunahme der Ge⸗ 
ns S. 25; Anzahl der Che: 
loſen, S. 142; Anzahl der unverhei⸗ 
ratet ſterbenden Perſonen, S. 142. 

Bemalen des Körpers: 9. Kapitel; 
S. 262— 263, 542 

Beni⸗Amer: Sittſamkeit der Mädchen, 
S. 57; frühe Verehelichung, S. 135; 
eheliche Zuneigung, S. 358; Adel, 
S. 370; Klaſſen⸗Endogamie, S. 812; 
Morgengabe, ©. 411; Vorherrschen 
der Monogamie, S. 441; Scheidung, 
S. 528, 533. 

Beni⸗Mzab: Beſtrafung der Verführung, 
S. 57; Eiferſucht der Männer, S. 117; 
Monogamie, S. 437 ff.; Scheidung 
eine Seltenheit, S. 523. 

Berechnung: Ihr Einfluß auf die ge⸗ 
ſchlechtliche Zuchtwahl, S. 377— 383, 
546. 

Beſchneidung: S. 199 — 204. 
Beſtialität: S. 280, 333, 644. 
Betſchuanen: Unerläßliche Eheprälimi⸗ 

narien bei gewiſſen Stämmen, S. 12; 
Verwandtſchaftsſyſtem, S. 100; Be⸗ 
ſchneidung, S. 200, 203; frühe Ver⸗ 
lobung, S. 211; Vorherrſchen der 
Grogamie, S. 307; Raubſymbol, 
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S. 385; Anſichten über die Kaufehe, 
S. 409; Morgengabe, S. 411; Giltig⸗ 
keit der Ehe, S. 431; die Monogamie 
Regel, S. 440; Vielweiberei, S. 448, 
495, 511; ihr Wort für „Sohn“, 
S. 492; Levirat, S. 513, 515. — 
Vgl.: Baſutos. 

Betjilen (Madagaskar): Weibliche Wür⸗ 
digung des Mutes und der Geſchicklich— 
keit der Männer, S. 254. 

Bhils: Mißbilligung der Wiederverhei— 
ratung von Witwen, S. 124 ff.; Ver⸗ 
lobung der Söhne durch die Eltern, 
S. 221; Raubehe, S. 386; Dienſtehe, 
S. 391; weibliche Eiferſucht, S. 501. 

Birmaner: Pflichten des Gatten, S. 11; 
Gheloſigkeit unbekannt, S. 133; frühe 
Verheiratung, S, 135; Tättowierung 
in Zwiſchenräumen, S. 176; Wahl⸗ 
freiheit der Weiber, S. 216; Blut⸗ 
ſchande, S. 292; Kaufehe, S. 403; 
Vorherrſchen der Monogamie, S. 441; 
Vielweiberei, S. 446; Scheidung, 
. 

Biſaianer (Philippinen): Dienſtehe, Seite 
392; Kaufehe, S. 403 

Blutſchande: 7 14 ff. S. ff. 
Bodo: Erbfolge, S. 98; frühe Verhei⸗ 

ratung, S. 135; Raubehe, S. 386; 
Dienſtehe, S. 391; Raubentſchädigung, 
S. 402; Stellung der Frauen, S. 503; 
nominelles Anſehen der Häuptlinge, 
S. 508. 
Se Kaufehe, S. 398; Mitgift, 

414. 
9 Beſchneidung, S. 199; Ehever⸗ 

bote, S. 305. 
Bonaks (Kalifornien): Die Stammes⸗ 

einteilung eine Folge der Einführung 
des Pferdes, S. 43; Raubehe, S. 384; 
keine Vermählungsförmlichkeiten, Seite 
419; Scheidung, S. 528. 

Borneo⸗Stämme: Pflichten des Gatten 
im Baritobezirk, S. 11; Heirat nach 
Eintritt der Schwangerſchaft unerläß— 
lich, S. 17; angebliches Fehlen der 
Ehe bei manchen Stämmen, S. 49 ff.; 
Mangel an Sittſamkeit, S. 185; 
Monogamie, S. 509; Monogamie der 
Baram⸗Kjans und der Milanowes— 
Redſchangs, S. 439. — Vgl.: Djaken, 
Olo-Ot. 

Bornu: Vollſtändige Schmuckloſigkeit 
der Weiher, S. 173; Hochzeiten, 
S. 420. 

Botany⸗Bai⸗Eingeborne: Narben, Seite 
176; Mädchenkleidung, S. 193 ff. 
k e BERNER 
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Botokuden: Pflichten des Gatten, S. 9; 
Familie, S. 40; Eiferſucht der Männer, 
S. 116; Vergrößerung der Ohrläpp⸗ 
chen, S. 163; Kleidung, S. 187; un⸗ 
anſtändige Tänze, S. 195; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 210; Endogamie, S. 347; 
Unfruchtbarkeit der Weiber, S. 347; 
Seltenheit der Vielweiberei, S. 443; 
Scheidung, S. 520, 531. 

Braſilien, Eingeborne von, Abſonderung 
gewiſſer Stämme, S. 40; Verleihung 
von Gattinnen, S. 69; Jus primae 
noctis, S. 72, 76; männliche Ge⸗ 
ſchlechtsfolge, S. 96; frühe Verhei— 
ratung, S. 134; Enthaltſamkeit von 
Neuvermählten gefordert, S. 148; 
Blutſchande, S. 291, 333; endogame 
Gemeinden, S. 347, 367; Klaſſen⸗ 
Endogamie, S. 372; Raubehe, S. 384; 
Dienſtehe, S. 391; Mitgift, S. 416; 
Hochzeitsceremonieen bei einigen ölker⸗ 
ſchaften, S. 421; Vielweiberei, S. 445 ff., 
496, 497; Geſchlechtsverhältnisziffer, 
©. 463; Monogamie bei den niedrigſt⸗ 
ſtehenden Stämmen, S. 509; Levirat, 
S. 513; Seltenheit der Scheidung, 
S. 523. — Vgl.: Amazons. 

Brautführer bei Hochzeiten: S. 423. 
Britiſch⸗ Kolumbien: Ueberwiegen der 

weiblichen Kinder unter den Miſch— 
lingen, S. 479. 

— und Vancouver⸗Inſel, Eingeborne 
von: Sittlichkeitsſtand, S. 62; Ver⸗ 
leihung von Gattinnen, S. 70; Ver⸗ 
bot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwen, S. 125 ff.; Kaufehe, 
S. 393. — Vgl.: Ahts, Haidahs, 
Nutkas. 

Buddhiſten: Anſichten über Ehe und 
e S. 150; Cheloſigkeit der 
Mönche, S. 150; kurzes Haar ein 
Zeichen der Keuſchheit, S. 173; Sagen 
von der Ehe zwiſchen Bruder und 
Schweſter, S. 292; religiöſe Hochzeits⸗ 
1 S. 427. 

Bugis (Celebes): Eheverbote, S. 301; 
ei Endogamie, S.372; Scheidung, 
S. 
(Pera): Endogamie, S. 365. 

Bullzeimen: Verehrung für ſie, S. 76ff., 
540. 

Burn: e S. 301; Scheidung, 
S. 525 

Buſchmänner: Mangel an einer Stam⸗ 
meseinteilung, S. 40; Urſache des⸗ 
ſelben: Mangel an Nahrungsmitteln, 
S. 41 ff.; Familie, S. 45—46; an: 
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gebliche Unbekanntheit der Ehe, S. 47; 
Heirat, S. 53; Stand der Sittlichkeit, 
S. 64; männliche Geſchlechtsfolge, 
S. 100; Kämpfe um Weiber, S. 158; 
Werbung, S. 160; Mangel an Sitt⸗ 
ſamkeit, S. 186; Frauenkleidung, 
S. 189; frühe Verlobungen, S. 211; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 218; die 
Weiber ebenſo groß wie die Männer, 
S. 258; Ehen zwiſchen Geſchwiſter— 
kindern, S. 295, 327; Haushalt, 
S. 327; Liebe, S. 359; Endogamie, 
S. 367; Raubehe, S. 385; Dienſtehe, 
S. 391; frühzeitige Unfruchtbarkeit 
der Frauen, S. 489; Scheidung, S. 532. 

Butias: Lockerheit des Ghebandes, S. 55; 
Keuſchheit unbekannt, S. 55; Zuge 
hörigkeit der Kinder zum Clan des 
Vaters, S. 98; Vielmännerei, S. 454. 
— Vgl.: Ladak. 

C. 
Ceram: Der Beſitz von Menſchenköpfen 

ein Erfordernis der Heiratsfähigkeit, 
S. 11; geſchlechtliche Sittſamkeit, 
S. 149; Exogamie, S. 301; Scheidung, 

925 
Ceylon: Weibliche Geſchlechtsfolge, S. 99; 

Zahlenverhältnis der Geſchlechter, Seite 
465, 474. — Vgl.: Mohren, Singa— 
leſen, Veddahs. 

Chaſias: Weibliche Geſchlechtsfolge, Seite 
104 ff.; der Gatte wohnt bei ſeinem 
Schwiegervater, S. 106; Wahlfreiheit, 
S. 216; keine Vermählungsceremonie, 
S. 420; Vielmännerei, S. 454, 455, 
457; kein Milchgenuß, S. 486; Schei⸗ 
dung, S. 521, 534 

Chili: Periodiſche Zunahme der Ge— 
burten, S. 25, 31— 32; Ueberſchuß 
an weiblichen Geburten, S. 480. — 
Vergl: Indianer (Chili), Araukanier. 

China, Urbevölkerung von: Bei einem 
Stamm wohnt der Gatte bis zur Ge— 
burt des erſten Kindes im Hauſe des 
Schwiegervaters, S. 16; Wahlfreiheit 
der Mädchen, S. 217; Dienſtehe, 
S. 391; Mitgift, S. 416; Geſchwiſter⸗ 
kinder⸗Ghen bei den Miaos, S. 296. 

Chineſen: Sage vom Urſprung der Ehe, 
S. 1; Einfluß des Zunamens auf die 
Erbfolge, S. 109; Jungfernſchaft von 
der Braut gefordert, S. 121; Witwen⸗ 
tötung, S. 122; Mißbilligung der 
Wiederverheiratung von Witwen, Seite 
124; Gheloſigkeit unbekannt, S. 136 ff.; 

557 

frühe Verheiratung, S. 137; Toten⸗ 
Ghen, S. 137; Cheloſigkeit der Prieſter, 
S. 150; Schicklichkeitsbegriffe, S. 198, 
205; Koketterie der Weiber, S. 204; 
väterliches Anſehen und kindlicher 
Gehorſam, S. 223 ff.; Zuſtimmung 
der Eltern zur Eheſchließung erforder: 
lich, S. 224; frühe Verlobungen, 
S. 224; weibliches Schönheitsideal, 
S. 261; Miſchlinge, S. 282; Exogamie 
und Eheverbote, S. 304 ff., 330; 
Verſchwägerung ein Ehehindernis, Seite 
309; Clan⸗Sinn, S. 330; Mangel an 
ehelicher Zuneigung, S. 361; Abſon⸗ 
derung der Geſchlechter, S. 362; 
Endogamie, S. 365; Klaſſen⸗Endo—⸗ 
gamie, S. 373; Sehnſucht nach männ- 
lichen Kindern, S. 378, 381, 491; 
keine Raubehe, S. 388; Kaufehe, 
S. 395 ff.; Verfall der Kaufehe, 
S. 405 ff.; Austauſch von Geſchenken, 
S. 406; keine Mitgift, S. 416; An⸗ 
zeichen (Vorbedeutungen), S. 426; 
„Glückstage“ u dgl., S. 426; religiöſe 
Hochzeitsfeier, S. 427; Konkubinat, 
S. 433, 441, 447, 450, 491, 497, 
500; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 441; Ueberſchuß an Weibern, 
S. 465; vorgeſchriebene Enthaltſam⸗ 
keit, S. 485; Vermeidung des Milch- 
genuſſes. S. 486; Wöchnerinnen, 
S. 487; unpaſſende Ehen, S. 487; 
Scheidung, S. 526, 530; geſchiedene 
Frauen, S. 534. 

Chjungthas(Tſchittagong⸗Hügel): Frühe 
Verheiratung, S. 135; Enthaltſamkeits⸗ 
forderung von Neuvermählten, S. 148; 
Ueberlieferung vom Urſprung der 
Kleidung, S. 192; religiöſe Ber- 
mählungsfeier, S. 425; Vorbedeu— 
tungen, S. 426; Spuren von Vielmän⸗ 
nerei (?), S. 460; Vielweiberei, S. 509. 

Chriſten: Religiöſe Endogamie, S. 376. 
— Ur⸗: Mißbilligung der Wiederver: 

ehelichung, S. 125; Anſichten über 
Gheloſigkeit, S. 151 ff.; religiöſe Hoch— 
zeitsfeier, S. 429; Unlösbarkeit der 
She, S 527. 

Creeks: Ein verlaſſenes Weib darf ihr 
Kind umbringen, S. 17; Verfügung 
über die Hand der Mädchen, S. 34 ff.; 
weibliche Geſchlechtsfolge, S. 104; 
Eiferſucht der Männer, S. 116; Be⸗ 
ſtrafung des Ehebruchs, S. 119; 
Witwen dürfen eine Zeit lang mit 
feinem Mann ſprechen, S. 125; 
Wahlfreiheit der Mädchen, S. 213; 



558 

Exogamie, S. 297; große Haus: 
haltungen, S. 324; Liebe, S. 359; 
Sehnſucht nach Kindern, S. 379 ff; 
Mitgift, S. 415; keine Vermählungs— 
ceremonie, S. 419; Ueberſchuß an 
Weibern, S. 462; Scheidung, S. 520. 

Crees: Verleihung von Gattinnen, S. 69; 
Eiferſucht der Männer, S. 115; Be⸗ 
ſtrafung des Ehebruchs, S. 120; 
Witwenmord, S. 122; Proſtituierung 
von Gattinnen, S. 128; Seltenheit 
der Eheloſigkeit, S. 131; die Männer 
putzſüchtiger als die Weiber, S. 182; 
Entführungsehen, S. 213; Kindesmord 
ſelten, S. 311; Sehnſucht nach Spröß— 
lingen, S. 378; Vielweiberei, S. 445, 
501; weibliche Eiferſucht, S. 501; 
Levirat, S. 513. 

D. 
Dänemark: Heiratsalter der Männer, 

S. 142 ff.; Ehen zwiſchen Blutsver— 
wandten, S. 342 — 345; abgeſonderte 
Gemeinden, S. 344; Scheidung, S. 527. 

Dahomauer: Beſtrafung der Verführung, 
S. 57; königliche Vorrechte, S. 74; 
Eiferſucht der Männer, S. 117; 
Heiratsgebräuche, S. 423; Vielweiberei, 
S 496. 

Dakotahs: Verwandſchaftsbezeichnungen, 
S. 83; Vererbung der Häuptlings— 
würde in der männlichen Linie, S. 95; 
Verbot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwern und Witwen, S. 126, 
Eheloſigkeit faſt unbekannt, S. 131 ff.; 
frühe Verheiratung, S. 134; An⸗ 
ziehungsmittel, S. 170; Entführung3- 
ehen, S. 213; Kindermord ſelten, 
S. 311; eheliche Zuneigung, S. 361; 
Morgengabe, S. 411; Kinderſterblich— 
keit, S. 493; Vielweiberei, S. 498 ff.; 
Scheidung, S. 534. — Vgl.: Nado⸗ 
weſſier. 7 

Damaras: Verwandtſchaftsſyſtem, Seite 
99 ff.; Verſtümmelung der Zähne, 
S. 164, 171; Beſchneidung, S. 200; 
Kaufehe, S. 394; Vielweiberei, S. 448; 
Vielmännerei, S. 453, 505; frühes 
Altern der Frauen, S. 489; Scheidung, 
S528 

Darwin: Ueber die Geſelligkeit der Vor⸗ 
fahren des Menſchen, S. 36; über 
das Fortſchreiten der Menſchheit, S. 44; 
über ungebundenen Geſchlechtsverkehr, 
S. 114; über Werbung bei Tieren, 
S. 154— 156, 160; über das häßliche 
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Ausſehen der Wildenweiber, S. 181; 
über perſönliche Neigungen gezähmter 
Vierfüßler, S. 182; über weibliche 
Wahl, Kapitel 11; S. 219, 251, 253; 
über geſchlechtliche Zuchtwahl bei Tieren, 
11. Kap.; über den Raſſen-Maßſtab 
für Schönheit, S. 259; über den Zu⸗ 
ſammenhang zwiſchen Liebe und Schön— 
heit, S. 272 ff.; über den Urſprung 
der menſchlichen Raſſen, S. 273 ff., 
543; über die Haarloſigkeit des Men⸗ 
ſchenleibes, S. 275; über die Kreuzung 
von Gattinnen, S. 278 ff.; über die 
Unfruchtbarkeit von Baſtarden, S. 278, 
279; über Unfruchtbarkeit als Folge 
veränderterLebensbedingungen, S. 285; 
über die Tötung weiblicher Kinder 
bei den Urmenſchen, S. 313; über 
die Beobachtung der ſchädlichen Folgen 
der Blutsverwandten-Ehen ſeitens der 
Wilden, S. 318; über die Ergebniſſe 
der Kreuzungs- und Selbſtbefruchtung 
der Pflanzen, S. 335, 338, 345. 

Deutſchen, die alten: Keuſchheit, S. 64; 
Verwandtſchaftsſyſtem, S. 101; Jung⸗ 
fernſchaft der Braut Vorſchrift, S. 121; 
Heiratsalter, S. 140; Gheloſigkeit faſt 
unbekannt, S. 140; Eheverbote, S. 293, 
328; Haushaltungen, S. 328; Endo— 
gamie, S. 366; Mißachtung unfrucht⸗ 
barer Frauen, S. 379; Austauſch 
von Geſchenken, S. 407; Heiratszeit, 
S. 426; Kaufehe, S. 431; Legitimität 
der Ehe, S. 431; Vielweiberei, S. 435, 
444; Monogamie, S 444; Scheidung, 
S. 522 ff. — Vgl.: Teutonen. 

Deutſchland: Frühlingsgebräuche, Seite 
23 ff.; periodiſche Schwankungen der 
Geburtsziffern, S. 25, 27; Ausdrücke 
für „Eltern“, S. 89; Wahlfreiheit im 
Mittelalter, S. 234; elterliche Heirats⸗ 
beſchränkungen, S. 235; Klaſſen⸗ 
Endogamie, S. 373 ff.; Ausländer im 
Mittelalter, S. 375; Volksſagen über 
kinderloſe Ehen, S. 379; Spuren der 
Kaufehe, S. 397 ff.; Morgengabe, 
S. 408; Mitgift, S. 417; Zivilehe, 
S. 430; Vielweiberei, S. 436. 

Dhimals: Erbfolge, S. 98; frühe Ver⸗ 
heiratung, S. 135; Dienſtehe, S. 391; 
Stellung der Frauen, S. 503; nomi⸗ 
nelle Gewalt der Häuptlinge, S. 508. 

Diejerie (Auſtralien): Verwandtſchafts⸗ 
ſyſtem, S. 98; Ausſchlagen von 
Zähnen, 167; Ueberlieferung vom 
Urſprung der Exogamie, S. 351. 

Djaken (Borneo): Beſitz von Menſchen⸗ 
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köpfen eine Heiratsbedingung, S. 11; 
Tättowierung der jungen Leute, Seite 
174 ff.; Tättowierung der Weiber, 
S. 176; Wahlfreiheit der Mädchen, 
S. 215; Würdigung des männlichen 
Mutes ſeitens der Weiber, S. 253; 
Eheverbote, S. 294; Endogamie, 
S. 368; Sehnſucht nach Sprößlingen, 
S. 378; Dienſtehe, S. 392; Hochzeits⸗ 
feier, S. 423 ff.; frühes Altern der 
Frauen, S. 488; Unfruchtbarkeit der 
Frauen, S. 493; Macht der Weiber, 
S. 502; Scheidung, S. 520, 528, 532. 

Djaken (Batang⸗Lupar): Ungebundener 
Geſchlechtsverkehr, keine Promiskuität, 
S. 67. 

— Laud⸗: Abſonderung der Geſchlechter, 
S. 58; Gheloſigkeit unbekannt, S. 133; 
Eheverbote, S. 301; Monogamie, 
S. 439; nominelle Macht der Häupt⸗ 
linge, S. 508. 

— Lundu⸗: Endogamie, S. 348; Un⸗ 
fruchtbarkeit der Frauen, S. 348. 

— Gee:: Eheverbote, S. 301; eheliche 
Liebe, S. 359; Klaſſen-Endogamie, 
S. 372; Monogamie, S. 439; Eifer⸗ 
ſucht, S. 500; Scheidung, S. 532. 

— Sibujau⸗: Geregelte Beziehungen 
gelten für unanſtändig, S. 58. 

— (Sidin): Verleihung von Gattinnen, 
9 

Dophlas: Vielmännerei, S. 454; Viel⸗ 
weiberei, S. 457. 

E. 
Efateſe (Neu: Hebriden): Worte für 
aer e 8 83: weibliche Ge⸗ 
ſchlechtsfolge, S. 105; Benennung 
der Kinder, S. 105; der Geſchlechts— 
verkehr gilt für unrein, S. 148; 
Exogamie, S. 300, 325; Clans, S. 325; 
Nomenklatur, S. 325. 

Egbas: Weiber nicht fruchtbar, S. 493; 
Witwenvererbung, S. 514. 

Egypter, alte: Sage vom Urſprung 
der Ehe, S. 1; Glaube, daß das 
Kind hauptſächlich vom Vater ab- 

ſtamme, S. 103; Beſtrafung des 
Ghebruchs, S. 119; väterliche Ge— 
walt und Kindespflichten, S. 226; 
Blutſchande, S. 293, 339; religiöſe 
Vermählungsfeier, S. 427; Viel⸗ 
weiberei, S. 434, 444, 449; Monogamie 
der Prieſter, S. 434; Levirat, S. 513. 

— moderne: Verachtung der Cheloſig— 
keit, S. 137; Tättowierung der 
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Weiber, S. 178; Sittſamkeitsbe⸗ 
griffe, S. 205; kindliche Pietät, S. 226; 
Schönheitsideal, S. 260; Verwendung 
von Kindern, S. 381 ff.; Hochzeits— 
„Glückstage,“ S. 426; ungünſtigeHei⸗ 
ratszeit; S. 426; Vielweiberei, S. 451, 
490, 491, 500; frühes Altern der 
Weiber, S. 488 ff.; Unbeſtändigkeit der 
Leidenſchaften, S. 490; Sehnſucht nach 
Kindern, S. 491; Scheidung, S. 521. 

Ehe: Definition, S. 13, 538; Urſprung, 
1. Kapitel und S. 538; Alter der 
menſchlichen Ehe-EGinrichtung, 3. Kap. 
und S. 538 ff.; Heiratsalter, 7. Kap. 
und S. 542; Vorſtellungen von Un: 
reinheit, S. 147 — 53, 542; Ver⸗ 
wandten-Ehen, Kapitel 14 ff. und 
S. 482 84, 544 — 46, 548, endlich 
„Einleitung“; Ehen zwiſchen Ber: 
ſchwägerten, S. 308 — 10, 331; Raub: 
ehe, 17. Kap. und S. 219 ff., 546; 
Kaufehe, 17. Kap. und S. 140 — 42, 
495, 505, 533, 537, 546, 548, 
Tauſchehe, S. 391; Kreditehe, S. 395; 
Verfall der Kaufehe, 18. Kapitel und 
S. 546 ff; Giltigkeit, S. 431 ff.; 
Auflöſung durch die Gattin, S. 528—31 
535 — 36; Ehe durch Entlaufen, S. 219 
bis 220; Dienſtehe, S. 391— 92; 
Gruppenehe, ſ. unter G. 

Ehebruch⸗Beſtrafung: S. 118 — 120, 127. 
Eheloſigkeit: 7. Kap. u. S. 65, 542. 
Ehering: S. 422. 
Eiferſucht: Männliche, S. 114—29; 

505, 541, 549; weibliche, S. 497502. 
Elefanten: Erſatz für den elterlichen 

Schutz, S. 15; keine beſtimmte Paa⸗ 
rungszeit, S. 21. 

Elſaß⸗Lothringen: Geburten, S. 471; 
Ehen zwiſchen Blutsverwandten, S. 483. 

Elterliche Fürſorge: 1. Kap. u. S. 538. 
Encounterbaiſtamm (Auſtralien): Vater⸗ 

pflichten, S. 9; zerſtreut lebend in— 
folge Nahrungsmangels, S. 42; An⸗ 
ziehungsmittel, S. 170; Miſchlinge, 
S. 286. 

Endogamie: S. 332, 343 ff., 346 50, 
364 - 69, 374, 546; Klaſſen- u. Kaſten⸗ 
Endogamie, S. 371— 74, 546. 

England: Frühlingsgebräuche, S. 23; 
Ausdruck für Enkelin zu Shakeſpeares 
Zeiten, S. 93; Heiratsalter, S. 143; 
Durchſchnittsalter der heiratendenMän— 
ner und Mädchen, S. 143; Wahl⸗ 
freiheit der Weiber im Mittelalter, 
S. 233; väterliche Ehebeſchränkungen, 
S. 236; Taubſtumme, S. 341; Ehen 
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zwischen Geſchwiſterkindern, S. 341 ff., 
346, 483; Ariſtokratie, S. 369; 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 374; Spuren 
der Kaufehe, S. 397; Kaufehe, S 405; 
Civilehe, S. 430; Scheidung, S. 530, 
581 J 

Enthaltſamkeit, zeitweilige, der Männer: 
S. 485—87, 548. 

Erbfolge: S. 107—9, 541. 
Eskimos: Verleihung von Gattinnen, 

S. 69, 70; Nomenklatur, S. 80; Ver⸗ 
wandtſchaftsbezeichnungen, S. 90; Ge— 
ringſchätzung der Eheloſigkeit, S. 133; 
Naſenſchmuck, S. 171; Tättowierung 
der Mädchen, S. 174; Kleidung, 
S. 184; Mangel an Sittſamkeit, 
S. 208; frühe Verlobungen, S. 210; 
Verſchwägerung ein Ehehindernis, Seite 
308; Liebe, S. 361; Mißachtung un⸗ 
fruchtbarer Frauen, S. 379; Ghen 
mit alten Weibern, S. 382 ff.; 
Morgengabe, ©. 411; keine Heirats⸗ 
ceremonie, S. 419; Vielweiberei, 
S. 443, 445, 451, 484; Vielmännerei 
bei gewiſſen Stämmen, S. 452, 474; 
Ueberſchuß an Weibern bei manchen 
Stämmen, S. 462, 466, 484; Sterb⸗ 
lichkeit, S. 466; die Frauen nicht 
fruchtbar, S. 492; Levirat, S. 513; 
Leidenſchaftsloſigkeit, S. 516; Fort⸗ 
geſchrittenheit, S. 517. — Vgl.: 
Grönländer. 

— EL F Sitten der 
Weiber, S 

ee Etah⸗ Nate an Sittſamkeit, 
S. 207 ff. 

— Iglulik⸗: Verbot der baldigen 
Wiederverheiratung von Witwern und 
Witwen, S. 126; Ehen zwiſchen Ge— 
ſchwiſterkindern, S. 295; Zuneigung, 
S. 360; Giferſucht der Weiber, S. 501. 

— Kinipetu⸗: Jus primae noctis, S. 72. 
— (Neufundland): Zuneigung, S. 358. 
— (Norton⸗Sund): Zuneigung, S 358. 
— (Prinzregentenbai): Vielweiberei, 

490. 
— weſtliche: Kindermord unbekannt, 

S. 311; Ueberſchuß an Männern, 
S; 462, 475; Scheidung, S. 532. 

Eſſener: Eheloſigkeit, S. 151; Sehnſucht 
nach Kindern, S. 380. 

Eſthen: Frühlingsgebräuche, S. 23 ff.; 
Ausdruck für „Großvater“, S. 88; 
Raubehe, S 387; Vermählungsförm— 
lichkeiten, S. 421; Heiratszeit, S. 426. 

Euclaſtamm (Auſtralien): Narben, Seite 
176; Monogamie, S. 439. 
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Europa: Frühlingsgebräuche in gewiſſen 
Ländern, S. 23 ff.; illegitime Ge⸗ 
burten, S. 65; Proſtitution, S. 65; 
Eheloſigkeit, S. 65, 142—45, 542; 
Zahlenverhältnis der Geſchlechter, Seite 
143, 466; weibliche Eitelkeit, ©. 183; 
Verſchiedenheit des Schönheitsmaß⸗ 
ſtabes, S. 256; Unterſchiede im 
Wuchs, S. 258; keine Raſſenreinheit, 
Sn, Ehen zwiſchen Geſchwiſter⸗ 
kindern, S. 295: Nützlichkeit der Kinder 
bei den ungebildeten Klaſſen, S. 382; 
Morgengabe, S. 408; Mitgift, S. 413 ff., 
414,417; Hochzeitsceremonieen, S. 423; 
Vielweiberei, S. 436; Sterblichkeit, 
S. 467; Vorwiegen männlicher Ge— 
burten, S. 470 ff., 483; Monogamie, 
S. 503; Scheidung, S. 531, 337. 
— Vgl.: Mittelalter. 

— Bewohner des alten: Zierrat, S. 162. 
— Oſt⸗: „Seeliſche Verwandtſchaft“, 

Seite 391 
Europäer: Bildung von tropiſchenNieder— 

laſſungen faſt unmöglich, S. 267; 
Veränderung der Geſichtsfarbe in den 
Tropen, S. 268. 

Exogamie: Kap. 14 ff. u. S. 544 46; 
örtliche, S. 321— 24, 544 ff. 

Familie: 1. u. 3. . 
Farben: der Haut, S. 267-69; der 

Blumen, S. 239 ff.; Gesche e n 
der Tiere, 11. Kap. Uu. S. 543. 

Feuerländer: Pflichten des Gatten, 
S. 9; Mangel an Stammeseinteilung, 
S. 38; Mangel an Nahrungsmitteln 
als Urſache desſelben, S. 42; Familie, 
S. 38, 39, 42; angebliche Promis⸗ 
kuität, S. 49; Anſprachen, S. 90 ff.; 
das mütterliche Band wichtiger als 
das väterliche, S. 102; Eiferſucht der 
Männer, S. 114 ff.; frühe Ber 
heiratung, S. 135; Eitelkeit, S. 162; 
Ausreißen der Augenbrauen, S. 165: 
die Männer putzſüchtiger als die 
Weiber, S. 182; Kleidung, S. 184; 
Mangel an Sittſamkeit, S. 185; 
Nacktheit, S. 190 ff, Dabl- 
freiheit der Weiber, S. 213; Miſch⸗ 
linge, S. 282; Vielweiberei, S. 315, 
443 ff.; eheliche Zuneigung, S. 360; 
Shen mit alten Weibern, S. 382; 
Raubehe, S. 385; Dienſtehe, S. 391; 
Tauſch früher unbekannt, S. 401; 
Mitgift, S. 416; keine Hochzeitsfeier, 
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S. 419; Fruchtbarkeit der Weiber, 
S. 492; Sterblichkeit der Kinder, 
S. 493; Eiferſucht der Weiber, S. 499. 
— Vgl: Jahgans. 

Fidſchi⸗Inſulaner: Keuſchheit, S. 59; 
Vererbung von Rang und Beſitz in 
der männlichen Linie, S. 96; Witwen: 
tötung, S. 123; Anſichten über Ehe⸗ 
loſigkeit, S. 134; Anſtandsbegriffe 
der Verheirateten, S. 148 ff.; Kämpfe 
um Weiber, S. 158; Vorliebe für 
Zinnober, S. 165; Tättowierung, 
„ IV 
Stellung der Frauen, S. 181; Frauen: 
kleidung, S. 188, 195; Sittſamkeits⸗ 
begriffe, S. 207, 208; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 211; Verfügung über 
die Hand der Mädchen, S. 212; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 215; 
Schönheitsideal, S. 260; örtliche Exo— 
gamie, S. 323; Gattenliebe, S. 359 ff.; 
Raubehe, S. 386; Kaufehe, S. 395, 
400; religiöſe Hochzeitsfeier, S. 424; 
Vielweiberei, S. 437, 443, 497; vor⸗ 
geſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485, 
486; Eiferſucht der Weiber, S. 499; 
Erbfolge, S. 514. 

Finnen, alte: Mangel an Stammes⸗ 
einteilung infolge Unzulänglichkeit der 
Nahrungsmittel, S. 41; Sittlichkeit, 
S. 64; Würdigung des Mannesmutes, 
S. 253; Abſcheu vor Blutſchande, S 
290 ff.; Vermeidung von Ehen zwiſchen 
Blutsverwandten, S. 305, Raubehe, 
S. 387; Kaufehe, S. 396 ff.; Verfall 
der Kaufehe, S. 405; Spuren von 
Vielweiberei, S. 436. 

Finniſch: Ausdruck für „Vater“, S. 82, 
88; für „Großmutter“, S. 88. 

Finniſche Völker: Kaufehe, S. 397, 403. 
Finnland: Raubceremonie, S. 387; 

Kaufceremonie, S. 397. 
Fiſche: Mangel an elterlicher Fürſorge, 

S. 3, 14; Farben, S. 242; Ge⸗ 
ſchlechtstöne, S. 244; „Schmuck ge⸗ 
wiſſer Männchen, S. 248; Mangel 
an 1 S277 

Fiſon, L.: Über Gruppenheirat in 
Auſtralien, S. 49, 51; über Weiber 
als Ernährerinnen bei Wilden, S. 
218 ff.; über die Tötung weiblicher 
Kinder bei Wilden, S. 313. 

Frankreich: Periodiſche Schwankungen 
in der Geburtsziffer, S. 25; illegi⸗ 
time Geburten, S. 65; Jus pri- 
mae noctis im Mittelalter, f 
Zahl der unverheiratet Sterbenden, 
Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 
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S. 142; Durchſchnittsalter der Männer 
und Mädchen bei der Verheiratung, 
S. 143; Wahlfreiheit der Weiber im 
frühen Mittelalter, S. 233; elterliche 
Heiratsbeſchränkungen, S. 233, 2355 
langſamer Niedergang der väterlichen 
Gewalt, S. 234 ff.; Raſſenmiſchung, 
S. 2813 Eheverbote, S. 295; Taub⸗ 
ſtumme, S. 341; Ehen zwiſchen Bluts⸗ 
verwandten, S. 342; endogame Ge: 
meinden, S. 344; Adel, S. 369, 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 374; Mitgift, 
S. 417; Civilehe, S 430; Scheidung, 
S528. 

Fruchtbarkeit der Weiber bei den Wilden 
geringer als bei der Kulturmenſchheit, 
S. 492 ff. 

Fuhla: Erbfolge, S. 99: Beſtrafung 
des Ehebruchs als Diebſtahl, S. 127; 
frühzeitige Unfruchtbarkeit der Weiber, 
S. 489. 

G. 
Galaktophagen: Angebliche Weiberge— 

meinſchaft, S. 47; Anſprachen, S. 89. 
Galela: Ortliche Exogamie, S. 323; 

Monogamie, S. 439; Scheidung, S. 
528. 

Gallas: Vorbedingung d. Eheſchließung, 
2 Leatrat, S. 513 

Gallier: Die Weider chenſo hochge⸗ 
wachſen wie die Männer, S. 258; 
Eheloſigkeit der Orakelprieſterinnen 
zu Sena, S. 150. 

Gambier⸗Inſulaner: Tättowierung, 
S. 175, 178; Gleichgiltigkeit der 
Weiber gegen Putz, S. 182. 

Garos: Werbung ſeitens der Weiber, 
S. 155; Kleidung, S. 189; Exoga— 
mie, S. 303; Blutsverwandten-Ehen 
der Häuptlinge, S. 348; Entartung 
der Häuptlinge, S. 348; religiöſe 
Hochzeitsfeier, S. 425; frühes Altern 
der Frauen, S. 488; Scheidung, S. 
524. 

Gatte: Wohnt bei der Familie der 
Gattin, S. 106 ff., 541; Ankauf 
eines Gatten, S. 383, 417. 

Gattinnen: Verleihung an Gäſte, S 
69 - 71, 127 ff., 540; Tauſch, S. 70; 
Erlangung durch Dienſt, S. 391—92; 
erſte Gattin, S. 444 — 50; 548; 
Favoritin, S. 450, 451, 547; Stel: 
lung, S. 549. 

36 
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Geburten: Mißverhältnis der Geſchlech— 
ter, S. 468 — 71, 547; periodiſche 
Schwankungen, S. 24 — 32; illegi⸗ 
time, S. 65; Raſſenmiſchung als Ur⸗ 
ſache des Überwiegens der weiblichen, 
S. 478 82. 

Gegengeſchenke: S. 406 ff., 409 ff., 547. 
Geoffroy⸗Saint⸗Hilaire, J.: Über den 

Raſſenmaßſtab für Schönheit, S. 259; 
über Zwerge und Rieſen, S. 264; 
über die Unfruchtbarkeit von Baſtarden, 
S. 278. 

Georgien: Stellung des mütterlichen 
Oheims bei den Gebirgsbewohnern, 
S. 34; Wort für „Vater“, S. 82. 

Gerland, G.: Über Tättowierung, S. 
169; über den Raſſenmaßſtab für 
Schönheit, S. 259. 

Gerüche: Blumen, S. 243; geſchlecht— 
liche bei Tieren, 11. Kap. u. S. 543. 

Geſchlecht: Vermutungen über die das 
Geſchlecht der Sprößlinge bejtimmen- 
den Urſachen, S. 471 — 84; Zahlen⸗ 
verhältnis der Geſchlechter, 21. Kap. 
u. S. 548 ff. 

Geſchlechtlich: Unreinheitsbegriffe, S. 
148—53, 542; Verſchiedenheiten, S. 
259 ff.; Zuchtwahl bei den niedri— 
geren Tieren, 11. Kap. u, S. 543, 
beim Menſchen, 12. — 16. Kap. u. 
S. 543 — 46; Töne, 11, Kap. u. 
S. 543. 

Geſchlechtsfolge: Weibliche, S. 93 ff., 
541; männliche, S. 94— 102, 541. 

Geſelligkeit: S. 36—45, 539. 
Giljaken: Geringſchätzung der Eheloſig— 

keit, S. 133; Verlobung der Söhne 
im Säuglingsalter, S. 220; Kaufehe, 
S. 393; Vielmännerei in Smerenkur, 
S. 455. ö 

Gippsland⸗Eingeborene: Häßliches 
Ausſehen der Weiber, S. 182 ff.; 
die Weiber als Ernährerinnen, S. 
218 ff. N 5 

Giraud⸗Teulon, A.: Über die Rolle 
des Oheims von mütterlicher Seite 
in der Urfamilie, S. 33; über die 
Promiskuität des Urmenſchen, S. 46, 
74, 130; über Achtung für Buhle— 
rinnen, S. 76; über das Matriarchat 
der alten Arier, S. 101; über die 
Giferſuchtsloſigkeit der Wilden, S. 114. 

Glückstage für Hochzeiten: S. 425 ff. 
Godron, D. A: Über Stammesphyſiog⸗ 

nomie der Wilden, S. 264; über Haut⸗ 
farbe, S. 268; über Fruchtbarkeit von 
Miſchlingen, S. 283. 
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Goehlert, V.: Über die das Geſchlecht 
beſtimmenden Urſachen, S. 471; über 
das Ziffernverhältnis der Geſchlechter 
bei den Pferdegeburten, S. 478. 

Gonds: Erbfolge, S. 98; Beſtrafung 
des Ghebruchs, S. 119; Tättowierung 
der jungen Leute, S. 174; Ehen 
zwiſchen Geſchwiſterkindern, S. 296; 
Dienſtehe, S. 391; Kaufehe, S. 403; 
Hochzeitsceremonieen, S. 422, 424; 
Vorbedeutungeu, S. 425, 426; Vor⸗ 
herrſchen der Monogamie, S. 441; 
Seltenheit der Vielweiberei, S. 495, 
Levirat, S. 513. 

Gorillas: Ehe und väterliche Fürſorge, 
S. 7 ff.; eine beſtimmte Paarungs⸗ 
zeit, S. 21; leben gewöhnlich paar— 
weiſe oder in Familien, S. 36; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 510; Dauer 
der Ghe, S. 536 ff. 

Griechen, alte: Glaube, daß das Kind 
vornehmlich vom Vater herrühre, S. 
103; Mißbilligung der Wiederverhei- 
ratung von Witwen, S. 125; An⸗ 
ſichten über die Unentbehrlichkeit der 
Ehe, S. 139; Eheloſigkeit d. Prieſter, 
S. 150; Kämpfe und Wettbewerb um 
Weiber, S. 159; väterliche Macht, S. 
227, 229; Verlobung der Mädchen 
durch den Vater oder Vormund, S. 
229; Einſchränkung der väterlichen 
Gewalt, S. 232; Schönheitsideal, S. 
260; Geſchwiſterheiraten, S. 294; 
Eheverbote, S. 328; Familienſinn, 
S. 328; Liebe, S. 362; Abſonderung 
der Geſchlechter, S. 362; Raubehe, 
S. 387; Kaufehe, S. 397; Verfall der 
Kaufehe, S. 405, 406, 407; Mitgift, 
S. 407, 412 ff., 416, 417, 431; 
Morgengabe, S. 407; Heiratszeit, S. 
426; religiöſe Hochzeitsfeier, S. 428; 
Geſetzlichkeit der Ehe, S. 431; Viel⸗ 
weiberei und Konkubinat, S. 435, 
449; Scheidung, S. 522 ff., 524. — 
Vgl.: Athener, Spartaner. 

Griechenland: Periodiſche Schwankun⸗ 
gen der Geburtsziffern, S. 25; Miſch—⸗ 
ehen, S. 376; Raubehe, S. 387; 
Überwiegen der männlichen Geburten, 
S. 471. 

Griechiſch: Worte für „Großvater“ u. 
„Großmutter“, S. 82, für „Neffe, 
Enkel und Geſchwiſterkind“, S. 92 ff.; 
religiöſe Endogamie in der griechiſch— 
orthodoxen Kirche, S. 376; Bigamie 
in einigen Kolonien, S. 435. 
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Grönland: Raſſenmiſchung, S. 281; 
Heiratsbeſchränkungen für Dänen, 
S. 366. 

— Eingeborne von: Sittſamkeit der 
Weiber, S. 60; außereheliche Geburten, 
S. 60; Niedergang durch die Euro— 
päer verſchuldet, S. 61 ff.; Verleihung 
von Gattinnen, S. 70 ff.; Vorrechte 
der Angekokken, S. 76; Vererbung 
von Beſitz in der männlichen Linie, 
S. 95; Verbot der baldigen Wieder: 
verheiratung von Witwern und Wit: 
wen, S. 126; Witwentrauer, S. 127; 
frühe Verheiratung, S. 134; Tadel 
der Unenthaltſamkeit in der Ehe, S 
148; Kämpfe um Weiber, S. 157; 
Tättowierung, S. 167; Furcht vor 
Tadel, S. 206; Mangel an Sittſam⸗ 
keit, S 208; Wahlfreiheit der Weiber, 
S. 213; Gheverbote, S. 296, 325; 
Beiſammenleben ein Ehehindernis, S. 
321; Haushaltungen, S. 325; An⸗ 
ſichten über Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, S. 351; Zuneigung, S. 358, 
360; Sehnſucht nach Sprößlingen, S. 
378, 490; Anſchauungen über weib— 
liche Reize, S. 382; Mitgift, S. 416; 
Vielweiberei, S. 443, 445, 452, 490, 
497, 498; Vielmännerei, S 452; die 
Frauen nicht fruchtbar, S. 492; Eifer⸗ 
ſucht der Weiber, S. 498; Scheidung, 
20 292, 334. 

— Oſt⸗: Eheſchließung erſt nach Geburt 
eines Kindes vollſtändig, S. 16; She: 
loſigkeit faſt unbekannt, S. 132; Raub⸗ 
ceremonie, S. 389. 

Gruppen⸗Ehe: S. 49, 51 ff., 81, 92, 
518, 549. 

Guanas: Beſtrafung des Ghebruchs, S 
119; frühe Verheiratung, S. 134 ff.; 
Kämpfe um Weiber, S. 157; Wahl⸗ 
freiheit der Weiber, S. 213; Morgen⸗ 
gabe, S. 411; Seltenheit der Viel⸗ 
weiberei, S. 443; Vorwiegen der 
Männer, S. 463, 468; Tötung weib— 
licher Kinder, S. 468; Scheidung, S. 
ff. 

Guarajos: Bemalte Bewerber, S. 173; 
Tättowierung der jungen Leute, S. 
174; 1 über die Hand der 
Mädchen, S 212. 

Guaranier: Väterliche Fürſorge, S. 10; 
frühe Verheiratung, S. 134; Abſcheu 

vor Ehen zwiſchen Blutsverwandten, 
S. 298; Vielweiberei nur den Häupt⸗ 
lingen erlaubt, S. 439; Überwiegen 
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der Weiber, S. 463; die Frauen nicht 
fruchtbar, S. 493. 

Guajcurus: Angebliches Fehlen der 
Ghe, S. 50; Monogamie, 54, 437; 
Vererbung des Ranges in der männ⸗ 
lichen Linie, S. 96; Bemalung des 
Körpers, S. 165; Männerkleidung, 
S 

Guatemalaner: Zuſtandebringung der 
Heirat durch die Eltern, S. 223; 
She mit einer Halbſchweſter, ©. 294; 
Endogamie, S. 366; Klaſſen-Endo— 
gamie, S. 372; Scheidung, S. 530. 

Gurnditſch⸗Mara (Auſtralien): Familie, 
S. 39; männliche Geſchlechtsfolge, 
S. 97 ff.; Verheiratung gefangener 
Weiber, S. 316. 

H. 
Haar: Haarputz, 9. Kapitel; kurzes Haar 

als Zeichen der Keuſchheit, S. 173; 
Haarloſigkeit des menſchlichen Körpers, 
S 278 

Haeckel: 
Sr 

Haidahs (Königin = Charlotten » Inu: 
laner): Angebliche Weibergemeinſchaft, 
S. 48; Ehe, S. 53; Proſtitution, S. 
53; Verlotterung infolge des Einfluſſes 
der Weißen, S. 62; Eiferſucht der 
Männer, S. 115; Tättowierung, S. 
168; die Weiber nicht fruchtbar, S. 492. 

Hartmann, Eduard v.: Über durch 
Gegenſätze hervorgerufene Liebe, S. 
354. 

über den Kampf um Weiber, 
6. 

aan Nomenklatur, ©. 79; 
Verwandtſchaftsbezeichnungen, S. 87, 
89; Erbfolge, S. 96 ff.; Zuneigung, 
S. 358, Nichtkauf von Gattinnen, 
S. 400; Tötung weiblicher Säuglinge, 
S. 468; frühes Altern der Frauen, 
S. 488. — Vergl. Sandwich-Inſu⸗ 
laner. 

Hayti (Hiſpaniola), Eingeborene von: 
Nacktheit, S. 184, 195; Vorherrſchen 
der Monogamie, S. 443. 

Hellwald, Friedr. v.: Ueber die Rolle 
des Oheims von mütterlicher Seite 
in der Urfamilie, S. 33; über in⸗ 
ſtinktive Abneigung gegen Wechſel⸗ 
heirat, S. 321. 

Herbert » River - Eingeborene (Nord: 
Queensland): Seltenheit der Hage— 
ſtolze, S. 133; Überſchuß an Weibern, 
S. 463 ff. 
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Herbert = Bale » Eingeborene (Nord⸗ 
Queensland): Streitigkeiten um 
Weiber, S. 157 

Hervey⸗Inſulaner: Zugehörigkeit der 
Kinder entweder zum Clan des Vaters 
oder zu dem der Mutter, S. 97; 
Unbekanntheit der Kindertötung, 
n 

Hindus: Sage vom Urſprung der Che, 
S. 1; Phallusdienſt, S. 67ff.; Glaube, 
daß die Kinder hauptſächlich vom Vater 
kommen, S. 103; Witwentötung, S. 122; 
Mißbilligung der Wiederverheiratung 
von Witwen, S. 124; die Ehe eine 
religiöſe Pflicht, S. 138; Mißachtung 
der Eheloſigkeit, S. 138 ff.; religiöſe 
Eheloſigkeit, S. 150 ff.; Swajamwara, 
S. 158 ff.; Koketterie der Weiber, S. 198; 
Überlieferung von der Wahlfreiheit 
der Weiber, S. 218; väterliche Ge— 
walt, S. 227 ff.; Wahlfreiheit der 
Mädchen, S. 228; acht Formen der 
Ehe, S. 228; frühe Verlobungen, 
S. 228; Miſchlinge, S. 282; Ge⸗ 
ſchwiſter⸗Ghe, S. 292; Exogamie und 
Eheverbote, S. 303, 326; Ver⸗ 
ſchwägerung ein Ehehindernis, S. 309; 
große Haushaltungen, S. 326; geiſt⸗ 
liche Verwandtſchaft, S. 331; An⸗ 
ſichten über Ehen zwiſchen Bluts⸗ 
verwandten, S. 351; Mangel an 
ehelicher Zärtlichkeit, S. 361 ff.; Ur⸗ 
ſprung des Kaſtenweſens, S. 369 ff.; 
Wechſelheiraten der Kaſten, S. 373; 
Sehnſucht nach Söhnen, S. 378; 
Raubehe, S. 387; Kaufehe, S. 397; 
Niedergang der Kaufehe, S. 404 ff., 
406, 407; Gegengeſchenke, S. 406; 
Mitgift, S. 407, 412; Hochzeitsfeier, 
S. 421, 422; Ehering, S. 423; 
Heiratszeiten, S. 426; die Ehe ein 
Sakrament, S. 427 ff.; religiöſe Hoch⸗ 
zeitsceremonie, S. 427; Vielweiberei, 
S. 435, 444, 449, 450, 491, 500, 
509 ff; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 441, 444; Vielmännerei, S. 456, 
458; Sehnſucht nach Kindern, S. 491; 
Levirat (MU). 8 iind 516 
Scheidung, S. 527, 530; periodiſche 
Zunahme der Geburten in Allahabad, 
S. 20 ff. 29. 

Hinduſtan, Eingeborene von: Miß⸗ 
billigung der Wiederverheiratung von 
Witwen, S. 125. 

Hochzeit: Feſte, S. 420 ff., 423; Glücks⸗ 
tage, S. 426; Ceremonieen, 19. Kap. 

Holland: Periodiſche Schwankungen der 

Geburtsziffern, S. 25; elterliche 
Heiratsbeſchränkungen, S. 235. 

Honduras, das alte: Männliche Erb— 
folge, S. 95; Beſtrafung des Ghe— 
bruchs, S. 119. 

Hos: Zügelloſes Feſt, S. 22 ff.; Erb⸗ 
folge, S. 98; Cheloſigkeit infolge 
Armut, S. 140; Verfügung über die 
Hand der Mädchen, S. 212; Ent⸗ 
laufen, S. 216; Exogamie, S. 303; 
eheliche Liebe, S. 359; Raubehe, 
S. 386. 

Hottentotten: Zügelloſes Feſt, S. 23; 
männliche Geſchlechtsfolge, S. 100; 
Bemalen des Körpers, S. 173; 
Frauenkleidung, S. 189; unanſtändige 
Männerkleidung, S. 192; ſeltſamer 
Gebrauch, S. 204; Wahlfreiheit der 
Mädchen, S. 218; Schönheitsideal, 
S. 257, 259; Miſchlinge, S. 282; 
Eheverbote, S. 307; Endogamie, 
S. 347 ff., 367; Entartung, S. 348; 
Ehen mit Sklaven, S. 372; Bor: 
wiegen der Monogamie, S. 440, 
508; Vielmännerei, S. 453; geſell⸗ 
ſchaftliche Gleichheit, Seite 508; 
Scheidung, S. 525. 

Hovas: Anſprachen, S. 87 ff., 90; 
Verbot der baldigen Wiederver— 
heiratung von Witwen, S. 126; 
weibliche Bewunderung langen Haares, 
S. 172; Schönheitsideal, S. 262; 
Zuneigung und Liebe, S. 358; Endo⸗ 
gamie, S. 367; Klaſſen⸗Endogamie, 
Seite 372; Vermählungsceremonie, 
S. 421; Giltigkeit der Ehe, S. 431; 
Vielmännerei (2), S. 453; Viel⸗ 
weiberei, S. 501; Scheidung, S. 522. 

Hudſon⸗Inſulaner (Ellice⸗Inſeln): Frühe 
Verlobungen, S. 211; religiöſe Riten, 
S. 423. 

Hühner⸗Arten: Ehe, S. 4; Geſchlechts⸗ 
farben, S. 242: Hybridismus, S. 277. 

Humboldt, Alex. v.: Über geſchlechtliche 
Zuchtwahl unter Wilden, S. 255; 
über den Raſſenmaßſtab für Schön⸗ 
heit, S. 259; über das Rotbemalen 
der Indianer, S. 260 ff.; über 
Stammesphyſiognomie bei den Wil: 
den, S. 263. 

Hunde: Neigung der Männchen für 
fremde Weibchen, S. 334; enge 
Kreuzung, ©. 336. 

Huth, Alfred H.: Über Ehen zwiſchen 
Blutsverwandten, S. 315, 319, 320, 
339; über Blutſchande bei Tieren, 
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S. 334; über die Folgen inniger 
Kreuzung, S. 336 ff. 

Hybridismus: S. 277— 79, 544. 

J (Vokal), 
Idioten: Sinnlichkeit, S. 147. 
Igorroten (Philippinen): Verlobung 

erſt nach Eintritt der Schwangerſchaft 
giltig, S. 17; Ehrung der Keuſchheit, 
S. 59; Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwen, ©. 126; 
religiöſe Vermählungsförmllichkeiten, 
S. 425; Monogamie, S. 439; Schei— 
dung unzuläſſig, S. 519. 

— (Iſarog): Kaufehe, S. 402. 
Indianer, amerikaniſche: Nomenklatur, 

S. 78 ff.; Schwierigkeit im Aus⸗ 
ſprechen von Lippenlauten, S. 83; 
Anſprachen, S. 86; eheliche Schick— 
lichkeitsbegriffe gewiſſer Stämme, S. 
149; Raſieren und Schmücken des 
Kopfes bei manchen Stämmen, S. 
165; Seltenheit der Verheiratung mit 
Negerinnen, S 252; Bemalen des 
Körpers, S. 262; vorgeſchriebene Ent— 
haltſamkeit, S. 485; Vielweiberei, S. 
493 ff. 

— Biber⸗: Raſſen⸗Endogamie, S. 365; 
die Frauen nicht fruchtbar, S. 492. 

— (Chili): Vielweiberei, S. 450. — 
Vgl. Araukanier. 

— (Guiana): Nachweis der Mannhaf— 
tigkeit eine Vorbedingung der Ber: 
heiratung, S. 11; Ausziehen der 
Augenbrauen, S. 165; die Weiber 
geſchmückter als die Männer, S. 181; 
Stellung der Frauen, S. 189; weib— 
liches Schönheitsideal, S. 257; Exo⸗ 
gamie, S. 298; eheliche Zärtlichkeit, 
S. 360; Raſſen⸗Endogamie, S. 364; 
Vielweiberei, S. 443, 445, 451, 499; 
Fruchtbarkeit der Weiber, S. 492; 
Kinderſterblichkeit, S. 493. 

— Iſanna⸗: Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, S. 327, 347; Haushaltun⸗ 
gen, S. 327 

— (Jamesbai): Kämpfe um Weiber, 
S. 160; Ehering, S. 423. 

— Kalidoniſche (Darien): Endogamie, 
S. 347; Entartung, S. 347; Viel⸗ 
weiberei nur den Häuptlingen ge⸗ 
ſtattet, S. 439. 

— Kaliforniſche: Beſtimmte Paarungs⸗ 
zeit, S. 22; Verleihung von Gattinnen, 
S. 69; Vererbung des Häuptlingtums 
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in der männlichen Linie, S. 95; Eifer⸗ 
ſucht der Männer, S. 116; Beſtra⸗ 
fung des Ehebruchs bei gewiſſen 
Stämmen, S. 119; Witwentötung bei 
manchen Stämmen, S. 122; Verbot 
der baldigen Wiederverheiratung von 
Witwen, S. 126; Proſtituierung von 
Gattinnen, S. 128; frühe Verhei⸗ 
ratung, S. 134; Streit um Weiber, 
S. 142; unanſtändige Tänze, S. 157; 
Unbekanntheit des Kindermordes bei 
einigen Stämmen, S. 311; Raſſen⸗ 
Endogamie, S. 364 ff.; Vielweiberei 
nur den Häuptlingen erlaubt, S. 439; 
Überſchuß an Männern bei mehreren 
Stämmen, S. 462; frühes Altern der 
Weiber, S. 487 ff.; Seltenheit der 
Vielweiberei, S. 509. — Vgl.: Bonaks, 
Jokuten, Jurok, Karok, Miwok, Niſchi⸗ 
nam, Patwin, Schaſtika, Wintun 

— (König⸗Georgs⸗Sund): Geringe 
Unterſchiede zwiſchen den Geſchlechtern, 
. 288 

— Kupfer⸗: Eheverbote, S. 294. 
— nordamerikaniſche: Pflichten des 

Gatten, S. 8; Keuſchheit der Weiber 
bei gewiſſen Stämmen, S. 61; zeit⸗ 
weiliger Weiberaustauſch, S. 70 ff.; 
Anſprachen, S. 89; männliche Ge— 
ſchlechtsfolge, S. 94; bei mehreren 
Stämmen lebt der Gatte in der Fa⸗ 
milie der Gattin, S. 106; Beſtrafung 
des Ehebruchs, S 119; Witwenpflichten 
bei manchen Stämmen, S. 126 ff.; 
weibiſche Erziehung der Männer, S. 
131; weibliche Anſichten über Che: 
loſigkeit, S. 132; frühe Verheiratung 
bei den meiſten nordweſtlichen Stäm⸗ 
men, S. 134; Vergrößerung des Ohr⸗ 
läppchens, S. 163; Lippenſchmuck, 
S. 163, 171; die Männer bei einigen 
Stämmen geputzter als die Weiber, 
S. 180; Mangel an Sittſamkeit bei 
gewiſſen Stämmen, S. 185; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S. 212; Che- 
vermittelung durch die Eltern, S. 221; 
weibliche Würdigung des Mannesmutes 
und der männlichen Kraft, S. 253; 
Schönheitsideal, S. 261; große Haus⸗ 
haltungen, S. 324; Liebe, S. 360, 
504 ff.; Verachtung der unfruchtbaren 
Weiber, S. 379; keine Mitgift, S. 
415; Vielweiberei, S. 437, 450, 484, 
501, 509; Vorwiegen des weiblichen 
Geſchlechts, S. 462 ff., 467, 484; 
kein Milchgenuß, S. 486; Sehnſucht 
nach zahlreichen Sprößlingen, S. 491; 
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die Frauen nicht kinderreich, S. 492; 
Eiferſucht der Weiber, S. 498; Schei⸗ 
dung, S. 520, 532, 334. 

Indianer des Nordens: Abſonderung 
der Geſchlechter, S. 60 ff.; Fechten 
um Weiber, S. 156 ff.; Haarputz der 
Männer, S. 164; vorgeſchriebene Ent— 
haltſamkeit, S. 485; die Weiber nicht 
kinderreich, S. 492; Giferſucht, ©. 498; 
Vielweiberei, S. 501. — Vgl. Tſchippe⸗ 
wyas. 

— (Oregon): Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwern u. Witwen, 
S. 126; Werbung weiblicherſeits bei 
gewiſſen Stämmen, S. 156; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen bei den Stäm⸗ 
men im Innern, S. 212; Eheverbote, 
S. 296; Kaufehe, S. 393; Gegenge— 
ſchenke, S. 410; Vielweiberei im Nord- 
weſten, S. 445, 451; Bigamie, S. 
452; Vielweiberei, S. 452, 502; die 
nordweſtlichen Stämme nicht kinder— 
reich, S. 492; Liebe im Nordweſten, 
S. 504; Levirat im Nordweſten, S 
512, 513 — Vgl.: Nez Percés. 

— am Orinoko: Schämen ſich jeder 
Kleidung, S. 192 ff.; Beſchneidung, 
S. 200; Vielweiberei, S 497. 

— (Paraguay): Die Weiber leidenſchaft⸗ 
licher als die Männer, S. 155; Wer⸗ 
bung den Mädchen geſtattet, S. 155; 
Nacktheit gewiſſer Stämme, S. 184 ff.; 
Endogamie, S. 364. 

— (Peru): Eiferſucht der Männer, S. 
116; Beſchneidung der Mädchen, S 
203; Blutſchande, S 290; Gheverbote, 
S. 298. 

— (Quito): Mangel an Keuſchheit ein 
Vorzug der Braut, S. 77; Dienſtehe, 
391 

— (Rocky⸗ Mountains): Eiferſucht der 
Männer, S. 115 fe Seltenheit der 
Eheloſigkeit, S. 131; Sehnſucht nach 
Kindern, S. 378; die Trennung bei 
manchen Stämmen ſelten von Dauer, 
S. 523; Raſſen⸗Endogamie, S. 365. 

— (St.⸗Lorenzſtrom): Benennung des 
älteſten Sohnes nach dem Vater, S. 95. 

— See⸗ (vom Huron⸗, Oberen See 
5 Ak w.): Überſchuß an Weibern, S. 

—fibamerilaniſche: Männliche Ge⸗ 
ſchlechtsfolge, S. 96; Lippenſchmuck, 
S. 163; Tättowierung der Mädchen, 
S. 174; Frauenkleidung, S. 187. — 
Vgl.: Chili, Guiana, Peru, Quito. 
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— Talamanca⸗: Frühes Heiraten, S. 
134; die Weiber nicht kinderreich, S. 
493. f 

— (Weſt⸗Waſhington): Vielweiberei, 
S. 451; die Frauen nicht kinderreich, 
S. 492; Liebe, S. 504; Levirat, S. 
512, 513. 

— centralamerikaniſche: Frühes Hei⸗ 
raten, S. 134. 

Ingaliks: Eheverbote, S. 296; Sehn⸗ 
ſucht nach Kindern, S. 378; Viel⸗ 
weiberei ſelten, S. 443; Sterblichkeit, 
S. 467; die Frauen nicht kinderreich, 
S. 492. 
Sr Kreuzung: Folgen für Tiere, 

©. 546. 
Aufekten, Mangel an elterlicher Für⸗ 

ſorge, S 2 ff.; Kämpfe um Weibchen, 
S. 156; Geſchlechtsfarben, S. 238 bis 
242, 244; Ziſchleute, S 244 ff., 246; 
Hybridismus kaum bekannt, S. 277. 

Irländer: Kaufehe, S. 398, 408; 
Morgengabe, S. 408; Mitgift, S. 414. 

Irland: Schleuder⸗EGhe, S. 159 ff.; 
keine elterlichen Heiratsbeſchränkungen, 
S. 236. 

Irokeſen: Pflichten des Gatten, S. 8 ff.; 
Erbfolge, S. 107; Verbot der Wieder⸗ 
verheiratung von Witwen, S. 124; 
Tättowierung, S. 168; Verfügung 
über die Hand der Mädchen, S. 211; 
Ehevermittelung durch die Mutter, 
S. al; Orogame, ©. 201. 9035 
große Haushaltungen, S. 324; keine 
Hochzeitsceremonie, S. 419; Mono⸗ 
gamie, S. 437, 502, 508; Macht der 
Weiber, S. 502; geſellſchaftliche Gleich⸗ 
heit, S. 508; Levirat, S. 512; Schei⸗ 
dung, S. 523, 534; Vielmännerei 
der Senekas (Tſonontuas), S. 452; 
Nomenklatur der Two-Mountain⸗ 
Stämme, S. 79. 

Italien: Periodiſches Schwanken der 
Geburtsziffern, S. 25; Eheverbote, S. 
295; Civilehe, S. 430; gerichtliche 
Trennung, S. 527, 531. 

Italonen (Philippinen): Ehen zwiſchen 
Blutsverwandten unterſagt, S. 301; 
Monogamie, S. 439; Trennung ver⸗ 
boten, S. 519. 

J (Konſonant). 

Jahgans (Feuerland): Keine größeren 
Schwankungen der Geburtsziffern, S. 
24; Lebensbedingungen, S. 31; Ver⸗ 
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wandtſchaftsbezeichnungen, S. 85, 91; 
Zugehörigkeit der Kinder zum väter⸗ 
lichen Clan, S. 96; Beſitzvererbung 
in der männlichen Linie, S. 96; Ehe⸗ 
loſigkeit ſelten, S. 132; Eheverbote, 
S. 298, 318, 325; Kindermord ſelten, 
S. 313; Haushaltungen, S. 325; 
Zahlenverhältnis der Geſchlechter, S 
467 ff., Verabſcheuung der Vielmän⸗ 
nerei, S 517; Scheidung, ©. 523 ff. 
— Vgl.: Feuerländer. 

Jakuten: Wahlfreiheit der Mädchen, S. 
217; Exogamie, S. 305; religiöſe 
Vermählungsceremonie, S. 425; Viel⸗ 
weiberei, S. 446; Scheidung, S. 523, 
533. 

Japaner: Eintritt des Gatten in die 
Familie der Gattin, S. 107; Eifer⸗ 
ſucht der Männer, S 118; Gheloſig— 
keit faſt unbekannt, S. 136; väter: 
liche Gewalt und kindlicher Gehorſam, 
S. 224 ff.; Ghevermittelung durch die 
Eltern, S. 224; Obliegenheiten des 
Nakodo, S. 225; Verſchwägerung ein 
Ghehindernis, S. 309; Klaſſen⸗Endo⸗ 
gamie, S. 373; Sehnſucht nach Kindern, 
S. 378, 381; Spuren von Kaufehe, 
S. 396; Austauſch von Geſchenken, 
©. 406 ff.; Hochzeitsfeier, S. 421, 427; 
Vorbedeutungen, S. 426; Konkubinat, 
S. 433, 497; Scheidung, S. 526. 

Javaneſen: Eheloſigkeit der Weiber un⸗ 
bekannt, S. 133; Beſchneidung der 
Mädchen, S. 203; frühe Verlobungen, 
S. 211; Wahlfreiheit der Mädchen, 
S. 215 ff.; Schönheitsideal, S. 262; 
endogame Gemeinden, S. 344; Mit⸗ 
gift, S. 411; Vorwiegen der Mono⸗ 
gamie, S. 442; frühes Altern der 
Weiber, S. 488; Scheidung, S. 535, 
536. — Vgl. Lipplapps. 

Jokuten (Kalifornien): Entartung infolge 
Berührung mit Weißen, S. 62; Ver⸗ 
bot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwern und Witwen, S. 126. 

Juden: Forderung der Jungfernſchaft 
von der Braut, S. 121; Cheloſigkeit 
faſt unbekannt, S. 137 ff.; die Ghe 
eine Religionspflicht, S. 138; Be⸗ 
ſchneidung, S. 199, 200, 202; väter: 
liche Gewalt und Kindespflichten, S. 
225 ff.; Ehevermittelung durch die 
Eltern, S. 225 ff.; Beſchränkungen 
der väterlichen Gewalt, S. 232; Wahl⸗ 
freiheit, S. 232; Unfehlbarkeit der 
Miſchehen mit Nichtjuden in Europa, 
S. 287; Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
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wandten, S. 287; Ghe mit der Halb: 
ſchweſter, S. 294; Verſchwägerung ein 
Ghehindernis, S. 310; Eheverbote, 
S. 328; Haushaltungen, S. 328; 
Shen mit Fremdlingen, S. 366; reli— 
giöſe Endogamie, S. 375 ff.; Sehn— 
ſucht nach Sprößlingen, S. 379, 381, 
491; Mißachtung unfruchtbarer Weiber, 
S. 379; Dienſtehe, S. 391; Kaufehe, 
S. 396; Kaufförmlichkeiten, S. 396; 
Niedergang der Kaufehe, S. 405, 409; 
Mitgift, S. 409, 414 ff., 416; Morgen⸗ 
gabe, S. 409; religiöſe Vermählungs⸗ 
feier, S. 427; Vielweiberei, S. 433 ff., 
449, 452, 491, 500; Vorwiegen der 
Monogamie, S. 444; Überwiegen der 
männlichen Geburten, S. 478, 483; 
das Gegenteil bei Miſchehen, S. 4813 
Ehen zwiſchen Geſchwiſterkindern, S. 
483; vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, 
S. 485; Levirat, S. 513, 515, 516; 
Scheidung, S. 522 ff., 524, 530. — 
Vgl.: Eſſener. 

Jukatan: Männliche Erbfolge, S. 96; 
Beſchneidung, S. 200; Ehe mit einer 
Halbſchweſter, S. 294; Exogamie, ©. 
29 Verſchwägerung ein Ehe⸗ 
hindernis, S. 309; Überſchuß an 
Weibern, S. 463; Überſchuß an weib⸗ 
lichen Kindern bei den Ladinern, S. 
479; Scheidung, S. 522, 534. 

Jule⸗Inſulaner: Die Männer geputzter 
als die Weiber, S. 181; Stellung 
der Frauen, S. 181; Kaufehe, S. 403. 

Jungfernſchaft: Erfordernis derſelben 
bei der Braut, S. 120 ff. 

Jurok (Kalifornien): Kreditehe, S. 395; 
Giltigkeit der Ehe, S. 403; Mono⸗ 
gamie, S. 437; Scheidung, S. 533. 

Jus primae noctis (Herrenrecht): © 
68-76, 540. 

K. 

Kabylen: Beſtrafung des außerehelichen 
Geſchlechtsverkehrs, S. 57; Mangel 
an ehelicher Zuneigung, S 358; 
Raſſen⸗EGndogamie, S. 365; Morgen: 
gabe, S. 411; Vorherrſchen der Mono⸗ 
gamie, S. 441. 

Kaffern: Unerläßliche Eheſchließungs⸗ 
Vorbedingung bei gewiſſen Stämmen, 
S. 12; Keuſchheit, S. 56; Verleihung 
von Gattinnen, S. 69; männliche Ge⸗ 
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ſchlechtsfolge bei mehreren Stämmen, 
S. 100; Geringſchätzung der Hage— 
ſtolze, S. 134; Eheloſigkeit, S. 140, 
141; Frauenkleidung, S. 195; Be⸗ 
ſchneidung, S. 199, 202, 203; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S. 217; Ent⸗ 
führungen, S. 217; weibliches Schön— 
heitsideal, S. 257; Eheverbote, S. 
306; Kraals, S. 326; Anſichten über 
Ehen zwiſchen Blutsverwandten, S. 
351, 352; Kaufehe, S. 393, 394, 403; 
Vielweiberei, S. 440, 448 ff., 450, 
452, 497, 498; Vorherrſchen der Mono: 
gamie, S. 440 ff.; Geburten in poly⸗ 
gynen Familien, S. 472; frühes 
Altern der Weiber, S. 489; Frucht⸗ 
barkeit der Frauen, S. 492; Eifer⸗ 
ſucht der Weiber, S. 501; Scheidung, 
S. 529 ff., ÜUberſchuß an Weibern bei 
den Choſas, S. 466, 467. 

Na 1 Werbung ſeitens 
der Mädchen, S . 156; Witwenver⸗ 
erbung, S. 515; Levirat, S. 516; 
juriſtiſche Vaterſchaft, S. 516; Schei⸗ 
dung, S. 528. 

— cis:natalifche: Periodiſche Zunahme 
der Geburten, S. 24; zügelloſe Ge⸗ 
lage, S. 24; Anſprachen, S. 88; 
Glaube, daß das Kind hauptſächlich 
vom Vater herſtammt, S. 103; Bei⸗ 
ſammenleben ein Hindernis der Wechſel— 
heirat, S. 321; Überſchuß an Weibern, 
S. 466, 467; Scheidung, S. 524. 

Kaliforniſche Halbinſel: Eingeborne: 
Kein Wort für „Heiraten“, S. 48; 
Vielweiberei, S. 50, 501; Durchboh— 
rung des Ohrs, S. 171; Nacktheit, 
S. 184; die Frauen nicht kinderreich, 
S. 492. 

Kalmücken: Außereheliche Geburten 
ſchmachvoll, S. 58; Vorrechte der 
Prieſter, S. 75; Wahlfreiheit der 
Mädchen, S. 217; Zuſtandebringung 
der Ehe durch die Eltern, S. 220 ff.; 
Schönheitsideal, S. 260; Erogamie, 
S. 305; Mitgift, S. 41 416; reli⸗ 
giöſe Hochzeitsfeier, S. 425, 427; 
Vorbedeutungen, S. 426; Vorherrſchen 
der Monogamie, S. 442; Vielweiberei, 
S. 446. 

Kämilaröôi (Auſtralien): Clan⸗Exogamie, 
S. 48 ff.; Anſprachen, S. 49, 51; an⸗ 
gebliche Gruppenehe, S. 49, 51; 
Nomenklatur, S. 51. 

Kamtſchadalen: Zeitweiliger Austauſch 
von Gattinnen, S. 70; Kämpfe der 
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Mädchen um Männer, S. 161; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S 917; Shen 
zwiſchen Blutsverwandten, S. 2915 
örtliche Exogamie, S. 323; Beſtialität, 
S. 333; Dienſtehe, S. 391, 392; 
Vorherrſchen der Monogamie, S. 442 
Vielweiberei, S. 450, 452; Überſchuß 
an Männern, S. 465; vorgeſchriebene 
Enthaltſamkeit, S. 4853 Fruchtbarkeit 
der Frauen, S. 492; Eiferſucht der 
Weiber, S. 501; Levirat, S. 513. 

Kandhs: Erbfolge, S. 98; frühe Ver⸗ 
heiratung, S. 135; Eheloſigkeit in- 
folge Armut, S. 140; Haarputz, S. 
164; väterliche Gewalt, S. 221 ff.; 
Exogamie, S. 302; Heiratsverbot, S. 
321; Kaufehe, S. 402; Stellung der 
Frau, S. 503; Scheidung, S. 529; 
Entführungen bei den Boad-Kandhs, 
S. 216. 

Kaniagmuten: Vielmännerei, S. 113, 
452, 459; weibiſche Erziehung der 
Männer, S. 131; Tättowierung der 
Kadiak⸗Weiber, S. 176; Wahlfreiheit 
der Mädchen, S. 212; Blutſchande, 
S. 289; widernatürliche Laſter, S. 
333; Sehnſucht nach Kindern, S. 378; 
Ehrung fruchtbarer Frauen, S. 379; 
Dienſtehe, S. 391; keine Vermählungs⸗ 
ceremonie, S. 419; Vielweiberei, ©. 
445; vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, 
. 485; abergläubiſche Gebräuche, S. 
487. 

Karens: Zwangsehe bei Schwangerſchaft, 
S. 17; Nomenklatur, S. 80; Erb⸗ 
folge, S. 983 Scheidung, ff, 
524, 533; Endogamie, S. 302, 350, 
367; Eheverbote, S. 302, 350; Exo⸗ 
gamie, S. 350; Folgen engen Wech⸗ 
ſelheiratens, S. 350; Monogamie, S. 
438 ff., 509. 

— rote: Frühes Heiraten, S. 135; 
„ g, 25. 
5 Blutſchande, S. 290, 

333 
— Junthalin⸗: Verlobung der Söhne 

durch die Eltern, S:221. 
Kariben: Jus primae noctis, ©. 723 

Erbfolge, S. 95; Frauenkleidung, S. 
187; die Männer anſtändiger gekleidet 
als die Weiber, S. 197; Sittſamkeits⸗ 
begriffe, S. 204; Wahlfreiheit der 
Mädchen, S. 213; Raubehe, S. 384; 
Vielweiberei, S. 450, 501; Scheidung, 
S. 534. 

Karok (Kalifornien): Anſichten über 
Geſchlechtsverkehr, S. 437; Kaufehe, 
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S. 393, 403, 431; Giltigkeit der Ehe, 
S. 403, 431. 

Karolinen⸗Inſulaner: Verleihung von 
Gattinnen, S. 69; männliche Ge: 
ſchlechtsfolge, S. 97; Eheverbote, S. 
301; Beſtrafung des Kindesmords, 
312; Kaufehe, S8 9 395 399; 
Vielweiberei ſelten, S. 443; vorge⸗ 
ſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
Mythen, S. 510; Levirat, S. 512; 
Erbfolge, S. 514; Scheidung, S. 528; 
Nacktheit der Pelli-⸗Männer, S. 186; 
Männerkleidung in Jap, S. 188. — 
Vgl. Ponapé. 

Kaſchmir: Überſchuß an Männern, S. 
465, 468; Tötung weiblicher Kinder, 
S. 468. 

Kaſtrierung, Halb⸗: S. 202 ff. 
Katholiken, römiſche: Eheloſigkeit der 

Geiſtlichkeit, S. 152; Eheverbote, S. 
308; geiſtliche Verwandtſchaften, S. 
331; religiöſe Endogamie, S. 376; 
imaginäre Mitgift, S. 408; Mitgift⸗ 
Recht, S. 413; die Ehe ein Sakra⸗ 
ment, S. 429; Scheidung unzuläſſig, 
2 

Kaupuis: Beſtrafung des Ehebruchs, 
S. 119; Entweichung, S. 216; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 441; Levi⸗ 
rat, S. 513; Scheidung, S. 528, 535. 

Kautsky, Karl: Über die Bevormundung 
der Kinder beim Urmenſchen, S. 35; 
über die Wichtigkeit des Stammes 
bei den Wilden, S. 38. 

Kenai: Anſichten über enge Wechſel⸗ 
heiraten, S. 351; Dienſtehe, S. 391; 
Mitgift, S. 415. — Vgl.: Ingaliks. 

Keriahs: Angebliches Fehlen der Ehe, 
S. 50; kein Wort für „Ehe“, S. 54; 
Kaufehe, S. 54. 

Keuſchheit bei den niedrigen Raſſen: 
S. 56-65, 540. — Vgl: Jungfern⸗ 
ſchaft. 

Kinder: Bei Scheidungen, S. 534; 
Sehnſucht, S. 377 — 82, 490 — 93, 
532, 548; Verlobung, S. 210 ff., 542; 
Töchtermord, S. 310 — 13, 468, 
474 ff., 547. 

Kingsmill⸗Inſulaner: Nomenklatur, S. 
79; Erbfolge, S. 97; Kämpfe der 
Weiber um Männer, S. 161; Tätto⸗ 
wierung, S. 167, 175; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 211; Entlaufen, S. 215; 
keine Kaufehe, S. 399 ff.; Mitgift, S. 
415; religiöſe Vermählungsfeier, S. 
424 ff.; Scheidung, S. 520; Wahl⸗ 
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freiheit der Mädchen auf Arorae, S. 
214 ff.; Mangel an Sittſamkeit bei 
den Drummond⸗Inſulanern, S. 186. 

— (Makin): Ghelofigfeit infolge Viel⸗ 
weiberei, S. 141; Streit um Weiber, 
S. 158; Überſchuß an Weibern, S. 
464. 

Kirgiſen: Weibliches Schönheitsideal, 
S. 257; Mißachtung unfruchtbarer 
Frauen, S. 379; Raubceremonieen, 
S. 386; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 442. 

Kiſänen: Zuſtandebringung der Heiraten 
durch die Eltern, S. 221; Kaufehe, 
S. 394; Monogamie, S. 438. 

Klaſſifikationsſyſtem für Verwandt⸗ 
ſchaften: S. 78—93, 329, 540 ff. 

Kleidung: 9. Kap. u. S. 542. 
Kochs: Wahlfreiheit, S. 216; Endo⸗ 

gamie, S. 367; Monogamie, S. 438. 

Kochinchineſen: Bewunderung ſchwarzer 
Zähne, S. 179; Schönheitsideal, S. 
256; Vorwiegen der Monogamie, S. 
441; königliche Vorrechte in Tſchamba, 
8 

Koenigswarter, L. J.: Über den Über⸗ 
gang von der Raub: zur Kaufehe, S. 
402; über die Morgengabe, S. 408. 

Kohler, J.: Über Promiskuität beim 
Urmenſchen, S. 46, 69; über „La 
Couvade“, S. 103; über den Ur⸗ 
ſprung der Exogamie, S. 316. 

Koljas: Schrankenloſer Verkehr, nicht 
Promiskuität, S. 66; Beſtrafung des 
Ghebruchs, S. 119, 120; Wahlfreiheit, 
S. 216. 

Kols: Wahlfreiheit, S 216; Vorherrſchen 
der Monogamie, S. 441. 

— Munda⸗: Erhaltung verſtoßener 
Weiber durch die früheren Gatten, S. 
12; frühes Heiraten, S. 135; Ehe⸗ 
loſigkeit infolge Armut, S. 140; ge⸗ 
ſchlechtlicher Verkehr ſündhaft, S. 148; 
Verlobung der Söhne durch die Eltern, 
S. 221; Abſcheu vor Blutſchande, S. 
291; Exogamie, S. 303, eheliche Liebe, 
S. 359; Raſſen⸗Endogamie, S. 365; 
Raubehe, S. 386; Vielweiberei, S. 
438, 491; Stellung der Frauen, S. 
503; Scheidung, S. 521, 534. 

Kolumbier: Frühe Verlobungen, S. 210; 
große Haushaltungen, S. 324; An⸗ 
ſichten über Kaufehe, S. 403. — Vgl.: 
Britiſch⸗Kolumbien, Indianer von 
Origon und Weſt⸗Waſhington, Nez 
Percés, Tſchinuks. 
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Kolumbier des Innern: Maßſtab weib⸗ 
licher Vortrefflichkeit, S. 383; Schei- 
dung, S. 528, 533, 534. 

— vom Puget⸗Sund: Proſtituierung 
von Gattinnen, S. 128; die Frauen 
nicht kinderreich, S. 492. 

Komantſchen: Verleihung von Gattinnen, 
S. 69; Beſtrafung des EChebruchs, 
S. 119; Witwentötung, S. 122; frühe 
Verheiratung, S. 134; die Männer 
geputzter als die Weiber, S. 180; 
Wahlfreiheit der Mädchen, S. 213; 
Entlaufungsehen, S. 213; Berechnung 
bei der Eheſchließung, S. 383; keine 
Hochzeitsförmlichkeiten, S. 419; Biel: 
weiberei, S. 450; die Frauen nicht 
kinderreich, S. 492 

Kongo⸗Region: Königliche Vorrechte, 
S. 75; Witwentötung, S. 122; An⸗ 
ziehungsmittel, S. 172; religiöſe Hoch⸗ 
zeitsfeier der Kongoneger, S. 425; 
Vorherrſchen der Monogamie bei den 
Völkern am untern Kongo, S. 440; 
Überwiegen des weiblichen Elements 
bei den halbbürtigen Kindern, S. 480. 

Konkubinat: S. 445 49. 
Kopten: Beſchneidung, S. 199, 202; 
„ S. 420; Hochzeitstag, 

426. 
ee Geringſchätzung von Hage— 

ſtolzen, S. 137; Ghelojigfeit infolge 
Armut, S. 141; Wahlfreiheit, S. 217; 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 373; Viel⸗ 
weiberei, S. 433; unpaſſende Partien, 
S. 487. 

Korjäken: Giferſucht der Männer, S. 117, 
128 ff.; Dienſtehe, S. 391. 

Korkus: Beſtrafung des Ehebruchs, Seite 
119; Dienſtehe, S. 391; Vermählungs⸗ 
feier, S. 422; Vorbedeutungen, S. 426; 
Vorwiegen der Monogamie, S. 441, 
495. 

Korboados: Nicht in geſellſchaftlichem 
Zuſtand, S. 41; Eiferſucht der Männer, 
S. 116; kein Weiberkauf (9), S. 399; 
Vielweiberei ſelten, S. 443. 

Kotars: Zügelloſes Feſt, S. 23; örtliche 
Gxogamie, S. 323, 482; Vorwiegen 
der Monogamie, S. 441; Zahlenver— 
hältnis der Geſchlechter, S. 482; kein 
Milchgenuß, S. 486. 

Kotegarh: Vielmännerei, S. 455, 457, 
474, 477 ff. — Vgl.: Kulus. 

Kreuzung innerhalb der Gattung: 
340 bei Tieren, S. 335— 39, 345, 
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durch die Eltern, S. 231 ff.; Hoch- 
zeitsceremonie, S. 423 

Kubus (Sumatra): Beſchneidung, S. 206; 
Schambegriffe, S. 206; Raſſen⸗Endo⸗ 
gamie, S. 365. 

Kukis: Vorrechte der 1 8% 5 
Witwenpflichten, S. 123 ff.; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S. 216 ff.; 
Blutſchande, S. 290; Eheverbote, 
S. 302; Dienſtehe, S. 3913 Mitgift, 
S. 415; religiöſe Vermählungscere⸗ 
monie, S. 425; kein Milchgenuß, 
S. 486; die Weiber nicht kinderreich, 
S. 493; geſellſchaftliche Gleichheit, 
S. 508; Scheidung, S. 524 ff. 

— alte: Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwern und Witwen, 
S. 125, 126; Monogamie, S. 438. 

Kulus: Vielmännerei, S. 113; Über- 
ſchuß an Männern, S. 468; Töchter⸗ 
mord, S. 468; Mangel an Eiferſucht 
bei den Männern, S. 517. — Vgl.: 

Kotegarh. 
Kunäma: Verbot der baldigen Wieder⸗ 

verheiratung von Witwen, S. 125; 
Shen mit Sklaven, ©. 372 Sehnſucht 
nach Sprößlingen, S. 378; Kaufehe, 
S. 402; Levirat, S. 513, 514; Erb⸗ 
folge, S. 514; Scheidung, S. 528, 
533 

Kunawar: Vielmännerei, S. 454, 457, 
476, 505; Vielweiberei, S. 457, 476; 
Monogamie, S. 457. 

Kurmis: Raubehe, S. 386; Vorbe⸗ 
deutungen, S. 425. 

Kurnai: Vaterpflichten, S. 9; Wahl⸗ 
freiheit der Weiber, S. 214; Ent⸗ 
führungen, S. 214, 400; Eheverbote, 
S. 299; Raub- und Kaufehe, S. 400. 

Kurumbas: Angebliches Fehlen der Ghe, 
S. 50; Mangel an Hochzeitscere⸗ 
monieen, S. 54. 

Kurzſichtigkeit: S. 275. 
. Angebliches Fehlen der Ehe, 

S. 50; Vielweiberei, S. 53, 494, 
496; Eiferſucht der Männer, S. 53 ff., 
115; Witwenpflichten, S. 123; Ghe⸗ 
loſigkeit, S. 141; Verfügung über die 
Hand der Mädchen, S. 211; Exo⸗ 
gamie, S. 297; Zuneigung, S. 358; 
Überſchuß an Männern, S. 462, 
468; Töchtermord, S. 468; Sterblich— 
keit, S. 468; vorgeschriebene Enthalt⸗ 
ſamkeit, S. 485; frühes Altern der 
Weiber, S. 488; Eiferſucht der Weiber, 
S 90% 
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L. 
Ladakh: Wahlfreiheit, S. 216; Viel⸗ 

männerei, S. 454, 457 ff., 459, 476 ff.; 
Vielweiberei, S. 458, 490; Zahlen⸗ 
verhältnis der Geſchlechter, S. 465; 
Trägheit, S. 516; Scheidung, S. 525. 

Ladinos: Annäherung an den Urtypus, 
S. 267; Überwiegen der weiblichen 
Geburten, S. 479. 

Ländliche Bezirke Europas: Periodiſche 
Schwankungen der Geburtsziffern, Seite 
32; Eheloſigkeit, S. 143, 144 ff.; 
Überwiegen männlicher Geburten, Seite 
473, 478. 

Lancerote: Vielmännerei, S. 113, 453; 
Nacktheit der Männer, S. 187; kul⸗ 
turelle Fortgeſchrittenheit, S. 518. 

Laoſier: Tättowierung der Männer, 
S. 179; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 441. 
N Sage vom Urſprung der 

Ehe, S. 2; Unkeuſchheit ein Vorzug 
der Braut, S. 77; Ausdruck für 
„Großvater“, S. 88; Endogamie, 
S. 366; Verachtung unfruchtbarer 
Weiber, S. 379; Raubehe, S. 387; 
Anſichten über Kaufehe, S. 409; Ehe 
durch Geſchenkaustauſch, S. 410. 

Latuka: Haarputz der Männer, S. 164; 
Überſchuß an Weibern, S. 466. 

Lawrence, Sir W.: Ueber Stammes⸗ 
phyſiognomie bei Wilden, S. 263; 
über Abweichungen vom Raſſen⸗Maß⸗ 
ſtab, S. 264 ff.; über mißgeſtaltete 
Individuen bei Wilden, S. 276. 

Le Bon, G.: Über das Verleihen von 
Gattinnen, S. 69; über Mangel an 
Eiferſucht bei Wilden, S. 114; über 
Vielweiberei, S. 501, 511. 

Leptſchas: Zugehörigkeit der Kinder zum 
väterlichen Clan, S. 98; Dienſtehe, 
S. 391; Kreditehe, S. 395. 

Let⸗htas (Birma): Abſonderung der 
e S. 58; Anziehungsmittel, 

Leihen Ch.: Über die Verheiratung 
von Weibern ohne deren Willens— 
äußerung, S. 218; über die künftige 
Form der Ghe, S. 511 ff. 

Lettis: Eheverbote, S. 302; Mono⸗ 
gamie, S. 439; Scheidung, S. 525. 

Levirat: Einleitung (S. XLI), S. 512 
bis 16. 

Liebe: Erregung durch Gegenſätze, Seite 
354 —56; Analyſe, S. 357; zärtliche, 
16. Kap. u. S. 546; von Sympathie 
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abhängig, 16. Kap.; Einfluß auf die 
Form der Ghe, S. 504 ff., 548; Ein⸗ 
mp auf die Dauer der Ehe, S. 535, 

N Verlobungszeit, S. 24; Ver⸗ 
wandtſchaftsbezeichnungen, S. 83, 85; 
Zugehörigkeit der Kinder zum Clan 
des Vaters, S. 97; Cheloſigkeit in⸗ 
folge Vielweiberei, S. 141; Gheverbote, 
S. 300 ff.; Vielmännerei, S. 453; 
Scheidung, S. 524. 

Limbus: Zugehörigkeit der Kinder zum 
Clan des Vaters, S. 98; Dienſtehe, 
SRH IN h 

Lippert, J.: Über die Rolle des 
Mutterbruders in der Urfamilie, S. 33; 
a, en Re beim Urmenſchen, 

audi Angebliche Unfruchtbarkeit, 
S. 286; Überſchuß an Weibern, 
S. 480. 

Lubbock, Sir John: Über das Fort⸗ 
ſchreiten der Menſchheit: Einleitung; 
über die Wichtigkeit des Stammes 
bei den Wilden, S. 44; über Promis⸗ 
kuität beim Urmenſchen, S. 46 ff.; 
über Beweiſe für das einſtige Vor⸗ 
herrſchen der Weibergemeinſchaft, Seite 
47—56, 67— 77; über Buße für die 
Einzelehe, S. 67, 68, 71, 74; über 
die Ehrung von Buhlerinnen, S. 76; 
über Bezeichnungen für „Vater“ und 
„Mutter“, S. 81; über die Wurzeln 
Ip u a, S. 84; über Kaufehe, 
S. 142; über die Häßlichkeit weiblicher 
Wilden, S. 181; über den Urſprung 
der Exogamie, S. 315 ff.; über die 
Erkenntnis der Schädlichkeit der Ehe 
zwiſchen Blutsverwandten ſeitens Wil⸗ 
der, S. 318; über Frauenſchönheit in 
heißen Ländern, S. 490. 

Lubus (Sumatra): Angebliches Fehlen 
der Ghe, S. 49 ff.; Kaufehe, S. 53. 

Luther, Martin: Ueber die Ehe als 
bürgerliche Handlung, S. 430; über 
Vielweiberei, S. 436. 

M. 
Madagaskar: Stand der Sittlichkeit, 

S. 68; Verleihung von Gattinnen an 
Gäſte, S. 70; Verwandtſchaftsſyſteme, 
S. 100; Ehebruch gleich Diebſtahl, 
S. 127; Erzeugung von Hautnarben 
bei manchen Stämmen, S. 166; Be⸗ 
ſchneidung, S. 200, 201, 202; weib⸗ 
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liche Würdigung von Mannesmut und 
männlicher Kraft, S. 254; Blutſchande, 
S. 292 ff.; Eheverbote, S. 30 ff.; 
Ehen zwischen Blutsverwandten, S. 348; 
Unfruchtbarkeit der Frauen, S. 348; 
Sehnſucht nach Kindern, S. 378; Mit⸗ 
gift, S. 415; Vielweiberei, S. 449, 
502; Überſchuß an Weibern, S. 467; 
Levrat, S. 513, 515; Scheidung, 
S. 528. — Vgl.: Bétſiléo, Hovas. 

Mädi: Heirat nachEintritt der Schwanger— 
ſchaft vorgeſchrieben, S. 17; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S. 217. 

Mahlemuten: Eheverbote, S. 297; keine 
Vermählungsceremonie, S. 419; Viel⸗ 
weiberei ſelten, S. 443. 

Maine, Sir Henry: Ueber Vaterſchaft 
und Mutterſchaft, S. 102; über 
Promiskuität, S. 112; über die patria 
potestas der alten Arier, S. 227; 
über das Erkennen der Schädlichkeit 
der Blutsverwandtehe durch Wilde, 
S. 318; über Endogamie in der 
Kulturwelt, S. 374 ff. 

Makalaka: Ausbrechen von Zähnen, 
S. 164, 171; Tättowierung junger 
Mädchen, S. 175. 

Makas (Ecuador): Beſitzvererbung in 
der männlichen Linie, S 96; Raub⸗ 
und Kaufehe, S. 384. 

Makaſſaren (Celebes): Eheverbote, Seite 
302; Klaſſen⸗Endogamie, S. 372; 
Scheidung, S. 528. 

Makololo: Weibliches Schönheitsideal, 
S. 258; Vielweiberei, S. 497. 

Makuſis: Ausdrücke für „Vater“ und 
„Vatersbruder“, S. 83; Verbot der 
baldigen Wiederverheiratung von Wit⸗ 
wern und Witwen, S. 126; Frauen⸗ 
kleidung, S. 187; frühe Verlobungen, 
S. 210; Vielweiberei, S. 443; aber⸗ 
gläubiſche Ceremonieen, S. 487; Schei- 
dung ſelten, S. 523. 

Malabar: Herrenrecht, S. 72, 76; Viel⸗ 
männerei, S. 457, 476. — Vgl.: Nairs. 

a Macht des Mutterbruders, 
S. 34; Vorrechte der Radſchahs, 
I frühes Heiraten, S. 136; die 
Erhaltung der Familie nicht mit 
Schwierigkeiten verbunden, S. 144; 
Beſchneidung, S. 200 ff.; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 211; Schönheitsideal, 
S. 262; Miſchlinge, S. 282, 286; 
große Haushaltungen, S. 325; Viel⸗ 
weiberei, S. 450; vorgeſchriebene Ent⸗ 
haltſamkeit, S. 485 . 531, 
533, 535. 
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— mohammedaniſche: Vielweiberei, 
S. 536; Scheidung, S. 536. 

— (Pera): Kaufehe, S. 403; Scheidung, 
S. 528, 533. 

— (Sarawak): Vorherrſchen der Mono— 
gamie, S. 442; Überſchuß an Männern, 
S. 464. 

— (Sumatra): Eiferſucht der Männer, 
S. 117; Raſſen⸗Endogamie, S. 365. 
1 Familie: Nomenklatur, Seite 
78 — 

Walapiſcher Archipel: Stand der Sitt⸗ 
lichkeit, S. 58; männliche Geſchlechts—⸗ 
folge, S. 97; weibliche Geſchlechtsfolge, 
S. 99; Eiferſucht der Männer, S. 117; 
Erfordernis der Jungfernſchaft, S. 120; 
Mißachtung der Cheloſigkeit, S. 133; 
Feilen und Schwärzen der Zähne, 
S. 164, 171 ff.; Wahlfreiheit der 
Mädchen, S. 215 ff.; Blutſchande, 
S. 289; Eheverbote, S. 302; Bevor⸗ 
zugung von Fremdlingen, S. 323; 
Klaſſen⸗Endogamie, S.372; Verachtung 
unfruchtbarer Frauen, S. 379; Raub⸗ 
ehe, S. 386; Gegengeſchenk, S. 410; 
Vermählungsceremonieen, S. 421; 
Hochzeits-Unglückstage, S. 426; Viel⸗ 
weiberei, S. 442, 446; Levirat, 
S. 512; Scheidung, S. 520, 524, 529. 

Maldivier: Pflichten des Gatten, S. 10; 
Scheidung, S. 521. 

Mandanen: Weibliche Tugend, S. 61; 
Verbot der baldigen Wiederverheiratung 
von Witwen, S. 125 ff.; frühes Hei⸗ 
raten, S. 134; große Haushaltungen, 
S. 324; Vielweiberei, S. 443, 501; 
frühes Altern der Frauen, S. 488. 

Mandingos: Erfordernis der Jungfern⸗ 
ſchaft, S. 121; Eheloſigkeit kaum be⸗ 
kannt, S. 132; Beſchneidung der 
Mädchen, S. 203; Kaufehe, S. 394, 
403; Morgengabe, S. 411; die Weiber 
nicht kinderreich, S 493. 

Manipuren: Frühes Altern der Frauen, 
S. 488; Scheidung, S. 533. 

Mantegazza, Paolo: Über den Raſſen⸗ 
Maßſtab für Schönheit, S. 259; über 
die Erregung von Liebe durch Gegen⸗ 
ſätze, S. 354; über das verwickelte 
Weſen der Liebe, S. 357. 

Mantras: Monogamie, S. 439; Schei⸗ 
dung, S 521, 52, 839. 

Maoris (Neu⸗Seeland): Vorrechte der 
Häuptlinge, S. 75; Nomenklatur, 
S. 79; Erbfolge ꝛc., S. 97; Eiferſucht 
der Männer, S. 116; frühes Heiraten, 
S. 136; Kämpfe um Weiber, S. 158; 
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Tättowierung, S. 165, 175, 176, 178; 
ſeltſamer Gebrauch, S. 202 ff.; frühe 
Verlobungen, S. 211; Verfügung über 
die Hand der Mädchen, S. 212; 
Wahlfreiheit der Mädchen, S. 214; 
die Mädchen wähleriſcher als die 
Männer, S. 251; Verbindungen mit 
Europäerinnen ſelten, S 253; Schön— 
heitsideal, S. 262; Moden, S. 273; 
Ehen zwiſchen Blutsverwandten, S. 295, 
327; Endogamie, S. 327, 368, 482; 
Dörfer, S. 327; Raubehe, 386; Raub: 
Entſchädigung, S. 402; Vielweiberei, 
S. 442, 446; Überwiegen der Männer, 
S. 464, 482; vorgeſchriebene Enthalt⸗ 
ſamkeit, S. 485; frühes Altern der 
Weiber, S. 488; die Frauen nicht 
kinderreich, S. 493; weibliche Eifer— 
ſucht, S. 501; Scheidung ſelten, 
S. 524. 

Marauäs: Leben in Sonderfamilien 
oder kleinen Horden, S. 40; Nacktheit 
der Weiber, S. 185. 

Marea: Beſtrafung der Verführung und 
der außerehelichen Schwangerſchaft, 
S. 57; Verbot der baldigen Wieder— 
verheiratung von Witwen, S. 126; 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 372; Kaufehe, 
93 Mitgift, S. 411 ff.; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 441; Viel⸗ 
weiberei, S. 451; Fruchtbarkeit der 
Frauen, S. 492; Scheidung, S. 528. 

Mariannengruppe: Nachweis der Mann⸗ 
haftigkeit eine Vorbedingung der Ghe— 
ſchließung, S. 12; Beſtrafung des 
Ehebruchs, S. 119; Klaſſen⸗Endogamie, 
S. 372; Vielweiberei, S. 446; Schei⸗ 
dung, S. 529, 533, 534, 535. 

Marokko: Hochzeits⸗Glückszeit, S. 426; 
Überſchuß an Weibern, S. 466, 467; 
Scheidung, S. 521 ff.; geſchiedene 
Frauen, S. 534; Vorherrſchen der 
Monogamie bei den Berbern, S. 441. 
— Vgl.: Araber, Mohren. 

Marqueſas⸗Inſulaner: Verbot der Wie⸗ 
derverheiratung von Witwen, S. 124; 
Eheloſigkeit der Prieſter, S. 149; all⸗ 
mähliche Tättowierung, S. 176; Mono— 
gamie, S. 439; Schönheit der Tätto- 
wierung auf Waitahoo, S. 178. — 
Vgl.: Nukahivaner. 

Marutſe: Königliche Vorrechte, S. 74; 
Bewunderung blauer Perlen, S. 165; 
frühe Verlobungen, S 210 ff.; Wahl: 
freiheit der Mädchen, S. 217. 

Maſai: Nacktheit der Männer, S. 187; 
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Mitgift, S. 416; Vielweiberei, S. 440, 
451; Scheidung, S. 528. 

Maſſageten: Lockerheit des Ghebandes, 
S. 47, 50; Vielmännerei, S. 456, 
458, 474, 506; Überſchuß an Männern, 
S. 465; vorgeſchriebene Enthaltſam— 
keit, S. 485. 

Matriarchat: S. 
539 —41. 2 

Maupiti (Geſellſchafts⸗Inſeln): Über: 
ſchuß an Männern, S. 464, 468; 
Töchtermord, S. 468. 

Mayas: Sehnſucht nach Kindern, S. 378; 
religiöſe Vermählungsfeier, S. 426; 
Konkubinat, S. 445; Levirat, S. 512. 

Maypuren: Vielmännerei, S. 453, 474; 
Überſchuß an Männern, S. 463. 

Mbayas: Vielweiberei ſelten, S. 443; 
Scheidung ſelten, S. 523. 

MeLennan, J. F.: Über Urgeſchichte: 
Einleitung; über das Levirat, id. und 
S. 512, 514—16; über Promiskuität 
beim Urmenſchen, S. 46; über die 
weibliche Geſchlechtsfolge, S. 93 ff., 
102; über Buße für Einzelehe, S. 68, 
71; über die Ehrung von Buhlerinnen, 
S. 77; über das Matriarchat der 
alten Arier, S. 101; über Viel⸗ 
männerei, S. 129, 512, 514 — 16; 
über den Urſprung der Exogamie, 
S. 310 ff., 313; über die Lubbock'ſche 
Hypotheſe vom Urſprung der Einzel: 
ehe, S. 316; über den Urſprung der 
Raubehe, S. 389. 

Mech: Raub⸗Entſchädigung, S. 402; 
Monogamie, S. 438. 
Meder: Vielweiberei, S. 435; Viel⸗ 

männerei, S. 456. 
Melaneſier: Witwentötung, S. 123; 

Tättowierung der Weiber, S. 181; 
Stellung der Frauen, S. 181; Be⸗ 
ſchneidung, S. 199; Kaufehe, S. 400. 

Mexikaner, alte: Männliche Erbfolge, 
S. 95; Erfordernis der Jungfern— 
ſchaft, S. 120; frühes Heiraten, 
S. 136; Eheloſigkeit, S. 136, 149; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit Neu⸗ 
vermählter, S. 148; Keuſchheit gottes⸗ 
dienſtlicher Weiber, S. 149 ff.; Zwei⸗ 
kämpfe um Gattinnen, S. 157; kurzes 
Haar ein Keuſchheitszeichen, S. 173; 
väterliche Macht und Kindespflichten, 
S. 222 ff.; Zuſtandebringung der 
Ehen durch die Eltern, S. 222 ff.; 
Schönheitsideal, S. 260 ff.; Verbot 
von Ehen zwiſchen Blutsverwandten, 
S. 298; Mitgift, S. 415; religiöſe 

33-35, 93-110, 
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Hochzeitsfeier, S.426 ; Vorbedeutungen, 
S. 426; Konfubinat, S. 433, 445; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
Levirat, S 512; Scheidung, S. 525 ff., 
530. — Vgl: Tlascala. 

Mexiko: Miſchlinge, S. 281; Geburts⸗ 
ziffernverhältnis der Geſchlechter, Seite 
479; Endogamie in Schawill, S. 366; 
Herrenrecht bei den Tahus, S. 72; 
religiöſe Gebräuche der Macatecas, 
S. 424; Erfordernis der Jungfern⸗ 
ſchaft bei den Tſchitſchimeks, S. 122; 
frühe Verheiratung der Mädchen bei 
den wilden Stämmen Central-Mexikos, 
S. 134. 

Mikroneſier: Nomenklatur, S. 79; Ehe⸗ 
loſigkeit der Armen und Sklaven, 
S. 141; Wahlfreiheit der Mädchen, 
S. 215. 

Minahaſſers (Celebes): Wahlfreiheit 
der Mädchen, S. 216; Blutſchande, 
S. 290; Eheverbote, S. 301; Endo— 
gamie, S. 368; Klaſſen-Endogamie, 
S. 372; ehedem monogamiſch, S. 439; 
Stellung der Frauen, S. 502 ff. 

Minuanen: Vielweiberei ſelten, S. 443; 
Scheidung ſelten, S. 523. 

Miris: Wahlfreiheit, S. 216; Viel⸗ 
männerei, S. 454, 457, 505; Witwen⸗ 
vererbung, S. 514. 

Miſch⸗Ehen: S. 375 — 77. 
Miſchmis: Erbfolge, S. 98; Verlobung 

der Söhne durch die Eltern, S. 221; 
Kaufehe, S. 393, 395; Kreditehe, 
S. 395; Gegengeſchenk, S. 410; Mit⸗ 
gift, S. 411; Witwenvererbung, S. 515; 
keine Vermählungsfeier bei den Tſchali— 
katas, S. 420. 

Mitgift 18. Kap. u. S. 532 ff.; 536, 

We Das Herrenrecht in Europa, 
S. 74; Klaſſenunterſcheidung, S.370ff.; 
Mangel an internationaler Sympathie, 
S. 375; Vielweiberei, S. 435 ff. 

Miwok (Kalifornien): Ehemalige Nackt⸗ 
heit, S. 184; Ehe durch Geſchenk⸗ 
austauſch, S. 410; Levirat, S. 512. 

Moden: S. 273. 
Mohammedaner: Vaterpflichten, S. 11; 

Gebrauch des Schleiers, S. 118; Eifer: 
ſucht der Männer, S. 118; die Ehe 
eine Pflicht, S. 137; Beſchneidung, 
S. 199; väterliche Gewalt, S. 232; 
Wahlfreiheit, S. 232; Geſchwiſter⸗ 
kinderehen, S. 295,535; Verſchwägerung 
ein Ghehindernis, S. 309; Anſichten 
über Ghen zwiſchen Blutsverwandten, 
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S. 351; religiöſe Endogamie, S. 375; 
Kaufehe, S. 396; Niedergang der 
Kaufehe, S. 405, 409; Mitgift, 
S. 409, 415, 416, 536; religiöſe 
Hochzeitsceremonie, S. 427; Biel: 
weiberei, S. 434, 447, 450, 498, 500; 
Vorherrſchen der Monogamie, S. 441; 
Scheidung, S. 521, 526, 335, 536 
Abſonderung der Geſchlechter, S. 536. 

Mohren: Hautfarbe, S. 270; Geſchwiſter⸗ 
kinderehe bei den Ceylon-Mohren, 
S. 296; Ueberwiegen der weiblichen 
Geburten in Marokko, S. 470; Scheidung 
bei den Senegal⸗Mohren, S. 531. 

— (Sahara): Weibliche Eiferſucht, S. 501; 
Scheidung, S. 522. 

— (weſtliche Sahara): Monogamiſch, 
S. 438, 503 36 „Anſehen 
Weiber, S. 503; Scheidung, S. 536; 
Schönheitsideal der Trarſa, S. 258. 

Monbuttu: Beſchneidung, S. 199; Ber: 
achtung unfruchtbarer Weiber, S. 379; 
ae an weiblichen Geburten, 
. 
Mesh Frühes Heiraten, S. 135; 

Miſchlinge, S. 282; Mitgift, S. 416; 
Vorbedeutungen, S. 425; Konkubinat, 
S. 446 ff.; Überſchuß an Männern, 
S. 465; Scheidung, S. 528; Ausdruck 
für „Mutter“ bei den Tſchaltſchas, 
S. 82. 

Monogamie: Einleitung, 20.—22. Kap. 
und S. 536, 548 ff. 

Monogamiſ cher Inſtinkt: S. 504, 548 ff. 
Montesquieu: Ueber das Verbot von 

Geſchwiſterkinderehen, S. 326 ff.; über 
das Vorwiegen weiblicher Geburten 
in den heißen Gegenden der Alten 
Welt, S. 470. 

Moquis: Giferſucht der Männer, S. 116; 
Werbung weiblicherſeits, S. 155; 
Exogamie, S. 297; Monogamie, S. 437. 

Mordwinen: Raubceremonie, S. 386; 
Vorherrſchen der Monogamie, S. 442; 
Scheidung ſelten, S. 523. 

Morgan, Lewis H., Ueber die Ent⸗ 
wickelung der Ehe und der Familie: 
Einleitung; über Promiskuität beim 
Urmenſchen, S. 46, 81; über Ver⸗ 
wandtſchaftsſyſteme, S. 78 - 81, 85 ff., 
540 ff.; über Gruppenehe, S. 80 ff., 
540; über die „blutsverwandte Fa⸗ 
milie“, S. 81; über die „Pumalua⸗ 
Familie“, S. 81; über den Urſprung 
des Verbots von Verwandtenehen, 
S. 317; über Endogamie und Blut⸗ 
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ſchande beim Urmenſchen, 
über Vielweiberei, S. 508. 

Morgengabe: S. 407 — 9, 411, 547. 
Mormonen: Vielweiberei, S. 436, 449; 
0 an weiblichen Geburten, 
S. 

1 9 8 Witwenpflichten, S. 124; 
Eheloſigkeit der Prieſter, S. 149; 
Raubceremonie, S. 384; Vielweiberei, 
S. 443, 445; vorgeſchriebene Enthalt⸗ 
ſamkeit, S. 485; Levirat, S. 512. 

Moxen: Keine Vermählungsceremonie, 
S. 419; Vielweiberei ſelten, S. 443. 

Mrus (Tſchittagong⸗Hügel): Dienſtehe, 
S. 391; monogamiſch, S. 438, 509; 
Levirat, S. 513; Scheidung, S. 533. 

Muaſis: Vaterpflicht, den Töchtern 
Freier zu verſchaffen, S. 133; Werbung 
ſeitens der Weiber, S. 155; Wahl⸗ 
freiheit, S. 216. 

Müller, Max: Über die Ableitung von 
„pitär“ u. „mätär“, S 84; über das 
Verwandtſchaftsſyſtem der alten Arier, 
101. 

Mulatten: Fruchtbarkeit, S. 282, 283, 
287; Überſchuß an weiblichen Ge— 
burten, S. 479. 

Mundrucus: Tättowierung, S. 166; 
Nacktheit der Weiber, S. 185; Ver⸗ 
lobung der Söhne in der Kindheit, 
S. 220; Exogamie, S. 298; Viel⸗ 
weiberei, S. 445; Eiferſucht der 
Weiber, S. 501; Seltenheit der Schei⸗ 
dung, S. 523. 

Muras: Kämpfe um Weiber, S. 157; 
keine Hochzeitsceremonie, S. 419. 

Murrayfluß, Eingeborene am unteren: 
Frauenkleidung, S. 188; Miſchlinge, 
S. 284. 

Mut und Kraft: Würdigung ſeitens 
der Weiber, S. 253—55. 

N. 
Nacktheit: 9. Kapitel. 
Nadoweſſier: Zeugungsbegriffe, Seite 

102 ff.; geſchlechtliche Sittſamkeit, 
S. 149; Bemalen des Geſichts, S. 165; 
Dienſtehe, S. 391; Vielweiberei, 
S. 501; Seltenheit der Scheidung, 
S. 523. — Vgl.: Dakotahs. 

Nagas: Pflichten des Gatten, S. 10; 
Erbfolge, S. 98; Verbot von Ehen 
zwiſchen Blutsverwandten, S. 302; 
Kaufehe, S. 393; Tragen eines Ringes 
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ſeitens der männlichen Tanchul⸗Nagas, 
S. 198 ff. 

— (Ober⸗Aſſam): DerBeſitz vonMenſchen⸗ 
köpfen eine Vorbedingung der Heirats- 
fähigkeit, S. 11; Tättowierung der 
jungen Leute, S. 175; die Männer 
ſchicklicher gekleidet als die Weiber, 
S. 197; Dienſtehe, S. 391; Mono⸗ 
gamie, S. 438. 

Najabui (Neu⸗Guinea): Kaufehe, S. 403; 
Überſchuß an Weibern, S. 464; Viel⸗ 
weiberei, S. 496. 

Nairs: Pflichten des Gatten, S. 10 ff.; 
Gruppenehe, S. 48, 52; Vielmännerei, 
S. 113 ff., 454, 455, 457; Ghe⸗ 
Herbyte, 8 TE. große Haus⸗ 
haltungen, S. 325 ff. 

Namen: S. 104—9, 330 ff., 541, 545. 
Narrinjeri: Männliche Geſchlechtsfolge, 

S. 98; Kleidung der jungen Weiber, 
S. 194; Erwünſchtheit der Heirats⸗ 
einwilligung des Mädchens, S. 214; 
Miſchlinge, S. 286; Liebe, S. 360; 
Hochzeitsfeier, S. 422; Vielweiberei, 
S. 446, 500; Eiferſucht der Weiber, 
S. 500. 

Navajos: Endogamie, S. 366; Kaufehe, 
S. 393; keine Vermählungsceremonie, 
S. 419; Scheidung, S. 528. 

Neger: Angebliche Weibergemeinſchaft 
gewiſſer Stämme, S. 50, 54; Ver⸗ 
leihung von Gattinnen, S. 71; weib⸗ 
liche Geſchlechtsfolge, S. 105; Unfrucht— 
barkeit der Sklaven in Amerika, 
S. 112; Proſtituierung von Gattinnen, 
S. 127 ff.; Schönheitsideal, S. 260, 
281; Farbenwechſel, S. 268; Farbe 
der Kinder, S. 271; Sehnſucht nach 
Sprößlingen, S. 378; Raubceremonie 
gewiſſer Binnenlandſtämme, S. 385; 
Feilſchen um Weiber, S. 403; kein 
Heiratsgut, S. 415; Vielweiberei, 
S. 448, 450; vorgeſchriebene Enthalt— 
ſamkeit, S. 485; Liebe, S. 505; Ehe 
auf Probe, S. 522; Scheidung, 
n 

— (Angola): Verachtung der Unfrucht⸗ 
barkeit, S. 379; Flatterhaftigkeit, 
S. 490; Vielweiberei, S. 490; Schei⸗ 
dung, S. 533. 

— (Benin): Eiferſucht der Männer, 
S. 128; Kleidung der Mädchen, 
S. 189; Beſchneidung der Mädchen, 
S. 203; Verachtung unfruchtbarer 
Gattinnen, S. 379; Vererbung der 
Witwen, S. 515. 

— (Bondo): Anſehen des mütterlichen 
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Oheims, S. 34; Verwandtenehen, 
S. 295; Kaufehe, S. 394; keine Ver⸗ 
mählungsceremonie, S. 420; Scheidung, 
S 

Neger (Fida): Königliche Vorrechte, S. 74; 
Eiferſucht der Männer, S. 117; Sehn⸗ 
ſucht nach Kindern, S. 378; Viel— 
weiberei, S. 492; Vererbung der 
Witwen, S. 514. 

— (Goldküſte): Verwandtſchaftsſyſtem, 
S. 99; Seltenheit der Cheloſigkeit, 
S. 132; die Kaufehe keine Urſache 
von Eheloſigkeit Armer, S. 142; früh⸗ 
zeitige Verlobungen, S. 211; Wahl⸗ 
freiheit der Mädchen, S. 217; Über⸗ 
ſchuß an Weibern, S. 466; Viel⸗ 
weiberei, S. 494. — Vgl.: Accra. 

— (Loango): Weibliche Keuſchheit, S. 56 ff.; 
Vererbung in weiblicher Linie, S. 109; 
die Männer putzſüchtiger als die 
Weiber, S. 182; Nacktheit der Weiber, 
S. 186; Wahlfreiheit der Mädchen, 
S. 217; Ehen mit Sklaven, S. 372; 
Morgengabe, S. 411; Hochzeitsge— 
bräuche, S. 423; Vielweiberei, S. 437; 
Vorwiegen der Monogamie, S. 440; 
Scheidung, S. 528. 

— (Senegambien): Hochzeits⸗Glückstag, 
S. 426; Levirat, S. 513. 

— (Sierra Leone): Beſchneidung der 
Mädchen, S. 203; vorgeſchriebene 
Enthaltſamkeit, S. 486; Scheidung, 
55 

— (Sogno): Wahlfreiheit der Weiber, 
S. 217; die Weiber wähleriſcher als 
die Männer, S. 252; Kaufehe, S. 403; 
Scheidung, S. 533. 

— (Sotho): Erhaltung verſtoßener Gat⸗ 
tinnen durch den Ex⸗-Gemahl, S. 12. 

— (Togoland): Hochſchätzung weiblicher 
Keuſchheit, S. 121; Vorwiegen der 
Monogamie, S. 440. 

Neu⸗ Britannien: Pflichten des Gatten, 
S. 9; Eheloſigkeit infolge Armut, 
S. 140 ff.; Schwärzen der Zähne, 
S. 171; Nacktheit der Männer, S. 186; 
frühzeitige Verlobungen, S. 211; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 215; 
Eheverbote, S. 295, 300; Exogamie, 
S. 300; Endogamie, S. 368; Dienſt— 
ehe, S. 391 Kaufehe, 8 400 
Levrat, S. n 

Neu⸗Guinea: Weibliche Keuſchheit, S. 59; 
männliche Geſchlechtsfolge, S. 97; 
Beſtrafung des Ehebruchs, S. 119; 
Jungfräulichkeit der Braut erforderlich, 
S. 120; Enthaltſamkeit Neuvermählter 
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vorgeſchrieben, S. 148; Feilen der 
Zähne, S. 164; Tättowierung, S. 169; 
Gattinnen ihres Schmucks beraubt, 
S. 173; Nacktheit der Männer, S. 186; 
Bedeckung der Männer, S. 188; frühe 
Verlobungen, S. 211; Unbekanntheit 
des Kindermords in manchen Gegen— 
den, S. 312; eheliche Liebe, S. 359; 
Endogamie, S. 368; Raubehe, S. 386; 
Kreditehe, S. 395; Kaufehe, S. 400; 
Raub⸗Entſchädigung, S. 402; Viel⸗ 
weiberei, S. 443, 494; Levirat, 
S. 512; Erbfolge, S. 514; juriſtiſche 
Vaterſchaft, S. 516; Verbot der 
Trennung in einigen Gegenden, S. 519; 
Scheidung, S. 524, 529, 234. — 
Vgl.: Najabui, Orangerie-Bai, Outa⸗ 
natas, Papuaner, Port Moresby. 

Neu: Hannover: Die Männer geputzter 
als die Weiber, S. 180, 181; Stellung 
des weiblichen Geſchlechts, S. 181; 
Seltenheit der Vielweiberei, S. 443; 
Einfluß der Weiber, S. 502. 

Neu⸗Hebriden: Erdroſſelung von Frauen, 
deren Gatten lange abweſend bleiben, 
S. 123; die Männer geputzter als 
die Weiber, S. 180; Bedeckung der 
Männer, S. 188; Kaufehe, S. 400, 
Vielweiberei, S. 440, 496; Levirat; 
S. 513. — Vgl.: Efateſe, Tana. 

Neu⸗Irland: Die Männer geputzter als 
die Weiber, S. 180; Nacktheit der 
Weiber, 8 191; Seltenheit der Viel⸗ 
weiberei, S. 443. 

Neu⸗Kaledonier: Verwandtſchaftsbezeich⸗ 
nungen, S. 83; männliche Geſchlechts— 
folge, S. 97; Giferſucht der Männer, 
S. 116; Beſtrafung des Chebruchs, 
S. 118; Bedeckung, S. 188; Nacktheit 
der Mädchen, S. 195; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 211; Wahlfreiheit der 
Weiber, S. 215; Liebe, S. 359; Viel⸗ 
männerei, S. 453; Levirat, S. 512. 

Neu⸗Süd⸗Wales, Eingeborene von: 
Abſonderung der Geſchlechter, S. 59 ff.; 
Jus primae noctis, S. 71; Vergebung 
der Mädchen durch den mütterlichen 
Oheim bei gewiſſen Stämmen, S. 103; 
Eiferſucht der Männer, S. 127; Ver⸗ 
leihung von Gattinnen, S 127; frühes 
Heiraten, S. 136. 

Nez: Berces: Keuſchheit der 5 
S. 61; Giltigkeit der Ehe, S. 432; 
Überſchuß an Weibern, S. 462 1 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit bei den 
Walla-⸗Wallas, S. 485. 
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Niam⸗Niam: Eheliche Zuneigung, S. 
359; kein Gattinnenkauf, S. 399. 

Niaſier: Beſtrafung der Verführung u. 
der außerehelichen Schwangerſchaft, 
S. 58; Exogamie, S. 301; Tren⸗ 
nung früher verboten, S. 519. 

Nikaragua: Zunamen der Kinder, S. 
104; Ziffernverhältnis der männ⸗ 
lichen und weiblichen Geburten, S. 
479. 

Nikaraguaner, alte: Jus primae noc- 
tis, S. 72; männliche Geſchlechtsfolge, 
S. 95; Jungfernſchaft der Braut er- 
forderlich, S. 120; Abplattung des 
Kinderkopfs, S. 167; Zuſtandebrin⸗ 
gung der Heirat durch die Eltern, S. 
223; Wahlfreiheit der Weiber in 
manchen Städten, S. 223; religiöſe 
Vermählungsfeier, S. 426; Civilehe, 
S. 431; Beſtrafung der Bigamie, S. 
445; Monogamie, S 502; Macht der 
Weiber, S. 502; Sagen, S. 510; 
Scheidung, S. 526. 

Nikobaren: Schwärzen der Zähne, S 
171; Monogamie, S. 438. 

Nil⸗Länder: Bewahrung der Keuſchheit 
der Gattinnen, S. 117. 

Niſchinam (Kalifornien): Abſcheu vor 
Blutſchande, S. 291; Sagen, S. 510. 

Nord⸗Amerika: Raſſenmiſchung, 281 
Überwiegen der Mädchen bei Halb— 
blutkindern, S. 479. 

Norwegen: Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, S. 343; Spuren von Kauf⸗ 
ehe, S. 397; Civilehe, S. 430; Ge⸗ 
burten, S. 471; Scheidung, S. 527; 
Seltenheit der Ehen zwiſchen Nor: 
wegern und Lappländern, S. 366. 

Nukahivaner (Marqueſas⸗Inſeln): Jus 
primae noctis, S. 68; Vielmännerei, 
S. 113, 453, 459, 4743 Eiferſucht 
der Männer, S. 116; Proſtituierung 
der Weiber, S. 128; Tättowierung 
der jungen Leute, S. 175; Nacktheit 
der Männer, S. 186; ein ſeltſamer 
Brauch, S. 203; Sittſamkeitsbegriffe, 
S. 205, 208; frühe Verlobungen, S. 
211; Blutſchande, S. 290; Adel, S. 
370; Sehnſucht nach Kindern, S. 
378; Kaufehe, S. 400; Ehe durch 
Austauſch von Geſchenken, S. 410; 
Unehelichkeit unbekannt, S. 431; Viel⸗ 
weiberei ſelten, S. 443; Überſchuß 
an Männern, S. 464; Scheidung, 
S. 534. 

Nutkas: Nacktheit der Männer, S. 185; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 212; 
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Seltenheit der Vielweiberei, S. 443; 
Überſchuß an Männern, S. 462; Schei⸗ 
dung, S. 533. — Vgl.: Ahts. 

O. 
Oeſterreich: Periodiſche Zunahme der 

Geburten, S. 25; Civilehe, S. 430; 
Überſchuß an männlichen Geburten bei 
den Juden, S. 483; Scheidung, S. 
527 ff. 

Olo⸗Ot (Borneo): un Unbekannt⸗ 
55 der Ehe, S. 49 ff., 53; Ehe, 

53. 
a Banuwa (Malakka): Eheverbote, 

S. 301 ff.; Vermählungsgebräuche, S. 
421. 

Orangeriebai (Neu⸗Guinea): Tättowie⸗ 
rung der Weiber, S. 180; die Männer 
geputzter als die Weiber, S. 180; Be⸗ 
malen der Männer, S. 180. 

Orang⸗Sakkai (Malakka): Angebliche 
Unbekanntheit der Ehe, S. 49 ff.; Ver⸗ 
leihung von Gattinnen, S. 69; Hoch⸗ 
zeitsfeier, S. 422. 

Orang⸗Utangs: Eheleben und väterliche 
Fürſorge, S. 6; lange Kindheit, S. 15; 
Urſache ihres mangelhaften Familien⸗ 
lebens, S. 15; beſtimmte Paarungszeit, 
S. 21; Dauer der Ehe, S. 536 ff 

Oräons: Unbeſchränkter Geſchlechtsver— 
kehr, aber keine Promiskuität, S. 66; 
Luſt der jungen Leute an der Selbſt⸗ 
ſchmückung, S. 170; Zierraten, S. 
195; Wahlfreiheit, S. 216; Zuſtande⸗ 
bringung der Heirat durch die Eltern, 
S. 221; Raubehe, S 386. 

Orient: Seltenheit unverheirateter Wei⸗ 
ber, S. 137; Gattinnen für die Gatten 
nutzbringend, S. 144; Sehnſucht nach 
Kindern, S. 491; Vielweiberei, S. 491, 
498, 500, 521; Scheidung, S. 521. 

Oſſeten: Einfluß der Zunamen, S. 108; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 217; Ehe⸗ 
verbote, S. 295; Exogamie, S. 305; 
Clanſinn, S. 331; Vorwiegen der 
Monogamie, S. 442; Vielmännerei, 
S. 456; Levirat, S. 513, 515; Schei⸗ 
dung, S. 533. 

Oſter⸗Inſulaner: Künſtliche Vergröße⸗ 
rung der Ohrläppchen, S. 163 ff.; 
Tättowierung, S. 166, 178; Über⸗ 
ſchuß an Männern, S. 464. 

Oſt⸗Indien: Unbeſchränkter Geſchlecht⸗ 
verkehr, aber keine Promiskuität bei 
den wilden Völkerſchaften, S. 66; 

Weſtermarck, Geſchichte der menſchlichen Ehe. 37 
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Wertſchätzung der Buhlerinnen, S. 76; 
weibliche Geſchlechtsfolge in manchen 
Gegenden, S. 99; Verwandtſchafts— 
ſyſteme der polyandriſchen Völker⸗ 
ſchaften, S. 109; frühe Verlobungen, 
S. 211; große Sterblichkeit unter den 
Europäern, S. 267; Vermählungs— 
ceremonie in mehreren Gegenden, S. 
422; Vorbedeutungen bei verſchiedenen 
Völkern, S. 425; Vorwiegen der Mono— 
gamie, S. 441; Ziffernverhältnis der 
Geſchlechter, S. 465, 484; Vielmän⸗ 
nerei, S. 484; Vielweiberei, S. 484, 
502. 

Oſt⸗Indien, Hügelſtämme von: Anre⸗ 
gender Verkehr der Geſchlechter zu be— 
ſtimmten Zeiten, S. 23; männliche Ge⸗ 
ſchlechtsfolge bei den meiſten, S. 98, 105. 

Oſtjaken: Ghelofigfeit infolge Armut, 
S. 141; Ehen mit Halbſchweſtern, S. 
293; Exogamie, S. 305; Raubehe, 
S. 387; Kaufehe, S. 394, 403; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 442; Viel⸗ 
männerei, S. 456; die Weiber nicht 
ſehr fruchtbar, S. 493; Levirat, S. 
513 

Outanatas (Neu⸗Guinea): Moden, S. 
273; keine Vermählungsfeier, S. 419. 

P. 
Paarungszeit: 2. Kap. u. S. 538. 
Pädams: Endogamie, S. 367 ff.; kein 

Gattinnenkauf, S. 398; Monogamie, 
S. 438, 503; Stellung des weiblichen 
Geſchlechts, S. 503; geſellſchaftliche 
Gleichheit, S. 508. — Vgl.: Abors. 

Pahärias: Vererbung von Eigentum in 
der männlichen Linie, S. 98; Liebe, 
S. 505; Levirat, S. 513. 

Paläſtina: Überſchuß an weiblichen Ge⸗ 
bürten, 8. 9 ff. 

Palau⸗Inſulaner: ſ. Pelew⸗Inſulaner. 
Pampas: Nacktheit der Männer, S. 185; 

eheliche Zuneigung, S. 360; Selten⸗ 
heit der Vielweiberei, S. 443; Selten⸗ 
heit der Scheidung, S. 523. 

Papuaner: Verleihung von Gattinnen, 
S 69; Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwen, S 126; 
Naſenſchmuck, S. 163; Gefallſucht der 
jungen Leute, S. 199. 

— (Dorey): Weibliche Keuſchheit, S. 59; 
Nacktheit der Mädchen, S. 195; Hei⸗ 
rat durch Austauſch von Geſchenken, 
S. 410; Monogamie, S. 439. 
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— (Finſchhafen): Eheloſigkeit ſelten, S. 
133; geſchlechtliche Sittſamkeit, S. 149. 

— (Humboldtbai): Putz, S. 195. 
— Nufur⸗: Zuſtandebringung der Heirat 

durch die Eltern, S. 221; Levirat, 
S. 513. 

Paſſés: Kämpfe um Weiber, S. 157; 
Seltenheit der Vielweiberei, S. 443. 

Patagonier: Unkeuſchheit der Weiber in⸗ 
folge Einflufjes der Fremden, S. 62; 
Beſtrafung des Ehebruchs, S. 119; 
Verbot der baldigen Wiederverhei— 
ratung von Witwen, S. 126; Ehe⸗ 
loſigkeit der Zauberer, S. 149; Be⸗ 
malung, S. 178; frühe Verlobungen, 
S. 210; Wahlfreiheit der Weiber, S. 
213; Kaufehe, S. 394; Tauſch früher 
unbekannt, S. 401; Gegengeſchenke, 
S. 410; keine Vermählungsceremonie, 
S. 419; religiöſe Ceremonie, S. 424; 
Vielweiberei, S. 443, 495; vorzeitiges 
Altern der Weiber, S. 488; Scheidung 
ſelten, S. 523. 

Patwin (Kalifornien): Pflichten des 
Gatten, S. 8; Zweikämpfe um Weiber, 
S. 157; Nacktheit der Männer, S. 185; 
Kreditehe, S. 395. 

Payaguas: Bemalung der Mädchen, S. 
174; Nacktheit der Männer, S. 185; 
Scheidung, S. 523, 534. 

Pelew⸗Inſulaner: Giferſucht d. Männer, 
S. 116; Durchbohrung der Naſen⸗ 
Scheidewand, S. 167; Schwärzen der 
Zähne, S. 171; Sittſamkeitsbegriffe, 
S. 186, 208; Exogamie, S. 301; Viel⸗ 
weiberei, S. 332, 443, 446; Kaufehe, 
S. 399; Heiratsgut, S. 411; vorge⸗ 
ſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
weibliche Giferſucht, S. 501; Scheidung, 
S. 520, 528. 

Perſer, alte: Eheloſigkeit der Sonnen⸗ 
prieſterinnen, S. 150; Wahlfreiheit 
der Weiber, S. 228 ff.; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 229; Blutſchande, S. 
290, 293, 339; Sehnſucht nach Kindern, 
S. 379; religiöſe Hochzeitsceremonie, 
S. 427; Vielweiberei, S. 435, 449, 
450; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 444; Scheidung, S. 522. 

— moderne: Königliche Vorrechte, S. 
74 ff.; Eiferſucht der Männer, S. 118; 
Jungfernſchaft der Braut erforderlich, 
S. 121; Eheloſigkeit unbekannt, S. 
137; frühe Verheiratung der Mädchen, 
S. 137; Naſenringe der Weiber, S. 
183; Verwandten-Ehen, S. 349 ff.; 
Kinderſterblichkeit, S. 350; Liebe, S. 
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362; Sehnſucht nach Kindern, S. 378ff.; 
religiöſe Hochzeitsfeier, S. 427; Über⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 4413 Viel⸗ 
weiberei, S. 451, 500; Sighe⸗Gattin⸗ 
nen, S. 521; Scheidung, S. 532. 

Peru: Endogame Gemeinden, S. 344. 
Peruaner, alte: Witwentötung, S. 122; 

Wiederverheiratung von Witwen ent⸗ 
mutigt, S. 124; Ehezwang, S. 136; 
Heiratsalter, S. 136; Ghelofigfeit der 
Sonnenjungfrauen, S. 149; Durch⸗ 
löcherung der Ohren, S. 202; väter⸗ 
liche Gewalt, S. 223; Zuſtimmung 
der Eltern zur Verheiratung erforder⸗ 
lich, S. 223; Blutſchande, S. 293; 
Endogamie, S. 367; Dienſtehe, S 
395; Civilehe, S. 430 ff.; Konkubinat, 
S. 433, 439ff., 445; angebliche Weiber: 
gemeinſchaft in Paſſau, S. 47, 54; 
Jus primae nogtis in Manta, S. 68. 

Peſchel, Oskar: Über die Wahrnehmung 
der böſen Folgen der Verwandten— 
Ehen ſeitens Wilder, S. 317 ff.; über 
Tauſch beim Urmenſchen, S. 400 ff. 

Pflanzen: Männliche und weibliche Fort⸗ 
pflanzungszellen, S. 154; Farben, S. 
239 ff.; Gerüche, S. 243; Hybridis⸗ 
mus, S. 2 ff Unfruchtbarkeit 85 
folge Anderung der Verhältniſſe, 
285; dimorphiſche und c 
S. 2883 Kreuz⸗ und Selbſtbefruchtung, 
S. 335, 338 ff., 345, 545 ff.; Uber: 
wiegen der männlichen Blüten bei 
Selbſtbefruchtung, S. 478. 

Philippinen⸗Inſulaner: Wertſchätzung 
der Keuſchheit bei manchen Stämmen, 
S. 58 ff.; Tättowierung der jungen 
Leute, S. 174 ff.; Raſſen⸗Endogamie, 
S. 365; Vielweiberei, S. 446; Mono⸗ 
gamie der Aétas, S. 442; Selten: 
heit der Scheidung bei den Catalan⸗ 
ganen, S. 523; Dienſtehe bei den 
Tagalas, S. 392. — Vgl.: Bagobos, 
Biſajaner, Igorroten, Italonen. 

Pitcairn⸗Juſulaner: Endogamie, ©. 
343 ff.; Eheverbote, S. 344. 

Polen: Zuſtandebringung der Heirat 
durch den Vater, S. 231; Raubſymbol, 
S. 388; Heiratsgut, S. 414; Zahlen: 
verhältnis der männlichen und weib— 
lichen Geburten, S. 471. 

Polyneſier: Zeitweiliger Austauſch von 
Gattinnen, S. 70; Nomenklatur, S. 
79; Witwentötung, S. 123; Werbung 
ſeitens der Weiber, S. 155 ff.; Tätto⸗ 
wierung der Männer, S. 181; Stel⸗ 
lung der Frauen, S. 181; Beſchnei⸗ 
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dung, S. 199; Sittſamkeitsbegriffe, 
S. 205; Unfruchtbarkeit der Weiber 
auf Miſſionsſtationen, S. 285; Blut⸗ 
ſchande, S. 292; Verbot von Ehen 
zwiſchen Blutsverwandten, S. 300; 
Kindermord, S. 313; Adel, S. 370; 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 372. 

Ponapé (Karolinen⸗Inſeln): Unkeuſch⸗ 
heit der Weiber infolge Verkehrs mit 
Fremden, S. 62; Tättowierung, S. 
176, 199; Halbkaſtrierung der Knaben, 
S. 203; ein ſeltſamer Brauch, S. 203 ff.; 
Liebe, S. 358; keine Kaufehe, S. 399; 
Vielweiberei, S. 446; Scheidung, S. 
534. 

Port⸗Jackſon (Neu⸗Süd⸗Wales), Ein⸗ 
geborene von: Familienweiſe verſtreut 
behufs Nahrungsſuche, S. 42; Nacktheit 
der Weiber, S. 190; Kleidung der 
Mädchen, S. 194. 

Port⸗Lincoln (Auſtralien), Eingeborene 
von: Angebliche Gruppenehe, S. 49, 
51; Anſprachen, S. 49, 51; die „ſchreck— 
liche Ceremonie“, S. 203. 

Port⸗Moresby (Neu⸗Guinea), 9 5 
borene von: Frühe Verheiratung, S. 
136; Kl der Geſchlechter, 
S. 

Portugal; u S. 430; gerichtliche 
Scheidung, S. 527, 531. 

Poſt, A. H.: Über die Entwickelung der 
Ehe: Einleitung; über Promiskuität 
beim Urmenſchen, S. 46, 56, 69, 74. 

Pouchet, G.: Über Raſſenvermiſchung, 
S. 282 ff.; über die Folgen enger 
Kreuzung innerhalb der Gattung, S. 
337. 

Preußen: Ehe zwiſchen Oheim u. Nichte, 
S. 295; Raubſymbol, S. 388; Hei⸗ 
ratsgut, S. 417; Hochzeitsfeier in Erm⸗ 
land, S. 421; Überwiegen der männ⸗ 
lichen Geburten bei den Juden, S. 
483; Scheidung, S. 527. 

Preyer, Wilhelm: Über die Entſtehung 
der Bezeichnungen für „Vater“ und 
„Mutter“, S. 83; über einige Folgen 
inniger Kreuzung innerhalb der Gat— 
tung, S. 337. 

Primaten: Ehe, S. 15, 538 ff.; mono⸗ 
gamiſcher Naturtrieb, S. 536. 

Promiskuität: 4., 5. u. 6. Kap., ferner 
Einleitung u. S. 539 — 41. 
i S. 62 — 67, 128, 540; 

religiöſe, S. 67, 540. 
Proteſtanten: Religibſe Endogamie, S. 

376 ff.; prieſterliche Einſegnung, ©. 
430; Scheidung, S. 527. 

37* 
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Pueblos: Wahlfreiheit der Weiber, ©. 
213; Endogamie, S. 347, 366: Ent⸗ 
artung, S. 347; 1 Wahl der 
Gouverneure, S. 508 

Puris: Kein Weiberkauf (J, S. 399; 
Nacktheit der Eingeborenen von St. 
Fidelis, S. 184. 

Purupurus: Nacktheit, S. 184; Mono⸗ 
gamie, S. 437. 

Putz: Tiere, 11. Kap.; Wilde, 9. Kap. 
u. S. 542. 

Q 
Quatrefages, A. de: Über die Frucht⸗ 

barkeit der Mulatten, S. 283. 
Queensland, Eingeborene von: Mangel 

an väterlicher Fürſorge, S. 9; die 
älteſten Männer erlangen die jüngſten 
Gattinnen, S. 129 ff.; geſchlechtliche 
Sittſamkeit, S. 149; Kämpfe um 
Weiber, S. 158; Weiberkämpfe um 
Männer bei gewiſſen Stämmen, S. 
161; Bezeichnung für „Tochter“ bei 
den Mackay⸗Schwarzen, S. 89 ff. 

— Eingeborene von Nord⸗: Ehebrecher 
Dieben gleichgeachtet, S 127; Würdi⸗ 
gung männlicher Schönheit ſeitens der 
Weiber, S. 255; Scheidung, S. 520. 

Quiſſama (Angola): Monogamie, S. 
437 ff.; Überſchuß an Männern, S. 466. 

N. 
Radack: Väterliche Fürſorge, S. 10; 

geſchlechtliche Sittſamkeit, S. 149; 
Schicklichkeitsbegriffe, S. 208; Wahl⸗ 
freiheit der Weiber, S. 215. 

Radſchputen: Exogamie, S. 303; Liebes⸗ 
zeit in Mewar, S. 27. 

Raſſen, Menſchen⸗: Urſprung, S. 269 
bis 274, 543 ff.; Vermiſchung, S 
280-88, 544. 

Reddies: Männliche Erbfolge, S. 109; 
Eheverbote, S. 295, 303 ff., 329; 
Verwandtſchaftsbezeichnungen, S. 329; 
Vielmännerei, S. 455; Eiferſucht der 
Weiber, S. 501; Vorbedeutungen bei 
den Naickers, S. 426. 

Redſchangs (Sumatra): Männliche Ge⸗ 
ſchlechtsfolge, S. 97; Entweichungen, 
S. 216; Moden, S. 273; Eheverbote, 
S. 302, 330; Scheidung, S. 528, 5 

Religion: Religiöſe Ehehinderniſſe, S 
375 — 77, 546; religiöſe Vermählungs⸗ 
ceremonieen, S. 42330. 

Namen⸗ und Sachregiſter. 

Reptilien: Mangel an elterlicher Für⸗ 
ſorge bei den meiſten, S. 3, 14; Paa⸗ 
rungszeit, S. 19; geſchlechtliche Ge— 
rüche und Töne, S. 238 ff., 244 — 47; 
Farben, S. 242 ff., 245; Schmuck 
mancher Männchenarten, S. 247 ff. 
ee alte: Pflichten des Gatten, ©. 

She mit manus, S. 11, 530 ff.; 
Besen, S. 23; ügeltofigteit 5 
Tacitus' Zeit, S. 64 ff.; männliche G 
ſchlechtsfolge, S. 110; Mißbilligung 
der Wiederverheiratung von Witwen, 
S. 125; die Ehe Lebenszweck, S. 139; 
Beſteuerung unverheirateter Männer, 
S. 139; Zunahme der Cheloſigkeit, 
S. 139; Belohnung der Verheiratung 
im gracchiſchen Geſetz, S. 139 ff.; Be⸗ 
ſtrafung von Hageſtolzen durch die 
Lex Julia et Papia Poppaea, S. 
140; Eheloſigkeit der Veſtalinnen, S. 
150; Patria potestas, S. 236 ff., 232 ff., 
Sheverbote, S. 308, 328; Verſchwä⸗ 
gerung ein Ehehindernis, S. 309; 
blutſchänderiſche Verbindungen, S. 320; 
Haushaltungen, S. 328; Endogamie, 
S. 366, 369; Klaſſen⸗Endogamie, S. 
373; Sehnſucht nach Kindern, S. 379; 
Raubceremonie, S. 387; Raubehe, S. 
387; Kaufſymbol, S. 398; Confar- 
reatio u. coemptio, S. 405; Dos, 
S. 413 ff., 416 ff., 432; Hochzeits⸗ 
ceremonie, S. 421 ff.; ungünſtige Hei⸗ 
ratszeit, S. 426; religiöſe Vermäh⸗ 
lungsgebräuche, S. 428 ff.; Geſetz⸗ 
lichkeit der Ehe, S. 432; Konkubinat, 
S. 435; Scheidung, S. 522 ff., 524, 
527, 530 ff. 

Rumänien: Civilehe, S. 430; Über: 
wiegen der männlichen Geburten, = 
471. 

Ruſſen: Miſchlinge, S. 282; keine Heirat 
mit Lappen, S. 366. 

Ruſſiſch: Anſprachen, S. 88, Worte 
für „Vatersbruder“ und „Vaters⸗ 
ſchweſter“ des Vaters, S. 92. 
„ Männliche Geſchlechts⸗ 
folge, S. 99. 

Rußland: Jus primae noctis, S. 73; 
Gutsherren-Vorrechte, S. 75 ff.; Er⸗ 
forderlichkeit der Jungfernſchaft der 
Braut, S t; ee bei den 
Bauern unerhört, S. 140; frühe Ver⸗ 
heiratung, S. 140, 144 f.; Heirats⸗ 
alter, S. 143; väterliche Gewalt, S. 
231; Zuſtandebringung der Heirat 
durch den Vater, S. 231; ee 
©. 295; örtliche Exogamie, S 323 ff; 
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Miſchehen, S. 377; Raubförmlichkeit, 
S. 388; Kaufehe, S. 398; Hochzeitsge— 
bräuche, S. 421, 423; Civilehe, S. 
430; Vielweiberei, S, 436, 449; Viel⸗ 
männerei der Bauern, S. 455 ff.; über⸗ 
wiegen der männlichen Geburten bei 
den Juden, S. 483. 

S. 
Sachſen: Kaufehe, S. 405; Scheidung 

in England, S. 530. 
— (Land): Uneheliche Geburten, S. 65; 

Heiratsalter der Mädchen, S. 143; 
Anzahl der unverheiratet ſterbenden 
Perſonen, S. 142; Ziffernverhältnis 
der männlichen und weiblichen Ge— 
burten, S. 473. 

Säugetiere: Elterliche Fürſorge, S. 5, 
15; Paarungszeiten, S. 19— 22; Wer: 
bung, S. 160; geſchlechtliche Gerüche 
und Töne, S. 238, 244 47; Farben, 
S. 243; Schmuck mancher Männchen— 
arten, S. 248; Hybridismus, S. 277; 
verzehrende Leidenſchaft für Ein Indi— 
viduum bei manchen gezähmten Arten, 
S. 504; Dauer der Geſchlechtsverbin— 
dung, S. 519. 

Salomons⸗Inſulaner: Mangel an Sitt⸗ 
ſamkeit, S. 186; frühe Verlobungen, 
S. 211; Kindermord ſelten, S. 312; 
Sehnſucht nach Sprößlingen, S. 380; 
Kaufehe, S. 400; Tauſch hei gewiſſen 
Stämmen unbekannt (?), S. 402; keine 
Vermählungsfeierlichkeit, S. 419; Viel⸗ 
weiberei, S. 443, 494; Überſchuß an 
Männern bei manchen Stämmen, S. 
464; Scheidung ſelten, S. 524; Be⸗ 
deckung der Männer auf Ulaua, S. 
188; Putz auf Iſabel, S. 195. 

Samoaner: Pflichten des Gatten, S. 10; 
Stand der Sittlichkeit, S 59; Jus 
primae noctis, S. 72; Würdigung 
weiblicher Keuſchheit, S. 120; Kämpfe 
um Weiber, S. 158; Tättowierung, 
S. 119, 100, 199, Buß. Sr; 
unzüchtige Tänze, S. 195; Sittſam⸗ 
keitsbegriffe, S. 205; Entweichung, 
S. 215; Schönheits⸗Ideal, S. 261; 
Eheverbote, S. 300; Kindermord un: 
bekannt, S. 312; eheliche Liebe, S. 
359; Raubehe, S. 386; Kaufehe, S. 
393, 395, 400, 402; Heirat durch Aus⸗ 
tauſch von Geſchenken, S. 410; Viel⸗ 
weiberei, S. 446, 450; Eiferſucht der 
Weiber, S. 501; Levirat, S. 512, 
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516; Erbfolge, S. 514; juriſtiſche 
Vaterſchaft, S. 516; Scheidung, S. 
520, 528, 534. 

Samojeden: Frühe Verlobungen, S. 211; 
Schönheits-Ideal, S. 260; Exogamie, 
S. 305; Raubehe, S. 387; Kaufehe, 
S. 394, 402; Vorwiegen der Mono: 
gamie, S. 442; Vielweiberei, S. 446. 

San⸗Salvador: Männliche Geſchlechts— 
folge, S. 95; Endogamie, S 364; he: 
verbote bei den Pipilen, S. 297. 

Sandwich⸗Inſulaner: Unzüchtigkeit in⸗ 
folge Umgangs mit Fremden, S. 62; 
Eiferſucht der Männer, S. 116, 128; 
Tättowierung, S. 166; Blutſchande, 
S. 292; Vorherrſchen der Monoga— 
mie, ©. 442 ff.; Überſchuß an Männern, 
S. 464, 468; Scheidung, S. 529; 
Tättowierung auf Atui, S. 199; ſelt⸗ 
ſamer Brauch in Atui, S. 203. — 
Vgl.: Hawaianer. 

Sautalen: Eheſchließung einmal jähr⸗ 
lich, S. 23; Zugehörigkeit der Kinder 
zum väterlichen Clan, S. 98; Miß⸗ 
achtung der Hageſtolze, S. 133 ff; 
frühe Verheiratung, S. 135; Schwie⸗ 
rigkeiten der Erhaltung einer Familie 
unbekannt, S. 144; weiblicher Schmuck, 
S. 163; Bewunderung greller Farben, 
S. 165; Wahlfreiheit, S. 216; Ver⸗ 
lobung der Söhne durch die Eltern, 
S. 221; Vorwiegen der Exogamie, 
S. 302 ff.; Hochzeitsceremonie, S. 
421; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 438, 441, 503; Vielweiberei, S. 
446; Vielmännerei, S. 454, 457, 460, 
476; Fruchtbarkeit der Weiber, S. 
492; Stellung der Frauen, S. 503; 
Levirat, S. 513, 514; Erbfolge, S. 
514; Scheidung, S. 525. 

Saras: Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwen, S. 125; 
Verbot der baldigen Wiederverheira— 
tung geſchiedener Frauen, S. 126; 
Gegengeſchenke, S 410. 

Schädel⸗Eigentümlichkeiten: S. 266. 
Schans: 1 der Weiber, S. 

216; Klaſſen, S. 370; Vorwiegen 
der Monogamie, S. 441; Scheidung, 
S529 333. 

Schaſtika (Kalifornien): Die Weiber 
größer als die Männer, S. 258; Kauf⸗ 
ehe, S. 393; Überſchuß an Weibern, 
S. 462, 

Schawaneſen: Heirat erſt nach Geburt 
eines Kindes vollſtändig, S. 16; Ver⸗ 
bot der baldigen Wiederverheiratung 
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von Witwern und Witwen, S. 126; 
Eheloſigkeit ſelten, S. 131; Verehrung 
gewiſſer eheloſen Perſonen, S. 148; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 213; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
Levirat, S. 512; Scheidung, ©. 523, 
528. 
. 23. Kap. u. S. 104, 549. 
Schimpanſe: Ehe und väterliche Sorg- 

falt, S. 7 ff.; leben gewöhnlich paar: 
weiſe in Familien oder kleinen Fami⸗ 
lien⸗Gruppen, S. 36 ff.; zahlreicher 
in der Reifezeit des Obſtes, S. 37. 

Schönheit: Typiſche, 12. Kap. u. S. 
543; individuelles Schönheitsideal, S. 
356 

Schopenhauer, Arthur: Über die Er: 
weckung von Liebe durch Gegenſätze, 
S 354; über blondes Haar u. blaue 
Augen, S. 355. 

Schoſchonen: Fehlen einer Stammes: 
Organiſation infolge Mangels an Nah— 
rung, S. 43; frühe Verlobungen, S. 
210; große Haushaltungen, S. 324; 
Kaufehe, S. 394; Heirat durch Aus⸗ 
tauſch von Geſchenken, S. 410. 

Schottland: Periodiſches Schwanken 
der Geburtsziffer, S. 25; „Hand: 
faſting“, S. 67; keine elterlichen Hei- 
ratsbeſchränkungen, S. 236; Taub⸗ 
ſtumme, S. 341; iſolierte Gemeinden, 
S. 344 ff; Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
verwandten, S. 344 — 46; zum Sei: 
raten ungünſtige Zeiten und Tage, 
S. 426. 

Schulis: Lippenſchmuck, S. 163; Frauen⸗ 
kleidung, S. 195; Wahlfreiheit der 
Weiber, S. 217. 

Schwarzfüße: Eheloſigkeit ſelten, S. 
131; Entweichungs heiraten, S. 213; 
Anſichten über Kindermord, S. 311 ff.; 
Überſchuß an Weibern, S. 463; vor: 
geſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; 
Vielweiberei, S. 502. 

Schweden: Anſprachen, S. 88; Abnei⸗ 
gung gegen Ehen mit Lappen, S. 366. 

Schweden (Land): Periodiſche Schwan: 
kung der Geburtsziffer, S. 24, 25, 
27, 29, 32; Heiratsalter der Mädchen, 
S. 143; Anzahl der unverheiratet 
ſterbenden Perſonen, S. 142; Anzahl 
der verheirateten Perſonen beim Adel 
und im höheren Mittelſtand, S. 145; 
Wahlfreiheit der Weiber im frühen 
Mittelalter, S. 233 ff.; Klaſſen⸗Endo⸗ 
gamie, S. 374; Civilehe, S. 430; 
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Überwiegen der weiblichen Geburten 
beim Adel, S. 473; Beſtrafung des 
ee nach dem Uplands⸗lag, S. 

Schweiz: Scheidung kinderloſer Ehe— 
paare, S. 382; Morgengabe, S. 408; 
Civilehe, S. 430; Scheidung, S. 531. 
Se der Pflanzen: Folgen, 
& 338 ff., 345, 545 ff 

Seiwerfiumelung: 9. Kap u. S. 

S e Nomenklatur, S. 78; Aus⸗ 
druck für „Vater“, S. 84; Kaufehe 
im Altertum, S. 396. 

Serben: Zuſtandebringung der Heirat 
durch die Eltern, S. 231 ff.; Miſch⸗ 
ehen, S. 377; Kaufehe, S. 398. 

Siameſen: Heiratsgut, S. 16, 415; 
frühe Verheiratung, S. 135; Klaſſen⸗ 
Endogamie, S. 292; Vorbedeutungen, 
S. 425, 426; religiöſe Hochzeitscere⸗ 
monie, S. 427; Vorwalten der Mono: 
gamie, S. 441; Vielweiberei, S. 446; 
Geburten in polygynen Familien, S. 
472; Seltenheit der Scheidung, S. 
523. 

Sibiriſche Völker: Verleihung von Gat⸗ 
tinnen, S. 69; Sehnſucht nach Kindern, 
S. 38. 

Singaleſen: Verleihung von Gattinnen, 
S. 69; Verwandtſchaftsſyſteme, S. 
107, 109; Eheloſigkeit faſt unbekannt, 
S. 132; frühe Verheiratung, S. 135; 
Schönheitsideal, S. 259 ff.; Blut⸗ 
ſchande, S. 292; Eheverbote, S. 304; 
Geſchwiſterkinderehen, S. 328, 482 ff.; 
Dörfer und Haushaltungen, S. 328; 
Klaſſen⸗Endogamie, S. 373; Heirats⸗ 
gut, S. 416; Vorbedeutungen, S. 
426; Vielmännerei, S. 453, 456 ff., 
474, 477, 506; Überſchuß an Män⸗ 
nern, S. 465; Töchtermord ſelten, 
cr 469; Überwiegen der männlichen 
Geburten, S. 469, 482 ff.; Mangel 
an männlicher Eiferſucht, S. 516; 
Scheidung, S. 521, 532. — Vgl.: 
Ceylon. 

Sirmore: Vielmännerei, S. 454, 474, 
477; Mangel an männlicher Eifer⸗ 
ſucht, S. 517; die Bevölkerung eine 
ziemlich fortgeſchrittene Raſſe, S. 
517 

Sittſamkeit: 9. Kap. u. S. 542. 
Skandinavien: Endogame Gemeinden, 

S. 344; Klaſſen, S. 374. 
Skandinavier, alte: Erzählungen von 

der Wahlfreiheit der Weiber, S. 2185 
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Eheverbote, S. 292; Raubehe, ©. 
388; Dienſtehe, S. 392; Kaufehe, S. 
397, 431; Niedergang der Kaufehe, 
S. 405, 408; Mitgift, S. 408; Hoch— 
zeitsceremonie, S. 421; Geſetzlichkeit 
der Ghe, S. 431; Vielweiberei, S. 
436, 449; Spuren von Vielmännerei, 
S. 456. — Vgl.: Teutonen. 

Slaven: S. 365; Endogamie, S. 366; 
Raubehe, S. 388; Raubförmlichkeit, 
S. 388; Kaufehe, S. 398; Heirats⸗ 
gut, S. 409, 414. 

— Süd⸗: Unſittlichkeit infolge fremder 
Einflüſſe, S. 64; Beſtrafung des Ehe— 
bruchs, S. 119; Mißbilligung der 
Wiederverheiratung von Witwen, S. 
125; Jünglingskämpfe, S. 159; väter⸗ 
liche Gewalt, S 231; zur Verheira⸗ 
tung die Zuſtimmung der Eltern not⸗ 
wendig, S. 231 ff.; mohammedaniſche 
Ehen mit Halbſchweſtern, S. 294; 
Hausgemeinweſen, S. 326; Ehever— 
bote, S. 326; Sehnſucht nach Kindern, 
S. 379; Raubehe, S. 388; Kaufehe, 
S. 398; Scheidung, S. 431, 432. 

Smith, W. Robertſon: Über das mütter⸗ 
liche Syſtem der alten Araber, S. 99; 
über Wechſelheiraten von Hausge— 
noſſen, S. 332. 

Somalen: Vererbung des Häuptlings⸗ 
tums in der männlichen Linie, S. 99; 
Jungfräulichkeit der Braut erforder: 
lich, S. 121; Unterſchiede zwiſchen 
den Geſchlechtern, S. 258; Ehen 
zwiſchen Blutsverwandten, S. 295, 
305 ff.; Morgengabe, S. 411; Hei⸗ 
ratsgut, S. 416; Fruchtbarkeit der 
Frauen, S. 492; Scheidung, S. 522. 

Spanien: Ausdruck für „Urenkel des 
Bruders“, S. 92; periodiſches Schwan- 
ken der Geburtsziffer, S. 25; Che 
verbote, S. 295; Civilehe, S. 430; 
gerichtliche Scheidung, S. 527, 531. 

Spartaner: Strafverfolgung Cheloſer, 
S. 139; Gattinnen wurde das Haar 
abgeſchnitten, S. 173; Endogamie, 

S. 368; Sehnſucht nach Kindern, S. 
379; Raubceremonie, S. 387; Hei: 
ratsgut, S 4416. 

Spencer, Herbert: Über den Herden- 
trieb der Tiere, S. 37; über Promis⸗ 
kuität beim Urmenſchen, S. 46; über 
die Eitelkeit der Wilden, S. 162; 
über den Urſprung des Tättowierens 
und anderer Verſtümmelungen, S. 
169; über Putz bei Wilden, S. 182; 
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über die Entſtehung der Beſchneidung, 
S. 201; über „Geſichtsvervollkomm⸗ 
nung“, S. 256 ff.; über hervor⸗ 
ſtehende Backenknochen uſw., S. 266; 
über MeLennans Lehre vom Urſprung 
der Exogamie, S. 311; über den 
Urſprung der Exogamie, S. 314 ff.; 
über die Liebe, S. 357; über die Ent⸗ 
ſtehung des Weiberraubs, S. 3888 ff.; 
über die Dienſtehe, S. 392; über 
den Übergang von der Raub- zur 
Kaufehe, S. 402; über die Zukunft 
der Monogamie, S 511. 

Starcke, C. N.: Über den Urſprung 
des mütterlichen Syſtems, S. 105; 
über das Wohnen des Gatten in der 
Familie der Frau, S. 106; über Erb⸗ 
folge, S. 107, 392; über das Levi⸗ 
rat, S. 515 ff. 

Sterblichkeit: Männer, S. 466 ff., 547; 
Weiber, S. 467, 547; Kinder der 
Wilden, S. 493. 

Stillen Oceans, Inſelbewohner des: 
Angebliches Fehlen der Ehe, S. 48; 
Ehe, S. 50; Verleihung von Gat— 
tinnen, S. 69; Verwandtſchafts— 
ſyſteme, S. 96 ff.; Eiferſucht der 
Männer, S. 116 ff.; Tättowierung, 
S. 169, 175; Bedeckung, S. 188; 
Frauenkleidung bei manchen Stäm⸗ 
men, S. 195; ſeltſamer Brauch auf 
gewiſſen Inſeln, S. 203; Schönheits⸗ 
idegl, S. 261; Moden, S. 28; 
Miſchlinge, S. 282; Kindermord, S. 
312; Vielweiberei ſelten, S. 443; 
frühes Altern der Weiber, S. 488. 

Sudan: Infibulierung der Mädchen, 
S. 121; Eheloſigkeit der Sklaven, 
S. 141; Nacktheit der männlichen 
Neger im ägyptiſchen Sudan, S 186; 
Raſſenvermiſchung im Oſten, S. 282. 

Sumatraner: „Ambel anak“, S. 106; 
Zuſammenhang der Verwandtſchafts⸗ 
ſyſteme mit der Ortlichkeit, S 107; 
Eheloſigkeit faſt unbekannt, S. 133; 
Gattinnenkauf kein Ehehindernis, S. 
142; Mangel an Sittſamkeit bei ge⸗ 
wiſſen Stämmen, S. 185; Beklei⸗ 
dung der jungen Weiber, S. 189; 
Schicklichkeitsbegriffe, S. 205; Schön⸗ 
heitsideal, S. 261; örtliche Exoga⸗ 
mie, S. 322 ff.; Tauſchheiraten, S. 
391; Semandoheiraten, S. 439; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 442; 
Zahlenverhältnis der Geſchlechter, S. 
464; die Frauen nicht kinderreich, 
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S. 493; Trennung in Lampong nicht 
geſtattet, S. 519. — Vgl.: Bataks, 
Kubus, Lubus, Redſchangs. 

Sympathie: 16. Kap. u. S. 546. 

=, 

Tättowierung: 9. Kap. u. ©. 542. 
Tahitier: Heirat nach Geburt eines 

Kindes, S. 17; angebliche Promis: 
kuität, S. 54; Unzucht, S. 63; Ver⸗ 
erbung von Beſitz und Häuptlings— 
würde in der männlichen Linie, S. 
96, 109; Eheloſigkeit infolge Armut, 
S. 141; Anſichten über Enthaltſam⸗ 
keit, S. 148; Tättowierung, S. 175, 
176, 176 ff.; Bedeckung, S. 188; 
Sittſamkeitsbegriffe, S. 204; frühe 
Verlobungen, S. 211; weibliche Wür⸗ 
digung männlicher Schönheit, S. 255; 
Schönheitsideal, S. 255, 261; Unter⸗ 
ſchiede zwiſchen den Geſchlechtern, S. 
258; Adel, S. 370; Klaſſen-Endo⸗ 
gamie, S. 372; Kaufehe, S. 400; 
kein Heiratsgut, S. 415; religiöſe 
Hochzeitsceremonie, S. 424; Viel⸗ 
weiberei, S. 443, 446, 451, 531; 
Überſchuß an Männern, S. 464, 468; 
Töchtermord, S. 468; frühes Altern 
der Frauen, S. 488; weibliche Eifer: 
ſucht, S. 501; Liebe, S. 505; Schei⸗ 
dung, S. 524, 528, 529, 531. — 
Vgl.: Areois. 

Takue: Verbot der baldigen Wiederver⸗ 
heiratung von Witwen, S. 126; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 441; 
Scheidung ſelten, S. 523. 

Takullier: Eiferſucht der Männer, S. 
115; Pflichten der Witwe, S. 123; 
Haartracht der Jugend, S. 172; Putz, 
S. 195; die Mädchen tragen Schleier, 
S. 198; Mangel an Sittſamkeit, S. 
207; eheliche Zuneigung, S. 360; 
Vielweiberei ſelten, S. 443. 

Tana (Neu⸗ Hebriden): Haartracht der 
Männer, S. 164; Narben der Einge⸗ 
borenen, S. 166; unanſtändige Klei⸗ 
dung der Männer, S. 192; Schön⸗ 
heitsideal, S. 262; Vielweiberei, S. 
443, 508; nominelle Macht der Häupt⸗ 
linge, S. 508. 

Tangutaner: Kämpfe um Weiber, S. 
158; Raubehe, S. 386 ff.; Raub⸗Ent⸗ 
4% gung, S. 402; Konkubinat, S. 
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Tasmanier: Frühlingsfeſt, S. 22; Ab⸗ 
ſonderung der Geſchlechter, S. 59; 
Verleihung von Gattinnen, S. 69; 
Sehnſucht nach Selbſtſchmückung, S. 
162; Narben, S. 178; Mangel an 
Sittſamkeit, S. 185; Bekleidung aus 
feſtlichen Anläſſen bei manchen Stäm⸗ 
men, S. 196; unzüchtige Tänze, S. 
196; Exogamie, S. 300; Raubehe, 
S. 386; keine Vermählungsfeier, S. 
419; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 442; Vielmännerei (, S. 453; 
Überſchuß an Männern, S. 464, 468; 
Töchtermord ſelten, S. 468; Schei⸗ 
dung, S. 520; Bemalung des Körpers 
auf der Flinders inſel, S. 173. 

Tataren: Eiferſucht der Männer, S. 
117; Witwentötung, S. 122; Verbot 
der Wiederverheiratung von Witwen, 
S. 124; Toten⸗Ghen, S. 137; Ehe⸗ 
loſigkeit infolge Armut, S. 141; 
Schönheitsideal, S. 260; Miſchlinge, 
S. 282; Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, S. 295; Raubceremonie, 
S. 386; Kaufehe, S 394; Hochzeiten, 
S. 420; religiöſe Vermählungsfeier, 
S. 427; Vorherrſchen der Monoga— 
mie, S. 442; Vielweiberei, S. 494; 
Witwenvererbung, S. 514; Scheidung, 
S. 534. 

— (Krim): Raubehe, S. 387. 
— (Kaſan): Kaufehe, S. 393. 
— (Kaſan u. Orenburg): Verachtung 

unfruchtbarer Weiber, S. 379; Hei⸗ 
ratsgut, S. 411. 

Tauſch: Eine verhältnismäßig ſpät er⸗ 
folgte Einrichtung des Menſchen, S. 
400 ff., 546. 

Tedä: Klaſſen⸗Endogamie, S. 372: 
Kaufehe, S. 393; Heirat durch Aus⸗ 
tauſch von Geſchenken, S. 410; Vor⸗ 
wiegen der Monogamie, S. 441, 503; 
die Frauen nicht kinderreich, S. 493; 
Stellung des weiblichen Geſchlechts, 
S. 503. 

Tehuantepec, Iſthmusbewohner von: 
Monogamie, S. 437, 502; Überſchuß 
an Weibern, S. 463; eheliche Zunei⸗ 
gung, ©. 502 ; 

Teutonen: Väterliche Gewalt, S. 227, 
230; Zurateziehung von Eltern und 
Verwandten in Heiratsſachen, S. 230; 
Abhängigkeit der Weiber, S. 230 ff.; 
Beſchränkung der väterlichen Gewalt, 
S. 233 ff.; Wahlfreiheit der Mädchen, 
S. 233; Klaſſen⸗Endogamie, S. 373; 
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Raubehe, S. 387 ff.; Kaufehe, S. 397; 
Niedergang der Kaufehe, S. 405, 
407 ff.; Mitgift, S. 407 ff., 414; 
religiöſe Hochzeitsceremonieen, S. 428; 
Scheidung, S. 522, 530, 533. — Vgl.: 
Deutſche, Skandinavier. 

Thlinkets: Sage von der Eiferſucht der 
Männer, S. 115; Eheloſigkeit der 
Sklaven, S. 141; Lippenſchmuck, S. 
171; Tättowierung der Mädchen, S. 
174; Wahlfreiheit der Weiber, S. 
212; Exogamie, S. 297; Totenfeſte, 
S. 381; Heirat durch Austauſch von 
Geſchenken, S. 410; Heiratsgut, S. 
415; Vorherrſchen der Monogamie, 
S. 443; Vielweiberei, S. 445; Viel⸗ 
männerei, S. 452; vorgeſchriebene 
Enthaltſamkeit, S. 485; Mythen, S 
510; Levirat, S. 513, 514; Erbfolge, 
S. 514; Scheidung, S. 534. 

Thrakier: Tättowierung, S. 166; Kauf⸗ 
. 

Thüringen: Kaufceremonie, S. 
Heiratszeit, S. 426. 

Tibetaner: Männliche Geſchlechtsfolge, 
S. 99, 109; Vielmännerei, S. 113, 
454 ff., 458, 475— 77, 505, 506; 
0 der Mönche u. Nonnen, 
150; Monogamie, S. 458; Über: 
5 der männlichen Geburten, . 
475 ff.; nicht ſehr eiferſüchtig, S. 517; 
Verleihung, von Gattinnen in Kaindu, 
S. 69; Überfhuß an Weibern in 
Laſſa, S. 476. 

Tiere: Bei manchen wird das Männ⸗ 
chen dem Weibchen zugebracht, S. 154; 
die Männchen die Bewerber, S. 154ff.; 
Kämpfe der Männchen um den Beſitz 
der Weibchen, S. 156; Wahlfreiheit 
der Weibchen, S. 156, 219; Hybri⸗ 
dismus, S. 277— 79; Unfruchtbarkeit 
infolge Wechſels der Verhältniſſe, S. 
285; Blutſchande, S. 334; innige 
Kreuzung von gezähmten Tieren inner⸗ 
halb der Gattung, S. 335— 38, 545 ff. 

Timoreſen: Nacktheit der Weiber, S. 
5 „„ S. 301; Scheidung, 
S. 

Time e Gefallſucht der Jugend, 
S. 199; Vergebung der Hand des 
Mädchens, S. 212; Klaſſen⸗Endo⸗ 
gamie, S. 372; Kaufehe, S. 395 

Tinneh, Oſt⸗: Aber niegelt der weib⸗ 
lichen Geburten, S. 468; die Frauen 
nicht kinderreich, S. 492; Vielweiberei, 
S. 501. — Vgl.: Tſchippewyas. 

398; 
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ne Heirat nach Eintritt der 
Schwangerſchaft unerläßlich, S. 17; 
ſchrankenloſer Geſchlechtsverkehr, aber 
keine Promiskuität, S. 66; Mißach⸗ 
tung der Hageſtolze, S. 134; Frauen⸗ 
kleidung, S. 197; Endogamie, S. 367, 
Dienſtehe, S. 391; Vorherrſchen der 
Monogamie, S. 4413 Scheidung, S. 
Da 

Tlascala (Mexiko): Mißachtung Ehe: 
loſer, S. 136; Raſieren der Köpfe 
Neuvermählter, S. 173. 

Todas: Gruppen⸗Ehe u. Vielmännerei, 
S. 48, 52, 113, 454, 457, 460, 474, 
518; männliche Geſchlechtsfolge, =; 
98, 109; Eheloſigkeit faſt unbekannt, 
5 Wahlfreiheit, S. 216; Endo⸗ 
gamie, S. 327, 348 ff., 482; Dörfer 
und Haushaltungen, S. 327; Kinder: 
ſterblichkeit, S. 349; Sehnfucht nach 
Sprößlingen, S. 379 ff.; Heirat durch 
Austauſch von Geſchenken, S. 410; 
Heiratsgut, S. 416; Überſchuß an 
Männern, S. 465; Überwiegen der 
männlichen Geburten, S. 469, 474, 
482; Scheidung, S. 525, 534, 535. 

Tonga⸗Inſulaner: Pflichten des Gat⸗ 
ten, S. 9 ff.; Begriffe von Frauen⸗ 
tugend, S. 67; Vorrechte der Häupt⸗ 
linge, S. 75; Erbfolge, S. 96; Ehe⸗ 
loſigkeit von Weibern ſelten, S. 133; 
Liebeswerbungen, S. 160; Tätto⸗ 
wieren, S. 175, 199; Schicklichkeits⸗ 
vorſtellungen, S. 204; frühe Verlo⸗ 
bungen, S. 211; Wahlfreiheit der 
Weiber, S. 214; eheliche Zuneigung, 
S. 359; Vielweiberei, S. 443, 446; 
Scheidung, S. 522, 534; Halbkaſtrie⸗ 
rung der Knaben auf Niutabutabu, 
208 

Trennung: 23. Kap. u. S. 549; ge⸗ 
richtliche, S. 531. 

Tſcharruas: Pflichten des Gatten, S. 9; 
Eheloſigkeit unbekannt, S. 132; Be⸗ 
malung der Mädchen, S. 174; Nackt⸗ 
heit der 0 S. 185 Abſcheu 
vor Blutſchande, S. 318; Vielweiberei, 
Sg, Seltenheit der Scheidung, 
S. 523. 

Tſchawanten: Ausreißen der Augen⸗ 
1910 S. 165; Monogamie, S. 
437. 
ee Gefallſucht der Weiber, 

198. — Vgl.: Paraguay. 

0 mas: a der Zähne, S 
171; Nacktheit, S. 184; ſchämen ſich 
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des Bekleidens, S. 193; Endogamie, 
. 386 ff 

Tſcheremiſen: Exogamie, S. 305; Raub⸗ 
ehe, S. 387; Vorwiegen der Mono— 
gamie, S. 442; Seltenheit der Schei- 
dung, S. 523. 

Tſchibtſchas: Erbfolge, S. 95; Beſtra⸗ 
fung des Ehebruchs, S. 120; Verbot 
der baldigen Wiederverheiratung von 
Witwern und Witwen, S. 126; Durch— 
ſtechung der Ohren, S. 171; religiöſe 
Vermählungsfeier, S 426; Viel⸗ 
weiberei, S. 433. 

Tſchickaſaws: Verbot d. baldigen Wieder⸗ 
verheiratung von Witwen, S. 125; 
Exogamie, S. 297. 

Tſchinuks: Schönheitsideal, S. 255; 
Heirat durch Austauſch von Geſchenken, 
S. 410; Vielweiberei, S. 443, 445; 
abergläubiſche Ceremonieen, S. 487; 
die Frauen nicht kinderreich, S. 493; 
Seltenheit der Scheidung, S. 523. 

Tſchippewas: Jungfernſchaft der Braut 
erforderlich, S. 120; Verfügung über 
die Hand des Mädchens, S. 211; 
Wahlfreiheit, S. 212 ff.; Blutſchande, 
S. 290; Eheverbote, S. 296, 325; 
leben rottenweiſe, S. 325; eheliche 
Zuneigung, S. 360; Heirat durch 
Austauſch von Geſchenken, S. 410; 
keine Vermählungsceremonie, S. 419; 
Sehnſucht nach zahlreichen Kindern, 
S. 491; Levirat, S. 513; Seltenheit 
der Scheidung, S. 523. 

Tſchippewyas: Eheloſigkeit ſelten, S. 
131; frühe Verheiratung, S. 134; 
frühe Verlobungen, S. 210; Gnt- 
weichungsehen, S. 213; Blutſchande, 
S. 289; Sehnſucht nach Kindern, S. 
378; keine Hochzeitsfeier, S. 419; 
Vielweiberei ſelten, S. 443; Scheidung 
ſelten, S. 523. — Vgl.: Indianer 
(Biber⸗, Kupfer⸗, Nördliche), Kutſchin, 
Tin neh. 

Tſchiriguana: Keine Vermählungscere⸗ 
monie, S. 419; Vielweiberei nur 
Häuptlingen geſtattet, S. 439. 

Tſchittagong⸗Hügelſtämme: Angebliches 
Fehlen der Ehe, S. 50; Vorherrſchen 
der Monogamie, S. 54; Beſtrafung 
des Ehebruchs, S. 119 ff; Wahlfrei⸗ 
heit der Weiber, S. 216; Liebe, S. 
358; Klaſſen⸗EGndogamie, S. 373; 
Raubehe, S. 386; in der Regel kein 

Gattinnenkauf, S. 399; geſellſchaft⸗ 
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liche Gleichheit, S. 508; Haartracht 
der Jünglinge bei den Bundſchogihs, 
S. 172. — Vgl: Chjungthas, Kukis, 
Mrus, Tipperahs, Tſchukmas, Tung⸗ 
thas. 

Tſchuktſchen: Worte für „Vater“ und 
„Mutter“, S. 88; Vorwiegen der 
Monogamie, S. 442. — Vgl.: Tuski. 

Tſchukmas (Tſchittagong⸗Hügel): Ehe⸗ 
loſigkeit faſt unbekannt, S. 133; Ehe⸗ 
verbote, S. 302; Raubentſchädigung, 
S. 402; Vorbedeutungen, S. 425; 

Seltenheit der Scheidung, S. 523. 

Tſchulims: Jungfernſchaft der Braut 
erforderlich, S. 121; Raubceremonie, 
S. 386; Kaufehe, S. 394. 

Tſchuwaſchen: Jungfernſchaft der Braut 
erforderlich, S. 121; religiöſe Ver⸗ 
mählungsceremonie, S. 425; Schei⸗ 
dung ſelten, S. 523. 

Tuaregen: Pflichten des Gatten, S. 10; 
Anſichten der weſtlichen Tuaregen über 
Gheloſigkeit, S. 132; Wahlfreiheit 
der Weiber, S. 217; Liebe, S. 359; 
Heiratsgut, S. 415; Vorherrſchen der 
Monogamie, S. 437 ff., 441, 503; 
Einfluß der Weiber, S. 503; Schei⸗ 
dung, S. 528; Scheidung bei den 
Rhät⸗Tuaregen, S. 531. 

Tukopia (Santa⸗Cruz⸗Inſeln): Raub⸗ 
ehe, S. 386; Kaufehe, S. 400; Über⸗ 
ſchuß an Weibern, S. 464; weibliche 
Eiferſucht, S. 499. 

Tungtha: Verabſcheuung der Proſtitu⸗ 
tion, S. 66: Eheloſigkeit unbekannt, 
S. 132 ff.; Kleidung der Mädchen, 
S. 197; Monogamie, S. 438, 509; 
Sterblichkeit, S. 468; Scheidung, S. 
han, 

Tunguſen: Heiratszwang des Verführers, 
S. 58; Verleihung von Gattinnen 
au Gäſte, S. 70; Miſchlinge, S. 282; 
Dienſtehe, S. 391; Heiratsgut, S. 
411; Monogamie die Regel, S. 442; 
Vielweiberei, S. 446. 

Tupis: Worte für „Vater“ u. „Mutter“, 
S. 82; Mißachtung der Junggeſellen, 
S. 134; Nacktheit der Männer, © 
185; Kleidung der Jungfrauen, S. 
194; Tragen von Ringen durch Män⸗ 
ner, S. 199; Verwandten⸗Ehen, S. 
295; keine Hochzeitsfeier, S. 419; 
Vielweiberei, S. 445; Levirat, S. 
512. „ . . 

Türken: S. 365. 
— 
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Türken, central⸗ aſiatiſche: Weibliche 
Keuſchheit, S. 57 ff.; Kaufehe, S. 403; 
Heirat durch Austauf ch von Gel chenken, 
S. 410; Vielweiberei, S. 446, 451. 

Türkiſche Länder: Religiöſe Endogamie, 
377. 

Türkiſche Völker: Unſittlichkeit eine Folge 
fremder Einflüſſe, S. 64; frühe Ver⸗ 
lobungen, S. 211; Kaufehe, S. 403; 
Vorbedeutungen, S. 425. 

Turkomanen: Stand der Sittlichkeit, 
S. 64; Maßſtab weiblicher Bortreff- 
lichkeit, S. 383. 

Turko⸗Tataren, primitive: Stand der 
Sittlichkeit, S. 64; Bezeichnungen 
für „Mutter“, S. 84; Monogamie, 
S. 509. 

Tuski: Ernährung verſtoßener Weiber 
durch den früheren Gatten, S. 12; 
frühe Verlobungen, S. 211; Kinder⸗ 
mord faſt unbekannt, S. 311; Heirat 
durch Austauſch von Geſchenken, S. 
410; Hochzeiten, S. 420 ; Vielweiberei, 
S. 490 ff., 495. 

Tylor, E. B.: Statiſtiſche Methode zur 
Erforſchung der Entwickelung von 
Einrichtungen: Ginleitung; über die 
Familie bei den Wilden, S. 36; über 
Couvade, S. 103; über das mütter⸗ 
liche Syſtem, S. 106 ff.; über den 
Zuſammenhang zwiſchen der Exoga— 
mie und dem klaſſifikatoriſchen Ver⸗ 
wandtſchaftsſyſtem, S. 329; über das 
gleichzeitige Beſtehen von Raubehe und 
Exogamie, S. 389. 

u. 
Uaupés: Ausziehen der Augenbrauen, 

S. 165; die Männer geputzter als die 
Weiber, S. 180; Nacktheit der Weiber, 
S. 185, 190; Putz, S. 195; Frauen⸗ 
kleidung bei feſtlichen Gelegenheiten, 
S. 196; weibliches Schönheitsideal, 
S. 256; Exogamie die Regel, S. 322, 
325, 347; große Haushaltungen, S. 
325; Raubceremonie, S. 385; Viel⸗ 
weiberet, ©. 443, 445; Scheidung 
faum je vorkommen, & 523 

Ukrainiſche Bauern: Ehezwang nach 
Eintritt der Schwangerſchaft, S. 17. 

Ungariſch: Worte für „Oheim“ und 
„älterer Bruder“, S. 89. 

Ungarn: Zahl der Eheloſen, S. 142; 
weibliches Heiratsalter, S. 143. 

587 

Urmenſch: Podzungszeit, S. 21 ff 28 
Ehe, S. 33, 538 ff.; Kämpfe um 
Weiber, S. 156; Werbung, S. 160; 
Wahlfreiheit der Weiber, S. 219, 
542 ff.; geſchlechtliche Zuchtwahl, S 
251; Homogenität, S. 271; Kinder⸗ 
mord wahrſcheinlich unbekannt, S. 313; 
Verwandten⸗Ehen, S. 352 ff.; eheliche 
Zuneigung, S. 360 ff.; Monogamie, 
S. 510, 549; Dauer der Ehe, S. 536. 

Ural⸗altaiſche Völker: Verwandtſchafts⸗ 
bezeichnungen, S. 89. 

Uraliſche Familie: Nomenklatur, S. 78. 
Usbegen: Wahlfreiheit der Weiber, S. 

217. 

V. 
Väterlich: Gewalt, 10. Kap. u. S. 35, 
Kar Fürſorge und 1 1. Kap. 
S. 538; Gefühl, S. 537. 

Betkeihaft, Anerkennung ber: S. 102 ff. 

Veddahs: Monogamie, S. 55, 438, 509; 
Scheidung unbekannt, S. 55, 519; 
Anſprachen, S. 87, 91; Eiferſucht 
der Männer, S. 115; Putz, S. 162; 
Shen mit Schweſtern, S. 291, 333, 
339 ff.; Abſonderung von Familien, 
S. 333; Mangel an Kindern, S. 340; 
Endogamie, S. 365; Kaufehe (9), S. 
399; Vermählungsfeier, S. 422; Ab⸗ 
ſcheu gegen Vielmännerei, S. 517. 

— Felſen⸗: Pflichten des Gatten, S. 
10; leben in Familien oder kleinen 
Rotten, S. 38; geſellſchaftliche Gleich: 
heit, S. 508. 

Vereinigte Staaten (Nord-Amerika): 
Keine elterlichen Heiratsbeſchränkun⸗ 
gen, S. 236; Raſſen⸗Endogamie, S. 
374 Überſchuß an weiblichen Kindern 
bei den Mulatten, S. 479; Überſchuß 
an weiblichen Kindern in Miſchraſſen⸗ 
Familien, S. 480. 

Verwandtſchaftsbezeichnungen: S. 78 
bis 93. 

Viktoria, Eingeborene von: Familien, 
39; Liebe, S. 360. 

— Weſt⸗, Eingeborene von: Abſon⸗ 
derung der Geſchlechter, S. 60; Ber 
ſtrafung der Unehelichkeit, S. 60; 
Kämpfe um Weiber, S. 157 ff.; Hei⸗ 
rats⸗Verbote, S. 299 ff.; Verſchwäge⸗ 
rung ein Ehehindernis, S. 309; 
Vielweiberei, S. 446; Levirat, S. 
513; Scheidung, S. 525. 
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Vielmännerei: Einleitung, 20.— 22. 
Kap. u. S. 112 14, 547— 49. 

Vielweiberei: Einleitung, 20.— 22. Kap. 
n. S. 105, 131, 142, 33, 345, 
547— 49. 

Vierhänder: Ehe und väterliche Für⸗ 
jorge, S. 5-8. 

Virchow, Rudolf: Über den Geſichts⸗ 
typus mit vorſtehenden Backenknochen, 
S. 265 ff.; über Geſchwiſterehen, S. 
333. 

Vögel: Elterliche Fürſorge, S. 4, 15; 
Che, S. 4, 15; Paarungszeit, S. 19; 
Liebeswerbung, S. 160; Putz mancher 
Männchen, S. 238, 248; Geſchlechts— 
farben, S. 238 — 42, 246; Geſchlechts— 
laute, S. 244 — 46, 249; Geſchlechts⸗ 
gerüche, S. 246; Hybridismus, S. 
277; Vielmännerei faſt unerhört, S. 
484; Überſchuß an Männchen, S. 484; 
verzehrende Leidenſchaft für Ein Indi— 
viduum, S. 504; Verbindung meiſt 
lebenslänglich, S. 519; auf den Gala- 
pagosinſeln keine beſtimmte Brunſt⸗ 
„ 

Vogt, Karl: Über Abneigung zwiſchen 
verſchiedenen Tiergattungen, S. 251; 
über Raſſenmiſchung, S. 288. 

W. 
Waganda: Beſtrafung des Ehebruchs, 

S. 119; Eheloſigkeit infolge Viel⸗ 
weiberei, S. 141; Sehnſucht nach 
Kindern, S. 378; Kaufehe, S. 394, 
Überſchuß an Weibern, S. 466, 467; 
Ziffernverhältnis der männlichen und 
weiblichen Geburten, S. 470, 481; 
vorgeſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485. 

Waguha: Ausdrücke für „Vater“, S. 
84; Anſprachen, S. 88, 91; Benen⸗ 
nung der Kinder nach dem Vater, 
S. 99; Erkenntnis der Rolle beider 
Eltern bei der Zeugung, S. 102; 
Gheloſigkeit unbekannt, S. 142; Endo⸗ 
gamie, S. 367; Überſchuß an Weibern, 
S. 142, 466, 467; Scheidung, S. 
524. 

Wahlfreiheit: 9. Kap. u. S. 542 ff. 
Waitz, Th.: Über Kleidung bei den 

Wilden, S. 197; über Abweichungen 
vom nationalen Typus, S. 264. 

Wakamba: Heiraten früh, S. 135; ört⸗ 
liche Exogamie, S. 323; Raubcere⸗ 
monie, S. 385; Kreditehe, S. 395; 
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Vererbung von Witwen, S. 514; 
Scheidung, S. 533. 

Walker, Alexander: Über den anregen⸗ 
den Einfluß der Neuheit, S. 179; 
über die Erweckung von Liebe durch 
Gegenſätze, S. 354; über Geſchmacks⸗ 
veränderungen im Alter, S. 363. 

Wallace, Alfred Ruſſel: Über unter⸗ 
geordnete Geſchlechtsmerkmale, S. 239 
bis 243, 247— 49; über Raſſenunter⸗ 
ſchiede als Ergebnis natürlicher Aus: 
leſe, S. 271; über die Haarloſigkeit 
des Menſchen, S. 275; über die Un⸗ 
fruchtbarkeit der Baſtarde, S. 278; 
über enge Kreuzung innerhalb der 
Gattung, S. 336; über geſellſchaft⸗ 
liche Gleichheit bei den Wilden, S. 
507 . 

Walliſer: Gruppenfamilie, S. 326; Hei: 
ratsverbot, S. 326; Endogamie, S. 
368; Raubceremonie, S. 388; Kauf: 
ehe, S. 398, 408 ff.; Morgengabe, S. 
408 ff.; Heiratsgut, S. 414. 

Wanjoro: Nacktheit der Mädchen, S. 
195; Blutſchande, S. 290, 327 ff.; 
anerkannte Verwandtſchaftsgrade, S. 
327 ff.; Sehnſucht nach Kindern, S. 
378; Kreditehe, S. 395; Hochzeiten, 
S. 420; Vielweiberei, S. 436; vorge⸗ 
ſchriebene Enthaltſamkeit, S. 485; die 
Frauen werden frühzeitig unfruchtbar, 
S. 489; Vererbung von Witwen, S 
514; Scheidung, S. 532. 

Warraus: Vielmännerei, S. 453; frühes 
Altern der Frauen, S. 488; Levirat, 
S. 5 

Wataita: Jus primae noctis, S. 71; 
künſtliche Vergrößerung der Ohrläpp⸗ 
chen, S. 163; Raubceremonie, S. 385. 

Watſchaga: Nacktheit, S. 186, 191; 
Raubceremonie, S. 585. 

Watſch⸗an⸗dies: Angebliche Paarungs⸗ 
ſaiſon, S. 22; Caru⸗Feſt, S. 22; 
Lebensverhältniſſe, S. 31. 

Watubela⸗Inſulaner: Gheverbote, S. 
301; Monogamie, S. 439; Trennung 
nicht geſtattet, S. 519. 

Weiber: Wahlfreiheit, 9. Kap.; wähle⸗ 
riſcher als die Männer, S. 251 ff.; 
Weiberkauf, S. 383; kurzer Lebens⸗ 
frühling bei Wilden, S. 487—90, 
548; Stellung in monogamen Gemein⸗ 
weſen, S. 502 ff.; Einfluß ihrer Stel⸗ 
lung auf die Dauer der Ehe, ©. 
535, 537; Weibergemeinſchaft, ſiehe 
Promiskuität. 
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Weismann, A.: Anwendung der Grb- 
lichkeitslehre auf den Urſprung der 
Menſchenraſſen, S. 270 ff., 544. 

Werbung: Kap. 8 ff. u. S. 542. 
Wetter: Klaſſen⸗Endogamie, S. 372; 

Eiferſucht der Weiber, S. 501; Schei— 
dung, S. 525. 

Wilken, G. A.: Über Promiskuität beim 
Urmenſchen, S. 46, 46, 74; über das 
Matriarchat der alten Araber, S. 99; 
über die Entſtehung der Exogamie 
und des Verbotes von Verwandten— 
Ehen, S. 316; über Endogamie und 
Blutſchande beim Urmenſchen, S. 353. 

Wintun (Kalifornien): Einer verlaſſenen 
Frau Tötung ihres Kindes erlaubt, S. 
17; Weiberkämpfe um Männer, S. 
161; Frauenkleidung, S. 187; kein 
Weiberkauf, S. 399; abergläubiſche 
Ceremonien, S. 487; Kinderſterblich⸗ 
keit, S. 493; Scheidung ſelten, S. 
523. 

Wirbeltiere, niedrigere: Kämpfe um 
Weibchen, S. 156; geſchlechtliche 
Zuchtwahl, S. 251; Bevorzugung der 
kräftigeren Männchen durch die Weib— 
Den, S 

Witwen: Tötung, S. 122 ff.; Pflichten 
gegen verſtorbene Gatten, S. 123 ff.; 
Verbot der Wiederverheiratung über: 
haupt, S. 124 ff.; Verbot der baldi⸗ 
gen Wiederverheiratung, S. 125 ff. 

Witwer: Verbot der baldigen Wieder⸗ 
verheiratung, S. 126. 

Wochenbett: S. 485—87, 548. 
Wogulen: Raubehe, S. 387; Scheidung 

fetten, S. 523, 
Wotjaken: Verleihung von Gattinnen, 

S. 69; Wort für „Vater“, S. 88; 
Sehnſucht nach Kindern, S. 380; 
Raubehe, S. 387; Heiratsgut, S. 411; 
Bigamie, S. 452; Scheidung ſelten, 
S. 523. A 

Wundt, Wilhelm: Über Sitte und Re⸗ 
ligion, S. 177; über Schmuck und 
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Putz bei den Wilden, S. 182; über 
das Schamgefühl, S. 184, 187; über 
den Urſprung der Kleidung, S. 184, 
187. 

Wyandoten: Nomenklatur, S. 80; Mono: 
gamie, S. 437; Levirat, S. 512; Ehe 
auf Probe, S. 520. 

3. 
Zapoteken: Überſchuß an Weibern, S. 

463; Monogamie, S. 502; eheliche 
Zuneigung, S. 502. 

Zentral-Amerifa: Abnahme der weißen 
Bevölkerung, S. 267; Endogamie der 
Iſthmusbewohner, S. 364; Heirats⸗ 
beſchränkungen für Spanier, S. 366; 
Klaſſen⸗Endogamie der Iſthmusbe— 
wohner, ©. 371 ff.; Dienſtehe bei der 
einſtigen Bevölkerung, S. 395; Zah: 
lenverhältnis der männlichen u. weib— 
lichen Geburten, S. 479. — Vgl.: In⸗ 
dianer. 

Zigeuner: Uneheliche Geburten gelten 
für ehrlos, S. 58; Blutſchande, S. 
291 ff.; Dienſtehe, S. 391; Frucht⸗ 
barkeit der Frauen, S. 492. 

Zirkaſſier: Heirat erſt nach Geburt eines 
Kindes vollſtändig, S. 16; Beſtrafung 
der Unkeuſchheit, S. 58; Jungfern⸗ 
ſchaft der Braut erforderlich, S. 121; 
Exogamie, S. 305; Kaufehe, S. 393; 
Scheidung, S. 533. 

Zivilehe: S. 430 ff. 
Zulus: Männliche Geſchlechtsfolge, S. 

100; ECheloſigkeit infolge Armut, S. 
140; Bemalung der Mädchen, S. 174; 
Verbot von Ehen zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, S. 306 ff.; örtliche Exo⸗ 
gamie, S. 307—23; Anſichten über 
Verwandten⸗Ehen, S. 351; Liebe, S. 
358; Dienſtehe, S. 391; Vielweiberei, 
S. 448, 495, 500 ff.; Levirat, S. 
513; Scheidung, S. 524, 532, 533. 
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